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Das Leben der Juden in Hamburg, wo sie im 
17. Jahrhundert zur Belebung der Wirtschaft 
willkommen geheißen, von der Kirche und wei-
ten Teilen der Bevölkerung jedoch abgelehnt 
wurden, barg viel Stoff für Konflikte, die in die-
sem Buch erstmals profund dargestellt werden. 

Heute, wie seit Jahrhunderten, wird die Ent-
scheidung Einwanderer aufzunehmen stark von 
ökonomischen Motiven bestimmt. Als ab 1590 
portugiesische Juden als Flüchtlinge in Ham-
burg eintrafen, kam dies dem Rat der Stadt 
entgegen, denn es handelte sich zumeist um 
Großkaufleute mit weitreichenden Handels-
beziehungen nach Übersee und zur Iberischen 
Halbinsel. Auf scharfe Ablehnung stießen die 
jüdischen Einwanderer im konfessionell von der 
lutherischen Orthodoxie bestimmten Hamburg 
jedoch bei der Geistlichkeit und in bürgerlichen 
Kreisen. Während die Prediger die Bevölkerung 
mit judenfeindlicher Polemik von der Kanzel 
beeinflußten und so Spannungen in der Stadt 
schürten, gingen die Bürger auf der politischen 
Ebene gegen die Juden vor. In einer Epoche, 
in der politische Entscheidungen immer auch 
religiös geprägt waren, hatte dies bittere Folgen 
für die Juden: Sie erhielten zwar wirtschaftlicte 
Rechte, wurden aber über lange Zeit hinweg 
an der Ausübung ihrer Religion gehindert und 
durften in Hamburg weder eine Synagoge noch 
einen Friedhof unterhalten. 

Anhand bislang unerschlossener Quellen 
untersucht Jutta Braden diesen mehr als hundert 
Jahre andauernden Konflikt, der schließlich zur 
Abwanderung vieler portugiesischer Juden nach 
Amsterdam führte. 

Jutta Braden, geb. 195o, Dr. phil., arbeitete nach 
ihrer Ausbildung zur Rechtspflegerin zunächst im 
Justizdienst und studierte anschließend Geschichte 
an der Universität Hamburg. Seit ihrer Promo-
tion 1999 ist sie als freie Historikerin in Hamburg 
tätig. 
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VORWORT 

Dieses Buch ist die geringfügig überarbeitete Fassung meiner Dissertation, 
die 1999 vom Fachbereich Geschichte der Universität Hamburg angenom-
men wurde. Dem erfolgreichen Abschluß nähergebracht wurde dieses 
Dissertationsprojekt durch ein Stipendium nach dem Hochschulsonderpro-
gramm II, das mir zwischen 1994 und 1995 für die Dauer von anderthalb 
Jahren gewährt wurde. Auf Herrn Professor Arno Herzig vom Historischen 
Seminar der Universität Hamburg geht die Anregung zurück, zur Juden-
politik Hamburgs in der Frühen Neuzeit zu arbeiten. Ihm danke ich nicht 
nur für die zuverlässige Betreuung dieses Forschungsprojektes, sondern auch 
für das Interesse, mit dem er das Enstehen dieser Arbeit über Jahre beglei-
tet hat. Auch von Frau Professor Monika Richarz fühlte ich mich stets 
ermutigt, meine Dissertation zu einem Abschluß zu bringen. Ihr schulde ich 
Dank dafür, daß meine Forschungsergebnisse in der Schriftenreihe des 
Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg erscheinen 
können. 

Gern erinnere ich mich an die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, die mir 
während der jahrelangen Quellensuche und -sammlung von den Mitarbeitern 
des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg, der Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Carl von Ossietzky, der Nordelbischen Kirchenbibliothek 
und der Commerzbibliothek in Hamburg sowie der Herzog August Bibliothek 
in Wolfenbüttel entgegengebracht wurde. Ihnen danke ich genauso wie den 
Freunden und Kollegen, namentlich Gaby Zürn, Angela Schwarz, Rotraud 
Ries, Friedrich Battenberg und Klaus Daur, deren Ratschläge, ermutigende 
Worten und kritische Anmerkungen besonders in der Endphase dieser Arbeit 
äußerst hilfreich waren. Verbunden bin ich außerdem Michael Studemund-
HaMvy, der mich in zahllosen Gesprächen an seinen profunden Kenntnissen 
der Geschichte der Sefarden hat teilhaben lassen. Vor allem aber danke ich mei-
ner Familie, ohne deren Unterstützung dieses Buch nicht entstanden wäre. Ge-
widmet sei es daher meinen Söhnen Benjamin und Simon sowie meinem ver-
storbenen Mann Jan Braden. 

Jutta Braden 
Hamburg, im Juni zooi 
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EINLEITUNG 

„Tho Lubeck syn kene Juden, man bedarf erer ok nicht",' mit diesem Motto 
der Hansestadt Lübeck, im 15. Jahrhundert von dem Chronisten Detmar for-
muliert, brach Hamburg erstmalig am Anfang des 17. Jahrhunderts. Voraus-
gegangen war im Laufe des i6. Jahrhunderts die zunehmende Distanzierung 
der Stadt von der niedergehenden Hanse und damit einhergehend die Neu-
orientierung der städtischen Ökonomie auf den westeuropäischen Wirt-
schaftsraum, die auf den Anschluß an den aufblühenden Überseehandel 
zielte. Diese wirtschaftspolitische Wende wurde die Grundlage, auf der Ham-
burg als Reichsstadt im 17. Jahrhundert eine Sonderstellung im Alten Reich 
als Wirtschafts- und Nachrichtenzentrum europäischen Ranges hinter Lon-
don und Amsterdam erlangen konnte. Seitdem bestimmten im Interesse von 
Handel und Wirtschaft zwei Konstanten die frühneuzeitliche Politik der 
Stadt: das Streben nach Bewahrung der Neutralität in Konfliktsituationen so-
wie eine relative Offenheit gegenüber Fremden.2  

Um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, als die Migration aus reli-
giösen Gründen ein europaweites Phänomen war, wurden auch in der wirt-
schaftlich aufstrebenden Elbmetropole — aus ökonomischem Kalkül — Glau-
bensflüchtlinge aufgenommen. Es handelte sich um zumeist kaufmännisch 
tätige Niederländer und Portugiesen; letztere waren — teils zwangsgetaufte —
Nachkommen sefardischer Juden von der Iberischen Halbinsel, die dann in 
Hamburg zum jüdischen Glauben ihrer Väter zurückkehrten.3  Die vorlie-
gende Studie befaßt sich mit dem ersten Jahrhundert städtischer Politik vor 
allem gegenüber diesen Sefarden, die im damaligen Hamburg als Portugie-
sen oder auch als ,Portugiesische Nation' bezeichnet wurden. Einbezogen 
wird aber auch der politische Umgang der Stadt mit den Aschkenasen, die —
in der Elbmetropole damals in der Regel als hochdeutsche Juden oder ,Hoch-
deutsche Nation' benannt — sich im Laufe jenes Jahrhunderts gleichfalls im 
Hamburger Raum und schließlich in der Stadt selbst niederlassen konnten. 

Betrachtet wird die politische Gestaltung des christlich-jüdischen Verhält-
nisses im damaligen Hamburg als Bestandteil städtischer Gesellschaft und 
Geschichte. Diese Politik stand im Spannungsfeld zwischen einer pro Judae-
is votierenden Ökonomie auf der einen sowie einer contra Judaeos einge-
stellten lutherischen Orthodoxie auf der anderen Seite. Als prägend wirkten 

9 



darauf darüber hinaus eine in jener Zeit ohne die Anwesenheit von Juden ge-
meinhin bereits existente antijüdische Grundeinstellung sowie eine differente 
Wahrnehmung von Sefarden und Aschkenasen als zweier verschiedener jüdi-
scher Gruppen ein.4  Vorrangig geht es in dieser Arbeit also um Fragestellun-
gen, die das Verhältnis zwischen christlicher Mehrheitsgesellschaft und jüdi-
scher Minderheit betreffen. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung zur 
deutsch-jüdischen Geschichte im Barock als dem „von Religiosität durch-
tränkten Zeitalter"5  wird dabei die Frage nach dem Einfluß stehen, den die 
konfessionelle Ausrichtung der Stadt auf den lutherischen Glauben orthodo-
xer Prägung auf die städtische Judenpolitika hatte. 

Im Spätmittelalter und Früher Neuzeit war die Beziehung zwischen Chri-
sten und Juden bestimmt von der religiösen Differenz. Die äußeren Bedin-
gungen jüdischen Lebens wurden wesentlich geprägt vom christlichen Anti-
judaismus, der in damaliger Zeit als eine Konstante des christlich-jüdischen 
Verhältnisses betrachtet werden kann! In der wachsenden Fremdenfeind-
lichkeit und dem immer wieder aufflammenden ,Antisemitismus ohne Ju-
den' unserer gegenwärtigen Gesellschaft deuten sich die aktuellen Aspekte 
dieser Studie an. Damit soll allerdings nicht postuliert werden, daß zwischen 
dem religiös motivierten Antijudaismus der Vormoderne und dem — aus den 
spezifischen historischen Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts entstandenen 
— rassisch begründeten Antisemitismus in ungebrochener Kontinuität eine 
direkte Traditionslinie zu ziehen sei. Aber in dieser Untersuchung wird davon 
ausgegangen, daß zwischen beiden Phänomenen Zusammenhänge bestehen. 
Trotz des Bedeutungsverlusts der Religion blieben in der modernen Gesell-
schaft vermittelte „Erfahrungsmuster" partiell genauso „christlich impräg-
niert", wie auch im Religiösen wurzelnde antijüdische Denkweisen, Ideen 
und Bilder — nach einem Prozeß der Transformation — im scheinbar säkula-
ren Antisemitismus ihre Wirkkraft behielten.' 

In der Überzeugung, daß „ [i] m Kontext des Zusammenwirkens religiöser, 
wirtschaftlicher und politischer Momente zur Hervorbringung des Antise-
mitismus [...] die Religion, genauer die christlich-jüdische Differenz die 
langfristige, strukturgeschichtliche Komponente [repräsentiert]", und im Be-
wußtsein, daß den Juden in der Folge unsagbar Schreckliches in diesem Land 
widerfuhr, wird in der vorliegenden Studie der Blick zurück auf das 57. Jahr-
hundert und auf die Stadt Hamburg gerichtet.' Fokussiert wird damit zum 
einen eine Zeit, in der die christliche Glaubenslehre die wesentliche Basis war, 
auf der Judenfeindschaft beruhte, und das Reservoir bildete, aus dem sich 
überreichlich antijüdische Argumente schöpfen ließen. Betrachtet wird zum 
anderen eine Stadt, in der wie andernorts in jener Zeit konfessionelle Enge 
herrschte und die Offenheit gegenüber Fremden nicht auf ethischen Prinzi- 
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pien beruhte, sondern dem „Geiste Bankos" erwuchs, der aber dessenun-
geachtet seit Jahrhunderten der Nimbus von Freiheit, Weltoffenheit und 
Toleranz eigen ist.10  

Aus der Perspektive des 17. Jahrhunderts gesehen, hatte der christliche 
Antijudaismus nicht nur eine — den Zeitgenossen verborgene — Zukunft, 
sondern ebenso bereits eine lange Vergangenheit, in der sich antijüdische 
Traditionen ausgebildet hatten, die prägend auf die Barockzeit einwirkten. In 
einem ersten Schritt werden daher die Hauptentwicklungslinien deutsch-
jüdischer Geschichte während des Mittel- und Spätmittelalters skizziert und 
die Ausgangslage am Ende des i6. Jahrhunderts beschrieben, an die die vor-
liegende Regionaluntersuchung anknüpft. 

Zur Einführung: 
Christen und Juden im Alten Reich bis zum Ende des i6. Jahrhunderts 

Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gab es bis zum ii. Jahr-
hundert kleine jüdische Gemeinden lediglich in den damaligen städtischen 
Wirtschaftszentren an Rhein, Main, Neckar, Elbe und Saale. Deren Mitglie-
der waren meist als Kaufleute tätig." Wenn Juden damals auch — im Gegen-
satz zu Mohammedanern und Heiden — in der christlichen Gesellschaft ge-
duldet wurden, wurden deren Lebensbedingungen doch von Beginn an von 
der religiösen Differenz bestimmt. Trotz vieler Gemeinsamkeiten, die die 
jüngere christliche mit der älteren jüdischen Religion verband, taten sich vor 
allem aufgrund der lebendigen jüdischen Messiaserwartung einerseits und 
des christlichen Glaubens an die Messianität Jesu andererseits tiefe Gräben 
zwischen Juden- und Christentum auf. Wechselseitige Abneigung, aber stets 
auch wechselseitige Faszination, mithin also Ambivalenzen waren die konsti-
tutiven Elemente der christlich-jüdischen Beziehung. Aus der Sicht der 
christlichen Kirche wurde die Authentizität der Heiligen Schrift durch die 
Existenz der Juden bezeugt, die als Hüter und Bewahrer der Bibel galten. Die 
Diaspora, die Zerstreuung der Juden über die ganze Welt, wurde als Beweis 
für den christlichen Anspruch genommen, daß mit Jesus Christus die Chri-
sten an die Stelle der Juden als Gottes erwähltes Volk getreten seien. Außer-
dem wurde den Juden eine eschatologische Funktion zugeschrieben, die sich 
in der christlichen Hoffnung auf die Entmachtung des Antichristen durch 
die am Ende aller Tage erwartete Bekehrung der Juden zum christlichen 
Glauben manifestierte.'2  

Allerdings war dieser christlichen Sichtweise eine deutliche Hierarchisie-
rung implizit, denn das Christentum beanspruchte, die höherwertige beider 
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Religionen zu sein. In mittelalterlichen bildlichen Gegenüberstellungen von 
blinder Synagoga mit zerbrochenem Stab und triumphierender Ecclesia er-
hielten Abwertung des Judentums und Überordnung des Christentums ei-
nen sinnfälligen Ausdruck» Aber diesem christlich-theologischen Konstrukt 
war ein Widerspruch immanent, der die christliche Selbstgewißheit und 
Identität unterschwellig zu verunsichern und zu destabilisieren imstande war. 
Dieser bestand darin, daß die Juden die ihnen von der christlichen Kirche zu-
geschriebene Rolle ablehnten und ungeachtet der christlichen Botschaft an 
ihrem Glauben festhielten.'4  

Das Leben in der Diaspora wurde von den Juden zwar ebenfalls religiös 
gedeutet, aber in einem gänzlich anderen Sinn, als es die Christen taten. Den 
Juden galt dieses einerseits als Sühne für in der Vergangenheit aufgeladene 
Schuld, aber auch als Auftrag, die göttliche Offenbarung in die Welt zu tra-
gen. Dieser Weisung Folge zu leisten war den Aschkenasen, d. h. den im nord-
wert- und mitteleuropäischen Gebiet lebenden Juden, angesichts schwerer 
Sanktionen, die von seiten der christlichen Kirche drohten, allerdings kaum 
möglich. Umgekehrt waren die Juden aber stets christlichen Missionierungs-
bemühungen ausgesetzt. Ein Charakteristikum jüdischer Existenz in der 
Diaspora war das Leben im Gemeindeverband, das die Bewahrung jüdischer 
Traditionen und die Befolgung jüdischer Religionsgesetze ermöglichte. Mit 
dieser Lebensform ging zwangsläufig eine gewisse Distanzierung der Juden 
von der christlichen Umwelt einher, die keine Bekundung von Feindseligkeit, 
sondern Ausdruck religiöser Andersartigkeit war.15  

In eine Außenseiterposition in der christlichen Gesellschaft wurden die Ju-
den aber vor allem durch restriktive Normen gedrängt, die die Kirche seit 
dem 5. Jahrhundert mit dem Ziel, die jüdische von der christlichen Lebens-
welt zu segregieren, in zunehmendem Maße durchsetzen konnte.16  Doch erst 
mit dem Christianisierungsschub, von dem, angestoßen von der kirchlichen 
Reformbewegung, die christliche Gesellschaft im it. Jahrhundert erfaßt 
wurde, und mit den Judenverfolgungen während des ersten Kreuzzugs im 
Jahr 1096 trat das gefährliche Potential, das in der religiösen Differenz und 
der christlich-theologischen Negativbewertung für die Juden lag, in den Vor-
dergrund. Zu diesem Zeitpunkt setzte, und zwar auch in Gestalt allgemeiner 
Xenophobie zuzuordnender sozialer Mechanismen, eine Entwicklung der 
christlich-jüdischen Beziehung ein, in deren Verlauf sich zahlreiche negative 
Judenstereotype ausbildeten. Im Ergebnis führte dieser Prozeß, betrachtet 
man ihn aus soziologischer Perspektive, zu einer Stigmatisierung der Juden 
als Randgruppe und, legt man sozialpsychologische Kriterien zugrunde, zu 
einer judenfeindlichen Prägung der christlich-religiösen Mentalität.0  

Der jüdischen Minderheit wurden kollektiv Stigmata, d. h. negativ defi- 

12 



nierte Kennzeichen, zugeschrieben, die in sozialpsychologischer Hinsicht der 
Mehrheitsgruppe dazu dienten, das Selbstwertgefühl als Christen zu erhöhen 
und die Solidarität untereinander zu fördern.18  Die ideologische Basis für 
diese Stigmatisierung lieferte die seit dem 12. Jahrhundert zunehmend ins 
Negative tendierende christlich-theologische Bewertung der Juden. Zurück-
zuführen war diese Entwicklung auf die Rezeption der nachbiblischen jüdi-
schen Literatur durch christliche Theologen. Diese manifestierte sich vor 
allem in abschätzigen Urteilen über Talmud und Kabbala, die christlichen 
Theologen als vom Teufel eingegebene, den christlichen Glauben verun-
glimpfende Menschensatzungen galten. In der Folge wurden diese Verdikte 
als Rechtfertigung herangezogen, um den Juden den Glauben abzusprechen 
und ihnen die Rolle als Bewahrer der Heiligen Schrift abzuerkennen. Seit 
dem 13. Jahrhundert ist darüber hinaus — im Gefolge einer sich intensivie-
renden Christianisierung der Gesellschaft — von einer zunehmenden Popula-
risierung der antijüdischen Lehrsätze der christlichen Theologie auszugehen. 
In ökonomischen Konkurrenzlagen dienten diese theologischen Negativur-
teile dann oft als Scheinlegitimation, um gewaltsam gegen Juden vorzugehen. 
Auch wurde der Prozeß der Stigmatisierung der Juden durch die Popularisie-
rung der christlich-theologischen antijüdischen Dogmen erheblich vorange-
trieben.' 

Die antijüdischen Stereotype, die sich ausbildeten, waren zahlreich; so gal-
ten die Juden als von Gott verdammte Feinde Christi und Anhänger des Teu-
fels, als Ungläubige und böswillig verstockte Blinde gegenüber der Wahrheit 
der christlichen Botschaft. Judenfeindliche Polemik in literarischen Erzeug-
nissen des Mittelalters wie Predigten, Chroniken und Exemplasammlungen 
sowie in Objekten der darstellenden Kunst jener Zeit zeugt von dem Prozeß 
der Abwertung, der Dämonisierung und Dehumanisierung, dem die Juden 
unterworfen waren. Die wiederholten, blutigen Ausschreitungen, zu denen 
es während der Kreuzzugsbewegung kam, sind Belege für die Virulenz dieser 
judenfeindlichen Topoi, die in christlichen Glaubensvorstellungen wie auch 
im Irrationalen wurzelten und den Nährboden abgaben für die seit dem 12. 

Jahrhundert auftretenden Ritualmord- und Hostienfrevelanklagen gegen 
Juden.2° Trotz der offensichtlichen Unsinnigkeit dieser Beschuldigungen an-
gesichts der jüdischen Religionsgesetze, die jede Verwendung von Blut ver-
bieten, wurden diese Legenden in zahlreichen Fällen von der Bevölkerung, 
aber auch von Geistlichen als scheinbare Legitimation für Judenverfolgungen 
herangezogen. Ihren Ursprung hatten diese Anklagen in dem Gottesmord-
vorwurf an die Juden, aus dem sich das Stereotyp von einer angeblichen 
jüdischen Mordlust gegenüber Christen entwickelte. Ritualmorde und 
Hostienschändungen wurden Juden in der Vormoderne ungezählte Male, 
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und oft mit schlimmen Folgen, zur Last gelegt. Diese Ausdrucksform antijü-
discher Denkmuster erwies sich als langlebig, denn bis in das zo. Jahrhundert 
hinein kam es zu solchen Anklagen.2' 

Auf der Ebene der weltlichen Herrschaft wurde die Beziehung zwischen 
dem Kaiser und den Juden lange von ökonomischen und fiskalischen Inter-
essen bestimmt. Seit sie nach der Kreuzzugsverfolgung 1096 in die Gruppe 
der durch die Landfriedensordnungen besonders geschützten Personen auf-
genommen worden waren, standen die Juden unter kaiserlichem Schutz und 
kamen in den Genuß umfangreicher Privilegien. Als kaiserliche Kammer-
knechte wurden die Juden nach dem Vorbild der kirchlichen Lehre von de-
ren beständiger Knechtschaft dann erstmals in einem Privileg Kaiser Fried-
richs II. von 2236 bezeichnet. Zwar wurden dadurch die Rechte der Juden 
nicht unmittelbar gemindert, aber die Betonung herrschaftlicher Eigen-
tumsrechte an den Juden ließ den Schutzgedanken gegenüber dem fiskali-
schen Aspekt in der Beziehung zum König allmählich zurücktreten. Defor-
miert wurden die Judenschutzrechte dann durch den historischen Prozeß der 
Degradierung der Juden zu schier unerschöpflichen Ausbeutungsobjekten, 
der mit den Begriffen Territorialisierung und Kommerzialisierung umschrie-
ben wird. Seit dem 12. Jahrhundert wurden Judenschutzrechte vom Kaiser an 
territoriale oder lokale Gewalten übertragen (Territorialisierung) und die Ju-
den von allen Beteiligten vornehmlich als Finanzquelle genutzt (Kommer-
zialisierung). Verstärkt durch das Negativbild von den Juden, das sich in der 
christlichen Gesellschaft etabliert hatte, führte diese Entwicklung zu einer 
Verschlechterung auch des sozialen Status der jüdischen Minderheit.22  

Wirtschaftlich wurden die Juden ebenfalls in eine Randposition gedrängt. 
In den Städten, die seit dem 11. Jahrhundert verstärkt ausgebaut wurden, wa-
ren den Juden die christlich geprägten Zünfte und Gilden verschlossen. Die 
Betätigung im Handwerk sowie in den meisten Handelszweigen war dieser 
Minderheit daher verwehrt. Dagegen waren sie als Geldhändler und -leiher 
vorerst noch willkommen, denn in den damaligen Städten gab es einen ho-
hen Bedarf an Kapital, aber an Bargeld mangelte es; Unsicherheiten be-
stimmten noch den Geldverkehr, und das kanonische Zinsverbot wirkte 
hemmend auf den christlichen Geldhandel. Im 13. und 14. Jahrhundert kam 
den Juden deshalb im Bereich von Geldhandel und Kreditgeschäften vor-
nehmlich in den Städten eine bedeutende Rolle zu. Wenn sich auch keines-
wegs ausschließlich Juden in diesem Erwerbszweig betätigten, sondern es im-
mer ebenfalls christliche Geldhändler gab, so entfaltete doch der auf diese 
Minderheit gerichtete Stigmatisierungsprozeß seine unheilvolle Wirkung 
und ließ das judenfeindliche Stereotyp vom jüdischen Wucher entstehen.23  

Seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bis zum Ende des 25. Jahr- 
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hunderts wurde offenbar, welch fatale Konsequenzen für die Juden die Po-
pularisierung antijüdischer christlicher Dogmen sowie die diese Minderheit 
zu einem Ausbeutungsobjekt degradierende Minderung deren Rechtsstatus 
und deren erzwungenermaßen einseitige Wirtschaftsbetätigung hatten. An-
fänglich, Ende des 13. und in den dreißiger Jahren des 1.4. Jahrhunderts, kam 
es in einzelnen Regionen zu blutigen Ausschreitungen gegen Juden; in den 
Jahren 1348 — 135o, als die Pest wütete, rollte dann eine gegen die Juden ge-
richtete Verfolgungs- und Mordwelle bis dahin unbekannten Ausmaßes 
durch das Land, von der mindestens vierhundert jüdische Gemeinden be-
troffen waren. Schon bei den regionalen Ausschreitungen hatten neben reli-
giösem Fanatismus handfeste, auf das Vermögen der Juden oder die Vernich-
tung von Schuldscheinen jüdischer Gläubiger zielende materielle Interessen 
eine wesentliche Rolle gespielt.24  Den Morden an Juden zur Zeit der Pest ging 
das sich schnell ausbreitende Gerücht, die Juden hätten die Brunnen vergif-
tet, voraus, d. h., der bereits stigmatisierten jüdischen Randgruppe wurde die 
Rolle des Sündenbocks in einer Zeit gesteigerter Ängste vor dem ‚Schwarzen 
Tod' zugewiesen.25  Spontane Aktionen einer von panikartiger Furcht vor der 
Seuche besetzten Bevölkerung waren diese Morde aber nicht. Vielmehr weist 
der Kreis der Akteure und Nutznießer dieses Pogroms, zu denen der Kaiser, 
Fürsten und andere Herren sowie Angehörige der städtischen Führungs-
schichten gehörten, darauf hin, daß die Motive auch im politischen und öko-
nomischen Bereich zu suchen waren.26  

Mit diesem Pogrom war der traurige Höhepunkt der mittelalterlichen Ju-
denverfolgungen erreicht, und das Ende des urbanen Judentums zeichnete 
sich ab. Zwar wurden Überlebende dieser Mordaktionen, soweit sie nicht 
nach Osten abgewandert waren, alsbald nach 135o wieder in den Städten auf-
genommen, aber das erfolgte unter rechtlich erheblich schlechteren Bedin-
gungen. In ihrer Wirtschaftskraft durch hohe Abgaben und Steuern sowie 
durch mehrmalige kaiserliche Annullierung ihrer Gläubigerrechte, der soge-
nannten Judenschuldentilgungen, geschwächt, wurde der Pfand- und Klein-
handel zum Hauptbetätigungsfeld der Juden.27  Im 15. Jahrhundert kam es 
nicht nur erneut zu einer intensivierten antijüdischen Agitationswelle von 
seiten der Kirche, sondern in wachsendem Maße begannen auch Städte und 
Territorien, die Juden, die nunmehr wirtschaftlich für entbehrlich gehalten 
wurden, zu vertreiben. Im 16. Jahrhundert waren die Juden aus Sachsen, 
Brandenburg, Mecklenburg, Thüringen und etlichen kleineren Fürstentü-
mern sowie Erzbistümern und Bistümern ausgewiesen worden, und nur noch 
in wenigen größeren Städten, so unter anderem in Frankfurt am Main, 
Worms und Friedberg, existierten jüdische Gemeinden. Die Folge war ein 
tiefgreifender Wandel jüdischen Lebens im Alten Reich, das urbane Juden- 
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tum des Mittelalters war zerstört, und die Juden wurden auf das Land, in 
kleine und kleinste Reichsfijistentörner und Dörfer, abgedrängt. Das Land-
judentum mit seinen spezifischen Tätigkeitsfeldern und Organisationsfor-
men, das aus dieser vereinzelten und zerstreuten Lebensweise entstand, wurde 
für die Dauer von Jahrhunderten zum Charakteristikum jüdischen Lebens 
im Alten Reich.28  

Zwar kann der Prozeß, der die Juden zu stigmatisierten Außenseitern der 
christlichen Gesellschaft machte, nicht allein der Kirche angelastet werden, 
sondern er wurde auch von komplexen, in den Spezifika der ständischen 
Ordnung wurzelnden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Mechanis-
men befördert. Aber dieser Stigmatisierungsprozeß fand seine ideologische 
Basis zweifellos in den antijüdischen theologischen Dogmen, die von der 
Amtskirche propagiert wurden. Der seit dem 13. Jahrhundert in zunehmen-
dem Maße von der Kirche ausgehenden Tendenz zur Segregation der Juden 
aus der christlichen Gesellschaft folgte das Reichsrecht zwar nur verzögert 
und nie vollständig, aber der auf Ausgrenzung und Abwertung der Juden ge-
richtete Grundton jener Zeit wurde dadurch verstärkt. Unter anderem wurde 
von der Kirche damals gefordert, Juden durch Zeichen an ihrer Kleidung zu 
kennzeichnen und ihnen die Übernahme öffentlicher Ämter zu verbieten. 
Darüber hinaus sollte eine ghettoisierte Lebensweise für diese Minderheit ge-
nauso obligatorisch werden wie der Besuch von christlichen Predigten. Das 
populäre dämonisierte Bild von Juden wurde zwar nie zur offiziellen Position 
der Kirche, und auch gegen in Ritualmordanklagen und Hostienschän-
dungsvorwürfen sich manifestierende judenfeindliche Legenden erhob sie 
Widerspruch. Allerdings verhallte dieser vermutlich weitgehend ungehört. 
Rezipiert in breiten Kreisen der Bevölkerung wurden dagegen wohl eher ju-
denfeindliche Predigten, in denen im 15. Jahrhundert wandernde Bettel-
mönche die Passion Jesu verherrlichten und die Juden als dessen Mörder und 
als Wucherer diffamierten. Unmittelbare Wirkungsmacht kam darüber hin-
aus wahrscheinlich auch den herabsetzenden Juden-Darstellungen zu, die, 
wie zum Beispiel das Bild der ‚Judensau', der Belehrung der Illiteraten dien-
ten und sich vorwiegend in und an sakralen Bauten fanden. Mit der Erfin-
dung des Buchdrucks nahm die Verbreitung solch judenfeindlicher Abbil-
dungen noch zu.29  

Die Situation der Juden entwickelte sich seit dem Spätmittelalter in ganz 
Europa zum Negativen. Aus England und Frankreich wurden sie im 13. und 
14. Jahrhundert gänzlich vertrieben.30  1492, mit dem Ende der Reconquista, 
der Rückeroberung Spaniens für das Christentum, war dann auch die älte-
ste und größte religiöse Fremdgruppe im europäischen Raum betroffen. In 
jenem Jahr wurden die Sefarden, die spezifische kulturelle und religiöse Tra- 
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ditionen entwickelt hatten, aus dem spanischen Königreich ausgewiesen. In 
Spanien zurück blieben Konvertiten aus dem Judentum, die sogenannten 
Neuchristen oder Marranen, die teils zwangsweise getauft worden waren. 
Im Zuge einer inneren Reconquista, die sich die Reinerhaltung des spani-
schen Blutes zum Ziel gesetzt hatte, wurden auch diese ehemaligen Juden 
unter dem Verdacht des Kryptojudaismus alsbald massiv von der Inquisition 
verfolgt. Gleiches widerfuhr ein Jahrhundert später den Nachkommen der 
Sefarden, die 1492 nach Portugal geflohen waren und dort vier Jahre später 
unter das Verdikt der Zwangstaufe gefallen waren. Diese Entwicklungen 
führten dazu, daß Neuchristen mit sefardisch geprägter Familiengeschichte 
seit dem Ende des 15. Jahrhundert von der Iberischen Halbinsel zu emi-
grieren begannen. Ziele dieser Wanderungsbewegung, die sich an der Wende 
vom 16. zum 17. Jahrhundert noch verstärkte, waren vornehmlich Wirt-
schafts- und Handelszentren in Nordeuropa.31  

Im Alten Reich brachten weder der am Ende des 15. Jahrhunderts auf-
blühende Humanismus noch die Reformation am Anfang des 16. Jahr-
hunderts wesentliche Änderungen in der Einstellung zu den Juden mit sich. 
Johannes Reuchlin, der unter den Humanisten insoweit die fortschrittlichste 
Position vertrat, sprach sich zwar für ein Bürgerrecht für die Juden im 
Römischen Reich aus — das er allerdings ausdrücklich als ein Bürgerrecht im 
Rahmen der Untertanenschaft des Reiches verstand — und wandte sich gegen 
die Verbrennung des Talmuds. Aber auch dieser Gelehrte war von der Vor-
rangstellung des christlichen Glaubens vor dem jüdischen und von der Ver-
dammung der Juden durch Gott zutiefst überzeugt.32  Die der Reformation 
folgende Glaubensspaltung sowie die daraus erwachsenden konfessionellen 
Konflikte beanspruchten die Aufmerksamkeit der christlichen Zeitgenossen 
für einige Jahrzehnte und bescherten den Juden eine kurze Phase relativer 
Ruhe. In etlichen protestantischen Territorien und Städten zeigten sich aber 
alsbald die Auswirkungen davon, daß Luther in seiner reformatorischen 
Lehre nicht mit dem Antijudaismus gebrochen hatte. Vielmehr stand der 
Reformator hinsichtlich seiner theologischen Lehre zu den Juden und dem 
Judentum in deutlicher Kontinuität zur alten Kirche.33  

So blieb die Intervention Josels von Rosheim, des damaligen Sprechers der 
Judenschaft im Reich, bei Luther gegen eine judenfeindliche Maßnahme des 
Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen erfolglos. 2537 wurde das sächsi-
sche Territorium durch ein fürstliches Verbot daher zu einem Gebiet, in dem 
Juden sich nicht aufhalten, geschweige denn sich niederlassen durften. Phi-
lipp der Großmütige, Landgraf von Hessen und damals führende Persön-
lichkeit im Protestantismus, erließ im Jahr 2539 eine Judenordnung, für die 
einerseits theologische Vorgaben des Reformators Martin Bucer sowie ande- 
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rerseits die ökonomischen Interessen des Landesherrn maßgeblich gewesen 
waren. Dieses Gesetzeswerk wurde nicht nur zum Vorbild für alle weiteren 
hessischen bzw. hessen-darmstädtischen Judenordnungen, sondern auch für 
diejenigen anderer protestantischer Länder. Neben einem Synagogenbauver-
bot enthielt diese Ordnung zahlreiche Vorschriften, die auf den Schutz des 
christlichen Glaubens zielten und vor allem Blasphemien der Juden verhin-
dern sollten. Die den Juden in diesem Gesetz auferlegte Pflicht, Missions-
predigten zu besuchen, verdeutlicht darüber hinaus, daß die Hoffnung auf 
deren Bekehrung zum christlichen Glauben das primäre Motiv für die Dul-
dung von Juden sein sollte.34  Den angeblichen Gotteslästerungen der Juden 
kam damals ein besonderer Rang zu, denn aus der Sicht protestantischer 
Theologen gefährdete die Duldung dieser Blasphemien das christliche See-
lenheil. Diese vermeintliche Bedrohung sowie der angebliche Hang der Ju-
den zum Wucher diente seit den vierziger Jahren des i6. Jahrhunderts luthe-
rischen Geistlichen im niedersächsischen Raum als Rechtfertigung dafür, 
mehrfach die Ausweisung der Juden bei den Obrigkeiten einzufordern. In 
den Begleitumständen der Vertreibung der Juden aus Braunschweig im Jahr 
1564 läßt sich beispielsweise sogar eine direkte Verbindungslinie zwischen 
Luthers judenfeindlichen theologischen Lehrsätzen und dieser antijüdischen 
Aktion erkennen.35  

Die Aufspaltung der christlichen Kirche in mehrere Bekenntnisse infolge 
der Reformation verlieh der Frage der Duldung religiöser Minderheiten eine 
bis dahin unbekannte Aktualität. Langfristig führte der Bruch christlicher 
Einheit — nicht zuletzt durch vielerorts existierende „lebensweltliche Konfes-
sionsmischungen" — sicherlich zu einer „grundsätzlichen Anerkennung des 
Pluralismus" und „zuweilen [auch zu] aktiver Toleranzgesinnung".36  In ihrer 
ersten Phase in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ging aber mit der 
Konfessionalisierung, also mit dem Abgrenzungsprozeß der Bekenntnisse ge-
geneinander, jedenfalls im protestantischen Bereich eine Intensivierung des 
Antijudaismus einher. Zwischen beiden christlichen Konfessionen herrschte 
zwar in Hinsicht auf die theologische Negativbewertung der Juden prinzipi-
ell Übereinstimmung. Dennoch gestalteten sich in jener Zeit die Lebensbe-
dingungen für Juden anscheinend günstiger in den geistlichen Territorien so-
wie in den Gebieten des Alten Reiches, die bei der alten Kirche verblieben 
waren. Auch der Umstand, daß der Papst im Kirchenstaat mit zahlreichen an-
tijüdischen Maßnahmen und Gesetzen einer ähnlichen Entwicklung wie im 
Protestantismus Vorschub leistete, änderte daran offenbar nichts.37  

Trotz dieser partiellen Intensivierung des Antijudaismus zeichneten sich in 
der europaweiten Perspektive seit den 157oer Jahren gegenläufige Tendenzen 
zu einer allmählichen Wiederausbreitung der Juden ab. Im Alten Reich wur- 
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den Juden in einigen geistlichen Territorien wieder zugelassen und erhielten 
erstmals auch im Norden Niederlassungsrechte, und zwar unter anderem 
vom Grafen von Ostfriesland in Emden und Aurich sowie vom Grafen von 
Schauenburg im Umland der Stadt Hamburg.38  Infolge dieser Trendwende 
konsolidierte sich die Situation der Juden allmählich Zurückführen läßt sich 
dieser Umschwung auf vom Rationalismus bestimmte politisch-philosophi-
sche Staatstheorien, die in der zweiten Hälfte des i6. Jahrhunderts aufkamen. 
In jener Zeit, in der Politik unter den Vorzeichen einer verfestigten konfes-
sionellen Frontstellung sowie gewaltsamer Lösungsversuche religiöser Kon-
flikte stattfand, lieferten diese Theorien den politischen Machthabern neue 
Ansätze zu einer von Religion und Theologie befreiten Politikgestaltung, 
denn als maßgebliche Richtschnur politischen und staatlichen Handelns trat 
in diesen Ideen der Nutzen für den Staat, also die Staatsräson, hervor. Dieser 
auf Säkularisierung des Staates, auf die Trennung von Politik und Religion 
hinauslaufende Wandlungsprozeß konnte sich zwar noch lange nicht durch-
setzen und wurde von konfessionell-kirchlicher Seite heftig bekämpft. In 
dem Trend aber, Juden zu dulden, weil sie dem Staat finanziell oder ökono-
misch nützlich waren, der sich seit dem Ende des i6. Jahrhundert in mittel-
europäischen politischen Gemeinwesen zunehmend bemerkbar machte, ma-
nifestierte sich zweifellos diese Idee von einer an säkularen Maßstäben aus-
gerichteten Politik.39  

Forschungsgegenstand und Forschungsinteressen 

Die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts erkennbare Trendwende zur Konso-
lidierung jüdischen Lebens gewann am Anfang des 17. Jahrhunderts auch in 
der Aufnahme von Juden in Hamburg und damit in einer Stadt Gestalt, die 
sich dem grundsätzlich antijüdisch ausgerichteten lutherisch-orthodoxen Be-
kenntnis verschrieben hatte. In diesem groben Umriß der Ausgangslage, in 
den darin angelegten Widersprüchen, Gegenläufigkeiten, Spannungen und 
Konflikten scheinen die Kernfragen der vorliegenden Studie auf: Es wird 
darum gehen, den für das Barockzeitalter fundamentalen, synchronen Ent-
wicklungslinien zur Enttheologisierung wie zur Theologisierung der Politik 
in ihrer Wirkung auf die Geschichte der Juden in Hamburg vom Beginn ih-
rer Ansiedlung am Anfang des 17. Jahrhunderts bis zum Jahr 1710 nachzuge-
hen.40  Mit der Frage nach dem Einfluß der Konfessionalisierung auf die Ju-
denpolitik einer frühneuzeitlichen Stadt einerseits sowie nach der Auswir-
kung damaliger Säkularisierungstendenzen auf diese Politik wendet sich diese 
Arbeit einem Themenkomplex zu, der bislang wenig Aufmerksamkeit ge- 
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funden hat. Nach wie vor ist der Forschungsstand zur deutsch-jüdischen Ge-
schichte der Frühen Neuzeit als defizitär zu bezeichnen,41  obwohl in den letz-
ten Jahren zweifellos Fortschritte zu verzeichnen sind.42  

Der zeitliche Rahmen dieser Untersuchung — die Spanne zwischen den 
Jahren 1590 und 1710 — orientiert sich an signifikanten Eckdaten der Ge-
schichte der Juden in Hamburg. Da die ersten portugiesischen Kaufleute, die 
späteren Sefarden, in den neunziger Jahren des 16. Jahrhunderts nach Ham-
burg kamen, steht das Jahr 1590 für den Beginn jüdischer Ansiedlung in der 
Elbmetropole.43  Das Jahr 1710, als unter Federführung einer Kaiserlichen 
Kommission das Judenreglement als letztes Gesetzeswerk für Juden in Ham-
burg bis zu deren bürgerlicher Gleichstellung im Jahr 1848 entstand, markiert 
einerseits den Abschluß der Entwicklung des Judenrechtes im 17. Jahrhundert 
sowie andererseits den Endpunkt der Zeitspanne, in der den Sefarden die do-
minante Rolle unter den jüdischen Gruppierungen in der Stadt zukam. 

Ihren zeitlichen Schwerpunkt hat diese Untersuchung also im 17. Jahr-
hundert. Dieses Jahrhundert, das als das am wenigsten erforschte der Frühen 
Neuzeit gilt» wird in der Geschichtsschreibung selten als Einheit behandelt. 
Die Barockzeit dennoch als solche zu sehen rechtfertigen die dieser Epoche 
gemeinsamen charakteristischen Grundzüge, also beispielsweise die Vielzahl 
von Kriegen und die damit zusammenhängenden politischen und ökonomi-
schen Krisen. Diese führten nicht nur zu einer drastischen Verschlechterung 
der Lebensverhältnisse, sondern erzeugten auch eine spezifische, von Angst, 
Gottesfurcht, Frömmigkeit und eschatologischen Erlösungshoffnungen ge-
prägte geistig-religiöse Grundstimmung. Außerdem ist davon auszugehen, 
daß wesentliche religiös-politische Strukturen wie die lutherische Orthodo-
xie über die zweifellos wichtige Zäsur von 1648 hinaus einen bestimmenden 
Einfluß behielten.45  Im Kern deckt sich die Barockzeit mit dem Abschnitt der 
Geschichte der europäischen Juden, dem neuerdings, unter anderem von Jo-
nathan I. Israel, ein eigenständiger Wert als Periode zwischen jüdischem Mit-
telalter und jüdischer Moderne zugeordnet wird. Die Epoche von 1550 bis 
1750 interpretiert Israel als eine Zeit, in der sich jüdisches Lebens in Alteu-
ropa, wenn auch von den Kirchen bekämpft, doch dank des merkantilisti-
schen Staatsräson-Denkens noch einmal konsolidieren konnte. Seiner An-
sicht nach setzte mit der Aufklärung dann der Niedergang des traditionellen 
Judentums ein." 

Diese neue Wertschätzung des Zeitabschnitts zwischen Reformation und 
Aufklärung lenkt die Aufmerksamkeit auf die jüdischen Ansiedlungen, die 
sich in jener Zeit im Norden des Alten Reiches bildeten, und damit auch auf 
die sefardischen Juden mit ihren religiös-kulturellen, sozialen und wirt-
schaftlichen Besonderheiten. Beide Phänomene haben bislang in der auf das 
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südliche Deutschland sowie die Aschkenasen konzentrierten deutsch-jüdi-
schen Historiographie wenig Beachtung gefunden.47  In Hamburg, der Stadt 
im Norden des Alten Reiches, die sich in einzigartiger Weise im 17. Jahrhun-
dert zu einem Wirtschafts-, Diplomaten- und Nachrichtenzentrum ent-
wickelte, bietet sich der Sonderfall von sich parallel im fraglichen Zeitraum 
entwickelnden sefardischen und aschkenasischen Ansiedlungen dar. Die 
Untersuchung des ersten Jahrhunderts deutsch-jüdischer Geschichte in 
Hamburg wird darüber hinaus dazu beitragen, daß sich die Basis von Regio-
nalforschungen verbreitert, auf der künftige vergleichende Studien zur 
deutsch-jüdischen Geschichte in der Frühen Neuzeit fußen können.48  

Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts in Hamburg stand wie allerorten in 
Europa unter dem Vorzeichen der Konfessionalisierung. Mit diesem Begriff 
wird die Epoche umschrieben, in der sich die christlichen Bekenntnisse, die 
im Gefolge der Glaubensspaltung nach der Reformation entstanden waren, 
auf territorialer oder städtischer Ebene mit staatlicher Hilfe etablierten.49  
Vorausgegangen war seit den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts eine Zeit 
konfessioneller Polarisierung. Auch in Hamburg, wo sich wie in den meisten 
damaligen Reichsstädten ein von der lutherischen Orthodoxie bestimmtes 
Kirchenregiment entwickelt hatte, manifestierte sich diese Zuspitzung in ei-
nem vom intensivierten Ringen um religiöse Einheit und um Identität von 
Stadt und Kirchengemeinde geprägten Klima der Unduldsamkeit 5°  Um Er-
halt und Sicherung des Glaubens, der als der einzig rechte verstanden wurde, 
wurde auch dort vehement und erbittert gestritten und gekämpft.9  

Zwar setzte mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges eine gegenläufige 
Tendenz in Richtung auf eine Entkonfessionalisierung ein,52  die in einem 
durch den Friedensschluß zu Münster und Osnabrück säkularisierten 
Reichskirchenrecht ihren Ausdruck fand. Dennoch blieb in dem „von Reli-
giosität durchtränkten Zeitalter" des Barock die enge Verzahnung von Theo-
logie und Politik bzw. von Religion und Gesellschaft noch lange ein wir-
kungsmächtiger Faktor.53  In der damaligen Zeit existierte von dem in dieser 
Untersuchung relevanten Objekt der Stadt ein Idealbild, das sie als eine 
Gottes Geboten verpflichtete, durch konfessionelle Homogenität verbun-
dene Gemeinschaft begriff Die städtische Sozietät sah sich geeint unter ei-
nem „regimen christianum", das mit dem Auftrag betraut war, Glauben und 
Kirche zu verteidigen und für Leben und Seelenheil der Bewohner einzuste-
hen, um die Stabilität der politisch-sozialen Ordnung und die Wahrung des 
Stadtfriedens zu garantieren.54  

Die Realität jenseits dieser Idealvorstellung gestaltete sich allerdings kom-
plexer und war zumeist weniger von Eintracht bestimmt. So ergaben sich im 
damaligen Hamburg Spannungsfelder aus der Wirtschaftspolitik, in der nach 
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dem Niedergang der Hanse eine Umorientierung nach dem Westen stattge-
funden hatte. Im Rahmen dieser Neuausrichtung der städtischen Ökonomie 
hatte der Hamburger Rat, und zwar in zunehmenden Maße zu dem Zeit-
punkt, als am Ende des i6. Jahrhunderts der Prozeß der Konfessionalisierung 
zu seinem Höhepunkt kam, erst nichtlutherische christliche und dann auch 
jüdische Glaubensflüchtlinge aufgenommen. Es handelte sich dabei um eine 
auf rationale Nützlichkeitsaspekte ausgerichtete, utilitaristische Politik, die 
mit Maurers Worten einer „kalkulierten Durchbrechung" des Prinzips kon-
fessioneller Uniformität gleichkam und sich einer totalen Einbindung in das 
konfessionell-religiöse Normensystem widersetzte.55  Mit der Aufnahme 
Fremder wollte der Hamburger Rat der Stadt, deren Wohlstand seit jeher auf 
Handel und Schiffahrt beruhte, den Anschluß an den aufblühenden Über-
seehandel garantieren. Zwar gelang es dem Rat letztlich, sich mit dieser Ent-
scheidung gegen die lutherisch-orthodoxe Geistlichkeit und die Bürger 
durchzusetzen, die wie auch andernorts im konfessionellen Zeitalter gegen 
diese „konfessionellen Fremdkörper" opponierten.56  Aber auch die Tolerie-
rung christlicher Minderheiten, hauptsächlich niederländischer Kaufleute 
reformierten Glaubens, verlief keineswegs konfliktfrei und blieb insofern be-
grenzt, als zur Wahrung des Grundsatzes konfessioneller Konformität öffent-
lich in Hamburg nur der lutherische Glaube ausgeübt werden durfte.57  

Wie sich unter diesen Prämissen der Prozeß der Aufnahme sefardischer Ju-
den in der Stadt gestaltete, auf welche Weise und mit welcher Begründung 
deren Ansiedlung in das geltende konfessionell-religiöse Regelwerk58  einge-
paßt wurde, wird in der vorliegenden Studie untersucht werden. Daraus, daß 
die Sefarden zeitlich nah und mit gleicher wirtschaftspolitischer Zielsetzung 
wie christliche Nichtlutheraner in der Stadt aufgenommen wurden, ergibt 
sich die Frage, ob und inwieweit die Politik gegenüber beiden religiösen Mi-
noritäten schon in der ersten Phase ihrer Niederlassung in der Stadt unter-
schiedlich gestaltet wurde. Diese vergleichende Betrachtung wird darüber 
Aufschluß geben, ob deren Bekenntnis zum jüdischen Glauben die Politik 
gegenüber den Portugiesen bereits in der Frühzeit beeinflußte und dieser 
Minderheit einen Sonderstatus unter den religiösen Minderheiten in der 
Stadt gab. Im Rahmen dieser komparativen Analyse wird sich offenbaren, in 
welchem Maß die sefardischen Großkaufleute angesichts des in jener Zeit 
geläufigen Negativbildes von den Juden als solchen in der Stadt Hamburg 
wahrgenommen wurden, in der man auf eigene Erfahrungen im Umgang mit 
der jüdischen Minderheit nicht zurückgreifen konnte. Anders gesagt wird 
sich zeigen, ob die für die Sefarden gestaltete Politik von Beginn an als Ju-
denpolitik" bezeichnet werden kann oder in ihren Anfängen stärker dem Be-
reich der Fremdenpolitik zugeordnet werden muß. 
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Des weiteren wird in dieser Studie die Entwicklung der Hamburger Ju-
denpolitik bis zum Jahr 1710 untersucht werden. Im frühneuzeitlichen Alten 
Reich vollzog sich diese Politik vornehmlich auf territorialer oder städtischer 
Ebene. Gemeinhin stand sie unter dem Einfluß auf die Juden gerichteter öko-
nomischer Interessenlagen sowie unter dem Vorzeichen des christlichen An-
tijudaismus, wie er sich im Mittel- und Spätmittelalter ausgeprägt hatte. Ju-
denpolitik als eine speziell auf die jüdische Minderheit bezogene Gestaltung 
von Politik kann als Ausfluß des Außenseiterstatus betrachtet werden, der zur 
konstituierenden Bedingung damaliger jüdischer Existenz in der christlichen 
Gesellschaft geworden war. Wesentlicher Bestandteil dieser Politik war die 
Gestaltung des Judenrechts,6° d. h. die Reglementierung des Rechtsverhält-
nisses zwischen jüdischer Minderheit und christlicher Gesellschaft. Ge-
wöhnlich erfolgte das in der Form von regional und lokal unterschiedlichen 
Ver- und Geboten bzw. von Rechtsgewährleistungen für die Juden, die in so-
genannten landesherrlichen oder städtischen Judenordnungen zusammenge-
faßt wurden.6' 

Die Hamburger judenrechtlichen Normen und Statuten des 27. Jahrhun-
derts werden in der vorliegenden Arbeit vor allem unter zwei Aspekten ana-
lysiert werden. Zum einen werden die Rechtsgewährleistungen für die Juden 
in den Blick genommen, die graduell abgestuft von der Gewährung des 
Wohnrechts bis zur Garantie von Autonomierechten der jüdischen Ge-
meinde sowie dem Recht auf religiöse Betätigung und Synagogenhaltung rei-
chen konnten und für ein Leben nach jüdischem Gesetz und jüdischer Tra-
dition von hoher Relevanz waren.62  Als signifikanter Faktor, der das Leben 
der Juden in damaliger Zeit wesentlich bestimmte, ist der den Juden in wirt-
schaftlicher Hinsicht gesetzte Rahmen in die Betrachtung miteinzubezie-
hen.63  

Zum anderen wird den Rechtsbeschränkungen, darunter vor allem den 
religiös geprägten Ge- und Verboten, denen die Juden im Rahmen der staat-
lichen Normgebung unterworfen wurden, Aufmerksamkeit geschenkt. Aus-
zugehen ist davon, daß sich in protestantischen Städten und Territorien, in 
denen im i6. Jahrhundert Juden lebten oder wiederaufgenommen wurden, 
auf der Basis von Luthers theologischen Lehrsätzen zu den Juden und dem 
Judentum in den Jahrzehnten nach der Reformation allmählich eine spezifi-
sche Haltung zu den Juden ausgebildet hatte. Diese beruhte zentral auf der 
Vorstellung, daß die Juden permanente Gotteslästerer und mit ihrer Duldung 
Gefahren für Leben und Seelenheil der Christen verbunden seien, sowie auf 
der Hoffnung auf Bekehrung der Juden zum durch die Reformation geläu-
terten christlichen Glauben.64  

Diese neue Sichtweise schlug sich vor allem auf der rechtlichen Ebene nie- 
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der, und zwar in Gestalt von speziellen Vorschriften zum Schutz des christli-
chen Glaubens, zu denen Blasphemie-, Disputations-, Missions- und Syn-
agogenverbote und auch Sonn- und Festtagsheiligungsgebote gehörten. Aber 
auch Anordnungen, die auf die Förderung der Bekehrung der Juden zielten, 
sind dazu zu rechnen. Es wird zu fragen sein, ob, inwieweit und wann diese 
spezifisch protestantisch geprägte Haltung auch in der Gesetzgebung für die 
Juden in Hamburg im Verlauf des r7. Jahrhunderts erkennbar wurde. Aus der 
Analyse des Hamburger Judenrechts unter den genannten Fragestellungen 
werden Erkenntnisse darüber zu gewinnen sein, in welchem Maß die städti-
sche Judenpolitik nach religiös-konfessionellen Gesichtspunkten gestaltet 
wurde, die potentiell im Widerstreit mit der wirtschaftspolitischen Zielset-
zung dieser Politik lagen.65  

Allein anhand des Judenrechts, wie es sich in den den Juden gesetzten Nor-
men widerspiegelt, läßt sich aber kaum beurteilen, welchem Aspekt — dem 
religiös-konfessionellen oder dem wirtschaftspolitischen — in der Hamburger 
Judenpolitik der Vorrang eingeräumt wurde. Soweit die Quellen etwas dazu 
aussagen, wird daher auch der alltagspraktische Umgang mit den juden-
rechtlichen Normen zu berücksichtigen und dabei speziell zu prüfen sein, ob 
einzelne Ver- und Gebote tatsächlich durchgesetzt oder ob den Juden über 
den Kanon der Normen hinaus Zugeständnisse gemacht wurden.66  Einbezo-
gen in die Analyse der Judenpolitik wird ferner die Frage nach den auslösen-
den Momenten gesetzgeberischer Maßnahmen für Juden sowie der diesen je-
weils vorausgegangene politische Prozeß der Entscheidungsfindung und 
Normgebung. 

Politik vollzog sich zur damaligen Zeit in einem Bedingungsgefüge spezi-
fischer innerer Verfassungs- und Herrschaftsstrukturen und sich daraus erge-
bender politischer Machtkonstellationen, die in Hinsicht auf ihre Auswir-
kung auf die Judenpolitik systematisch bisher wenig untersucht wurden.67  
Neben dem Machtfaktor Kirche kam dabei insbesondere dem politischen 
Kräfteverhältnis zwischen den städtischen Herrschaftsträgern, dem Rat und 
der Bürgerschaft, Relevanz zu. Dieses konnte aus einem „ähnlich span-
nungsreiche[n] Dualismus" bestehen, wie er in Territorien typischerweise 
„zwischen der monarchischen Gewalt und den Ständen" existierte." 

Im Rahmen der Analyse der Hamburger Judenpolitik wird der Einstellung 
der Geistlichen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da sie als Exponenten 
der konfessionell wünschenswerten Ideologie überhaupt und speziell zu den 
Juden betrachtet werden können. Wenn auch die Hamburger Pastoren offi-
ziell keine politischen Mitspracherechte besaßen, so kam ihnen doch als theo-
logischen Autoritäten und Wahrern des ‚rechten' Glaubens kraft Amtes eine 
machtvolle Position in der Stadt zu.69  Außer Zweifel steht, daß die Existenz 
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nichtlutherischer Minderheiten in der Elbmetropole, der christlichen wie der 
jüdischen, ein Stein des Anstoßes für die nach konfessioneller Konformität 
strebenden Prediger der Elbmetropole war. Wenig bekannt ist bisher aber dar-
über, wie diese sich zu der Frage der Duldung von Juden in Hamburg am An-
fang des 17. Jahrhunderts stellten. Insofern wird zu fragen sein, ob sich die 
Hamburger lutherisch-orthodoxe Pfarrerschaft in gleicher Weise, wie es bei 
ihren niedersächsischen Kollegen auf dem Höhepunkt der Konfessionalisie-
rung im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts der Fall war, die extrem juden-
feindlichen theologischen Vorgaben des späten Luthers zu eigen machten 
und gegen die Aufnahme von Juden aussprachen oder ob sie eine moderatere 
Haltung einnahmen, die sich im damaligen Protestantismus zu entwickeln 
begann 70  

Neben dieser Frage, die auf die Rezeption der die Juden betreffenden theo-
logischen Lehrsätze Luthers am Anfang des 17. Jahrhunderts gerichtet ist, soll 
auch der nachgegangen werden, ob und warum sich im Laufe des 17. Jahr-
hunderts die Sichtweise der lutherischen Geistlichkeit auf die Juden mögli-
cherweise wandelte bzw. die Intensität ihrer antijüdischen Aktionen mögli-
cherweise Schwankungen unterworfen war und welche Folgen das hatte. 
Wann und in welchem Ausmaß die Geistlichen die ihnen zur Verfügung ste-
henden Machtmittel nutzten, um gegen die jüdische Ansiedlung in der Stadt 
zu agitieren, wird besonders in Hinsicht darauf zu untersuchen sein, wieweit 
es ihnen so gelang, die städtische Judenpolitik zu beeinflussen. Zu den Me-
dien, mit denen die Prediger auf Politik und Bevölkerung einwirken konn-
ten, gehörte vor allem die Predigt mit ihrer in damaliger Zeit einzigartigen 
Breitenwirkung, aber auch Eingaben sowie gutachtliche Stellungnahmen!' 

Die offizielle Politikgestaltung oblag zum einen dem Rat als städtischem 
Herrschaftsträger, der sich aus Kaufleuten sowie — im r7. Jahrhundert in zu-
nehmender Anzahl — aus Juristen zusammensetzte und sich ausschließlich aus 
der kaufmännischen Oberschicht rekrutierte? Zum anderen besaß die — im 
17. Jahrhundert von der gewerblich und handwerklich geprägten Mittel-
schicht dominierte — Bürgerschaft politische Mitspracherechte, die in der Re-
formationszeit im sogenannten Langen Rezeß von 1529 verfassungsrechtlich 
verankert worden waren. Wahrgenommen wurden diese Rechte von Bürger-
lichen Kollegien, die aus den Laienvorständen der Kirchen gebildet wurden 
und als „perpetui mandatarii" der Bürgerschaft zwischen den Konventen die 
Einhaltung kirchlicher und politischer Normen überwachten? Die wichtig-
ste Funktion kam dem als Verbindungsglicd zwischen Bürgerschaft und Rat 
fungierenden Kollegium der Oberalten zu, das ebenfalls von Angehörigen der 
kaufmännischen Elite besetzt und durch verwandtschaftliche Beziehungen 
eng mit dem Ratsgremium verbunden war.74  
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Auszugehen ist davon, daß dieser städtischen Verfassung ein strukturell be-
dingtes Konfliktpotential immanent war. Denn es blieb offen, wer — der Rat, 
dessen Regiment seit langem oligarchische Züge aufwies und der im 17. Jahr-
hundert Souveränitätsansprüche erhob, oder die Bürgerschaft, die mehrheit-
lich traditionellem ständisch-genossenschaftlichem Politikdenken verhaftet 
war — eigentlicher Herrschaftsträger in der Stadt war.75  In der Elbmetropole, 
die im 17. Jahrhundert als „Ausfallstor auf die Weltmärkte" einen beispiello-
sen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, barg die rational-pragmatisch be-
stimmte Wirtschaftspolitik des Rates angesichts der Tatsache, daß die meisten 
Bürger einem konservativen, zünftisch geprägten Wirtschaftsdenken anhin-
gen, ein erhebliches Maß an innenpolitischem Zündstoff.76  Verschärft wurde 
dieser durch die religiös-konfessionelle Problematik, die sich aus der Auf-
nahme Andersgläubiger im Rahmen der Wirtschaftspolitik des Rates ergab. 
Denn den Bürgern war die Einheit im ,einzig wahren' lutherischen Glau-
ben schon deshalb ein wesentliches Anliegen, weil ihnen Reformation und 
lutherische Identität der Stadt vor allem als bürgerliche Errungenschaft 
galten.77  

Welche Folgen sich aus diesen Spannungsfeldern und Interessengegensät-
zen innerhalb der städtischen Herrschaftsträgerschaft für die Judenpolitik 
und die Lebensbedingungen der Juden in der Stadt ergaben, wird in der vor-
liegenden Studie untersucht werden. In diesem Kontext wird das Augenmerk 
auch erneut auf die Position der Geistlichkeit gelenkt, denn diese hatte nicht 
nur kraft Amtes für konfessionelle Konformität einzutreten und über den Er-
halt des lutherischen Glaubens zu wachen. Vielmehr war der Geistlichkeit 
eine konservative Grundhaltung eigen, die sich aus einem ständisch gepräg-
ten geistlichen Selbstverständnis herleitete und in ähnlicher Weise wie bei den 
Bürgern zur Bewahrung traditioneller politischer und wirtschaftlicher Ord-
nungen und Strukturen tendierte. Es wird der Frage nachzugehen sein, ob 
sich auf diesem Fundament gemeinsamer konservativer Anschauungen gegen 
die Juden gerichtete Bündnisse von Pfarrerschaft und Bürgern bildeten, die 
möglicherweise der Durchsetzung antijüdischer Elemente in der Politik für 
die vom Rat protegierten Sefarden förderlich waren? 

Ebenso wird in dieser Untersuchung der Blick auf die Haltung gerichtet, 
die die Bevölkerung Hamburgs zu den Sefarden und Aschkenasen einnahm. 
Ausgegangen wird dabei zum einen von der Prämisse, daß ein negatives Bild 
von den Juden allgemein Bestandteil der Mentalität damaliger Christen 
war.79  Zum anderen wird bei dieser Fragestellung aber auch zu berücksichti-
gen sein, daß die Quellen, weil sich darin eher das Spektakuläre und Beson-
dere dokumentiert findet, nicht in jedem Falle die christlich-jüdischen Kon-
takte in ihrer damaligen Alltäglichkeit widerspiegeln, diese mithin in der Re- 
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gel vermutlich weniger spannungsreich waren, als es in den Überlieferungen 
erscheint. Aus der grundsätzlich judenfeindlichen mentalen Prägung der Be-
völkerung ergab sich dennoch eine Konstellation christlich-jüdischen Mit-
einanders, das Spannungen und Konflikte wahrscheinlich machte. Denn es 
ist davon auszugehen, daß die Mehrheit der christlichen Einwohner Ham-
burgs dem funktionalen Aspekt der Judenduldung gleichgültig gegenüber-
stand und kein unmittelbares ökonomisches Interesse an den Juden hatte wie 
Rat und kaufmännische Oberschicht, sondern in den Juden vielmehr un-
liebsame wirtschaftliche Konkurrenten sah." 

In dieser Studie soll den Konfliktfeldern nachgegangen werden, die sich in 
der christlich-jüdischen Beziehung in Hamburg im iz Jahrhundert abzeich-
neten. Darüber hinaus wird auch beleuchtet, ob Interdependenzen zwischen 
judenfeindlichen Aktionen der Bevölkerung bzw. dem Anschwellen antijü-
discher Stimmungslagen in der Stadt und gegen die Juden gerichteter Kan-
zelpolemik der Geistlichkeit festzustellen sind. Gleichermaßen wird nach der 
Reaktion der städtischen Herrschaftsträger, des Rates und der Bürger, auf 
derartige potentiell den Stadtfrieden bedrohende Situationen gefragt, und 
zwar konkret danach, wie sich die obrigkeitlichen Konfliktlösungsstrategien 
auf die Lebensbedingungen der Juden auswirkten.m 

Außerdem ist danach zu fragen, inwieweit die sefardischen Juden in Ham-
burg auf die Judenpolitik Einfluß auszuüben imstande waren. Denn es ist be-
kannt, daß die Sefarden keineswegs ausschließlich in der Rolle passiver Adres-
saten dieser Politik verharrten, sondern in diesen Kontexten oft aktiv wurden 
und ihre ökonomische Bedeutung für die Stadtwirtschaft in die Waagschale 
warfen.82  Außer Zweifel steht, daß die portugiesischen Juden vor allem des-
halb in Hamburg geduldet wurden, weil sie zumeist als Großhändler tätig wa-
ren und über weitreichende Handelsverbindungen verfügten. Im Gegensatz 
dazu lagen die Erwerbszweige der damaligen Aschkenasen im Alten Reich 
vornehmlich im Bereich von Darlehens- und Pfandgeschäften sowie im 
Kleinhandel. Wieweit dieser Unterschied in der Wirtschaftstätigkeit und die 
weiteren Disparitäten, die in jener Zeit in Hinsicht auf Sozialstatus, Kultur, 
Sprache und äußere Erscheinung zwischen den beiden jüdischen Gruppie-
rungen bestanden, die Judenpolitik sowie die Haltung der Geistlichkeit und 
der Bevölkerung beeinflußten, wird ebenfalls in der vorliegenden Studie un-
tersucht werden. Möglicherweise liegt in den Spezifika, die die damaligen Se-
farden kennzeichneten, eine Erklärung dafür, daß den Aschkenasen die recht-
liche Absicherung ihrer Niederlassung bis zum Ende des rz. Jahrhunderts ver-
sagt blieb. 

In der vorliegenden Untersuchung werden zwar vorrangig Fragen behan-
delt, die auf die Beziehung zwischen städtischer Obrigkeit und Kirche einer- 
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seits und der jüdischen Minderheit andererseits gerichtet sind. Auf der 
Grundlage der einschlägigen Historiographie und, soweit staatliche und 
kirchliche sowie vereinzelte Quellen aus dem innerjüdischen Bereich darüber 
Aufschluß geben, wird auch auf die innere Situation der Juden eingegangen. 
Besonderes Augenmerk soll dabei der Frage gewidmet werden, ob neue Er-
kenntnisse über den bislang wenig bekannten Prozeß der Bildung einer jüdi-
schen Gemeinde im Zuge der Rückwendung der in Hamburg anfänglich als 
Katholiken geltenden, teils zwangsgetauften Portugiesen zum jüdischen 
Glauben ihrer sefardischen Vorfahren zu gewinnen sind. Unter anderem 
können darüber mögliche, autonome Rechte der Gemeinde garantierende 
Normen in den judenrechtlichen Kodifikationen bzw. dahin gehende Forde-
rungen der Sefarden in den Aushandlungsprozessen Aufschluß geben, die 
den gesetzgeberischen Maßnahmen vorausgingen. 

In dieser Untersuchung werden aber nicht nur potentielle Einflußfaktoren 
auf die Judenpolitik in den Blick genommen, die sich aus der Situation im 
Innern der Stadt ergeben. Vielmehr wird die Perspektive auch auf die Frage 
erweitert, ob und inwieweit die städtische Judenpolitik möglicherweise von 
äußeren politischen Gegebenheiten mitbestimmt wurde, die sich aus der Ein-
bindung der Stadt in das Machtgefüge des Alten Reiches ergaben oder die 
vielleicht im Kontext mit diplomatischen und politischen Diensten der Se-
farden für auswärtige Machthaber standen. Dabei wird insbesondere das Ver-
hältnis der Stadt zum Kaiser und zum dänischen König zu berücksichtigen 
sein. Wenn Hamburg auch neben Bremen die einzige Stadt im Norden war, 
die langfristig ihre Reichsunmittelbarkeit durchsetzen konnte, wurde ihr Sta-
tus als Reichsstadt doch wiederholt im r7. Jahrhundert vom dänischen König 
deshalb bestritten, weil er selbst Herrschaftsansprüche auf Hamburg erhob." 

Einzubeziehen wird auch die Frage sein, welchen Einfluß die Existenz Al-
tonas, der direkt vor den Toren Hamburgs gelegenen „religiösen Freistätte"," 
die erst unter gräflich-schauenburgischer, dann unter königlich-dänischer 
Herrschaft stand, auf die Hamburger Judenpolitik hatte. Außerdem wird 
möglichen politischen Impulsen nachzugehen sein, die Hamburg aus den 
Niederlanden erreicht haben könnten, deren Verfassung „im Europa des 17. 
Jahrhunderts als Vorbild der Toleranz gepriesen oder als Hort des Libertinis-
mus verdammt wurde".85  Diese Fragestellung ergibt sich nicht nur aus der 
geographischen Nähe Hamburgs zu den Niederlanden, sondern ist vor allem 
gerechtfertigt durch die engen wirtschaftlichen Kontakte, die in damaliger 
Zeit zwischen der Elbmetropole und den niederländischen Seestädten be-
standen. Außerdem gab es damals auch vielfältige familiäre und geschäftliche 
Bindungen zwischen den Hamburger Sefarden und ihren Glaubensgenossen 
in Amsterdam. 
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Über die Frage eines in der Hamburger Judenpolitik des 17. Jahrhunderts 
vielleicht erkennbaren Einflusses der niederländischen Toleranzpolitik hinaus 
wird auch der besonderen Rolle Amsterdams im Geistesleben des 17. Jahr-
hunderts Aufmerksamkeit geschenkt, und zwar in Hinsicht auf deren mögli-
che Ausstrahlungskraft auf das geistig-religiöse Leben in der Elbmetropole. 
Amsterdam als Refugium religiöser Dissidenten aus ganz Europa wurde im 

Jahrhundert zu einem Zentrum, in dem jüdische und christliche Gelehrte 
in intellektuell ungewöhnlich freier Atmosphäre intensive Kontakte pflegen, 
Anhänger chiliastisch geprägter protestantischer Sekten sich dem Judentum 
annähern, sogar zu diesem Glauben konvertieren und Juden auf der anderen 
Seite gegen das Christentum polemisieren oder auch manche Aspekte des 
Christentums akzeptieren konnten, ohne einem Bekehrungsdruck ausgesetzt 
zu sein.86  Dieser im Amsterdam des 17. Jahrhunderts zentrierte geistige und 
religiöse Nonkonformismus ist aufgrund der ihm eigenen kritischen Sicht auf 
christliche Dogmen und etablierte Konfessionskirchen als Nährboden zu be-
trachten, auf dem dann Säkularisation und Aufklärung gedeihen konnten.87  
Ob und inwieweit diese meist chiliastisch inspirierten kirchenkritischen 
Ideen, die in Wort und Schrift grenzübergreifend verbreitet wurden, in Ham-
burg Spuren hinterließen, wird in der vorliegenden Studie untersucht wer-
den." 

Obwohl diese auf die städtische Judenpolitik gerichtete Untersuchung 
nicht von einem spezifisch kulturgeschichtlichen Ansatz" ausgeht, wird die 
anthropologische Dimension, die allem historischen Geschehen eigen ist, 
darin doch berücksichtigt werden." Für Interpretation und Analyse politi-
scher, sozialer und wirtschaftlicher Konstellationen und Prozesse, die in der 
Frühen Neuzeit, als die christliche Gesellschaft durch und durch von Reli-
giosität geprägt und die christliche Judenfeindschaft eine geläufige Erschei-
nung war, im Zusammenhang mit der jüdischen Minderheit standen, bieten 
mentalitätsgeschichtliche Theorien innerhalb der kulturwissenschaftlichen 
Forschung wertvolle Erkenntnismöglichkeiten." Im Blick auf den Ent-
stehungsprozeß des christlich-religiösen Negativbildes von den Juden und 
dem Judentum im Mittel- und Spätmittelalter sowie den Anspruch des 
Christentums auf „höhere Dignität"2  erscheint es gerechtfertigt, juden-
feindliche Bilder und Stereotype als Bestandteile unreflektierter kollektiver 
Sinnstrukturen, also der religiösen Mentalität" der damaligen Christenheit, 
zu betrachten. Es wird in dieser Studie also davon ausgegangen, daß in der 
christlichen Gesellschaft der Frühen Neuzeit nicht nur eine Disposition zu 
xenophobischem, sondern auch zu antijüdischem Verhalten bestand.94  

Ob diese Hypothese Plausibilität für sich beanspruchen kann, wird sich, 
da kollektive Mentalitäten sich aus dem beobachtbaren Verhalten erschließen 
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lassen, an den Handlungsweisen der christlichen Gesellschaft Hamburgs ge-
genüber den Juden auf der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ebene 
im Untersuchungszeitraum erweisen.95  Darüber hinaus stellt sich die Frage 
nach Konstanz bzw. potentiellem Wandel der judenfeindlich ausgerichteten 
kollektiven christlich-religiösen Mentalität in damaliger Zeit. Kollektive 
Mentalitäten, insbesondere in der vormodernen Gesellschaft, sind als stabil 
und dauerhaft zu betrachten. Charakteristisch für mentale Orientierungen 
ist, wie die Kognitionspsychologie lehrt, das Streben nach Konsistenz, d. h. 
nach Aufrechterhaltung Halt und Sicherheit in der Lebenswelt vermittelnder 
etablierter Sinnstrukturen. Daraus folgt eine Gruppen und Individuen un-
bewußte Tendenz zur Vermeidung dissonanter Informationen, zu einer 
selektiven Wahrnehmung sowie zu verallgemeinernden Gesamturteilen und 
Stereotypisierungen.96  

Ob mentale Dispositionen unter dem Einfluß neuer Informationen mo-
difiziert werden, hängt darüber hinaus wesentlich davon ab, wie die Infor-
mationsquelle eingeschätzt wird.97  Angesichts deren Bindung an die religiöse 
Mentalität wäre eine Modifikation judenfeindlicher Bilder und Vorstellun-
gen in damaliger Zeit vor allem im Zusammenhang mit einem Wandel theo-
logischer Dogmen, mit der Erschütterung, Verunsicherung oder Infragestel-
lung religiöser Grundüberzeugungen oder einem religiösen Positionswechsel 
beispielsweise zum Chiliasmus denkbar.98  Die hier angedeuteten, im Kontext 
kollektiver mentaler Sinnstrukturen, Wahrnehmungs- und Orientierungs-
muster stehenden komplexen psychischen Mechanismen und Prozesse kön-
nen für Sozietäten vergangener Zeiten wie der Gegenwart Geltung bean-
spruchen. Das Wissen darum reduziert erheblich die Erwartung, in der 
vorliegenden Untersuchung auf grundlegende Wandlungen der in die reli-
giöse Mentalität der vormodernen christlichen Gesellschaft integrierten 
negativen Sicht auf die Juden zu stoßen. In der Konsequenz ist damit zu 
rechnen, daß es mehr um die Konstatierung historischer Kontinuitäten als 
historischen Wandels gehen wird.99  

Aus der Prämisse, daß Judenfeindschaft Bestandteil der kollektiven reli-
giösen Mentalität der damaligen christlichen Gesellschaft war, ergibt sich zu-
dem die Frage, wann, unter welchen Bedingungen und von wem im damali-
gen Hamburg die Disposition zu antijüdischem Verhalten in judenfeindliche 
Handlungsweisen umgesetzt wurde. In den Blick genommen werden sollen 
damit potentielle Wechselbeziehungen und deren Veränderungen, die zwi-
schen konkreten Manifestationen antijüdischer Einstellungen und situativen 
Konstellationen, Konditionen und Interessenlagen spezifischer Bevölke-
rungskreise in der Stadt in jener Zeit bestanden. Zum einen kann diese Fra-
gestellung Aufschluß über in besonderem Maße brisante Konfliktzonen in 
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der christlich-jüdischen Beziehung sowie über bevorzugt zu antijüdischen 
Aktionen tendierende städtische Gruppierungen geben. Zum anderen wird 
aber auch nach den Lebens- und Sachkontexten im Rahmen der seinerzeiti-
gen christlich-jüdischen Koexistenz und deren möglichen Wandlungen in 
Hamburg gefragt, die, wie zum Beispiel der Bereich der Wirtschaft, tenden-
ziell weniger stark von der Religion affiziert waren und in denen sich daher 
die Disposition zu antijüdischen Handlungsweisen nicht oder abgeschwächt 
in Aktionen konkretisierte. 

In ihrer Grundstruktur ist die vorliegende Arbeit chronologisch angelegt. 
Unter den genannten Fragestellungen werden die in Hinsicht auf die Juden 
relevanten Ereignisse in Hamburg zwischen 1590 und 1710 in vier Hauptab-
schnitte gegliedert dargestellt. In dem ersten dieser Hauptteile wird im 
Schwerpunkt der Prozeß um die Aufnahme der sefardischen Juden in der 
Stadt bis zum Abschluß des ersten Niederlassungskontrakts im Jahr 1612 be-
handelt. Im Mittelpunkt des zweiten Teils stehen die für die jüdische Nie-
derlassung krisenhaften Jahre 1613 bis 1639, in denen die Stadt zwei weitere 
Kontrakte mit den portugiesischen Juden, nämlich in den Jahren 1617 und 
1623, schloß. 

Der dritte Hauptteil umfaßt die Jahre von 1640 bis 1673 und damit die 
Jahrzehnte, in denen es zu heftigen Auseinandersetzungen um die Religions-
ausübung der Sefarden und — im Jahr 1650 — zum Erlaß neuer judenrechtli-
cher Normen kam und während derer die portugiesisch-jüdische Gemeinde 
dennoch ihre Blütezeit in Hamburg erlebte. Im Zentrum des vierten und 
letzten Teils dieser Arbeit, der sich über die Jahre 1674 bis 1710 erstreckt, ste-
hen zwei weitere judenrechtliche Normenkataloge. Zum einen handelt es 
sich dabei um die sogenannten Revidierten Artikel von 1697, die in einer Si-
tuation heftiger innerer Machtkämpfe unter dem Vorzeichen bürgerlicher 
Vormachtstellung entstanden und in die erstmalig die Aschkenasen mitein-
bezogen wurden. Zum anderen wird es um das Judenreglement von 1710 
gehen, das unter Federführung einer Kaiserlichen Kommission in Hamburg 
erlassen wurde. Abschließend werden in einem fünften Teil die Ergebnisse 
dieser Untersuchung zusammengefaßt. 

Jeder der vier Hauptteile wird ergänzt um eine kurze Einführung in die 
thematisch relevanten historischen Hintergründe des betreffenden Zeitab-
schnitts. Darüber hinaus wird jeweils in einem Abschnitt auf wesentliche 
kirchenhistorische Ereignisse eingegangen und die geistlichen Protagonisten 
sowie deren Haltung zu den Juden, wie sie sich in Predigten und anderen li-
terarischen Erzeugnissen offenbart, vorgestellt. Im ersten Hauptteil sind diese 
Kapitel ausführlicher gehalten und dienen als Einführung in das kirchliche 
Leben in Hamburg im 17. Jahrhundert. In jedem der vier Hauptteile wird 
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darüber hinaus ein Kapitel der Situation der Juden in sozialer, wirtschaftli-
cher und religiöser Hinsicht gewidmet. 

Literatur und Quellen 

Literatur 
Wie allgemein in der deutsch-jüdischen Geschichte ist das 17. Jahrhundert 
auch in der Geschichte der Juden in Hamburg ein weitgehend unbearbeite-
tes Feld der Historiographie. Zwar erhielt in Hamburg die deutsch-jüdische 
Geschichtswissenschaft entscheidende Impulse durch die Begründung des 
Instituts für die Geschichte der deutschen Juden im Jahr 1966. Das Schwer-
gewicht der Forschungsinteressen der Historiker im Umfeld dieses Instituts 
lag und liegt aber auf der Zeit vom 18. bis zo. Jahrhundert, wie sich an den 
Publikationen, die seit 1969 in der Reihe „Hamburger Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Juden" herausgegeben wurden, erweist.m° Soweit For-
schungsarbeiten das 17. Jahrhundert behandeln, beziehen sie sich vornehm-
lich auf die Geschichte der aschkenasisch-jüdischen Gemeinden im Ham-
burger Raum bzw. auf die der aschkenasischen Juden in Altona. Als Beispiele 
seien zwei Quelleneditionen genannt, nämlich die der Gemeindestatuten 
und der Privilegien der Juden in Altona, die 1973 von Heinz Mosche Graupe 
bzw. 1976 von Günter Marwedel herausgegeben wurden.101  

Auch die Untersuchungen zur deutsch-jüdischen Geschichte, die seit den 
siebziger Jahren von Historikern der Universität Hamburg — teils in Koope-
ration mit dem Institut — ausgegangen sind, haben das Defizit an Forschun-
gen zum ersten Jahrhundert jüdischer Niederlassung in Hamburg nicht 
beheben können. Unter anderem nahmen diese Gestalt an in den wissen-
schaftlichen Beiträgen zur Ausstellung „Vierhundert Jahre Juden in Ham-
burg" im Museum für Hamburgische Geschichte, die 1991 von Arno Herzig 
herausgegeben wurden und einen wertvollen Überblick über die Geschichte 
der jüdischen Minderheit in der Hansestadt geben.'°2  Das Verdienst, die bis 
dahin wenig beachtete Geschichte der Sefarden in Hamburg stärker in den 
Blickpunkt gerückt zu haben, kommt Michael Studemund-Halevy zu. Die-
ser initiierte eine Veröffentlichungsreihe zu diesem Themenkomplex, von der 
bereits zwei Bände mit Beiträgen zur Geschichte dieser Minderheit vom 17. 
bis zum zo. Jahrhundert vorliegen und weitere hoffentlich erscheinen wer-
den.103  Denn obwohl eine Fülle an Literatur existiert, wie ein Blick in die vom 
selben Autor herausgegebene Bibliographie zur Geschichte der Juden in 
Hamburg zeigt, m4  fehlt es nach wie vor an substantiellen Arbeiten nicht nur 
zum ersten Jahrhundert deutsch-jüdischer Geschichte. Vielmehr mangelt es 
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ebenso an Studien, die sich in jahrhunderteübergreifender Perspektive 
einzelnen Fragestellungen wie beispielsweise der Geschichte der jüdischen 
Gemeinden oder der Rabbinate zuwenden. 

Auf Quellenforschung beruhende Beiträge zu den Anfängen deutsch-
jüdischer Geschichte sind nicht nur gering an der Zahl, sondern darüber 
hinaus meist kurzgefaßt und überwiegend älteren Datums. So gebührt Peter 
David Heinrich Reils, einem lutherischen Theologen, der von 1838 bis zu 
seinem Tod 1847 das Amt des Oberküsters an der St. Michaeliskirche in Ham-
burg bekleidete, zwar das Verdienst, mit seinen in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts verfaßten „Beiträgen zur ältesten Geschichte der Juden in Hamburg" 
wesentliche Quellen staatlichen und kirchlichen Urprungs des ersten Jahr-
hunderts jüdischer Ansiedlung in der Stadt einer interessierten Öffentlichkeit 
und auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt zu haben. Allerdings genügt 
Reils' Arbeit in Hinsicht auf Analyse und Interpretation der Quellen den An-
sprüchen moderner Wissenschaft nicht.1°5  Insofern noch heute überzeugend 
sind dagegen die kurzgefaßten Darstellungen zur frühen Geschichte der se-
fardischen bzw. aschkenasischen Juden in Hamburg, die Alfred Feilchenfeld 
auf etwa der gleichen Quellenbasis wie Reils am Ende des 19. Jahrhunderts 
herausgab.106  Ebenfalls auf dem Studium auch staatlicher und kirchlicher Ar-
chivalien zur deutsch-jüdischen Geschichte sowie auf Quellen der jüdischen 
Gemeinden fußen die Arbeiten von Max Grunwald zur Geschichte der por-
tugiesischen Juden von 1902 und zu der der aschkenasischen Juden von 
1904.107  Allen diesen Werken zur deutsch-jüdischen Historiographie fehlt es 
allerdings überwiegend an brauchbaren Belegangaben zu den Quellen. Ins-
besondere im Falle Grunwalds, dessen mehr bildhafte als analytische und oft 
Zeit und Raum wechselnde Darstellung zu den Hamburg-Altonaer deut-
schen Juden — trotz der gebotenen Fülle an Informationen — mitunter ver-
wirrt, hat dieser Mangel zur Folge, daß seine Arbeiten für die moderne For-
schung nur eingeschränkt nutzbar sind. 

Neben kleineren Beiträgen zur Geschichte der Juden in Hamburg, die 
nach der Wende des 19. zum zo. Jahrhundert vor allem von Alfred Feilchen-
feld, Max Grunwald und Eduard Dukesz herausgegeben wurden,'" enstan-
den 1927 und 1933 zwei Spezialuntersuchungen als rechtswissenschaftliche 
Dissertationen der Universität Hamburg. Es handelt sich um die Studie Her-
bert Gonsioroswskis zu den Berufen der Juden von der Einwanderung bis zur 
Emanzipation und um die von Hartmut Levy zur Entwicklung der Rechts-
stellung der Hamburger Juden. Beide Werke, obwohl teils durch neuere Er-
kenntnisse überholt, besitzen besonders für die frühe Geschichte der Juden 
in Hamburg ihren Wert durchaus noch.'" Nach dem Stillstand ernstzuneh-
mender Forschungsbemühungen um die deutsch-jüdische Geschichte zwi- 
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schen 1933 und 1945 erschien 1958 die umfassende wirtschaftshistorische Un-
tersuchung Hermann Kellenbenz' zu den „Sephardim an der unteren Elbe" 
vom Ende des 16. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts. Das Entstehen die-
ser Studie läßt sich zurückführen auf Kellenbenz' Mitarbeit an einem For-
schungsauftrag, der in den vierziger Jahren von der „Forschungsabteilung Ju-
denfrage" des nationalsozialistischen „Reichsinstituts für Geschichte des 
neuen Deutschlands" vergeben wurde. Kellenbenz' „Sephardim an der unte-
ren Elbe" kommt in der Wissenschaft der Rang eines vielfach benutzten Stan-
dardwerkes zur Geschichte der sefardischen Juden im Hamburg des 17. Jahr-
hunderts zu."' 

Auf der Grundlage nahezu ausschließlich der genannten Arbeiten fußen 
auch noch Darstellungen zur frühen Geschichte der Juden und speziell der 
Sefarden in der Stadt, die in neuerer Zeit erschienen und meist kurzgefaßt 
sind. Diese Situation erfuhr erst 1985 eine Änderung durch Joachim Whaleys 
Untersuchung zur Geschichte der katholischen, jüdischen und calvinisti-
schen Glaubensgemeinschaften in Hamburg und zur Frage nach der Ver-
wirklichung des Toleranzgedankens gegenüber diesen religiösen Minderhei-
ten in den Jahren zwischen 1529 und 1819.1" Whaleys Forschungsbeitrag wird 
von Heinz Schilling zu Recht als ein wichtiger Ansatz zur Integration der Ge-
schichte der jüdischen Minderheit in die Stadtgeschichte gewürdigt. Auch für 
die vorliegende Arbeit ist Whaleys Studie von außerordentlich hohem Wert, 
denn darin findet sich nicht nur die Geschichte der christlichen Minderhei-
ten in Hamburg exzellent dargestellt, sondern ebenfalls eine ausgezeichnete 
Analyse der Geschichte der jüdischen Minorität in der Elbmetropole. Daß 
das Interesse an der Geschichte der sefardischen Juden in der Historiographie 
im Wachsen begriffen ist, belegt der Beitrag von Hiltrud Wallenborn zur Ge-
schichte der sefardischen Gemeinde in Hamburg im 17. Jahrhundert, der —
auch auf dem Studium einschlägiger im Staatsarchiv Hamburg vorliegender 
Quellen basierend — 1997 in Menora erschien. Dieser Aufsatz zeigt ähnlich 
wie auch Yosef Kaplans Untersuchung über die Praxis des Banngebrauchs in 
der sefardischen Gemeinde der Frühen Neuzeit, daß dem relativ mageren 
Quellenbestand dennoch zahlreiche Erkenntnisse zur Gemeindegeschichte 
abgerungen werden können.12  

Als ergiebig haben sich darüber hinaus die für die vorliegende Arbeit in 
Auswahl herangezogenen Ergebnisse der Sefardenforschung erwiesen, deren 
Zentren nach wie vor in Amsterdam und London angesiedelt sind."3Was die 
Defizite der Erforschung der Geschichte der Sefarden aus der innerjüdischen 
Perspektive betrifft, so wird diese Studie, in der die christliche Sicht auf die 
jüdischen Minderheiten im Mittelpunkt steht, allerdings nur in geringem 
Maße etwas ändern können."' Wenn auch weitgehend aus christlicher Per- 
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spektive, so sollen die hier fraglichen Aspekte und Zeiträume der Geschichte 
der Juden doch integriert in die allgemeine und speziell in die Geschichte der 
Stadt Hamburg dargestellt werden. Allerdings stößt dieser Versuch an Gren-
zen, die sich aus den Lücken der stadtgeschichtlichen Forschung zum 17. Jahr-
hundert ergeben. Von großem Nutzen ist für Arbeiten zur Frühen Neuzeit 
die zweibändige, 1982 erschienene „Geschichte der Stadt und ihrer Bewoh-
ner". Im ersten Band dieser Stadtgeschichte bieten die Beiträge von Rainer 
Postel zur Reformation und Gegenreformation (1517-1618), von Hans-Dieter 
Loose zum Zeitalter der Bürgerunruhen (1618-1712) und von Franklin Ko-
pitzsch zur Zeit zwischen Hauptrezeß und Franzosenzeit (1712-1896) neben 
weiterführenden Literaturhinweisen einen umfassenden Überblick über die 
frühneuzeitliche Geschichte Hamburgs.115  

Daneben liegt eine Vielzahl von Beiträgen zu verschiedenen Aspekten der 
Stadtgeschichte des 17. Jahrhunderts vor, die der Feder älterer Historiogra-
phen enstammen und sich überwiegend in der Zeitschrift des Vereins für 
Hamburgische Geschichte veröffentlicht finden. Einige stadtgeschichtliche 
Studien liefern außerdem Informationen zu Spezialfragen der hamburgi-
schen Geschichte jener Zeit. Dazu gehören beispielsweise die Untersuchung 
von Dieter Klemenz zur Geschichte des Religionsunterrichts von 1529 bis 
1870, Martin Reissmanns Abhandlung zur hamburgischen Kaufmannschaft 
des 17. Jahrhunderts sowie Gerd Augners Studie zur Kaiserlichen Kom-
mission der Jahre 1708 bis 1712.116  Dennoch bleibt die Festststellung Masch-
kes und Sydows, die Franklin Koptizsch in seiner 1990 in zweiter Auflage er-
schienenen Sozialgeschichte der Aufklärung in Hamburg und Altona zitiert, 
daß das 17. und 18. Jahrhundert die „beiden ‚dunkelsten' Jahrhunderte der 
Stadtgeschichte" seien, mindestens im Blick auf das 17. Jahrhundert in vieler 
Hinsicht weiterhin gültig.w Erschwert werden Studien, die sich, wie die vor-
liegende, um die Darstellung eines Aspektes der hamburgischen Politik —
hier der Judenpolitik im 17. Jahrhundert — bemühen, insbesondere dadurch, 
daß es an einer den Ansprüchen moderner Wissenschaft genügenden Ge-
schichte der Hamburger Verwaltung, an sozialgeschichtlichen und -genealo-
gischen Analysen der politischen Trägerschicht und vor allem an einer be-
friedigenden Untersuchung der frühneuzeitlichen Kämpfe um die Verfassung 
zwischen Rat und Bürgerschaft fehlt.118  Zweifellos wäre es wünschenswert, 
über die Kennzeichnung der städtischen politischen Entscheidungsträger als 
‚Rat' und ‚Bürgerschaft' hinaus, bei der es in dieser Untersuchung verbleiben 
muß, mehr über deren personelle Zusammensetzung und innere Struktur zu 
wissen. Das würde die Möglichkeit eröffnen, Erkenntnisse darüber zu ge-
winnen, wie es dazu kam, daß die vom Rat getragene relativ liberale Frem-
denpolitik zu einer Konstante der Hamburger Politik im 17. Jahrhundert 
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wurde. Im Rahmen dieser Studie war es nicht leistbar, dieser Frage nach-
zugehen.119  

Stiefkinder der Stadtgeschichtsschreibung zum 17. Jahrhundert sind vor al-
lem Fragen der Religion, Konfession und Kirche betreffende Forschungsfel-
der.'20  Offensichtlich waren in dieser Hinsicht einerseits, wie Dieter Breuer 
feststellt, lange Zeit Berührungsängste wirksam, die vermutlich in der ratio-
nal geprägten Weltsicht heutiger Historiker wurzelten und eine Hemm-
schwelle gegen die Beschäftigung beispielsweise mit religiöser Literatur bil-
deten. Andererseits haben in Arbeiten, die zu diesem Forschungsgegenstand 
vorliegen, häufig persönliche konfessionelle Bindungen der Verfasser deutli-
che Spuren hinterlassen.12' Auch wenn der Religion sowie der Religiösität und 
dem Konfessionalismus als prägenden Grundzügen des Barockzeitalters seit 
den achtziger Jahren verstärkt das Interesse der Forschung gilt, so beginnt sich 
das erst allmählich auf der stadtgeschichtlichen Ebene niederzuschlagen.122  

Ebensowenig liegen bisher neuere Untersuchungen zur hamburgischen 
Kirchengeschichte des 17. Jahrhunderts sowie sozial- und kulturgeschichtli-
che oder auch biographische Studien zu den in jenem Jahrhundert amtieren-
den Hamburger Geistlichen vor, auf denen die vorliegende Arbeit, deren Fra-
gestellung auf den Einfluß der lutherischen Orthodoxie auf die Judenpolitik 
gerichtet ist, hätte fußen können.123  Insbesondere dadurch, daß Predigten als 
Quellen in diese Untersuchung einbezogen wurden, erhöhte sich der Ar-
beitsaufwand erheblich. Predigtdrucke rücken zwar als ergiebige alltags-, 
kultur- und mentalitätsgeschichtliche Quellengattung zunehmend in den 
Blickpunkt der Frühneuzeitforschung, im Rahmen dieser Studie werden dar-
aus allerdings lediglich Äußerungen der Verfasser zur jüdischen Thematik 
berücksichtigt. Angesichts des meist barocken Umfangs dieser Drucke erfor-
derte das die Bewältigung einer Fülle von Lesestoff. Gleichermaßen zeitauf-
wendig geriet bereits das Bibliographieren der Predigtdrucke, da erst seit 1995 
ein alphabetisches Namensverzeichnis der Hamburger Prediger vorliegt.'24  

Die Quellengattung der Predigtdrucke spielt in der vorliegenden Studie 
zwar keine Hauptrolle, aber deren Nebenrolle als Zeugnisse zeitgenössischer 
antijüdischer Kanzelpolemik kommt dennoch große Bedeutung zu. Denn 
wenn darin auch nicht der Originalton damaliger Predigten wiedergegeben 
ist, so stehen die gedruckten Fassungen diesem doch mindestens nahe. Im 
Rahmen dieser Untersuchung dienen die Predigtdrucke einerseits als Belege 
für Geläufigkeit und Intensität der religiösen Judenfeindschaft der lutheri-
schen Geistlichen des 17. Jahrhunderts und lassen Kontur und inneren Ge-
halt des Antijudaismus jener Zeit anschaulich werden. Diese Konfrontation 
mit einer der Schattenseiten der Geschichte des Christentums, die in der —
notwendigerweise — dieses Phänomen meist in umfassenderer Begrifflichkeit 
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wie eben ,religiöse Judenfeindschaft' umschreibenden Geschichtsschreibung 
oft in abgemilderter Form erfolgt, ist beabsichtigt. 

Quellen 
Die für diese Untersuchung herangezogenen ungedruckten Quellen liegen 
mehrheitlich im Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg vor. Dar-
stellung und Analyse der hamburgischen Judenpolitik im fraglichen Zeit-
raum beruhen vor allem auf staatlichen bzw. kirchlichen Archivalien aus dem 
Bestand „Senat", und zwar aus der Abteilung „Innere Angelegenheiten" 
(Classes VII), sowie aus dem Bestand „Ministerium", also des Gremiums der 
hamburgischen Kirche, in dem seit dem i6. Jahrhundert alle Geistlichen mit 
dem Senior als Primus inter pares zusammengeschlossen waren.I25  

Im Aufbau folgt der Bestand Senat, der durch den Großen Brand 1842 de-
zimiert wurde — beispielsweise verbrannten die Senatsprotokolle aus der Zeit 
vor 1742 nahezu vollständig —, noch heute der am Anfang des 18. Jahrhun-
derts vorgenommenen Gliederung. Die umfangreichen Archivalien der Ab-
teilung „Innere Angelegenheiten" blieben 1842 zwar weitgehend erhalten, 
aber sie wurden nicht erneut systematisch geordnet. Da die Titel der einzel-
nen Akten oft recht pauschal gehalten sind, war es erforderlich, eine Vielzahl 
von ihnen durchzusehen, um die relevanten Quellen annähernd vollständig 
zu erfassen.'26  

Im Blick auf die Geschichte der Juden in Hamburg sind innerhalb der ge-
nannten Abteilung des Senatsbestandes in erster Linie die Akten unter dem 
Titel „Exercitium religionis der Juden" (Classes VII Literae Hf Nr. 5) sowie 
diejenigen mit der Bezeichnung „Bürgerliche Verhältnisse der Israeliten" 
(Classes VII Literae Lb Nr. 18) von Interesse.w Weiterhin sind in diesem Zu-
sammenhang die nach der Vernichtung der Originale im Jahr 1842 rekon-
struierten Protokolle der Verhandlungen zwischen dem Rat und der Bürger-
schaft (Bestand Erbgesessene Bürgerschaft — Acta Conventuum Senatus et 
Civium)'28  sowie die Archivalien der Bürgerlichen Kollegien zu berücksichti-
gen. Diese befinden sich teils im Bestand „Bürgerliche Kollegien", teils im 
Bestand Senat (Classes VII Literae Aa, Ba, Bb, La) sowie teils im Bestand 
„Heilig-Geist-Hospital".'29  Darüber hinaus wurden ergänzend Archivalien 
aus dem Bestand „Handschriftensammlung" des Staatsarchivs benutzt, in 
dem ebenfalls zum Teil Abschriften staatlicher Quellen enthalten sind.u° 

Neben einer Auswahl der Senatsakten, die das Verhältnis zwischen dem 
Rat und dem Ministerium betreffen (Classes VII Literae H), wurden die Pro-
tokolle und Akten aus dem Bestand „Ministerium" herangezogen. Diese sind 
für das 17. Jahrhundert durch die Indices, die vom Senior Johann Melchior 
Goeze in den Jahren 176o bis 1761 erstellt wurden und noch heute sehr nütz- 
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lich sind, zu erschließen. Da sich darin eine Reihe von Kopien von teils 1842 
verbrannten Senatsarchivalien befindet, können mit diesen Akten zum Teil 
die Lücken der staatlichen Überlieferung geschlossen werden.131  Für die Frage 
nach der Einstellung der Geistlichkeit zu den Juden sind diese Quellen äu-
ßerst wertvoll, wenn auch die Protokolle den fraglichen Zeitraum nicht voll-
ständig abdecken und manche der Handschriften der Geistlichen kaum zu 
entziffern sind.132  Zusätzlich zu diesen Überlieferungen kirchlichen Ur-
sprungs wurden Teile der umfangreichen Materalien bearbeitet, die der 
Kirchenhistoriker Nicolaus Staphorst als Basis für eine hamburgische Kir-
chengeschichte zusammengetragen hat. Diese finden sich vereinigt in dem 
Bestand ‚Wissenschaftlicher Nachlaß Nicolaus Staphorst" und setzen sich 
überwiegend, aber nicht ausschließlich aus Abschriften aus dem Ministerial-
archiv zusammen.133  

Stichprobenartig durchgesehen wurden außerdem Archivalien aus dem 
Bestand „Jüdische Gemeinden". Dieser setzt sich aus Überlieferungen der 
aschkenasischen Gemeinden und der portugiesisch-jüdischen Gemeinden 
des Hamburger Raumes zusammen. Nachdem die Hälfte dieses Archivgutes 
1959 den „Jewish Historical General Archives" in Jerusalem übergeben wurde, 
sind Teile davon nur als Mikrofilm zugänglich.'34  Die Auswahl der Archiva-
lien mußte mangels Hebräisch- bzw. Spanisch- oder Portugiesischkenntnis-
sen auf die deutschsprachigen Quellen beschränkt werden. Für den in der 
vorliegenden Studie relevanten Zeitraum und deren Fragestellungen erwie-
sen sich die Akten, die aus diesem Bestand eingesehen wurden, allerdings im 
wesentlichen als wenig ergiebig. Zudem liegt die bedeutendste Quelle aus der 
Frühzeit jüdischer Ansiedlung, als lediglich die Sefarden einen legalen Status 
in der Stadt Hamburg besaßen, nämlich das Protokollbuch der portugiesisch-
jüdischen Gemeinde, in einer deutschsprachigen Edition vor. Diese umfaßt 
den Zeitraum von 1652 bis 1672, während Übersetzung und Herausgabe der 
darüber hinaus überlieferten Protokolle bis zum Jahr 168z noch ausstehen.03  
Ausgewertet wurden die maschinenschriftlichen Aufzeichnungen Alfonso 
Cassutos, die, verfaßt in den Jahren 1927 bis 1933 und betitelt „Der Friedhof 
der portugiesischen Jüdischen Gemeinde zu Hamburg und Altona, belegen 
in Altona an der Königstraße", sich im Bestand „Jüdische Gemeinden" be-
finden. Darin wird eine Fülle von — teils überprüfungsbedürftigen — Infor-
mationen zur frühen Geschichte der portugiesisch-jüdischen Gemeinde so-
wie von biographischen Daten der Sefarden dargeboten.'36  

Teils zur Klärung einzelner Fragen, die — wie beispielsweise die nach der 
Bekehrungsarbeit der 1667 gegründeten Edzardischen Proselytenanstalt — in 
der vorliegenden Untersuchung behandelt werden, und teils im Rahmen der 
Suche nach relevanten Quellen wurden darüber hinaus in Auswahl Archiva- 
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lien aus folgenden Beständen herangezogen: „Edzardi-Stiftung, vormals Ed-
zardische Proselytenanstalt", „Genealogische Sammlungen", „Akademisches 
Gymnasium", „Amt der Kramer", „Familienarchiv Johannes Korff", „Foto-
archiv", „Kämmerei I", „Reichskammergericht", „St. Jakobi", „St. Kathari-
nen"„Waisenhaus" und Nedde I".137  Insbesondere zum Bestand „Amt der 
Kramer", der im Rahmen dieser Arbeit nur stichprobenartig benutzt wurde, 
sei für kommende Forschungen zur Geschichte der Juden auf den Wert die-
ser Überlieferungen für die Geschichte der Juden hingewiesen. Speziell für 
wirtschaftliche Aspekte der Geschichte dieser Minderheit erscheint es loh-
nend, diese Archivalien sowie möglicherweise auch die Bestände anderer Äm-
ter mit heranzuziehen, deren Tätigkeitsbereiche — wie es zum Beispiel bei den 
Goldschmieden der Fall war — sich mit der Erwerbstätigkeit von Juden in da-
maliger Zeit überschneiden konnten. Überhaupt gibt es über die genannten 
Fundorte hinaus unter dem Archivgut des Staatsarchives mit Sicherheit eine 
Fülle von Überlieferungen zur Geschichte der Juden in Hamburg, die der Er-
schließung noch harrt. 

Einbezogen in die Quellensuche wurden außerdem die Handschriften-
sammlung der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky sowie 
die Hamburgensiensammlung der Commerzbibliothek der Handelskammer 
Hamburg. Beide Sammlungen wurden zwar durch Kriegseinwirkungen er-
heblich dezimiert, dennoch bieten sie immer noch aufschlußreiches Material 
zur hamburgischen Geschichte gerade der Frühen Neuzeit. Der Bestand der 
Handschriftensammlung der Staats- und Universitätsbibliothek wurde zu-
dem in den neunziger Jahren des zo. Jahrhunderts durch Rückführungen von 
während des Krieges ausgelagerten Quellen und Dokumenten aus der ehe-
maligen Sowjetunion wieder erweitert.'" Aus dieser Sammlung wurden 
gewinnbringend für die vorliegende Arbeit ausgewählte Quellen aus der 
Uffenbach-Wolfschen Briefesammlung sowie aus den Hansischen und Theo-
logischen Codices herangezogen.'" Ähnliches gilt für die Hamburgensien-
sammlung der Commerzbibliothek, in der, obwohl in der Mehrzahl aus 
Abschriften von im Staatsarchiv befindlichen Quellen zur hamburgischen 
Geschichte bestehend, sich doch einige bisher unbekannte Überlieferungen 
zur Geschichte der Juden im 17. Jahrhundert fanden.'4° 

Darüber hinaus wurden gedruckte Quellen ausgewertet, und zwar vor al-
lem Predigtdrucke Hamburger Geistlicher des 17. Jahrhunderts. Diesem in 
der vorliegenden Studie verwendeten Quellenkorpus liegen Recherchen nach 
Predigtdrucken in der Staats- und Universitätsbibliothek, der Nordelbischen 
Kirchenbibliothek, der Commerzbibliothek sowie in der Bibliothek des 
Staatsarchivs Hamburg und der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel zu-
grunde. 
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Quellenzitate werden in der vorliegenden Arbeit der besseren Lesbarkeit 
halber in heutigem Brauch angepaßter Groß- und Kleinschreibung und In-
terpunktion wiedergegeben. Auslassungen sind mit in eckige Klammern ge-
setzten drei Punkten gekennzeichnet; wenn diese aufgrund von Textlücken 
infolge Verderbung erfolgen, wird darauf in einer Anmerkung hingewiesen. 
Einwandfrei aufzulösende Kürzungen werden stillschweigend ergänzt. Zu-
sätze sind in eckige Klammern gesetzt.141  Datenangaben in der vorliegenden 
Untersuchung folgen denjenigen in den Quellen, d. h., bis 1700 im evange-
lischen Deutschland der Gregorianische Kalender eingeführt wurde, dem bis 
dahin gebräuchlichen Julianischen Kalender.142  
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Tafel I 

Der Hamburger Hafen um 1613. Ausschnitt aus J. Dircksens Hamburgansicht 
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Tafel II 

Johannes Schelhammer, Pastor an 
Philipp Nicolai, Pastor an 	 St. Petri (1590-1620) und Senior des 
St. Katharinen (z6°1-1608) 
	

Geistlichen Ministeriums (1613-1620) 

Nicolaus Hardkopf Pastor an St. Nikolai 
	

Gottfried Gesius, Pastor an St. Nikolai 
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Tafel III 

Johannes Müller, Pastor an St. Petri (1626-1672) und Senior des Geistlichen 

Ministeriums (1648-1672) 

43 



1-ia  1-7nt-7 7 must  XL7 

x 	• 
RABBIN  ORUM SCRi PT/ S 

DETECTUS 
ET 

VERBI OMNI ORA' 
cuLI$ DErtimkTus 

.Autore 

IOHANNE 1V1.1:71,LERO 
S .THEOL. D. ET BWIDRE 
AD DATRI IN ECCLE. 

sin HAmault- 
OXIVSI. 

irrtriu 

a i 

A 

cyr....7w= lY 
t u  
' 

.1,  

kk?4!.,f7 

Tafel IV 
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Frontispiz von Johannes Müllers „Judaismus" (Hamburg 1644) 
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Hamburg um 1655. Nach dem Vorbild von Peter Kaerius von 1619 
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Taf el VI 

Georg Haccius, Pastor an der St. Marien 
	

Johann Balthasar Schupp oder 
Magdalenenkirche (seit 1660 und 

	
Schuppius, Pastor an St. Jacobi 

Pastor an St. Michaelis (168o-1684) 
	

(1649-1661) 

David Klug, Pastor an St. Katharinen 
(1665-1688) und Senior des Geistlichen 
Ministeriums (1679-1688) Kaspar Mauritius, Pastor an St. Jacobi 

(1662-1675) 

46 



Total fjocuntaogabkiv 
pArttwina 

erren 	tirtertuoi,  
,serroaribtftt unD Sccrcatiis, 

himkOtatt 
arzamtelestosOnsiOnVat 

333333, 3 

elefirriGen .4.gefi*rteiti 
INeNifcrit 

fiNit/Syndicis, V00111. 
DeroNagfcatinbWepItm 

syintwof 

Tafel  VII 

Ansicht der Stadt Hamburg im „Calendarium Anno Christi MDCLXXVII" (1677) 

Das alte Hamburger Rathaus um 17ov von D. Lemkus 
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Johann Winckler, Pastor an St. Michaelis (1684-1705) und Senior 
des Geistlichen Ministeriums (1699-1705) 
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Johann Friedrich Mayer, Pastor an St. Jacobi (1686-1701) 
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Tafel X 

Das sogenannte „Gehege«, der Sitzungssaal der Bürgerschaft im alten Rathaus 
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Samuel Schultz, Pastor an St. Petri 
(1683-1699) und Senior des Geistlichen 
Ministeriums (1688-1699) Detlef Beckmann, Prediger an 

St. Nikolai (1680-1684) 
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Tafel XII 

Der portugiesisch jüdische Friedhof von 16u an der heutigen Königstrafe in Altona 
(Fotografie, zweite Hälfte des zo. Jahrhunderts) 
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DIE ZEIT VON 1590 BIS 1612 

Die lutherisch-orthodoxe Kirche um i600 

Grundzüge der Entwicklung der hamburgischen Kirche 
Mit der Unterschrift unter die Konkordienformel im Jahr 1577 und der Her-
ausgabe des Konkordienbuchs, der Sammlung lutherischer Bekenntnis-
schriften, drei Jahre später hatte sich Hamburg auf den lutherischen Glauben 
orthodoxer Prägung festgelegt und dieser konfessionellen Richtung der 
christlichen Religion in der Stadt eine verbindliche Grundlage geschaffen.' 
Dem Bekenntnis zum als allein wahr und selig machend, als die eine ‚reine' 
Lehre verstandenen lutherischen Glauben war in jener Zeit der konfessionel-
len Verhärtung, in der mit den Worten Max Webers die „Durchrationalisie-
rung" der gesamten Gesellschaft nach religiösen Normen angestrebt wurde,2  
die Abwehr gegen die als Gegner betrachteten anderen christlichen Glau-
bensrichtungen, vor allem den Katholizismus sowie den Calvinismus, impli-
zit.3  Zur Zeit der Hochorthodoxie, also um die Wende des i6. zum 17. Jahr-
hunderts, war dieser von allen Konfessionen untereinander ausgefochtene 
Kampf zentrales Anliegen des geistlichen und theologischen Wirkens auch 
der Hamburger Geistlichkeit. Gerichtet war dieses meist in Streitschriften 
und Predigten mit schärfster Polemik ausgetragene Ringen der christlichen 
Konfessionen um den ‚rechten' Glauben wohl nicht zuletzt auf den Erhalt 
der eigenen Glaubensgewißheit, die sich in jener als krisenhaft empfundenen 
Zeit als fragwürdig und brüchig darstellte .4  

Die Sorge der damaligen protestantischen Geistlichkeit um den Erhalt der 
‚reinen' lutherischen Lehre gründete in deren Selbstverständnis als Wahrerin 
der konfessionellen Wahrheit. Genährt wurde diese im damaligen Hamburg 
durch den Umstand, daß dem Zusammenschluß der lutherischen Kräfte im 
Reich in Gestalt des Konkordienbuches nicht alle lutherischen Territorien 
und Städte gefolgt waren. Unter anderem waren die Pfalz, das Kurfürstentum 
Hessen und Bremen nach 158o zu einem vor allem von Bucer und Me-
lanchthon beeinflußten reformierten Bekenntnis eigener Prägung, dem so-
genannten Kryptocalvinismus, übergegangen.5  Infolge dieser innerprotestan-
tisch als konfessionelle Bedrohung wahrgenommenen Entwicklung trat die 
Frage der Treue von Obrigkeit und Amtskollegen zum lutherischen Glauben 
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in jener Zeit verstärkt in das Zentrum der Aufmerksamkeit der Hamburger 
Geistlichen. Welche Konsequenzen diese verschärfte Kontrolle durch die 
Geistlichen haben konnte, manifestierte sich beispielsweise 1589 in der Amts-
enthebung des Pastors an St. Petri, Joachim Wermer. Dieser hatte sich dem 
Verdacht des Kryptocalvinismus ausgesetzt, weil er in einem Dankgottes-
dienst anläßlich eines glimpflich verlaufenen Blitzeinschlags in den Turm der 
St. Nikolaikirche in dem vorgeschriebenen Gebetstext das Wort „Calvini-
sten" durch „Sakramentschwärmer" ersetzt hatte.6  

Auch der Rat unterstand in jener Zeit hinsichtlich seiner Treue zur lutheri-
schen Orthodoxie der kritischen Beobachtung der Geistlichkeit. Hintergrund 
dieser Kontrollfunktion, die die Prediger in der Überzeugung, der konfessio-
nellen Wahrheit zu dienen, ausübten, war ein, zwar im Vergleich zur alten Kir-
che entsakralisiertes und entklerikalisiertes, dessenungeachtet aber spezielles 
geistliches Selbstverständnis, das sich im Berufsstand der lutherischen Geistli-
chen in den Jahrzehnten nach der Reformation entwickelt hatte. Eigen war 
diesem ein ständisches Bewußtsein auf der Grundlage der im orthodoxen Lu-
thertum wiederbelebten Drei-Stände-Lehre, aus dem die Geistlichkeit das 
Recht zur Obrigkeitskritik und zum Widerstand ableitete :7  Um die Wende 
vom 16. zum 17. Jahrhundert erregte den Argwohn der Geistlichkeit vor allem 
die wirtschaftlich begründete liberale Fremdenpolitik des Rates, in deren Folge 
sich im letzten Drittel des i6. Jahrhunderts fremde Kaufleute reformierten und 
katholischen Glaubens, vor allem Niederländer und Portugiesen, in der Stadt 
niederlassen konnten.' Geschürt wurde das Mißtrauen der Prediger dadurch, 
daß der Rat nach dem Tode des letzten, seit 158o amtierenden Superintenden-
ten, David Penshorn, im Jahr 1593 den Geistlichen dieses eigenständige kon-
fessionelle Leitungs- und Wächteramt nicht länger zugestand, sondern die Kir-
chenhoheit für sich beanspruchte. Zweifellos geschah das mit dem Ziel, das 
politische Gewicht der Geistlichkeit in der Stadt einzuschränken. Allerdings 
blieb die Kirchenhoheit des Rates dadurch beschränkt, daß das Bürgerliche 
Kollegium der Achtundvierziger als ,perpetui ecclesiae mandatarii` seit der Re-
formation Beteiligungsrechte am Kirchenregiment besaß.9  

Dennoch blieb das Maß der politischen Einwirkungsmöglichkeiten der 
Geistlichkeit beachtlich. Allerdings ging es dieser um die ,Yerchristlichung 
des Lebens" und nicht um die Politisierung der Theologie.'" Vor allem in dem 
von der Kanzel ausgeübten geistlichen Strafamt stand der Pfarrerschaft ein 
probates Mittel zur Beeinflussung der Öffentlichkeit wie auch zur Obrig-
keitskritik zur Verfügung. Außerdem hatte die Geistlichkeit in der Bürger-
schaft, die deren konservative, ständisch geprägte Grundeinstellung teilte, 
einen potentiellen Bündnispartner, der zur Durchsetzung der Ziele der 
Prediger auf der politischen Ebene beizutragen imstande war." 
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Trotz Unterstützung durch die Bürgerschaft blieb die im 17. Jahrhundert 
mehrfach von der Geistlichkeit erhobene Forderung, das Amt des Superin-
tendenten wiederzubesetzen, erfolglos.'2  Als ein innerkirchliches Leitungs-
gremium gewann in der Folge das Geistliche Ministerium an Bedeutung, der 
Konvent aller evangelischen Prediger in der Stadt mit dem Senior an der 
Spitze, der vom Rat bestellt wurde — meist handelte es sich um den amtsälte-
sten Pastor — und als Primus inter pares agierte. Den Versuchen der Geist-
lichkeit, die Selbständigkeit und institutionelle Anerkennung des Geistlichen 
Ministeriums sowie die Zuweisung eigenständiger Kompetenzen zu erlan-
gen, setzte der Rat aber Widerstand entgegen. Wenn auch die offizielle Funk-
tion des Geistlichen Ministeriums im wesentlichen auf die Beratung des Ra-
tes und der Bürger als Inhaber des Kirchenregiments in kirchlichen Angele-
genheiten und im übrigen auf den innerkirchlichen Bereich beschränkt blieb, 
so nahm dessen innerstädtisches Gewicht im 17. Jahrhundert doch unter an-
derem deshalb zu, weil den Predigern Beteiligungsrechte an Schulaufsicht so-
wie Pfarrerwahl zugestanden wurden.' 3  Nicht übersehen werden sollte vor al-
lem die bedeutende Rolle, die das Ministerium als Kommunikationszentrale 
für die Geistlichkeit spielte, gaben die Konvente den Predigern doch Gele-
genheit, relevante religiös-politische Fragen zu beraten sowie einheitliche 
Strategien und Vorgehensweisen beispielsweise für den Abwehrkampf gegen 
Andersgläubige zu entwickeln.'4  

Das Mißtrauen der Geistlichkeit gegenüber der Obrigkeit mag durch den 
Rezeß von 1603, dessen erster Artikel Rat und Bürger auf die lutherische 
Lehre verpflichtete, in einem gewissen Umfang besänftigt worden sein.' Die 
Herausgabe der hamburgischen Bekenntnisschriften durch den Rat im sel-
ben Jahr trug wohl gleichermaßen zu einem entspannteren Verhältnis zwi-
schen Priesterschaft und Obrigkeit bei. Verbunden mit der Veröffentlichung 
des „Corpus Doctrinae Ecclesiae Hamburgensis" war die Anordnung an alle 
seinerzeitigen sowie künftigen Geistlichen und Lehrer in der Stadt, sich zu 
diesen Schriften durch ihre Unterschrift zu bekennen.'6  

Der Kampf um die lutherische Orthodoxie in Gestalt der Abwehr nicht-
lutherischer Konfessionen wurde von der hamburgischen Kirche allerdings 
fortgeführt. Das führte nicht nur zu zahlreichen Konflikten zwischen Rat 
und Geistlichkeit, sondern wirkte auch auf das geistige Klima in Hamburg 
im gesamten 17. Jahrhundert prägend ein. Zutreffend charakterisierte im Jahr 
1928 der damalige Hauptpastor an St. Michaelis und spätere erste Bischof 
Hamburgs, Simon Schöffel, die hamburgische Kirche jener Zeit als eine 
„Ecclesia militans", eine kämpfende Kirche.'? 
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Zum kirchlichen Leben: Gottesdienste, Predigten und religiöse Sozialisation 
Religion, Glaube und Kirche waren in der frühneuzeitlichen Gesellschaft, in 
der Religiöses eng mit Profanem verzahnt war, zentrale Aspekte, die das 
Leben der Menschen entscheidend bestimmten.18  Unter dem Vorzeichen des 
lutherischen Glaubens als Staatsreligion war nicht nur die Kirche selbst der 
religiöse Sozialisationsort, sondern die lutherische Konfession prägte die ge-
samte Stadt, deren Verfassung, innere Organisation und Institutionen sowie 
das Selbstverständnis von Rat und Bürgerschaft und auch das soziale Leben. 
Die Staatskirche konstituierte eine Gemeinschaft aller lutherischen Stadtbe-
wohner, die, in Kongruenz mit der Glaubensüberzeugung und dem Fröm-
migkeitbedürfnis der Mehrheit, dem einzelnen Stabilität und Sicherheit im 
Leben gewährte und deshalb breite Akzeptanz fand. Allerdings darf nicht 
übersehen werden, daß dieser Gemeinschaft ein Zwangscharakter mit star-
ken Disziplinierungstendenzen anhaftete, da Normenverletzungen und Re-
gelverstöße mit sozialer Mißachtung, Degradierung oder Ausschluß gestraft 
wurden.' 9  In diesem religiös geprägten Gemeinwesen stellte die Kirche die In-
stitution dar, die in Fragen des Glaubens, der Sitte und Moral die Richtung 
wies und der eine breite öffentliche Resonanz sicher war?) 

An der Verbindungsstelle zwischen weltlichem und religiösem Bereich 
stand die „wertsetzende Elite" der Geistlichkeit, deren vornehmliche Aufgabe 
die Verkündigung des Wort Gottes sowie die Verbreitung „konfessionsspezi-
fischer Werte und Normen"arw .21  Religiöse und soziale Mittelpunkte waren 
die Gottesdienste, von denen es um i600 in Hamburg ein reichhaltiges An-
gebot gab. Gepredigt wurde jeden Sonntag in allen Kirchen und täglich in 
der Woche morgens in zwei der Hauptkirchen oder in einer der Nebenkir-
chen. Die hohen christlichen Festtage, Ostern, Pfingsten und Weihnachten, 
wurden an drei Tagen mit zwei morgendlichen und einem nachmittäglichen 
Predigtgottesdienst gefeiert. Als Festtage wurden darüber hinaus feierlich mit 
Gottesdiensten begangen: Epiphanias (6. Januar), Purificatio Marie (z. Fe-
bruar), Annunciatio Marie (25. März), Himmelfahrt, Trinitatis, Ascensio 
Marie (15. August) und Michaelis (29. September). Feierliche Gottesdienste, 
jedoch ohne Arbeitsruhe, fanden am Gründonnerstag, Karfreitag und an 
vierzehn weiteren Apostel- und Heiligentagen im Jahr statt.22  

Lutherische Predigten währten damals mindestens eine Stunde und stan-
den im Zentrum der Gottesdienste, in denen sich in Hamburg altkirchliche 
Traditionen, wie Meßgewänder und partiell der Gebrauch der lateinischen 
Sprache, erhalten hatten.23  Besonders für die Pastoren der vier Kirchspiels-
kirchen, deren Ämter zu den angesehensten und am besten ausgestatteten im 
Alten Reich gehörten und in die meist sprachgewaltige sowie rhetorisch be-
gabte Geistliche berufen wurden, war der Kanzelvortrag die vornehmste Auf- 
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gabe und das Herzstück ihrer geistlichen Tätigkeit in der Gemeinde. Nur 
Diakone tauften, erteilten das Abendmahl, nahmen Beichten ab und waren 
als Seelsorger tätig.24  Die Predigten dieser wichtigsten geistlichen Amtsträger 
in der Stadt stießen sicherlich auf ein besonderes Interesse bei den in jener 
Zeit meist zahlreichen Gottesdienstbesuchern. Allerdings gab es unter diesen 
stets etliche, die dem religiösen Geschehen wenig Aufmerksamkeit entge-
genbrachten, sondern sich Gesprächen oder dem Schlaf widmeten.25  

Das den Geistlichen von der Kirchenordnung zugewiesene Wächter- und 
Strafamt wurde in damaliger Zeit als ein im Ursprung göttlicher Auftrag ver-
standen. Dadurch sahen sich die geistlichen Amtsträger „nicht nur in der täg-
lichen Praxis, sondern auch i[n ihrem] Selbstbewußtsein [...] über andere 
Funktionsträger" herausgehoben.26  In der Konsequenz beschränkten sich die 
Geistlichen in den Predigten nicht auf theologische Inhalte, sondern nutzten 
diese als zentrale Medien der Kirchenzucht. Die Möglichkeit der öffentlichen 
Anprangerung konfessioneller Regelverstöße und Normverletzungen im 
Rahmen des Predigtamtes machte die Prediger „zu Richtern über den norm-
gerechten Lebenswandel aller Gemeindemitglieder".27  Gründend auf ihrem 
spezifischen Verständnis vom geistlichen Wächteramt, äußerten sich die Pre-
diger in Kanzelvorträgen auch kritisch zu aktuellen Fragen obrigkeitlicher Po-
litik, wenn diese nach geistlicher Ansicht im Widerspruch zum konfessionel-
len Normen- und Regelwerk stand oder in einen solchen zu geraten drohte. 
Zum geistlichen Amt gehörten in damaliger Zeit aber nicht nur diese obrig-
keits- und sozialkritischen Bestandteile, sondern herrschaftsfunktionale bzw. 
-stabilisierende Aufgabenbereiche traten hinzu. Unter anderem mit Kanzel-
abkündigungen obrigkeitlicher Mandate und Anordnungen, die den Predi-
gern ebenfalls oblagen, wurde die Predigt als das Massenkommunikations-
mittel mit der damals größten Breitenwirkung auch für die Interessen von 
Obrigkeit und Staat eingesetzt.28  

Die Predigt, mit der alle sozialen Schichten der christlichen Gesellschaft 
angesprochen werden konnten, war neben den Streitschriften die wichtigste 
Waffe der Geistlichkeit im Kampf für die lutherische Orthodoxie. Zur Zeit 
der Hochorthodoxie und darüber hinaus galten die Reformierten als die kar-
dinalen Gegner der lutherischen Lehre und waren daher in erster Linie die 
Adressaten geistlicher Kanzelpolemik. Diese richtete sich aber nach wie vor 
auch gegen Katholiken sowie gegen Juden, die in der christlichen Welt seit 
Jahrhunderten als religiöse Feinde ,par excellence' betrachtet wurden.29  Als 
Spiegel damaliger mündlicher Kanzelvorträge in ihrer Lebendigkeit und Un-
mittelbarkeit können Predigtdrucke aus jener Zeit, die ohnehin nur verein-
zelt vorliegen, allerdings nicht angesehen werden, denn Predigten wurden vor 
Drucklegung in der Regel überarbeitet. Da mit den Drucken auch ein über- 

57 



regionales Leserpublikum angesprochen werden sollte, wurden Predigten 
meist um gelehrte Ausführungen, Anmerkungen und umfangreiche Zitate 
erweitert, was vermutlich zu einer Entschärfung manch scharfer polemischer 
Passage führte. Kommentare zu lokalen Ereignissen und Personen jedenfalls 
fielen einer Veröffentlichung mit großer Wahrscheinlichkeit zum Opfer.3° 

Auch wenn man wohl davon ausgehen kann, daß die Mehrzahl der Pre-
digten systemkonform war, blieb das von den Kanzeln ausgeübte geistliche 
Strafamt mit seinen Möglichkeiten zur Kritik an Gesellschaft und Politik ein 
der wirksamen Kontrolle der Obrigkeit entzogener Freiraum der Geistlich-
keit und damit ein konfliktträchtiger Bereich.31  Paradigmatisch erwies sich 
das an der gegen nichtlutherische Fremde gerichteten geistlichen Kanzelpo-
lemik am Anfang des 17. Jahrhunderts, die zweifellos auf die Desavouierung 
der liberalen Fremdenpolitik des Rates in der Bevölkerung zielte. Aus dem 
Bericht eines unbekannten Chronisten zum Jahr 1609 geht allerdings hervor, 
daß der Rat, dessen erste Sorge der Vermeidung öffentlicher Unruhe galt, of-
fensichtlich vergeblich den Geistlichen verbot, gegen Calvinisten und Zwing-
lianer zu predigen.32  Daß die geistliche Kanzelpolemik in jener Zeit obrig-
keitlichen Unmut auslöste, belegt außerdem ein Schreiben vom 13. April 1604 
an Bürgermeister und Rat, in dem die Prediger eine Vereinbarung bestätig-
ten, Streitfragen vor einer Erwähnung auf der Kanzel möglichst in vertrauli-
chen Gesprächen mit der Obrigkeit beizulegen.33  Gegen die Art und Weise, 
wie die Geistlichkeit das Strafamt wahrnahm, protestierte zur damaligen Zeit 
aber auch die den Predigern eigentlich nahestehende Bürgerschaft. Aus deren 
Sicht war in einzelnen Kanzelvorträgen offensichtlich das tolerable Maß an 
Polemik überschritten worden, weshalb von den Geistlichen gefordert wurde, 
mindestens an hohen christlichen Feiertagen wie Pfingsten von derartigen 
Predigten abzusehen.34  

Das Strafamt als eine ausschließlich gegen die Obrigkeit gerichtete Waffe 
der Geistlichkeit zu betrachten wäre allerdings verfehlt. Zweifellos diente es 
auch der Vermittlung und Festigung der Normen und Regeln der lutherischen 
Lehre, auf die Staat und Obrigkeit verpflichtet waren, und hatte insofern eine 
herrschaftsstabilisierende Funktion.35  Gleichermaßen in diese Richtung zielte 
die religiöse Erziehung, die in Hamburg um i600 auf der Bugenhagenschen 
Kirchenordnung von 1529 basierte. Prinzipiell oblag diese der gesamten Ge-
meinde, und zwar vor allem und gleichrangig Elternhaus, Schule und Geist-
lichkeit.36  Eine Schulpflicht gab es in Hamburg allerdings nicht.37  Das we-
sentliche Unterrichtsmittel in Haus und Schule war der — nach 1580 in erster 
Linie lutherische — Katechismus, dessen Kenntnis geradezu zur pädagogischen 
Norm wurde, die einerseits den Abschluß in der niederen Schule markierte 
und andererseits Voraussetzung zum Besuch einer höheren Schule war." 
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Die höhere Schule in Hamburg war das 1529 begründete Johanneum, in 
dem jedenfalls anfänglich die drei ,Kreuzsprachen` Latein, Griechisch und 
Hebräisch unterrichtet wurden. Daneben existierten in jedem Kirchspiel 
mehrere teils von der Kirche, teils von Privatleuten getragene deutsche Schu-
len, unter denen es auch Mädchenschulen gab. In diesen standen Lese- und 
Schreibunterricht — anhand des als ,Erstlesebuch< genutzten Katechismus —
sowie Rechenunterricht und Kirchengesang- und Katechismusstudium auf 
dem Stundenplan.39  Die Schulen jedes Kirchspiels unterstanden grundsätz-
lich der Aufsicht einer Kommission aus Bürgern und Geistlichen, die aller-
dings faktisch durch den jeweiligen Pastor ausgeübt wurde. 1610 wurde die 
Aufsicht über das Johanneum institutionalisiert und das Scholarchat be-
gründet. Diesem gehörten die später Hauptpastoren genannten Prediger der 
vier Kirchspiele, die vier Kirchspielsherren des Rates sowie die Oberalten 
an.4° 

Im Rahmen der religiösen Unterweisung kam den Gottesdiensten zwei-
fellos eine zentrale Rolle zu. Zweimal im Jahr, im Sommer wie im Winter, 
wurden beispielweise über drei Wochen in den morgendlichen Gottesdien-
sten in den Hauptkirchen Katechismuspredigten gehalten.4' In diesem Kon-
text gesammelte Materialien und Exegesen erschienen oft als sogenannte 
Katechismusschulen im Druck.42  Am Beispiel der „Schola pietatis cateche-
tica. Das ist: Catechismus-Schuel [...]" von Laurentius Langermann (1556 — 
i62o), der zwar kein studierter Theologe, jedoch ein von Geistlichen ge-
schätzter und bei Hamburger Bürgern beliebter Lehrer für die christliche 
Unterweisung ihrer Kinder war, wird deutlich, daß das Bild der „ungläubi-
gen", „verstockten" und „blinden" Juden Bestandteil der religiösen Erzie-
hung war.43  Das Exempel der angeblich von Gott verdammten Juden wurde 
darin von Langermann vielfältig den Christen zur Warnung und Mahnung 
zu einem gottgefälligen Leben vorgehalten.44  Nicht nur diese religiösen anti-
jüdischen Topoi wurden in Langermanns „Schola pietatis" vermittelt, son-
dern im Zusammenhang mit Erläuterungen zum siebten Gebot auch das 
judenfeindliche Stereotyp vom jüdischen Wucherer und Betrüger: 

Ist nirgends ein Volck unter der Sonnen /das weite geraume Gewissen hat / 
so sind es die gekauffien Korn Juden /die Geitzhälse und Wucherer /[...1   
solche Kornwürme sind es nicht wehrt / daß sie Menschen heissen / sie 
sollen auch zum Teuffel fahren /die Badtstube ist ihnen schon in der Hel-
len gehitzet / darinn sie ewig Blut schwitzen sollen.45  

Die antijüdische Polemik, das in der lutherischen Orthodoxie der Bevölke-
rung in Erziehung früh vermittelte und durch Predigten lebendig erhaltene 
Dogma der religiösen Feindschaft gegenüber den Juden, hatte sicherlich auch 

59 



im kirchlichen Leben Hamburgs zur Passionszeit einen jährlichen Höhe-
punkt." Wahrscheinlich boten dazu Passionsaufführungen günstige Gele-
genheiten, in denen die angebliche Verantwortung der Juden an Leiden und 
Sterben Jesu im Zentrum standen und die auch in Hamburg — seit 1610 noch 
unregelmäßig, seit 1644 aber jährlich — stattfanden.47  

Antijudaismus ohne Juden: Geistliche Streiter für die lutherische Orthodoxie 
Bis in die Amtszeit des letzten Superintendenten Penshorn hatten die Predi-
ger sich offenbar bemüht, die niederländischen Kaufleute reformierten Be-
kenntnisses in Hamburg für den lutherischen Glauben zu gewinnen. Wie es 
scheint, besuchten einige Niederländer lutherische Gottesdienste in der 
Stadt, lehnten in der Regel aber das Abendmahl und die Taufe nach lutheri-
schem Ritus ab.48  Nach der Gründung einer reformierten Gemeinde in Stade 
im Jahr 1588 war die Hoffnung der Hamburger Geistlichen, die Fremden für 
die ‚rechte' lutherische Konfession zu gewinnen, anscheinend geringer ge-
worden." Für ein verschärftes Klima zwischen lutherischer Geistlichkeit und 
Nichtlutheranern am Ende des i6. Jahrhunderts spricht, daß der Senior (1593 
— 1600) und Pastor an St. Katharinen (1572 — 1600) Georg Stammichius es 
im Jahr 1597 für erforderlich hielt, des damaligen hamburgischen Superin-
tendenten Johannes Aepins „Bedencken von Gottloser Leute Begrebnuß / 
[...]" von 1547 in hochdeutscher Sprache erneut herauszugeben.5° 

Möglicherweise hatten dazu bereits Konflikte um die Bestattung nichtlu-
therischer Fremder in der Stadt den Anlaß gegeben; erstmals belegt ist eine 
solche Auseinandersetzung für das Jahr 1599.51  Mit der Wiederherausgabe 
dieses Bedenkens jedenfalls konstatierte die Hamburger Geistlichkeit ihre 
Ablehnung der Bestattung verstorbener Nichtlutheraner mit lutherischen 
Zeremonien und Gesängen in aller Deutlichkeit. Aepin führte in diesem Be-
denken aus, daß nur ‚Gottselige', und als solche galten ihm ausschließlich 
lutherische Gläubige, auf städtischen Kirchhöfen begraben werden dürften. 
In Hamburg, so hatte bereits Aepin geklagt, sei es hingegen 

dahin gekommen [... daß man ...] so gar keinen Unterscheid machet 
[...] zwischen Gottseligen und Gottlosen Leuten / daß man auch [...] 
Juden und Türcken / [wenn] es begeret [und Geld bezahlt] würde / [...] 
aufdie Kirchhöfe / ja wol in die Kirchen begrübe / [... J5' 

Daß sogar Juden und Mohammedaner in Hamburg christlich bestattet wer-
den könnten, wenn sie nur genügend Geld bezahlen würden, war eine Über-
treibung, die zu Aepins Zeiten in der Realität sicherlich jeder Grundlage ent-
behrte. Vielmehr diente diese Behauptung wohl dazu, den vermeintlichen 
Verfall religiöser Normen und Regeln zu unterstreichen, den Aepin in der un- 
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terschiedslosen Bestattung ,rechtgläubiger` Lutheraner und vermutlich ein-
zelner Altgläubiger in der damaligen Stadt gesehen hatte. Das Bild von auf 
christlichen Friedhöfen ruhenden verstorbenen Juden und Türken, das Ae-
pin hier zeichnete, um den drohenden vollständigen Niedergang religiöser 
Sitten und Gepflogenheiten zu konturieren, ist sicherlich als Appell für die 
Beachtung konfessioneller Normen auch bei Begräbnissen im damaligen 
Hamburg zu verstehen. 

Daß Juden und Türken bei Aepin als Topoi für das Gottlose schlechthin 
erscheinen, weist auf die Trennungslinie hin, die innerhalb der damaligen lu-
therischen Konfession zwischen Nichtchristen und Christen gezogen wurde. 
Obwohl Nichtlutheraner nach orthodox-lutherischer Vorstellung der Selig-
keit nicht teilhaftig werden konnten, existierte ein auf dem gemeinsamen 
Glauben an Christus basierendes Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen 
den christlichen Konfessionen, das von dem mit schärfster Polemik ausge-
tragenen und von gegenseitigen Verdammungsurteilen begleiteten Streit um 
die ‚rechte' Lehre nicht berührt wurde.53  Vielmehr herrschte unter den christ-
lichen Konfessionen Übereinstimmung darüber, daß Juden und Mohamme-
daner Feinde Christi, die Juden gar dessen Mörder seien und Positionen 
außerhalb der christlichen Gemeinschaft einzunehmen hätten» 

In der Zeit zwischen 1590 und 1612 wurden zwei Pastoren an Hamburger 
Kirchen berufen, die sich als unerschrockene Streiter vor allem gegen den 
Calvinismus schon an anderen Orten einen Namen gemacht hatten. Beide 
Prediger, Johannes Schelhammer und Philipp Nicolai, widmeten sich auch 
in ihren Hamburger Amtsjahren mit einem Eifer dem Kampf für die ‚rechte' 
lutherische Konfession, der sie aus der Reihe ihrer damaligen Amtsbrüder 
heraushob. Schelhammer wurde 1590 als Nachfolger des in den Verdacht des 
Kryptocalvinismus geratenen und seines Amtes entsetzten Joachim Wermer 
zum Pastor an St. Petri (1590-1620) gewählt und Nicolai 1601 in das Pasto-
renamt an St. Katharinen (1601-1608) berufen.55  

Schelhammer, der 1613 auch Senior des Geistlichen Ministeriums wurde, 
hatte sich auch schon in seiner Zeit als Pastor an St. Petri in einer Weise als 
entschiedener Streiter für die lutherische Orthodoxie hervorgetan, die es 
rechtfertigt, ihn als eine herausragende Persönlichkeit unter den Hamburger 
Predigern am Anfang des 17. Jahrhunderts zu bezeichnen.56  Die in der Regel 
raren Schriftzeugnisse aus jener Zeit, die Auskunft über Leben und Persön-
lichkeit damaliger Geistlicher geben, werden in Schelhammers Fall ergänzt 
um eine Beschreibung seines Lebens, die sein Sohn Sigismund Philo, von 1613 
bis 1643 Diakon an St. Petri, verfaßte. Obwohl geprägt durch die zweifellos 
subjektive Perspektive des Autors, läßt diese seltene Quelle Persönlichkeit, 
Handlungsweisen und Einstellungen dieses Predigers ungewöhnlich an- 
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schaulich werden.57  Sigismund Philo Schelhammer beschrieb seinen Vater als 
gelehrten Theologen, der in Briefkontakt mit vielen Kollegen seiner Zeit 
stand. Anscheinend brachten die lutherischen Niederländer, deren Kinder 
Schelhammer vor 1597 unterrichtete, diesem Geistlichen aufgrund seiner 
pädagogischen Fähigkeiten große Wertschätzung entgegen." 

Als Prediger zeichnete sich Schelhammer offenbar durch besondere Streit-
lust wider das „Calvinische Geschmeiß" aus, so der Begriff, mit dem sein 
Sohn in zeittypischer Polemik die Calvinisten umschrieb." Ebenso war die-
ser Pastor offenbar dafür bekannt, daß er jedes aus seiner Sicht unmoralische 
oder sündhafte Verhalten öffentlich von der Kanzel ‚strafte', und zwar ohne 
Ansehen der Person, wie sein Sohn mit unterschwelligem Stolz berichtete. 
Die Unerbittlichkeit, die Schelhammers Predigtweise, wenn es um das geist-
liche Strafamt ging, offensichtlich auszeichnete, führte aber anscheinend 
mitunter zu Auseinandersetzungen und Beschwerden.6° Allerdings spiegeln 
weder die Schelhammers Feder entstammenden wenigen Predigtdrucke 
noch dessen fragmentarisch überlieferte Konzepte zu Kanzelvorträgen die 
polemische Schärfe wider, die offenbar seinen mündlichen Vortrag auszeich-
nete.61  

Schelhammer engagierte sich ebenfalls in damals kirchenpolitisch relevan-
ten Angelegenheiten eigenständig und entschieden, wie es für ihn charakte-
ristisch war, für den Erhalt der lutherischen Orthodoxie. Im Jahr 1600 hatten 
einige Bürger einen Geistlichen aus Salzwedel, Magister Cuno, dem Nei-
gungen zum Calvinismus nachgesagt wurden, als Nachfolger des verstorbe-
nen Pastors an St. Katharinen Georg Stammichius ausersehen. Die Wahl Cu-
nos kam vor allem deshalb nicht zustande, weil Schelhammer dagegen ein-
geschritten war, indem er den Verdacht gegen Cuno von der Kanzel herab in 
die Öffentlichkeit gebracht hatte. Darüber hinaus hatte Schelhammer ge-
meinsam mit dem Lector Secundarius am Dom Marcus Ivo unter der Hand 
ein Gutachten der theologischen Fakultät Frankfurt/Oder eingeholt, das die 
calvinistische Ausrichtung Cunos bestätigte. Dieses Gutachten präsentierten 
die beiden Geistlichen in der entscheidenden Anhörung Cunos und verhin-
derten so dessen Berufung in das Hamburger Pastorenamt.62  

Ebenfalls läßt sich anscheinend die Aufnahme der ausdrücklichen Ver-
pflichtung des Rates auf die lutherische Lehre, so wie sie im Konkordienbuch 
formuliert war, in den Rezeß von 1603 vornehmlich auf Schelhammers In-
itiative zurückführen. Nach der Schilderung seines Sohnes führte der Rat, 
nachdem die Bürgerschaft diese Verpflichtung gefordert hatte, ein Gespräch 
mit den vier Pastoren der Hauptkirchen. Bei dieser Gelegenheit habe der Rat 
erklärt, nicht etwas mit einem Eid beschwören zu können, was er, wie das 
Konkordienbuch in seiner theologischen Komplexität, nicht in allen Einzel- 
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heiten verstehen würde. Im Gegensatz zum Senior Bernhard Vaget, der dem 
Rat beigepflichtet habe, soll Schelhammer — unter dem Beifall zweier seiner 
Amtsbrüder, nämlich Philipp Nicolai und Lucas von Cöllen (Pastor an St. Ja-
cobi) — gegen die Ausführungen des Rates Widerspruch eingelegt haben. 
Schelhammer habe auf die Gefahr außenpolitischer Irritationen „bey Herren 
und Fürsten" hingewiesen, die den Abfall Hamburgs von der lutherischen 
Orthodoxie vermuten könnten, wenn sich der Rat im Rezeß nicht eindeutig 
zu dieser Konfession bekennen würde.63  

Einen Einblick in Schelhammers Einstellung zu Juden und zur Frage der 
Judenaufnahme in Hamburg erlaubt ein möglicherweiser fiktiver Bericht, 
der sich in den Aufzeichnungen seines Sohnes findet. Danach habe ein im 
Namen seiner in Hildesheim lebenden Glaubensgenossen auftretender Jude 
Schelhammer aufgesucht und um dessen Fürsprache beim Hamburger Rat 
für die Gewährung der Niederlassung und der freien Religionsausübung in 
der Stadt gebeten. Als Gegenleistung habe der Jude dem Pastor einen silber-
nen Pokal offeriert. Angeblich lehnte Schelhammer diesen Handel mit fol-
genden Worten ab: 

Meiner liebes Jüdele, meinestu, daß ich wolte thun wie deine Vorfahren 
gethan haben, welche den H. Christo umb 3o Silberlinge verrathen ha-
ben, also solte ich auch um eines silbernen Pocals willen meinen H. Chri-
stum von euch verlestern und scheiden lassen, da behüte mich mein Gott 
ihr  64 

Es kann dahingestellt bleiben, ob diesem Bericht eine reale Begebenheit zu-
grunde lag oder ob er der Phantasie des Sohnes bzw. des Vaters Schelhammer 
entsprungen war. Bedeutender erscheint in diesem Zusammenhang vielmehr, 
daß zur Charakterisierung des Geistlichen Schelhammer als aufrechten, un-
bestechlichen und tadelfreien lutherischen Orthodoxen, auf die diese Schil-
derung wohl vornehmlich zielte, auch die Betonung einer judenfeindlichen 
Grundhaltung gehörte. Diese Episode spiegelt Schelhammers antijüdische 
Einstellung, aus der eine ablehnende Haltung gegenüber einer Aufnahme 
von Juden folgte, deutlich wider. Wahrscheinlich befand sich dieser Pastor in 
Hinsicht auf seine Auffassung, daß Juden als ,Lästerer Christi' um eines Ju-
daslohnes' willen zu dulden einem Verrat an ‚seinem' „H. Christum" gleich-
käme, im Einklang mit der Mehrheit seiner damaligen Amtsbrüder. 

Der Ruf, ein überzeugter orthodoxer Lutheraner und entschiedener Strei-
ter gegen jede Abweichung von der ‚reinen' Lehre, vor allem aber ein enga-
gierter Kämpfer gegen den Calvinismus zu sein, ging wohl auch Philipp Ni-
colai voraus, als er 16ot nach Hamburg zum Pastor an St. Katharinen beru-
fen wurde. Seinen Zeitgenossen war Nicolai weniger als Verfasser heute noch 
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geschätzter Kirchenlieder denn als Autor zahlreicher anticalvinistischer 
Schriften voll schärfster Polemik bekannt.65  Erdmann Neumeister, Pastor an 
St. Jakobi (1715 — 1756), bezeichnete diesen Pastor am Anfang des 18. Jahr-
hunderts noch als eine „Säule" der hamburgischen Kirche. Allerdings wurde 
eine Streitschrift Nicolais mit dem Titel „Kurtzer Bericht von der Calvinisten 
Gott und ihrer Religion [...]", die er 1597 in Unna verfaßte und die als die 
„gröbste" aller bis dahin erschienenen derartigen Polemiken charakterisiert 
wird, bereits am Ende des 17. Jahrhunderts von Gottfried Arnold in dessen 
„Kirchen- und Ketzer=Historie" scharf kritisiert.66  

In seiner Zeit und darüber hinaus war Nicolai aber auch bekannt und ge-
schätzt als Verfasser der Erbauungsschrift „Freuden Spiegel des ewigen Lebens 
[...]", die er 1599 in Unna unter dem Eindruck einer Pestepidemie geschrie-
ben hatte.67  Der „Freuden Spiegel" wie auch die 1604 erstmals in Hamburg 
unter dem Titel „Historische Beschreibung desz gantzen Geheimnisses vom 
Ewigen Leben [...]" erschienene erbauliche Schrift Nicolais wurden im 57. 
Jahrhundert mehrfach wiederaufgelegt.68  

Aus dem fünften Kapitel der „Historischen Beschreibung", das die Über-
schrift trägt: ,Wie Christus zu unserm Heyl ist gecreutziget worden", geht 
hervor, wie Nicolai die biblischen Juden theologisch bewertete. Neben den 
Hohepriestern und den „heidnischen Richtherrn" sah er sie als Vertreter der 
Mächte der Finsternis, als Werkzeuge des Teufels, die verantwortlich für die 
Kreuzigung Jesu seien: 

Endlich / als er [d. h. der Teufel, J. B.J sihet / das er hiermit nichts 
aufrichtet / und daß Christus auch in seinen Haften und Banden für 
den Hohepriester Caipha öffentlich bekennet / daß er Gottes Son sey /da 
brummet und wütet und tobet er durch die lüden furiose, als ein Un-
sinniger / und bracht die eusserste Macht seiner Finsternis [ _169  

Juden, in dieser Schrift auch mit Attributen wie „blind," „gottlos" und „hirn-
schellig" belegt, hielt Nicolai nicht nur für Werkzeuge des Teufels, sondern 
für Feinde der Christen, für Antichristen schlechthin.70  In seiner Zeit als 
Pastor in Hamburg, zu der es noch keine jüdische Gemeinde gab, sah er die 
lutherische Lehre zwar vornehmlich vom von ihm deshalb mit beißender Po-
lemik bekämpften Calvinismus bedroht. Dennoch belegen die Beispiele Ni-
colais antijüdischer Polemik aus der „Historischen Beschreibung", die mit 
dem Bild der mit dem Teufel verbundenen jüdischen Christusmörder sowie 
der Darstellung der Juden als Antichristen schlechthin in der Tradition Lu-
thers stehen, daß religiöse Feindschaft gegenüber den Juden der damaligen 
lutherisch-orthodoxen Lehre immanent war» Lutherisch-orthodoxe Geistli-
che des 17. Jahrhunderts waren nicht auf die Existenz einer jüdischen Ge- 
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meinde vor Ort angewiesen, um ihrer religiösen Feindschaft gegenüber den 
Juden in zeitüblich feindseliger Weise Ausdruck zu verleihen. 

Von dem Senior (1600-1613) und Pastor an St. Nikolai (1581-1613), Bern-
hard Vaget, zeichnete Sigismund Philo Schelhammer in der Lebensbeschrei-
bung seines Vaters allerdings mehr das Bild eines Kunktators als eines für die 
lutherische Lehre sich stets einsetzenden Kämpfers. Deutlich wird das in dem 
bereits erwähnten Bericht von den Verhandlungen um den ersten Artikel des 
Rezesses von 1603 zwischen Rat und Geistlichkeit. Vaget wird darin als Geist-
licher skizziert, der in einer für das Seniorenamt unangemessenen Weise Ver-
bindlichkeit und Entgegenkommen gegenüber obrigkeitlichen Forderungen 
zeigte? Auch wenn diese Charakterisierung dafür spricht, daß Vaget ein 
Schelhammer oder Nicolai vergleichbarer orthodoxer Eiferer nicht war, so be-
wies dieser Prediger seine Einsatzbereitschaft für die lutherische Orthodoxie 
doch durch die Wiederherausgabe des Mandats „Der Erbaren Fry / Rykes / 
unde Seestede Lübeck / Bremen / Hamborch / Rostock / Stralsund unde Lü-
neborch...wedder de Sacramentschender / Wedderdöper / und Gades Leste-
rer [...]" im Jahr 1603, das erstmals 1535 gedruckt worden war. Diesem fügte 
Vaget einen Bericht über die hauptsächlich zwischen Lutheranern und Cal-
vinisten strittigen theologischen Fragen bei, der auch für „Einfeldige" ver-
ständlich sein sollte? 

Mit Bedacht gab Vaget dieses Mandat in niederdeutscher Sprache heraus, 
denn er war bestrebt, von jedermann, „ock [von] Frouwen / Kinder [n] / Ge-
ste[n] / Knechte[n] / Megede[n] / unde Gesinde /", verstanden zu werden.74  
Allerdings war die Rezeption dieses Mandats in breiten Bevölkerungskreisen 
durch die vom Rat nach 1535 angeordnete vierfache Kanzelabkündigung pro 
Jahr sicherlich effektiver, da von einem beträchtlichen, auf 5o bis 75% ge-
schätzten Anteil von Analphabeten unter den etwa 40.000 Einwohnern des 
damaligen Hamburgs auszugehen ist? 

Eine Predigt Bernhard Vagets aus dem Jahr 1595 über das neunte Kapitel 
des Propheten Daniel stellt ein weiteres Beispiel dafür dar, wie lutherische 
Geistliche theologisch über die Juden urteilten und welche Rolle diesen in 
Kanzelvorträgen zugewiesen wurde.76  In dieser Predigt verfolgte Vaget unter 
anderem das Ziel, seiner Gemeinde zu beweisen, daß die Messiashoffnung 
der Juden nur vergeblich sein könne, da die alttestamentlichen Weissagungen 
vom Messias sich mit Jesus Christus erfüllt hätten. Die damalige christliche 
Theologie kannte nur eine ‚richtige' Interpretation des Alten Testaments, 
nämlich die christologische, d. h. auf Christus hindeutende Auslegung, die 
voraussetzte, daß Jesus der von den Propheten vorhergesagte Messias warn 

Beweise innerhalb dieses dogmatischen Systems waren dann nichts anderes 
als Zirkelschlüsse. Das belegt beispielsweise Vagets Schlußfolgerung in der Pre- 
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digt zum neunten Kapitel des Propheten Daniel, die lebendige jüdische Mes-
siashoffnung sei Blindheit, da durch die Geburt Jesu in Bethlehem, durch des-
sen „Opffer / undWerck [...l zu Jerusalem" sowie die Zerstörung des jüdischen 
Staates und des Tempels eindeutig bewiesen sei, daß die Messiasverheißungen 
der Propheten sich erfüllt hätten!' Im Rahmen dieser Ausführungen hatte Va-
get die für die christlich-jüdische Beziehung entscheidenden Dogmen im 
Lehrsystem der lutherisch-orthodoxen Theologie — ausgenommen die Tri-
nitätslehre — berührt, nämlich die christliche Vorstellung von der Messianität 
Jesu, von der Christologie sowie indirekt auch die vom ‚neuen' Bund Gottes 
mit der Christenheit, der vermeintlich mit Christus an die Stelle des ‚alten` 
Bundes Gottes mit dem auserwählten Volk der Juden getreten seif 

Entsprechend der zeitüblichen christlich-theologischen Sicht unterstellte 
Vaget den Juden, deren angebliche Blindheit gegenüber dem als ‚wahr' po-
stulierten christlichen Glauben sei mutwillig und „teufflisch"; eine Diffa-
mierung, die Vaget dann als Begründung der Forderung diente, daß die „ver-
stockten Juden" von den Christen abgesondert leben sollten, damit diese sich 
des „Unglaubens / und [der] Bößheit" der Juden nicht teilhaftig machen wür-
den." Vielmehr sollten die Christen „Gotts gerecht Unheil" über die Juden 
erkennen, das Gott eben deshalb verhängt habe, weil diese „fürsatzlich den 
Herrn Christum nit kennen / oder wissen wollen", weshalb Gott „sie wider-
umb weder wissen / noch erkennen wolle / sondern sie in einen verkerten 
Sinn dahingehen / und also in [...] Sünden [...] umbkommen lasse".81  We-
gen der „grewlichen Undanckbarkeit" der Juden, wegen ihrer ‚Verachtung" 
und „starcken Sünden" seien diese, so führte Vaget weiter aus, für alle Zeiten 
von Gott dazu verdammt, zerstreut in alle Welt ohne eigenen Staat und Tem-
pel zu leben, „wie die tollen Hunde" und immer auf der Suche nach einer 
„gewisse [n] Stette / und Herrschafft", die sie nirgends finden würden." 
„[Klein verächtlicher Volck" als die Juden gebe es auf Erden, konstatierte Va-
get und forderte seine Gemeinde auf, sich das Exempel ihres „schrecklichen 
Verderbe[ns] / und Untergange[s]" Warnung und Lehre sein zu lassen, daß 
Gott, der sonst barmherzig, geduldig und langmütig sei, gegenüber Unbuß-
fertigen zornig und grimmig werden könne.83  

In diesen Auszügen aus Vagets Predigt spiegelt sich die christlich-theolo-
gische Sichtweise von der jüdischen Religion und ihren Trägern wider, auf die 
sich der traditionelle christliche Antijudaismus des Mittel- und Spätmittelal-
ters mit seinen schrecklichen Folgen wie Mord, Vertreibung und Entrechtung 
der Juden gründete. Vaget berührte in dieser Predigt direkt oder indirekt die 
wesentlichen theologischen Grundpositionen, die das Verhältnis der Chri-
sten zum Judentum bestimmten. Die Treue der Juden zum eigenen Glauben, 
deren Weigerung, in Jesus den Messias anzuerkennen, wurde aus christlich- 

66 



theologischer Perspektive zum mutwilligen, in Bosheit gründenden Unglau-
ben, zur Blindheit und Verstockung gegenüber dem als allein selig machend 
verstandenen christlichen Glauben. Die Leiden der Juden, ihre Zerstreuung 
über alle Welt, die Zerstörung des Tempels und des jüdischen Staates inter-
pretierte die christliche Theologie als Strafe Gottes, als dessen Aufkündigung 
des Bundes mit dem auserwählten Volk Israel, an dessen Stelle die Christen-
heit als ,verus Israel' getreten sei.84  Wie Luther sah Vaget in der Segregation 
der Juden die einzige Möglichkeit, Christen vor der Teilhabe an deren ver-
meintlicher Sündhaftigkeit zu schützen.85  

Vaget ging, wie die meisten lutherischen Theologen des 17. Jahrhunderts, 
wenn sie sich in Predigten oder Schriften zu den Juden äußerten, über die 
Ebene einer theologischen Sachauseinandersetzung mit dem Judentum und 
ihren Trägern hinaus. Um seine Zuhörer in judenfeindlichem Sinne wirk-
sam zu indoktrinieren, bediente er sich zahlreicher Sprachmuster, die in 
antijüdischen Schriften jener Zeit eine geläufige Erscheinung darstellten.8° 
Unter anderem gehörte dazu die Charakterisierung der Juden als teuflisch, 
womit diesen eine Verbindung zum Teufel unterstellt wurde; eine Zuschrei-
bung, die in jener Zeit, in der die reale Existenz diabolischer Wesen nicht 
bezweifelt wurde, nicht nur häufig vorgenommen wurde, sondern der jü-
dischen Minderheit vor allem gefährlich werden konnte.87  Ebenso typisch 
für antijüdische Texte war das Stilmittel einer ausdruckssteigernden Rei-
hung ansteigend negativ besetzter Begriffe, wie Vaget sie verwandte, als er 
die angebliche Verdammung der Juden durch Gott mit deren vermeintlicher 
„Undanckbarkeit", deren Verachtung" und „starcken Sünden" begrün-
dete.88  

Manche sprachliche Wendungen, u. a. Komposita aus Jude und negativen 
Attributionen wie die „verstockten", „ungläubigen" oder „blinden Juden", 
die sich auch in Vagets Predigt finden, waren durch hohe Gebrauchsfrequenz 
in antijüdischen Schriften bereits zu stereotypen Begriffen mit pejorativer 
Wirkkraft erstarrt." Vielfach verwendet in judenfeindlichen Texten wurden 
auch Tiermetaphern, mit denen — wie zum Beispiel bei der Gleichsetzung der 
Juden mit „tollen Hunden" in Vagets Predigt — bei den Zuhörern Assoziatio-
nen tierischer Eigenschaften wie Minderwertigkeit und Instinktbesessenheit 
ausgelöst, auf die Juden verlagert und diese tendenziell enthumanisiert wur-
den.90  In der pejorativen Begrifflichkeit — aber auch, wie die Tiermetaphern 
belegen, in dem, was nur zwischen den Zeilen affektiv aufgeladen mit-
schwang — zeigt sich deutlich, worauf damalige Autoren judenfeindlicher 
Texte sowie speziell Theologen mit den antijüdischen Passagen in ihren Pre-
digten zielten, nämlich darauf, den in der religiösen Differenz wurzelnden 
Antijudaismus der Christen zu befördern und zu festigen.91  

67 



Dieses theologische Negativurteil über die Juden und das Judentum wurde 
zur damaligen Zeit in der Regel in derart polemischer Weise präsentiert wie 
in Vagets Predigt. In ihrem Ursprung ist diese negative christlich-theologische 
Bewertung der Juden zweifellos darauf zurückzuführen, daß allein durch die 
Existenz der jüdischen die jüngere christliche Religion in ihrem absoluten 
Wahrheitsanspruch permanent in Frage gestellt und in ihrer Identität verun-
sichert wurde. Der auf dieser christlich-theologischen Sicht basierende tradi-
tionelle christliche Antijudaismus war, nachdem Luther diesem in seinen spä-
ten Lebensjahren große Bedeutung beigemessen hatte, zu einem integralen 
Bestandteil der lutherisch-orthodoxen Lehre geworden.92  In den Juden stand 
den lutherischen Geistlichen ein stets verfügbares und allseits verstandenes 
Bild des Bösen, Ungläubigen, Sündhaften und Diabolischen zur Verfügung, 
das, wie Vagets Predigt belegt, als negatives Exempel geeignet war, den 
Lutheranern zur Warnung und Mahnung vor der göttlichen Strafe für eige-
nes sündhaftes Verhalten vorgehalten zu werden und sie so zu disziplinieren. 

Die ersten Portugiesen in Hamburg 

Grundzüge und Grenzen der Hamburger Fremdenpolitik um i600 
Die Aufnahme der englischen Merchant Adventurers durch den Hamburger 
Rat im Jahr 1567 stellte einen Bruch mit der hansischen Tradition der Frem-
denfeindlichkeit dar, die den Beginn einer eigenständigen, am wirtschaft-
lichen Vorteil der Stadt orientierten und pragmatisch ausgerichteten Wirt-
schaftspolitik in der Elbmetropole markierte. Allerdings hatte die Niederlas-
sung andersgläubiger Fremder in der Stadt zur damaligen Zeit den Widerstand 
von Geistlichkeit und Bürgerschaft hervorgerufen. Die Geistlichen sahen die 
konfessionelle Einheit und die Vorrangstellung des evangelisch-lutherischen 
Glaubens in der Stadt bedroht. Bei dem Widerstand der Bürger spielte dane-
ben auch die Sorge vor Nachteilen für eigene wirtschaftliche Unternehmun-
gen durch die Ansiedlung der Engländer eine Rolle. Im Jahr 1577 sah sich der 
Rat jedenfalls außerstande, den Kontrakt mit den Engländern zu verlängern. 
Der Rezeß von 1579 verbot dann sogar den Gästehandel ausdrücklich.93  

Der erzwungene Abzug der Engländer, dessen wirtschaftlich negative Fol-
gen der Rat gegenüber den Oberalten noch im Jahr 16o5 bedauerte, bedeu-
tete aber nicht das Ende dieser neuen ökonomisch motivierten liberalen 
Fremdenpolitik Hamburgs.94  Im Zuge der für das Zeitalter des Konfessiona-
lismus typischen religiös motivierten Migration kamen im letzten Drittel des 
16. Jahrhunderts erneut nichtlutherische Fremde in die Stadt. Es handelte 
sich vor allem um niederländische Glaubensflüchtlinge reformierten und lu- 
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therischen Glaubens, von denen sich einzelne schon seit den i57oer Jahren, 
eine größere Anzahl jedoch erst nach der Eroberung Antwerpens durch die 
Spanier im Jahr 1585 im norddeutschen Raum und auch in Hamburg nieder-
ließen.95  Ebenso lebten seit den achtziger Jahren des i6. Jahrhunderts nieder-
ländische, italienische und portugiesische Kaufleute katholischen Glaubens 
in Hamburg.96  Alle diese Fremden hatten lediglich als Einzelpersonen Ver-
einbarungen über ihre Niederlassung mit dem worthaltenden Bürgermeister 
in Hamburg geschlossen. Sie unterlagen den wirtschaftlichen Bestimmungen 
des Gästerechts und zahlten die jährliche Vermögenssteuer, das Schoß. Be-
grenzt blieb die Hamburger Politik gegenüber den nichtlutherischen Frem-
den allerdings dadurch, daß an dem Grundsatz konfessioneller Konformität 
insofern festgehalten wurde, als Nichtlutheranern öffentliche Gottesdienste 
in der Stadt verboten blieben.97  

Seit dem letzten Drittel des 16. und sich über die Jahrhundertwende fort-
setzend in die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts erlebte Hamburgs Han-
del und Wirtschaft eine Blütezeit, die vor allem auf die Niederlassung der nie-
derländischen und portugiesischen Kaufleute zurückzuführen war. Diese 
Fremden verfügten über gute Handelsverbindungen zur Iberischen Halbinsel 
sowie über Kenntnisse moderner Handels- und Betriebsformen, von denen 
Hamburgs Wirtschaft profitierte und die einen Ausgleich dafür brachten, daß 
die Niederlande seit der Aufhebung des spanischen Embargos im Jahr i6o8 
ihre vorherrschende Stellung im Iberienhandel zurückerobert hatten. Trotz 
der im Vergleich zu den Niederländern geringen Anzahl portugiesischer Kauf-
leute war deren Niederlassung von großer Relevanz für die städtische Wirt-
schaft. Denn in Hinsicht auf den in jener Zeit von vielerlei Unsicherheiten 
und Unwägbarkeiten bestimmten Fernhandel waren die weitverzweigten, 
meist auf verwandtschaftlichen Bindungen beruhenden exzellenten geschäft-
lichen Beziehungen der Portugiesen zu neuchristlichen Unternehmern in 
Spanien und Portugal, in deren Händen der Kolonialhandel vornehmlich lag, 
äußerst wertvoll. Getragen und gefördert wurde die ökonomisch motivierte 
Fremdenpolitik von dem in jener Zeit von der kaufmännischen Oberschicht 
dominierten Rat. Aber auch in dieser — nach der Zeit der Merchant Adven-
turers — zweiten Phase der Loslösung Hamburgs aus der traditionellen hansi-
schen Wirtschaftsweise opponierten die in ihrer Mehrheit zum Festhalten am 
Althergebrachten tendierenden Bürger und die um die konfessionelle Einheit 
sich sorgenden Geistlichen gegen die „konfessionellen Fremdkörper", die im 
Zuge dieser Politik in die Stadt gelangt waren.98  

Im Jahr 1583 zeigte sich allerdings eine Grenze dieser neuen Fremdenpoli-
tik, die offenbar auch vom Hamburger Rat (noch) nicht in Frage gestellt 
wurde. Anscheinend im Zusammenhang mit einer von Westfalen ausgehen- 
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den Wanderungsbewegung aschkenasisch-jüdischer Gruppen in das Ham-
burger Umland suchte in jenem Jahr ein Jude namens Isaak von Salzuffeln 
erfolglos um die Niederlassung mit den Seinen in Hamburg nach.99  Obwohl 
Isaak dem Rat eine stattliche Geldsumme für das Wohnrecht in der Stadt, 
nämlich „zum Einzuge [...] drei tausend [...] Reichsthaler" sowie auf zwölf 
Jahre zoo Reichstaler jährliche Pension, bot, wurde das Gesuch abgeschla-
gen.'" Darin hatte sich Isaak von Salzuffeln auf die Judenduldung im Römi-
schen Reich, deren rechtliche und theologische Grundsätze ihm offenbar 
umfassend vertraut waren, sowie darauf berufen, daß Juden nicht den „Hae-
reticos, Sacramentarios, Wiedertäuffer[n], Sacramentsschwermer[n] und 
Ketzerkir zuzurechnen seien, denen in Hamburg „jerlichen von den Cant-
zeln [...]" der Kampf angesagt wiirde.101  Daß das Niederlassungsgesuch 
Isaaks scheiterte, dazu mag dessen Erklärung beigetragen haben, er und die 
Seinen würden im Falle ihrer Aufnahme in der Stadt die jüdische Religion 
nicht öffentlich, aber „in secreto" ausüben wollen.102  

Auch ein zweites Niederlassungsgesuch, das Isaak einige Jahre später an die 
hamburgische Obrigkeit richtete, brachte offensichtlich kein anderes Ergeb-
nis.103  Mangels weiterer Überlieferungen bleiben die Ablehnungsgründe un-
bekannt. Da sich die überlieferte Kopie des ersten Gesuchs Isaaks von 1583 in 
den Akten des Geistlichen Ministeriums befindet, ist aber davon auszugehen, 
daß die Hamburger Geistlichkeit an der Entscheidung über Isaaks Bitte be-
teiligt wurde und sicherlich gemäß ihrer antijüdischen Grundeinstellung der 
Duldung von Juden im evangelisch-lutherischen Hamburg widersprach. 

Neben einem möglicherweise gering ausgeprägten wirtschaftlichen Inter-
esse an der Niederlassung von aschkenasischen Juden sowie religiös begrün-
deter Abwehr spielten bei diesem Negativentscheid des Rates wahrscheinlich 
Rücksichten auf die innere politische Situation eine entscheidende Rolle.'" 
Denn die Fremdenpolitik, die Zulassung von zwar nichtlutherischen, aber 
doch Christus bekennenden Fremden, war in jenen Jahren noch höchst um-
stritten und wurde vor allem von Bürgern und Geistlichen mit Argwohn be-
trachtet. Die Duldung von Juden war demgegenüber eine Frage, die über das 
nach der Reformation aktuelle Problem gegenseitiger Toleranz unter den 
christlichen Konfessionen hinausging und sicherlich auf noch stärkeren in-
nerstädtischen Widerstand gestoßen wäre. Festzuhalten ist, daß in den acht-
ziger Jahren des i6. Jahrhunderts Juden in der Stadt noch die Niederlassung 
verweigert wurde. 

Zu den Portugiesen und deren ökonomischer Bedeutung für die Stadt 
Bei der Mehrheit der portugiesischen Kaufleute handelte es sich um Nach-
kommen sefardischer Juden aus Spanien und Portugal, die aufgrund der Ver- 
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folgung durch die Inquisition sich hatten taufen lassen oder zwangsweise ge-
tauft worden waren. Einige dieser Portugiesen lebten nur zum Schein als Ka-
tholiken und hatten sich kryptojüdische Traditionen bewahrt. Besonders 
nach der Eroberung Portugals durch Spanien im Jahr 1580 verließen viele der 
auch Marranen genannten Nachkommen sefardischer Juden Portugal, da 
diesen nunmehr auch dort aufgrund — leicht zu erhebender, jedoch kaum zu 
widerlegender — Vorwürfe heimlichen Judaisierens die Verfolgung als Häreti-
ker durch die Inquisition drohte. Diese portugiesischen Unternehmerfami-
lien siedelten sich vornehmlich in nordeuropäischen Handels- und Hafen-
städten, darunter vor allem in Amsterdam, und seit den neunziger Jahren des 
16. Jahrhunderts auch in Hamburg an. Von der Niederlassung in diesen Han-
delsstädten versprachen sich die Portugiesen, die zu „Pionieren der jüdischen 
Kolonisation und Rücksiedlung in der Neuzeit" wurden, offensichtlich nicht 
nur sicherere Lebensbedingungen, sondern günstige Entwicklungsmöglich-
keiten für ihre kaufmännische Tätigkeit.m5  

Marranen lebten in jener Zeit meist als Großkaufleute und Überseehänd-
ler an vielen Orten Europas und auch in der Neuen Welt. Ihren hispanischen 
Charakter bewahrend, war die ,Marrano Diaspora' durch ein enges Zusam-
mengehörigkeitsgefühl untereinander verbunden, das auf gemeinsamer Her-
kunft und Sprache sowie auf kaufmännischer und sozialer Mobilität beruhte. 
Dadurch verfügten Angehörige der ,Portugiesischen Nation' über ein weit-
reichendes Netzwerk von Beziehungen, und zwar insbesondere auch — durch 
noch auf der Iberischen Halbinsel lebende Verwandte und Geschäftsfreunde 
— über gute Kontakte zu den Zentren des Kolonialhandels, den Spanien und 
Portugal monopolistisch betrieben. Von diesen ausgezeichneten Verbindun-
gen der Portugiesen versprach sich der Hamburger Rat offenbar eine ent-
scheidende Förderung der zu jener Zeit zwar bereits existenten, aber durch 
die niederländische Konkurrenz beeinträchtigten Handelsbeziehungen 
Hamburgs zur Iberischen Halbinsel. Dabei ging es um den Zugang zu da-
mals begehrten Kolonialwaren, wie zum Beispiel zu Gewürzen und Zucker.'°6  

Die wirtschaftliche Beteiligung portugiesischer Kaufleute am hamburgi-
schen Handel mit der Iberischen Halbinsel nahm anscheinend ihren Anfang 
mit geschäftlichen Aktivitäten zweier bedeutender, in Lissabon und Ant-
werpen ansässiger portugiesischer Unternehmerfamilien, der Ximenes und 
Rodrigues. Diese arbeiteten mit Kaufleuten teils niederländischer, aber auch 
portugiesischer Herkunft in der Elbmetropole zusammen, von denen zum 
Beispiel Fernando Dias namentlich bekannt ist. Mit dem wirtschaftlichen 
Nutzen, den Hamburg aus deren ökonomischen Aktivitäten — beispiels-
weise durch höhere Zolleinnahmen — zog, argumentierte der Rat in den 
Jahren nach 5603 gegenüber der Bürgerschaft für die Niederlassung dieser 
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portugiesischen Kontraktadoren.107  Die Anzahl der in Hamburg lebenden 
Portugiesen mit etwa sieben Haushalten im Jahr 1595, die auf etwa zo am 
Ende des ersten Jahrzehnts des 17. Jahrhunderts stieg, blieb anfänglich zwar 
gering, dennoch beeinflußten diese den iberischen Handel Hamburgs er-
heblich."' 

Zu den bedeutendsten Portugiesen jener Zeit gehörten Ruy Fernandes 
Cardoso, Andre Faliero und Alvaro Dinis. Da diese im Jahr 1611 den Kauf-
vertrag eines für einen Friedhof bestimmten Geländes an der späteren Kö-
nigstraße in Altona mit dem Grafen von Schauenburg abschlossen, sind sie 
den Initiatoren und Förderern der Bildung einer portugiesisch-jüdischen 
Gemeinde in Hamburg zuzurechnen.109  Über den komplexen, sich über Jahre 
hinziehenden Prozeß der Rückkehr der portugiesischen Familien zum jüdi-
schen Glauben ihrer Väter, von dem diese auf eigener Anschauung beruhen-
des Erfahrungswissen kaum noch besaßen, liegen nur wenige Erkenntnisse 
vor. Von einer traditionellen Affinität zum Judentum dieser teils zwangsge-
tauften Neuchristen kann man indessen sicherlich ausgehen. Allerdings trat 
neben diese religiöse Motivation wahrscheinlich ein mehr pragmatischer Be-
weggrund, der in dem in den protestantischen Hauptniederlassungsorten der 
Sefarden, Hamburg und Amsterdam, tiefverwurzelten Antikatholizismus als 
potentiellem Störfaktor ihrer Wirtschaftstätigkeit lag."° Daß der Prozeß der 
Rückkehr der Portugiesen zum Judentum vom Dunkel umhüllt blieb, ent-
sprach aber auch deren ureigensten Interessen. Denn in der Mehrzahl hatten 
diese Familienangehörige, Freunde und Geschäftspartner auf der Iberischen 
Halbinsel zurückgelassen, die nach wie vor der Bedrohung durch die Inqui-
sition unterlagen. So waren die Portugiesen bestrebt, verwandtschaftliche Be-
ziehungen sowie Struktur und Zusammenhänge ihrer wirtschaftlichen Akti-
vitäten zu verwischen. Dazu dienten ihnen beispielsweise Tarnnamen, die bis 
heute die Erforschung familiärer und ökonomischer Verbindungen unter den 
damaligen Sefarden erschweren bzw. mitunter unmöglich machen." 

Zu den führenden Portugiesen in den Anfängen ihrer Niederlassung in 
Hamburg gehörten außerdem die Familien Millao und de Limauz, Mendes 
de Brito und Dias de Brito"3  sowie Brandon oder Brandao"4  und Saraiva 
Coronel."5  Daneben ist noch Emanuel Alvers oder — in portugiesischer Na-
mensform — Manuel Alvaro zu nennen, der am Ende des i6. Jahrhunderts 
vermutlich der bedeutendste portugiesische Unternehmer in Hamburg war. 
Allerdings sind dessen familiäre Bindungen weitgehend ungeklärt."6  Das 
Engagement der portugiesischen Kaufleute im Iberienhandel Hamburgs 
zeichnete sich in der Frühphase ihrer Ansiedlung durch eine Tendenz zum 
stetigen Wachstum aus. Im Zuckerimport waren die portugiesischen Unter-
nehmer jener Zeit sogar führend. Daneben handelten sie mit Gewürzen, Salz, 
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Getreide und Holz, mit Edelmetallen, Juwelen sowie mit Textilien, darunter 
auch Seide."7  Der Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit lag deutlich 
im Fernhandel. Die Portugiesen verfügten über vielfältige Handelsverbin-
dungen, die sich von Afrika über den Mittelmeerraum und Europa bis nach 
Übersee erstreckten."' Am Handel mit dem Hamburger Umland beteiligten 
sich die Portugiesen dagegen nur sporadisch, und dann vor allem mit Ge-
treide."9  Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts betätigten sich stets einige Por-
tugiesen als Handelsmakler, also in einem Berufsfeld, in dem es um die Ver-
mittlung von Im- und Exportgeschäften ging und Sprachkenntnisse sowie 
weitreichende Handelsverbindungen, wie sie die Portugiesen mitbrachten, 
von hohem Nutzen waren.u° 

Unter den Portugiesen befanden sich viele, die wohlhabend waren und 
über eine ausgezeichnete weltliche Bildung verfügten. Einige konnten sich 
sogar auf eine hohe soziale Herkunft berufen. Aufgrund ihrer christlich ge-
prägten Vergangenheit präsentierten sich die Angehörigen der ,Portugiesi-
schen Nation' in ihrer äußeren Erscheinung, ihrem Auftreten und Verhalten 
weitgehend assimiliert an die christliche Gesellschaft. Wohlstand, Vornehm-
heit, Selbstbewußtsein sowie wirtschaftlicher Erfolg ihrer Mitglieder verlie-
hen der portugiesischen Ansiedlung einen speziellen Nimbus, der sicherlich 
seinen Eindruck auf Rat und Bürger im damaligen Hamburg nicht verfehlte 
und diesen Fremden einen hohen Sozialstatus in der Stadt garantierte. Ver-
mutlich trug das besondere Ansehen, das diese Neuchristen genossen, ent-
scheidend dazu bei, daß diese des eisigen, von der lutherischen Orthodoxie 
bestimmten Klimas im damaligen Hamburg zum Trotz zum Judentum 
zurückkehren konnten.'21  Ähnlich wie durch die Niederländer erhielten Wirt-
schaft, Kultur und Wissenschaft in Hamburg neue Anstöße durch die portu-
giesische Niederlassung.'22  

Eine herausragende Persönlichkeit unter den in Hamburg lebenden Por-
tugiesen war der seinerzeit berühmte portugiesische Gelehrte und Arzt 
Rodrigo de Castro, der sich etwa 1592 in Hamburg niedergelassen hatte. De 
Castro hatte in Evora und Salamanca studiert und in Lissabon als Arzt prak-
tiziert, bevor die Bedrohung durch die Inquisition ihn zur Emigration zwang. 
In Hamburg erwarb er sich 1596/1597 bei der Bekämpfung der Pestepidemie 
Verdienste, die auch vom Rat anerkannt wurden. Seine dabei gesammelten 
medizinischen Erfahrungen veröffentliche er 1614 in seinem „Tractatus de Pe-
ste", den er dem Rat widmete.23  Nicht nur als Epidemologe genoß de Castro 
einen ausgezeichneten Ruf, sondern auch als Gynäkologe, der fortschrittliche 
Methoden der iberischen Medizin, wie zum Beispiel den Kaiserschnitt, nach 
Deutschland gebracht hatte. Sein hohes Ansehen, das er als Mediziner genoß, 
wird auch daran deutlich, daß der dänische König Christian IV. sowie auch 
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der Landgraf von Hessen, der Erzbischof von Bremen, die Herzöge von Hol-
stein und Mecklenburg und neben vielen holsteinischen Adligen auch ange-
sehene Hamburger Bürger seine ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen.124  Auf 
de Castros hohen Sozialstatus sowie dessen Anspruch auf Gleichrangigkeit 
mit seinen christlichen Kollegen weist der Bericht eines Hamburger Chroni-
sten des 17. Jahrhunderts hin, daß dieser portugiesische Arzt in der Stadt „wie 
die andern Christendoctoren" angetan mit Rock, Wolkenkragen sowie ho-
hem Samthut auftrat.'25  

Einen ersten Eindruck von der Größe, der sozialen Struktur und den be-
vorzugten Wohngebieten der portugiesischen Gruppierung in Hamburg 
gewährt die Rolla von 1609, in der die damals in der Stadt ansässigen Por-
tugiesen verzeichnet waren. Deutlich mehr Personen als 1606 von den 
Portugiesen angegeben sind darin registriert, nämlich 16 Ehepaare, elf „Men-
neke und Gesellen", wohl unverheiratete Männer, drei Witwen, sechs Jung-
frauen, also unverheiratete Frauen, 35 Kinder und elf Dienstboten, also ins-
gesamt 98 Personen.'26  Bereits bekannte Namen tauchen in der Rolla auf, 
wie, an erster Stelle und sichtlich nachträglich hinzugefügt, „Rotering de 
Castro seine Frawe u. 2 Kinder", und „Ruwy Fernando Cardoso", „Joachim 
Gonsalvus de Lima", „Hinrick de Lima", „Johan Frantzen Brandaon", „Di-
rick Petersen Brandaon" u. a.m.122  Die Portugiesen wohnten über die ganze 
Stadt verteilt, allerdings mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der Gegend 
um den Alten Wall, wo allein neun Familien lebten; die übrigen hatten sich 
„[u]p den Burstade", „[b]y der Börse", „[n]effen dem Hillig Geist", „[v]or 
dem Damdhor", „[u]p dem Kerwedder", „[u]p dem Broke", „[i]nd Ricken 
Strate", „[i]nde Bornstrate" und „[u]p S. Maria Magdalenen Karkhofr an-
gesiedelt.'28  

Gerüchte über Juden unter den Portugiesen (15e bis 1611) 

In den Hamburger Quellen werden die Portugiesen, soweit bisher bekannt, 
erstmals in dem Bericht einer Chronik zum Jahr 1599 mit dem Judentum in 
Verbindung gebracht, und zwar in der „Historia Ecclesiasticae", die teils der 
Feder des Pastors an St. Petri, Joachim Degener (1549-1585), entstammt und 
bis 1665 von unbekannten Schreibern fortgeführt wurde.'29  Darin heißt es, 
kurz vor Ostern jenes Jahres seien die Schwiegermutter des portugiesischen 
Kaufmanns „Emanuel Albers", der nachgesagt wurde, „eine Judinn" zu sein, 
sowie Antonius Hehlement, „ein Calviniste", begleitet von Schülern und den 
meisten Ratsherren „ther Erden erlich" bestattet worden. Diese Vorfälle hät-
ten die Prediger von den Kanzeln „hallt" gestraft.13° 

Vermutlich wurde der portugiesische Unternehmer Emanuel Albers oder 
Alvers zu jener Zeit offiziell der katholischen Konfession zugerechnet.13' Das 
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Gerücht, dessen verstorbene Schwiegermutter sei eine Jüdin, mag die 
Empörung der Geistlichen verstärkt haben. In erster Linie galt diese aber si-
cherlich dem Umstand, daß zwei Nichtlutheraner feierlich und öffentlich, 
begleitet von den meisten Ratsherren und den Schülern des Johanneums, zu 
Grabe getragen worden waren; eine Form der Bestattung übrigens, die auf ein 
hohes Ansehen des Portugiesen Emanuel Albers wie auch des Calvinisten An-
tonius Hehlement in der Hamburgischen Gesellschaft schließen läßt.'32  Nach 
Auffassung der Geistlichen, die sich auf das 1597 wiederaufgelegte Bedenken 
Aepins von „Gottloser Leute Begrebnuß / [..1" stützen konnten, standen nur 
Lutheranern feierliche öffentliche Beerdigungen zu.133  Der Rat sah das dage-
gen anders und verlangte, daß solche „Schmapredigten [...] na bliven" soll-
ten.I34  

In jener Anfangszeit der Ansiedlung andersgläubiger Fremder in der Stadt 
entzündeten sich an Bestattungen von Nichtlutheranern zahlreiche Konflikte 
zwischen Rat, Bürgern und Geistlichkeit. Zu den strittigen Punkten gehörte 
nicht nur die Gestaltung der Beerdigung, sondern auch, da die Nichtlu-
theraner keine eigenen Friedhöfe in der Stadt besaßen, die Frage des Bestat-
tungsortes.135  So berichteten beispielsweise die Oberalten in ihrer Funktion 
als Vorsteher des Marien-Magdalenenklosters und der dazugehörigen Kirche 
am 3. Juli 1602., daß man die Bestattung der Frau des portugiesischen Dok-
tors Rodrigo de Castro auf dem Friedhof der Marien-Magdalenenkirche zu-
nächst deshalb abgelehnt habe, weil diese „des Jodendohmes beschuldiget" 
worden sei. Auf Anordnung des Rates sei die Verstorbene dann allerdings 
doch auf diesem Friedhof, und zwar „by Nacht Tyd", beerdigt worden.'36  

Daß hier in einem zweiten Fall einer weiblichen Angehörigen der portu-
giesischen Nation eine Neigung zum Judentum nachgesagt wurde, erscheint 
bemerkenswert. Möglicherweise spiegelt sich darin wider, daß Ort der Pflege 
kryptojüdischer Traditionen unter Marranen wohl vornehmlich die Familie 
war und deren weibliche Mitglieder daher in stärkerem Maße als die männ-
lichen damit befaßt waren. Aber nicht speziell die angebliche Affinität de Ca-
stros Frau zum Judentum veranlaßte den Rat, deren Bestattung im Dunkel 
der Nacht anzuordnen, sondern allgemein deren nichtlutherischer Status. 
Dafür spricht, daß bereits im Jahr i600 ein Angehöriger der reformierten 
Minderheit auf die gleiche Weise auf diesem Friedhof beerdigt worden war, 
was zu massiven Protesten des damaligen Seniors und der übrigen Hauptpa-
storen geführt hatte.132  Festzuhalten ist aber, daß die Oberalten die Ableh-
nung der Bestattung der verstorbenen Frau des Rodrigo de Castro auf dem 
Friedhof der Marien-Magdalenenkirche mit deren Hinwendung zum Juden-
tum begründeten. Es bedurfte erst der Fürsprache des Rates, um Rodrigo de 
Castros Anliegen gegenüber den Oberalten durchzusetzen. Daß der Rat de 
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Castro Unterstützung gewährte, lag sicherlich in dem hohen Ansehen be-
gründet, das dieser als Mediziner in der Stadt genoß.138  

Eine Beschwerde zog dieser Vorfall allerdings noch nach sich. Heinrich 
Koop, damals amtierender Prediger an der Marien-Magdalenenkirche, for-
derte darin, „solche beruchtigte[n] gottlose[n] und vordechtige[n]" Leute 
künftig nicht mehr auf diesem Friedhof zu begraben.'" Dieser Auffassung 
waren anscheinend auch die Oberalten, da offenbar häufiger Nichtluthera-
ner um die Bestattung ihrer Toten auf diesem Friedhof nachsuchten. Solange 
bis der Rat diesen Fremden einen Begräbnisplatz in der Stadt angewiesen 
habe, sollten, so beschlossen die Oberalten, daher nur eindeutig als Luthera-
ner bekannten Personen Begräbnisse auf dem Marien-Magdalenenfriedhof 
zugestanden werden. Konfessionell nicht eindeutig identifizierbare Antrag-
steller wollte dieses Kollegium künftig an die Kirchspiele ihrer Wohnsitze ver-
weisen. 140 

Den Katholiken, die damals in Hamburg lebten und denen Rodrigo de 
Castro in jener Zeit offiziell wohl zugerechnet wurde,141  stand zwar seit 1592 
Altona zur Religionsausübung und wohl auch zur Bestattung ihrer Toten of-
fen. Dagegen waren die Reformierten praktisch darauf angewiesen, ihre Ver-
storbenen innerhalb der Hamburger Stadtmauern zu beerdigen, bis auch die-
ser Minderheit im Jahr 1602 religiöse Privilegien in Altona vom Grafen von 
Schauenburg gewährt wurden. Dennoch zogen es die in Hamburg ansässi-
gen nichtlutherischen Fremden sicherlich vor, verstorbene Angehörige auf 
städtischen Friedhöfen und in städtischen Kirchen und damit in der Nähe 
begraben zu wissen.'42  

Auch von seiten der Geistlichkeit wurden in jener Zeit Forderungen er-
hoben, Nichtlutheraner an einem vom Rat zu bestimmenden separaten Ort 
und keinesfalls unterschiedslos neben Lutheranern zu bestatten. Am 31. Au-
gust 1602. kam es offenbar zu einer Übereinkunft zwischen Geistlichkeit und 
Rat in dieser Frage. Danach sollten Fremde, also Angehörige der reformier-
ten und katholischen Minderheit, nicht in den Hauptkirchen, sondern al-
lenfalls in der Marien-Magdalenenkirche, der St. Johanniskirche und der 
Gertrudenkapelle bzw. auf den Friedhöfen dieser Kirchen begraben werden. 
Von beabsichtigten Bestattungen sollte die Geistlichkeit im Einzelfall vorab 
unterrichtet und dazu befragt werden.143  1603 wurde diese Übereinkunft an-
scheinend zum Nachteil der Fremden eingeschränkt. Bestimmt wurde darin, 
daß „Frembde alhir, de unser Christlichen Religion nicht thogedan", und das 
waren alle Nichtlutheraner, künftig „in de [m] Dhom" bzw. auf Kirchhöfen 
wie dem zu St. Johannis oder dem Heiligen Geist oder auf dem neuen Kirch-
hof „up dem Broke" und St. Gertruden, aber nicht in den Kirchen inmitten 
anderer Christen begraben werden sollten.'44  
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Rodrigo de Castro gelang es aber trotzdem, statt des Begräbnisplatzes auf 
dem Friedhof im Jahr 1604 einen solchen in der Marien-Magdalenenkirche 
zu erwerben, und zwar „vor sick und syne Kindere" sowie für seine zwei Jahre 
zuvor verstorbene Frau. Da diese „ehm im Levende leff gewesen", wollte er, 
so heißt es in dieser Quelle, deren sterbliche Überreste ebenfalls in das Grab 
„henleggen lathen".145  Die Umbettung sowie die Bestattung seiner verstorbe-
nen Schwiegermutter in die Grabstelle in der Kirche erfolgten im selben Jahr, 
und zwar gleichfalls zu nächtlicher Stunde.'" In dem Protokoll der Oberal-
ten vom 14. April 1605, in dem von dieser Umbettung bzw. Beisetzung be-
richtet wird, ist von einer Verbindung der de Castros oder seiner verstorbe-
nen Schwiegermutter zum Judentum allerdings nicht die Rede.147  Im Gegen-
satz dazu argwöhnten die Geistlichen sehr wohl, daß die beiden in der Ma-
rien-Magdalenenkirche beigesetzten Frauen jüdischer Religion gewesen 
seien. Das offenbart deren Beschwerde gegen die Bestattung dieser beiden 
Frauen in aller Deutlichkeit, in der sich die Prediger darüber empörten, daß 
in dieser Kirche Christen neben Katholiken und Juden begraben würden. 
Nach Ansicht der Geistlichen sollte Rodrigo de Castro die Grabstelle in der 
Marien-Magdalenenkirche wieder aufgekündigt und die Stätten, an denen 
Feinde Christi begraben worden seien, aufgeräumt und gereinigt werden, an-
dernfalls wollten sie „solches up allen Canzelen öffentlich [...] straffen".148  

Daß es sich bei den Portugiesen um von sefardischen Juden abstammende 
Neuchristen handelte, denen krypto-jüdische Traditionen nachgesagt wurden, 
war wohl nicht nur unter den Angehörigen der politischen Führungsschicht, 
sondern darüber hinaus in breiten Kreisen der Bevölkerung bekannt. Her-
kunft und Ruf dieser Fremden mögen die Entstehung von Gerüchten über jü-
dische Tendenzen innerhalb der portugiesischen Gemeinschaft befördert ha-
ben. Wahrscheinlich waren diese Fremden im damaligen Hamburg in weitaus 
stärkerem Maße derartigen Verdächtigungen ausgesetzt, als es sich in den we-
nigen Überlieferungen widerspiegelt.149  Sicherlich kann man davon ausgehen, 
daß die Geistlichkeit in jener Zeit Gerüchte über Verbindungen der Portu-
giesen zum Judentum auch in Predigten aufgriff. Deren Beschwerde von 1604, 
in der sie Katholiken und Juden gleichermaßen als Nichtchristen diffamierte, 
deutet aber daraufhin, daß die lutherischen Prediger der ,Portugiesischen Na-
tion' gegenüber das zeitübliche Maß an Abwehr entgegenbrachten, das da-
mals alle Nichtlutheraner traf. Soweit es um die Bestattung Verstorbener ging, 
wurden die Portugiesen, wie die Vorfälle um die Schwiegermutter Emanuel 
Alvers sowie um die Familienangehörigen de Castros belegen, jedenfalls nicht 
erkennbar benachteiligt gegenüber den übrigen Nichtlutheranern. Allerdings 
mag dabei das gesellschaftliche Ansehen, das die fraglichen portugiesischen 
Familien in Hamburg genossen, auch eine Rolle gespielt haben. 
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Daraus, daß die de Castros verstorbene Angehörige auf christlichen Fried-
höfen bestatten ließen, läßt sich aber keine Schlußfolgerung auf das religiöse 
Bekenntnis dieser Portugiesen ziehen. Zum einen gab es in Ermangelung ei-
nes jüdischen Friedhofes im damaligen Hamburger Raum keine Alternative 
zu einer christlichen Bestattung. Zum anderen war vielen dieser Neuchristen 
ein Dasein zwischen äußerlichem Bekennen zum Christentum und gleich-
zeitigem Festhalten an der jüdischen Tradition ihrer Vorfahren in der Pri-
vatsphäre vertraut. Wie immer Emanuel Alvers am Ende des i6. oder Rodrigo 
de Castro in den ersten Jahren des folgenden Jahrhunderts persönlich zum 
Judentum standen, für beide war sicherlich ein ehrenwertes, ihrem Sozialsta-
tus gemäßes Begräbnis ihrer verstorbenen Familienangehörigen von hohem 
Stellenwert.'5° 

An diesen Konflikten um die Begräbnisse nichtlutherischer Fremder of-
fenbart sich überhaupt die große Relevanz, die im frühneuzeitlichen Ham-
burg einer ehrenwerten Bestattung beigemessen wurde. Einerseits genuin re-
ligiöse Zeremonie des Abschiednehmens, die zur damaligen Zeit Gelegenheit 
bot, das Ideal konfessioneller Konformität und Geschlossenheit sichtbar in 
Szene zu setzen, besaß dieses religiös-kulturelle Phänomen andererseits als 
Chance, gesellschaftlichen Status öffentlich zu präsentieren, auch eine soziale 
Dimension. Aufgrund dieser speziellen religiös-sozialen Verortungen kam 
Begräbnissen in der damaligen städtischen Gesellschaft eine Art öffentlich-
keitswirksamen Signalcharakters zu, durch den die ‚rechte' Konfession des 
Verstorbenen und seiner Familie betont sowie deren Sozialstatus für jeder-
mann erkennbar wurde.'51  In den Kontroversen um die Bestattungen von 
Nichtlutheranern in jenen Jahren zeigt sich darüber hinaus, daß der Rat im 
Widerspruch zum konfessionellen Normenkanon dazu tendierte, minde-
stens den Wohlhabenden und Angesehenen unter den Fremden ungeachtet 
ihres religiösen Bekenntnisses in Fragen der Bestattung ihrer Toten entge-
genzukommen. Für die Geistlichkeit stand dagegen das ‚rechte' Bekenntnis 
Verstorbener im Vordergrund. In dieser Tendenz, konfessionelle Gesichts-
punkte hintanzustellen und säkular-rationale Maßstäbe anzulegen, wenn es 
um die ökonomisch relevanten nichtlutherischen Minderheiten in die Stadt 
betreffenden Fragen ging, offenbart sich ein charakteristischer Grundzug der 
künftigen Fremden- und Judenpolitik des Rates. 
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Die Ansiedlung der Portugiesen als Juden 
auf der Tagesordnung der Politik (1603 bis 161o) 

Rat und Bürger im Dissens (1603 bis 1605) 
Die Gerüchte um jüdische Neigungen der Portugiesen hob schließlich die 
Bürgerschaft im Konvent mit dem Rat am 8./9. Dezember 1603 auf die offi-
zielle Ebene der Politik. Allerdings ließ der Rat die Forderung der Bürger, 
diejenigen unter den Portugiesen, die „den Jödischen Geloven" bekennen 
würden, aus der Stadt zu schaffen und im übrigen diese Fremden, wie „in an-
deren Steden gebrücklich", zu den stadtüblichen Abgaben heranzuziehen, 
vorerst unbeantwortet.152  Offensichtlich war dieses Thema für den Rat ein 
,heißes Eisen', auf das zum damaligen Zeitpunkt einzugehen die laufenden 
schwierigen Verhandlungen mit den Bürgern um die Niederlassung der nie-
derländischen Kaufleute hätte konterkarieren können. Vermutlich erschien es 
dem Rat auch deshalb opportun, einer Debatte über potentiell in Hamburg 
ansässige Juden auszuweichen, weil in jenem Jahr auf Druck von Bürgerschaft 
und Geistlichkeit die Verpflichtung der Obrigkeit, für Vorrang und Erhalt des 
lutherisch-orthodoxen Bekenntnisses in der Stadt einzutreten, in einem Re-
zeß festgeschrieben worden war.153  

Daß die mit der portugiesischen Niederlassung verbundenen finanziellen 
Aspekte für die Bürgerschaft von großem Gewicht waren, zeigte sich im Kon-
vent im Oktober des Jahres 1605. Von einer Ermittlung derjenigen unter den 
Portugiesen, die sich zum jüdischen Glauben bekennen würden, war nicht 
mehr die Rede.'54  Vielmehr setzten die Bürger anscheinend bereits voraus, 
daß, wie die Oberalten es im November jenen Jahres schließlich auf den 
Punkt brachten, die Portugiesen „mehrentheils Juden" seien.'" Allerdings 
war aus der Sicht der Bürger über die Duldung dieser Fremden noch keine 
Entscheidung gefallen. Zudem hielten diese den Beitrag der Portugiesen zu 
den städtischen Abgaben angesichts deren stetig zunehmender Anzahl nach 
wie vor für unzureichend. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, „solche 
Leute", die „an anderen Orten der Obrigkeit ein Stattliches geben müssen", 
aufzunehmen, sei — nach Taxierung der Finanzkraft der Portugiesen — die 
Festsetzung einer angemessenen Steuerpflicht.56  

In der Bezugnahme auf die andernorts übliche hohe Besteuerung von Ju-
den zeigt sich, daß es den Bürgern 1605 um mehr als einen gerechten Beitrag 
der Portugiesen zu den städtischen Lasten ging.19  Vielmehr zielten diese auf 
die finanzielle Ausbeutung der Juden, so wie es in „andere[n] furneme[n] 
Herschaften und Stette [n]" in damaliger Zeit meist üblich war.'" Auch wenn 
die Bürger in jenem Jahr die explizite Forderung nach Ausweisung der Juden 
unter den Portugiesen von 1603 nicht wieder aufnahmen, so war deren auf 
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effektive finanzielle Abschöpfung dieser Fremden gerichtetes Trachten doch 
geeignet, die portugiesischen Kaufleute aus der Stadt zu treiben. Wahr-
scheinlich stand genau dieses Kalkül hinter den Forderungen der Bürger. Of-
fensichtlich betrachteten diese die portugiesische Niederlassung mehr als lä-
stige Konkurrenz für eigene geschäftliche Unternehmungen denn als ökono-
mischen Zugewinn für die Stadt.159  

Wohl mit Bedacht verzichtete der Rat darauf, im Oktoberkonvent des Jah-
res 1605 zu den die Portugiesen betreffenden bürgerlichen Monita Stellung 
zu beziehen bzw. eine Entscheidung herbeizuführen. Dem stand entgegen die 
anhaltende Skepsis der Bürger gegenüber der Fremdenpolitik des Rates, die 
sich hier in den Forderungen nach hoher Besteuerung der portugiesischen 
Kaufleute offenbarte. Wie weit die Standpunkte innerhalb der städtischen 
Führungsgremien in diesem Politikbereich auseinanderlagen, offenbart ein 
an die Oberalten gerichtetes Schreiben des Rates vom 27. November 1605. 
Darin unternahm der Rat den Versuch, die Oberalten für die neue, ökono-
misch motivierte Fremdenpolitik einzunehmen und als Verbündete in der 
Auseinandersetzung mit der Bürgerschaft zu gewinnen.160  

In den Jahren 1603 und 1604 hatten Rat und Bürgerschaft zwar bereits Ver-
einbarungen über die Handelsfreiheiten der Fremden und der Bürger ge-
schlossen. Danach stand den Migranten der Handel mit neuartigen Koloni-
alwaren frei, wohingegen der An- und Verkauf bestimmter Waren, zu denen 
vor allem solche zählten, die, wie zum Beispiel Getreide, die Versorgung der 
Stadt mit Nahrungsmitteln sicherten, in althergebrachter Weise den Bürgern 
vorbehalten blieb. Auch wenn der erste Niederlassungskontrakt mit den Nie-
derländern bereits abgeschlossen worden war, blieben die Grundlinien, an 
denen der Rat die neue Fremdenpolitik auszurichten gedachte, dennoch kon-
trovers zwischen Rat und Bürgern.'61  Im Gegensatz zu den Bürgern, die auf 
gerechte Steuerleistungen der Fremden pochten, setzte der Rat stärker auf die 
Belebung der Gesamtwirtschaft durch die Zugewanderten.162  

Die Prinzipien, nach denen der Rat fremde Kaufleute behandelt sehen 
wollte, fußten auf der Erkenntnis, daß dort, wo diese „mit Gast Freundschafft 
und Freiheit angereitzet" würden, „die furnembsten Kauffstette, an Ehre, 
Macht und Gedey zugenommen" hätten.163  Dieser positiven Auswirkungen 
wegen sollte Hamburg nach Ansicht des Rates bestrebt sein, die Fremden in 
der Stadt zu halten. Denn diese würden zu einer Belebung des Handels bei-
tragen, wodurch die Zolleinnahmen gesteigert und die Beschäftigung und 
Bezahlung von Handwerkern und Arbeitsleuten gesichert werden könnten. 
Demgegenüber erschiene es von nachrangiger Bedeutung, daß das „jehrliche 
Schoß" und eventuelle zusätzliche Abgaben „von den Frembden nicht so auf-
frichtig und getrewlich als von den Bürgern [...] entrichtet" würde.164  „ [D] en 
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Bogen [...] zu hart [zu] spannen", also zu hohe Abgaben zu verlangen oder 
unerfüllbare Forderungen aufzustellen, hieße, so der Rat, die Gefahr herauf-
zubeschwören, daß die Fremden Hamburg wieder verlassen würden, wie es 
einst mit den Engländern geschehen sei.165  Deren Wegzug habe bekanntlich 
„eine Narbe" hinterlassen, die noch lange nicht verheilt sei. Eine solche Ent-
wicklung würde zudem lediglich Stade, der hamburgischen Konkurrenz an 
der Unterelbe, zum Vorteil gereichen.'66  

Einverstanden erklärte sich der Rat dagegen mit der von den Bürgern ge-
forderten Bildung einer Deputation, die die Steuerkraft der Portugiesen 
schätzen sollte, damit „dem gemeinen Besten ein ansehnliches mehr den bis-
hero [...] zuwachse".'67  Allerdings sollte das unter der Prämisse geschehen, 
daß die finanziellen Möglichkeiten dieser Fremden nicht über Gebühr stra-
paziert würden. Daß wegen des Hamburger Braugewerbes die städtische 
Ökonomie fremder Kaufleute nicht bedürfe, wie die Bürger offenbar einge-
wandt hatten, wies der Rat als nicht mehr zeitgemäß zurück. Gleichermaßen 
widersprach der Rat entschieden der von den Bürgern anscheinend geäußer-
ten Vermutung, das Handels- und Verdienstvolumen der Fremden würde im 
Falle ihres Wegzugs den einheimischen Kaufleuten zuwachsen; diese Erwar-
tung sei nichts als „eine sueße Einbildunge".168  Dieser Fingerzeig darauf, daß 
spezielle Kenntnisse und Verbindungen die Basis der geschäftlichen Erfolge 
der zugewanderten Kaufleute waren, zielte ebenso wie der Hinweis des Rates 
auf den besonderen Schutz, unter dem die Handelsrechte der Bürger seit dem 
Rezeß von 1603 standen, offensichtlich auf die Minimierung bürgerlicher 
Konkurrenzfurcht.'69  

Das Anliegen des Rates, die Oberalten aus der oppositionellen bürgerli-
chen Front gegen die Fremdenpolitik zu lösen und auf seine Seite zu ziehen, 
war nicht von Erfolg gekrönt. Diese wichen einer Debatte über die zwischen 
Rat und Bürgerschaft strittigen Punkte aus, indem sie sich auf die Bindungs-
wirkung der Beschlüsse beriefen, die die Bürgerschaft in allen vier Kirchspie-
len gefaßt hatte. Danach sollte es dabei bleiben, daß die Fremden städtische 
Abgaben in gleicher Weise aufrichtig wie die Bürger zahlen und die Steuer-
verpflichtungen der portugiesischen Juden insbesondere „nach anderer fur-
neme[r] Herschaften und Stette Exempell" festgesetzt werden sollten.17° 

Festzuhalten ist, daß die auf Förderung der Gesamtwirtschaft gerichteten 
fremdenpolitischen Prinzipien des Rates im Jahr 16o5 bei den Bürgern ein-
hellig auf entschiedene Ablehnung stießen. Offensichtlich maßen diese, de-
nen die Verwaltung der städtischen Finanzen oblag, einem unmittelbaren 
Zuwachs der Steuereinnahmen größere Bedeutung bei als mittelbaren öko-
nomischen Vorteilen für die Gesamtwirtschaft. Durch die auf Wirtschafts-
belebung gerichtete politische Strategie des Rates, fremde Kaufleute durch 
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günstige Steuertarife in der Stadt zu halten, sahen die Bürger das Prinzip der 
Steuergerechtigkeit innerhalb der Stadtgemeinde verletzt sowie die Fremden 
in unzulässiger Weise begünstigt. In dieser ersten Phase der Verhandlung um 
die Niederlassung der Portugiesen fällt ins Auge, daß die Bürger auf finanzi-
ellen Sonderregelungen deshalb beharrten, weil diese Fremden Juden waren. 
Im Gegensatz dazu ging der Rat auf die Religionszugehörigkeit der An-
gehörigen der ,Portugiesischen Nation' nicht ein, sondern war, wie es scheint, 
bestrebt, deren Aufnahme in der Stadt zu gleichen Bedingungen durchzuset-
zen, wie sie die christlichen Minderheiten genossen. 

Bürgerliche Unnachgiebigkeit und Abzugsdrohungen 
der Portugiesen (1606 bis 1609) 
Im Jahr 1606 kam es zu Verhandlungen zwischen Rats- und Bürgervertretern 
um die finanziellen Aspekte der Niederlassung der Portugiesen.ul Bestimmt 
wurde diese erste Phase der Auseinandersetzung von den Divergenzen, die in-
nerhalb dieser politischen Führungsgremien über die Höhe der diesen Frem-
den aufzuerlegenden Steuerverpflichtungen bestanden.u2  

Bis 1607 erneut ein Stillstand der Verhandlungen einsetzte, spitzte sich die 
Kontroverse zwischen Rat und Bürgern sogar noch zu. Zurückzuführen war 
diese Entwicklung auf die Forderung der Bürger, ausschließlich von den por-
tugiesischen Kaufleuten eine spezielle Steuer auf den Im- und Export von Wa-
ren zu erheben. Mittels dieser als ,hundertster Pfennig' bezeichneten Son-
dersteuer hätten die Bürger, in deren Regie die Erhebung des Bakenzolls 
stand, den Handel der Sefarden unter ihre Kontrolle bringen können. Zu-
dem hätte in einer solchen, ausschließlich die Wirtschaftstätigkeit der portu-
giesischen Kaufleute belastenden Abgabe die antijüdische Grundhaltung, die 
seit 1603 unter den Bürgern erkennbar war, einen deutlichen Ausdruck ge-
funden. Durch den ,hundertsten Pfennig' wären die Portugiesen zweifellos 
als jüdische Sondergruppe unter den Fremden in der Stadt stigmatisiert und 
diskriminiert worden. 173  

Gegen die Sonderbesteuerungspläne der Bürger protestierten die Portu-
giesen in einer Weise, die das Selbstbewußtsein, den Stolz und auch das tak-
tische Geschick offenbart, das diesen Kaufleuten eigen war. In ihrer Supplik 
vom 27. Juni 1606 forderten diese, den anderen Fremden in der Stadt gleich-
gestellt zu werden. Sie beriefen sich nicht nur darauf, daß eine Sondersteuer, 
wie sie von den Bürgern projektiert war, einer im Reich verbotenen Zoller-
höhung gleichkommen würde, sondern drohten auch unverblümt damit, 
daß im Gegenzuge ihre Geschäftspartner auf der Iberischen Halbinsel Ham-
burger Geschäftsleuten erheblichen Schaden zufügen könnten.174  

Mit dieser Supplik in Händen unternahm der Rat einen weiteren Versuch, 
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die Oberalten für seine Politik einzunehmen. Dabei strich er insbesondere 
heraus, daß die sefardischen Kaufleute „als Factoren vieler furnemer Kauf-
herr[en] in Hispanien" sehr wohl imstande sein könnten, Repressalien gegen 
Hamburger Kaufleute zu bewirken.'" Außerdem sei, so der Rat, die Zu-
gehörigkeit der Portugiesen zum Judentum noch nicht erwiesen. Davor, die-
sen Fremden ungeachtet dessen eine Sondersteuer aufzuerlegen, warnte er 
auch deshalb vehement, weil eine solche Maßnahme störend auf die von den 
Hansestädten zur damaligen Zeit projektierte Gesandtschaft nach Spanien 
hätte einwirken können. Diese hatte zum Ziel, die Bedingungen des infolge 
spanischer Zollerhöhungen beeinträchtigten hansischen Iberienhandels zu 
verbessern."'" 

Der Empfehlung des Rates zu folgen, die von den portugiesischen Kauf-
leuten gebotene jährliche Steuersumme von 40o Reichstalern vorerst zu ak-
zeptieren, waren die Oberalten zwar nicht bereit. Dennoch hatten die War-
nungen des Rates vor potentiellen Nachteilen für den Hamburger Iberien-
handel die Oberalten offensichtlich nicht unbeeindruckt gelassen. Jedenfalls 
ließen Oberalte und Bürgerschaft die die portugiesischen Kaufleute betref-
fenden Angelegenheiten vorläufig ruhen.177  

Auch ein Vorstoß, den die portugiesischen Kaufleute 1607 beim Rat un-
ternahmen, brachte die Verhandlungen nicht wieder in Gang. Diese dräng-
ten in einer Supplik vom 1. Mai auf eine rasche Entscheidung, um, wie sie 
vortrugen, die für ihre Geschäfte und Geschäftspartner in Spanien sowie an 
anderen Orten nötige Gewißheit über die Bedingungen ihrer Niederlassung 
in Hamburg zu erhalten.'" 

Über ihre Religionszugehörigkeit äußerten sich die Portugiesen darin 
nicht, sondern rückten die Bedeutung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in den 
Vordergrund. Obwohl ihrer Gruppe nur „wenige Personen" angehören wür-
den, argumentierten diese, sei durch ihre Handelstätigkeit „nicht weniger als 
durch andere [...] dieser Stadt Burger Nutzen und Vortheil, Gott lob, merck-
lich befurdert" worden.'" Ihnen die Abgabe des ,hundertsten Pfennigs' auf-
zuerlegen hätte ihre Abwanderung zur Folge, wodurch die Stadt „de[s] 
größte[n] Theil[s] der Hispanischen Commercien" voraussichtlich verlustig 
gehen würde.18° Mit selbstbewußter Zuversicht äußerten die portugiesischen 
Kaufleute die Erwartung, daß der Rat keine derartige, der städtischen Wirt-
schaft unzuträgliche Entscheidung fällen würde. Außerdem wiesen sie auf die 
positiven Entwicklungschancen für die portugiesische Ansiedlung in Ham-
burg hin, da etliche wohlhabende, bislang andernorts ansässige Angehörige 
ihrer Nation die Niederlassungsverhandlungen mit Aufmerksamkeit verfol-
gen und sich unter günstigen Bedingungen gern in der Elbmetropole nie-
derlassen würden.'81  
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Erst zwei Jahre später, im Konvent vom 27. Juli 1609, verhandelten Rat und 
Bürgerschaft wieder über die Angelegenheit der Portugiesen. Im Zentrum der 
Argumentation des Rates standen dabei die Abzugsdrohungen der Sefarden 
sowie die daraus potentiell erwachsenden Gefahren für Hamburgs Handel 
und Wirtschaft insgesamt und insbesondere für die Geschäftsverbindungen 
hamburgischer Kaufleute zur Iberischen Halbinse1.182  Aber auch der Frage der 
Religionszugehörigkeit dieser Fremden wich der Rat in diesem Konvent nicht 
länger aus; möglicherweise deshalb, weil diese Thematik — wohl auch von den 
Kanzeln der Hamburger Kirchen — verstärkt an die Öffentlichkeit gedrungen 
war.183 

Allerdings vermied der Rat immer noch, die Portugiesen eindeutig dem 
Judentum zuzuordnen. Denn einerseits behauptete er, daß diese „ihre Kin-
der alhier taufen" lassen, sich mithin nicht zum Judentum bekennen würden. 
Andererseits stellte er eine Gefahr der Verführung von Christen zum Juden-
tum durch die Sefarden lediglich deshalb in Abrede, weil diese Fremden der 
„Teutschen Sprache nicht kundig" seien.184  Mit dieser in sich widersprüchli-
chen Argumentation, in der sich das im damaligen Luthertum geläufige Bild 
eines die christliche Welt gefährdenden Judentums spiegelt, versuchte der Rat 
offensichtlich, in bürgerlichen Kreisen verbreitete Besorgnisse zu entkräften. 
Außerdem übergab er den Bürgern eine Rolla, in der die in der Stadt ansäs-
sigen Portugiesen verzeichnet waren, mit dem Bemerken, daß die Zahl die-
ser Fremden „bei weitem nicht so groß" sei, wie gemeinhin behauptet 
würde.'" 

Trotz der Versicherung, künftig ausschließlich wohlhabende, ehrliche An-
gehörige der portugiesischen Nation und solche auch nur mit bürgerlicher 
Zustimmung aufzunehmen, gelang es dem Rat nicht, die Bürgerschaft dazu 
zu bewegen, einen Niederlassungsvertrag mit diesen Fremden auf drei oder 
vier Jahre abzuschließen. Die Bürger beharrten nicht nur auf der Sonder-
steuer, sondern erneuerten sogar die Forderung nach Ausweisung derjenigen 
unter den Portugiesen, die sich zum jüdischen Glauben bekannten. Außer-
dem griffen die Bürger einen Plan auf, den die Oberalten bereits im Sep-
tember 16o5 mit dem Ziel ersonnen hatten, der Stadt eine finanzielle Ent-
schädigung im Falle der Abwanderung der Portugiesen zu sichern. Diese 
sollten dann, so forderten die Bürger 1609, eine einprozentige Vermögens-
steuer erlegen.'" 

Gegen diese Forderung nach einer Vermögenssteuer protestierten die por-
tugiesischen Kaufleute am 19. September 1609 bei dem Rat. Eine solche Ab-
gabe sei deshalb illegal, weil in Hamburg gewöhnlich nur Bürger und 
Fremde, die in der Stadt ererbtes Vermögen an andere Orte transferierten, 
eine derartige Steuer erlegen müßten. Unverblümt drohten die Portugiesen, 
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mit kaiserlichen Mandaten bzw. mit der Beschlagnahme Hamburger Schiffe 
auf der Iberischen Halbinsel gegen Sondersteuern und unrechtmäßige Ver-
mögensabgaben, die „deß Romischen Reiches Gesatze" verletzen würden, 
vorzugehen.uv Im übrigen bekräftigten sie noch einmal ihr Verlangen nach 
Gleichstellung mit den anderen Fremden sowie ihren Entschluß, widrigen-
falls — zum Schaden Hamburgs — an andere Orte zu ziehen.188  

Nach sechsjährigen Verhandlungen nahmen Rat und Bürgerschaft in der 
Frage der Niederlassungsbedingungen für die Portugiesen also immer noch 
entgegengesetzte Positionen ein. Der Rat war bestrebt, die Frage des reli-
giösen Bekenntnisses der Portugiesen in den Hintergrund zu drängen und 
die Bürgerschaft mit wirtschaftlichen Argumenten von der ökonomischen 
Nützlichkeit dieser Fremden für Hamburg zu überzeugen. Ungeachtet der 
Warnungen des Rates vor den drohenden Gefahren für Hamburgs Iberien-
handel im Falle des Abzugs der portugiesischen Kaufleute beharrten die 
Bürger aber auf Forderungen nach hohen finanziellen Abgaben. Im Ver-
gleich zum Stand der Verhandlungen in den Jahren 1605/1606 stellte sich 
im Jahr 1609 die Frontstellung zwischen Rat und Bürgern sogar noch ver-
härteter dar. Das läßt die Erneuerung der Forderung der Bürger nach Aus-
weisung aller Juden unter den Portugiesen im Jahr 1609 deutlich erkennen. 
Offensichtlich bestimmte nicht nur wirtschaftliche Konkurrenzfurcht das 
politische Vorgehen der Bürger in dieser Angelegenheit, sondern antijüdi-
sche religiöse Ressentiments kamen darin ebenfalls in erheblichem Maß 
zum Tragen. 

Bemerkenswert erscheint, daß die Portugiesen selbst zur Frage ihres reli-
giösen Bekenntnisses in den Niederlassungsverhandlungen nicht Stellung be-
zogen. Um die Verhandlungen in ihrem Sinne zu befördern, also vor allem 
die Gleichstellung mit anderen Fremden sowie moderate Abgabenverpflich-
tungen zu erlangen, taktierten sie selbstbewußt und geschickt mit ihrer für 
die Stadt bedeutenden Rolle in Hamburgs Wirtschaft und übten Druck aus 
mit der Androhung von Repressalien für Hamburger Kaufleute auf der Ibe-
rischen Halbinsel bzw. mit Drohungen, Hamburg zu verlassen. Entspre-
chend der in ihren Kreisen verbreiteten kryptojüdischen Tradition waren die 
Sefarden offenkundig bestrebt, die religiösen Belange ihres Lebens im Ver-
borgenen zu halten.'" Wohl um einer Entscheidung über die Frage der Dul-
dung von Juden im lutherischen Hamburg auszuweichen, versuchte offen-
sichtlich auch der Rat, einer Debatte über die Religionszugehörigkeit dieser 
Fremden zu entgehen. Allerdings stand der Absolutheitsanspruch der luthe-
risch-orthodoxen Konfession der vom Rat und von den Sefarden in jenen 
Jahren anscheinend intendierten Tolerierung eines uneindeutigen religiösen 
Status dieser Fremden in der Stadt diametral entgegen. 
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Das bedingte Ja der Bürger zur Judenduldung (r6ro) 
Unter dem Eindruck konkreter Angebote für die Sefarden, sich im Ham-
burger Umland, in Stade, Emden, Altona oder Wandsbek, niederzulassen, 
vollzog sich im Jahr 16ro innerhalb der Bürgerschaft ein Meinungsum-
schwung. Im Konvent mit dem Rat am i6. August erklärte dieses bürgerliche 
Gremium sein grundsätzliches Einverständnis damit, die Portugiesen als Ju-
den zu dulden, und ließ von der Forderung nach Sonderabgaben für diese 
Fremden ab. Allerdings stand diese Zustimmung unter der Bedingung, daß 
der zu schließende Niederlassungskontrakt nur bereits in der Stadt ansässige 
Portugiesen einbeziehen und nicht auf eine festgelegte Anzahl von Jahren ge-
schlossen werden sollte. Vielmehr sollte dem Rat „allewege [...] freystehen, 
den Contract und Handel mit ihnen zu endern und uff zu heben".'" Auch 
hielten die Bürger die jährliche Steuersumme von 900 Reichstalern, die die 
portugiesischen Kaufleute nunmehr boten, der Höhe nach immer noch für 
zu gering.'9' 

Dieser Zustimmung der Bürger vorausgegangen war eine erstmalige Stel-
lungnahme des Rates zur politisch-religiösen Problematik der Judenduldung, 
wie sie sich in damaliger Zeit christlichen Obrigkeiten darbot. Auch wenn es 
zuträfe, daß die portugiesischen Kaufleute dem jüdischen Glauben anhängen 
würden, so sei deren Niederlassung im lutherischen Hamburg rechtlich und 
konfessionell zulässig, konstatierte der Rat gegenüber der Bürgerschaft. 
Schließlich sei „auß des heiligen Romischen Reichs Constitutionen" sowie 
aus vielen Schriften „[g]eistliche[r] und weltliche[r] vortreffliche[r] ge-
lehrte [r] Leuthe [...]", die allesamt auf „Gottes Wort" gründeten, bekannt, 
daß „auch offenbahre Juden [...] der wahren Christlichen Religion ohn vor-
fenglich [...] von der Obrigkeit zugelaßen und geduldet werden" könnten.192  
Als Beispiele wies der Rat auf die Städte Frankfurt am Main sowie Worms 
und Venedig hin, in denen Juden seit langem geduldet würden.193  

Zu diesen Ausführungen bezog die Bürgerschaft nicht Stellung, sondern 
wich vielmehr einer eigenen rechtlich-konfessionellen Positionsbestimmung 
aus. Daß sie der Judenduldung nach wie vor mit Skepsis gegenüberstand, er-
gibt sich indirekt aus der Bedingung, an die dieses bürgerliche Gremium 
seine grundsätzliche Zustimmung zur Aufnahme der Portugiesen in der Stadt 
knüpfte. Die Bürgerschaft gab dem Rat nämlich auf zu prüfen, ob er es „mit 
gutem Gewißen verandtworten" könne, Juden im lutherischen Hamburg 
aufzunehmen.194  Auf diese Weise gelang es den Bürgern, die Verantwortung 
für die Entscheidung über die Frage der Judenduldung allein dem Rat als der 
auf den lutherischen Glauben verpflichteten christlichen Obrigkeit auf die 
Schultern zu laden. Welche Position die Bürgerschaft in der zweifellos bevor-
stehenden Auseinandersetzung mit den antijüdisch eingestellten heimischen 
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Geistlichen einnehmen würde, blieb damit offen. Die Rolle des Rates als 
Hauptkontrahent in der politisch-konfessionellen Kontroverse mit den Pre-
digern um die Aufnahme der sefardischen Juden war damit festgelegt. 

Die Frage der Judenduldung auf dem theologischen Prüfstand (1611) 

Pro Judaeis: Die theologische Positionierung des Rates 
Die von der Bürgerschaft geforderte Gewissensprüfung veranlaßte den Rat, 
sich intensiv mit der politisch-religiösen Seite der Frage der Judenduldung 
auseinanderzusetzen. Gemäß dem Vorschlag eines der Ratssyndici wurde 
das Ergebnis dieser Beratungen schließlich am 2. August 1611 anerkannten 
Autoritäten, und zwar den theologischen Fakultäten der Universitäten Frank-
furt/Oder und Jena sowie der Akademie Gießen, zur Begutachtung vorge-
legt.'95  Diese Verfahrensweise verdeutlicht die hohe Relevanz, die in der kon-
fessionell auf den lutherisch-orthodoxen Glauben ausgerichteten Stadt ohne 
Tradition der Judenduldung dieser Frage zur damaligen Zeit beigemessen 
wurde. 

Durch die Aufnahme von Juden würde der Grundsatz der Einheit im lu-
therischen Glauben, auf den sich der Rat als christliche Obrigkeit im ersten 
Artikel des Rezesses von 1603 hatte verpflichten müssen, einmal mehr ange-
tastet werden, nachdem das bereits durch die Etablierung christlicher nicht-
lutherischer Minderheiten in der Stadt geschehen war. Darüber hinaus 
erforderte die Zulassung von Juden im protestantischen Hamburg eine theo-
logische Positionsbestimmung der politischen Führung zu den Juden und 
dem Judentum sowie deren Umsetzung in konkrete religiös-rechtliche Re-
geln für das Zusammenleben von Juden und Christen. 

Die lutherische Lehre als Grundlage der theologischen Positionsbestim-
mung gab in dieser Frage keine eindeutige Orientierung.196  Angesichts der 
feindseligen Einstellung der Hamburger Geistlichkeit gegen alle nichtluthe-
rischen Fremden in der Stadt sowie deren antijüdisch ausgerichteter theolo-
gischer Grundhaltung lag es für den Rat sicherlich auf der Hand, daß seitens 
der heimischen Prediger Widerspruch gegen die Zulassung sefardischer Ju-
den in der Stadt zu erwarten war. Sehr wahrscheinlich hatten bereits die 
Gerüchte um die Neigungen der Portugiesen zum Judentum den Geistlichen 
den Anstoß zu judenfeindlicher Kanzelpolemik gegeben.'97  Auf die Gewich-
tigkeit, die in jener Zeit der Frage der Judenduldung in religiöser Hinsicht 
zukam, hatte die Bürgerschaft den Rat hingewiesen. Gelöst werden konnte 
sie nach damaligem Verständnis nur durch eine Gewissensentscheidung, die 
christliche Obrigkeiten vor Gott zu verantworten haben würden.'98  
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Politisch oder theologisch strittige Fragen mit Hilfe von Gutachten theo-
logischer bzw. juristischer Fakultäten oder einzelner Gelehrter zu entschei-
den war eine im 17. Jahrhundert gängige und anerkannte Verfahrensweise. 
Im damaligen Protestantismus war im Zuge der Ausbildung des Landeskir-
chentums, in dem ein Bischofsamt nicht länger existierte, besonders den 
theologischen Fakultäten der Universitäten die Funktion zugefallen, theolo-
gische Leitlinien zu setzen."9  Der Hamburger Rat hatte mit der Universität 
Jena eine der führenden protestantischen Universitäten jener Zeit gewählt, 
an der bekannte Vertreter der lutherischen Orthodoxie wie Johannes Major, 
Johannes Gerhard und Johannes Himmel lehrten.20° Auch die Frankfurter 
Universität war lutherisch-orthodox ausgerichtet und stand in jener Zeit 
noch in voller Blüte.201  An der Akademie in Gießen, erst 1607 als lutheri-
sches Gegengewicht zur calvinistischen Universität Marburg vom hessischen 
Landgrafen begründet, lehrte der bedeutendste Theologe der damaligen 
lutherischen Orthodoxie Balthasar (I.) Mentzer.202  Gutachten dieser drei an-
erkannten, konfessionell nicht zu beanstandenden Institutionen würden 
also auch vor den kritischen Augen der Hamburger Geistlichkeit Bestand 
haben. 

Das Anschreiben des Rates an diese Institutionen ist insofern von Inter-
esse, als darin die Judenduldung ausführlich und in einer Weise begründet 
wurde, die auf exzellente theologische Kenntnisse des Verfassers schließen 
läßt. Offenbar hatte der Rat bzw. der Ratssyndicus die seit dem Augustkon-
vent des Vorjahres verstrichene Zeit also effektiv genutzt, um die Position pro 
Judaeis theologisch zu untermauern. Eingeleitet wurde das Schreiben mit der 
Schilderung des Sachverhalts. Man habe die portugiesischen Kaufleute an-
fänglich, als diese sich nebst Familien und Gesinde mit Einverständnis des 
Rates in Hamburg niederließen, für der katholischen Religion zugehörige 
Neuchristen aus Portugal gehalten.2°3  

Erst „hernach" sei offenbar geworden, daß diese Fremden sich zur „Judi-
schen Superstition" bekennen würden. Dieser Umstand habe Zweifel beim 
Rat geweckt, „ob eine gottesfürchtige Christliche Obrigkeit Juden auffneh-
men [...] und unter seinen Unterthanen gedulden [...] könne", denn es sei 
bekannt, daß „vornehme [...] Lehrer [...]" dies nicht für richtig hielten.2°4  
„[N]ach dem [...] kund geworden" sei, daß die Portugiesen Juden seien, 
würde sich die Frage stellen, ob diese in Hamburg weiterhin geduldet und ge-
schützt werden könnten. In Ehrfurcht vor Gott habe der Rat eigene Überle-
gungen dazu angestellt, die ihn zu der Erkenntnis geführt hätten, daß ge-
wichtige Gründe für die Duldung dieser Juden sprechen würden.2°5  

An dieser auf wesentliche Eckpunkte des Geschehensablaufes verkürzten 
Darstellung fällt auf, daß über die stattgehabte Kontroverse um die Sefarden 
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zwischen den politischen Führungsgremien der Stadt mit Stillschweigen hin-
weggegangen wurde. Diese Vorgehensweise zeugt vom taktischen Geschick 
des Verfassers, denn Gutachten wurden von damaligen Gelehrten aus-

schließlich auf der Basis dessen erstellt, was der Antragsteller vorgebracht 
hatte. Diese verkürzte, gewissermaßen neutralisierte Form der Sachverhalts-
schilderung der Anfrage sowie die folgende sorgfältige Begründung der Posi-
tion pro Judaeis reduzierten zweifellos das Risiko, daß die Gutachter negative 
Voten zur Judenduldung abgeben würden.206  

Die Belegstellen aus dem Alten und Neuen Testament, die vom Rat im 
folgenden zur Stützung seiner projüdischen Haltung herangezogen wurden, 
waren gewichtig. So wurde mit den Weissagungen der Propheten Hosea und 
Zephanja sowie des „Königliche [n] Prophet [en] David" im Alten Testament 
argumentiert, die nach der unter damaligen lutherischen Theologen herr-
schenden Lehrmeinung christologisch gedeutet und als Voraussagen der 

endzeitlichen Bekehrung der Juden verstanden wurden.207  Aus dem Neuen 
Testament wurden außerdem die Verse 25 und z6 des elften Kapitels des Rö-

merbriefes angeführt, in denen Paulus die Bekehrung der Juden für den 
Zeitpunkt voraussagt, zu dem alle Heiden sich zu Christus bekennen wer-
den.208  Darüber hinaus wurde auf die Gebote hingewiesen, durch die im Al-
ten Testament dem Volk Israel auferlegt wird, Fremde zu dulden und zu 
schützen. Diese galten nach der in der christlichen Lehre damals gängigen 
Auffassung deshalb weiterhin als verbindlich, weil die Christen nach göttli-
chem Ratschluß an die Stelle des ehemals auserwählten Volkes Israel getre-

ten seien.209  Ebenso wurde auf die christliche Pflicht zur Feindesliebe wie 
auf das christliche Gebot hingewiesen, sich dem Nächsten gegenüber so zu 
verhalten, wie man selbst behandelt zu werden wünscht.21° 

Aus diesen biblischen Weisungen sowie den Weissagungen, daß die Juden 
„eins mahl noch bekehret und zum Schallstall deß Herrn reduciret" werden 
würden, wurde dann gefolgert, daß die Juden „in Honorem Prophetarum, 
Patriarcharum, Apostolorum, ja Christi selbsten" zu tolerieren seien.211  In die-
ser Auffassung sah sich der Rat, wie in dem Anschreiben weiter ausgeführt 
wurde, durch kaiserliche und päpstliche Rechtssetzungen, durch des „H [eili-

gen] Röm[ischen] Reichs Constitutionem und Satzungen", durch die Schrif-
ten von Kirchenvätern, von berühmten Theologen und Juristen sowie da-
durch bestärkt, daß in Städten wie Worms, Frankfurt am Main und Hildes-

heim Juden geduldet würden.22  
Auch der Hinweis auf die positiven Effekte, die sich aus der Gegenwart 

von Juden für die Frömmigkeit der Christen ergeben könnten, fehlte in dem 

Schreiben des Rates nicht. So offenbare sich den Christen am Beispiel der Ju-
den, daß Gott diejenigen strafe, die übermäßig sündigten. Außerdem zeuge 
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die sichtbare Existenz von Juden von der biblischen Wahrheit, denn, so wurde 
erläutert, die Schrift werde „von ihnen täglich herümbgetragen und pro au-
thentico Scripto gehalten".2'3  Auf der anderen Seite könnten sich Juden, 
wenn sie unter Christen lebten, durch eigene Anschauung davon überzeugen, 
„daß der, welchen die Jüden gecreutziget, der wahre Messias, und Herrscher 
sey [...] biß zum Ende der Weldt".214  Weiterhin wurde argumentiert, daß ein 
Leben „sub jugo et subjectione Christianorum" die Juden die Vergeblichkeit 
ihrer Hoffnung auf den Messias lehren könne.215  

Zu den biblischen Bekehrungsverheißungen wurde schließlich noch an-
gemerkt, daß diese „nichtig und zu Waßer" gemacht würden, wenn die Ju-
den aus der christlichen Gemeinschaft gänzlich ausgeschlossen blieben. Be-
kehrungen von Juden zum Christentum würden zudem nach den „Testibus 
historiographis" nicht selten geschehen. Auch in Hamburg, so wurde be-
richtet, habe sich 

verückter Zeit [...] ein vornehmer Portugise, Emanuel Alverde genant, 
[...] zu unserer Religion [..] begeben, [...] bey deroselben [dieser] biß 
an seine Ende beharlich verblieben [sei]. 216 

Anschließend wurden in der Anfrage die Regeln vorgestellt, die nach Ansicht 
des Rates das Leben der portugiesischen Juden in Hamburg in religiöser, wirt-
schaftlicher und sozialer Hinsicht künftig bestimmen sollten. An erster Stelle 
wurden religiös affizierte Vorschriften genannt, die vermeintlich von den Ju-
den ausgehende Gefahren wie die Lästerung des christlichen Glaubens oder 
die Verführung von Christen zum Judentum verhindern sollten.217  So sollten 
die portugiesischen Juden 

still, friedsam und eingezogen [leben], niemant Ergerniß geben, keine 
Synagogen [halten] oder ihre [..] Religion durch heimliche oder offent-
liche Zusammenkue [...] zu exerciren begehren.218  

Außerdem sollten sie sich der Beschneidung sowie „anderer unzuläßiger Ce-
remonien" enthalten, den christlichen Glauben nicht verächtlich machen, 
niemanden „corrumpiren" oder zum Judentum verführen. Im wirtschaftli-
chen Bereich war vorgesehen, ihnen die „auffrichtige redliche Kauff Manns 
Handtierung" zu gestatten, jedoch keinesfalls Betrügereien, Wucher oder an-
dere unredliche Geschäfte zu dulden, wie sie „bey andern Jüden, so im Rei-
che wohnen, üblich" seien.219  Die städtischen Steuern sollten die Juden „den 
Bürgern und Einwohnern gleich, willig abtragen", in „pein- und bürgerli-
chen" Rechtsangelegenheiten sollten sie der städtischen Jurisdiktion unter-
worfen werden und sich „im Leben und Wandel" gemäß den „Heiligen] 
Römischen] Reichs Generalsatzungen" verhalten.22° 
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In Ergänzung zu den theologischen Argumenten pro Judaeis wurden in 
der Anfrage auch ökonomische Erwägungen angeführt, die aus der Sicht des 
Rates die Aufnahme der portugiesischen Kaufleute in Hamburg geboten er-
scheinen ließen. So sei eine der vornehmsten Pflichten der Obrigkeit, das 
„publicum Aerarium", also die Staatseinkünfte, zu vermehren wie auch die 
„Commercia" zu befördern. Die bisherige Aktivität der portugiesischen 
Kaufleute im Großhandel unter anderem mit „Gewürtze[n] und derglei-
chen Exoticis" habe nun tatsächlich nicht nur Zolleinnahmen, sondern 
auch andere Staatseinkünfte „nicht wenig verbeßert" und die Hamburger 
Wirtschaft belebt und gestärkt.22' Daher sei es bedenklich und würde im 
Widerspruch zu den Eiden stehen, die der Rat der Stadt geleistet habe, die 
Portugiesen wegziehen zu lassen. Zumal zum Schaden Hamburgs benach-
barte Orte diese Fremden dann „amabus manibus" empfangen und auf-
nehmen vvürden.222  

Allerdings wurde in dem Anschreiben versucht, dem Anschein entgegen-
zutreten, die Aufnahme der Portugiesen in der Stadt sei aus diesen ökonomi-
schen Gründen bereits eine beschlossene Sache. Denn es wurde betont, daß 
man in Hamburg erst dann einen Niederlassungsvertrag mit den Portugiesen 
als Juden abschließen werde, wenn durch Gutachten „vornehmer Theolo-
gen", die „ihrer Erudition, sonderbahren Geschicklichkeit und [...] Er-
fahrenheit wegen sehr gerühmet" würden, die Position des Rates pro Judaeis 
bestätigt worden sei und diese Angelegenheit dann „ohne Gewißens Verlet-
zung" zu einem „wurcklichen Effect befurdert werden könne".223  

Im Zentrum der Argumentation des Hamburger Rates pro Judaeis stan-
den also die biblischen Weissagungen von der Bekehrung der Juden zum 
christlichen Glauben bis zum Jüngsten Tag und die christlichen Gebote zur 
Nächsten- und Feindesliebe. Damit lag der Rat auf einer Linie mit der Auf-
fassung zur Judenduldung, die die Mehrheit der protestantischen Theologen 
in jener Zeit vertrat.224  Ausschließlich mit diesen christlich-theologischen 
Kernargumenten wurde die Entscheidung für die Judenduldung in der 
Anfrage gerechtfertigt. Die darüber hinaus darin pro Judaeis angeführte 
Tradition der Judenduldung von Kirchenvätern, Kaisern und Päpsten diente 
dagegen nur der Bestärkung der theologischen Hauptbegründung. Mit der 
Feststellung, daß die verheißene Bekehrung der Juden nur stattfinden könne, 
wenn diese unter Christen lebten, wurde dann die praktische Konsequenz aus 
den biblischen Vorgaben gezogen und die religiösen, wirtschaftlichen und so-
zialen Regelungen vorgestellt, die für das Leben der portugiesischen Juden in 
Hamburg vorgesehen waren.225  

Zwar wurden die säkularen Aspekte der Judenduldung, die auf die portu-
giesischen Kaufleute gerichteten wirtschaftlichen Interessen der Stadt Ham- 
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burg, in dem Anschreiben nicht übergangen. Die Förderung der Wirtschaft, 
zum Beispiel durch die Handelsaktivitäten der Sefarden, wurde vielmehr als 
ein wesentlicher Bestandteil des Pflichtenkatalogs christlicher Obrigkeiten 
reklamiert. Dennoch wurde in der Anfrage betont, daß nicht der Gedanke an 
den weltlichen Nutzen, sondern die theologischen Grundsätze in Gestalt der 
Voten der auswärtigen Autoritäten der entscheidende Maßstab für die wei-
tere Vorgehensweise des Rates sein sollten.226  

Mit dieser Akzentuierung der theologischen Argumentation wurde die 
Funktion des Rates als geistliche Obrigkeit sicherlich mit Bedacht gegen-
über den Gutachtern in den Vordergrund gerückt und nahezu der Anschein 
erweckt, als sei es damals der Hamburger Führungsschicht vornehmlich um 
die Bekehrung der Portugiesen zum christlichen Glauben gegangen. Den-
noch wäre es sicherlich verfehlt, die in jener Zeit in der lutherischen 
Orthodoxie geläufigen theologischen Grundsätze zur Judenduldung und 
deren Betonung in der Anfrage als ausschließlich zweck- und zielorientiert 
und als vorgeschoben vor die an die Portugiesen geknüpften ökonomischen 
Interessen zu betrachten. Unverkennbar spiegelt sich auch in dieser theolo-
gischen Argumentation pro Judaeis des Rates eine religiöse Mentalität, die 
in ihren Grundzügen antijüdisch geprägt war und in der das der lutheri-
schen Lehre implizite Bild von den Juden als den von Gott verdammten, 
blinden, verstockten und abergläubischen Feinden der Christen vor-
herrschte. 

Auch das traditionelle judenfeindliche Stereotyp vom jüdischen Wucher 
und Betrug gehörte zu der Vorstellung, die sich der Rat von den Juden 
machte.227  Allerdings findet sich diese Diffamierung in der Anfrage nur be-
zogen auf die „andern Jüden, so im Reiche wohnen", also die Aschkenasen.228  
Den in Hamburg ansässigen Sefarden, in der Mehrzahl vornehme, gebildete 
und wohlhabende Kaufleute, wurde also ein deutlich besserer Rang zugeord-
net als den aschkenasischen Juden. Der Appell des Rates für ein „menschli-
che[s] Mitleiden mit den blinden und verstockten Juden", wie er in der An-
frage an die theologischen Autoritäten gerichtet wurde, galt offensichtlich 
nur für die Sefarden. Für die „andern Jüden" einzutreten, war der Rat am An-
fang des r7. Jahrhunderts genausowenig bereit, wie er es in den achtziger Jah-
ren des i6. Jahrhunderts gewesen war, als der — immerhin auch wohlhabende 
— Isaak von Salzuffeln vergeblich um Aufnahme für sich und die Seinen nach-
gesucht hatte.229  

Trotz der zentralen Positionierung des Bekehrungsmotives in der Anfrage 
finden sich darin keine konkreten Maßnahmen zur Beförderung dieses Zie-
les, wie zum Beispiel die andernorts den Juden auferlegte Pflicht, christliche 
Predigten zu hören.23° Die Vorstellung des Rates ging vielmehr dahin, daß das 
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vorbildhafte Leben der Christen, deren „Lehre, Sitten, aufrichtiges Leben 

und Wandel", die portugiesischen Juden anregen würde, zum Christentum 

überzutreten.231Wenn diese Einschätzung der Qualität und Vorbildhaftigkeit 

der Lebensführung damaliger Christen auch euphemistisch anmutet, so 

kommt darin doch deutlich zum Ausdruck, daß der Rat wie wohl alle luthe-

rischen und anderen Christen sich zutiefst des Vorranges des christlichen 

Glaubens vor allen anderen gewiß war.232  
Hervorzuheben bleibt, daß die Hamburger Anfrage an die theologischen 

Autoritäten mit ihrer sorgfältigen und theologisch fundierten Begründung 

als ein eindrucksvolles Beispiel für die guten Theologie- und Bibelkenntnisse 

damaliger protestantischer Laien betrachtet werden kann. 

Pro Judaeis: 
Die theologischen Gutachten aus Jena, Frankfurt/Oder und Gießen 

Die Einschaltung auswärtiger Sachverständiger in die Auseinandersetzung 

um die Niederlassung der Sefarden führte zu dem vom Rat gewünschten Er-

gebnis, denn die theologischen Autoritäten sprachen sich grundsätzlich für 

eine Duldung der portugiesischen Juden aus.233  Die Gutachten, die im Jahr 

1611 in Jena, Frankfurter/Oder und Gießen für den Hamburger Rat erstellt 

wurden, können als Beispiele für einen am Anfang des 17. Jahrhunderts be-

ginnenden Wandel der Haltung maßgeblicher protestantischer Theologen 

zur Judenduldung betrachtet werden. Im 16. Jahrhundert hatten protestanti-

sche Theologen nach dem Vorbild der judenfeindlichen Einstellung Martin 

Luthers in seinen späten Lebensjahren und des Reformators Martin Bucer 

noch meist für Vertreibung der Juden bzw. wenn für deren Duldung, dann 

nur unter strengster religiöser Kontrolle und auf niedrigstem sozialem Niveau 

votiert.234  Vor allem dic Jenaer und Gießener Theologen hielten den Katalog 

der vom Rat für die Sefarden vorgesehenen Lebensbedingungen allerdings für 

ergänzungsbedürftig. 
Die Jenaer Theologen bestätigten in ihrem Gutachten vom 13. September 

16ii die Auffassung des Rates, daß Juden aufgrund der biblischen Bekeh-

rungsverheißungen unter Christen geduldet werden sollten. Aber sie hielten 

es für erforderlich, daß Juden und Christen in Distanz zueinander lebten; 

Christen sollten „sie nicht ins Haus nehmen, sie auch nicht dergestalt grü-

ssen, wie man seine [...] Glaubensgenossen grüsset".235  Insoweit beriefen 

sich die Jenaer Gelehrten auf Luther und dessen Schrift „Daß Jesus ein ge-

borner Jude sey". Diese hatte der Reformator 1523 in der Hoffnung darauf 

verfaßt, daß die Juden sich zum durch die reformatorische Lehre geläuterten 

christlichen Glauben bekehren würden. Die judenfeindliche Haltung, die 

bei Luther später, als er sein Reformwerk durch judaisierende christliche Sek- 
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ten bedroht sah, vorherrschend wurde, interpretierten die Jenaer Gelehrten 
dahin, daß er diese 

mit gewisser Bedingung wolle verstanden haben, nemlich, wenn man der 
Juden gräuliche Gotteslästerung und unchristlichen und ungerechten 
Wucher nicht könne abschaffen und verhindern, so sey [es] besser, daß sie 
zum Lande ausgetrieben werden.236  

Mit dieser Interpretation, die den judenfreundlichen Luther der Frühzeit 
gleichwertig neben den späteren Judenfeind stellte, versuchten die Jenaer 
Theologen offenbar eine Synthese aus den divergierenden Auffassungen Lu-
thers herzustellen.232  Sie distanzierten sich damit von der im i6. Jahrhundert 
geläufigen ausschließlichen Orientierung an der späteren Überzeugung Lu-
thers, daß menschliches Handeln die jüdischen Gotteslästerungen nicht ver-
hindern könne und christliche Obrigkeiten Juden ausweisen sollten, da 
durch die wissentliche Duldung der vermeintlichen jüdischen Sünden ihr 
Seelenheil und das ihrer Untertanen aufs Spiel gesetzt würde.238  

Die Lebensbedingungen der Sefarden in Hamburg wollten die Jenaer 
Theologen um vier Punkte ergänzt sehen. Diesen sollte auch verboten wer-
den, christliche Dienstboten zu halten, 

damit es nicht das Ansehen gewinne, als wenn sie über die Christen herr-
schten, [und es] auch leichtlich geschehen könnte, daß solch ein christli-
cher Dienstbote zum jüdischen Aberglauben verführt wird.239  

Gleichermaßen sollten „weltliche Ämter und Ehren" den portugiesischen Ju-
den versagt bleiben.24° Nach Ansicht der Jenaer Theologen sollten Juden also 
deutlich in einem Stande der Unterwerfung unter Christen leben. 

Außerdem sahen diese Gelehrten die Notwendigkeit, den Juden die Poly-
gamie zu untersagen.24' Der vierte Ergänzungsvorschlag berührte das zentrale 
Motiv der Judenduldung, die Bekehrung. Nach Ansicht der Jenaer Theolo-
gen sollten die portugiesischen Juden zur Beförderung dieses Zieles in Ham-
burg, nicht mit Gewalt, aber doch „ernstlich an[ge] halten [werden], [...] in 
die Kirche [zu] gehen und unsere Predigten [zu] hören". Das hielten die Ge-
lehrten auch deshalb für tunlich, weil so dem Anschein entgegengetreten 
würde, „als wenn man den äusserlichen und weltlichen Geldnutz mehr, als 
der Juden ihre Bekehrung und Gottes Ehre suchte".242 

In Entsprechung zur in der damaligen lutherischen Orthodoxie herr-
schenden Lehrmeinung, daß ausschließlich die Bekehrungshoffnung die Ju-
denduldung rechtfertigen könne, wiesen die Jenaer Theologen die ökonomi-
schen Argumente, die in der Anfrage pro Judaeis vorgebracht worden waren, 
als unerheblich zurück. Keine christliche Obrigkeit dürfe Juden „um des äu- 
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sserlichen Nutzens willen [...] mit gutem Gewissen schützen und behal-
ten".243  „Damit die Schwachgläubigen nicht geärgert werden", hielten diese 
Theologen es darüber hinaus für ratsam, daß die Hamburger Prediger den 
Gläubigen die den Juden in Hamburg auferlegten Regeln und Beschränkun-
gen erläutern würden. Vor allem sollten die Pastoren ihre Gemeinden darauf 
hinweisen, daß die Duldung von Juden solange nicht im Widerspruch zum 
Wort Gottes stehe, wie deren Gotteslästerungen verhindert würden.244  

Die Frankfurter Theologen billigten in ihrem Gutachten vom 29. August 
1611 die Ausführungen des Rates nahezu ausnahmslos. Allerdings gingen 
diese Gelehrten von der Voraussetzung aus, daß die Ratsanfrage „zweifels-
ohne mit Zuziehung und Consens des ehrwürdigen Ministerii", das wegen 
seiner Orthodoxie und Gelehrsamkeit einen ausgezeichneten Ruf genießen 
würde, aufgesetzt worden sei.245  Mit der Begründung, daß durch Vertreibun-
gen von Juden die Hoffnung auf deren geweissagte Bekehrung vollständig 
zerstört würde, sprachen sich die Frankfurter Theologen für die Duldung von 
Juden aus. Diesen sei „christliche Liebe und gute Förderung" zu erweisen, da 
Christen an deren Beispiel „Gottes Gericht" erkennen könnten. Zudem be-
stünde die Möglichkeit, die Juden anhand der Bibel, „die sie als nostri Bi-
bliothecarii zu unserm Besten verwahren müßen", von der Wahrheit der 
christlichen Lehre zu überzeugen, denn besonders wenn die Juden in der 
„Dienstbarkeit unter den Christen" lebten, würde deren „fest eingebildete 
Hofnung von ihrem Meßia [...] aufhören, fallen und verschwinden".246  Auch 
die Frankfurter Gelehrten hielten es für erforderlich, daß den Sefarden in 
Hamburg die Verpflichtung auferlegt würde, „die Kirchen [zu] besuchen und 
an[zu]hören, wie aller Propheten Weissagungen in Jesu Christo erfüllet 
seyn".247  

Die Theologen der Akademie in Gießen votierten in ihrem Gutachten 
vom 26. August 1611 zwar ebenfalls gegen Vertreibungen von Juden und für 
deren Duldung „vornehmlich umb der Hoffnung [...] der Bekehrung" wil-
len.248  Allerdings sollte den Juden durch die Gestaltung ihrer Lebensbedin-
gungen deutlich werden, „daß sie im Elende, sub jugo et subjectione [sowie] 
arme Knechte sei[e]n", an denen Christen „einen täglichen Spiegel [...] des 
göttlichen Zorns" hätten.249  Um die Juden als Objekte des göttlichen 
Grimms kenntlich zu machen, sollten sie nach Ansicht der Gießener Theo-
logen deshalb „besondere Zeichen, alß Ringele an ihren Kleidern tragen". 
Diese Kennzeichnungspflicht für Juden, meist in Gestalt eines auf der Klei-
dung angebrachten gelben Fleckens oder Ringes, ging auf einen Konzilsbe-
schluß des 13. Jahrhunderts zurück. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts fin-
den sich derartige, auf Diskriminierung und Stigmatisierung der jüdischen 
Minderheit als Randgruppe in der christlichen Gesellschaft gerichtete An- 
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ordnungen in judenrechtlichen Normenkatalogen einiger Reichsstädte und 
seit dem folgenden Jahrhundert auch im Reichsrecht.25° 

Neben diesem Vorschlag, der in der Reihe der Gutachten ob seiner Re-
striktivität ins Auge fällt, waren auch die übrigen Bedingungen, unter denen 
die Gießener Theologen einer Duldung der Juden zustimmten, weitaus ein-
schränkenderer Natur als die der Jenaer und Frankfurter.251  So hielten die 
Gießener Gelehrten über die Verbote, Synagogen und christliche Dienstbo-
ten zu halten sowie besondere Pracht in ihrer Kleidung zu entfalten, und der 
Anordnung von Zwangspredigten hinaus es auch für erforderlich, die Juden 
ausdrücklich zur Achtung christlicher Sonn- und Festtage zu verpflichten. 
Außerdem betonten diese Theologen, daß den Juden im Vergleich zu den 
Christen keinesfalls „besondere Freyheit[en]" gewährt werden dürften.252  
Darüber hinaus hielten diese Gelehrten es auch für notwendig, daß die 
Bücher, „darinnen [die jüdische] Religion verfasset", christlicher Kontrolle 
unterworfen würden, damit die Christen imstande seien, mit Juden effektiv 
auf deren Bekehrung gerichtet über Religionsfragen zu disputieren.253  

Anscheinend waren sich die Gießener Theologen aber bewußt, daß die 
strengen Auflagen in ihrem Gutachten in Hamburg kaum Durchsetzungs-
chancen besaßen. Denn zum einen konzedierten diese Gelehrten, „daß die 
jetzo zu Hamburg residirende Portugiesen schwerlich" den in Gießen for-
mulierten Niederlassungsbedingungen zustimmen würden. Deshalb sollten 
die Hamburger die Sefarden vor allem „mit guten Worten so weit" bringen, 
„daß sie zu den Evangelischen Predigten" kämen.254  Zum anderen sollten 
nach Ansicht der Theologen bereits mit den Portugiesen geschlossene Ver-
einbarungen von den Gießener „Limitationes" nicht berührt werden; bei er-
neuten Vertragsschlüssen sollten diese jedoch „in guter Observantz gehalten 
werden" 255  Denn keinesfalls dürften die portugiesischen Juden, „[d]ie Chri-
stum in ihrem Hertzen schmähen" würden, „ümb [des] eüsserlichen Nutzens 
willen" anderen christlichen Fremden gleichgeachtet werden, sondern, da die 
Juden nicht „zur Christlichen Gemeinschaft" gehören würden, ausschließlich 
im Stande der Knechtschaft geduldet werden.256  

Dieses Gutachten der Gießener Akademie gab der Rat offenbar weder 
Bürgern und Geistlichkeit noch den Portugiesen bekannt.257  Wahrscheinlich 
geschah das mit Bedacht, denn die zahlreichen restriktiven sowie diskrimi-
nierenden Gießener Auflagen waren nicht geeignet, die Auffassung des Rates 
pro Judaeis zu bestärken. Die Gießener Ausführungen hätten im Gegenteil 
den Hamburger Predigern und Bürgern als antijüdische Argumentationshilfe 
dienen können. Angesichts der von den portugiesischen Kaufleuten in jener 
Zeit vielfach erhobenen Drohungen, Hamburg zu verlassen, hielt es der Rat 
vermutlich für zu heikel, die restriktiven Auflagen aus Gießen in den Nie- 
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derlassungsverhandlungen offenzulegen. Wie es scheint, zog es der Rat vor, 
das unliebsame Gießener Gutachten mit dem Mantel des Schweigens zu be-
decken und der Vergessenheit anheimzugeben. 

Contra Judaeos: Das Gutachten des Geistlichen Ministeriums in Hamburg 
Offensichtlich erst nachdem das Frankfurter Gutachten in Hamburg vorlag, 
erhielt auch die heimische Geistlichkeit Gelegenheit, sich zur Frage der Auf-
nahme der portugiesischen Juden in der Stadt zu äußern.258  Verfasser des 
Hamburger Gutachtens vom 22. September 1611 waren Bernhard Vaget, Se-
nior und Pastor an St. Nikolai, Johannes Schelhammer, Pastor an St. Petri, 
Jacob Reneccius, Pastor an St. Katharinen, sowie Jacob Fabricius, Pastor an 
St. Jacobi.259  

Bereits in den einleitenden Sätzen des Gutachtens wird offenbar, daß darin 
Opponenten der projüdischen Haltung des Rates Stellung bezogen. Sichtlich 
um dem Vorwurf unangemessener Obrigkeitskritik im Vorfeld die Spitze zu 
nehmen, wurde herau-sgestellt, daß das, „was [...] hier geschrieben", nicht als 
gegen die Obrigkeit gerichtet verstanden werden sollte.26° Lediglich „mit 
de[m] Herrn Verfaßer" der Ratsanfrage an die theologischen Autoritäten so-
wie mit den „Hern Theologen in der Löblichen Universitet Franckfurt" woll-
ten, so heißt es weiter, die Hamburger Pastoren im folgenden „freundlich 
conferiren" und sich mit deren „Fundamenta undt Rationes" auseinander-
setzen. Die Geistlichen gaben also vor, statt der Obrigkeit nur den Verfasser 
der Anfrage, einer der damaligen Ratssyndici, ins Visier ihrer Kritik zu neh-
men, und konstruierten so eine tatsächlich sicher nicht existente Differenz 
zwischen der Haltung des Rates und der des Syndicus zu dieser Frage.26' 

Zweifellos war der Vorwurf, den die Prediger dann erhoben, gewichtig. Sie 
behaupteten, der Autor der Anfrage habe die Frage an die theologischen Au-
toritäten nicht korrekt gestellt. Diese hätte nach Ansicht der Theologen viel-
mehr lauten müssen, „[o] b man die Portugiese [n]", die die „Jüdische [n] 
Grewell" angenommen hätten, in einer Stadt, in der nie zuvor Juden öffent-
lich geduldet worden seien, auch dann „mit guetem Gewißen" aufnehmen 
könne, wenn die christliche Nächstenliebe sowie die Hoffnung auf Bekeh-
rung der Juden als geistliche Motive nur vorgeschoben worden seien, die Be-
weggründe in der Realität aber in profanen materiellen Interessen, in dem 
Streben nach „Geldt undt Guedt, Reichthumb und Ehre", liegen würden.262  
In unverantwortlicher Weise würde so die Gefahr „Gottlichen Zorns und Un-
gnade" beiseite geschoben, die der Stadt drohe, wenn „solche [...] greulichen 
Gotts Lestere[r]" wie die Juden aufgenommen würden.263  

Ähnliche, explizit an den Syndicus gerichtete Vorwürfe der Unwahrhaf-
tigkeit und Täuschung finden sich vielfach in diesem Gutachten. Unter an- 
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derem behaupteten die Geistlichen auch, daß es der Syndicus gewesen sei, der 
„die Christliche Obrigkeit unter dem Schein und Farbe der Christlichen 
Liebe undt Barmhertzigkeit" dazu angestachelt habe, die Sefarden zu dulden, 
ohne Vorsorge für deren Bekehrung zu treffen; für die durch diese Täuschung 
„geärgerten christlichen Seelen" werde dieser einstmals Rechenschaft vor 
Gott ablegen müssen.264  Der Syndicus sah sich durch die Art und Weise die-
ser Anwürfe „injuriöse" in seiner Ehre angegriffen, wie aus dem Entwurf ei-
ner Klageschrift an die theologische Fakultät der Universität Frankfurt her-
vorgeht. Offenbar wurde diese Klage aber nie auf den Weg gebracht, da der 
Syndicus Bedenken hatte, als Vertreter der Obrigkeit auf dem ordentlichen 
Rechtsweg gegen heimische Geistliche, die „des Allerhögsten Legaten, Besal-
bete undt Diener" seien, vorzugehen.265  

Zweifellos hatten die Pastoren mit dem Syndicus einen städtischen Funk-
tionsträger in das Zentrum ihrer Kritik gerückt, der im Rahmen seines Am-
tes damals die Ratspolitik wesentlich zu beeinflussen imstande war.266  Die 
Heftigkeit der geistlichen Angriffe auf den Syndicus hing aber wahrschein-
lich in erster Linie damit zusammen, daß die Stimme der heimischen Predi-
ger contra Judaeos bei der Entscheidung über die Frage der Judenduldung 
wenig Gehör gefunden hatte. Nach der Sachverhaltsdarstellung in der Kla-
geschrift des Syndicus war im Laufe der Beratungen über dieses Problem tat-
sächlich bereits „der [...] Hern Pastoren, welche [des] Ministerii Caput die-
ser Stadt sei[e]n, Christliches Bedencken" eingeholt worden.267  Die Antwort 
des Ministeriums sei aber so ausgefallen, daß der Rat „daruff nicht [habe] ac-
quiesciren" können. Deshalb habe man beschlossen, weitere Gutachten ein-
zuholen.268  

Die Frankfurter Theologen waren dagegen wie selbstverständlich von ei-
nem Konsens zwischen Rat und Geistlichkeit in Hamburg über die Anfrage 
ausgegangen. Daß es sich damit „anders" verhalten würde, so die Geistlichen 
in ihrem Gutachten, wisse der Rat wohl. Die Schärfe und Polemik, von der 
das Gutachten der Hamburger Prediger in guten Teilen geprägt ist, erklärt 
sich daher wohl auch aus der Kränkung ihrer Ehre als Theologen, die sie 
durch die Mißachtung ihrer Rolle als theologische Autoritäten sowie ihres 
konfessionellen Wächteramtes durch die Obrigkeit erfahren hatten.269  

Eindringlich warnten die Pastoren in ihrem Gutachten davor, die portu-
giesischen Juden in Hamburg aufzunehmen. Den Christen drohe die Gefahr 
„Gottlichen Zorns und Ungnade" sowie die „[e]wige [...] Verdamnis vieler 
Seelen", wenn diese „greulichen Gott[e]s Lestere[r] und Feinde [...] Christi" 
in Hamburg geduldet würden.r° Wenn die Prediger auch nicht die biblische 
Verheißung der Judenbekehrung anzweifeln wollten, so rechtfertigte nach ih-
rer Ansicht der mögliche Übertritt einzelner Juden zum Christentum die Zu- 
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lassung „solliche[r] teuffelsche[r] verstockete[r] Gott[e]s Lesterer" in Ham-
burg keinesfalls?' „[N]irgent in Gottes Wordt" könnten sie, so die Geistli-
chen, zudem geschrieben finden, daß die Judenbekehrung „eben zue Ham-
burg muße geschehen, [wo die Juden] doch nicht zur Kirche [...]" gehen 
würden, weil, „wie man sagt", sie „unser[e] Sprache nicht verstünden".272  

In dieser antijüdischen Haltung sahen sich die Pastoren einig mit Luther, 
dessen Autorität sie den Auffassungen der Frankfurter Theologen sowie des 
Rates entgegensetzten. Zwar würden, so konstatierten die Geistlichen, auch 
sie es gern sehen, wenn die Juden zu ihnen, den „[a]rme[n] Diener[n] Chri-
sti", kämen, um sich in „Gottes Wordt [...] freundtlich unterrichten [...] und 
den Wegh zur Sehligkeit weisen" zu lassen. Aber sie müßten „mit Luthero sa-
gen", eine solche Entwicklung sei so wenig zu erwarten wie die Bekehrung 
des Teufels. Denn solange die Juden nicht christliche Gottesdienste besuch-
ten, würde ihnen die Wahrheit des christlichen Glaubens verborgen blei-
ben.273  Wie für Luther waren die Juden auch für die Hamburger Pastoren 
„junge Teuffell, [die] zur Hellen verdampt" seien.1'4  Ebenso stellten sich die 
Prediger hinter Luthers Auslegung der Weissagung von der Bekehrung der Ju-
den, die Paulus im elften Kapitel des Römerbriefes gibt. Sie behaupteten, 
Paulus' Aussage sei unklar, denn derselbe Apostel habe „kurtz zuvor am sel-
ben Ortt" geäußert, „ein Jude oder jüdisch Hertz [sei] so Stock Stein Eisen 
Teuffel hart", daß man es in „keiner Weise" anrühren könne. Daher würde 
es ein ewig unlösbares Mysterium bleiben, ob die gesamte Judenheit am Jüng-
sten Tag bekehrt werden würde.1'6  

Die Hamburger Theologen zogen in ihrem Gutachten ausschließlich 
Äußerungen Luthers aus dessen später Lebensphase jenseits der dreißiger 
Jahre des i6. Jahrhunderts heran, als sich die Akzente in der Einstellung des 
Reformators zu den Juden — unter anderem aufgrund judaisierender Ten-
denzen bei einigen christlichen Sekten — verschoben hatten. Im Gegensatz zu 
seiner Frühschrift „Daß Jesus ein geborner Juden sey" von im zeugen die 
Schriften Luthers zur jüdischen Thematik der Jahre von 1538 bis 1543 von des-
sen judenfeindlicher Grundhaltung. Zu jener Zeit bekannte sich der Refor-
mator zur „scharfen" Barmherzigkeit gegenüber den Juden, die anhaltend 
verstockt und deren Gotteslästerungen nicht zu verhindern seien. Die Aus-
sicht auf die Bekehrung der Juden schätzte Luther nunmehr so gering ein, 
daß diese Hoffnung nach seiner Ansicht deren Duldung unter Christen nicht 
rechtfertigen könne.27  

In dem Gutachten der Hamburger Prediger finden sich zahlreiche Zitate 
vor allem aus Luthers Schrift ‚von den Juden und ihren Lügen" von 1543, 
ohne daß dessen antijüdischer theologischer Argumentationsgang darin aus-
geführt wäre. Das Schwergewicht der Zitate liegt dabei auf solchen Passagen, 
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in denen Luther sich in die Niederungen der übelsten judenfeindlichen Po-
lemik begeben und sich den seinerzeit verbreiteten Aberglauben von jüdi-
schen Zauberkräften, von ihrer Verbindung zum Teufel zu eigen gemacht und 
auch die traditionellen judenfeindlichen Legenden von jüdischen Brunnen-
vergiftungen und Ritualmorden angeführt hatte.278  

Sie haben VAßer und Brun vergiftet, Kinder gestolen, zerpfriemet und 
zue hechelt, damitt sie an der Christen Bludt ihr Müdtlein heimlich 
kuhleten, 

so und ähnlich lauteten die Vorwürfe gegen die Juden, die die Hamburger 
Geistlichen aus Luthers Schrift in ihr Gutachten übernahmen.279  

Mit den Worten des Reformators wiesen die Pastoren außerdem auf die Ge-
fahren hin, die dem Seelenheil der Christen angeblich drohten, wenn Juden 
geduldet würden. Deren „muetwilliges undt wissentliches Lestern" an christ-
lichen Orten hinzunehmen hätte zur Konsequenz, sich deren Sündhaftigkeit 
teilhaftig zu machen, und würde dazu führen, daß Gott mit den Juden die 
Christen der ewigen Verdammung anheimgeben würde.2" Die Maßregeln, 
durch die nach Luthers Auffassung die vermeintlich von den Juden für die 
christlichen Seelen ausgehenden Gefahren hätten gebannt werden können, 
übernahmen die Prediger ebenfalls in ihr Gutachten. „ [D] er Juden Synago-
gen [sollten] mit Feur" angesteckt, deren „Lester Bücher" weggenommen und 
den Juden zu lehren verboten werden, um die jüdische Religionsausübung 
und damit die Blasphemien, die für Luther damit unvermeidlich verbunden 
waren, zu unterbinden.28' Um den Juden das göttliche Strafgericht vor Augen 
zu stellen, dem diese nach der Vorstellung der damaligen christlichen Theo-
logie wegen ihrer Beteiligung an der Kreuzigung Jesu und ihrer andauernden 
,Verstockung` gegenüber dem christlichen Glauben unterlagen, wollte Luther 
die Juden auf die niedrigste soziale Stufe gestellt sehen. Deshalb sollte man ih-
nen die traditionellen Erwerbsmöglichkeiten nehmen und „ihre Heuser ab-
brechen", ihnen „den Wucher verbieten" und „den jungen starcken Juden und 
Judinnen" Sklavenarbeit auferlegen, damit sie ihr „Brodt verdienen im 
Schweis der Nasen", wie es Adams Kindern auferlegt sei.282  

Nach diesem polemischen Rundumschlag gegen die Juden im Stile Lu-
thers klagten die Hamburger Theologen, daß diese theologischen Erkennt-
nisse des Reformators über die Juden, obwohl viele „hochgelarte [...] für-
treffliche [...] Doctorn und Professorn" damit übereinstimmen würden, in 
der Anfrage an die theologischen Autoritäten keine Erwähnung gefunden 
hätten. Darin werde im Gegenteil nur „schlecht" für eine Barmherzigkeit mit 
den Juden argumentiert, die nicht mehr zeitgemäß sei.283  Ins Leere ginge, so 
die Pastoren, das Argument, die sichtbare Existenz von Juden als Exempel des 
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göttlichen Strafgerichts sei geeignet, Christen in ihrem Glauben zu festigen. 
Denn um die Christen zur Buße zu ermahnen, könnte man von dem „be-
trübten Falle" der Juden auch dann predigen, wenn diese „alle noch zue Je-
rusalem oder anderswo wehren".284 

Ebensowenig wollten die Prediger die Bekehrung eines Portugiesen na-
mens Emanuel Alverde als Umstand gelten lassen, der für die Duldung der 
Juden unter Christen sprach. „ [0] b woll bey Godt kein dingh unmueglich" 
sei, zweifelten die Hamburger Pastoren nämlich daran, daß es sich bei Al-
verde um eine „wahre Buße und Bekehrungh zu Godt" gehandelt habe. Habe 
dieser sich doch zuvor aus Verzweiflung „mit einem Schreibemesser [...] ins 
Hertz gestochen" und sich erst im Angesicht des Todes deshalb zum christli-
chen Glauben bekehrt, weil er „ehrlich [...] zur Erden bestattet werden" 
wollte.285  Unverkennbar mißtrauten die Pastoren also der Wahrhaftigkeit der 
Bekehrung Alverdes. Damit zeigten diese Theologen die typische Einstel-
lung, mit der zur damaligen Zeit Christen konvertierten Juden in der Regel 
gegenübertraten.286  

An keiner Stelle des Gutachtens widersprachen die Hamburger Prediger 
direkt der Duldung von Juden in Hamburg. Dennoch lassen deren Aus-
führungen keinen Zweifel daran aufkommen, daß sie die Aufnahme von Ju-
den strikt ablehnten. Deutlich wird das nicht zuletzt an den im Gutachten 
formulierten Bedingungen, unter denen die Geistlichen die Aufnahme von 
Juden für theologisch, rechtlich und wirtschaftlich akzeptabel hielten. Da-
nach sollten die Portugiesen nicht nur verpflichtet werden, oft zur Kirche zu 
gehen, um Gottes Wort zu hören, sondern auch, „sich uff den Nahmen Jesu 
Christi [...] tauffen" zu lassen.287  Andernfalls, so konstatierten die Prediger 
ausdrücklich in dem Gutachten, könnten sie wegen des gottlosen Wesens die-
ser Juden „nimmermehr" zustimmen, daß „man sie einnehme". 288  Ohne An-
wendung dieser „Christliche [r] Mittel", die über das vom Rat vorgesehene 
Verbot der Ausübung der jüdischen Religion weit hinausgingen und zweifel-
los die Portugiesen zum Verlassen der Stadt veranlaßt hätten, waren die Pa-
storen also nicht bereit, der Aufnahme dieser Fremden in der Stadt ihre Zu-
stimmung zu erteilen.289  Juden, wenn sie als solche leben wollten und nicht 
die Taufe als Nahziel zu akzeptieren bereit waren, sollten nach Ansicht der lu-
therischen Geistlichkeit also ohne Wenn und Aber von der städtischen Ge-
meinschaft Hamburgs ferngehalten werden. 

Als mahnendes Schlußwort findet sich in dem Gutachten ein weiteres Zi-
tat aus Luthers Schrift ,Yon den Juden und ihren Lügen". An diese Stelle hat-
ten die Hamburger Pastoren die an evangelische Prediger gerichtete Aufforde-
rung des Reformators plaziert, im Rahmen ihres „Ambts" die christlichen 
Gemeinden vor den Juden und vor dem „ewigen Schaden" zu warnen, den das 
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christliche Seelenheil durch diese nehmen könnte.29° Nach Luther war es, 
unabhängig davon, wie christliche Obrigkeiten Juden gegenüber agierten, 
Aufgabe evangelischer Prediger, das Gewissen ihrer Gemeindeglieder zu schär-
fen, indem sie diesen eine „solliche Definitio [...] eines Juden" vermittelten: 

[Wien du siehest oder denkest an einen Juden, so sprich bey dir selbst, 
also siehe, das Maul, das ich da sehe, hatt alle Sonnabendt meinen lie-
ben Hern Jesum Christum, der mich mitt seinem theuren Bludt erlöset 
hat, verflucht und vermaledeit und verspeiett.29' 

Zweifellos ist dieser Rekurs auf Luthers Ansicht, evangelische Prediger seien 
kraft ihres Amtes zum Antijudaismus verpflichtet, auch als eine an den Rat 
gerichtete Warnung zu verstehen. Denn das Predigtamt bot den Hamburger 
Geistlichen das Forum, die antijüdischen Dogmen der lutherisch-orthodo-
xen Lehre öffentlich zu präsentieren und zu verhindern, daß sich für die zu 
erwartende obrigkeitliche Entscheidung pro Judaeis in der Hamburger Be-
völkerung Akzeptanz entwickeln würde. 

In dem Gutachten zur Frage der Duldung der portugiesischen Juden in 
Hamburg stellten sich die Hamburger Geistlichen mit dem Ziel, dessen 
‚reine' Lehre zu bewahren, in die Tradition der Judenfeindschaft des späten 
Luthers. Angesichts der orthodoxen Unduldsamkeit, mit der die Prediger da-
mals den christlichen Nichtlutheranern in der Stadt gegenübertraten, nimmt 
deren von religiöser Abwehr geprägte Haltung gegenüber den sefardischen 
Juden nicht wunder. Im Mittelpunkt der theologischen Argumentation der 
Hamburger Pastoren standen wie bei Luther die angeblichen, durch mensch-
liche Maßnahmen nicht zu verhindernden Gotteslästerungen der Juden so-
wie die daraus erwachsenden Gefahren, die einerseits dem christlichen See-
lenheil durch das göttliche Urteil und andererseits der Stadt in Gestalt zeitli-
cher Strafen Gottes drohten. Nach damaligem Verständnis gehörte es zu den 
vornehmsten Pflichten christlicher Obrigkeiten, Blasphemien zu verhindern, 
um Unheil und Schaden von Leib und Seele der Christen abzuwenden. Aus 
der Sicht der Hamburger Pastoren lagen die Konsequenzen daher klar auf der 
Hand: Für Juden durfte es wegen deren vermeintlicher Gotteslästerungen ein 
Aufenthaltsrecht in der Stadt nicht geben."' Als folgerichtig im engen Rah-
men dieses Denksystems tritt die Forderung der Prediger nach der Taufe für 
die Portugiesen hervor. Deren Niederlassungsrecht an diese Bedingung zu 
knüpfen hätte diese Fremden entweder zur Abwanderung genötigt oder sie 
gewissermaßen ,christianisiere, in jedem Fall aber die jüdische Religion wie-
der aus der Stadt eliminiert. 

In dem Gutachten beschränkten sich die Geistlichen jedoch nicht auf eine 
sachliche theologische Argumentation, sondern polemisierten im Stile Lu- 
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thers in scharfer Form gegen die Juden. Wie die Pastoren selbst zu dem Wahr-
heitsgehalt beispielsweise der antijüdischen Legenden von Brunnenvergif-
tungen und Ritualmorden standen, kann dahingestellt bleiben. Fest steht, 
daß sie auf diese Weise versuchten, traditionelle, im damaligen christlichen 
Denken verbreitete, tief im Irrationalen wurzelnde judenfeindliche Gefühle 
und Einstellungen zu beleben und für den Abwehrkampf gegen die portu-
giesischen Juden nutzbar zu machen. Die durchgehend in dem Gutachten 
den Juden zugeordneten negativ besetzten Attribute — unter anderem wur-
den sie als sündig, teuflisch, greulich, verstockt, verdammt, böse, spöttisch, 
lästerlich, giftig, feindlich, blutdürstig, unaufrichtig, unehrlich, raub- und 
mordlustig, gottlos beschrieben — dienten einem ähnlichen Ziel: Die Juden 
sollten menschlich diffamiert werden, Abscheu sollte erweckt und dunkle, ir-
rationale Ängste heraufbeschworen werden.293  

Inhalt und Begrifflichkeit des Gutachtens insgesamt lassen den Eindruck 
enstehen, daß die Geistlichen durch die Mißachtung ihres religiösen Wäch-
teramtes durch die Obrigkeit tief gekränkt und verbittert waren. Darauf 
verweisen beispielsweise zahlreiche an die Adresse der Obrigkeit gerichtete 
aggressive und zynische Äußerungen, die sich neben den äußerst juden-
feindlichen Ausführungen in dem Gutachten finden. Daß mit dem positiven 
Gutachten der Frankfurter Fakultät die Entscheidung für die Duldung der 
portugiesischen Juden in Hamburg gefallen war, war den Pastoren sicherlich 
bewußt. Dessenungeachtet traten sie mit vollem Einsatz, gestützt auf die Au-
torität Luthers, contra Judaeos auf. So betrachtet, erscheint das Gutachten als 
ein letzter leidenschaftlicher Appell der Hamburger Geistlichkeit an die Ob-
rigkeit, auf den aus geistlicher Sicht rechten Weg zurückzukehren und die 
Entscheidung pro Judaeis zu revidieren. Der im Gutachten zitierten Mah-
nung Luthers an die evangelischen Pfarrer war zu entnehmen, welche Kon-
sequenzen die Prediger andernfalls ziehen wollten: Ihren Widerstand gegen 
die Aufnahme von Juden in der Stadt würden sie nicht aufgeben, sondern die 
Macht nutzen, die ihnen das öffentlichkeitswirksame Medium der Predigt 
bot, um gegen die Juden aufzutreten und die Hamburger Bevölkerung in die-
sem Sinne zu beeinflussen.294  

Der erste Niederlassungskontrakt für die portugiesischen Juden (1612) 

Kontraktsverhandlungen zwischen Rat, Bürgern und Sefarden (r6u) 
Mit den vom Rat den theologischen Autoritäten vorgelegten Aufnahmebe-
dingungen lag offenbar die Basis vor, auf der dann seit etwa 1611 eine Depu-
tation aus Bürger- und Ratsvertretern mit den portugiesischen Juden um die 
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Niederlassung verhandelte. Aufgrund der dürftigen Quellenlage läßt sich die-
ser politische Entscheidungs- und Gestaltungsprozeß allerdings nur in seinen 
groben Konturen rekonstruieren. 

So geht aus einem undatierten, wahrscheinlich im Jahr 1611 in protokoll-
artiger Kürze verfaßten Schriftstück hervor, daß die Portugiesen insbesondere 
in Hinsicht auf die Höhe der jährlichen Abgaben die Gleichstellung mit den 
in der Stadt ansässigen Niederländern anstrebten. 295  Im religiösen Bereich 
wollten die portugiesischen Kaufleute, ähnlich wie bereits 16m, künftige Re-
gelungen in Hamburg dagegen an den Rechten und Pflichten ausgerichtet se-
hen, wie sie ihren Glaubensgenossen in den Niederlanden auferlegt waren. In 
dieser Orientierung am Vorbild der Niederlande bzw. in erster Linie wohl 
Amsterdams kamen die engen Bindungen deutlich zum Ausdruck, die da-
mals auf verwandtschaftlicher, geschäftlicher sowie religiöser Ebene zwischen 
den Hamburger und Amsterdamer Sefarden bestanden.296  Ziel der Sefarden 
in Hamburg war also, das Recht auf Religionsausübung im privaten Rahmen 
zu erhalten, ohne daß irgend jemand, wie es in der Quelle heißt, sie „mole-
stiren" oder bei ihnen „inquiriren" dürfen sollte.292  

Im Gegenzug zu einer solchen, in damaligen christlichen Gemeinwesen 
unbekannten rechtlichen Garantie einer religiösen Privatsphäre wollten sich 
die Portugiesen verpflichten, still und eingezogen zu leben, Disputen über re-
ligiöse Fragen aus dem Weg zu gehen sowie keinen ihrer Glaubensgenossen 
am Übertritt zum Christentum zu hindern bzw. keinen Christen zu ihrer Re-
ligion zu verleiten.298  Bemerkenswert erscheint, daß an keiner Stelle dieses 
Schriftstückes erwähnt wurde, welcher Religion sich die Sefarden zugehörig 
fühlten. Wenn es um die Zuordnung zu einer bestimmten Religion ging, 
agierten die Portugiesen in dieser Frühzeit der Bildung einer jüdischen Ge-
meinde also offenbar mit großer Zurückhaltung. Diese Haltung mag auf 
unter den Sefarden damals verbreitete kryptojüdische Traditionen zurückzu-
führen sein. Möglicherweise stand hinter ihrer Scheu, sich offen zum Juden-
tum zu bekennen, aber auch die Sorge um Angehörige und Freunde auf der 
Iberischen Halbinsel, die nach wie vor von der Verfolgung durch Inquisition 
bedroht waren.299  

Darüber hinaus geben zwei überlieferte Entwürfe für einen Niederlas-
sungskontrakt Aufschluß über die Positionen, die die Beteiligten in den Ver-
handlungen einnahmen. Eines dieser Konzepte wurde am 5. November 1611 
dem Rat präsentiert. Im folgenden wird dieses als ‚portugiesischer Entwurf' 
bezeichnet, denn offenkundig sind darin die Erwartungen wiedergegeben, 
die die Portugiesen in Hinsicht auf die rechtlichen, sozialen und wirtschaft-
lichen Bedingungen ihrer Niederlassung in Hamburg hegten. Möglicher-
weise wurde dieses Konzept von den Sefarden selbst verfaßt. Der zweite Kon- 

104 



traktsentwurf ist zwar undatiert, aus dessen Inhalt ergibt sich aber, daß er auf 
der Grundlage des ,portugiesischen Entwurfs' — vermutlich von der Deputa-
tion aus Rats- sowie Bürgervertretern — verfaßt wurde. In der vergleichenden 
Analyse dieser beiden Quellen wird dieser zweite Kontraktsentwurf als ,Rats-
entwurf kenntlich gemacht.3°° 

Der inhaltliche Vergleich beider Quellen läßt erkennen, daß die Vorgaben, 
wie sie in der Ratsanfrage an die theologischen Autoritäten formuliert wor-
den waren, sowie die Kernaussagen der auswärtigen Gutachten den bestim-
menden Rahmen für die Gestaltung der Lebensbedingungen der portugiesi-
schen Juden in der Stadt abgaben. Erkennbar wird das unter anderem an der 
Reaktion der Rats- und Bürgerdeputation auf die zentrale Regelung des ,por-
tugiesischen Entwurfs'. Diese hätte den Portugiesen das Recht der Religions-
ausübung im privaten Rahmen ohne jedes obrigkeitliche Inquisitionsrecht 
sowie das Privileg, ihre Toten aus der Stadt zu dem „zu Altena erkaufften" 
Friedhof zu bringen, eingeräumt.30' An Stelle dieser religiösen Privilegien fin-
den sich im ‚Ratsentwurf dagegen die religiösen Restriktionen und Vor-
schriften, und zwar in nahezu wörtlicher Entsprechung, wie sie in der Rats-
anfrage angeführt waren. Dazu gehörte unter anderem das Verbot für die Por-
tugiesen, Synagogen zu halten, Beschneidungen sowie andere „unzulessige 
Ceremonien" vorzunehmen, aber auch das Recht und die Verpflichtung zu 
aufrichtiger, redlicher „Kaufmanshandtierunge".302  

Daüber hinaus ist in dem ,Ratsentwurf eine Tendenz feststellbar, der Ob-
rigkeit Eingriffsrechte in einzelne für die Portugiesen vorgesehene Privilegien 
zu wahren. So wurde den Sefarden die Ausführung ihrer Verstorbenen nach 
Altona zwar im wesentlichen so gestattet, wie es der ,portugiesische Entwurf 
vorsah, nämlich für „morgens, Tages- oder Abents Zeiten", aber vom Vor-
wissen und der Erlaubnis des worthaltenden Bürgermeisters abhängig ge-
macht.3°3  In ähnlicher Weise modifiziert wurde die Regelung des ‚portugiesi-
schen Entwurfs', daß künftig zuziehende portugiesische Juden ohne weiteres 
in den obrigkeitlichen Schutz miteinbezogen sein sollten, in den ,Ratsent-
wurf übernommen. Danach sollten weitere Portugiesen nur mit obrigkeitli-
cher Zustimmung aufgenommen werden.304  Das in dem ,portugiesischen 
Entwurf explizit vorgesehene Recht für die Sefarden, ihren Wohnsitz in der 
Stadt frei — „waß Örten und Enden ihnen [b]eliebt" — zu wählen, taucht da-
gegen im ,Ratsentwurf gar nicht mehr au£305  

Daß dem ,Ratsentwurf in religiöser Hinsicht im Vergleich zum ,portugie-
sischen Entwurf ein Zug zum Restriktiven anhaftet, belegt vor allem eine 
den Unterricht sefardischer Kinder betreffende Regelung, die allerdings nicht 
in den Niederlassungskontrakt von 161z übernommen wurde. Nach dem 
,portugiesischen Entwurf wäre den Juden noch das Recht eingeräumt wor- 
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den, einen Schulmeister ihrer Nation zu halten, der ausschließlich ihre Kin-
der im „Lesen, Schreiben und Rechnen" unterrichten sollte, und zwar „pri-
vatim in [...] deß Schullmeisterß Behausung".306  Im ,Ratsentwurf war dann 
aber vorgesehen, daß als Lehrer portugiesisch-jüdischer Kinder nur ein lu-
therischer Christ in Betracht kommen sollte.307  Das Recht für die Sefarden, 
Glaubensgenossen als Lehrer für die Kinder zu beschäftigen, galt also offen-
bar als unvereinbar mit den Vorgaben der theologischen Autoritäten. Denn 
— ausgehend vom damaligen christlichen, stets religiös affizierten Schulun-
terricht — lag die Vermutung nahe, daß ein sefardischer Lehrer sich im Be-
reich der Kinderlehre nicht auf die Vermittlung von Schreib-, Lese- und Re-
chenkompetenzen beschränken, sondern auch jüdische Religionslehre unter-
richten würde. 

Aufschlußreich erscheint, daß sich in beiden Entwürfen detailliertere Re-
gelungen zur innerjüdischen Jurisdiktion finden als im späteren Nieder-
lassungskontrakt. In diesem gibt es jedenfalls nur eine die Frage der Ge-
richtsbarkeit berührende Vorschrift, durch die die portugiesischen Juden in 
„pein- und bürgerlichen Sachen ohnwegerlich" der städtischen Gerichtsbar-
keit unterworfen wurden 308  Dagegen war in beiden Entwürfen vorgesehen, 
den Portugiesen das Privileg zu gewähren, Kontrakte und Verordnungen 
in Ehestiftungen sowie in Testamentssachen zu errichten. Allerdings stand 
nur im ,portugiesischen Entwurf, daß diese innerjüdischen Verträge auch 
dann „bundig", also gültig sein sollten, wenn sie mit „den gemeinen und die-
ser Statt Rechtten" nicht konform gingen. Im ‚Ratsentwurf war demge-
genüber allgemeiner formuliert, daß die Sefarden insoweit Kontrakte „ires 
Gevallens" abschließen könnten.309  Vermutlich war diese Vorschrift in ihrem 
Wortlaut abgewandelt worden, um die Aufmerksamkeit von Geistlichkeit 
und Bürgerschaft nicht auf die im ,portugiesischen Entwurf deutlich be-
nannte Tatsache zu lenken, daß es Abweichungen zwischen dem jüdischen 
und dem lutherisch-orthodoxen Familienrecht gab. Allerdings scheiterte die 
Gewährung autonomer jurisdiktioneller Rechte für die Sefarden im ersten 
Niederlassungskontrakt am Widerspruch der Bürger. 

Ebensowenig in den Niederlassungsvertrag übernommen wurden Vor-
schriften in beiden Entwürfen, die dem Schutz der sefardischen Gemeinde in 
der Stadt dienen sollten. Sie belegen, in welchen Bereichen die Sefarden mit 
Gefährdungen für ihre Ansiedlung rechneten. Im ‚portugiesischen' wie im 
,Ratsentwurf war vorgesehen, den Bestand der portugiesisch-jüdischen Ge-
meinde zu sichern, indem die Gesamtgemeinde von der Solidarhaftung für 
Vergehen einzelner Portugiesen befreit werden sollte. Darüber hinaus sollte 
den portugiesischen Juden obrigkeitlicher Schutz gegen Spott und 
Schmähungen garantiert und diese sollten — in Gestalt einer Verpflichtung 

106 



für Kläger in peinlichen Sachen, vor Klageerhebung Kaution zu stellen — ge-
gen ungerechtfertigte Privatklagen abesichert werden.31° Außerdem sollte den 
Sefarden Schutz dagegen gewährt werden, daß straffällig gewordene An-
gehörige ihrer Gemeinde mit höheren Strafen belegt werden konnten als 
christliche Delinquenten. Im Gegensatz zu dieser allgemein formulierten 
Vorschrift des ,Ratsentwurfs' läßt der ,portugiesische Entwurf' noch deutlich 
erkennen, daß den Portugiesen am Schutz vor drastischen Strafen für den 
speziellen Fall von Beziehungen zwischen Angehörigen der sefardischen Ge-
meinde und „ein- oder ausheimischen Weibes Persohnen" gelegen war.311  
Denn sexuelle Kontakte zwischen Juden und Christinnen galten in damali-
ger Zeit besonders in den Augen protestantischer Theologen als Angriff auf 
die christliche Lehre und als besonders straf-, mancherorts sogar der Todes-
strafe würdiges Verbrechen.312  

Daß diese Vorschriften zum Schutz der portugiesisch-jüdischen Gemeinde 
wie auch die zur innerjüdischen Jurisdiktion aus dem ‚portugiesischen' in den 
,Ratsentwurf übernommen wurden, deutet darauf hin, daß der Rat bemüht 
war, den weitgesteckten Erwartungen der Sefarden an die Niederlassungs-
bedingungen in der Stadt entgegenzukommen. Das Verbot jeder Ausübung 
der jüdischen Religion konnte für eine pflichtbewußte lutherische Obrigkeit 
allerdings nicht mehr zur Disposition stehen, nachdem es von den theologi-
schen Autoritäten als eine den Juden unabdingbar zu setzende Regel festge-
schrieben worden war. Mit den religiösen Restriktionen, wie sie in den theo-
logischen Gutachten für die Juden vorgesehen waren, ging auch die Bürger-
schaft konform. In dem Konvent vom 7. November i6ri wurde diese vom Rat 
nicht nur über den Stand der Niederlassungsverhandlungen informiert, son-
dern auch darüber, daß die Verhandlungen deshalb heikel und schwierig ver-
laufen würden, weil die Sefarden im Begriff seien, mit Stade und Emden 
Kontrakte abzuschließen.313  Offenbar veranlaßte diese sich zuspitztende Si-
tuation die Bürgerschaft, die Forderung nach finanziellen Sonderabgaben für 
die Sefarden aufzugeben und zuzustimmen, daß sie „allein gebürlichen Zol-
len und andere Unpflichten anderen frembden Kauffleuten gleich" zahlen 
sollten.314  

Die antijüdische Tendenz des Hamburger Gutachtens zur Frage der Ju-
denduldung hatte die Bürgerschaft offensichtlich nicht unbeeindruckt ge-
lassen. Denn in diesem Konvent forderte sie, daß mit den Portugiesen kei-
nesfalls ein Vertrag auf „etzliche Jahre" abgeschlossen werden sollte.315  Daß 
diese Forderung im Zusammenhang mit dem heimischen Gutachten stand, 
ergibt sich aus einem am 29. November 1611 im Rat verlesenen Schreiben der 
Sechziger, also des Ausschusses, der von den Bürgern für die Verhandlungen 
mit den Portugiesen beauftragt worden war.316  „ [I] n Betrachtung deßen, was 
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das Erwürdige Ministerium in [seinem] Bedencken hirvon erinnert", be-
harrten dann auch die Sechziger darauf, daß der Rat sich für den Fall, daß die 
Portugiesen sich „anders den [n] sich gebührett", d. h. sich den rechtlichen 
Rahmenbedingungen widersprechend verhalten würden, eine einjährige 
Kündigungsfrist vorbehalten müsse.317  Das judenfeindliche Gutachten der 
Hamburger Geistlichkeit beeinflußte die konkrete Ausgestaltung der Politik 
gegenüber den Juden also insofern, als es den Bürgern den Anstoß gab, ei-
nem mehrjährigen Niederlassungsvertrag für die Sefarden ihre Zustimmung 
zu verweigern. In der Konsequenz wurden die Portugiesen gewissermaßen 
nur auf Probe aufgenommen und damit im Vergleich mit den christlichen 
nichtlutherischen Minderheiten auf eine deutlich schlechtere Position ver-
wiesen. 

Mit dem Schreiben, das im November 1611 im Rat verlesen wurde, oppo-
nierten die Sechziger darüber hinaus auch gegen andere Konditionen, die im 
Vertragsentwurf für die Sefarden vorgesehen waren. So wandte dieser Aus-
schuß sich dagegen, daß den Portugiesen „sonderbare Gelegenheit[en]", also 
wohl Sonderrechte zum Beispiel im Bereich der Jurisdiktion, zugestanden 
wiirden.318  Nach der Vorstellung der Bürger sollten die Sefarden vielmehr 
dem städtischen, von der lutherischen Lehre geprägten Recht unterworfen 
werden und keinesfalls autonome Rechte als jüdische Gemeinde erhalten. 
Darüber hinaus gab es auch finanzielle Fragen, die noch nicht zur Zufrie-
denheit der Bürger gelöst waren. So bestanden nach deren Ansicht Abgaben-
forderungen an die Portugiesen fir die vergangenen Jahre ihres Aufenthaltes 
in Hamburg, die unnachsichtig eingetrieben werden sollten. Falls die portu-
giesischen Juden, die sich offenbar gegen die Zahlung sträubten, dann die 
Stadt verlassen würden, sollten sie eine einprozentige Abzugssteuer auf alle 
Vermögenswerte zahlen. Die Summe der jährlichen Abgaben der Sefarden 
sollte, so forderten die Sechziger außerdem, der Rat so hoch wie nur irgend 
möglich festsetzen.319  Nach wie vor räumten die Bürger also höheren Ein-
nahmen für die Stadtkasse den Vorrang ein gegenüber der indirekten Begün-
stigung, die Hamburgs Handel und Wirtschaft allein durch die Handelstä-
tigkeit dieser Fremden bereits verzeichnet hatte und künftig verzeichnen 
würde.32° 

Aus dem Schreiben der Sechziger geht zudem hervor, daß der Rat vorge-
schlagen hatte, die Zahl der an den Niederlassungsverhandlungen beteiligten 
Bürger zu reduzieren. Diese Vorgehensweise stellte eine im 17. Jahrhundert 
geläufige Strategie des Rates dar, um die Mitspracherechte der Bürger zu 
entschärfen, denn zweifellos war ein vielköpfiges Gremium schwerfälliger in 
der Entscheidungsfindung und wohl auch weniger leicht beeinflußbar als eine 
Delegation geringer Personenzahl. Allerdings war dieser Taktik des Rates im 
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November 161i kein Erfolg beschieden, denn die Sechziger lehnten es ab, 
einen Unterausschuß für die Niederlassungsverhandlungen zu bilden.321  Da-
hinter stand vermutlich die Sorge der Bürger, daß andernfalls die Forderun-
gen der Portugiesen in den Verhandlungen ein zu großes Gewicht erhalten 
würden. Jedenfalls argwöhnten die Bürger, daß einige Ratsherren „Privat Nut-
zen" bzw. Geschenke von den Portugiesen „dieser Handlung halber" bezogen 
hätten.322  Möglicherweise war das bürgerliche Mißtrauen, das die Kontrakts-
verhandlungen offensichtlich begleitete, dadurch geweckt worden, daß der 
Rat in den Augen der Bürger zu stark als Fürsprecher der Sefarden auftrat. 

Ob der vehemente Widerspruch des Rates gegen den Korruptionsvorwurf 
berechtigt war oder nicht, muß dahingestellt bleiben. Vielleicht hatten auch 
die Differenzen, die in der Sache zwischen Rat und Bürgern bestanden, den 
Anstoß für diesen Verdacht gegeben. Denn der ,Ratsentwurf belegt, daß die-
ses politische Führungsgremium sich von den feindseligen Ausführungen der 
heimischen Geistlichkeit wenig hatte beeindrucken lassen, sondern im Ge-
genteil ein großes Maß an Entgegenkommen gegenüber den portugiesischen 
Forderungen bewiesen hatte. Zwar waren in diesem Entwurf die zentralen, 
von den theologischen Autoritäten bestätigten Vorgaben berücksichtigt, aber 
eben auch wesentliche Zugeständnisse gemacht worden. Im Gegensatz dazu 
waren die Bürger weder bereit, finanzielle Forderungen an die Portugiesen 
aufzugeben, noch Konditionen zu akzeptieren, die über die von den Univer-
sitäten bestätigten hinausgingen. Zudem hatte die scharfe Opposition der 
Geistlichkeit gegenüber der Judenduldung die Haltung der Bürger insofern 
bestimmt, als diese eine, durch die jährliche Kündbarkeit des Kontraktes ge-
sicherte Probezeit für die Niederlassung der portugiesischen Juden für unab-
dingbar hielten. 

Der Niederlassungskontrakt (1612) 
Ihren Abschluß fanden die Verhandlungen schließlich mit dem Niederlas-
sungskontrakt vom 19. Februar 161z, mit dem die Ansiedlung von Juden in 
Hamburg erstmals legitimiert wurde. Der Kontrakt besteht aus siebzehn 
Artikeln, die nur ansatzweise nach sachlich-inhaltlichen Gesichtspunkten 
gegliedert sind. Entsprechend der Relevanz, der in jener Zeit der religiösen 
Differenz zugeordnet wurde, wurden in den ersten sieben Artikeln die un-
mittelbar sowie mittelbar diesen Bereich berührenden Fragen geregelt. Der 
zweite inhaltliche Schwerpunkt dieses Kontraktes liegt im Finanziellen, aus-
schließlich diesem Bereich sind die Artikel zehn, elf und dreizehn gewidmet, 
die Artikel vierzehn, fünfzehn und sechzehn befassen sich darüber hinaus mit 
finanziellen Fragen, die sich unter anderem aus einem möglichen Abzug so-
wie der Zuwanderung weiterer Portugiesen ergeben konnten.323  
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In die ersten drei Artikel wurden die in dem Ratsanschreiben an die theo-
logischen Autoritäten genannten Bedingungen aufgenommen, also die den 
Portugiesen auferlegten Verpflichtungen, friedlich und eingezogen zu leben, 
kein Ärgernis zu erregen, sowie das Verbot, Synagogen zu unterhalten. Im 
vierten Artikel wurde den Sefarden untersagt, ihre Religion — öffentlich oder 
im Geheimen — auszuüben sowie Beschneidungen vorzunehmen. Allerdings 
waren diese religiösen Restriktionen auf den Bereich „dieser Stadt Both-
mäßigkeit" beschränkt, so daß ihnen möglich war, legal Gottesdienste in Al-
tona zu besuchen und dort Ehen nach jüdischem Ritus zu schließen und Be-
schneidungen vorzunehmen.324  In Altona, zu jener Zeit ein kleiner Flecken 
vor Hamburgs Toren, der zum Territorium der Grafen von Schauenburg 
gehörte, war Juden seit 1584 die Niederlassung und auch die Religionsaus-
übung gestattet.325  

Die Funktion als Zufluchtsort für die Religionsausübung, die Altona am 
Anfang des r7. Jahrhunderts für die in Hamburg ansässigen nichtlutherischen 
Minderheiten einnahm, hatte für zahlreiche Konflikte in der Elbmetropole 
gesorgt. Nach der Gründung einer reformierten Gemeinde in Altona im Jahr 
1602 hatten die Bürger ein Jahr später, vermutlich auf Veranlassung der 
Geistlichkeit, das Verbot für Fremde durchgesetzt, nichtlutherische Gottes-
dienste vor den Toren der Stadt zu besuchen.326  Analog zu diesem Interdikt 
wurde in Hamburg offenbar auch gegen Portugiesen vorgegangen, die in Al-
tona die Ehe geschlossen hatten. Darauf deutet ein Urteil vom 29. August 
1610 hin, das ergangen war, weil Francisco Rodrigo sich „nha Altena begeven 
und alda sine Hausfruwen" hatte geben und antrauen lassen, eine Hand-
lungsweise, die als Verkleinerung eines Ehrwürdigen Ministery" und als ,Ver-
achtung und Verschmelerung [der lutherisch-orthodoxen] Kercken Ceremo-
nien" angesehen wurde.327  Trotz der „wegen solcher Vorbrechen" angedroh-
ten Strafe von von erst fünf, dann zehn und schließlich 20 Reichstalern zeigte 
sich Francisco Rodrigo widerspenstig und leistete der Vorladung des Wedde-
herrn nicht Folge. „[W]egen sines beharlichen Ungehorsambs" wurde er 
schließlich — wahrscheinlich vom Niedergericht — zur Zahlung von 35 Reich-
stalern verurteilt.328  

Man kann wohl davon ausgehen, daß auf diese Weise nicht nur gegen 
Francisco Rodrigo, sondern auch gegen andere Portugiesen in Hamburg vor-
gegangen wurde. Dieser Vorfall deutet darauf hin, mit welchen Schwierig-
keiten die Sefarden in Hamburg bis 1612 zu kämpfen hatten, wenn sie ent-
schlossen waren, gemäß den Gesetzen und Traditionen ihres neugewählten 
jüdischen Glaubens zu leben. So betrachtet wurden die Portugiesen durch 
den vierten Artikel des Niederlassungskontrakts in der Ausübung ihrer Reli-
gion in Hamburg zwar in erheblichem Maße eingeschränkt, aber ihnen 
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wurde immerhin das Recht garantiert, außerhalb der Hamburger Stadttore 
religiösen Verrichtungen nachgehen zu können. 

Artikel sechs und sieben zielten auf den Schutz des evangelisch-lutheri-
schen Glaubens. Die Portugiesen wurden darin verpflichtet, die lutherische 
Religion „mit Worten und Werken" nicht zu schmähen und niemanden zum 
Judentum zu verleiten.329  In Artikel fünf, ebenso wie die zuvorgenannten 
aus dem Ratsanschreiben übernommen, wurde den Portugiesen gestattet, 
„ [a] ufrichtige und redliche Kaufmannshandthierung, unsern Bürgern und 
Einwohnern gleich" zu treiben.33° Welche Intention den Rat bei dieser For-
mulierung geleitet hatte, ergibt sich aus der Anfrage an die theologischen 
Autoritäten: Verboten werden sollten den Sefarden solche betrügerischen Ge-
schäfte, wie sie angeblich unter den Juden im Reich üblich waren. Obwohl 
dieser Vorschrift, in eine Reihe gestellt mit Ver- und Geboten, hier ein ver-
pflichtender Charakter innewohnt, wurde den Portugiesen damit aber auch 
ein bedeutendes Privileg gewährt. Denn im Vergleich zu den wirtschaftlichen 
Beschränkungen, die damals Juden an anderen Orten des Reiches in der Re-
gel auferlegt wurden, handelt es sich bei dieser ökonomischen Gleichstellung 
der portugiesischen Juden mit christlichen Einwohnern und Bürgern um ein 
außergewöhnliches Privileg. Es war zweifellos auf den Sonderstatus der Se-
farden als Großhändler, die über exzellente, weltweite Handelskontakte ver-
fügten, zurückzuführen.33' 

Artikel sieben und acht verdeutlichen, daß die Bürger sich mit ihrem Wi-
derstand gegen jede Regelung hatten durchsetzen können, die den Portugie-
sen eine Sonderstellung in der Stadt, zum Beispiel in Gestalt einer autono-
men jüdischen Gerichtsbarkeit in Ehe- und Familiensachen, eingeräumt 
hätte. In diesen beiden Vorschriften wurden die Sefarden nämlich in straf-
rechtlichen und bürgerlichen Angelegenheiten „ohnwegerlich" der städti-
schen Jurisdiktion sowie den Reichsgesetzen unterworfen.332  Im dreizehnten 
Artikel war die bürgerliche Forderung nach einer jährlichen Kündigungs-
möglichkeit des Kontrakts realisiert worden. Festzuhalten ist, daß mit dieser 
Klausel das judenfeindliche Gutachten der Hamburger Geistlichkeit zur Ju-
denduldung — und damit indirekt der Antijudaismus Luthers — politische 
Wirksamkeit entfalteten.333  

Im zehnten, elften und zwölften Artikel wurden die Portugiesen ver-
pflichtet, „ [a]nstatt des Schosses" jährlich moo Mark und 30o Mark auf die 
rückständigen Abgaben zu zahlen sowie die übrigen städtischen Lasten gleich 
den anderen Bürgern und Einwohnern zu entrichten; außerdem wurde ih-
nen darin auferlegt, eine „Designation" aller Sefarden, „so jetzt allhie residi-
ren", mit der Angabe vorzulegen, wie hoch der Beitrag eines jeden zur Jahres-
steuer sei.334  Zum Zeitpunkt der Schoßzahlung der Bürger auf „Lucia", also 
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am 13. Dezember jeden Jahres, sollte auch von den portugiesischen Juden die 
Jahressteuer erlegt werden.335  Im Gegenzug wurde ihnen obrigkeitlicher 
Schutz und Schirm zugesagt und die Versicherung gegeben, daß niemand aus 
ihren Kreisen „wegen der Religion in seinem Gewissen" beschwert werden 
sollte.336  Der dreizehnte und vierzehnte Artikel regelte die finanziellen Fol-
gen des Abzugs, sei es des erzwungenen Abzugs aller sefardischen Juden durch 
eine mögliche Aufkündigung des Aufenthaltsrechtes oder auch der freiwilli-
gen Abwanderung einzelner Familien. In beiden Fällen sollten die Betroffe-
nen, solange dieses Recht auch den Niederländern zugestanden blieb, nur das 
jährliche Schoß zu entrichten verpflichtet sein.337  

Dieses insgesamt moderate finanzielle Regelwerk, das auf die Nutzung des 
wirtschaftlichen Potentials der Portugiesen zum Wohl der Stadtwirtschaft 
zielte, stand in einem deutlichen Gegensatz zu der in monarchischen Staaten 
in damaliger Zeit üblichen ökonomischen Auspressung der Juden.338  Auf die 
Stärkung von Hamburgs Handel und Wirtschaft war auch die Regelung zur 
Zuwanderung weiterer Portugiesen im Artikel fünfzehn gerichtet. Danach 
sollten, ähnlich wie in dem ,Ratsentwurf vorgesehen, neuzuziehende Portu-
giesen, „deren Qualification ein hoch- und wohlweiser Rath also beschaffen 
findet, daß [...] dieselbe in Schutz zu nehmen, [dieser] kein Bedenken" habe, 
in den Kontrakt miteinbezogen werden.339  

Einzig in dem siebzehnten und letzten Artikel wurde den Portugiesen ein 
Recht gewährt, das die Besonderheiten einer jüdischen Gemeinde berück-
sichtigte. Darin wurde ihnen gestattet, ihre „Todten nach Altonahe oder an-
derswo hinfahren zu lassen", und zwar ausschließlich „mit Consens und Vor-
wissen des worthaltenden Bürgermeisters".34° Daß den Sefarden dieses Recht 
zugestanden wurde, diente vermutlich dem Ziel, Konflikte mit der Geist-
lichkeit, die sich an Art und Ort der Bestattung von Nichtlutheranern in der 
Stadt immer wieder entzündeten, zu vermeiden.34' 

Im Vergleich zu den in damaliger Zeit üblichen Rechtssetzungen für Ju-
den in den Territorien sowie Städten des Alten Reiches, in denen ihnen die 
Lebensbedingungen meist durch Gesetze, Ordnungen oder Verordnungen 
von der Obrigkeit einseitig diktiert oder Privilegien gewährt wurden, ist die 
in Hamburg 1612, für die Niederlassungsregelungen der Portugiesen gewählte 
Vertragsform als bemerkenswerte Ausnahmeerscheinung hervorzuheben.342  
Impliziert doch das Rechtsinstitut des Kontraktes, mit dem der Rat seiner-
zeit allgemein seine Fremdenpolitik gestaltete, mindestens die Vorstellung 
von Wahlfreiheit und Gleichrangigkeit der Vertragschließenden. Mit den 
portugiesischen Juden genauso wie mit den anderen Fremden einen Kontrakt 
abzuschließen kam einer partiellen Integration der Sefarden in die Fremden-
politik gleich. Deutlich wird daran, daß für den Rat gegenüber der Rolle der 
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Portugiesen als zwar fremde, aber aufgrund ihrer Nützlichkeit für Hamburgs 
Handel und Wirtschaft gern- und angesehene Kaufleute deren Zugehörigkeit 
zur jüdischen Religion in den Hintergrund rückte. 

Den portugiesischen Juden, wie in den auswärtigen Gutachten gefor-
dert,343  in wirtschaftlicher Hinsicht eine untergeordnete Stellung als Knechte 
der Christen zuzuordnen kam für den Rat daher nicht in Betracht.Vielmehr 
wurden die ökonomischen Rechte der portugiesischen Kaufleute in Entspre-
chung zu der mit ihrer Niederlassung verbundenen Zielsetzung außerge-
wöhnlich liberal gestaltet. Im Gegensatz dazu waren die Einschränkungen im 
religiösen Bereich hart und sicherlich besonders belastend für die portugie-
sisch-jüdische Gemeinde, die sich vermutlich in ihrer ersten Entwicklungs-
phase befand. Abgemildert wurden diese Restriktionen aber durch die den 
Sefarden im Kontrakt zugestandene Möglichkeit, ihre Religion in Altona aus-
zuüben. 

In diesem Zusammenhang ist weiterhin hervorzuheben, daß die in den 
auswärtigen Gutachten über die in der Anfrage formulierten hinaus für die 
Juden empfohlenen Restriktionen in den Kontrakt nicht übernommen wur-
den. Das gilt für das von den Jenaer Theologen zum Schutz des christlichen 
Glaubens vorgesehene Verbot für die Sefarden, christliche Dienstboten zu be-
schäftigen, sowie für das Gebot, lutherische Gottesdienste zu besuchen, das 
die Frankfurter Gelehrten diesen Juden auferlegt sehen wollten. Bis auf das 
Verbot der Ausübung der jüdischen Religion in der Stadt sowie das Verbot 
der Lästerung des Christentums und der Mission finden sich im Niederlas-
sungskontrakt keine weiteren Vorschriften, die dem Schutz des lutherischen 
Glaubens dienten oder auf Bekehrung der Juden zielten. In erster Linie hatte 
sich der Rat bei der Abfassung des Kontraktes also an den in der Anfrage für 
die Sefarden festgelegten Lebensbedingungen orientiert und die weiter 
gehenden Empfehlungen der theologischen Autoritäten ignoriert. 

Dagegen hatte der Rat die Vorschriften, durch die der portugiesisch-jüdi-
schen Gemeinde Schutz und besondere Rechte zugestanden werden sollten, 
gegen den bürgerlichen Widerstand — bis auf eine Ausnahme — nicht durch-
setzen können. Weder der Ausschluß der Solidarhaftung noch der ausdrück-
lich gegen Spott und Schmähungen zugesicherte obrigkeitliche Schutz sowie 
die Sicherung gegen ungerechtfertigte Privatklagen und höhere Strafen in 
Strafsachen wurden in geltendes Recht umgesetzt.345  Gleichermaßen wurden 
den Sefarden jüdische Jurisdiktionsrechte, also ein rechtlicher Sonderstatus, 
vorenthalten, und die Juden wurden gänzlich dem Stadt- und Reichsrecht un-
terworfen. Das einzige Zugeständnis, das vielleicht deshalb gewährt wurde, 
weil es zur Vermeidung innerstädtischer Konflikte beitrug, war das Recht für 
die Portugiesen, verstorbene Gemeindeangehörige in Altona zu begraben. 
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Eine Regelung zur schulischen Erziehung portugiesischer Kinder findet 
sich im Niederlassungskontrakt ebenfalls nicht mehr. Daß das Recht für die 
Sefarden, jüdische Lehrer für die Kinderlehre zu halten, bereits beim Rat auf 
Bedenken gestoßen war, deutet sich in der abgewandelten Fassung der ent-
sprechenden Vorschrift im ,Ratsentwurf an. Andererseits kann man davon 
ausgehen, daß die Portugiesen die Nichtregelung dieser Frage der im ‚Rats-
entwurf vorgesehenen Variante eines christlichen Lehrers und damit christ-
licher Indoktrination ihrer Kinder unter Kontrolle der lutherisch-orthodo-
xen Geistlichkeit vorgezogen haben werden.346  

Auch das in beiden Entwürfen für die Portugiesen vorgesehene Recht 
freier Wohnsitzwahl in der Stadt sucht man im Kontrakt vergebens.347  Viel-
leicht war die Umsetzung dieses Plans am bürgerlichen Widerstand geschei-
tert. Vielleicht hatte der Rat es aber auch bewußt vermieden, diese und andere 
Forderungen in die Verhandlungen mit den Bürgern über den Niederlas-
sungskontrakt einzubringen, um den Eindruck, den Portugiesen gefällig zu 
sein, bei den Bürgern und der Geistlichkeit nicht zu verstärken und deren 
Unmut hervorzurufen. Denn es fällt zum Beispiel auf, daß den Portugiesen 
der Erwerb von Grundbesitz in dem Kontrakt nicht verboten wurde, eine 
Anordnung, die in den meisten damaligen Judenordnungen zu finden war. 
Möglicherweise verfolgte der Rat also die Taktik, allzu konfliktträchtige Fra-
gen aus diesen Verhandlungen herauszuhalten, um so die absehbare Fest-
schreibung von Verboten oder von restriktiven Bestimmungen zu verhindern. 
Das mag in der Erkenntnis geschehen sein, daß die Nichtregelung strittiger 
Fragen eher Spielraum für zukünftige günstigere Regelungen für die Portu-
giesen ließ. Bereits der ,Ratsentwurf belegt, daß sich der Umfang der Bereit-
schaft des Rates, den portugiesischen Wünschen entgegenzukommen, nicht 
an den Bestimmungen des Niederlassungskontrakts messen läßt. Bestätigt 
wird dieser Eindruck dadurch, daß der Rat in den Jahren nach 1612 im 
Widerspruch zu den Bestimmungen des Niederlassungskontrakts religiöse 
Zusammenkünfte, die die Portugiesen in ihren Wohnhäusern abhielten, still-
schweigend duldete. 

Die finanziellen Verpflichtungen der Portugiesen erscheinen im Vergleich 
zu anderen territorialen Regelungen jener Zeit in der Höhe moderat. Auffäl-
lig ist aber, welch breiten Raum diesen Bereich betreffende Vorschriften in 
dem Niederlassungskontrakt einnehmen. Vermutlich ist dieser relativ hohe 
Anteil von fiskalische Fragen regelnden Vorschriften auf die große Relevanz 
zurückzuführen, die die Bürger der direkten steuerlichen Abschöpfung der 
Fremden beimaßen. Neben dieser deutlichen Akzentuierung des Finanziel-
len stehen sich als prägende Merkmale in diesem Kontrakt religiöse Restrik-
tivität und wirtschaftliche Liberalität gegenüber. Im Ergebnis erscheint der 
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Niederlassungskontrakt als ein Kompromiß, der die differenten innerstädti-
schen Intentionen und Interessen zu einem Ausgleich bringen sollte. Versucht 
wurde so einerseits dem im lutherisch-orthodox geprägten städtischen Ge-
meinwesen damals unabdingbaren Postulat der religiösen Abwehr der als un-
gläubig geltenden Juden, aber andererseits auch den stärker fiskalisch ausge-
richteten Interessen der Bürger sowie gleichzeitig dem Streben vor allem des 
Rates nach Belebung von Handel und Wirtschaft Genüge zu tun. Ein Ver-
gleich dieses Kontrakts für die Portugiesen mit dem der reformierten Nie-
derländer, in dem, auch wenn diesen faktisch die Ausübung ihrer Religion in 
der Stadt verboten war, die religiösen Implikationen der konfessionellen Dif-
ferenz keine Erwähnung fanden und in dem es einen Kündigungsvorbehalt 
nicht gab,348  ergibt ein anderes Bild. Deutlich wird, daß der jüdischen unter 
den religiösen Minderheiten in der Stadt von Beginn an ein minderberech-
tigter Status zugeordnet wurde. 
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DIE ZEIT VON 1613 BIS 1639 

Fremden- und Judenpolitik 
unter dem Vorzeichen des Dreißigjährigen Krieges 

Die Jahre des Dreißigjährigen Krieges waren für die Hamburger eine Zeit-
spanne, die bestimmt war von Ängsten um den Bestand der lutherischen Re-
ligion.' Trotz der Sympathien, die Hamburg für die evangelische Seite hegte, 
blieb, nicht zuletzt im Interesse des Handels, während der Kriegszeit Neu-
tralität das tragende Element der hamburgischen Politik.2  Obwohl Ham-
burgs neue Festungsanlagen, die im Jahr 1626 fertiggestellt wurden, wirksa-
men Schutz gegen kriegerische Übergriffe boten, sah sich die Stadt dem 
Kriegsgeschehen zwischen den großen europäischen Mächten und dessen 
möglichen politisch und konfessionell nachteiligen Folgen für die protestan-
tische Seite weitgehend hilflos ausgeliefert.3  

Verschärft wurde diese von Kriegsangst sowie von der Bedrohung des lu-
therischen Glaubens gekennzeichnete krisenhafte Grundstimmung im da-
maligen Hamburg durch Konflikte, die sich aus den spezifischen, mit dem 
rechtlichen Status der Stadt im Reich zusammenhängenden politischen Ab-
hängigkeiten von zwei der Kriegsparteien ergaben, nämlich dem Kaiser und 
dem dänischen König Christian IV. 1618 hatte zwar das Reichskammerge-
richt Hamburg als Reichsstadt anerkannt, aber die Oberhoheitsansprüche 
des Hauses Holstein, vertreten durch den dänischen König Christian IV., 
wurden nicht aufgegeben. Hamburg, ohne wirksamen kaiserlichen Schutz, 
sah sich gezwungen, diese Ansprüche im sogenannten Steinburger Vertrag 
vom 1. Juli 162o erneut anzuerkennen, und nahm den Reichsstand in der 
Folge nur mit vorsichtiger Zurückhaltung wahr.4  Christian IV. verfolgte bis 
in die vierziger Jahre des 17. Jahrhunderts das Ziel, die Stadt zu unterwer-
fen, und zwar teils mit politischen Mitteln, aber auch mit Gewalt sowie mit 
gezielten Störmanövern gegen Hamburgs Handel und Wirtschaft. Wenn 
Hamburgs Wirtschaft, insgesamt gesehen, auch ökonomisch vom Krieg 
profitierte, so führten das der Elbmetropole in den zwanziger Jahren näher 
rückende Kriegsgeschehen und besonders die in den dreißiger Jahren von 
Christian IV arrangierte Elbblockade doch zu konjunkturellen Ein-
brüchen.5  
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Die Politik der Stadt gegenüber den nichtlutherischen Fremden war den 
Rahmenbedingungen dieser Jahre entsprechend von der Intention bestimmt, 
die Reinheit des lutherischen Glaubens angesichts der äußeren Bedrohung zu 
bewahren. Auf die Politik der Stadt gegenüber der katholischen sowie der jü-
dischen Minderheit dagegen wirkten die komplexen Beziehungen Hamburgs 
zum Kaiser und zum dänischen König in spezifischer Weise ein. 6  Gefahren 
für die lutherische Lehre gingen aus der Sicht der Hamburger allerdings vor 
allem von der reformierten Minderheit aus. Dabei war die Haltung der Lu-
theraner gegenüber den niederländischen Kaufleuten reformierten Bekennt-
nisses von Ambivalenzen geprägt. Denn einerseits genoß diese wirtschaftlich 
erfolgreiche Minderheit, deren Angehörige meist einen hohen Bildungsstand 
sowie für Hamburg attraktive ökonomische Sachkenntnisse besaßen, soziale 
Achtung, was sich unter anderem in einer ungewöhnlich starken Integration 
der Niederländer in die Hamburger Gesellschaft in der Folge zahlreicher ge-
mischt konfessioneller Eheschließungen niederschlug.? Andererseits wurden 
besonders die mit dem Protestantismus reformierter Prägung verbundenen 
Vorstellungen von politischer Radikalität, wozu auch die in den Niederlan-
den geübte Toleranz gegenüber religiösen Minderheiten gehörte, als potenti-
ell bedrohlich für die hamburgische Stadtverfassung angesehen.' Diesen Um-
stand machten sich die Geistlichen in ihrem religiösen Abwehrkampf zu-
nutze, indem sie bevorzugt auf die politischen Veränderungen in den Städten 
hinwiesen, in denen sich, wie beispielsweise in Bremen, in der zweiten Hälfte 
des i6. Jahrhunderts die reformierte Konfession durchgesetzt hatte.9  

Zwar unterstützte der Rat die reformierte Minderheit in — meist durch lu-
therische Geistliche ausgelösten — Konflikten um die Beerdigung ihrer Toten, 
dennoch konnten sich die Reformierten mit den Bestrebungen in den Jahren 
1633 bis 1635 und erneut 1644 bis 1645, eine eigene öffentliche Kirche in Ham-
burg zu errichten, nicht durchsetzen. Nicht nur die lutherischen Geistlichen 
widersprachen diesen Versuchen vehement, sondern auch der Rat war nicht 
geneigt, das geltende Recht in Frage zu stellen, das die öffentliche Religions-
ausübung nichtlutherischer Konfessionen ausschloß.'" 

Die anfänglich ebenfalls kaufmännisch geprägte, nach 1630 wirtschaftlich 
aber weniger erfolgreiche Gruppe der Katholiken in Hamburg blieb stets von 
geringer Anzahl. Sie wurde in der Zeit von 1593 bis 161z von Jesuiten betreut 
und besaß in Altona das Recht, Gottesdienste zu halten." Die von heftigster 
Polemik gekennzeichnete Abwehr der lutherischen Geistlichkeit läßt zwar 
den Eindruck einer ständigen Gefährdung des Luthertums durch die soge-
nannten Papisten entstehen. Tatsächlich bestand eine solche von den weni-
gen Katholiken ausgehende Gefahr aber kaum» Allerdings war diese Min-
derheit für Hamburg schon deshalb nicht unbedeutend, weil sie im Kaiser 
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einen machtvollen Schutzherrn besaß. Nachdem der Graf von Schauenburg 
die Jesuiten schon einmal 1612 aus Altona ausgewiesen hatte, geschah das er-
neut, als sie im Zuge des neuen, auf die Rückeroberung des protestantischen 
Nordens gerichteten gegenreformatorischen Eifers, der in jener Zeit von 
Rom ausging, im Jahr 1622 versuchten, sich wieder in Altona niederzulassen. 
Im selben Jahr war der Dominikaner Dominicus Janssen zur Betreuung der 
katholischen Minderheit unter kaiserlichem Schutz nach Hamburg gekom-
men.' 

Gegen die geistlichen Aktivitäten dieses Mönchs protestierten die lutheri-
schen Geistlichen, und auch der Rat erkannte anfänglich die kaiserlichen 
Schutzbriefe Janssens nicht an. Als jedoch die kaiserlichen Truppen unter 
Tilly und Wallenstein im Jahr 1627 in die Nähe Hamburgs zogen, nachdem 
sie 1626 Christian IV. bei Lutter besiegt hatten, stellte sich die Sache anders 
dar. In Hamburg wuchs die Sorge, der Kaiser, auf dessen Hilfe die Stadt we-
gen der Konflikte mit Christian IV. angewiesen war, könnte die öffentliche 
Religionsausübung für die Katholiken in der Stadt fordern.14  Tatsächlich 
sandte der Kaiser in jenem Jahr einen Protestbrief an die Stadt, in dem er sich 
bitter darüber beklagte, daß man in Hamburg den Juden Synagogen und 
auch den Engländern die Religionsausübung gestatten, den Katholiken die-
ses Recht dagegen versagen würde.15  

1629 erstellte der Syndicus Vincent Moller ein umfangreiches Gutachten 
zur Frage, ob der Dominikaner Janssen weiterhin geduldet und den Katholi-
ken gegebenenfalls das Exercitium Religionis gewährt werden sollte. Zur letz-
ten Frage stellte Moller zwar fest, daß Hamburg dazu nicht verpflichtet wer-
den könne; allerdings wies er eindringlich auf die Gefahren hin, die eine Aus-
weisung des unter kaiserlichem Schutze stehenden Mönches für Hamburg 
mit sich bringen könnte.16  So blieb der Dominikaner Janssen unbehelligt. 
1630 konnten sich dann sogar Jesuiten als Kapläne der kaiserlichen Gesandt-
schaft im lutherischen Hamburg etablieren.'? 

Die Attraktivität der portugiesisch-jüdischen Niederlassung für Hamburgs 
Wirtschaft trat besonders mit dem erneuten Embargo der spanischen Krone 
gegen die Niederlande im Jahr 1621 zutage, das dem Niederelbegebiet, vor al-
lem aber Hamburg, für Jahrzehnte die führende Rolle im Handel mit der Ibe-
rischen Halbinsel bescherte. An dem Aufschwung dieses Handelszweigs in 
der Hansestadt hatten die Sefarden, die nach 1621 in wachsender Zahl von 
Amsterdam in die Niederelberegion migrierten, entscheidenden Antei1.18  Al-
lerdings war die portugiesisch-jüdische Minderheit in jenen Jahren in spezi-
fischer Weise in die schwierigen Beziehungen Hamburgs zu Christian IV. in-
volviert. Der dänische König hatte sich 1616/17 mit der Gründung Glück-
stadts einen Stützpunkt an der Niederelbe geschaffen, der es ihm ermöglichte, 
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Hamburg zu bedrohen und den hamburgischen Handel zu stören. Für den 
Aufbau Glückstadts versuchte Christian IV. bevorzugt Fremde zu interessie-
ren, darunter auch Portugiesen, denen er außergewöhnliche Privilegien ge-
währte? In den dreißiger Jahren des r7. Jahrhunderts erlebte Glückstadt zwar 
eine wirtschaftliche Blütezeit, zu einer ernstzunehmenden wirtschaftlichen 
Konkurrenz Hamburgs wurde es aber nie. Für die portugiesischen Juden, de-
ren Lage in Hamburg stets von Unsicherheiten geprägt blieb, war die kleine 
Stadt an der Niederelbe dessenungeachtet als potentieller Zufluchtsort von 
großer Bedeutung. Zwischen der Glückstädter und der Hamburger portugie-
sisch-jüdischen Gemeinde bestanden enge Kontakte, und die letztere unter-
stützte die Glückstädter Gemeinde auch finanzie11.20  

Daß gerade Hamburgs Widersacher Christian IV. den Portugiesen eine al-
ternative Niederlassungsmöglichkeit an der Elbe bot und portugiesischen 
Drohungen, aus Hamburg abzuwandern, dadurch einen realistischen Hin-
tergrund gab, beeinflußte die Judenpolitik des Rates in jenen Jahren unver-
kennbar in einem für die portugiesischen Juden positiven Sinn.21  Als Beleg 
für das Streben des Rates, die portugiesischen Juden auch mit Rücksicht auf 
außenpolitische Belange vor überzogenen Forderungen der Bürger zu schüt-
zen, mag eine, leider nur bruchstückhaft überlieferte Begebenheit dienen, die 
sich im August 16z8 zutrug. Dabei ging es um Tabak, den die Portugiesen im-
portiert hatten und auf den die Bürger Zoll in einer Höhe erheben wollten, 
die die Sefarden für überzogen hielten angesichts einer Warenqualität, die sie 
als minderwertig deklariert hatten.22  

Der Rat sprach sich entschieden für einen Nachlaß auf die Zollsumme aus, 
und zwar mit der Begründung, andernfalls könnten hohe Potentaten sich ver-
anlaßt sehen, von Hamburger Kaufleuten ebenfalls ungerechtfertigte Zölle 
zu fordern. Oder, so lautete die weitere Begründung, die der Rat vorbrachte, 
die Portugiesen könnten zum Schaden Hamburgs ihren Handel mit Tabak 
an andere Orte verlagern.23  Möglicherweise waren die Konflikte Hamburgs 
mit Christian IV der Hintergrund der hier vom Rat geäußerten Befürchtun-
gen. Denn im Juni 1628 hatte der dänische König hamburgische Schiffe mit 
für die kaiserlichen Truppen, die Glückstadt belagerten, bestimmten Waren 
auf der Niederelbe aufbringen lassen. Vielleicht waren auch die Pläne des dä-
nischen Königs zur Erhebung eines Zolls bei Glückstadt, der dann tatsäch-
lich seit 5630 eingefordert wurde, in Hamburg bereits bekannt.24  Wie es 
scheint, versuchten auch die Portugiesen mit der Drohung nachteiliger Fol-
gen für Hamburg die Angelegenheit in ihrem Sinne zu beeinflussen.25  

Die kaiserliche Beschwerde von 1627 über die ungleiche Behandlung der 
religiösen Minderheiten in Hamburg zum Nachteil der Katholiken sowie die 
Konflikte im Zusammenhang mit dem Dominikaner Janssen blieben nicht 
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ohne Folgen für die portugiesischen Juden in der Stadt. Moller schloß seine 
Überlegungen nämlich unter anderem mit der Empfehlung an den Rat, 
künftig „etwaß mehr Achtung auf [ ... die] Conventicula [der Portugiesen zu] 
gebe [n] und sie nach Altena [zu] verweise[n]".26  Offenbar erklärte sich der 
Rat gegenüber den Oberalten bereit, diesem Ratschlag zu folgen, wie einer 
dahin gehenden Äußerung dieses Kollegiums vom 22. März 163o zu entneh-
men ist.22  Wenn die Absicht tatsächlich verwirklicht wurde, die Gebetsver-
sammlungen der Portugiesen einzuschränken, so hatte diese Restriktion aber 
nicht lange Bestand. Bereits im Jahr 1637 sahen die Oberalten sich veranlaßt, 
sich erneut über die religiösen Zusammenkünfte der Sefarden zu beschwe-
ren.28 

Mollers Ausführungen zur Frage, ob den Katholiken die Religionsaus-
übung in Hamburg gestattet werden sollte, offenbaren darüber hinaus die 
wesentlichen Prinzipien, nach denen der Rat seine Politik gegenüber den 
Fremden ausrichtete. Deutlich wird in Mollers Schrift, daß allein wirtschafts-
politische Erwägungen hinter der ,Connivenz' standen, die der Rat den 
Engländern und den portugiesischen Juden vor allem in Hinsicht auf deren re-
ligiöse Betätigungen erwies. Der kaiserlichen Beschwerde entgegenzutreten, 
indem man auch den Engländern und portugiesischen Juden die Religions-
ausübung untersagte, hätte nach Mollers Einschätzung bedeutet, „grossen 
Verderb der Commercien" in Kauf zu nehmen.29  Beide Minderheiten würden 
unter solchen Umständen die Stadt verlassen und sich an anderen an der Elbe 
gelegenen Orten, wie zum Beispiel Glückstadt, niederlassen.3° Hier tritt noch 
einmal das Motiv klar zutage, von dem der Rat bei der differenten Behandlung 
der religiösen Minderheiten geleitet wurde: Das Interesse an der Wirtschafts-
kraft der Engländer und Portugiesen führte zur Duldsamkeit gegenüber deren 
Religionsausübung, wohingegen die wirtschaftlich unbedeutenden Katholi-
ken mit solcher Nachsichtigkeit nicht rechnen konnten.3' 

Obwohl er in seinem Bericht die Frage einer Religionsausübung der Ka-
tholiken vorwiegend rechtlich und politisch-pragmatisch anging, war der 
Syndicus Moller zweifellos ein gläubiger Anhänger der lutherisch-orthodo-
xen Lehre. In der Verteidigung der „wahren Religion" gegenüber möglichen 
Verführungen durch die „Päbstliche Lere" lag für ihn eine wesentliche Pflicht 
lutherischer Obrigkeiten. Denn Moller fürchtete um die Standfestigkeit im 
Glauben beim „gemeinen Pöbel [...] und [bei] de [n] Weibespersonen", deren 
religiöse Kenntnisse unzulänglich seien.32  Seiner Empfehlung, die obrigkeit-
liche Aufsicht über die Einhaltung des Verbots der Religionsausübung durch 
die Portugiesen zu verschärfen, fügte er die aufschlußreiche Begründung 
hinzu, andernfalls würde Hamburg einer Strafe Gottes kaum entgehen.33  
Diese Äußerungen Mollers bestätigen, daß man in Kreisen des Rates keines- 
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falls frei war von religiösen Vorurteilen gegenüber den Juden. Die Ratsherren 
gingen offensichtlich nicht nur konform mit der Auffassung der Geistlichen, 
daß dem lutherischen Glauben der absolute Vorrang in der Stadt gebühren 
würde, sondern hingen auch der Vorstellung an, daß die jüdische Religions-
ausübung zu dulden heißen würde, Blasphemien des christlichen Glaubens 
und damit die Gefahr göttlicher Strafen in Kauf zu nehmen.34  Die auf die 
portugiesischen Juden gerichteten wirtschaftspolitischen Interessen verhin-
derten allerdings, daß die religiöse Judenfeindschaft zu einem tragenden Ele-
ment der Judenpolitik des Rates wurde. 

Festzuhalten bleibt, daß die Fremden- und auch die Judenpolitik Ham-
burgs in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in besonderem Maße von 
außenpolitischen Gegebenheiten und Rücksichten bestimmt wurde. 

Die Hamburger Geistlichkeit in der Zeit konfessioneller Verhärtung 

Die geistlichen Repräsentanten des ‚rechten' Glaubens 
In der von anhaltender konfessioneller Verhärtung bestimmten Zeitspanne 
von 1613 bis 1639 standen nacheinander drei Senioren an der Spitze der Ham-
burger Geistlichkeit, zwischen denen in Hinsicht auf Persönlichkeit und 
Amtsverständnis erhebliche Unterschiede bestanden.35  Entsprechend diffe-
rent waren die Akzente, die die Senioren Johannes Schelhammer, Martin 
Willich und Nicolaus Hardkopf in ihrer jeweiligen Amtsperiode setzten. In 
den Jahren 1613 bis 162o amtierte als Senior der streitbare Pastor an St. Petri 
Johannes Schelhammer,36  auf dessen Initiative vor allem erneute Auseinan-
dersetzungen um die Bestattung von Reformierten zwischen Rat und Geist-
lichkeit in den Jahren 1614 bis 1617 zurückzuführen waren.37  Diese Kontro-
versen hatten die Zusage des Rates zum Ergebnis, den Reformierten künftig 
nur noch feierliche Bestattungen im Dom zu gestatten. Die Mehrzahl der 
Geistlichen beharrte aber weiterhin darauf, den Reformierten die bei Beerdi-
gungen üblichen feierlichen Gesänge von Schülern und Lehrern des Johan-
neums zu versagen, und sorgte so dafür, daß solche Begebenheiten ein Zank-
apfel zwischen ihnen und der Obrigkeit blieben.38  

Bemerkenswert erscheint, daß offenbar nicht alle Prediger mit der harten 
Linie Schelhammers übereinstimmten. Im Ministerium gab es eine Gruppe 
sogenannter „Moderatisten", die — auch öffentlich von der Kanzel — für eine 
mildere Haltung gegenüber den umstrittenen Bestattungen Reformierter 
eintraten.39  Als „Moderatisten" wurden unter anderen namentlich genannt 
der Pastor an St. Katharinen (1614 — 1633) und spätere Senior (seit 1624 Mar-
tin Willich, der Prediger an St. Johannis (1605 —1626) und Professor für ori- 
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entalische Sprachen am Akademischen Gymnasium (1613-1626) Heinrich 
Rump, der Prediger an St. Marien-Magdalenen (1613-1623) und Professor für 
Logik und Metaphysik am Akademischen Gymnasium Jacob Weremberg so-
wie der Prediger an St. Katharinen (1606-1628) Georg Dedeken.4° 

Weitere Kontroversen innerhalb des Ministeriums im Zusammenhang mit 
der reformierten Minderheit blieben in den folgenden Jahrzehnten nicht 
aus.41  Wahrscheinlich trugen der meist hohe soziale Status der reformierten 
Niederländer, vor allem deren fortschreitende Integration in die führenden 
Schichten der Hamburger Gesellschaft sowie vermutlich auch die zwischen 
beiden protestantischen Bekenntnissen bestehenden Gemeinsamkeiten dazu 
bei, daß sich bei manchem lutherischen Geistlichen Ansätze zu einer ver-
minderten Strenge in der religiösen Abwehr gegenüber diesen Glaubensver-
wandten zeigten. Dagegen bestanden anscheinend keine Differenzen unter 
den Geistlichen, wenn es darum ging, gegen die Juden vorzugehen, wie eine 
unter anderem gegen diese Minderheit gerichtete Beschwerde des Geistlichen 
Ministeriums von 1617 belegt, die offenbar einhellige Zustimmung unter den 
Predigern fand.42  

Der Nachfolger Schelhammers im Seniorenamt im Jahr 1621, der Pastor 
an St. Petri (1614-1633) Martin Willich, hatte 1613 eine Berufung zum Pro-
fessor für orientalische Sprachen am Akademischen Gymnasium in Ham-
burg abgelehnt. Vermutlich hatte Willich sich den Hamburger Lutheranern 
besonders durch seine im selben Jahr getroffene Entscheidung empfohlen, 
sein Amt als Oberhofprediger beim Kurfürsten Johann Sigismund von Bran-
denburg niederzulegen, nachdem dieser zum reformierten Bekenntnis über-
getreten war. In den Jahren 1621 bis 1623 hielt Willich theologische Vorlesun-
gen am Akademischen Gymnasium, aber er gab in seinen Hamburger Jah-
ren, soweit bekannt, weder Predigten noch andere Schriften heraus.43  Es liegt 
zwar kein Anhaltspunkt vor, Willichs Orthodoxie in Zweifel zu ziehen. Den-
noch gilt es festzustellen, daß dieser Geistliche, der in der Auseinanderset-
zung um die Bestattungen der Reformierten den „Moderatisten" zugerech-
net wurde, sich nicht in gleicher Weise als streitlustiger Kämpfer für den lu-
therischen Glauben bzw. gegen die religiösen Minderheiten in der Stadt her-
vortat wie sein Vorgänger im Seniorat.44  

Interne Spannungen bestimmten aber anscheinend auch in der Amtszeit 
des Seniors Willich das Klima im Geistlichen Ministerium. Kontroversen be-
standen zum einen zwischen der Gruppe der vier später so genannten Haupt-
pastoren, also den Pastoren an den vier Hauptkirchen, sowie der Gruppe der 
übrigen Prediger. Die Ursache dieser Spannungen lag teils in dem Streben der 
vier Pastoren, im Namen des Geistlichen Ministeriums zu handeln und zu 
entscheiden, ohne die übrigen Prediger einzubeziehen. Darüber hinaus 
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scheint aber auch die Amtsführung Senior Willichs, die offenbar nicht den 
Erwartungen und Ansprüchen aller Geistlichen gerecht wurde, Anlaß zu 
Streitereien gegeben zu haben.45  Allerdings bleiben die Gründe dafiir leider 
unklar.46  Hervorzuheben ist, daß während der Amtsperiode Senior Willichs 
vornehmlich andere Geistliche, allen voran der 1626 in das Pastorenamt St. 
Petri gewählte Johannes Müller, als Streiter für die Sache der lutherischen Or-
thodoxie auftraten.47  

Zwar tat sich der Prediger an St. Katharinen (1606-1628) Georg Dedeken 
— trotz einer kurzfristigen Amtsenthebung durch den Rat wegen obrigkeits-
kritischer Äußerungen im Rahmen des Predigtamtes im Jahr 1614 — nicht in 
besonderer Weise mit Polemik gegen Nichtlutheraner oder Juden hervor. 
Dieser Geistliche machte sich vielmehr in Theologen- und Gelehrtenkreisen 
einen Namen mit der Herausgabe einer Sammlung von Gutachten, den 
„Thesauri consiliorum et decisionum", im Jahr 1623, die als die bedeutendste 
Veröffentlichung dieser Art des r7. Jahrhunderts gilt.48  Mit dieser Sammlung, 
in der auch etliche Gutachten zu theologisch bzw. politisch-theologisch die 
Juden betreffenden Fragen ediert sind, sorgte Dedeken für Publizität der un-
ter den damals führenden lutherisch-orthodoxen Theologen vorherrschen-
den Einstellung zu den Juden. Auch der Hamburger Geistlichkeit stellte er 
mit dieser Sammlung einen Fundus zur Verfügung, aus dem in Streitfällen 
und Konflikten im Zusammenhang mit den Juden Orientierungs- und Ar-
gumentationshilfen gewonnen werden konnten.49  

Neben einem Gutachten, in dem entsprechend der unter Theologen so-
wie Juristen jener Zeit einhelligen Meinung die Zulässigkeit von Zwangstau-
fen jüdischer Kinder verneint wurde, ist ein Bericht von der Bekehrung und 
schließlichen Taufe eines Juden in Bodenwerder im ersten, den „Ecdesia-
stica" gewidmeten Band als ein besonders deutlicher Spiegel der lutherischen 
Judenfeindschaft henrorzuheben.50  Im zweiten Band, der die „Politica" ent-
hält, finden sich zur jüdischen Thematik auch vier Gutachten zur Frage der 
Duldung von Juden in lutherisch-orthodoxen Staaten und Städten. Ediert 
sind dort die Gutachten, die 16i1 für den Hamburger Rat von den theologi-
schen Fakultäten der Universitäten Jena und Frankfurt/Oder erstellt wurden, 
sowie zwei weitere Voten zu dieser Frage, eines vom Stuttgarter Konsisto-
rium, das die Judenduldung verneint, das andere von dem angesehenen 
Gießener Orientalisten und Theologen Christoph Helwig, der diese Min-
derheit nur unter härtesten Bedingungen unter Christen geduldet sehen 
wollte.5' Dedeken selbst offenbart sich in der Einleitung zum Kapitel „De Ju-
daeis" in diesem Band als Anhänger der von Jena und Frankfurt/Oder ver-
tretenen milderen Auffassung.52  Daß die Konsultation jüdischer Ärzte durch 
Christen in damaliger Zeit ein besonders konfliktträchtiges Feld darstellte, 
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offenbart sich an der Vielzahl von Gutachten in Dedekens Sammlung, die 
sich mit dieser Thematik befassen. Ausnahmslos wurde in diesen Voten die 
Frage verneint, ob ein Christ im Krankheitsfalle guten Gewissens einen jüdi-
schen Arzt konsultieren dürfe.53  Darüber hinaus wurden in Dedekens Werk 
auch Informationen zu der in einer Hafen- und Handelsstadt wie Hamburg 
relevanten Frage geboten, ob ein Christ mit einem Juden „Schiffspart" hal-
ten dürfe.54  

1633, nach dem Tod des Seniors Willich, folgte der wegen seiner Gelehr-
samkeit und Kanzelrhetorik von Zeitgenossen gerühmte Nicolaus Hardkopf, 
Pastor an St. Nikolai (1615-1646), in diesem Amt nach. Hardkopf war an-
scheinend ein wortgewaltiger Prediger, der Laster und Sünden unnachsichtig 
von der Kanzel strafte und seine Gemeinde zu Gebet und Buße aufrief.55  Be-
merkenswert ist sein schriftstellerischer Fleiß, er gab eine Vielzahl seiner Pre-
digten sowie einige Erbauungsschriften heraus.56  Offenbar war es einzig 
Hardkopfs Predigt, die aus der Reihe der Kanzelvorträge aus Anlaß des ersten 
Reformationsjubiläums im Jahr 1617 im Druck erschien. Diesem Jubiläum 
entsprechend liegt das Schwergewicht in dieser Predigt auf antikatholischer 
Polemik.57  Daß Hardkopf aber auch die Juden und den jüdischen Glauben 
nicht mit polemischen Anwürfen verschonte, belegt besonders seine Predigt 
,,Vom Schlachten" aus dem Jahr 1619.58  Überhaupt dienten Hardkopf in sei-
nen Kanzelvorträgen die vermeintlich ungläubigen Juden sowie die jüdische 
Religion, die er wegen ihrer Bindung an rabbinische Urteile und Talmud als 
auf „Menschensatzung" beruhend und deshalb teuflisch diffamierte, häufig 
als Negativbeispiele, die er seiner Gemeinde zur geistlich-pädagogischen Er-
mahnung vorhielt.59  

Hardkopf stand, wie einige seiner Hamburger Kollegen auch, in Brief-
kontakt mit dem damaligen Rektor der Universität Wittenberg und bedeu-
tenden Theologen Balthasar Meisner.6° Der Übertritt eines portugiesischen 
Juden zum lutherischen Glauben war für Hardkopf anscheinend ein so au-
ßergewöhnliches und seltenes Ereignis, daß es ihm wert erschien, Meisner da-
von in einem Brief vom 6. Juli 16zo zu berichten. Daraus ergibt sich, daß der 
„Judaeus quidam Mantuanus", wie Hardkopf diesen Konvertiten bezeich-
nete, am Tag der Abfassung des Briefes das Glaubensbekenntnis abgelegt hatte 
und am 12. Juli in der Petrikirche getauft werden sollte.61  Hardkopf pries die-
sen Juden als hervorragenden Kenner der hebräischen Sprache und berichtete, 
dieser Konvertit sei bis dahin als Lehrer der portugiesischen Juden tätig ge-
wesen. „Gaudete nobis cum, mortuus erat, et ecce iam vivit", mit diesen Wor-
ten, also der Aufforderung an Meisner, sich mit zu freuen an der Rückkehr ei-
nes Toten in das Leben, gab Hardkopf seiner Begeisterung über den Glau-
benswechsel dieses Juden Ausdruck, eine Wendung, die auf die damals unter 
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lutherischen Theologen gängige Negativsicht auf das Judentum verweist, das 
als — durch die christliche Lehre — überholte, tote` Religion galt.62  

Als Senior geriet Hardkopf in den Ruch einer zu großen Nachgiebigkeit 
gegenüber den Reformierten. So hatte er offenbar nicht widersprochen, als 
Ratsvertreter ihn im Jahr 1634 vom Antrag der reformierten Niederländer in 
Kenntnis setzten, in Hamburg eine eigene Kirche „in der Vorstadt am Wall" 
zu bauen, sondern geantwortet, „es könte wohl gehen".63  Allerdings veran-
laßte ihn der von seinen Kollegen im Ministerium ausgehende Druck dazu, 
diese Zustimmung signalisierende Meinung alsbald zu revidieren.64  

Sobald Ratsherren oder andere Würdenträger den Trauerzug begleiteten 
und Glockengeläut erklang, lösten Beerdigungen verstorbener Angehöriger 
der reformierten Minderheit auch fernerhin Kontroversen in den Kreisen der 
Geistlichkeit aus. Daß Hardkopf im Gegensatz zur üblichen Praxis solch 
feierliche Leichenzüge zu Ehren von Nichtlutheranern von der Kanzel nicht 
zu verdammen pflegte, erregte offenbar den Unmut einiger seiner Amtskol-
legen. Als im Jahr 1635 ein Hamburger Prediger vorschlug, Strafpredigten 
gegen Reformierte, Juden und Sektierer jeweils einzelnen Geistlichen zuzu-
weisen, und der Senior widersprach, setzten ihm seine Kollegen hart zu.65  
Nachdem Hardkopf sogar öffentlich als Calvinist bezeichnet worden war, 
beugte er sich anscheinend der Mehrheitsmeinung; jedenfalls stimmte der 
Senior schließlich der Herausgabe einer gegen feierliche Bestattungen Refor-
mierter gerichteten Schrift zu, die offenbar im wesentlichen der Feder des 
Pastors Johannes Müller enstammte, aber im Namen des gesamten Ministe-
riums veröffentlicht werden sollte. Allerdings verzögerte sich der Druck 
dieser Schrift noch um fast ein halbes Jahr, da der Rat diesem mit der Be-
gründung widersprach, daß es sich bei Beerdigungen von Angehörigen der 
reformierten Minderheit nicht nur um eine theologische, sondern ebenfalls 
um eine politische Frage handele.66  

Diese Vorgänge machen deutlich, daß dem Ministerium mit seiner kolle-
gialen Struktur auch eine disziplinierende Funktion zukam, die auf die Her-
stellung konfessioneller Konformität gerichtet war. Auffassungen einzelner 
Geistlicher, die von der vorherrschenden orthodoxen Linie einer konsequent 
restriktiven Haltung gegenüber nichtlutherischen Minderheiten abwichen, 
konnten so kaum Wirksamkeit entfalten. Das sah der Rat offenbar ähnlich, 
denn er beauftragte den Senior Hardkopf, im Ministerium vorzubringen, daß 
der Rat überzeugt sei, daß, wenn sie nur „dürfften", etliche Geistliche die re-
formierten Leichenzüge begleiten würden. Vermutlich zielte der Rat damit 
auf den Umstand, daß der oft hohe Sozialstatus der Niederländer Bestattun-
gen zu bedeutenden gesellschaftlichen Ereignissen machte, an denen Predi-
ger in der Regel gern teilnahmen.62  Insgesamt bleibt festzuhalten, daß unter 
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den Geistlichen im Ministerium in den Jahren zwischen 1613 und 1639 Kon-
flikte und Meinungsverschiedenheiten auftraten, die sich aber vornehmlich 
auf Fragen bezogen, die die reformierte Minderheit in der Stadt und die in-
terne Machtverteilung im Ministerium betrafen. Der in der lutherisch-or-
thodoxen Theologie begründete Antijudaismus blieb unter den Hamburger 
Geistlichen eine Konstante, die nicht in Frage gestellt wurde. 

Allerdings mußte die grundsätzlich judenfeindliche Prägung der luthe-
risch-orthodoxen Theologie nicht zwangsläufig zu scharfer antijüdischer 
Kanzelpolemik führen. Vielmehr stand das Maß dieser Agitation gegen An-
dersgläubige offenbar in Abhängigkeit vom jeweiligen politischen Gefüge 
und der den geistlichen Amtsträgern darin zukommenden Machtposition. 
Darauf deutet jedenfalls ein Vorfall hin, der sich 1612. in Ottensen zutrug, in 
einem vor den Toren Hamburgs nahe Altona gelegenen Flecken unter der 
Herrschaft des Grafen von Schauenburg. Nachdem der damals dort amtie-
rende Pastor Caspar Rist wegen judenfeindlicher Predigten denunziert wor-
den war, wurde er auf Befehl des Superintendenten und Hofpredigers Johann 
Michelbach ermahnt, so zu predigen, daß weder Christen noch Juden Grund 
hätten, sich zu beschweren. Rist berief sich daraufhin aufsein geistliches Amt, 
das ihn verpflichten würde, Sünden — hier die vermeintlichen jüdischen Blas-
phemien — zu strafen. So habe er es im Studium von seinen akademischen 
Lehrern gelernt. Über den Pinneberger Amtmann ließ der Superintendent 
Michelbach dem Ottenser Pastor vorhalten, daß es seine Pflicht nicht sei, vor 
der Zeit zu richten, sondern als Prediger sei ihm lediglich aufgetragen, unge-
bührliches Verhalten der Juden der Obrigkeit anzuzeigen.68  Diese moderate 
Grundhaltung Michelbachs gegenüber religiösen Minderheiten ist zweifellos 
als Spiegel der ökonomisch motivierten liberalen Fremdenpolitik zu betrach-
ten, die der Graf von Schauenburg vertrat und die als politische Leitlinie 
durchzusetzen er als Landesherr wohl mehr Möglichkeiten hatte als der von 
bürgerlicher Mitsprache abhängige Hamburger Rat. 

Ein besonders einsatzfreudiger und engagierter orthodox-lutherischer 
Theologe war Johannes Müller, der im Jahr 1626 in das Pastorenamt an St. 
Petri gewählt wurde und seit 1648 bis zu seinem Tode im Jahr 1672 auch als 
Senior amtierte. Die Berufung nach Hamburg nahm Müller offenbar als Auf-
forderung, für den Erhalt der lutherischen Orthodoxie und gegen Ketzer, 
Schwärmer und vor allem gegen Juden zu kämpfen. Während seines jahr-
zehntelangen Wirkens in der Elbmetropole trat er unermüdlich für einen re-
striktiven, an den antijüdischen Grundsätzen der lutherischen Theologie aus-
gerichteten Umgang mit der jüdischen Minderheit ein und beeinflußte die 
Hamburger Judenpolitik gerade in den Krisenjahren in der Jahrhundertmitte 
in spezifischer Weise.69  Müller veröffentlichte zahlreiche Schriften gegen Ka- 
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tholiken und Reformierte sowie gegen Juden. Bereits 1628, zwei Jahre nach 
seinem Amtsantritt, bezog er in einer kirchenpolitisch brisanten Frage ein-
deutig öffentlich Stellung, denn in jenem Jahr widersetzte sich dieser Pastor 
im Rahmen seines Predigtamtes der — unter dem Eindruck der sich nähern-
den kaiserlichen Truppen — von der Obrigkeit ausgesprochenen Anordnung, 
die gegen die „Papisten" gerichtete Kanzelpolemik einzustellen?' 

Um 1629 formulierte Müller unter dem Titel „Einfältiges Bedenken von 
dem im Grund verderbten und erbärmlichen Zustande der Kirche Christi in 
Hamburg, und wie dem selben durch heilsame von Gott verordnete Mittel wi-
derum könne geholfen werden" eine scharfe Kritik am Zustand der lutheri-
schen Kirche in Hamburg, die eine Art kirchenpolitisches Programm dar-
stellte!' Darin klagte Müller unter anderem über religiösen Indifferentismus, 
der sich angeblich ausbreiten würde, über die zunehmende Zahl von Ketzern 
und Schwärmern sowie auch darüber, daß in Hamburg Nichtlutheraner ge-
duldet würden.72  Zu den kirchlichen Mißständen zählte aus Müllers Sicht, daß 
die Obrigkeit, die gegenüber den Predigern offenbar den Vorwurf der Unru-
hestiftung erhoben hatte, dem Predigtamt nicht die ihm zustehende Achtung 
entgegenbringen würde. Aber auch in den internen Streitigkeiten, die unter 
den damaligen Geistlichen statthatten, sah er einen Mißstand. Abhilfe konnte 
nach Müllers Meinung solange nicht geschaffen werden, wie der hamburgi-
schen Kirche ein Superintendent als „rechtes Haupt" sowie eine „richtige Kir-
chenordnung" fehlen würde.73  „Der Bauch ist zu Hamburg Gott", urteilte 
Müller über den Stellenwert der Religion im damaligen Hamburg und for-
derte deshalb dringlich nach einer Revision der Kirchenordnung, damit die 
kirchlichen Mißstände abgestellt und ein besseres Einvernehmen zwischen 
Geistlichkeit und Obrigkeit hergestellt werden könnte 74  

Als Kalamität für die lutherische Kirche Hamburgs galt Müller auch die 
Niederlassung der portugiesischen Juden in der Stadt. Anstoß nahm dieser 
Prediger vor allem daran, daß das Leben der Sefarden wahrnehmbar von den 
jüdischen Gesetzen und Traditionen sowie von lebendiger Frömmigkeit ge-
prägt war. Aus Müllers Klagen geht hervor, daß die portugiesischen Juden in 
Hamburg Beschneidungen vornahmen und anscheinend in aller Öffentlich-
keit das Pessach- und Laubhüttenfest wie auch den Sabbat feierten. Daß bei 
solchen Gelegenheiten religiöse jüdische Gesänge zu hören waren, in Müllers 
Worten ein „gros Murmeln und Schreyen" der portugiesischen Juden in ihren 
Synagogen, hielt er als aus seiner Sicht hörbare Lästerung Christi für untrag-
bar in einem christlichen Gemeinwesen.3  Ein Ärgernis lag für Müller auch 
darin, daß die portugiesischen Juden über „Magistrat und Obrigkeit", also 
über gemeindliche Autonomierechte, verfügen konnten. Gleichermaßen 
stieß sich dieser Prediger daran, daß die Sefarden christliche Dienstboten be- 
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schäftigen und luxuriöse Lampen in ihren Häusern brennen konnten.76  
Darüber hinaus empörte Müller sich über angeblich „vielfältige" sexuelle 
Kontakte zwischen Juden und christlichen Frauen, und zwar speziell 
zwischen jüdischen Dienstherren und deren christlichen Mägden, sowie 
besonders darüber, daß Kinder aus solchen Verbindungen „im Judenthum" 
aufgezogen würden?' 

Weitere Beschwerdepunkte Müllers richteten sich dagegen, daß die portu-
giesischen Juden angeblich Rabbiner halten, Bücher in der Stadt drucken las-
sen und zum Ärger vieler Christen „ohne Scheu wider unsern Meßiam" in 
„gotteslästerlichen Gesprächen" disputieren würden? Wie es scheint, kam es 
also zwischen Hamburger Lutheranern und Sefarden zu Religionsgesprächen, 
in denen nach Müllers Ansicht die Juden ihre Religion unangemessen selbst-
bewußt vertraten .79  Die Konsequenz, die Müller aus diesen Gegebenheiten 
zog, war eine Mahnung an die Adresse der Obrigkeit: Die Bekehrung zum 
Christentum sei das erklärte Ziel der Aufnahme der Juden in der Stadt gewe-
sen; deshalb sei zu bedauern, daß in Hamburg keine „besonderen Theologos" 
beschäftigt würden, um „die Juden zu bekehren"." 

Darüber hinaus tat sich dieser Pastor in den dreißiger Jahren des ][7. Jahr-
hunderts mit zwei weiteren, auf die Wiederbesetzung der Superintendentur 
gerichteten Denkschriften an die Obrigkeit als Streiter für eine Verbesserung 
der hamburgischen Kirche in seinem Sinne hervor.81  Der Eifer, mit dem sich 
Müller über 46 Jahre dem Kampf gegen nichtlutherische Minderheiten, ge-
gen Juden, gegen religiöse Nonkonformisten und für die vermeintlich einzig 
wahre Konfession widmete, wie auch die Unermüdlichkeit, mit der dieser Pa-
stor kirchenpolitische Konsequenzen aus der lutherisch-orthodoxen Glau-
benslehre forderte, rechtfertigen es, diesen Geistlichen als eine der bestim-
menden Gestalten in der hamburgischen Kirche des 17. Jahrhunderts zu be-
zeichnen.82  

Konservatismus der lutherischen Orthodoxie 
In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts traten die konservativen Züge der 
lutherischen Orthodoxie in Hamburg deutlich zutage.83  So stieß zum Bei-
spiel ein Reformprojekt im Bildungsbereich, das Rat und Bürger in Gestalt 
der Begründung des Akademischen Gymnasiums im ersten Viertel des 17. 
Jahrhunderts gemeinsam betrieben, bei der Geistlichkeit auf entschiedene 
Abwehr. Gleichermaßen unter das Verdikt der lutherisch-orthodoxen Predi-
ger gerieten in den folgenden Jahrzehnten Ansätze zur Etablierung eines von 
konfessionellen Bindungen losgelösten Wissenschaftsverständnisses, die von 
dem Gelehrten Joachim Jungius ausgingen. Das Streben der Geistlichen nach 
konfessioneller Konformität führte darüber hinaus zu harschen Reaktionen 
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auf religiöse Dissidenten, die sich in jenen Jahren besonders als Anhänger chi-
liastischer Ideen präsentierten. Diese lokalen Manifestationen eines geistigen 
Umwälzungsprozesses im frühneuzeitlichen Europa, die die Opposition der 
lutherisch-orthodoxen Prediger in Hamburg hervorriefen, wurzelten in einer 
durch die Glaubensspaltung hervorgerufenen Verunsicherung christlicher 
Glaubensüberzeugung. Die jüdische Thematik war in diese am Ende des 16. 
Jahrhunderts einsetzende „intellectual revolution" insofern involviert, als mit 
dieser ein neues Interesse am Alten Testament, an der jüdischen Religion so-
wie der hebräischen Sprache einherging." 

Rat und Bürger begründeten das Akademische Gymnasium im Jahr 1611, 
um künftigen Absolventen des Hamburger Johanneums für die Vorberei-
tungs des Studiums eine konfessionell unbedenkliche Alternative zu den 
heterodox ausgerichteten Bildungseinrichtungen der Umgebung, wie zum 
Beispiel in Bremen oder Stade, zu bieten.85  Trotz dieser auf konfessionellen 
Erhalt gerichteten Zielsetzung widersprach die Geistlichkeit der Gymnasi-
umsgründung offenbar, um das traditionelle Schulsystem in der Stadt zu be-
wahren. Die Etablierung eines modernen wissenschaftlichen Lehrinstituts 
stellte aus geistlicher Sicht anscheinend nichts als eine konfliktträchtige 
Neuerung dar, die die konfessionelle Einheit gefährden konnte." 

Mit der Gründung des Akademischen Gymnasiums erhielt die Hebraistik 
in Hamburg einen neuen Stellenwert.87  Erster Professor für orientalische 
Sprachen am Akademischen Gymnasium in Hamburg wurde Heinrich 
Rump, ein anerkannter Kenner der orientalischen Sprachen. Seit 1616 hatte 
Rump auch das Inspektorat des Gymnasiums inne. Offenbar maß dieser Ge-
lehrte einer effektiven Lehre der hebräischen Sprache große Bedeutung bei, 
denn im Jahr 1614 trat Rump gegenüber dem Rat als Fürsprecher des Kon-
vertiten aus dem Judentum Julianus Otto auf. Dieser war anscheinend bereits 
in Nürnberg als Hebräischlehrer tätig gewesen und hatte in Hamburg um die 
Erlaubnis nachgesucht, in Ergänzung zum Unterricht am Akademischen 
Gymnasium im privaten Rahmen Hebräisch in der Stadt zu unterrichten." 

Wie es scheint, hatten Rump und der damalige Inspektor des Gymnasi-
ums Jacob Fabricius, der ebenfalls mit dem Anliegen Ottos befaßt war, aber 
noch ein weiter gehendes Interesse an diesem Konvertiten. Julianus Otto 
hatte den beiden Gelehrten nämlich eine bibliophile Rarität in Aussicht ge-
stellt, ein hebräisches Werk, das nach Ottos Angabe kurz zuvor von den Juden 
in Venedig erstmals gedruckt worden und dessen Autor ein hoher Rabbiner 
in Konstantinopel sei. In dieser Abhandlung habe der Verfasser die Trinität 
auf der Grundlage des Alten Testamentes derart überzeugend bewiesen, daß 
„sich ein geborner Christ daruber verwundern" müsse; der Rabbiner sei des-
halb mit einem Bann belegt worden." 
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Die Trinität Gottes war in jener Zeit ein kardinaler Streitpunkt zwischen 
christlicher und jüdischer Religion. Im Gegensatz zur jüdischen Exegese der 
Bibel ergaben sich aus der — christologisch orientierten — Sicht christlicher 
Theologen Beweise für das christliche Dogma der Trinität Gottes bereits aus 
dem Alten Testament.9° Zweifellos war für christliche Gelehrte wie Rump 
und Fabricius ein der Feder eines Rabbiners entstammender Trinitätsbeweis 
von hoher Relevanz. Denn dieser konnte als Bestätigung der christlichen 
Glaubenslehre von seiten der Juden genommen werden und war geeignet, 
christlich-theologischer Argumentation gegenüber Juden Überzeugungskraft 
zu verleihen.% Allerdings maßen die Hamburger Gelehrten und Theologen 
zur damaligen Zeit der Hebraistik als probates, für die Bekehrung der Juden 
einsetzbares Instrument anscheinend noch keine große Bedeutung bei.92  Das 
belegt unter anderem eine Predigt des Pastors an St. Petri (1621-1626) Valen-
tin Wudrian von 1623. Darin trat dieser Geistliche im Gegensatz zu seinen 
Kollegen, unter denen die Skepsis gegenüber dieser Lehranstalt offenbar noch 
überwog, zwar für den Erhalt des Akademischen Gymnasiums ein, aber den 
missionsfördernden Aspekt hebräischer Sprachstudien thematisierte er 
nicht.93  

In diesem Kanzelvortrag berührte Wudrian auch das Thema der in Ham-
burg ansässigen nichtlutherischen Minderheiten. Er hob dabei die große Be-
deutung einer „rechten Erziehung" der Jugend hervor angesichts der ‚Wider-
tauffer / Papisten und Calvinisten", die in der Stadt „in vollem Flor" stün-
den. Über die Juden empörte sich Pastor Wudrian, weil diese ungeachtet ih-
rer Blasphemien in der wachsenden Zahl ihrer „teufflischen Synagogen und 
Schulen" in Hamburg „wol gehalten" würden.94  Dagegen stand für diesen 
Geistlichen, der selbst ehemals Hebräisch als Professor in Greifswald gelehrt 
hatte, die Sinnhaftigkeit des Akademischen Gymnasiums als Lehranstalt, die 
zur Bewahrung der lutherischen Glaubenslehre in der Stadt beizutragen ge-
eignet war, offensichtlich außer Frage. Daß Hebräischkenntnisse für die Be-
kehrung von Juden nützlich sein könnten, kam in Wudrians Verteidigungs-
vortrag für das Gymnasium aber nicht zur Sprache. Hinweise darauf, daß die 
Hamburger Geistlichkeit in jener Zeit der Mission unter den in der Stadt an-
sässigen Sefarden besondere Aufmerksamkeit widmete, sind nicht erkenn-
bar.95  

Angesichts der antijüdischen Einstellung der Hamburger Pastoren, die zu-
dem auch die Aufsicht über das Akademische Gymnasium führten, stellt sich 
die Aufnahme von Andrea und Benedikt de Castro, beides Söhne Rodrigo de 
Castros, in dieses neue Lehrinstitut im Jahr 1615 als ein erstaunlicher und be-
merkenswerter Vorgang dar.96  Es sollten nahezu zwei Jahrhunderte vergehen, 
bis jüdische Schüler in Hamburg erneut christliche Schulen besuchen konn- 
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ten.97  Die Brüder de Castro wurden offenbar von Peter Lauremberg, seit 1614 
Professor für Physik und Mathematik am Akademischen Gymnasium, in die 
Matrikel geschrieben, und zwar, wie ausdrücklich vermerkt wurde, in der 
Hoffnung auf deren Bekehrung zum Christentum.98  Man kann wohl davon 
ausgehen, daß das mit dem Einverständnis des damaligen Inspektors des 
Gymnasiums, Jacob Fabricius, geschah, der seit 1610 Pastor an St. Jakobi und, 
genauso wie Lauremberg, ein hochgebildeter und gelehrter Mann war.99  

Ein interessantes Licht auf die Persönlichkeit und das Wissenschaftsver-
ständnis Laurembergs wirft die Tatsache, daß dieser Gelehrte dem vormali-
gen Professor an der Universität Leiden Joseph Justus Scaliger, der 1609 ver-
storben war, nahegestanden hatte. Scaliger, der wohl bedeutendste Orienta-
list seiner Zeit, zeichnete sich nicht nur durch universelle Gelehrsamkeit und 
ein die engen Grenzen religiöser Dogmen sprengendes Wissenschaftsver-
ständnis aus, sondern auch durch ein für seine Zeit außergewöhnlich unbe-
fangenes und von religiösen Vorurteilen freies Verhältnis zum Judentum und 
den Juden.'°° Laurembergs Beziehung zu Scaliger spricht dafür, daß es sich 
bei dem Hamburger Professor ebenfalls um einen Gelehrten handelte, für 
den Wissenschaft und Bildung vorrangig waren vor religiösem Bekenntnis 
und religiösen Dogmen.1°1  

Die machtvolle Position der in ihren Dogmen verhafteten lutherischen 
Orthodoxie schuf in der Stadt aber ein Klima geistiger Enge, in dem ein von 
theologischen Bindungen losgelöstes Wissenschaftsverständnis kaum Ent-
wicklungschancen hatte. Das belegen unter anderem die Kontroversen, in 
die der bedeutende Gelehrte Joachim Jungius (1587-1657), seit 1629 Rektor 
des Akademischen Gymnasiums und des Johanneums sowie Professor für 
Logik und Mathematik, in den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts mit der 
Hamburger Geistlichkeit geriet.102  Durch den in damaliger Zeit als hoch-
rangiger Wissenschaftler in der gelehrten Welt geschätzten Humanisten, 
Naturforscher und Reformpädagogen Jungius wurde — jedenfalls für die 
Dauer seines Wirkens in Hamburg — das Akademische Gymnasium zu einer 
weithin anerkannten Bildungsanstalt mit ausgezeichnetem Ruf. Dessen-
ungeachtet wurde dieser Gelehrte von der lutherisch-orthodoxen Geistlich-
keit heftigst angegriffen, weil er sprachwissenschaftliche und sprachhistori-
sche Untersuchungen zur griechischen Sprache des Neuen Testaments an-
stellte. Von den Predigern wurden diese Studien als Angriff auf die göttliche 
Offenbarung betrachtet. In der Folge wurde Jungius von der Geistlichkeit in 
Auseinandersetzungen gezwungen, die sich über Jahre hinzogen und in de-
ren Verlauf Anklagen gegen diesen Gelehrten beim Rat erhoben, Gutachten 
auswärtiger Autoritäten eingeholt sowie etliche Streitschriften veröffentlicht 
wurden.1°3  
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In diesem Konflikt transformierte die Geistlichkeit, bestimmt von ihrem 
Streben nach Aufrechterhaltung konfessioneller Konformität, eine wissen-
schaftliche Frage zu einer Glaubensfrage, um so die vermeintliche Unverein-
barkeit zwischen wahrem Bekenntnis und modernem Wissenschaftsver-
ständnis zu demonstrieren. Diese Kontroverse sowie der Streit, in den Jungius 
1635 mit seinem Beichtvater, dem Prediger an St. Petri Sigismund Philo Schel-
hammer, geriet, ließen diesen Gelehrten resignieren:14  1640 legte er das Rek-
torat des Johanneums nieder und beklagte 1649 die „unglaubliche Erstarrung 
der Menschen", unter denen er leben müsse; diese Verächter der Philosophie 
seien nicht nur geistig zu unbeweglich, um die ‚Wahrheit" zu untersuchen, 
sondern auch die „den Wissenschaften sich widmende Jugend" vergeude „ihr 

Talent in theologischen Streitigkeiten".1°5  Festzuhalten ist, daß unter diesen 
Bedingungen von religiösen Vorurteilen unbelastete Kontakte zwischen Wis-

senschaftlern verschiedener Konfessionen, auch zwischen jüdischen und 
christlichen Gelehrten, wie sie zum Beispiel damals in Amsterdam stattfan-
den, nicht möglich waren.106  

Einmütigkeit herrschte in jener Zeit unter den Hamburger Theologen, 
wenn es darum ging, die Verbreitung chiliastischen Gedankenguts zu verhin-
dern. Dennoch wirkten chiliastische Ideen prägend auf den Protestantismus 
des 17. Jahrhunderts ein. Zwar war auch im Luthertum des r7. Jahrhunderts 
die Vorstellung lebendig, daß die Endzeit, also der Jüngste Tag mit dem Ge-
richt Gottes, kurz bevorstehen würde; aber der Chiliasmus war bestimmt von 
der Naherwartung einer von kosmischer Harmonie, Wahrheit und Herrlich-
keit bestimmten Endzeit in Gestalt des Tausendjährigen Reiches. Damalige 
Chiliasten waren überzeugt, daß die Zeit bis zum Anbruch des Tausendjähri-
gen Reiches, einem Ereignis, das auch die Bekehrung aller Juden bringen 
würde, durch die Sammlung Erleuchteter über alle konfessionellen Grenzen 

hinweg verkürzt werden könnte. Mit der chiliastischen Vision von einer 
nahen Heilszeit für Christen und Juden ging eine Annäherung beider Reli-
gionen einher, da sich Anhänger des Chiliasmus in ganz neuer Weise mit 
dem Judentum auseinandersetzten. Im Ergebnis beeinflußte der Chiliasmus 
das Verhältnis zwischen Juden und Christen nachhaltig. Von der lutherischen 
Orthodoxie wurden chiliastische Ideen dagegen mit Entschiedenheit be- 
kämpft.  107 

Im Zuge der durch die Not- und Krisenzeit des Dreißigjährigen Krieges 
ausgelösten Renaissance des Chiliasmus in der ersten Hälfte des 7. Jahrhun-
derts erlebte auch der sogenannte Weigelianismus, d. h. auf den bereits 1588 

verstorbenen Pfarrer Valentin Weigel zurückgehende, von der Mystik beein-
flußte theologisch-philosophische Ideen, große Verbreitung.108  Weigels vor al-
lem auf Belebung der Frömmigkeit des einzelnen Gläubigen gerichtete Vor- 

133 



stellungen, mit denen die Absage an jede kirchliche Gebundenheit und Nor-
mierung verbunden war, standen in krassem Gegensatz zur lutherischen Or-
thodoxie als etablierter Amtskirche, der besonders die Verneinung jeder 
kirchlichen Norm und Hierarchie bedrohlich erscheinen mußte.109  

Eine antiweigelianische Schrift verfaßte der Senior Schelhammer bereits 
im Jahr 1618, die allerdings erst im Jahr 1621 mit einer Vorrede des Geistlichen 
Ministeriums zum Druck kam. Darin zog Schelhammer unter anderem Par-
allelen zwischen dem Weigelianismus und dem Täuferreich in Münster."" In 
den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts sorgte dann Christoph Andreas 
Raselius, ein von den Hamburger Geistlichen als ,Winckel Prediger" und 
Weigelianer bezeichneter Geistlicher, für Aufruhr unter der Geistlichkeit."' 
Raselius gab nach 1632 mehrere Schriften heraus, die die Geistlichkeit als wei-
gelianisch und schwärmerisch einstufte."2  Bereits in jener Zeit waren darüber 
hinaus offenbar auch schon Schriften des Theosophen und Mystikers Paul 
Felgenhauer im norddeutschen Raum bekannt und verbreitet.113  1633 be-
schlossen die Hamburger, Lübecker und Lüneburger Geistlichen, gemeinsam 
gegen die Ausbreitung schwärmerischen Gedankenguts vorzugehen. Zur 
Warnung ihrer Gemeinden wurde deshalb im folgenden Jahr gemeinsam von 
diesen Predigern eine der Feder des Lübecker Superintendenten Nikolaus 
Hunnius entstammende Schrift mit dem Titel „Ausführlicher Bericht von der 
Newen Propheten (die sich Erleuchtete Gottesgelahrte und Theosophos nen-
nen) Religion, Lehre und Glauben" in Lüneburg herausgegeben.114  

In dem Kampf gegen die Ausbreitung weigelianischer oder anderer 
schwärmerischer Ideen tat sich der Pastor an St. Petri Johannes Müller eben-
falls in besonderer Weise hervor. So war Müller vermutlich der Autor einer 
im Jahr 1633 anonym erschienenen, gegen Raselius gerichteten Schrift mit 
dem Titel „Relation auß der Phantastenherberge".115  Drei Jahre später veröf-
fentlichte Müller außerdem eine Verteidigungsschrift des „Ausführlichen Be-
richt von der Newen Propheten" von 1634. Veranlaßt zur Abfassung dieser 
Apologie hatte Müller das Auftreten Nicolaus Tetings in Hamburg, eines ge-
lehrten Mannes aus Holstein, der weigelianischen Ideen nahestand und der 
vermutlich der Autor einer anonym erschienenen, gegen den „Ausführlichen 
Bericht" gerichteten Schrift war."6  

Festzuhalten bleibt, daß die lutherisch-orthodoxe Geistlichkeit Ansätzen 
der sich in der ersten Hälfte des r7. Jahrhunderts anbahnenden „intellectual 
revolution", die sich in Hamburg zeigten, mit Mißtrauen und Abwehr be-
gegnete. 
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Die Sefarden und die ersten Aschkenasen in Hamburg 

Die portugiesisch-jüdische Niederlassung 
In den Jahren nach dem Abschluß des ersten Niederlassungskontrakts nahm 
die Zahl der portugiesischen Juden in Hamburg bis über die Mitte des 17. 
Jahrhunderts hinaus stetig zu. Im Jahr 161z umfaßte, das ergibt sich aus einer 
„Rolla der portugiesischen Nation", die portugiesisch-jüdische Gemeinde 
etwa 15o Personen.117  In dieser Rolla sind ebenfalls die Wohnorte der Portu-
giesen angegeben, die nach wie vor über die ganze Stadt verstreut lagen. In 
einigen Fällen wurde darin auch die Berufstätigkeit, die diese Fremden aus-
übten, spezifiziert. In der Mehrzahl waren sie kaufmännisch tätig."" 

Allerdings war das Wachstum der portugiesisch-jüdischen Gemeinde bis 
zu den Jahren um 1617 offenbar nicht so erheblich wie bisher angenommen. 
Denn eine Liste der steuerpflichtigen Familienvorstände von 1614 sowie ein 
kürzlich wiederaufgefundenes Protokoll der Versammlung der Familienvor-
stände der Gemeinde vom 13. April 1617 deuten darauf hin, daß die portu-
giesisch-jüdische Gemeinde in jenen Jahren kaum mehr als etwa 200 Perso-
nen umfaßte."9  Zu berücksichtigen ist zwar, daß in beiden Quellen mögli-
cherweise nicht alle damals in Hamburg lebenden portugiesischen Juden er-
faßt sind.'" Dennoch gibt es darin keinen Hinweis, daß die Verdoppelung 
der von der portugiesisch-jüdischen Gemeinde zu entrichtenden jährlichen 
Steuer im Kontrakt von 1617 auf eine in der Höhe ähnliche Zunahme der An-
zahl der Sefarden im Laufe der Jahre nach 161z zurückzuführen war.12' 

Für ein wenn auch stetiges, so doch eher mäßiges Wachstum der portu-
giesisch-jüdischen Gemeinde in Hamburg bis 1617 und wohl auch über die-
sen Zeitpunkt hinaus sprechen noch weitere Fakten. So verlagerten zahlrei-
che portugiesische Juden erst nach 16zi, dem Jahr, in dem der Waffenstill-
stands zwischen Spanien und den Niederlanden ablief und in dem sich mit 
dem Wiederaufflammen des Krieges die wirtschaftliche Situation in Amster-
dam erneut verschlechterte, ihren Wohnsitz von der niederländischen Han-
delsmetropole nach Hamburg.122  Für den Handel mit der Iberischen Halb-
insel, in dem sich die Portugiesen damals vor allem betätigten, bot das neu-
trale Hamburg in jenen Jahren des spanischen Embargos gegen die Nieder-
lande, das sich ab Mitte der zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts noch ver-
schärfte, die besseren wirtschaftlichen Möglichkeiten.23  Wahrscheinlich 
führten also erst die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 
der Jahre nach 16z1 zu einem signifikanten Wachstum der portugiesisch-jü-
dischen Gemeinde in Hamburg. 

In den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts verschlechterte sich die wirt-
schaftliche Situation in Hamburg allerdings ebenfalls erheblich. Boykott- 
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maßnahmen gegen Hamburgs Handel, die, initiiert vom dänischen König 
Christian IV., von Glückstadt aus dirigiert wurden, beeinträchtigten die städ-
tische Wirtschaft in jenen Jahren. Zudem gaben die außerordentlich günsti-
gen Privilegien, die Christian IV. den Portugiesen in Glückstadt bot, etlichen 
sefardischen Kaufleuten in Hamburg den Anstoß, ihren Wohnsitz in die dä-
nische Stadt an der Niederelbe zu verlagern.24  Die Sefarden bildeten zur da-
maligen Zeit ohnehin eine Gemeinschaft, deren kennzeichnendes Merkmal 
Mobilität war. So ist in Rechnung zu stellen, daß auch die Größe der portu-
giesisch-jüdischen Gemeinde in Hamburg aufgrund von Zu- und Abwande-
rungen steten Schwankungen unterworfen war.125  Innersefardische Wande-
rungsbewegungen vollzogen sich in jener Zeit zweifellos in besonderem 
Maße zwischen Amsterdam und Hamburg, deren portugiesisch-jüdische Ge-
meinden in wirtschaftlicher und familiärer Hinsicht vielfältig und eng ver-
bunden waren.'26  

Bis zum Jahr 1646, also dem Jahr, in dem der Senat die Anzahl der in der 
Stadt ansässigen portugiesisch-jüdischen Familien mit 100 angab, was in etwa 
500 Personen entsprechen dürfte, liegen in den Quellen allerdings keine wei-
teren Zahlen zur Größe der Gemeinde vor. Festzustellen bleibt, daß die An-
zahl der in Hamburg lebenden Portugiesen von etwa 15o im Jahr 1612. auf un-
gefähr 200 ein halbes Jahrzehnt später angestiegen war, um sich dann nach 
weiteren drei Jahrzehnten auf etwa 5oo Personen mehr als verdoppelt zu ha-
ben. Damit wurde die portugiesisch-jüdische Gemeinde in Hamburg von der 
Amsterdamer Gemeinde, die um die Jahrhundertmitte mit etwa z000 Per-
sonen viermal so groß war, allerdings weit überflügelt.'27  

Die sefardischen Kaufleute 
Der Großhandel mit der Iberischen Halbinsel blieb in jenen Jahren das 
Hauptbetätigungsfeld der portugiesischen Kaufleute in Hamburg.128  Der Ko-
lonialwarenhandel auf der Iberischen Halbinsel lag vor allem in den Händen 
von Neuchristen, von denen sich auch etliche in den Kolonialgebieten selbst 
angesiedelt hatten. Die guten Kontakte und oft verwandtschaftlichen Bin-
dungen, die die portugiesischen Kaufleute zu diesen neuchristlichen Fami-
lien besaßen, stellten gerade für den in damaliger Zeit häufig von Unsicher-
heiten und Unwägbarkeiten bestimmten Fernhandel einen unschätzbaren 
Vorteil dar.129  Sie ermöglichten es den Portugiesen, wesentlich zur Versorgung 
des Nordens mit begehrten Kolonialwaren wie Zucker und Holz aus Brasi-
lien sowie Gewürzen, Juwelen, Textilien und anderen hochwertigen Produk-
ten aus Ostindien beizutragen.13° 

Kennzeichnend für die wirtschaftliche Betätigung der portugiesischen 
Kaufleute in Hamburg war die enge Kooperation mit den Sefarden in Am- 
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sterdam. Die niederländische Handelsmetropole war auch die Hauptzwi-
schenstation, über die der Hamburger Iberienhandel abgewickelt wurde. 
Wenn auch die erneuten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Spa-
nien und den Niederlanden den Handel Amsterdams mit der Iberischen Halb-
insel belasteten, so brachte der Aufschwung des Zuckerhandels, den diese 
Stadt aufgrund des seit den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts möglichen 
Direktimports aus Brasilien zu verzeichnen hatte, einen gewissen Ausgleich.'3' 

Das wirtschaftliche Interesse der portugiesischen Kaufleute erstreckte sich 
bis in den Ostseeraum. Von dort bezogen die Sefarden unter anderem Ge-
treide, Holz, Schiffsmaterialien, Häute, Felle, Leder und Wachs als Export-
güter für die Iberische Halbinsel. Außerdem war dieses Gebiet auch Absatz-
markt für importierte Kolonialwaren. In den Jahren von 1612 bis 1639 war das 
Interesse portugiesischer Kaufleute aus Hamburg vor allem auf Danzig ge-
richtet, denn im polnischen Hinterland dieser Stadt wurden Juden gute wirt-
schaftliche Möglichkeiten eröffnet.132  Vor allem Alvaro Dinis engagierte sich 
zwischen 1613 und 1617 in Danzig und versuchte, dort eine ständige portu-
giesische Niederlassung sowie eine direkte Handelsverbindung zur Iberischen 
Halbinsel zu etablieren — allerdings ohne Erfolg. In den zwanziger und dreißi-
ger Jahren des 17. Jahrhunderts nutzte Dinis erneut seine Verbindungen nach 
Danzig, um das dänische Königshaus mit Getreide und Kriegsmaterialien aus 
dieser Gegend beliefern zu können.1•33  

Neben anderen bedeutenden portugiesischen Kaufleuten jener Zeit mit 
bekannten Namen wie Cardoso, Faleiro, Mendes de Brito und Dias de Brito 
entfaltete Alvaro Dinis zur damaligen Zeit bemerkenswerte Aktivitäten in 
seinen Geschäften.134  An Dinis' Unternehmungen wird ein weiterer charak-
teristischer Zug deutlich, der für die wirtschaftliche Betätigung vieler Portu-
giesen auch in den folgenden Jahrzehnten bestimmend werden sollte. Dieser 
bestand in der geschickten Verknüpfung des eigenen wirtschaftlichen Enga-
gements mit ökonomischen, politischen und diplomatischen Dienstleistun-
gen für Adel, Fürsten und Könige. So war Dinis zum Beispiel bereits seit 1616 
im Zusammenhang mit Münzgeschäften während der Kipper- und Wipper-
zeit für Fürsten und andere Adlige tätig.'35  Wegen dieser Geschäfte wurde ihm 
im Jahr 1619 die Niederlassung in Hamburg aufgekündigt. Nachdem Dinis 
auch Altona hatte verlassen müssen, lebte er in Glückstadt und stand für die 
Dauer von zwei Jahrzehnten als Münzmeister und Faktor der kronprinzli-
chen Residenz Nyköbing sowie als Avisenlieferant in königlich-dänischen 
Diensten.'36  

Obwohl nicht länger in Hamburg ansässig, blieb Dinis der dortigen se-
fardischen Gemeinde offenbar eng verbunden und war hoch angesehen un-
ter seinen Glaubensgenossen. Wie schon seine Beteiligung an dem Fried- 
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hofskauf im Jahr 1611 bewiesen hatte, ging für Dinis, wie es für die damalige 
jüdische Elite typisch war, mit seiner hervorragenden Stellung als gebildeter, 
wohlhabender und erfolgreicher Geschäftsmann die Verpflichtung einher, 
sich für die Interessen der sefardischen Gemeinschaft einzusetzen.'? So war 
es Dinis, der im Jahr 1625 im Auftrag der portugiesischen Juden in Hamburg 
ein außerordentlich günstiges Niederlassungsprivileg von dem Herzog Karl 
von Liechtenstein-Troppau und Jägerndorf in dessen schlesischem Herzog-
tum Jägerndorf erlangte.'$ Im Jahr 1637 trat Dinis darüber hinaus als Spre-
cher der in Hamburg residierenden portugiesischen Nation gegenüber dem 
Grafen von Schauenburg auf, als dieser die Bestätigung des Besitzrechts der 
Portugiesen an dem Friedhofsgelände an der späteren Königstraße zu nutzen 
trachtete, um höhere Abgaben für Bestattungen zu fordern.'" 

In königlich-dänischen Diensten standen ebenfalls zwei Verwandte von 
Dinis, nämlich Samuel und David de Lima, die sich seit 1638 als dänische 
Faktoren in Danzig aufhielten und Dänemark mit Kriegsmaterial versorgten. 
Zur Familie de Lima gehörte auch Gabriel Gomez, mit jüdischem Namen 
Samuel de Casseres, der 1635 von Christian IV. zum Taxadeur des Glückstäd-
ter Zolls und zum Lieferanten der Festung ernannt wurde.'4° Zu erwähnen 
ist in diesem Zusammenhang auch Duarte Nunes da Costa, mit jüdischem 
Namen Jacob Curiel, der 1627 von Amsterdam nach Hamburg kam und in 
der Folge einer der aktivsten portugiesisch-jüdischen Kaufleute in Hamburg 
wurde.g' Da Costa belieferte in den Jahren von 1636 bis 1639 die spanische 
Kriegsflotte mit Vorräten und Munition und wurde nach dem Abfall Portu-
gals von Spanien im Jahr 1641 zum Agenten der portugiesischen Krone er-
nannt.'42  Möglicherweise war da Costa bereits vor 1640 als Bankier und Post-
agent von Dom Duarte tätig, dem Bruder von Johann de Braganza, der 1640 
als Johann IV. den portugiesischen Thron bestieg.'43  

Auch einige portugiesische Ärzte standen in Verbindungen mit hochge-
stellten Persönlichkeiten. Ebenso wie ihr Vater Roderigo de Castro, von des-
sen illustrem Patientenkreis bereits die Rede war, ergriffen zwei seiner Söhne 
den Ärzteberuf. Benedikt de Castro, mit jüdischem Namen Baruch Nehe-
mias, ließ sich 1624 als Arzt in Hamburg nieder. Er war wie sein Vater ein ge-
bildeter Mann, ein engagiertes Mitglied der portugiesisch-jüdischen Ge-
meinde sowie ein angesehener Mediziner, den auch Fürsten konsultierten. 
1645 wurde er sogar zum Leibarzt der schwedischen Königin Christine er-
nannt.144  Ein Bruder Benedikts, Daniel de Castro, ließ sich in Glückstadt nie-
der und wurde Leibarzt des dänischen Königs Christian IV.145  Man kann da-
von ausgehen, daß Leibärzte aufgrund des besonderen Vertrauensverhältnis-
ses zu ihren königlichen oder fürstlichen Patienten leicht Zugang zu politi-
schen Informationen erhielten. Andrea de Castro, ein weiterer Sohn Rodrigo 
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de Castros, war seit 1638 als Agent des Herzogs Friedrich III. von Holstein-
Gottorf tätig. Bis zu seinem Tod im Jahr 1656 belieferte Andrea de Castro den 
gottorfischen Hof mit Waren und Nachrichten. Hervorzuheben ist also, daß 
bei diesen drei Mitgliedern der Familie de Castro politische Verbindungen 
zur schwedischen und dänischen Krone sowie zum herzoglich-gottorfischen 
Haus und damit zu zwei zeitweise miteinander rivalisierenden Königshöfen 
sowie einem zwischen beiden lavierenden Herzogshaus aufeinandertrafen.'" 

Der sefardische Gelehrte und Mediziner Benjamin Mussaphia, als Schrift-
steller unter dem Namen Benjamin Dionysius bekannt, betätigte sich in 
Hamburg ebenfalls als Arzt. Als Vorgänger Andrea de Castros hatte Mussa-
phia seit 1635 darüber hinaus als Avisenschreiber im Dienst des gottorfischen 
Hofes gestanden.147  In Hamburg, das ein bedeutendes Wirtschafts-, Verkehrs-
und Nachrichtenzentrum war, boten sich Agenten wie Mussaphia viele 
Möglichkeiten, an wirtschaftlich und politisch relevante Informationen zu 
gelangen.'" Aus Mussaphias Aufzeichnungen für den gottorfischen Hof geht 
hervor, daß die Kontakte, über die dieser Sefarde verfügte, breit gestreut und 
vielfältig waren. Beispielsweise stand Mussaphia in enger Verbindung zu dem 
schwedischen Diplomaten Johann Alder Salvius. Mussaphia lieferte Infor-
mationen über politische Ereignisse in Spanien, Portugal, Brasilien, Amster-
dam und Venedig, und zwar deutlich mit einem Schwerpunkt auf solchen, 
die mit wirtschaftlichen Konflikten zusammenhingen. Hilfreich für seine 
Berichterstattung waren sicherlich die Beziehungen, die dieser Sefarde zur 
portugiesisch-jüdischen Kaufmannschaft in Hamburg, Glückstadt und 
andernorts besaß.'49  Welch große Bedeutung der gottorfische Hof seiner 
Berichterstattung beimaß, wird daran erkennbar, daß sich Mussaphia ver-
pflichten mußte, seine Tätigkeit als Avisenlieferant geheimzuhalten.'" 

Aus diesen Kontakten zu hochgestellten Persönlichkeiten zogen die Por-
tugiesen nicht nur materielle Vorteile. Mit diesen diplomatischen und politi-
schen Ämtern ging darüber hinaus ein Zugewinn an Prestige einher, der nicht 
nur den jeweiligen Amtsinhaber begünstigte, sondern der portugiesisch-jü-
dischen Gemeinde insgesamt zugute kam. Diese Verbindungen der Sefarden 
trugen auch deshalb zur Sicherung ihrer Niederlassung in der Stadt bei, weil 
Hamburg, wie es zum Beispiel bei dem dänischen König Christian IV. der 
Fall war, politische oder auch wirtschaftliche Interessen dieser hochrangigen 
Potentaten bei der Gestaltung der Judenpolitik zu berücksichtigen hatte.151  
Denn wenn die portugiesischen Juden auch auf die ökonomisch motivierte 
Unterstützung des Rates setzen konnten, lag in den Mitspracherechten der 
Bürger ein Unsicherheitsfaktor für die sefardische Ansiedlung. In jenen Jah-
ren nach dem Abschluß des ersten Kontraktes hatten nämlich Mißtrauen und 
Abwehr gegenüber der jüdischen Niederlassung in bürgerlichen Kreisen of- 
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fenbar deshalb erneut an Boden gewonnen, weil die Geistlichkeit nicht nach-
ließ, ihren Antijudaismus zu propagieren.152  

Nicht übersehen werden sollte in diesem Zusammenhang, daß die Portu-
giesen in Hamburg auch im wirtschaftlichen Bereich Restriktionen unter-
worfen wurden, weil sie dem jüdischen Glauben anhingen. Die ihnen in der 
Elbmetropole gewährten wirtschaftlichen Möglichkeiten sind im Vergleich 
mit den Restriktionen, denen die Juden in damaliger Zeit hinsichtlich ihrer 
ökonomischen Betätigung gewöhnlich an anderen Orten des Reiches unter-
worfen wurden, zweifellos als großzügig zu bezeichnen. Sie entsprachen 
annähernd den ökonomischen Bedingungen, die für die übrigen Fremden 
galten. Dennoch wurden die Sefarden durch einige Beschränkungen als jü-
dische Sondergruppe diskriminiert. So blieben sie aus den Ämtern, aus der 
Assekuranzkammer sowie aus der Vereinigung der christlichen Kaufleute in 
Hamburg, dem Ehrbaren Kaufmann, ausgeschlossen. Der Erwerb von 
Grund und Boden wurde ihnen verboten, und die Anzahl der Makler, die die 
Portugiesen stellen durften, wurde beschränkt.'" Zudem lag in dem Grund-
erwerbsverbot wahrscheinlich die Ursache dafür, daß die Sefarden — obwohl 
Zuckerimporteure großen Stils — sich in Hamburg nicht im Zuckersiedege-
werbe engagierten, das in speziellen Häusern betrieben wurde.'54  Außerdem 
wurde beispielsweise gegen Schiffsparten zwischen christlichen und portu-
giesisch-jüdischen Unternehmern, Geschäftsverbindungen, die in Hamburg 
vorkamen, von seiten der Geistlichen Skepsis und Mißtrauen geschürt.155  

Im Bereich der Geldgeschäfte wurden den portugiesischen Kaufleuten 
ähnliche Beschränkungen dagegen nicht auferlegt. Bekannt und vielfach 
gerühmt ist deren Beteiligung an der explizit nur für Hamburger Kaufleute 
im Jahr 1619 begründeten und für die Rolle der Stadt als Kapitalmarkt so be-
deutenden Hamburger Bank.156  Überhaupt nahm das Engagement der Por-
tugiesen in Geld- und Wechselgeschäften in jenen Jahren zu. Die überliefer-
ten Bankkonten und Steuerlisten zeigen zwar, daß die Höhe der Vermögen, 
die die Sefarden besaßen, nicht an die einiger Niederländer heranreichte. 
Aber um in Geldleih- und Wechselgeschäften erfolgreich zu sein, war ein 
großes Vermögen nicht unbedingt erforderlich. Weitaus wichtiger dafür war 
Geschick in der Vermittlung von Geldern, wie es zum Beispiel Andrea de Ca-
stro während seiner Tätigkeit als Faktor für den holsteinisch-gottorfischen 
Herzog bewies.157  

Im Hamburger Wirtschaftsgefüge jener Zeit stellte die portugiesisch-jüdi-
sche Niederlassung eine Gruppierung von Fremden dar, die aufgrund ihres 
kaufmännischen Geschickes und ihrer Sachkenntnisse zur Belebung und 
Modernisierung der städtischen Wirtschaft beitrugen und den Ausbau Ham-
burgs zu einem bedeutenden Wirtschafts-, Finanz- und Nachrichtenzentrum 
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des Nordens förderten. Aus der Sicht der politisch und wirtschaftlich führen-
den Kreise Hamburgs waren dabei offenbar vor allem die ausgezeichneten 
Verbindungen der portugiesischen Kaufleute zum Kolonialhandel von Be-
deutung.'" Zum einen erhöhten die Unternehmen der Portugiesen in diesem 
Bereich die städtischen Einnahmen, und zum anderen waren sie auch den 
christlichen Kaufleuten in Hamburg von Nutzen. Denn diese kooperierten 
auf wirtschaftlicher Ebene durchaus mit den portugiesischen Juden, was si-
cherlich auch ihren eigenen Handelsgeschäften und damit wiederum eben-
falls der Stadtkasse zum Vorteil gereichte. 

Die portugiesisch-jüdische Gemeinde 
und die sefardisch-aschkenasische Differenz 
Wann sich die portugiesischen Kaufleute in Hamburg zu einer jüdischen Ge-
meinde mit der dieser damals eigenen inneren Organisationsstruktur zusam-
menschlossen, ist unbekannt. Angesichts der bedeutsamen Rolle, die Fried-
höfe in der jüdischen Religion und Tradition einnahmen, gibt der Erwerb ei-
nes zu diesem Zweck bestimmten Geländes durch die Portugiesen im Jahr 
1611 allerdings einen Hinweis auf den Zeitpunkt des Gemeindebildungspro-
zesses.59  Darüber hinaus ist aus dem Inquisitionsprotokoll des Hector Men-
des Bravo, der offenbar zwischen 161z und 1617 in Hamburg war, bekannt, 
daß die portugiesischen Juden in jener Zeit drei Betstuben oder Synagogen 
in der Stadt unterhielten. Demnach befand sich ein Versammlungsort mit 
Namen „Keter Torah" in dem auf der Herrlichkeit gelegenen Haus von Ruy 
Fernandes Cardoso oder David (Eliahu?) Aboab, wie dieser Portugiese sich in 
der Gemeinde nannte. Eine zweite Betstube, „Talmud Torah" genannt, war 
belegen im Wohnhaus des Rodrigo Peres Brandao, mit jüdischem Namen 
Isaac Oeb oder Hoeff, und eine dritte namens „Neve Shalom" war in Alvaro 
Dinis' Haus untergebracht.16° 

Aus dem Protokoll der Familienvorstände der portugiesisch-jüdischen 
Gemeinde vom 13. April 1617 geht hervor, daß in jener Zeit bereits eine aus-
gebildete Gemeindeorganisation existierte. Außerdem bestätigt dieses Doku-
ment, daß die obengenannten Portugiesen, in deren Häusern sich die 
Betstuben befanden, im Gemeindeleben führende Positionen innehatten. 
Denn es waren Ruy Fernandes Cardoso und Alvaro Dinis, beide schon be-
teiligt am Friedhofskauf im Jahr 1611, wie auch Rodrigo Peres Brandao, die 
neben Antonio Faleiro (Abraham Aboab), Fernao Dias Mendes de Brito 
(David Abendana), dem Rabbiner Isaak Atias und Joachim Carlos (Joseph 
Cohen) von der Versammlung am 13. April 1617 in geheimer Wahl gewählt 
wurden, um die Gemeinde bei den Verhandlungen zu einem neuen Nieder-
lassungsvertrag mit der Hamburger Obrigkeit zu vertreten.161  
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Darüber hinaus gewährt diese Quelle einen aufschlußreichen Einblick in 
Interna der jungen sefardischen Gemeinde in Hamburg. Erkennbar wird 
darin nicht nur, wie die Portugiesen ihre damalige Situation in Hamburg ein-
schätzten, sondern auch, welche Konsequenzen sie gegebenenfalls daraus zu 
ziehen bereit waren. So wurde in jener Sitzung sieben Deputierten der Auf-
trag erteilt, überall, wo nur möglich, nach geeigneten Niederlassungsorten 
mit günstigen Privilegien Ausschau zu halten.'62  Anscheinend stand für die 
1617 versammelten Vorstände die Niederlassung in der Stadt zu jener Zeit in 
Frage, was vermutlich darauf zurückzuführen war, daß in Hamburg die Aus-
übung der jüdischen Religion sowie der freie Zuzug weiterer Glaubensge-
nossen nicht länger gewährleistet zu sein schienen. Für den Fall, daß die 
Niederlassungsbedingungen, die für die Sefarden von elementarer Bedeutung 
— die Conditiones sine qua non ihrer Ansiedlung — waren, angetastet würden, 
gab es für sie offensichtlich nur eine Lösung, nämlich die Emigration. Es wäre 
also verfehlt, Abzugsdrohungen der portugiesischen Kaufleute, wie sie schon 
in den Verhandlungen um den ersten Kontrakt erklungen waren, ausschließ-
lich als taktische Manöver zu betrachten. Zweifellos dienten sie den Sefarden 
auch dazu, auf die Judenpolitik in ihrem Sinne einzuwirken. Das Versamm-
lungsprotokoll von 1617 zeigt demgegenüber, daß dennoch Entschlossenheit 
und Bereitschaft zur Realisierung hinter solchen Drohungen stehen konn-
ten.'63  

Welches Gewicht die Sefarden einer potentiellen Abwanderung aus Ham-
burg beimaßen, wird auch daran erkennbar, daß alle der Versammlung bei-
wohnenden portugiesisch-jüdischen Familienvorstände ihre Bereitschaft er-
klärten, einen solchen Beschluß als bindend anzuerkennen. Im Fall des 
Scheiterns der Kontraktsverhandlungen wollten alle gemeinsam Hamburg 
ohne Widerspruch verlassen. Jeder zurückbleibende oder dorthin zurück-
kehrende Angehörige der portugiesisch-jüdischen Gemeinde sollte aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen, d. h. mit einem Bann belegt werden.164  Of-
fenbar bedurfte es in jener frühen Phase der Gemeindeentwicklung, in der 
die portugiesisch-jüdische Gemeinschaft noch nicht auf eine stabile und ver-
läßliche Solidarität bauen konnte, eines derart rigorosen Vorgehens. Ähnli-
che Problemlagen gab es in damaliger Zeit allerorten in sefardischen Ge-
meinden, denn über eine gefestigte jüdische Identität verfügten diese „New 
Jews", die vor kurzem noch als Christen gelebt hatten, weder als Individuen 
noch als Gruppe. Vielmehr hatten Familie und Herkunft als identitätsstif-
tende Bezüge für die seinerzeitigen Sefarden oftmals Vorrang vor der Zu-
gehörigkeit zum Judentum. Das führte dazu, daß in jener Zeit relativ häu-
fig der Bann als innergemeindliches Stabilisierungs- und Disziplinierungsin-
strument von den Gemeinden gegen Mitglieder eingesetzt wurde, die mit 
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den Gemeinderegeln nicht konform gingen.'65  Auch die Beschneidung er-
langte als Zeichen einer vollkommenen Identifikation mit dem Judentum 
und seinen Traditionen in einigen damaligen sefardischen Niederlassungsor-
ten deshalb eine konstitutive, über die Zugehörigkeit zur Gemeinde ent-
scheidende Bedeutung.'66  

Zentrales Anliegen der portugiesisch-jüdischen Familienvorstände war, das 
ergibt sich ebenfalls aus dem Protokoll, die Möglichkeit der Religionsaus-
übung für die Gemeinde in Hamburg sicherzustellen. Für die Verhandlungen 
um die weitere Niederlassung mit der hamburgischen Obrigkeit bekamen die 
sieben Deputierten die klare Vorgabe mit auf den Weg, nur solchen Bedin-
gungen zuzustimmen, die den Gemeindeangehörigen auch künftig erlauben 
würden, gemäß den jüdischen Gesetzen und Traditionen zu leben.'67  Die 
zweite Conditio sine qua non, auf der die Deputierten in den Verhandlungen 
bestehen sollten, war die Garantie des freien Zuzugs weiterer Angehöriger der 
,Portugiesischen Nation'. Diese Vorgabe läßt erkennen, welch große Relevanz 
auch die portugiesischen Kaufleute in Hamburg der innersefardischen Soli-
darität beimaßen, die auf gemeinsamer Herkunft, Geschichte und Familien-
bindungen basierte und als ein Charakteristikum der damaligen sefardischen 
Gemeinschaft bezeichnet werden kann.'" 

Darüber hinaus findet sich in dem Protokoll der Beleg, daß die portugie-
sisch-jüdische Gemeinde im Jahr 1617 einen Rabbiner hielt.169  Zu jener Zeit 
bekleidete dieses Amt Isaak Atias, der in Amsterdam Schüler von Saul Levi 
Mortera gewesen war. 1622 ging Atias nach Venedig.17° In der Funktion als 
Rabbiner der portugiesisch-jüdischen Gemeinde in Hamburg folgten Atias 
Gelehrte wie Abraham de Fonseca, Mose Abudiente, Mose Israel, David Co-
hen de Lara sowie Abraham Cohen Pimentel nach.m 

In seinen Hamburger Jahren übersetzte Atias ein von Jizchak Ben Abra-
ham aus Troki, genannt Isaak Troki, im 16. Jahrhundert in hebräischer Spra-
che verfaßtes Werk, das bis dahin nur in Abschriften unter Juden kursiert 
hatte und „Chissuk Emunah" („Befestigung im Glauben") tituliert war, in 
das Spanische.'72  Bei dem „Chissuk Emunah" handelte es sich um eine — in 
der Art und Weise ihrer Durchführung bemerkenswerte — Verteidigung des 
jüdischen Glaubens gegenüber dem Christentum. Sachlich-kritisch, mitun-
ter auch freundlich-spöttisch setzte sich der Autor darin vor allem mit den 
christlichen Dogmen der Messianität Jesu und der Trinität auseinander. Troki 
konfrontierte in seinem Werk nicht nur die christologische Interpretation des 
Alten Testaments mit der rabbinischen Exegese der Bibel, sondern befaßte 
sich darin auch kritisch mit dem Neuen Testament und dessen textuellen Wi-
dersprüchen.r3  

Atias machte mit dieser Übersetzung der portugiesisch-jüdischen Ge- 
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meinde in deren schwieriger Entstehungsphase ein Werk zugänglich, das mit 
seiner sachlich-vernünftigen Kritik an den christlichen Dogmen und an der 
christologischen Bibelexegese in besonderem Maße geeignet war, zur Festi-
gung jüdischer Glaubenslehren unter den Hamburger Sefarden beizutragen. 
Deren religiöse Gedankenwelt war sicherlich mitgeprägt von dem Leben als 
(scheinbare) Christen, das sie in der Vergangenheit geführt hatten. Da daraus 
in besonderer Weise die Gefahr der Apostasie erwuchs, kam Atias' Überset-
zung sicherlich besondere Relevanz zu.174  Man kann davon ausgehen, daß 
Trokis von sachlicher Vernunft und intelligenter Kritik bestimmtes Werk un-
ter den meist hochgebildeten Portugiesen, die in jener Zeit zur Entfaltung ei-
nes regen geistigen Lebens in der Gemeinde beitrugen, auf interessierte Le-
ser stieß.175  

Trokis Apologie des jüdischen Glaubens war zweifellos geeignet, das reli-
giöse Selbstbewußtsein der Portugiesen zu stärken. Zu erinnern ist in diesem 
Zusammenhang daran, daß Pastor Johannes Müller bereits im Jahr 1629 auch 
darüber Klage führte, daß die Sefarden keine Scheu hätten, mit Lutheranern 
über religiöse Fragen zu disputieren.176  Daß Trokis „Chissuk Emunah" unter 
den Portugiesen kursierte, blieb den Hamburger Lutheranern nicht verbor-
gen. Aus lutherisch-orthodoxer Sicht handelte es um ein antichristliches 
Werk mit aggressiv-polemischer Intention.17  Im Jahr 1624 übertrug Aaron 
ben Gabriel Luria, vermutlich ein aschkenasischer Jude, der erst in Altona 
und dann in der Hamburger Neustadt lebte, den „Chissuk Emunah" teil-
weise in das Deutsche. Sieben Jahre später setzte Michael Gelling, ein Kon-
vertit aus dem Judentum, diese Übersetzung fort.178  Auf diese Weise wurde 
Trokis Werk offenbar schnell über den Kreis der portugiesisch-jüdischen Ge-
meinde hinaus in Hamburg bekannt. Der „Chissuk Emunah" war jedenfalls 
eine der Schriften, die Johannes Müller 1644 in seinem „Judaismus" zu wi-
derlegen versuchte.179  

Insgesamt kann festgestellt werden, daß im damaligen Hamburg eine por-
tugiesisch-jüdische Gemeinde mit ausgebildeter innerer Organisationsstruk-
tur bestand, die einen Friedhof, seit 1627 auch einen in der Stadt selbst, sowie 
Synagogen oder Betstuben und Rabbiner besaß.'" Aus dem Bedenken des Pa-
stors Müller vom Jahr 1629 zur Situation der hamburgischen Kirche ergibt 
sich, daß das religiöse Leben der Portugiesen bestimmt war von den jüdischen 
Gesetzen und Traditionen. Feierlich begingen die Sefarden jüdische Feste und 
Beschneidungen und kamen zu Gebeten zusammen. Die Juden in Hamburg 
seien „in ihrem Aberglauben andächtiger und strenger" als Christen, konsta-
tierte auch der Engländer John Taylor, der Hamburg im Jahr 1616 besuchte, 
in seinem Reisebericht.18' Daß die Sefarden ihren religiösen Verrichtungen in 
relativer Unbefangenheit nachgingen, geht schließlich auch aus den Be- 
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schwerden von Geistlichkeit und Bürgern hervor, die vor allem Anstoß an Ver-
letzungen der Kontraktsbestimmungen nahmen.182  

In diesem Kontext ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß die portugie-
sischen Juden als ökonomisch meist erfolgreiche Großkaufleute mitunter ad-
liger Herkunft mit einem oft hohen, abendländisch geprägten Bildungsstand 
und einer eigenen reichen Kultur sich hinsichtlich ihres Sozialstatus der 
Oberschicht zugehörig fühlten. Auf diesen Gegebenheiten basierte das von 
Selbstbewußtsein und Stolz bestimmte Auftreten der Sefarden in Hamburg, 
von dem sicherlich auch ihr Verhalten geprägt war, wenn es um Fragen des 
jüdischen Glaubens und dessen Ausübung in der Stadt ging. Außerdem ist in 
Hinsicht auf die Beziehung der portugiesischen Juden zur christlichen Ge-
sellschaft Hamburgs auf zwei Faktoren hinzuweisen, die sicherlich geeignet 
waren, religiöse und soziale Distanzen abzubauen und integrationsfördernd 
zu wirken: Erstens waren die Sefarden durch ihre christlich geprägte Vergan-
genheit vertraut mit dem Leben in einer christlichen Gesellschaft, und zwei-
tens zeigten sie sich bereit, sich sprachlich an das im damaligen Hamburg ge-
sprochene Niederdeutsche anzupassen.23  

Zur damaligen Zeit befanden sich die sefardischen Juden daher also nicht 
nur rechtlich in einer besseren Position als ihre aschkenasischen Glaubensbrü-
der, von denen einige mittlerweile ebenfalls in Hamburg lebten. Diese hoch-
deutschen Juden, wie sie zur Unterscheidung von den portugiesischen Juden 
in der Stadt meist genannt wurden, besaßen in Hamburg keinen rechtlich ge-
sicherten Status, sondern waren gräflich-schauenburgische Schutzj uden.184  Im 
Gegensatz zu den Portugiesen lebten die vermutlich ‚nur' traditionell-jüdisch 
gebildeten, jiddisch sprechenden hochdeutschen Juden in stärkerer Isolation 
von der christlichen Gesellschaft.185  Die damals in Hamburg ansässigen Asch-
kenasen waren wahrscheinlich vornehmlich im Kleinhandel, teils ausgeübt als 
Straßen- und Hausierhandel, sowie in der Pfandleihe, allerdings wohl auch im 
binnendeutschen Fernhandel tätig. Man kann davon ausgehen, daß in Hin-
sicht auf Sozialstatus, Wirtschaftstätigkeit, Sprache und Kleidung sowie reli-
giöse Traditionen in jener Zeit deutliche Unterschiede zwischen der Gruppe 
der sefardischen und der der aschkenasischen Juden bestanden.186  

Das Krisenjahr 1617 für die Sefarden 

Bürgerlicher Protest gegen die portugiesisch-jüdische Niederlassung 
Anfang des Jahres 1617 geriet die Niederlassung der Portugiesen in das kriti-
sche Blickfeld der Bürger. Möglicherweise trug das Reformationsjubiläum, 
das in jenem Jahr begangen wurde und mit dem ein gesteigertes konfessio- 
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neues Bewußtsein einherging, dazu bei, daß sich der latent unter den Bür-
gern existente Unmut in konkrete antijüdische Forderungen umsetzte. Die 
Resolution des Bürgerlichen Kollegiums der Sechziger vom 10. Februar 1617 
belegt jedenfalls, daß sich die Bürger mit einer dauerhaften Niederlassung 
von Juden in der Stadt noch keineswegs abgefunden hatten.187  Ihre Intention 
war vielmehr darauf gerichtet, daß die Juden unter den Portugiesen möglichst 
umgehend zum Verlassen der Stadt veranlaßt würden. Die Sechziger mahn-
ten in dieser Resolution eine Zusage an, die der Rat den Bürgern offenbar im 
Jahr 1611 gegeben hatte, um die Wiederansiedlung der Engländer durchzu-
setzen. Danach hatte der Rat versprochen, daß, wenn diese Fremden sich statt 
in Stade wieder in Hamburg niederlassen würden, der Rat dann Sorge dafür 
tragen würde, daß sämtliche Portugiesen gemäß dem „embsigen Begeren" der 
Bürger „von hyr solten wechgeschaffet [...] werden".188 

Offenbar war es ebenfalls die Furcht vor einer potentiellen ökonomischen 
Stärkung der Konkurrenzstadt Stade zum Nachteil der hamburgischen Wirt-
schaft, die die Bürger im Februar 1617 darauf verzichten ließ, die Ausweisung 
der gesamten portugiesisch-jüdischen Gemeinde zu fordern.189  In aller Deut-
lichkeit sprachen sie sich aber dafür aus, künftig nur noch diejenigen Portu-
giesen in der Stadt zu dulden, mit denen der Kontrakt 1612 geschlossen wor-
den war. Später hinzugezogene Sefarden sollten Hamburg dagegen wieder 
verlassen. Auf diese Weise, argumentierten die Sechziger, könne verifiziert 
werden, ob und inwieweit deren Nechscheiden" der Stadt und ihren Bür-
gern Vorteile oder Schaden bringen würde. Eine solche ökonomische Nütz-
lichkeitsprüfung würde dann die geeignete Grundlage bieten, um über das 
weitere Schicksal der portugiesisch-jüdischen Ansiedlung in Hamburg insge-
samt zu entscheiden.'9° 

Darüber hinaus verlangten die Bürger, daß in Hamburg — auch um den 
Preis wirtschaftlicher Nachteile — keine weiteren Juden mehr, welcher „Na-
tion oder Wesende" sie auch sein mögen, aufgenommen werden sollten.'9' 
Wie es scheint, lag ein wesentliches Motiv für diese massiv antijüdischen For-
derungen in dem Streben der Bürger, sich lästiger wirtschaftlicher Konkur-
renten zu entledigen. Aber in dieser Resolution offenbart sich auch, daß die-
sem Vorstoß gegen die Sefarden darüber hinaus eine tiefverwurzelte, religiös 
begründete Feindschaft gegenüber Juden zugrunde lag, der die Bürger, wahr-
scheinlich auf Druck der Geistlichkeit, politische Wirksamkeit zu verschaf-
fen suchten. 

Als weitere Sofortmaßnahme forderten die Bürger außerdem, weniger 
Wohlhabende oder Arme unter den portugiesischen Juden auszuweisen, weil 
diese der Stadt keinen Nutzen bringen würden.192  Auch sollte einem der por-
tugiesischen Kaufleute, und zwar Alvaro Dinis, die Niederlassung in jedem 
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Falle aufgekündigt werden, weil er sich im Zusammenhang mit seinen 
Münzgeschäften „straffbare[r] Handlungen" habe zuschulden kommen las-
sen. An den Aufenthalt derjenigen Sefarden, die „man noch eine Zeitlang 
zubehalten" gewillt sei, wollten die Bürger allerdings einige Bedingungen 
geknüpft sehen.193  Sie müßten künftig die Vorschriften des Kontrakts 
beachten und dürften insbesondere „keine Synagogen" halten, „keine Be-
schneidungen" vornehmen sowie keine heimlichen religiösen Versammlun-
gen abhalten.'" Deutlich wird an diesen Forderungen, daß die Gebets-
versammlungen der Portugiesen im privaten Rahmen in jener Zeit bereits 
stadtbekannt waren. Das Streben der Bürger, das in dem theologischen Ne-
gativurteil der lutherisch-orthodoxen Lehre über das Judentum wurzelte, 
ging offensichtlich dahin, diese religiösen Versammlungen der Sefarden wie 
auch jede andere Erscheinungsform des jüdischen Glaubens aus der Stadt 
wieder zu verbannen. 

In demselben religiösen Verdikt über das Judentum gründete der Unmut 
der Bürger darüber, daß die Sefarden anscheinend öffentlich wahrnehmbar 
„Ochsen, Kelber, Scharfe" und anderes Vieh nach jüdischem Ritus in der 
Stadt schächteten.195  Nach Ansicht der Bürger sollten die Portugiesen auch 
deshalb das Schächten in der Stadt „genzlich einstellen", weil die nicht ko-
scheren Fleischteile, die, wie es in der Eingabe heißt, den „gottlosen Juden 
nicht guet genugh" seien, an Christen verkauft zu werden pflegten. Darin sa-
hen die Bürger eine Herabsetzung der christlichen Religion.196  Darüber hin-
aus taten die Bürger ihre Überzeugung kund, der Verzehr solchen Fleisches 
sei mit gesundheitlichen Risiken verbunden, eine Einstellung, die an alte ju-
denfeindliche Legenden wie die von den Brunnenvergiftungen gemahnt, 
hinter denen die aus dem christlichen Antijudaismus herrührende Vorstel-
lung stand, daß Juden stets das Streben eigen sei, Gesundheit und Leben von 
Christen Schaden zuzufügen.'97  Indirekt ist diesen bürgerlichen Klagen aber 
auch zu entnehmen, daß das Schächten vom Rat anscheinend geduldet 
wurde. Daran erweist sich, daß dieser zur damaligen Zeit bereit war, den re-
ligiösen Bedürfnissen der portugiesischen Juden über den im Kontrakt von 
161z hinaus gezogenen Rahmen entgegenzukommen. 

Wie es scheint, hatten die Bürger außerdem an angeblichen sexuellen 
Kontakten zwischen portugiesischen Juden und christlichen Frauen Anstoß 
genommen. Jedenfalls hielten diese in der Resolution nicht mit ihrer Unzu-
friedenheit darüber hinterm Berg, daß die Höhe der für derartige Vergehen 
angedrohten Geldstrafe zu gering sei.'" Die Ungelegenheiten, die aus solchen 
Vorfällen erwachsen könnten, seien, so trugen die Bürger vor, derart schwer-
wiegend, daß diese „nach dem Exempel anderer wolbestelter Regimente und 
Stette", wenn nicht gar mit der Todestrafe, so doch mit Leibesstrafen oder der 
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Verweisung aus der Stadt zu ahnden seien.199  Offensichtlich war den Bürgern 
also wohlbekannt, daß in manchen Territorien, wie zum Beispiel in Hessen-
Darmstadt, in damaliger Zeit Juden die Todesstrafe drohte, wenn sie sexuel-
ler Kontakte zu Christinnen überführt wurden. Auch die portugiesischen Ju-
den wußten anscheinend um diese drakonischen Strafandrohungen, denn in 
den Verhandlungen um den Niederlassungskontrakt im Jahr 1641 hatten sie 
nach einer Garantie verlangt, in solchen Fällen in gleicher Weise wie Chri-
sten bestraft zu werden. Daß dahin gehende Sorgen der Sefarden nicht un-
begründet gewesen waren, erwies sich 1617 an den bürgerlichen Forderungen 
nach härtesten Strafen für derartige Vorfälle.20° 

Mit der Forderung, daß die Portugiesen eine Jahressteuer „ansehnliche [1]" 
Höhe sowie die angelaufenen finanziellen Rückstände zahlen sollten, schloß 
die Resolution der Sechziger.201  In aller Deutlichkeit wird darin erstmals die 
Haltung erkennbar, die die Bürger gegenüber den portugiesischen Juden in 
der Frühzeit ihrer Ansiedlung in Hamburg einnahmen. Ungeachtet der Zu-
stimmung zum Niederlassungskontrakt im Jahr 1612 hatten die Bürger of-
fensichtlich das Ziel nicht aufgegeben, sich der Juden in Hamburg möglichst 
bald wieder zu entledigen. Ihre Forderung danach, daß "von diesem Tag an 
[...] keine newe [11] Juden" mehr aufgenommen werden sollten, erscheint gar 
als politische Grundsatzerklärung gegen die Duldung von Juden in der Stadt. 
Die Niederlassung der portugiesischen Juden in Hamburg sollte nach Vor-
stellung der Bürger offenbar nur von zeitlich begrenzter Dauer sein, eine Auf-
fassung, die das bürgerliche Beharren auf einer jährlichen Kündigungsfrist im 
Kontrakt von 1612 verständlich macht. Die Existenz von Juden in Hamburg 
sollte eine befristete Ausnahmerscheinung von der Regel der hamburgischen 
Tradition der Nichtduldung bleiben, wie das Verlangen der Bürger zeigt, die 
sefardische Gemeinde auf wohlhabende Mitglieder sowie auf diejenigen zu 
reduzieren, mit denen 1612 der Kontrakt geschlossen wurde. Daß die dama-
lige lutherisch-orthodoxe Theologenschaft mit dieser judenfeindlichen Tra-
dition Hamburgs konform ging, hatte deren Gutachten von 1611 gezeigt. 

Bei den Klagen der Bürger über die portugiesischen Juden, über deren Re-
ligionsausübung, über das Schächten sowie über deren angebliche Kontakte 
mit Christinnen handelte es sich überwiegend um Ressentiments, die ihren 
Ursprung in einer religiös begründeten Abwehrhaltung gegenüber Juden hat-
ten. Möglicherweise verbargen sich dahinter Sorgen der Bürger um eigene ge-
schäftliche Interessen. Unabhängig davon, ob nun ausschließlich religiöse 
oder auch wirtschaftliche Motive die Bürger leiteten, gegen die portugiesisch-
jüdische Niederlassung vorzugehen, bleibt eines festzuhalten. In der Resolu-
tion vom Februar 1617 trat deutlich die Intention der Bürger zutage, der re-
ligiös begründeten Judenfeindschaft als richtungweisendem Maßstab in der 
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hamburgischen Politik wieder Geltung zu verschaffen und sich über kurz 
oder lang aller Juden zu entledigen. 

Der sofortigen Durchsetzung dieser Ziele stand aus bürgerlicher Sicht le-
diglich entgegen, daß die Ausweisung aller portugiesischen Juden Hamburg 
möglicherweise wirtschaftliche Nachteile bringen und die Konkurrenzstadt 
Stade stärken könnte. Allerdings waren die Bürger von der Zwangsläufigkeit 
dieser Konsequenzen offensichtlich nicht restlos überzeugt. Denn sie schlu-
gen vor, durch die Ausweisung der nach 1612 zugezogenen portugiesischen 
Juden erst einmal auf die Probe zu stellen, ob Hamburg ohne diese Sefarden 
tatsächlich schlechter dastehen würde. Die eindeutige — dem Tenor des Gut-
achtens der Hamburger Theologen von 1611 folgende — Absage der Bürger an 
jede weitere Aufnahme von Juden sollte auch für den Fall gelten, daß das der 
Stadt wirtschaftliche Nachteile bringen würde. Daraus geht hervor, welche 
Prioritäten die Bürger gesetzt sehen wollten: Im lutherischen Hamburg sollte 
in Hinsicht auf die Juden dem religiös-theologischen Grundsatz der Juden-
feindschaft grundsätzlich der Vorrang eingeräumt werden vor ökonomisch-
politischen Gesichtspunkten. 

Der Niederlassungskontrakt vom 8. Dezember 1617 
Das Protokoll der Sitzung der Familienvorstände der portugiesisch-jüdischen 
Gemeinde vom 13. April 1617 liefert den Beleg dafür, daß infolge der feind-
seligen Haltung, die die Bürgerschaft gegenüber den Portugiesen einnahm, 
der Bestand der portugiesisch-jüdischen Gemeinde in jenem Jahr ernsthaft 
bedroht war. Die von den Portugiesen darin vereinbarten Conditiones sine 
qua non ihres Verbleibs in Hamburg, also die Gewährleistung einer jüdischen 
Lebensführung sowie des freien Zuzugs portugiesischer Glaubensflüchtlin-
gen, standen den bürgerlichen Forderungen diametral entgegen. Anschei-
nend hegten die Portugiesen zur damaligen Zeit starke Zweifel an der Durch-
setzbarkeit ihrer Forderungen. Aus dem Protokoll geht jedenfalls hervor, daß 
die Sefarden im April 1617 mit ernsthaften Vorbereitungen zum Abzug befaßt 
waren.202 

Angesichts der konträren Positionen der Portugiesen und der Bürgerschaft 
kann daher nicht erstaunen, daß die folgenden Verhandlungen um einen 
neuen Kontrakt „langwirig" wurden, wie es in dem von Vertretern des Rates, 
den Oberalten und den Achtmännern erstellten Entwurf zu einem neuen Nie-
derlassungskontrakt vom 9. November 1617 heißt.203  Der Umstand, daß sich 
eine Abschrift dieses Entwurfs in den Archivalien des Geistlichen Ministeri-
ums befindet, spricht dafür, daß die Geistlichkeit — wohl aus bürgerlichen 
Kreisen — Zuträger unter den Verhandlungspartnern besaß. Ein Vergleich die-
ses Entwurfs mit der Resolution der Sechziger vom io. Februar sowie mit den 
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von den Portugiesen formulierten Conditiones sine qua non und vor allem 
mit dem am 8. Dezember 1617 schließlich erneuerten Niederlassungskontrakt 
gibt nicht nur einen Einblick in den Ablauf der Verhandlung, sondern ver-
deutlicht auch die unterschiedlichen Positionen der Verhandlungspartner 
und läßt die wichtigsten Konfliktfelder hervortreten.2°4  

Im ersten Artikel des Kontrakts vom 8. Dezember 1617 wurden das Verbot 
der Religionsausübung, der Beschneidung und das Synagogenverbot erneu-
ert. Bestätigt wurde darin auch das Verbot für die portugiesischen Juden, die 
christliche Religion mit Worten oder Werken zu lästern und jemanden zum 
Judentum zu verführen, genauso wie diesen wieder das Recht gewährt wurde, 
ihre Toten in Altona zu begraben.205  Allerdings ist einer späteren Äußerung 
des Rates zu entnehmen, daß er den Sefarden vermutlich nur mündlich die 
Zusage gab, ihre religiösen Versammlungen im privaten Rahmen auch künf-
tig zu dulden.206  

Der zweite Artikel, in dem ein besonders konfliktträchtiger Punkt, näm-
lich das Schächten, geregelt wurde, liegt, vergleicht man den Entwurf mit 
dem Kontrakt vom 8. Dezember 1617, in höchst unterschiedlichen Fassungen 
vor. Im Entwurf war vorgesehen, daß den Portugiesen künftig erlaubt sein 
sollte, an einem an der Elbe gelegenen Ort im Stadtgebiet, aber nicht inner-
halb der Stadtmauern, Vieh zu schächten. Nicht koscheres Fleisch sollten die 
Sefarden aber nur in eingesalzener Form an „Schiffer", also an Seeleute, ver-
kaufen oder „zur seewärts abschaffienr dürfen.207  Nach dieser Regelung wäre 
den Juden das Schächten zwar nicht gänzlich verboten worden. Aber es wäre 
aus der Stadt verbannt und damit der Wahrnehmung der Bürger entzogen 
worden. Vor allem wäre auf diese Weise der vornehmliche Stein des Anstoßes, 
nämlich der Verkauf nicht koscheren Fleisches in der Stadt, unterbunden 
worden. Die schließliche Fassung dieses Artikels im Kontrakt von 1617 fiel 
dagegen ungleich restriktiver aus. Danach sollten die portugiesischen Juden, 
„weil sie wegen ihrer Religion" Fleisch nicht aus dem städtischen Schrangen 
kaufen könnten, sich solches von auswärts beschaffen, aber nicht „von Altona 
oder Wansebeck".208  

Diese Anordnung, die vermutlich auf Verlangen der Bürger derart ver-
schärft worden war, kam einem Schächtverbot gleich und war bei strenger 
Durchführung geeignet, die Versorgung der portugiesischen Juden mit ko-
scherem Frischfleisch erheblich zu erschweren. Denn auch die naheliegende 
Möglichkeit, koscheres Fleisch bei den hochdeutschen Juden in Altona oder 
Wandsbek zu erwerben, wurde den Sefarden ebenfalls verwehrt, wohl des-
halb, damit diesen Konkurrenzorten vor den Stadtmauern daraus kein mate-
rieller Vorteil erwuchs.209  Zwar stellt die Erlaubnis, Fleisch zum Nachteil der 
Hamburger Viehhändler und Schlachter andernorts zu kaufen, scheinbar ein 
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Zugeständnis an die religiösen Bedürfnisse der portugiesischen Juden dar,2I° 
aber im Hinblick auf die Tatsache, daß das Schächten bis dahin offenbar ge-
duldet worden war,211  handelte es sich bei dieser Anordnung um eine restrik-
tive Maßnahme. 

In den Artikeln drei bis fünf des Kontrakts wurden ebenfalls die bereits 
1612 getroffenen Anordnungen zur Jurisdiktion sowie die Verpflichtung für 
die Portugiesen erneuert, redlichen Handel zu treiben. Im sechsten Artikel 
wurde den Portugiesen dann ein bedeutendes Privileg gewährt. Ihnen wurde 
gestattet, künftig vier vereidigte Makler zu stellen, also einen Beruf mit offi-
zieller Genehmigung auszuüben, für den die Sefarden aufgrund ihrer Sprach-
kompetenz besonders prädestiniert waren.212  Allerdings geht aus dem Kon-
traktsentwurf hervor, daß die portugiesischen Juden eine höhere Anzahl von 
Maklern gefordert hatten.2'3  

Die Artikel sieben bis elf regelten die finanziellen Verpflichtungen der Por-
tugiesen gegenüber der Stadt. Um die Erhöhung der jährlichen Schoßzah-
lung auf 2000 Mark Lübisch hatte offenbar lange verhandelt werden müs-
sen, da, wie es scheint, wiederum die Bürger höhere finanzielle Forderungen 
an die Portugiesen gestellt hatten.214  In dem Artikel acht wurden die Sefarden 
entsprechend der Forderung der Bürger verpflichtet, rückständige Abgaben 
aus den vergangenen Jahren zu entrichten. Außerdem findet sich darin die 
Regelung, daß künftig Portugiesen, „so Feuer und Rauch in dieser Stadt und 
Gebiet halten", sowie gleichermaßen Junggesellen bei ihrer Heirat für die 
Niederlassung 20 Markstücke bezahlen sollten.215  

Die „vielfältige[n] Tractaten", die es, wie es in dieser Vorschrift heißt, bis 
zur Einigung über diese Regelung gegeben habe, hingen möglicherweise mit 
dem Votum der Bürger in der Resolution vom io. Februar 1617 zusammen, 
daß keine weiteren Juden mehr aufgenommen und die seit 1612 hinzugezo-
genen ausgewiesen werden sollten. Denkbar wäre, daß die Bürger mit diesen 
für die Juden bedrohlichen Absichtserklärungen Druck ausüben wollten, um 
weiteres Geld von den portugiesischen Juden zu erpressen. Dafür, daß sich 
die Sefarden von darüber hinaus seitens der Bürger geplanten Restriktionen 
freikauften, spricht auch die Sonderabgabe von „i000 Gulden Müntze", zu 
der sich die Portugiesen im Artikel zehn zum Beweis ihrer besonderen Erge-
benheit verpflichteten.216  

In dem neuen Kontrakt vom 8. Dezember 1617 wurde weder die Zuwan-
derung von portugiesischen Juden ausdrücklich beschränkt, noch wurden die 
seit 161z zugezogenen Portugiesen ausgewiesen. Eine Eingabe der Oberalten 
an den Rat vom 20. Januar 1619 belegt aber, daß in den Verhandlungen um 
den Kontrakt von 1617 zwischen Rat und Bürgern eine Vereinbarung getrof-
fen wurde, die einen weiteren Zuzug von Portugiesen ohne bürgerliche Kon- 
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trolle ausschließen sollte.212  Angestrebt hatten die Bürger wohl, die Anzahl 
der Sefarden in Hamburg, wenn auch nicht, wie ursprünglich gefordert, auf 
den Stand von 161z, so doch auf die 1617 in der Stadt lebenden zu beschrän-
ken.218  Daß eine Zuzugsbeschränkung im Kontrakt nicht normiert wurde, 
war für den Rat, der zweifellos wußte, daß eine solche Anordnung die Juden 
aus der Stadt getrieben hätte, sicherlich ein Verhandlungserfolg. Die den Bür-
gern wohl ebenfalls nur mündlich gegebene Zusicherung, daß künftig keine 
portugiesischen Juden mehr ohne Zustimmung der Bürger aufgenommen 
werden sollten, konnte, wie es dann auch geschah, leichter der Nichtbeach-
tung anheimfallen als eine Vorschrift des Kontraktes.219  

Angesichts der zwischen Rat und Bürgern vereinbarten Zuzugsbeschrän-
kung für die portugiesischen Juden verwundert es nicht, daß eine dem Arti-
kel fünfzehn des ersten Kontrakts von 1612 vergleichbare, portugiesische Ju-
den zu einer Zuwanderung nach Hamburg geradezu einladende Bestimmung 
sich in dem erneuerten Kontrakt nicht mehr findet. Möglicherweise mit Be-
dacht läßt die Formulierung des achten Artikels nicht erkennen, ob die Ge-
bühr für „die Niedersetzung" jeder portugiesisch-jüdischen Familie, die 
„Feuer und Rauch in dieser Stadt" hielt, eine neue Abgabe für bereits ansäs-
sige Sefarden sein oder für neuzuziehende gelten sollte.22° Eines ist allerdings 
festzuhalten, die Vorschriften des Kontrakts von 1617 waren nicht geeignet, 
die Zuwanderung weiterer Portugiesen zu erleichtern.22' 

Die Regelungen der Artikel zwölf und dreizehn, nämlich die Verpflich-
tung, eine Designation aller Portugiesen zu erstellen und das Schoß auf Lu-
ciae zu zahlen, sowie die obrigkeitliche Schutzzusage, waren unverändert aus 
dem Kontrakt von 1612 übernommen worden. In Artikel vierzehn wurde 
dann noch eine Anordnung getroffen, wie sie der Rat bereits 1611 zum Schutz 
der portugiesisch-jüdischen Gemeinde vorgesehen hatte. Ausgeschlossen 
wurde darin die Solidarhaftung der portugiesisch-jüdischen Gemeinde für 
Vergehen einzelner Sefarden.222  Übernommen aus dem Kontrakt von 1612 
wurde auch das Recht des Rates zur jährlichen Kündigung des Kontrakts. Die 
schließliche Fassung dieses fünfzehnten Artikels enthält einen — im Entwurf 
nicht vorhandenen — dahin gehenden Zusatz, daß die portugiesischen Juden 
im Falle einer solchen Kündigung von finanziellen Verpflichtungen aus län-
gerfristigen Mietverträgen freigestellt sein sollten. Wenn sie freiwillig abzie-
hen würden, so bestimmte es wie schon 1612 der Artikel sechzehn, sollten die 
Sefarden nicht mehr als die jährliche Steuer zu entrichten verpflichtet sein.223  

Im achtzehnten und letzten Artikel des Kontrakts vom 8. Dezember 1617 
wurde den portugiesischen Juden der Erwerb von Grundeigentum in der 
Stadt und deren Gebiet untersagt. Offenbar gab es bereits Grundeigentümer 
unter den Sefarden, wie aus der Anordnung hervorgeht, daß diese ihren 
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Grundbesitz wieder an Bürger verkaufen sollten.224  Auch wenn dieses Grund-
erwerbsverbot in der Folge oft umgangen wurde, indem sich die Portugiesen 
den Grundbesitz „ad usum et utilitatem" und einem Bürger „ad fideles ma-
nus" zuschreiben ließen,225  so wurde dadurch doch der mindere Rechtsstatus 
der portugiesischen Juden gegenüber den Bürgern und gegenüber anderen 
Fremden wie den Niederländern betont, denen der Grunderwerb gestattet 
war.226  Als bemerkenswerter Beleg für das hohe Ansehen, das dieser portu-
giesisch-jüdische Arzt in Hamburg genoß, erscheint die Ausnahmeregelung 
im Artikel achtzehn für „Doctori Roderico de Castro". Darin wurde ihm „aus 
sonderbaren erheblichen Ursachen" bzw. wegen dessen der Stadt „lange viel 
Jahre hero geleisteten treuen Dienste und Aufwartungen" gestattet, sein Haus 
auf Lebenszeit zu Eigentum zu behalten." 

Den Anstoß zu diesen Regelungen zum Grunderwerb, die in dem Kon-
traktsentwurf noch fehlten,'" mag eine antijüdische Stimmungslage unter der 
Hamburger Bevölkerung gegeben haben. Offenbar hatten Baumaßnahmen, 
die in jener Zeit an dem Haus Rodrigo de Castros vorgenommen wurden, Un-
mut ausgelöst. Darauf weist eine Beschwerde hin, die Senior Johannes Schel-
hammer am 20. Oktober 1617 von einem Bürger erhielt, der es vorzog, seinen 
Namen nicht zu nennen. Schelhammer übermittelte dieses Gravamen umge-
hend dem Bürgermeister.229  Der Anonymus beklagte darin unter anderem, 
daß der „jodische Dockter" auf dem Dreckwall „einen Auffsitz" bauen lasse, 
und forderte die Prediger auf; dazu nicht länger von den Kanzeln zu schwei-
gen. Andernfalls könnte, so drohte der Bürger kaum verhohlen mit gewaltsa-
men Übergriffen, etwas passieren, das diesen Bau verhindern würde."' 

Für den Senior besaß diese Beschwerde zwar die Qualität einer „auff-
rührische[n] Fleddermaus", aber er bat dennoch den Bürgermeister, die darin 
„angedeutete[n] Mengel [...] bei Zeitten [...zu] corrigiren".23' Inhaltlich 
hielt Schelhammer die Kritik des Bürgers also offenbar für fundiert, wenn er 
auch die Form, in der diese geäußert wurde, mißbilligte. Mit Sicherheit war 
es aus der Sicht des Seniors eine Anmaßung, die seine geistliche Würde ver-
letzte, von einem Außenstehenden zur Erfiilllung geistlicher Amtspflichten 
aufgefordert zu werden. Diese, so schrieb Schelhammer dem Bürgermeister, 
würden die Prediger auch, ohne dazu mit Drohgebärden aufgefordert zu wer-
den, „durch göttliche Gnade [...] gebürlich" verrichten.232  

Bemerkenswert erscheint, daß anscheinend zu einem Zeitpunkt, als die 
Frage des Grunderwerbs der portugiesischen Juden noch nicht Gegenstand 
der Kontraktsverhandlungen war, der Hausbau des Rodrigo de Castro an der 
Wallstraße derart Anstoß in bürgerlichen Kreisen erregt hatte. Offenbar war 
in der damaligen christlichen Gesellschaft Hamburgs, unabhängig davon, ob 
ein solches Interdikt offiziell schon existierte, die Vorstellung allgemein ver- 
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breitet, daß Juden der Erwerb von Grundeigentum nicht zustehen würde. 
Man kann wohl davon ausgehen, daß die judenfeindliche religiöse Indoktri-
nation durch die Geistlichkeit weiten Kreisen der Bevölkerung bereits ein 
klares Bild davon vermittelt hatte, wie das Leben von Juden unter Christen 
gestaltet sein sollte. Derartige, allgemein geläufige Vorstellungen von einem 
für Juden angemessenen Rechtsstatus wirkten zweifellos auf die Politik für die 
Juden mit ein. Denn im Interesse der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ord-
nung waren christliche Obrigkeiten in jener Zeit gezwungen, das Judenrecht 
weitgehend diesen Ideologien anzupassen. 

Hervorzuheben ist darüber hinaus, daß diese anonyme Klage schlaglicht-
artig Einblick gewährt in die Denkweise damaliger Bürger, die nicht zu den 
auf der staatlich-politischen Ebene Handelnden, sondern zur Masse der pas-
siven Beobachter gehörten. Auffällig erscheint, daß der Beschwerdeführer 
sich mit der Forderung an die Geistlichen wandte, vermeintliche Mißstände 
von der Kanzel öffentlich zu strafen. Daran wird nicht nur deutlich, daß die 
Geistlichen der kritischen Beobachtung ihrer Gemeinde unterlagen, sondern 
auch, daß manchem Hamburger Lutheraner die Kanzelpolemik der Geist-
lichkeit gegen Nichtlutheraner nicht scharf genug geriet. 

Der offenbar in jener Zeit unter der Bevölkerung und der Geistlichkeit 
verbreitete Unmut über de Castros Hausbau mag also dazu beigetragen ha-
ben, daß das Grunderwerbsverbot im Jahr 1617 in den Kontrakt für die Por-
tugiesen mit aufgenommen wurde. Die Ausnahmeregelung für de Castro, die 
vermutlich der Rat durchsetzte, erscheint um so bemerkenswerter, wenn man 
bedenkt, daß die Baumaßnahmen dieses Portugiesen damals im Zentrum der 
Kritik standen. 

Festzuhalten ist, daß nicht ausschließlich der Zuwachs, den die portugie-
sisch-jüdische Gemeinde seit 1612 zu verzeichnen hatte, im Jahr 1617 den An-
laß gab, einen neuen Kontrakt mit den portugiesischen Juden zu schließen.233  
Vielmehr spielte dabei das Bestreben der Bürger eine entscheidende Rolle, 
den judenfeindlichen Lehrsätzen des lutherisch-orthodoxen Glaubens poli-
tische Wirksamkeit zu verleihen. Der Kontrakt vom 8. Dezember 1617 ist 
daher als ein Kompromiß zu betrachten, mit dem eine schwierige Verhand-
lungslage aufgelöst wurde. Ihren Ausgang nahmen diese Kontraktsverhand-
lungen in einer von diametral entgegensetzten Vorstellungen der Bürger 
einerseits und der Portugiesen andererseits gekennzeichneten Situation, in 
der die Letztgenannten ihrem Verbleib in der Stadt kaum noch Chancen ein-
räumten. Wie es scheint, kam dem Rat, der am Verbleib der Portugiesen 
interessiert war, dabei die Rolle des Vermittlers zu zwischen den konträren Po-
sitionen der Bürger und der Portugiesen. Um die kardinalen Streitfragen aus 
dem Wege zu räumen, griff der Rat offenbar zu Absprachen, die mit beiden 
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Parteien jeweils ohne Wissen der anderen getroffen wurden. Die Zusage des 
Rates, den religiösen Versammlungen, wie bis dahin auch geschehen, weiter-
hin mit Nachsicht zu begegnen, gab wohl den Ausschlag dafür, daß die 
portugiesischen Juden die Erneuerung des Religionsausübungsverbots im 
Kontrakt akzeptierten. Dafür, daß die Bürger die Forderung nach Normie-
rung einer Zuzugsbeschränkung fallenließen, war anscheinend die Zusiche-
rung des Rates entscheidend, portugiesische Juden künftig nur im Konsens 
mit den Bürgern in der Stadt aufzunehmen. Allerdings hielt der Rat diese 
Zusage in der Folge nicht ein.234  

Die Festschreibung eines faktischen Schächtverbots konnten die Bürger 
aber durchsetzen. Durch diese Restriktion und durch das Grunderwerbsver-
bot verschlechterten sich die Lebensbedingungen der portugiesischen Juden 
in der Stadt. Auch finanziell wurden die Sefarden durch den Kontrakt höher 
belastet, denn die Jahressteuer wurde im Vergleich zu 1612 nicht nur verdop-
pelt, sondern die Portugiesen wurden darüber hinaus zu Sonderabgaben ver-
pflichtet. Angesichts der großen Bedeutung, die die Bürger einem gerechten 
Beitrag der Fremden zur Stadtkasse beimaßen, trug diese finanzielle Über-
einkunft aber sicherlich dazu bei, daß es im Jahr 1617 zu einem erfolgreichen 
Kontraktsabschluß kam.235  Der Ausschluß der Solidarhaftung und die Öff-
nung des Maldergewerbes für die portugiesischen Juden sind dagegen als 
Rechtsgewährleistungen hervorzuheben, die die Existenz der Gesamtge-
meinde finanziell sicherten und vor allem die wirtschaftlichen Lebensbedin-
gungen dieser Fremden erleichterten. 

Insgesamt erscheint der Kontrakt allerdings stärker von restriktiven, auf die 
religiös-motivierte bürgerliche Abwehrhaltung gegenüber einer jüdischen 
Ansiedlung in der Stadt zurückzuführenden Tendenzen geprägt. In den For-
derungen der Bürger nach Ausweisung der portugiesischen Juden, die am 
Anfang der Verhandlungen um den Kontrakt standen, trat die Vehemenz des 
bürgerlichen Widerstands gegen die Ansiedlung von Juden im lutherischen 
Hamburg deutlich zutage. Nur die Sorge um mögliche wirtschaftliche Nach-
teile, die der Abzug aller Portugiesen der Stadt hätte bringen können, veran-
laßte die Bürger offenbar, Zurückhaltung zu üben. Insofern erwies sich die 
Entschlossenheit der Sefarden, sich wie bereits 1612 Zufluchtsmöglichkeiten 
vor allem in mit Hamburg wirtschaftlich rivalisierenden Nachbarorten wie 
Stade und Glückstadt zu verschaffen und notfalls zu nutzen, auch 1617 als die 
richtige Taktik, die zur Sicherung ihrer Niederlassung in Hamburg beitrug.236  

Die Beschwerde der Geistlichkeit vom 4. Dezember 1617 
Vermutlich die Klage des anonymen Bürgers und wohl auch der Entwurf 
zum portugiesischen Kontrakt gaben dem Senior und Pastor an St. Petri Jo- 
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hannes Schelhammer und den Pastoren der drei übrigen Hauptkirchen, Mar-
tin Willich an St. Katharinen, Nicolaus Hardkopf an St. Nikolai sowie Se-
verin Slüter (Schlüter) an St. Jakobi237, den Anstoß, sich am 4. Dezember 1617 
mit einer Beschwerde an Bürgermeister und Rat zu wenden.238  Darin klagten 
die Geistlichen, „in glaubwürdige Erfahrung" gebracht zu haben, daß die 
portugiesischen Juden sich vor Bürgermeister und Rat offen dazu bekannt 
hätten, ihre gotteslästerlichen Conventicula abzuhalten, ohne deshalb be-
langt worden zu sein.239  Offensichtlich waren die Pastoren also über Interna 
der Verhandlungen um den neuen Kontrakt informiert worden. Aus dem 
Kontraktsentwurf geht hervor, daß die Sefarden im Verlaufe der Verhand-
lungen wegen kontraktwidrigen Verhaltens, vermutlich also vor allem wegen 
ihrer Gebetsversammlungen, heftig kritisiert worden waren.24° 

Erst nach dem Inkrafttreten des Kontrakts, am 18. Dezember 1617, rea-
gierte der Rat auf diese Beschwerde. Ohne die sefardischen Gebetsversamm-
lungen der Vergangenheit in Abrede zu stellen, war er bestrebt, die Geist-
lichkeit mit der Zusicherung zu beschwichtigen, daß künftig die Einhaltung 
der Kontraktsbestimmungen durch die portugiesischen Juden verstärkt über-
wacht werden würde. Auf diese Weise, so der Rat an die Prediger, sei sicher-
gestellt, daß gemäß dem letzten Bürgerschaftsbeschluß fernerhin „die Juden 
[...] keine Conventicula halten, ihre Religion nicht exerciren, die ihren nicht 
beschneiden, noch Jemand ergern" würden.241  

Weitere Beschwerdepunkte der Geistlichen waren die Baumaßnahmen an 
Rodrigo de Castros Haus am Alten Wall sowie die für den neuen Kontrakt 
projektierte Ausnahmeregelung vom Grunderwerbsverbot für diesen portu-
giesisch-jüdischen Arzt. Daß Juden Immobilien besäßen, so argumentierten 
die Pastoren unter Verweis auf die theologischen Gutachten von 1611, würde, 
auch wenn es nur auf Lebensdauer sei, den Grundsätzen der lutherisch-or-
thodoxen Lehre widersprechen.242  Allerdings konnten sich die Geistlichen 
mit ihrer dogmatischen Strenge in diesem Fall nicht durchsetzen. Denn, dar-
auf wies der Rat in seiner Antwort hin, auch die Bürger hätten der Ausnah-
meregelung für de Castro zugestimmt, weil er „ein wolverdienter Man" sei, 
der „vielen Leuten dieser Stadt mit seiner Kunst und Beruff gedienet und ge-
holffen" habe.243  Die Geistlichen dagegen zeigten keinerlei Bereitschaft, ihr 
Verdikt über diesen Portugiesen wegen dessen Verdiensten um die Stadt zu 
revidieren. Er blieb für sie der „ergerliche Man", der die Geistlichkeit und die 
Gemeinde mit seiner „furgehabten Polygamia", mit „seine[m] unfletigen 
geitzigen Hertzen[...]" sowie „mit andern mehren Sachen offtmaels betrübet 
und geergert" habe.244  Gegen diese Anwürfe verteidigte der Rat de Castro ve-
hement. In Religionsfragen habe dieser Portugiese stets Zurückhaltung 
geübt, und darüber, daß de Castro in Polygamie lebe, sei dem Rat nichts be- 
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kannt. Wenn dieser vielleicht derartige Absichten gehegt habe, seien diese je-
denfalls nicht „ad effectum" gekommen.245  

Der mutmaßliche Hintergrund dieser Kontroverse um die Polygamie, de-
ren sich de Castro angeblich schuldig gemacht hatte, gewährt einen interes-
santen Einblick in dessen damalige Haltung zum Judentum. 1611 war de Ca-
stros Bruder, mit jüdischem Namen Jacob Nahmias, in Hamburg kinderlos 
verstorben. De Castro war offenbar gewillt, mit der Witwe seines Bruders, Sa-
rah, eine Leviratsehe einzugehen. Da diese sich nach anfänglichem Einver-
ständnis anders besann, de Castro aber die Chaliza verweigerte, versuchte die 
portugiesisch-jüdische Gemeinde, ihn mit einem Bann dazu zu bewegen. Au-
ßerdem wurde ein Gutachten zu diesem Fall von dem Rabbiner Leon Mo-
dena in Venedig eingeholt, der sich dann aber dagegen aussprach, de Castro 
durch den Bann zur Chaliza zu zwingen.246  Ob de Castro allerdings der Au-
tor einer im Jahr 1614 anonym in portugiesischer Sprache erschienenen 
Schrift mit dem Titel „Trattato de Halissa" war, also einer Abhandlung über 
die Chaliza, ist umstritten.247  Dieser Vorfall deutet aber darauf hin, daß de 
Castro zur damaligen Zeit bereit war, ganz nach den jüdischen Gesetzen zu 
leben.248  Allerdings ist nicht auszuschließen, daß de Castro bei der Entschei-
dung zur Leviratsehe und der Verweigerung der Chaliza nicht nur von Fröm-
migkeit, sondern auch von weltlichen Motiven geleitet wurde.249  

Aus der Beschwerde der Geistlichen und der Antwort des Rates verdienen 
folgende Punkte noch einmal hervorgehoben zu werden. Die Prediger zeig-
ten sich bereits vor dessen Inkrafttreten genau über den Inhalt des Kontrakts 
informiert. Offenbar besaßen sie also einen Informanten aus bürgerlichen 
Kreisen. Dafür spricht auch der Umstand, daß der Entwurf des Kontraktes 
in den Ministeriumsakten überliefert ist. Daß die Bürger die Ausnahmerege-
lung vom Grunderwerbsverbot für de Castro billigten, ist ein weiterer Beleg 
für das hohe gesellschaftliche Ansehen und das Maß an Anerkennung, das 
dieser jüdische Arzt in Hamburg genoß. Obwohl die Geistlichen sicher 
wußten, daß in diesem Fall die Bürger als Bündnispartner nicht hinter ihnen 
standen, ließ ihr Verständnis vom geistlichen Wächteramt es nicht zu, die ob-
rigkeitliche Gewährung des Grundeigentümerstatus an einen Juden ohne 
Widerspruch zu akzeptieren. Im Gegensatz zu Rat und Bürgern fanden sie 
für de Castros Verdienste kein Wort der Anerkennung. Aus der Sicht der Pre-
diger blieb de Castros Person vielmehr ein Stein des Anstoßes; einmal, weil 
dieser Portugiese eine polygamische Ehe hatte eingehen wollen, vor allem 
aber, weil diesem Juden durch die Ausnahmeregelung eine öffentliche Aner-
kennung zuteil wurde, die in einem deutlichen Widerspruch zu dem theolo-
gischen Grundsatz von der jüdischen Knechtschaft stand.25° 
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Judenpolitik von 1617 bis 1639: 
Konsolidierung trotz anhaltenden Protestes 

Das Schächten im Spiegel einer Predigt des Pastors Hardkopf (I6r9) 
Das Schächten nach jüdischem Ritus blieb in den Jahren nach 1617 offenbar 
deshalb ein Stein des Anstoßes, weil das dahin gehende Verbot von den Por-
tugiesen nicht eingehalten wurde. Dafür spricht zum Beispiel, daß die Bürger 
im Konvent mit dem Rat am 28./29. Januar 1619 forderten, den portugiesi-
schen Juden wegen öffentlichen Schächtens im Küterhaus Strafen aufzuer-
legen. Zwar rechtfertigte sich der Rat in diesem Fall mit Nichtwissen, sagte 
den Bürgern aber zu, künftig strenger über die Einhaltung dieser Vorschrift 
zu wachen.25' Daß das Schächten in jenen Jahren ein Thema öffentlichen In-
teresses war, belegt ebenfalls eine Predigt, die der Pastor an St. Nikolai Nico-
laus Hardkopf im Jahr 1619 hielt. Diese erschien im Jahr 1622 zusammen mit 
anderen Kanzelvorträgen dieses Predigers unter dem Titel „Schlüssel zu 
Gottes Speisekammer" im Druck. In der fraglichen Predigt setzte sich Hard-
kopf nicht nur mit dem Schächten, sondern auch mit den jüdischen Speise-
gesetzen auseinander.252  

In diesen — mit Überschriften wie zum Beispiel „Von Wüsten / Einöden / 
Wildnüssen / Heiden oder Morassen" oder ,Yom Holtze / Höltzungen und 
Wäldern"253  versehenen — Predigten, die von der Beliebtheit der Emblema-
tik in der Barockzeit zeugen, ging Hardkopf mehrfach auf das jüdische Volk 
zur Zeit der Bibel ein. So verwies er in der Predigt ,;Vom Holtze [...]" vor-
nehmlich auf die Propheten, die den Ungehorsam des israelitischen Volkes 
gegenüber den göttlichen Gesetzen beklagt hatten. Hardkopf war bestrebt, 
die Israeliten als abergläubisch und ungläubig darzustellen. Nach seiner An-
sicht glichen sie darin den Germanen, weil diese Bäume als heilig verehrt 
hätten, sowie den „Papisten", die Abgötterei mit ihrer Verehrung von Bil-
dern und Kruzifixen treiben würden.254  In der Predigt ,Von  den [...] Wilden 
Thieren" bezeichnete Hardkopf die jüdischen Speisegesetze als Zuchtmittel 
Gottes, als Joch, das Gott den „wilden, rauhen, trotzigen und stolzen" Is-
raeliten habe auferlegen müssen, um diese zu bezwingen. Mit dem Hinweis 
auf die christliche Botschaft des Neuen Testaments, durch die die Christen 
von der Verpflichtung auf diese Speisegesetze gelöst worden seien, rundete 
Hardkopf das pejorativ gezeichnete Bild von den Juden und deren ver-
meintlich überholten religiösen Traditionen und Gesetzen ab. Den Aus-
führungen dieses Pastors war eindeutig die damals gängige Vorstellung 
immanent, daß der christliche Glaube von höherem Wert als der jüdische 
sei und das Christentum Mahnungen zur geistlichen Reinheit in Gestalt 
strenger Speisegesetze nicht bedürfe.255  
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In der Predigt vom 1. Oktober 1619, die Hardkopf mit dem Titel ,Vom 
Schlachten / und was dem anhängig" versah, werden die Konsequenzen deut-
lich, die sich aus der christlich-theologischen Vorstellung ergaben, daß der 
alte Bund Gottes mit dem Volk Israel mit der Aufrichtung eines neuen Bun-
des zwischen Gott und den Christen geendet habe. Diese manifestierten sich 
in jener Zeit in Verachtung und Abwertung der zeitgenössischen Juden und 
deren traditionell jüdischer Lebensweise.256  Hardkopf nahm diese Predigt 
zum Anlaß, seiner Gemeinde den Vorgang des Schächtens nach dem jüdi-
schen Religionsgesetz detailliert zu schildern. Dabei stützte er sich auf das 
Werk „Flagellum Judaeorum" oder „Juden Geissel" von 1589 aus der Feder 
des Konvertiten aus dem Judentum Ernst Ferdinand Hessen sowie auf die 
Schrift „Synagoga judaica, das ist Juden-Schul" des berühmten Basler He-
braisten Johannes Buxtorf, die erstmals 1603 in deutscher Sprache veröffent-
licht worden war.257  Hardkopfs Intention, die Juden und deren Glauben der 
Verachtung preiszugeben, offenbart sich unter anderem darin, daß er die 
Schächtvorschriften als „Narretey" und „Schelmerey" diffamierte.258  

Auch bei dem Hinweis auf den Streit um Tradition und Gesetz, der zur 
damaligen Zeit unter den portugiesischen Juden ausgetragen wurde, ging es 
Hardkopf sicherlich darum, die jüdischen Religionsgesetze zu diskreditieren. 
„U. de C.", d. h. wohl Uriel da Costa, bezeichnete der Pastor in diesem Kon-
text als einen Renegaten, der wegen seiner Einstellung zu den jüdischen Re-
ligionsgesetzen aus der Gemeinde ausgeschlossen worden sei.259  Hardkopfs 
Ausführungen offenbaren, daß die lutherische Geistlichkeit über portugie-
sisch-jüdische Gemeindeinterna bemerkenswert gut informiert war. Vermut-
lich verfolgten die Prediger Vorgänge innerhalb der jüdischen Gemeinde spe-
ziell dann mit Interesse, wenn es um Religionsstreitigkeiten ging. 

Darüber hinaus präsentierte Hardkopf seinen Zuhörern in dieser Predigt 
die in der Tendenz äußerst judenfeindlichen Schilderungen des Autors des 
„Flagellum Judaeorum" zum Schächten, die offenbar auf Erfahrungen be-
ruhten, die Hessen als Sohn eines jüdischen Schächters gemacht hatte.26° Das 
Bekenntnis Hessens, oftmals — vermutlich um materieller Vorteile willen —
gegen Schächtvorschriften verstoßen und damit — in Hardkopfs Diktion —
geheuchelt zu haben, fügte sich nahtlos in die Zielrichtung, die Hardkopf mit 
dieser Predigt verfolgte. Die Juden sollten als Betrüger und deren Religions-
gesetze als lächerlich und verachtenswert diffamiert werden. Mit einer ju-
denfeindlichen Legende um nicht koschere Fleischteile, die Hardkopf eben-
falls Hessens „Flagellum Judaeorum" entnommen hatte und die der Pastor 
seiner Gemeinde als reale Bedrohung zur Warnung vorhielt, erreicht die an-
tijüdische Polemik in dieser Predigt ihren Höhepunkt. Hardkopf breitete vor 
seinen Zuhörern die Behauptung aus, daß jüdische Kinder vor dem Verkauf 
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nicht koscheren Fleisches an Christen dieses „wol besudlen / auch wol berot-
zen und bebruntzen / und [dazu] sagen [...müßten] / die Goijm sollen daran 
fressen / [...und] / unheilsame Kranckheiten und den gewissen Todt" da-
vontragen.26' Mit dieser Verleumdung, die sich auf den Gottesmordvorwurf 
an die Juden und die in damaliger Zeit geläufige Vorstellung zurückführen 
läßt, daß Juden seither permanent Mordgelüste gegenüber Christen hegen 
würden, beendete Hardkopf seine Ausführungen zum Schächten. 

Bürgerlicher Unmut über die sefardische Wirtschaftstätigkeit (r6rp) 
Im Jahr 1619 erregte auch die wirtschaftliche Betätigung der portugiesischen 
Juden den Unmut der Bürger. Diese klagten zum einen darüber, daß die Por-
tugiesen mit Waren handeln würden, die den Bürgern vorbehalten seien. 
Zum anderen waren es die Münzgeschäfte des portugiesischen Kaufmanns 
Alvaro Dinis und seines Schwagers Paul Dirichsen, an denen die Bürger in 
der damaligen sogenannten Kipper- und Wipperzeit Anstoß nahmen.262  Der 
erstgenannte Beschwerdepunkt läßt den Grund dafür sichtbar werden, daß 
die Bürger in den Sefarden und anderen Fremden Konkurrenten eigener 
Handelsgeschäfte sahen. Dagegen belegen die Vorfälle um Alvaro Dinis und 
dessen Schwager exemplarisch, daß außenpolitische Belange das Handeln des 
Hamburger Rates besonders dann beeinflussen konnten, wenn es um portu-
giesische Juden ging, die in den Diensten von Fürsten und Potentaten der in 
Hamburgs Nachbarschaft gelegenen Territorien standen.263 

Im Konvent mit dem Senat im Januar 1619 forderten die Bürger ein Verbot 
für die Portugiesen, zum Nachteil der Bürger vor den Toren der Stadt Wachs 
sowie andere dem bürgerlichen Handel vorbehaltene Waren zu kaufen. Der 
mutmaßliche Hintergrund dieser Forderung ergibt sich aus einer Supplik der 
„Kauff- und Handelsleute" vom 27. Januar 1619, die dem Konventsprotokoll 
beigefügt ist.264  Darin wurde Klage vor allem über den illegalen Kornhandel 
der Niederländer geführt, aber auch gegenüber den portugiesischen Kaufleu-
ten wurde der Vorwurf erhoben, das Getreidehandelsverbot für Fremde zu 
umgehen. Offenbar war es damals unter den Sefarden übliche Praxis, Getrei-
degeschäfte gegen Zahlung einer Provision durch solche christlichen Bürger 
abwickeln zu lassen, die sich im übrigen nicht kaufmännisch betätigten. Un-
ter den christlichen „Kauff- und Handelsleuten" hatte zudem der größere ge-
schäftliche Erfolg Ärgernis erregt, den portugiesische Kaufleute, so wurde in 
der Supplik behauptet, bei diesen Geschäften durch die Hilfe unbeeidigter 
Makler erzielen würden.265  

Zwar waren die geschäftlichen Aktivitäten der Portugiesen im Bereich des 
Hamburger Umlands insgesamt im Vergleich zu ihrem Engagement im Fern-
handel wohl nie umfangreich. Es ist aber bekannt, daß Ferdinand Ximenes 
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zum Beispiel in Geschäftsverbindungen mit Heinrich Rantzau, dem Statt-
halter der holsteinischen Herzogtümer, stand und ihm auch Getreide lieferte. 
Ebenso sind Nachrichten über Getreideankäufe überliefert, die Alvaro Dinis 
für den Bremer Erzbischof tätigte.266  Festzuhalten ist, daß der Handel der 
Portugiesen mit Getreide, vor allem anscheinend der hohe Gewinn, den diese 
Kaufleute vielleicht dank ihrer guten Geschäftsbeziehungen zu auswärtigen 
Machthabern daraus erzielen konnten, aus der Sicht einiger Bürger als Be-
drohung ihrer eigenen Geschäfte betrachtet wurde. 

Im Januar 1619 erhielten die Bürger die Zusage vom Rat, daß ihre wirt-
schaftlichen Interessen geschützt werden sollten.267  Ob diese obrigkeitliche 
Schutzzusage aber effektiv umgesetzt werden konnte, darf indessen bezwei-
felt werden. Denn für die Portugiesen und die anderen Fremden, die ihre 
Handelsgeschäfte zweifellos nach ökonomischen Gesichtspunkten betrieben, 
gab es vielfältige Möglichkeiten, die Bestimmungen von 1604 zu umgehen.268  
Dem althergebrachten städtischen Ideal des Nahrungsschutzes konnte zwar 
noch auf der Normenebene, wie im Rezeß von 1604 geschehen, Gestalt ge-
geben werden. In der alltagspraktischen Realität des wirtschaftlichen Lebens 
jener Zeit war es vermutlich kaum noch möglich, Verstöße gegen diesen 
Grundsatz zu verhindern und zu verfolgen. 

Wahrscheinlich rekrutierten sich die Beschwerdeführer vom Januar 1619 
vornehmlich aus der Schicht des mittleren Bürgertums, in dem traditionelle 
wirtschaftliche Denkweisen stark verhaftet waren. Offener gegenüber einer 
vom Interessenschutz für eingesessene Bürger befreiten Wirtschaftsweise war 
sicherlich die damalige bürgerliche Oberschicht. Abgesehen davon, daß die 
ökonomische Interessenlage unter den Großkaufleuten unabhängig von der 
Religionszugehörigkeit zumeist gleichgerichtet war und wirtschaftliche Ko-
operationen zwischen Einheimischen und Fremden an der Tagesordnung wa-
ren, zeigte sich die Hamburger kaufmännische Oberschicht darüber hinaus 
zur sozialen Integration zum Beispiel der Niederländer bereit.269  Im Ergebnis 
kann man wohl davon ausgehen, daß Kontroversen, wie sie im 
Zusammenhang mit dem Getreidehandel auftraten, gerade im mittleren 
Bürgertum Ressentiments gegen Fremde und speziell Juden nährten. 

Bereits in der Resolution vom To. Februar 1617 hatten die Bürger gefor-
dert, Alvaro Dinis die Niederlassung in der Stadt aufzukündigen. Offenbar 
hatten Münzgeschäfte Ärgernis erregt, die Dinis für den bremischen Erzbi-
schof, den Herzog von Sachsen-Lauenburg und seit 1616 vor allem für den 
schauenburgischen Grafen getätigt hatte. In der Folge war auch in Hamburg 
minderwertiges Geld in Umlauf gekommen.27° Nachdem Dinis 1618 gräflich 
schauenburgischer Münzhalter geworden war und Silber für die Münzge-
schäfte des Grafen nach Altona lieferte, spitzte sich die Lage zu. In jenem Jahr 

161 



kam es zur Konfiskation von Silber durch den Hamburger Rat, das, bestimmt 
für die Altonaer Münze, von Dinis geliefert worden war. Mit der im Januar 
1619 errichteten Bank wurde dann in Hamburg ein wirksames Instrument 
geschaffen, mit dem das Eindringen minderwertigen Geldes in die Stadt un-
terbunden werden konnte. Dinis war gezwungen, nach Altona überzu-
siedeln, und sein Schwager Paul Dirichsen wurde im selben Jahr bei dem 
Versuch festgenommen, auf der Hamburger Börse verbotenerweise minder-
wertige Schreckenberger gegen Reichstaler einzuwechseln.271  

Daß der Rat Alvaro Dinis im wesentlichen ungeschoren ließ, obwohl des-
sen illegale Münzgeschäfte stadtbekannt waren, rief den Ärger der Bürger 
hervor. Am zo. Januar 1619 mahnten die Oberalten gegenüber dem Rat, daß 
sich Dinis wie alle Portugiesen in dem Kontrakt zu ehrlichem Wirtschafts-
gebaren verpflichtet habe. Für seine Vergehen müsse er daher angemessen be-
straft werden. Ins Schwarze trafen die Oberalten vermutlich mit der Frage, 
ob Dinis eine „sonderliche Freyheit" zugestanden würde, die diesen Juden 
empörenderweise besserstellen würde als „Christen Mensche[n]" in ver-
gleichbarer Lage.272  

Tatsächlich war es wohl der Schutz, den der Graf von Schauenburg Dinis 
und Dirichsen gewährte, der den Rat Nachsicht üben und auf härtere Stra-
fen als die ausgesprochene Stadtverweisung für beide Portugiesen verzichten 
ließ. Daß der Rat gute Gründe hatte, in dieser Angelegenheit mit Vorsicht zu 
agieren, belegt ein Schreiben des Grafen. Darin klagt dieser über die Be-
handlung, die seinem Münzmeister Alvaro Dinis in Hamburg zuteil gewor-
den sei, und drohte gegenüber dem Hamburger Rat mit dem Verkauf Alto-
nas bzw. der gesamten Grafschaft Pinneberg an den Widersacher Hamburgs, 
den dänischen König Christian IV.273  Eine solche Erweiterung des dänischen 
Einflußgebietes bis an die Grenzen der Elbmetropole stand gerade zur da-
maligen Zeit, als der dänische König jede Gelegenheit nutzte, um der Stadt 
zu schaden, Hamburgs Interessen diametral entgegen. Hamburgs Eigenstän-
digkeit und wirtschaftliche Entwicklung wäre dadurch, wenn nicht gar in 
Frage gestellt, so doch mindestens stark behindert worden.274  

So war es wohl die Sorge vor für Hamburg nachteiligen Konsequenzen, 
die den Rat veranlaßte, Zurückhaltung gegenüber dem gräflichen Münzhal-
ter Alvaro Dinis und dessen Verfehlungen zu üben. Im Gegensatz zu dieser 
von außenpolitischen Belangen bestimmten Perspektive des Rates beurteil-
ten die Bürger den Fall Dinis offensichtlich stärker nach innenpolitischen 
Maßstäben. Mit der Intention des Rates, Schaden von der Stadt abzuwen-
den, stimmten die Bürger sicherlich überein. Allerdings waren sie nicht be-
reit, dessen pragmatisch ausgerichtetes politische Handeln ohne Wider-
spruch hinzunehmen, wenn dieses einem Juden zum Vorteil gereichte.275  
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Nicht nur in der christlichen Bevölkerung Hamburgs, sondern auch in der 
Altonas war eine latent judenfeindliche Stimmung verbreitet. Das belegen 
Ereignisse, die sich in dem kleinen Ort vor den Toren der Elbmetropole im 
August 1619 zutrugen und durch einen Unfall ausgelöst wurden, in den auch 
Alvaro Dinis verwickelt war. Dessen Kutscher verursachte, als er sich mit sei-
nem Herrn wohl auf dem Weg zur Münze befand, einen schweren Unfall, bei 
dem ein Kind zu Tode kam. Daraufhin kam es zu einem Ausbruch von Ge-
walttätigkeiten unter den Altonaer Einwohnern, deren Opfer Alvaro Dinis, 
vor allem aber sein an dem Unfall unbeteiligter Schwager Paul Dirichsen 
wurde. Aus den Verhörprotokollen der gräflichen Beamten ergibt sich, daß 
Dinis von seiten der Christen unterstellt wurde, „aus lauterem vorgenom-
menen und vielleicht längst bei sich beschlossenen feindseligen jüdischen 
Vorsatz" das Kind überfahren zu haben.276  

Zur damaligen Zeit bedurfte es also keines tatsächlichen Anhaltspunktes 
für ein Verschulden, um Juden, denen ja grundsätzlich Mordgelüste gegen-
über Christen unterstellt wurden, der vorsätzlichen Tötung zu beschuldigen. 
Es genügte, daß Dinis in der Kutsche gesessen hatte, mit der das Kind über-
fahren wurde, um in den Köpfen der christlichen Bevölkerung die christlich-
theologische Vorstellung von der bis zur Mordlust reichenden Christen-
feindschaft der Juden heraufzubeschwören. Zwar schützte der Graf von 
Schauenburg seinen Münzmeister gegen weitere strafrechtliche Verfolgungen 
der Altonaer, dennoch zwang dieser Vorfall Dinis, seinen Wohnsitz von Al-
tona nach Glückstadt zu verlegen.r7  

Der Niederlassungskontrakt von 1623 
Der infolge des spanischen Embargos gegen die Niederlande seit 162.1 ver-
stärkte Zuzug von Sefarden nach Hamburg schlug sich im Jahr 1622 in er-
neuten Verhandlungen um die Niederlassungsbedingungen nieder. Wie es 
scheint, fanden diese vornehmlich zwischen Rat und Sefarden statt, die Bür-
ger nahmen nur am Rande Anteil.278  Allerdings hatte sich der Rat im Mai 
desselben Jahres der Zustimmung der Oberalten zur Aufnahme weiterer Por-
tugiesen in die Kontrakte vergewissert. Deutlich wurde dabei, daß besonders 
vornehme und wohlhabende Kauf- und Handelsleute unter neuzuziehenden 
Sefarden auch den Oberalten willkommen waren. Gleichzeitig nahm dieses 
Bürgerliche Kollegium aber die Gelegenheit wahr, etliche Beschwerden ge-
gen die portugiesischen Juden vorzubringen.279  So verlangten die Oberalten 
nicht nur, daß diejenigen Portugiesen aus Hamburg ausgewiesen werden 
sollten, die zum gemeinen Nutzen der Stadt nichts oder nur wenig beitragen 
würden. Vielmehr forderten sie darüber hinaus auch, daß die angeblich zahl-
reichen unvereidigten Makler unter den Portugiesen die Stadt verlassen soll- 
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ten, denn diese würden den Bürgern das „Brodt fur den Munde" wegneh-
men.280 

Zentraler Beschwerdepunkt der Oberalten aber waren die religiösen Zu-
sammenkünfte der Sefarden. Es sei stadtbekannt, so die Bürger, daß die Por-
tugiesen ständig dem Verbot der Religionsausübung zuwiderhandeln würden. 
Die Oberalten forderten vom Rat, diese Übertretungen der Kontraktsvor-
schriften zu unterbinden bzw. mit Stadtverweisungen zu ahnden. Bemer-
kenswert erscheint, daß dieses Bürgerliche Kollegium von drei Orten zu be-
richten wußte, an denen sich die Portugiesen zum Beten zu versammeln pfleg-
ten. Aus dieser Beschwerde geht darüber hinaus auch hervor, auf welche Re-
aktion die Gebetsversammlungen der Sefarden bei der Geistlichkeit stießen. 
Darin findet sich nämlich der — in seiner Ausdrucksweise euphemistisch an-
mutende — Bericht der Oberalten, daß an den vergangenen Osterfeiertagen 
von den Kanzeln der illegalen Ausübung der jüdischen Religion „gedacht" 
worden sei; was sicherlich nichts anderes bedeutete, als daß die Pastoren hef-
tig dagegen polemisiert hatten."' Möglicherweise waren es diese antijüdi-
schen Predigten, die den Oberalten den Anstoß gegeben hatten, beim Rat die 
Durchsetzung des Verbots der Religionsausübung gegenüber den portugiesi-
schen Juden einzufordern. Auf jeden Fall belegt der Bericht der Oberalten, 
daß die Geistlichen in Predigten gegen die portugiesischen Juden polemisier-
ten. Im Jahr 1622 geschah das offenbar gerade zu Ostern, dem christlichen 
Fest, bei dem die Passion Jesu und damit der in der christlichen Judenfeind-
schaft traditionelle Gottesmordvorwurf im Mittelpunkt stand. Daß in zeitli-
cher Nähe zu diesem christlichen Fest antijüdische Ressentiments auflebten, 
war damals nicht selten und hatte oft fatale Folgen für die Juden.282  

Aus der Beschwerde geht ebenfalls hervor, daß die Bürger der jüdischen 
unter den religiösen Minderheiten in der Stadt nur den niedrigsten Rang ein-
räumten. Die Oberalten argumentierten, daß Katholiken und Reformierten, 
die immerhin getaufte Christen seien, die Religionsausübung in der Stadt 
auch verboten sei. Deshalb könnten den Juden „alß abgesagten Feinden" 
Christi, „die [...] unsern Erloser und Seligmacher zu lästern, und zu schme-
hen Bewohnet" seien, religiöse Versammlungen erst recht nicht gestattet wer-
den.283  An diesem Vorbringen der Oberalten wird deutlich, daß trotz aller 
Streitigkeiten unter den christlichen Konfessionen in damaliger Zeit in dem 
gemeinsamen Glauben an Jesus Christus doch ein einigendes Band existierte. 
Die Juden standen dagegen außerhalb der christlichen Gemeinschaft, sie gal-
ten nicht nur als Feinde des christlichen Glaubens lutherischer Prägung, 
sondern des Christentums überhaupt. Entsprechend groß war die Distanz 
zwischen Juden und Christen jeglicher Konfession und entsprechend gering 
war der der jüdischen Minorität von den Christen zugewiesene Stellenwert. 
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Offenbar war die Reaktion des Rates auf diese Beschwerden zur Zufrie-
denheit der Oberalten ausgefallen. Denn am io. Juli 1622, als dieses Kolle-
gium zu Fragen der portugiesischen Niederlassung Stellung bezog, wurde nur 
gefordert, Bürger künftig in Verhandlungen mit Sefarden und anderen Frem-
den miteinzubeziehen.284  Wie es scheint, entsprach der Rat diesem Verlangen 
aber vorerst nicht, denn die Bürgerschaft erhob im Konvent mit dem Senat 
am 12. Februar 1623 dieselbe Forderung.285  Ob die Bürger noch Einfluß auf 
die 1622 zwischen Rat und Portugiesen vereinbarten Bedingungen nahmen, 
bis diese am 3o. September 1623 schließlich beurkundet wurden, ist unbe-
kannt.286  

Allerdings erscheint es angesichts dessen, daß die Bürger zu einer restrik-
tiven Judenpolitik tendierten, nicht wahrscheinlich, daß sie zur Vereinbarung 
von 1623 noch gehört wurden. Denn durch diesen neuen Kontrakt, der als 
Ergänzung des Vertrages von 1617 verstanden wurde, wurden Rechtsstellung 
und Lebensbedingungen der portugiesischen Juden in einem Maße verbes-
sert, das bei den Bürgern kaum auf Zustimmung gestoßen wäre.282  Allerdings 
hatten die Oberalten zu zwei zentralen Regelungen des Kontrakts von 1623 
bereits im Mai ihr Placet gegeben, nämlich zur Aufnahme neuzugezogener 
Portugiesen in die Niederlassungsvorschriften sowie bemerkenswerterweise 
auch zur Legalisierung des Schächtens. Der neue Kontrakt ermöglichte es 
den Portugiesen, Vieh künftig im Küterhaus, zur Vermeidung unliebsamen 
Aufsehens möglichst an einem besonderen Ort und Tag, zu schächten.288  Ob 
diese Vorschriften die Billigung der Bürgerschaft gefunden hätten, erscheint 
zweifelhaft. Schließlich hatte dieses Gremium in den Jahren 1617 und 1619 
gerade gegen den Zuzug weiterer Sefarden und gegen das Schächten nach jü-
dischem Ritus vehement opponiert. 

Der Kontrakt von 1623 setzte sich hauptsächlich aus Bestimmungen zu-
sammen, die zur Sicherung des Bestandes der portugiesisch-jüdischen Ge-
meinde in der Stadt beizutragen geeignet waren. Zu vermuten ist daher, daß 
sie auf Anregungen der Sefarden zurückgingen. So wurde darin beispielsweise 
Maß und Umfang von Strafen für Übertretungen des Verbots der Religions-
ausübung festgelegt, und zwar sollte denjenigen Portugiesen, die eines sol-
chen Vergehens überführt waren, eine Geldstrafe in Höhe eines Jahresschoßes 
auferlegt werden. Im Falle wiederholter Zuwiderhandlung konnte, entspre-
chend der Forderung der Oberalten, auch die Ausweisung aus der Stadt aus-
gesprochen werden. Wenn auch diese Strafen einzelne Portugiesen empfind-
lich treffen konnten, für die Gesamtheit der Sefarden in der Stadt von er-
strangiger Bedeutung war mit Sicherheit die ausdrückliche Bestimmung, daß 
Übertretungen des Verbots der Religionsausübung nicht der Gemeinde ins-
gesamt angelastet werden sollten.289  
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Im dritten Artikel des Kontrakts von 1623 offenbart sich, in welchem Aus-
maß die vor allem von der Geistlichkeit propagierte Judenfeindschaft das Le-
ben der portugiesischen Juden unter den Hamburger Lutheranern in jener 
Zeit bestimmte. Darin wurde den Sefarden obrigkeitlicher Schutz zugesagt 
gegen Schmähungen, Beleidigungen, Schreiereien und Tätlichkeiten, wie sie 
sie offenbar von dem „gemeinen Pöbel" zu erdulden hatten.29° Abhilfe wollte 
der Rat mit öffentlichen Mandaten schaffen, die von den Kanzeln verlesen 
werden sollten. Da außerdem Gespräche mit den Lehrern der Schulen, auch 
der Lateinschulen, sowie mit der Brauergesellschaft vorgesehen waren, zähl-
ten offenbar auch Schüler und Brauerknechte zum Kreis der Übeltäter. Da 
Schüler kaum der Unterschicht zuzurechnen sind, ist die Bezeichnung „ge-
meiner Pöbel" wohl nicht als soziale Kategorisierung zu verstehen. Vermut-
lich enstammten die Täter also nicht ausschließlich der Unterschicht, son-
dern deren Bezeichnung als „gemeiner Pöbel" war anscheinend der Rohheit 
der Taten geschuldet.29' Festzuhalten ist, daß die portugiesischen Juden in je-
nen Jahren judenfeindlichen Übergriffen ausgesetzt waren, die offenbar nicht 
nur von der einfachen, ungebildeten Masse der Bevölkerung ausgingen. Viel-
mehr waren daran auch Schüler, die im besonderen Maße der Indoktrination 
judenfeindlicher Dogmen der lutherischen Lehre unterlagen, beteiligt. Her-
vorzuheben ist ferner die Bereitschaft des Rates, den portugiesischen Juden 
obrigkeitlichen Schutz gegen Übergriffe zu gewähren. 

Diejenigen Vorschriften, die der Gemeinde im Bedarfsfall obrigkeitliche 
Amtshilfe in innerjüdischen Angelegenheiten zusagten, wurden sicherlich 
ebenfalls auf Initiative der Portugiesen in den Kontrakt aufgenommen. Zwei-
fellos trug diese Zusage zur Sicherung der inneren Organisationsstruktur der 
portugiesisch-jüdischen Gemeinde bei.292  Von besonderer Relevanz erscheint 
— trotz deren kryptischer Formulierung — auch die Regelung des Artikels sie-
ben. Darin ist davon die Rede, daß die Sefarden auch künftig „sondere 
Gebreuche" üben durften. Wahrscheinlich ging es bei diesen besonderen 
Gebräuchen um die Gewährleistung innerjüdischer Jurisdiktionsrechte in 
Familien- und Ehesachen. In einem gewissen Umfang wurden mit dieser Re-
gelung also wohl autonome Rechte der portugiesisch-jüdischen Gemeinde 
und eine rechtliche Sonderstellung der in der Stadt ansässigen Sefarden, mit-
hin ein Status obrigkeitlich anerkannt, den die Bürger 1611 den Portugiesen 
strikt verweigert hatten. Die Sefarden erhielten außerdem das Recht, im Rah-
men dieser „sonderen Gebreuche" an die Obrigkeit zu appellieren.293  

Obrigkeitliche Amtshilfe wurde den Portugiesen daneben auch für die Er-
hebung innergemeindlicher Steuern sowie für Maßnahmen zugesagt, die auf 
Aufrechterhaltung der Gemeindedisziplin zielten.294  Diese drei Bestimmun-
gen offenbaren ein Maß an Anerkennung autonomer Bereiche der jüdischen 
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Gemeinde, das in den bisherigen rechtlichen Regelungen für die portugiesi-
schen Juden nicht erkennbar gewesen war. Es stand in einem deutlichen Ge-
gensatz zu dem Anspruch auf Vorrangstellung des lutherischen Glaubens, 
wie ihn vor allem Geistlichkeit und Bürger vertreten hatten.295  Daher sind 
diese Vorschriften deutliche Indizien dafür, daß der Kontrakt von 1623 sehr 
wahrscheinlich ohne Beteiligung der Bürger zustande kam.296  

Wie der Rat über die Forderung der portugiesischen Juden entschied, Eide 
in Hamburg künftig gemäß den jüdischen Religionsgesetzen abzulegen, 
bleibt unbekannt. Denn darüber erteilten die Ratsdeputierten den Sefarden 
lediglich einen mündlichen und daher nicht überlieferten Bescheid. Vermut-
lich hielt es der Rat für allzu konfliktträchtig, den Portugiesen die Eideslei-
stung ,More Judaico` zu gestatten. Gegenüber der Wirksamkeit solcher Ei-
desleistungen herrschte zur damaligen Zeit allgemein Mißtrauen.292  Neben 
Juristen fühlten sich vor allem Geistliche berufen, über die Eide ,More Ju-
daico` und besonders über die Details ihrer Durchführung ein Urteil abzu-
geben. 298  Den Sefarden Eidesleistungen nach jüdischer Sitte zu gestatten 
hätte also vermutlich zusätzliches Konfliktpotential zwischen Rat und luthe-
rischer Geistlichkeit geschaffen. 

Die Regelung im Kontrakt von 1623, daß Portugiesen vom Rat künftig 
ebenso wie andere fremde Kaufleute zu Beratungen über Fragen der Wirt-
schaft und des Handels hinzugezogen werden sollten, stellte dagegen eine be-
merkenswerte Anerkennung der kaufmännischen Fähigkeiten der Sefarden 
dar.299  Eine weitere Anordnung des Kontrakts brachte ebenfalls eine Verbes-
serung der Lebensbedingungen der Sefarden. Wie es bei Bürgern in ver-
gleichbarer Lage der Fall war, wurde auch den Armen unter den Portugiesen 
— in damaliger Zeit waren das offenbar vornehmlich Witwen — die Zahlung 
eines ermäßigten Graben- und Wachtgeldes ermöglicht.3°° Zum Vorteil ge-
reichte den portugiesischen Juden auch die Regelung, mit der ihnen in glei-
cher Weise wie anderen fremden Kaufleuten obrigkeitlicher Schutz vor Be-
trug durch mutwillige Bankrotteure zugesagt wurde.301  

Darüber hinaus enthält der Kontrakt von 1623 noch einige Vorschriften, 
die die Schoß- und Abgabenzahlung der Portugiesen sicherstellen sollten. So 
wurden neuzugezogene Portugiesen verpflichtet, sich innerhalb von acht Ta-
gen beim amtierenden Bürgermeister zu melden und über ihre Verhältnisse 
Auskunft zu geben 302  Außerdem wurde offenbar erneut eine Rolla erstellt, in 
die die neuzugewanderten sowie diejenigen Portugiesen einbezogen wurden, 
die nach 1612 einen eigenen Hausstand und ein eigenes Geschäft begründet 
hatten. Daneben wurden alle Mitglieder der portugiesisch-jüdischen Ge-
meinde aufgefordert, das Schoß „stracks" zu Luciae zu entrichten.3°3  Mit der 
Festsetzung einer Sonderabgabe von soo Mark Lübisch zugunsten der neu- 
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erbauten Festungswerke — vielleicht gedacht als Gegenleisiung der Sefarden 
für die Rechtsgewährleistungen des Kontrakts — schloß dieser dritte Nieder-
lassungsvertrag für die portugiesischen Juden in Hamburg 304  

Die schriftlich im Kontrakt fixierten Regelungen wurden darüber hinaus 
ergänzt um eine Vereinbarung, die Rat und Oberalte offenbar nur mündlich 
trafen. Danach sollte das Kontingent der vereidigten Makler der Sefarden auf 
sechs erhöht werden.305  In Kraft gesetzt wurde der neue Kontrakt für die por-
tugiesischen Juden wahrscheinlich in einem Konvent des Rates mit dem Bür-
gerlichen Kollegium der Sechziger, der am 30. September 1623 stattfand.306  
Insgesamt kann festgestellt werden, daß durch diesen Niederlassungsvertrag 
die Lebensbedingungen der Portugiesen in der Stadt wesentlich verbessert 
wurden. Als rechtliche Zugewinne konnten die Sefarden vor allem das 
Schächtprivileg, die Zusage obrigkeitlichen Schutzes gegen judenfeindliche 
Übergriffe sowie das Zugeständnis verbuchen, daß sie künftig wie die ande-
ren Fremden an Beratungen mit dem Rat über handelspolitische und wirt-
schaftliche Fragen teilnehmen konnten. 

Eingedenk der restriktiven Einstellung, die die Bürgerschaft in den Kon-
traktsverhandlungen des Jahres 1617 gezeigt hatte, kann man wohl davon aus-
gehen, daß der für die Sefarden günstige Abschluß des Kontrakts von 1623 
auf die marginale bürgerliche Beteiligung zurückzuführen war. Festzuhalten 
ist in diesem Zusammenhang, daß die Oberalten wie auch das Kollegium der 
Sechziger im September 1623 den rechtlichen Verbesserungen für die portu-
giesischen Juden zustimmten. Allerdings ging in der Folgezeit in verstärktem 
Maße von den Bürgern die Forderung aus, an Verhandlungen um die Nie-
derlassung weiterer portugiesischer Juden und auch anderer Fremder umfas-
sender beteiligt zu werden.307  

Im Gegensatz zu 1611 war der Rat in den Jahren 1622 und 1623 — weitgehend 
ungehindert durch den Widerspruch der Bürger — in der Lage, den Wünschen 
der Portugiesen jedenfalls teilweise zu entsprechen. Daß es in jenen Jahren 
möglich war, Bestand und Autonomie der portugiesisch-jüdischen Gemeinde 
zu sichern und die Rahmenbedingungen für eine den jüdischen Religionsge-
setzen gemäße Lebensführung zu schaffen, hing sicherlich mit dem Auf-
schwung zusammen, den Hamburgs Handel nach dem Inkrafttreten des spa-
nischen Embargos gegen die Niederlande nahm 308  Deutlich wurde das Ent-
gegenkommen des Rates vor allem an der Gewährung des Ausschlusses der So-
lidarhaftung im Fall von Kontraktsverstößen sowie an der Zusicherung obrig-
keitlicher Amtshilfe nicht nur für innergemeindliche Konflikte, die im Zu-
sammenhang mit den Besonderheiten des jüdischen Rechts auftreten konn-
ten, sondern auch für Kontroversen, die sich möglicherweise bei der Erhebung 
innergemeindlicher Steuern und Abgaben ergeben könnten. Auffallend ist 
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allerdings, daß einige Formulierungen des Kontrakts von 1623 an Klarheit zu 
wünschen übrig lassen. Das gilt besonders für den Artikel sieben, in dem ob-
rigkeitliche Amtshilfe für die „sonderen Gebreuche" der Juden zugesagt 
wurde. Im dunkeln bleibt ebenfalls, wie der Rat über das Verlangen der Sefar-
den nach Eidesleistungen ,More Judaico` entschied. Es mag aber sein, daß 
diese Regelungen vom Rat absichtlich unklar abgefaßt wurden, um den Bür-
gern möglichst wenig Angriffsflächen zum Widerspruch zu geben. 

Kontroversen um die Aufnahme von Fremden und Juden (1622 bis 1639) 
In den Jahren nach 1623 stand der Streit um die Beteiligung der Bürger an der 
Fremden- und Judenaufnahme im Zentrum der politischen Auseinanderset-
zung zwischen Rat und Bürgern. Der Forderung der Bürger nach einer stän-
digen Deputation für diesen Zweck, der sechs Bürger angehören sollten, wi-
dersprach der Rat. Die Bürger wiederum hielten den Vorschlag des Rates vom 
z8. Januar 1624, die Oberalten an der Neuaufnahme von Portugiesen zu be-
teiligen,309  für unzureichend. Mit der Begründung, daß der Rat bisher oft-
mals die Vermögensverhältnisse zugezogener Fremder falsch eingeschätzt und 
zu niedrige Abgaben gefordert habe, beharrten die Bürger auf der Einsetzung 
von Deputierten. Diese Behauptung wies nun wiederum der Rat zurück und 
gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß es unzweckmäßig sei, vornehme 
Kaufleute von auswärts gleich bei ihrer Ankunft mit zu hohen finanziellen 
Forderungen zu verprellen. Zudem sei bei der Aufnahme Fremder nicht nur 
die Höhe der jährlichen Abgaben für die Niederlassung, sondern auch die 
Vermehrung der städtischen Einnahmen durch deren Wirtschaftstätigkeit in 
Betracht zu ziehen.31° 

Die Argumente, mit denen Rat und Bürger ihre konträren Positionen be-
gründeten, lassen erkennen, daß sich hinter diesem Zwist unterschiedliche 
Konzepte zur Fremdenpolitik verbargen. Während für die Bürger die Durch-
setzung eines gerechten Beitrags der Fremden zu den städtischen Abgaben im 
Vordergrund stand, setzte der Rat auf eine offene, liberale Handhabung der 
Neuaufnahme Fremder, weil er sich davon Vorteile für die gesamte Wirtschaft 
der Stadt versprach. Obwohl die Bürgerschaft am 12. August 1624 und dann 
noch einmal das Kollegium der Sechziger am 27. Juli 1625 die Forderung nach 
einer ständigen bürgerlichen Deputation in diesen Angelegenheiten wieder-
holten, blieb der Rat standhaft bei seiner Ablehnung. Denn, so argumentierte 
dieser am 3. Dezember 1625, andernfalls könnten „Beschwerlichkeit[en]" die 
Folge sein.3" 

Offenbar war der Rat also in Sorge, daß, wenn bürgerliche Deputierte 
Mitspracherechte an der Fremdenaufnahme erhielten, Sand in das Getriebe 
dieses Politikbereiches geraten würde. Die Gefahr bestand, daß die Auf- 
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nahme von Fremden unter solchen Bedingungen nicht nur schwerfälliger 
vonstatten gehen, sondern auch restriktiver ausfallen würde. Auch die Zu-
sage, die Oberalten künftig jedenfalls an der Neuaufnahme portugiesischer 
Juden zu beteiligen, hielt der Rat zum Unmut der Oberalten bis in das Jahr 
16z6 hinein nicht ein; ein Zugeständnis übrigens, an dem sich offenbart, daß 
diese Minderheit im Kreis der nichtlutherischen Fremden in der Stadt auch 
aus der Sicht des Rates eine Sonderrolle einnahm.3'2  

Im Februar 1626 warnten die Oberalten den Rat vor einer Eskalation des 
Zwistes für den Fall, daß dieser auf der Weigerung, die Bürger an Neuauf-
nahmen von Fremden zu beteiligen, beharren würde. Im Dezember desselben 
Jahres kam es dann tatsächlich zu einem ernsthaften Konflikt zwischen Bür-
gerschaft und Rat um die Abgaben der Fremden. Dabei ging es um die Betei-
ligung der Fremden an Kriegssteuern, deren Erhebung die Bürgerschaft be-
willigt hatte. Wenn die Fremden diese Steuer nicht mittragen würden, woll-
ten sie, so drohten die Bürger, diese ebenfalls nicht entrichten 313  In einem 
Vermittlungsversuch wandten sich die Oberalten mit der Bitte an den Rat, er 
möge die Fremden dazu bewegen, für diese Steuer mitaufzukommen. Denn, 
so die Oberalten, die Bürger seien nicht nur wegen der als ungerecht emp-
fundenen Verteilung der Kriegssteuer verbittert und verärgert. Vielmehr 
würde auch die Ablehnung der geforderten Deputierten für die Fremdenauf-
nahme durch den Rat zum Unmut der Bürger beitragen. Unwillig seien diese 
darüber hinaus über die gängige Praxis des Rates, Fremde unterschiedslos so-
wie für „geringes, schnödes, undt unachtsames Geldt" aufzunehmen.314  

Diese Zuspitzung des Konfliktes führte wohl dazu, daß der Rat im Jahr 
1627 einlenkte und der Beteiligung der Bürger an der Aufnahme Fremder in 
der von ihnen gewünschten Form zustimmte.315  Diese Vereinbarung zwi-
schen Rat und Bürgern hatte anscheinend Bestand. Im Jahr 2633 mahnten die 
Oberalten noch einmal die Einhaltung dieser Abrede an, ohne daß der Rat 
diese noch in Frage stellte. Vielmehr informierte er die Oberalten lediglich 
darüber, daß seit Jahren keine portugiesisch-jüdischen Familien mehr nach 
Hamburg gezogen seien und daher keine Aufnahmeverhandlungen stattge-
funden hätten.316  Im Jahr 1639 wurde die Beteiligung der Bürger an der Auf-
nahme Fremder schließlich durch die Begründung der aus Ratsherren und 
Bürgern zusammengesetzten „Deputation zur Annehmung der Fremden" in-
stitutionalisiert. Seitdem wurden in Hamburg mit den fremden ‚Nationen' 
keine Gruppenkontrakte mehr geschlossen, sondern die jährliche Steuer-
summe wurde mit jedem einzelnen Fremden vereinbart 317  

Auch in diesen Konflikten zwischen Rat und Bürgern um die bürgerliche 
Beteiligung an der Fremdenpolitik und um die gerechte Verteilung der städ-
tischen Abgaben auf Bürger und Fremde wurden die Spannungen deutlich, 
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die seit 1618 das Verhältnis zwischen Rat und Bürgern trtibten.318  Wenn der 
Rat auch sicherlich nicht nach umfassender Alleinherrschaft strebte, so doch 
erkennbar danach, den bürgerlichen Einfluß auf die Fremdenpolitik mög-
lichst gering zu halten 319  Einige Jahre lang war diesem Streben Erfolg be-
schieden, weil die Bürger sich darauf beschränkten, verbal zu opponieren und 
zu fordern. Erst als sie den Rat mit der Verweigerung der Kriegssteuerzahlung 
konkret unter Druck setzten, gab er nach.32° Die relative Langmut, die die 
Bürger hier zeigten, hing sicherlich auch mit dem Kriegsgeschehen zusam-
men, das als ständige Bedrohung von außen in jenen Jahren ein Mindestmaß 
an innerer Einigkeit erzwang.321  

Geistliche und bürgerliche Gravamina über die Sefarden (162p bis 1637) 
In den Jahren 1627 bis 1637 blieben für Geistlichkeit und Bürger vor allem die 
religiösen Zusammenkünfte der Portugiesen ein Stein des Anstoßes. Nach-
dem sich 1627 der Kaiser beim Rat beschwert hatte, daß den Juden in Ham-
burg Synagogen erlaubt, den Katholiken dagegen die Religionsausübung 
versagt würde, griffen die Hamburger Geistlichen dieses Thema zwei Jahre 
später erneut auf. In einem Konvent im September 1629 beschäftigten sich 
die Geistlichen mit den Juden und deren „Conventicula". Im November des-
selben Jahres, und damit in etwa zeitgleich mit der Abfassung des Bedenkens 
zum Zustand der hamburgischen Kirche durch Pastor Müller, brachten die 
Prediger dann ihre Gravamina gegen die Juden vor den Rat. In dieser Ein-
gabe monierten die Geistlichen, daß in Hamburg keine Anstrengungen un-
ternommen würden, die Sefarden zum christlichen Glauben zu bekehren. 
Statt die Juden dazu anzuhalten, in die lutherischen Gottesdienste zu gehen 
und die Predigten anzuhören, könnten diese vielmehr „ungescheuet ihre 
Synagogen" halten.322  

Der Rat verwies die Pastoren im wesentlichen auf das Verbot der Religi-
onsausübung in den Kontrakten, sagte aber auch zu, bei den Portugiesen des-
halb nachzuforschen. Vermutlich im Zusammenhang mit dieser oder ande-
ren Beschwerden der Geistlichen fand vielleicht tatsächlich eine Befragung 
statt, die der Rat bei den Sefarden durchführte. Bekannt ist jedenfalls, daß in 
jener Zeit Vertreter der portugiesisch-jüdischen Gemeinde gegenüber dem 
Rat leugneten, Rabbiner zu halten, und die Erklärung abgaben, daß sie als 
„Leyen" nicht mit den Pastoren zusammenkommen könnten.323  Was sich 
hinter dieser Erklärung der Portugiesen verbirgt, ist mangels weiterer Über-
lieferungen nicht genau zu klären. Möglicherweise hatten die Sefarden die 
Forderung der Prediger, daß die Juden lutherische Gottesdienste besuchen 
sollten, als Aufforderung zu religiösen Disputationen interpretiert, und sich, 
um sich diesen zu entziehen, auf ihren Laienstatus berufen. 
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Ob diese Beschwerde der Geistlichen oder die umfangreichen Klagen über 
die portugiesischen Juden, die Müller in seinem Bedenken erhoben hatte, zu 
Restriktionen für die Portugiesen führten, ist unbekannt.324  Allerdings ver-
deutlichen diese Eingaben, und das gilt es festzuhalten, daß in den Jahren 
nach 1623 in Kreisen der Geistlichkeit Unmut über die Juden herrschte. Be-
sonders stießen sich die Prediger an den religiösen Versammlungen der Se-
farden, die vom Rat anscheinend nach wie vor weitgehend geduldet wurden. 

Mißfallen bei Bürgern und Geistlichkeit hatten ebenfalls in Hamburg 
praktizierende jüdische Ärzte erregt. Im Mai 1634 forderten die Bürger vom 
Rat, „den Landstreichern, Juden und Weibern", die sich dem „Curiren [...] " 
Kranker widmen würden, „das Handwerck zu legen".325  Daß hinter der ab-
lehnenden Haltung gegenüber jüdischen Ärzten Motive standen, die in der 
religiösen Differenz wurzelten, tritt in einer Predigt, die der Pastor Valentin 
Wudrian am Neujahrstag 1623 hielt, deutlich zutage. Ähnlich wie die Bürger 
stellte Wudrian darin jüdische Ärzte in eine Reihe mit „Zäuberinnen und 
Hexen", „Schwartzkünstler[n]" und „gottlose[n] leichtfertige[n] Landfäh-
rern".326  Wudrian ging es in dieser Predigt offensichtlich darum, seine Ge-
meinde über die in der damaligen lutherisch-orthodoxen Theologie vorherr-
schende, aber in der Praxis oft mißachtete Lehrmeinung zu belehren, nach 
der sich ein Christ im Krankheitsfall nicht von einem Juden behandeln las-
sen durfte. Krankheit wurde in jener Zeit verstanden als physischer Ausdruck 
menschlicher Sündhaftigkeit, weshalb Christen im Interesse ihres Seelenheils 
Heilung ausschließlich bei christlichen Ärzten oder, wie es in Wudrians Pre-
digt heißt, in christlichem „Raht" oder christlichen „Mittel[n]" suchen soll-
ten.327  

Jüdische Ärzte galten zur damaligen Zeit dagegen nicht nur als ungläubig, 
sondern ihnen wurden genauso wie anderen Randgruppen der christlichen 
Gesellschaft Zauberkräfte und magische Fähigkeiten zugeschrieben. Verbrei-
tet war im r7. Jahrhundert die Vorstellung, daß jüdische Mediziner diese nu-
minosen Kräfte, so wie es angeblich im Talmud vorgeschrieben sei, einsetzen 
würden, um Christen zu töten. In diesem Vorwurf, der auch von angesehe-
nen protestantischen Theologen erhoben wurde, verbanden sich geläufige 
abergläubische Vorstellungen mit judenfeindlichen Lehrsätzen der protestan-
tischen Theologie.328  Obwohl von christlichen Theologen verdammt und 
von christlichen Kollegen vielfach als Quacksalber diffamiert, wurden die jü-
dischen Ärzte von Christen aller Bevölkerungsschichten wegen ihrer Fähig-
keiten im Umgang mit Patienten und deren Krankheiten geschätzt. Da Ju-
den der Zugang zu deutschen Universitäten verwehrt war, besaßen jüdische 
Ärzte oft keine akademische Ausbildung, sondern hatten ihren Beruf in der 
Praxis erlernt.329  
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In Hamburg war es vermutlich die Tätigkeit portugiesisch-jüdischer Ärzte, 
die angelegentlich einer Hochzeitsfeier im Jahr 163o einen Zwist zwischen 
dem Senior Willich und christlichen Medizinern auslöste. Diese hatten den 
Senior anscheinend deshalb heftig angegriffen und als „Ehrenschänder" ge-
scholten, weil er den Medizinern vorgeworfen hatte, ihre Pflichten gegenüber 
Patienten zu vernachlässigen und sie so in die Arme jüdischer Ärzte zu trei-
ben.33° 

Wie unter christlichen Medizinern in jenem Jahrhundert üblich, verfaß-
ten auch zwei christliche Ärzte in Hamburg in den dreißiger Jahren des 17. 
Jahrhunderts Schmähschriften gegen ihre sefardischen Kollegen. Denn aus 
der Sicht christlicher Mediziner waren sie unliebsame Konkurrenten, die ihre 
Pfründe bedrohten. Auf das 1631 anonym erschienene antijüdische Pamphlet, 
das dem christlichen Arzt Joachim Curtius zugeschrieben wurde, reagierte 
Benedikt de Castro mit der Herausgabe seiner „Apologia".331  Darüber hinaus 
unternahm auch der Hamburger Arzt Jacob Martini den Versuch, jüdische 
Ärzte zu diffamieren. In seiner Schrift „Apella Medicaster Bullatus" von 1636 
hob er deren angeblich schlechte Ausbildung hervor, zweifelte deren medizi-
nische Kompetenzen an und wies auf die Gefahren hin, die christlichen Pa-
tienten vermeintlich durch die magischen teuflischen Fähigkeiten jüdischer 
Ärzte drohen würden. Die Vorzüge christlicher Ärzte pries Martini dagegen 
in seinem Werk hoch.332  

Allerdings sah der Rat im Jahr 1634 keinen Anlaß, wie von den Bürgern 
gefordert gegen jüdische Ärzte vorzugehen. Denn, so argumentierte der Rat, 
bei diesen würde es sich nicht um Quacksalber, sondern um „promovirte" 
Mediziner mit akademischer Ausbildung handeln.333  Der Rat unterschied in 
diesem Bescheid, den er den Bürgern erteilte, zwischen den „gemeinen Ju-
den", unter denen nach seiner Kenntnis keine Ärzte seien, und den „Portu-
giesen". Diese Differenzierung ist ein Hinweis darauf, daß aschkenasische Ju-
den in jener Zeit auch schon in der Stadt lebten. Im damaligen Hamburg 
wurden diese aufgrund ihrer Herkunft aus dem deutschen Sprachraum meist 
als hochdeutsche Juden bezeichnet.334  Unter anderem um die Ansiedlung die-
ser Aschkenasen ging es in einer umfangreichen Beschwerde der Oberalten 
vom 4. Januar 1637.335  

Dieses Bürgerliche Kollegium beklagte darin, daß hochdeutsche Juden seit 
einiger Zeit „heuffig" in die Stadt kommen und in großer Zahl in der Neu-
stadt wohnen würden.336  Nicht nur, weil der aschkenasischen Niederlassung 
eine rechtliche Grundlage fehlte, forderten die Oberalten die Ausweisung 
dieser Juden. Vielmehr stießen diese Bürger sich auch an der Lebensweise und 
Wirtschaftstätigkeit der Aschkenasen. Diese seien ein „loses und unnützes 
Gesinde", das „allerhandt böse Händell" betreiben würde 337  Die Haltung der 
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Oberalten gegenüber den hochdeutschen Juden war also deutlich geprägt 
vom traditionellen Antijudaismus. Hier offenbart sich, daß diesen Bürgern 
insbesondere auch das damals verbreitete, in religiöser Feindschaft wie wirt-
schaftlicher Konkurrenzfurcht wurzelnde Negativbild von den Juden und de-
ren Erwerbstätigkeit eigen war, das seinen Ausdruck vornehmlich im juden-
feindlichen Stereotyp vom Wucherjuden fand.338  

Die abfälligen Äußerungen der Oberalten über die hochdeutschen Juden, 
vor allem der Hinweis darauf, daß deren Ansiedlung ohne rechtliche Grund-
lage sei, sowie die Ausweisungsforderung belegen, wie unsicher und gefähr-
det die aschkenasische Niederlassung in Hamburg bereits 1637 war.339  Offen-
sichtlich hatte sich bei den Bürgern erheblicher Ärger und Unmut auch über 
die portugiesischen Juden angesammelt, denn die Oberalten führten glei-
chermaßen Beschwerde darüber, daß die Sefarden die Kontraktsvorschriften 
nicht einhalten würden, und drohten, diesen Zustand fürderhin nicht länger 
zu dulden.34° 

Wiederum waren es in der Hauptsache die Gebetsversammlungen der 
portugiesischen Juden, gegen die sich die Oberalten wandten. Die Synago-
gen, so heißt es in dem Gravamen, die „an unterschiedtlichen Örthern" in 
der Stadt von den Portugiesen unterhalten würden, gaben den Bürgern vor 
allem Anlaß zur Klage.341  Aber auch das Schächten hatte Unmut erregt. Denn 
das würde nicht, wie vorgeschrieben, unauffällig, sondern öffentlich sichtbar 
„für jedermans Augen" im neuen Küterhaus geschehen.342  Außerdem rügten 
die Oberalten, daß erheblich mehr Portugiesen als erlaubt als Makler tätig 
seien, und forderten, die illegal in diesem Beruf arbeitenden Sefarden auszu-
weisen. Darüber hinaus verlangten sie nach Informationen, ob die 1617 vor-
geschriebene Niederlassungsgebühr für Neuverheiratete sowie die übrigen 
städtischen Abgaben ordnungsgemäß erhoben bzw. von den Sefarden ent-
richtet würden.343  Besonders daran, daß die zahlreichen Veränderungen, die 
durch Todesfälle, Ab- und Zuwanderungen in der portugiesisch-jüdischen 
Gemeinde seit 1617 eingetreten seien, bei der jährlichen Steuererhebung 
berücksichtigt würden, hegten die Bürger erhebliche Zweifel 344 

In diesem Argwohn, daß die Portugiesen möglicherweise bei der Abgaben-
erhebung begünstigt würden, lag auch das Motiv dafür, daß die Oberalten 
den Rat an die Vereinbarungen von 16z6 zu dem Verfahren bei der Neuauf-
nahme von Sefarden gemahnten. Die Oberalten führten an, seit 1617 hätten 
„viele frembde Portugisen" ihren Wohnsitz in der Stadt genommen und 
„stattlichen Handell und Wandell geführet", ohne daß Bürger, wie vereinbart, 
an den Verhandlungen um die Höhe ihrer Abgaben beteiligt worden seien.345  

Von Reaktionen auf diese Beschwerde der Oberalten bzw. von Sanktionen 
für die Juden in deren Folge ist nichts bekannt. Diese umfangreiche Klag- 
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schrift zeigt aber, daß sich wie bei der Geistlichkeit so auch bei den Bürgern 
der Unmut über beide jüdischen Gruppierungen in der Stadt bereits in den 
dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts zuzuspitzen begann. Im Jahr 1649 sollte 
diese Unzufriedenheit dann in der Ausweisung der Aschkenasen ihren deut-
lichen Ausdruck finden und zu einer erneuten Auseinandersetzung um die 
Niederlassungsbedingungen der Portugiesen führen. Hervorzuheben ist, daß 
vor allem die vermeintlichen Synagogen der Sefarden im Zentrum geistlicher 
und bürgerlicher Kritik standen. Damit trat schon in der Frühphase jüdischer 
Niederlassung in Hamburg die Ausübung der jüdischen Religion als das 
Spannungsfeld zutage, das für die Situation der Juden in Hamburg bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts bestimmend bleiben sollte. Wenn die religiösen 
Zusammenkünfte der Juden auch nur in Privathäusern stattfanden, so wur-
den diese von Geistlichkeit und Bürgern doch zumeist einer institutionali-
sierten Synagoge gleichgesetzt.346  

Ein Stein des Anstoßes blieb darüber hinaus die aus der Sicht der Bürger 
allzu moderate Besteuerung der portugiesischen Juden. Bereits zur Zeit der 
ersten Niederlassungsverhandlungen in den Jahren 1603 bis 1612 hatten sol-
che Klagen eine Rolle gespielt. Aus der politischen Intention der Bürger, die 
Juden, statt deren Wirtschaftskraft zum Wohle der Stadt zu nutzen, worauf 
der Rat zielte, mit hohen Abgaben zu belasten, ergaben sich ebenfalls weiter-
hin Konflikte. Am Ende des r7. Jahrhunderts, als die Bürger hohe Sonderab-
gaben für die Juden durchzusetzen imstande waren, zeigten sich dann die 
Konsequenzen dieser Politik: Die bedeutendsten und wohlhabendsten Mit-
glieder der portugiesisch-jüdischen Gemeinde verließen Hamburg, um sich 
im liberaleren Amsterdam niederzulassen.347  
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DIE ZEIT VON 1640 BIS 1673 

Fremden- und Judenpolitik 
in der Zeit innenpolitischer Spannungen 

Nachdem mit dem Friedensschluß zu Münster und Osnabrück im Jahr 1648 
die Gefahr kriegerischer Übergriffe weggefallen war, die in Hamburg lange 
für ein Mindestmaß an innerer Einigkeit gesorgt hatte, brachen latente Span-
nungen zwischen Rat und Bürgerschaft in offene Konflikte aus. Bei diesen 
innerstädtischen Auseinandersetzungen ging es um die Frage, wer, Rat oder 
Bürgerschaft, eigentlicher Herrschaftsträger in der Stadt sei. Die Hamburger 
Verfassung gab darauf keine klare Antwort, sondern gründete auf einem un-
gestörten Vertrauensverhältnis zwischen Rat und Bürgerschaft.' 

Soziale Spannungen spielten ebenfalls eine Rolle in diesen Konflikten, die 
sich bis zum Abschluß des Hauptrezesses 171z hinziehen sollten. Denn nicht 
nur der Rat, sondern auch die meisten Bürgerlichen Kollegien waren mehr-
heitlich mit Kaufleuten bzw. Akademikern besetzt. Die zahlenmäßig stärkste 
Gruppe der Bürger, das konservativ geprägte, gewerblich tätige mittlere Bür-
gertum, war dagegen in diesen politischen Machtzentren unterrepräsentiert. 
Allerdings konnte es geschehen, daß das mittlere Bürgertum die Bürgerschaft 
dominierte. Denn teilnahmeberechtigt an den Versammlungen dieses Gre-
miums waren unabhängig von der Höhe des Vermögens alle diejenigen Bür-
ger, die über den Stand der Erbgesessenheit verfügten, also Grund und Bo-
den in der Stadt besaßen. Vermutlich fühlten sich gewerbetreibende Bürger 
vornehmlich in politisch unruhigen Zeiten aufgerufen, ihre Interessen in der 
Bürgerschaft zu vertreten.2  

Die Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bürgern wurden in jener 
Zeit stets im Zusammenhang mit konkreten Streitfragen und Problemen aus-
getragen. Zu diesen gehörte wesentlich auch die Politik für die Juden.3  Aber 
auch andere Konfliktfelder wirkten mittelbar auf die Hamburger Politik für 
Fremde und Juden ein. Das gilt zum Beispiel für den Zwist, der mit dem An-
spruch des Rates auf den „oberkeitlichen Stand" in der Stadt im Jahr 165o sei-
nen Anfang nahm und in dem die Bürger dank ihrer Verfügungsmacht über 
die Stadtfinanzen schließlich die Oberhand gewannen.4  In diesen inneren 
Streitigkeiten lag nicht nur die Ursache, daß der Rat die Chance damals nicht 
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wahrnehmen konnte, Hamburg von den dänischen Hoheitsansprüchen zu 
einem Zeitpunkt freizukaufen, als der dänische König Friedrich III. in Fi-
nanznöten und daher zu ihrer Ablösung bereit war. Offenbar aus Sorge vor 
einem Zuwachs an Macht für den Rat im Fall einer ausschließlichen Bindung 
der Stadt an die kaiserliche Politik verhinderte die Bürgerschaft nicht nur 
diese Vereinbarung mit Dänemark. Vielmehr scheiterte am Widerspruch der 
Bürger auch der Ankauf der Vogtei Ottensen mit Altona, den der dänische 
König Friedrich III. der Stadt im Jahr 1658 angeboten hatte.5  Man kann si-
cherlich davon ausgehen, daß potentielle Konsequenzen für die heimische 
Politik für Fremde und Juden im Falle der Herrschaft Hamburgs über Altona 
maßgeblich die ablehnende Haltung der Bürger mitbestimmten. Schließlich 
hätten von der religiösen Toleranzpolitik, wie sie in Altona etabliert worden 
war, leicht Impulse zu Liberalisierungen in diesem Bereich auch für Ham-
burg ausgehen können. 

So blieb es dabei, daß die dänische Toleranz gegenüber religiösen Minder-
heiten in Altona weiterhin als stabilisierender Faktor auf die restriktive Ham-
burger Politik für Fremde und Juden einwirken konnte. Wenn auch der dä-
nische König mit der Erhebung Altonas zur Stadt im Jahr 1664 Hamburg den 
„historisch nachhaltigsten Hieb" versetzte, so entlastete die Existenz dieser 
„religiösen Freistätte"6  vor den Toren der Elbmetropole den Rat doch im-
merhin von dem Druck, religiösen Minderheiten in Hamburg die Religi-
onsfreiheit zu gewähren, um deren Verbleib in der Stadt sicherzustellen? 
Denn abgesehen von der kurzen Phase in den Jahren 1648 und 165o, in der 
der Rat unangefochten von der Bürgerschaft mit den Oberalten kooperieren 
und so das Judenreglement von 165o durchsetzen konnte, fehlte es ihm in je-
ner Zeitspanne an Macht, um weitere Liberalisierungen in der Fremden- und 
Judenpolitik zu erreichen.' 

Nach dem Rezeß von 1657, in dem die Bürger ihre traditionellen Rechte 
gegen den Herrschaftsanspruch des Rates letztlich mittels ihrer Hoheit über 
die Stadtfinanzen hatten verteidigen können, setzten im Jahr 1663 erneut in-
nerstädtische Machtkämpfe ein. Bei diesen Streitigkeiten ging es um Vor-
würfe der Bürger an den Rat, die in der Sache offenbar nicht unbegründet wa-
ren, nämlich um Bestechung und Nepotismus bei Ratswahlen sowie um Miß-
stände im Justizwesen. 9  Mit dem Ratswahlrezeß von 1663 konnten zwar einige 
der Unstimmigkeiten beseitigt werden, Auseinandersetzungen um die städti-
sche Jurisdiktion dauerten aber an. Diese führten in den Jahren 1666 und 1667 
sogar zur Absetzung eines Bürgermeisters und zweier Ratsherren durch die 
Bürgerschaft sowie zur Entsendung zweier kaiserlicher Kommissare. Der 
dritte vom Kaiser entsandte Kommissar, Graf Gottlieb von Windischgrätz, er-
reichte es schließlich, daß Rat und Bürger 1674 den nach diesem Grafen be- 
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nannten Rezeß abschlossen. Ein Ende der Streitigkeiten brachte dieser Rezeß 
jedoch nicht, da sich Rat und Bürger jedenfalls soweit einig waren, diese un-
ter Druck akzeptierte Einigung zu ignorieren und ohne Einwirkung von 
außen weiter um eine innerstädtische Lösung der Konflikte zu ringen.10  

Die inneren Streitigkeiten schwächten die Position des Rates auch ge-
genüber der Geistlichkeit, deren Hauptanliegen in jenen Jahren die Verteidi-
gung der Konfession gegen Reformierte, Katholiken, Juden und jeden reli-
giösen Nonkonformismus blieb." Die Geistlichen wachten argwöhnisch und 
aufmerksam darüber, daß die nichtlutherischen Minderheiten, insbesondere 
die Reformierten, das Verbot der Religionsausübung beachteten. In der Kon-
sequenz hatte der Rat kaum Handlungsspielraum, obwohl sich in jener Phase 
allgemein eine Entwicklung in Richtung auf eine Entkonfessionalisierung 
der Politik abzuzeichnen begann und politische Machthaber vielerorts nach 
„Emanzipation des Politischen vom Theologischen" strebten.12  

Am heftigen Widerstand der lutherischen Prediger scheiterten daher Ver-
suche der Reformierten in den Jahren 1635 und 1644/45, eine eigene Kirche 
in Hamburg zu etablieren. Hamburg, das nach einem kurzen Abflauen der 
Konjunktur nach 1649 weiterhin Gewinn aus den europäischen Kriegen zog, 
entwickelte sich nach dem Dreißigjährigen Krieg immer mehr zu einem nord-
europäischen Wirtschafts-, Nachrichten- und Diplomatenzentrum. Das hatte 
zur Folge, daß innere Konflikte um religiöse Minderheiten oft auch außen-
politische Dimensionen hatten. So lösten zum Beispiel die reformierten Gott-
esdienste im Haus des seit 1640 in Hamburg ständig akkreditierten nie-
derländischen Gesandten häufig Zwistigkeiten aus. Denn diese religiösen 
Versammlungen waren nach Diplomatenrecht zwar nur zugänglich für den 
Gesandten sowie für dessen Familie und Personal, aber der Kreis der Gottes-
dienstbesucher erweiterte sich oft um andere in Hamburg lebende Re-
formierte. Auch nach der reichsrechtlichen Anerkennung der reformierten 
Konfession durch den Westfälischen Frieden von 1648 blieben die religiösen 
Möglichkeiten dieser Minderheit in Hamburg auf die Gottesdienste unter 
Diplomatenschutz oder auf Privatandachten in ihren Wohnhäusern be-
schränkt. Eine eigene Kirche besaßen die Reformierten nur in Altona.'3  

Um die katholischen Gottesdienste in den Kapellen des kaiserlichen und 
französischen Gesandten kam es ebenfalls zu Auseinandersetzungen. Auch in 
Hinsicht auf diese Gottesdienste strebten die lutherischen Geistlichen da-
nach, den Kreis der Besucher auf die Gesandten, ihre Familien und ihr Per-
sonal begrenzt zu halten. Dem antikatholischen Engagement der Geistlich-
keit begegnete der Rat allerdings mit deutlich größerem Entgegenkommen 
als deren Vorgehen gegen die Reformierten; was zweifellos deshalb geschah, 
weil die wirtschaftliche Bedeutung der katholischen Minderheit in der Stadt 
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nur gering war. Der Rat sah sich, wenn es um die Disziplinierung der Ka-
tholiken ging, gestützt durch den Friedensschluß zu Münster und Os-
nabrück. Da durch diese Friedensvereinbarung die Vorrangstellung des 
lutherischen Glaubens in Hamburg bestätigt worden war, genoß die katho-
lische Minorität in dieser Stadt lediglich Schutz vor Verfolgung.14  

In Hamburg war eine antikatholische Haltung seit der Reformation tief 
verwurzelt. Ausmaß und Intensität dieses Antikatholizismus offenbarten sich 
im Jahr 1667, als sich die schwedische Königin Christine in der Stadt aufhielt. 
Bekanntlich war diese 1654 zum katholischen Glauben konvertiert. Daher 
nahm sie die Wahl des Papstes Clemens IX. in jenem Jahr zum Anlaß, um ein 
großartiges Fest auszurichten. Wein für das Volk wurde ausgeschenkt, eine 
beleuchtete Inschrift ehrte den neuen Papst, und aus der Hauskapelle der Kö-
nigin erklang ständig das Tedeum. Daß sich bei dieser Gelegenheit antika-
tholische Ressentiments Bahn brachen, dazu hatten anscheinend lutherische 
Geistliche beigetragen, die sich unter der versammelten Menschenmenge 
befanden. Jedenfalls kam es zu einem Überfall auf die Kapelle, die dabei zer-
stört wurde. Die Königin sah sich gezwungen, vor der aufgebrachten Menge 
durch den Garten zu entfliehen. Sie verließ Hamburg im darauffolgenden 
Jahr und kehrte bis zu ihrem Tod im Jahr 1688 nicht wieder in diese Stadt 
zurück.15  

Zur damaligen Zeit stand der Rat der Macht der Geistlichkeit, die Stim-
mung der Bevölkerung von der Kanzel in ihrem Sinne zu beeinflussen, im 
wesentlichen hilflos gegenüber. Zwar hatte der Rat 1638 die Suspendierung 
eines Predigers, des Diakons an St. Katharinen Bernhard Wiese, damit be-
gründet, daß der Obrigkeit allein das „Jus Episcopale" zustehen würde.16  Bei 
dieser Gelegenheit erhob der Rat den Vorwurf, daß es die Geistlichkeit sei, die 
mit „Lermen und Tumult" anfange und „den einen Fuß [...] auf dem Rath-
hauße, den andern in den Kirchen habe". Letztlich besaß der Rat aber nicht 
die erforderliche Macht, die Autonomie der Politik gegenüber der Geistlich-
keit durchzusetzen.17  Obwohl die Geistlichkeit die Amtsenthebung Wieses in 
der Sache für begründet hielt, hatte sie doch dagegen heftig protestiert, daß 
der Rat die Ausübung des geistlichen Regiments allein für sich beansprucht 
hatte. Denn das „Jus Epsicopale" sei, so die Begründung der Pastoren, kein 
„Regale Politicum", sondern — insbesondere in rein kirchlichen Belangen — ein 
der ganzen Kirche und also auch den Predigern zukommendes Recht.18  

Da darüber hinaus auch die Bürger auf ihr traditionelles Mitspracherecht 
in geistlich-kirchlichen Angelegenheiten pochen konnten, hatte der Rat im 
Ergebnis kaum eine Chance, die Geistlichkeit wirksam zu disziplinieren. Zu-
mal diese sich erfolgreich mit den Bürgern gegen einen schwachen Rat zu ver-
bünden verstand, wie in den Konflikten um die Juden in den Jahren 1647 bis 
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1653 sowie von 1660 bis 1673 offenbar wurde.'9  Festzuhalten bleibt, daß der 
Rat seine Absichtserklärung von 1639 nicht in die Tat umsetzen konnte, son-
dern dulden mußte, daß die Geistlichkeit „einen Fuß [. auf dem Rath-
hauße" behielt. Im Ergebnis gelang es den Predigern im Rahmen ihres Stre-
bens nach ,Yerchristlichung des Lebens", Einfluß auf die Politik — und zwar 
oft im Bündnis mit den Bürgern — zu nehmen.2° 

Die Geistlichkeit 
unter der Führung des Seniors Johannes Müller 

Die Sicht der lutherisch-orthodoxen Prediger auf die Juden und das Judentum 
In den Jahren von 1640 bis 1673 standen die Juden im Zentrum der Auf-
merksamkeit der Geistlichkeit. Als prägende Persönlichkeit sowie Haupt-
initiator und -träger antijüdischer Agitation unter den damaligen Hamburger 
Geistlichen ragt zweifellos Johannes Müller hervor, der seit 1626 als Pastor an 
St. Petri und seit 1648 auch als Senior bis zu seinem Tode im Jahr 1672 am-
tierte. Das Engagement, mit dem dieser streng orthodoxe Theologe sich dem 
Kampf gegen die Juden in Hamburg widmete, war auch im Blick auf die 
Geläufigkeit des Antijudaismus unter den lutherischen Geistlichen jener Zeit 
außergewöhnlich. Müller verfaßte nicht nur ein anderthalbtausend Seiten 
starkes Werk über das Judentum, das unter dem Titel „Judaismus oder Ju-
denthumb / Das ist Außführlicher Bericht von des Jüdischen Volckes Un-
glauben" 1644 in Hamburg erschien.2' Sondern er stritt auch in Gutachten, 
unzähligen Eingaben und Beschwerden unermüdlich dafür, daß seine theo-
logischen Vorstellungen von den für die Juden angemessenen Lebensbedin-
gungen in der lutherischen Gesellschaft Hamburgs in die Politik des Rates 
eingingen.22  Auch die traditionell guten Beziehungen zu den Bürgern ver-
suchte die Geistlichkeit unter Müllers Führung zur damaligen Zeit konse-
quent zu nutzen, um ihre theologischen Vorstellungen zu den Juden in Poli-
tik umzusetzen.23  

Am 8. August 1648, und damit zu einem Zeitpunkt, als die Juden in Ham-
burg im Zentrum geistlicher Kritik und heftigster Kanzelpolemik standen, 
wurde Müller zum Senior gewählt. Dieses Amt mit seinen verstärkten kir-
chenpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten verlieh dem Engagement dieses 
orthodoxen Eiferers für die lutherische Lehre und besonders gegen die Juden 
in der Stadt neue Schubkraft. Bereits bei seinem Antrittsbesuch als Senior 
trug Müller dem Bürgermeister Winckel bereits Beschwerden gegen die Ju-
den vor.24  Die judenfeindliche Kanzelpropaganda in jener Zeit fand nicht nur 
Müllers Zustimmung, sondern sehr wahrscheinlich beteiligte er sich auch 

181 



daran. Jedenfalls stellte er sich schützend vor seinen Kollegen Gesius, als die-
ser im August 1648 in Konflikte mit dem Rat geriet, nachdem er von der Kan-
zel die Vertreibung der Juden aus Hamburg gefordert hatte. Der Senior be-
tonte bei dieser Gelegenheit zwar ausdrücklich, daß für ihn die Duldung von 
Juden in Hamburg nicht in Frage stehen würde. Aber Müllers Gutachten von 
1649 und andere Eingaben zeigen, daß aus seiner Sicht die Umsetzung der 
theologischen Vorstellungen von für Juden angemessenen Lebensbedingun-
gen, wie er sie im „Judaismus" ausgeführt hatte, Priorität zukam: Er war be-
reit, dafür die Abwanderung der portugiesischen Juden aus Hamburg in Kauf 
zu nehmen.25  In der Gewißheit, den Pflichten seines geistlichen Amtes zu 
genügen, setzte sich der Senior mit Zähigkeit und Entschlossenheit für diese 
judenpolitischen Ziele ein und scheute dabei keineswegs Konflikte mit der 
Obrigkeit.26  

Einer der Hauptmitstreiter des Seniors war Gottfried Gesius, seit 1647 
Pastor an St. Nikolai, der Müllers Antijudaismus noch an Schärfe und Un-
beugsamkeit übertraf. So war Gesius anscheinend der einzige unter den 
damaligen Hamburger Predigern, der in den Jahren 1648/1649, als die anti-
jüdische Kanzelpolemik ihren Höhepunkt erreichte, die Duldung der Juden 
in Hamburg überhaupt in Frage stellte. Auf seine scharfen Predigten gegen 
die Juden führten Hamburger Chronisten die Ausweisung der hochdeut-
schen Juden aus Hamburg im Jahr 2649 zurück.27  Als Prediger wurde Gesius 
allerdings von den Hamburgern anscheinend nicht besonders geschätzt? 
Nach Müllers Tod im Jahr 1672 wurde dieser Pastor zum Senior berufen und 
führte in diesem Amt den Kampf gegen die Synagogen der portugiesischen 
Juden in Müllers Sinn fort.2" 

Als besonderer Eiferer gegen die Juden tat sich darüber hinaus in den Jah-
ren 165o und 1652 der Prediger an St. Katharinen Bernhard Wiese (1623 —
1659) hervor.30  Wiese war offenbar ebenfalls ein streitbarer Geistlicher, der 
seine theologischen Prinzipien offensiv vertrat und Konflikte nicht scheute. 
1638 wurde er beispielsweise wegen einer Auseinandersetzung mit einem Bür-
ger, als dessen Beichtvater Wiese amtierte, vom Rat für ein Jahr von seinem 
Amt suspendiert.31  Wie es scheint, war es ebenfalls Wiese, der im Jahr 165o 
von der Kanzel besonders vehement die neue Judenordnung kritisierte. Glei-
chermaßen war es dieser Prediger, der 1652 die Affäre um die angebliche Be-
schneidung eines christlichen Jungen durch die portugiesischen Juden zum 
Anlaß nahm für antijüdische Kanzelpolemik mit Ansätzen zu handfester Ob-
rigkeitskritik.32  

Die antijüdische Kanzelpolemik, mit der die Geistlichen zu den aktuellen 
judenpolitischen Konflikten jener Jahre Position bezogen, spiegelt sich aller-
dings nicht in den überlieferten Predigtdrucken.33  In den Schriften damali- 
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ger Geistlicher, in Predigten und Streitschriften, offenbart sich aber der hohe 
Stellenwert, den lutherische Prediger den antijüdischen Ausführungen sowie 
der Apologie des christlichen Glaubens gegen die jüdische Religion bei-
maßen. Vielfach zogen die Geistlichen in ihren literarischen Erzeugnissen das 
aus lutherisch-orthodoxer Sicht Negativbeispiel der Juden heran, um ihre 
Zuhörer und Leser zu belehren und sie im Glauben zu festigen. Auch wenn 
das mitunter nur mit sprachlich kurzen Verweisen auf die vermeintlich un-
gläubigen oder verstockten Juden geschah, kann man sicherlich davon aus-
gehen, daß diese geläufigen Wendungen mit ihren zumeist pejorativen Kon-
notationen bei den zeitgenössischen Rezipienten Assoziationen zu dem von 
Feindschaft und Abwehr geprägten theologischen Gesamtbild der lutheri-
schen Orthodoxie von den Juden auslösten und es verstärkten.34  Inhaltlich 
kreisen die Ausführungen zu den Juden und dem Judentum, die sich in den 
Schriften lutherischer Geistlicher finden, in Variationen mehr oder minder 
direkt um den neuralgischen Punkt, den grundlegenden religiösen Konflikt 
zwischen Christentum und Judentum: Sie zielten meist auf den Nachweis der 
Wahrheit der christlichen Lehre, besonders der Messianität Jesus' von Naza-
reth. Unter dem Vorzeichen der Orthodoxie in logischer Konsequenz wur-
den die Juden dabei als die Glaubensfeinde der Christen und die Ungläubi-
gen par excellence, als Inbegriff des Bösen und Teuflischen diffamiert.35  

Wie die antijüdischen Lehrsätze der lutherisch-orthodoxen Theologie in 
Kanzelvorträgen jener Zeit präsentiert wurden, zeigt beispielhaft die unter 
dem Titel „Hiobische Postille" 1674 erschienene Predigtsammlung des Theo-
logen Georg Haccius. Dieser Geistliche wurde 1669 zum Pastor an St. Ma-
rien-Magdalenen und 168o an die neuerbaute St. Michaeliskirche berufen. 
Haccius war ein begabter, von seinen Zuhörern geschätzter, von seinen 
Kollegen allerdings wegen seiner Predigtweise angefeindeter und sogar der 
Heterodoxie verdächtigter Prediger.36  In der ersten Predigt der „Hiobischen 
Postille", die der Bedeutung der Palmzweige gewidmet ist, die die Jerusale-
mer Bevölkerung dem in die Stadt einreitenden Jesus vorantrug, erläuterte 
Haccius zwar auch Sinn und Zweck, den solche Zweige beim Laubhüttenfest 
der Juden haben. Dieser kurzen, sachlichen Erklärung folgt dann aber un-
mittelbar der Hinweis auf die vermeintlich vergebliche Messiashoffnung der 
„jetzo übrig gebliebene[n] Hefen-Juden".37  

In einer weiteren Predigt dienten Haccius die „ungläubigen", „widerspen-
stigen" Juden, deren „Sinnen [...] verstocket" seien und die den „Herrn der 
Herrlichkeit [...] gecreutziget" hätten, als Negativbeispiele par excellence für 
mangelnde Gläubigkeit und Sündhaftigkeit." In der Passionspredigt der 
„Hiobischen Postille" wird dann eine christlich-theologische Frage behan-
delt, der Widersprüche immanent sind. In der christlichen Vorstellungswelt 
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wurde einerseits den Juden Schuld an der Passion und dem Tod Jesu aufge-
bürdet. Andererseits gilt Jesus Christus im Christentum als der Gottessohn, 
der vom Vater gesandt worden sei, um durch sein Leiden und Sterben die 
Menschheit zu erlösen. Haccius' Sichtweise dieses Problems ging dahin, daß 
Gott dennoch nicht der Urheber des Leidens und Sterbens Christi gewesen 
sei. Nicht Gott, der keinen Menschen zur Sünde zwinge, habe die Juden „zu 
diesem Mord [...] praedestiniret". Vielmehr habe Gott die „Boßheit" der „Ju-
den von Ewigkeit her" gesehen und die Juden, die „mehr als andere nach sei-
nem Blut dürstete[n]", gerichtet, indem er sie zu ,Werckzeug[en]" des Lei-
dens Christi und zu „Mörder[n] des Herrn Jesu" werden ließ.39  

Die Predigt zum Thema „Gutes Haushalten" gab Haccius Gelegenheit, das 
geläufige judenfeindliche Stereotyp vom jüdischen Betrug und Wucher abzu-
handeln. Er unterschied darin zwischen dem „Sachern (das ist Kauffmann-
schafft treiben)", das unbedenklich sei, und dem verbotenen „Schachern (das 
ist: mit dem Juden-Spieß lauffen)".4° Religiös motivierte Diffamierungen der 
Juden als ungläubig, verstockt, böse, als blutdürstende Mörder sowie andere 
in damaliger Zeit verbreitete judenfeindliche Topoi finden sich häufig in Pre-
digten und Schriften des r7. Jahrhunderts. Auch wenn es sich dabei oft nur um 
schlagwortartige Negativcharakterisierungen der Juden handelt, waren diese 
doch geeignet, an gefestigte antijüdische Vorurteile und Denkstrukturen in 
den Köpfen der Bevölkerung zu rühren und die judenfeindlich ausgerichtete 
christlich-religiöse Mentalität zu bestärken. 

Einer der damaligen Hamburger Geistlichen, der Pastor an St. Jacobi Jo-
hann Balthasar Schupp (1649-1661), beteiligte sich dagegen mit Bedacht 
nicht an der Kanzelpolemik gegen nichtlutherische Minderheiten, Juden und 
religiöse Nonkonformisten. Schupp war ein hochgebildeter Gelehrter, bis 
1645 Professor der Geschichte und Beredsamkeit in Marburg und danach 
Hofprediger des Landgrafen von Hessen. Einen Namen hatte sich dieser be-
gabte und redegewandte Prediger mit Kanzelvorträgen zum Friedensschluß 
in Münster und Osnabrück im Oktober 1648 gemacht. Dorthin war Schupp 
vom hessischen Landgrafen entsandt worden, um als dessen Vertreter bei den 
Friedensverhandlungen zu fungieren.41  Im September 1648, als er auf einer 
Reise in Hamburg Station machte, bewarb sich Schupp um eine Gastpredigt 
an St. Jacobi, wohl im Blick darauf, daß die dortige Pastorenstelle seit dem 
Tod Severin Slüters am i6. Juli 1648 vakant war. Senior Müller allerdings ver-
eitelte diesen Plan wohl deshalb, weil er von der Orthodoxie des ihm noch 
unbekannten Schupp nicht überzeugt war. Die Gastpredigt hielt Schupp da-
her in der St. Petrikirche.42  

Schupp war zweifellos ein überzeugter Orthodoxer und alsbald nach sei-
nem Amtsantritt in Hamburg ein über die Grenzen seines Kirchspiels hinaus 

184 



überaus beliebter Prediger, der seine Kanzelvorträge volkstümlich und kurz-
weilig gestaltete. Dennoch wurde das Pastorenamt in der Elbmetropole für 
Schupp statt des erhofften „Paradieses" zur „Creutzschule",43  denn er geriet 
ab 1657 in schwere Auseinandersetzungen mit seinen Kollegen, besonders mit 
dem Senior Müller. Schupp war ein begabter Schriftsteller, der in Hamburg 
nicht mehr nur für die kleine Elite der Gelehrten Schriften herausgab, son-
dern damit einen breiteren Leserkreis ansprach. Seine Kollegen hielten diese 
literarischen Erzeugnisse wie auch Schupps Predigtweise allerdings deshalb 
für anstößig, weil weltlichen Belangen darin zu breiter Raum eingeräumt sei. 
Vorgeworfen wurde dem Pastor an St. Jacobi, in Predigten und Schriften „Fa-
bulas" und „lächerliche Historias" heranzuziehen, die eines Theologen un-
würdig seien.44  Kritisiert wurde Schupp aber auch wegen seiner Weigerung, 
von der Kanzel gegen Andersgläubige, Calvinisten, Katholiken, Juden und 
Häretiker zu predigen.45  

Schupp als „Pragmatiker unter Formalisten"46  sah die vornehmliche Auf-
gabe seines geistlichen Amtes tatsächlich darin, seelsorgerisch und moralisch 
auf seine Gemeinde einzuwirken. Weder theologische Spitzfindigkeiten noch 
kontroverstheologische Kanzelpolemik dienten aus seiner Sicht diesem Ziel. 
In seiner „Corinna" schrieb er: 

was fraget der Teuffel darnach / ob ich wider die Juden predige? Es 
begehret kein Jude auß Hamburg oder Altenau in die Kirche zu kommen / 
wann ich predige. Ich glaube auch nicht / daß einer unter meinen Zuhö-
rern sey / der sich beschneiden lassen und ein Jude werden wolle. Allein 
Hurer / Ehebrecher / Diebe / Betrüger und dergleichen gottloses Volck / 
sehe ich immerdar vor mir / wann ich predigen sol / und der Teuffel 
wird Hurer und Ehebrecher / wann sie nicht umbkehren / noch Busse 
thun / eben so wol holen / und in das höllische Feuer setzen / als Juden 
und andere Ketzer.47  

Zwischen Juden und Ketzern sah Schupp aber ebenfalls keinen Unterschied, 
beide waren nach seiner Ansicht gleichermaßen zum Schmoren im höllischen 
Feuer verdammt. Hier deutet sich bereits an, daß Schupp grundsätzlich kei-
neswegs ein weniger antijüdisch eingestellter orthodox-lutherischer Theologe 
war als seine Kollegen. Dafür finden sich auch in anderen Schriften dieses 
Predigers Belege, in denen er durchaus gegen Juden und andere Nichtlu-
theraner polemisierte. Allerdings steht die Polemik gegen die Juden in 
Schupps Schriften meist im Zusammenhang mit Geschichten und Exem-
peln, die auf die Belehrung seiner Leser zielten.48  Oft bediente sich Schupp 
dabei geläufiger Negativbilder, wie zum Beispiel das vom geldgierigen, ge-
schäftstüchtigen, wuchernden und schachernden Juden. Aber häufig hob er 
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auch die seiner Ansicht nach positiven Züge der Juden hervor und lobte bei-
spielsweise deren Frömmigkeit und Gesetzestreue, die nachahmenswert 
seien. Im Zusammenhang mit solchen Exempeln, in denen die Juden schein-
bar positiv gezeichnet wurden, gingen dann allerdings bei Schupp unter-
schwellig mitunter Aussagen einher, die diese Minderheit in zeitüblicher 
Weise diskriminierten. Das zeigt sich beispielsweise in Schupps folgender 
Äußerung: ,Wann mancher Jude am Sabbath könnte tausend Rosenobel 
durch Wucher und Schacherey verdienen, er würde es nicht thun."49  

Auch Schupps theologisches Urteil über die Juden wird in seinen Schrif-
ten erkennbar. Wie die Mehrzahl der damaligen lutherischen Orthodoxen 
hielt er sie für ungläubig, für die Mörder Christi und für von Gott Ver-
dammte. Deutlich wird das zum Beispiel, wenn er von den angeblichen Un-
taten der Juden spricht: Diese hätten Jesus, obwohl der ihnen „alles gutes 
that", als „Zauberer und Schwartzkünstler / der da Teuffel außtriebe durch 
Beelzebub" diffamiert, ihm nachgesagt, „ein Fresser undWeinsäuffer" zu sein 
und ihn nicht nur gekreuzigt, sondern auch noch die „allergrösseste Marter" 
zugefügt.5° Auch in einer Trostschrift für Kranke wird Schupps Negativsicht 
auf die Juden in der Bitte erkennbar, Gott möge „allen ungläubigen Juden / 
Türcken und Ketzern und andern Widerwertigen" wehren und steuern.5' 
Darüber hinaus zollte Schupp den Bemühungen des Hebräischprofessors am 
Akademischen Gymnasium Aegidius Gutbier und des Orientalisten Esdras 
Edzardi um die Judenbekehrung Anerkennung, wenn auch für ihn selbst der 
Dienst in seiner Gemeinde Vorrang besaß.52  

Es erscheint bezeichnend für die Enge der lutherischen Orthodoxie im da-
maligen Hamburg und speziell kennzeichnend für die Persönlichkeit des Se-
niors Müller, daß der unkonventionelle, gleichwohl überzeugte Orthodoxe 
Schupp zur Zielscheibe heftigster Kritik seiner Kollegen wurde. Seit 1657 bis 
zu seinem Tod im Jahr 1661 stand Schupps geistliche Tätigkeit in Hamburg 
unter dem Schatten von Kontroversen mit seinen Kollegen. In deren Verlauf 
wurden Anklagen gegen Schupp beim Rat erhoben, theologische Gutachten 
eingeholt, Streitschriften verfaßt. Dennoch weigerte sich Schupp standhaft, 
seinen Stil als Schriftsteller und Prediger zu ändern.53  

Dieser Streit wirft ein Licht auf den hohen Stellenwert, den die führenden 
Orthodoxen in Hamburg in jener Zeit dem ‚Eifern' gegen Juden und andere 
Andersgläubige zumaßen. Deutlich wird das zum Beispiel auch in der Schrift, 
die 1669 im Gottesdienst aus Anlaß der Fertigstellung der ersten großen St. 
Michaeliskirche in der Neustadt in den Turmknopf eingelegt wurde. Darin 
findet sich folgender, von allen Geistlichen in der Stadt unterschriebener Pas-
sus: 
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Und ob nun zwar die Juden hie und dort ihre Synagogen anstellen, wird 
doch von einem Ehrwürdigen Ministerio eyfrigst denselben widerspro-
chen, und für Gott und alle Welt bezeuget, wie weh es ihnen thue, daß 
solche müssen geduldet werden, welche ihren Heyland und Erlöser aufs 
höchste schmähen und schänden! Gott erleuchte alle Unwissende und Ir-
rende.54  

Johannes Müllers „Judaismus": 
Theologische Positionsbestimmung und judenpolitisches Programm 
Müllers „Judaismus" gilt als die bedeutendste unter den vielen antijüdischen 
Schriften in deutscher Sprache, die in jener Zeit vor allem Geistliche verfaß-
ten, um ihre Gemeinden über Juden und ihre Religion zu belehren.55  Bereits 
im voluminösen Titel dieses Werkes — „Judaismus oder Judenthumb / Das ist 
Außführlicher Bericht von des Jüdischen Volckes Unglauben / Blindheit und 
Verstockung / [...] / Zu Befestigung unsers Christlichen Glaubens / Hinter-
treibung der Jüdischen Lästerung / auch nohtwendiger Unterricht derer Chri-
sten / die täglich mit Jüden umbgehen / [...] mit Gründen der H. Göttlichen 
schrifft widerleget" — zeigt sich nicht nur das Motiv, das Müller zur Abfas-
sung dieser Schrift bewegte, sondern auch das Ziel, das er damit anstrebte.56  
Es ging diesem Geistlichen darum, die jüdische Religion theologisch als „Un-
glauben" zu entlarven, um die christliche Glaubensüberzeugung der Lu-
theraner sowie deren Argumentationskraft gegenüber den in Hamburg an-
sässigen Juden zu stärken; 57  ein Unterfangen, das nach Müllers eigener Aus-
sage die Zustimmung vieler vornehmer Bürger in Hamburg gefunden hatte." 
Der „Judaismus" wurde zu einem der Standardwerke, wenn zur damaligen 
Zeit Informationen über das Judentum gefragt waren. Noch Anfang des 
i8. Jahrhunderts pries der Hamburger Schriftsteller Barthold Feind Müllers 
„Judaismus" als ein Werk, „daß ein jeder zu seiner Erbauung und Abhelffung 
der sich täglich mehrenden Insolentien der vermaledeiten Juden" zur Hand 
haben sollte.59  

Für den „einfältigen Leser" stellte Müller einleitend in zeitüblich vorein-
genommener Sichtweise eines christlichen Theologen die jüdische Bibelexe-
gese und die Bedeutung von Talmud und rabbinischen Schriften in diesem 
Zusammenhang vor.60  Im ersten Buch des Hauptteils setzte er sich dann 
theologisch in aller Breite mit den kardinalen Streitpunkten zwischen Juden-
und Christentum auseinander. Dabei ging es dem Autor wesentlich darum, 
die Messianität Jesu und die Trinität zu beweisen.6' Im zweiten Buch — dem 
Buch, das hier vor allem von Interesse ist — behandelte Müller die „Gewis-
sensfragen", die Christen „im gemeinen Leben" der Juden halber zu bewegen 
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pflegten, d. h. also die Fragen, die aus theologischer Sicht für das Leben der 
Juden in der christlichen Gesellschaft relevant waren." 

Zwei Vorreden stellte Müller seinem Werk voran, deren erste an den däni-
schen König Christian IV. gerichtet ist, dem er sein Werk zueignete, und de-
ren zweite den Leser anspricht.63  Beiden einleitenden Passagen sind auf-
schlußreiche Informationen darüber zu entnehmen, wie Müller zu den Juden 
stand. So schrieb dieser Prediger den Juden in Hamburg deshalb die Fähig-
keit zu, Christen in ihrem Glauben verunsichern zu können, weil sie selbst-
bewußt und ihres Glaubens gewiß auftreten würden.64  Vielleicht lag Müllers 
Sorge, Hamburger Lutheraner könnten, wenn sie Kontakt zu Juden hatten, 
in den Bann des jüdischen Glaubens geschlagen werden, aber auch eine dif-
fuse Faszination durch diese Religion zugrunde, die im Verlauf der Arbeit am 
„Judaismus" entstanden sein mag. Eine solche Verstrickung einzugestehen, 
verbot allerdings sein geistliches Amt.65  

Im Rahmen der umfangreichen Studien, die der Abfassung seines Werkes 
offenbar vorangegangen waren, hatte Müller tatsächlich Verbindung zu „un-
terschiedenen Jüden beyder Nationen / insonderheit aber [zu] ihren Rabbi-
nen" aufgenommen. Diese Begegnungen mit Juden pries dieser Prediger als 
lehrreiche, glückliche Fügungen, die seine Kenntnisse über das Judentum er-
weitert hätten.66  Insbesondere die Gespräche, die Müller mit „Hispanischen 
Rabbinen", darunter auch mit David Cohen de Lara, dem späteren Lehrer 
Esdras Edzardis, geführt hatte, besaßen für ihn einen hohen Stellenwert. 
Denn diese sefardischen Gelehrten würden, so Müller, „ihre Sache mit bes-
sern Schein und Grunde fürbringen / als die Teutschen / bey welchen sehr 
wenig Verstand und Nachdencken ist".67  Der intellektuellen Anerkennung, 
die Müller der Gelehrsamkeit vor allem der portugiesischen Juden zollte, 
stand sein theologisches Verdikt gegenüber, daß sefardische und aschke-
nasische Juden „alle zuhauff Christi und seines Evangelii Feinde" seien." 

Anscheinend fürchtete Müller sogar, daß sein eindeutig antijüdisch aus-
gerichtetes Werk Racheakte der Juden nach sich ziehen könnte. Wohl deshalb 
richtete er einerseits an den dänischen König ausdrücklich die Bitte um 
Schutz gegen die „heimliche böse Tücke" der Juden, die „hefftige und zornige 
Leute" und „Christlichen Theologis / die ihrem Unglauben widersprechen / 
von Hertzen feind" seien.69  Andererseits versuchte Müller aber auch, die Ju-
den selbst zu beschwichtigen. Diese sollten ihm ob seines Werkes nicht zür-
nen, schrieb Müller, denn er sei „Glaubens / Beruffs / Ampts und Eides hal-
ber" verpflichtet, Christi Ehre und den christlichen Glauben zu verteidigen 70  
In dieser Spannung zwischen Anziehung und Abwehr, die sich sowohl in 
Müllers gegensätzlichen Urteilen über die Juden als auch in diesen Bitten an-
deutet, offenbart sich eine ambivalente Haltung gegenüber den Juden. Ver- 
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mutlich war die Einstellung der meisten Lutheraner Hamburgs insbesondere 
gegenüber den Sefarden zur damaligen Zeit nicht eindeutig, denn deren Ge-
lehrsamkeit, Selbstbewußtsein, Wohlstand und hoher Sozialstatus standen in 
einem eklatanten Widerspruch zur lutherisch-orthodoxen Theologie, die den 
Juden den niedrigsten Rang in der christlichen Gesellschaft zuwies?' 

Von Hamburger Juden hatte Müller außerdem Manuskripte von Apolo-
gien der jüdischen Religion erhalten, die in jener Zeit anscheinend in jüdi-
schen Kreisen kursierten. Darunter befand sich auch eine Abschrift des 
„Chissuk Emunah" von Isaak Troki, hier lateinisch „Confirmatio Fidei" be-
titelt; ein Werk, das Müller als „giftig [...]" und antichristlich bezeichnete .72  
In die gleiche Kategorie ordnete Müller ein weiteres Manuskript ein, das ihm 
von Juden zur Verfügung gestellt worden war, nämlich das „Colloquium 
Theologicum Rabbini Lusitani cum Theologo Christiano Abrahamo, Mit-
telburgi sive Colloquium Mittelburgensi"? Dabei handelte es sich um die 
Aufzeichnung eines Streitgesprächs zwischen einem sefardischen Rabbiner 
und einem christlichen Theologen in lateinischer Sprache. Diese war etwa im 
ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts aus der Feder eines Sefarden namens 
David Farrar, auch bekannt als Francisco Lopes Henriques, hervorgegangen, 
der in jener Frühzeit der portugiesisch-jüdischen Ansiedlung in Amsterdam 
lebte.74  

Zu den Sefarden, von denen Müller Bücher bezogen hatte, gehörte auch 
der — vom Pastor verächtlich als „schwätzhaffte[r] Juden-Artzt" bezeichnete 
— Mediziner Benjamin Mussaphia.75  Offenbar hatte Mussaphias 1640 in 
Hamburg erschienene Schrift „Sententiae sacro-medicae" nicht nur die 
Geistlichkeit zu einer umfangreichen Protestschrift an den Rat veranlaßt, 
sondern darüber hinaus Müller den Anstoß gegeben, den „Judaismus" zu 
schreiben.76  Mussaphia hatte in den „Sententiae" Passagen aus der Bibel zu-
sammengetragen, die sich auf medizinische Angelegenheiten bezogen. In 
den Augen der lutherischen Prediger stellte dieses Vorgehen eine unstatthafte 
Vermischung von Medizin und Theologie dar.77  Anstoß bei den Geistlichen 
hatte Mussaphias Schrift aber vor allem deshalb erregt, weil sie eine „Jüdi-
sche" war. Daß ein jüdischer Autor versuchte, „die H. Schrift in offentlichen 
Truck zu erklehren", war aus geistlicher Sicht nichts anderes als eine A-
nmaßung, die „keinem Juden [...] zugelaßen werden" könnte, weil diese 
„darin [...] keinen Verstande hätten?' Deutlich wird hier, daß die christo-
logische Exegese für die Geistlichen die einzig zulässige Sicht auf die Bibel 
war. 

1641 hatte sich Müller offenbar deshalb an den bedeutendsten christlichen 
Hebraisten damaliger Zeit, Johannes (II.) Buxtorf in Basel, gewandt, weil er 
bis dahin des von Isaak Abarbanel verfaßten Kommentars zum neunten Ka- 
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pitel des Propheten Daniel nicht hatte habhaft werden können. Müller ver-
dankte den Hamburger Juden den Hinweis, daß diese biblische Exegese von 
großer Relevanz für die christlich-jüdische Kontroverse sei.79  Buxtorf über-
sandte dem Hamburger Theologen daraufhin ein Exemplar der Übersetzung 
von Abarbanels Schrift, die er selbst gefertigt hatte. Bei dieser Gelegenheit 
sprach der Baseler Gelehrte seine Anerkennung über das literarische Projekt 
aus, das Müller verfolgte, und bot ihm jede Unterstützung dafür an.80 

Außerdem wies Buxtorf Müller auf die lateinischen Schriften des jüdischen 
Gelehrten Menasseh Ben Israel hin, der damals in Amsterdam lebte. Aller-
dings bezweifelte der Baseler Hebraist, ob diese Werke Menassehs von Nutzen 
für einen christlichen Autor sein könnten. Zwar sei dieser Jude von einzigar-
tiger Gelehrsamkeit, aber seine Schriften seien auf die Stärkung des jüdischen 
Glaubens ausgerichtet und würden die Fundamente des Christentums unter-
graben. Gegenüber dem Amsterdamer Magistrat erhob Buxtorf den Vorwurf 
der Sorglosigkeit, weil er die Edition von Menassehs Schriften protegiert habe 
und damit zur Verbreitung des darin verborgenen „Virus [...] Judaicum" bei-
tragen würde.81  Müller, der sich bereits mit den Schriften Menasseh Ben Isra-
els beschäftigt hatte, war zu einem ähnlichen Urteil gelangt wie Johannes (II.) 
Buxtorf: Diese waren für ihn „nichts anders als eine Widerlegung unsers Chri-
stenthumbs / und Bestätigung des Jüdischen Unglaubens".82  

Müller hatte sich im Rahmen der Arbeit am „Judaismus" offensichtlich in-
tensiv mit dem Judentum auseinandergesetzt. Im Literaturverzeichnis seines 
Werkes sind so Judaica aufgelistet, darunter die Bibel mit Glossen der Rab-
biner Schelomo, Aben-Esra, Levi Ben Gerson und Kimchi sowie der „Talmud 
Hierosolymitanum", der „Talmud Babylonicum" und auch rabbinische 
Schriften wie beispielsweise der Psalmenkommentar von R. Kimchi und 
nicht zuletzt Schriften jüdischer Philosophen wie Maimonides sowie jüdische 
Lexika.83  Man kann aber davon ausgehen, daß Müllers Bild vom Judentum 
wesentlich bestimmt wurde von der Literatur, die Konvertiten aus dem Ju-
dentum verfaßt hatten. Die damals gängigen Hauptwerke konvertierter 
Juden waren, das offenbart das entsprechende Register des Literaturverzeich-
nisses, dem Hamburger Pastor bekannt. Darin finden sich zum Beispiel die 
Werke „Adversos Judaeos" von Hieronymus de Sancta Fide, „Speculum 
Exhortationis Judaica" von Johannes Pfefferkorn, „Der gantze Jüdische 
Glaube / [...]" von Antonius Margarita, „Der Jüden Talmud" von Christian 
Gerson, „Jüdischer abgestreiffter Schlangen-Balg /..." von Samuel Friedrich 
Brentz sowie „Flagellum Judaeorum" von Ernst Ferdinand Hessen und der 
„Sermon gehalten in der Juden Synagoga" von Paul Weidner.84  

Mit dem „Judaismus" verfolgte Müller aber nicht primär missionarische 
Ziele, sondern seine zentrale Intention war die Apologie des christlichen 
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Glaubens gegen das Judentum.85  Allerdings äußerte sich der Pastor in den 
einleitenden Kapiteln auch zur Bekehrungshoffnung, die die „vornehmste 
Ursache" für die Duldung von Juden in der christlichen Gesellschaft sei.86  
Theologisch folgte Müller der Exegese neutestamentlicher Bekehrungsver-
heißung, wie sie in der damaligen lutherischen Orthodoxie traditionell und 
geläufig war. Gegen chiliastische Vorstellungen von einer wunderbaren Be-
kehrung aller Juden vor dem Jüngsten Tag grenzte sich dieser Theologe in al-
ler Deutlichkeit ab, indem er betonte, daß bis zum Ende aller Tage nur mit 
der sukzessiven Bekehrung einiger Juden gerechnet werden könne." 

Das „grosse und hohe Werck" der Judenbekehrung sei, so Müller, vor al-
lem Aufgabe christlicher Obrigkeiten. Nach Müllers Ansicht erforderte die-
ses Werk besonderen Einsatz; zum Beispiel sollten Obrigkeiten spezielle Pre-
diger einstellen und besolden, die über Kenntnisse der hebräischen Sprache, 
der jüdischen Religion und jüdischen Literatur verfügen und „Sermones" für 
die Juden abhalten können sollten." Neu im damaligen lutherisch-orthodo-
xen Diskurs zur Judenbekehrung war bei Müller ein auf die soziale und wirt-
schaftliche Lage von Konvertiten aus dem Judentum erweiterter Blickwinkel. 
Daß diese, abgeschnitten von bisherigen familiären und ökonomischen Be-
zügen, in jener Zeit oft in Subsistenznot gerieten, bezog der Pastor in seine 
Überlegungen mit ein. Damit kein Jude durch drohende „Armuht und Hun-
ger" von der Bekehrung abgeschreckt werden würde, sprach Müller sich 
dafür aus, daß für den „nöhtigen Unterhalt" von Konvertiten gesorgt werden 
müsse." 

Im zweiten Buch des „Judaismus" behandelte Müller — unter Berufung auf 
Luther und „andere Theologi / wie auch gewisserhaffte Politici"9° — in elf Ab-
schnitten religiöse und praktisch-politische Fragen und Probleme, die sich 
aus seiner Sicht aus dem Leben der jüdischen Minderheit in der christlichen 
Gesellschaft ergaben.9' Diese Ausführungen gründeten auf dem in sich ge-
schlossenen Dogmensystem der damaligen lutherisch-orthodoxen Theologie 
zu den Juden, wie Müller es im ersten Buch des „Judaismus" präsentiert 
hatte.92  Dazu gehörten die Glaubenslehrsätze von der Messianität Jesu, von 
der göttlichen Trinität, vom ‚neuen' Bund Gottes mit der Christenheit, der 
mit Christus an die Stelle des ‚alten' Bundes Gottes mit dem auserwählten 
jüdischen Volk getreten sei, sowie der Lehrsatz von der Christologie, also der 
auf Christus ausgerichteten Exegese der Bibel. In der Konsequenz dieses 
Lehrsystems wurden die Juden, die an ihrem Glauben festhielten, aus luthe-
risch-orthodoxer Sicht als von Gott Verdammte, als verstockte und blinde 
Gottesmörder und als Ungläubige betrachtet.93  

Als erste und zentrale Folgerung aus diesem theologischen Lehrsystem 
sollten den Juden Synagogen und Schulen verboten bleiben. Denn, so Mül- 
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ler, jüdische religiöse Praktiken seien unter allen Umständen blasphemisch 
und würden die Bekehrung der Juden zum Christentum hemmen.94  Als Spie-
gel der aktuellen Diskussion in Hamburg über die privaten Gebetsversamm-
lungen der portugiesischen Juden erscheint Müllers ausführliche Widerle-
gung der Argumente, die für eine duldsame Haltung gegenüber der jüdischen 
Religionsausübung vorgebracht zu werden pflegten.95  Daß die Juden zum 
Gott der Bibel und aus dieser nur die Psalmen Davids beten würden, „die an 
sich selber gut seyn", daß die Juden doch nicht „wie das tumme Vieh" ohne 
jede Religion leben könnten, diese Einwände wies der Autor alle als unmaß-
geblich zurück. Die jüdische Exegese der Bibel sei falsch und abergläubisch, 
und Gott würde bekanntlich Atheisten und Anhänger des „falschen" Glau-
bens gleichermaßen verurteilen.96  Ebensowenig fand das Argument Müllers 
Anerkennung, daß die Juden unwissend sündigen würden, weil sie nicht an 
Christus glaubten. Nach Ansicht dieses Predigers könnte das die „wissenden" 
Christen „am Jüngsten Tag nicht entschuldigen", da mit der jüdischen Reli-
gonsausübung Blasphemien geduldet würden.97  

Darüber hinaus setzte sich Müller noch mit Gesichtspunkten auseinander, 
mit denen der Hamburger Rat offenkundig die Duldung der Gebetsver-
sammlungen der portugiesischen Juden zu rechtfertigen versucht hatte. Dar-
auf, daß ihnen von der Obrigkeit „einmal zugesaget" worden sei, daß sie „ihre 
Synagoge behalten" könnten und in ihre religiösen Angelegenheiten nicht 
eingegriffen würde, könnten sich, so Müller, die Juden keinesfalls berufen. 
Denn diese Zugeständnisse seien deshalb nicht als verbindlich zu betrachten, 
weil sie auf die — nach Müllers Ansicht stets blasphemische — jüdische Reli-
gionsausübung und damit auf eine Sünde gerichtet seien.98  Den Argumen-
ten für und wider jüdische Gebetsversammlungen, die Müller an dieser Stelle 
erwog, ist zu entnehmen, daß Debatten über dieses Thema zwischen Rat und 
Geistlichkeit anscheinend bereits in den vierziger Jahren des 17. Jahrhunderts 
stattgefunden hatten.99  

Auch über das Argument des Rates, der ökonomische Nutzen, den Ham-
burg aus der sefardischen Ansiedlung ziehe, würde religiöse Zugeständnisse 
erfordern und rechtfertigen, war offenbar schon kontrovers debattiert wor-
den. Denn Müller vertrat im „Judaismus" mit Nachdruck eine andere Mei-
nung. Nach dem gemeinen Nutzen durfte nach Ansicht dieses Geistlichen 
„nur ohne Verkleinerung der Ehre Gottes / ohne Schaden und Nachtheil der 
Christlichen Kirchen" gestrebt werden.'°° Deutlich wird an dieser Argu-
mentation, daß nach Müllers Meinung auf dem Feld der Judenpolitik der 
Theologie das Primat vor der Ökonomie gebührte. Daran, daß Ländern und 
Städten „durch die Juden so grosser Nutz [...] zuwachse[n]" würde, zwei-
felte dieser Pastor ohnehin.m Inhaltlich entsprachen diese Ausführungen 

192 



Müllers der Auseinandersetzung um die Gebetsversammlungen der portu-
giesischen Juden, zu der es in der Jahrhundertmitte in Hamburg kam.102  Of-
fensichtlich ging diesem Konflikt also eine längere Phase voraus, in der sich 
der Unmut über den obrigkeitlichen Umgang mit den Sefarden bei den 
Geistlichen ansammelte. 

Müller ging als typischer lutherischer Orthodoxer seiner Zeit vom Abso-
lutheitsanspruch des lutherisch-orthodoxen Glaubens aus. Von der anhalten-
den Verstockung der Mehrheit der Juden war dieser Pastor zutiefst über-
zeugt.103  Aus seiner Sicht war lediglich damit zu rechnen, daß einzelne Juden 
zum Christentum übertreten würden. Deshalb hielt Müller es für notwen-
dig, Christen vor dem Einfluß der ‚ungläubigen' Juden zu schützen und den 
Vorrang der christlichen Religion durch Diskriminierung der Juden zu beto-
nen. Die Ge- und Verbote, die nach Müllers Ansicht erforderlich waren, um 
das Leben der Juden in der christlichen Gesellschaft zu regeln, waren zahl-
reich und darüber hinaus geeignet, den Juden ein Leben nach den Gesetzen 
und Traditionen ihres Glaubens unmöglich zu machen. Im Ergebnis hätten 
diese Restriktionen in Müllers Sinn die Juden gezwungen, das Judentum re-
duziert auf eine innere Glaubensüberzeugung zu leben. 

Nach Müllers Auffassung sollten den Juden — um die angeblichen Blas-
phemien zu unterbinden — die Benutzung des Talmuds und anderer jüdischer 
Bücher sowie die Haltung von Rabbinern verboten werden. Denn die jüdi-
schen Bücher seien „voller Narrheit und altvettlischer Fabeln / voller Lästern 
und Fluchen der Christen" und würden die Juden in ihrem „Unglauben und 
[ihrer] Abgötterey" bestärken sowie deren Bekehrung verhindern.104  Als Be-
weise der vermeintlichen jüdischen Gotteslästerungen sowie als Medien, aus 
denen Christen für die Mission notwendige Kenntnisse über das Judentum 
gewinnen könnten, hielt Müller die jüdischen Bücher allerdings für nützlich. 
Diese zu verbrennen sei daher unnötig, ja schädlich, zumal einfältige Chri-
sten durch diese hebräischsprachige Literatur kaum verführt werden könn-
ten.105  

Zwangstaufen für jüdische Kinder lehnte Müller zwar ab,106  aber die Le-
bensumstände der Juden wollte er so gestaltet sehen, daß daraus ein steter 
Druck zur Konversion hervorgehen würde. Nicht nur sollten die Juden dazu 
angehalten werden, täglich christliche Unterweisungen eines speziellen Be-
kehrungspredigers zu besuchen, sondern darüber hinaus, abgesondert von 
den Christen, isoliert in Ghettos leben. Für den Fall, daß sie bereits — wie in 
Hamburg — inmitten der christlichen Bevölkerung wohnten, gab Müller den 
Hauseigentümern detaillierte Verhaltensregeln an die Hand, die auf eine 
grundsätzliche Bevorzugung christlicher Mieter hinausliefen.107  Isolation und 
Diskriminierung der Juden in der christlichen Gesellschaft sollten nach Mül- 
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lers Vorstellung äußerlich erkennbar gemacht werden. Deshalb sollten die Ju-
den besondere Zeichen an ihrer Kleidung, die im übrigen nicht luxuriös sein 
durfte, tragen.108  Außerdem schlug sich das damals unter Christen verbreitete 
Mißtrauen gegenüber den Juden auch in der Mahnung Müllers nieder, von 
Juden geschworenen Eiden keinesfalls zu trauen.109  

Das in jener Zeit geläufige Gebot für die Juden, christliche Sonn- und Fei-
ertage zu respektieren, sollte nach Müllers Ansicht erweitert werden. Denn 
dieser Pastor hielt es auch für erforderlich, den Juden die Feier des Sabbats zu 
verbieten, weil an die Stelle des „alten jüdischen Sabbaths" der „newe christ-
liche Sabbath" getreten sei.110  Darüber hinaus sollten den Juden auch juris-
diktionelle Rechte versagt bleiben. Diese Teilbereiche staatlicher Autonomie 
würden den Juden, so Müller, nach göttlichem Ratschluß nicht mehr zuste-
hen, nachdem der jüdische Staat zerstört und die Juden in alle Welt zerstreut 
worden seien. Die Verbote der Polygamie, der Mission sowie des Schächtens 
gehörten ebenfalls zu dem Kanon der Restriktionen, die Müller für das Le-
ben von Juden in der christlichen Gesellschaft für unabdingbar hielt." Das 
letztgenannte Verbot zielte in erster Linie darauf, den Verkauf nicht kosche-
ren Fleisches an Christen zu unterbinden. Stand doch eine solche Verfah-
rensweise im Widerspruch zu dem dienenden Status als Knechte oder Skla-
ven, der nach der lutherisch-orthodoxen Lehre den Juden in der christlichen 
Gesellschaft allein zukam."2  

Aus der Vorstellung der jüdischen Knechtschaft ergab sich aus der Sicht 
Müllers wie auch der meisten christlichen Theologen jener Zeit das Erfor-
dernis weiterer Einschränkungen jüdischen Lebens. So sollten den Juden die 
Übernahme von Ehrenämtern, der Grundeigentumserwerb und die Beschäf-
tigung christlicher Dienstboten untersagt bleiben."3  Die Intention, Christen 
nicht der Gefahr der Verführung zum Judentum auszusetzen, die mit dem 
letzterwähnten Verbot auch verbunden war, stand ebenfalls hinter Müllers 
Forderung, Eheschließungen zwischen Juden und Christen zu verbieten."4  
Im vermeintlichen Knechtschaftsstatus der Juden lag für Müller darüber hin-
aus das Motiv, das ihn, abweichend von der Meinung maßgeblicher Juristen 
damaliger Zeit, nach einer jurisdiktionellen Schlechterstellung von Juden 
verlangen ließ. „Juden zu gefallen" sollten nach seiner Meinung „keine Chri-
sten ins Gefängnüß" geworfen oder „sonst einige Drangsahl" angetan wer-
den."5  

In Anlehnung an Luther und entsprechend den seinerzeit verbreiteten 
Vorurteilen forderte der Autor außerdem, daß den Juden der Wucher verbo-
ten werden sollte."' Wohl im Blick auf die Situation in Hamburg, wo die por-
tugiesischen Juden vornehmlich im Großhandel tätig waren, hielt Müller die 
Feststellung für erforderlich, daß „dennoch [...] ein grosser Theil [der Juden] 
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ihre Nahrung durch Wucher" suchen würde.117  Um gegen die Zinsnahme bei 
Geldleihgeschäften zu argumentieren, die nach jüdischem Gesetz gestattet 
war, berief sich der Theologe auch an dieser Stelle auf die Lehre von der Ab-
lösung des ‚alten' Bundes durch den ‚neuen' Bund Gottes mit den Christen. 
Diese habe dazu geführt, daß die Juden seither nicht mehr „Moses Juden", 
sondern des „Keysers Juden" seien, denen im Gegensatz zu jenen der Wucher 
nicht erlaubt sei.118  Christliche Geldleihgeschäfte waren nach Müllers Ansicht 
nach anderen Maßstäben zu beurteilen, weil der erwirtschaftete Zins in die-
sem Fall ein „ehrliche[r] Erwerbe-Gewinn" sei; Verdienste von Juden aus sol-
chen Geschäften seien dagegen stets „schändliche Wucher-Gewinn [e]" ."9  
Zweifellos hatten diese Ausführungen Müllers nichts gemein mit den wirt-
schaftlichen Realitäten. Daß sich der Autor hier vielmehr im Bereich christ-
licher Idealzustände bewegte, macht dessen Belehrung deutlich, daß Christen 
verpflichtet seien, Bedürftigen ohne Zinsnahme Geld zu leihen.12° 

Wie schon Luther trat auch Müller dafür ein, daß Juden „redliche" Arbeit 
in Handel und Handwerk, wie sie deren biblische Vorfahren schon geleistet 
hätten, nicht länger verweigert werden sollte.'2' Dabei ignorierte dieser Pre-
diger, daß die Juden zu christlichen Zünften keinen Zugang hatten. Indem 
Müller von Wahlmöglichkeiten ausging, die Juden in der Realität damals 
nicht hatten, zeichnete er ein verzerrtes Bild von der Haltung der Juden zur 
Erwerbstätigkeit. Daraus zog der Autor dann — nach dem Vorbild Luthers —
in perfider Weise die Konsequenz, daß die Juden zu niedrigsten körperlichen 
Arbeiten zwangsverpflichtet werden sollten.122  Gegen Handelskontakte zwi-
schen Christen und Juden erhob Müller zwar keine theologischen Einwände, 
aber er warnte Christen doch davor, mit Juden enge geschäftliche Verbin-
dungen einzugehen, wie sie Gesellschaftsverträge oder die in Dedekens Gut-
achtensammlung erwähnten „Schiffsparten" darstellten.23  

Ausführlich behandelte Müller im „Judaismus" das Thema der jüdischen 
Ärzte. Sicherlich war das darauf zurückzuführen, daß in Hamburg portugie-
sisch-jüdische Mediziner wie zum Beispiel Benedikt de Castro oder Benja-
min Mussaphia damals hohes Ansehen genossen und vermutlich häufig auch 
von Christen konsultiert wurden. Die Relevanz, die der Verfasser diesem Pro-
blem beimaß, geht auch daraus hervor, daß Müller dazu Gutachten der theo-
logischen Fakultäten der Universitäten Wittenberg, Straßburg und Rostock 
eingeholt hatte. Diese referierte er im „Judaismus" ergänzend zu seiner eige-
nen Stellungnahme.'24  Einhellig und dabei im Einklang mit der lutherisch-
orthodoxen Lehre jener Zeit beantworteten Müller und seine auswärtigen 
Kollegen die Frage der Konsultation jüdischer Ärzte durch Christen. Diese 
könnten sich im Krankheitsfall guten Gewissens keinesfalls von jüdischen 
Medizinern behandeln lassen.125  Krankheiten, die ihren Ursprung in der 

195 



menschlichen Sündhaftigkeit hätten, könnten nur durch „wahre Busse", Ge-
bete und durch Arzneien wirksam therapiert werden, die von christlichen 
Ärzten im Namen Jesu Christi verabreicht würden.126  

Daß der sefardische Mediziner Benjamin Mussaphia einer Frau von Adel 
aus Holstein einmal Arznei mit dem Bemerken ,im Namen Jesu' gegeben 
habe, sei, so Müller, „aus teuflischem Schimpff / Spott und Verachtung die-
ses Namens" geschehen.122  In diesem Bericht Müllers wird offenbar, daß die 
damaligen sefardischen Ärzte über einen illustren Patientenkreis verfügten. 
Darüber hinaus deutet sich darin aber auch an, daß jüdische Ärzte von den 
christlich-theologischen Vorstellungen über Krankheitsursachen und erfolg-
versprechende Heilmethoden nicht überzeugt waren. Müller unterstellte im 
„Judaismus" außerdem, daß Benjamin Mussaphia „mit Characteren", also 
mit Zaubermitteln, Menschen heilen würde.'28  Auf diese Weise belebte der 
Autor die damals geläufige Vorstellung, Juden und besonders jüdische Ärzte 
würden über übernatürliche, magische Fähigkeiten und eine Verbindung 
zum Diabolischen verfügen.'29  Müller brandmarkte in seinem Werk auch 
kabbalistische Praktiken, die er als abgöttisch und abergläubisch bezeichnete. 
Im Gegensatz zu dieser „Cabbala Practica" wußte Müller der „Cabbala Con-
templativa" doch etwas Gutes abzugewinnen, denn das sei eine Methode der 
Schriftauslegung, die vor allem der Bekehrung der Juden förderlich sein 
könnte.'3° 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich in Müllers „Judaismus" die 
Haltung der lutherischen Orthodoxie des 17. Jahrhunderts zu den Juden und 
ihrer Religion in all ihren Facetten und Schattierungen widerspiegelt. Die 
christlich-jüdischen Kontakte, zu denen es in Hamburg kam, waren es ge-
wesen, die den Theologen Müller herausgefordert hatten, diese Apologie des 
christlichen Glaubens zu verfassen. Müllers Intention dabei war, durch die 
Verbreitung der judenfeindlichen Dogmen der lutherischen Theologie der 
Gefahr der Verunsicherung christlicher Glaubensüberzeugung zu begegnen. 
Darin deutet sich die Ambivalenz an, die in damaliger Zeit das Verhältnis 
des Christentums auch lutherischer Prägung zum Judentum bestimmte. 
Vom Christentum wurde den Juden einerseits die Rolle der Erzglaubens-
feinde zugeschrieben. Andererseits lag allein in der Existenz der Juden, die 
trotz der vermeintlichen Wahrheit der christlichen Botschaft an ihrem Glau-
ben festhielten, eine stete Herausforderung für die christliche Identität. 
Nicht von ungefähr herrschte zur damaligen Zeit die Überzeugung vor, daß 
Juden die Macht hätten, Christen in ihrem Glauben zu verunsichern.'' Die 
Konsequenzen, die Müller im „Judaismus" aus dieser vermeintlichen Bedro-
hung des christlichen Glaubens durch die Juden zog — nämlich der Ruf nach 
verstärkten Bekehrungsanstrengungen sowie nach umfassenden Restriktio- 
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nen für die Juden —, sind als theologisches und politisches Grundsatz-
programm zu betrachten. Dieses im lutherisch-orthodoxen Hamburg durch-
zusetzen war eines der wesentlichen Anliegen des Pastors und Seniors 
Johannes Müller. 

Geistliches Engagement für die Hebraistik (1652) 
Wahrscheinlich war es der Initiative des neuen Seniors Müller zu verdanken, 
daß die hamburgische Geistlichkeit im Oktober 1648 beschloß, für den Er-
halt des Akademischen Gymnasiums in Hamburg einzutreten.132  Etwa zur 
gleichen Zeit wandte sich das Geistliche Ministerium mit einer Eingabe an 
den Rat, die vermutlich aus Müllers Feder stammte und in der gefordert 
wurde, den Unterricht der hebräischen Sprache am Akademischen Gymna-
sium zu fördern. Deutlich wird darin, daß der Beschluß der Prediger zugun-
sten des Gymnasiums im Kontext mit der jüdischen Niederlassung in der 
Stadt stand.133  

Vor allem „der Juden halber" sollte das seit 16z6 vakante Amt des Profes-
sors für orientalische Sprachen am Akademischen Gymnasium nach Ansicht 
der Geistlichen wiederbesetzt werden, und zwar deshalb, weil diese sich ge-
genüber den Christen in der Stadt ihrer Hebräischkenntnisse und ihres bes-
seren Schriftverständnisses rühmen würden. Entsprechend der hohen Wert-
schätzung, die das Hebräische in der damaligen protestantischen Welt genoß, 
wurde diese Sprache von den Geistlichen als unabdingbar für ein rechtes 
Schriftverständnis gepriesen. An Universitäten wie Rostock und Königsberg 
und in den Niederlanden würde die Wissenschaft der Hebraistik bereits ,glo-
rieren`. Diese sei eine „der fürnembstenWaffe[n]", mit denen lutherische Kir-
chen und Schulen gegen das Eindringen religiösen Nonkonformismus ge-
stärkt werden könnten.134  Das Loblied der Geistlichen galt also hebräischen 
Sprachstudien, die auf christliche Interessen ausgerichtet bleiben sollten.135  

Tatsächlich wurde die Stelle des Professors für orientalische Sprachen am 
Akademischen Gymnasium im Jahr 1652 wiederbesetzt. Die Wahl fiel auf Ae-
gidius Gutbier, einen der gelehrtesten Orientalisten seiner Zeit, der sich be-
reits 1649 als Lehrer der Kinder des Ratsherrn van Holten in Hamburg auf-
gehalten hatte.'36  Zwei Jahre vor der Wiederbesetzung dieser Professur hatte 
ein anderer gelehrter Orientalist, Georg Gentius, ein Schüler Menasseh Ben 
Israels, auf seiner Rückreise von Konstantinopel nach Amsterdam in Ham-
burg Station gemacht. Möglicherweise wollte dieser Gelehrte bei dieser Ge-
legenheit seinen Freund David Schelhammer, den späteren Bibliothekar der 
Stadtbibliothek, besuchen.137  Denkbar ist allerdings auch, daß die in jener 
Zeit bevorstehende Wiederbesetzung der Professur für orientalische Sprachen 
am Akademischen Gymnasium Gentius zu einem Aufenthalt in Hamburg 
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motiviert hatte.138  Nach seiner Rückkehr nach Amsterdam gab Gentius, ei-
ner Anregung Menasseh Ben Israels folgend, im Jahr 1651 unter dem Titel 
„Historia Judaica" eine Übersetzung von Ibn Vergas „Shevet Yehudah" in der 
lateinischen Sprache heraus. Dieses Werk widmete er dem Hamburger Rat.139  

Allerdings hatte ein Gelehrter aus dem Kreis Menasseh Ben Israels in Am-
sterdam mit seinem liberalen geistigen Klima kaum Aussicht, in Hamburg 
eine exponierte Stellung zu erlangen. Das verdeutlicht, ungeachtet der Frage, 
ob Gentius 165o tatsächlich auf die Hamburger Professorenstelle spekuliert 
hatte, die Reaktion der Hamburger Geistlichkeit auf Gentius' „Historia Ju-
daica". Die Stellungnahme zu Gentius' Werk, die der Rat von den Geistli-
chen erbeten hatte, ist zwar nicht überliefert. Aber aus einem Brief des Pa-
stors an St. Jacobi Jacob Grosse an einen unbekannten Adressaten vom 30. 
Dezember 1651 geht hervor, wie die Hamburger Orthodoxen über diese 
Schrift urteilten.'40  Darin kritisierte Grosse unter anderem, daß Gentius diese 
Übersetzung des Werkes eines jüdischen Autors nicht mit widerlegenden 
Kommentaren und Anmerkungen, die die christliche Sichtweise verdeut-
lichten, versehen hätte. Offenbar war nach lutherisch-orthodoxer Meinung 
die Veröffentlichung eines Werkes, das der religiösen Kultur des Judentums 
entstammte, also nur dann zulässig, wenn es durch christliche Glossen ‚ent-
schärft' würde. In der vorliegenden Form, so Grosse, würde dieses Werk Gen-
tius' zur Verbreitung von Blasphemien beitragen.'41  

Gentius' Haltung gegenüber der rabbinischen Literatur stand tatsächlich 
in einem diametralen Gegensatz zu diesem von geistiger Enge geprägten Ur-
teil der lutherischen Orthodoxie. Obwohl selbst überzeugter Christ, brachte 
Gentius der rabbinischen Literatur Wertschätzung entgegen, weil sie reich an 
allgemeingültiger Weisheit und Moralität sei. Nach Meinung dieses Gelehr-
ten besaßen diese Texte einen eigenen Wert und waren geeignet, auch die 
christliche Welt zu bereichern.'42  Vor allem stießen Gentius' Ausführungen in 
der Widmung an den Hamburger Rat auf Grosses entschiedene Ablehnung. 
Darin trat der Autor nämlich für die Juden ein, für die Verbesserung ihrer Si-
tuation in Hamburg und auch für deren Recht, nach den Traditionen und 
Gesetzen der jüdischen Religion zu leben. Diese Widmung war nichts ande-
res als ein Plädoyer für die Tolerierung der Juden als Juden aus christlicher 
Nächstenliebe. Gentius wollte die Distanz zwischen Christen und Juden ver-
mindert sehen, die dieser Gelehrte zu Grosses besonderem Ärger als verlorene 
Schafe Christi bezeichnete.'43  Allerdings blieb Gentius' Verteidigung der 
Rechte der Juden ambivalent, da er, ohne ihre Bekehrung explizit zu fordern, 
ihre Tolerierung aus christlicher Nächstenliebe als Vorstufe ihrer Erlösung be-
zeichnete.'44  

Wenn Gentius auch nicht die Professorenstelle erlangte, die er möglicher- 
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weise angestrebt hatte, so nahm der Rat doch seine Widmung an und ließ 
ihm hundert Dukaten zukommen. Der Aufruhr, den Gentius' Werk unter 
den Hamburger Geistlichen verursachte, hing offenbar mit deren Sorge zu-
sammen, Gentius' projüdisches Plädoyer könnte die Versuche der Prediger 
konterkarieren, den Rat zur Anstellung eines „christlichen Rabbis" zur christ-
lichen Unterweisung der Juden zu bewegen.'45  Diese Episode um den Orien-
talisten Gentius, das bleibt hervorzuheben, zeigt in aller Deutlichkeit die Dif-
ferenz zwischen der Situation in Hamburg und Amsterdam zur damaligen 
Zeit: Ein jüdisch-christlicher Dialog, wie er im Kreis um Menasseh Ben Is-
rael in der niederländischen Stadt stattfand, war in der von der lutherischen 
Orthodoxie beherrschten Elbmetropole nicht denkbar. 

Geistliche Abwehr gegenüber interkonfessionellen 
Reformansätzen und religiösen Dissidenten 
Bezeichnend für das Selbstverständnis der Hamburger Geistlichkeit als 
Wächter über die ,wahre Konfession war deren Verhalten im sogenannten 
Synkretismus-Streit, der um die Jahrhundertmitte die protestantische Welt 
erregte.'46 Iler hatte bereits 1649 in der Schrift „Absolutum Decretum" ge-
gen Unionsbestrebungen unter den christlichen Konfessionen Stellung bezo-
gen.'47  Nachdem der Professor für Theologie in Helmstedt Georg Calixt, als 
Verfechter eines solchen Zusammenschlusses der Protagonist im Synkretis-
mus-Streit, seine „Apologia" im April 0652 an den Hamburger Rat gesandt 
hatte,'" wurde die Hamburger Geistlichkeit erneut aktiv. Nicht nur der von 
Calixt in der „Apologia" diskutierte Unionsgedanke der christlichen Konfes-
sionen — ein Werk, das nach Ansicht der Hamburger Geistlichen „Noviteten 
und suspectu Doctrina" enthielt — erschien den Predigern, allen voran Mül-
ler, gefährlich für den Bestand der lutherischen Kirche. Vielmehr stießen sie 
sich daran, daß Calixt der Nächstenliebe einen hohen Rang einräumte und 
der jüdischen Religion eine neue Wertschätzung entgegenbrachte.'" In 
Calixts Gedankengut sind mindestens Ansätze zu einer Neubewertung der 
Juden zu erkennen: Zwar blieb auch für diesen Theologen die Bekehrung der 
Juden primäres Ziel, aber diese stellten für ihn nicht länger verachtete ,Ob-
jekte` von Bekehrungsbemühungen mit allen Mitteln dar, sondern er trat 
dafür ein, den Juden in erster Linie mit christlicher Nächstenliebe zu begeg-
nen.150 

Das Streben der Hamburger Geistlichkeit war darauf gerichtet, jeder 
Akzeptanz der Calixtischen Vorstellungen und damit jedem Abweichen von 
der lutherisch-orthodoxen Leitlinie in Hamburg entgegenzutreten. Senior 
Müller erläuterte daher dem Rat die „Errores", die Calixt anzulasten seien. 
Dabei ging der Senior auch auf die Meinung dieses Theologen ein, daß „[d] ie 
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Juden und Türken [...] keine Abgötterei" betreiben würden. Diese Auffas-
sung Calixts, so betonte Müller, würde der ‚wahren' Lehre widersprechen. 
Das Treuebekenntnis zur lutherisch-orthodoxen Lehre, das Müller der Ob-
rigkeit bei dieser Gelegenheit abverlangte, gaben die Ratsvertreter ohne er-
kennbares Widerstreben ab.'51  

Mit Entschiedenheit trat die lutherisch-orthodoxe Geistlichkeit, mit Se-
nior Müller an der Spitze, ebenfalls der Verbreitung von Reformtendenzen 
innerhalb des Luthertums in Hamburg entgegen. Derartige Reformansätze, 
die schließlich in der pietistischen Bewegung münden sollten, begannen sich 
bereits in den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts abzuzeichnen. So traf zum 
Beispiel den Theologen Friedrich Breckling, der sich als einstiger Lutheraner 
unter dem Einfluß der Schriften Jakob Böhmes zu einem Theosophen und 
radikalen Kritiker der lutherischen Orthodoxie entwickelt hatte und als ein 
Wegbereiter des Pietismus bezeichnet werden kann, der Bannstrahl der Geist-
lichkeit. Denn Müller diffamierte Breckling als „Gotteslästerer", der „des 
Teuffels mit Leib und Seel" und es wert sei, daß man ihn mitsamt seinen 
Büchern „ins Feuer würffe".152  Darüber hinaus wurden drei Theologie-
studenten, Theodor Volsch, Stephan Döhren und Johann Christoph Holtz-
hausen, 1663 aus Hamburg ausgewiesen, nachdem sie, inspiriert von den 
Schriften Brecklings, die Geistlichen zur Verbesserung der Mißstände in Kir-
che und Luthertum aufgefordert hatten. Das scharfe Vorgehen der Geistli-
chen gegen diese drei Studenten hing allerdings wohl weniger mit deren Kri-
tik an der mangelnden Gottesfurcht und Frömmigkeit der Hamburger Lu-
theraner zusammen. Vielmehr war diese Strafmaßnahme wahrscheinlich in 
erster Linie darauf zurückzuführen, daß diese Studenten Hamburger Pasto-
ren vorgeworfen hatten, ihre seelsorgerischen Pflichten vernachlässigt zu ha-
ben. 153 

1664/1665 gelang es dem Senior Müller darüber hinaus, die Wahl des Ro-
stocker Theologen Heinrich Müller in das Pastorenamt an St. Katharinen zu 
verhindern. Die 1663 erschienene, maßvoll kirchenkritische Schrift „Aposto-
lische Schluß-Kette und Krafft-Kern" aus der Feder dieses Rostocker Predi-
gers hatte nämlich beim Senior Zweifel an der Orthodoxie seines Namens-
vetters geweckt.54  Eine konfessionelle Bedrohung sahen die Hamburger 
Geistlichen in jenen Jahren auch in den Quäkern, gegen die Senior Müller 
1661 im Auftrag des Rates eine Streitschrift mit dem Titel „Quäcker=Grewel" 
verfaßte.155  Gefährlich für den Bestand der lutherisch-orthodoxen Kirche er-
schien der Geistlichkeit zum einen die kritische Haltung, die diese religiöse 
Minderheit gegenüber der Amtskirche und deren geistlichen Amtsträgern 
einnahm. Zum anderen stießen sich die Prediger auch daran, daß es der Ein-
stellung der Quäker gegenüber der Obrigkeit nach lutherisch-orthodoxem 
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Maßstab an Botmäßigkeit fehlte. Nicht zuletzt war es auch die Affinität der 
Quäker zum Judentum, die Unmut bei den Geistlichen erregte.156  Ähnliche 
Motive spielten bei dem Abwehrkampf der Geistlichen gegen die Mennoni-
ten eine Rolle, die in Altona geduldet wurden.'57  

Gegen Chiliasten, Weigelianer, Wiedertäufer und andere vermeintliche 
Häretiker, vor allem aber gegen die Verbreitung von Schriften religiös-non-
konformistischen Inhalts in der Stadt gingen die Geistlichen in jenen Jahren 
ebenfalls mit ungebrochenem Eifer vor.'58  1650, als Hamburg sich zu einem 
Zentrum für Drucker und Verleger zu entwickeln begann, erreichte Senior 
Müller zum Schutz gegen theologisch unerwünschte Druckwerke beim Rat 
ein Zensurrecht für Theologica.159  Die Verbreitung andernorts verlegter 
nichtorthodoxer Schriften versuchten die Prediger mitunter durch obrigkeit-
liche Konfiskationen zu verhindern. Einen solchen, von den Pastoren initi-
ierten Bannstrahl des Rates traf beispielsweise das 1655 anonym in Amsterdam 
in lateinischer Sprache erschienene Werk „Prae-Adamitae", das der Marrane 
Isaak de la Peyrere verfaßt hatte.'6° In diesem nach Müllers Ansicht „schänd-
lichen und ärgerlichen" Buch, das eine — wenn auch heute skurril anmutende 
— frühe rationalistische Bibelkritik war, entfaltete de la Peyrere nicht nur seine 
Theorie, daß es vor Adam bereits Menschen gegeben habe. Vielmehr offen-
barte sich darin auch die besondere Nähe, die der Autor zum Judentum 
hatte.16' De la Peyrere war davon überzeugt, daß in der Genesis ausschließlich 
die Geschichte der ersten Juden behandelt würde. Dessen „Sendbrief an die 
Synagogen der ganzen Erde" belegt darüber hinaus, daß de la Peyrere einzig 
die Juden für das von Gott auserwählte Volk hielt.'62  

Angesichts der damaligen engen Verbindungen zwischen den beiden gro-
ßen Handelsstädten kann man sicherlich davon ausgehen, daß Paul Felgen-
hauers Werk „Bonum Nuncium Israelis oder Frohe Botschaft für Israel vom 
Messias" alsbald nach dessen Erscheinen in Amsterdam im Jahr 1655 auch 
nach Hamburg gelangte.'63  Anscheinend besaß Felgenhauer bereits vorher 
eine Anhängerschaft in der Elbmetropole. Dafür spricht die Anzeige eines 
gewissen Matthaeus Kregelius aus Debstedt vom 22. Juni 1653 an die Ham-
burger Geistlichkeit. In dieser berichtete Kregelius, daß der „falsche Pro-
phet" Felgenhauer sich häufig in Hamburg aufhalten und dort seine Bücher 
— finanziert von seiner dortigen „heimlichen Gemeine" — drucken lassen 
würde.'64  Reaktionen der Hamburger Geistlichkeit auf Felgenhauers „Frohe 
Botschaft" sind zwar nicht überliefert. Zweifellos aber zählte diese chilia-
stisch ausgerichtete Schrift, die der Autor Menasseh Ben Israel zugeeignet 
hatte, zu den Werken, die aus der Sicht der Prediger ketzerisch und daher 
verdammenswert waren. Denn Felgenhauer prophezeite darin unter ande-
rem, daß die Vereinigung von Juden und Christen unter dem Gott Abra- 
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hams und die Rückkehr der Juden in das Gelobte Land kurz bevorstehen 
würden.165  

Informationen über Sabbatai Zwi, den angeblichen Messias der Juden in 
Smyrna, verbreiteten sich bekanntlich in den Jahren 1665/1666 mit großer 
Geschwindigkeit und verursachten, wie allerorten unter den Juden, auch in 
Hamburg Aufregung. Meinungsäußerungen der Hamburger Prediger dazu 
sind allerdings nicht überliefert.'66  Der Aufruhr, den das vermeintliche Er-
scheinen des Messias innerhalb der Judenschaft auslöste, blieb den Hambur-
ger Lutheranern aber nicht verborgen. Das belegen Berichte des jüdischen 
Gelehrten Jacob Sasportas sowie des lutherisch-orthodoxen Theologen 
Johann Jacob Schudt in den „Jüdischen Merckwürdigkeiten".167  Über die 
Ereignisse um Sabbatai Zwi wurde seit Januar 1666 auch im „Nordischen 
Mercurius" berichtet, einer der ersten Zeitungen, die in Hamburg im 17. Jahr-
hundert periodisch erschienen. Diese Reportagen sind überwiegend in einem 
sachlichen Ton gehalten, ohne antijüdische Tendenzen in nennenswertem 
Umfang aufzuweisen. 168  Darin wurde aber nicht eingegangen auf die poten-
tielle Relevanz dieser Nachrichten vom angeblichen Erscheinen des jüdischen 
Messias für den christlichen Glauben, lautete das christliche Dogma doch, 
daß die Messiashoffnung der Juden vergeblich sei, da diese sich bereits in 
Jesus von Nazareth erfüllt hätte.'69  

Dessenungeachtet liegt es nahe und geht aus dem Bericht Schudts auch 
eindeutig hervor, daß diese Nachrichten brisant waren und manchen Chri-
sten in seiner Glaubensüberzeugung irritierten. Offenbar erhöhte sich die 
Glaubwürdigkeit der Meldungen von Sabbatai Zwi, als diese auch von christ-
lichen Korrespondenten verbreitet wurden. Beispielsweise berichtete Schudt 
von christlichen Kaufleuten in Hamburg, die daraufhin anscheinend von 
Zweifeln an der christlichen Lehre ergriffen worden seien. Diese hätten, so 
Schudt in seinen „Jüdischen Merckwürdigkeiten", deshalb den Hamburger 
Orientalisten Esdras Edzardi gefragt, „[w] o [...] dann nun die Christliche 
Lehre und Glaube von unserm Meßia" bleiben würde, wenn der Messias der 
Juden erschienen sei? Gegenüber Schudt und anderen seiner Schüler gab Ed-
zardi später offenbar an, er habe diese Kaufleute ob ihrer Glaubenszweifel 
gerügt und richtiggestellt, daß Sabbatai Zwi ein Betrüger sei. Ob Edzardi 
tatsächlich derartig glaubensfest auf diese Anfrage reagiert hatte, wie sein 
Bericht nahelegt, muß dahingestellt bleiben.") Sicherlich forderte das ver-
meintliche Erscheinen des jüdischen Messias damals viele ähnliche Ge-
spräche heraus, wie es 1666 zwischen Edzardi und den Kaufleuten stattfand. 
Daß die Geschehnisse um Sabbatai Zwi Geistliche wie Laien in Hamburg in 
weitaus stärkerem Maße bewegte, als es aus den Quellen heute ersichtlich ist, 
davon ist zweifellos auszugehen. 
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Sefarden und Aschkenasen in Hamburg 
im Gegenwind wachsender antijüdischer Bestrebungen 

Die sefardische Gemeinde und die sefardische Oberschicht 
Bis in die Mitte der sechziger Jahre des 17. Jahrhunderts nahm die Zahl der 
portugiesisch-jüdischen Familien in Hamburg kontinuierlich zu. Dabei läßt 
sich für die vierziger Jahre jenes Jahrhunderts noch einmal eine beachtliche 
Zuwanderungsbewegung von Sefarden in die Handelsstadt an der Elbe fest-
stellen. 1656 wurden 116 portugiesisch-jüdische Steuerzahler gezählt, und 
1663 lebten offenbar izo portugiesisch-jüdische Familien in Hamburg, also 
etwa 600 Personen. Möglicherweise lag die Gesamtpersonenzahl der Portu-
giesen aber bereits 165z schon bei 'zu?' Danach allerdings kehrte sich die-
ser Trend um. Denn die krisenhafte Entwicklung der Judenpolitik in Ham-
burg, die in den vierziger Jahren in Gestalt verstärkter judenfeindlicher Agi-
tation der Geistlichkeit und der Bürgerschaft einsetzte, führte zu einer 
wachsenden Verunsicherung der portugiesisch-jüdischen Gemeinde. Vor al-
lem brachte sie die Versuche der Sefarden zum Scheitern, eine Hauptsyna-
goge in Hamburg zu etablieren. Diese Negativentwicklung schlug sich seit 
den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts in einer zunehmenden Abwande-
rungsbewegung von portugiesischen Juden vornehmlich nach Amsterdam 
nieder?' 

Die Migrationsbewegungen der Sefarden, die damals ständig zwischen 
Hamburg und Amsterdam stattfanden, waren sicherlich eng verflochten mit 
wirtschaftlichen Entwicklungen.173  So hatten zum Beispiel Ereignisse wie die 
Loslösung Portugals von Spanien im Jahr 1640 und der politische Kurswech-
sel Spaniens gegenüber den Niederlanden seit 1646 eine spürbare Wiederbe-
lebung des niederländischen Iberienhandels zur Folge, eine Entwicklung, die 
dagegen den hansischen und damit auch den Hamburger Kaufleuten zum 
Nachteil gereichte.174  Insgesamt gesehen nahm der Seehandel Hamburgs 
nach dem Westfälischen Frieden im Jahr 1648 einen Aufschwung. Allerdings 
fehlt es an Quellen, um ein genaues Bild vom Hamburger Handel in dama-
liger Zeit und von dem Anteil zu entwerfen, den portugiesisch-jüdische 
Kaufleute daran hatten. Fest steht aber, daß der Iberienhandel Hamburgs, 
wenn auch immer noch beachtlichen Umfangs, im Vergleich zu den zwanzi-
ger Jahren des 17. Jahrhunderts seit der Jahrhundertmitte zurückgegangen 
war.175  Man kann sicherlich davon ausgehen, daß diese Entwicklung auch die 
im Iberienhandel engagierten portugiesisch-jüdischen Großhändler nicht 
unberührt gelassen hatte. Vermutlich waren es diese ökonomischen Verände-
rungen, die zu dem zunehmenden Engagement der portugiesisch-jüdischen 
Kaufleute in Hamburg in Wechsel- und Bankgeschäften wie auch im Juwe- 

203 



lenhandel führten, das sich seit der Jahrhundertmitte abzeichnete. Die ver-
stärkte Abwanderung portugiesischer Juden seit den sechziger Jahren könnte 
allerdings wesentlich mit der zunehmenden Attraktivität Amsterdams zu-
sammenhängen, wo die portugiesisch-jüdische Gemeinde seit 1646 einen ra-
santen, beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte.176  

Das Bild der portugiesisch-jüdischen Gemeinde wurde in jenen Jahren 
nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht von Geschäftsleuten wie Diego und 
Manuel Teixeira und Duarte Nunes da Costa geprägt.'77  Das Teixeira-Unter-
nehmen kann als das bedeutendste unter denen der portugiesischen Juden je-
ner Zeit bezeichnet werden, denn die Teixeiras betätigten sich nicht nur im 
Überseehandel, sondern vor allem in großem Stil und auf höchster Ebene in 
Bank- und Wechselgeschäften sowie im Juwelenhandel. Diese Portugiesen 
dienten zum Beispiel der dänischen Krone und dem holsteinisch-gottorfi-
schen Fürsten als Finanziers, vermittelten Geldgeschäfte für die Habsburger 
und waren die Finanzverwalter der schwedischen Königin Christine. Diese 
ernannte im Jahr 1655 Diego Teixeira und nach dessen Tod im Jahr 1666 sei-
nen Sohn Manuel zu ihren Residenten in Hamburg.178  

Diego Teixeira, der 1646 aus Antwerpen nach einem kurzen Aufenthalt in 
Köln nach Hamburg gekommen war, wurde aufgrund seines Reichtums in 
Hamburg lapidar als der ,reiche Jude` bezeichnet.'79  Daß sich die kapitalkräf-
tigen Teixeiras in der Stadt niedergelassen hatten und zur Belebung des Ham-
burger Finanzmarktes beitrugen, war ganz im Sinne des Rates. Dieser stellte 
sich sogar schützend vor Diego Teixeira, als der Kaiser ein Verfahren wegen 
Apostasie gegen diesen sefardischen Unternehmer betrieb. Diese Anklage 
hatte Teixeira dadurch auf sich gezogen, daß er mit seiner Familie in Ham-
burg zum Judentum zurückgekehrt war. Allerdings ging es dem Kaiser bei 
dem Verfahren gegen Teixeira vermutlich weniger um die Verteidigung des 
‚rechten' Glaubens als vielmehr um die Abschöpfung des Vermögens der Tei-
xeiras.18° Der Lebensstil, den die Teixeiras in Hamburg pflegten, war fürst-
lich; sie verkehrten in den ersten gesellschaftlichen Kreisen der Stadt, und ihr 
Haus am Jungfernstieg, in dem die schwedische Königin bei etlichen ihrer 
Hamburgbesuche abstieg, galt wegen der luxuriösen Ausstattung als Sehens-
würdigkeit.18' 

Ähnlich aufwendig lebte Duarte Nunes da Costa, nachdem er 1644 zum 
Agenten der portugiesischen Krone in Hamburg ernannt worden war. Die-
ser portugiesisch-jüdische Unternehmer, der sich als erster Jude in der Stadt 
einer Kutsche bediente, bezog 1647 ein imposantes Haus am Krayenkamp. 
Bei diesem Sefarden stieg ebenfalls die Königin Christine ab, als sie sich 
1667 in Hamburg aufhielt. 1668 erwarb die Königin sogar das Haus da 
Costas am Krayenkamp. Die Geschäfte dieses portugiesisch-jüdischen Un- 
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ternehmers waren ebenso eng verflochten mit diplomatischen Tätigkeiten 
wie die der Teixeiras. Da Costa wickelte nicht nur finanzielle Transaktionen 
für die portugiesische Krone ab, sondern war außerdem der wichtigste Han-
delsagent dieses Königshauses für Warenlieferungen nach Portugal, die vor-
nehmlich aus Kriegsmaterial bestanden.182  Der Hamburger Chronist 
Sperling urteilte über da Costa, dieser sei zwar „ein Jude, aber ein ver-
nünfftiger Mann", der in den vierziger Jahren die Freigabe Hamburger 
Waren in Portugal erreicht habe und dafür vom Rat für die Dauer seines 
Lebens von allen städtischen Abgaben befreit worden sei.183  Aus dem Kreis 
damaliger sefardischer Unternehmer seien weiterhin genannt die Brüder 
Samuel, David (oder Duarte) und Esaias de Lima sowie Gabriel Gomez, die 
alle in unterschiedlichen Funktionen für den dänischen Hof tätig waren. Zu 
erinnern ist darüber hinaus an Benedikt de Castro, der seine Tätigkeit als 
Leibarzt der schwedischen Königin Christine ebenfalls geschäftlich nutzen 
konnte, sowie an dessen Bruder Andrea, der ebenfalls in Verbindung zur dä-
nischen Krone stand.184  

Darüber hinaus betätigte sich auch der portugiesisch-jüdische Arzt 
Manuel Bocarrio y Rosales, mit jüdischem Namen Jakob Rosales, der seit 
den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts in Hamburg ansässig war, jahre-
lang als Nachrichtenlieferant für Spanien und den Kaiser. Seinen Lebens-
unterhalt bestritt er wohl mit seiner ärztlichen Praxis; ebenso wie es bei sei-
nen portugiesisch-jüdischen Kollegen Benjamin Mussaphia und Benedikt 
de Castro der Fall war, gehörten auch zu Rosales' Patientenkreis etliche 
hochgestellte Persönlichkeiten, darunter der dänische Erbprinz Christian 
sowie die Kaiserinnen Leonore und Maria. Der hochgebildete und wissen-
schaftlich vielseitig interessierte Rosales veröffentlichte astronomische, na-
turwissenschaftliche und mathematische Abhandlungen und tat sich auch 
als Dichter hervor.185  Noch in Portugal im Jahr 1624 hatte dieser Gelehrte 
einen poetischen Gesang auf die Zukunft des portugiesischen Reiches mit 
dem Titel „Anacephaleoses da Monarquia Lusitana" herausgegeben; ein 
Werk, das Rosales als Anhänger des sogenannten „Sebastianismus" ausweist. 
Dabei handelte es sich um eine politisch-literarische Geistesströmung im 
damaligen Portugal, die auf die Hoffnung der Unabhängigkeit Portugals ge-
richtet war und sich in fast messianisch anmutender Weise um den Mythos 
der Rückkehr des Königs Sebastian rankte. Weshalb Rosales nach 1641 im 
Gegensatz zu Duarte Nunes da Costa der spanischen Seite treu blieb, ist un-
bekannt. Fest steht nur, daß Rosales vom Kaiser mit dem kleinen Palatinat, 
also der Pfalzgrafenwürde, geehrt und durch eine weitere kaiserliche Ur-
kunde „vom Makel der jüdischen Abstammung" befreit wurde. Rosales' 
Parteinahme für Spanien brachte ihn allerdings in Konflikte mit der portu- 
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giesisch-jüdischen Gemeinde in Hamburg, da diese mehrheitlich proportu-
giesisch eingestellt war.186  

Die vielfältigen wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten dieser sefar-
dischen Elite trugen zweifellos dazu bei, Hamburg als Finanz- und Nach-
richtenzentrum und als Seehandelsstadt aufzuwerten. Für den Rat und die 
lutherischen Großkaufleute stand daher wohl der wirtschaftspolitische Nut-
zen der portugiesisch-jüdischen Niederlassung in Hamburg außer Frage. Bil-
dung, wirtschaftliches Geschick, Wohlstand und aufwendiger Lebensstil so-
wie der hohe innerstädtische Status, den einzelne Vertreter der sefardischen 
Elite aufgrund politischer Verbindungen zu ausländischen Potentaten in-
nehatten, waren die Attribute, die der portugiesisch-jüdischen Oberschicht 
trotz der Angehörigkeit zum Judentum die Tore zu den gesellschaftlich 
führenden Kreisen der Stadt öffneten.187  Beispielsweise äußerte sich der kai-
serliche Resident Plettenberg sogar zu einem Zeitpunkt, als ihn sein Amt ver-
pflichtete, Manuel Teixeira wegen des Apostasievorwurfs zu verfolgen, dahin 
gehend, daß dieser Portugiese „ohne sein Judenthum" als „weltweiser und 
fürnehmer Mann ästimiert" werden würde.'" 

Plettenbergs Urteil über Teixeira wie auch das des Chronisten Sperling 
über Nunes da Costa sind Hinweise darauf, daß die Integration der portu-
giesisch-jüdischen Elite in die christliche Gesellschaft Hamburgs auf welt-
liche Aspekte ihrer Existenz beschränkt und deren jüdische Religions-
zugehörigkeit wohl meist ein Stein des Anstoßes blieb. Besonders bei der 
lutherischen Geistlichkeit riefen der hohe Sozialstatus und der aufwendige 
Lebensstil, den einige portugiesische Juden in Hamburg in jenen Jahren pfle-
gen konnten, heftige Proteste hervor. Denn in diesen realen Umständen se-
fardischen Lebens in Hamburg taten sich aus geistlicher Sicht sicher nur 
schwer erträgliche Widersprüche zur christlichen Lehre auf, die für Juden nur 
niedrigste Ränge in der christlichen Gesellschaft vorsah.'" 

In diesem Zusammenhang erscheint eine Anekdote aus der Feder des fast 
noch zeitgenössischen Chronisten Gottfried Arnold aufschlußreich, die sich 
in dessen — in den achtziger Jahren des r7. Jahrhunderts verfaßten — Kirchen-
und Ketzerhistorie findet. Trotz der anekdotischen Färbung erscheint diese 
Erzählung in ihrer Grundaussage glaubwürdig. Danach konfrontierte bei ei-
nem „prächtigen Gastmahl" in Hamburg der namentlich nicht genannte 
portugiesisch-jüdische Gastgeber den Professor für orientalische Sprachen 
am Akademischen Gymnasium Aegidius Gutbier mit der Frage, „wie ihm diß 
Tractament von einem in Babel Gefangenen gefiele".19° In diesem Bild von 
dem portugiesisch-jüdischen Gastgeber eines luxuriösen Festmahls als einem 
in „Babel Gefangenen", mit dem wohl auf die christliche Vorstellung von den 
von Gott verdammten Juden angespielt wurde, wurde der Widerspruch zwi- 
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schen christlichem Anspruch und Wirklichkeit fokussiert, wie er sich im da-

maligen Hamburg darstellte. Indem dieser Ausspruch dem sefardischen Gast-

geber in den Mund gelegt wurde, erhielt dieser den positiven Anstrich eines 

provokant selbstbewußten Spötters. Die Darstellung Gutbiers dagegen, des 

Repräsentanten der lutherischen Orthodoxie, fiel negativer aus. Denn in die-

ser Anekdote war er nicht nur zu Gast im Hause eines Juden, ein Verhalten, 

das mit der lutherisch-orthodoxen Glaubenslehre eigentlich nicht konform 

ging, sondern wurde darin auch als christlicher Gelehrter beschrieben, der ge-

genüber dem Anwurf des Juden sprachlos blieb. In der Realität nahm die lu-

therisch-orthodoxe Geistlichkeit die Gegebenheiten um die Sefarden in 

Hamburg, die aus geistlicher Sicht im Widerspruch zu den religiösen Dog-

men standen, allerdings keineswegs so passiv hin, wie es in dieser Anekdote 

ironisch überspitzt geschildert vvurde.'91  

Aktionen und Reaktionen der sefardischen Gemeinde 
im lutherisch-orthodoxen Hamburg 
Daß das Selbstbewußtsein, mit dem die portugiesisch-jüdische Oberschicht 

in der Hamburger Gesellschaft auftrat, nur einen Aspekt der Beziehung der 

Sefarden zur lutherischen Umwelt Hamburgs darstellte, wird in dem für die 

Jahre 1652 bis 1670 überlieferten Protokollbuch der Gemeinde deutlich.192  

Die Vielzahl der darin dokumentierten disziplinierenden Maßnahmen zeigt 

vielmehr, daß die Situation für Juden in der Stadt in jenen Jahren als prekär 

betrachtet wurde. Daher war die Gemeinde bestrebt, möglichst wenig An-

stoß bei den Hamburger Lutheranern zu erregen. So finden sich im Ge-

meindeprotokoll wiederholt Ausweisungsanordnungen für unerwünschte, 

mittellose fremde Juden und für Gemeindeangehörige, denen Verstöße gegen 

die Gemeindedisziplin vorgeworfen wurden.193  Gleichermaßen ziehen Bann-

sprüche, die in jener Zeit vom portugiesisch-jüdischen Gemeindevorstand 

häufig gegen unbotmäßige Gemeindemitglieder erlassen wurden, nicht nur 

auf die Durchsetzung religiöser Disziplin sowie auf die Stabilisierung jüdi-

scher Identität. Vielmehr dienten diese innergemeindlichen Disziplinie-

rungsmaßnahmen auch dazu, Ruf und Ansehen der Gemeinde in der christ-

lichen Gesellschaft Hamburgs zu schützen.'94  
Religiös begründeten Anwürfen besonders der stets wachsamen und arg-

wöhnischen lutherischen Geistlichkeit versuchte die portugiesisch-jüdische 

Gemeinde, durch vielfältige Anordnungen oft schon im Vorfeld zu begeg-

nen. Um beispielsweise Klagen über die mangelnde Achtung christlicher 

Sonn- und Feiertage vorzubeugen, wurden im Jahr 1656 die jüdischen Leh-

rer verpflichtet, ihre Schüler an solchen Tagen auf dem Weg zur Schule 

auf der Herrlichkeit zu begleiten. Im Jahr 1659 wurde darüber hinaus die 
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Anordnung getroffen, daß in der Tabaksverarbeitung beschäftigte christliche 
Arbeiter an christlichen Feiertagen freigestellt werden sollten.195  Dem Vor-
fall um die angebliche Beschneidung eines Christenjungen im Jahr 1652 
folgte ein Jahr später die Bestimmung der portugiesisch-jüdischen Ge-
meinde, daß Beschneidungen Fremder in der Stadt künftig untersagt 
seien.196  Wohl auch mit Rücksicht auf die religiösen Animositäten lutheri-
scher Geistlicher mißbilligte der Gemeindevorstand im Jahr 1663 darüber 
hinaus, daß zu Beschneidungsfeiern Christen eingeladen würden.'92  Ferner 
zeugt die Reaktion des Gemeindevorstands auf Klagen, die im Jahr 1667 
vor den Rat gebracht wurden, von dem Bemühen, die sefardische Gemeinde 
im Interesse ihres Erhalts in Hamburg zu disziplinieren. So sollten Ge-
meindemitglieder, die betrügerischer Geschäfte angeklagt wurden, mit 
Sanktionen wie Geldstrafen belegt werden. Erneute Beschwerden über 
geräuschvolle Gebete sowie über Ansammlungen von Juden vor den Syna-
gogen führten zu der Ermahnung des Vorstands an die Gemeinde, sich in-
sofern zu mäßigen." 

Wiederholt wurde versucht, durch Kleiderordnungen, Reglementierun-
gen zur Anzahl der Gäste bei Festen und Verbote von Luxus und auffälligen 
Umzügen oder Maskeraden zu Purim christlichen Anwürfen gegen Mitglie-
der der sefardischen Gemeinde wegen eines luxuriösen Lebensstils und we-
gen öffentlicher Zurschaustellung portugiesisch-jüdischer Lebensweisen vor-
zubeugen. Diese Anordnungen deuten darauf hin, daß Beschwerden, wie sie 
beispielsweise Senior Müller im Bedenken von 1649 gegen die portugiesi-
schen Juden vorgebracht hatte, ihre Wirkung nicht verfehlten. Deutlich wird 
daran, daß das zunehmend judenfeindliche Klima in den Jahren nach 1652, 
das sich auch in gewalttätigen Übergriffen äußerte, wie beispielsweise bei den 
Bestattungsfeierlichkeiten für Diego Teixeira Ende Dezember 1665, den 
Druck auf die Gemeinde zur Selbstdisziplinierung verstärkte." 1667 be-
stimmte die Gemeinde, daß Damen der sefardischen Gesandten, die im 
Dienst von Königen standen, von den Kleidervorschriften ausgenommen 
seien. Diese Anordnung belegt einmal mehr den Sonderstatus, den die mit 
diplomatischen Würden ausgestatteten Gemeindemitglieder auch innerhalb 
der Gemeinde besaßen. Darüber hinaus zeigt sich daran auch die große Be-
deutung, die einer standesgemäßen Repräsentation in der Gesellschaft des 17. 
Jahrhunderts zukam.20° 

Ergänzend sei noch auf das Streben der Gemeinde hingewiesen, innerjü-
dische Solidarität in der grundsätzlich feindselig eingestellten christlichen 
Umgebung zu bewahren und zu stärken. Denunziationen bei christlichen 
Behörden oder der Obrigkeit wurden streng bestraft. Außerdem wurde ver-
sucht, Streitigkeiten unter Gemeindemitgliedern innergemeindlich beizule- 
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gen.201  Hervorzuheben ist auch das in den Jahren zwischen 1652 und 1667 er-
kennbare Bemühen der Hamburger Gemeinde, die portugiesisch-jüdische 
Niederlassung in Glückstadt durch finanzielle Zuwendungen zu erhalten. Al-
lerdings ist diese Fürsorge für die Glaubensgenossen in Glückstadt nicht nur 
als Ausdruck innerjüdischer Solidarität zu werten, sondern darin spiegelt sich 
außerdem die damals wachsende Unsicherheit der Lage der Sefarden in Ham-
burg. Denn die Niederlassung an der Niederelbe unter dänischem Schutz war 
für diese auch ein leicht erreichbarer potentieller Zufluchtsort.2°2  

Der Maamad, der Vorstand der portugiesisch-jüdischen Gemeinde, re-
krutierte sich, wie in jüdischen Gemeinden jener Zeit üblich, aus den ein-
flußreichsten und wohlhabendsten Familien 203  Die guten Kontakte zur po-
litischen Führungsschicht Hamburgs, die die Teixeiras, de Castros, de Limas 
und Männer wie Duarte Nunes da Costa und Jakob Rosales besaßen, sowie 
auch deren Kapitalkraft stützten und schützten den Bestand der Gemeinde. 
Zur Pflege dieser Verbindungen wurden, so belegt das Protokollbuch, ein-
flußreichen politischen Persönlichkeiten auch Geschenke dargereicht.2°4  
Auch die Stadtwache erhielt finanzielle Zuwendungen von den Sefarden, 
denn bittere Erfahrungen hatten sie gelehrt, daß Juden im Fall tätlicher 
Übergriffe — zu denen es offenbar vornehmlich an christlichen Feiertagen 
kam — sonst nicht ohne weiteres auf den Beistand der Stadtwache setzen 
konnten.205  

Ein Hinweis darauf, daß die portugiesisch-jüdische Gemeinde auch ver-
suchte, die Beziehungen zur lutherisch-orthodoxen Geistlichkeit in Ham-
burg zu verbessern, ist einem Bericht im Protokollbuch vom Ende des Jahres 
1669 zu entnehmen. Danach hatte die Tochter Isaac da Silvas im Auftrag der 
Gemeinde der Frau eines neuen Geistlichen — vermutlich handelte es sich um 
Georg Haccius, Pastor an St. Marien-Magdalenen — eine Art Antrittsbesuch 
abgestattet. Vermutlich waren solche Kontaktanbahnungen zu den Kreisen 
der Geistlichkeit im Rahmen damaliger gesellschaftlicher Gepflogenheiten 
eine übliche Vorgehensweise der sefardischen Oberschicht, um zu einer Ver-
besserung des Klimas zwischen Juden und lutherischer Predigerschaft beizu-
tragen.2o6 

Diego Teixeira und später sein Sohn Manuel taten sich in der Gemeinde 
in besonderem Maße als Förderer der Synagogenbauprojekte, und zwar auch 
in finanzieller Hinsicht, hervor. Nachdem die lutherische Geistlichkeit das 
Bauprojekt der Gemeinde im Jahr 1669 zum Scheitern gebracht hatte, ve-
dankte die Gemeinde es vor allem Manuel Teixeiras guten Beziehungen zur 
politischen Führungsschicht, daß die Synagoge am Alten Wall, wenn auch 
nur in bescheidenem Umfang, erweitert werden konnte. Allerdings zeigte 
sich im Jahr 1671, daß diese guten Kontakte zum Rat nicht alles ermöglichen 

209 



konnten. In jenem Jahr hatte Teixeira beabsichtigt, ein Haus auf dem Neuen 
Wall auf seinen Namen zu erwerben. Der Rat hatte erst seine Zustimmung 
erteilt, dann zog er diese aber doch — vielleicht aufgrund von Protesten aus 
den Kreisen der Bürger und der Geistlichkeit — zurück.207  

Bereits 1648 oder 1649 hatten die portugiesischen Juden aktiv daran mit-
gewirkt, die Legitimation der portugiesisch-jüdischen Gebetsversammlun-
gen im Judenreglement von 165o trotz fortgeltenden Synagogenverbots 
durchzusetzen. Zu diesem Zweck hatten sie dem Rat, sei es, um in ihrem 
Sinne auf ihn einzuwirken oder ihm Argumentationshilfen zu geben, Erläu-
terungen zukommen lassen. Darin wurden Unterschiede zwischen öffentli-
chen Synagogen und Gebetsversammlungen, wie sie die Portugiesen in ihren 
Wohnhäusern abzuhalten pflegten, postuliert, die in der Realität so sicher 
nicht bestanden.208  

Dieses Schriftstück, dessen Autor möglicherweise Andrea de Castro war,209  
gewährt einen Einblick in die religiösen Gebräuche der damaligen portugie-
sischen Juden, die auf deren krypto-jüdische Lebensweise auf der Iberischen 
Halbinsel zurückgingen. Behauptet wird darin, daß unter den Sefarden öf-
fentliche Synagogen unter rabbinischer Leitung, wie sie deutsche, polnische 
und türkische Juden unterhalten und darin auch Beschneidungs- und Hoch-
zeitsfeiern veranstalten würden, nicht gebräuchlich seien.210  Statt solcher 
‚monarchisch' organisierter Religionsausübung würden die Portugiesen ‚de-
mokratische' Formen bevorzugen. Deshalb würden sie — in Erinnerung an 
die Babylonische Gefangenschaft — lediglich über kleine Gebetsräume in der 
Verborgenheit ihrer Privathäuser, und zwar in den Speise- oder Schlafräu-
men, verfügen. In diesen würden nur wenige Personen, allerdings mindestens 
zehn, zusammenkommen, um zu Gott zu beten. Diese Form religiöser Zu-
sammenkünfte würde sich grundsätzlich von der unterscheiden, die in den 
oft prächtigen und großen Synagogengebäuden üblich sei, in denen Rabbi-
ner herrschten und das Gesetz auslegten.211  Darüber hinaus wurde in diesen 
Erläuterungen betont, daß in den in Synagogen und Privaträumen gespro-
chenen Predigten und Gebete weder etwas Unrechtes, Skandalöses oder Sit-
tenwidriges noch Christenfeindliches enthalten sei, da diese vorab einer ge-
nauen Prüfung unterzogen worden seien.212  Der Autor versäumte auch nicht, 
darauf hinzuweisen, daß die Sefarden in Hamburg auf ihr „domo oratoria" 
keinesfalls verzichten könnten.2'3  

Vermutlich lag der Ursprung dieser Ausführungen über Synagogen in der 
Zwangslage, in der sich die Sefarden aufgrund ihrer religiös restriktiven Si-
tuation damals in Hamburg befanden. Sie waren bestrebt, eine tragfähige Be-
gründung dafür zu liefern, daß ihnen die Religionsausübung in begrenztem 
Umfang erlaubt werden könnte, ohne diese unter den Begriff Synagoge zu 
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subsumieren. Die Differenzierung zwischen Synagoge und privaten Gebets-
versammlungen erscheint allerdings artifiziell und war wohl taktisch begrün-
det. Dafür spricht auch die vorliegende Übersetzung des Protokollbuchs der 
Gemeinde, denn darin findet sich die Feststellung von 1669, daß die Ge-
meinde seit 45 Jahren ihre Synagogen in Hamburg unterhalten würde, aller-
dings unter der Bezeichnung Versammlungsort.214  So kann man wohl davon 
ausgehen, daß es sich hier um eine Sprachregelung handelte, die von den por-
tugiesischen Juden mit taktischem Geschick kreiert und innenpolitisch vom 
Rat dann — jedenfalls zeitweise — erfolgreich lanciert wurde. Ebenso wie die 
vielfältigen selbstdisziplinierenden Maßnahmen der Gemeinde war diese be-
wußte Vermeidung der Bezeichnung Synagoge Ausdruck der engen Grenzen, 
die religiöse Unduldsamkeit und Feindschaft der lutherischen Orthodoxie 
dem Leben der Juden in Hamburg zogen. 

Gescheiterte jüdische Messiashoffnungen und forcierte Judenmission 
Aufschlußreich für den Stand der christlich-jüdischen Beziehungen in 
Hamburg in den siebziger Jahren des 17. Jahrhunderts erscheint die Reak-
tion der portugiesisch-jüdischen Gemeinde auf ein Gesuch, das der Feder 
des Gelehrten David Cohen de Lara entstammte, der sich damals in Am-
sterdam aufhielt. Offenbar hatte de Lara die Absicht, nach Hamburg 
zurückzukehren, und deshalb um Unterbringung in einem Haus der Ge-
meinde gebeten. Diese schlug ihm diese Bitte ab und ersuchte den Gelehr-
ten, von einer Rückkehr nach Hamburg überhaupt Abstand zu nehmen. 
Denn, so die Begründung, de Laras Plan, in der Elbmetropole erneut Nicht-
juden zu unterrichten, würde die Gefahr in sich bergen, daß der Gemeinde 
künftig noch mehr Nachteile als in der Vergangenheit entstehen könnten.'" 
Im Rückblick bewertete die Gemeinde die christlich-jüdischen Kontakte, 
wie sie sich im Hebräisch- und Talmudunterricht de Laras für christliche 
Schüler, aber auch in Diskussionen über religiöse Fragen gelehrter Sefarden 
mit lutherischen Theologen wie Johannes Müller manifestiert hatten, also 
negativ.2" 

Diese Abwehrhaltung der Gemeinde kann nicht erstaunen, wenn man be-
denkt, daß Johannes Müller die Kontakte zu jüdischen Gelehrten für seinen 
antijüdischen Kampf in Hamburg instrumentalisiert und sich in der Folge 
die Situation für die Juden in Hamburg spürbar verschlechtert hatte.217  Zu-
dem war es ausgerechnet ein ehemaliger Schüler de Laras, nämlich Esdras Ed-
zardi, der der Initiator und Träger der Proselytenanstalt wurde, mit der im 
Jahr 1667 die Bemühungen um die Bekehrung der Juden in der Stadt insti-
tutionalisiert wurden.2" Möglicherweise hatten sich die portugiesischen Ju-
den anfänglich deshalb offen gegenüber lernbegierigen christlichen Gelehr- 
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ten wie Müller und Edzardi gezeigt, weil sich daran Hoffnungen auf Verbes-
serungen ihrer Situation in Hamburg geknüpft hatten. Auch der jüdische 
Philosoph und Gelehrte Menasseh Ben Israel, um den sich in Amsterdam seit 
den zwanziger Jahren gelehrte Juden und Christen geschart und wissen-
schaftlich betätigt hatten, mag dabei als Vorbild eine Rolle gespielt haben.219  

In dem Amsterdamer Kreis um Menasseh ergab sich eine Annäherung der 
Glaubensvorstellungen von „Christian Jews", den zumeist christlich soziali-
sierten sefardischen Juden, und von „Jewish Christians", vornehmlich chilia-
stisch inspirierten Protestanten. Diese Aufeinanderzubewegung, die für die 
weitere Geschichte von Juden und Christen folgenreich wurde, hatte ihre Ba-
sis in dem ihnen gemeinsamen Glauben, daß die Ankunft bzw. Wiederkehr 
des Messias nahe bevorstehen würde.22° Abgesehen von den traditionell en-
gen Beziehungen zwischen den sefardischen Gemeinden beider Handels-
städte sind auch noch andere Verbindungslinien zwischen der Amsterdamer 
Szene um Menasseh und der sefardischen Gemeinde in Hamburg erkennbar. 
So stand beispielsweise Rosales in Kontakt mit Menasseh Ben Israel, wie der 
Brief dieses jüdischen Mediziners an den Amsterdamer Gelehrten belegt, der 
1655 in Felgenhauers „Bonum Nuncium Israeli" ediert wurde.22' 

Als eine Art Katalysator zwischen dem Amsterdamer Gelehrtenkreis und 
der portugiesisch-jüdischen Elite in Hamburg wie den Teixeiras und Duarte 
Nunes da Costa mag darüber hinaus die schwedische Königin Christine ge-
wirkt haben. Diese war interessiert an hebräischer Sprache und Literatur so-
wie auch fasziniert von chiliastischen Ideen. Ende 1654 war die Königin in 
Amsterdam mit Menasseh Ben Israel zusammengetroffen und hatte auch 
Isaak de la Peyrere in Antwerpen aufgesucht.222  Wenn die Königin Christine 
sich damals in Hamburg aufhielt, dann hatte sie die Nähe zur sefardischen 
Elite gesucht. So war sie im Sommer 1654 wie auch bei ihren späteren Besu-
chen in den Jahren 166o, 1661 bis 1662 und 1666 bis 1668 im Haus ihrer Re-
sidenten Diego und Manuel Teixeira bzw. bei Duarte Nunes da Costa abge-
stiegen. Man kann wohl davon ausgehen, daß bei diesen Gelegenheiten auch 
das Interesse der Königin am Amsterdamer Intellektuellenzirkel sowie an den 
damals aktuellen geistigen Strömungen überhaupt zur Sprache kam.223  

Messianische Hoffnungen waren in jenen Jahren auch unter den Juden in 
Hamburg verbreitet. Ihre Intensität wurde im Jahr 1666 deutlich, als Nach-
richten von dem Auftreten Sabbatai Zwis in Smyrna, des angeblichen Mes-
sias, die Stadt erreichten und die portugiesischen wie die hochdeutschen Ju-
den in bis dahin nicht gekannte Aufregung und Unruhe versetzten.224  In 
Sorge um mögliche christliche Übergriffe bemühte sich der Gemeindevor-
stand anfänglich, die Verbreitung dieser Nachrichten auf den Kreis der jüdi-
schen Gemeinde zu beschränken. Alsbald allerdings erregte der große Jubel, 
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der unter den Juden ausbrach und sich auch in Tanz und Musik in den Syn-
agogen Luft machte, die Aufmerksamkeit der Hamburger Lutheraner.225  Daß 
es zu feindseligen Reaktionen seitens der Christen kam; darauf deutet das 
Bemühen des Gemeindevorstands hin, bei dem Rat ein Verbot von offenbar 
judenfeindlichen Flugschriften im Zusammenhang mit den Nachrichten um 
Sabbatai Zwi zu erreichen 226  

Ähnlich wie es in der Amsterdamer Gemeinde der Fall war, wurden die 
meisten Sefarden in Hamburg zu Anhängern Sabbatai Zwis. Darunter waren 
auch der damalige Rabbiner der Gemeinde Mose Israel sowie Benedikt de 
Castro und Manuel Teixeira. Dagegen weigerte sich der Gelehrte Jacob 
Sasportas, der sich zu jener Zeit in Hamburg aufhielt, Sabbatai Zwi als den 
wahren Messias anzuerkennen. Auch David Cohen de Lara, der 1665 aus Al-
tersgründen aus dem Rabbineramt geschieden war, widerstand der allgemei-
nen Überzeugung von des Messias Ankunft.2v Im Gegensatz zu Sasportas tat 
de Lara seine Zweifel allerdings offen in der Gemeinde kund, womit er Ab-
lehnung und Feindschaft auf sich zog. Wahrscheinlich lag in diesen Disso-
nanzen ein Motiv dafür, daß die Gemeinde in den siebziger Jahren des 17. Jahr-
hunderts de Lara von Hamburg fernzuhalten trachtete.228  

Die portugiesisch-jüdische Gemeinde blieb sich der Brisanz und der po-
tentiell gefährlichen Konsequenzen bewußt, die der Glaube an Sabbatai Zwi 
als Messias für ihre Existenz im lutherischen Hamburg hätte haben können. 
Deutlich wurde das zum Beispiel im Sommer 1666, als der Gemeindevor-
stand die Konfiskation des Werkes „Fin de los Dias" von Gideon Moses Abu-
diente anordnete.229  Wohl in Erinnerung an die Folgen, die die Veröffentli-
chung der „Sententiae sacro-medicae" von Benjamin Mussaphia in den Jah-
ren 164o und 1649 gehabt hatte, wurde diese Maßnahme damit begründet, 
daß die Verbreitung Abudientes Buch die Stellung der Gemeinde in der Stadt 
gefährden könnte. Denn Abudiente deutete in dem „Fin de los Dias", einem 
Werk, in dem sich christlich anmutende Interpretationen finden, die den Au-
tor als „Christian Jew" ausweisen, die biblischen Prophezeiungen dahin, daß 
die Endzeit nahe sei.23° Zweifellos drohte auch dieser Schrift, weil sie eine von 
einem Juden verfaßte war und biblische Exegesen aus jüdischer Sicht enthielt, 
das Verdikt durch die lutherische Geistlichkeit als „jüdische Schrift", zumal 
das Sujet, das Abudiente darin behandelte, die Verkündung des nahen Endes 
aller Tage, an sich schon als Häresie in der damaligen lutherischen Orthodo-
xie galt.231  

Der Übertritt Sabbatai Zwis zum Islam ernüchterte und enttäuschte die 
jüdischen Gemeinden allerorten, und in den Augen der Mehrzahl seiner vor-
maligen Anhänger wurde er dadurch zum Apostaten.232  Diese Entwicklung 
berührte auch das christlich-jüdische Verhältnis, denn die Erkenntnis, einem 

213 



Pseudo-Messias Glauben geschenkt zu haben, bedeutete einen schweren 
Schlag für das jüdische Selbstbewußtsein.233  Bei manchem Juden mag diese 
Enttäuschung zu einer Annäherung an die christliche Glaubensvorstellung 
geführt haben, daß in Jesus bereits der biblisch verheißene Messias erschie-
nen sei. Ob die enttäuschte Messiashoffnung allerdings eine Rolle spielte bei 
der erheblichen Zunahme der Judentaufen, die in Hamburg nach der Grün-
dung der Edzardischen Proselytenanstalt im Jahr 1667 seit 1671 zu verzeich-
nen war, muß dahingestellt bleiben.234  

Fest steht, daß die Bekehrungshoffnung als Motiv für die Duldung der Ju-
den von der lutherischen Geistlichkeit in den Jahren nach 165o noch einmal 
massiv in den Mittelpunkt gerückt wurde, bis die Missionsbemühungen in 
Hamburg sogar, wenn auch nicht auf staatlicher, sondern auf privater Ebene, 
in der Edzardischen Proselytenanstalt eine feste institutionelle Gestalt erhiel-
ten.235  Bedenkt man die ohnehin von Unsicherheit und Spannungen geprägte 
Situation der Juden in der Stadt, wird deutlich, wie die Intensivierung der Be-
kehrungsanstrengungen auf die jüdische Minderheit gewirkt haben muß. 
Diese Bemühungen, Juden zum Übertritt zum Christentum zu bewegen, de-
nen eine stete Diffamierung des jüdischen Glaubens implizit war, wurden 
von jüdischer Seite sicherlich als zusätzliche Bedrückung empfunden. Die 
Mißbilligung weiterer Kontakte zwischen jüdischen und christlichen Ge-
lehrten, wie sie in der Antwort der Gemeinde an David Cohen de Lara deut-
lich wurde, war offenkundig eine der Konsequenzen, die die sefardische Ge-
meinde aus dieser Entwicklung zog. Daß diese Abwehrhaltung begründet 
war, zeigte sich im Jahr 1674, als de Lara in Hamburg starb. Denn ausge-
rechnet diesem jüdischen Gelehrten wurde, wohl wegen dessen Offenheit, 
mit der er Christen begegnet war, nachgesagt, er sei auf seinem Totenbett ge-
neigt gewesen, sich zum Christentum zu bekehren.236  

Die Aschkenasen in Hamburg 
Informationen zu den hochdeutschen Juden in Hamburg liegen aus jener 
Zeit nur wenige vor, da sie bekanntlich ohne rechtlich gesicherten Status in 
der Stadt lebten.237  Den Quellen, die ihre Ausweisung aus Hamburg in den 
Jahren 1648 und 1649 betreffen, ist zu entnehmen, daß ein Teil dieser hoch-
deutschen Juden, und zwar mindestens 17 Familien, Altonaer Schutzjuden 
waren und seit 16z6 in Hamburg lebten.238  Deren Versuche, durch vom Pin-
neberger Amtmann und vom dänischen König unterstützte Bittschriften an 
den Rat in der zweiten Hälfte des Jahres 1649 wieder ein Wohnrecht in Ham-
burg zu erlangen, scheiterten.239  Aber diese Bemühungen belegen die große, 
wirtschaftlich begründete Attraktivität, die die Handelsmetropole Hamburg 
trotz der für Juden restriktiven Lebensbedingungen auch für die Altonaer 
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Schutzjuden besaß. Ungeachtet der außerordentlich großzügigen Privilegien, 
die den Juden in Altona schon in schauenburgischer Zeit und dann, nach-
dem Altona an die dänische Krone gefallen war, ebenfalls von dem dänischen 
König gewährt wurden, strebten viele dieser Aschkenasen danach, in Ham-
burg zu wohnen; zweifellos deshalb, weil sich in der Elbmetropole bessere be-
rufliche Chancen boten.24° Die Rechte der Altonaer Juden waren im Jahr 1641 
noch einmal durch ein Generalprivileg des dänischen Königs Christian IV. 
bestätigt worden. In diesem Ort nahe bei Hamburg genossen die Juden das 
Recht zur freien Religionsausübung, und ihre Gemeinde verfügte über weit-
gehende Autonomierechte, deren Umfang „sich kaum mit einer anderen 
Stadt oder Region vergleichen" läßt.24' 

In Hamburg blieb den hochdeutschen Juden nach 1649 jahrelang nur der 
tageweise Aufenthalt gestattet. In Glikls Memoiren findet sich eine lebendige 
Beschreibung des beschwerlichen und gefährlichen Lebens, das die Juden in 
jenen Jahren zu führen gezwungen waren. Am Tage gingen viele ihren Ge-
schäften in Hamburg nach, mußten aber abends vor Torschluß die Stadt wie-
der verlassen haben. Stets sahen sie sich dabei bedroht durch Feindseligkei-
ten der Hamburger Lutheraner; besonders die Armen unter diesen Juden, die 
sich tageweise Aufenthaltsrechte nicht erkaufen konnten, liefen häufig Ge-
fahr, in Hamburg festgesetzt zu werden. Glilds Bericht, daß die Altonaer Ge-
meinde Glaubensgenossen in solchen Fällen freizukaufen pflegte, belegt Um-
fang und Bedeutung der innerjüdischen Solidarität.242  

Im Jahr 1654 wurde im Protokollbuch der portugiesisch-jüdischen Ge-
meinde erstmals eine Gruppe hochdeutscher Juden erwähnt, deren Aufent-
haltsrecht auf dem Status als Bedienstete der portugiesischen Juden grün-
dete. In einer Liste, die die sefardische Gemeinde damals für den Rat er-
stellte, finden sich die Namen von 19 Personen verzeichnet.243  Diese Aschke-
nasen in sefardischen Diensten unterstanden der Oberhoheit und der Di-
rektive der portugiesisch-jüdischen Gemeinde. Allerdings war diese bestrebt 
zu verhindern, daß die Anzahl dieser hochdeutschen Juden zunahm. Das 
geht aus der Anordnung hervor, daß Mitglieder dieser Gruppe ihren Wohn-
sitz außerhalb Hamburgs nehmen sollten, sobald sie heirateten. Die Ver-
pflichtung zur Redlichkeit in Lebenswandel und Geschäftsgebaren, die die 
portugiesisch-jüdische Gemeinde darüber hinaus diesen Aschkenasen abver-
langte, zeugt davon, daß die Portugiesen grundsätzliches Mißtrauen hegten 
und um Distanz gegenüber ihren hochdeutschen Glaubensgenossen bemüht 
waren.244  

Im Jahr 1657, während des schwedisch-dänischen Krieges, erhielten die Al-
tonaer Schutzjuden, wiederum durch die Fürsprache des Pinneberger Ober-
amtmanns, die Erlaubnis, in Hamburg Schutz zu suchen. Etwa 15 der insge- 
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samt 35 oder 36 Altonaer Schutzjudenfamilien konnten sich in der Folge wie-
der fest in Hamburg etablieren.245  Wie bereits vor 1649 zahlten sie für ihre 
Niederlassung in Hamburg Abgaben an die Kämmerei und den Rat, blieben 
daneben aber Mitglieder der Altonaer jüdischen Gemeinde. Ihren Status als 
Schutzjuden des gleichnamigen, vor den Toren belegenen adligen Gutes be-
hielten auch die Wandsbeker Juden, die sich zur damaligen Zeit ebenfalls in 
Hamburg niederlassen konnten.246  

Die Aussage eines aschkenasischen Juden namens Isaac Frank gegenüber 
dem seinerzeitigen Senior Schultz im Jahr 169z belegt, daß die Bildung einer 
eigenständigen, rechtlich von der portugiesischen und der Altonaer Korpo-
ration unabhängigen hochdeutsch-jüdischen Gemeinde in Hamburg wohl 
seit etwa 1657 von der aschkenasischen Gruppe ausging, die unter dem 
Protektorat der sefardischen Gemeinde stand.247  Dieser Gemeindebildungs-
prozeß gestaltete sich auch kompliziert wegen der rechtlich ungesicherten 
Situation der hochdeutschen Juden in Hamburg. Faktisch war damit die 
Anerkennung der Gründung einer aschkenasischen Gemeinde in der Stadt 
durch den Rat ausgeschlossen. Außerdem hätte diese die Stadt in eine erneute 
Kontroverse mit der dänischen Krone ziehen können, die die Oberhoheit 
über Hamburg und die dort lebenden aschkenasischen Juden weiterhin be-
anspruchte. Den Umstand, daß die in Hamburg ansässigen Aschkenasen in 
die Privilegien für die Altonaer Juden stets einbezogen worden waren, machte 
sich die nach Selbständigkeit strebende Gruppe von 18 Familien in Hamburg 
zunutze. Sie erbat und erlangte von der zuständigen dänischen Behörde die 
Genehmigung zum Ankauf eines Friedhofgeländes in Ottensen. Durch den 
Kauf dieses Friedhofgeländes gelangten diese Hamburger Aschkenasen in 
den Besitz der Einrichtung, die innerjüdisch die Selbständigkeit einer Ge-
meinde kennzeichnete. Da das im Konsens mit der dänischen Krone gesche-
hen war, konnte sich diese aschkenasische Gruppe darauf berufen, daß ihre 
Eigenständigkeit obrigkeitliche Anerkennung gefunden hatte.248  

Ein erster Schritt zur Beilegung der langjährigen Streitigkeiten mit der Al-
tonaer jüdischen Gemeinde, die durch die Selbständigkeitsbestrebungen der 
Hamburger Aschkenasen ausgelöst wurden, wurde im Jahr 1666 mit einem 
Vergleich getan. Darin wurde der Hamburger Gemeinde ein Mitbenut-
zungsrecht am aschkenasischen Friedhof an der Königstraße eingeräumt.249  
Durch den Schiedsspruch des Frankfurter Oberrabbiners Aharon Koidano-
wer vom 3o. Juli 1669 wurden die wesentlichen der unter den Gemeinden 
strittigen Fragen geklärt. Er brachte den Hamburgern die Anerkennung als 
selbständige Gemeinde, die allerdings der Jurisdiktion des Altonaer Ober-
rabbiners unterstellt blieb. Bereits im April 1669 war das Verhältnis der hoch-
deutschen zur portugiesischen Gemeinde in einem Vertrag geklärt worden. 
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Im Jahr 1671 schlossen sich schließlich die aschkenasischen Gemeinden in Al-
tona, Hamburg und Wandsbek zu dem sogenannten Dreigemeindeverband 
zusammen. Jede Gemeinde behielt darin ihren selbständigen Status, alle Mit-
glieder unterstanden aber der Jurisdiktion des gemeinsamen Oberrabbiners 
in Altona.25° 

Im Ergebnis bedeutete die Bildung des Dreigemeindeverbandes, daß es in 
Hamburg Angehörige dreier verschiedener aschkenasischer Gemeinden gab, 
die in Hamburg lebenden Mitglieder der Altonaer und der Wandsbeker Ge-
meinde sowie die Mitglieder der Hamburger Gemeinde. Die Konflikte, die 
sich aus der auch für Zeitgenossen unübersichtlichen rechtlichen Konstruk-
tion dieser Gemeindeorganisation ergaben, spielten allerdings erst im i8. Jahr-
hundert eine die Judenpolitik Hamburgs in hohem Maße prägende Rolle. 
Diese Zwistigkeiten waren auf den politischen Gegensatz zwischen Hamburg 
und Dänemark zurückzuführen, speziell darauf, daß durch die Jurisdiktion 
des Altonaer Oberrabbiners mittelbar dänische Hoheitsansprüche über Ham-
burger Untertanen, nämlich über Angehörige der Hamburger aschke-
nasischen Gemeinde, ausgeübt werden konnten.25' Bemerkenswert für die Si-
tuation der hochdeutschen Juden in Hamburg im 17. Jahrhundert erscheint 
der Umstand, daß die Protektion durch die dänische Krone ihnen bereits zu 
einem Zeitpunkt die Ausbildung von Gemeindeorganisationen erlaubte, als 
ihre Niederlassung in der Stadt offiziell noch nicht legitimiert war.252  

Die sefardische und die aschkenasischen Gemeinden unterschieden sich 
nicht nur hinsichtlich ihrer kulturellen und religiösen Traditionen, ihres 
Rechtsstatus und der Wirtschaftstätigkeit ihrer Mitglieder. Die Distanz zwi-
schen diesen beiden jüdischen Gruppierungen offenbarte sich vielmehr eben-
falls an der Wahl der jeweiligen Wohnorte in der Stadt. Die aschkenasischen 
Juden siedelten sich vornehmlich in der Neustadt an, dem westlich an die Alt-
stadt grenzenden, anfänglich dünnbesiedelten Gebiet, das erst am Anfang des 
17. Jahrhunderts durch die neuen Befestigungsanlagen in das Stadtgebiet ein-
bezogen worden war. Dieser Stadtteil wurde 1685 als fünftes Kirchspiel der 
Stadt mit der St. Michaeliskirche im Mittelpunkt schließlich innenpolitisch 
anerkannt.253  Glikls Bericht ist zu entnehmen, daß die Lage der hochdeut-
schen Juden in jener Zeit von Unsicherheit geprägt war. Zwar konnten sie 
zeitweise heimlich in ihren Wohnhäusern Gebetsversammlungen abhalten, 
mußten aber stets mit der Wachsamkeit der lutherischen Geistlichkeit rech-
nen. Deren Proteste zwangen die aschkenasischen Juden immer wieder, für 
einige Zeit den langen Weg nach Altona auf sich zu nehmen, um jüdische 
Gottesdienste zu feiern.254  

Durch die messianische Erregung im Jahr 1666 verringerte sich offenbar 
für kurze Zeit die Distanz, die das ausgeprägte Elitebewußtsein der portu- 
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giesischen Juden zwischen beiden jüdischen Gruppierungen schuf. Aus 
Glikls Memoiren geht hervor, daß die Sefarden, die damals die meisten Briefe 
mit Nachrichten aus Smyrna erhielten, ihre Freude mit ihren hochdeutschen 
Glaubensgenossen teilten. „Deutsche[,] jung und alt" und Portugiesen hät-
ten sich gemeinsam in der portugiesischen Synagoge versammelt und diese 
Briefe gelesen.255  Allerdings blieb diese Annäherung auf die Zeit der messia-
nischen Hoffnungen des Jahres 1666 beschränkt. Im übrigen war die sefardi-
sche Gemeinde bestrebt, ihre Vorrangstellung in der Stadt gegenüber ihren 
aschkenasischen Glaubensgenossen zu behaupten. Besonders ihre wirtschaft-
lichen Pfründen in Hamburg suchten die Portugiesen zu verteidigen. Deut-
lich wurde das zum Beispiel im Jahr 1670, als die portugiesisch-jüdische Ge-
meinde erfolgreich einen Versuch der hochdeutschen Juden abwehren 
konnte, in die von den Portugiesen beanspruchte Domäne der beeidigten 
Makler einzudringen.256  Allerdings konnte die portugiesisch-jüdische Ge-
meinde langfristig die Entwicklung der hochdeutsch-jüdischen Gemeinden 
in Hamburg nicht hemmen. Deren Mitgliederzahl begann in jenen Jahren, 
nicht zuletzt auch durch Zustrom von Flüchtlingen vor den Chmielnicki-
Verfolgungen in Polen, ebenso zu wachsen wie deren Wirtschaftskraft.257  

Judenpolitik in der Krise (1647 bis 1649) 

Präludium: Antijüdische Gravamina 
der Geistlichkeit und der Bürger (1647 bis 1648) 
Der Beginn der äußerst kritischen Phase, in die die Hamburger Judenpolitik 
um die Jahrhundertmitte geriet, zeichnet sich in Quellen des Jahres 1647 erst-
mals deutlich ab.258  Vor allem die Oberalten waren es, die über die Juden klag-
ten, bis sich im September dieses Jahres dann auch die Bürgerschaft mit die-
ser religiösen Minderheit in Hamburg befaßte.259  Im Zentrum standen dabei 
Beschwerden über die Religionsausübung der portugiesischen Juden. So er-
hoben die Oberalten in jenem Jahr mehrfach die Forderung, daß, wie sie es 
„zu unterschiedtlichen Zeiten viel Jahre hero" bereits verlangt hätten, die Ver-
stöße der Sefarden gegen das Synagogenverbot in den Kontrakten endlich 
unterbunden werden müßten.26° 

Die Beharrlichkeit, mit der die Oberalten 1647 ansetzten, gegen die Sefar-
den vorzugehen, hing offenbar wesentlich damit zusammen, daß dieses Bür-
gerliche Kollegium von den Hamburger Geistlichen dazu gedrängt wurde.261  
In jener Zeit standen die Juden anscheinend überhaupt im Mittelpunkt un-
gewöhnlich heftiger und scharfer Kanzelpolemik der lutherischen Geistli-
chen.262  Diese hatte zur Folge, daß sich in der Bevölkerung eine brisante ju- 
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denfeindliche Stimmung ausbreitete, die sich bereits Anfang des Jahres 1647 
auch in gewaltsamen Übergriffen auf portugiesische Juden entlud.263  Das 
Ratsmandat, das in jenem Jahr zum Schutz der in Hamburg lebenden Frem-
den vor Belästigungen und Beleidigungen in der Öffentlichkeit erlassen 
wurde, war sicherlich vor allem auf diese Gewalttaten, die gegen Sefarden ver-
übe wurden, zurückzuführen.264  

Vermutlich um den sich anbahnenden Konflikt zu entschärfen, hörte der 
Rat einen Vertreter der sefardischen Gemeinde zur strittigen Frage der Religi-
onsausübung an. Aus der Stellungnahme, die Benedikt de Castro im Namen 
der Gemeinde dazu abgab, wird aber deutlich, daß mit Nachgiebigkeit von sei-
ten der Sefarden nicht zu rechnen war. Denn de Castro erklärte, die Portugie-
sen würden nicht in Hamburg bleiben, wenn ihnen jegliche Religionsaus-
übung untersagt werden würde. Insbesondere ihre Kinder könnten sie nicht 
„ohne Gottesfurcht hingehen laßen".265  Die Konfrontation drohte sich also zu 
verschärfen, und für den Rat bestand die Gefahr, in eine Zwangslage zu gera-
ten zwischen den diametral entgegengesetzten Positionen, die Bürger und 
Geistlichkeit auf der einen und die Sefarden auf der anderen Seite einnahmen. 

Der Rat versuchte in der Folge, zwischen den konträren Standpunkten der 
Oberalten und der portugiesisch-jüdischen Gemeinde zu vermitteln. Sicher-
lich mit dem Ziel, die Oberalten vorerst hinzuhalten, stellte er ihnen im Juli 
1647 eine Supplik der Portugiesen in dieser Angelegenheit in Aussicht.266  Am 
17. September 1647 unternahm der Rat dann den Versuch, die harte Haltung 
aufzuweichen, in der sich die Oberalten damals dem Rat gegenüber in dieser 
Sache präsentierten. Der Rat argumentierte damit, daß eine religiöse Erzie-
hung der Kinder der portugiesischen Juden erforderlich sei. „ [D] amit sie nicht 
wie das wilde Vieh aufwachsen" würden, könnte man ihnen Kinderschulen 
nicht verbieten.267Trotz der wiederholten Versicherung des Rates, daß die Por-
tugiesen künftig „so viel mensch und möglich" dazu angehalten werden soll-
ten, die Kontraktsvorschriften zu beachten, weigerten sich die Oberalten, 
diese Frage ohne Zustimmung der Bürgerschaft zu entscheiden.268 

Als dieses Gremium fünf Tage später tagte, wurde offenbar, daß jede Hoff-
nung auf ein Einlenken der Bürger in dieser Angelegenheit vergeblich war. 
Um das Religionsausübungsverbot durchzusetzen, verlangten die Bürger 
nämlich, künftig jeden Teilnehmer an religiösen Versammlungen, die die Ju-
den in ihren Synagogen abhalten würden, nach einmaliger Verwarnung mit 
einer Geldstrafe von zehn Reichstalern zu belegen. Diesem Beschluß verlie-
hen die Bürger dadurch Nachdruck, daß sie dem Rat mit dem Entzug seines 
Honorars drohten. Dem Rat blieb lediglich der Einwand, daß vor Inkraft-
treten einer solchen Regelung mit den Ältesten der Portugiesen gesprochen 
werden müßte.269  
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Umgesetzt wurde dieser Bürgerbeschluß allerdings vorerst nicht, obwohl 
der Rat von den Oberalten, die dabei anscheinend die anhaltend juden-
feindliche Stimmung in der Stadt im Blick hatten, wiederholt dazu gedrängt 
wurde.27° Offenbar büßte der Hinweis des Rates auf anderweitige dringende 
Amtsgeschäfte allmählich seine Überzeugungskraft ein, denn im Dezember 
1647 erklärte der Rat dann in aller Offenheit, daß er den Zeitpunkt nicht für 
geeignet halten würde, derart rigoros gegen die Sefarden vorzugehen. Diese 
würden dann die Stadt verlassen, was nicht nur der „Kauffmanschafft" Nach-
teile bringen, sondern auch zu einem Verfall der Grundstückspreise führen 
würde. Um die Situation zu entspannen, sei nicht mehr nötig, als den Por-
tugiesen aufzuerlegen, die Anzahl der Teilnehmer an den Gebetsversamm-
lungen auf drei oder vier zu reduzieren.m 

Festzuhalten ist also, daß der Rat unter der Drohung des Honorarentzugs 
offenbar dem Bürgerbeschluß vom 22. September 1647 zugestimmt hatte. 
Davon, diesen Beschluß zu vollziehen und die Religionsausübung der Portu-
giesen mit Geldstrafen zu ahnden, sah er aber ab. Im Interesse der städtischen 
Ökonomie waren die Gebetsversammlungen der Portugiesen bis dahin still-
schweigend vom Rat geduldet worden. Weil sich Klagen der Bürger über 
diese jüdischen Versammlungen häuften und sich eine antijüdische Atmo-
sphäre, geschürt von den Geistlichen, in der Stadt ausbreitete,272  war es da-
mit nicht mehr getan. Wenn der Rat die Sefarden in Hamburg halten wollte, 
mußte angesichts der offen ausgebrochenen Kontroverse an die Stelle still-
schweigender Duldung eine politisch-rechtliche Regelung des Problems der 
Gebetsversammlungen treten, die deren Bestand auch gegenüber Bürgern 
und Geistlichen absicherte. Allerdings kam — angesichts der aktuellen anti-
jüdischen Vorstöße der politisch mitspracheberechtigen Bürger — dieses Un-
terfangen für den Rat einer Quadratur des Kreises gleich. In einer Art klein-
schrittiger Lösungsstrategie war der Rat offensichtlich vorerst darum 
bemüht, daß diese Kontroverse nicht in die — zumeist judenfeindlich ent-
scheidende — Bürgerschaft gelangte. Darüber hinaus versuchte er, die Ober-
alten als Verbündete in dieser Frage zu gewinnen.273  

Die Oberalten jedoch waren zu jenem Zeitpunkt noch weit von einer 
Annäherung an die Position des Rates entfernt. Sie forderten nach wie vor mit 
Nachdruck die Umsetzung des Bürgerbeschlusses vom 22. September 1647 
und drohten dem Rat, die Streitfragen um die Portugiesen andernfalls der 
Bürgerschaft vorzulegen.274  In dieser Situation griff der Rat zu einer Argu-
mentation, die wahrscheinlich auf der von den Sefarden kreierten Sprachre-
gelung basierte und in der zwischen Synagogen und Gebetsversammlungen 
unterschieden wurde.275  Diese schien es zu ermöglichen, die privaten religiö-
sen Versammlungen der portugiesischen Juden ohne Antastung des Synago- 
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genverbots zu sichern. Der Rat erklärte also gegenüber den Oberalten, daß die 
Portugiesen in Hamburg keine Synagogen halten, sondern lediglich zum Be-
ten zusammenkommen würden.276  Die Sefarden zum Zwecke der Religions-
ausübung nach Altona zu verweisen, wie es die Oberalten gefordert hätten, 
sei, so der Rat, wegen der Gefahr gewaltsamer Übergriffe, die Juden stets dro-
hen würden, nicht möglich. Mit der Bemerkung, „daß wegen [der] Juden 
keine Seduction zu besorgen [sei], aber [der] Calvinismus riße gaer sehr ein", 
versuchte der Rat dann die Aufmerksamkeit von den Juden ab7  und deshalb 
auf die reformierte Minderheit in der Stadt zu lenken, weil diese Minorität 
eine größere Bedrohung für den lutherischen Glauben sei als die Juden.272  Ge-
genüber anderen Klagen der Oberalten zeigte sich der Rat dagegen aufge-
schlossen. So bekundete er seine Bereitschaft, mit den portugiesischen Juden 
über deren von Selbstsicherheit und -bewußtsein geprägtes Auftreten in der 
Öffentlichkeit, das anscheinend Anstoß erregt hatte, wie auch über zu hohe 
Teilnehmerzahlen an deren Gebetsversammlungen zu sprechen.228  

Allerdings hatten die Sefarden dem Rat wenig Erfreuliches zu berichten. 
Sie wiesen darauf hin, daß sie die religiösen Zusammenkünfte bereits einge-
schränkt hätten, ohne daß das zu einer merklichen Beruhigung der bedroh-
lich judenfeindlichen Stimmung in der Bevölkerung geführt habe. Die an-
haltende antijüdische Kanzelpolemik der Geistlichen sei im Gegenteil in der 
Schülerschaft auf fruchtbaren Boden gefallen, denn vor allem von „Jungen" 
würden Juden mit Steinwürfen und sogar mit Messern bedroht. Insbesondere 
der neugewählte Pastor an St. Nikolai Gottfried Gesius würde antijüdische 
Hetzpredigten halten; beispielweise habe dieser Geistliche seine Gemeinde 
aufgefordert, gemeinsam dafür Sorge zu tragen, „daß das Ungezieffer [d. h. 
die Juden, J.B.] aus der Stadt quähme".229  Auf diese Vorwürfe an die Adresse 
der Geistlichkeit reagierte der Rat mit Zurückhaltung. „ [D] ie Pastores" wür-
den, so stellte sich der Rat gegenüber den Sefarden vor die heimische Predi-
gerschaft, zwar wider die „[jüdische] Religion mächtig predigen", aber nicht 
gegen jüdische Personen.28° In der Aufforderung des Rates an die portugiesi-
schen Juden, das „Stoltzieren" aufzugeben und die Kontraktsvorschriften ein-
zuhalten, schwang dann sogar der Vorwurf mit, daß deren Verhalten für die 
sich zunehmend bedrohlich entwickelnde Lage mitverantwortlich gewesen 
sei.281 

Gleichwohl konnte der Rat kaum übersehen, daß die geistliche Kanzelpo-
lemik, mochte sie auch lediglich gegen die jüdische Religion gerichtet gewe-
sen sein, Feindseligkeiten gegenüber den portugiesischen Juden zur Folge 
hatte. Das wachsende judenfeindliche Klima, das, angeheizt von den Ham-
burger Kanzeln, sich in Gewalttaten gegen die Juden Luft machte und die 
Gefahr von innerem Aufruhr barg, erforderte obrigkeitliche Gegenmaßnah- 
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men. Auf dem Spiel standen der innerstädtische Frieden und damit auch die 
innenpolitische Stabilität.282  Abhilfe zu schaffen, suchte der Rat im April 1648 
mit einem obrigkeitlichen Mandat. Darin sollten Übergriffe auf Juden ver-
boten sowie die Lehrer der Hamburger Schulen dazu angehalten werden, 
ihren Einfluß auf die Schüler geltend zu machen, damit Juden von diesen 
nicht länger behelligt würden. Außerdem wollte der Rat dahin gehend auf die 
Geistlichkeit einwirken, daß diese sich in der Polemik gegen die Juden 
mäßigte.283  An der Reaktion der Oberalten auf diesen Beschluß des Rates of-
fenbart sich die Schlüsselrolle, die den Predigern bei dieser Aktion gegen die 
Juden zukam. Zwar sprachen sich die Oberalten ebenfalls dafür aus, daß den 
Sefarden obrigkeitlicher Schutz gegen Beleidigungen und Gewaltandrohun-
gen gewährt werden müßte. Da sie sich aber, so brachten die Oberalten wei-
ter vor, ständig von den Pastoren zum Einschreiten gegen die Juden gedrängt 
sehen würden, könnten sie keiner Form von jüdischer Religionsausübung in 
der Stadt ihren Segen erteilen.284  

Die Zusammenkunft mit den Pastoren der vier Hauptkirchen am z8. Juni 
1648 entwickelte sich anders, als es der Rat offenbar erwartet hatte.285  Denn 
die Beschwerden über die „Mißbräuche" der portugiesischen Juden, die die 
Prediger dem Rat bei dieser Gelegenheit vortrugen, verfehlten es anscheinend 
nicht, starken Eindruck auf den Rat zu hinterlassen.286  Jedenfalls verzichtete 
der Rat offenbar darauf, von der Geistlichkeit, wie ursprünglich geplant, zu 
fordern, judenfeindliche Übergriffe künftig von der Kanzel zu ächten.287  Au-
ßerdem entschied der Rat am 12. Juni 1648, also nach dieser Kontaktauf-
nahme zur Predigerschaft, des weiteren nur noch „imperative cum judaeis" 
umzugehen und darauf zu bestehen, daß diese die Kontraktsvorschriften, 
darunter auch das Verbot der Religionsausübung, beachten würden.288  

Die Beschwerden, die die vier Pastoren gegenüber dem Rat vorbrachten, 
bezogen sich vor allem auf die Bereiche des religiösen und sozialen Lebens der 
portugiesischen Juden, die für die christliche Bevölkerung sicht- und hörbar 
in Erscheinung traten. Die Geistlichen erklärten, die Juden aus Hamburg 
keineswegs vertreiben zu wollen. Aber insbesondere gegen die religiösen Zu-
sammenkünfte der Sefarden erhoben sie Protest. Deren Versammlungsorte 
seien aufgrund üppiger Beleuchtung und wegen des nach außen dringenden 
synagogalen Gesangs für jeden Christen wahrnehmbar. Anstoß hatten bei der 
Geistlichkeit darüber hinaus Szenarien jüdischer Feste sowie der luxuriöse 
Lebensstil einiger portugiesischer Juden erregt. Weitere Vorwürfe der Predi-
ger waren darauf gerichtet, daß die Sefarden nach jüdischen Ehe- und Fami-
liengesetzen leben und stets versuchen würden, Glaubensgenossen an der Be-
kehrung zum Christentum zu hindern.289  Vor allem forderten die Geistlichen 
den Rat auf, für die Einhaltung des Synagogenverbots durch die Portugiesen 
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zu sorgen. Dabei war es anscheinend der Pastor an St. Nikolai Gottfried Ge-
sius, der sich als einziger der vier Geistlichen explizit dafür aussprach, den Ju-
den jede Art von religiösen Zusammenkünften zu verbieten.29° 

Der Beschluß des Rates, den Portugiesen künftig mit Entschiedenheit die 
Einhaltung der Kontraktsvorschriften zu gebieten,29' rief eine bemerkens-
werte Reaktion der Oberalten hervor. Diese, die bisher den Rat gedrängt hat-
ten, entsprechend der Resolution der Bürgerschaft Strafgelder von den Por-
tugiesen im Falle der Teilnahme an religiösen Versammlungen zu erheben, 
sprachen sich jetzt dagegen aus, den portugiesischen Juden voreilig, wie es 
hieß, Zusammenkünfte gänzlich zu untersagen. Vielmehr erklärten die Ober-
alten ihre Bereitschaft, solche Gebetsversammlungen ferner zu dulden, al-
lerdings nur unter der Voraussetzung, daß die Bürgerschaft dazu ihre Voll-
macht erteilen bzw. dieser Duldung zustimmen würde.292  Festzustellen ist 
also, daß der Entschluß des Rates, dem geistlichen und bürgerlichen Begeh-
ren nachzugeben und mit Härte gegen die portugiesischen Juden vorzuge-
hen, einen Meinungsumschwung bei den Oberalten bewirkte. Wohl im Blick 
auf die wirtschaftlichen Interessen der Stadt revidierten sie ihre bisherige 
antijüdische Position und sprachen sich nunmehr gegen vorschnelle Verbote 
aus.293  

Vorerst fuhr der Rat aber erst einmal einen härteren politischen Kurs ge-
genüber den Sefarden. Diesen wurde die Einhaltung der Kontraktsvorschrif-
ten geboten sowie die Strafandrohung für die Abhaltung von Gebetsver-
sammlungen übermittelt. Allerdings wurde dem Rat bei Gelegenheit dieser 
Zusammenkunft sehr deutlich vermittelt, daß die Gewährleistung der Reli-
gionsausübung die Conditio sine qua non für den weiteren Aufenthalt der 
portugiesischen Juden in der Stadt darstellte. Zwar zeigten sich die Sefarden 
bereit, Umfang und Ablauf ihrer religiösen Zusammenkünfte künftig zu be-
schränken, um Geistlichkeit und Bevölkerung keinen weiteren Anlaß zu Be-
schwerden zu geben. Aber die Gemeindevertreter beriefen sich darauf, daß 
„dazumahlen", also wohl zu Beginn ihrer Niederlassung in der Stadt, der Rat 
signalisiert habe, daß man ihre Gebetsversammlungen trotz anderslautender 
Regelungen in den Kontrakten „connivendo" dulden wolle.294  Außerdem 
wiesen die Abgeordneten der portugiesisch-jüdischen Gemeinde den Rat 
darauf hin, daß es widersprüchlich sei, Juden erst aufzunehmen und ihnen 
dann das Beten nach ihrer Religion zu verbieten. Es sei nicht zutreffend, und 
das würden sie jährlich mit einem Eid bekräftigen wollen, daß es zu Läste-
rungen des christlichen Glaubens in ihren religiösen Versammlungen kom-
men würde.295  

Nachdem der Rat hatte zur Kenntnis nehmen müssen, daß ein hartes Vor-
gehen gegen ihre religiösen Versammlungen die Portugiesen tatsächlich aus 
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der Stadt treiben würde, wandte er sich am 7. August 1648 erneut an die Ober-
alten. Diesen wurde die Bildung einer Deputation vorgeschlagen, die den Ab-
schluß eines neuen Kontrakts mit den Portugiesen vorbereiten sollte. Ange-
tragen wurde den Oberalten dabei auch, daß diese sowie die Bürgerlichen 
Kollegien der Achtundvierziger bzw. Hundertvierundvierziger Vertreter in 
diese Deputation entsenden sollten. Von der Bürgerschaft sollte diese Ange-
legenheit dagegen tunlichst ferngehalten werden, betonte der Rat gegenüber 
den Oberalten offensichtlich deshalb, weil von diesem Gremium Widerstand 
erwartet wurde.296  

Auf den ersten Blick erscheint es verblüffend, daß sich die Oberalten dar-
aufhin am to. August 1648 für die Ausweisung der hochdeutschen Juden aus 
der Stadt aussprachen. Sieht man diesen Entschluß in einem Zusammenhang 
damit, daß der Rat der Bürgerschaft dann am 16. August 1648 genau diesen 
Vorschlag zur Beschlußfassung unterbreitete, wird die Strategie von Rat und 
Oberalten erkennbar, die mutmaßlich dahinter stand."' Zwar hatte der Rat 
am it. August noch Vorbehalte gegen die Ausweisung der Aschkenasen 
geäußert, aber dessenungeachtet brachte er dieses Ansinnen fünf Tage später 
vor die Bürgerschaft.298  Offenbar diente dieser Ausweisungsbeschluß also ei-
nem bestimmten Zweck. Sicherlich sollte die Bürgerschaft auf diese Weise da-
von abgelenkt werden, sich detailliert mit Fragen zu befassen, die die portu-
giesischeti Juden betrafen."' Die Rechnung von Rat und Oberalten ging auf. 
Denn tatsächlich erteilte die Bürgerschaft in dem fraglichen Konvent den 
Oberalten, so wie es der Rat vorgeschlagen hatte, die Vollmacht zu erneuten 
Kontraktsverhandlungen mit den Sefarden, wenn auch unter dem Vorbehalt, 
daß das Kollegium der Hundertvierundvierziger diesen Vereinbarungen vor 
dem Inkrafttreten seine Zustimmung erteilt haben müsse 300  Wahrscheinlich 
war diese Ermächtigung die Gegenleistung dafür, daß Rat und Oberalte der 
Bürgerschaft gleichzeitig Gelegenheit gaben, dem judenfeindlichen Beschluß 
zuzustimmen, daß die hochdeutschen Juden Hamburg zum Osterfest des 
Jahres 1649 zu verlassen hätten 301  

Dieses taktische Manöver eröffnete dem Rat die Möglichkeit, erneute Ver-
handlungen um die Niederlassungsbedingungen der Portugiesen zu führen, 
ohne daß dabei mit dem Widerspruch der Bürgerschaft zu rechnen war. 
Denn in seiner Grundeinstellung tendierte dieses Gremium offenkundig zur 
Judenfeindschaft und war — aufgrund seiner Größe und seiner jeweils un-
vorhersehbaren Zusammensetzung — in seinen Reaktionen weniger bere-
chenbar bzw. beeinflußbar als die übrigen Bürgerlichen Kollegien."' Bemer-
kenswert erscheint das Verhalten der Oberalten im Zusammenhang mit dem 
Ausweisungsbeschluß für die hochdeutschen Juden. Zu jenem Zeitpunkt 
zeigte dieses höchste Bürgerliche Kollegium erstmals im 17. Jahrhundert die 
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Bereitschaft, sich mit dem Rat zu verbünden und dessen politische Vorstel-
lungen aktiv zu unterstützen.303  Diese Kooperationsbereitschaft der Oberal-
ten, besonders deren grundsätzliche Zustimmung zur Duldung religiöser Zu-
sammenkünfte der portugiesischen Juden, erhöhte die Chancen für den Rat, 
eine Lösung der aktuellen Konflikte zu erreichen und die sefardische Nie-
derlassung in der Stadt im Interesse der Stadtwirtschaft zu sichern. 

Um dieses Zieles willen war der Rat bereit, das gilt es festzuhalten, die An-
siedlung der hochdeutschen Juden in Hamburg preiszugeben, und zwar of-
fensichtlich deshalb, weil sie zur damaligen Zeit wirtschaftlich weniger be-
deutend war. Der Ausweisungsbeschluß für die aschkenasischen Juden sollte 
wohl nicht nur die Aufmerksamkeit des Bürgerkonvents von den Kontrover-
sen um die portugiesischen Juden ablenken, sondern darüber hinaus als spek-
takuläre antijüdische Maßnahme die judenfeindliche Stimmung der Bevöl-
kerung besänftigen. Auch wenn sich der Rat in der Folge um eine Milderung 
des Ausweisungsbeschlusses bemühte,304  bleibt unübersehbar, daß die Siche-
rung der portugiesisch-jüdischen Niederlassung zu Lasten ihrer hochdeut-
schen Glaubensgenossen in Hamburg erfolgte. 

Interludium: Die Ausweisung der Aschkenasen (1649) 
Der Beschluß der Hamburger Bürgerschaft, die hochdeutschen Juden aus der 
Stadt auszuweisen, fand sogar in der Presse Beachtung. Im „Theatrum Euro-
paeum" wurden der Ausweisungsbeschluß für die hochdeutschen Juden wie 
auch angeblich bereits beschlossene Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den Beschwerden über die portugiesischen Juden als Ruhmestaten des Ham-
burger Magistrats gewürdigt. Diese Zeitung wurde damals in Frankfurt am 
Main herausgegeben und anscheinend auch in Hamburg rezipiert.3°3  Da die-
ser Bericht sicherlich auf direkten Informationen aus Hamburg beruhte, er-
scheint er als Beleg dafür geeignet, daß die Ausweisung der hochdeutschen 
Juden jedenfalls von Teilen der Bevölkerung mit Wohlwollen und Befriedi-
gung zur Kenntnis genommen wurde. Wie von Rat und Oberalten wohl be-
absichtigt, entstand durch den Beschluß zur Ausweisung der hochdeutschen 
Juden in Hamburg offenbar der Eindruck, daß die Hamburger Obrigkeit 
entschlossen war, massiv gegen die Juden vorzugehen 306  

Bemerkenswert erscheint darüber hinaus, daß nach der Darstellung im 
JFileaaura Europaeum" die Hamburger Obrigkeit deshalb gegen die Juden 
in der Stadt vorgehen würde, weil diese den Bürgern die Nahrung „alzu sehr" 
entzögen.307  Dieser Vorwurf an die Juden stellt einen Hinweis dar, daß sich 
bei den Hamburger Bürgern vornehmlich der Mittelschicht oft in wirt-
schaftlicher Konkurrenzfurcht gründende Ablehnung zur religiös motivier-
ten Feindschaft gegenüber den Juden gesellte. Das judenfeindliche Stereotyp 
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vom jüdischen Wucher und einer jüdischen Wirtschaftstätigkeit, die christli-
che Konkurrenten angeblich schädigte, war in damaliger Zeit ein weit ver-
breitetes und geläufiges Phänomen, das — unabhängig von wirtschaftlichen 
Realitäten — in den Vorstellungen der Christen fest verankert und jederzeit 
abrufbar war.308 

Offenbar wurden die Aschkenasen in Hamburg, die sich auch in der Geld-
leihe betätigten, ebenfalls als Wucherer beschimpft. Dieser Wuchervorwurf 
spielte anscheinend auch eine wichtige Rolle, als die Oberalten am io. Au-
gust 1648 die Ausweisung der Aschkenasen verlangten. Denn gleichzeitig for-
derte dieses Bürgerliche Kollegium die Errichtung eines Lombards, einer 
christlichen Leihanstalt.309  Daß damit „keinem geholfen sein" würde, weil 
öffentliche Leihanstalten ebenfalls „24 ä 3o pro centum" auf geliehene Gel-
der nehmen müßten, um ihre Existenz zu sichern, wandte der Rat allerdings 
dagegen ein 310  Zwar versuchte der Rat durch diesen Hinweis auf den öko-
nomischen Zwang zu hohen Zinsen, dem risikoreiche Geldleihgeschäfte da-
mals generell unterlagen, den Wuchervorwurf an die Juden zu relativieren. 
Dennoch sprach er sich dafür aus, daß alle hochdeutschen Juden, „so gahr 
arm sein", ausgewiesen werden sollten, und stimmte schließlich der Forde-
rung der Oberalten insgesamt zu.'" 

In der Folge unternahm der Rat aber doch noch einen Versuch, die Ober-
alten zu einer Modifikation des Ausweisungsbeschlusses zu bewegen. Eine be-
stimmte Gruppe unter den Aschkenasen sollte nach der Vorstellung des Ra-
tes von diesem Beschluß ausgenommen bleiben. Im Blick hatte der Rat da-
bei die hochdeutschen Juden, die, bereits seit 1626 in der Stadt ansässig, sich 
im Handel betätigen würden und „bey zimblichen Mitteln" seien. Von die-
sen würde die Stadt jährlich eine Abgabe von 90o Reichstalern erhalten.312  
Die Ausweisung dieser hochdeutschen Juden würde, so mahnte der Rat, 
wahrscheinlich Altona, Wandsbek und Harburg zugute kommen, für Ham-
burgs Wirtschaft seien dagegen nachteilige Folgen zu befürchten. Umstim-
men ließen sich die Oberalten von diesen Argumenten aber nicht.313  

Am 16. Oktober 1648 richteten auch die Aschkenasen selbst eine Bitte um 
Revision des Ausweisungsbeschlusses an die Oberalten.314  Drei Tage zuvor 
war ihnen das Bleiberecht zu Ostern 1649 aufgekündigt worden. In dieser 
Supplik äußerten sich die 17 hochdeutschen Juden, deren Familien, wie sie 
vorbrachten, 1626 wegen des „damahligen betrübten Krieges Wesenß, auß 
Mitleiden" — und „gegen Erlegung" von 30o Reichstalern — in die Stadt auf-
genommen worden seien. Ihnen sei die Ausweisungsanordnung „schmärtz-
lich",313  denn in den 22 Jahren ihres Aufenthaltes in Hamburg, während de-
rer sie „altgeworden" seien, hätten sie sich stets in den ihnen „verheyßene[n] 
Schrancken" gehalten. Nicht nur hätten sie alle bürgerlichen Lasten mit- 
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getragen, sondern auch die Wachdienste mitversehen und sich keiner Tat 
schuldig gemacht, die einem „redlichen Biedermanne" nicht anstehen 
würde.316  Weder ihre Nachbarn noch ihre Hauswirte oder die Bürger-
kapitäne hätten ihretwegen Klage erhoben. Zudem sei, „ob [...] woll [man] 
in guter Hoffnung lebet, daß Friede werden soll", das „betrübte Krieges We-
sen annoch nicht außen Landes". Deshalb, so baten die Aschkenasen, möge 
ihnen auch ferner ‚Wohnung und Uffhaltung" in der Stadt gestattet wer-
den.317  

Der Vorwurf, daß sie durch ihre ökonomische Betätigung den Bürgern die 
Nahrung entziehen würden, war den Aschkenasen offensichtlich bekannt. 
Gegen dieses Vorurteil argumentierten sie damit, daß, „wo vile Leute sei[e]n, 
auch viel Nahrung" sei, der „wir Menschen in diesem zeitlichen Leben alle 
bedürfftig sei[e]n".315  Die Aufhebung der Ausweisungsanordnung würde, so 
versicherten sie, Gott den Verantwortlichen und deren „Nachkommen reich-
lich vorgeldten"; sie selbst würden eine solche Wendung zum Guten in ihr 
„Gedenckbuch 1.1 schreiben" lassen. 319  Mit der Zusicherung, daß sie sich 
auch künftig in Hamburg wohl verhalten würden, endet diese erste schriftli-
che Hinterlassenschaft der hochdeutschen Juden in Hamburg.32° Trotz der 
Inständigkeit der Bitte, trotz der Hinweise auf das bisherige Wohlverhalten, 
auf die lange Aufenthaltsdauer in der Stadt, auf die gute wirtschaftliche Si-
tuation in Hamburg, die vielen Nahrung bieten würde, war dieser Bittschrift 
kein Erfolg beschieden. Diese Supplik ist ein bewegendes Dokument, in dem 
sich offenbart, wie hart und leidvoll die Vertreibung für die damaligen Asch-
kenasen war. 

Die Bürgerschaft beharrte im Konvent vom 8. November 1648 gleicher-
maßen auf der Ausweisung der hochdeutschen Juden, obwohl der Rat diese 
Entscheidung nunmehr als „schädlich und impractible" bezeichnete.32' Of-
fenbar, um den Schaden für Hamburgs Wirtschaft gering zu halten, bewil-
ligten die Bürger den hochdeutschen Juden allerdings, sich gegen Erlegung 
des „Geleits-Gulden[s]" künftig jedenfalls tageweise zum Handeln in der 
Stadt aufzuhalten.322  Im Januar 1649 traten sogar noch der Kapitän der Bür-
gerwehr und Hauseigentümer in der Neustadt für den Verbleib der hoch-
deutschen Juden gegenüber dem Rat ein. Diese befürchteten nämlich, daß, 
„da viel Leute nach getroffenen Frieden außziehen" würden, in der Neustadt 
nach Ausweisung der hochdeutschen Juden die Bürgerwache nicht aufrecht-
erhalten werden könnte und ein Leerstand vieler Häuser zum finanziellen 
Nachteil der Eigentümer zu befürchten sei.323  Der Rat konnte mit diesen Ar-
gumenten, die er im April 1649 den Oberalten vortrug, allerdings keine Re-
vision des Ausweisungsbeschlusses erreichen.324  Vollzogen wurde dieser Be-
schluß dann anscheinend erst am 7. Juli 1649.525  
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Die sich zuspitzende judenfeindliche Stimmung in Hamburg am Ende der 
vierziger Jahre des 17. Jahrhunderts hatte ihren Ursprung anscheinend vor-
nehmlich in dem Unmut, der sich seit Jahren bei Bürgern und Geistlichkeit 
über die Religionsausübung der portugiesischen Juden, über deren stolzes 
und selbstbewußtes Auftreten sowie deren luxuriösen Lebensstil angestaut 
hatte.326  Wohlstand, Stolz und Sozialstatus der Portugiesen standen in einem 
eklatanten Widerspruch zu dem Sklavenstand, den lutherische Theologen 
den Juden in der christlichen Gesellschaft zuwiesen. Die sich in diesen Jah-
ren zu einem explosiven Gemisch verdichtende antijüdische Atmosphäre, die 
— angeheizt von den Kanzeln — unverkennbar zu Gewaltausbrüchen ten-
dierte, stellte in den Augen der Zeitgenossen zweifellos eine Bedrohung des 
inneren Friedens in der Stadt dar.322  

In dieser Situation wurden die sozial und wirtschaftlich weniger bedeu-
tenden Aschkenasen von Rat und Oberalten wohl gezielt als Blitzableiter be-
nutzt. Zwar hatten diese offenbar weniger Anlaß zu den Beschwerden ge-
geben, in denen die antijüdische Stimmung ihren Ursprung hatte. Aber im 
Gegensatz zu den Sefarden entsprachen die Aschkenasen aufgrund ihrer Er-
werbstätigkeit, anscheinend vor allem aufgrund ihres Engagements in Geld-
leihgeschäften, sowie aufgrund ihrer traditionell jüdisch geprägten äußeren 
Erscheinung dem Bild von den Juden, das in traditionellen judenfeindlichen 
Stereotypen gezeichnet und von christlichen Theologen verstärkt wurde. 
Ohne rechtliche Aufenthaltssicherung in der Stadt, boten sie daher genügend 
Angriffsflächen, die es aus der Sicht der lutherischen Bevölkerung gerecht-
fertigt, ja begrüßenswert erscheinen ließen, sie auszuweisen. Dem Urteil der 
Hamburger Chronisten des 17. Jahrhunderts, die zwischen den judenfeindli-
chen Predigten vor allem des Pastors Gesius und der Ausweisung der hoch-
deutschen Juden aus Hamburg einen ursächlichen Zusammenhang herstell-
ten, ist in gewisser Hinsicht zuzustimmen. Denn die brisante judenfeindli-
che Stimmung, die damals von den Kanzeln geschürt wurde, trug wesentlich 
dazu bei, daß Rat und Oberalte zur spektakulär antijüdischen Maßnahme der 
Vertreibung griffen.328  

Allerdings entsprach die unterschiedslose Ausweisung aller hochdeutschen 
Juden nicht den Intentionen des Rates. Offenbar hatte er ihr anfänglich zu-
gestimmt, weil er hoffte, später eine Modifikation des Beschlusses erreichen 
zu können.329  Denn, und das gilt es festzuhalten, der Rat hielt die Niederlas-
sung der hochdeutschen Juden in der Stadt ebenfalls für nützlich und vor-
teilhaft für die städtische Wirtschaft, jedenfalls derjenigen Aschkenasen, die 
nicht arm waren und sich durch Handel ernährten. In diesem Zusammen-
hang verdient die Bittschrift der Hauseigentümer der Neustadt noch einmal 
hervorgehoben zu werden. Diese belegt, daß konjunkturelle Schwankungen 
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im Wirtschaftsleben, konkret die Sorge um den eigenen materiellen Zuge-
winn, die Einstellung der christlichen Bevölkerung zu den Juden auch posi-
tiv beeinflussen konnte.33° 

Postludium: Kontroversen zwischen Rat und Predigerschaft 
um die Sefarden (1649) 
Im Juni 1648 unternahm der Rat einen Versuch, die Geistlichen, besonders 
den Pastor an St. Nikolai Gottfried Gesius, zur Mäßigung der judenfeindli-
chen Kanzelpolemik zu bewegen.33' Offenbar blieb dieser Vorstoß erfolglos, 
denn im Juli desselben Jahres brachte der Rat einen gewalttätigen Angriff auf 
Duarte de Lima, auf dessen Bruder und Sohn in Verbindung mit den haßer-
füllten antijüdischen Predigten von Pastor Gesius.332  

Dem Entschluß des Rates, den Pastor an St. Nikolai deshalb zur Rede zu 
stellen, folgte eine bemerkenswerte Reaktion des neugewählten Seniors Jo-
hannes Müller.333  Dieser erhob nämlich den Anspruch, selbst, und zwar 
„Authoritate et Nomine Senatus", mit Gesius zu sprechen. Daß sich ein Pa-
stor vor Laien für den Inhalt seiner Predigten rechtfertigen sollte, stand nach 
Müllers Ansicht offenbar im Widerspruch zu den Kompetenzen eines geist-
lichen Amtsträgers 334  Sicherlich ging es Müller auch darum, Gesius vor ob-
rigkeitlichen Disziplinierungsmaßnahmen zu schützen. Denn abgesehen von 
der von Gesius geforderten Vertreibung der Juden stimmte der Senior mit der 
antijüdischen Agitation dieses Predigers wohl grundsätzlich überein.335  Der 
Rat allerdings sah in diesem Ansinnen des Seniors einen Versuch, seine ob-
rigkeitliche Autorität gegenüber der Geistlichkeit zu schmälern. Deshalb trat 
er dem Senior mit der strikten Anordnung entgegen, daß „die Deputirte Her-
ren mit dem Nicolaitanus reden" sollten.336  

Ein Ratsmandat gegen gewaltsame Übergriffe und Beleidigungen nichtlu-
therischer Minderheiten in der Stadt vom 2. April 1649 weist darauf hin, daß 
sich die Situation in jener Zeit durch eine Welle antijüdischer Stimmungs-
mache von den Kanzeln erneut zuzuspitzen begann.332  Auf dieses Mandat rea-
gierten die Geistlichen mit demonstrativer Ablehnung, die ihre Entschlos-
senheit deutlich werden ließ, ungeachtet obrigkeitlicher Mäßigungsappelle 
weiterhin gegen die Juden vorzugehen. Denn die Prediger erklärten, daß sie 
das fragliche Mandat nicht von den Kanzeln abkündigen würden. Als Be-
gründung führten sie an, daß Nichtlutheraner in Hamburg „öffentliche Kir-
chen" unterhalten und damit „große [s] Argerniß" erregen würden; dieses Un-
recht würde sie als lutherische geistliche Amtsträger zwingen, dagegen zu op-
ponieren.338  Daß das Motiv, die Kanzelabkündigung des Mandats zu verwei-
gern, vornehmlich in der obrigkeitlichen Duldung der Religionsausübung 
der portugiesischen Juden lag, geht aus dem weiteren Vorbringen der Geist- 
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lichen deutlich hervor. Sie bekannten nämlich, ihr Widerstand sei insbeson-
dere auf die Tatsache zurückzuführen, daß die „Juden in ihren Synagogen im-
mer fortfahren" könnten.339  

Ihre Gemeinde zum Schutz nichtlutherischer Minderheiten aufzurufen, 
sahen sich die Prediger deshalb außerstande, weil diese „ein groß Scandalum 
davon nehmen wurde".340  Dieses Argument spricht dafür, daß die Geistli-
chen damals befürchteten, sich — zum Nachteil ihrer eigenen Glaubwürdig-
keit — durch die Abkündigung des Mandats in Widerspruch zu ihrer antijü-
dischen Predigtpolemik zu setzen. An dem demonstrativen Ungehorsam, den 
die Geistlichen hier gegenüber der Obrigkeit zeigten, sowie der dafür gelie-
ferten Begründung wird das Amtsverständnis der damaligen lutherisch-
orthodoxen Prediger erkennbar. Aus ihrer Sicht war die Polemik gegen die Ju-
den von den Kanzeln eine legitime Widerstandsmaßnahme, auch wenn 
dadurch in der Bevölkerung die Bereitschaft zu gewaltsamen Übergriffen 
geschürt wurde. 

Im Jahr 1649 geriet der portugiesisch-jüdische Arzt Benjamin Mussaphia 
erneut in Konflikte mit der Geistlichkeit. Er hatte im Jahr 1640 ein Werk mit 
dem Titel „Sacro-Medicae Sententiae toto V(etere) T(estamento) collectae" 
herausgegeben, das aus der Sicht der Geistlichkeit Blasphemien enthielt. 
Mussaphia hatte deshalb die Stadt verlassen müssen, hatte aber offenbar be-
reits nach einigen Wochen wieder dorthin zurückkehren können.341  Vermut-
lich war es die Wiederherausgabe dieser Schrift, die Senior Müller im April 
1649 zu einer erneuten Beschwerde über diesen jüdischen Arzt beim Rat ver-
anlaßte.342  Über den Blasphemievorwurf hinaus, den Müller in jenem Jahr 
erneut an die Adresse Mussaphias erhob, griff der Senior außerdem eine Be-
hauptung auf, die dieser Portugiese angeblich aufgestellt hatte. Dieser habe, 
so Müller, sich damit gebrüstet, christliche Gelehrte in ihrer Glaubensüber-
zeugung ins Wanken bringen zu können.343  Wohl um der judenfeindlichen 
Stimmung in der Stadt und besonders dem geistlichen Unmut über die Juden 
keine weitere Nahrung zu geben, gab der Rat im Juli 1649 der Beschwerde 
Müllers statt. Mussaphia wurde ein zweites Mal, wie Müller in seinem Pro-
tokoll berichtete, „auf Anhalten der Obrigkeit" aus der Stadt „verjagt".344  

Im Juni 1649 kam es zu einer weiteren Kontroverse zwischen Rat und 
Geistlichkeit. Undatierte Konzepte zweier Schreiben, die der Rat an Pastor 
Gesius und Senior Müller richtete, geben Auskunft über diese Streitigkeit. 
Ausgelöst wurden sie durch Vorfälle, die sich bei der Ablesung eines Mandats 
„wieder [die] Juden" durch Gesius während eines Gottesdienstes in St. Ni-
kolai am 24. Juni 1649 zugetragen hatten.345  Bei diesem Mandat handelte es 
sich wahrscheinlich um ein Dekret, das der Rat im selben Monat erlassen 
hatte. Darin tat er — sicherlich mit dem Ziel, die judenfeindliche Stimmung 
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in der Stadt weiter zu besänftigen — seine Entschlossenheit kund, das Syna-
gogenverbot aufrechtzuerhalten und Zuwiderhandlungen unnachsichtig zu 
bestrafen.346  Allerdings hatte der Rat darin die Gelegenheit genutzt, seine 
Rechtsauffassung publik zu machen, daß Gebetsversammlungen der Portu-
giesen nicht unter dieses Verbot fallen würden. Diese Art von jüdischen Zu-
sammenkünften, in denen lediglich die „Psalmen Davidis, oder ein ander 
Text des alten Testaments, oder die fürgezeigte Gebette" gelesen würden, 
seien keine jüdischen Gottesdienste 347  In dem Dekret wurde hervorgehoben, 
daß die Zahl der portugiesisch-jüdischen Familien, die sich zu diesem Zweck 
versammelten, künftig beschränkt werden sollte. Zudem sollten sich die Teil-
nehmer „nicht auf einen Hauffen", sondern sich nur noch zu maximal jeweils 
vier Personen zu den Versammlungsorten begeben dürfen. Diese sollten 
zukünftig ausschließlich in Häusern ihrer Nachbarschaft gelegen sein, damit 
die Juden nicht länger „von einer Gaße in die andere [zu] gehen" gezwungen 
wären.348  

Dieses Dekret hatte Gesius nun zwar verlesen, aber zum Verdruß des Ra-
tes einen langen „Sermon" hinzugefügt. Darin habe der Pastor an St. Niko-
lai Behauptungen aufgestellt, die, so betonte der Rat, nicht zutreffend seien. 
Gesius habe nicht nur angeprangert, daß die Sefarden die Vorschriften der 
Kontrakte nicht einhalten würden, sondern auch dem Rat vorgeworfen, öf-
fentliche Synagogen und jüdische Blasphemien zu dulden.349  Insbesondere 
mit der Warnung, daß dem Seelenheil der Christen durch die Duldung die-
ser Gotteslästerungen angeblich Gefahr drohen würde, habe Gesius die „Ge-
meyne" wider den Rat und die Juden aufgehetzt und zur Vertreibung der letz-
teren „angereytzet".350  Damit habe dieser Pastor, so der Rat in scharfem Ton, 
trotz „offters beschehene[r] Erinnerung" erneut seine Kompetenzen als 
Geistlicher überschritten und sich angemaßt, in obrigkeitliche Belange ein-
zugreifen.351  

Das Recht der „Receptio Judaeorum", konstatierte der Rat gegenüber die-
sem Prediger, würde ihm als reichsstädtischer Obrigkeit zustehen; in Ham-
burg sei darüber „itzo" nicht zu entscheiden, sondern das sei bereits „vor des 
H. [d. h. Herrn Pastors Gesius, J.B.] Ankunfft", vor „Uhrzeiten" durch Rat 
und Bürgerschaft geschehen.352  Der Rat betonte, daß er nicht das Recht des 
Pastors, Sünden öffentlich zu rügen, in Frage stellen wolle. Aber Gesius 
würde es im Rahmen des geistlichen Amtes nicht zustehen, das Problem der 
Judenduldung erneut „ad Thesin" zu bringen und Zweifel daran zu säen, daß 
diese rechtmäßig sei.353  Der Rat mahnte diesen Prediger, die geistlichen 
Pflichten gegenüber der Gemeinde zu erfüllen. Diese sollte er Respekt und 
Gehorsam lehren und Gottes Wort predigen. Würde Gesius sich nicht daran 
halten und sich erneut der Überschreitung seiner Kompetenzen als Geistli- 
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cher schuldig machen, würde, so drohte der Rat, „vermug der Rechten und 
dieser Stadt Recessen anderergestalt mit dem H. [d. h. Herrn Pastor Gesius, 
J.B.]" verfahren werden.354  

In einem auffälligen Gegensatz zu der Schärfe und Strenge, die das Schrei-
ben an Gesius auszeichnet, steht der höfliche und verbindliche Ton, mit dem 
sich der Rat in dieser Sache an Senior Müller wandte. Dieses Schreiben des 
Rates, durch das der Senior von der Art und Weise der Abkündigung des 
Mandats durch Gesius in Kenntnis gesetzt wurde, wirft ein erhellendes Licht 
auf die Persönlichkeit des damaligen Pastors an St. Nikolai. Daraus geht her-
vor, daß Gesius anscheinend zutiefst überzeugt von der Notwendigkeit und 
Rechtmäßigkeit der judenfeindlichen Attacken war. Dieser Pastor hatte of-
fenbar — ungeachtet der obrigkeitlichen Mahnungen zur Mäßigung — hart-
näckig weiterhin gegen die Juden gerichtete Invektiven von der Kanzel ver-
breitet.355  An den Senior richtete der Rat — wohl um diesen in das obrigkeit-
liche Vorgehen gegen Gesius einzubinden — die Bitte, gleichfalls auf Gesius 
dahin gehend einzuwirken, daß dieser künftig von „solchem blinden unbe-
sonnenen Eyfer" abstehen würde.356  

Außerdem nahm der Rat die Gelegenheit wahr, gegenüber dem Senior zu 
dem „Haubtwerck", also den religiösen Versammlungen der portugiesischen 
Juden, Position zu beziehen.357  Es sei nicht beabsichtigt, so der Rat, den Ju-
den Synagogen zu gestatten oder diesen „ichtwas einzuraumen [...], was 
[dem] Christlichen Religionsgewißen und [den Religions]pflichten nicht ge-
mes" sei.358  Aber die „preces privatum" der Portugiesen seien weder Synago-
gen noch jüdische Gottesdienste; auch würde bei diesen Gebetsversammlun-
gen der christliche Glaube nicht verlästert. Senior Müller, so bat der Rat ab-
schließend, möge deshalb Stellung nehmen zu der Frage, ob den portugiesi-
schen Juden in Hamburg künftig solche Gebetsversammlungen im privaten 
Rahmen gestattet werden könnten.359  

Offenbar gab es mehrere Gründe, warum der Rat Gesius derart unge-
wöhnlich scharf zurechtwies und mit weiter gehenden Maßregelungen 
drohte. Zum einen galt es wohl, diesen Pastor zu disziplinieren, der von der 
Kanzel in einer Weise gegen die Juden hetzte, die nicht nur den inneren Frie-
den in der Stadt zu gefährden schien, sondern auch handfester Kritik an der 
Obrigkeit gleichkam. Zum anderen sah sich der Rat wohl deshalb zu einem 
entschiedenen Vorgehen gegen diesen widerspenstigen Geistlichen gezwun-
gen, weil sich die portugiesischen Juden in zunehmendem Maße unzufrieden 
über ihre Lebenssituation in Hamburg zeigten. In einer Supplik vom 4. Juni 
1649 klagten die Sefarden über Gewalttaten, die gegen Angehörige ihrer Ge-
meinde sogar an der Börse, einem „öffentlichen privilegierten Orthe", verübt 
worden seien. Offenbar hatten die judenfeindlichen Predigten also latente 
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antijüdische Ressentiments in Kreisen der Bevölkerung belebt, die über die 
des „gemeine[n] Pöbel[s]" hinausgingen.360  Wie es scheint, begann sich die 
judenfeindliche Agitation der mächtigen und einflußreichen Geistlichkeit 
zur damaligen Zeit erneut zu einer Gefährdung der Judenpolitik des Rates 
auszuwachsen. Denn in dieser Bittschrift kündigten die Portugiesen ihre 
Abwanderung an andere Orte für den Fall an, daß ihnen in Hamburg künf-
tig kein wirksamer Schutz gewährt werden würde.361  

Das Ratsdekret vom Juni 1649 die religiösen Versammlungen der portu-
giesischen Juden betreffend und auch das an Senior Müller gerichtete Schrei-
ben machen deutlich, daß der Rat nicht nur um Entspannung der antijüdi-
schen Grundstimmung in der Stadt bemüht war, sondern auch zielstrebig auf 
die Legitimierung der Gebetsversammlungen der Sefarden hinarbeitete.362  
Mit der Aufforderung an den Senior, sich gutachtlich zu den „preces priva-
tum" der Juden zu äußern, verband der Rat wohl kaum die Erwartung, daß 
Müller sich für deren Legitimierung aussprechen würde. Angesichts der ein-
flußreichen Stellung, die die Geistlichkeit im innerstädtischen Machtgefüge 
besaß, war deren Einbeziehung in den obrigkeitlichen Entscheidungsprozeß 
vielmehr eine unabdingbare Notwendigkeit. Denn dabei ging es um die 
grundsätzliche Frage, wie die religiösen Betätigungen der Sefarden im priva-
ten Rahmen einzuordnen waren, ob als Gebetsversammlungen oder als jüdi-
sche Gottesdienste, eine Definition, die nur nach Maßgabe der lutherisch-or-
thodoxen Glaubenslehre, der Hauptkonfession in der Stadt, erfolgen konnte. 
Möglicherweise hoffte der Rat aber auch, den Unmut über die Juden, den die 
Geistlichen bis dahin öffentlich von der Kanzel artikuliert hatten, in eine 
Auseinandersetzung auf offizieller Ebene zu kanalisieren und diese brisante 
Thematik auf diese Weise von der Bevölkerung fernzuhalten. 

Wie schon 1611 suchte der Rat auch in der in der Jahrhundertmitte an-
stehenden Kontroverse mit der heimischen Geistlichkeit um die Gebets-
versammlungen der portugiesischen Juden Unterstützung bei auswärtigen 
theologischen Autoritäten. Am 21. August 1649 erbat der Rat von der theo-
logischen und juristischen Fakultät der Universität Jena und am 8. Septem-
ber 1649 von der theologischen und juristischen Fakultät der Universität Alt-
dorf Gutachten zu der Frage, ob den portugiesischen Juden „Oratoria privata 
in ihren Wohnheüsern" gestattet werden könnten.363  
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Revision des Judenrechts (1649 bis 165o) 

Die Gutachten auswärtiger Autoritäten 
zur Frage sefardischer Gebetsversammlungen (1649) 
Der Anfrage, die der Rat wegen der Gebetsversammlungen der portugiesi-
schen Juden an die Jenaer und Altdorfer Theologen und Juristen richtete, war 
bereits ein Entwurf eines neuen Reglements beigelegt. Dargelegt wurde in der 
Anfrage die Rechtsauffassung, daß diese religiösen Versammlungen der Se-
farden im privaten Rahmen nicht im Widerstreit mit dem Verbot der Aus-
übung der jüdischen Religion und dem Verbot der Synagogenhaltung, wie sie 
in den Kontrakten ausgesprochen worden seien, liegen würden. Denn, so 
wurde betont, die Juden würden bei diesen Gelegenheiten weder lehren, dis-
putieren noch predigen oder die „Sacramenta [des] alten Testaments" admi-
nistrieren, sondern „nur das Gesetze Moisis, die Psalmen Davids, die Pro-
pheten und andere Bücher des alten Testaments" lesen bzw. beten und Für-
bitte auch „für die Obrigkeit und die Stadt" halten.364  Mithin würden sie 
nichts anderes tun, „alß was wir Christen selbst in unseren Kirchen undt 
Heusern glauben und zulaßen".365  Deshalb, so wurde erklärt, würde der Vor-
wurf, der von Theologen und Politikern gegen die Juden vielfach erhoben 
würde, in diesem Fall ins Leere gehen, daß Lästerungen des christlichen Glau-
bens Bestandteil jüdischer Gottesdienste in Synagogen seien.366  

Als Präzedenzfall verwies der Rat dann auf die damals geläufige Einstel-
lung christlicher Theologen zur jüdischen Literatur. Die Bücher der Juden 
würden „umb dero darin befindtlichen falschen und verfürerischen Lehre 
nicht verbrandt und gantz vertilget, sondern umb des guten und nützlich zu-
leßigen Inhalts, der Hern Theologorum Meinung nach gelitten und erhal-
ten".367  Als weiteres Argument für die Zulässigkeit der „Oratoria privata" der 
portugiesischen Juden zog der Rat die Meinung heran, die die Kirchenväter 
im 2. und 3. Jahrhundert gegenüber den römischen Kaisern vertreten hatten. 
So hätten der heilige Ambrosius, Hieronymus und andere Patriarchen in 
jener Zeit gebilligt, daß den Juden Synagogen „und viell größere Freyheit 
und Licentz [...] in Glaubens und Gewißenssachen" gewährt worden 
seien.368  Abschließend führte der Rat darüber hinaus noch ökonomische 
Gründe an, die aus seiner Sicht für die Legitimierung der Gebetsversamm-
lungen sprachen. „[U]mb Erhaltung des Commercii" willen, also im Inter-
esse des Gemeinwohls, müßte den Sefarden gestattet werden, solche Ver-
sammlungen abzuhalten, denn andernfalls würden diese „auf und davon 
[...] ziehen".369  

Die Jenaer Juristen erteilten diesem Argumentationsgang des Rates in ei-
nem kurz und knapp gehaltenen Gutachten vom 27. September 1649 ihre volle 
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Billigung.370  Das Gutachten vom 8. Oktober 1649 der Gelehrten der theolo-
gischen Fakultät dieser Universität, die zur damaligen Zeit in der lutherischen 
Orthodoxie immer noch führend war, geht in seinem Grundtenor zwar in die 
gleiche positive Richtung. Es enthält aber einige bemerkenswerte Vorbehalte 
und Ergänzungen.37' Beispielsweise konstatierten die Jenaer Theologen aus-
drücklich, daß diese „Oratoria privata" sich in Hamburg keinesfalls zu öf-
fentlichen Synagogen auswachsen dürften, wie sie den Juden beispielsweise in 
Amsterdam gestattet würden. Die Gelehrten gestanden zwar zu, daß die Blas-
phemien der Juden in Synagogen und Gebetsversammlungen durch christli-
che Aufsicht verhindert werden könnten. Da aber die Juden solche Lästerun-
gen des christlichen Glaubens „daheime [...] täglich" praktizieren würden, 
sollte sich der Rat hinsichtlich dieser Problematik der Beratung der eigenen 
Geistlichen anvertrauen. Außerdem sollten die portugiesischen Juden unbe-
dingt zum Besuch christlicher Gottesdienste angehalten werden.372  

Hervorzuheben ist, daß die Jenaer Theologen in diesem Gutachten den 
ökonomischen Nützlichkeitsgedanken im Zusammenhang mit der Juden-
duldung nicht mehr gänzlich verwarfen. Denn sie widersprachen — wie noch 
1611 — der Erhaltung der portugiesisch-jüdischen Niederlassung in Hamburg 
„umb [...] des Commercii" willen nicht. Vielmehr empfahlen die Jenaer 
Theologen lediglich, die Bekehrung der Juden zu fördern, damit „es nicht das 
Ansehen gewinne [...], als wenn man den äusserlichen und weltlichen Geld-
nuz mehr, als der Juden ihre Bekehrung und Gottes Ehre suche".373  

Das dritte Gutachten vom 4. Oktober 1649, das von den Theologen und 
Juristen der Universität Altdorf gemeinsam vorgelegt wurde, bejahte die 
Zulässigkeit der privaten Gebetsversammlungen der portugiesischen Juden 
grundsätzlich ebenfalls.374  Allerdings sind die erheblichen Unterschiede zwi-
schen den Jenaer und dem Altdorfer Gutachten nicht zu übersehen. Während 
jene in einem relativ sachlich gehaltenen Ton abgefaßt sind, enthält dieses 
langatmige judenfeindliche Ausführungen, zu denen auch die bekannten Le-
genden gehören, daß die Juden angeblich Christen morden und Brunnen 
vergiften würden.375  Vermutlich blieb das Altdorfer Gutachten nicht nur aus 
diesem Grund, sondern auch weil darin Ergänzungen zur projektierten Ju-
denordnung vorgeschlagen wurden, in Hamburg weitgehend unbekannt.376  
Denn nach Ansicht der Altdorfer Gelehrten sollte in die neue Ordnung nicht 
nur die Verpflichtung für die portugiesischen Juden aufgenommen werden, 
wöchentlich christliche Unterweisungen durch einen „ [g] elehrte [n] in orien-
talischen Sprachen wolerfarene [nj Minister" zu besuchen.377  Vielmehr sollte, 
so empfahlen die Altdorfer Theologen — wohl im Blick auf die unter den 
aschkenasischen Juden im Alten Reich damals übliche Wirtschaftstätigkeit, 
mit der diese Gelehrten vermutlich vertrauter waren als mit den andersgear- 
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teten Erwerbszweigen der Sefarden —, diesen eine Vielzahl von Reglementie-
rungen im Bereich von Geldleih- und Pfandgeschäften auferlegt werden. 
Darüber hinaus sprachen sich diese Gutachter dafür aus, daß die Portugiesen 
„Zeichen" an ihrer Kleidung tragen sollten, um sie als Juden zu stigmati-
sieren.378  

Daß das Altdorfer Gutachten im Ergebnis die Rechtsauffassung des Rates 
bestätigte, stand eigentlich im Widerspruch zu dem im übrigen darin er-
kennbaren judenfeindlichen Duktus. Dieser Befund deckt sich mit der Er-
kenntnis, daß viele damalige Gutachten die Tendenz aufweisen, die vom Auf-
traggeber vorgegebene Zielrichtung zu unterstützen.379  Der Rat hatte mit die-
ser Vorgehensweise, auswärtige Autoritäten in das Entscheidungsverfahren 
einzuschalten, also einen relativ sicheren Weg gewählt, um sich innenpoli-
tisch gegen den Widerstand der eigenen Geistlichen zu wappnen. Hervorzu-
heben ist, daß der Rat — im Gegensatz zu 1611 — in jenem Jahr auch von Ju-
risten eine Stellungnahme zu der Frage der Gebetsversammlungen der por-
tugiesischen Juden erbat. Zum einen kam darin der an den damaligen prote-
stantischen Universitäten allgemein einsetzende Führungswechsel weg von 
den Theologen- und hin zu den Juristenfakultäten zum Ausdruck. Auf die 
Hamburger Situation bezogen, ist diese Einbeziehung juristischer Gutachter 
zum anderen ein Hinweis darauf, daß sich die judenpolitischen Maßstäbe des 
Rates vom theologischen zum politischen Bereich zu verlagern begannen. 
Diese Entwicklung mündete im i8. Jahrhundert darin, daß der Rat den An-
spruch erhob, in Juden betreffenden Angelegenheiten ohne Mitspracherecht 
der Geistlichkeit allein nach säkularen Kriterien zu entscheiden.38° 

Das Gutachten Senior Müllers zu den Sefarden in Hamburg (1649) 
Anläßlich des Konvents vom 17. August 1649 beschloß die Hamburger Geist-
lichkeit, der Legitimierung der privaten Gebetsversammlungen der Portu-
giesen nicht zuzustimmen.38' Die Gelegenheit, offiziell in einem Gutachten 
für den Rat zu dieser Frage Stellung zu nehmen, nutzte der Senior dann al-
lerdings dazu, um umfassend den aus theologischer Sicht angemessenen Rah-
men für die jüdische Ansiedlung im lutherischen Hamburg darzulegen und 
bekannte Klagen der Geistlichen über die Juden erneut vorzutragen. Das 
Gutachten, das Müller schließlich am 1. Oktober 1649 dem Rat übergab, war 
in zwei Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil wurden unter der Überschrift 
,Was den Juden zu verbieten sey" die aus geistlicher Sicht den Juden aufzuer-
legenden Restriktionen behandelt, der zweite war dagegen dem gewidmet, 
„ [w] as ihnen erlaubt werden könne".382  

Im ersten Abschnitt des Gutachtens griff Müller im wesentlichen Aus-
führungen aus dem zweiten Teil des „Judaismus" auf. Die Forderungen, die 
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der Senior darin aufstellte — den Juden Blasphemien, den Talmud, Beschnei-
dungen, Synagogen, Rabbiner, das Feiern der jüdischen Feiertage, die An-
wendung des jüdischen Ehe- und Familienrechts, das Halten christlicher 
Dienstboten und die Mission unter Christen zu verbieten —, zielten darauf, 
dem Hamburger Judenrecht eine konfessionelle Prägung zu verleihen.383  Um 
diese zu bestärken, führte Müller hier erneut konkrete Vorfälle an, die den 
Geistlichen bereits im Juni und Juli des Jahres 1648 Anlaß gegeben hatten, 
beim Rat Klage über die portugiesischen Juden zu führen.384  Obgleich diese 
Ausführungen Müller damals dazu dienten, Klagen und Beschwerden über 
die Juden zu untermauern, geben sie doch für den heutigen Betrachter wert-
volle Einblicke in das religiöse und soziale Leben der portugiesischen Juden 
in Hamburg in der Mitte des r7. Jahrhunderts. 

So ist Müllers Gutachten nicht nur zu entnehmen, daß die Beschneidung 
Diego Teixeiras und seiner Söhne am Karfreitag des Jahres 1647 öffentlich ge-
feiert wurde, was den Geistlichen Anlaß gab, sich beim Rat zu beschweren.385  
Vielmehr geht daraus auch der für die christlich-jüdischen Beziehungen je-
ner Zeit bemerkenswerte Umstand hervor, daß zu dieser und, wie das Verbot 
solcher Einladungen an Christen durch die Gemeinde im Jahr 1663 offenbart, 
ebenfalls zu anderen Beschneidungsfeiern Christen eingeladen wurden, de-
nen dann sogar „zum Gedächtniß der Beschneidung" Geschenke gemacht 
wurden.386  Ausschlaggebend dafür, daß solche sozialen Kontakte im damali-
gen Hamburg zwischen Juden und Christen — allerdings wohl nur zwischen 
Angehörigen der Oberschicht — stattfinden konnten, war vermutlich der 
hohe Sozialstatus vieler Sefarden. Zweifellos war die religiös-kulturelle Norm, 
die eine Segregation zwischen der christlichen und der jüdischen Lebenswelt 
vorschrieb, unter den damaligen Christen geläufig. Möglicherweise wurde sie 
aber von gesellschaftlichen Regeln der Oberschicht, nach denen derartige 
Einladungen an sozialen Aspekten wie Ansehen und Prestige — ungeachtet ob 
diese von Juden oder Christen ausgingen — gemessen wurden, in den Hin-
tergrund gedrängt und überlagert.387  

Gut informiert zeigte sich Müller über Details der Gebetsversammlungen, 
die die Sefarden in den, in des Seniors Diktion, Synagogen abhalten würden. 
So behauptete dieser Prediger, daß jeder Jude, der den Namen Jesus nannte, 
aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen werden würde. Im Kontext 
damit berichtete Müller dann auch, daß in den sefardischen Gebetsver-
sammlungen „die Texte in hebräischer Sprache gelesen, [...] die Predigten 
von den Rabbinen aus dem Talmud [aber] in hispanischer Sprache gehalten" 
würden.388  Vielleicht wollte der Senior damit belegen, daß durch die Ver-
wendung der spanischen Sprache, die Lutheranern damals vermutlich eher 
zugänglich war als das Hebräische, sich die Gefahr der Rezeption der angeb- 
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lichen jüdischen Blasphemien durch Christen erhöhte. Müller zog jedenfalls 
das Fazit, daß den Portugiesen die Anstellung von Rabbinern zu untersagen 
sei. An dieser Stelle nahm der Senior außerdem die Beschreibung wieder auf, 
die er bereits in dem Bedenken von 1629 von den synagogalen Gesängen und 
Gebeten der Sefarden gegeben hatte. Allerdings hatte sich Müllers Polemik 
gesteigert, denn er diffamierte dieses Singen und Beten der Portugiesen als 
ein „gros Heulen, Plarren und Grunzen", das für christliche Ohren außerhalb 
der Versammlungsorte hörbar sei.389  

In diesem Kontext klagte der Senior auch darüber, daß die portugiesischen 
Juden „viele [ ...] silberne [...] Lampen" an ihren Häusern hätten. Vermut-
lich wurden — in einer im übrigen weitgehend in Dunkelheit getauchten 
Stadt — diese Lichtquellen an den sefardischen Häusern, die zudem am Sab-
bat wahrscheinlich über 24 Studen brannten, als üppig und kostbar empfun-
den. Als Signale von Reichtum und Luxus, aber auch als Symbole jüdischen 
Lebens erregten diese Lichtquellen anscheinend nicht nur Aufmerksamkeit, 
sondern wurden zum Stein des Anstoßes.39° Klagen über die Lampen an den 
Häusern der Juden wurden auch in den folgenden Jahrzehnten des 17. Jahr-
hunderts immer wieder erhoben. Daß diese Beschwerden auch eine religiöse 
Dimension hatten, darauf deutet ein judenfeindliches Pamphlet hin, das der 
Hamburger Bürger Christian Mothes (Carsten Thode) im Jahr 1706 vorlegte. 
Darin wurde gefordert, den Juden das Brennen von Lampen deshalb zu ver-
bieten, weil dann die Hoffnung bestehen würde, daß die Juden sich von „ih-
rer Finsternis befrey[en]" und „Jesum von Nazareth vor das warhafftige 
Licht" erkennen würden.391  

Genauso wie auf den synagogalen Gesang und die Hausbeleuchtung am 
Sabbat reagierten die lutherischen Geistlichen mit Unmut darauf, daß die Se-
farden jüdische Feste offenbar unbefangen in aller Öffentlichkeit feierten. 
Laubhütten auf den Hausdächern, Gastmahle, Tanzereien, Ausfahrten und 
Spaziergänge in „aller Fröhlichkeit" zu Purim, von christlichen Bäckern für 
die portugiesischen Juden gebackenes Passahbrot, Aufführungen von Komö-
dien in der Fasten- oder Passionszeit, all das waren Erscheinungsformen por-
tugiesisch-jüdischen Lebens in Hamburg, in denen zum Ausdruck kam, daß 
die sefardische Elite nicht nur ein von Wohlstand, sondern auch von leben-
diger Frömmigkeit geprägtes Dasein führte.392  Solche Szenarien jüdischen 
Lebens in der Öffentlichkeit standen im Widerspruch zu dem Anspruch auf 
absolute Vorrangstellung des lutherischen Glaubens, der vor allem von der 
Geistlichkeit erhoben wurde. Darüber hinaus ließen sie sich kaum in Ein-
klang bringen mit der christlich-theologischen Vorstellung von dem Knecht-
schaftsstatus der Juden in der christlichen Gesellschaft. 

Daß die Prediger für den lutherischen Glauben einen Absolutheitsan- 
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spruch vertraten, wird auch an anderen Beschwerden deutlich, die Müller in 
dem Gutachten erhob. Denen Ursprung lag in den Differenzen, die zwischen 
jüdischem und christlichem Ehe- und Familienrecht bestanden. So warf 
Müller den portugiesischen Juden beispielsweise nicht nur vor, daß sie „Blut-
schande" begehen, sondern auch daß sie „Scheidebriefe nach ihrem Gefallen" 
ausstellen würden, die „doch im N[euen] T[estament] durch Christum" auf-
gehoben worden seien.393  Anlaß zu diesen Vorwürfen hatten, wie bereits im 
Jahr 1648 deutlich geworden war, die Eheschließung zwischen Gabriel Go-
mez und dessen Nichte sowie die Scheidung Rosales' von seiner Ehefrau ge-
geben.394  Gleichermaßen forderte Müller in diesem Gutachten, allerdings 
ohne sich auf konkrete Vorkommnisse zu beziehen, ein Polygamieverbot für 
die portugiesischen Juden. Offensichtlich ging es dem Senior also darum, daß 
den Sefarden, wie er es im „Judaismus" dargelegt hatte, eigenständige juris-
diktionelle Rechte künftig versagt bleiben sollten.395  

Nach Müllers Ansicht sollte den Portugiesen darüber hinaus auch die Be-
schäftigung christlicher Dienstboten verboten werden. Untermauert wurde 
diese Forderung mit dem Verweis auf ein dahin gehendes Verbot in der da-
maligen Frankfurter Judenordnung sowie auf die darin für derartige Verge-
hen angedrohten Strafen.396  Darüber hinaus zog Müller ein judenfeindliches 
‚Ammenmärchen' heran, um sein Vorbringen zu bestärken. Darin wurde be-
hauptet, daß jüdische Arbeitgeber von christlichen Ammen, wenn diese am 
Abendmahl teilgenommen hatten, verlangen würden, die Muttermilch an 
den darauffolgenden drei Tagen „in die Latrinam [zu] giessen".397  Ob Müller 
selbst von der Wahrheit dieser Legende überzeugt war, mag dahingestellt blei-
ben. Festzuhalten ist allerdings, daß Müller als Angehöriger der damaligen in-
tellektuellen Elite zu einer boshaften judenfeindlichen Legende griff, um die 
Adressaten seines Gutachtens, den Rat und die Bürger, in seinem Sinne zu 
beeinflussen und von dem vermeintlichen Christenhaß der Juden zu über-
zeugen. 

Auffällig viel Raum nehmen in diesem Gutachten Forderungen Müllers 
ein, die darauf zielten, angebliche jüdische Blasphemien und Verführungen 
von Christen zum jüdischen Glauben zu unterbinden.398  Müller maß wie die 
Mehrzahl der lutherisch-orthodoxen Geistlichen jener Zeit besonders den 
vermeintlichen Gotteslästerungen der Juden große Bedeutung bei. Im Gut-
achten schlug sich das darin nieder, daß der Forderungskatalog mit einem 
Blasphemieverbot für die Juden eröffnet und diese Thematik nicht nur ein 
weiteres Mal im Zusammenhang mit dem Synagogen- und Beschneidungs-
verbot, sondern darüber hinaus noch mehrfach aufgegriffen wurde.399  Bei-
spielsweise erhob Senior Müller darin, sicherlich eingedenk der Ereignisse 
um die „Sententiae sacro-medicae" Benjamin Mussaphias, die Forderung 
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nach einem Verbot für die Juden, Schriften antichristlichen Inhalts zu „ma-
chen, dichten, schreiben und allhie drucken" zu lassen; außerdem sollte den 
Juden untersagt werden, „jüdische lästerliche Bücher" zu verbreiten, Christen 
zu verfluchen, zu religiösen Disputen „zu verführen" oder religiös zu provo-
zieren sowie andere Bücher als „Mosen und die Propheten" zu besitzen oder 
zu lesen.400  Das Blasphemieverbot sollten die Juden darüber hinaus mit ei-
nem Eid bekräftigen und keinen Christen, „er sey geistlichen oder weltlichen 
Standes", mit Geschenken zu korrumpieren suchen.40I 

Die Restriktionen, die Müller in diesem Gutachten für die Juden forderte, 
um den lutherischen Glauben zu schützen, waren zahlreich. Umgesetzt in 
geltendes Recht, hätten diese Einschränkungen dazu geführt, daß die Sefar-
den auf die Lektüre der Bibel beschränkt und von jeder weiter gehenden Bil-
dungsmöglichkeit abgeschnitten worden wären. Deutlich wird daran einmal 
mehr, in welchem Maße dieser Theologe den lutherischen Glauben durch die 
Spezifika der portugiesischen Juden in Hamburg bedroht sah. Deren wohl-
habende und meist hochgebildete Oberschicht agierte anscheinend auch in 
religiöser Hinsicht derart selbstbewußt, daß dadurch aus Müllers Sicht die 
Vorrangstellung des lutherischen Glaubens in Frage gestellt wurde.402  Auch 
die weiteren Forderungen und Beschwerdepunkte Müllers hatten ihren Ur-
sprung wesentlich in den Eigentümlichkeiten, die die damaligen Sefarden 
kennzeichneten. 

Für den Senior offenbarte sich in dem selbstbewußten Auftreten der Por-
tugiesen als Juden ein Mangel an Respekt gegenüber der lutherischen Geist-
lichkeit. Müller monierte nicht nur die „vielfältige Beschimpfung unsers Mi-
nisterii" durch die portugiesischen Juden, sondern auch, daß die Sefarden 
Prediger einzig deshalb zum Disputieren über religiöse Fragen auffordern 
würden, um auf diese Weise den Nachweis größerer jüdischer Gelehrsamkeit 
anzutreten und um jene dann „fälschlich" der „allerschändlichsten Calum-
niis" bei vornehmen Herren und besonders beim Rat zu beschuldigen 403 
Auch in den Versuchen der Sefarden, sich einzelne Geistliche mit Geschen-
ken gewogen zu machen, sah der Senior einen Angriff auf die Würde des 
geistlichen Amtes.404  

Auch die angeblich „vielfältig[en]" sexuellen Beziehungen zwischen Juden 
und „Christen Weiber[n], insondere [...] Mägde[n]" gaben dem Senior An-
laß zum Klagen und zu der Forderung, solche Verbindungen strikt zu ver-
bieten.405  Mit der Ahndung derartiger Vergehen durch Geldstrafen, wie es in 
Hamburg offenbar üblich war, zeigte sich Müller unzufrieden 406  Denn er 
verwies nicht nur darauf, daß die hessische Judenordnung von 1629 Juden in 
diesen Fällen die Todesstrafe androhen würde, sondern auch darauf, daß „et-
liche Juristen" sich dafür aussprechen würden, „solche That" mit der Ampu- 
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tation „Membri virilis zu strafen".407  Offenbar war es in Hamburg bereits zu 
Konflikten um Kinder aus solchen christlich-jüdischen Verbindungen ge-
kommen, denn Müller forderte ein Verbot, diese Kinder im jüdischen „Un-
glauben" zu erziehen.4" 

Wie derartige Konflikte entstehen konnten, mag ein Vorfall aus dem Jahr 
1653 verdeutlichen. In jenem Jahr baten die Oberalten die Vorsteher des Wai-
senhauses, die vierzehnjährige Ilsabe N., Tochter eines Juden und dessen 
christlicher Magd, „zur christliche[n] und fleißige[n] Unterrichtung" aufzu-
nehmen.409  Christliche Nachbarn hatten anscheinend die Aufmerksamkeit 
der Oberalten darauf gelenkt, daß Ilsabe, obwohl getauft, angeblich ohne 
weiteren Kontakt zur christlichen Umwelt mit ihrer Mutter im Hause ihres 
jüdischen Vaters aufwuchs. Dieser habe seine Tochter, so berichteten die 
Oberalten, „in der heillosen, verdammten Judenschule informiren lassen" 
wollen und würde Ilsabe, die offenbar bereits in christlicher Umgebung un-
tergebracht worden war, „gern wieder bey sich haben".410  Die Kontakte, die 
Kinder christlich-jüdischer Herkunft über ihr jüdisches Elternteil zur jüdi-
schen Religion hatten, gefährdeten also aus der Sicht der Lutheraner deren 
Erziehung im ‚rechten' Glauben und damit deren eindeutige Zugehörigkeit 
zur vorherrschenden Religion in der Stadt. 

Darüber hinaus verlangte Müller, die portugiesischen Juden unter Straf-
androhung zu verpflichten, niemanden aus ihrer Mitte, der sich zum Chri-
stentum bekehren wollte oder sich bereits hatte taufen lassen, „wieder [zu] 
suchen [...], mit Gewalt hinweg[zu]nehmen, an[zu]feinden, [zu] beleidigen, 
[zu] verfolgen oder irre [zu] machen".411 Möglicherweise war es der portugie-
sisch-jüdischen Gemeinde also in einzelnen Fällen gelungen, Annäherungen 
von Glaubensgenossen an den christlichen Glauben und damit deren Kon-
version zu verhindern. Bedenkt man die zentrale Bedeutung, die die Bekeh-
rungshoffnung in der damaligen lutherisch-orthodoxen Theologie hatte, 
wird verständlich, daß derartige Vorfälle Proteste der lutherischen Geistlich-
keit hervorriefen 412 

Zwar ist in dem Gutachten von der Forderung nach einem Verbot des jü-
dischen Sabbats, wie Müller sie im „Judaismus" erhoben hatte, keine Rede 
mehr. Aber den Juden sollte, so wie in jener Zeit üblicherweise die Vorrang-
stellung des christlichen Glaubens dokumentiert wurde, die Verpflichtung 
auferlegt werden, den Sonntag als „der Christen Sabbath" und die christli-
chen Fest- und Bußtage zu achten.4'3  Nach Müllers Vorstellung sollten die 
Juden an diesen Tagen allerdings nicht nur ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten 
ruhen lassen, sondern ebensowenig „mit ihren Carossen[ ..]. fahren" und die 
Kirchhöfe meiden sowie ihre christlichen Dienstboten weder mit werktägli-
cher Arbeit beschäftigen noch am Kirchgang hindern.414  
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Über die sonn- oder festtäglichen Kutschfahrten hinaus hatten auch die 
aus Müllers Sicht zu pompösen, öffentliche Aufmerksamkeit erregenden 
Trauerzüge der portugiesischen Juden zum Friedhof nach Altona sowie deren 
teils luxuriöser Lebensstil für Unmut unter der Geistlichkeit gesorgt. Die Por-
tugiesen sollten daher künftig, so Müller, Verstorbene „ohne Gepränge und 
Zulauf in der Stille, bedeckt hinausführen" und in Hinsicht auf Kleidung, 
Feste und Lebensstil „keine Grandeza und Hoheiten" mehr treiben.415  Kon-
kreter als im „Judaismus" benannte Müller in diesem Gutachten den Wider-
spruch zwischen Realität und theologischem Anspruch im damaligen Ham-
burg und forderte Abhilfe. Dort lebten die Sefarden eben nicht im Status der 
Knechtschaft, wie es die lutherische Lehre vorschrieb, sondern die portugie-
sische Elite war in der Lage, einen opulenten Lebensstil zu pflegen.416  Ärger-
nis unter der Geistlichkeit erregte auch der Erwerb von Grundeigentum, der 
den Portugiesen in Hamburg anscheinend trotz des Verbots von 1617 damals 
möglich war. Denn Müller verlangte danach, daß den Juden untersagt wer-
den sollte, Häuser zu bauen oder Eigentumsrechte an Immobilien zu erlan-
gen.417  

Erst nach diesem umfangreichen Beschwerde- und Forderungskatalog 
ging Müller auf die eigentliche Frage des Rates ein, ob den Sefarden private 
religiöse Zusammenkünfte von maximal zehn bis zwölf Familien gestattet 
werden könnten, in denen ausschließlich die Bücher Moses' und der Pro-
pheten gelesen und vorab vom Geistlichen Ministerium zensierte Texte ge-
betet werden sollten. Müllers Antwort — nach, wie er betonte, Prüfung der 
„heilige[n] göttliche [n] Schrift" sowie der „Consilia Theologorum" und sei-
nes Gewissens, — war eindeutig und lautete „negative".418 

Die Art und Weise, wie Müller dieses Nein theologisch begründete, zeigt 
erneut, daß der antijüdisch ausgerichteten Lehrmeinung der damaligen lu-
therischen Orthodoxie Brisanz und eine gefährliche Dynamik innewohnte. 
Im Rahmen dieses in sich geschlossenen Systems theologischer Dogmen, wie 
es von konfessionellen Amtsträgern in jener Zeit offensiv und konsequent 
vertreten wurde, waren Juden stets nur als negativer Gegenpol der absolut 
‚wahren' Glaubenslehre wahrnehmbar.419  Entsprechend war Müllers erstes 
Argument für das Nein, daß die Juden die Bibel falsch' oder, wie es im „Ju-
daismus" heißt, abergläubisch, also nicht christologisch interpretieren wür-
den. Die rabbinischen Glossen im Talmud seien, da von Menschen verfaßt, 
lächerliche „Narrengrillen", die nicht gleichrangig neben den Worten der Bi-
bel, also der — im Wortsinn verstandenen — göttlichen Offenbarung, stehen 
dürften.42° An dieser Stelle zog Müller ein Bild heran, das im Neuen Testa-
ment von den Juden gezeichnet wird und das die Grundlage hergegeben hatte 
für das in jener Zeit geläufige judenfeindliche Stereotyp von den verstockten 
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und blinden Juden. Danach blieb die christliche Wahrheit den Juden ver-
borgen durch „Mosis Decke [...] über dem A[Iten] T[estament]".421  Im Ein-
klang mit der damaligen lutherisch-orthodoxen Lehrmeinung befand sich 
Müller auch, als er konstatierte, daß die Juden aus Vorsatz, weil „ihre Herzen 
[...] mit grosser Galle, Gift, Feindschaft und Erbitterung wider den Herrn 
Jesum erfüllet" seien, das Neue Testament nicht als göttliche Offenbarung an-
erkennen und ignorieren würden, daß Altes und Neues Testament — wie 
Sonne und Mond — zusammengehören würden.422  

Diese theologischen Ausführungen beschloß Müller dann mit der Fest-
stellung, daß die Juden, da sie nicht den „rechten Gott" anbeten würden, kei-
nen Gott besitzen würden. Als Beleg zog der Senior, wie es in jener Zeit ohne 
historisch-kritische Textinterpretation der Schrift üblich war, vermeintlich 
apodiktische Aussagen im Neuen Testament heran, wie zum Beispiel den 
z3. Vers des ersten Johannesbriefes: ,Wer den Sohn leugnet, der hat auch den 
Vater nicht." Dieser Vers, der, dogmatisch verstanden, jedem Nichtchristen 
den Glauben absprach, wurde von damaligen Theologen vornehmlich dann 
zitiert, wenn es den angeblichen Unglauben der Juden zu beweisen galt.423  
Eine ähnliche Rolle kam dem 23. Vers aus dem 15. Kapitel des Johannesevan-
geliums zu, der sich ebenfalls in Müllers Gutachten findet. Darin wird Jesus 
vom Evangelisten Johannes die Äußerung zugeschrieben: ,Wer mich haßt, 
der haßt auch meinen Vater", eine Aussage, die angesichts der vermeintlichen 
Christusfeindschaft der Juden aus lutherisch-orthodoxer Sicht einen schein-
bar nicht zu erschütternden Nachweis der Ungläubigkeit und Gottlosigkeit 
der Juden darstellte.424  

Im letzten Abschnitt des Gutachtens wandte sich Müller dann den 
Schlußfolgerungen zu, die sich aus seinen theologischen Ausführungen für 
die Situation der portugiesischen Juden in Hamburg ergaben. Dabei ging er 
auch auf die kirchenpolitischen Gründe ein, die aus seiner Sicht gegen eine 
Legitimation der privaten religiösen Versammlungen der portugiesischen Ju-
den sprachen. Müller warnte davor, daß ein Zugeständnis privater Gebets-
versammlungen an die Sefarden zu einem Präzedenzfall werden könnte, auf 
den sich dann „Calvinisten und andere Secten" in der Stadt hinsichtlich 
ihrer Forderungen nach öffentlicher Religionsausübung würden berufen 
können.425  Dem Hinweis des Seniors, daß die christliche Bevölkerung bisher 
bereits schon mit Unmut auf die Gebetsversammlungen der Portugiesen rea-
giert habe und eine Legitimierung dies kaum ändern würde, war unverkenn-
bar die Warnung vor weiterer innerstädtischer Unruhe implizit.426  Unter-
schwellig drohte Müller hier dem Rat zweifellos damit, daß die Geistlichen 
widrigenfalls die Bevölkerung weiterhin von der Kanzel gegen die Juden auf-
hetzen würden. 
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Müller mahnte sodann, als christliche Obrigkeit habe der Rat die Pflicht, 
statt den Bestand des lutherischen Glaubens durch Zugeständnisse an die 
„ungläubigen" Juden aufs Spiel zu setzen, diesen Glauben zu bewahren und 
die „Gottseligkeit" zu schützen; die Gebetsversammlungen zu legitimieren 
würde dagegen bedeuten, sich des jüdischen „Unglaubens" teilhaftig zu ma-
chen und die Bekehrung der Juden zum christlichen Glauben zu hindern.427  
Der Sorge des Rates um Hamburgs Wirtschaft im Fall des Abzugs der Sefar-
den setzte Müller wie im „Judaismus" theologische Argumente entgegen. 
Zwar sei gegen wirtschaftliches Gewinnstreben solange nichts einzuwenden, 
wie es „mit Gott und seinem Segen" geschehen würde.428  Aber den Juden zu 
erlauben, in „Unglauben, Finsterniß, Verkehrung, Verachtung Gottes, ihre 
Zusammenkünfte [zu] halten", hieße, „das Reich Gottes und seine Gerech-
tigkeit [...] hintenan [zu]setz[en]".429  Die Juden spüren zu lassen, daß „die 
Nahrung von ihnen dependire", würde deren Stolz befördern und deren Be-
kehrung zum christlichen Glauben, das vornehmste Ziel ihrer Duldung, kon-
terkarieren.43° 

Abschließend erläuterte Müller dann noch, in welchen Grenzen sich die 
portugiesischen Juden, die nicht im Atheismus leben sollten, nach seiner 
Vorstellung religiös betätigen könnten.431  Wenn sie zu religiösen Zwecken zu-
sammenkommen würden, sollten die Sefarden zwar Mose und die Prophe-
ten, wenn auch ohne rabbinische Glossen, aber auch das Neue Testament le-
sen sowie von den lutherischen Geistlichen zensierte Gebete beten, das alles 
allerdings nur unter Anleitung eines „christlichen Rabbis" oder „christianus 
Theologus".432  Müller forderte also in Konsequenz der lutherisch-orthodo-
xen Lehrmeinung, nach der der jüdische Glauben „Unglauben" und gottlos 
war, nach ausschließlich christlich geprägten Bibel- und Gebetstunden für 
die portugiesischen Juden, also nach deren christlicher Unterweisung, die in 
deren Bekehrung münden sollte. Offenkundig für alle Beteiligten zu jenem 
Zeitpunkt war, daß die portugiesischen Juden im Falle der Anordnung sol-
cher christlichen Unterweisung aus Hamburg abgewandert wären. Zwar hat-
ten die Prediger beteuert, die Sefarden nicht aus der Stadt vertreiben zu wol-
len. 433  Müllers Gutachten folgte der lutherischen Theologie zu den Juden 
aber bis zu dem Punkt, an dem Erscheinungsformen der jüdischen Religion 
in der Stadt unterbunden und den portugiesischen Juden lutherische Glau-
bensvorstellungen aufgezwungen worden wären. Das deutet darauf hin, daß 
die lutherische Geistlichkeit trotz gegenteiliger Beteuerungen die Abwande-
rung der Sefarden doch anstrebte oder eine dahin gehende Entwicklung min-
destens billigend in Kauf genommen hätte. 
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Das Reglement für die sefardischen Juden von 1650 
Nachdem die auswärtigen theologischen und juristischen Autoritäten und 
die Hamburger Geistlichen zur zentralen Streitfrage der privaten Gebetsver-
sammlungen der portugiesischen Juden Stellung genommen hatten, wurden 

neue Vorschriften für die portugiesischen Juden von einer Ratsdeputation er-
arbeitet. Im April 165o trat das Geistliche Ministerium erneut mit Klagen 
über anhaltend „gottloß [e] Wercke" der Juden an den Rat heran und mahnte 
die neue Ordnung für sie al1.434  Die Prediger beschwerten sich dabei über 
eine Beschneidungsfeier, die wiederum der „reiche Juden", also Diego Tei-
xeira, in diesem Fall für seinen Enkel, ausgerichtet habe, sowie über die 
Mißachtung der christlichen Sonn- und Feiertage durch die portugiesischen 
Juden und darüber, daß diese einen Konvertiten aus dem Judentum mit 
Namen Christian Österreicher tätlich und verbal angegriffen hätten.435  
Außerdem wandten sie sich erstmals dagegen, daß die portugiesischen Juden 
ein Haus, es handelte sich um das „de Lima Hauß", „zur Synagoge aptirt" 

hätten.436 

Im April 1649 hatte Duarte de Lima gegen Zahlung von „zween Roseno-
bell [...] der Armuth zum Recompens" die Zustimmung der Vorsteher des 
St. Marien-Magdalenenklosters erhalten, ein unbebautes Grundstück in der 
Nachbarschaft zu bebauen, das er erworben hatte.437  Offenbar war dieses be-
legen auf dem Alten Wall, und zwar „gegen seinem Hause [d. h. de Limas 
Haus, J.B.], [das] er von Johan von Sorgen gekaufft, über der Gaßen auff der 

Wallstraßen gegen[über] dem Kloster", wie es in dem Schreiben der Vorste-
her heißt.438  Vermutlich richtete sich die Beschwerde der Geistlichen gegen 
einen wohl auf diesem Grundstück de Limas geplanten Neubau, der ver-
mutlich als zentraler Ort für die religiösen Versammlungen der Portugiesen 
dienen sollte. Mit diesem geistlichen Gravamen nahm der Konflikt um die 
angeblichen oder tatsächlichen Versuche der Juden seinen Anfang, in der 
Stadt eine Synagoge zu etablieren, der die folgenden hundert Jahre der Ge-
schichte der Juden in Hamburg wesentlich bestimmen sollte.439  

Das zentrale Anliegen der Geistlichen im April i65o war allerdings ein an-

deres. Es ging ihnen vor allem darum, beim Rat die Revision des Judenrechts 
im Sinne des Müllerschen Gutachtens anzumahnen. Insbesondere sollten 
den Juden religiöse Versammlungen verboten werden, denn, so betonten die 
Prediger, „alle andern Secten berieffen sich auff die Juden".44° Tatsächlich 
wurde ein Entwurf für das neue Reglement für die portugiesischen Juden am 

6. Mai 165o im Rat verlesen, anscheinend genehmigt und an die Oberalten 

weitergeleitet.441  Am 31. Mai beschloß der Rat, diesen Entwurf den Portugie-

sen und dem Geistlichen Ministerium zur Kenntnis zu geben. Ob die Geist-
lichkeit dieses Expose erhielt, das ausdrücklich mit dem Zusatz versehen wer- 
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den sollte, „daß Raht und 48 Bürger es also placitiret" hätten, bleibt allerdings 
zweifelhaft.442  Anscheinend gelangte der Entwurf aber in die Hände der Se-
farden, denn diese brachten einige Änderungswünsche vor den Rat.443  Erlas-
sen wurde das neue Reglement für die portugiesischen Juden schließlich am 
8. Juli desselben Jahres.444  Ein Vergleich zwischen dieser endgültigen Fassung 
und dem am 6. Mai vom Rat genehmigten Entwurf läßt, wenn die Stellung-
nahme der Portugiesen sowie Müllers Gutachten miteinbezogen werden, 
deutlich das Bemühen des Rates erkennen, die Vorstellungen und Erwartun-
gen aller Beteiligten möglichst zu berücksichtigen, ohne die Essenz seiner Ju-
denpolitik zu gefährden. 

Am Anfang des Reglements steht das Synagogenverbot. In dieser Endfas-
sung tauchten zwei noch im Entwurf vorgesehene Bestimmungen nicht mehr 
auf, nämlich die Untersagung der Ausübung der jüdischen Religion sowie das 
Interdikt von Komödienaufführungen. Neu ist darin ein Zusatz, daß im Falle 
von Zuwiderhandlungen gegen das Synagogenverbot das in Artikel zwei des 
Kontrakts von 1617 festgelegte Strafmaß gelten sollte.445  Damit wurde der 
Ausschluß der Solidarhaftung für Verstöße einzelner Mitglieder erneuert, der 
für die portugiesisch-jüdische Gemeinde von höchster Bedeutung war. Of-
fenkundig ging diese Regelung — ebenso wie der Verzicht auf die Normierung 
des Verbots der Religionsausübung — auf den Wunsch der portugiesischen Ju-
den zurück.446  Gegenüber den Wünschen der Sefarden hatte der Rat also Ent-
gegenkommen gezeigt. 

Im zweiten Artikel findet sich die Erlaubnis für die Portugiesen, Gebets-
versammlungen in ihren Wohnhäusern abzuhalten, und zwar sollten zu die-
sem Zweck 15 bis 20, aber nicht mehr als maximal 2.5 Familien in den ihren 
„nächstgelegenen" Häusern zusammenkommen dürfen.447  Auch hier war der 
Wunsch der Portugiesen nach Erhöhung der Teilnehmerzahl berücksichtigt 
worden.448  Dem Ziel des Rates, mit der Zahl der sich versammelnden portu-
giesischen Juden auch den Unmut der christlichen Bevölkerung zu minimie-
ren, sollte offensichtlich auch der dritte Artikel dienen. Darin wurden die Por-
tugiesen verpflichtet, einzeln bzw. höchstens zu viert die Versammlungen auf-
zusuchen.449  Zur Entspannung der christlich-jüdischen Beziehung sollte wohl 
auch der fünfte Artikel beitragen. Dieser untersagte den Sefarden, die „köstli-
chen silbernen Lampen" und anderen „üppige [r] Ornat" zu benutzen sowie 
Hörner und Posaunen während der Versammlungen zu blasen oder andere 
laute Geräusche dabei zu produzieren.45° 

An diesen Verboten sowie an dahin gehenden Beschwerden Müllers, die 
vorangegangen waren, tritt einer der neuralgischen Punkte der christlich-jü-
dischen Beziehung im damaligen Hamburg deutlich hervor. Anstoß erregten 
die Begleitumstände der religiösen Versammlungen der Juden, deren Ein- 

246 



und Ausgehen in die Wohnhäuser sowie nach außen dringende Gesänge und 
Gebete, weil es sich um sicht- und hörbare Äußerungen jüdischen Lebens 
handelte. Das belegt auch eine Beschwerde des Ratssyndicus Rutger Rulant 
aus den siebziger Jahren des r7. Jahrhunderts. Rulant brachte darin die Klage 
vor den Rat, daß mit der portugiesischen „Synagoge", die sich anscheinend 
im „David Signor" gehörenden Nachbarhaus des Syndicus befand, Belästi-
gungen und nächtliche Ruhestörungen einhergehen würden.451  Noch in der 
Mitte des i8. Jahrhunderts bezeichnete darüber hinaus der Syndicus Klefeker 
„die Gewohnheit der Juden, zumalen an ihren Sabbath-Tagen, [sich] haufen-
weise auf den Gassen" zu versammeln, als eine der Ursachen für christlich-
jüdische Konflikte, genauer gesagt, für „Schlägereyen und Überfälle" von 
Christen auf Juden.452  

Wohl als Zugeständnis an die Geistlichen wurde den Portugiesen im Arti-
kel vier verboten, in ihren Gebetsversammlungen den Talmud „oder andere 
unter den Christen verbotene Bücher" zu lesen.453  Allerdings beruhte diese 
Formulierung wohl auf einem Mißverständnis. Den Intentionen der Geistli-
chen entsprach sie jedenfalls nicht, da den Christen der Talmud weder verbo-
ten war noch ihnen verboten werden sollte.454  Gestattet wurde den Sefarden, 
in den Versammlungen die „Psalmen Davids, Mosis, der Propheten und an-
dere Bücher des A[lten] T[estaments] oder auch die vorgezeigten Gebetsfor-
meln" zu benutzen, und zwar ohne die von Müller geforderte Unterweisung 
durch einen christlichen Theologen.455  In Entsprechung zu Müllers Gutach-
ten wurde den portugiesischen Juden in den Artikeln sechs bis acht aber un-
tersagt, den christlichen Glauben „mit Worten oder Werken" zu lästern, die 
lutherischen Prediger zu beschimpfen oder sie zum Disputieren zu provozie-
ren, unter Christen zu missionieren sowie Bücher „zum Schimpf oder Ver-
achtung der Christen" zu schreiben, zu drucken oder zu verbreiten.456  Der Ar-
tikel acht war allerdings auf Verlangen der portugiesischen Juden geändert 
worden. Dessen Fassung im Entwurf hatten die Sefarden offenbar als diskri-
minierend empfunden, denn darin war der Talmud in eine Reihe gestellt mit 
Büchern, die „zu Schimpf oder Verachtung der Christen" beitragen würden.457  

Bemerkenswert erscheint, daß eine Vorschrift des Exposes, die in densel-
ben Kontext gehört, nach Intervention der Portugiesen nicht in das Regle-
ment übernommen wurde. Zum projektierten Verbot für die portugiesisch-
jüdische Gemeinde, Mitglieder dann zu bestrafen, wenn sie den „Herrn Chri-
stum" nennen würden, hatten die Portugiesen in ihrer Stellungnahme lapi-
dar angemerkt: „[K]an ausgelassen werden, weilen von den unsrigen solches 
nicht beschehen".458  Obwohl Müller Gegenteiliges behauptet hatte,459  
genügte dem Rat offenbar diese Erklärung der portugiesischen Juden, um auf 
die Normierung dieses Verbots zu verzichten. 
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Vordergründig trug der Rat mit dem Verbot der Beschäftigung christlicher 
Dienstboten für die Juden im Artikel neun den Forderungen der lutherischen 
Geistlichkeit Rechnung. Aber durch die Klausel, mit der das Verbot für den 
Fall aufgehoben wurde, „daß es öfters von ihnen [d. h. den Portugiesen, J.B.] 
Noth halben nicht kan geändert werden", erhielt die Vorschrift einen ande-
ren Akzent. Die für die Juden wichtigen Dienstleistungen von Christen am 
Sabbat blieben dadurch lega1.46° Allerdings wurden die portugiesischen Ju-
den, so wie die Geistlichen es verlangt hatten, verpflichtet, ihren christlichen 
Dienstboten sonntägliche Kirchgänge zu ermöglichen und sie auch im übri-
gen nicht in der Ausübung ihrer Religion zu behindern.461  In Artikel zehn 
wurden, ebenfalls in Entsprechung zu den Forderungen Müllers, sexuelle 
Kontakte der portugiesischen Juden mit christlichen Frauen mit einem Ver-
bot belegt und unter Strafandrohung gestellt. Künftig sollten derartige Ver-
gehen mit Gefängnishaft oder der Stadtverweisung bzw. mit „anderen exem-
plarischen, und zwar schärferen Strafen, als sonst gewöhnlich, nach Gele-
genheit des Verbrechens" geahndet werden.462  Mit der Ausweitung der Straf-
androhung auf die Frauen, die in solche Vorfälle verwickelt waren, hatte der 
Rat erneut einen Einwand der portugiesischen Juden gegen den Entwurf des 
Reglements berücksichtigt.463  

Der Artikel elf gebot den portugiesischen Juden, Kirchhöfe während 
christlicher Gottesdienste nur im Notfall zu betreten. Diese Vorschrift geht 
ebenso wie die folgende auf Forderungen des Müllerschen Gutachtens 
zurück. Untersagt wurde den Sefarden im zwölften Artikel, in Kirchen „Ge-
zänk, oder was sonst ärgerlich seyn möchte", zu treiben. Diese vergleichsweise 
moderate Formulierung war auf Vorschlag der Portugiesen an die Stelle der 
ungleich polemischeren Fassung getreten, die aus des Seniors Gutachten in 
den Entwurf übernommen worden war.464  Was Müller mit diesem Verbot zu 
verhindern trachtete, d. h., bei welchen Gelegenheiten sich portugiesische Ju-
den damals überhaupt in christlichen Kirchen aufhielten, bleibt letztlich im 
dunkeln. Bekannt ist lediglich, daß in jener Zeit im Dom Märkte stattfan-
den, die möglicherweise auch Portugiesen anzogen. Dieses weltliche Treiben 
im Dom hatte die Geistlichen bereits am Anfang des r7. Jahrhunderts zu der 
bitteren Bemerkung veranlaßt, aus diesem Gotteshaus sei ein „Kremer Hauß" 
geworden.465  

Das Gebot des Artikels dreizehn, christliche Sonn-, Fest- und Bußtage zu 
achten, hatten die Sefarden in der vorliegenden Fassung akzeptiert. Ver-
pflichtet wurden sie darin zur Arbeitsruhe sowie zum Verzicht auf Aus-
fahrten mit Carossen an solchen Tagen.466  Einwände hatten die Portugiesen 
ebensowenig gegen den Artikel vierzehn erhoben, in dem aufwendige Trau-
erzüge sowie überhaupt die Zurschaustellung eines übermäßig luxuriösen 
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Lebensstils verboten wurden.467  Im Gegensatz zu diesen Regelungen fand 
der folgende fünfzehnte Artikel sicher nicht die Billigung der Geistlichkeit, 
obgleich darin ein grundsätzliches Grunderwerbsverbot für die Portugiesen 
ausgesprochen wurde. Denn in dieser Vorschrift wurde den portugiesischen 
Juden lediglich untersagt, Häuser „auf ihre[n] Namen eigenthümlich [zu] be-
sitzen oder schreiben [zu] lassen", so daß diesen, wie es anscheinend gängige 
Praxis war, der Immobilienerwerb durch christliche Strohmänner weiterhin 
möglich blieb."' 

Der entscheidende Zusatz — ,auf ihren Namen' — war diesem Artikel auf 
Wunsch der Portugiesen hinzugefügt worden. Das trifft auch für eine weitere 
sprachliche Abwandlung zu, die zwischen Entwurf und Endfassung des Re-
glements feststellbar ist und den Sefarden zum Vorteil gereichte. Ursprüng-
lich war — vermutlich in Anlehnung an Müllers Forderung nach Ghettoisie-
rung der Juden im „Judaismus" — vorgesehen, die Portugiesen in Hamburg 
strikt auf ihre seinerzeitigen Wohnorte zu beschränken. Statt dessen findet 
sich im Reglement die abgemilderte Formulierung, die portugiesischen Ju-
den sollten sich „befleißigen, daß sie an einem oder anderen Orte in der Enge 
und in den Gassen, da sie itzt gewöhnlich wohnen, so viel möglich, sich bey-
sammen halten".469  Allerdings sollte dieses Gebot in der Mitte des i8. Jahr-
hunderts von Hamburger Bürgern herangezogen werden, um zu verhindern, 
daß Juden sich in ihrer Nachbarschaft ansiedelten.47° 

Im Reglement von 165o gibt es drei Vorschriften, die sich auf das jüdische 
Eherecht beziehen. Im Artikel sechzehn findet sich das Verbot für die portu-
giesischen Juden, Ehen zu schließen, die als blutschänderisch galten. Der An-
schein, daß die Juden durch dieses Verbot auf die Einhaltung der christlichen 
Ehevorschriften verpflichtet wurden, trügt aber. Denn diesem Interdikt folgt 
die Bestimmung, daß die Sefarden den mosaischen Ehegesetzen unterworfen 
sein sollten.471  Leviratsehen blieben also legal. Weil im Artikel siebzehn ein 
Polygamieverbot ausgesprochen war, galt das allerdings nur für Fälle, in 
denen es sich um einen unverheirateten jüdischen Schwager handelte. Eine 
Dispensation durch den Rat, wie die portugiesischen Juden gefordert hatten, 
war hier nicht vorgesehen.472  Dagegen wurde den Portugiesen in der dritten 
eherechtlichen Vorschrift, dem Verbot, Scheidebriefe zu erteilen, im Artikel 
achtzehn, diese Möglichkeit gewährt. Mit Vorwissen des Rates konnte die 
portugiesisch-jüdische Gemeinde also Ehescheidungen in eigener Regie 
durchfiihren.473  Im Blick darauf, daß die lutherische Geistlichkeit den An-
spruch erhob, auch die Juden auf das christliche Ehe- und Familienrecht zu 
verpflichten, erscheinen die Vorschriften des Reglements zu diesem Bereich 
moderat. 

In dem Artikel einundzwanzig wurde den portugiesischen Juden auferlegt, 
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ehrliche „Kaufmanschaft", aber keinen übermäßigen Wucher und keine „Fi-
nanzerey" zu treiben.474  Mit Erfolg hatten sich die Portugiesen gegen das im 
Entwurf ursprünglich vorgesehene Verbot „übermeßige[n] Jüdische[n] Wu-
cher[s]" gewandt, eine Formulierung, mit der das damals verbreitete juden-
feindliche Stereotyp vom Wucherjuden in diskriminierender und pejorativer 
Absicht in das Reglement aufgenommen worden wäre. Denn darin wurde der 
gesellschaftlich geächtete Sachverhalt übermäßiger Zinsnahme mit der Ei-
genschaft ‚jüdisch' verknüpft.475  Da die Sefarden im Gegensatz zu den Asch-
kenasen ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt nicht in Geldleih- und Pfand-
geschäften hatten, wäre das Wucherverbot in diesem Reglement eigentlich 
entbehrlich gwesen. Angesichts der Geläufigkeit des Stereotyps vom jüdi-
schen Wucher in damaliger Zeit liegt die Vermutung nahe, daß dieses Inter-
dikt mehr demonstrativen Charakters war. Vielleicht hatte der Rat damit dem 
Umstand Rechnung tragen wollen, daß die lutherische Geistlichkeit und 
auch die Altdorfer Theologen den Wuchervorwurf pauschal gegenüber den 
Juden erhoben hatten.476  

Im Artikel zweiundzwanzig findet sich die allgemein formulierte Ver-
pflichtung für die portugiesischen Juden, still und ruhig zu leben und nie-
manden zu beleidigen. Der folgende, letzte Artikel zielte dagegen speziell auf 
die Vermeidung von Konfrontationen zwischen der christlichen Bevölkerung 
und den Juden in der Öffentlichkeit. Darin wurde bestimmt, daß die Sefar-
den sich bei Ereignissen, die, wie es bei Leichenzügen oder Exekutionen der 
Fall war, öffentliche Aufmerksamkeit erregten, des „unnöthigen Reitens und 
Fahrens mit Carossen" auf den Gassen enthalten und möglichst in ihren 
Häusern bleiben sollten.47  Sicherlich stand hinter dieser Regelung die Inten-
tion des Rates, bekanntermaßen sensible Situationen, in denen es zu Über-
griffen der Hamburger Bevölkerung auf die Juden gekommen war, schon im 
Vorfeld zu verhindern. Deutlich wird daran das Gefährdungspotential, dem 
Juden in der latent judenfeindlichen christlichen Umwelt jener Zeit ausge-
setzt waren. Wie es christliche Obrigkeiten allenthalben in damaliger Zeit ta-
ten, versuchte auch der Rat, solchen Konflikten zu begegnen, indem das Le-
ben der potentiellen Opfer mit Restriktionen belegt wurde. Im Ergebnis 
wurde dadurch bei den Juden das Bewußtsein wachgehalten, einer stets ge-
fährdeten Minderheit anzugehören. 

Abschließend wurde in diesem Reglement darauf verwiesen, daß, soweit 
darin Bestimmungen nicht getroffen worden seien, die bisherigen Kontrakte 
bzw. Stadt- und Reichsrecht gelten sollten. Explizit wurde darüber hinaus 
noch festgelegt, daß die obrigkeitlichen Schutzzusagen für die portugiesi-
schen Juden in den Kontrakten von 1617 und 1623 ihre Gültigkeit behalten 
sollten. Hervorzuheben ist, daß dieses Reglement von 165o im Gegensatz zu 
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den drei vorangegangenen Rechtssetzungen für die Sefarden nicht in der 
Form eines Vertrages zwischen dem Rat und der jüdischen Minderheit er-
folgte, sondern erstmals in Hamburg formal im Wege einer obrigkeitlichen 
Anordnung.478  Den portugiesischen Juden war das nicht entgangen, wie de-
ren — vergebliche — Bitte an den Rat, bei der bisherigen Rechtsform eines 
Kontraktes zu verbleiben, belegt. Während sie durch das neue Reglement in 
die Rolle von Untertanen verwiesen wurden, hatten die Sefarden als Ver-
tragspartner des Rates doch noch eine rechtliche Position innegehabt, die im-
merhin den Anschein von Gleichberechtigung hatte.479  

Seit der Begründung der „Deputation zur Annehmung der Fremden" im 
Jahr 1639 war die Kontraktsform für Vereinbarungen des Rats mit den Frem-
den zwar nicht mehr selbstverständlich, aber prinzipiell sicher weiterhin 
möglich. So kann man davon ausgehen, daß der Rat hier mit Bedacht die 
Form einer obrigkeitlichen Anordnung für die portugiesischen Juden wählte, 
um ein gewandeltes Verständnis von Judenpolitik zu dokumentieren. Dabei 
spielte sicherlich auch eine Rolle, daß der Rat in jener Zeit danach strebte, 
seine Stellung als Obrigkeit auszubauen, und dazu tendierte, in zunehmen-
dem Maße reglementierend in das städtische Leben einzugreifen 480  Ange-
sichts der damals angespannten judenfeindlichen Stimmung in der Stadt und 
der kampfeslustigen Geistlichkeit sprachen für den Rat allerdings wohl auch 
politisch-taktische Gründe dafür, sich bei dieser Gelegenheit als tatkräftige 
Obrigkeit zu präsentieren, statt sich als Vertragspartner der Juden dem Ver-
dacht zu großen Entgegenkommens auszusetzen. 

Allerdings hatte sich — trotz der neuen Rechtsform — an der Art des Zu-
standekommens dieses Reglements im Vergleich zu der Zeit der Kontrakte et-
was nicht verändert. Nach wie vor waren die portugiesischen Juden vor Er-
laß des Reglements angehört und ihre Forderungen weitgehend berücksich-
tigt worden. Ihre Änderungsvorschläge hatten sogar zur Abmilderung zen-
traler Bestimmungen des Reglements bzw. dazu geführt, daß bei einigen Ar-
tikeln die ursprünglich restriktive Zielrichtung durch Einwände der Sefarden 
nahezu in das Gegenteil verkehrt wurde. Zu erinnern ist hier beispielsweise 
an den Zusatz „auf ihren Namen" zum Grunderwerbsverbot oder an die Ver-
pflichtung der portugiesischen Juden auf ausschließlich das mosaische Ehe-
und Familienrecht im Artikel sechzehn. 

Aus der Reihe der Bestimmungen in diesem Reglement ist noch einmal 
die Zulassung der privaten Gebetsversammlungen der portugiesischen Juden 
hervorzuheben. Mit dieser Vorschrift hatte der Rat, um die Portugiesen in 
Hamburg zu halten, ihrem Hauptanliegen Rechnung getragen. Konsequent 
war er dabei der Rechtsauffassung gefolgt, daß sich diese religiösen Ver-
sammlungen klar von Synagogen unterscheiden würden. Diesen Stand- 

251 



punkt, der auch bei den theologischen und juristischen Autoritäten auf keine 
grundsätzlichen Bedenken gestoßen war, hatte der Rat offenbar gemeinsam 
mit den portugiesischen Juden entwickelt.481  Diese Rechtsauffassung hätte al-
lerdings wohl kaum die Zustimmung der Bürgerschaft gefunden. Durchset-
zen konnte der Rat sich damit nur deshalb, weil es ihm gemeinsam mit den 
kooperationswilligen Oberalten gelungen war, das Mitspracherecht der Bür-
gerschaft auszuschalten. 

Mit der Legitimation der Gebetsversammlungen der portugiesischen Ju-
den hatte sich der Rat aber in einen diametralen Gegensatz zu den Vorstel-
lungen gestellt, die die heimische Geistlichkeit vertrat. Diese Konstellation 
sollte in der Folge zu weiteren Kontroversen zwischen Rat und Geistlichkeit 
führen. Zwar wurden in dem Reglement zentrale Forderungen Müllers ver-
wirklicht, die die Niederlassung der portugiesischen Juden in Hamburg künf-
tig bestimmen sollten. Damit wurde jedenfalls der Anschein erweckt, daß das 
Judenrecht den konfessionellen Erfordernissen angepaßt worden sei. Zu nen-
nen sind zum Beispiel das im Vergleich zum Kontrakt von 161z erheblich dif-
ferenzierter ausgeführte Verbot für die Juden, den christlichen Glauben zu lä-
stern, das Polygamieverbot sowie die Verpflichtung zur Sonn- und Feiertags-
heiligung und das grundsätzliche Verbot für die Juden, christliche Dienstbo-
ten zu halten. 

Allerdings können diese Zugeständnisse an die Forderungen der Geistli-
chen nicht darüber hinwegtäuschen, daß nicht deren Vorgaben der für den 
Rat entscheidende Maßstab bei der Abfassung des Reglements waren. Viel-
mehr waren es die Wünsche der Portugiesen, die dabei weitgehend berück-
sichtigt wurden. Ziele, die die Geistlichen verfolgten, wurden dadurch an 
zentralen Stellen konterkariert. Ein wichtiges Beispiel sind dafür die ver-
schiedenen Fassungen der Vorschrift zum jüdischen Ehe- und Familienrecht 
im Expose und im Reglement. Die Leitlinie, an der sich der Rat orientierte, 
wurde von dem vorgegeben, was die portugiesischen Juden zu akzeptieren be-
reit waren. Im wesentlichen wurden die projektierten Restriktionen in einer 
Form normiert, die von den Sefarden toleriert wurde. Es bleibt festzustellen, 
daß deren Toleranzbereitschaft nicht gering war, denn in ihren Grundzügen 
atmen doch alle Bestimmungen des Reglements den Geist christlicher Ju-
denfeindschaft, dem sie entsprungen waren. 

Schließlich ist noch hervorzuheben, daß es sich bei dem Reglement von 
165o nicht um ein Gesetzeswerk handelte, das, vergleichbar anderen Juden-
ordnungen damaliger Zeit, relevante Bereiche jüdischen Lebens umfassend 
regelte. Eine grundlegende Revision der den wirtschaftlichen Bereich betref-
fenden Rechte der Sefarden wurde 165o offensichtlich nicht als notwendig 
betrachtet. Insoweit galten die Bestimmungen der früheren Kontrakte fort. 
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Ein zutreffendes Bild der rechtlichen Stellung der portugiesischen Juden in 
Hamburg im r7. Jahrhundert ergibt sich daher nur aus der Gesamtschau auf 
die Kontrakte von 1612, 1617 und 1623 und das Reglement von 1650. Im Ver-
gleich mit den früheren Kontrakten liegt der Schwerpunkt des Reglements 
dabei auf Bestimmungen, die im Zusammenhang mit der religiösen Diffe-
renz zwischen Mehr- und Minderheit standen und sich vor allem aus dem 
Absolutheitsanspruch des lutherischen Glaubens in der Stadt ergaben. Blickt 
man auf die religiösen Restriktionen, die spezifisch vom Protestantismus ge-
prägt waren und auf Initiative der lutherischen Geistlichkeit in das Regle-
ment gelangten, entsteht der Eindruck, das Hamburger Judenrecht sei im 
Jahr 165o erfolgreich einer Konfessionalisierung unterzogen worden. Wird 
das Maß an Zugeständnissen, darunter vor allem das Recht auf religiöse Ver-
sammlungen, das den Sefarden darin gewährt wurde, in die Beurteilung mit-
einbezogen, verschiebt sich dieses Bild. Deutlich wird dann, daß es dem Rat 
im Jahr 165o gelang, die Konflikte um die portugiesischen Juden erfolgreich 
zu meistern und im Judenreglement seine projüdische Politik in ihrer Sub-
stanz fortzuschreiben. 

Rat und Geistlichkeit im judenpolitischen Streit (165o bis 1653) 

Das Judenreglement von 1650 in der Kritik der Geistlichkeit 
Offensichtlich rechnete der Rat damit, daß das neue Reglement für die por-
tugiesischen Juden bei der Geistlichkeit auf Protest stoßen würde. Denn die 
Ordnung wurde, nachdem Senior Müller sie bereits im September beim Rat 
angefordert hatte, den Predigern erst am 1. Oktober 165o mit dem ausdrück-
lichen Hinweis bekanntgegeben, daß es lediglich ein „Interims-Werck"es i.482 

Dessenungeachtet fiel im Konvent der Geistlichen vom 29. November 165o 
der Beschluß, gegen das Reglement für die Juden vorzugehen. Die Pastoren 
Gesius und Grosse als Beauftragte des Ministeriums richteten ihren Wider-
spruch zuerst an das Kollegium der Achtundvierziger. Bemerkenswerterweise 
hatte dieses aber keine Kenntnis von dem neuen Reglement. Daraufhin 
wandten sich die beiden Pastoren mit den Beschwerden gegen das Judenre-
glement an die Oberalten. Anstoß nahm die Geistlichkeit vor allem an der 
Legitimierung der portugiesischen Gebetsversammlungen, die aus deren 
Sicht der Zulassung von Synagogen gleichkam. Außerdem monierten Gesius 
und Grosse, daß die Juden durch die neue Ordnung zu sehr begünstigt wür-
den. Erneut forderten die Prediger eine christliche Unterweisung der portu-
giesischen Juden, und zwar durch einen Theologen, der der hebräischen und 
portugiesischen Sprache mächtig sein sollte.483  
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Die Reaktion der Oberalten auf diese Beschwerde fiel offenbar zur Zu-
friedenheit des Rates aus. Diese hatten den Pastoren geantwortet, daß das Re-
glement für die Juden ein „InterimsWerck" und mit ihrer, der Oberalten, Zu-
stimmung erlassen worden sei.484  Bevor die Geistlichen mit ihren Gravamina 
gegen das neue Reglement beim Rat durchdrangen, vergingen viele Monate. 
Ungeachtet zahlreicher Mahnungen gelang es dem Rat, die Pastoren hinzu-
halten, bis er sich schließlich Juni 1652 dieser Angelegenheit zuwandte.485  

An erster Stelle des Beschwerdekatalogs konstatierten die Geistlichen er-
neut, daß die Zulassung privater Gebetsversammlungen dem Synagogenver-
bot zuwiderlaufen würde. Nach deren Ansicht hatten politische Motive den 
Ausschlag gegeben, daß den portugiesischen Juden diese religiösen Rechte ge-
währt worden waren. Wiederum beschworen die Prediger die Gefahr herauf, 
die übrigen nichtlutherischen Minderheiten in der Stadt könnten das Regle-
ment als Präzedenzfall für ähnliche Forderungen heranziehen. Außerdem kri-
tisierten die Prediger, den Juden sei die Beschneidung im Reglement nicht 
verboten worden. Außerdem seien die Verbote, Grundeigentum zu erwerben, 
christliche Dienstboten zu halten und Scheidebriefe zu erteilen, zu milde ab-
gefaßt worden. In Hinsicht auf das Verbot für die Juden, Kirchhöfe zu betre-
ten, müsse, so forderten die Pastoren, klargestellt werden, daß es nicht gelten 
sollte, wenn es zum Zwecke der Bekehrung geschehen würde. Im Reglement, 
monierten die Geistlichen weiterhin, würde die Anordnung für die portu-
giesischen Juden fehlen, sich in Gesprächen mit Predigern der Bescheiden-
heit zu befleißigen. Auch war diesen nicht entgangen, daß die Sefarden, so 
wie der Artikel sechzehn des Reglements gefaßt war, Eheschließungen zwi-
schen nahen Verwandten vornehmen könnten. Zudem müsse es in Hinsicht 
auf das Talmudverbot „von Christen verbotene Bücher" heißen und nicht 
„unter Christen verbotene Bücher".486 

Unzufrieden zeigten sich die Geistlichen auch mit den Regelungen des Re-
glements zur inhaltlichen Gestaltung der Gebetsversammlungen. Denn 
Blindheit und Verstocktheit würden den Juden das ‚richtige' Verständnis der 
Bibel verstellen. Darüber hinaus griffen die Prediger die Forderung nach An-
stellung eines „christlichen Rabbis" ebenfalls wieder auf.487  In einer weiteren 
Beschwerde vom Juni 1652 bekundeten die Geistlichen dann sogar ihre Be-
reitschaft, nach einem geeigneten Theologen mit portugiesischen Sprach-
kenntnissen Ausschau zu halten. Dessen Unterhalt sollte nach Vorstellung der 
Prediger teils von den Juden, teils aber auch von den Bürgern bzw. der Käm-
merei getragen werden.488  Bei dieser Gelegenheit brachten die Geistlichen 
außerdem eine weitere Klage über die portugiesischen Juden vor. Jene empör-
ten sich darüber, daß diese das Passahbrot bei dem christlichen Bäcker backen 
ließen, der das der Kirche gehörige Backhaus auf dem Kirchhof zum Heili- 
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gen Geist nutzen würde. Damit nicht „Christen den Juden zu ihrem Un-
glauben" dienen würden, sei ein dahin gehendes Verbot vonnöten."' Dane-
ben klagten die Prediger auch darüber, daß der „reiche Jude" eine Beerdigung 
wiederum viel zu pompös habe ausrichten lassen, und forderten nach Be-
strafung dieses „Hostis Christi"; andernfalls, so wurde gedroht, würden sie 
diesen Vorfall von den Kanzeln strafen.49° 

Die Verzögerungstaktik des Rates hatte den Unmut der Geistlichen wach-
sen lassen. Das läßt der Vergleich zwischen dem „Tractatus gegen die Juden", 
der Beschwerde, die Müller im Juli 1651 gegen das Reglement verfaßt hatte, 
und dem Gravamen vom Juni 8652 deutlich erkennen. In diesem bekunde-
ten die Geistlichen zum Beispiel nicht mehr, wie es 1651 der Fall gewesen, 
Wohlgefallen über das Talmud- und Gotteslästerungsverbot für die Juden. 
Vielmehr rügten die Prediger darin nunmehr, die Zusage an die Juden im Re-
glement, nicht „wieder die Ordnung beschweret" zu werden, stünde im Wi-
derspruch zu dessen Charakter als Interimslösung."' Außerdem monierten 
sie, daß das Reglement ohne Vollmacht der Bürger erlassen worden sei, und 
drohten in aller Deutlichkeit an, ihre Proteste gegen diese Ordnung solange 
nicht einzustellen, bis der Rat sie endlich aufheben will-de:492  

Festzuhalten ist, daß die Geistlichkeit mit bemerkenswerter Beharrlichkeit 
gegen das neue Reglement für die portugiesischen Juden vorging. Letztlich 
gelang es den Predigern damit, die Hinhaltetaktik des Rates zu unterlaufen. 
Diesem war an einer kontroversen Debatte über das neue Reglement sicht-
lich nicht gelegen, zumal die Geistlichen es in ihrer Substanz angriffen. Wohl 
in der Hoffnung, daß die Prediger schließlich resigniert aufgeben würden, 
hatte der Rat deren Proteste über fast zwei Jahre ins Leere laufen lassen. Aber 
Fragen, die das Leben der Juden in der lutherischen Gesellschaft Hamburgs 
betrafen, waren für die lutherisch-orthodoxen Geistlichen, allen voran für 
den Senior Müller, in der Jahrhundertmitte von höchster Aktualität. Darauf 
verwies nicht zuletzt der „Judaismus", in dem Müller in konsequenter An-
wendung der lutherischen Theologie Obrigkeit und Gesellschaft in Ham-
burg praktisch-politische und soziale Handlungsanweisungen zum ,rechten` 
Umgang mit den Juden zur Verfügung gestellt hatte. Damit hatte der Senior 
einen Rahmen geschaffen, dessen Umsetzung in praktische Politik in Ham-
burg anzustreben, ihm als Iniator wie auch seinen Kollegen das geistliche 
Amtsverständnis als Gewissensfrage auferlegte.493  

Reaktionen auf die angebliche Beschneidung eines Christen (1652) 
Die laufende Kontroverse mit der Geistlichkeit um das Judenreglement, 
durch die die Gefahr einer neuen Welle antijüdischer Kanzelpolemik herauf-
beschworen wurde, trug vermutlich dazu bei, daß der Rat im Juli und August 
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1652 mit ungewöhnlicher Schärfe gegen portugiesische Juden vorging. Aus-
löser dieser Streitigkeit war die Beschneidung eines Jungen durch die portu-
giesisch-jüdische Gemeinde. Von seiten der Geistlichkeit wurde dann ge-
genüber dem Rat die Behauptung aufgestellt, daß dieser Junge ein Christ sei. 
Besondere Brisanz erhielt die Sache dadurch, daß sich das Gerücht, die Ju-
den hätten einen christlichen Jungen beschnitten, in Hamburg offenbar 
blitzschnell verbreitet hatte. Außerdem wurde anfänglich der Lehrjunge ei-
nes Posamentmachers, der verschwunden war, mit diesem Vorfall in Verbin-
dung gebracht. Der Rat ordnete am 23. Juli 1652 die Festsetzung des be-
schnittenen Jungen sowie des Beschneiders und eine Untersuchung dieser 
Angelegenheit an.494  

Wie eine Beschwerde der portugiesischen Juden vom 26. Juli desselben 
Jahres belegt, führten diese Gerüchte umgehend zu Gewalttätigkeiten ge-
genüber Juden. Posamentmachergesellen hatten Sefarden mit dem Vorwurf 
angegriffen, sie seien an der Beschneidung eines Christen beteiligt gewesen. 
Vom Rat war inzwischen festgestellt worden, daß der inhaftierte Junge des 
Holländischen und Portugiesischen mächtig war. Ob dessen Angaben, sein 
Vater namens Elias Taurus lebe in Rotterdam, zutreffend waren, beschloß der 
Rat zu überprüfen und die Geistlichkeit vom Sachstand zu unterrichten.495  
Die portugiesischen Juden bemühten sich intensiv um die Freilassung des 
Jungen und des Beschneiders. Beide, so ließen die Juden dem Rat berichten, 
würden schwer unter ihrer Gefangenschaft leiden.496  In der Ratssitzung am 
6. August 1652 kam zwar zur Sprache, daß der Beschneider nur deshalb in 
Haft genommen worden sei, weil man des beschnittenen Jungen nicht sofort 
habe habhaft werden können. Auch wurden Vorschläge diskutiert, den Juden 
gegen eine erhebliche, von der portugiesisch-jüdischen Gemeinde zu erle-
genden Geldstrafe von 2000 bis 3000 Reichstalern freizulassen. Im Ergebnis 
entschied der Rat aber doch, die Inhaftierung des Beschneiders wie des Jun-
gen aufrechtzuerhalten, bis eine Antwort aus Rotterdam vorliegen würde. Am 
16. August desselben Jahres wurde explizit vom Rat konstatiert, daß das ge-
schehen sei, um Proteste der Geistlichen und Aufruhr in der Bevölkerung zu 
vermeiden.497  

Eine weitere Begründung für das unnachsichtige Vorgehen gegen die Ge-
fangenen gab der Rat in einer Sitzung am 31. August 1652. Bei dieser Gele-
genheit wurde auch die Anordnung getroffen, den fraglichen Jungen in der 
Haft mit härteren Methoden zu verhören, da dieser, wie es im Protokoll 
heißt, „die Wahrheit nicht recht sagen" wollte.498  Nach Ansicht des Rates galt 
es zu verhindern, daß in Hamburg eine „Juden-Schul oder [ein] Orth der Be-
schneidunge" etabliert würde, weil es genug sei, wenn die Sefarden „ihre 
Söhne hier beschneiden" lassen würden.499  Beschneidungen, die die luthe- 

256 



risch-orthodoxen Geistlichen für blasphemisch hielten, war der Rat also be-
reit zu tolerieren, wenn es um Söhne von Angehörigen der portugiesisch-jü-
dischen Gemeinde ging. Möglicherweise fehlt deshalb im Judenreglement 
ein entsprechendes Verbot. Allerdings hatte, das geht aus den Ratsaufzeich-
nungen deutlich hervor, die Duldsamkeit des Rates eine Grenze. Hamburg 
sollte nicht in den Ruf geraten, eine Stadt zu sein, in der die jüdische Ge-
meinde, wie es Amsterdam damals nachgesagt wurde, nach ihrem Gefallen 
schalten und walten konnte.50° 

Am 1. September 1652 trafen Nachrichten aus Rotterdam in Hamburg ein, 
die aber keine endgültige Klärung der Sachlage brachten. Der dort wohnhafte 
Elias Taurus leugnete nämlich, der Vater des in Hamburg beschnittenen Jun-
gen zu sein. Obgleich, wie es im Protokoll heißt, der Junge nunmehr „ge-
stendig" sei, blieb dessen Herkunft offenbar nach wie vor unklar.501  Der Rat 
konstatierte am 27. September desselben Jahres schließlich, daß der beschnit-
tene Junge zwar kein Christ sei, ihn zu beschneiden den Juden aber „nicht 
gebühret" habe.502  Wenngleich der Vorwurf an die Juden, sie hätten einen 
Christen beschnitten, widerlegt war, wollte der Rat doch deshalb keine In-
formationen über diesen Vorfall mehr an die Öffentlichkeit dringen lassen, 
weil dadurch „unter der Gemeine allerhand Reden erweck[t]" werden könn-
ten.503  Vielmehr wurde innerhalb des Rates erwogen, die Angelegenheit mit 
einer Geldstrafe und der Verweisung der Beschuldigten aus der Stadt mög-
lichst stillschweigend und unauffällig beizulegen. Ob das geschah, ist nicht 
bekannt.504  

Dieser Vorfall verdeutlicht, in welchem Maße die portugiesisch-jüdische 
Gemeinde in damaliger Zeit der Beobachtung und Kontrolle der lutheri-
schen Geistlichkeit und Bevölkerung ausgesetzt war. Ebenso belegt dieses Er-
eignis, daß die verbreitete judenfeindliche Einstellung ein gefährlicher Nähr-
boden war, auf dem Gerüchte über angebliches Fehlverhalten der Juden gut 
gedeihen und zu gewaltsamen Übergriffen stimulieren konnten. Das scharfe 
Vorgehen des Rats in diesem Fall zeigt, daß die Reaktion der Bevölkerung auf 
ein judenfeindliches Gerücht, ungeachtet dessen, daß es faktisch schnell wi-
derlegt werden konnte, zu einem Faktor wurde, der das obrigkeitliche Han-
deln wesentlich mitbestimmte. 

Maßnahmen zur christlichen Unterweisung 
der Sefarden in der Diskussion (1652 bis 1653) 
Auch die Ratssitzung vom i. Oktober 1652, in der erneut die Beschwerde der 
Geistlichkeit gegen das Reglement behandelt wurde, läßt deutlich erkennen, 
daß der Rat bestrebt war, diese Kontroverse möglichst ohne Erregung öf-
fentlicher Aufmerksamkeit beizulegen. Denn andernfalls sei, so heißt es im 
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Ratsprotokoll, „ein Tumult zu befurchten".505  Zur Aufhetzung der Bevölke-
rung gegen die Juden hatte offenbar Bernhard Wiese, Prediger an St. Katha-
rinen, wesentlich beigetragen. Dieser Geistliche hatte das Gerücht von der 
Beschneidung eines Christenjungen durch die Juden zum Anlaß genommen, 
um von der Kanzel gegen die Juden zu polemisieren. Beispielsweise hatte 
Wiese dabei darüber geklagt, daß „Patrone" den Juden wegen deren „viell[en] 
Geldt[es]" Unterstützung gewähren würden.506  Der Rat beschloß wohl auch 
deshalb, diesen Prediger zur Rede zu stellen, weil sich der in der fraglichen 
Predigt angedeutete Bestechungsvorwurf an der Grenze zur Obrigkeitskritik 
bewegte.5°7  

In der genannten Sitzung beschäftigte sich der Rat lediglich mit zwei 
Punkten aus der Beschwerde der Geistlichen. Diese sollten zum einen darauf 
hingewiesen werden, daß es deshalb falsch sei, die religiösen Zusam-
menkünfte der portugiesischen Juden als Synagogen bezeichnen, „weill [bei 
diesen Gelegenheiten, J.B.] nicht die Ceremonien die man sonst in den Syn-
agogen gebrauchet, hiesige Juden gebrauchen" würden.508  Zum anderen be-
kundete der Rat seine Bereitschaft, über die Bestellung eines „christlichen 
Rabbis" für die portugiesischen Juden betreffende Fragen mit den Geistli-
chen zu verhandeln, etwa darüber, „wie [...] ein solcher [...] bestellet werden 
[könnte], waß sein Ambt sein ob er Predigen oder waß er sonsten thun 
soll".509  Es ist allerdings kaum anzunehmen, daß, wie die Gesprächsbereit-
schaft des Rates suggerieren könnte, sich innerhalb dieses Gremiums in 
Hinsicht auf mögliche Bekehrungsmaßnahmen für die Sefarden ein Mei-
nungswandel vollzogen hätte. Eher war dieses Verhandlungsangebot wohl ein 
demonstratives Signal an die Adresse der Geistlichkeit, das den Anschein er-
wecken sollte, daß diese Frage nicht durch das Reglement präjudiziert wor-
den sei, sondern noch zur Disposition stehen würde. Die Vermutung liegt 
nahe, daß der Rat auf diese Weise das antijüdische Engagement der Geistli-
chen auf die Ebene offizieller Gespräche zu binden suchte, um dieses Thema 
von den Kanzeln fernzuhalten. 

Daß sich der Rat zum damaligen Zeitpunkt aus taktischen Erwägungen 
gesprächsbereit gegenüber den Predigern zeigte, dafür spricht eine weitere 
Eingabe Müllers vom Frühsommer 1653. Darin war von „allerhand Dis-
curse[n]" die Rede, die über Fragen der Bekehrung zwischen Rat und Geist-
lichkeit stattgefunden hätten. Erneut setzte sich der Senior bei dieser Gele-
genheit mit Argumenten auseinander, die vom Rat verschiedentlich gegen die 
Einrichtung christlicher Unterweisungen für die Juden vorgebracht worden 
waren.9° Dagegen, daß es an geeigneten, vor allem sprachkompetenten 
Theologen für diese Aufgabe in Hamburg mangeln würde, wandte Müller 
ein, die portugiesische Sprache sei leicht zu erlernen. Zudem würde die 
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Mehrzahl der Portugiesen ohnehin das Deutsche beherrschen. Genausowe-
nig konnte der Senior in der Frage des Veranstaltungsortes ein unlösbares 
Problem erkennen. „[W]en man dehr Sache für sich selber gewiß wehre", 
könnten diese Unterweisungen beispielsweise im Auditorium des Gymnasi-
ums oder in irgendeinem Privathaus stattfinden.51' 

In der Hauptsache hatte der Rat offenbar damit argumentiert, daß solchen 
auf die Bekehrung der Juden gerichteten Veranstaltungen ein Zwangscharak-
ter eigen sei. Daß man „[i]n Religionssachen [...] die Leute nicht zwingen" 
sollte, würde ja gerade von Protestanten gegen die Glaubenszwänge einge-
wandt werden, die von der katholischen Konfession ausgingen.512  Im Ein-
klang mit der Mehrzahl seiner damaligen lutherisch-orthodoxen Kollegen 
konnte Müller dagegen in obrigkeitlich angeordneten Bekehrungsmaßnah-
men für die Juden keine unzulässige Pression erkennen.5'3  Denn auch wenn 
solchen Maßnahmen kein Erfolg beschieden sei, würden sie doch dazu die-
nen, „diese Stadt [...] for Gott" zu entschuldigen.514  

Offenbar hatte der Rat in dieser Debatte auch bereits auf die Probleme 
hingewiesen, die sich oft daraus ergaben, daß Konvertiten aus dem Judentum 
damals in der Regel in eine ungesicherte materielle Lage gerieten. Juden, die 
in jener Zeit zum christlichen Glauben übertraten, hatten den Bruch mit ih-
rer gesamten jüdischen Existenz in Kauf zu nehmen. Dazu gehörte die Auf-
gabe ihres bisherigen Berufes genauso wie der Verlust potentieller Vermögens-
und Erbansprüche. Meist waren Konvertiten daher nicht in der Lage, ihren 
Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten, sondern blieben auf die Un-
terstützung von seiten der Christen angewiesen. Als ,getaufte Juden' wurden 
Proselyten allerdings nur selten voll in die christliche Glaubensgemeinschaft 
integriert.515  Daß in der von Vorurteilen und Mißtrauen geprägten Haltung, 
mit der Christen Konvertiten aus dem Judentum damals gegenübertraten, 
ein wesentlicher Grund für deren Subsistenzprobleme lag, entzog sich offen-
bar der Wahrnehmung eines lutherischen Theologen wie Müller. Dieser sah 
vielmehr darin eine Möglichkeit, materielle Probleme von Proselyten zu lö-
sen, die Juden in die Pflicht zu nehmen. Vielleicht hatte Müller den Fall 
Diego de Limas vor Augen, als er vom Rat forderte, daß den Juden unter 
Strafandrohung die Verpflichtung auferlegt werden sollte, zum Christentum 
konvertierten ehemaligen Glaubensgenossen stets deren gesamte Vermögens-
werte auszufolgen.516  

Diego de Lima, ein Sohn des Henrique de Lima, galt in der portugiesisch-
jüdischen Gemeinde in Hamburg als Verräter, weil er 1644 in Lissabon vor 
der Inquisition seine Kenntnisse über deren Interna preisgegeben hatte.517  
Später war Diego oder, wie er sich gegenüber dem Rat und den Geistlichen 
nannte, Joachim de Lima, offenbar nach Hamburg zurückgekehrt. Dort un- 
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ternahm er im Jahr 165o mit Unterstützung des Rates den Versuch, seinen 
Anteil am väterlichen Erbe von seinem Bruder Duarte zu erlangen. Da die 
Geistlichkeit Diegos Petition an den Rat beigetreten war, kann man davon 
ausgehen, daß Diego de Lima sich damals zum lutherischen Glauben be-
kannte.518  In einem Schreiben an die Geistlichkeit vom z. Januar 165o be-
richtete Diego de Lima, daß sein Bruder Duarte ihn offiziell als seinen Bru-
der nicht anerkennen, sondern ihm wie einem Unbekannten begegnen 
würde. Vielleicht galt Diego nach Konversion und Verrat seiner Familie als 
nichtexistent wie ein Verstorbener.519  Allerdings hatte Diego ein Schreiben 
seines Bruders in Händen, in dem dieser ihm finanzielle Unterstützung für 
den Fall seiner Rückkehr zum Judentum anbot.52° 

Trotz der von Rat und Geistlichkeit gewährten Hilfe stieß die Durchset-
zung der Ansprüche Diego de Limas auf sein väterliches Erbe anscheinend 
auf Schwierigkeiten. Denn im Jahr 1669 wandte sich Diego zu einem Zeit-
punkt erneut mit einer Petition an die Geistlichkeit, als die Angelegenheit 
nach seinem eigenen Bekunden kurz vor einem erfolgreichen Abschluß 
stand.521  Aus diesem Schreiben geht auch hervor, daß Diego auf Fürsprache 
des Rates eine finanzielle Zuwendung von 3o Reichstalern zur Bestreitung 
seines Lebensunterhaltes von der Kämmerei erhalten hatte.5n Das spricht 
dafür, daß sich auch der Rat als christliche Obrigkeit aufgerufen sah, diesem 
Konvertiten Beistand zu gewähren, um dessen Abfall vom christlichen Glau-
ben zu verhindern. Zwar gibt die nur schmale Quellenbasis lediglich einen 
oberflächlichen Einblick in die Streitsache zwischen den Brüdern de Lima. 
Informationen darüber, wie diese schließlich ausging, liegen, soweit bekannt, 
nicht vor. Festzuhalten ist aber, daß es Duarte de Lima bzw. nach dessen Tod 
im Jahr 166o den Erben über einen Zeitraum von 19 Jahren gelang, die Erb-
ansprüche Diego de Limas trotz der diesem von seiten des Rates und der 
Geistlichkeit gewährten Protektion abzuwehren. Die Vermutung liegt nahe, 
daß Rücksichten auf Duarte de Limas wirtschaftlich bedeutende und ein-
flußreiche Position in Hamburg dabei eine Rolle spielten.523  

Allerdings war Diego de Lima mit seinem von Wohlstand geprägten fa-
miliären Hintergrund eine seltene Ausnahmeerscheinung unter den damali-
gen Konvertiten aus dem Judentum. Gewöhnlich entstammten diese ärme-
ren Schichten der jüdischen Bevölkerung.524  Auch für diese Regelfälle bot 
Müller dem Rat eine, wenn auch vielleicht realitätsferne Lösung für deren 
materielle Versorgung. Der Senior wies darauf hin, daß Hamburg eine wohl-
habende Stadt sei, in der es „Mittel genug" dafür geben würde, „daß man 
Newen Christen eine Handreichung thun köndte".525  Darüber hinaus tat 
Müller seine Ansicht kund, daß die Konvertiten doch weiterhin in ihrem bis-
herigen Berufsfeld tätig bleiben, also „auff der Burse andern Leuten dienen, 
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Factoreyen treiben, Mackler sein oder, da es ihr Vermögen, selber Handel und 
Kauffmanschafft treiben" könnten.526  Deutlich wird daran die Ignoranz des 
Seniors dem gegenüber, daß die abwehrende Haltung der Juden gegenüber 
abtrünnigen Glaubensgenossen dies schwerlich zugelassen hätte. 

In ähnlicher Weise wie im Gutachten von 1649 widersprach Müller dem 
Rat darin, daß die Anordnung christlicher Unterweisung sowie ein Verbot der 
religiösen Versammlungen für die portugiesischen Juden der Stadt zum wirt-
schaftlichen Nachteil gereichen würden. Die wahrscheinliche Konsequenz, 
daß die Sefarden dann abwandern würden, war für den Senior nachrangig ge-
genüber den vermeintlich vom Judentum ausgehenden Gefahren für das 
christliche Seelenheil. Die Schlußsätze dieser Beschwerde, in denen ein resi-
gnativer Unterton mitschwingt, lassen erkennen, daß Müller nicht mehr da-
mit rechnete, sich mit seinen Argumenten beim Rat durchzusetzen. Wenn 
auch die Proteste gegen das neue Reglement für die Juden erfolglos bleiben 
würden, betont Müller, so hätten die Prediger doch damit ihren Amtspflich-
ten genügt und wären vor Gott entschuldigt.527  

Insgesamt läßt die Argumentation des Rates, wie Müller sie in der Be-
schwerde referierte, erkennen, daß die geistlichen Forderungen nach Anstel-
lung eines „christlichen Rabbis" vergeblich bleiben würden. Zwangsmaß-
nahmen zur Förderung der Bekehrung der portugiesischen Juden, mit denen 
die Gefahr deren Abzugs aus der Stadt einhergegangen wäre, standen nicht 
nur im Widerspruch zum judenpolitischen Konzept des Rates, das auf die 
Nutzung der Wirtschaftskraft der Juden setzte. Vielmehr hätten derartige re-
striktive Maßnahmen und deren wahrscheinliche Konsequenzen als ab-
schreckendes Negativbeispiel auf potentielle Zuwanderer und auf die frem-
denpolitischen Ziele des Rates überhaupt konterkarierend wirken können. 
Deshalb hatte der Rat die Geistlichen mit den Beschwerden gegen die neue 
rechtliche Grundlage für die Portugiesen lange Zeit ins Leere laufen lassen 
und erst mehr als anderthalb Jahre nach Erlaß des Reglements die geistlichen 
Gravamina zur Kenntnis genommen. Die Mehrzahl der Beschwerdepunkte 
der Prediger ignorierte er allerdings auch dann noch und ließ sich lediglich 
auf eine Debatte über das Für und Wider von Bekehrungsmaßnahmen ein. 
Dahinter standen aber offensichtlich auch nur taktische Erwägungen. Der 
Rat war bestrebt, die Opposition der Geistlichen gegen die Juden auf die 
Ebene offizieller Gespräche zu kanalisieren und so von einer Öffentlichkeit 
fernzuhalten, in der damals ohnehin, befördert durch das Gerücht von der 
Beschneidung eines Christenjungen, der Geist des Antijudaismus Regie 
führte. 

Festzustellen bleibt, daß diese Taktik des Rates insofern erfolgreich war, als 
dadurch die Proteste der Geistlichen gegen das neue Reglement für Jahre zum 
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Verstummen gebracht wurden. 166o kam die Geistlichkeit zwar noch einmal 
auf die Angelegenheit zurück und unterrichtete den Rat davon, daß eine ge-
eignete Person für die Unterweisung der portugiesischen Juden gefunden 
worden sei. Aber offenbar verlief diese geistliche Initiative im Sande.528  Der 
Gedanke der Judenbekehrung wurde in Hamburg schließlich von einem Pri-
vatmann aufgegriffen, nämlich von dem Orientalisten Esdras Edzardi, der im 
Jahr 1667 die sogenannte Edzardische Proselytenanstalt ins Leben rief. Durch 
die Existenz dieser Institution wurden Forderungen nach staatlichen Bekeh-
rungsmaßnahmen für Juden in Hamburg obsolet.529  

Konflikte um die Synagogen der portugiesischen Juden 
(1660 bis 1673) 

Der erste Konflikt (r66o) 
Im Jahr 166o unternahm die portugiesisch-jüdische Gemeinde einen Ver-
such, eines ihrer Häuser auf dem Alten Wall zu einem größeren Versamm-
lungsort bzw. wohl zu einer Art Hauptsynagoge für die 1652 begründete Ge-
samtgemeinde „Bet Israel" auszubauen. Diesem folgte eine Serie ähnlicher 
Initiativen, später auch der aschkenasischen Juden, die bis zum Jahr 1789 al-
lerdings allesamt am Widerstand von Bürgern und Geistlichkeit scheiterten. 
Regelmäßig führten die Bauprojekte der Juden, obgleich das Einverständnis 
des Rates zumeist vorlag, zu heftigen innenpolitischen Konflikten. Kontro-
versen um Synagogenbaupläne wurden für fast anderthalb Jahrhunderte zu 
einem prägenden Phänomen in der Geschichte der Juden in Hamburg. In 
dem Scheitern aller Bauprojekte spiegeln sich die engen Grenzen wider, die 
der innenpolitisch machtvolle Widerstand von Bürgerschaft und Geistlich-
keit der Judenpolitik des Rates zog.53° 

Im Jahr 1660 nahm der Konflikt seinen Anfang mit einer auf den 29. März 
datierten Supplik, die christliche Bewohner des Alten Walles an den Rat rich-
teten. Darin wandten sie sich dagegen, daß die Synagoge, die die Juden 
„anitzo sine ulla Contradictione" in einem ihrer Häuser am Ende dieser 
Straße betreiben würden, in die Nachbarschaft eines der Beschwerdeführer 
namens Jochim Konaw verlegt werden sollte.531  Das fragliche Haus hatte die 
portugiesisch-jüdische Gemeinde im Jahr 1659 offenbar mit finanzieller Un-
terstützung Diego Teixeiras für 30 000 Mark von Wilhelm de Wrede erwor-
ben, und zwar in der erklärten Absicht, dort einen zentralen Versammlungs-
ort einzurichten.532  

Die Beschwerdeführer rügten, dieses Vorhaben der portugiesischen Juden 
würde den städtischen und kaiserlichen Rechten gleichermaßen widerspre- 
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chen. Außerdem sei es ein Ärgernis, das den benachbarten Christen zum 
Nachteil gereichen würde. Als Bürger und Träger der städtischen Lasten wür-
den sie daher vom Rat erwarten, in ihren bürgerlichen Freiheiten geschützt 
zu werden. Den Juden müsse verboten werden, die ihnen rechtlich gesetzten 
Schranken zu überschreiten und Gotteslästerungen unter Christen zu „exer-
ciren".533  Dieses Bauvorhaben zu gestatten würde bedeuten, den Interessen 
der Juden, die doch „allezeit deterioris Conditionis gehalten und geachtet 
werden" sollten, den Vorrang vor denen der beschwerdeführenden Christen 
einzuräumen.534  

Zwei Argumente, die die Juden für die Verlegung ihrer Synagoge hätten 
vorbringen können, versuchten die Beschwerdeführer schon im Vorfeld zu 
entkräften. Daß sie nur eine Kinderschule in dem neuen Haus einrichten 
wollten, sei nicht glaubhaft, denn das Haus auf dem Alten Wall, in dem bis-
lang die Synagoge untergebracht gewesen sei, hätten die Sefarden bereits ver-
kauft.535  Auch sollte der Rat potentiellen Beteuerungen der Juden, nieman-
dem durch ihre religiösen Versammlungen in dem Haus Ärger zu bereiten 
oder lästig zu fallen, keinen Glauben schenken. Christen, die bereits in der 
Nachbarschaft einer Synagoge gewohnt und darin mit Bestürzung und Ver-
wunderung das „Geschrey" der Juden vernommen hätten, könnten nämlich 
das Gegenteil bezeugen.536  Eindringlich baten die Beschwerdeführer den Rat 
zu bedenken, daß jedes Zugeständnis an die Juden einem Angriff auf Gott 
gleichkommen würde. Deshalb sollte den Juden untersagt werden, das neue 
Haus als Synagoge zu nutzen.537  

Diese Supplik, deren lateinische Wendungen und juristische Begründun-
gen auf einen gebildeten Verfasser hinweisen, verdeutlicht einmal mehr die 
Geläufigkeit und Konfliktträchtigkeit des christlichen Antijudaismus zur da-
maligen Zeit. Allerdings blieb ein Bescheid des Rates in dem von den Be-
schwerdeführern erhofften Sinn vorerst aus. Mit einer weiteren Eingabe vom 
I. Mai 166o insistierten sie daher darauf, daß den portugiesischen Juden ver-
boten werden müßte, das fragliche Haus als Synagoge zu nutzen. In dieser 
zweiten Bittschrift konkretisierten die fraglichen Bewohner des Alten Walles, 
welche Art von Nachteilen sie andernfalls fürchteten: Es ging ihnen darum, 
daß ihre eigenen Häuser durch eine Synagoge in der Nachbarschaft mögli-
cherweise an Wert verlieren könnten. Dringlich erschien diesen Bürgern die 
Angelegenheit auch deshalb, weil das Bauprojekt nach Aussage der Juden mit 
Zustimmung des Rates betrieben würde.538  

Die Beschwerdeführer waren darüber hinaus bestrebt, ihre Behauptung zu 
untermauern, daß das fragliche Haus den Juden als Synagoge dienen sollte. 
Im Vergleich zur bisherigen Versammlungsstätte der Sefarden sei dieses Haus 
von stattlicher Größe und würde den Juden gewiß nicht als Wohnhaus die- 
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nen.539  Das Maß der zu erwartenden Belästigung der christlichen Nachbarn 
durch die Synagoge sei groß. Denn auch bislang hätten sich die Juden nicht 
an die Vorschrift des Reglements von 1650 gehalten, sich an mehreren Orten 
unauffällig zu versammeln, sondern seien regelmäßig „an einem eintzigen 
Orthe und sonst nirgenß" zusammengekommen.54° Die Supplik endet mit 
unverblümten Drohungen der Beschwerdeführer für den Fall, daß der Rat sie 
nicht bei ihrer „bürgerliche[n] Freyheit" zu schützen bereit sein sollte. Dann 
würden sie sich „aller nothwendigen zustehenden und erlaubten Mittel [...] 
bedienen", um zu dem zu gelangen, was sie für ihr Recht hielten.541  

Nachdem eine Reaktion des Rates auf diese zweite Supplik erneut ausge-
blieben war, wandten sich die fraglichen Bürger am 29. Juni 1660 mit ihrem 
Anliegen an die Geistlichkeit. Denn dabei, so schrieben die Bürger, würde es 
sich um eine „fürnemblich gottloß und unsers allerliebsten Heylandtes und 
Erlöserß Ehre" betreffende Sache handeln.542  Als sich die Geistlichkeit dieser 
Angelegenheit angenommen hatte, nahm deren Entwicklung verblüffend 
schnell eine für das Vorhaben der portugiesischen Juden negative Wendung. 
Senior Müller wußte in seinem Protokoll zu berichten, daß die Juden bereits 
„viel1 Bäncke" in das neue Haus „hineingeschaffet" hätten. Auf Nachfrage er-
fuhren die Prediger von den Oberalten, daß diese in das fragliche Synagogen-
Projekt der portugiesischen Juden „nicht consentiret" hätten.543  

Offenkundig waren die Oberalten bestrebt, sich von jeder Verantwortung 
dafür zu entlasten, daß das Bauprojekt der Juden anfänglich genehmigt wor-
den war.544  In dieser eindeutigen Distanzierung der Oberalten von der Ju-
denpolitik des Rates gewann die damalige, im Gegensatz zu 165o gewandelte 
innenpolitische Machtkonstellation Gestalt. Die Annäherung der Oberalten 
an den Rat in den fünfziger Jahren hatte Mißtrauen in der Bürgerschaft er-
weckt und, nachdem Streitigkeiten zwischen Bürgern und Rat um den Re-
zeß von 165o ausgebrochen waren, schließlich zu einer langwährenden Dis-
kreditierung dieses Bürgerlichen Kollegiums geführt. Ihre ursprünglich un-
angefochtene Reputation als Repräsentanten der Bürger hatten die Oberal-
ten damit verloren.545  Festzuhalten ist, daß der Rat in den sechziger Jahren 
des 17. Jahrhunderts in judenpolitischen Belangen nicht länger auf die Ko-
operationsbereitschaft der Oberalten setzen konnte. 

Anders als in den fünfziger Jahren fand sich der Rat in der Angelegenheit 
des Synagogenbauprojektes umgehend bereit, die Beschwerde der Geistli-
chen entgegenzunehmen.546  Darin tat Senior Müller erneut seine Ansicht 
kund, daß von Synagogen, die „des Satans Schule[n]" seien, insbesondere 
aufgrund der Blasphemien, deren sich die „Feinde des Creutzes Christi" dort 
schuldig machten, Gefahren für das christliche Seelenheil ausgehen wür-
den.547  Ebenso argumentierte Müller wieder gegen religiöse Versammlungen 
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der Juden, weil diese die Bekehrung der Juden behindern würden, und be-
schwor noch einmal die Gefahr, daß diese Gebetszusammenkünfte den 
christlichen Nichtlutheranern als Präzedenzfall für deren Forderungen nach 
Etablierung eigener Kultuseinrichtungen in der Stadt dienen könnten.548  

Müller beschloß seine Ausführungen vor den Ratsvertretern mit drei For-
derungen. Die projektierte Synagoge sollte abgeschafft, ein gelehrter Mann 
zur Unterweisung der Juden eingestellt und die im Jahr 165o nur "auff ein In-
terim" erlassene Judenordnung revidiert werden.549  Nur zwei Tage später, am 

Juli 166o, lenkte der Rat ein und informierte die Geistlichen, daß das Syn-
agogenprojekt „abgethan" sei, der Ausbau des fraglichen Hauses auf dem Al-
ten Wall also nicht fortgesetzt werden würde. Hinsichtlich der geforderten 
Bekehrungsmaßnahmen beschränkte sich der Rat auf den Hinweis, daß 
dafür keine geeignete Person mit portugiesischen Sprachkenntnissen zur Ver-
fügung stehen würde.55° 

Allerdings tat der Rat seine Absicht kund, „ [d]ie Interims Ordnung [...] 
vornehmen, revidiren und [darüber] ferner mitt dehm Ministerio communi-
ciren" zu wollen.55' Dieses Zugeständnis an die Forderungen der Prediger 
kann als Hinweis darauf betrachtet werden, daß die Machtposition des Rates 
zu jener Zeit geschwächt war. Der Versuch des Rates, gemeinsam mit den 
Oberalten im Rezeß von 165o die Mitspracherechte der Bürgerschaft zu be-
schränken, war 1657 letztlich an der bürgerlichen Verfügungsgewalt über die 
Stadtfinanzen gescheitert. Auch in den sechziger Jahren des r7. Jahrhunderts 
dauerten die Spannungen zwischen Rat und Bürgerschaft an.552  Das gestörte 
Vertrauensverhältnis zwischen diesen städtischen Führungsgremien mußte 
sich angesichts der bürgerlichen Finanzhoheit zuungunsten der Machtposi-
tion des Rates auswirken.553  So bleibt festzuhalten, daß innenpolitische 
Schwäche den Rat im Jahr 166o veranlaßte, dem Bauprojekt der portugiesi-
schen Juden umgehend seine Unterstützung zu entziehen, nachdem das 
Ministerium in die Angelegenheit involviert worden war. Die obrigkeitliche 
Ankündigung einer Revision des Judenrechts sollte sicherlich zur Be-
schwichtigung der Geistlichen beitragen und verhindern, daß diese die 
Angelegenheiten um die portugiesischen Juden auf die Kanzel bringen und 
damit die innenpolitischen Spannungen in der Stadt noch schüren würden. 

Der zweite Konflikt (1668 bis 167o) 
Wohl vor allem die anhaltenden und sich zeitweise zuspitzenden Kämpfe zwi-
schen Rat und Bürgerschaft um die innerstädtische Machtverteilung und 
nicht zuletzt der Aufruhr, den der Pseudomessias Sabbatai Zwi 1666 und 1667 
unter den Juden in Hamburg verursacht hatte, hinderten die portugiesischen 
Juden, in den Jahren nach 166o vorerst einen weiteren Vorstoß zum Ausbau 
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eines ihrer Häuser zur zentralen Versammlungsstätte zu unternehmen.554  Die 
Geistlichkeit war allerdings nach wie vor wachsam. Im Frühjahr 1667 mo-
nierten die Prediger, daß die aschkenasischen Juden fünf Synagogen in der 
Neustadt unterhalten und darin in deutscher Sprache „ihren Unglauben und 
[ihre] Lesterung" treiben würden.555  Man kann davon ausgehen, daß infolge 
dieser Beschwerde die hochdeutschen Juden ihre Gottesdienste, wie oftmals 
in jener Zeit, für eine Weile in Altona abzuhalten gezwungen waren.556  In das 
Zentrum der Aufmerksamkeit der Geistlichen gerieten allerdings alsbald wie-
der die portugiesischen Juden wegen eines Synagogenbauprojektes am Alten 
Wall. 

Nach 166o hatten die Sefarden anscheinend, so berichtete es jedenfalls der 
Hamburger Chronist Kunrad von Hövelen, „nicht mehr als ihre geheime 
Synagoge" zur Verfügung, die „am Ende des Drekwals [d.h. des Alten Walles, 
J.B.] ingekällert" sei.557  Möglicherweise fanden die religiösen Versammlungen 
also wiederum in dem Haus am Ende des Alten Walles statt, das Manuel Tei-
xeira 1659 zu Eigentum von der Gemeinde erhalten hatte. Aus dem Gemein-
deprotokoll ergibt sich, daß jedenfalls das 1659 angekaufte Haus in der Nach-
barschaft Joachim Konaws nach dem Verbot des Rats im Jahr 166o nicht als 
Synagoge genutzt werden konnte.558  Auch nachdem Konaw, der ‚Widersa-
cher" der portugiesischen Juden, sein Haus am Alten Wall verkauft hatte, 
schlug der Versuch der Gemeinde offenbar fehl, den neuen Eigentümer, Hen-
rich Koster, Ende 1667 oder Anfang 1668 zur Duldung der religiösen Zu-
sammenkünfte zu bewegen.559  Die Gemeinde beschloß daher im Mai 1668, 
das fragliche Haus erneut zu verkaufen, weil es sich als „wenig dauerhaft" er-
wiesen habe und stetig an Wert verlieren würde.56° 

Statt dessen erwarb die Gemeinde unter dem Namen Manuel Teixeiras das 
Haus am Alten Wall „zur Verbesserung unserer Synagoge", wie es im Ge-
meindeprotokoll heißt, das von Ishak de Crasto bewohnt wurde.561  Dieses lag 
auf der der kleinen Alster zugewandten Seite des südwestlichen Teils des Al-
ten Walles, wo die Grundstücke von beträchtlicher Tiefe waren.562  Gegen den 
ausdrücklichen Rat Teixeiras, der ,Widerwärtigkeiten" dadurch befürchtete, 
beschlossen die portugiesischen Juden im August 1668, sich um den Erwerb 
des hinter diesem Haus an der kleinen Alster gelegenen Grundstücksteils bei 
der Kämmerei zu bemühen, um dort „von Grund aus neu zu bauen".563  Den 
Kämmereibürgern war zwar an einem Verkauf dieses Grundes nicht gelegen, 
aber sie waren schließlich bereit, das fragliche Gelände gegen eine Grund-
rente von jährlich 45 Mark den Portugiesen für den projektierten Bau zu ver-
pachten.564  

Aus einer überlieferten Abschrift dieser im Gemeindeprotokoll erwähnten 
Urkunde über diese Vereinbarung, die auf den 3o. Oktober 1668 datiert ist, 
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geht hervor, daß auch die Kirchspielsherren des St. Nikolai Kirchspiels, also 
die dort wohnhaften Ratsherren, diesem Vertrag zustimmten.565  Es heißt 
darin, die Kämmereiverordneten würden den Juden genehmigen, „ [i]hr 
Hauß und Gebäude auff der Wahlstraßen, so auff Emanuel Texera Nahmen 
geschrieben, hinterwerts der Kleinen Alster, nach dem Wall 2.2 Fuß 4 Zoll, 
und die Tieffe von der Grund=leiste to Fuß 5 Zoll hinaußzusetzen, selbiges 
auß dem Grunde auf[zu]bawen, und alß ihr Eygenthumb zugebrauchen".566  
Mit diesem Neubau, der wohl teils direkt an der kleinen Alster auf einer Ufer-
befestigung, sogenannten Vorsetzen, errichtet werden sollte, sollte das vor-
handene Haus um „22, Fuß 4 Zoll", also um etwa sieben Meter, vertieft wer-
den.567  

Aber auch dieses Bauprojekt der portugiesischen Juden auf dem Alten Wall 
entging der Aufmerksamkeit der Geistlichen nicht. Nach Müllers Bericht 
von 1669 widersprachen sie dem Bauvorhaben der Sefarden, und zwar „pu-
blie et privatim", also von der Kanzel und auf der Ebene privater Ge-
spräche.568  Im Gegensatz zu 166o trat der Rat in jenem Jahr aber gegenüber 
den Predigern für das Bauprojekt der portugiesischen Juden ein. Die Predi-
ger allerdings polemisierten anscheinend bereits von den Kanzeln gegen die 
Baupläne der Juden, was in der Bevölkerung antijüdische Ressentiments 
rasch wiederaufleben und in Kreisen des Rates erneut die Sorge vor drohen-
dem Aufruhr aufkeimen ließ. Rat und Geistlichkeit gerieten deshalb in eine 
ernsthafte Kontroverse bzw. in ein „Gezancke", wie Müller sich aus-
drückte.569  Jedenfalls sah sich der Senior am 5. April 1669 veranlaßt, eine Be-
schwerdeschrift bemerkenswerten Umfangs gegen die Sefarden zu verfassen, 
die dann Rat und Oberalten gleichzeitig übergeben wurde. 570  

Einleitend wies Müller in dieser Beschwerde wiederum darauf hin, daß die 
Juden in Hamburg nur zum Zwecke ihrer Bekehrung aufgenommen worden 
seien. Die Bereitschaft dazu hätten die Sefarden anfänglich dadurch doku-
mentiert, daß sie ihre Kinder in Hamburg zur Taufe geschickt hätten. Eine 
Revision der „Interims Jüden-Ordnung" sei erforderlich, und vor allem müß-
ten Synagogen und Beschneidungen, die die Sefarden mittlerweile unterhal-
ten bzw. vornehmen würden, verboten werden.571  Daß die portugiesischen 
Juden im Zusammenhang mit einer Kontroverse um ein taufwilliges jüdi-
sches Mädchen, die sich offenbar einige Jahre zuvor zugetragen hatte, Geist-
liche als „Menschen-Diebe" bezeichnet hätten, sei, so Müller, eine „große 
Schmach" für das Geistliche Ministerium.572  Außerdem hatte des Seniors 
Mißfallen erregt, daß Teixeira an einem „christlichen Leichenbegängniß", 
vermutlich einer angesehenen Hamburger Persönlichkeit, teilgenommen 
habe.573  Für Müller kam das anscheinend einem öffentlichen Angriff auf das 
Christentum gleich. Aus heutiger Sicht kann dieser Vorwurf als Beleg dafür 
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gewertet werden, daß innerhalb der gesellschaftlichen Oberschicht im Ham-
burg des 17. Jahrhunderts das religiöse Bekenntnis als Zugehörigkeit und Be-
ziehung konstituierendes Element hinter säkularen Attributen wie Reichtum, 
Bildung und Diplomatenstatus zurücktreten konnte. 

Im weiteren Verlauf dieser Eingabe suchte der Senior die Argumente zu 
widerlegen, mit denen der Rat seit den vierziger Jahren des 17. Jahrhunderts 
seine Judenpolitik gegen die Geistlichen verteidigt und die er im Zusam-
menhang mit den Bauplänen der portugiesischen Juden offenbar erneut 
vorgebracht hatte. Im Mittelpunkt standen dabei wieder die angeblichen 
Blasphemien der Juden. Diese würden, so Müller, in den jüdischen Schriften 
offen zutage treten und könnten durch einen Eid der Juden, wie es der Rat 
offenbar vorgeschlagen hatte, nicht verhindert werden.574  Den Hinweisen des 
Rats auf die ökonomischen Vorteile, die die portugiesisch-jüdische Ansied-
lung der Hamburger Wirtschaft brachte, begegnete Müller lapidar mit einer 
Bemerkung, in der sich dessen Distanz zur damaligen ökonomischen Realität 
enthüllte. Hamburg sei, so der Senior, „eine fürtreffliche Stadt gewesen, ehe 
die Juden herein [ge]kommen [seien], wann sie solten hinweg ziehen, würde 
darumb kein Dorf aus dieser Stadt werden".575  

In dieser Beschwerde brachte Müller vor, daß die Sefarden, im Gegensatz 
zum Sprachgebrauch des Rates, selbst von der Existenz von Synagogen in 
Hamburg ausgehen würden. Anscheinend hatte der Senior zur damaligen 
Zeit erneut Kontakt zu David Cohen de Lara aufgenommen. Dieser sei aber 
der Bitte Müllers, zu einem Gespräch zusammenzukommen, mit der Be-
gründung nicht gefolgt, „die Synagoge habe es ihm verboten".576  Bemer-
kenswert erscheint dieser Bericht Müllers auch deshalb, weil sich darin eine 
im Vergleich zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts distanziertere Haltung der 
portugiesischen Juden gegenüber Kontakten zwischen christlichen und jüdi-
schen Gelehrten andeutet. Man kann aber wohl davon ausgehen, daß sich der 
lutherische Eiferer Müller insbesondere durch die Veröffentlichung des „Ju-
daismus" und sein ausgeprägtes antijüdisches Engagement in den Augen der 
Sefarden desavouiert hatte.57  

Müller schloß dieses Gravamen mit der Bitte an den Rat, „das Juden We-
sen in den Stand zu setzen", der dem entsprechen sollte, „wie sie anfänglich 
[...] recipiret worden" seien.578  Es folgten Gespräche mit Ratsvertretern, die 
Müller nach dem 8. Juli 1669 zu einer weiteren Schrift veranlaßten. Darin be-
stand der Senior auf einem Synagogenverbot auch für den Fall, daß die Juden 
dann die Stadt verlassen würden, und wies erneut die ökonomischen Argu-
mente pro Judaeis als irrelevant zurück. Gleichermaßen widersprach Müller 
dem Einwand des Rates, daß die Juden, die in Hamburg noch niemanden zu 
ihrer Religion verführt hätten, den lutherischen Glauben nicht gefährden 
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würden. Die portugiesischen Juden, so entgegnete der Prediger, hätten oft 
versucht, bekehrungswillige wie auch bereits getaufte ehemalige Angehörige 
ihrer Glaubensgemeinschaft zurückzugewinnen. Dabei hätten sich die Sefar-
den auch drastischer Mittel bedient, und potentielle Konvertiten seien ge-
schlagen oder gewaltsam an andere Orte verschleppt worden. Die Juden hät-
ten in solchen Fällen also zu Maßnahmen gegriffen, die den Tatbestand der 
— verbotenen — Mission für das Judentum erfüllen würden." 

Müllers antijüdische Polemik erreichte in dieser Schrift einen Höhepunkt, 
als er sich mit der Eidesleistung durch die Sefarden und der Kontrolle der jü-
dischen religiösen Versammlungen durch Christen auseinandersetzte. Beide 
Maßnahmen hatte der Rat als Schutzvorkehrungen gegen die vermeintlichen 
jüdischen Blasphemien vorgeschlagen. Müller forderte daraufhin eine For-
mulierung des Eides, die einem zwangsweisen Bekenntnis zum christlichen 
Glauben gleichgekommen wäre. Beeiden sollten die Juden nach des Seniors 
Vorstellung nämlich ebenfalls, daß 

Christus [ ..] Gottes und einer jungfrawen Sohn, [. .1 der verheissene 
Messias [seil, der ohne Zauberey, Unzucht und Dieberey Belebet, [ flir 
unsere Sünde gestorben, und am dritten Tag wieder aufferstanden 
[sei _158° 

Zu dem Vorschlag christlicher Kontrollen über die jüdische Religionsaus-
übung merkte Müller an: 

Und wer wolte ohne Schutz der Obrigkeit sich wagen in des Hundes Loch 
und Schweinestall zugehen, es würde manchem sein Leben kosten.5g1  

In dieser Schrift gibt es außerdem noch zwei Punkte, die hervorgehoben zu 
werden verdienen. Zum einen trat Müller darin vehement für antijüdische 
Kanzelpolemik ein, diese sei unverzichtbarer Teil der geistlichen Amtspflich-
ten. Deutlich wird daran, daß die Geistlichkeit trotz mehrfacher obrigkeitli-
cher Schweigegebote nicht bereit war, die judenfeindliche Propaganda ein-
zustellen. Zum anderen zeigte sich der Senior unbeeindruckt davon, daß über 
seine erste Eingabe vom 7. April 1669 im Rat „verächtlich geredet" und daß 
sie, da diese der Obrigkeit offenbar mißfiel, „cassiret" worden sei.582  Dem von 
selbstgewisser Beharrlichkeit geprägten Kampf gegen die Juden, den die 
Hamburger Geistlichen hier unter der Führung Müllers mittels Eingaben, 
vor allem aber mittels öffentlicher Stimmungsmache fochten, stand der Rat 
allerdings letztlich machtlos gegenüber. 

In einer Supplik der portugiesischen Juden, die wahrscheinlich im No-
vember 1669 verfaßt wurde, deutet sich an, daß die judenfeindliche Propa-
ganda der Prediger zur damaligen Zeit erneut gewaltsame Übergriffe auf Ju- 
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den zur Folge hatte.583  Darin findet sich der Bericht, daß zwei Personen, 
„welch dem Ansehen nach Brawergesellen" gewesen sein könnten, offenbar 
an einem Sabbat Benedikt de Castro, ungeachtet „seiner 72 jährig[en] Alters 
Dignitet und [der] guten Dienste, welch er und sein verstorbener Vater der 
lobl. Bürgerschaft als erfahrene Medici geleistet" hätten, sowie David Fidan-
que überfallen, geschlagen und schwer verletzt hätten.584  Am 7. und ii. des-
selben Monats seien Arend Senior und Samuel Gomer, der letztgenannte auf 
der Börse, ebenfalls angegriffen worden. Die Sefarden baten zur Beförderung 
ihrer Sicherheit um den Erlaß eines Ratsmandats, in dem derartige Gewalt-
taten gegen die Juden verboten und das — ähnlich wie 1623 und 1649 — von 
den Kanzeln und in den Schulen verlesen werden sollte.585  

Am io. August 1669 gab der Rat schließlich dem öffentlichen Druck nach, 
wohl vor allem um den inneren Frieden in der Stadt nicht weiter zu gefähr-
den, und gebot den portugiesischen Juden, die Bauarbeiten an dem fragli-
chen Haus auf dem Alten Wall einzustellen.586  Müller berichtete in seinem 
Protokoll, daß nach seiner zweiten Eingabe in dieser Sache „dehr Juden Syn-
agoga etliche Zeitt verschloßen" geblieben sei.587  Nach seiner Darstellung 
scheiterte ein erneuter Versuch der Juden, den Bau fortzusetzen, an dem Wi-
derstand des Baumeisters, der — offensichtlich unter dem Eindruck antijüdi-
scher Kanzelpropaganda — nur mit Genehmigung der Geistlichkeit weiter-
bauen wollte.588  Festzuhalten ist, daß dieses Bauprojekt — jedenfalls in dem 
von der Kämmerei am 30. 10. 1668 genehmigten Umfang — ebenfalls am Wi-
derstand der Geistlichkeit scheiterte.589  

Die Gespräche, die Manuel Teixeira wegen des Synagogenbaus mit dem 
Rat im November und Dezember 1669 führte, hatten offenbar zum Ergeb-
nis, daß die portugiesisch-jüdische Gemeinde im Jahr 1670 mit Einverständ-
nis des Rates daran gehen konnte, die Vorsetzen des projektierten Baues zu 
errichten.590  Möglicherweise zum selben Zeitpunkt wurde die Synagoge au-
ßerdem durch einen Durchbruch zum Nachbarhaus und einen rückwärtigen 
Anbau an dasselbe erweitert.591  Sehr wahrscheinlich ist dieses Nachbarhaus 
identisch mit dem vom Syndicus Rulant genannten Haus des David Se-
nior.592  Rulant lieferte in seiner Beschwerde, die er unter anderem wegen 
nächtlicher Ruhestörungen durch die portugiesischen Juden in den Jahren 
zwischen 1670 und 1675 erhob, eine Beschreibung der Örtlichkeiten. Danach 
hatte David Senior, der zwischen Rulant und dem Gebäude wohnte, „wor-
innen die Portugiesische Juden ihre Zusammenkunfft halten" würden, sein 
Haus „hinten durchbrechen lassen" und der Gemeinde „sein Logement zu 
ihrer Synagogen eingereumet, [so] daß [s]elbige[s] immediati" an Rulants 
Haus grenzen würde.593  

Diese Erweiterung der Synagoge durch einen Anbau und einen Durch- 

270 



bruch zu dem Nachbarhaus war allerdings vermutlich in Umfang und Größe 
bescheidener als der ursprünglich geplante Neubau. Dafür spricht erstens 
der Umstand, daß diese Baumaßnahmen offensichtlich kaum öffentliches 
Aufsehen erregten. Zweitens war dadurch dem Mangel an Raum nicht abge-
holfen worden, wie sich in den Jahren 1672/1673 offenbarte, als die portugie-
sischen Juden den nächsten Versuch unternahmen, eine Vergrößerung ihrer 
Synagoge durchzusetzen.594  

Festzustellen bleibt, daß der Ausbau eines der Häuser der portugiesischen 
Juden zu einer Hauptsynagoge in dem ursprünglich geplanten Umfang im 
Jahr 1669 trotz der Unterstützung des Rates am Widerstand der Geistlichkeit 
scheiterte. Gegenüber der antijüdischen Kanzelpropaganda, durch die die 
Bevölkerung wirkungsvoll gegen die Juden mobilisiert wurde, war der Rat 
letztlich machtlos. Auch die Spannungen, die in jenen Jahren nach wie vor 
das Verhältnis zwischen Rat und Bürgerschaft bestimmten, waren in diesem 
Kontext von Belang. In jeder weiteren Unterstützung des sefardischen Bau-
projektes durch den Rat hätte das Risiko gelegen, daß den innenpolitischen 
Konflikten, in denen die Bürger ihre machtvolle Position bereits bewiesen 
hatten,595  zusätzlicher Zündstoff zugeführt worden wäre. Zudem hätte eine 
Kontroverse zwischen Rat und Bürgern um die Juden zum damaligen Zeit-
punkt den Bestand der portugiesisch-jüdischen Gemeinde gefährden kön-
nen. Hervorzuheben ist, daß der Rat nach dem Scheitern des Bauprojektes 
ungeachtet der innenpolitisch brisanten Situation offensichtlich dann doch 
noch die oben beschriebene, wohl bescheidenere Ausbauvariante des Ver-
sammlungsortes der portugiesischen Juden duldete. 

Der dritte Konflikt (1672 bis 1673) 
Vielleicht in der Hoffnung, mit dem Tod des Seniors Johannes Müller am 
29. September 1672 des ärgsten Widersachers unter den Hamburger Geistli-
chen ledig geworden zu sein, unternahmen die portugiesischen Juden im 
November desselben Jahres einen weiteren Versuch, ihren religiösen Ver-
sammlungsort am Alten Wall zu vergrößern. Am II. November 1672, dem 
Tag der Amtseinführung des neuen Seniors Gottfried Gesius, wurden offen-
bar andernorts vorgefertigte Bauteile am fraglichen Haus aufgerichtet, und 
zwar möglicherweise auf den 1670 errichteten Vorsetzen an der Rückseite des 
Grundstücks. Dennoch wurde die Nachricht von diesen Baumaßnahmen 
dem neuen Senior bereits am folgenden Tag zugetragen. Gesius erhob um-
gehend seinen Protest vor dem Rat dagegen, daß, so heißt es im Protokoll 
des Seniors, der ,Teuffel nicht geruhet" habe und die „christschendischen Ju-
den" versuchen würden, ihre „Satan[s] Schuel" zu vergrößern.596  Gleichzei-
tig wandte sich Gesius an die Oberalten und erbat deren Unterstützung. Das 
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Ergebnis war, daß der Rat tatsächlich ein sofortiges vorläufiges Bauverbot er-
ließ.597  

In der sich anschließenden Auseinandersetzung mit der Geistlichkeit um 
dieses Bauvorhaben unterstützte der Rat dessenungeachtet das Anliegen der 
portugiesischen Juden. Diese versuchten, die Aufhebung des Bauverbots mit 
der Begründung zu erreichen, daß der Neubau als Wohnhaus und nicht als 
religiöser Versammlungsort dienen sollte. Um der säkularen Zweckbestim-
mung Glaubwürdigkeit zu verleihen, erklärten die Sefarden außerdem ihre 
Bereitschaft, eine Mauer zu ziehen, die den Neubau von dem daneben lie-
genden alten Versammlungsort trennen sollte. Darüber hinaus wollten sie 
eine Kaution von 20 octo Reichstalern hinterlegen, deren Einziehung sie als 
Strafgeld im Fall von Zuwiderhandlungen akzeptieren würden. Diese Argu-
mentation machte sich der Rat zu eigen. Die Geistlichen allerdings ließen 
sich davon nicht umstimmen, sondern forderten, das Bauverbot aufrechtzu-
erhalten.598  

Die Strategie des Rates, durch ein vorläufiges Bauverbot und Verhandlun-
gen mit der Geistlichkeit zu verhindern, daß dieses Bauprojekt öffentliche 
Aufmerksamkeit erregte, schlug aber fehl. Noch bevor, wie vereinbart war, ein 
weiteres Gespräch zwischen Rat und Geistlichkeit hatte stattfinden können, 
brachten die Prediger am 24. November 1672 das „offentliche [...] Ärgerniß" 
dieses „newen Judenhauses" auf die Kanzeln.599  Die nächste Unterredung mit 
dem Rat am 28. November 1672 nahmen die Geistlichen dann zum Anlaß, 
ihrer ungebrochenen Überzeugung Ausdruck zu verleihen, daß der Neubau 
den Juden als Synagoge dienen sollte. Aus der Sicht der Geistlichkeit sprach 
dafür, daß die portugiesischen Juden den Bau heimlich begonnen und diesen 
möglichst schnell, sogar die Nachtstunden, so die Prediger, seien für Bauar-
beiten genutzt worden, fertigzustellen versucht hätten. Verdächtig erschien 
den Predigern auch die Nähe des geplanten Hauses zum bisherigen Ver-
sammlungsort, „mit de[m] eß auch gleicher weit u. hohe" sei und über des-
sen „Engigkeit [...] wie auch [dessen] Feuchtigkeit, Nässe u. Unsauberkeit 
[...] die Juden schon längst geklaget" hätten.60° 

Außerdem wiesen die Geistlichen darauf hin, daß es durch Berichte der 
Juden selbst stadtbekannt geworden sei, daß dieser Bau als Synagoge dienen 
sollte. Auch seien innerhalb der Handwerkerschaft an diesem Bau beschäf-
tigte Zimmerleute und Tischler bereits mit der Begründung bestraft worden, 
daß sie bei der Errichtung einer Synagoge geholfen hätten. Nach Überzeu-
gung der Geistlichkeit seien weder „starcke Worte" noch Geldstrafen geeig-
nete Mittel, die Juden daran zu hindern, diesen Neubau für religiöse Ver-
sammlungen zu nutzen. Diese hätten schließlich einen Mann in ihrer Mitte, 
„den man wie vorhin seinen Vater den Reichen Juden heisset".60' Darüber 
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hinaus versäumten die Prediger auch dieses Mal nicht, den Rat auf die an-
gebliche Sündhaftigkeit der Synagogenduldung und auf die daraus für das 
christliche Seelenheil erwachsenden Gefahren hinzuweisen.602  

Die Geistlichkeit unter Führung des neuen Seniors Gesius zeigte also die 
gleiche feste Entschlossenheit wie zu Müllers Lebzeiten, eine Vergrößerung 
der Synagoge der portugiesischen Juden zu verhindern. Die Kritik des Rates 

an der aus seiner Sicht vorschnellen Handlungsweise der Geistlichkeit, vor al-
lem an deren Kanzelpolemik gegen das Bauprojekt mit der daraus folgenden 
Gefahr öffentlichen Aufruhrs, wollten die Prediger nicht akzeptieren. Sie be-
harrten im Gegenteil darauf, daß es zu ihren geistlichen Amtspflichten 
gehören würde, zu einem „Factum publicum" öffentlich Stellung zu nehmen, 
insbesondere wenn das, wie in diesem Fall, „aus hochdringender Noth" ge-
schehen vvürde.603  Zur Rechtfertigung beriefen sie sich auf das Gutachten Jo-
hannes Müllers aus dem Jahr 1649 und auf dessen Beschwerden gegen die Ju-
denordnung von 165o. Außerdem beharrten die Prediger darauf, daß sie sich 
zu dem Bauprojekt der portugiesischen Juden „mit aller Moderation" auf den 
Kanzeln geäußert hätten. Dieser Behauptung war nicht nur unterschwellig 
die Drohung implizit, die Kanzelpolemik könne künftig auch schärfer aus-
fallen, sondern sie belegt auch, wie weit die Standpunkte von Rat und Geist-
lichkeit in dieser Auseinandersetzung auseinanderlagen. Es handelte sich um 
eine Kontroverse, die sich zu einem Machtkampf zwischen der Obrigkeit und 
den geistlichen Repräsentanten auszuwachsen begann.604  Daß mit der anti-
jüdischen Kanzelpolemik die Gefahr öffentlicher Unruhe einherging, lag 
nach Ansicht der Geistlichkeit in der Verantwortung des Rates. Denn wenn, 
so argumentierte Gesius, der Rat den fraglichen Bau wieder abbrechen ließe, 
würde der „Pöbel [...] wol ruhig" bleiben.605  

In der Folge bediente sich die Geistlichkeit konsequent der ihr zur Verfü-
gung stehenden innerstädtischen Machtmittel, um diese Offensive gegen den 
angeblichen Synagogenbau der portugiesischen Juden voranzutreiben. Die 
Prediger verschärften ihre Kanzelpolemik und vergewisserten sich erfolgreich 

der Unterstützung der Oberalten. Diese zeigten sich nicht nur dazu bereit, 
die Position der Geistlichkeit gegenüber dem Rat zu stärken, sondern auch 
dazu, das Bürgerliche Kollegium der Achtundvierziger zu informieren und so 
dem Widerstand gegen diesen Bau eine breitere Basis zu verschaffen.606  Der 

Rat versuchte am 12. Dezember 1672 erneut, die Geistlichkeit davon zu über-

zeugen, daß die Auffassung, die portugiesischen Juden würden den Neubau 
für religiöse Zwecke nutzen wollen, „irrig und unrecht" sei; vielmehr wollten 
sie den Bau als „Packhaus" nutzen und einige Räume auch an Christen ver-

mieten.607  
Die Vorwürfe, die der Rat darüber hinaus an die Adresse der Geistlichkeit 
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richtete, lassen erkennen, daß sich der Konflikt zuspitzte. Aufgrund des ver-
einten Widerstands von Geistlichkeit und Bürgerschaft geriet der Rat im in-
nerstädtischen Machtspiel um das Bauprojekt der Sefarden zunehmend in 
Bedrängnis. Er äußerte sich „mißfellig" über die Predigten, in denen die 
Geistlichen die Obrigkeit „viel u. zu hefftig beschuldiget [hätten], in Sachen, 
[deren] sie [sich] nicht schuldig" gemacht habe.6" Außerdem rügte der Rat 
auch, daß die Geistlichen ihn „nur in Veracht und Verdacht bey d[er] Bür-
gerschaft bringen" wollten und versuchten, der Obrigkeit vorbehaltene 
Funktionen auszuüben."' Offensichtlich sah der Rat in dem neuen Senior 
den Hauptverantwortlichen dafür, daß dieser Konflikt zwischen Obrigkeit 
und Geistlichkeit von einer bis dahin unbekannten Schärfe geprägt war. An 
Gesius richtete der Rat daher die Ermahnung, er möge sein Amt künftig so 
führen, wie es sein verstorbener Vorgänger getan habe. Vor allem sollte der 
Senior dafür Sorge tragen, daß „auf den Cantzeln Friede [vor] solch unge-
gründeten Beschuldigungen" der Obrigkeit herrschen würde.61° 

Senior Gesius reagierte darauf am 23. Dezember 1672 mit einem umfang-
reichen Schreiben an den Rat, in dem er noch einmal detailliert den ableh-
nenden Standpunkt der Geistlichkeit gegenüber dem Bauprojekt darlegte 
und auf die Gegenargumente und Vorwürfe des Rates einging.6" Der Senior 
bekräftigte darin die Überzeugung der Geistlichen, daß dieser Neubau als 
Synagoge genutzt werden würde. Eine Vermietung dieses Hauses an Christen 
käme, so Gesius, deshalb kaum in Frage, weil dieser Bau, da ohne eigenen 
Zugang zur Straße und an der Süd- und Westseite von Wasserläufen begrenzt, 
nur durch die „alte Judenschule" und durch das daneben liegende, von einem 
Juden bewohnte Haus zugänglich sei.6'2  Den Vorwurf des Rates, die Geistli-
chen würden sich Rechte anmaßen, die der Regierung vorbehalten seien, und 
hätten unangemessen hart gepredigt, wies Gesius scharf zurück. Er betonte, 
daß die Geistlichen zu denen gehören würden, „die ihre Regenten in Ehren" 
hielten, daß sie aber durch das geistliche Amt verpflichtet seien, gegen „ertz-
böse Dinge [...] zu rechter Zeit und auch zur Unzeit" zu predigen.613  

Hervorzuheben ist, wie unverhohlen Gesius in diesem Schreiben die Ob-
rigkeit kritisierte. So konstatierte er, die Geistlichen wären „einfeltig", wenn 
sie den Versicherungen des Rates Glauben schenken würden, daß der um-
strittene Neubau nur als Wohnhaus dienen sollte. Vielmehr sei, wenn es um 
Angelegenheiten der Juden gehen würde, Vorsicht und Mißtrauen ange-
bracht gegenüber obrigkeitlichen Zusagen. Schließlich hätten die Geistlichen 
„gute Verheissungen" vom Rat auch 1649, 1651, 1652 und 1660 erhalten, die 
allerdings „absque effectu", also unerfüllt geblieben seien, und, so brachte 
Gesius diese Ausführungen auf den entscheidenden Punkt: „ [W] er kan uns 
den nun Bürge dafür sein, [daß] es uns auch jetzt nicht so gehen mögte?"614 
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Die Rüge, die ihm persönlich vom Rat erteilt worden war, wies er mit dem 
Hinweis darauf zurück, daß sein Vorgänger im Seniorenamt, Johannes Mül-
ler, seinerzeit ebenfalls gegen das „Judenwesen u. [die] Satansschulen öffent-
lich gepredigt" habe.615  Außerdem forderte Gesius den Rat auf, gleichzeitig 
mit dem Neubau auch die alte Synagoge der portugiesischen Juden abzu-
schaffen, wie es die Geistlichkeit seit langem, zuletzt Müller in seiner Be-
schwerde gegen die Juden vom S. April 1669, gefordert habe.616  

Offensichtlich war Senior Gesius, ähnlich wie sein Amtsvorgänger, von 
unbeugsamer Entschlossenheit beseelt, vermeintliche Synagogenbauten der 
Juden auf jeden Fall zu verhindern. Hervorzuheben ist, daß Gesius die von 
seinem Vorgänger hinterlassenen Amtsdokumente, das Konventsprotokoll 
genauso wie Müllers die Juden betreffenden Beschwerden und Schriften, ge-
schickt für diese Kontroverse zu nutzen verstand. Sicherlich war sich der Se-
nior bewußt, daß die Position der Geistlichkeit in dem Machtkampf mit dem 
Rat zum damaligen Zeitpunkt eine günstige war. Denn die Prediger konnten 
auf die Unterstützung der Bürger bauen, da diese nach wie vor in heftigen 
Auseinandersetzungen mit dem Rat standen. Auch zeigte die antijüdische 
Kanzelpolemik unverkennbar Wirkung in der Bevölkerung. Beispielweise er-
klärte der Kapitän der Bürgerwehr auf dem Alten Wall, daß die Juden nicht 
auf Hilfeleistungen durch seine Leute setzen könnten, wenn es wegen des 
Bauprojekts zu Aufruhr in der Bevölkerung und zu Übergriffen auf den Neu-
bau kommen sollte.617  

Offenbar machte sich auch im Rat alsbald, nachdem Gesius seine Schrift 
übergeben hatte, die Gewißheit breit, daß durch den gemeinsamen Wider-
stand von Geistlichkeit und Bürgerschaft weitere auf Konsens und Be-
schwichtigung zielende Verhandlungen aussichtslos geworden waren. Viel-
leicht spielte dabei auch eine Rolle, daß dem Rat, eingedenk dessen, was 
Gesius über unerfüllte Zusagen gesagt hatte, wenig an einer Debatte mit den 
Bürgern über die Judenpolitik der vergangenen Jahre gelegen war."' Jeden-
falls bedurfte es nur noch eines Gesprächs, das Gesius am 2. Januar 1673 in 
der „Schipergeselschaft" mit dem amtierenden Bürgermeister Jane führte, bis 
dann schließlich der fragliche Bau der portugiesischen Juden am 13. und 14. 
Januar 1673 auf Befehl des Rates abgebrochen wurde.619  Diesen aus geistlicher 
Sicht erfolgreichen Abschluß der Auseinandersetzung mit dem Rat kom-
mentierte Senior Gesius in seinem Protokoll mit einem Dank, den er seinem 
„H. Jesu" dafür abstatten wolle, daß dieser „d[as] Hertz unserer lieben Ob-
rigkeit dahin gelencket" habe, „diesen Grewel u. [diese] Abgötterey" abzu-
schaffen.620 

Damit war der letzte Versuch der portugiesischen Juden in Hamburg ge-
scheitert, ihren religiösen Versammlungsort zu vergrößern.621  Der negative 

275 



Ausgang der drei Auseinandersetzungen um die Synagogenbaupläne der por-
tugiesischen Juden in den Jahren 166o, 1668/1669 und 1672/1673 zeigt, daß 
der Rat in jener Zeit nicht mehr die innenpolitische Macht besaß, die Inter-
essen der portugiesischen Juden wirksam zu unterstützen. Zuletzt war es 
dem Rat aufgrund der damaligen Kooperationsbereitschaft der Oberalten in 
dem Judenreglement von 165o noch einmal gelungen, die Situation der por-
tugiesischen Juden durch die Legitimierung ihrer Gebetsversammlungen zu 
verbessern. Seitdem wurden die judenpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten 
des Rates aber erheblich begrenzt durch die zunehmende antijüdische Ein-
wirkung, die von Geistlichkeit und Bürgerschaft ausging. Der Rat besaß in 
jenen Jahren nicht die Macht, judenpolitische Verbesserungen wie die Eta-
blierung eines zentralen, räumlich angemessenen Versammlungsortes für die 
sefardische Gesamtgemeinde gegen den Widerstand der innenpolitisch ein-
flußreichen Geistlichkeit und Bürgerschaft durchzusetzen. Der Rat sah sich 
in der Judenpolitik vielmehr darauf beschränkt, den ,Status quo' zu bewah-
ren.622  
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DIE ZEIT VON 1674 BIS 1710 

Judenpolitik unter bürgerlicher Vorherrschaft 
bis zur Restitution der Ratsmacht (1674 bis 1710) 

Das letzte Viertel des 17. Jahrhundert war eine Phase der hamburgischen Ge-
schichte, die wirtschaftlich von Stagnation und Rückgang gekennzeichnet 
war. Darüber hinaus erhielten diese Jahrzehnte ihre spezielle Prägung durch 
die anhaltenden, heftigen Machtkämpfe zwischen Rat und Bürgern, die 
durch kirchenpolitische Auseinandersetzungen und theologische Lehrstrei-
tigkeiten noch verschärft wurden. Erst durch das Eingreifen der Kaiserlichen 
Kommission unter dem Grafen Hugo Damian von Schönborn im Jahr 1708 
wurde der innere Frieden in der Stadt wiederhergestellt. Die Position des Ra-
tes, die von innenpolitischer Schwäche gegenüber dem Machtstreben der 
Bürger bestimmt war, wurde durch die kirchlichen Konflikte zusätzlich bela-
stet, denn als Inhaber des Kirchenregimentes wurde der Rat unmittelbar mit 
diesen Streitigkeiten konfrontiert.' Der unter der Federführung des Grafen 
von Windischgrätz abgeschlossene und nach ihm benannte Rezeß von 1674 
hatte eine friedensstiftende Wirkung nicht entfalten können, da letztlich we-
der Rat noch Bürger diese Vereinbarung zu akzeptieren bereit gewesen wa-
ren. Damit war auch der in dem Vertragswerk vorgesehene ausdrückliche 
Ausschluß nicht erbgesessener Bürger von der politischen Mitsprache ge-
scheitert. Die Chance, daß die breite gewerblich geprägte Mittelschicht künf-
tig im Zaume gehalten werden könnte, war vertan, und weitere innere Strei-
tigkeiten waren absehbar.2  

Die erste Phase bürgerlicher Beteiligung am Stadtregiment fand im Jahr 
1686 ihr Ende, als der Stadt die Besetzung durch dänische Truppen drohte. 
Den vorläufigen Schlußpunkt bürgerlichen Aufbegehrens setzte die Hin-
richtung Cord Jastrams und Hieronymus Snitgers, der damaligen Anführer 
der bürgerlichen Partei. Seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre folgte ein 
weiterer, von heftigen inneren Streitigkeiten zwischen Rat und Bürgern be-
stimmter Zeitabschnitt. Im Jahr 1699 erlangten die Bürger in dieser Kon-
troverse schließlich die Oberhand, als der Rat in einem Rezeß vor den 
Ansprüchen der Bürger auf Mitregentschaft kapitulieren mußte.3  Der be-
merkenswerte Umstand, daß die Bürger im Jahr 1697 das Feld der Judenpo- 
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litik ausersahen, um dem Rat ihre innerstädtische Macht zu demonstrieren, 
fand in der Historiographie bisher kaum Beachtung. Die Ursachen dieser 
Auseinandersetzungen, die offensichtlich in „sozialen Spannungen, wirt-
schaftlichen Wandlungen, politischen Mißständen und religiösen Konflik-
ten" wurzelten, sind noch nicht befriedigend erforscht.4  Ob es den Bürgern 
damals um die Bewahrung althergebrachter genossenschaftlicher Strukturen 
im Stadtregiment oder um die — an das Streben nach Demokratie im mo-
dernen Sinne gemahnende — Etablierung politischer Beteiligungsrechte brei-
terer Bürgerkreise ging, muß deshalb offenbleiben.5  

Es gilt aber festzuhalten, daß mit dem wachsenden politischen Einfluß des 
mittleren Bürgertums in jener Zeit nicht nur ein „Verlust von Rechtssicher-
heit und verläßlicher politischer Entscheidung" einherging, sondern auch der 
traditionell in dieser Schicht verbreitete Antijudaismus verstärkt zum Tragen 
kam. 6  Die Bürger, mit zielstrebiger Entschlossenheit auf Konfrontationskurs 
gegenüber dem Rat, nutzten im Jahr 1697 die für ihre Belange günstige in-
nere Machtkonstellation, um seit langem vergeblich geforderte Restriktionen 
für die Juden in Politik umzusetzen? Dieser antijüdischen Aktion den Boden 
bereitet hatten Konflikte zwischen Handwerksämtern und den Juden, die 
vermutlich auch in der wirtschaftlichen Depression jener Zeit wurzelten, so-
wie die judenfeindliche Kanzelpropaganda, mit der die Geistlichen das An-
liegen der Handwerker unterstützt hatten.8  

Der Verlust an Autorität und Macht, den der Rat in jenen Jahren erlitt 
und der schließlich in dem Rezeß von 1699 festgeschrieben wurde, war 
wesentlich befördert worden durch den sogenannten „Priesterstreit" in den 
Jahren 1693 und 1694.9  Diese Auseinandersetzung um den Pastor an St. Ni-
kolai Johann Heinrich Horb gründete in dem Gegensatz zwischen Pietismus 
und Orthodoxie, weitete sich aber aufgrund des obrigkeitlichen Kirchenre-
giments von einer religiösen zu einer politischen Krise aus. Zeitweilig führte 
dieser Konflikt zu einem vollständigen Autoritätsverlust des Rates sowie zu 
fast anarchischen Zuständen in der Stadt.'" Durch eine Amnestie gelang es 
dem Rat zwar im Jahr 1694, äußerlich den Frieden wiederherzustellen. Die 
grundsätzliche Gegnerschaft zwischen dem orthodox und antijüdisch einge-
stellten mittleren und kleinen Bürgertum und der Obrigkeit ließ sich da-
durch aber nicht auflösen. Als Anführer und Sprachrohr dieser bürgerlichen 
Schicht fungierte damals vor allem der Pastor an St. Jacobi Johann Friedrich 
Mayer." Nach dessen Weggang aus der Stadt im Jahr 1701 übernahm der 
Pastor an St. Petri Christian Krumbholtz die Rolle des Unruhestifters und 
obrigkeitsfeindlichen Demagogen, so daß die Frontstellung zwischen Ob-
rigkeit und mittlerem Bürgertum bis 1708 bestimmend für die innere Situa-
tion in der Stadt blieb.2  

278 



Die inneren Kämpfe in der Stadt in jenem Zeitabschnitt wurden auch von 
außenpolitischen Belangen in spezifischer Weise beeinflußt. Grundsätzlich 
fand Hamburgs auf Sicherung der städtischen Autonomie sowie eines freien 
und offenen Handels ausgerichtete Politik Rückhalt bei auswärtigen Macht-
habern, die ihrerseits ein vitales Interesse an dem Erhalt dieses Wirtschafts-, 
Informations- und Diplomatenzentrums hatten.° Territorialherren wie die 
Herzöge von Braunschweig-Lüneburg oder der Kurfürst von Brandenburg 
gewährten der Stadt Schutz und Beistand vor allem gegen die von Dänemark 
weiterhin erhobenen Hoheitsansprüche sowie die sich daraus ergebenden mi-
litärischen Bedrohungen. Mit direkter, wirksamer kaiserlicher Hilfe konnte 
die Stadt in jener Zeit allerdings nicht mehr rechnen. Angesichts der grund-
sätzlich auf Festigung der obrigkeitlichen Stellung und Autorität der Räte in 
den Reichsstädten gerichteten Interessen des Kaisers wurde dadurch mittel-
bar die bürgerliche Partei mit ihren Forderungen nach Ausweitung ihrer po-
litischen Rechte in der Stadt begünstigt.g Wie es scheint, war es die Furcht 
vor einer Einschränkung ihrer Machtposition im Falle einer stärkeren außen-
politischen Orientierung der Stadt auf das Reich, die den Bürgern nicht nur 
1686, sondern erneut in den neunziger Jahren des 17. Jahrhunderts den Ge-
danken nahelegte, den dänischen König als Schutzherrn der Stadt ins Auge 
zu fassen.15  

Welch gefährliche Dimension die enge Verknüpfung innenpolitischer Be-
lange mit außenpolitischen Fragen annehmen konnte, wurde 1686 deutlich. 
Aufgrund des vehementen Widerspruchs der Geistlichkeit sah sich der Rat in 
jenem Jahr außerstande, der Forderung der reformierten Minderheit nach 
Einräumung des stillen „Exercitium religionis" zu entsprechen, obgleich der 
Große Kurfürst diese unterstützt hatte. Dieser diplomatische Affront gegen 
eine der Schutzmächte Hamburgs ereignete sich zu dem Zeitpunkt, als die 
Stadt sich vom dänischen Militär ernsthaft bedroht sah und auf die Hilfe 
Brandenburgs angewiesen war. Der Große Kurfürst allerdings leistete unge-
achtet der Hamburger Intoleranz der Stadt seinen Beistand.'6  

Die jüdische Minderheit in der Stadt besaß dagegen in vergleichbarer 
Weise einen Rückhalt bei auswärtigen Mächten nicht. Die politischen Ver-
bindungen der Sefarden zu fremden Herrschern konnten kaum noch zum 
Schutz der Gemeinde beitragen, denn die Bürgerschaft war nicht länger be-
reit, Juden in diplomatischen Ehrenämtern zu dulden. Das wurde 1697 deut-
lich, als die Bürger Manuel Teixeira, der 1697 zum Residenten des dänischen 
Königs im Niedersächsischen Kreis berufen worden war, die Anerkennung 
des Diplomatenstatus verweigerten.r Daß der Rat als Förderer der jüdischen 
Niederlassung im Interesse von Handel und Wirtschaft von zentraler Bedeu-
tung für die rechtliche Position dieser Minorität in der Stadt war, trat eben- 
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falls im Jahr 1697 offen zutage. Machtlos gegenüber finanziellen Erpressun-
gen durch die Bürgerschaft, war der Rat nicht länger imstande, diese Rolle 
auszufüllen, und erhebliche rechtliche Restriktionen für die Juden erlangten 
politische Wirksamkeit. Allerdings bleibt hervorzuheben, daß der Gedanke 
der ökonomischen Nützlichkeit einer jüdischen Ansiedlung zum damaligen 
Zeitpunkt, als diese bereits seit fast 100 Jahren bestand, offenbar auf breitere 
Akzeptanz stieß als am Jahrhundertanfang. Denn trotz der für ihre Ziele gün-
stigen inneren Machtkonstellation stand im Jahr 1697 in der Bürgerschaft 
eine Ausweisung der Aschkenasen, wie es noch 1674 der Fall gewesen war, 
nicht mehr zur Debatte. Vielmehr erfuhr in jenem Jahr sogar die Niederlas-
sung der hochdeutschen Juden in Hamburg, wenn auch in restriktiver Aus-
gestaltung, erstmals eine rechtliche Sicherung.18  

Auch nach 1697 beeinflußten die anhaltenden inneren Unruhen und Strei-
tigkeiten die Situation der jüdischen Minderheit zum Negativen. Das änderte 
sich erst 1708, als die Kaiserliche Kommission unter dem Grafen Schönborn 
in der Stadt ihre Arbeit mit dem Ziel aufnahm, die innere Ordnung wieder-
herzustellen. Vorausgegangen war ein politischer Wandel im Reich, in dem 
unter Kaiser Joseph I. das Interesse an der Handelsmetropole Hamburg wie-
der neu erwacht war. Mit dem Hauptrezeß von 1712 gelang es der Kommis-
sion schließlich, die Hamburger Verfassung auf eine neue, tragfähige Basis zu 
stellen. In dessen erstem Artikel wurde festgelegt, daß das „Kyrion oder das 
höchste Recht und Gewalt bey Einem Edlen Rath und der Erbgessenen Bür-
gerschaft inseparabili nexu conjunctim und zusammen, nicht aber bey einem 
oder andern Theil privative" bestehen würde.' 9  Dieser Rezeß war genauso-
wenig wie das bereits zwei Jahre zuvor in Kraft getretene Judenreglement ein 
radikaler Neubeginn. Vielmehr knüpften beide Gesetzeswerke, die Hambur-
ger Verfassung und das Judenrecht, an die traditionellen Rechtsverhältnisse 
an, wie sie sich in der Stadt vor den Unruhen entwickelt hatten. Als Be-
standteil der Hamburger Verfassung gab das Judenreglement von 1710 dann 
für fast 15o Jahre dem Leben der Juden in Hamburg Grundlage und Rah-
men.20  

Die Hamburger Geistlichkeit und der Pietismus 

Die Geistlichen und deren Einstellung zu den Juden 
Auch in den Jahren 1674 bis 1710 blieb das Streben nach konfessioneller Kon-
formität zentrales Anliegen der lutherisch-orthodoxen Geistlichkeit in der 
Stadt. Zweifellos gaben die heftigen theologischen Lehrstreitigkeiten und kir-
chenpolitischen Kontroversen um die pietistische Reformbewegung jener 

280 



Zeitspanne ihre spezifische Prägung. Aber auch der Abwehrkampf gegen die 
jüdische Minderheit in der Stadt nahm für die lutherisch-orthodoxe Geist-
lichkeit weiterhin einen wichtigen Rang ein. Zwar wurde die Aufmerksam-
keit der Prediger zeitweise von der Kontroverse zwischen lutherischer Ortho-
doxie und Pietismus absorbiert, dennoch blieb die jüdische Minderheit stets 
im Blickfeld der Geistlichen. Deren Proteste richteten sich nunmehr in erster 
Linie gegen die aschkenasischen Juden, die aufgrund ihrer wachsenden An-
zahl zunehmend das Erscheinungsbild dieser religiösen Minorität in der Stadt 
dominierten. Im Mittelpunkt der geistlichen Kritik standen jetzt ebenfalls 
deren angebliche Synagogen. Die Reihe der Gravamina, die die Geistlichkeit 
in Abständen immer wieder über die Juden erhob, zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Jahre jenes Zeitabschnitts.2' Bemerkenswert erscheint die 
darin erkennbare Tendenz zu einer nicht mehr ausschließlich theologischen, 
sondern zu einer in zunehmendem Maße auch rechtlichen Argumentations-
weise. Im Blick auf die Aschkenasen wiesen die Prediger gern darauf hin, daß 
deren Niederlassung in der Stadt bislang weder von Rat noch Bürgerschaft 
offiziell legalisiert worden und deren rechtlicher Status mithin ungesichert 
sei.22  

Hinsichtlich ihres antijüdischen Engagements sind bei den vier Senioren, 
die in jener Periode der Hamburger Kirchengeschichte amtierten, trotz de-
ren im übrigen höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten, allenfalls gradu-
elle Differenzen feststellbar. Der Pastor an St. Katharinen David Klug, der 
1679 Gottfried Gesius im Seniorenamt nachfolgte, konnte zwar in seiner 
Amtszeit verhindern, daß die Kirche in die innenpolitischen Streitigkeiten je-
ner Zeit verwickelt wurde. Gegenüber nichtlutherischen Minderheiten, 
„Syncretisten / Quacker[n] / Juden und dergleichen Schwarm Geister [n]" tat 
er sich aber als streitbarer Orthodoxer hervor.23  

Zum Nachfolger Klugs wurde im Jahr 1688 der ebenfalls streng orthodoxe 
Pastor an St. Petri Samuel Schultz in das Seniorenamt gewählt. Auffällig er-
scheint, daß diese Wahl im Widerspruch zur üblichen Praxis erst ein halbes 
Jahr nach dem Tod seines Vorgängers stattfand. Offenbar bestanden in Rats-
kreisen Bedenken gegen diesen als äußerst streitsüchtig bekannten Prediger. 
Daß diese Vorbehalte ihre Berechtigung hatten, trat in den Abwehrkämpfen 
der lutherischen Orthodoxen gegen den Pietismus in aller Deutlichkeit zu-
tage. Schultz spielte in diesen Auseinandersetzungen als Streiter für den Er-
halt der Orthodoxie stets eine dominante Rolle und scheute sich auch nicht, 
sich mit der Obrigkeit anzulegen.24  Mit Schultzes lutherisch-orthodoxer Ein-
stellung ging ein ausgeprägter Antijudaismus einher, wie vor allem das 
Diarium belegt, das dieser Geistliche in den Jahren 1688 bis zu seinem Tod 
1699 führte.25  Predigtdrucke sind von Schultz nicht überliefert, da er sich an- 
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scheinend nicht schriftstellerisch betätigte. Aber man kann sicherlich davon 
ausgehen, daß sich dessen judenfeindliche Grundeinstellung ebenfalls in sei-
nen Kanzelvorträgen niederschlug. 

Obgleich den pietistischen Reformgedanken Speners zugeneigt, blieb der 
Pastor an St. Michaelis Johann Winckler, der 1699 in das Seniorenamt ge-
wählt wurde, doch der traditionellen Judenfeindschaft der lutherischen Lehre 
verhaftet. Das zeigte sich deutlich in dem Engagement, mit dem er in den 
Jahren 1689 bis zu seinem Tod im Jahr 1705 gegen die angeblichen Synago-
gen der Juden vor allem in der Neustadt vorging.26  Aufschluß über Winck-
lers Einstellung zum Judentum gibt neben seinen Predigteny auch ein kur-
zer Hinweis in seinem Konventsprotokoll vom 11. Juni 1700. Darin ist davon 
die Rede, daß die Geistlichkeit beabsichtigen würde, die „alte Juden-Syn-
agoge" als Versammlungsort für die Hamburger Prediger zu mieten.28  Zwar 
ist weder bekannt, wo sich dieses ehemals als Synagoge genutzte Gebäude in 
der Stadt befand, noch, ob dieser Plan verwirklicht wurde. Aber die Vermu-
tung liegt nahe, daß es den Geistlichen damals darum ging, den Ort frühe-
rer religiöser Versammlungen der Juden in ähnlicher Weise zu ,christianisie-
red, wie es während der Vertreibung der Juden aus den Städten im Spätmit-
telalter oftmals durch die Errichtung von Kirchen oder Kapellen an Stelle zer-
störter Synagogen geschehen war.29  Auch nach Wincklers Tod im Jahr 1705, 
als der mehr auf Ausgleich denn auf Streit bedachte Johannes Volckmar, seit 
1696 Pastor an St. Katharinen, als Senior amtierte, unterlagen die Juden nach 
wie vor der argwöhnischen Beobachtung durch die Geistlichkeit 30  

Als besonders eifriger Kanzelpolemiker gegen die Juden tat sich der seit 
1686 als Pastor an St. Jacobi amtierende Johann Friedrich Mayer hervor.31  Im 
Gegensatz zu den pietistischen Geistlichen, die Rückhalt in der kaufmän-
nisch geprägten Oberschicht besaßen, rekrutierte sich die Anhängerschaft 
des Orthodoxen Mayer vornehmlich aus kleinbürgerlichen Kreisen. Im 
Kampf gegen den Pietismus in Hamburg agierte dieser streng lutherisch-or-
thodoxe Geistliche als Anführer der orthodoxen Pietistengegner. Mayer war 
seit 1684 bis zu seiner Berufung nach Hamburg Professor der Theologie in 
Wittenberg gewesen und hatte sich offensichtlich nur schwer von dem Wit-
tenberger akademischen Leben trennen können. Er war ein schriftstellerisch 
äußerst produktiver, bedeutender Gelehrter, der, rhetorisch sehr begabt, aus-
gezeichnet zu predigen verstand. Seine fundierten theologischen Kenntnisse 
sowie vor allem seine Neigung zu schärfster, auch persönlich verletzender Po-
lemik in Predigten und Streitschriften machten ihn zu einem gefährlichen, 
mächtigen Gegner der Pietisten. Mayer war offenbar ein sehr ehrgeiziger 
Geistlicher, der sich seiner herausragenden Gelehrsamkeit mehr als bewußt 
war. In theologischen oder kirchenpolitischen Auseinandersetzungen ten- 
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dierte er dazu, sich von persönlichen Ressentiments gegen seine Gegner lei-
ten zu lassen.32  

Mayer besaß die Fähigkeit, die Gläubigen im Kirchspiel St. Jacobi, dem 
traditionellen Wohngebiet kleiner Handwerker und Gewerbetreibender, von 
der Kanzel in seinem Sinne zu beeinflussen und vor allem gegen pietistische 
Einwirkungen zu mobilisieren. Da die Anhänger des Pietismus vornehmlich 
den gebildeten Schichten angehörten, führte diese Konstellation dazu, daß 
mit den theologischen Auseinandersetzungen soziale Konflikte vermengt 
wurden. In jener Zeit der inneren Unruhen wurden diese Kontroversen auch 
auf der politischen Ebene ausgetragen.33  Von Mayers beißender Polemik ge-
gen die Juden zeugt dessen „Hamburgische Danck-Predigt" von 1692, gehal-
ten zum Jahrestag der Errettung Hamburgs vor der dänischen Belagerung im 
Jahr 1686. Diese Predigt belegt, daß Mayer auf der Kanzel weit über eine theo-
logische Auseinandersetzung mit dem Judentum hinausging und ohne Scheu 
die obrigkeitliche Judenpolitik anprangerte.34  Diesem Kanzelvortrag war of-
fenbar eine Predigt vorausgegangen, in der Mayer seine Zuhörer über die 
„Abgötterey" vor allem der „verstockten / verhärteten Teutschen Juden" be-
lehrt hatte.35  Darauf aufbauend wandte er sich in der „Danckpredigt" nun-
mehr vehement deshalb gegen die Aschkenasen, weil diese „nach eigenem 
Gutdüncken" Synagogen, für ihn „Teufels-Schulen" und „Städten der Läste-
rung [... des] Erlösers", „auffgebauet" hätten, obgleich sie doch „ohne alle 
Einwilligung" des Rates und der Bürgerschaft in der Stadt leben würden.36  
Anders verhielt es sich nach Mayers Ansicht dagegen mit den portugiesischen 
Juden. Deren rechtlich gesicherten Aufenthalt in der Stadt war dieser Geist-
liche dann bereit anzuerkennen, wenn die Sefarden die für sie geltenden 
rechtlichen Normen einhalten würden 37  

In der „Danck-Predigt" wird deutlich, daß Mayer ein geschickter und ge-
fährlicher Polemiker und Judenhetzer war. Er forderte darin seine Zuhörer 
auf, aktiv gegen die Aschkenasen vorzugehen, weil durch deren Niederlas-
sung nicht nur das Seelenheil, sondern auch die materielle Existenzgrundlage 
der Christen in der Stadt bedroht sei. Denn die Ursache des „Unglück[s]", 
das in Gestalt einer spürbaren Rezession im Handel eins „nach dem andern 
auff die Stadt zustürme[n]" würde, sei in der „freywillig geduldete[n...] 
Schändung [...] Gottes" in Gestalt der illegalen Ansiedlung der hochdeut-
schen Juden und deren religiösen Versammlungen zu suchen.38  Eindringlich 
sowie von vermutlich nachhaltiger Wirkung war das Fazit, das Mayer aus sei-
ner Polemik gegen die Juden in dieser „Danckpredigt" zog: 

Darum erwähle dir nun heute Hamburg unter diesen beyden eins: Ent- 
weder verstatte den ungläubigen teutschen Juden ihre Schulen / und habe 
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dabey einen zornigen Gott / Gottes Ungnade / Gottes Fluch / Gottes grau-
. same Gerichte / die dich zerstören werden; Oder erwähle dir Gottes hey-
lige Gnade / seinen reichen Seegen / seine brünstige Liebe / und laß 
außrotten diese Gotteslästerlichen Nester und Höhlen der alten Schlan-
gen / diese Schulen des Teuffels. Ich sage noch einmal: Erwähle dir unter 
beyden einesP9  

Zweifellos gehörten derartige Predigten gegen die Juden zu dem Nährboden, 
der das judenfeindliche Engagement der Bürger bis zu dem Grad an Ent-
schlossenheit gedeihen ließ, wie ihn die Bürgerschaft schließlich seit Anfang 
des Jahres 1697 in ihrem antijüdischen Vorgehen auf der politischen Ebene 
zeigte.4° Ähnlich wie Mayer profilierte sich in jenen Jahren ebenfalls der 
streitlustige orthodoxe Prediger an St. Petri Johann Lange nicht nur als Anti-
pietist, sondern auch als scharfer Gegner der Juden. Lange war offenbar ein 
begabter, seine Zuhörer beeindruckender Kanzelrhetoriker. Allerdings wurde 
dieser Prediger, dessen Lebenswandel manchem seiner Zeitgenossen zweifel-
haft erschien, 1693 zweimal vom Rat wegen ungebührlichen Verhaltens vom 
Amt suspendiert.41  Eine Predigt über den „rechten Hirten" Jesus (Johannes 
io, Vers io-12.), die als Manuskript überliefert ist, nutzte Lange beispielweise 
zur judenfeindlichen Polemik. Er stellte darin die Juden als „Ertz Diebe", als 
Wucherer und „Teuffels Kinder [...]" heraus, die sich in gleicher Weise wie 
die „Klütjen, Quaeker [...], Weygelianer, Photinianer, Dunckeler, Calvini-
sten und Papisten" weigern würden, dem Hirten in den Stall, also in die lu-
therische Kirche, zu folgen.42  Lange war es, der im Februar 1697 den politi-
schen Konflikt um die Juden mit besonders scharfen antijüdischen Predigten 
sowie der eigenmächtigen Herausgabe judenfeindlicher Luthertexte anzuhei-
zen versuchte. Wie es scheint, sympathisierte dieser Geistliche mit den Zie-
len des seinerzeit in dänischen Diensten stehenden ehemaligen Hamburger 
Gerichtsvogts August Wygand, der Bürgerschaft die innerstädtische Vor-
machtstellung gegenüber dem Rat zu verschaffen» 

Daß die Bevölkerung von der Kanzel mit judenfeindlichen Lehrsätzen der 
lutherischen Theologie indoktriniert wurde, war offenbar ein in damaliger 
Zeit verbreitetes Phänomen. Darauf deuten Predigtdrucke aus der Feder sol-
cher Geistlicher hin, die sich im übrigen weder als Judenfeinde noch in den 
kirchenpolitischen Kontroversen jener Zeit in besonderer Weise hervortaten. 
Im Mittelpunkt der antijüdischen Polemik stand nach wie vor das Dogma von 
der Messianität Jesu bzw. die Widerlegung der jüdischen Messiashoffnung so-
wie die Lehre von dem Verdammungsurteil, das Gott angeblich über die Ju-
den wegen deren Weigerung, in Jesus den Messias anzuerkennen, und wegen 
deren vermeintlicher Schuld an der Kreuzigung Jesu verhängt habe. Als Bei- 
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spiel sei in diesem Zusammenhang eine Bußpredigt des Pastors an St. Jacobi 
(1662-1675) Kaspar Mauritius von 1676 genannt. In dieser Predigt offenbart 
sich darüber hinaus, daß die Juden den damaligen Theologen als ein stets 
verfügbares Negativbeispiel dienten, wenn es um das Thema Sünde und Sün-
denstrafen ging. Mauritius erhob darin nicht nur die seinerzeit geläufigen Vor-
würfe, daß die Juden den Messias gekreuzigt hätten und deshalb von Gott ver-
worfen sowie zur Diaspora verdammt worden seien, sondern ging auch auf die 
Legende von Ahasver, dem zur ewigen Wanderung verurteilten Juden, ein.44  

Bemerkenswert erscheinen die Ausführungen Mauritius' zur Judenbekeh-
rung, die den üblichen Vorwürfen und der Ahasverlegende vorangestellt wur-
den. Christen, so konstatierte dieser Prediger, seien verpflichtet, jede Ge-
sprächsgelegenheit mit den „Irrgeistern" [d. h. mit den Juden, J.B.] zu nutzen, 
um diese „auff den rechten Weg" zu bringen.45  Dabei sollte den Juden aus der 
Schrift bewiesen werden, daß „der Herr Messias oder Christus / welchen Gott 
den Kindern Israel im A[lten] T [estament] verheissen / gekommen sey".46  Mit 
dieser Auffassung, die Juden zum christlichen Glauben zu bringen sei Aufgabe 
jedes Christen, stand Mauritius in Übereinstimmung mit Spener. Insoweit 
ging Mauritius also nicht konform mit der lutherischen Orthodoxie, wie 
Johannes Müller diese vertreten hatte. Gleichwohl verwies dieser Prediger 
im Kontext mit dem angeblich „ungöttlich[en]" Beten der Juden in deren 
„Teuffels Schule [n]" in diesem Kanzelvortrag auch auf Müllers „Judaismus".47  

Der Prediger an St. Marien-Magdalenen sowie am Zuchthaus (1681-1700) 
Petrus Schele (oder Scheele) sprach in seiner Antrittspredigt zum siebten Vers 
des elften Psalms die Juden sogar direkt an und forderte sie auf, sich zum 
christlichen Glauben zu bekehren, wie es Christian Gerson, ihr ehemaliger 
Glaubensgenosse, getan habe. Auch Scheles Ausführungen waren auf die aus 
seiner Sicht vergebliche Messiashoffnung der Juden sowie den Nachweis, daß 
mit Jesus der Erlöser bereits erschienen sei, zentriert.48  Die Predigt, die Ni-
colaus Langerhans im Jahr 1677 aus Anlaß seines Amtsantritts als Prediger an 
der St. Nikolai Kirche im „Hamburgischen Zion" verfaßte, läßt ebenfalls den 
in der lutherischen Orthodoxie geläufigen Antijudaismus erkennen. Darin 
bezeichnete Langerhans die biblischen Juden als ein „böses / hartnäckichtes 
Volck" und konstatierte im Zusammenhang mit Ausführungen zu den Got-
tesbezeichnungen der Bibel, daß das unter den zeitgenössischen Juden gel-
tende Verbot, den Namen „Jehova" auszusprechen, ein „unschrifftmäßiger 
Aberglaube" sei.49  

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß der Antijudaismus als genuiner 
Bestandteil der damaligen lutherischen Orthodoxie weiterhin die Kanzelvor-
träge der Hamburger Prediger mitprägte und so die Judenfeindschaft in brei-
ten Kreisen der Bevölkerung lebendig hielt. Außerdem ist hervorzuheben, 
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daß der Abwehrkampf gegen die Ausübung der jüdischen Religion in der 
Stadt auch in diesem von heftigen inneren Auseinandersetzungen und theo-
logischen Lehrstreitigkeiten geprägten Zeitabschnitt ein Kontinuum geistli-
chen Handelns darstellte, das weitgehend unbeeinflußt blieb von der theolo-
gischen Ausrichtung oder Persönlichkeit des einzelnen Predigers. Deutlich 
wird daran, daß die Abwehr der jüdischen Religion für die Geistlichkeit nicht 
nur aus theologischen Gründen von hoher Relevanz war. Vielmehr maßen die 
Prediger diesem antijüdischen Kampf auch aus kirchenpolitischen Erwägun-
gen große Bedeutung bei. Vor allem angesichts der wiederholten Forderun-
gen der Reformierten nach einer eigenen Kirche galt es, die eigene inner-
städtisch mächtige Position, die den geistlichen Amtsträgern und ihrer Kir-
che in der Stadt zukam, zu bewahren und jeder religiösen Betätigung von 
Nichtlutheranern in Hamburg entgegenzutreten.5° 

Die Haltung der lutherischen Geistlichkeit 
gegenüber Reformierten und religiösen Nonkonformisten 
Auch auf die reformierte Minderheit in der Stadt hielten die Geistlichen wei-
terhin ein wachsames Auge gerichtet. Vor allem waren die Prediger bestrebt, 
die Versuche der Reformierten zu hintertreiben, das Recht auf Ausübung ih-
rer Religion in der Stadt zu erlangen. 1686, als es der Geistlichkeit gelang, die 
Etablierung einer reformierten Kirche in der Stadt zu verhindern, obwohl 
diese Minderheit in dem Großen Kurfürsten einen mächtigen Fürsprecher 
besaß, wurde die innerstädtische Machtstellung der Prediger noch einmal of-
fenbar. Eine Verbesserung ihrer religiös eingeschränkten Situation konnten 
die Reformierten innerhalb dieses Berichtszeitraumes nicht erreichen, viel-
mehr blieben sie auf Gottesdienste unter diplomatischem Schutz angewiesen. 
Der hohe Stellenwert, den der Abwehrkampf gegen nichtlutherische Min-
derheiten nach wie vor im Selbstverständnis der lutherisch-orthodoxen Pre-
diger einnahm, wurde in den neunziger Jahren des 17. Jahrhunderts erneut 
deutlich, als sie ihren pietistisch eingestellten Amtsbrüdern unter anderem 
unziemliche Milde gegenüber den Reformierten vorwarfen.51  

Zwei Anhänger chiliastischen Gedankenguts, Andreas Pedersson Kempe 
und Oliger Pauli, die sich 1688 bzw. 17)5 in Hamburg aufhielten, entgingen 
der Aufmerksamkeit der Geistlichen ebenfalls nicht. Kempe hatte versucht, 
mit seiner Schrift „Israels erfreuliche Botschaft" für chiliastische Ideen zu 
werben. Offenbar war Kempe damit derart erfolgreich gewesen, daß es der 
Geistlichkeit bedrohlich schien. Auf ihr Verlangen wurde er inhaftiert und 
schließlich, nachdem er sich einem Widerruf verweigert hatte, der Stadt ver-
wiesen.52  Die für den Chiliasmus charakteristische Annäherung an das Ju-
dentum brachte Kempe, der von der kurz bevorstehenden Erlösung von Ju- 
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den und Christen überzeugt war, nicht nur in der „Erfreulichen Botschaft" 
zum Ausdruck, sondern auch, indem er diese Schrift Manuel Teixeira zueig-
nete.53  

Auch die Ausweisung Oliger Paulis und das Verbot seiner Schriften durch 
den Rat im Jahr 1705 gingen auf eine Anzeige der Geistlichkeit zurück.54  Der 
Däne Pauli war ursprünglich Kaufmann gewesen, bis er 1696 seinen phanta-
stischen Visionen mit jüdischer Symbolik freien Lauf gelassen hatte. Seitdem 
hatte Pauli in Amsterdam in zahlreichen Schriften seine Überzeugung pro-
pagiert, daß die Eroberung Palästinas durch die europäischen Mächte unab-
dingbar sei, damit als notwendige Vorbereitung für die Ankunft des Messias 
der jüdische Staat und Tempel wiedererrichtet werden könnten. 1701 hatte 
Pauli allerdings die holländische Handelsmetropole verlassen müssen und 
sich in Altona niedergelassen. Nachdem ihm dort das Konsistorium das 
„Consilium abeundi" erteilt hatte, war Pauli nach Hamburg gegangen. Sei-
ner Ausweisung aus der Elbmetropole war eine literarische Kontroverse mit 
dem dortigen Oberküster an St. Katharinen Gilbert Leiding vorausgegan-
gen.55  In Amsterdam hatte Pauli in engem Kontakt mit dem frühen Bibel-
kritiker und Konvertiten zum Judentum Johann Peter Spaeth gestanden, der 
nach seinem Religionswechsel unter dem Namen Moses Germanus bekannt 
wurde. Paulis chiliastisch inspiriertes Gedankengut war aus der Sicht der lu-
therisch-orthodoxen Geistlichen zweifellos verdammenswert. Denn diesem 
war nicht nur die Leugnung des christlichen Lehrsatzes von der Messianität 
Jesu, sondern auch des judenfeindlichen Dogmas implizit, daß der jüdische 
Staat und Tempel auf ewig zerstört seien.56  

Auch der Fall des 1682 in Amsterdam zum Judentum konvertierten Ham-
burger Bürgers Benedictus Sebastian Sperling gelangte zur Kenntnis der 
Geistlichkeit. Nach dem Glaubenswechsel führte Sperling den Namen Israel 
Benedeti und war in Amsterdam offenbar wohnhaft bei einem Rabbiner 
namens Gaim Lübbliner. Zwei im Ministerialarchiv überlieferte Briefe 
Sperlings an seine Mutter legen die Vermutung nahe, daß seine Familie die 
Geistlichkeit von dem Abfall dieses Hamburgers vom ‚rechten' Glauben in-
formierte.57  Allerdings bleibt mangels weiterer Quellen offen, mit welchem 
Ziel das geschah. Unbekannt ist auch, ob die Prediger wegen dieses sicherlich 
als brisant empfundenen Vorfalls in irgendeiner Weise aktiv wurden. In Sper-
lings Briefen offenbart sich nicht nur, daß chiliastische Ideen ihn zu diesem 
Schritt motiviert hatten, sondern darin deutet sich auch an, wie dessen Fa-
milie auf seinen Übertritt zum Judentum reagierte. Diese hatte anscheinend 
den Kontakt zu diesem Renegaten vollständig abgebrochen, ähnlich wie es 
damals im umgekehrten Fall bei christlichen Konvertiten aus dem Judentum 
in der Regel auch geschah. Eingedenk dessen, daß der Übertritt zum Juden- 
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tum einer vollständigen Negierung der als absolut wahr geltenden christ-
lichen Glaubensüberzeugungen gleichkam, mußte ein solcher Schritt bei 
damaligen Christen auf Unverständnis und massive Ablehnung stoßen.58  

Zu der Faszination, mit der die Chiliasten sich dem Judentum — teils bis 
zum Übertritt — zuwandten, stand das wachsende Interesse am biblischen 
Judentum, das sich in jener Zeit innerhalb der lutherischen Orthodoxie 
entwickelte, nur in scheinbarer Parallelität. Denn die Beschäftigung der 
Lutheraner mit dem Alten Testament basierte auf der vollkommen anders-
gearteten, christologisch ausgerichteten theologischen Denkweise, daß Gott, 
weil die Juden sich geweigert hatten, in Jesus den Messias anzuerkennen, an 
Stelle des alten Bundes mit dem Volk Israel einen neuen Bund mit den Chri-
sten geschlossen habe. Im damaligen Hamburg fand dieses Interesse am jü-
dischen Altertum einen sinnfälligen Ausdruck in der Rekonstruktion des Sa-
lomonischen Tempels. Dieser galt als Abbild des „Himmlischen Jerusalem" 
und als Urbild der „Architectura sacra", des einzigen auf der Grundlage ei-
nes göttlichen Plans errichteten Bauwerks.59  In Auftrag gegeben und finan-
ziert wurde die Tempelrekonstruktion vermutlich im Jahr 168o von dem Ad-
vokaten und späteren Ratsherrn Gerhard Schott. Wahrscheinlich hatte ihn 
dazu das Tempelmodell angeregt, das 1641 von dem in Hamburg im Jahr 
1603 geborenen sefardischen Juden Jacob Jehuda Leao, genannt „Templo", 
entwickelt worden war. In unvollendetem Zustand wurde der Schottsche 
Salomonische Tempel schließlich im Jahr 1692 in einem Nebenraum des 
Hamburgischen Opernhauses aufgestellt. Die Oper, deren Aufführungen 
besonders in dem orthodoxen Jacobipastor Johann Friedrich Mayer einen 
Fürsprecher hatten, war ebenfalls auf die Initiative Schotts im Jahr 1677 be-
gründet worden.6° 

Die Rekonstruktion einer Teilansicht sowie eine Beschreibung des Salo-
monischen Tempels bot ebenfalls der vormalige Prediger in Tondern Johan-
nes Lund (Lundius) dar in seinem Werk „Die Alten Jüdischen Heiligthümer, 
Gottesdienste und Gewohnheiten, für Augen gestellet, In einer ausführlichen 
Beschreibung des gantzen Levitischen Priesterthums". Nachdem dieses Werk 
1701 mit einer Vorrede des holsteinisch-gottorfischen Superintendenten 
Heinrich Muhlius erstmals in Tondern erschienen war, wurde es 1704 erneut 
in Hamburg herausgegeben.6' Offenbar hatten Lunds „Alte Jüdische Hei-
ligthümer" also einen breiten und interessierten Leserkreis gefunden. Der 
Autor wollte nach seinem eigenen Bekunden mit dieser Abhandlung zu ei-
nem besseren Verständnis der Bibel, des Alten wie des Neuen Testamentes, 
beitragen. In fünf Kapiteln äußerte sich Lund darin zur „Stifts-Hütten", zum 
Tempel, „so wol dem ersten als dem andern", zu den „Hohen- und andern 
Priestern" sowie den „Leviten" und zum „täglichen Gottesdienst der alten 
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Hebräer" auf der Grundlage „der glaubwürdigsten Jüdischen, als vieler hoch-
geachteten Christlichen Scribenten".62  Lunds „Alte Jüdische Heiligthümer" 
lenkten zweifellos das Augenmerk stärker auf den jüdischen Ursprung des 
Christentums, allerdings geschah das in eindeutig christlicher Sichtweise. Im 
Rahmen des christlich-theologischen Vorstellungssystems wurden zwar die 
„alten Hebräer" als Vorfahren der Christen reklamiert, aber jede Kontinuität 
zwischen den Juden biblischer Zeiten und den zeitgenössischen Juden ge-
leugnet. Vielmehr galt die Lehre, daß Staat, Tempel, Traditionen und Ge-
bräuche der Juden mit der Begründung des Christentums aufgehoben wor-
den seien.63  

Zur Relevanz der jüdischen Thematik in der Auseinandersetzung 
zwischen lutherischer Orthodoxie und Pietismus in Hamburg 
Dem Pietismus, der protestantischen Reformbewegung, die Philipp Jakob 
Spener 1675 mit seiner „Pia Desideria" und darin vor allem mit der Betonung 
der „praxis pietatis" initiierte, also der Forderung nach tätiger Frömmigkeit 
des einzelnen Christen, wird unter anderem auch eine gewandelte Einstel-
lung zum Judentum zugeschrieben. Im Zentrum von Speners Gedanken über 
die Rolle der Juden in der christlichen Welt stand in gleicher Weise wie bei 
seinen orthodoxen Kollegen die Hoffnung auf die Bekehrung der Juden. Al-
lerdings glaubte Spener, anders als Luther, aber doch noch im Einklang mit 
vielen lutherischen Theologen seiner Zeit, an die endzeitliche Bekehrung ei-
ner ansehnlichen Anzahl von Juden. Gehindert sah er diese durch den wenig 
vorbildhaften, oft unfrommen Lebenswandel vieler damaliger Christen.64  
Aus dieser Bekehrungshoffnung ergab sich nach Speners Ansicht für die Ob-
rigkeit wie den einzelnen Christen die Pflicht, den Juden den christlichen 
Glauben nahezubringen. Anfänglich sprach sich Spener auch für Zwangs-
predigten für die Juden aus. Im Jahr 1681 trat er in Frankfurt sogar aktiv für 
die Einführung dieses Bekehrungsmittels ein. Wenngleich Spener auch dazu 
aufforderte, den Juden freundlich und mit Liebe zu begegnen, war er doch 
ebenso wie seine orthodoxen Kollegen der Auffassung, daß die vermeintli-
chen Bosheiten, die angeblichen Lästerungen dieser religiösen Minorität kei-
nesfalls zu dulden seien.65  Spener trat außerdem vehement für eine gründli-
che Ausbildung der Geistlichen in der hebräischen Sprache und den jüdi-
schen Schriften ein, weil diese nach seiner Ansicht Voraussetzung für Erfolge 
in der Bekehrungsarbeit war.66  

Speners Reformideen lösten im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts in 
Hamburg heftige Auseinandersetzungen zwischen den lutherisch-orthodo-
xen Geistlichen und den Anhängern pietistischer Gedanken aus. Im „luthe-
rischen Zion des Nordens" allerdings gelang es den Gegnern des Pietismus, 
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die etablierte, streng an Luther orientierte Glaubenslehre weitgehend gegen 
Einflüsse von Speners Reformideen zu verteidigen, die als die kirchliche Ein-
heit und Tradition gefährdende Neuerungen angesehen wurden. Dennoch 
erscheint die Frage von Bedeutung, welche Rolle Speners Gedanken zu den 
Juden und deren Bekehrung in den Auseinandersetzungen um den Pietismus 
in Hamburg spielten.67  

Erstmals im Jahr 1678 kam mit der Wahl Anton Reisers in das Pastoren-
amt an St. Jacobi ein gegenüber pietistischem Gedankengut aufgeschlossener 
Freund Speners zu einem geistlichen Amt in Hamburg. Reisers pietistische 
Überzeugungen schlugen sich allerdings in erster Linie in einer Affinität zu 
weltlicher Askese nieder, wie sich an seinem Widerspruch gegen Schauspiel-
und Opernaufführungen offenbarte, die für diesen Prediger „heidnische Er-
getzlichkeit[en]" waren." Zwei Jahre nach Reisers Tod, im Jahr 1688, waren 
alle fünf Pastoratsstellen neu und drei davon mit pietistischen Geistlichen be-
setzt worden. In jenem Jahr formierten sich dann in einem weiteren, in Pre-
digten und Streitschriften öffentlich ausgetragenen Streit um Schauspiel- und 
Opernaufführungen die Hauptkontrahenten der Auseinandersetzung zwi-
schen Orthodoxie und Pietismus. Als Protagonisten des Streits traten damals 
die Pastoren Johann Friedrich Mayer und Johann Winckler hervor, und zwar 
der streng orthodoxe Mayer als Befürworter und sein dem Pietismus zuge-
neigter Kollege Winckler als Gegner der Opernaufführungen.69  

1683 war die Berufung des mit Spener befreundeten Johann Winckler, da-
mals Hofprediger in Darmstadt, in das Pastorenamt an St. Petri noch am Wi-
derstand der orthodoxen Geistlichkeit gescheitert. Im folgenden Jahr konn-
ten dann aber die Kirchgeschworenen des Kirchspiels St. Michaelis, das 1685 
den alten Kirchspielen gleichgestellt wurde, Winclders Wahl zum Pastor an 
jener Kirche durchsetzen." Unterstützt wurde die Berufung dieses Geistli-
chen nach Hamburg von Angehörigen der kaufmännischen Oberschicht. 
Maßgeblich auf deren Einfluß war ebenfalls die nach erheblichen Streitig-
keiten mit den orthodoxen Kräften im Ministerium schließlich erfolgreiche 
Besetzung des Pastorenamtes an St. Nikolai mit dem Schwager Speners Jo-
hann Heinrich Horb im Jahr 1684 zurückzuführen?' Als dritter pietistischer 
Prediger in der Stadt ist Abraham Hinckelmann zu nennen, der von 1685 bis 
1687 als Diakon an St. Nikolai amtierte und, nachdem er kurze Zeit Ober-
hofprediger und Generalsuperintendent in Darmstadt gewesen war, 1688 
zum Pastor an St. Katharinen gewählt wurde!" 

In dem Streit um Schauspiel- und Opernaufführungen trat Winckler als 
der entscheidende Kämpfer gegen solche, aus seiner Sicht weltlich eitle Ver-
anstaltungen auf und unterlag schließlich. Darüber hinaus waren es die „Col-
legia pietatis", also von pietistischen Geistlichen, aber auch von Laien veran- 
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stalteten Konventikel, sowie die angebliche Heterodoxie des Pastors an St. 
Nikolai Johann Heinrich Horb, die die Kontroverse zwischen lutherischer 
Orthodoxie und Pietismus in den Jahren 1688 bis 1690 bzw. 1693 und 1694 
bestimmten? Die Auseinandersetzung um die Konventikel, die lediglich von 
einer dünnen Schicht Gebildeter besucht wurden, da Lesefähigkeit voraus-
gesetzt wurde, endete mit einer Niederlage der Pietisten. In diesen Kontro-
versen wurde die jüdische Thematik von den pietistischen Predigern nicht 
problematisiert. Man kann aber davon ausgehen, daß sie gleich ihrem Men-
tor Spener und ihren orthodoxen Kollegen theologisch feindlich über die Ju-
den und deren Religion urteilten. 

Dessenungeachtet wurde der von Spener ausgehenden neuen Frömmig-
keitsbewegung von seiten der lutherisch-orthodoxen Geistlichen eine Ver-
bindung zum Judentum gern unterstellt. Beispielsweise zog der seit 166o am-
tierende Prediger an St. Katharinen Heinrich Elmenhorst, ein seinerzeit auch 
bekannter Liederdichter, in einer Predigt von 1694, als er darin auf die Aus-
einandersetzung um Horb einging, eine Parallele zwischen dessen beiden 
Fürsprechern Winckler und Hinckelmann und den Juden.74  In ähnlicher 
Weise verfuhr Johann Friedrich Mayer, der Hauptgegner der Pietisten in 
Hamburg. In seiner gegen die „Observationes Biblicae" von August Her-
mann Francke gerichteten Schrift mit dem Titel „Anweisung zum recht lu-
therischen Gebrauch des heiligen Psalter-Buchs" von 1695 behauptete er, 
Francke habe seine Übersetzungskünste in der „Schule des Satans", also in 
der Synagoge, erlernt? 

Genährt wurde die unter den lutherisch-orthodoxen Geistlichen verbrei-
tete Vorstellung von einer Affinität des Pietismus zum Judentum zweifellos 
durch einen Glaubenswechsel, der 1697 in Amsterdam stattfand. In jenem 
Jahr trat dort Johann Peter Spaeth, ein ehemaliger Jesuit, der dann zu einem 
Anhänger Speners pietistischer Reformbewegung geworden war, zum Juden-
tum über. Unter seinem neuen Namen Moses Germanus entwickelte sich 
dieser zu einem an spätere Aufklärer gemahnenden Bibelkritiker, der zentrale 
Dogmen des christlichen Glaubens wie die Messianität Jesu und die Trinität 
in Frage stellte. In der Folge wurde oftmals gegenüber dem Pietismus der Vor-
wurf der Verführung zum Judentum erhoben? 6  Zwar entbehrten die bei den 
Hamburger orthodoxen Geistlichen erkennbaren Tendenzen, deren pietisti-
sche Amtsbrüder in die Nähe des Judentums zu rücken, einer konkreten 
Grundlage. Dennoch verdeutlichen diese Versuche, daß damalige lutherisch-
orthodoxe Geistliche in Speners Gedanken zu den Juden und deren Bekeh-
rung eine gefährliche Annäherung an das Judentum sahen und diesen Um-
stand als Waffe in der Auseinandersetzung mit dem Pietismus gegen dessen 
Anhänger verwendeten. 
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Die Einstellung pietistischer Geistlicher in Hamburg zum Judentum 
im Spiegel ihrer Predigten 
In den Predigten Johann Wincklers, der als ein „gründliche[r] und geist-
volle[r], gelehrter Theologe" sowie als ein begabter Prediger beschrieben 
wird, offenbart sich, daß dieser die judenfeindliche Grundeinstellung seiner 
orthodoxen Kollegen teilte? In seinen Kanzelvorträgen finden sich Aus-
führungen zur angeblichen Verstocktheit der Juden ebenso wie die seinerzeit 
geläufige, im christlichen Überlegenheitsanspruch wurzelnde Feststellung, 
daß die gegenüber der christlichen Botschaft vermeintlich blinden, bösen Ju-
den einem Irrglauben anhängen würden?' Anscheinend reichte die antijüdi-
sche Kanzelpolemik Wincklers aber nicht an das in damaligen lutherisch-or-
thodoxen Predigten übliche Maß an Hetze gegenüber Nichtlutheranern 
heran. Insbesondere weil Winckler auf Strafpredigten gegen Reformierte ver-
zichtete, geriet er offenbar bei seinen damaligen Amtsbrüdern in den Ver-
dacht der Heterodoxie.79  

In das Bild eines um Beförderung der Frömmigkeit seiner Gemeinde so-
wie um die Rettung des Seelenheils von Abweichlern bemühten Predigers 
fügt sich dagegen sein Verhalten gegenüber Andreas Pedersson Kempe naht-
los ein. Denn es war Winckler, der sich, wenn auch erfolglos, intensiv be-
mühte, diesen 1688 in der Stadt inhaftierten Anhänger des Chiliasmus zum 
‚rechten' Glauben zurückzuführen.8° Orthodoxe Härte ging diesem Prediger 
ab, wie sich unter anderem daran offenbarte, daß er für eine Milderung des 
Verdikts der Gotteslästerung eintrat, das Senior Schultz über Kempes Werk 
„Israels erfreuliche Botschaft" gefällt und schließlich durchgesetzt hatte." Der 
seelsorgerische Impetus, der bei Winckler genauso wie der Verzicht auf 
scharfe Polemik gegen Andersgläubige erkennbar ist, schlug sich, wie bereits 
erwähnt, bei diesem Prediger auf der Ebene konkreten Handelns aber nicht 
in einem Zuwachs an Sanftmut und Duldsamkeit gegenüber der jüdischen 
Religion nieder.82  

Pastor Johann Heinrich Horb an St. Nikolai wurde von seiner Gemeinde 
wegen seiner bibeltreuen, anschaulichen und eindrucksvollen Kanzelvorträge 
hoch geschätzt. Predigtdrucke aus dessen Feder belegen nicht nur das 
Bemühen dieses Geistlichen, seine Zuhörer zu einer von lebendiger und 
vertiefter Frömmigkeit bestimmten Lebensgestaltung anzuhalten, sondern 
erweisen ebenfalls, daß Horb theologisch mit dem traditionellen Antijudais-
mus der lutherischen Orthodoxie konform ging.83  Eine Passionspredigt 
dieses Predigers verdeutlicht, daß er wie einstmals Spener von der Wirksam-
keit von Zwangspredigten für die Juden überzeugt war. Von seinen luthe-
risch-othodoxen Amtsbrüdern wurde Horb allerdings von Beginn seiner 
Amtszeit an der Heterodoxie verdächtigt.84  Hinweise darauf, daß dieser Pa- 
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stor sich in Hamburg aktiv für die Judenbekehrung einsetzte, liegen nicht 
vor. Die Angriffe auf die jüdische Religion und die Juden in Horbs Predigten 
sind zudem nicht besonders zahlreich und gehen in ihrer Diktion nicht über 
das zeitübliche Maß an Polemik und Gehässigkeit hinaus. 

Bemerkenswert erscheint Horbs Verhalten im Sommer 1692 im Zusam-
menhang mit der vom Tischleramt ausgelösten Kontroverse um die Juden. 
Im Gegensatz zu seinen Kollegen, die die Juden von der Kanzel anpranger-
ten, predigte Horb offenbar gegen das harte Vorgehen der Handwerker ge-
genüber der jüdischen Minderheit. Daß dieser Pastor seine zweifellos juden-
feindliche Grundeinstellung, gemessen an der Praxis der Mehrzahl der Geist-
lichen, zurückhaltend von der Kanzel vertrat, blieb, wie es scheint, auch den 
Juden nicht verborgen. Denn anscheinend nahmen einige Angehörige dieser 
Minorität im Jahr 1693 während des sogenannten Priesterstreits Partei für den 
Pastor an St. Nikolai. Das geschah zu einem Zeitpunkt, als die lutherisch-or-
thodoxen Kräfte, angeführt von Pastor Mayer und Senior Schultz, die Abset-
zung Horbs wegen Heterodoxie nach heftigen, öffentlich in Streitschriften 
und von den Kanzeln ausgetragenen Auseinandersetzungen schließlich er-
reicht hatten.85  

Gemessen an den wenigen Predigtdrucken, die von dem Pastor an St. Ka-
tharinen Abraham Hinckelmann vorliegen, hatte judenfeindliche Kanzel-
propaganda für diesen Prediger keinen hohen Stellenwert. Dessen theolo-
gisch begründete Vorurteile gegen das Judentum manifestierten sich aber 
doch in einer Predigt über den ersten Psalm in gelehrten Ausführungen, mit 
denen er die jüdische Exegese der Heiligen Schrift zu widerlegen suchte. Of-
fenbar war diese Vorgehensweise charakteristisch für diesen Geistlichen, der 
für seine Gelehrsamkeit und seine ausgezeichneten Kenntnisse der orientali-
schen Sprachen bekannt war.86  Allerdings deutet sich in einem in den Akten 
der Commerzdeputation vorliegenden kurzen Bericht eines anonymen Zeit-
genossen über eine Predigt Hinckelmanns an, daß dieser Pastor Obrigkeits-
kritik nicht scheute, wenn es um Angelegenheiten der Juden ging. In der frag-
lichen Predigt vom 31. Juli 1692 äußerte sich Hinckelmann anscheinend zur 
Kontroverse zwischen dem Tischleramt und den Juden und erteilte Hamburg 
deshalb eine scharfe Rüge, weil den Juden dort um wirtschaftlicher Vorteile 
willen Rechte eingeräumt würden, die ihnen aus theologischer Sicht keines-
falls zugestanden werden dürften.87  

Aufschlußreich für Hinckelmanns Einstellung zum Judentum erscheint 
darüber hinaus eine Passage in dessen gegen die Lehre Jakob Böhmes gerich-
tetem Werk „Detectio fundamenti boehmiani" von 1693. Darin trat dieser 
Geistliche vehement für ein Studium der jüdischen Schriften wie der Kab-
bala ein, weil dieses eine Voraussetzung für das ‚rechte' Verständnis dieser Li- 
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teratur sei. Dagegen warnte Hinckelmann vor jüdischen Exegeten, die „von 
Gott verlassene [...] Scribenten" und „Schwätzer" seien und diese Texte „voll-
ends mit denen monströsen Mißgeburthen ihres fanatischen Gehirns verder-
bet" hätten.88  Seine Wertschätzung der Kabbala ging also einher mit einem 
außerordentlich abfälligen Urteil über deren jüdische Interpreten. So bleibt 
festzustellen, daß Hinckelmann zwar für ein Studium der jüdischen Schrif-
ten eintrat, dabei aber der zeitüblichen christlichen Sichtweise verhaftet blieb. 
Ein grundsätzlicher Wandel in der Einstellung zum Judentum ist also bei 
Hinckelmann ebensowenig festzustellen wie bei seinen pietistischen Kollegen 
Winckler und Horb." 

Predigten eines dritten pietistisch eingestellten Geistlichen in Hamburg, 
des Predigers an St. Nikolai von 168o bis 1684 Detlef Beckmann, bestätigen 
diesen Eindruck. In der „Des wahren Messiae Persohn" betitelten Predigt aus 
dem Jahr 1680 setzte sich Beckmann vorwiegend theologisch mit den Juden 
und der jüdischen Religion auseinander. Darin breitete dieser Geistliche das 
christliche Dogma der Messianität Jesu mit einem belehrenden Impetus vor 
seinen Zuhörern aus, um diesem Lehrsatz dann die angeblich vergebliche 
Messiashoffnung der Juden gegenüberzustellen.9° Darüber hinaus äußerte 
sich Beckmann in seiner Antrittspredigt aus demselben Jahr aber auch zu den 
Konsequenzen, die sich seiner Ansicht nach aus den christlich-theologischen 
Lehrsätzen für Christen im alltäglichen Umgang mit Juden ergaben. In die-
sem Kanzelvortrag hob der Prediger an St. Nikolai hervor, daß das Bekennt-
nis zum „rechte[n] Glaube[n]" sowie eine „rechte" Lebensführung die Maß-
stäbe sein sollten, nach denen Lutheraner über ihre Mitmenschen urteilen 
sollten; ein Diktum, das aus seiner Sicht insbesondere diejenigen lutheri-
schen Dienstboten beherzigen sollten, die bei „Papisten / Calvinisten und 
andren irrigen Secten" und „auch wol gar bey Juden / die Christum / Gottes 
Sohn / unsern wehrtesten Seeligmacher verläugnen", im Dienst stehen und 
dadurch ihr Seelenheil auf das Spiel setzen würden.9' 

Beckmanns mahnende Worte an Christen, die sich bei Juden verdingten, 
waren nicht weit von der Forderung nach einem obrigkeitlichen Verbot der-
artiger Beschäftigungsverhältnisse entfernt, wie sie bereits zu Müllers Lebzeit 
erklungen war und in den neunziger Jahren von der Geistlichkeit erneut er-
hoben wurde. In der fraglichen Predigt sprach sich Beckmann auch für Be-
kehrungspredigten für die Juden aus und äußerte unüberhörbar Kritik am 
Umgang der Hamburger Obrigkeit mit dieser Minderheit. Denn aus Beck-
manns Sicht war es die Conditio sine qua non der Duldung von Juden in der 
christlichen Gesellschaft, daß diese 3X/idersprecher" des Messias an „Christi 
Predigten" und am Abendmahl teilnehmen, sich also mindestens äußerlich 
zum lutherischen Glauben bekennen sollten.92  Beckmann besaß anscheinend 
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überhaupt alles andere als eine zu Sanftmut und Duldsamkeit tendierende 
Persönlichkeit, sondern diesem Geistlichen war vielmehr ein eigensinniger, 
kritischer und auseinandersetzungsfreudiger Geist eigen. Darauf deutet bei-
spielsweise sein Bekenntnis in der Antrittspredigt hin, daß er sich auch in 
Hamburg nicht den Mund verbieten lassen würde.93  

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich aus dieser Betrachtung der 
damals dem Pietismus zugeneigten Geistlichen ein Bild von deren Einstel-
lung zum Judentum ergibt, das kaum auf einen einheitlichen Nenner zu 
bringen ist. In ihrem theologischen Negativurteil über die jüdische Religion 
und deren Träger gingen diese Geistlichen aber sowohl untereinander als 
auch mit ihren lutherisch-orthodoxen Kollegen konform. Am ausgeprägte-
sten wohl bei Horb sowie partiell auch bei Winckler und Hinckelmann deu-
tet sich aber eine Tendenz an, entsprechend Speners Reformideen in der Ver-
kündigung in neuartiger Weise der Beförderung eines frommen, stärker an 
der christlichen Botschaft ausgerichteten christlichen Lebenswandels den 
Vorrang vor scharfer Polemik gegen Andersgläubige einzuräumen; ein Ziel, 
das, wenn es erreicht, die Juden nach Speners Vorstellung zur Bekehrung 
ermutigen würde. Über dieses im Rahmen des pietistischen Gedankenguts 
indirekte Wirken für die Judenbekehrung hinaus sind weitere darauf gerich-
tete Aktivitäten bei keinem der damaligen pietistischen Prediger, zwischen 
denen übrigens auch Differenzen bestanden, erkennbar. Eingedenk dessen, 
daß es diesen Geistlichen nicht gelang, die pietistische Frömmigkeitsbewe-
gung in Hamburg gegen den machtvollen Widerstand der orthodoxen 
Kräfte zu etablieren, sowie der Tatsache, daß die Judenbekehrung in Ham-
burg seinerzeit bereits in Gestalt der Edzardischen Proselytenanstalt auf pri-
vater Ebene institutionalisiert worden war, erscheint das aber nicht als er-
staunlich.94  

Zwar unterscheiden sich vor allem die Predigten Beckmanns, soweit 
darin die Juden betreffende Themen behandelt sind, kaum von denen seiner 
orthodoxen Kollegen. Aber auch die Kanzelvorträge Wincklers, Horbs und 
Hinckelmanns deuten, wenngleich weniger ausgeprägt, darauf hin, daß bei 
den damaligen Geistlichen mit der Affinität zum Pietismus keineswegs stets 
der Verzicht auf judenfeindliche Kanzelpolemik verbunden war." Um zu 
einem abschließenden Urteil darüber zu kommen, ob sich die Behandlung 
der jüdischen Thematik in den Predigten der Pietisten im Vergleich zu 
denjenigen der lutherisch-orthodoxen Geistlichen gewandelt hatte, bedürfte 
es allerdings einer gründlichen Untersuchung auf einer breiteren Basis 
überlieferter Predigtdrucke. Dessenungeachtet bleibt im Ergebnis festzuhal-
ten, daß — abgesehen davon, daß die pietistische Reformbewegung in Ham-
burg gegen den Widerstand der lutherischen Orthodoxie nicht etabliert 
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werden konnte — die geistlichen Anhänger des Pietismus selbst grundsätz-
lich den judenfeindlichen Lehrsätzen der lutherischen Theologie verhaftet 
waren. 

Judenpolitische Forderungen der Geistlichkeit im Kontext der 
Rekonstruktion der Hamburger Verfassung (1708 bis 171o) 
Im Jahr 1708 setzte die Kaiserliche Kommission den innerstädtischen Unru-
hen, die vor allem von einem Demagogen im geistlichen Gewand, dem Pa-
stor an St. Jacobi Krumbholtz, von der Kanzel herab geschürt worden und 
fast zur Anarchie ausgeartet waren, ein Ende. Die Geistlichkeit ließ allerdings 
jede Bereitschaft vermissen, für den folgenreichen Mißbrauch des geistlichen 
Predigtamtes in den unruhigen Zeiten miteinzustehen.96  Das von der Kom-
mission entworfene Praeliminar-Reglement, mit dem künftig die Diszipli-
nierung der Geistlichkeit sichergestellt werden sollte, weigerten sich die 
Prediger auch dann noch zu akzeptieren, als dieses Reglement als Bestandteil 
des Artikels 24 des Hauptrezesses von Rat und Bürgerschaft gebilligt und 
schließlich vom Kaiser bestätigt worden war.97  

Die Ablehnung bereits des Praeliminar-Reglements durch die Priester-
schaft, die erstmals 1711 erfolgte, ließ letztlich ebenfalls das Projekt einer 
neuen Kirchenordnung scheitern. 1709 hatten die Geistlichen auf Verlangen 
der Obrigkeit eine Kirchenordnung verfertigt, die bei Rat und Bürgern auf 
Mißfallen gestoßen war. Dem kirchlichen Regelungswerk, das Rat und Bür-
ger daraufhin entwarfen, verweigerten wiederum die Pastoren ihre Zustim-
mung und stellten in Aussicht, ihren Entwurf zu einer Kirchenordnung der 
Kaiserlichen Kommission zu übergeben. Diese wies allerdings das Ansinnen 
der Geistlichen zurück. Vermittlungsversuchen der Kommission zwischen 
Rat und Bürgern auf der einen und der Geistlichkeit auf der anderen Seite in 
dieser Angelegenheit war kein Erfolg beschieden. Daher blieb es bei der An-
kündigung im Artikel 24 des Hauptrezesses, daß Rat und Sechziger als „per-
petuis Mandatarii Ecclesiae" sich künftig untereinander nach vorheriger An-
hörung der Geistlichen über eine Revision der Kirchenordnung einigen woll-
ten." Auch der Versuch der Prediger scheiterte, eine Umformulierung dieses 
Artikels durchzusetzen, die ihnen die gleichberechtigte Mitarbeit an der pro-
jektierten Revision garantiert hätte.99  In der Folge blieb es allerdings bei der 
Absichtserklärung des Artikels 24, denn der Plan zu einer Revision der Kir-
chenverfassung wurde nicht wieder aufgegriffen.100  

Dennoch erscheint die von der Geistlichkeit damals entworfene neue 
Kirchenordnung deshalb einer Betrachtung wert, weil diese ein deutliches 
Licht auf deren Einstellung zur jüdischen Minderheit am Ende des hier 
gewählten Berichtzeitraumes wirft. Einvernehmen bestand, das zeigt ein 
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Vergleich der fraglichen Entwürfe zur Kirchenordnung, zwischen den 
Predigern auf der einen sowie Rat und Sechzigern auf der anderen Seite dar-
über, daß an dem Grundsatz der Einheit im lutherischen Glauben und dem 
Verbot der Religionsausübung für nichtlutherische Minderheiten und Juden 
in der Stadt festgehalten werden sollte. Bemerkenswert erscheint, daß die 
Prediger im Gegensatz zu Rat und Sechzigern darüber hinaus weitere 

Vorschriften zum Schutz des lutherischen Glaubens, so beispielsweise ein 
Verbot der Eheschließung zwischen Lutheranern und christlichen Nicht-
lutheranern sowie zwischen Lutheranern und Juden, für erforderlich hiel-
ten. Daneben findet sich nur in der von den Geistlichen entworfenen 
Kirchenordnung ein Artikel, der sich ausschließlich mit der jüdischen Min-
derheit befaßte.lin 

Unter der Überschrift ,,Von der Information der Juden" konstatierten die 
Geistlichen darin, daß „nach dem Befehl und Exempels [... des] Heylandes" 
sowie nach dem Gebot der Nächstenliebe Christen die Pflicht obliegen 
würde, auf die Bekehrung der vielen „blinden", „verstockten" Juden in der 
Stadt zum christlichen Glauben einzuwirken.102  Synagogen zu halten sowie 
jüdische Feste zu feiern sollte den Juden daher verboten werden. Vielmehr 
sollten diese unter Androhung der Verweisung aus der Stadt verpflichtet wer-
den, „wie in andern Christlichen Republiquen gewöhnlich", wöchentlich 
christliche Predigten oder Unterweisungen zu besuchen.'°3  Mit der Aufgabe, 
die Juden in der christlichen Lehre zu unterrichten, sollte ein Hamburger 
Prediger oder Professor betraut werden. Dessen Unterhalt sollte genauso wie 
der für Konvertiten aus dem Judentum aus vierteljährlichen Kirchenkollek-

ten bestritten werden.104  
Projektiert als Bestandteil einer Kirchenordnung, kann dieser Artikel zwei-

fellos als religiös-politische Grundsatzerklärung der damaligen lutherischen 
Geistlichkeit zum Judentum betrachtet werden. Die darin behandelten The-
men, Maßnahmen zur Judenbekehrung, die Etablierung von Zwangspredig-
ten für die Juden sowie die Anstellung eines speziellen Geistlichen für deren 
Unterweisung, gleichen den Forderungen, die bereits Senior Johannes Mül-
ler mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor in seinem „Judaismus" sowie in den 

Jahren 165o bis 1653 erhoben hatte.105  Ebenso wie seinerzeit Müller und des-
sen Amtsbrüder und gleichermaßen erfolglos strebten also auch die lutheri-
schen Geistlichen noch am Anfang des i8. Jahrhunderts danach, den juden-
feindlichen Dogmen der lutherischen Theologie politische Wirksamkeit zu 

verleihen. Im Rahmen der Revision der Kirchenordnung sahen die Prediger 
offenbar die Chance, diese Zielvorstellung zu verwirklichen. Das spricht 
dafür, daß das neue Judenreglement von 171o, in dem den Juden eng be-

grenzte religiöse Rechte zugestanden worden waren, die volle Billigung der 
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Geistlichkeit nicht gefunden hatte. Unverkennbar ging es den Pastoren in 
Hamburg auch noch am Anfang des 18. Jahrhunderts darum, der Vorrang-
stellung des lutherisch-orthodoxen Glaubens in der Stadt dadurch einen 
sinnfälligen Ausdruck zu geben, daß die Juden erheblichen religiösen Re-
striktionen sowie einem massiven Bekehrungsdruck ausgesetzt wurden. Das 
Streben der Geistlichen war also sichtlich nach wie vor darauf gerichtet, die 
jüdische Religion, sei es durch freiwillige Abwanderung oder Bekehrung der 
Juden, aus Hamburg wieder zu eliminieren, um diese lutherisch-orthodoxe 
Stadt dem ersehnten Idealzustand konfessioneller Konformität näherzubrin-
gen. 

Sefarden und Aschkenasen in Hamburg 
unter dem Vorzeichen judenpolitischer Restriktionen 

Die sefardische Gemeinde 
Die portugiesischen Kaufleute konnten sich in der wirtschaftlich bedeuten-
den Rolle, die sie in der städtischen Wirtschaft spielten, zwar noch bis zum 
Ende der neunziger Jahre behaupten. Dennoch deuten verschiedene Fakten 
darauf hin, daß im letzten Drittel jenes Jahrhunderts eine ökonomische Ne-
gativentwicklung für die sefardische Gemeinde in Hamburg einsetzte. Den 
Zenit ihres Wachstums hatte diese in den sechziger Jahren bereits überschrit-
ten. Außerdem begann sich die Zahl der portugiesischen Juden, das belegt 
das seit 167o zurückgehende jährliche Steueraufkommen der sefardischen 
Gemeinde in aller Deutlichkeit, allmählich zu verringern. Für die Zeit um 
1680 kann man von einer Zahl von etwa 30o Personen, also rund 6o Fami-
lien, ausgehen, die sich allerdings in den folgenden Jahren weiter reduzierte. 
1697 beriefen sich die Portugiesen selbst darauf, daß ihre Gemeinde nur noch 
aus wenigen Familien bestehen würde.1°6  

Symptomatisch für den beginnenden Niedergang war ein Wandlungspro-
zeß innerhalb der Gemeinde, der sich zum Jahrhundertende abzeichnete und 
auch das äußere Erscheinungsbild dieser jüdischen Gruppierung in der Stadt 
veränderte. In den Jahren zwischen 1671 und 1691 waren Persönlichkeiten 
und Gelehrte wie Abraham de Fonseca, David Cohen de Lara, Benedikt de 
Castro sowie Moses Gideon Abudiente und Samuel Abas, denen die Ge-
meinde ihre geistige und kulturelle Blütezeit zu verdanken hatte, gestorben 
oder abgewandert. In der Folge trat die kaufmännische Ausrichtung in der 
Gemeinde in den Vordergrund. Große Gelehrte, wie beispielsweise der Rab-
biner Abraham Cohen Pimentel, wurden zu Ausnahmeerscheinungen unter 
den Hamburger Sefarden.107  
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Auf eine durch Abwanderung veränderte Sozialstruktur der portugiesisch-
jüdischen Gemeinde mag auch eine Klausel zurückzuführen sein, die sich in 
einem mit der Stadt am 24. Januar 1690 geschlossenen Kontrakt über die 
Höhe der jährlichen Abgaben findet. Darin war vorgesehen, daß die in einer 
— leider nicht überlieferten — Liste, in der alle steuerpflichtigen Portugiesen 
sowie die auf sie entfallenden Steuerbeträge verzeichnet waren, am Schluß ge-
nannten 34 Familienvorstände ihren Anteil von 164 Mark an der Gesamt-
steuer von „1333/3"  Reichstalern entgegen der sonst üblichen Praxis nicht ein-
zeln bezahlen sollten. Vielmehr wurde die Gemeinde verpflichtet, diesen Be-
trag einzutreiben und für die Erlegung dieser Summe kollektiv einzuste-
hen.1°8  Offenkundig handelte es sich bei diesen Familienvorständen, für de-
ren Abgaben die Hamburger Obrigkeit im Gegensatz zur im übrigen indivi-
duell erhobenen Steuer die Gemeinde mit der korporativen Haftung bela-
stete, also um weniger begüterte bzw. arme Gemeindemitglieder. Festzuhal-
ten ist, daß — unter der Voraussetzung, die für die Zeit um 168o genannte 
Schätzung von etwa 6o sefardischen Familien insgesamt wäre zutreffend —
mehr als die Hälfte davon in eher finanziell dürftigen Verhältnissen gelebt zu 
haben scheint. Es ist also davon auszugehen, daß innerhalb der auf das Ganze 
gesehen immer noch wohlhabenden Gemeinde ein ausgeprägtes soziales Ge-
fälle bestand. 

In den Quellen staatlicher Provenienz spiegelt sich deutlich, daß die Auf-
bruchs- und Aufstiegsphase der sefardischen Gemeinde, in der es um die Er-
weiterung der von der Stadt gesetzten rechtlichen Grenzen gegangen war, in 
jenen letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts beendet war. So sorgte nicht 
mehr die Religionsausübung der Portugiesen für innenpolitischen Zündstoff, 
sondern die der Aschkenasen. Jene hatten offenbar nach den gescheiterten 
Synagogenbauversuchen in den sechziger und siebziger Jahren resigniert und 
sich im beschränkten Rahmen des Möglichen arrangiert. Von hoher Relevanz 
für die sefardische Gemeinde war anscheinend nach wie vor die Aufrechter-
haltung von Disziplin unter den Mitgliedern, was angesichts des zunehmend 
judenfeindlichen Klimas in der Stadt nicht erstaunen kann. Um unbot-
mäßige Mitglieder unter Kontrolle zu bringen, nahm die Gemeinde in den 
siebziger Jahren sogar obrigkeitliche Hilfe in Anspruch. Zur damaligen Zeit 
wurde der portugiesischen Nation nämlich gestattet, die „unruhigen Köpffe" 
unter ihnen gegen Erstattung des Kostgelds im Zuchthaus oder in der „Fro-
nerey" einzuquartieren.'°9  Von Vorsicht und Zurückhaltung ließen sich die 
Portugiesen offenbar auch dann leiten, wenn sie religiöse Zusammenkünfte 
abhielten. Günstig gelegen für unauffällige Versammlungen war anscheinend 
unter anderem eines der Häuser der Sefarden am Alten Wall. Dessen Lage ne-
ben einem ausschließlich von Glaubensgenossen bewohnten Gebäude ga- 
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rantierte den portugiesischen Juden den Zugang zu den Gebetsversammlun-
gen, ohne daß dadurch großes Aufsehen erregt wurde.'" 

Als Manuel Teixeira im Jahr 1688 Andreas Pedersson Kempes Widmung 
in dessen Werk „Israels erfreuliche Botschafft" zurückwies, indem er diesen 
bei der Obrigkeit denunzierte, wurde er wohl auch von dem Motiv geleitet, 
Anstoß bei der lutherischen Geistlichkeit und daraus erwachsende Gefahren 
für die Gemeinde sowie für seine eigene Position in der Stadt zu vermeiden." 
Allerdings erwies sich dann fast ein Jahrzehnt später, daß die Sefarden trotz 
aller geübten Selbstdisziplinierung und Zurückhaltung mit in den Strudel 
der antijüdischen Bestrebungen geraten sollten, die im Kontext der damali-
gen inneren Streitigkeiten von Bürgern und Geistlichen initiiert und getra-
gen wurden. Angesichts des drohenden Verlusts wesentlicher ihrer ange-
stammten Privilegien, der sich im Mai 1697 in Gestalt der in den „Revidir-
ten Articuli" projektierten judenrechtlichen Restriktionen anbahnte, be-
schloß die portugiesisch-jüdische Gemeinde am 31. desselben Monats, den 
Niederlassungsvertrag mit der Stadt im Fall der Umsetzung der Beschrän-
kungen in geltendes Recht aufzukündigen. Einigkeit wurde darüber erzielt, 
daß man als ,Portugiesische Nation' danach unter anderem zum „Succurs 
der Armen [...] allesambt ein Jahr beysammen [...] bleiben" wollte, und 
zwar in Altona oder einem anderen Ort im Herrschaftsbereich des dänischen 
Königs. Lediglich die Sefarden, die die finanziellen Verpflichtungen gegenü-
ber der Gemeinde erfüllt hätten, sollten, so wurde vereinbart, sich anderswo 
hinbegeben dürfen."12  

Ungeachtet dieses Beschlusses kam es zu Streitigkeiten innerhalb der Ge-
meinde, an denen anscheinend insbesondere wohlhabende Familien wie die 
Teixeiras, Nunes Henriques und Mussaphias beteiligt waren. Wahrscheinlich 
spielte dabei eine entscheidende Rolle, daß der Löwenanteil der durch die 
Sonderabgabe von zo.000 Reichstalern erheblich gestiegenen finanziellen 
Lasten der Gemeinde von nur wenigen reichen Familien zu tragen war. Ma-
nuel Teixeira jedenfalls, dessen innerstädtische Position nach dem Tod der 
Königin Christine im Jahr 1689 weniger gesichert war, bemühte sich in je-
nem Krisenjahr erfolgreich bei dem dänischen König um das Amt des Resi-
denten im Niedersächsischen und Westfälischen Kreis. Allerdings erlangte er 
dennoch nicht die Freistellung von den städtischen Steuern und Abgaben, die 
gewöhnlich mit einem solchen diplomatischen Amt verbunden war. Denn 
die Anerkennung Teixeiras als Resident scheiterte daran, daß der innenpoli-
tisch geschwächte Rat sich nicht gegen den Widerstand der Bürgerschaft 
durchsetzen konnte.113  

Details über die innergemeindliche Situation in jener Zeit, nachdem die 
besonders von den portugiesischen Juden als diskriminierend empfundenen 
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„Revidirten Articuli” im September 1697 in Kraft getreten waren, sind kaum 
bekannt. Fest steht aber, daß die Gemeinde ihrer vornehmsten Stütze, näm-
lich der finanzstarken und politisch einflußreichen Familie Teixeira, im Jahr 
1698 verlustig ging. In jenem Jahr siedelte Manuel Teixeira mit seiner weit-
läufigen Verwandtschaft über die Zwischenstation Altona nach Amsterdam 
über. Obwohl der Stadt eng verbunden, verließ Teixeira die Elbmetropole, als 
dort geeignete Rahmenbedingungen für seine geschäftlichen und politischen 
Ambitionen nicht länger garantiert zu sein schienen. Andere wohlhabende 
Familien wie die Nunes Henriques, Soares und Bravos folgten seinem Bei-
spiel."4  

Die in Mitgliederstärke und Finanzkraft reduzierte Restgemeinde in Ham-
burg hatte in den Jahren nach 1698 bis 1708 nicht nur unter der anhaltend 
judenfeindlichen Atmosphäre in der Stadt zu leiden. Vielmehr wurde die se-
fardische Gruppierung zusätzlich durch innere Zwistigkeiten geschwächt, die 
schließlich in einer Spaltung der Gemeinde mündeten. Welche Differenzen 
damals zur Teilung der Gemeinde führten, ist noch nicht abschließend er-
forscht. Bekannt ist, daß Jacob Abensur, der als Resident des polnischen Kö-
nigs amtierte und sich durch einen wechselvollen Lebenslauf sowie eine fa-
cettenreiche, schillernde Persönlichkeit auszeichnete, dabei eine tragende 
Rolle spielte. Im Jahr 1701 sammelte sich um Abensur jedenfalls eine Gruppe 
portugiesischer Juden, zu denen auch Mitglieder der Familien da Silva, da 
Fonseca, Mussaphia und Machorro gehörten. Diese begründete eine eigene 
Betgemeinde und setzte sich damit in einen Widerspruch zu den Statuten der 
Gemeinde. Unter anderem wegen der Friedhofsnutzung gerieten die Separa-
tisten dann in Streit mit dem Gemeindevorstand. In diese interne Auseinan-
dersetzung wurde auch die hamburgische Obrigkeit involviert, die mit Rück-
sicht auf die Stellung Abensurs als Diplomat diesem Schutz gegen Beleidi-
gungen gewährte und auf diese Weise die Sache der Abweichler stützte."5  Im 
Ergebnis lösten sich schließlich im Jahr 1704 dreizehn Familien jedenfalls 
zeitweise von der Hamburger Gemeinde und bildeten in Altona eine eigene 
Gemeinde, nachdem diese Gruppe zuvor eine Niederlassungskonzession 
vom dänischen König Friedrich IV. erlangt hatte."6  

Unter anderem durch eine Verlängerung der Amtsperiode des Vorstands 
von zwei auf acht Jahre versuchte die portugiesisch-jüdische Gemeinde im 
Jahr 1706, eine kontinuierliche Erledigung anstehender Aufgaben zu garan-
tieren und den durch die Spaltung eingetretenen Schaden für die Gemeinde 
zu begrenzen.117  Zur damaligen Zeit verfügte die Gemeinde nur noch über 
wenige Mitglieder, die sich, wie zum Beispiel der angesehene Arzt Josua da 
Fonseca, mit den aus berühmten Familien des 17. Jahrhunderts hervorgegan-
genen Persönlichkeiten messen konnten. Dessenungeachtet waren Stolz und 
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Selbstbewußtsein der Sefarden anscheinend ungebrochen, wie die Tatsache 
belegt, daß die Initiative zur Revision des Judenrechts im Jahr 1709 zur Zeit 
der Herrschaft der Kaiserlichen Kommission von dieser Gruppe ausging. Al-
lerdings konnte durch die Erneuerung traditioneller Privilegien sowie die aus-
drückliche Anerkennung sefardischer Verdienste um den Iberienhandel 
Hamburgs im Judenreglement von 1710 der Niedergang der Gemeinde we-
der rückgängig gemacht noch aufgehalten werden. Der Zuzug von Glau-
bensgenossen ging weiter zurück, und der Schwerpunkt des geschäftlichen 
Engagements der Portugiesen verlagerte sich vom selbständigen Unterneh-
mertum weg zur Maklertätigkeit sowie zu abhängigen Beschäftigungen hin.18  
Seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts, das in Hamburg in Hinsicht auf die 
jüdischen Niederlassungen zum Jahrhundert der aschkenasischen Juden 
wurde, besaß die portugiesisch-jüdische Gemeinde in der Stadt nur noch 
marginale wirtschaftliche Bedeutung. 

Die aschkenasischen Gemeinden 
Die Ansiedlung der Aschkenasen wurde nach 1674, obwohl bis 1697 ohne 
rechtlich gesicherten Status, nicht noch einmal in Frage gestellt. Wenn auch 
das judenfeindliche Stereotyp vom Wucher- oder Schacherjuden gerade im 
Blick auf die hochdeutschen Juden in der christlichen Bevölkerung lebendig 
blieb,119  so wurde deren Präsenz im städtischen Alltagsleben nunmehr den-
noch grundsätzlich akzeptiert. Eine gewisse obrigkeitliche Anerkennung der 
im Rahmen des Dreigemeindeverbands existenten drei Gemeinden geht bei-
spielsweise daraus hervor, daß die Aschkenasen seit 1677 in gleicher Weise wie 
die Sefarden Vereinbarungen über die Höhe ihrer jährlichen Steuer mit der 
Deputation zur Annehmung der Fremden abschlossen.12° Für eine faktische 
Akzeptanz der aschkenasischen Gemeinden durch den Rat spricht auch, daß 
deren Vorstehern 1689 obrigkeitliche Amtshilfe bei der Ausweisung bzw. Be-
strafung unbotmäßiger Gemeindemitglieder zugesagt wurde.121  

Zwar belegt die Beschwerde der Goldschmiede vom 11. Februar 1697, daß 
wirtschaftliche Konkurrenzfurcht sich immer noch in Forderungen nach 
Ausweisung der jüdischen Minderheiten manifestieren konnte. Aber diese in 
politisches Handeln umzusetzen kam auch für die Bürgerschaft nicht mehr 
in Betracht, trotz der im übrigen ausgeprägten Energie, mit der sie in jenem 
Jahr gegen die Juden yorging.122  Die jahrzehntelange Präsenz der Aschkenasen 
in der Stadt, deren stetig zunehmende Anzahl und wachsende Wirtschafts-
und Finanzkraft hatten, wenngleich dieser Aufstieg auch von vermehrten, im 
lutherisch-orthodoxen Antijudaismus wurzelnden Konflikten begleitet 
wurde, dennoch eine faktische Zugehörigkeit dieser Minderheit zur Ein-
wohnerschaft Hamburgs begründet. 
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Seit sich die Gruppe der Aschkenasen in Hamburg, zu der im Jahr 1654 nur 
die als Bediente der Sefarden tätigen, bereits genannten 18 Personen gehörten, 
drei Jahre später erneut um etwa 15 Familien aus Altona vergrößert hatte, ver-
mehrte sich deren Anzahl offenbar stetig. Ein Beleg dafür, welches Ausmaß 
dieses Wachstum bis zum Jahrhundertende hatte, findet sich im Diarium des 
Seniors Schultz. Danach gaben die Abgesandten der aschkenasischen Ge-
meinde, Berend Salomon und Jacob Hertz, für das Jahr 1696 die Zahl der 
aschkenasischen Familien in Hamburg mit 300 an. Zu jenem Zeitpunkt leb-
ten also ca. 1500 Angehörige der hochdeutsch-jüdischen Gemeinden in der 
Stadt. Da diese Zahl im Zusammenhang mit der seinerzeit in Kreisen der Bür-
ger diskutierten Steuererhöhungen für die jüdische Minderheit von den Ju-
den selbst genannt wurde, dürfte sie eher unter- als übertrieben gewesen 
sein.23  In einer Berufsliste staatlicher Provenienz, die etwa in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts entstand, sind 720 aschkenasische Familien nebst 194 Einzel-
personen genannt, was in etwa der Zahl von 3800 Aschkenasen insgesamt ent-
spricht, die es zu jener Zeit in Hamburg gab. Werden diese beiden Zahlenan-
gaben in Relation zueinander gesetzt, erscheint — unter der Prämisse stetigen 
Wachstums der aschkenasischen Gemeinden in jenen 5o Jahren — die im 
Diarium des Seniors Schultz überlieferte Zahl von i5oo am Ende des 17. Jahr-
hunderts in Hamburg lebenden Aschkenasen durchaus zuverlässig.124  Festzu-
halten ist also, daß um die Wende vom 17. zum i8. Jahrhundert eine relativ 
große Anzahl von aschkenasischen Juden in Hamburg lebte, und zwar, wie 
1702 auch der seinerzeitige Senior und Pastor an St. Michaelis Johann Winck-
ler in einer Predigt feststellte, vornehmlich in der Neustadt.125  Man kann da-
von ausgehen, daß die Aschkenasen in ihrer Eigenschaft als Mieter in jenem 
Stadtteil zur damaligen Zeit ein relevanter ökonomischer Faktor für eine 
ganze Reihe vermutlich vorwiegend christlicher Hauseigentümer waren. 

Aus dem Bericht der Repräsentanten der damaligen aschkenasischen Ge-
meinden im Diarium des Seniors geht darüber hinaus hervor, daß die hoch-
deutschen Juden seinerzeit vorwiegend als von Ort zu Ort, von Messe zu 
Messe reisende Händler oder Kaufleute tätig waren. Berend Salomon und Ja-
cob Hertz wiesen, um die eigenen Zahlenangaben abzuschwächen, den 
Geistlichen in jenem Jahr darauf hin, daß sich stets die Hälfte bis zu zwei 
Drittel der Familienvorstände in der Fremde aufhalten würden, um dort ihr 
„Brod [...zu] suchen".'26  Dieses Bild, das Salomon und Hertz von der asch-
kenasischen Berufsstruktur zeichneten, stimmt mit dem überein, das sich aus 
der Betrachtung der oben erwähnten, etwa 5o Jahre jüngeren Berufsliste er-
gibt. Darin sind unter anderem 278 Händler, 72 Kaufleute, 130 „Schacher u. 
Hausier Juden", 46 Geldwechsler, zwölf Malder sowie fünf Juweliere aufge-
führt, die damals zu den hochdeutsch-jüdischen Gemeinden gehörten.'27  

303 



Juwelen, Edelsteine, Perlen und Schmuck waren, da diese Waren ein für 
Reisen optimales Verhältnis zwischen — geringem — Gewicht und — hohem —
Wert aufwiesen, in jener Zeit bevorzugte Handelsgegenstände der hochdeut-
schen Juden. Das spiegelt sich in der Beschwerde der Goldschmiede wie auch 
in den Verboten für die Juden, mit Gold- und Silber zu handeln, die am Jahr-
hundertende erlassen wurden, in aller Deutlichkeit wider.'28  Das bedeutende 
Engagement der Aschkenasen im Juwelenhandel zur damaligen Zeit geht 
auch daraus hervor, daß die Oberalten im Jahr 1729 den Rat zu bewegen 
suchten, diesen Erwerbszweig durch ein Verbot für hochdeutsche Juden zu 
verschließen. Offenbar war diese Handelssparte äußerst lukrativ, denn die 
Oberalten klagten damals ebenfalls darüber, daß sich in der Bevölkerung in 
zunehmendem Maße ein Hang zur Prachtentfaltung und Üppigkeit verbrei-
ten würde. Da der Juwelenhandel, so argumentierten die Oberalten des wei-
teren, „allergrösten theil [s] in der Juden Hände [...]" sei, würde es christlichen 
Kaufleuten kaum zum Nachteil gereichen, wenn dieser Handelszweig, wie es 
dann anscheinend tatsächlich geschah, mit einem Interdikt belegt würde.129  

Außerdem betätigten sich die Aschkenasen damals, das belegen ebenfalls 
die Gravamina der Goldschmiede sowie verschiedene Überlieferungen aus 
den dreißiger Jahren des i8. Jahrhunderts, im Textilhandel. Nachweisen läßt 
sich zum Beispiel der Handel mit Leinen, Laken, Seide, Wollstoffen, Kattun 
sowie mit „holländischen Waren" und Kurzwaren, wie Knöpfen, Garnen, 
Schnüren und anderen Nähutensilien, und nicht zuletzt auch die Fabrikation 
von Strümpfen.9° Ein weiterer wesentlicher Bereich des beruflichen Engage-
ments der Aschkenasen lag sicherlich in Geldgeschäften. In der fraglichen Be-
rufsliste sind jedenfalls außer den 46 Geldwechslern auch fünf Bankiers ge-
nannt. Auch wenn sich diese Angabe auf einen späteren als den hier relevan-
ten Zeitpunkt bezieht, kann man sicherlich davon ausgehen, daß sich die 
aschkenasische Berufsstruktur in jenen fünf Dezennien nicht in ihren 
Grundzügen wandelte.13' 

Gelehrte mit weltlicher Bildung, wie es sie bei den Sefarden gab, hatten 
die vornehmlich traditionell jüdisch gebildeten Aschkenasen damals nicht 
aufzuweisen. Der in Padua promovierte Arzt Abraham Isaac Francke, der 
nach Maßgabe der Sperlingschen Chronik 1685 als erster „deutsche[r] Juden 
Doctor" nach Hamburg gekommen sei, mag eine Ausnahme gewesen sein.132  
Aus der Berufsliste, in der 28 „Schulmeister", 20 „Gelehrte" sowie drei „In-
formatores" verzeichnet sind, geht aber deutlich hervor, daß der Unterricht 
der Jugend für die Aschkenasen von hoher Relevanz war.w Es gibt Hinweise 
darauf, daß sich — vermutlich in erster Linie in Hamburg — schon relativ früh 
der Einfluß der Umwelt auf die traditionell jüdische Lebensweise der hoch-
deutschen Juden bemerkbar machte. So wurden beispielsweise in den Statu- 
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ten der Altonaer und Wandsbeker aschkenasischen Gemeinden am Ende des 
r7. Jahrhunderts Verbote ausgesprochen, nichtjüdische Wirtshäuser, Theater 
oder Opern und ähnliche Einrichtungen am Sabbat zu besuchen.134  

Man kann aber davon ausgehen, daß diese Phänomene in jener Zeit Aus-
nahmeerscheinungen darstellten. Vorherrschend unter den Aschkenasen im 
damaligen Hamburg war sicherlich eine traditionelle Lebensweise nach dem 
jüdischen Religionsgesetz, die Distanz zur christlichen Umgebungsgesell-
schaft voraussetzte und schuf Die große Bedeutung, die die hochdeutschen 
Juden den jüdischen Traditionen und Gesetze beimaßen, geht besonders aus 
deren Bittschriften an Rat und Bürgerschaft hervor, die auf die Abwendung 
von Restriktionen wie dem Sonntagsbestattungsverbot zielten, wie sie in den 
„Revidirten Articuli" vorgesehen waren.'35  In der Art und Weise, wie die 
Aschkenasen damals gegen diese religiösen Beschränkungen argumentierten, 
offenbarte sich zudem, daß ihnen ein ausgeprägtes jüdisches Selbstbewußt-
sein eigen war. Sie vertraten nämlich die Auffassung, daß Anordnungen, die 
ihnen, die in der Stadt „als Juden angenommen" worden seien, die Befolgung 
der „Mosaischen Gesetze" unmöglich machten, als unzulässiger „Gewissens-
Zwang" anzusehen seien.'36  Zwar zeigten sich die hochdeutsch-jüdischen Ge-
meinden schließlich bereit, die „Revidirten Articuli" trotz der Restriktionen 
zu akzeptieren, weil die Aschkenasen dadurch erstmals einen legalen Status 
in der Stadt erlangten. Dessenungeachtet herrschte aber anscheinend deshalb 
auch Unzufriedenheit unter den Gemeindegliedern, weil manchem dieses 
Gesetz allzu dürftig als Gegenleistung für die hohen Sonderabgaben und 
Steuern gewesen zu sein schien, die ihnen damals auferlegt wurden.137  

In ähnlich selbstbewußter Weise wie in der oben erwähnten Bittschrift hat-
ten bereits 1692 zwei Vertreter der aschkenasischen Gemeinde vor dem Senior 
Schultz konstatiert, daß religiöse Versammlungen für sie als Juden unab-
dingbar seien. Bemerkenswert ist deren Replik auf den Hinweis Schultzes, 
daß den Aschkenasen doch in Altona eine Synagoge zur Verfügung stehen 
würde. Denn diese erwiderten, daß sie „nicht nach Altona", sondern zu den 
„Juden von Hamburg" gehören würden, deren Gemeinde aus denjenigen 
Glaubensgenossen hervorgegangen sei, die im Jahr 1649 nicht ausgewiesen 
worden seien.138  Unverkennbar agierten diese beiden Aschkenasen auf der Ba-
sis des Selbstverständnisses, daß der Hamburger hochdeutsch-jüdischen Ge-
meinde trotz ihrer Bindungen nach Altona aufgrund ihres historischen Ent-
stehungsprozesses Eigenständigkeit zukomme. 

Als weiteres Charakteristikum der hochdeutsch-jüdischen Gemeinden im 
damaligen Hamburg ist das hohe Maß an innerjüdischer Solidarität hervor-
zuheben. So trugen die Gemeinden im Jahr 1710 — sicherlich durch den Ein-
satz finanzieller Mittel — dafür Sorge, daß ein hingerichteter Glaubensgenosse 
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nicht, wie es damals üblich war, am Galgen verbleiben mußte, sondern be-
stattet werden konnte. Über dieses „Scandalum", daß einem Juden eine vor-
teilhaftere Behandlung als Christen in gleicher Lage zuteil wurde, empörte sich 
damals nicht nur die Geistlichkeit. Auch das Bürgerliche Kollegium der Sech-
ziger beschwerte sich darüber beim Rat, und zwar vor allem deshalb, weil diese 
Bevorzugung nach Ansicht der Bürger geeignet sei, die „verstockten Juden" in 
ihrem „Unglauben" zu bestärken.139  Bei derartigen Hilfeleistungen ging es den 
Aschkenasen zweifellos auch darum, die öffentliche Zurschaustellung solcher 
Glaubensgenossen zu vermeiden, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten 
waren. Vermutlich sollten so nicht nur Ruf und Ansehen der Gemeinden ge-
wahrt, sondern auch vermieden werden, daß latente judenfeindliche Ressen-
timents in der Bevölkerung aufleben würden. Von ähnlichen Intentionen wur-
den vermutlich auch die Vorsteher der Gemeinde geleitet, als sie im Jahr 1721 
im Zusammenhang mit einem von zwei Glaubensgenossen begangenen Be-
trug den finanziellen Schaden beglichen, um zu verhindern, daß diese Juden 
an den Pranger gestellt wurden.'4° 

Ebenso setzten sich die Vorsteher im Jahr 1714 erfolgreich dafür ein, daß 
der Gemeinde das in der Haft geborene Kind einer Jüdin ausgeliefert 
wurde.141  Deutlich wird an diesen Beispielen, daß die Gemeinde zur Siche-
rung ihrer Existenz nicht nur Steuern und andere städtische Abgaben aufzu-
bringen hatte, sondern stets Extraausgaben einkalkuliert werden mußten. Zu 
diesem Ausgabenposten gehörten zweifellos auch Geldgeschenke oder andere 
Präsente an innenpolitisch einflußreiche Persönlichkeiten in der Stadt.142  Ob-
wohl die Steuerlast der Aschkenasen in Hamburg besonders im Vergleich zu 
der in jener Zeit an vielen Orten üblichen finanziellen Auspressung der jüdi-
schen Minderheit sicherlich als moderat und deren Erwerbsmöglichkeiten in 
der großen Handelsstadt als günstig bezeichnet werden können, waren die 
Gemeinden offenbar verschuldet.'43  Zurückzuführen war die oft schlechte Fi-
nanzlage der hochdeutschen Juden, abgesehen von konjunkturell bedingten 
Einkommensschwankungen, wahrscheinlich auf eine starke soziale Differen-
zierung innerhalb der Gemeinden. Dafür spricht eine in etwa auf die Zeit um 
1713 zu datierende Supplik, in der die hochdeutschen Juden um Ermäßigung 
der zu hohen Steuerlast nachsuchten, weil diese im wesentlichen von nur 20 
bis 3o Personen getragen werden müßte.144  Verständlich ist daher, daß die 
aschkenasischen Gemeindevorsteher, die mit großer Wahrscheinlichkeit der 
wohlhabenden Oberschicht angehörten, bestrebt waren, ihre finanzielle Be-
lastung durch eine individuelle Steuertaxierung, wie bei den portugiesischen 
Juden üblich, zu reduzieren. Allerdings scheiterte dieses Unterfangen nicht 
nur im Jahr 1695, sondern auch 15 Jahre später, als im Judenreglement für die 
hochdeutschen Juden erneut eine Korporativsteuer festgeschrieben wurde.145  
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Einige in den Senatsakten überlieferte, in das Deutsche übersetzte inner-
gemeindliche Mandate aus den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts belegen 
das Bemühen der Aschkenasen um Disziplinierung der Gemeindemitglieder. 
Der christlichen Umgebung sollte offenbar möglichst wenig Angriffsfläche 
für Beschwerden oder Feinseligkeiten geboten werden. So wurden die Ge-
meindemitglieder ermahnt, sich nicht nur auf der „Juden-Gasse", sondern 
auch auf den Straßen der „Heyden" ruhig zu verhalten und Zusammenrot-
tungen und Tumulte zu meiden.'46  Ebensowenig sollten Spaziergänge oder 
-fahrten in Kutschen und „Carriolen" auf dem Wall unternommen werden, 
da solches als hochmütiges Verhalten der Juden Aufsehen unter den Christen 
erregen könnte.'47  Außerdem wurde den hochdeutschen Juden untersagt, sich 
an christlichen Festtagen mit Tabakspfeifen in der Öffentlichkeit zu zeigen. 
Offenbar wurde öffentliches Rauchen von der christlichen Bevölkerung als 
demonstrativer Müßiggang und damit als eine für Juden unzulässige Zur-
schaustellung von Reichtum betrachtet. Ermahnt wurden die Aschkenasen 
darüber hinaus auch, Wucher zu vermeiden und sich im Geschäftsleben 
redlichen Verhaltens zu befleißigen.148  Allerdings konnten die hochdeutschen 
Juden mit diesen Bemühungen um Selbstdisziplinierung, das belegt unter 
anderem deren Supplik an den Rat um Schutz gegen „Judenhetzer" von 1719, 
gegen den sich immer wieder in Übergriffen und Schmähungen manifestie-
renden Antijudaismus der christlichen Bevölkerung wohl wenig ausrich-
ten.149  

Die in religiösen und wirtschaftlichen Motiven wurzelnde feindselige Ein-
stellung der christlichen Bevölkerung gegenüber den aschkenasischen Juden 
fand im Jahr 1730 unter anderem in dem sogenannten „Judentumult" sowie 
in der Jahrhundertmitte in einer Auseinandersetzung um die Haltung offe-
ner Läden noch einmal ihren sinnfälligen Ausdruck. Initiator der letztge-
nannten Kontroverse war das Krameramt, dem es damals auch gelang, eine 
Entscheidung zum Nachteil der Juden beim Rat durchzusetzen. Dennoch 
setzte sich insgesamt gesehen der positive Trend in der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung der aschkenasischen Gemeinden in Hamburg im 18. 
Jahrhundert fort.'5° Zwar kann man angesichts der religiösen Restriktionen 
in Hamburg lediglich im Blick auf die Situation im liberalen Altona von ei-
ner Blütezeit jüdischen Lebens in jenem Zeitabschnitt sprechen. Dessenun-
geachtet besaß die Elbmetropole eine — sicherlich ökonomisch begründete —
hohe Anziehungskraft für damalige Aschkenasen. So übertraf am Ende des 
17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts die Hamburger Filiation die in Al-
tona verbliebene Stammgemeinde nicht nur zeitweise hinsichtlich der 
Mitgliederzahl überhaupt, sondern die Hamburger Gemeinde verfügte dar-
über hinaus auch über mehr wohlhabende Steuerzahler. Am Anfang des 
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19. Jahrhunderts, als der Dreigemeindeverband während der Zugehörigkeit 
Hamburgs zum Französischen Kaiserreich aufgelöst wurde und die Ham-
burger Aschkenasen eine eigene Gemeinde bilden mußten, stellte sich diese 
aus bescheidensten Anfängen im 17. Jahrhundert hervorgegangene Korpora-
tion mit rund 6300 Mitgliedern schließlich als die größte hochdeutsch-jüdi-
sche Gemeinde Deutschlands dar.'51  

Präliminarien zur judenpolitischen Krise des Jahres 1697 (1674 bis 1696) 

Querelen um die Juden (1674 bis 1692) 

Im Jahr 1674 setzten die Bürger sich erneut mit der Forderung durch, die 
hochdeutschen Juden aus der Stadt zu weisen. Diese Anordnung war Be-
standteil des Rezesses, der in jenem Jahr unter Federführung des Kaiserlichen 
Kommissars Graf Gottlieb von Windischgrätz zwischen Rat und Bürger-
schaft mit dem Ziel geschlossen wurde, den innerstädtischen Frieden wie-
derherzustellen. Der Ausweisungsforderung für die hochdeutschen Juden 
hatte der Rat zwar erst mit dem Hinweis auf die daraus für Hamburg er-
wachsenden wirtschaftlichen Nachteile widersprochen, aber schließlich doch 
zugestimmt, um das Einigungswerk nicht zu gefährden.'52  Allerdings blieben 
die hochdeutschen Juden in diesem Fall dann doch unbehelligt. Denn zwi-
schen Rat und Bürgerschaft entwickelte sich im folgenden stillschweigend 
das Einverständnis, diesen auf äußeren Druck entstandenen Rezeß der Nicht-
beachtung anheimzugeben.'53  

Die Jahre nach 1674 bis 1686 waren in Hamburg von erneuten heftigen in-
nenpolitischen Auseinandersetzungen geprägt, die in den sogenannten Ja-
stram-Snitgerschen Wirren einen Höhepunkt fanden.'54  Den Juden bescher-
ten diese Jahre eine Zeit relativer Ruhe und Sicherheit, obwohl sich antijüdi-
sche Bestrebungen der Bürger bereits andeuteten. So wandten sich 1681 die 
Oberalten, wenn auch erfolglos, gegen die unter den damaligen Juden übli-
che Praxis, Grundeigentum unter dem Namen von Christen zu erwerben.155  
Als sich im Jahr 1684 Finanznöte zur innenpolitischen Krise gesellten, be-
schlossen die Bürger beispielsweise außerdem, das Steueraufkommen der 
portugiesischen und hochdeutschen Juden zu überprüfen.'56  Auf eine sich 
unterschwellig steigernde Animosität gegenüber den Juden deutet ebenfalls 
die Reaktion der Bürger auf das vermeintlich zögerliche Vorgehen des Rates 
gegenüber einem Juden im Jahr 1685 hin, der gotteslästerlicher Reden be-
schuldigt wurde. In dem Konvent im Mai jenen Jahres forderte die Bürger-
schaft mit auffälliger Schärfe den Rat auf, in dieser „Gottes Ehre concerni-
renden Sache" sofort drastische Maßnahmen zu ergreifen.'57  
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Als unzulässige Anmaßung betrachteten die Bürgern ebenfalls, daß —
wahrscheinlich die portugiesischen — Juden mit Degen, Stöcken und Ge-
wehren auf der Börse auftraten. Im Jahr 1686 erlangten sie vom Rat ein Man-
dat, das den Juden das Tragen dieser Ehrenzeichen auf der Börse untersagte.'" 
Mit dem Jahr 1687 begann zwar eine Phase, die, nach der Hinrichtung der 
Protagonisten der sogenannten „Popularpartei", Jastram und Snitger, von 
einer gewissen innenpolitischen Entspannung gekennzeichnet war.159  Aber 
gerade in jenem Jahr wurde auch wiederum offenbar, in welchem Ausmaß 
damals die Grundstimmung in der Stadt von antijüdischen Ressentiments 
geprägt war. Nachdem der Sohn eines angesehenen Hamburger Bürgers als 
Mörder zweier Juden entlarvt worden war und dessen Hinrichtung in Altona 
bevorstand, breitete sich in Hamburg eine brisante antijüdische Atmosphäre 
aus, die gewalttätige Übergriffe der Bevölkerung auf die Juden befürchten 
ließ. Glikis Memoiren ist zu entnehmen, wie sehr diese bedrohliche Situation 
die Juden in Angst und Schrecken versetzte. Das Mandat, in dem der Rat je-
dem Gewaltäter gegen die Juden drastische Strafen androhte, vermochte 
daran wohl kaum etwas zu ändern.'" 

Anlaß zu scharfer Kanzelpolemik gab den Predigern im Jahr 1688, zu ei-
ner Zeit, als bereits der streitbare Orthodoxe Samuel Schultz als Senior am-
tierte, ein Scheidebrief, mit dem der Oberrabbiner in Altona die Ehe Nathan 
Aarons aufgelöst hatte. Bemerkenswerterweise war es die geschiedene Ehe-
frau Aarons, die sich offenbar deshalb hilfesuchend an die lutherische Geist-
lichkeit gewandt hatte, weil sie sich durch die vereinbarungswidrige Wieder-
verheiratung ihres vormaligen Ehegatten wirtschaftlich übervorteilt sah. Al-
lerdings blieben die von der Kanzel und auch gegenüber dem Rat erhobenen 
Proteste der Geistlichkeit erfolglos, da dieser Rechtsakt in Altona und damit 
außerhalb der hamburgischen Einflußsphäre stattgefunden hatte. Die Predi-
ger begründeten ihren Einspruch damit, daß diese Scheidung dem christli-
chen Eherecht widersprechen würde und daher unwirksam sei. Das hatte zur 
Folge, daß Aaron wegen seiner Wiederverheiratung auch mit dem Vorwurf 
der Bigamie belegt wurde.'6' 

In den Jahren 1689 und 1690 gerieten die religiösen Versammlungsorte 
der hochdeutschen Juden in der Neustadt und auf dem Alten Wall in das 
Blickfeld der Geistlichkeit. Bis auf eine Geldstrafe, die die hochdeutschen 
Juden für die Einrichtung eines Gebetraumes in dem Haus eines Tischlers 
am Alten Wall erlegen mußten, blieben weitere Sanktionen aber offenbar 
vorerst aus.'62  All diese — teils nur bruchstückhaft überlieferten — Vor-
kommnisse belegen die judenfeindlichen Intentionen von Bürgern und 
Geistlichkeit in jener Zeit und verdeutlichen gleichermaßen, daß sich die 
Konflikte zwischen den Juden und den beiden ihnen feindlich gesinnten 
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städtischen Machtgruppen nach wie vor auf den bekannten Feldern ab-
spielten. 

Die hochdeutschen Juden galten, das zeigt die Ausweisungsforderung von 
1674, den Bürgern immer noch in erster Linie als „Schacher-Juden", als „un-
nüzes und nichts wehrtes Gesindel".'63  Allmählich traten vor allem deren reli-
giöse Versammlungen als Ärgernisse in das Zentrum der Aufmerksamkeit der 
Geistlichkeit. Außerdem blieb der von Wohlstand und hohem Sozialstatus 
geprägte Lebenstil der sicherlich nicht zahlreichen Angehörigen der portugie-
sisch-jüdischen Oberschicht nach wie vor ein Stein des Anstoßes. Darauf deu-
tet der Versuch der Bürger hin, den Immobilienerwerb durch Juden zu unter-
binden, und belegt gleichermaßen deren — schließlich erfolgreiches — Streben 
nach einem Verbot für Juden, mit Ehrenzeichen auf der Börse zu erscheinen. 

Die innenpolitische Schwäche des Rates deutete sich in diesen Jahren 
ebenfalls bereits an. Regulierende politische Eingriffe des Rates zugunsten der 
Juden waren nicht länger möglich, was schließlich zu einer Eskalation der ju-
denfeindlichen Bestrebungen der Bürger und der Geistlichkeit führen sollte. 
So liefen das Verbot des Waffentragens genauso wie die Untersagung des Auf-
kaufs alten Silbers und Goldes durch die Juden im Jahr 1692 den judenpoli-
tischen Intentionen des Rates diametral entgegen. In den Verhandlungen mit 
der Kaiserlichen Kommission um das neue Judenreglement im Jahr 1710 kon-
statierte der Rat rückblickend, daß diese Verbote ungeachtet seines Wider-
spruchs auf Druck der Bürger zustandegekommen seien.164  

Die Edzardische Proselytenanstalt und die Juden 
Der Orientalist und Theologe Esdras Edzardi, geboren in Hamburg am 28. 
Juni 1629 als Sohn des Predigers an der kleinen Michaeliskirche Jodocus Ed-
zardi-Glanaeus, begründete im Jahr 1667 in Hamburg eine Proselytenanstalt 
zur Förderung der Bekehrung der Juden.165  Edzardi, der 1650 auch bei Johann 
(II.) Buxtorf in Basel rabbinische und talmudische Literatur studiert hatte, 
lebte nach seiner Studienzeit seit 1656 wieder in Hamburg. Dort erteilte er 
seit 1659 Studenten privat und kostenlos Unterricht in hebräischer Sprache 
und Literatur. Auf seine Kontakte zu dem portugiesisch-jüdischen Rabbiner 
David Cohen de Lara wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen.166  Die zeit-
liche Koinzidenz zwischen den Ereignissen des Jahres 1666 um Sabbatai Zwi 
und der Institutionalisierung der Judenmission auf privater Ebene im fol-
genden Jahr erscheint auffällig und legt den Schluß nahe, daß Edzardi die un-
ter den Juden verbreitete Enttäuschung über den falschen Messsias für seine 
Bekehrungsarbeit zu nutzen beabsichtigte.167  

In der Judenbekehrung hatte Edzardi seine Lebensaufgabe gefunden. 
Während der Zeit seines Wirkens, er starb im Jahr 1708, wurden erstaunlich 
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viele, nämlich 148 Juden vor allem in der St. Michaeliskirche in der Neustadt 
getauft, wo Edzardi wohnte. Allerdings stammte die Mehrzahl dieser Kon-
vertiten wohl nicht aus den jüdischen Gemeinden in Hamburg.168  In der 
Hamburger Gesellschaft fand Edzardis Stiftung große Akzeptanz. Er selbst 
hatte den finanziellen Grundstock der Proselytenkasse bereitgestellt und 
konnte in der Folge viele angesehene Hamburger Bürger und auch Geistli-
che dafür gewinnen, seine Bekehrungsarbeit mit finanziellen Spenden zu un-
terstützen.169  In einem seiner Schüler, dem späteren Professor für orientali-
sche Sprachen am Akademischen Gymnasium Eberhard Anckelmann, besaß 
Edzardi einen besonders engagierten Förderer seiner Bekehrungsbemühun-
gen. Anckelmann unternahm im Jahr 1671 sogar eine Reise nach Spanien und 
Portugal, mit dem erklärten Ziel, die spanische und portugiesische Sprache 
zu erlernen, um so wirksamer die Bekehrung der portugiesischen Juden in 
Hamburg befördern zu können.im 

Theologisch orientierte sich Edzardi in seiner Haltung zur Judenbekeh-
rung an Luther, vor allem an dessen Schrift aus dem Jahr 1523 „Daß Jesus 
Christus ein geborener Jude sei". Er stand chiliastischem Gedankengut fern 
und war mit Sicherheit kein Philosemit. Hinweise, die es rechtfertigen könn-
ten, an seiner Verwurzelung in und an seinem Bekenntnis zu der lutherischen 
Orthodoxie zu zweifeln, liegen nicht vor. Für ihn folgte aus den biblischen 
Verheißungen der Judenbekehrung die Verpflichtung, aktiv etwas dafür zu 
tun.m Vielleicht hatte auch das Scheitern der Bemühungen der Hamburger 
Geistlichkeit, Bekehrungsmaßnahmen für die Juden auf staatlicher Ebene zu 
erreichen, Edzardi Anstoß zu seiner Privatinitiative gegeben.r2  Die finanzi-
elle Fürsorge und religiöse Betreuung, die dieser den Konvertiten in seinen 
Konventikeln angedeihen ließ, stellten allerdings ein in der damaligen luthe-
rischen Orthodoxie ungewöhnliches Phänomen dar, denn in der Regel trat 
Bekehrungseifer unter lutherisch-orthodoxen Geistlichen jener Zeit nur 
kurzfristig auf.'73  

Aus dem Wirken der Edzardischen Proselytenanstalt ergaben sich neue 
Konfliktfelder, die die damals ohnehin spannungsvolle Beziehung zwischen 
den Juden und den Hamburger Lutheranern zusätzlich belasteten. Edzardi, 
der mit der Hamburger Geistlichkeit in gutem Einvernehmen stand, stimmte 
mit deren Forderungen nach religiösen Restriktionen für die Juden voll über-
ein und trat selbst aktiv für deren Durchsetzung ein.174  Wie die Prediger 
wachte er aufmerksam und argwöhnisch über die Juden in Hamburg und 
pflegte Übertretungen der dieser Minderheit gesetzten rechtlichen Schranken 
der Geistlichkeit anzuzeigen.175  Edzardis Bekehrungseifer und das damit ein-
hergehende feindselige Mißtrauen gegenüber den in Hamburg lebenden Ju-
den wirkten anscheinend vorbildhaft auf seine Anhängerschaft. Jedenfalls 
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zeigten einzelne seiner Parteigänger ebenfalls ein fast fanatisches Missions-
streben oder taten sich als antijüdische Aktivisten hervor. Beispielsweise ini-
tiierte der kaiserliche Notar Conrad Lampadius, der sich wahrscheinlich zu 
hebräischen Sprachstudien bei Edzardi aufhielt, im Jahr 1698 unter Edzardis 
Schülern eine regelrechte Bespitzelungsaktion gegen die Juden.'76  

Eine Auseinandersetzung zwischen Rat, Juden, Oberalten, Geistlichen 
und Edzardi im Jahr 1685 zeugt von dem Konfliktpotential, das in Edzardis 
Bekehrungsbemühungen liegen konnte, wenn davon in der Stadt lebende jü-
dische Jugendliche betroffen waren. Eine junge, mehr als 1.4. Jahre alte jüdi-
sche Frau, offenbar eine Tochter des portugiesisch-jüdischen Maklers Pais, 
hatte sich in jenem Jahr angeblich „zu Annehmung der Christlichen Lehre in 
des H. Edzardi Hause [...] freywillig begeben".u7  Vermutlich auf Verlangen 
ihrer Eltern hatte der Rat eine Befragung der jungen Frau angeordnet, die im 
Beisein von Ratsvertretern, Pastoren, Abgeordneten der Juden und Edzardi 
stattfand. Das Bekenntnis zum christlichen Glauben anzuhören, das diese Jü-
din vor den Anwesenden abzulegen bereit war, weigerten sich die Juden aber. 
Offenbar mißtrauten sie Edzardi und der Aussage der jungen Frau in dessen 
Anwesenheit, daß sie freiwillig und unbeeinflußt, aus „innerliche[r] Her-
zensbegierde", zum christlichen Glauben konvertieren wolle.178  Jedenfalls er-
langten die Juden einen Beschluß des Rates, daß die fragliche junge Frau sich 
für die Dauer von drei Tagen im Haus des amtierenden Gerichtsherrn 
Schaffshausen aufhalten sollte, um ihre Entscheidung zu überdenken.'79  

Aufschlußreich für die innenpolitischen Machtverhältnisse in damaliger 
Zeit ist die Tatsache, daß Edzardi, des geistlichen Beistands in dieser Sache 
offenbar gewiß, sich weigerte, diesem Beschluß Folge zu leisten. Für die 
Geistlichen und Edzardi stellte dieser Ratsbeschluß anscheinend einen un-
zulässigen Eingriff der weltlichen Obrigkeit in das den Geistlichen zuste-
hende Bekehrungswerk und einen Versuch dar, die Jüdin „von der Christli-
chen Lehre" wieder abzubringen 180  Den Geistlichen gelang es, auch den 
„Christliche[n] Eyfer" der Oberalten zu erwecken und deren Unterstützung 
zu gewinnen.'81  Als die Oberalten dann ihren Einfluß geltend machten, um 
die Revision des fraglichen Beschlusses zu erreichen, zeigten sich erste Risse 
in der Widerstandskraft des Rates. Schließlich beschlossen die Geistlichen, 
„auf allen Cantzeln" zu predigen, „damit die Information der Jüdischen 
Dirne durch die Extradition auß H. Edzardi Haus nicht möge gehindert wer-
den" .182  Vermutlich verstärkte diese Kanzelpropaganda den Meinungswan-
del, der sich in den Kreisen des Rates bereits angedeutet hatte, denn die junge 
Frau blieb in Edzardis Haus.19  Offensichtlich fehlte es dem Rat angesichts 
des vereinten Vorgehens von Geistlichkeit und Oberalten an der erforderli-
chen Macht, seine Entscheidung zugunsten der Juden aufrechtzuerhalten. 
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Ein Vorfall aus dem Jahr 1689 wirft ein Licht auf die Methoden, die zum 
Repertoire der Bekehrungsarbeit der Edzardischen Proselytenanstalt gehör-
ten. In Edzardis Namen führten die Geistlichen Klage beim Rat darüber, daß 
die Juden einen angeblich bekehrungswilligen, ungefähr vierzehnjährigen jü-
dischen Jungen mit Gewalt in ihre Obhut zurückgeholt hätten. Edzardi hatte 
diesen Jungen anscheinend im Haus eines Schneiders untergebracht, der be-
reits eine Konvertitin aus dem Judentum beschäftigte. Die vom Rat ange-
ordnete Überprüfung dieser Angelegenheit brachte die Aussage des Jungen 
zutage, daß er keinerlei Drang verspüren würde, sich zum christlichen Glau-
ben zu bekehren; Gassenjungen hätten ihn vielmehr mit Gewalt in das Haus 
Edzardis geschleppt.'" 

Es kann dahingestellt bleiben, welche Version dieser Geschichte, Edzardis 
oder die des jüdischen Jungen, die Geschehnisse zutreffend wiedergibt. 
Wichtiger erscheint, daß Edzardi diesem jüdischen Jungen eine Entschlos-
senheit zuschrieb, sich zum christlichen Glauben zu bekehren, die entweder 
gar nicht vorhanden, mindestens aber leicht zu erschüttern war, wie dessen 
spätere Aussage belegt. Dieser Vorfall macht deutlich, daß Edzardis Vorgehen 
im Rahmen seiner Proselytenanstalt, das geprägt war von der vermeintlichen 
Überlegenheit des christlichen Glaubens gegenüber dem Judentum, sich zu 
einem für die Juden gefährlichen, blinden Bekehrungseifer auswachsen 
konnte. Bezeichnend für die damaligen innerstädtischen Machtverhältnisse 
erscheint die Tatsache, daß den Juden, wohl wegen der in eigener Regie er-
folgten Befreiung des Jungen, eine Geldstrafe von wo Mark auferlegt wurde, 
zahlbar an die Edzardische Proselytenkasse.25  

Im Jahr 1701 wurde im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung um 
den angeblich bekehrungswilligen jüdischen Jugendlichen WulffWallich das 
Maß an Übereinstimmung deutlich, das zwischen Edzardi und der Geist-
lichkeit — seinerzeit unter der Führung des Seniors Winckler — in der Frage 
der Judenbekehrung bestand. Bemerkenswert erscheint, mit welchem Eifer 
und welcher Intensität sich die lutherischen Prediger für eine christliche 
Unterweisung dieses Jungen einsetzten. Wulff Wallich war offenbar stets in 
Begleitung seines älteren, bereits zum Christentum konvertierten Bruders 
Christoph gewesen, als er an verschiedenen Orten gegenüber Geistlichen, 
darunter auch gegenüber Edzardi in Hamburg, den Wunsch, Christ zu wer-
den, geäußert hatte. Anscheinend hatte WulffWallich eine Weile in Zwickau 
unter fürstlicher Protektion gelebt, bis er in die Elbmetropole gelangte und 
schließlich aufVerlangen des dänischen Oberpräsidenten nach Altona ausge-
liefert wurde.186  Vor dem Oberpräsidenten bekannte der Junge dann aber, 
sein Bruder habe ihn — durch Schläge — genötigt, Bekehrungsabsichten zu 
äußern, aber „[e]r sey von jüdischen Eltern gebohren [...und] wolle auch alß 
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ein Jude leben und sterben".182  Aus der Sicht der Hamburger Prediger han-
delte es sich bei dieser Aussage Wulff Wallichs lediglich um eine „ [e] rgerliche 
Widersetzlichkeit gegen [die] christliche Religion"?' Gegenüber dem Rat er-
hoben die Geistlichen darüber hinaus bittere Vorwürfe, daß Wallich nur 
„umb einer guten Harmonie mit den Altonauern" willen ausgeliefert worden 
sei.189  Allerdings lief der geistliche Protest in diesem Fall ins Leere, weil die 
Aschkenasen als Schutzjuden Dänemarks dem Zugriffs Hamburgs entzogen 
waren. 

Aufschluß über den hohen Stellenwert, den die Geistlichkeit der Juden-
bekehrung beimaß, gibt auch deren scharfe Reaktion auf die angebliche Ent-
führung eines taufwilligen Juden, die sich ebenfalls 1701 zutrug. Es hieß, daß 
Angehörige der jüdischen Gemeinde diesen Juden nach Altona verbracht hät-
ten, obwohl dieser sich darauf berufen habe, unter Esdras Edzardis Protek-
tion zu stehen. Auf die heftigen Proteste der Prediger gegen diese „wieder 
Gottes unseres Heylandes Ehre lauffende That" wurden die Täter zwar in-
haftiert, kamen aber nach „abgestattete[m] Eide" frei und wurden der Stadt 
verwiesen.190  Dieser Vorgehensweise widersprachen die Geistlichen wie-
derum lebhaft mit der Begründung, „auf der Juden Eid [sei] am wenigsten zu 
bauen" .191  

Diese Vorfälle verdeutlichen, daß mit der Edzardischen Proselytenanstalt 
neue Reibungsflächen zwischen Juden und Christen in der Stadt entstanden 
waren. Das Einvernehmen, das zwischen Edzardi und der Geistlichkeit be-
stand, und ebenso das Ansehen, das der Begründer dieser Proselytenanstalt 
als Gelehrter genoß, sowie nicht zuletzt die Tatsache, daß das Ziel der Ju-
denbekehrung unter den Lutheranern Hamburgs allseits auf Akzeptanz stieß, 
verliehen dieser privaten Institution eine innerstädtisch machtvolle Position. 
Der Ausgang der Querelen um die Tochter des Maklers Pais von 1685 läßt er-
kennen, daß der Rat in jenen Jahren nicht in der Lage war, die berechtigten 
Interessen der Juden wirksam zu schützen. Die Edzardische Proselytenanstalt 
diente den Geistlichen als verlängerter Arm eigener antijüdischer Bestrebun-
gen. Besonders Edzardis judenmissionarischer Aktivismus stellte eine zusätz-
liche Bedrückung und Bedrohung für die Juden in Hamburg dar. 

Die Aschkenasen und deren Synagogen im Zentrum der Aufmerksamkeit 
der Hamburger Geistlichkeit (1692 bis 1696) 
In dem Diarium des Seniors Schultz liegt eine Quelle vor, die bemerkens-
werte Einblicke in die judenpolitischen Streitigkeiten gewährt, von denen die 
Jahre 1692 bis 1696 geprägt waren. Denn der Senior berichtete vornehmlich 
darin und meist auch detaillierter von seinen Amtsgeschäften als in dem of-
fiziellen Protokoll des Geistlichen Ministeriums.192  In den in jenen Jahren mit 
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gewisser Regelmäßigkeit auftretenden judenpolitischen Konflikten findet 
sich eine Erklärung dafür, daß die Juden im Jahr 1697 schließlich in das Zen-
trum einer erbitterten Auseinandersetzung zwischen Rat und Bürgerschaft 
gerieten. Erstmals trat in diesen Kontroversen der neunziger Jahre des 
17. Jahrhunderts auch das gewerblich geprägte Bürgertum als wesentlicher In-
itiator antijüdischer Agitation hervor. Parallel dazu trug die Geistlichkeit da-
mals durch judenfeindliche Kanzelpropaganda dazu bei, christliche Ressen-
timents gegenüber dieser Minderheit lebendig zu halten. Darüber hinaus 
sorgten zahlreiche geistliche Gravamina über die Juden dafür, daß dieses 
Thema auf der Tagesordnung der Politik blieb.193  

Am Anfang dieser für die Juden konfliktreichen Zeit stand im Sommer 
1692 eine Kontroverse zwischen dem Tischleramt und den hochdeutschen Ju-
den. Dabei ging es um den Vorwurf, daß die Aschkenasen bei der Einrich-
tung einiger ihrer Versammlungsorte angeblich Bönhasen, also nichtzünftige 
Handwerker, beschäftigt hätten. Bereits zweimal hatten die Tischler deshalb, 
und zwar mit Genehmigung des amtierenden Bürgermeisters, verschiedene 
jüdische Versammlungsräume zerstört. Allerdings waren die Handwerker bei 
dem zweiten Gewaltakt derart brutal vorgegangen, daß der Bürgermeister auf 
die Klage der Juden hin dem Tischleramt eine Rüge erteilte und befahl, eine 
von den Tischlern den Juden entwendete „Schrifft" zurückzugeben.194  

Die Tischler wandten sich daraufhin hilfesuchend an die Geistlichkeit, 
wobei sie ihr Anliegen mit weiteren Klagen über die Juden, beispielsweise 
darüber, daß Beschneidungen von den Juden öffentlich gefeiert würden, 
untermauerten. Wie die Geistlichen auf die antijüdischen Gewaltakte der 
Tischler reagierten, erscheint bemerkenswert. Mit der Begründung, daß die 
Handwerksämter in der Stadt „gleichsam eine Vormauer der Religion" seien, 
beschlossen die Prediger nämlich, die Zerstörung der Synagogen durch die 
Tischler ausdrücklich von der Kanzel gutzuheißen.195  In aller Deutlichkeit 
trat damals die enge Verbindung zwischen lutherischer Orthodoxie und ge-
werblich geprägtem Bürgertum zutage. Anscheinend wich lediglich Pastor 
Horb von der gemeinsamen Linie der Hamburger Geistlichkeit ab und 
äußerte sich dahin gehend auch von der Kanzel, daß das gewaltsame Vorge-
hen der Tischler im Widerspruch zum Gebot „d [er] Christl [ichen] Liebe" ste-
hen würde. Horb wurde daraufhin solange von seinen Amtsbrüdern unter 
Druck gesetzt, bis er sich mit den „andern im Ministerio conform zu verhal-
ten" versprach.196  

Anlaß zu weiteren Klagen wegen der Beschäftigung von Bönhasen gaben 
die hochdeutschen Juden den Tischlern, soweit bekannt, zwar nicht. Dennoch 
setzten die Tischler ihre Agitation gegen die Juden, vor allem gegen deren an-
gebliche Synagogen, fort. Mehrfach in jenen Jahren übergaben die Handwer- 
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ker dem Senior Listen, in denen die Standorte der Synagogen verzeichnet wa-
ren. Danach verfügten die Aschkenasen damals über acht religiöse Versamm-
lungsorte in der Neustadt, zwei auf dem Alten Wall belegene Synagogen hin-
gegen gehörten vermutlich den Sefarden.197  Darüber hinaus waren es auch 
Tischler und andere Handwerker, die damals den Geistlichen Informationen 
über die Juden, über deren vermeintlich ungebührliches Verhalten sowie de-
ren angebliche Verletzungen rechtlicher Normen zutrugen)" Im Januar 1696 
kam es schließlich erneut zu einem Überfall der Tischler auf Häuser hoch-
deutscher Juden, ohne daß die Obrigkeit ihren Konsens dazu erteilt hätte.199  

Die Angaben der Tischler über Ort und Zahl jüdischer Versammlungs-
stätten dienten den Geistlichen dazu, die mehrfach in jenem Zeitabschnitt 
gegenüber dem Rat erhobene Forderung nach Abschaffung der Synagogen 
der Juden zu untermauern.200  Im Jahr 1692 drohte dieser Konflikt deshalb zu 
eskalieren, weil der Rat auf die erste Klage der Geistlichen über fast zwei Mo-
nate eine Antwort schuldig geblieben war. Nach Auffassung der Prediger ver-
folgte der Rat die Absicht, die Angelegenheit „auf die lange Bank" zu schie-
ben.20' Um den Rat unter Druck zu setzen, griffen die Geistlichen daher auf 
die bewährte Methode zurück, die Oberalten als Mitstreiter für ihren Kampf 
gegen die Juden zu gewinnen. Abgesandten der Geistlichkeit sollte dabei der 
Auftrag mit auf den Weg gegeben werden, die Oberalten ausdrücklich an das 
Versprechen, niemals einer Synagoge in Hamburg zuzustimmen, zu erinnern, 
das diese am 25. Juli 166o gegenüber dem damaligen Senior Müller abgege-
ben hatten.2°2  

Zwar wurde der Plan der Prediger, die Oberalten anzusprechen, in diesem 
Fall nicht verwirklicht. Dennoch ist der Reigen von Argumenten, der den 
Oberalten hätte vorgetragen werden sollen, deshalb von Interesse, weil er 
Aufschluß gibt über die Haltung, die die Geistlichkeit damals gegenüber den 
Aschkenasen in der Stadt einnahm.2°3  Zunächst sollten den Oberalten die be-
kannten geistlichen Vorbehalte gegen Synagogen vorgehalten werden. Diese 
seien Satansschulen und Stätten der „Lästerung unseres Heilandes", durch 
die die Bekehrung der Juden gehindert würde; „zur Beförderung Göttlicher 
Ehre und [..] der Zuhörer Seelen Rettung" müßten sie abgeschafft werden.204  
Darüber hinaus bestand die Absicht, darauf hinzuweisen, daß die Ansiedlung 
der Aschkenasen ohne rechtliche Grundlage in der Stadt sei. Dabei hätten die 
geistlichen Deputierten besonders betonen sollen, daß Juden „viel weniger" 
als den nichtlutherischen christlichen Minderheiten, „welche doch unsern 
Heiland geehret haben", die Religionsausübung in der Stadt gestattet werden 
könnte.205  Vielmehr sollten sich die Juden „mit ihrer anscheinlich in Altena 
erlaubten Synagoge, wie sie vormals gethan, behelffen".206  Diese Argumen-
tation verdeutlicht einmal mehr, daß den Juden aus der Sicht der lutherischen 
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Geistlichen der niedrigste Rang unter den religiösen Minderheiten in der 
Stadt zukam. 

Unter den damals amtierenden Geistlichen war Pastor Johann Friedrich 
Mayer derjenige, der sich in besonderer Weise mit judenfeindlichen Predig-
ten hervortat. Beispielsweise griff Mayer im Jahr 169z, als die Geistlichen der 
Oberalten wegen der Synagogen nicht hatten habhaft werden können, dieses 
Thema in einer Predigt auf, ohne sich vorab mit seinen Kollegen darüber ver-
ständigt zu haben. Dabei polemisierte dieser Prediger nicht nur gegen die 
Synagogen, sondern bedachte auch den Rat mit massiver Kritik. Dieser sei 
nämlich, so Mayer, nicht bereit, gegen die Synagogen ernsthaft vorzuge-
hen.207  Auf diese Anwürfe Mayers reagierte der Rat sofort, indem noch am 
selben Tag zwei Abgesandte beauftragt wurden, mit dem Geistlichen zu spre-
chen. Allerdings endete diese Begegnung im Streit, über den Mayer sich bei 
nächster Gelegenheit öffentlich von der Kanzel beklagte und damit drohte, 
sein geistliches Amt in der Stadt niederzulegen. Offensichtlich war dem Rat 
daran gelegen, diese Kontroverse umgehend beizulegen. Denn Ratsdepu-
tierte informierten daraufhin den Senior in aller Ausführlichkeit darüber, daß 
die obrigkeitlichen Ermittlungen hinsichtlich der Synagogen erfolgreich ab-
geschlossen und diese verboten worden seien. Mayer allerdings sah sich 
dadurch nicht gehindert, einige Tage später erneut von der Kanzel gegen die 
Juden und ihre Synagogen zu polemisieren.208  

Im Februar des Jahres 1693 brachten die Geistlichen noch einmal ihre 
Klagen über die Synagogen wie auch über die Religionsausübung der Ka-
tholiken und Reformierten vor Rat und Oberalte. Unverblümt drohten die 
Prediger bei dieser Gelegenheit damit, von den Kanzeln öffentlich darauf 
hinzuweisen, daß von dieser Streitsache „eine gantze Bürgerschafft" betroffen 
sei.209  In der Folge wurde die Aufmerksamkeit der Geistlichkeit allerdings 
vom sogenannten „Priesterstreit" in Anspruch genommen. Erst im Septem-
ber desselben Jahres unternahmen die Prediger einen weiteren Vorstoß beim 
Rat und protestierten gegen die Religionsausübung aller religiösen Minder-
heiten sowie gegen das angebliche „Überhandnehmen der Ketzer und Juden" 
in der Stadt.21° Bis zum Dezember 1695 blieben die Juden dann anscheinend 
im wesentlichen von Angriffen der Geistlichen verschont. Lediglich Pastor 
Mayer sorgte im Dezember des Jahres 1694 dafür, daß eine jüdische Hoch-
zeit, die an einem Adventssonntag des Jahres 1694 gefeiert worden war, Sank-
tionen zur Folge hatte. Wahrscheinlich gab dieser Vorfall dem Rat den Anlaß 
zu dem Beschluß, künftig „keine Juden Hochzeiten zu vergönnen zu solcher 
Zeit, da Christen stille sein" sollten 21' 

Von Dezember 1695 bis in den Januar 1696 erfolgte dann allerdings ein 
weiterer judenfeindlicher Agitationsschub von seiten der Geistlichkeit. Die- 
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ser war nunmehr explizit auch gegen die Synagogen der portugiesischen Ju-
den auf dem Alten Wall gerichtet. Wiederum war es Pastor Mayer, der sich 
im Verlauf dieser Aktion in besonderem Maße als judenfeindlicher Eiferer 
von der Kanzel herab erwies.212  Die geistliche Polemik gegen die Juden hatte 
zu diesem Zeitpunkt deutlich an Schärfe zugenommen. So wurde beispiels-
weise von Mayer im Rahmen einer Predigt das Gerücht verbreitet, die Juden 
hätten in ihrer Synagoge ein Christusbild gegeißelt. Außerdem beschwerten 
sich die Geistlichen bitter darüber, daß den Juden von der Obrigkeit juris-
diktionelle Rechte zugestanden würden, wohingegen die lutherische Geist-
lichkeit ohne ein Konsistorium in der Stadt auskommen müßte.213  

Zwar reagierte der Rat unverzüglich auf die geistlichen Klagen und ju-
denfeindlichen Predigten. Allerdings war dessen Mitteilung an die Prediger, 
es seien keine Synagogen in der Stadt ermittelt worden, kaum geeignet, die 
Kontroverse beizulegen.214  Was unter einer Synagoge zu verstehen war, blieb 
nach wie vor unklar. Rat und Juden auf der einen und die Geistlichkeit auf 
der anderen Seite besaßen offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, 
was eine Synagoge auszeichnete. Wie die hochdeutschen Juden den Begriff 
Synagoge definierten und überhaupt auf die geistlichen Anwürfe reagierten, 
davon geben ebenfalls die Aufzeichnungen des Seniors Schultz einen Ein-
blick. Bemerkenswerterweise wandten sich Vertreter der Aschkenasen, seit 
die Kontroversen um die Synagogen im Juli 169z eingesetzt hatten, mehrfach 
an Senior Schultz, um ihren Standpunkt zu erläutern und für diesen um Ver-
ständnis zu werben.215  

Im Juli 169z hatte sich beispielsweise ein Abgeordneter der aschkenasi-
schen Juden namens Isaac Frank wegen der Übergriffe der Tischler auf die jü-
dischen Gebetsräume an den Senior gewandt. Frank brachte vor, daß diese 
gewaltsamen Aktionen deshalb unberechtigt seien, weil nicht sie, die Juden, 
sondern der Hauseigentümer den Ausbau der Räume in Auftrag gegeben 
habe. Offenbar sei dabei ein Tischler beschäftigt worden, der nunmehr in 
Wandsbek leben würde, nachdem er seinen Auftraggeber übervorteilt habe 
und deshalb aus dem Amt ausgeschlossen worden sei. Künftig wollten die Ju-
den, so versicherten Frank wie auch dessen namentlich nicht genannter Be-
gleiter gegenüber dem Senior, darauf verzichten, Beschneidungen öffentlich 
zu feiern. Anscheinend hatten die Tischler darüber hinaus behauptet, daß die 
Juden sich rühmen würden, unter dem Schutz des Bürgermeisters wie auch 
des Gerichtsherrn zu stehen, denen die Aschkenasen Bestechungsgelder ge-
zahlt hätten. Die jüdischen Deputierten jedenfalls versuchten, den Senior da-
von zu überzeugen, daß diese Vorwürfe aus der Luft gegriffen und daher un-
zutreffend seien.216  Allerdings war diesem Versuch der hochdeutschen Juden, 
die Geistlichkeit zu beschwichtigen, wenig Erfolg beschieden. Darauf ver- 
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weist die Reaktion des Seniors, die lediglich in dessen Frage bestand, wer in 
Hamburg denn den Aschkenasen erlaubt habe, „öffentliche Schulen" zu hal-
ten.217  

Die Antwort der beiden Juden, „wo sie wären, müsten sie solche haben", 
verdeutlicht, daß aus jüdischer Sicht mit der Judenduldung das Recht auf 
Ausübung der jüdischen Religion verbunden war. Gottesdienste in Altona 
würden, so argumentierte Frank weiterhin, für sie als Angehörige der Ham-
burger aschkenasischen Gemeinde nicht in Betracht kommen. Die Vermu-
tung liegt nahe, daß dieses auf der Enstehungsgeschichte ihrer Gemeinde 
gründende Selbstverständnis der Aschkenasen in Hamburg, eine von der Al-
tonaer unabhängige Gemeinde zu bilden, aus der Sicht des Seniors irrelevant 
für die Frage jüdischer Religionsausübung in der Stadt war.218  Jedenfalls stieß 
die Ankündigung der beiden Repräsentanten der aschkenasischen Juden, sie 
würden, wie sie es für das Wohl der gesamten Stadt täten, auch für das des 
Seniors beten, bei diesem auf kein Entgegenkommen. Frank und dessen Be-
gleiter wurden vielmehr von Schultz mit den Worten abgekanzelt, daß Lu-
theraner „keinen andern Gott [...], als [den], der einen Sohn" habe, anbeten 
würden.219  Auch die abschließende Bemerkung, die der Senior seinen Besu-
chern mit auf den Weg gab, war alles andere als ermutigend. Die Juden, so 
drohte Schultz, „sollten sich stille halten, sonsten könte leichtlich ein Auff-
stand wieder sie kommen" 22° 

In dem Protokoll eines weiteren Gespräches, das Schultz am 27.10. dessel-
ben Jahres mit Nathan Aarons und Berend Salomon als Vertretern der hoch-
deutschen Juden führte, deutet sich an, warum eine Verständigung zwischen 
Juden und lutherisch-orthodoxen Geistlichen damals zum Scheitern verur-
teilt war. Es war die lutherisch-orthodoxe Glaubensüberzeugung, die Schultz 
außerstande setzte, Regeln zu akzeptieren, deren Ursprung in Gesetzen und 
Traditionen der jüdischen Religion lag. Ausschließlich maßgeblich für den 
Senior war die — christologisch gedeutete — Bibel, und in der „Schrift", so 
begegnete dieser Geistliche damals einem von seinen jüdischen Besuchern 
vorgebrachten Einwand, sei an keiner Stelle die Rede davon, daß mindestens 
zehn männliche Juden zum Beten zusammenkommen müßten.221  Daß Aa-
rons und Salomon dem Senior bei dieser Gelegenheit ein Neujahrsgeschenk 
in Aussicht stellten, trug, so stellte es Schultz dar, ebenfalls nicht zur Ent-
spannung der Situation bei. Schließlich wurden die beiden jüdischen Abge-
sandten von diesem mit der Mahnung verabschiedet, die Juden sollten Ruhe 
halten, andernfalls würde „ein großes Unglück folgen".222  

Im Januar 1696, als sich die judenfeindliche Agitation der Geistlichen er-
neut zuspitzte, stellten sich wiederum zwei Abgeordnete der hochdeutschen 
Juden, Berend Salomon und Jacob Hertz, beim Senior Schultz ein. Anlaß 
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dazu hatte den Juden anscheinend wiederum ein Gewaltakt gegeben, den 
Tischler auf ihre Häuser verübt hatten. Schultz allerdings brachte das Ge-
sprächsthema umgehend darauf, daß die Juden Synagogen in der Stadt un-
terhalten würden. Dem widersprachen Salomon und Hertz mit der Begrün-
dung, daß zu einer Synagoge zwingend das Predigen gehören würde, was in 
Hamburg noch nie vorgekommen sei. Lediglich in Altona würden jüdische 
Gottesdienste mit Predigten stattfinden. Diese Argumente waren aber nicht 
geeignet, den Senior umzustimmen. In schärferer Form als in den bisherigen 
Gesprächen warf er vielmehr den beiden Juden vor, „sie spielten mit dem 
Wort Synagoga", und belehrte sie darüber, daß dieser Begriff in der griechi-
schen Sprache ursprünglich die Bezeichnung für eine Versammlung, ob groß 
oder klein, gewesen sei.223  Für sie, die Geistlichen, sei daher jede religiöse Ver-
sammlung der Juden eine Synagoge. Die Juden hätten in Hamburg nicht das 
Recht, sich religiös zu betätigen, und das jüdische Religionsgesetz, nach dem 
zehn erwachsene Männer zum Beten beisammen sein müßten, sei für die lu-
therischen Prediger nicht von Belang.224 

Diese Demonstration christlicher Überlegenheit durch den Senior ließ je-
der weiteren Argumentation der Juden mit den Erfordernissen des jüdischen 
Religionsgesetzes keine Chance. Wohl deshalb versuchten Salomon und 
Hertz in der Folge, Umfang und Bedeutung ihrer religiösen Gebetsver-
sammlungen herunterzuspielen. Allerdings gab das dem Senior Gelegenheit, 
die beiden Vertreter der Juden noch weiter in die Enge zu treiben. Schultz 
wies nämlich darauf hin, daß die „große Menge" der hochdeutschen Juden 
in Hamburg in einem eklatanten Mißverhältnis zu der Höhe der Abgaben 
stünde, die sie an die Stadt zahlen würden. Da sich dieser für die Juden po-
tentiell bedrohlichen Thematik damals gerade die Bürgerschaft angenom-
men hatte, sahen sich die beiden jüdischen Abgesandten durch Schultzes 
Vorbringen noch stärker in eine Verteidigungsposition gedrängt.225  Die An-
zahl der Gemeindeangehörigen, die sich zum Beten versammeln würden, 
könne, versicherten Salomon und Hertz, gar nicht so hoch sein wie vom Se-
nior behauptet. Denn zu ihrer Gemeinde würden auf keinen Fall mehr als 
30o Familien gehören, von denen „zum wenigsten die Helffte wo nicht 2/3 
allemal in d[er] Frembde [...] ihr Brod" suchen müßten.226  

Zum Abschluß dieser Begegnung mit Vertretern der hochdeutschen Juden 
offenbarte sich, daß der Senior das damals unter Christen geläufige, zum Ste-
reotyp geronnene Vorurteil vom jüdischen Betrüger teilte. Schultz hielt näm-
lich Berend Salomon und Jacob Hertz vor, daß unter den Juden Diebstahl 
und andere Unredlichkeiten geduldet würden. Ob die Versicherung dieser 
beiden Juden, daß das Gegenteil der Fall sei, geeignet war, den Senior von 
diesem judenfeindlichen Vorurteil abzubringen, darf bezweifelt werden.227  
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Die Bitte Salomons und Hertz', der Senior möge die Juden künftig infor-
mieren, wenn es Anlaß zu Klagen geben würde, fertigte der Senior mit der 
Antwort ab, „das sei [s]eines Amtes nicht".228  Ob der Senior auf das Angebot 
der beiden Juden einging, Wolfenbüttelsche Thaler" zu wechseln oder 
Bücher bei ihnen zu erwerben, geht aus seinen Aufzeichnungen nicht deut-
lich hervor.229  

Anscheinend stand der Senior aber in Geschäftsbeziehungen zu „David 
Mosis", den der Pastor als den „Bücherjuden" bezeichnete.230  Zwei Tage nach 
dem Gespräch mit Salomon und Hertz nutzte der Senior die Gelegenheit des 
Besuchs dieses „Bücherjuden", um Informationen über die Gepflogenheiten 
der Aschkenasen bei religiösen Versammlungen zu erlangen. Offenbar hegte 
Schultz also Mißtrauen gegenüber den Aussagen von Berend Salomon und 
Jacob Hertz. David Mosis bekundete, dem Senior deshalb freimütig Rede 
und Antwort stehen zu wollen, weil er „nicht [...] mit Lügen umbgehen" 
möge.23' Die Aschkenasen kämen, so Mosis Aussage, in ihren Schulen mor-
gens und abends für jeweils etwa eine halbe Stunde zu Versammlungen zu-
sammen, ohne daß dabei ein Rabbi lehren oder predigen würde. Diese Zu-
sammenkünfte würden in Israel Fürsts Haus oder an anderen „mehrentheils 
[...] kleinen engen Orthern1" stattfinden.232  Darüber hinaus bekannte Mo-
sis, auch Frauen würden mitbeten, die allerdings vom Inhalt der hebräischen 
Gebete nichts verstehen würden. Die Gebetbücher, die die Juden dabei zu-
meist benutzten, seien aus „Davids Psalmen genommen".233  Die Vermutung 
liegt nahe, daß die Informationen, die David Mosis dem Senior Schultz hier 
gab, diesen in der Überzeugung bestärkten, daß den jüdischen Abgesandten 
Salomon und Hertz nicht zu trauen sei. 

Dem Unterfangen der hochdeutschen Juden, durch Kontaktaufnahme zu 
dem Haupt der judenfeindlichen lutherisch-orthodoxen Geistlichkeit dro-
henden Schaden von ihrer Gemeinde abzuwenden, war zwar kein großer Er-
folg beschieden. Aber die Begegnungen zwischen den Juden und dem Senior 
deuten doch darauf hin, daß die Existenz der aschkenasischen Gemeinden 
trotz ihrer rechtlich immer noch ungesicherten Lage in der Stadt damals fak-
tisch akzeptiert wurde. Denn immerhin ließ sich der Senior damals auf Ge-
spräche mit den hochdeutschen Juden ein; ein Verhalten, das als Ausdruck ei-
ner gewissen Anerkennung dieser jüdischen Minderheitsgruppierung als Be-
standteil des alltäglichen Lebens in der Stadt betrachtet werden kann. Aller-
dings offenbarte sich in der Art und Weise, wie Schultz mit den Aschkenasen 
kommunizierte, in aller Deutlichkeit die feindselige Abwehr und starrsinnige 
Überheblichkeit, von der die Haltung der orthodoxen Lutheraner gegenüber 
den Juden und dem Judentum damals bestimmt war. Ein auf Verständigung 
gerichteter Dialog war dadurch schon im Ansatz verhindert. 
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Insgesamt sei noch einmal hervorgehoben, daß es in den Jahren von 1692 
bis 1696 die Aschkenasen waren, die Zündstoff für judenpolitische Konflikte 
boten. Durch deren erheblich gewachsene Anzahl zogen sie zunehmend die 
Aufmerksamkeit der Geistlichkeit wie auch des mittleren Bürgertums auf 
sich. Wesentlicher Streitpunkt waren die religiösen Versammlungen der Asch-
kenasen, aber auch deren finanzieller Beitrag zu den städtischen Lasten geriet 
damals in das Blickfeld vor allem der Bürger.234  Zwar gingen in jenen Jahren 
von der Geistlichkeit mit ziemlicher Regelmäßigkeit Versuche aus, die Be-
schwerden über die hochdeutschen Juden mit Hilfe der Bürger auf die Ta-
gesordnung der Politik zu bringen. Aber damals, als die Aufmerksamkeit der 
Prediger von kirchen- und innenpolitischen Auseinandersetzungen absor-
biert war, fehlte es der Geistlichkeit anscheinend an der erforderlichen Kon-
sequenz, um in dem Vorgehen gegen die Juden erfolgreich zu sein. Allerdings 
waren es die Prediger, die die Klagen des mittleren Bürgertums über die hoch-
deutschen Juden im Jahr 1692 in Beschwerden und judenfeindlichen Predig-
ten bündelten und so bis 1696 dafür sorgten, daß die Konflikte um die Juden 
am Schwelen blieben, bis diese Anfang 1697 von der Bürgerschaft schließlich 
aufgegriffen wurden. 

Krise der Judenpolitik infolge bürgerlicher Vorherrschaft: 
Zur Genese der Revidierten Artikel von 1697 

Der judenpolitische Schlagabtausch zwischen Rat und Bürgerschaft 
(Januar bis September 1697) 
Im Januar 1697 nahm sich dann die Bürgerschaft der jüdischen Thematik an. 
Hamburg befand sich seit Anfang der neunziger Jahre des 17. Jahrhunderts in 
einer desolaten Finanzlage, und die Wirtschaftskonjunktur war in jener für 
diese Handelsstadt ‚elenden' Zeit des Friedens schwach.235  Das hatte bereits 
im Jahr 1695 dazu geführt, daß die Bürger eine Deputation mit dem Auftrag 
ins Leben riefen, die Höhe der von den Juden geleisteten Abgaben einer 
Überprüfung zu unterziehen.236  Als der Rat im Konvent mit der Bürgerschaft 
am 29. Januar 1697 eine außerordentliche Steuer, ein sogenanntes „Quart-
Procent", zur Bewilligung vorlegte, forderten die Bürger vorab, den Juden 
statt dessen Sonderabgaben aufzuerlegen. Die Aschkenasen sollten 3o 000 
und die Sefarden zo 000 Mark zahlen. Außerdem verlangten die Bürger die 
Abschaffung aller Synagogen und ein Verbot für die Juden, Lampen anzu-
stecken.237  Diese bürgerlichen Forderungen waren das Fanal zu einem Mo-
nate andauernden judenpolitischen Machtkampf, in dem die Bürger dank ih- 
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rer Verfügungsmacht über die städtischen Finanzen schließlich den Sieg da-
vontrugen. 

In der ersten Phase dieser Kontroverse von Januar bis Ende April des Jah-
res 1697 bemühte sich der Rat, die Bürgerschaft zur Rücknahme ihrer For-
derungen zu bewegen. So wies er darauf hin, daß den Juden Sonderabgaben 
aufzuerlegen bedeuten würde, mit diesen bestehende rechtliche Vereinba-
rungen zu ignorieren. Das hieße zudem, dem allgemeinen Grundsatz zuwi-
derzuhandeln, nach dem auch diese Verträge den Schutz des „publica Fide" 
genießen würden.238  Die Abschaffung der Synagogen, die einem Verbot der 
Gebetsversammlungen der Juden gleichkäme, würde diese aus der Stadt trei-
ben.239  Weder dieses Vorbringen des Rates noch die Suppliken, die die hoch-
deutschen und portugiesischen Juden an die Bürgerschaft richteten, fanden 
Gehör. Vielmehr beharrten die Bürger auf ihrem Beschluß vom z9. Januar. 
1697240  

Sefarden und Aschkenasen wandten sich damals vehement gegen die 
hohen Sonderabgaben, die die Bürgerschaft ihnen in diesen, wie es in den 
Suppliken hieß, „sorgsahmen und nahrlosen Zeiten" aufzuerlegen beabsich-
tigte.241  Die Portugiesen verwiesen auf die bisherige, aus ihrer Sicht nicht ge-
ringe Höhe ihrer Beiträge zu den städtischen Lasten sowie besonders darauf, 
daß sie stets einen äquivalenten Betrag entrichtet hätten, wenn die Bürger bis-
her zu einem „Quart-Procent" herangezogen worden seien.242  Ausdrücklich 
beriefen sich die hochdeutschen Juden zudem auf den Vertrag, den sie mit 
der Stadt abgeschlossen hatten und durch den die Höhe ihrer jährlichen fi-
nanziellen Verpflichtungen bis zum Jahr 1700 verbindlich festgelegt sei.243  
Für die Sefarden stellten darüber hinaus die projektierten Restriktionen ihres 
Rechtsstatus einen Stein des Anstoßes dar. Im Falle der Abschaffung ihrer 
Synagogen sowie des Verbots von Lampen, so erklärten sie, seien sie genötigt, 
„diese gute Stadt zu verlaßen".244 

Die hohe Sondersteuer von zo 000 Mark traf die immer noch relativ wohl-
habende portugiesisch-jüdische Gemeinde vermutlich weniger hart als der 
Angriff auf ihre Rechtsstellung in der Stadt. Kurze Zeit später erklärten die 
portugiesischen Juden nämlich bereits ihr Einverständnis mit dieser außer-
ordentlichen Zahlung an die Stadtkasse. Diese Zustimmung ermöglichte es 
dem Rat, in dem Konvent mit den Bürgern am 18. März 1697 eine neue Tak-
tik einzuschlagen.245  Der Bürgerschaft wurde von seiten des Rates vorge-
schlagen, eine aus Rat und Bürgervertretern bestehende Deputation mit dem 
Auftrag zu bilden, eine neue rechtliche Grundlage für beide jüdische An-
siedlungen in der Stadt zu erarbeiten und mit den Juden die Höhe künftiger 
Abgaben erneut auszuhandeln. Dabei, so betonte der Rat, sollten den Sefar-
den keine weiter gehenden Rechte als im Jahr 165o zugestanden werden. Vor 
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allem aber wies der Rat die Bürger darauf hin, daß durch neue vertragliche 
Vereinbarungen mit den Juden die Stadt von dem andernfalls berechtigten 
Vorwurf des Vertragsbruchs freigestellt werden würde.246  

Die Bürgerschaft war vorerst aber nicht bereit, auf diesen Vorschlag ein-
zugehen. Im Gegenteil hielt sie des weiteren für unabdingbar, den Juden die 
Beschäftigung christlicher Dienstboten gänzlich zu untersagen.247  In die Bil-
dung einer Deputation konsentierte die Bürgerschaft erst im nächsten Kon-
vent am 29. April 1697, nachdem der Rat angekündigt hatte, daß wohl auch 
die hochdeutschen Juden die Sonderabgabe zu zahlen bereit seien.248  Aller-
dings gab die Bürgerschaft der Deputation den Auftrag mit auf den Weg, daß 
die Bürgerbeschlüsse vom 29. Januar und 18. März, also die Forderungen 
nach Abschaffung der Synagogen sowie nach Verboten für die Juden, Lam-
pen anzustecken und christliche Dienstboten zu halten, bei der Abfassung des 
neuen Reglements Berücksichtigung finden müßten. Außerdem behielt sich 
die Bürgerschaft vor, das neue Reglement selbst zu ratifizieren.249  

Als der Rat in dem Konvent am io. Juni 1697 den Bürgern die „Revidir-
ten Articuli" vorlegte, und zwar in jeweils unterschiedlichen Fassungen für 
die portugiesischen und hochdeutschen Juden, trat die judenpolitische Kon-
troverse in ihre zweite Phase. In beiden Fassungen wurden die meisten Be-
stimmungen des Judenreglements von 165o bestätigt, aber einige Vorschrif-
ten waren verschärft worden. So sollten die Juden künftig Lampen in ihren 
Häusern nur derart aufhängen, daß kein Lichtschein nach außen dringen 
könnte, und verstorbene Glaubensgenossen an Sonntagen nur nach den 
christlichen Gottesdiensten nach Altona bringen dürfen.23° Das Verbot, an 
christlichen Sonn- und Feiertagen mit Karossen zu fahren, war dagegen in 
der für die Portugiesen geltenden Fassung dahin gehend gemildert worden, 
daß es in Notfällen nicht gelten sollte. Außerdem war eine Beschränkung der 
Zahl der Familien, die zum Gebet zusammenkommen durften, für die por-
tugiesischen nicht,251  dagegen aber für die hochdeutschen Juden vorgesehen. 
Diese sollten sich nur maximal zu zehn bis zwölf Familien zu Gebeten ver-
sammeln dürfen, wobei höchstens vier Personen auf einmal den Versamm-
lungsort aufsuchen bzw. verlassen dürfen sollten.252  

Der Bürgerschaft gingen diese Restriktionen aber nicht weit genug. Den 
Vorschriften zu den Gebetsversammlungen verweigerte sie ihre Zustimmung 
generell und beschloß, daß allen Juden das Anzünden von Lampen, die Be-
schäftigung christlicher Dienstboten und die Ausführung Verstorbener am 
Sonntag untersagt werden sollte. Unter solchen rechtlichen Bedingungen 
seien die Bürger bereit, die Sefarden wie auch die Aschkenasen unter der Vor-
aussetzung weiterhin in der Stadt zu dulden, daß sie die Sonderabgaben ge-
zahlt hätten.253  Die Revision der finanziellen Verpflichtungen der Juden ge- 
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genüber der Stadt, die der Bürgerschaft neben den „Revidirten Articuli" 
ebenfalls vorlegt worden war, fand dagegen grundsätzlich deren Billigung. 
Vorgesehen war darin, daß portugiesische wie hochdeutsche Juden künftig 
eine jährliche Abgabe von 6000 Mark erlegen sollten; für die Letztgenann-
ten sollte allerdings die noch bestehende Vereinbarung, wie darin vorgesehen, 
bis zum Jahr 1700 ihre Gültigkeit behalten.254  

Die Bürgerschaft verweigerte in der Folge strikt jedes weitere Zugeständ-
nis an die höchst differenten judenpolitischen Vorstellungen des Rates sowie 
jede Bewilligung finanzieller Mittel, bevor der Rat nicht in den Bürgerbe-
schluß vom to. Juni 1697 konsentiert hätte. Im Konvent vom 16. September 
1697 sah der Rat sich schließlich genötigt, der Erpressung der Bürger nach-
zugeben, und erteilte den bürgerlichen Resolutionen vom io. Juni 1697 seine 
Zustimmung.255  Damit erlangten die „Revidirten Articuli" inklusive der Re-
striktionen, die die Bürger am io. Juni 1697 gefordert hatten, für die Jahre bis 
zum Erlaß des Judenreglements von 1710 Rechtsgeltung. Während dieser 
Zeitspanne bestand also nicht nur das Synagogenverbot, sondern darüber 
hinaus galten auch die Regelungen von 165o zu den Gebetsversammlungen 
nicht mehr; gleichermaßen war den Juden in jenen Jahren untersagt, Lam-
pen in und an ihren Häusern zu brennen und christliche Dienstboten zu be-
schäftigen. Außerdem waren die Juden faktisch einem Beerdigungsverbot an 
Sonntagen unterworfen.256  

Der Rat war offenkundig bemüht gewesen, diese Entwicklung zu verhin-
dern. Beispielsweise hatte er anfänglich argumentiert, die Juden hätten sich 
lediglich in Kenntnis der Fassungen der „Revidirten Articuli", wie sie der 
Bürgerschaft am iO. Juni 1697 vorgelegt worden waren, zur Zahlung der Son-
derabgaben bereit erklärt. Die für die Juden „hauptsächlichste Puncta" zu 
streichen würde bedeuten, so konstatierte der Rat gegenüber der Bürger-
schaft, diese aus der Stadt zu treiben und den Verlust der 5.0 000 Mark Son-
derabgabe für die Stadtkasse zu riskieren.257  Aber weder diese noch die wirt-
schaftlichen Argumente, die der Rat im Konvent vom 28. Juni 1697 zugun-
sten der Juden vortrug, fanden Gehör bei der Bürgerschaft. Gleiches galt für 
die Eingabe der „hiesigen Kaufleute", in der diese sich für mildere Nieder-
lassungsbedingungen für die Juden im Interesse ihres Verbleibs in der Stadt 
aussprachen.258  In der Folge war der Rat weiterhin bestrebt, die Bürger zu ei-
ner Revision der Restriktionen zu bewegen, um die portugiesischen Juden, 
besonders die Teixeiras, in der Stadt zu halten. Die Warnung des Rates, daß 
die Sefarden ihre Kapitalien „großen Theils von der Börse" ziehen, ihre Häu-
ser verkaufen und sich zum Abzug rüsten würden, wurde von den Bürgern 
ignoriert.259  Die Abwanderung der wohlhabendsten Familien, darunter die 
der Teixeiras, konnte der Rat somit nicht verhindern.260  
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Die Reaktion der Juden auf die bürgerlichen Angriffe 
In den zahlreichen Suppliken, die die Juden im Laufe dieser Kontroverse an 
Rat und Bürger richteten, spiegeln sich die unterschiedlichen Positionen bei-
der jüdischen Gruppierungen in rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer 
Hinsicht in aller Deutlichkeit wider. 

Den Sefarden ging es vor allem um die Bewahrung ihrer seit 1612 in der 
Stadt erworbenen Rechte und Privilegien.26' Beispielsweise stießen sie sich 
daran, daß die „Revidirten Articuli" in der ihnen im Mai 1697 zur Kenntnis 
gebrachten, von der Deputation erstellten Fassung gleichermaßen für die 
aschkenasische Gemeinde gelten sollten. Dieser „Union" mit den hochdeut-
schen Glaubensgenossen, widersprachen die portugiesischen Juden deshalb, 
weil es unter ihnen, obwohl in der „Religion einerley", wegen der Unter-
schiede in Sitten und Lebensweise weder Heiraten noch sonst Gemeinschaft 
geben würde.262  

Weiterhin verwiesen die sefardischen Juden in diesem Zusammenhang auf 
die mittlerweile unterschiedliche Größe beider Gemeinden. Im Gegensatz zu 
den Aschkenasen, die „drey große Communautes unter sich auffgerichtet" 
hätten, würde ihre Gemeinschaft, so argumentierten die Sefarden, nur aus 
„wenig Familien" bestehen.263  Eine Beschränkung der Zahl der Familien, die 
zu Gebeten zusammenkommen dürften, auf zehn oder zwölf hielten diese 
darüber hinaus deshalb für „impractible", weil ihnen lediglich ein Versamm-
lungsort zur Verfügung stehen würde.264  Außerdem wandten die Sefarden 
ein, daß eine Anordnung, nach der nur maximal vier Personen gleichzeitig 
die religiösen Versammlungen aufsuchen und wieder verlassen dürfen sollten, 
einer Aufforderung an Mißgünstige gleichkäme, Juden zu bespitzeln und zu 
diffamieren.265  

Darüber hinaus baten die Sefarden um die Erlaubnis, „wie alle [...] an-
dern Nationen [...] alhir in der Stadt" auch an christlichen Feiertagen Karos-
sen zu benutzen, denn „[...] solches [sei] in keiner Religion verbothen". 266 

An diesem Verlangen erwies sich einmal mehr die besondere Sensibilität, 
mit der die damaligen Sefarden reagierten, wenn sie wegen ihres jüdischen 
Glaubens diskriminiert wurden. 

Der Maßstab, an dem die Portugiesen sich nach wie vor orientierten, 
auch das trat in dieser Bitte deutlich hervor, war der Rechtsstatus der nicht-
lutherischen christlichen Minderheiten in der Stadt. Darin wie auch an 
deren Protesten gegen die beabsichtigte Gleichbehandlung mit ihren 
hochdeutschen Glaubensgenossen offenbart sich ein spezifisches Selbst-
verständnis der portugiesischen Juden in Hamburg. Es gründete auf der 
zu jenem Zeitpunkt mehr als 8o Jahre währenden Geschichte ihrer An-
siedlung in der Stadt, in deren erster Hälfte die Sefarden rechtlich den 
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nichtlutherischen christlichen Minderheiten nahezu gleichgestellt gewesen 
waren. 

Die Anerkennung, die die wirtschaftliche Betätigung der Sefarden in wei-
ten Kreisen der Stadt fand, sowie das gesellschaftliche Ansehen, das etlichen 
dieser Juden als Diplomaten im Dienst auswärtiger Potentaten zukam, stell-
ten die Eckpfeiler ihres Selbstbewußtseins und Stolzes dar. Daher opponier-
ten die Sefarden dagegen, daß ihnen künftig verboten sein sollte, sich „eini-
ger Hoheit oder Ehrenstandt" anzumaßen, denn Ehrenämter „frembder 
Herrn" hätten sie seit langem inne und könnten durchaus auch weiterhin von 
„hohen Potentaten" mit solchen beehrt werden.267  Daß die Bereitschaft des 
Rates ungebrochen war, den Portugiesen insofern entgegenzukommen, be-
legt die weitgehend deren Wünschen angepaßte Fassung der „Revidirten Ar-
ticuli", die dieser der Bürgerschaft vorgelegt hatte.268  

Im Gegensatz zu den Sefarden brachten die Aschkenasen hinsichtlich der 
„Revidirten Articuli" in der Fassung, wie der Rat sie am to. Juni 1697 in die 
Bürgerschaft gebracht hatte, lediglich einen Änderungswunsch vor. Dieser 
betraf das Bestattungsverbot an Sonntagen, denn dieses, so wurde argumen-
tiert, stünde im Widerspruch zu „Gebrauch und Herkommen [...]" der Ju-
den, unter denen es üblich sei, Verstorbene „am selbigen Tag auch auff [...] 
Feyertägen" zu begraben.269  Darüber hinaus verlangten die Aschkenasen 
nach der rechtswirksamen Zusicherung, daß die die Abgabenverpflichtung 
betreffende vertragliche Vereinbarung mit der Stadt nach deren Ablauf im 
Jahr 1700 verlängert werden würde. Denn andernfalls, so brachten sie vor, 
würde ihre Kreditwürdigkeit und damit die Zahlung der Sonderabgaben in 
Frage gestellt werden, weil sie bereits „bey hiesigen Leuten in grosser Schul-
den Last" seien.27° 

Für die hochdeutschen Juden stand die Relevanz der „Revidirten Articuli" 
als erstmalige Sicherung ihrer Niederlassung in der attraktiven Handelsstadt 
an der Elbe offensichtlich im Vordergrund. Deshalb akzeptierten sie schließ-
lich auch die verschärften rechtlichen Konditionen, die von der Bürgerschaft 
initiiert und durchgesetzt worden waren.27' Aufschluß über deren Selbstver-
ständnis gibt eine Supplik, mit der die Aschkenasen am 28. Juni 1697 die Bür-
gerschaft noch einmal zur Rücknahme ihrer Beschlüsse zu bewegen suchten. 
Selbstbewußt wurde darin konstatiert, daß ihnen deshalb Sonderabgaben ab-
gefordert würden, weil sie Juden seien. Daher sollte man sie „auch alß Juden 
hie leben laßen" und ihnen erlauben, in ihren Häusern zusammenzukommen 
und in „stiller Ruhe" ihre Gebete zu verrichten.272  Ungleich härter fühlten 
sich die Sefarden davon getroffen, daß ihnen durch die „Revidirten Articuli" 
angestammte Privilegien genommen wurden. Zum selben Zeitpunkt wie die 
Aschkenasen supplizierten auch die Sefarden noch einmal bei der Bürger- 
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schalt. Dabei taten diese ihre Überzeugung kund, daß die Bürger das Ziel ver-
folgen würden, die Juden aus der Stadt zu jagen. Falls die Bürger bei ihren 
Resolutionen blieben, so das Fazit der Portugiesen, würden sie tatsächlich da-
vonziehen.273  

Nachdem die „Revidirten Articuli" in Kraft getreten waren, ließen die 
wohlhabendsten und vornehmsten portugiesisch-jüdisch Familien dieser An-
kündigung bekanntlich die Tat folgen und verließen die Stadt vornehmlich 
in Richtung Amsterdam. Ihre Abwanderung aus Hamburg setzte den 
Schlußpunkt unter die Zeit der wirtschaftlichen, kulturellen und geistigen 
Blüte der sefardischen Ansiedlung in der Elbmetropole. Den von wirtschaft-
lichem Erfolg, Wohlstand, Vornehmheit sowie hohem Bildungs- und Sozial-
status geprägten Nimbus, der die portugiesisch-jüdische Niederlassung von 
ihrem Beginn an im 17. Jahrhundert ausgezeichnet hatte, erlangte die nach 
1697 in der Stadt verbliebene Restgemeinde nicht wieder.274  Im i8. Jahrhun-
dert waren es vielmehr die Aschkenasen, deren Gemeinden in Hamburg zu 
einer beachtlichen Größe heranwuchsen und die eine wirtschaftlich bedeu-
tende Stellung einnahmen. 

Die Reaktion der Geistlichkeit auf die antijüdische Aktion der Bürgerschaft 
Das Vorgehen der Bürgerschaft gegen die Juden fand nicht nur die Billigung 
der Geistlichkeit, sondern auch deren tatkräftige Unterstützung. Das Tage-
buch des Seniors Schultz belegt, daß die Geistlichen stets gut darüber infor-
miert waren, was in den Konventen des Rates mit den Bürgern vorgefallen 
war. Um die Bürgerschaft besonders in ihrem Verlangen nach Abschaffung 
der Synagogen und nach einem Verbot für die Juden zu unterstützen, christ-
liche Dienstboten zu halten, wurde am 7. Februar 1697 „auff den Cantzeln 
wider die Juden geprediget".275  Der Kanzelvortrag des Geistlichen Johann 
Lange fiel dabei sogar dem Senior durch besondere Schärfe auf. Dagegen 
hatte ein Gespräch mit einem „Politicus" in dem Pastor an St. Katharinen 
Johannes Volckmar anscheinend Zweifel daran erweckt, ob diese juden-
feindlichen Predigten berechtigt seien.276  Dieser namentlich nicht genannte 
Politiker hatte Volkmar nämlich darüber belehrt, daß „den Portugisischen Ju-
den die Synagogen einmal eingewilligt" worden seien; daher wollte dieser 
Prediger ohne nähere Infomationen über die Rechtslage nicht länger gegen 
die Juden und deren Synagogen predigen.277  Zurückhaltung übte offenbar 
auch der Pastor an St. Michaelis Johann Winckler.278  

Der von Bürgern und Geistlichkeit in jener Zeit ausgehende, gegen die Ju-
den gerichtete Agitationsschub ließ bedrohliche Unruhe in der Stadt entste-
hen. Daß der Prediger Johann Lange die brisante antijüdische Stimmungs-
lage damals noch anheizte, indem er eigenständig judenfeindliche Äußerun- 
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gen Luthers veröffentlichte, mißbilligte auch der Senior.V9  Offenbar erschien 
diese Schrift gezielt zum Termin des Konvents von Rat und Bürgern am ii. 
Februar 1697 im Druck, wodurch sich nicht nur die Bürgerschaft „irritiret" 
sah, sondern auch die Juden in Angst und Schrecken versetzt wurden.28° Lan-
ges Publikation, die vom Rat sofort verboten und konfisziert wurde, enthielt 
vermutlich Passagen wie beispielsweise die Empfehlung Luthers an christli-
che Obrigkeiten, die Synagogen der Juden niederzubrennen, die sich in des-
sen Werk ,Yon den Juden und ihren Lügen" von 8543 findet.281  Aus der Sicht 
der Juden kam die Veröffentlichung dieser Schrift anscheinend einem Aufruf 
an die christliche Bevölkerung zu einem Judenpogrom gleich. Jedenfalls flo-
hen etliche Juden samt ihrer Habe nach Altona. Bemerkenswert erscheint, 
daß der Ratssekretär Julius Hinrich Schaffshausen sich vom Senior darüber 
belehren lassen mußte, daß Lange „Lutheri Schrifft [nicht] zerstümmelt" 
hätte, sondern es sich um Originalzitate aus dessen Werken handeln würde.282  
Wie es scheint, entsprachen Luthers harsche und sprachgewaltige antijüdi-
sche Äußerungen also nicht dem Bild, das sich Schaffshausen von Lehre und 
vom Glauben des Reformators machte. 

Die Veröffentlichung judenfeindlicher Texte Luthers in Hamburg zu je-
nem sensiblen Zeitpunkt erregte sogar in der auswärtigen Presse Aufmerk-
samkeit. Ein Bericht in der „Amsterdamer Courante" schrieb die Edition 
zwar fälschlich dem Geistlichen Ministerium zu. Das Ziel aber, das die Ham-
burger Geistlichkeit zur damaligen Zeit auch mit ihrer judenfeindlichen 
Kanzelpolemik verfolgte, hatte der Autor dieses Berichts zutreffend analy-
siert: Die „Bürgerschafft" sollte „noch mehr" gestärkt werden, um die von 
den Geistlichen lange geforderten Restriktionen für die Juden erfolgreich 
durchsetzen zu können.283  Der Versuch des Abgesandten der hochdeutschen 
Juden Jacob Hertz, durch einen Besuch beim Senior dessen Gewogenheit für 
die Sache der Juden zu erlangen, hatte zu diesem Zeitpunkt, da die innen-
politische Konstellation günstig für das vereinte Vorgehen von Bürgern und 
Geistlichkeit gegen die Juden schien, keine Aussicht auf Erfolg.284  

Nachdem die Geistlichen mit zu dieser für die Juden gefährlichen Zuspit-
zung der Situation beigetragen hatten, hielten sie sich in der Folge stärker 
zurück. Möglicherweise geschah das deshalb, weil die Entschlossenheit der 
Bürgerschaft, Restriktionen für die Juden durchzusetzen, damals offenkun-
dig war. Ob daher weitere antijüdische Aktionen von seiten der Geistlichkeit 
unterblieben, muß mangels Überlieferungen dahingestellt bleiben. Von ju-
denfeindlicher Kanzelpropaganda oder anderweitiger öffentlicher Einfluß-
nahme der Prediger auf die judenpolitische Kontroverse ist jedenfalls nichts 
bekannt, bis diese im September 1697 zum Abschluß kam. Allerdings wurde 
der Senior im Mai jenen Jahres noch einmal in das Geschehen einbezogen, 
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als ihm der Oberalte Albert Köhlbrand die von der aus Bürger- und Ratsver-
tretern gebildeten Deputation erarbeiteten „Revidirten Articuli" zur Begut-
achtung vorlegte. Köhlbrand, dessen Bruder Nikolaus einer der aktivsten 
Vertreter der sogenannten „Popularpartei" war, also der Parteigänger der bür-
gerlichen Sache, handelte dabei allerdings nicht im Auftrag der Bürger. Viel-
mehr wandte er sich aus eigener Initiative deshalb an den Senior, weil er 
gehört habe, daß die Geistlichkeit seinerzeit gegen das Reglement von 1650 
Einwände erhoben hätte.285  

In diesem Fall blieb es bei einer informellen geistlichen Begutachtung der 
„Revidirten Articuli", über die der Senior Schultz Köhlbrand bat, Still-
schweigen zu wahren. Schultz lehnte es ab, seine Amtsbrüder ohne offiziel-
len Auftrag der Oberalten zu diesem judenrechtlichen Normenkatalog zu be-
fragen. Aber er verhehlte nicht seine Unzufriedenheit mit den neuen Vor-
schriften für die Juden, sondern wies Köhlbrand ausdrücklich daraufhin, daß 
den Juden nach Ansicht der Geistlichkeit mindestens die Beschäftigung 
christlicher Dienstboten verboten werden müßte.286  Vermutlich hatte Köhl-
brand damit die Information erhalten, auf die seine Kontaktaufnahme zum 
Haupt der Geistlichkeit ausgerichtet gewesen war, nämlich die Gewißheit, 
daß die Prediger schärfere Restriktionen für die Juden befürworteten, als in 
dem Entwurf zu den „Revidirten Articuli" vorgesehen waren. Man kann si-
cherlich davon ausgehen, daß dieses inoffizielle Votum des Seniors dazu 
beitrug, daß die Bürger im Juni eine nochmalige Verschärfung der juden-
rechtlichen Bestimmungen forderten. 

Ein Vorfall, von dem Schultz in seinem Diarium aus der Zeit berichtete, 
als der Streit zwischen Rat und Bürgerschaft um das Judenrecht in seine 
zweite Phase getreten war, gibt einen Eindruck von der von Feindseligkeit 
und Mißtrauen gegen die Juden geprägten Atmosphäre im seinerzeitigen 
Hamburg. Im August 1697 wurde den Geistlichen von den Bürgern, die den 
Baakenzoll erhoben, ein in Amsterdam gedrucktes Gebetbuch in hebräischer 
Sprache zur Zensur vorgelegt. Von diesem Buch, das sich offenbar unter vom 
Zoll beschlagnahmten Waren jüdischer Händler befunden hatte, argwöhnten 
die Zollbürger, daß es Blasphemien enthalten würde. Nachdem die Prediger 
den Rat Esdras Edzardis eingeholt und einen Konvent in dieser Sache abge-
halten hatten, kamen sie zwar zu dem Urteil, daß das fragliche Gebetbuch 
„fast [...] unanstößig" sei.287  Gleichwohl war ihnen daran gelegen, das 
Mißtrauen der Bürger gegenüber den Juden wachzuhalten und zu verstärken. 
Denn die Prediger behaupteten, daß, wenn sich auch die Juden gehütet hät-
ten, in dieses öffentlich gedruckte Buch „Blasphemien wider [...die...] 
Christliche Religion hereinzusetzen", sich darin hinter Auslassungszeichen 
dennoch Wendungen verbergen würden, mit denen die Juden in Gebeten zu 
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lästern pflegten.288  Wenn die Prediger in dieser zweiten Phase der juden-
politischen Kontroverse auch im Hintergrund blieben, so beobachteten sie 
deren Verlauf doch genau. Sobald die Geistlichen als theologische Sachver-
ständige kurz einmal in diese Auseinandersetzung involviert wurden, ließen 
sie den Bürgern ihre Unterstützung zuteil werden.289  Das Feld, auf dem die 
judenfeindliche Initiative der Bürger gedeihen konnte, war zuvor von anti-
jüdischer Kanzelpropaganda der Geistlichkeit bestellt worden, die auf diese 
Weise ihr Einverständnis mit dieser politischen Aktion deutlich signalisiert 
hatte. Besonders an der Reaktion des Seniors auf die eigenmächtige Heraus-
gabe judenfeindlicher Luthertexte durch dessen Amtsbruder Lange erwies 
sich aber dessen Streben, die antijüdischen Aktivitäten seitens der Prediger 
eindeutig auf den Rahmen der Kompetenzen des geistlichen Amtes zu be-
grenzen. 

Angesichts der Entschlossenheit, mit der die Bürger auf der politischen 
Ebene gegen die Juden agierten, bestand damals keine Notwendigkeit für 
die Geistlichen, sich in besonderem Maße als Judenfeinde zu exponieren 
und das Risiko einzugehen, als Unruhestifter gebrandmarkt zu werden. Al-
lerdings verdient noch einmal hervorgehoben zu werden, daß Senior und 
Rat in jenem Jahr einvernehmlich ein bemerkenswertes Urteil über einen 
Text des Reformators und Stifters des lutherischen Glaubens fällten. In Lu-
thers vom Prediger Lange veröffentlichten Ausführungen zu den Juden sa-
hen diese damals einen potentiellen Aufruf zum gewalttätigen Vorgehen ge-
gen die Juden. Das führte zu dem Paradoxon, daß Luthers Worte im luthe-
risch-orthodoxen Hamburg konfisziert und verboten wurden. 

Die Hamburger Wirtschaft contra Judaeos und pro Judaeis 
Die judenpolitische Auseinandersetzung des Jahres 1697 veranlaßte auch Ver-
treter der Hamburger Wirtschaft, Stellung zu den in der Stadt lebenden Ju-
den zu beziehen. Die Beschwerde des Goldschmiedeamts über die Juden vom 
11. Februar 1697 sowie die Bittschrift der Kaufleute zugunsten der Juden vom 
z8. Juni desselben Jahres legen deutlich Zeugnis ab von den diametral entge-
gengesetzten Positionen, die das gewerblich tätige mittlere Bürgertum auf der 
einen und die Hamburger Fern- und Großhandelskaufleute auf der anderen 
Seite aufgrund unterschiedlich ausgerichteter ökonomischer Interessen ge-
genüber dieser Minorität einnahmen. 

Die Gravamina des Goldschmiedeamts über die Juden gelangten am H. 
Februar 1697 in die Bürgerschaft, also zu einem Zeitpunkt, als diese die 
Forderung nach hohen Sonderabgaben für die Juden gerade auf die Tages-
ordnung der Politik gebracht hatte. In dieser Beschwerdeschrift offenbart 
sich die Virulenz und potentielle Bedrohlichkeit des Antijudaismus, der im 
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damaligen gewerblichen Bürgertum verbreitet war. Zumal diese breite 
bürgerliche Mittelschicht, der unter anderem Kramer, Goldschmiede, 
Zuckerbäcker, Brauer, Schiffer und Handwerksmeister zuzurechnen waren, 
seinerzeit die Bürgerschaft dominierte.290  Die in dieser Bevölkerungsschicht 
geläufige feindselige Einstellung gegenüber der jüdischen Minderheit ba-
sierte, legt man das Gravamen von 1697 zugrunde, auf wirtschaftlicher 
Konkurrenzfurcht, zu der sich religiös begründete Vorbehalte sowie seinerzeit 
geläufige judenfeindliche stereotype Vorurteile gesellten. Dieses Motivati-
onsbündel manifestierte sich besonders in der ersten Hälfte dieser Beschwer-
deschrift in einer von Haß, Verachtung und Abwehr gegenüber den Juden 
geprägten Sprache. Diese tendierte darüber hinaus dazu, Juden als boshafte, 
schädliche und in der Konsequenz vernichtenswerte Elemente in der christ-
lichen Gesellschaft erscheinen zu lassen.291  

Einleitend beriefen sich die Beschwerdeführer auf ihre mit dem Bürgereid 
übernommene Verpflichtung, stets der Stadt Bestes zu suchen und zu beför-
dern. Diesem Ziel, so wurde konstatiert, würde die Duldung der „Jüdische [n] 
Rotte" in der Stadt keinesfalls dienen.292  Vielmehr seien die Juden ein „Gifft" 
und eine „Pest", die der Stadt „großen Schaden" und schließlich „gäntzlichen 
Untergang" und „[e] üßerstes Verderb" bringen würden.293  Die Begründung, 
die für dieses Verdikt über die Juden angeführt wurde, verdeutlicht, daß die 
Goldschmiede die Judenfeindschaft der lutherischen Lehre wie auch tradi-
tionelle judenfeindliche Legenden internalisiert hatten. Ihnen galten die Ju-
den als offenbare „Christ-Schender" und „abgesagte Feinde" aller Christen; 
deren „grausahme[n] Lästerungen" zu dulden hieße, die Gefahr „Göttlichen 
Zorn [s] und Ungnade" auf sich und die Stadt zu ziehen.294  Judenfeindliche 
Legenden von angeblichen Giftmischereien, von Verrat und Aufruhr dieses, 
wie es in der Beschwerde heißt, „Gottlosen Volckes" zogen die Goldschmiede 
als „ohn umstößlich" wahre Geschichten zur Bekräftigung des Negativurteils 
über die Juden heran.295  

In der folgenden Argumentation offenbart sich, daß diese haßerfüllte Cha-
rakterisierung der Juden dem eigentlichen Anliegen der Goldschmiede Nach-
druck verleihen sollte. Dieses war darauf gerichtet, die Juden in Hinsicht auf 
ihre Wirtschaftstätigkeit zu treffen. Denn diese bestand aus der Sicht der 
Handwerker aus nichts anderem als „heillosen Intriguen, Wucherey, Schän-
derey, bösen Rencken und Schwencken" zum Nachteil „jede[r] Zunfft und 
Profession" in der Stadt.296  Vor allem Krämer und Handwerker würden durch 
das Engagement der Juden besonders in „Kleider, Lacken, Seiden [...] Fabri-
quen" geschädigt; betroffen seien gleichermaßen Juweliere, weil die Juwelen-
preise von den Juden diktiert würden, und auch die Goldschmiede selbst hät-
ten Nachteile zu verzeichnen, denn im Gold- und Silberhandel hätten die Ju- 
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den trotz der Ratsverbote von 1675 und 1692 nach wie vor eine marktbeherr-
schende Position.297  Unverkennbar ging es den Goldschmieden also um die 
Abwehr lästiger wirtschaftlicher Konkurrenten, die vermeintlich ihre Nah-
rungsgrundlage bedrohten."' 

Auch des judenfeindlichen Stereotyps vom jüdischen Betrug und Wucher 
bedienten sich die Goldschmiede in dieser Beschwerde. In Gestalt des „wah-
ren Deutschen Sprichwort[s]", daß Juden sich bekanntlich „von Christen 
Schweiß und Bludt" ernähren würden, wurde diesem Stereotyp eine religiös 
motivierte judenfeindliche Komponente hinzugefügt.299  Darüber hinaus 
brandmarkten die Goldschmiede die Juden als Sündenböcke und Fremdkör-
per in der Gesellschaft. Angelastet wurden den Juden Münzverschlechterun-
gen und steigende Miet- und Grundstückspreise sowie eine luxuriöse Le-
bensführung und die Mißachtung christlicher Sonn- und Feiertage. Auch das 
reichsrechtliche Institut der kaiserlichen Kammerherrschaft über die Juden 
sowie die Lästerungs- und Wucherverbote der Reichspolizeiordnungen zogen 
die Beschwerdeführer als Belege für die vermeintlich von den Juden ausge-
henden Gefahren heran. Zudem erinnerten sie daran, daß nach vorherr-
schender Meinung den Juden kein anderer als der niedrigste Rang unter den 
religiösen Minderheiten in der Stadt gebühren würde. Da seit der Reforma-
tion nicht einmal die katholische Konfession, die immerhin eine der „Haubt 
Religionen" des Religionsfriedens von 1555 sei, in der Stadt geduldet würde, 
stünde es den Hamburger Lutheranern „viel weniger" zu, Juden als „grau-
sahme [...] Lästerer unsers Seeligmachers" in der Stadt aufzunehmen und ih-
nen „freyes Exercitium ihrer Gott Loßigkeit und Todes würdigen Blasphe-
mirung zu gestatten" 300 

Tatsächlich verstanden sich die Ämter damals als Armauer der Religion" 
in der Stadt, und das Bewußtsein von der Reformation als bürgerlicher Er-
rungenschaft wurde in diesen Kreisen offenbar lebendig gehalten. Darauf 
deutet jedenfalls die Mahnung der Goldschmiede an die Adresse der Oberal-
ten hin. Diese würden das Kollegium bilden, das seinerzeit explizit mit dem 
Ziel konstituiert worden sei, die ‚wahre' Konfession in der Stadt zu schüt-
zen.3°1  Dieser Rekurs auf die hamburgische Geschichte, der die tiefe Verwur-
zelung des Grundsatzes der Einheit im lutherischen Glauben in dieser bür-
gerlichen Schicht verdeutlicht, zielte zweifellos darauf, Oberalte und Bürger-
schaft an ihre kirchenpolitischen Pflichten zu erinnern. Den rechten Weg im 
Umgang mit den Juden hätte die Bürgerschaft mit der im Rezeß von 1674 
festgelegten Ausweisung der hochdeutschen Juden bereits eingeschlagen, lob-
ten die Beschwerdeführer und drückten ihr großes Bedauern darüber aus, 
daß dieser „von aller Christenheit höchst beliebt und gerühmte Recess nie-
mahlen zum Effect oder Execution gekommen" sei."' 
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Abschließend formulierten die Goldschmiede dann in aller Deutlichkeit 
ihr Anliegen. Die Bürgerschaft wurde aufgefordert, ihr Vorbringen in „reife 
Consideration" zu ziehen, ohne sich dabei von „gottlosen Juden Patronen" 
beeinflussen zu lassen.303  Den geschilderten Mißständen sollte schleunigst 
abgeholfen werden, indem nicht nur die hochdeutschen, sondern auch alle 
anderen Juden aus der Stadt geschafft würden, da diese alle „eines Geistes 
Kinder und ein Gebacksel vom gleichen Mehl" seien.304  Außerdem sollte al-
len Juden „per Receß perpetuum bey Leib und Lebensstraffe" verboten wer-
den, in und vor der Stadt zu handeln oder „Fabriquen" zu treiben und sich 
im Gold- oder Silberhandel zu betätigen.305  

Offensichtlich hatte diese Beschwerde ihren Ursprung in erster Linie in der 
wirtschaftlichen Konkurrenzfurcht der Goldschmiede. Diese sahen den 
Grundsatz des Nahrungsschutzes für alle Mitglieder ihres Amtes nicht nur 
durch Bönhasen, sondern vor allem durch im Gold- und Silberhandel — aus 
ihrer Sicht mit zu großem Erfolg — tätige Juden bedroht. In einer außeror-
dentlich judenfeindlich gefärbten Sprache wurde in dieser Beschwerde eine 
Mixtur von Argumenten vorgebracht, die aus der Sicht der Handwerker ge-
gen die Juden sprachen. Diese setzte sich zusammen aus Antijudaismen der 
lutherischen Lehre, aus lokalen kirchengeschichtlichen Spezifika sowie aus 
nahezu allen seinerzeit geläufigen traditionellen judenfeindlichen Topoi. An 
diesem Mixtum Compositum tritt das existenzbedrohende Ausmaß an Feind-
schaft und Ablehnung zutage, das der jüdischen Minderheit entgegenschla-
gen konnte, sobald deren ökonomische Nützlichkeit keine Anerkennung 
mehr finden würde. Die lutherische Glaubenslehre sowie gleichermaßen die 
teils im Irrationalen sowie im Aberglauben wurzelnden traditionellen juden-
feindlichen Vorurteile und Legenden bildeten ein schier unerschöpfliches Re-
servoir, aus dem die Beschwerdeführer schöpfen konnten, um ein vermeint-
lich überzeugendes Feindbild von den Juden mit dem Ziel zu zeichnen, sich 
diese unliebsamen wirtschaftlichen Konkurrenten vom Halse zu schaffen. 
Wohl kaum zufällig erhoben die Goldschmiede ihre Stimme zu einem Zeit-
punkt, als Macht und Autorität des Rates bereits geschwächt waren und die 
innenpolitische Konstellation mithin günstig für ihr Anliegen zu sein schien. 
Diese Beschwerde gibt einen Einblick in die damals in bürgerlichen Kreisen 
verbreitete Stimmungs- und Motivationslage und liefert einen Erklärungsan-
satz, weshalb die Bürgerschaft in jenem Jahr derart unnachgiebig judenpoli-
tische Restriktionen forderte und schließlich durchsetzte 306 

Die Bittschrift der Kaufleute zugunsten der Juden wurzelte dagegen vor-
nehmlich in ihrer Sorge um Ruf und Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
Hamburg. Im Fall der Abwanderung „der hiesigen jüdischen Kauffleute" 
würde dieser, so warnten die Kaufleute als „[e]hrliche Patrioten", irreparablen 
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Schaden erleiden.307  Das „Commercium", die „Seele der Stadt", sei dadurch 
gefährdet, denn die Juden würden nicht „über die Alpes oder das Punische 
Gebirge hinüber ziehen, sondern [...] zu Altona ihr Commercium anfan-
gen".308  Zu befürchten sei dann ein ökonomischer Aufschwung Altonas, der 
Hamburgs Wirtschaft schließlich in den Ruin führen würde. Denn wenn erst 
die Portugiesen den Anfang gemacht hätten, würde Altona durch „Zoll Frei-
heiten undt andere Privilegien mehr" viele andere Fremde wie auch an-
landende Schiffe zum Löschen ihrer Ladung von Hamburg weglocken 
können 309  In dieser Argumentation offenbart sich nicht nur, daß die Ham-
burger Kaufleute die Entwicklung Altonas, der vom dänischen König geför-
derten Konkurrenzstadt der Hansestadt an der Elbe, mit Sorge beobachteten. 
Die Rolle der jüdischen Kaufleute, also vermutlich der Portugiesen, in Ham-
burgs Wirtschaft hielten die Bittsteller anscheinend für bedeutend genug, daß 
deren erzwungene Abwanderung der Stadt zum Nachteil gereichen würde. 
Zum einen sahen sie darin eine offenkundig handelsfeindliche Maßnahme, 
die Hamburgs Image als Handelsmetropole schädigen würde, und zum an-
deren die Gefahr, daß auf diese Weise die Elbmetropole ihrer Konkurrentin 
Altona in die Hände arbeiten würde. 

Die Kaufleute versäumten nicht darauf hinzuweisen, daß ein solcher wirt-
schaftlicher Niedergang nicht nur ihnen selbst großes Unheil brächte, son-
dern in der Folge einer dann wahrscheinlichen wirtschaftlichen Rezession 
ebenfalls die Existenz- und Nahrungsgrundlage von Handwerk und Gewerbe 
bedroht sei.310  Im Ergebnis baten sie den Rat, um der Hamburger Wirtschaft 
„Flor und Auffnahme" zu bewahren, seinen ganzen Einfluß daran zu setzen, 
daß die für die Juden vorgesehenen „harte[n] Conditiones" abgemildert wür-
den." Um drohenden Schaden von der Stadt abzuwenden, sollte man sich 
vielmehr am Beispiel der „in Gott ruehenden löblichen Vorfahren" orientie-
ren und „diese gute Stadt je mehr und mehr [...] populiren" sowie den bis-
her ziemlich stabilen Handel weiterhin protegieren.312  

Die gegensätzlich ausgerichteten ökonomischen Interessen des gewerblich 
geprägten Bürgertums und der Kaufmannschaft liegen in diesen beiden 
schriftlichen Hinterlassenschaften offen zutage. Die Handwerker, dem tradi-
tionellen Grundsatz einer auskömmlichen Nahrung für die Mitglieder der 
Ämter verhaftet, strebten nach Sicherung ihrer Erwerbstätigkeit in der städ-
tischen Binnenwirtschaft durch Abschottung. Demgegenüber war aus der 
Sicht der Fern- und Großhändler Offenheit gegenüber Fremden ein Garant 
für die Attraktivität Hamburgs als internationaler Handelsplatz und Wirt-
schaftsstandort, der dazu beitrug, das „Commercium" als den Lebensnerv der 
städtischen Ökonomie zu sichern. Gemäß dieser Erkenntnis argumentierten 
die Kaufleute in ihrer Supplik für den Verbleib der Juden, ohne die christlich- 
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jüdische Differenz zu thematisieren; im Rahmen pragmatisch-ökonomischer 
Erwägungen war diese für die Kaufleute offenkundig ohne Belang.313  

In der Bittschrift der Kaufleute spiegeln sich in eindrucksvoller Weise die 
ökonomischen Motive und Intentionen der Hamburger Fremden- und Ju-
denpolitik wider, wie sie vornehmlich vom Rat im 17. Jahrhundert vertreten 
wurde. Die Beschwerde der Goldschmiede belegt hingegen in aller Deut-
lichkeit die Vorbehalte des mittleren Bürgertums gegen diese Politik, die im 
Blick auf die jüdische Minderheit auf religiöser Feindschaft sowie wirtschaft-
licher Konkurrenzfurcht gründeten und aufgrund der innenpolitischen Kon-
stellation im Jahr 1697 zum Nachteil der Juden politische Wirksamkeit er-
langten.314  

Die antijüdische Kampagne des Jahres 1697 im Kontext 
bürgerlichen Machtstrebens 
Die judenpolitische Kontroverse von Januar bis September 1697 belegt ex-
emplarisch, daß die innenpolitischen Zwistigkeiten jener Jahre zu Recht als 
Machtkampf zwischen Rat und Bürgern bezeichnet werden. Der Verlauf die-
ser Auseinandersetzung zeigt deutlich die Entschlossenheit, mit der die Bür-
gerschaft ihre Verfügungsgewalt über die städtischen Finanzen als Instrument 
nutzte, um sich gegen den Rat durchzusetzen. Die Beharrlichkeit, mit der die 
Bürgerschaft trotz gewichtiger Gegenargumente bei einmal gefaßten Be-
schlüssen blieb, erscheint auffällig. Dem Rat trat dieses Gremium in dieser 
Kontroverse fast wie ein monolithischer Block entgegen, an dem jede Ge-
genrede abprallte. Sehr wahrscheinlich folgte die Bürgerschaft bei ihrem Vor-
gehen gegen die Juden im Jahr 1697 taktisch-politischen Anweisungen, die 
August Wygand im Jahr 1696 in der gegen den Rat und dessen Anhänger-
schaft gerichteten Streitschrift „Entsetzter Vortrab" den Bürgern vorgegeben 
hatte. In diesem Fall ging Wygands Rechnung auf, denn die Bürgerschaft ver-
stand es, die zur Verfügung stehenden Machtmittel im innenpolitischen 
Kräftespiel mit dem Rat optimal zu nutzen.315  

Der damalige Hamburger Gerichtsvogt Wygand war in den Jahren 1693 
bis 1695 in eine undurchsichtige Affäre verwickelt gewesen, in der es um bei 
der Hamburger Bank deponierte und beliehene Juwelen ging und in deren 
Zusammenhang auch Bankbürger und Angehörige des Rates ins Zwielicht 
geraten waren. Wygand, das mutmaßliche Opfer in dieser Angelegenheit, 
hatte dabei nicht nur ein großes Vermögen eingebüßt, sondern war auf Be-
treiben des Rates schließlich sogar auf ewig der Stadt verwiesen worden 316  In 
der Folge dieser Ereignisse wandelte sich Wygand von einem Anhänger der 
Ratspartei, der er ehemals gewesen war, zu einem vehementen Verfechter der 
Bürgerschaft und ihrer politischen Mitspracherechte in Hamburg. Seit 1696 
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stand er als Berater für Hamburg betreffende Fragen in den Diensten des dä-
nischen Königs Christian V. und agitierte von Altona aus für die Sache der 
Bürgerschaft sowie, sicher nicht frei von persönlichen Rachegelüsten, gegen 
den Rat und den Kreis seiner Anhänger.317  

Seiner kritischen Sicht auf die Rolle, die die „lieben Unsrigen",318  wie Wy-
gand die Ratspartei spöttisch-ironisch zu bezeichnen pflegte, in der Stadt 
spielten, verdankte er den Einfluß, den er auf die Bürgerschaft gewann. Seine 
Schriften, von denen einige auf Anordnung des Rates öffentlich unter dem 
Geläut der Schandglocke vom Henker verbrannt wurden, und vertraute 
Freunde, die als seine Verbindungsleute zur Bürgerschaft fingierten, waren 
die Medien, mit deren Hilfe Wygand seine Meinung und Ratschläge erfolg-
reich in Hamburg verbreiten konnte. Ende 1696 besaß er offenbar großen 
Rückhalt vor allem in bürgerlichen Kreisen.319  

Zu dem Umstand, daß Wygands Meinung Gewicht bei den Hamburger 
Bürgern hatte, scheinen deren judenfeindliche Bestrebungen des Jahres 1697 
in einem gewissen Widerspruch zu stehen. Denn in einer nach dem 16. Ok-
tober 1697 verfaßten Denkschrift für den dänischen König sprach sich Wy-
gand unter anderem für eine liberale Fremden- und Judenpolitik in Ham-
burg aus. Er riet darin — mit dem Ziel, die innenpolitische Macht der Bürger 
sowie die Wirtschaft Hamburgs zu stärken — dem dänischen König Christian 
V. zu einer friedlichen, protektionistisch ausgerichteten Politik gegenüber der 
Stadt, die innenpolitisch ergänzt werden sollte um eine liberale Fremden-
und Judenpolitik. Um Hamburg „wieder zu [dem] ehemaligen, ja beßere[m] 
Floor und Auffnahme, als es jemahlen gehabt, zu bringen", sei es, so formu-
lierte Wygand seine fremden- und judenpolitischen Vorstellungen in dieser 
Denkschrift, erforderlich, den Juden wie auch der reformierten und der ka-
tholischen Minderheit in Hamburg ein „freyes, jedoch mit gewißen Regeln 
ümbschränktes Exercitium Religionis" zu gewähren; wobei allerdings die lu-
therische Lehre „praedominans [...]", also vorherrschend bleiben solle.32° 

Wygands Reaktion auf die judenfeindlichen Forderungen der Bürger-
schaft von 1697 läßt allerdings von seiner in dieser Denkschrift niedergeleg-
ten liberalen judenpolitischen Position nichts erkennen. Aufschluß über Wy-
gands Meinungsäußerungen in jenem Jahr geben dessen damals herausgege-
bene Schriften, mit denen er die Bürger zu beeinflussen suchte. So wurde in 
seiner „Kurtzen Vorstellung" eines fiktiven Gesprächs zwischen einem Dok-
tor „Bürgerhold" und einem Handwerker „Freyheitlieb" die Bürgerschaft in 
ihrem Verlangen nach Restriktionen für die Juden bestärkt. In dieser anonym 
erschienenen Schrift, die am 9. September 1697 in Hamburg auf Anordnung 
des Rates verbrannt wurde, geschah das im Zusammenhang mit schweren 
Anwürfen gegen den „S.C.H. im Raht", einem Kürzel, das vermutlich auf 
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den Bürgermeister Johann Diederich Schaffshausen zielte, den Wygand auch 
als boshaften, gottlosen „Juden Patron" sowie „unbeschnittenen Jude" be-
zeichnete.321  Zwar wurde in dieser Schrift von „Bürgerhold" festgestellt, daß 
es nicht „vortheilhafft" für Hamburg sei, „die Juden aus der Stadt [zu] jagen", 
aber, so wurde darin weiter ausgeführt, die Bürgerschaft habe insofern rich-
tig gehandelt, als „eine Christliche Obrigkeit diesen Feinden unsers Heylan-
des bessere Gesetze vorschreiben / und sie einschräncken solle und müsse".322  

Möglicherweise waren es vornehmlich taktische Gründe, die Wygand zu 
dieser positiven Kommentierung der Forderungen der Bürgerschaft nach Re-
striktionen für die Juden veranlaßten. Seine „Abgenöthigte Vertheidigung" 
belegt jedenfalls, daß er im Spätsommer 1697 vorrangig das Ziel verfolgte, die 
Bürgerschaft weiterhin zur Standfestigkeit zu motivieren; diese sollte beharr-
lich bei ihren einmal gefaßten Beschlüssen bleiben, um ihre innerstädtische 
Position zu stärken und die des Rates zu schwächen. In dieser Schrift ermu-
tigte Wygand die Bürgerschaft ausdrücklich, „von ihren Schlüssen keinen 
Finger breit [zu] weichen", auch wenn zweifelhaft sei, ob die Bürgerresolu-
tionen „wegen der Juden [...] der Stadt vortheilhafft und denen Rechten voll-
enkommen gemäs" seien.323  Anhaltspunkte dafür, daß Wygand sich in jener 
Zeit um die Durchsetzung von liberalen judenpolitischen Vorstellungen be-
mühte, wie er sie in der Denkschrift an Christian V. entwickelt hatte, gibt es 
keine. 

In einer weiteren seiner Schriften, dem ,Weiterfortgesetzte[n] Gespräch 
zwischen Wahremund und Neugier" vom Juli 1698, deutet sich allerdings an, 
daß Wygand Gewicht und Brisanz des bürgerlichen Antijudaismus unter-
schätzt hatte.324  Offenbar machte sich in bürgerlichen Kreisen zunehmend 
Unmut darüber breit, daß Wygand sich nicht für die Umsetzung der „Revi-
dirten Articuli" einsetzen würde; er geriet dadurch in den Verdacht, „Juden 
Geld zu kennen", also von den Juden Bestechungsgelder anzunehmen.325  In 
dem ,Weitergeführten Gespräch" verteidigte er sich, indem er Wahremund" 
auf dessen judenfeindliche Äußerungen in der „Kurtzen Vorstellung" verwei-
sen ließ.326  Wohl um das Vertrauen der Bürger nicht zu verlieren, exponierte 
sich Wygand 1698 wiederum ausdrücklich als Judenfeind. Aufschlußreich er-
scheint in diesem Zusammenhang auch ein Schreiben, das ein anonymer 
Hamburger Bürger am Ende des Jahres 1697 an Wygand richtete. Darin 
wurde stillschweigend vorausgesetzt, daß der Adressat mit dem Ziel der Bür-
gerschaft übereinstimmte, die Juden aus Hamburg zu vertreiben.322  

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß Wygands Äußerungen zur Judenpolitik 
in den Jahren 1697 bis 1698 derart widersprüchlich ausfielen, daß seine eigene 
Position unter den Meinungen, die er vielleicht nur aus taktischen Erwägun-
gen gegenüber der Bürgerschaft vertreten haben mag, undeutlich bleibt. Ge- 
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wicht und Bedeutung des für sich genommen bemerkenswerten Bekenntnis-
ses zu einer liberalen Fremden- und Judenpolitik, wie er es in der Denkschrift 
an den dänischen König formulierte,328  werden relativiert durch den Um-
stand, daß er für diese Ziele in der tatsächlichen Konfrontation mit den Bür-
gern nicht eintrat. 

Wygands Hauptziel ging unverkennbar dahin, die innerstädtische Position 
des haLcs zu schwächen, indem er die Bürger bestärkte, ihre politischen Mög-
lichkeiten, die in ihrer Finanzhoheit lagen, voll auszuschöpfen, um ihre Vor-
stellungen durchzusetzen. Daß die Bürger für diesen Machtkampf mit dem 
Rat die Judenpolitik ausersahen, erscheint nicht überraschend angesichts der 
Tatsache, daß es auf diesem Politikfeld seit langem Zwistigkeiten gab; außer-
dem zeichnete sich das Aufkommen einer erneuten judenpolitischen Krise 
bereits seit Anfang der neunziger Jahre des 17. Jahrhunderts in den zuneh-
menden geistlichen Beschwerden über die Synagogen, in der verstärkten ju-
denfeindlichen Kanzelpropaganda der Prediger sowie in den Klagen des mitt-
leren Bürgertums über die Juden der Jahre von 1692 bis Ende 1696 ab.329  
Nicht zuletzt die Beschwerde der Goldschmiede gewährt Einblick in die an-
tijüdische Grundeinstellung der Bürger, die sich ebenfalls in Wygands Schrif-
ten spiegelt. 

Wenn Wygand auch vermutlich mit den Forderungen der Bürger nach ju-
denrechtlichen Restriktionen inhaltlich nicht konform ging, so trug er doch 
insofern zu ihrer Durchsetzung wesentlich bei, als ihn offensichtlich seine ei-
genen politischen Ziele dazu bewogen, die Bürger in ihrer Standfestigkeit ge-
genüber dem Rat zu bestärken. Festzuhalten ist, daß in Wygands Eintreten 
für bürgerliche Mitspracherechte, in seinem Streben nach mehr Demokratie 
in der Hamburger Innenpolitik in jenen Jahren kein fundierter Anhaltspunkt 
zu erkennen ist, der die These von einem grundsätzlichen Wandel der tradi-
tionellen judenpolitischen Positionen von Rat und Bürgerschaft stützen 
könnte. Daß die Initiative zu dem politischen Vorgehen gegen die Juden im 
Jahr 1697 von der Bürgerschaft ausging, daran gibt es keinen begründeten 
Zweifel 330 

Judenpolitik nach 1697 bis 171o: 
Von Restriktionen zur Rekonstruktion 

Die Juden unter dem Einfluß der Revidierten Artikel (1697 bis 1708) 
In den anhaltenden innenpolitischen Unruhen, von denen die Jahre nach 
dem Erlaß der „Revidirten Articuli" bis zum Eintreffen einer Kaiserlichen 
Kommission im Jahr 1708 geprägt waren, standen die Juden zwar nicht län- 
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ger im Mittelpunkt. Aber die innenpolitisch machtvolle Position, die die Bür-
ger in jenen Jahren gegenüber dem Rat einnahmen, setzte jene in den Stand, 
die jüdische Minderheit wirtschaftlich und finanziell weiterhin zu drangsa-
lieren. Vor allem von gewerblich tätigen Bürgern gingen dabei Initiativen für 
weitere Restriktivierungen der jüdischen Wirtschaftstätigkeit aus. Belege 
dafür sind zum Beispiel das Verbot von 1701 für die Juden, Branntwein zu de-
stillieren und zu verkaufen, sowie die Erneuerung des Interdikts des jüdischen 
Gold- und Silberhandels und nicht zuletzt das Mandat von 1702, das frem-
den Juden das Hausieren untersagte.331  

Die feindselige Einstellung der Bürgerschaft den Juden gegenüber erfuhr 
nach 1697, wie sich in der ausdrücklichen Konfirmation der „Revidirten Ar-
ticuli" im Jahr 1700 andeutete, keine Milderung. Auch in dem im Jahr 1701 
von den Bürgern formulierten wirtschaftspolitischen Ziel, die jüdischen 
Makler „gäntzlich aussterben" zu lassen und künftig nur noch Christen in 
diesen Berufszweig zu wählen, fand diese Haltung noch einmal einen klaren 
Ausdruck.332  Im Jahr 1705 schließlich brach die Bürgerschaft die 1697 gege-
bene Zusage, den Juden künftig keine weiteren finanziellen Beiträge aufzu-
erlegen als die jährlichen Abgaben in der vereinbarten Höhe, und forderte 
diesen eine Sonderabgabe zur Kriegskasse ab.333  Wie es bereits in den achtzi-
ger Jahren während der Herrschaft der „Popularpartei" unter der Führung Ja-
strams und Snitgers der Fall gewesen war, fügte sich der Rat auch nach 1697 
dem Verlangen der Bürger nach Restriktionen für die Juden. Denn es fehlte 
diesem wiederum an der erforderlichen Macht, seine judenpolitische Position 
zu behaupten.334  

Allerdings liegen deutliche Hinweise dafür vor, daß vom Rat keine Initia-
tive ausging, die Einschränkungen des Judenrechts der „Revidirten Articuli" 
buchstabengetreu umzusetzen. Vielmehr bedurfte es dazu weiteren Drucks 
seitens der Bürgerschaft bzw. der Geistlichkeit. In dem 1698 erschienenen 
,Weiterfortgesetzte[n] Gespräch zwischen Wahremund und Neugier" August 
Wygands findet sich beispielsweise die Feststellung, daß noch „kein eintziger 
Jude [...] eine Christen-Magd abgeschafft" habe.335  Die Tendenz des Rates, 
den Bedürfnissen der Juden entgegenzukommen, zeigt sich deutlich in des-
sen Reaktion auf die im Jahr 1700 von den Aschkenasen vorgebrachte Bitte, 
ihnen Bestattungen Verstorbener auch an Sonntagen zu ermöglichen. Unge-
achtet des in den „Revidirten Articuli" normierten Verbots stellte der Rat den 
Aschkenasen daraufhin nämlich die Erteilung von Ausnahmegenehmigun-
gen in solchen Fällen durch den präsidierenden Bürgermeister in Aussicht.336  

Unverkennbar aber hatte das Vorgehen der Bürger gegen die Juden auf der 
politischen Ebene, das 1697 schließlich zu den restriktiven „Revidirten Arti- 
culi" geführt hatte, in der hamburgischen Bevölkerung latente antijüdische 
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Ressentiments belebt. Geistlichkeit und bürgerliche Mittelschicht sahen sich 
durch das neue Judenrecht nicht nur in ihrem Antijudaismus bestärkt, son-
dern ebenfalls ermuntert, sich über die jüdische Minorität zu empören und 
diese mit Argwohn sowie feindseligem Mißtrauen zu überwachen. Einen 
Blick auf die in jenen Jahren in bürgerlichen Kreisen geläufige Einstellung zu 
den Juden gewährt zum Beispiel das in Wygands Handakte überlieferte 
Schreiben, das einer seiner Hamburger Informanten im Jahr 1697 verfaßt 
hatte. Darin tritt in aller Deutlichkeit die Relevanz zutage, die die Bürger der 
Manifestation der vermeintlichen Überlegenheit des Christentums gegen-
über dem Judentum in der gesellschaftlichen Rangordnung beimaßen. Daß 
die portugiesischen Juden in Hamburg im Widerspruch dazu Christen in un-
tergeordneter Stellung beschäftigen konnten, führte offenbar zu einer laten-
ten Verunsicherung der psycho-religiösen Befindlichkeit der Bürger. Ver-
mutlich lag in dieser Differenz zwischen Anspruch und Realität eine Triebfe-
der dafür, daß die Bürger, als die politische Konstellation sich günstig dar-
stellte, wie im Jahr 1697, gegen die Juden vorgingen.337  

Manchem Bürger gingen die durch die „Revidirten Articuli" erfolgten 
Einschränkungen der rechtlichen Stellung der Juden allerdings nicht weit ge-
nug. Das belegt eine antijüdische Schrift des Schullehrers Carsten Thode von 
1706, in der dieser damals engagierte Verfechter der „Popularpartei" der Bür-
gerschaft unter dem Pseudonym Christian Mothes Vorschläge unterbreitete, 
wie „das blinde und halsstarrige Juden-Volck" auf den Weg der Bekehrung ge-
bracht werden könne.338  Thodes Ausführungen gewähren einen Einblick in 
die von christlicher Überheblichkeit sowie von einer Mixtur aus religiös 
begründeten und wirtschaftlich motivierten Vorbehalten bestimmte Haltung 
bürgerlicher Kreise zu den Juden. Unverkennbar war Thodes Absicht darauf 
gerichtet, die Juden durch rechtliche Restriktionen zur Bekehrung zum 
christlichen Glauben zu nötigen.339  

Thodes Vorschläge gingen über die damals üblicherweise erhobenen anti-
jüdischen Forderungen hinaus. Neben dem Verbot der Ausübung der jüdi-
schen Religion, der Beschäftigung christlicher Dienstboten, des Lampenan-
zündens und des Tragens von Stöcken oder Degen hielt er es auch für sinnvoll, 
der jüdischen Minderheit gemeindeinterne Organisationen sowie die inner-
jüdische Jurisdiktion genauso wie das Hausieren, die Geldleihe und den Be-
such der Börse zu untersagen. Nicht nur sollten Beschneidungen den Juden 
verboten sein, sondern diese sollten auch verpflichtet werden, ihre Kinder 
christlich zu erziehen und wöchentlich christliche Unterweisungen zu besu-
chen. Thode begründete seine Empfehlungen überwiegend theologisch, und 
zwar im Kern mit der christlichen Vorstellung, daß Gott die Juden wegen ih-
rer Ungläubigkeit verdammt und deshalb mit der Zerstörung ihres Staates und 

341 



Tempels sowie zum Leben in der Diaspora bestraft habe. An Thodes Schrift of-
fenbart sich also einmal mehr die Wirkkraft, die der antijüdischen Indoktri-
nation in der religiösen Erziehung jener Zeit zukam.34° 

Von einer seinerzeit in bürgerlichen Kreisen anzutreffenden, in Mißtrauen 
und Argwohn gegenüber den Juden wurzelnden Tendenz, diese Minderheit 
zu bespitzeln, um gegen diese verwendbare Fakten und Argumente zusam-
menzutragen, zeugt ein weiterer Bericht, den der anonyme Bürger Wygand 
in dem erwähnten Schreiben zukommen ließ. Ein christlicher Hausmakler 
habe demnach zum Schein damals einmal Interesse am Kauf eines leerste-
henden Hauses im Besitz eines portugiesischen Juden am Alten Wall signali-
siert, und zwar offensichtlich mit dem Ziel, die Abwanderungsdrohungen der 
Juden als „Spiegelfechtereien" aufzudecken. Außerdem sei es dem Makler 
darum gegangen, Beweise dafür zu erlangen, daß dieses Gebäudes als religiö-
ser Versammlungsort genutzt würde.34' 

Eine gegen die Juden gerichtete Bespitzelungsaktion, die Anfang 1698 
ihren Ausgang in der Edzardischen Proselytenanstalt nahm, stellt einen wei-
teren Beleg für die seinerzeit von der Bevölkerung ausgehenden antijüdischen 
Bestrebungen dar. Da auf diese Weise Material für eine Denunziation der Ju-
den bei der Obrigkeit gesammelt werden sollte, war diese Aktion weitaus be-
drohlicher für die Juden als die Nachforschungen des Hausmaklers. Am Frei-
tag, dem 25. Februar 1698 hatte sich eine Gruppe von neun Studenten und 
Schülern abends von der Edzardischen Proselytenanstalt aufgemacht, um 
dort, wo in der Neu- und Altstadt Juden wohnten, zu überprüfen, ob diese 
zu Beginn des Sabbats „der Verordnung zu wieder [...1 Lampen oder Syna-
gogen hetten".342  

Einer der Beteiligten, der kaiserliche Notar Conrad Lampadius, hatte sich 
bereits 1697 als Judenfeind hervorgetan. Vermutlich war Lampadius der In-
itiator dieser Aktion, denn dieser setzte durch die Übergabe protokollierter 
Zeugenaussagen an den Rat eine obrigkeitliche Ermittlung gegen die Juden 
in Gang.343  In der Folge wurden am r. März 1698 alle an der Überwachung 
der Juden am fraglichen Sabbat Beteiligten von dem seinerzeit als Prätor am-
tierenden Ratsherrn einem Verhör unterzogen, in dem sie detailliert über ihre 
Beobachtungen Auskunft geben mußten. Den Verhörprotokollen ist zu ent-
nehmen, daß die Protagonisten der antijüdischen Aktion in etlichen Häusern 
Juden in hebräischer Sprache hätten singen hören, diese teils sogar durch Lö-
cher oder Spalten in Fensterläden hätten erspähen sowie mitunter auch durch 
Fensterritzen den Schein von Lichtern hätten wahrnehmen können. Auf den 
Gassen seien ihnen zudem jüdische Frauen in Begleitung von Kindern und 
Dienstboten begegnet.344  Allerdings kam diesen Beobachtungen kaum Be-
weiskraft dafür zu, daß die Juden Synagogen halten, Lampen brennen und 
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christliche Dienstboten beschäftigen würden. Vom Prätor wurden die Zeu-
gen auf eine Art befragt, die Sorgfalt und das Streben nach Genauigkeit, hin-
gegen keine Spur von Voreingenommenheit erkennen läßt. Daher trat bei 
den Vernehmungen zutage, daß die vor allem von Lampadius den Juden zur 
Last gelegten Regelverstöße durch die Zeugenaussagen vor dem Prätor nicht 
erhärtet werden konnten. Vielmehr basierten diese Inkriminierungen 
hauptsächlich auf Gerüchten, die, ausgehend von christlichen Nachbarn der 
Juden, damals anscheinend in bürgerlichen Kreisen umliefen.345  

Insgesamt gibt dieser Vorfall einen Eindruck davon, in welch bedrückend 
feindseliger Atmosphäre die Juden in jener Zeit in Hamburg lebten. Von de-
ren Bemühungen, durch selbstdisziplinierendes, vorausschauendes und vor-
sichtiges Verhalten möglichst jeden Anstoß bei der christlichen Bevölkerung 
zu vermeiden, zeugen die Berichte der antijüdischen Aktivisten ebenfalls. So 
hatten die Juden nicht nur die Zeiten ihrer Betstunden verändert, sondern 
offenbar auch die Fenster ihrer Häuser sorgfältig, teils mit Decken, Teppi-
chen oder Brettern, gegen nach außen dringenden Lichtschein abgedichtet, 
um dem Vorwurf des Lampenbrennens zu entgehen. Ein Streben nach Kon-
fliktvermeidung läßt ebenfalls die von äußerster Zurückhaltung und Selbst-
beherrschung bestimmte Reaktion derjenigen Juden deutlich erkennen, die 
den christlichen Spionen, deren Verhalten die damit verbundenen Absichten 
offenkundig werden ließ, an jenem Sabbat begegneten.346  Allerdings deutet 
sich in der Aussage eines der Zeugen an, daß unter den Juden damals ver-
ständlicherweise auch Ärger und Enttäuschung über die rechtlichen Restrik-
tionen, die ihnen zugemutet worden waren, verbreitet waren. Denn dieser 
berichtete, ein Jude habe sich dahin geäußert, daß es ihm nunmehr leid tun 
würde, „einen Schilling zue der neulichen Juden Contribution gegeben" zu 
haben.347  

Am 4. März 1698 befaßte sich der Rat mit dieser Denunziation, aber ob es 
zu Sanktionen gegen die Juden kam, ist nicht bekannt. Fest steht lediglich, 
daß der Notar Lampadius vermutlich im Zusammenhang mit dieser Angele-
genheit am r1. März jenen Jahres erneut „eine Schrifft wider die Juden" dem 
Senior übergab.348  Mangels weiterer Überlieferung bleibt der Ausgang dieser 
antijüdischen Bespitzelungsaktion im dunkeln. Hervorzuheben ist aber, daß 
sich an dieser Aktion die potentielle Brisanz offenbarte, die besonders der 
Aufhebung der Legitimation der Gebetsversammlungen sowie dem Verbot 
des Brennens von Lampen in den „Revidirten Articuli" implizit war. Hin-
sichtlich dieser Regelungen fehlte es an exakt definierten Sanktionstatbe-
ständen; jedes gemeinsame Gebet von Juden konnte daher als eine Gebets-
versammlung und jeder aus einem ihrer Häuser dringende Lichtschein als 
Brennen von Lampen interpretiert werden. Diese rechtlichen Restriktionen 

343 



waren daher geeignet, die jüdische Minderheit willkürlichen Inkriminatio-
nen durch die — den Juden gegenüber ohnehin argwöhnische — christliche 
Umgebungsgesellschaft auszuliefern. 

Der Geistlichkeit gaben die Vorschriften der „Revidirten Articuli" eben-
falls die Handhabe, um die Juden zu überwachen und vermeintliche Regel-
verstöße beim Rat anzuzeigen. Das Augenmerk der Prediger war dabei be-
sonders auf die Religionsausübung der Juden gerichtet. So sah sich der Rat 
durch geistliche Beschwerden über angebliche Synagogen der Juden 1699, 
1703, 1704, 1706 sowie 1709 veranlaßt, Ermittlungen gegen die jüdische Min-
derheit anzustellen.34° 1704 beschwerten die Prediger sich außerdem über die 
mangelnde Achtung der Juden vor dem christlichen Sonntag; 1706 forderten 
sie vom Rat, das Verbot für die Juden, Lampen anzuzünden, in einer Weise 
durchzusetzen, daß „der Effect unsere[n] Gemeinen in die Augen leuchten 
möge", und wandten sich ebenfalls dagegen, daß die Juden „ohnlängst ihr 
Lauber-Hütten-Fest" ungestört hätten feiern können.35° 1701 griffen die 
Geistlichen dann eine Thematik auf, die in deren Gravamina über die Juden 
bis dahin keine bedeutende Rolle gespielt hatte. Sie empörten sich darüber, 
daß innerhalb der sefardischen Gemeinde in geistlichen sowie zivilrechtli-
chen Angelegenheiten der Bann gebraucht würde, und beschlossen, den Rat 
um Abhilfe zu ersuchen. Das Motiv für die Animosität der Prediger gegen-
über der innerjüdischen Jurisdiktion lag vermutlich vor allem in dem Um-
stand, daß den Juden insofern mehr Rechte zugestanden wurden als den lu-
therischen Geistlichen. Denn diesen wurde ein Konsistorium, also eine Be-
teiligung an der kirchlichen Gerichtsbarkeit, in der Stadt verwehrt.351  

Möglicherweise war es ihre infolge des bürgerlichen Machtzuwachses ge-
festigte innerstädtische Position, die die Geistlichen in jener Zeit ermutigte, 
dem Rat Regelungen auf neuen Feldern des Judenrechts anzutragen. 1703 
wandten sich die Prediger jedenfalls mit dem Vorschlag an die Obrigkeit, das 
in jenem Jahr gerade erschienene Werk des Altdorfer Professors für öffentli-
ches Recht und orientalische Sprachen Johann Christoph Wagenseil mit dem 
Titel „Denunciatio Christiana" in der Stadt „in Observance", also zur An-
wendung, zu bringen.352  Wagenseil beurteilte die Juden theologisch zwar mit 
der herkömmlichen Feindseligkeit lutherischer Orthodoxer, lehnte aber ve-
hement jede Gewalt gegen sie ab und war um die Widerlegung von im Aber-
glauben wurzelnden judenfeindlichen Legenden bemüht. In der „Denuncia-
tio Christiana", die an christliche Obrigkeiten, „welche Juden unter Ihrer 
Bottmässigkeit haben", gerichtet war, ging dieser Gelehrte auch auf das ver-
meintliche Problem jüdischer Blasphemien ein.353  

Um diese zu unterbinden, schlug Wagenseil darin vor, die Juden zu ver-
pflichten, mit einem Eid zu beschwören, weder Christen noch deren Glau- 
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ben zu lästern oder zu schmähen. Allerdings betonte er dabei ausdrücklich, 
daß bei der Eidesleistung von Juden deren Religionsgesetze zwingend zu be-
achten seien, um die Wirksamkeit der Eide zu garantieren. Die bei dieser Ze-
remonie zu beachtenden Regeln sowie der Wortlaut der Eidesformel wurden 
vom Autor beigegeben.354  Zur Hamburger Praxis der Eidesleistung von Ju-
den im r7. Jahrhundert liegen zwar kaum Überlieferungen vor, und es ist auch 
nicht bekannt, ob der Rat dem Vorschlag der Geistlichen folgte und ein Ver-
fahren nach Wagenseils Empfehlungen einführte. Fest steht aber, daß die Ob-
rigkeit sich in der Folge mit dem Eid „More Judaico" beschäftigte. Dafür 
spricht unter anderem ein Gutachten, das einer der Söhne Esdras Edzardis, 
der seinerzeitige Professor für orientalische Sprachen am Akademischen 
Gymnasium Georg Eliezer Edzardi, am i6. April 1707 offenbar für den Rat 
erstellte.355  Ohne daß bekannt wäre, in welchem Kontext diese gestellt wurde, 
verneinte Professor Edzardi darin allerdings die Frage mit Entschiedenheit, 
ob einem von einem Juden beschworenen Eid Glauben zu schenken sei, und 
stellte sich damit in einen Gegensatz zu der Position, die Wagenseil einge-
nommen hatte.356  

Von einer verstärkten Animosität der christlichen Bevölkerung gegenüber 
den Juden in jenen Jahren zeugen ebenfalls zwei Vorfälle, die die Geistlich-
keit dem Rat im Jahr 1706 anzeigte. Zum einen wurde von den Predigern die 
Bestrafung eines Juden gefordert, der von einem Bürger gotteslästerlicher Re-
den bezichtigt worden war. Zum anderen verlangten die Geistlichen die Ab-
stellung des „Scandal [s]", daß ein Bürger namens Matthias Michelsen, wohn-
haft auf dem „Alten Millern Steinweg", eine jüdische Familie in sein Haus 
aufgenommen habe, weil dieses „so wol den Seinen [...] als auch den Nach-
bahrn" zum Ärgernis gereichen würde.357  In dieser letztgenannten Klage deu-
tet sich an, daß dieser Bürger eine unter den Christen seinerzeit geltende, un-
geschriebene Regel mißachtet hatte, nach der eine gewisse soziale Distanz zur 
jüdischen Minderheit zu wahren war. In den Zentren der Niederlassung der 
Juden, wie zum Beispiel in der Neustadt oder am Alten Wall, lebten damals 
allerdings Juden und Christen in enger Nachbarschaft. Möglicherweise han-
delte es sich bei dem Alten Millernsteinweg also um eine Straße, in der im 
übrigen keine Angehörigen der jüdischen Minderheit wohnten. Es mag da-
her sein, daß in jenen von gesteigerter Judenfeindschaft geprägten Jahren eine 
in die fragliche Straße neuzugezogene jüdische Familie Anstoß bei den christ-
lichen Nachbarn erregt hatte.358  

Auf diese Anzeigen wie überhaupt auf die Beschwerden der Geistlichkeit 
gegen die Juden sowie die bürgerlichen Forderungen nach Restriktionen für 
diese Minderheit reagierte der Rat in jenen Jahren in der Regel mit beflisse-
nem Diensteifer. Auch in diesem Fall wurde der Geistlichkeit eine Untersu- 
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chung der Angelegenheiten in Aussicht gestellt.359  Die Nachgiebigkeit des 
Rates gegenüber dem judenpolitischen Verlangen von Bürgern und Geist-
lichkeit hatte ihren Ursprung zweifellos in dessen innenpolitisch geschwäch-
ter Position. Insgesamt trat in dessen judenpolitischem Handeln damals die 
Tendenz zutage, bisher auf diesem Politikfeld vertretene Grundüberzeugun-
gen partiell aufzugeben. Allerdings ist hervorzuheben, daß die Bereitschaft 
des Rates — unter anderem deutet die Zusage von Ausnahmegenehmigungen 
für die Sonntagsbestattungen im Jahr 1700 darauf hin —, den Juden entge-
genzukommen, dennoch ungebrochen war. Es war lediglich die Vormacht-
stellung der Bürger, die der traditionellen judenpolitischen Konzilianz des 
Rates enge Grenzen zog. 

Zusammenfassend sei noch einmal betont, daß die antijüdischen Bestre-
bungen in jener Zeitspanne nach dem Erlaß der „Revidirten Articuli" vor-
nehmlich vom mittleren Bürgertum sowie der Geistlichkeit ausgingen. Wenn 
diese auch keine weiteren spektakulären Einschränkungen für die jüdische 
Minderheit zur Folge hatten, so wirkten diese Klagen vermutlich doch als zu-
sätzliche Belastung. Wie eine Kette ununterbrochener Nadelstiche gemahn-
ten sie die Juden an die Unsicherheit ihrer Existenz. In den vom mittleren 
Bürgertum und der Geistlichkeit damals ausgehenden antijüdischen Bestre-
bungen, in den Forderungen nach weiteren Restriktionen für die Juden ge-
nauso wie in den Denunziationen offenbarte sich, daß das politische Vorge-
hen der Bürgerschaft gegen die Juden anscheinend eine Art Signalwirkung 
gehabt hatte. Dadurch waren antijüdische Ressentiments in diesen Kreisen 
der Bevölkerung belebt und die Entstehung eines von gesteigertem 
Mißtrauen und Argwohn gegen die jüdische Minderheit bestimmten Klimas 
in der Stadt befördert worden. 

Bemerkenswert erscheint darüber hinaus, daß an die Stelle der traditionel-
len Differenzierung zwischen den portugiesischen und hochdeutschen Juden 
in der Hamburger Judenpolitik in jenen Jahren ein überwiegend unter-
schiedsloses Vorgehen gegen ,die Juden' trat. Bis dahin war meist auch in geist-
lichen und bürgerlichen Gravamina zwischen Sefarden und Aschkenasen un-
terschieden worden, wodurch das religiös-motivierte stereotype Feindbild 
,der Juden' sprachlich eine Abmilderung erfahren hatte. Zum Wandel dieser 
sprachlichen Differenzierung hatte sicherlich die Gleichstellung beider jüdi-
schen Gruppierungen durch die „Revidirten Articuli" beigetragen. Daß 
fortan Geistlichkeit und Bürger von ,den Juden' sprachen, kann als Ausdruck 
dafür betrachtet werden, daß in jenen Jahren in deren Kreisen eine in gestei-
gertem Maße von judenfeindlichen Topoi bestimmte Denkweise vor-
herrschte. 
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Judenpolitische Konsolidierung und Rekonstruktion: 
Das Judenreglement der Kaiserlichen Kommission von 1710 
Wohl im Jahr 1709 wandten sich die portugiesischen — und vielleicht auch 
die hochdeutschen — Juden in gleicher Weise wie etliche andere städtische 
Gruppierungen und Privatpersonen mit einer Bittschrift an die Kaiserliche 
Kommission.36° In dieser Supplik klagten die Portugiesen darüber, daß ihre 
angestammten Rechte in den „vorigen Turbulentz Zeiten" von der Bürger-
schaft in „unverantwortlich[ed " Weise verletzt worden seien.36' Außerdem 
legten sie der Kommission ein Reglement vor, das vom Rat zur Wiederher-
stellung ihrer traditionellen Rechtsstellung entworfen worden war, und ba-
ten dieses durch „dero hoch Authorität" zu bestätigen.362  Es ist zu vermuten, 
daß die Kommission mit diesem Projekt eines neuen Judenreglements in der 
in jener Zeit üblichen Weise verfuhr und es einer aus Rats- sowie Bürgerver-
tretern zusammengesetzten Deputation vorlegte.363  Allerdings wurde in die-
sem Ausschuß aufgrund des Widerspruchs der Bürger keine Einigkeit erzielt, 
so daß das bürgerliche Kollegium der Sechziger sowie der Rat der Kommis-
sion im Mai 1710 divergierende Monita zu diesem Reglementsentwurf prä-
sentierten.364  Am 7. September 1710 wurde dann schließlich das neue Juden-
reglement, vom Kaiser ratifiziert, erlassen.365  

Das neue Judenreglement hatte der Rat vermutlich in Entsprechung por-
tugiesischer Wünsche in zwei bis einschließlich des einundzwanzigsten Arti-
kels gleichlautenden Fassungen entworfen, von denen eine für die Sefarden 
und die andere für die Aschkenasen gelten sollte.366  Zustimmung auch der 
Bürger fanden die ersten vier Artikel, in denen beide jüdischen Gruppierun-
gen zu einem zurückgezogenen, frommen Lebenswandel sowie zur Achtung 
christlicher Sonn- und Feiertage verpflichtet wurden (Artikel eins), ihnen au-
ßerdem auferlegt wurde, die Konversion von über vierzehnjährigen Glau-
bensgenossen zum Christentum zu dulden, ohne deren Vermögen oder Erb-
schaft einzubehalten (Artikel drei), und ihnen verboten wurde, zu missionie-
ren (Artikel zwei) sowie den christlichen Glauben zu lästern oder zu 
schmähen (Artikel vier).362  Im wesentlichen wurden mit diesen Vorschriften 
also religös-motivierte Regelungen von 1611 und 1650 wiederaufgenommen. 
Allerdings wurde mit der Auflage für die Juden, Bekehrungen ihrer Glau-
bensgenossen zum Christentum nicht zu hindern, eine Bestimmung hinzu-
gefügt, die die Vorrangstellung des lutherischen Glaubens zu Lasten der Ju-
den einmal mehr festschrieb. Zweifellos sollten dadurch Konflikte um die seit 
der Mitte des 17. Jahrhunderts in der Stadt virulente Streitfrage der Bekeh-
rung künftig vermieden werden.368  

Im Artikel fünf wurde den Juden zwar untersagt, öffentliche Gebäude zum 
Zwecke religiöser Zusammenkünfte zu halten, aber Gottesdienste in Privat- 
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häusern wurden gestattet. Auf Verlangen der Sechziger wurde diese Vorschrift 
noch um die Restriktionen ergänzt, denen die jüdischen Gebetsversamm-
lungen bereits im Reglement von 165o unterworfen worden waren.369  Der Se-
nat hatte — offenbar nach Rücksprache mit den Juden — dieser Modifikation 
zugestimmt. So wurde in diesen Artikeln vorgeschrieben, daß die Juden bei 
ihren religiösen Versammlungen weder den Talmud noch andere Texte als die 
Bibel und die Gebete, die ehemals genehmigt worden waren, gebrauchen 
dürften. Untersagt wurde den Juden darin auch, ihre Häuser von außen sicht-
bar mit Lampen zu erhellen sowie lautstark zu beten oder auf Hörnern und 
Posaunen zu blasen.37° 

An diesem Artikel fällt auf, daß, obwohl er einem Synagogenverbot gleich-
kam, der Begriff selbst darin keine Anwendung fand. Darin wurde nicht, wie 
es in der Mitte des 17. Jahrhunderts der Fall gewesen war, zwischen dem ver-
botenen synagogalen Gottesdienst und den erlaubten privaten Gebetsver-
sammlungen unterschieden. Vielmehr war nunmehr als entscheidendes De-
finitionskriterium die Zweckbestimmung des Gebäudes an die Stelle der Art 
der religiösen Zusammenkunft getreten. Sicherlich sollten dadurch Konflikte 
vermieden werden, wie sie sich im 17. Jahrhundert deshalb häufig ergeben 
hatten, weil die Definitionen des Begriffs Synagoge durch Rat und Geist-
lichkeit sich nicht in Übereinstimmung bringen ließen. Allerdings konnten 
durch diese neugefaßte Vorschrift weitere Auseinandersetzungen zwischen 
Rat und Geistlichkeit nicht verhindert werden, denn auch in den Jahren 1719, 
1722, 1723, 1727, 1728 und 1746 erhoben die Prediger Klagen darüber, daß die 
Juden öffentliche Synagogen unterhalten würden 371  Hervorzuheben bleibt 
aber, daß die Sechziger der erneuten Legitimation der jüdischen Religions-
ausübung im privaten Rahmen am Anfang des i8. Jahrhunderts die Zustim-
mung nicht verweigerten und damit den Juden ein Recht garantiert wurde, 
das für sie von zentraler Bedeutung war. 

Im Gegensatz zur Bürgerschaft im Jahr 1697 akzeptierten die Sechziger am 
Anfang des i8. Jahrhunderts ebenfalls grundsätzlich die Regelung des Artikels 
sechs, mit der den Juden gestattet wurde, ihre Verstorbenen, zwar „ohne Ge-
pränge", aber auch an Sonn- und Feiertagen, dann allerdings erst nach den 
Predigten, aus der Stadt zu bringen. Dem Gesuch der Bürger, diese Vorschrift 
dahin gehend zu ergänzen, daß die Juden Ausführungen ihrer Toten vorher 
beim Bürgermeister anmelden sowie dafür der Kämmerei eine Gebühr erle-
gen sollten, widersprach der Rat nicht.372  Eine Erneuerung des Verbots für die 
Juden, christliche Dienstboten zu beschäftigen, stand in den Kreisen der 
Sechziger offenbar auch nicht mehr zur Debatte. Denn die Bürger verlang-
ten insoweit lediglich nach Aufnahme der diesbezüglichen Regelungen von 
165o in das neue Reglement. Mit Einverständnis des Rates wurde der Artikel 
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sieben, in dem Juden in gleicher Weise wie 1650 für den Fall sexueller Kon-
takte mit Christen schärfere Strafen als sonst üblich angedroht wurden, er-
gänzt um die Anordnung, daß jüdische Arbeitgeber christlichem Dienstper-
sonal an Sonntagen die religiös gebotene Arbeitsruhe sowie die Teilnahme am 
Gottesdienst ermöglichen sollten.373  

Auch auf andere Vorschriften zum Schutz des christlichen Glaubens, wie 
sie 165o erlassen worden waren, waren die Sechziger nicht bereit zu verzich-
ten. Das belegt nicht nur erneut deren Animosität gegenüber den Juden, son-
dern auch das Selbstverständnis dieses Gremiums, als Wächter über den Er-
halt der lutherischen Lehre in der Stadt zu handeln. Der Rat widersprach 
nicht, daß den Juden im Artikel sieben außerdem auferlegt wurde, Kirchhöfe 
während der Gottesdienste zu meiden, sich in christlichen Gotteshäusern ge-
bührlich zu verhalten und christliche Sonn- und Feiertage zu achten. Mit 
dem Hinweis, daß es Christen nicht verboten sei, wandte der Rat sich aber 
gegen das von den Sechzigern geforderte Verbot für Juden, sonntags Karos-
sen zu benutzen. Damit verhinderte er die Normierung einer erstmals in den 
„Revidirten Articuli" von 1697 der jüdischen Minderheit auferlegten 
Restriktion, die die portugiesischen Juden seinerzeit als besonders diskrimi-
nierend empfunden hatten.374  Ebenso widersprach der Rat mit Erfolg dem 
Verlangen der Bürger, den Artikel dreizehn, der den Juden auferlegte, sich in 
ihrer Kleidung „modest" zu verhalten, um ein Verbot des Waffentragens zu 
ergänzen.375  Dessen Argumentation, das sei mit Rücksicht auf die öffentli-
chen Ehrenämter, die Mitglieder renommierter jüdischer Familien innehät-
ten, sowie auf die Beteiligung der jüdischen Minderheit an der Bürgerwache 
„nicht wol anzunehmen", fand ebenfalls Gehör bei der Kaiserlichen Kom-
mission, so daß ein solches, aus der Sicht der Portugiesen ebenfalls ehren-
rühriges Verbot in dem neuen Reglement nicht erneuert wurde.376  

Ein Novum im Hamburger Judenrecht stellten die Regelungen zu Pfand-
und Geldleihgeschäften in den Artikeln acht bis zwölf des neuen Reglements 
dar. Das sogenannte Hehlerprivileg, das die Juden vor Schadensersatzan-
sprüchen beim unwissentlichen Erwerb gestohlener Sachen schützte (Artikel 
acht), sowie das Verbot überhöhter Zinsen (Artikel neun), die Anordnung, 
Kapital und Zinsen in Obligationen getrennt auszuweisen, um so die Erhe-
bung von Zinseszinsen auszuschließen (Artikel zehn), und das Verbot von 
schuldrechtlichen Vereinbarungen auf den Verfall von Pfändern (Artikel elf) 
ziehen sicherlich in erster Linie auf die Aschkenasen, die sich damals vor-
nehmlich in Pfand- und Geldleihgeschäften betätigten.37  Diese Bestimmun-
gen, die noch ergänzt wurden um ein Verbot, Unmündige in Geldgeschäften 
zu übervorteilen (Artikel zwölf), und unter denen das Sicherheit und Ver-
trauen im Geschäftsverkehr garantierende sogenannte Hehlerprivileg hervor- 
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zuheben ist, gewährten den Juden in Hamburg — besonders im Vergleich mit 
den seinerzeit üblicherweise auferlegten Restriktionen — ein beachtliches 
Maß an Freiheit im Geschäftsleben 378  

Allerdings erscheint es zweifelhaft, daß den Juden in Hamburg durch den 
Verzicht auf die Festsetzung eines erlaubten Höchstzinses im Reglement 
Spielraum eingeräumt werden sollte, die Zinshöhe in Entsprechung zur kon-
junkturellen Entwicklung der Wirtschaft zu variieren. In der Sperlingschen 
Chronik findet sich ein Hinweis, daß unter dem Verbot übermäßigen Wu-
chers „in den Rechten" der damaligen Stadt nichts anderes verstanden wurde 
als die Bestimmung eines Höchstzinses von 5% gemäß der Reichspolizeiord-
nung von 1577. Im Vergleich dazu war das dänische Höchstzinsprivileg für die 
Altonaer Schutzjuden, das diesen seit 1641 einen Zinssatz von maximal 27% 
erlaubte, weitaus großzügiger.379  

Vermutlich ebenfalls vornehmlich auf die aschkenasische Gruppierung in 
der Stadt war der Artikel zwanzig gerichtet, in dem den Juden gestattet 
wurde, sich mit „Hand-Arbeit"oder „kleinen Handlung[en]" zu ernähren, so-
weit sie mit diesen Tätigkeiten keine Privilegien der Ämter verletzen wür-
den.38° Mit dieser bedingten Zulassung der Juden zum Handwerk und zum 
Kleinhandel strebte der Rat offensichtlich an, einen Ausgleich zwischen den 
aufgrund ihrer Konkurrenzängste den Juden traditionell feindlich gesinnten 
Ämtern und den Subsistenzbedürfnissen der jüdischen Minderheit herzu-
stellen. In dieser Regelung dokumentierte sich die unter den Juden in jener 
Zeit geläufige, in deren Ausschluß aus den christlich geprägten, ständischen 
Berufskorporationen wurzelnde Tendenz, sich in Hinsicht auf die Erwerbs-
tätigkeit Nischen zuzuwenden, die von Christen nicht beansprucht wurden. 
Damals gab es diese beispielsweise im Bereich des Kolonialhandels, durch den 
neue Produkte wie Tabak, Tee, Kaffee oder Kattun auf den Markt gekommen 
waren.38' Weitere Konflikte zwischen den Ämtern und der jüdischen Min-
derheit waren durch diese Vorschrift aber schon deshalb vorprogrammiert, 
weil es darin an einer klar definierten Abgrenzung zwischen dem den Juden 
erlaubten und den Ämtern vorbehaltenen Bereich fehlte. Diesen Umstand 
wußten die im Vergleich zur jüdischen Minderheit innerstädtisch unver-
gleichlich einflußreicheren Ämter im 18. Jahrhundert zu nutzen, um gegen 
jüdische Konkurrenten vorzugehen.382  

Aufschluß über die Einstellung des Rates zur Wirtschaftstätigkeit der Ju-
den in jener Zeit gibt dessen Argumentation gegen die von den Sechzigern 
insoweit geforderten Restriktionen. Den Juden die Vorhökerei, also den Auf-
kauf von Waren vor den Marktzeiten vor den Toren der Stadt, zu verbieten 
fand mit der Begründung, daß sie den Christen ebenfalls untersagt sei, zwar 
die Zustimmung des Rates. Aber gegen ein Hausierverbot sprach er sich mit 
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Entschiedenheit aus, da die Juden angesichts ihrer durch die Zunftprivilegien 
ohnehin beschränkten ökonomischen Möglichkeiten sonst „fast nichtes ha-
ben würden, damit sie sich erhalten und hinbringen könnten".383  Von dieser 
judenpolitischen Leitlinie, daß einer jüdischen Niederlassung, wenn sie denn 
geduldet würde, der Hausierhandel aus Subsistenzgründen nicht verwehrt 
werden könne, wich der Rat im gesamten r8. Jahrhundert nicht ab. Er bewies 
damit seine Fähigkeit, die große Relevanz, den dieser Erwerbszweig aufgrund 
der ihnen im übrigen eng gezogenen wirtschaftlichen Grenzen für die Juden 
besaß, realistisch einzuschätzen, wie auch die Bereitschaft, gegenüber der jü-
dischen Minorität genauso wie gegenüber den übrigen Bürgern und Ein-
wohnern obrigkeitliche Fürsorge walten zu lassen. Zweifellos geschah das 
primär mit dem Ziel, die Existenzgrundlage der jüdischen Gemeinden und 
damit deren Finanzkraft im Interesse der städtischen Wirtschaft und Steuer-
kasse sicherzustellen. 

Den Juden, wie von den Sechzigern gefordert, in diesem Reglement erneut 
den Gold- und Silberhandel zu verbieten traf ebenfalls auf den Widerspruch 
des Rates. Er wies zum einen darauf hin, daß dieser Handelszweig nicht den 
Ämtern vorbehalten sei, und betonte zum anderen in aller Deutlichkeit, daß 
die diesbezüglichen Verbotsmandate der vergangenen Jahren wider seinen ei-
gentlichen Willen von den Bürgern durchgesetzt worden seien.384  Die Argu-
mentation des Rates gegen die von den Bürgern verlangten zusätzlichen wirt-
schaftlichen Restriktionen wirkte offenbar überzeugend auf die Kaiserliche 
Kommission, denn weder das Hausieren noch der Gold- und Silberhandel 
wurde den Juden im neuen Reglement untersagt.385  

Mit einem Kompromiß entschied die Kommission dagegen über die kon-
troversen Vorstellungen, die Sechziger und Rat hinsichtlich der Anzahl der 
den portugiesischen Juden zuzubilligenden Maklern bekundet hatten. Die 
Sechziger wollten die in dem Artikel einundzwanzig des Entwurfs vorgese-
hene Anzahl von zwanzig Maklern nach dem Vorbild der Maklerordnung von 
1708 auf zehn beschränkt sehen. Der Rat sprach sich dagegen deshalb für die 
höhere Anzahl aus, weil die Sefarden aufgrund ihrer fundierten Kenntnisse 
vom Iberischen Handel dem „Commercio" von großem Nutzen seien.386  In 
der Einleitung zu diesem Artikel, der die Anzahl portugiesischer Malder 
schließlich auf 15 festlegte, wurde der ökonomischen Relevanz der Sefarden 
für Hamburgs Wirtschaft dann gebührende Anerkennung gezollt. Denn de-
ren Konzession zum Malderberuf wurde explizit damit begründet, daß „die 
Portugiesische [n] Juden bekandter maßen den Hispanischen Handel in die-
ser Stadt grösten Theils introduciret" und „biß anhero keine geringe / son-
dern ansehnliche Handlung geführet“ hätten.387  

Mit dieser Betonung der traditionellen Sonderrolle der portugiesischen 
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Juden in Hamburg wurde deren Elitebewußtsein Rechnung getragen, auf 
das sie 1697 vergeblich gepocht hatten. Darüber hinaus finden sich im neuen 
Judenreglement einige, von den Sechzigern ohne Einwände akzeptierte Be-
stimmungen, die darauf zielten, Konflikte zu entschärfen, die in den voran-
gegangenen Jahren das christlich-jüdische Miteinander in der Stadt ent-
scheidend geprägt hatten. So wurden die Juden in dem Artikel vierzehn zwar 
verpflichtet, alle ordentlichen und außerordentlichen städtischen Abgaben 
mitzutragen, gleichzeitig wurde ihnen aber zugesagt, künftig von Sonder-
kontributionen verschont zu bleiben, wie sie 1697 nur der jüdischen Min-
derheit auferlegt worden waren.388  In dem Artikel fünfzehn wurde den Ju-
den obrigkeitlicher Schutz zugesagt, in den — offenbar in Erinnerung an die 
christlichen Denunziationen und Bespitzelungsaktionen nach 1697 — im Ar-
tikel sechzehn explizit deren Gebetsversammlungen einbezogen wurden. 
Über das grundsätzliche Verbot des Artikels siebzehn, Juden anzugreifen, 
hinaus zielte der Artikel achtzehn auf eine Disziplinierung der Ämter. Darin 
wurde diesen das ,Yisitiren" oder „Jagen" von Juden auf öffentlichen Straßen 
und in ihren Häusern, also Aktionen untersagt, die oft in Gewalttätigkeiten 
ausarteten und Handwerkern damals erlaubt waren, wenn sie gegen Bönha-
sen gerichtet waren 389  

Zwar enthält der Artikel neunzehn, in dem die Ämter im Fall von Klagen 
über Juden auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen wurden, eine aus-
drückliche Garantie der Rechte der Ämter. Aber es bleibt dennoch festzuhal-
ten, daß die Juden durch den Artikel achtzehn nicht nur besser gestellt 
wurden als christliche Bönhasen, sondern daß im Vordergrund der Artikel 
vierzehn bis neunzehn der Schutz für die jüdische Minorität stand.39° In die-
sen Regelungen, gegen die die Sechziger keine Einwände erhoben, spiegeln 
sich in aller Deutlichkeit die von den bürgerlichen judenfeindlichen Agita-
tionen ausgelösten zentralen Konflikte der neunziger Jahre des 17. Jahrhun-
derts wider. In diesen Vorschriften manifestierte sich also eine damals übliche 
obrigkeitliche Konfliktlösungsstrategie, nach der anhand konkreter Streit-
konstellationen rechtliche Normen entwickelt wurden. 

Auf die Sicherung der jüdischen Niederlassung zielte auch der — erfolgrei-
che — Widerspruch des Rates dagegen, daß, wie von den Bürgern gefordert, 
erneut ein Kündigungsvorbehalt im neuen Reglement normiert wurde. Die 
Artikel zweiundzwanzig hochdeutscher bzw. dreiundzwanzig portugiesischer 
Fassung, in denen die jüdischen Gruppierungen mit Ausnahme von Matri-
monial- und Erbschaftssachen, für die das mosaische Recht maßgeblich sein 
sollte, dem allgemeinen Recht unterworfen wurden, erfuhren allerdings auf 
Verlangen der Bürger eine Änderung. Wie schon 165o wurden den Juden 
auch in dem neuen Judenreglement nicht nur die Polygamie sowie Ehe- 
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scheidungen ohne Vorwissen der Obrigkeit untersagt, sondern darüber hin-
aus das Blutschandeverbot von 1650 insofern revidiert, als es nunmehr aus-
drücklich auch für Leviratsehen gelten sollte.391  

Zwar erhob der Rat gegen das Postulat der Bürger, das Grunderwerbsver-
bot zu erneuern, keine grundsätzlichen Einwände, sondern sprach sich unter 
der Bedingung dafür aus, daß den Juden Immobilienkäufe „ad fideles manus" 
christlicher Strohmänner weiterhin möglich sein sollten. Bemerkenswert er-
scheint, daß eine entsprechende Vorschrift dennoch nicht in das Reglement 
aufgenommen wurde."' Das deutet darauf hin, daß der Grunderwerb durch 
Juden seinerzeit nicht als problematisch betrachtet wurde, sei es, weil dieser 
kaum statthatte oder weil konjunkturelle Schwierigkeiten auf dem Hambur-
ger Immobilienmarkt die Beteiligung von Juden an diesen Geschäften gebo-
ten erscheinen ließen.393  Allerdings kam es im Verlauf des i8. Jahrhunderts 
dessenungeachtet zu etlichen Kontroversen, die sich an Grundeigentum in 
den Händen von Juden bzw. an  der Lage der von diesen gewählten Wohnorte 
in der Stadt entzündeten. Denn die Bürger beharrten in jener Zeit darauf, daß 
die restriktiven Bestimmungen von 165o und 1697 weiterhin gelten würden. 
Insoweit blieben die Juden mithin erheblichen Einschränkungen unterwor-
fen.394  

Gleichlautend in beiden Fassungen des Reglements waren die Regelungen 
zur Vormundbestellung für Waisen, die jeweils im Artikel einundzwanzig un-
ter obrigkeitliche Aufsicht gestellt wurde.395  Daneben bleibt noch auf die 
‚Spezialvorschrift' für die aschkenasischen Juden hinzuweisen. Dem Artikel 
dreiundzwanzig des aschkenasischen Reglements war im Gegensatz zu dem 
privilegierenden Charakter der für die Portugiesen geltenden Sonderbestim-
mung des Artikels einundzwanzig ein restriktiver Zug eigen, in dem das min-
dere Ansehen dieser jüdischen Gruppierung deutlich zum Ausdruck kam. 
Die Sechziger hatten darauf hingewiesen, daß, weil die Aschkenasen „von un-
terschiedlichen Ortern sich gleichsam troups weise anhero versammeln und 
niederlassen [würden], auch verschiedener Sorten und Qualitäten" seien, 
hinsichtlich ihrer Steuerkraft „schwerlich Mann für Mann" taxiert werden 
könnten und deshalb zur Zahlung der jährlichen Abgaben in einer Summe 
verpflichtet werden müßten.396  Den Aschkenasen wurde im Artikel dreiund-
zwanzig also eine Korporativsteuer auferlegt, für die die Gemeinde kollektiv 
haften sollte. In eigener Regie mußte sie die Aufteilung der Gesamtsteuer-
summe auf einzelne Gemeindemitglieder vornehmen, wobei im Falle von 
Zahlungsunwilligkeit oder -unfähigkeit bei der Eintreibung obrigkeitliche 
Hilfe in Anspruch genommen werden konnte. Gegen diese Vorschrift erhob 
der Rat keine Einwände, sondern schlug sogar eine dahin gehende Ergänzung 
vor, daß zahlungsunfähige, „nothdürfftige Juden" aus der Stadt ausgewiesen 
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werden sollten.397  Das finanzielle Risiko, das sich aus der stets flukturierenden 
Mitgliederzahl der aschkenasischen Gemeinde ergab, wurde also allein auf 
die Juden verlagert.398  Diese Regelungen deuten darauf hin, daß die 
Hamburger Obrigkeit damals — anders als bei der kleinen portugiesischen 
Restgemeinde — kaum Überblick hatte über Anzahl, soziale Zusammen-
setzung und Finanzkraft der Aschkenasen. In Hinsicht auf die Ausweisungs-
anordnung für arme hochdeutsche Juden, die ihren Steueranteil nicht au-
zubringen vermochten, waren die Interessen der aschkenasischen Gemeinde 
und der Obrigkeit vermutlich nahezu deckungsgleich. Denn um Finanz- und 
Wirtschaftskraft der Gemeinde zu sichern, galt es, die Zahl unterstützungs-
bedürftiger Aschkenasen möglichst gering zu halten.399  

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß durch das Judenreglement von 
1710 mit seiner unbefristeten Geltungsdauer die Ansiedlung der sefardischen 
wie der aschkenasischen Juden in der Stadt auf eine stabile rechtliche Grund-
lage gestellt wurde. In einer von der Präsenz kaiserlicher Macht in Gestalt der 
vom Grafen von Schönborn angeführten Kommission geprägten innerstäd-
tischen Situation wurde die Revision des Judenrechts — vermutlich in Ab-
sprache mit dem Rat — von den portugiesischen Juden initiiert. Der Entwurf 
zum neuen Judenreglement basierte in wesentlichen Teilen auf den im 17. 
Jahrhundert für die portugiesischen Juden erlassenen Gesetzen. Diese Ge-
setzesinitiative läßt erkennen, daß der Rat die durch die innenpolitische Kon-
stellation geschwächte Position der Bürgerschaft zu nutzen suchte, um die 
gravierendsten judenrechtlichen Restriktionen von 1697 zu korrigieren sowie 
— durch explizite Schutzvorschriften für Juden — aktuelle Konfliktbereiche zu 
entschärfen. 

Unverkennbar den Geist des traditionellen bürgerlichen Antijudaismus, 
wenn auch unter der Kuratel der Kaiserlichen Kommission in milderer Er-
scheinungsform, atmeten dagegen die Forderungen der Sechziger nach Ver-
schärfung dieses Entwurfs durch Aufnahme etlicher, vornehmlich in der re-
ligiösen Differenz sowie in wirtschaftlicher Konkurrenzfurcht wurzelnder ju-
denrechtlicher Restriktionen des i7. Jahrhunderts. 

Die Bereitschaft des Rates, diese bürgerlichen Änderungswünsche zu ak-
zeptieren, stieß allerdings dort an eine Grenze, wo eine Erneuerung von Be-
stimmungen aus den neunziger Jahren des 17. Jahrhunderts — zum Beispiel 
die der Verbote des Gold- und Silberhandels oder des Waffentragens — zur 
Debatte stand. Diese Restriktionen waren mit der traditionellen Judenpoli-
tik des Rates nicht vereinbar, in deren Mittelpunkt die Wirtschaftsförderung 
stand und die sich gemäß dieser Zielsetzung durch eine hohe Bereitschaft zu 
rechtlichen Zugeständnissen an die sefardische Minderheit sowie zur Rück-
sichtnahme auf Ehrgefühl und Empfindlichkeiten speziell der portugiesi- 
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schen Juden auszeichnete. Entsprechend wurde die Sonderrolle der portu-
giesischen Juden nicht nur durch die Hervorhebung ihrer Verdienste um den 
„Hispanischen Handel" Hamburgs sowie durch das Privileg der Zulassung 
zum Maklerberuf bestätigt, sondern fand ihren Ausdruck vor allem darin, 
daß die Hamburger Obrigkeit eine eigens für die Sefarden bestimmte Fas-
sung dieses Reglements vorlegte. 

Bezeichnenderweise auf Initiative der Bürger, die in ihrer Judenpolitik seit 
jeher dazu tendierten, die Finanzkraft dieser Minderheit durch eine mög-
lichst effektive Besteuerung abzuschöpfen, wurden in dem Reglement dage-
gen ausschließlich die hochdeutschen Juden mit der finanziell riskanten Kol-
lektivsteuer und -haftung belastet. Allerdings trat diese Diskriminierung für 
die Aschkenasen damals sicherlich in ihrer Bedeutung zurück hinter dem Zu-
gewinn an Rechtssicherheit, den dieses, in größerem Einvernehmen als 1697 
von Rat und Bürgern entworfene Reglement ihrer Ansiedlung in der Stadt 
brachte. Hervorgehoben sei in diesem Kontext, daß besonders die wirt-
schaftlichen Bestimmungen in diesem neuen Gesetzeswerk für die Juden sich 
durch ihre Liberalität von den seinerzeit an den meisten Orten üblichen viel-
fältigen Restriktionen positiv abhoben. Der vergleichsweise weite rechtliche 
Rahmen, in dem sich die Aschkenasen in Hamburg ökonomisch betätigen 
konnten, ermöglichte den Aufschwung, den diese jüdischen Gemeinden 
wirtschaftlich und im Blick auf die Zahl ihrer Mitglieder im Laufe des 18. 
Jahrhunderts in der Stadt erlebten. Allerdings blieb es für die Bürger ein Stein 
des Anstoßes, daß das Judenreglement als Artikel 37 Bestandteil der im 
Hauptrezeß von 1712 neugestalteten Hamburger Verfassung und damit die 
Ansiedlung von Juden in der Stadt festgeschrieben wurde. Denn deren Ein-
stellung besonders gegenüber den Aschkenasen war nach wie vor von tiefsit-
zenden und hartnäckigen Vorurteilen bestimmt. Das belegt ein Monitum der 
Bürger von 1711 zum projektierten Hauptrezeß, in dem den Aschkenasen 
pauschal Gottlosigkeiten und Betrügereien unterstellt wurden.4°' 

Das Judenreglement von 1710 war eine Mixtur aus Rückgriffen auf juden-
rechtliche Regelungen des 17. Jahrhunderts sowie aus Normen, die auf die 
Beilegung von in den neunziger Jahren jenes Jahrhunderts aktuellen Kon-
flikten ziehen, und aus Spezialvorschriften zur Wirtschaftstätigkeit der hoch-
deutschen Juden. Dieses Gesetzeswerk, das bis 1849 die rechtliche Grundlage 
der jüdischen Ansiedlung in Hamburg blieb, stellte mithin keineswegs eine 
umfassende, erschöpfende Neuordnung des Judenrechts dar. Darauf weisen 
das Fehlen von Regelungen zum jüdischen Grunderwerb sowie die unpräzise 
Definition der Rechte der Juden im wirtschaftlichen Bereich hin. Diese all-
gemein gehaltene Grundsatzerklärung, nach der der jüdischen Minderheit al-
les erlaubt sein sollte, was nicht die Privilegien der Ämter verletzte, forderte 
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im Gegenteil Konflikte geradezu heraus. Außerdem fällt auf, daß in diesem 
Reglement mit keinem Wort auf die rechtlichen und politischen Implikatio-
nen eingegangen wurde, die sich aus der komplizierten Gemeindeorganisa-
tion der Aschkenasen, dem Dreigemeindeverband unter der Jurisdiktion des 
Oberrabbiners in Altona, ergaben. Vielmehr wurde mit dem Jurisdiktions-
anspruch der Stadt über die Hamburger Aschkenasen in dem Judenreglement 
wohl mit Bedacht eine Regelung geschaffen, die mit dem Recht des Altonaer 
Oberrabbiners kollidierte — und damit mit einem Rechtsanspruch der däni-
schen Krone. Diese rechtliche Konstruktion diente dem Hamburger Rat im 
i8. Jahrhundert als ein Instrument, um die dänischen Oberhoheitsbestre-
bungen über die Stadt abzuwehren; auf der anderen Seite versuchte Däne-
mark unter umgekehrtem Vorzeichen, die Rechte des Altonaer Oberrabbi-
nats über die in Hamburg lebenden Juden zu stärken. Leidtragende der Rei-
bungen und Konflikte, die aus dieser auf Konfrontation angelegten politisch-
rechtlichen Konstellation hervorgingen, waren die Aschkenasen, und das 
auch noch nach Abschluß des Gottorfer Vergleichs im Jahr 1768, in dem 
Dänemark Hamburgs Status als freie Reichsstadt zwar anerkannte, Fragen 
zur Jurisdiktion des Altonaer Oberrabbiners aber offengelassen wurden.401  

Insgesamt läßt sich daher zu dem Judenreglement feststellen, daß es den 
jüdischen Minderheiten, besonders den Aschkenasen, ohne Zweifel einen 
Zugewinn an Rechtssicherheit brachte und dieser jüdischen Gemeinschaft 
die Chance zu einem bemerkenswerten wirtschaftlichen und sozialen Auf-
stieg in der attraktiven Handelsstadt an der Elbe eröffnete. Konfliktfrei ver-
lief diese Entwicklung allerdings nicht, da die Vorschriften des Reglements 
weder hinreichten, um den traditionellen Antijudaismus des mittleren Bür-
gertums wirksam zu entschärfen, noch geeignet waren, die hochdeutsch-jü-
dischen Gemeinden aus den politischen Kontroversen zwischen Hamburg 
und Dänemark um die Souveränität der Elbmetropole herauszuhalten. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Resümee hinterläßt das erste Jahrhundert deutsch-jüdischer Geschichte 

in Hamburg einen widersprüchlichen Eindruck Daß sich die Hamburger 

Stadttore am Anfang des 17. Jahrhunderts erstmals für Juden öffneten und der 
europaweit feststellbare Trend zu einer Konsolidierung jüdischen Lebens in 

dieser Stadt konkrete Gestalt annehmen konnte, ist besonders aus der Per-

spektive des heutigen Betrachters fraglos als ein Zuwachs an Liberalität, als 

ein — langfristig — auf religiösen Pluralismus hinführendes Phänomen in der 

historischen Entwicklung zu sehen. Da der Beginn dieses Prozesses in die 

Epoche des Barock fiel, war das erste Jahrhundert christlich-jüdischer Koexi-

stenz in Hamburg reich an Spannungen und Konflikten. Denn diese Zeit war 

nicht nur von Religion und Religiosität durchdrungen, sondern darüber hin-

aus vom Konfessionalismus und von Fremdenfeindlichkeit geprägt. Religiö-

ser Andersartigkeit wurde damals grundsätzlich kein legitimer Raum zuge-

standen, und die christliche Gesellschaft wurde von einer latenten, vorwie-

gend religiös motivierten, von wirtschaftlicher Konkurrenzfurcht mitunter 

verstärkten Judenfeindschaft bestimmt. Wie allerorten in jener Zeit, in der es 
ethisch-religiöse Toleranzmodelle und eine auf der Akzeptanz religiösen Plu-

ralismus beruhende Liberalität nicht gab, standen wirtschaftspolitische In-

tentionen und ökonomische Interessenlagen hinter der Duldung von Juden 

in der christlichen Gesellschaft dieser Stadt. Staatlicher Utilitarismus auf der 

einen und die damals geläufigen religiös motivierten antijüdischen Ressenti-

ments auf der anderen Seite waren die wesentlichen Bedingungsfaktoren, die 

auf das Leben der Juden in Hamburg in politischer, wirtschaftlicher und so-

zialer Hinsicht in dem fraglichen Zeitraum einwirkten. 
Von dem sich aus den gegensätzlichen Interessen innerhalb der städtischen 

Herrschaftsträger ergebenden Spannungsgefüge wurde das Leben der Juden 

in Hamburg vom Beginn ihrer Niederlassung bis 1710 wesentlich bestimmt. 

Wirtschaftspolitische Motive standen hinter dem Engagement des Rates pro 

Judaeis. Die lutherische Geistlichkeit dagegen sah sich kraft ihres geistlichen 

Amtes verpflichtet, contra Judaeos zu sprechen und zu handeln. Komplexer 
waren die Interessenlagen unter den politisch mitspracheberechtigten Bür-

gern gestaltet; zum einen agierten diese aus religiös-konfessionellen Gründen 

zeitweise — unter anderem während der judenpolitischen Krise in den Jahren 
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1648 und 1649 — als Sprachrohr der Geistlichkeit, zum anderen neigten sie 
mitunter — wie zum Beispiel 161o, als sie der Zulassung der portugiesischen 
Kaufleute als Juden in der Stadt grundsätzlich zustimmten — stärker der öko-
nomischen Argumentation des Rates zu. Zudem spielte sicherlich auch die 
zur damaligen Zeit innerhalb der gewerblich und handwerklich geprägten 
bürgerlichen Mittelschicht verbreitete wirtschaftliche Konkurrenzfurcht 
häufiger als Beweggrund für ein gegen die Juden gerichtetes Eintreten der 
Bürger eine Rolle, als es sich im Einzelfall in den Quellen fassen läßt. Dar-
über hinaus stand das Handeln der Bürger im gesamten Berichtszeitraum un-
ter dem Einfluß des ausgeprägten Strebens nach effektiver fiskalischer Nut-
zung der Finanzkraft der Juden. 

Festzuhalten ist, daß der Bestand der jüdischen Ansiedlung und die Aus-
gestaltung der jüdischen Lebensbedingungen in rechtlicher, wirtschaftlicher, 
religiöser und sozialer Hinsicht im gesamten r7. Jahrhundert abhängig blieb 
von dem jeweiligen Stand der Machtkonstellation zwischen Rat, Bürgern 
und Geistlichkeit und damit von einem innerstädtischen politischen Bezie-
hungsgefüge, das — ausgehend von konkreten Streitfragen — sich in jedem 
Einzelfall in komplexer Weise neu formierte. Instabilität war daher das we-
sentliche Merkmal, das prägend auf das jüdische Leben in der Elbmetropole 
im fraglichen Zeitraum einwirkte. 

Wenn der Rat auch nicht jedes judenpolitische Ziel durchsetzen konnte, so 
ist doch hervorzuheben, daß, seit die Zulassung der sefardischen Juden in 
Hamburg erreicht war, die Sicherung dieser Niederlassung eine Konstante in 
dessen Politik blieb. Einmal eingegangen in das Repertoire der in diesem 
Führungsgremium — offensichtlich unabhängig von der jeweiligen personel-
len Zusammensetzung — fest verankerten (wirtschafts)politischen Grundsätze, 
blieb die Protektion der ,Portugiesischen Nation' im gesamten Berichtszeit-
raum trotz zeitweiser massiver Opposition von Bürgern und Geistlichkeit ge-
nuiner Bestandteil der Politikgestaltung des Rates. Die dahinterstehenden Be-
weggründe waren zweifellos wirtschaftspolitischer Natur, entstammten also 
einem Bereich, der tendenziell ein von der Theologie abständiger war, in dem 
das Handeln weniger von religiös-konfessionellen als vorrangig von rational-
pragmatischen Gesichtspunkten bestimmt wurde. 

Allerdings kann aus der politischen Protektion, die der Rat den Juden zu-
teil werden ließ, nicht auf eine von religiös motivierten antijüdischen Res-
sentiments unberührte Einstellung der einzelnen Vertreter dieses Herr-
schaftsgremiums geschlossen werden. Genausowenig kann Wirtschaftspolitik 
als ein von Religion und Religiosität gänzlich isolierter, gewissermaßen ent-
theologisierter Raum betrachtet werden. Denn zum einen war der Rat auf 
den lutherisch-orthodoxen Glauben verpflichtete Obrigkeit, zum anderen 
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setzte sich dieses Gremium aus Personen zusammen, die in ihrem Denken, 
Fühlen und Glauben ebenso wie die anderen christlichen Bewohner der Stadt 
in damaliger Zeit unter dem Einfluß des konfessionellen Normen- und Wer-
tesystems standen. Zwar war, das belegen die Quellen, der politische Um-
gangston des Rates gegenüber der jüdischen Minderheit von Sachlichkeit 
und Zweckrationalität geprägt. Aber in Überlieferungen, die ausschließlich 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstammen, zeigt sich einige wenige 
Male, daß das Handeln dieses städtischen Herrschaftsgremiums auch von re-
ligiös-theologischen Denkmustern mitbestimmt sein konnte, in denen den 
Juden die Rolle der das christliche Seelenheil gefährdenden Feinde zugeord-
net war. 

Deutlich wurde das beispielsweise in dem Gutachten, das der Ratssyndi-
kus Moller 1629 zur Frage der Religionsausübung der Katholiken erstellt 
hatte und in dem er die Gefahr göttlicher Strafe für den Fall beschwor, daß 
den Juden ein zu hohes Maß an obrigkeitlicher Nachsicht gewährt würde. 
Gleichermaßen offenbarten sich religiös affizierte Denkmuster in der Ermu-
tigung, die der Bürgermeister Vogler dem Pastor Müller zuteil werden ließ, 
weil dieser den „Judaismus" zu verfassen beabsichtigte, um den jüdischen 
Glauben zu widerlegen. Mit dem auf die Juden gerichteten wirtschaftspoliti-
schen Interesse ging aber dennoch überwiegend ein funktional bestimmtes, 
zweckrationales Handeln der städtischen Obrigkeit gegenüber dieser Min-
derheit einher, wodurch die innerhalb des Ratsgremiums wohl gleicher-
maßen existenten religiösen Vorurteile mit tendenziell größerer Stabilität in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts überlagert und im Zaume gehalten 
wurden. 

Es wäre also verfehlt, von der Existenz eines grundsätzlichen Antagonis-
mus zwischen einer Obrigkeit einerseits, die nach gänzlicher Enttheologisie-
rung der Judenpolitik strebte, und einer Geistlichkeit und Bürgerschaft an-
dererseits im damaligen Hamburg auszugehen, die deren Theologisierung 
einforderte. Nachdem seit 1603 die Frage der Portugiesen auf der Tagesord-
nung der Politik stand, tendierte der Rat zwar anfänglich dazu, der religiös-
politischen Problematik der Judenduldung auszuweichen. Möglicherweise 
geschah das deshalb, weil die Religionszugehörigkeit der portugiesischen Na-
tion, die sich wahrscheinlich zu jener Zeit im komplexen Prozeß der Rück-
kehr zum jüdischen Glauben ihrer Väter befand, für Außenstehende tatsäch-
lich nur schwer erkennbar war und es aus der Sicht des Rates die Chance zu 
sichern galt, deren Niederlassung gegebenenfalls nach dem Vorbild der nie-
derländischen im Rahmen der Fremdenpolitik zu regeln. Auch 1610, als die 
Hinwendung der Portugiesen zum Judentum ein offenbar nicht mehr zu 
leugnender Tatbestand geworden war, versuchte der Rat noch, mit dem Hin- 
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weis auf die nach Reichsrecht und nach Meinung vieler Theologen zulässige 
Aufnahme von Juden einer konfessionell-politischen Debatte dieser Frage zu 
entgehen. Aber mit der Aufforderung der Bürger an den Rat, die Frage der 
Judenduldung einer Gewissensprüfung zu unterziehen, wurde die lutherisch-
orthodoxe Theologie als eine Rahmenbedingung der Politik für Juden in der 
Stadt schließlich doch unumkehrbar eingeführt. 

Allerdings bestand vor allem zwischen Rat und Geistlichkeit von Beginn 
an ein Dissens hinsichtlich Interpretation und Gewichtung der lutherisch-or-
thodoxen Lehrsätze zu den Juden und dem Judentum. Dieses in sich ge-
schlossene theologische Dogmensystem ließ lediglich eine im Kern immer 
negative Sicht auf die Juden zu. In diesen Lehrsätzen stand der Glaube an die 
Messianität Jesu im Zentrum, die Bibel wurde nur christologisch interpre-
tiert, und die Juden konnten, weil sie an ihrer Religion und vor allem der 
Messiashoffnung festhielten, nur als die Ungläubigen, die Feinde des Chri-
stentums schlechthin und deren religiöse Traditionen als Gotteslästerung ge-
sehen werden. Dennoch ließ dieses theologische Dogmensystem genügend 
Spielraum für unterschiedliche Akzentsetzungen. Politische Brisanz kam den 
theologischen Meinungsunterschieden zwischen Rat und Geistlichkeit des-
halb zu, weil die Prediger im Rahmen ihres religiös-konfessionellen Wächter-
amtes den Anspruch erhoben, daß mit ihrer Auslegung der lutherisch-ortho-
doxen Dogmen die ideologische Basis für den korrekten Umgang mit der 
jüdischen Minderheit in politischer, wirtschaftlicher sowie sozialer Hinsicht 
vorgegeben sei. Zudem erwiesen die geistlichen Amtsträger während des ge-
samten Berichtszeitraumes Beharrlichkeit darin, ihre innerstädtisch macht-
volle Position einzusetzen, um die Theologisierung der Politik für die Juden 
in ihrem Sinne zu erreichen. 

Im Einklang nicht nur mit seinen wirtschaftspolitischen Interessen, son-
dern auch mit der Mehrheit damaliger protestantischer Theologen nahm der 
Rat i6ii eine theologische Position für die Judenduldung ein, in der die bi-
blische Verheißung der Bekehrung der Juden zum christlichen Glauben und 
die christliche Pflicht zur Nächstenliebe im Mittelpunkt standen. Die in der 
lutherisch-orthodoxen Lehre zentrale Frage der angeblichen jüdischen Blas-
phemien wurde durch Maßregeln wie ein Synagogenverbot u. a.m. als be-
herrschbar angesehen. Zwar waren die politischen Konsequenzen, die der Rat 
aus dieser theologischen Sichtweise auf die Juden zog, in der fraglichen Zeit 
einem Wandel unterworfen, aber in ihrem Kern änderte sich dessen theolo-
gische Position nicht. 

Das entschiedene Nein der Hamburger Pastoren zur Judenaufnahme von 
161i entsprach hingegen zweifellos ihren auf konfessionelle Konformität ge-
richteten kirchenpolitischen Zielen wie auch ihrer streng orthodoxen, kon- 
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servativ-bewahrenden Grundhaltung. In ausschließlicher Orientierung am 
judenfeindlichen Standpunkt des späten Luther stellten die Geistlichen die 
mit der Aufnahme von Juden angeblich verbundenen Gefahren für das 
christliche Seelenheil sowie die in der Konsequenz den Hamburgern dro-
henden zeitlichen Strafen Gottes in das Zentrum ihrer Argumentation. Da-
mit hatten die Prediger ein Schreckensszenarium entworfen, das damals all-
seits als potentielle Folge sündhaften Verhaltens gefürchtet wurde und das zu 
verhindern als vornehmste Pflicht christlicher Obrigkeiten galt. Diese theo-
logische Sichtweise, die durch die Stilisierung der Juden zu dem Bösen 
schlechthin deren Segregation von der christlichen Gesellschaft rechtfertigen 
sollte, basierte auf einer anderen Bewertung der vermeintlichen jüdischen 
Blasphemien und der Bekehrungshoffnung, als sie vom Rat vorgenommen 
worden war. Mit Luther vertraten die Hamburger Geistlichen die Ansicht, 
daß jüdische Gotteslästerungen durch menschliche Maßnahmen nicht zu 
verhindern seien und daß die Sünde der Judenduldung kein Christ mit der 
— angesichts der böswilligen und hartnäckigen Verstocktheit der Juden — ge-
ringen Bekehrungshoffnung rechtfertigen könne. 

Mit dem Beharren auf dieser antijüdischen Extremposition, deren inner-
städtische Brisanz zu paralysieren dem Rat 1611 durch die Voten pro Judaeis der 
auswärtigen theologischen Autoritäten weitgehend gelang, hatten sich die Pre-
diger der Chance auf Einflußnahme auf die inhaltliche Gestaltung der Nie-
derlassungsbedingungen für die portugiesischen Juden allerdings begeben. 
Differenzierte Vorgaben für den Sefarden aufzuerlegende religiöse Restriktio-
nen blieben seitens der heimischen Geistlichkeit aus. Das trug sicherlich dazu 
bei, daß in dem ersten Niederlassungskontrakt von 1612 die Ergebnisse der 
vom Rat mit großem Aufwand betriebenen theologischen Grundsatzprüfung 
in — auch im Vergleich mit den seinerzeit üblichen Regelungen in protestanti-
schen Judenordnungen — ausgesprochen minimalisierter Form in Normen 
umgesetzt wurden. 

Nur die Essenz der von den auswärtigen Theologen formulierten Auflagen 
wurde im Niederlassungskontrakt von 1611 in Gestalt eines Religionsaus-
übungs-, Synagogen- und Beschneidungsverbotes für die Juden erfüllt. Al-
lerdings erlangten in jenen Jahren deren Gutachten im Detail wohl auch 
kaum Publizität außerhalb der Ratskreise. Denn ausgenommen für das 
Frankfurter Votum, das die Geistlichkeit erhielt, liegt kein Beleg dafür vor, 
daß der Rat die übrigen gutachtlichen Stellungnahmen aus den Händen gab. 
Mit den Kernaussagen der theologischen Autoritäten, die seine Einstellung 
pro Judaeis stützten, hielt der Rat dagegen wohl nicht hinter dem Berg. Die 
auf einer theologischen Extremposition insistierende Geistlichkeit wurde je-
denfalls vom Rat mit taktischem Geschick politisch ins Abseits gerückt. Ver- 
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mutlich deshalb fehlt es dem ersten judenrechtlichen Gesetzeswerk in Ham-
burg an einer konfessionsspezifischen Prägung, wie sie damalige protestanti-
sche Judenordnungen in Gestalt einer Vielzahl religiös affizierter Regelungen 
zur Abwehr angeblicher jüdischer Blasphemien bzw. zum Schutz des christ-
lichen Glaubens in der Regel aufwiesen. 

Die Minimalisierung religiöser Restriktionen für die Portugiesen findet in 
diesem Kontrakt ihre Entsprechung im Bereich der Gewährung religiöser Pri-
vilegien. Denn über das Recht auf Nutzung des jüdischen Friedhofs in Al-
tona hinaus finden sich darin keine speziellen, auf die Besonderheiten einer 
jüdischen Gemeinde zugeschnittenen Regelungen. Die spärlichen Quellen 
über die Verhandlungen um diesen Kontrakt belegen, daß Forderungen der 
Sefarden nach staatlichen Normen, die ihre damals wohl in der Aufbauphase 
befindliche Gemeinde sichern sollten, debattiert wurden. 1612 wurden den 
Juden solche Sicherheitsgarantien aber noch nicht gewährt, weil die Bürger 
dagegen opponierten. Das geschah erst 1623, zu einem Zeitpunkt, der offen-
sichtlich günstiger war, da die Bürger nur marginal an den damaligen Kon-
traktsverhandlungen zwischen Rat und Portugiesen beteiligt waren. 

In diesem Vorgehen des Rates offenbart sich ein charakteristischer Zug sei-
ner Politik gegenüber den Juden im 17. Jahrhundert. Aus der Abhängigkeit 
von den bürgerlichen Mitspracherechten und insbesondere von der bürgerli-
chen Verfügungsmacht über die Stadtfinanzen ergab sich für dieses städtische 
Herrschaftsgremium die Notwendigkeit, einen flexiblen politischen Kurs zu 
steuern. Im Interesse der empfindlichen Balance des innerstädtischen Herr-
schaftsgefüges galt es, heikle Klippen wie Frontalzusammenstöße mit den po-
litisch mitspracheberechtigten Bürgern durch Ausweichmanöver oder das 
Abwarten günstigerer Bedingungen zu umschiffen. Prekär konnten vor allem 
Auseinandersetzungen mit der tendenziell judenfeindlichen Gesamtbürger-
schaft werden, da deren von der jeweiligen Zusammensetzung dependierende 
Reaktionen kaum prognostizierbar waren. Diese sich aus der strukturell auf 
Konsensbildung angelegten Hamburger Verfassung ergebende Notwendig-
keit zu einer Konfrontationen vermeidenden, defensiven Politik bestand für 
den Rat in besonderem Maße im Kontext religiös oder konfessionell affizier-
ter Fragen. Denn die Bürger, denen die Reformation als bürgerliche Errun-
genschaft galt, fühlten sich neben der Geistlichkeit als Wächter über den 
‚wahren' Glauben berufen. Wenn der Rat auch essentielle politische Ziele, 
wie anfänglich die Aufnahme der portugiesischen Juden und später die Si-
cherung des Bestands der jüdischen Niederlassung, mit Perseveranz verfolgte, 
setzte sich die Politik für Juden im übrigen doch aus einer Vielzahl von Kom-
promissen zusammen, mit denen widerstreitende innerstädtische Interessen-
lagen ausgeglichen wurden. 
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Disparat blieben die Vorstellungen von Rat und Bürgern über die Art und 
Weise, wie die Stadt materielle Vorteile aus der Ansiedlung der Juden (und 
auch der nichtlutherischen christlichen Fremden) ziehen sollte. Finanzielle 
und fiskalische Regelungen, die hinsichtlich ihrer Höhe insgesamt als mode-
rat zu bewerten sind, bilden das Schwergewicht des Kontrakts von 1612. Mit 
diesen Vereinbarungen wurde zwar ein Schlußpunkt unter die sich seit 1603 
hinziehende Kontroverse zwischen Rat und Bürgern über die finanzielle Seite 
der projektierten Niederlassung der Sefarden gesetzt, der Grundkonflikt war 
damit aber nicht ausgeräumt. Dieser basierte auf dem konservativen Selbst-
verständnis der Bürger, das auf Bewahrung der althergebrachten, genossen-
schaftlich geprägten städtischen Ordnung und Wirtschaft gerichtet und in 
dem die gerechte Verteilung der Steuerlast ein zentraler Grundsatz war. Mit 
dem wirtschaftspolitischen Prinzip des Rates, das auf die indirekten, sich aus 
der Wirtschaftstätigkeit der Fremden und Juden ergebenden Vorteile für die 
Hamburger Ökonomie setzte, ließ sich diese bürgerliche Position nur schwer 
in Einklang bringen. 

So lag in dieser anhaltenden Skepsis der Bürger gegenüber dieser ökono-
mischen Zielsetzung des Rates ein Grund dafür vor, daß es 1617 zu einer Krise 
kam, die die Niederlassung der Portugiesen in ihrem Bestand gefährdete. 
Nachdem der bürgerliche Einfluß auf die Steuerfestsetzung für Fremde und 
Juden in Gestalt der Deputation zur Annehmung der Fremden im Jahr 1639 
institutionalisiert worden war, kamen die bis dahin anhaltenden Kontrover-
sen um diese Frage zwar erst einmal zur Ruhe. Aber die hohen Sonderabga-
ben für die Juden, die die Bürger 1697 als damalige Sieger im Kampf mit dem 
Rat um die politische Macht durchsetzten und mit denen sie auf diese Weise 
die Abwanderung der sefardischen Elite provozierten, deuten darauf hin, daß 
dieser Konflikt unterschwellig fortbestand und letztlich zum zeitweiligen 
Scheitern der Politik des Rates gegenüber den Juden beitrug. Diese wirt-
schaftspolitischen Divergenzen unter den städtischen Herrschaftsträgern 
Hamburgs, die in der Frühphase jüdischer Ansiedlung offenbar und am Ende 
des 17. Jahrhunderts erneut virulent wurden, können daher als einer der we-
sentlichen Faktoren betrachtet werden, die auf die Judenpolitik der Stadt ein-
wirkten. 

Nicht nur in bezug auf die Gestaltung des religiös geprägten Normenka-
nons, sondern darüber hinaus auch in anderen Hinsichten fällt das erste Ge-
setzeswerk für Juden in Hamburg aus dem seinerzeit üblichen Rahmen. Be-
merkenswert erscheint zum einen, daß es im Gegensatz zu dem andernorts 
in der Regel einseitig von der Obrigkeit gesetzten Recht für Juden die Form 
eines Vertrages und damit eines rechtlichen Gebildes erhielt, dem der An-
schein einer Gleichrangigkeit der Vertragspartner immanent ist. In Anbe- 
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tracht damals geläufiger ökonomischer Restriktionen für Juden sticht zum 
anderen die Liberalität als außergewöhnlich hervor, die den Sefarden im wirt-
schaftlichen Bereich geboten wurde. Beide Besonderheiten dieser ersten ju-
denrechtlichen Normen, Rechtssetzung in Kontraktsform wie ökonomische 
Generosität, erklären sich aus dem engen Kontext zur Fremdenpolitik, in 
dem die Politik für Juden in ihren Anfängen in Hamburg stand. 

Zu dieser partiellen fremdenpolitischen Kategorisierung der Portugiesen 
trugen sicherlich die Spezifika bei, die diese Juden in jener Zeit auszeichne-
ten. Diese meist wohlhabenden Großkaufleute mit weitreichenden Handels-
kontakten, deren äußere Erscheinung iberisch geprägt war, hatten nichts ge-
mein mit dem Judenbild, das, bestimmt von den aschkenasischen Juden, 
seinerzeit unter Christen verbreitet war. Zudem brachten die Sefarden eine 
in der marranischen Vergangenheit erworbene Vertrautheit im Umgang mit 
christlichen Umgebungsgesellschaften mit, die die Aschkenasen nicht be-
saßen. Ähnlich wie das vom christlichen Einst und jüdischem Jetzt be-
stimmte Leben der damaligen portugiesischen Juden präsentierte sich das 
Hamburger Judenrecht in seiner Frühphase — wohl auch, weil eine Tradition 
der Judenduldung in der Elbmetropole fehlte — als ein Mixtum compositum 
aus fremden- und judenpolitischen Elementen. 

Aber auch schon im Kontrakt von 1612 schlug sich der Paradigmenwech-
sel von fremd' zu jüdisch' nieder, der sich allmählich im Umgang der Ham-
burger politischen Führungsschicht mit den von Neuchristen zu Juden ge-
wandelten Portugiesen vollzog. Denn im Vergleich zu den anderen Fremden, 
die zwar als Nichtlutheraner konfessionelle Gegner der Hamburger Luthera-
ner, diesen aber als ebenfalls Christus-Bekennende dennoch in spezifischer 
Weise verbunden waren, erhielten die Sefarden einen minderen Rechtsstatus. 
Eine Gegenüberstellung von niederländischem und sefardischem Niederlas-
sungskontrakt zeigt, daß die Normierung religiöser Restriktionen nicht frem-
denpolitischen Gepflogenheiten entsprach, sondern dem Judentum der Por-
tugiesen geschuldet war. Gravierender für die portugiesischen Juden war aber 
der Kündigungsvorbehalt in ihrem Kontrakt von 1612, auf dem die Bürger 
unter dem Eindruck des antijüdischen Gutachtens der heimischen Geist-
lichkeit bestanden hatten. 1617 wurde offenbar, daß diese Klausel, in der sich 
die im Kern auf Luthers Antijudaismus zurückzuführende Skepsis der Bür-
ger gegenüber einer Ansiedlung von Juden in Hamburg manifestiert hatte, 
ein Damoklesschwert mit existenzgefährdender Dimension für die sefardi-
sche Gemeinde war. 

Die konfessionelle Ausrichtung der Stadt auf die lutherisch-orthodoxe 
Glaubenslehre, die im Kern nur eine negative Sicht auf die Juden und das Ju-
dentum zuließ, drückte der rechtlichen Ausgestaltung der Lebensbedingun- 
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gen der Juden in Hamburg von Beginn an einen deutlichen Stempel auf, der 
diese Minderheit nicht nur als nichtlutherische, sondern darüber hinaus auch 
als nichtchristliche Sondergruppe unter den Fremden heraushob. In seiner 
Gesamtheit betrachtet, heben sich aber doch die positiven Züge dieses ersten 
Gesetzeswerkes für Juden in Hamburg stärker hervor — vor allem die den 
Sefarden gewährte wirtschaftliche Liberalität sowie das Fehlen eines ausdiffe-
renzierten Katalogs konfessionsspezifischer religiöser Restriktionen. Ange-
sichts der diesem immanenten widersprüchlichen Tendenzen kann der Kon-
trakt von 1612 als Abbild der Inkongruenzen und Spannungen betrachtet 
werden, von denen die Einstellung der städtischen Machtelite gegenüber den 
Juden am Ausgangspunkt jüdischer Ansiedlung in Hamburg geprägt war und 
die bestimmend für deren Geschichte in den folgenden Jahrzehnten blieben. 

Ein Wandel der antijüdischen Grundtendenz, die sich aus der konfessio-
nell-religiösen Bindung der Stadt an den lutherisch-orthodoxen Glauben er-
gab und sich am Ende des 16. Jahrhunderts in der Zurückweisung des Nie-
derlassungsgesuchs Isaaks von Salzuffeln manifestiert hatte, war dem Beginn 
jüdischer Existenz in Hamburg nicht vorausgegangen. Vielmehr gab der Rat 
eine politisch-theologische Kehrtwende vor, indem er das Fait accompli der 
Rückkehr der in der Stadt ansässigen ,Portugiesischen Nation' zum Juden-
tum politisch-religiös bewältigte, wie es im Rahmen seiner wirtschaftspoliti-
schen Zielsetzung erforderlich war, ohne daß diese von den Bürgern, der Be-
völkerung und schon gar nicht von der Geistlichkeit mitvollzogen wurde. 

Die in theologischen und politischen Differenzen wurzelnden Inkongru-
enzen und Spannungen, die in Hinsicht auf die Sefarden zwischen dem Rat 
auf der einen und den Bürgern sowie der Geistlichkeit auf der anderen Seite 
in jenen Jahren bestanden, wurden dadurch noch verstärkt, daß wirtschafts-
politische Erwägungen den Rat zu einem Verhalten gegenüber den portugie-
sischen Juden veranlaßten, das in den Quellen zumeist als Konnivenz be-
zeichnet wird. Für den Rat waren die Conditiones sine qua non, an die die 
Sefarden ihren Verbleib in Hamburg knüpften — vor allem an den Erhalt ih-
rer privaten, dennoch stadtbekannten religiösen Versammlungen sowie des 
freien Zuzugsrechts für Angehörige ihrer Nation —, deshalb bestimmende 
Leitlinien in der Judenpolitik, weil die besonders während der spanischen 
Blockade des niederländischen Seehandels verstärkt nach Hamburg wan-
dernden portugiesischen Unternehmer Mitgaranten dafür waren, daß Ham-
burg von der ökonomischen Schwächung der niederländischen Konkurrenz 
wirtschaftlich profitieren konnte. 

Den damaligen Abzugsdrohungen der Sefarden in Hamburg wurde nicht 
nur deshalb hohe Glaubwürdigkeit beigemessen, weil diese Minderheit für 
ihre Mobilität bekannt war und es in sowie über Europa hinaus sefardische 
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Ansiedlungen gab, die ein wirtschaftlich attraktives, Länder- und Religions-
barrieren übergreifendes Netzwerk bildeten. Es waren wohl vor allem die 
Niederlassungen der Sefarden, die in jener Zeit in den Hamburgs Wirt-
schaftsraum berührenden Gebieten wie dem Niederelberaum und Holstein 
— zu erinnern ist an die Gründung Glückstadts durch den dänischen König 
Christian IV. im Jahr 1619 — im Entstehen begriffen waren, die diesen Dro-
hungen aus der Sicht der politisch Verantwortlichen im damaligen Hamburg 
Überzeugungskraft verliehen. In Hamburg ausgestreute Informationen über 
andernorts von den Hamburger Portugiesen — nicht nur aus taktischem Kal-
kül — erlangte Niederlassungsprivilegien waren geeignet — das hatte sich 1610 
bereits gezeigt —, daß sogar die Bürger der Fürsorge für Hamburgs wirt-
schaftliches Gedeihen den Vorrang vor wirtschaftlicher Konkurrenzfurcht 
und auf deren antijüdischer Einstellung basierenden religiösen Vorbehalten 
einräumten. Auf den Rat verfehlten Abwanderungspläne der Sefarden ihre 
Wirkung schon gar nicht, die so zu einem Mittel wurden, mit dem diese re-
ligiöse Minorität die städtische Politik im Interesse des Erhalts der ihnen es-
sentiellen Lebensbedingungen beeinflussen konnte. 

Daß aus theologischer Sicht, wie das Diktum der Jenaer Gelehrten deut-
lich zeigt, säkulare Motive die Duldung von Juden nicht rechtfertigen konn-
ten, setzte die faktisch von ökonomischen Interessen bestimmte Judenpolitik 
im gesamten Berichtszeitraum in ein Spannungsfeld, das auf dem Wider-
spruch zwischen den theoretischen, der lutherisch-orthodoxen Lehre ge-
schuldeten und den praktischen, wirtschaftspolitischen Prämissen beruhte. 
Nominell in Übereinstimmung mit dem offiziell den Juden gesetzten Recht 
sowie auch mit der theologischen Position, wie sie vom Rat 1611 zur Juden-
duldung formuliert worden war, pochten Geistlichkeit und Bürger regel-
mäßig auf Einhaltung der religiösen Restriktionen durch die Portugiesen. 
Zentrale Bedeutung wurde dabei dem Verbot der Ausübung der jüdischen Re-
ligion beigemessen; Geistliche und Bürger forderten, Verstöße dagegen mit 
Sanktionen zu belegen, und verlangten darüber hinaus vor allem nach staat-
lichen Bekehrungsmaßnahmen, um dem aus theologischer Perspektive einzig 
entscheidenden Judenduldungsmotiv Genüge zu tun. Im Widerstreit dazu 
standen die wirtschaftspolitischen Intentionen des Rates, die die Berücksich-
tigung der divergierenden Interessen der Sefarden erforderten. Aus dieser 
Konstellation, die von der Unvereinbarkeit der von theologischen Dogmen 
geprägten Theorie mit der von rational-pragmatischen Erwägungen domi-
nierten politischen Praxis bestimmt war, ergab sich in jener Zeit der Haupt-
konfliktstoff in der Judenpolitik. Streitfragen, die auf den unterschiedlichen 
wirtschaftspolitischen Konzepten von Rat und Bürgern basierten, konnten 
darüber hinaus noch zu einer Verschärfung dieser Konflikte beitragen, wie das 
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Beispiel der Krise um die jüdische Niederlassung im Jahr 1617 zeigt. Es ist zu 
betonen, daß diese Krise des Jahres 1617 für die Sefarden eine die Existenz ih-
rer Ansiedlung in der Stadt bedrohende Dimension hatte. In ihrem Ursprung 
läßt sie sich darauf zurückzuführen, daß Bürger und Prediger gleichermaßen 
das Faktum jüdischen Lebens in Hamburg nicht akzeptiert hatten. Vielmehr 
reklamierten die Bürger, daß die Aufnahme der portugiesischen Juden nur 
probeweise erfolgt sei, und forderten nicht nur die Durchsetzung und Aus-
weitung der bestehenden religiösen Restriktionen, sondern auch, die Anzahl 
der Sefarden mit der langfristigen Zielsetzung künftig begrenzt zu halten, 
diese religiöse Minderheit gänzlich wieder aus dem lutherischen Hamburg zu 
verbannen. Aus dieser Zwickmühle, in die diese bürgerlichen Forderungen 
den Rat angesichts der Conditiones sine qua non brachten, an die die Portu-
giesen ihren Verbleib in der Stadt knüpften, konnte er sich nur mit Zuge-
ständnissen unter der Hand an beide Parteien befreien. Festzuhalten ist, daß 
nicht eine infolge des Wachstums der portugiesisch-jüdischen Gemeinde not-
wendige Neufestsetzung der Steuersumme den Anlaß für den Abschluß eines 
weiteren Kontrakts in jenem Jahr gab, sondern der dringliche Ausgleich einer 
ernsten, in den diametral entgegengesetzten Intentionen der Bürger und der 
Sefarden gründenden Kontroverse. Wenn es dem Rat auch gelang, den Por-
tugiesen mit der Zulassung zum Maklerberuf ein bedeutendes wirtschaft-
liches Privileg zu gewähren und die Normierung einer Zuzugsbeschränkung 
für die Sefarden zu verhindern, so verweisen die Restriktionen in diesem Kon-
trakt — das faktische Schächtverbot sowie das Grunderwerbsverbot für die Por-
tugiesen — doch in aller Deutlichkeit auf ein verschärft judenfeindliches Klima 
im damaligen Hamburg. 

Dennoch wurden die folgenden Jahrzehnte zu einer Zeitspanne, in der 
sich die portugiesisch-jüdische Gemeinde in relativer Ruhe konsolidieren 
und entfalten konnte. Geprägt war sie vom Dreißigjährigen Krieg, der, von 
den Hamburgern trotz starker städtischer Festungsmauern der Stadt als un-
wägbare Bedrohung empfunden, einerseits die Bereitschaft zum Erhalt des 
inneren Friedens stärkte und andererseits der Elbmetropole eine ökonomi-
sche Blütezeit bescherte. Befördert wurde die positive Entwicklung der sefar-
dischen Gemeinde durch die Zuwanderung wohlhabender portugiesischer 
Kaufleute, wie zum Beispiel Duarte Nunes da Costas, nach Hamburg, die auf 
den spanisch-niederländischen Krieg zurückzuführen war. Aber auch die 
politischen Kontakte der Sefarden zum dänischen König Christian IV. tru-
gen insofern dazu bei, als der Elbmetropole daran gelegen sein mußte, die Ab-
wanderung der Portugiesen in das Herrschaftsgebiet dieses damaligen Haupt-
gegners Hamburgs, der auf die Niederwerfung der Stadt hinarbeitete, zu ver-
hindern. In dem Kontrakt von 1623, der den portugiesischen Juden eine 
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gewisse Gemeindeautonomie, den Ausschluß der Solidarhaftung und die 
Zusage obrigkeitlicher Amtshilfe in innergemeindlichen Angelegenheiten 
brachte, manifestierten sich die günstigen äußeren Rahmenbedingungen auf 
der rechtlichen Ebene. 

Zwar gereichten die politischen Verbindungen der Sefarden zum däni-
schen König Christian IV. als dem Hauptwidersacher Hamburgs der portu-
giesisch-jüdischen Gemeinde in jenen Jahren zum Vorteil. Auf die Fürspra-
che auswärtiger Machthaber, wie sie die katholische Minderheit in der Per-
son des Kaisers und die Reformierten nach 1648 in Gestalt des brandenbur-
gischen Kurfürsten besaßen, konnten die jüdischen Gemeinschaften, weder 
die sefardische noch die aschkenasische, jedoch nie setzen. Im Gegenteil 
führte die Klage, die der Kaiser 1627 deshalb gegenüber der Stadt erhob, 
weil diese den Juden Synagogen gewähren, den Katholiken dagegen Gottes-
dienste versagen würde, zu einem — zeitweilig — restriktiveren Umgang der 
städtischen Herrschaftsträger mit den Sefarden. Ebensowenig boten die 
funktional bestimmten Beziehungen zwischen den sefardischen Diploma-
ten, Residenten und Bankiers sowie deren auswärtigen fürstlichen oder kö-
niglichen Dienstherren einen Rückhalt, der in seiner politischen Wirksam-
keit vergleichbar wäre mit den über die Zugehörigkeit zu einer Konfession 
definierten Verbindungen, über die christliche Minderheiten damals verfüg-
ten. Dessenungeachtet trugen Ansehen und gesellschaftlicher Rang der in 
politischen Ämtern stehenden Portugiesen aber zweifellos zur Sicherung der 
Gemeinde in der Stadt bei. 

Nicht nur in der Schutzzusage des Rates für die portugiesischen Juden im 
Kontrakt von 1623, die auf stattgehabte antijüdische Gewalttätigkeiten 
schließen läßt, sondern vor allem in der Vielzahl der besonders gegen die re-
ligiösen Zusammenkünfte der Sefarden gerichteten geistlichen und bürgerli-
chen Gravamina in den zwanziger und dreißiger Jahren deutete sich der sich 
anbahnende Konflikt um die Juden an, der um die Mitte des Jahrhunderts 
mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges ausbrach. In dieser von Bürgern 
und Geistlichkeit getragenen Protestaktion gegen die Juden, die um 1647 mit 
einer Welle judenfeindlicher Kanzelpolemik einsetzte, kam dem Umstand 
große Bedeutung zu, daß die theologische Position der Hamburger Prediger 
zu den Juden und dem Judentum durch den Pastor an St. Petri Johannes 
Müller einer grundlegenden Revision unterzogen worden war. Mit dem „Ju-
daismus" hatte dieser strenge und streitbare Orthodoxe den politisch-theolo-
gischen Orientierungsrahmen vorgelegt, aus dem sich gezielt innerhalb des 
lutherisch-orthodoxen Dogmensystems schlüssige, auf eine konfessionell 
korrekte Gestaltung der jüdischen Lebensbedingungen in Hamburg gerich-
tete Forderungen schöpfen ließen. Durch die konsequente Umsetzung seiner 
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aus damaliger Sicht gelehrten Ausführungen, die auf eine Widerlegung der 
jüdischen Religion und damit auf eine Apologie des christlichen Glaubens 
zielten, in das im Auftrag des Rates erstellte Gutachten zu der Frage der reli-
giösen Versammlungen der Sefarden wurden diese Forderungen von Müller 
auf die Tagesordnung der Judenpolitik gebracht. 

Von der extrem antijüdischen theologischen Position seiner Amtsvorgän-
ger hatte Müller sich zwar gelöst. Aber auch wenn die angeblichen jüdischen 
Blasphemien in seiner theologischen Sichtweise hinsichtlich ihrer Gefahren 
für den christlichen Glauben und das christliche Seelenheil numehr als be-
herrschbar galten, dann doch lediglich durch Maßnahmen, denen — wie bei-
spielsweise die Anstellung eines christlichen „Rabbis" zur Unterweisung der 
Sefarden in der lutherischen Lehre — ein permanenter Bekehrungsdruck 
immanent war und die — erinnert sei an die von Müller geforderten christlich 
geprägten Gebetsversammlungen für die Portugiesen — in letzter Konsequenz 
auf die Eliminierung der jüdischen Religion aus der Stadt hinausliefen. In-
folge Müllers intensiver Beschäftigung mit der in der damaligen lutherischen 
Orthodoxie geläufigen Lehrmeinung zu den Juden und dem Judentum wurde 
auch der Kanon von Normen, der den Juden von protestantischen Obrigkei-
ten zum Schutz des christlichen Glaubens in jener Zeit üblicherweise gesetzt 
wurde — zum Beispiel das Talmudverbot, das Verbot der Beschäftigung christ-
licher Dienstboten sowie sexueller Kontakte zwischen Juden und Christinnen 
—, zu einer aktuellen Frage der Hamburger Politik. 

Außerdem trat in Gestalt von Müllers Klagen über den von lebendiger 
Frömmigkeit geprägten und oft luxuriösen Lebensstil der Sefarden, über de-
ren selbstbewußtes Auftreten auch in religiösen Kontexten ein damals alltäg-
lich in der Stadt sichtbares Spezifikum sefardischen Lebens für den heutigen 
Betrachter zutage. Dieses stand in einem eldatanten Widerspruch zur luthe-
risch-orthodoxen Lehre, die für Juden ein Leben in der christlichen Gesell-
schaft nur im Stande der Unterwerfung vorsah, und war für die lutherische 
Geistlichkeit zweifellos ein steter Stein des Anstoßes. Zwar konnte nicht ein-
mal der lutherisch-orthodoxe Pastor Müller, der im Rahmen seiner Studien 
über das Judentum Kontakt zu jüdischen Gelehrten jener Zeit wie David Co-
hen de Lara aufgenommen hatte, die Faszination, die diese Religion, deren 
schriftliche Traditionen und hochgebildeten Vertreter auf ihn ausübten, gänz-
lich verbergen. Jedoch ließ, wie es damals die Regel war, Müllers Verhaftung 
in der lutherisch-orthodoxen Lehre einen von Gleichberechtigung der Ge-
sprächspartner bestimmten, einen christlich-jüdischen Dialog im eigentli-
chen Wortsinne nicht zu. Trotz der intellektuellen Anerkennung, die Müller 
besonders den sefardischen Gelehrten zollte, blieben diese in seinen Augen 
vor allem und zuerst die religiösen Feinde des Christentums schlechthin. Für 
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die Geschichte der Juden in Hamburg wurde dieser lutherische Geistliche, 
der 46 Jahre als Pastor und Senior amtierte, zu einer prägenden Gestalt, der 
es gelang, der städtischen Politik für die Juden einen konfessionellen Stem-
pel aufzudrücken. 

In der Kontroverse um die Juden in der Jahrhundertmitte traten für die 
Hamburger Judenpolitik im 17. Jahrhundert charakteristische Züge kumula-
tiv hervor. Diese Feststellung gilt zum einen für die Ouvertüre zur antijüdi-
schen Protestaktion, während derer die Prediger zu ihrem in jener Zeit ein-
zigartige Breitenwirkung entfaltenden Medium der Predigt griffen und durch 
massive judenfeindliche Polemik von der Kanzel herab die latent antijüdische 
Stimmung in der Hamburger Bevölkerung derart effektiv gegen die Juden 
anfachten, daß es auch zu gewalttätigen Übergriffen auf portugiesische Juden 
kam. Dieser gezielte Einsatz antijüdischer Kanzelpropaganda, mit dem die 
Prediger ihren judenpolitischen Forderungen Durchschlagskraft verliehen, 
war keine singuläre Erscheinung, trat aber in dieser teleologischen Form in 
den Quellen nur noch einmal am Jahrhundertende ähnlich plastisch hervor. 

Typische — die damalige Situation der Juden und die damalige Judenpoli-
tik gleichermaßen kennzeichnende — Merkmale wurden zum anderen in der 
Strategie erkennbar, mit der der Rat diese Krise zu bewältigen suchte. Unter 
dem Damoklesschwert städtischer Unruhen infolge der judenfeindlichen 
Kanzelpropaganda, in exponierter Lage zwischen den auf dem Verbot der se-
fardischen Gebetsversammlungen insistierenden Bürger und Prediger auf der 
einen und den mit Abwanderung drohenden Portugiesen auf der anderen 
Seite, in der ein dezidierendes Votum des Rates für die eine wie die andere 
Partei kontraproduktiv gewesen wäre, erlangte dieses Herrschaftsgremium 
durch einen seine Position im innerstädtischen Machtgefüge geschickt ver-
bessernden Schachzug seine politische Handlungsfähigkeit zurück. 

Ausschlaggebend dafür war die Bündnisbereitschaft der Oberalten, die, bis 
dahin treue Sachverwalter bürgerlicher Interessen, zur damaligen Zeit im 
Rahmen eigener Machtbestrebungen zu einer Kooperation mit der Obrigkeit 
tendierten. Gemeinsam mit ihnen gelang es dem Rat, die Bürgerschaft zu ei-
nem Verzicht auf die Mitspracherechte an der Revision des Rechtes für die 
Sefarden zu bewegen. Der im Gegenzug gefaßte Ausweisungsbeschluß für die 
mittlerweile ebenfalls in Hamburg lebenden aschkenasischen Juden stellte als 
plakative judenfeindliche Demonstration mit hohem öffentlichem Aufmerk-
samkeitswert in den Augen der Bürger offenbar ein Äquivalent dar für die Be-
vollmächtigung des Rates, die diesem freie Hand für die politisch-rechtliche 
Revision der die sefardische Niederlassung betreffenden Angelegenheiten 
gab. 

Zwar zeigte sich der Rat bereit, die Aschkenasen auf dem Altar seiner vor- 
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nehmlich auf die Sefarden gerichteten wirtschaftspolitischen Intentionen zu 
opfern. Das bei den Bürgern erkennbare judenfeindliche Stereotyp von der 
Wuchertätigkeit der aschkenasischen Juden teilte er hingegen nicht. Grund-
sätzlich stellte der Rat deren Nützlichkeit für die städtische Ökonomie nicht 
in Frage, wenn er auch insofern den Sefarden die Präferenz einräumte. Wann 
die aschkenasischen Juden, die etwa ebenso lange im Hamburger Raum wie 
die Sefarden in der Elbmetropole, und zwar vor allem in Altona vor den To-
ren Hamburgs, ansässig waren, ihre Niederlassung auf die Elbmetropole hat-
ten ausdehnen können, ist nicht genau zu ermitteln. Möglicherweise geschah 
das bereits im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, sicher belegt ist die 
Anwesenheit einer aschkenasischen Gruppe seit 16z6. Bis zum Ende jenes 
Jahrhunderts stets ohne offiziell legitimierten Status in Hamburg, trat diese 
jüdische Gemeinschaft, die fünf Dezennien später eine größere Anzahl von 
Mitgliedern aufweisen sollte als die portugiesisch-jüdische Gemeinde, erst-
mals unter dem negativen Vorzeichen ihrer Ausweisung als vornehmlich in 
der Neustadt wohnende Händler und Geldleiher und -wechsler deutlicher 
hervor. 

Daß die religiös grundsätzlich negativ geprägte Sicht auf die Juden sich 
tendenziell unter dem Einfluß materieller Interessen zum Positiven modifi-
zieren konnte, belegt der gegen die Ausweisung der Aschkenasen gerichtete 
Protest von Hausbesitzern in der Neustadt. Wenn damit auch nicht die ma-
teriellen Nachteile dieser Interessengruppe ausgeglichen wurden, so setzte 
Hamburg mit der Erlaubnis für die Aschkenasen, sich tageweise in Hamburg 
aufzuhalten, die städtische Ökonomie doch in den Stand, weiterhin von de-
ren Wirtschaftspotential zu profitieren. Diese die Härte der Ausweisung auch 
für die Aschkenasen mildernde Lösung wurde durch die Existenz Altonas er-
möglicht, des Ortes direkt vor den Toren Hamburgs, der als „religiöse Frei-
stätte" für in Hamburg ansässige Juden und Nichtlutheraner die Politik in 
der Elbmetropole von dem mit der Anwesenheit religiöser Minderheiten ver-
bundenen Druck zu religiösen Zugeständnissen entlastete. Altona wurde von 
der Mehrzahl der aschkenasischen Juden im Sommer 1649, als die Auswei-
sung vollzogen wurde, als Wohnsitz gewählt. 

Auch nachdem sich die Aschkenasen nach dem Jahr 1657 wieder in Ham-
burg hatten niederlassen können, blieb die Situation dieser jüdischen Ge-
meinschaft prekär. Sie zog aufgrund ihres mit dem damals geläufigen Nega-
tivbild von Juden kongruenten Erscheinungsbildes und ihrer für damalige 
Aschkenasen typischen Erwerbsbereiche oft in stärkerem Maße als die Sefar-
den antijüdische Ressentiments auf sich und war nach wie vor ohne offiziell 
gesicherten Rechtsstatus in der Stadt. Daß die Lage der hochdeutschen Ju-
den unsicher blieb, belegt die Ausweisungsanordnung, die im Jahr 1674 im 

371 



Rahmen eines Befriedungsversuchs der inneren Auseinandersetzungen von 
Rat und Bügern gemeinsam getragen, aber nicht durchgeführt wurde. Fak-
tisch aber muß die — sich um die Jahrhundertmitte bereits andeutende — auf 
der Anerkennung ihrer ökonomischen Nützlichkeit basierende Akzeptanz 
gegenüber den Aschkenasen in der Stadt bis zum Jahrhundertende gewach-
sen sein. In der Konstituierung der von den Altonaer Juden und den Ham-
burger Sefarden unabhängigen aschkenasischen Gemeinde in Hamburg kam 
bereits eine gewisse — sicher nicht gänzlich realitätsferne — Zuversicht der da-
maligen Aschkenasen auf eine dauerhafte Zukunft in Hamburg zum Aus-
druck. Diese Gemeindebildung fand 1671 in Gestalt des Dreigemeindever-
bandes Altona, Hamburg und Wandsbek und damit zu einem Zeitpunkt 
ihren Abschluß, als der aschkenasischen Gruppierung ein rechtlich gesicher-
ter Status in der Elbmetropole nach wie vor fehlte. Wie fortgeschritten die 
Etablierung der hochdeutschen Juden am Jahrhundertende in Hamburg —
trotz der anhaltenden und zu jener Zeit besonders virulenten Opposition des 
mittleren Gewerbebürgertums — war, erwies sich in aller Deutlichkeit daran, 
daß die Bürger auf dem Zenit ihrer Macht die Ausweisung dieser jüdischen 
Gemeinschaft nicht einmal mehr in Erwägung zogen, sondern deren An-
siedlung in Hamburg durch die Revidierten Artikel von 1697 rechtlich abzu-
sichern sich bereit fanden. 

In für die Hamburger Judenpolitik jener Zeit charakteristischer Art und 
Weise setzte der Rat 1649/165o ebenfalls die Legitimierung der religiösen Ver-
sammlungen der Sefarden, die für deren Verbleib in Hamburg determinierend 
war, mittels positiver Voten anerkannter auswärtiger theologischer Autoritä-
ten gegen den dezidierten Widerspruch der heimischen Geistlichkeit unter 
Müllers Führung durch. Das Gesetzeswerk, in dem dieses Privileg für die por-
tugiesischen Juden 165o realisiert wurde, erweckt im übrigen — apostrophiert 
als Reglement, das die Sefarden unter die Knute einer ganzen Reihe Senior 
Müllers Feder entstammender theologischer Vorgaben zwang — auf den ersten 
Blick den Anschein eines erstmals von der Obrigkeit einseitig gesetzten, kon-
fessionellen Erfordernissen breiten Raum konzedierenden judenrechtlichen 
Normenkanons. Wird die Perspektive auf den dem Erlaß des Reglements vor-
ausgegangenen Ablauf der Verhandlungen erweitert, ändert sich das Bild und 
erkennbar wird, daß die Portugiesen mit ihren Vorstellungen und Wünschen 
bei der Gestaltung des rechtlichen Rahmens ihrer Lebensbedingungen beim 
Rat nach wie vor Berücksichtigung fanden. So waren Vorschriften — wie es 
zum Beispiel bei dem zwar grundsätzlich ausgesprochenen, aber dennoch 
Sabbatdienste ermöglichenden Verbot der Beschäftigung christlicher Dienst-
boten der Fall war — zu ihren Gunsten in entscheidender Weise modifiziert 
worden. Die Legitimierung der religiösen Versammlungen der Sefarden bil- 
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dete zudem die Substanz dieses Reglements, die religiösen Restriktionen 
waren dagegen nur so weit bzw. in Fassungen normiert worden, wie diese von 
den Portugiesen akzeptiert worden waren. 

Dennoch wurde mit dem Reglement von 1650 ein Wendepunkt in der Ju-
denpolitik eingeleitet, denn der Triumph des Rates über die Geistlichkeit er-
wies sich alsbald als Pyrrhussieg. Die vom Rat mit Unterstützung der Sefar-
den im Vorfeld des Reglements von 165o kreierte Strategie, eine grundlegende 
Differenz zwischen legalen jüdischen Gebetsversammlungen und nach wie 
vor illegalen Synagogen zu behaupten, blieb ohne breite Akzeptanz in der 
Stadt. Unter dem Vorzeichen sich nach 165o zugunsten der Bürger wandeln-
der innerstädtischer Machtverhältnisse, die die Fortsetzung einer effektiven 
Protektionspolitik des Rates für die Portugiesen konterkarierten, schlug im 
Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte das bis dahin im Aufschwung befindli-
che Pendel in der Entwicklung der sefardischen Gemeinde in Hamburg in 
die Gegenrichtung um. Einen erklecklichen Anteil steuerte die Geistlichkeit 
zu dieser Trendwende bei, der das — vom Rat als Interimswerk deklarierte —
Reglement von 165o ein Dorn im Auge war und blieb. 

Zwar prallten die zahlreichen gegen diese Ordnung gerichteten geistlichen 
Gravamina und besonders die Einforderung staatlicher Bekehrungsmaßnah-
men für die Sefarden vorerst an der dilatorischen Taktik des Rates ab. Aber 
zwischen 166o und 1673 offenbarte sich erneut die Brisanz des zwischen Rat 
und Geistlichkeit nicht beigelegten Konfliktes um die jüdischen Gebetsver-
sammlungen, die die Prediger nicht müde wurden, als Synagogen — des Sa-
tans Schulen — zu apostrophieren, in einer für die portugiesischen Juden heik-
len Weise. Vor allem aufgrund der Opposition der Geistlichen, die auch aus 
konfessionspolitischen Motiven darauf bedacht waren, einen Präzedenzfall zu 
verhindern, auf den sich die nach einem eigenen Gotteshaus in Hamburg 
strebende reformierte Minderheit hätte berufen können, scheiterten alle Ver-
suche der Sefarden in jenen Jahren, eines ihrer Wohnhäuser zu einer zentra-
len Gebetsstätte auszubauen. 

In der Vielzahl von Disziplinierungsmaßnahmen im sefardischen Ge-
meindeprotokollbuch spiegeln sich die für die portugiesischen Juden zuneh-
mend schwierigen Lebensbedingungen in der Stadt zur damaligen Zeit. Dort 
herrschte in jenen Jahren ein verstärkt judenfeindliches Klima infolge der 
durch die geistliche Kanzelpolemik im antijüdischen Sinne mobilisierten Be-
völkerung. Von dem durch die Verfassungskämpfe in seiner Macht ge-
schwächten Rat konnte kaum mehr als die Sicherung des Status quo in der 
Judenpolitik erwartet werden. Daß in Hamburg der Orientalist Esdras Ed-
zardi die innerjüdische Krise des Jahres 1666 in Konsequenz enttäuschter 
Messiashoffnung nutzte, um 1667 die Förderung der Bekehrung von Juden 
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in Gestalt einer Proselytenanstalt zu institutionalisieren, mag genauso wie die 
Anziehungskraft der in jenen Jahren aufblühenden portugiesisch-jüdischen 
Gemeinde in Amsterdam die sich seit den sechziger Jahren andeutende 
Kehrtwende zum Negativen in der demographischen Entwicklung der Ham-
burger Sefardengemeinde befördert haben. 

Symptomatisch für die fehlende Akzeptanz von Geistlichkeit und Bürgern 
gegenüber der von Rat und Oberalten im Jahr 165o durchgesetzten Revision 
des Judenrechts war der Umstand, daß die Bürger 1697, in einer Phase wirt-
schaftlicher Stagnation, das Feld der Judenpolitik ausersahen, um dem Rat 
ihre Übermacht zu demonstrieren. Das geschah, bevor zwei Jahre später die 
bereits Jahrzehnte währenden Verfassungskämpfe ihren Kulminationspunkt 
erreichten und der Rat in Gestalt seiner vollständigen Entmachtung durch 
den Rezeß von 1699 sein Armageddon erlebte. Auch wenn die Prediger wäh-
rend des eigentlichen politischen Schlagabtauschs zwischen Rat und Bürgern 
im Jahr 1697 weitgehend Zurückhaltung übten, hatte deren antijüdische 
Kanzelagitation in den vorausgegangenen Jahren dem Konflikt doch den Bo-
den bereitet. Denn sie hatten durch ihre antijüdischen Predigten das mittlere 
Bürgertum, das zur damaligen Zeit die Bürgerschaft dominierte, in seiner ju-
denfeindlichen Einstellung überhaupt, besonders aber in seinen Ressenti-
ments gegenüber den aschkenasischen Juden bestärkt. 

Seinen Ausgang nahm der in einer politischen Kehrtwende mündende 
Konflikt um die Juden 1697 bezeichnenderweise mit einer fiskalischen Frage, 
die auf nach wie vor divergierende wirtschafts- und finanzpolitische Auffas-
sungen von Rat und Bürgern zurückzuführen war. Eindeutig war die Ziel-
richtung der bürgerlichen Forderungen nach hohen Sonderabgaben für die 
Juden, an die sie die Bewilligung einer angesichts der damals desolaten Lage 
der städtischen Finanzen dringend vom Rat benötigten außerordentlichen 
Steuererhebung knüpften. Diese war genauso wie der Ruf nach Abschaffung 
aller Synagogen auf eine restriktive Revision der Niederlassungsbedingungen 
für die Juden nicht nur in finanzieller, sondern auch in religiöser Hinsicht ge-
richtet. In diesem Fall scheiterte der Rat mit seiner Strategie, durch die Ver-
lagerung der Debatte um ein neues Judenrecht von der Bürgerschaft auf eine 
personell überschaubare und damit leichter beeinflußbare Deputation eine 
Entspannung der brisanten Situation zu erreichen, an dem Ratifizierungs-
vorbehalt des bürgerlichen Gesamtvertretungsorgans. Nach der Zustimmung 
des Rates zu den von den Bürgern geforderten Verschärfungen, die diese 
durch beharrliche Verweigerung finanzieller Mittel jenem im September 1697 
schließlich abgepreßt hatten, traten mit den Revidierten Artikeln juden-
rechtliche Normen in Kraft, in denen der in der Jahrhundertmitte von der 
Geistlichkeit vorgegebene konfessionsspezifische theologische Rahmen in 
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der Substanz realisiert wurde. Das zeigt sich unter anderem in der Aufhebung 
des Gebetsversammlungsprivilegs, des Verbots der Beschäftigung christlicher 
Dienstboten sowie der Übernahme von Ehrenämtern und der faktischen Un-
tersagung sonntäglicher Bestattungen. 

Eine der Ursachen der bis dahin trotz aller Streitigkeiten innerhalb der 
städtischen Führungsschicht unüblichen Kompromißlosigkeit, mit der die 
Bürger in jenem Jahr die politische Konfrontation mit dem Rat zu Lasten der 
Juden auf die Spitze trieben, lag, das zeigt die Beschwerde des Goldschmiede-
amtes vom selben Jahr, in den religiös wie wirtschaftlich motivierten antijü-
dischen Ressentiments des mittleren Bürgertums. Deren politisches Gewicht 
war in Korrespondenz zum damaligen Machtzuwachs dieser bürgerlichen 
Schicht gestiegen. In den strategischen Vorgaben und Durchhalteappellen 
August Wygands, der, ehemals Hamburger Gerichtsvogt und seinerzeit däni-
scher Rat in Altona, als Agitator der „Popularpartei" wohl auch seine persön-
lichen Rachegelüste gegen den Rat befriedigte, findet sich der weitere Quell, 
aus dem die jeder Konsensbereitschaft abholde Entschlossenheit der Bürger 
sich speiste, die eigene politische Linie um jeden Preis gegen den Rat durch-
zusetzen. Daß mit der Ausweitung politischer Mitspracherechte auf breitere 
bürgerliche Schichten in jener Zeit ein signifikanter antijüdischer Impetus 
einherging, daß sich diese politischen Bestrebungen der Bürger unter zu De-
mokratiebewegungen der Moderne differenten Prämissen und Bedingungen 
vollzogen, sollte nicht übersehen werden. 

In den beiden contra Judaeos bzw. pro Judaeis ausgerichteten Gravamina, 
durch die das Goldschmiedeamt auf der einen und die Hamburger Kauf-
mannschaft auf der anderen Seite 1697 Einfluß auf den politischen Schlag-
abtausch um die Juden zwischen Rat und Bürgern zu nehmen suchten, tra-
ten die Konturen der in der damaligen Hamburger Wirtschaft relevanten 
Hauptrichtungen in ihren unterschiedlichen Interessenlagen und sich daraus 
ergebenden divergenten Einstellungen zu den jüdischen Minderheiten in der 
Stadt deutlich hervor. Während das Handwerksamt auf die Bewahrung 
althergebrachter wirtschaftlicher Strukturen setzte und unter Berufung auf 
lutherisch-orthodoxe antijüdische Dogmen sowie nahezu alle in jener Zeit 
geläufigen judenfeindlichen Stereotype auf Ausweisung der Juden, also auf 
Abschottung gegen wirtschaftliche Konkurrenten, drängte, brachen die 
Kaufleute eine Lanze für das Prinzip der Handelsfreiheit und der Offenheit 
gegenüber fremden und jüdischen Unternehmern in der Stadt, ohne Fragen 
der religiösen Differenz mit einem Wort zu erwähnen. Nicht Philosemitis-
mus, sondern die Sorge um Ruf und Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
und internationalen Handelsplatzes Hamburg sowie die Furcht vor potenti-
ellen ökonomischen Vorteilen für das nahe Altona im Fall der Abwanderung 
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der sefardischen Wirtschaftselite motivierten die Kaufleute zu dem Appell an 
die politische Führungsschicht, die projektierten judenrechtlichen Restrik-
tionen hintanzustellen. 

In den differenten Reaktionen von Sefarden und Aschkenasen auf die un-
geachtet des kaufmännischen Appells erlassenen Revidierten Artikel traten 
darüber hinaus die spezifischen Unterschiede dieser beiden jüdischen Ge-
meinschaften klar zutage. Aufgrund ihres ausgeprägten Elitebewußtseins er-
lebten die Sefarden den Verlust traditioneller Privilegien, darunter besonders 
solcher, die — wie die Übernahme von Ehrenämtern oder das Waffentragen —
die Repräsentation gesellschaftlicher Ehre und sozialen Status ermöglichten, 
vor allem aber die ihre Sonderrolle und distanzierte Beziehung zu ihren Glau-
bensgenossen mißachtende Gleichbehandlung mit den Aschkenasen als 
diskriminierend. Angesichts einer politischen Lage in der Stadt, die kaum 
Aussicht auf eine Rückeroberung der Führungsposition durch den Rat bot, 
hatte Hamburg als Lebens- und Geschäftsmittelpunkt für die sefardische 
Oberschicht seine Attraktivität verloren. Im Gegensatz dazu stand für die 
Aschkenasen der erstmalige Gewinn einer rechtlichen Garantie ihrer Nieder-
lassung in der Stadt durch die Revidierten Artikel im Vordergrund. In den 
hohen Stellenwert jüdischen traditionellen Lebens in dieser Gemeinschaft 
kennzeichnender Weise richteten sich deren Proteste vornehmlich gegen das 
in den Revidierten Artikeln ausgesprochene Sonntagsbestattungsverbot. 

Für die restriktive Wende in der Hamburger Judenpolitik am Jahrhundert-
ende infolge der bürgerlichen Vormachtstellung bedurfte es im Gegensatz zu 
den Kardinalauseinandersetzungen um das Judenrecht in den Jahren 1611/1z 
und 1649/5o keiner weiteren theologischen Grundsatzdiskussion mehr. Viel-
mehr lag die Basis für diese Trendwende in den in der Jahrhundertmitte vom 
Senior Müller aufgestellten Vorgaben für die nach Maßgabe der lutherisch-
orthodoxen Konfession korrekten Lebensbedingungen für Juden in der 
christlichen Gesellschaft bereits vor. Damit entfalteten Dezennien später die 
Vorstellungen dieses Geistlichen für mehr als die Dauer eines Jahrzehnts po-
litische Wirksamkeit in der Stadt. Zu keinem anderen Zeitpunkt innerhalb 
des fraglichen Berichtszeitraumes trat die Abhängigkeit der Gestaltung der 
Lebensbedingungen für die jüdische Minderheit von der Machtposition des 
Rates im innerstädtischen Herrschaftsgefüge deutlicher hervor als im Jahr 
1697. 

Die Verschlechterung der rechtlichen Rahmenbedingungen jüdischen Le-
bens in der Stadt, die in jenem Jahr statthatte, verstärkte den sich innerhalb 
der beiden jüdischen Gemeinschaften deutlich seit den neunziger Jahren ab-
zeichnenden grundlegenden Wandlungsprozeß, an dessen Endpunkt im 18. 
Jahrhundert die in Hamburg ansässigen Aschkenasen in Anzahl und wirt- 
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schaftlicher Bedeutung der sefardischen Restgemeinde, die ihrer wirtschaft-
lichen Elite verlustig gegangen war, den Rang abgelaufen hatten. Mit diesem 
Wachwechsel innerhalb der jüdischen Gruppierungen trat die portugiesisch-
jüdische Gemeinde mit ihrem von wirtschaftlichem Erfolg, Wohlstand, Vor-
nehmheit und hohem Bildungsniveau geprägten Nimbus, der sie während 
ihrer Blütezeit ausgezeichnet hatte, zurück hinter die aschkenasischen Ge-
meinden, denen die sefardische Ansiedlung den Weg in die attraktive Han-
delsmetropole geebnet hatte. 

Die bis zur rechtlichen Gleichstellung der Juden in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts letzte Revision der judenrechtlichen Grundlagen in Hamburg stand 
unter den Vorzeichen von Rekonstruktion und Reorganisation zum Zwecke 
der Konsolidierung jüdischen Lebens in der Stadt. Nach langen, schwierigen 
Jahren für die Juden unter der Knute der Revidierten Artikel erfolgte diese 
Rechtsgestaltung im Rahmen der Neuordnung der Hamburger Verfassung 
unter Federführung der Kaiserlichen Kommission im Jahr 171o. Wenn auch 
die Bürger in diesem auf Befriedung innerer Konflikte gerichteten Gesetzge-
bungsverfahren in Hamburg Gehör fanden, so nahm doch der Rat, gestützt 
durch die Kaiserliche Kommission, politisch wieder die Führungsposition 
ein. Primäres Ziel der Ratspolitik in jener ersten Phase nach den politisch 
mehr als unruhigen Jahren bürgerlicher Vorherrschaft war die Annullierung 
erzwungener Rechtsänderungen und die Wiederherstellung traditioneller 
Rechtszustände sowie eine spezifischen Streitigkeiten der vergangenen Jahr 
vorbeugende Rechtsgestaltung; insgesamt eine Politik, die stärker auf Tradi-
tionsbewahrung als auf Innovation gerichtet war. Zwar zeigte der Rat in den 
Verhandlungen um das neue Judenreglement das Bemühen, im Konsens mit 
den Bürgern zu handeln, aber deren noch stark an den Revidierten Artikeln 
von 1697 orientierten und daher auf Restriktivität gerichteten Einwände 
berücksichtigte er nur insoweit, als sie die Substanz seiner judenpolitischen 
Vorstellungen nicht tangierten. Im Ergebnis blieb die Einstellung der Bürger, 
wie sich an ihrem Widerspruch gegen die Aufnahme des Judenreglements in 
den Hauptrezeß von 1712 offenbarte, von einem erheblichen Maß antijüdi-
scher Ressentiments — besonders gegen die Aschkenasen — bestimmt. 

Das Judenreglement von 1710 fiel entsprechend dieser politischen Kon-
stellation aus. Es liegt in getrennten, allerdings überwiegend gleichlautenden 
Fassungen für die Sefarden und Aschkenasen vor und konzedierte so die von 
jenen beanspruchte Sonderstellung. Außerdem präsentiert sich dieses Regle-
ment als eine Mixtur aus — teils im Wortlaut übernommenen — Regelungen 
aus den Gesetzeswerken für die Sefarden des 17. Jahrhunderts sowie aus Nor-
men, die auf Entschärfung konkreter Konflikte um die Juden der vergange-
nen Jahre zielten. Hinzu traten spezielle, auf die Wirtschaftstätigkeit der asch- 
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kenasischen Juden gerichtete Vorschriften. Der für die Sefarden in der Jahr-
hundertmitte erreichte Rechtszustand bildete im wesentlichen den Orientie-
rungsrahmen für den religiösen Normenkanon. Zu diesem gehörte die 
Zulassung jüdischer Gebetsversammlungen in einem gewissen Umfang und 
unter gewissen Bedingungen ebenso wie das Verbot öffentlicher Synagogen. 
Allerdings fand der konfliktträchtige Begriff Synagoge in dem Reglement 
keine Verwendung mehr, sondern den Juden wurde untersagt, öffentliche re-
ligiösen Zwecken dienende Gebäude zu unterhalten. In der Wiederaufnahme 
der meisten konfessionell-religiös affizierten Restriktionen von 1650 — aller-
dings in einer im Vergleich zu 1697 zugunsten der Juden modifizierten Form 
— auf der einen und den — neben dem religiösen Versammlungsrecht vor allem 
aus einer Milderung des Sonntagsbestattungsverbots bestehenden — religiö-
sen Privilegien für die Juden sowie die Autonomie der jüdischen Gemeinden 
sichernden Vorschriften auf der anderen Seite trat die auf Ausgleich der 
divergierenden Interessenlagen gerichtete Zielsetzung des Reglements deut-
lich hervor. 

Die liberale Prägung des Hamburger Judenrechts in wirtschaftlicher Hin-
sicht wurde im Reglement von 1710 gleichermaßen fortgeschrieben. Offen-
bar wurde die generelle Zulassung der Juden zum Kaufmannsberuf bereits als 
selbstverständlich vorausgesetzt, die großhändlerische Tätigkeit findet jeden-
falls lediglich Erwähnung im Zusammenhang mit der exklusiv für die Sefar-
den ausgesprochenen Konzession zum Maklerberuf Aber auch die speziell 
für die Erwerbsbereiche der Aschkenasen neugestalteten Regelungen waren, 
wie unter anderem die Gewährung des sogenannten Hehlerprivilegs und der 
Verzicht auf ein Hausierverbot belegen, insgesamt an den den Rat in seiner 
Judenpolitik leitenden Prinzipien ausgerichtet. Diese waren darauf gerichtet, 
durch die Zubilligung ökonomischen Entfaltungsspielraums das Wirt-
schaftspotential der jüdischen Minderheiten im Interesse der Gesamtwirt-
schaft der Stadt zu nutzen wie auch deren Subsistenz zu sichern. 

Allerdings wurde eine Grenze dort gezogen, wo die Wirtschaftstätigkeit 
der Aschkenasen mit den Privilegien der vom mittleren Bürgertum domi-
nierten Ämter kollidieren konnte. Deren Rechte wurden durch das Regle-
ment protektioniert und die aschkenasischen Juden in der Folge auf von 
Christen nicht beanspruchte Nischen wie den Handel mit Kolonialwaren 
verwiesen. Daß der Ausgleich widerstreitender Interessen sowie die Ent-
schärfung von Konfliktfeldern, deren Brisanz sich am Jahrhundertende ge-
zeigt hatte, wesentliche Leitlinien bei der Gestaltung des Reglements von 
1710 waren, belegt gleichermaßen die dem Schutz der jüdischen Minderheit 
dienende Regelung, mit der den Ämtern die eigenmächtige, oft in Gewalt-
tätigkeiten ausartende Kontrolle über den jüdischen Handel untersagt 
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wurde. Die im mittleren Bürgertum verbreiteten massiven antijüdischen Res-
sentiments und die darauf basierende Frontstellung dieser Schicht gegenüber 
den aschkenasischen Juden blieben aber ein gefährlicher Zündstoff, an dem 
sich im i8. Jahrhundert zahlreiche Konflikte entzündeten, weil durch die we-
nig präzise Definition der Ämterprivilegien im Reglement Inkriminierungen 
gegenüber Juden Tür und Tor geöffnet war. 

Ebenfalls in den fiskalischen Regelungen für die jüdischen Gemeinden 
spiegelt sich die differente Sicht auf Aschkenasen und Sefarden im damaligen 
Hamburg wider. So war der den aschkenasischen Juden auferlegten Kollek-
tivsteuer, auch wenn sie in der relativ großen Anzahl der Aschkenasen sowie 
der starken Fluktuation innerhalb dieser Gemeinschaft rationale Begrün-
dungen hatte, doch ein diese Gruppierung als eine gesichtslose Masse diskri-
mierender Zug immanent. Auf die Sefarden fiel dagegen der Abglanz der 
wirtschaftlichen und sozialen Erfolgsgeschichte der portugiesisch-jüdischen 
Gemeinde im 17. Jahrhundert, wie die ausdrückliche Anerkennung ihrer Ver-
dienste um den Hamburger Iberienhandel im Reglement belegt. Diese Favo-
ritenposition wurde den portugiesischen Juden durch spezielle Privilegien im 
Reglement von 17ro garantiert, zu denen die Konzession zum Maklerberuf 
sowie die individuelle Besteuerung, aber auch die portugiesische Separatfas-
sung dieses Gesetzes gehörten. Auch darin, daß eine die Juden von Eh-
renämtern ausschließende Vorschrift dank des vehementen Widerspruchs des 
Rates im Reglement nicht erneuert wurde, offenbarte sich die Sonderrolle, 
die den Sefarden damals eingeräumt wurde. 

Ein grundlegendes, alle relevanten Bereiche umfassend regelndes Gesetz-
teswerk stellte das aus traditionellen Rechtsverhältnissen und aktuellen Er-
fordernissen erwachsene Judenreglement von 1710 nicht dar. Nicht nur fehlt 
es darin an einer Vorschrift zum Grunderwerb durch Juden — möglicherweise, 
weil ein dahin gehendes Verbot aus konjunkturellen Gründen zur damaligen 
Zeit nicht opportun schien. Sondern auch auf die rechtlich-politischen Im-
plikationen, die sich aus — auf den jurisdiktionellen Rechten des Altonaer 
Oberrabbiners über Hamburger aschkenasische Juden im Kontext des Drei-
gemeindeverbandes basierenden — Hoheitsansprüchen der dänischen Krone 
über Einwohner Hamburgs einerseits und der — mit Ausnahme der diesbe-
züglichen gemeindeautonomen Rechte — grundsätzlichen Unterwerfung der 
Juden unter die städtische Gerichtsbarkeit ergaben, wurde in dem Reglement 
nicht eingegangen. Die künftigen Konflikte auf diesen Feldern, die im i8. 
Jahrhundert durchweg zuungunsten der Juden entschieden wurden, waren in 
diesem Gesetz bereits angelegt. 

Eine Einflußnahme auf die Revision des Judenrechts wurde der Geistlich-
keit im ersten Jahrzehnt des i8. Jahrhunderts nicht noch einmal zugestanden. 
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Auch wenn das Erfordernis eines geistlichen Votums aus der Sicht der Betei-
ligten deshalb nicht gegeben war, weil in Gestalt des in der Jahrhundertmitte 
entwickelten konfessionell-religiösen Normenkanons auf eine Rechtstradi-
tion zurückgegriffen werden konnte, spiegelt sich darin doch auch der Repu-
tationsverlust wider, den die Geistlichkeit durch ihr Verhalten in den voran-
gegangenen Jahren erlitten hatte. Unter den Kaiserlichen Kommissaren und 
dem Rat war in jenem politischen Neuordnungsprozeß sichtlich der Wille 
vorherrschend, die innerstädtische Macht einer Predigerschaft zu reduzieren, 
die sich aufgrund des demagogischen Auftretens einzelner Amtskollegen ins-
gesamt mit dem Vorwurf mißbräuchlicher politischer Indoktrination und 
Agitation von der Kanzel konfrontiert sah. Trotz ihrer angeschlagenen Posi-
tion in der Stadt blieb die Geistlichkeit diesen Anwürfen gegenüber intransi-
gent und hielt die Fahne der lutherischen Orthodoxie in striktester Ausrich-
tung hoch. In den Forderungen nach Zwangspredigten für die Juden und 
nach einem Synagogenverbot in dem Entwurf zu einer Kirchenordnung aus 
der Feder der Geistlichen vom Jahr 1711, die als deren konfessionell-politische 
Grundsatzerklärung gegen das Judenreglement von 1710 zu betrachten ist, of-
fenbart sich, daß sie an der von Senior Müller vorgegebenen, letztlich auf Eli-
mination der jüdischen Religion aus der Stadt gerichteten theologischen Leit-
linie unverrückbar festhielten. 

Es bleibt festzuhalten, daß die Einstellung der Hamburger lutherisch-or-
thodoxen Geistlichkeit gegenüber den Juden in Korrespondenz zu den Dog-
men der lutherisch-orthodoxen Theologie in ihrer Substanz während des ge-
samten Berichtszeitraumes antijüdisch ausgerichtet blieb und sich auch nicht 
unter dem Einfluß der pietistischen Reformbewegung wandelte. Die Hal-
tung der Geistlichen modifizierte sich vom Jahrhundertanfang bis zu dessen 
Mitte lediglich von einer auf strikte Ausweisung der jüdischen Minderheit 
plädierenden antijüdischen Extremposition zu einer scheinbaren — weil an für 
diese Minderheit abschreckende und deren Glauben negierende restriktive 
Bedingungen geknüpften — Akzeptanz der Existenz von Juden in der Stadt. 
In dem in der lutherisch-orthodoxen Lehre angelegten Feindbild von den Ju-
den und der jüdischen Religion lag eine stets verfügbare und angesichts der 
konfessionell-religiösen Erziehung und Sozialisation allseits verstandene Ne-
gativfolie vor, die von den Predigern auch schon zu Zeiten zur Belehrung ih-
rer Gemeinde herangezogen wurde, als eine jüdische Gemeinde in Hamburg 
noch nicht existierte. Trotz der Unterschiede, die damals zwischen den sefar-
dischen und aschkenasischen Juden in wirtschaftlicher, sozialer und kultu-
reller Hinsicht bestanden, unterlagen beide jüdischen Gemeinschaften dem 
gleichen theologischen Negativurteil und waren gleichermaßen mit dem An-
tijudaismus der Geistlichkeit konfrontiert. 
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Wenn der absolute Wahrheitsanspruch des lutherisch-orthodoxen Glau-
bens auch eine Frontbildung gegen das Nichtluthertum schlechthin konsti-
tuierte und die lutherisch-orthodoxe ,Ecclesia militans` einerseits gegen Ka-
tholiken, Reformierte, religiöse Nonkonformisten wie andererseits auch ge-
gen Juden vorging, so wurden diese religiösen Gruppierungen doch unter-
schiedlich bewertet. Unter dem Vorzeichen des Konfessionalismus nahm der 
Abwehrkampf gegen christliche Konkurrenten und Dissidenten zwar breiten 
Raum innerhalb der damaligen lutherischen Orthodoxie ein, dennoch exi-
stierte durch den allen christlichen Konfessionen gemeinsamen Glauben an 
Jesus Christus ein diese verbindendes Element. Die Juden standen dagegen 
außerhalb des Christentums und damit außerhalb des konfessionellen 
Schlachtfeldes im engeren Sinne. Aber angesichts des von Luther in den Pro-
testantismus tradierten christlichen Antijudaismus war ihre Position alles an-
dere als neutral. Aus der Sicht der Hamburger Geistlichen, das offenbart sich 
in etlichen ihrer Äußerungen aus jener Zeit, gebührte den Juden gegenüber 
den konfessionellen christlichen Gegnern vielmehr nur ein minderer Rechts-
status und der niedrigste Rang unter den religiösen Minderheiten in der 
Stadt. 

Der Bannstrahl des lutherisch-orthodoxen Bekenntnisses traf die Juden in 
Hamburg insofern, als das Eintreten für einen dieser Glaubenslehre gemäßen 
Umgang mit der jüdischen Minderheit den Predigern als genuiner Bestand-
teil ihres Kampfes für konfessionelle Konformität im Rahmen ihrer Amts-
pflicht galt. In diesem Kontext traten die Geistlichen zum einen den Politik 
gestaltenden städtischen Herrschaftsträgern als konfessionell-religiöse 
Mahner mit hoher innerstädtischer Autorität gegenüber, wie die zahlreichen 
gegen die Juden gerichteten Beschwerden im fraglichen Berichtszeitraum so-
wie die im Auftrag des Rates erstellten Gutachten zu den Juden von 1611 und 
1649 belegen. Dabei kam im Gegensatz zu den in den offiziellen politischen 
Aushandlungsprozeß eingebundenen geistlichen Voten von 1611 und 1649, 
denen der Rat durch Stellungnahmen höherer theologischer Instanzen die 
politische Durchschlagskraft nehmen konnte, den von den Predigern initi-
ierten Gravamina gegen die Juden regelmäßig deshalb größere Relevanz zu, 
weil sie meist die Unterstützung der Bürger fanden und auf diesem Wege auf 
die Tagesordnung der Politik gelangten. 

Zum anderen wurden die Geistlichen als Agitatoren contra Judaeos im 
Rahmen des geistlichen Predigtamtes aktiv, das obrigkeitlicher Einfluß-
nahme weitgehend entzogen war; und zwar wurde dieses Machtinstrument 
mit seiner in jener Zeit einzigartigen öffentlichen Breitenwirkung von den 
Predigern gezielt, wie zum Beispiel in den Hauptkontroversen um die Ju-
denpolitik in der Mitte und am Ende des Jahrhunderts, als — höchst wirksa- 
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mes — Druckmittel gegenüber der Obrigkeit eingesetzt, um die Durchsetzung 
judenfeindlicher politischer Maßnahmen zu befördern. Daneben diente die 
Kanzel, das belegen die Drucke zeitgenössischer Predigten, den Geistlichen 
als Forum, um die judenfeindlichen Dogmen der lutherisch-orthodoxen 
Theologie zu verbreiten und in der Konsequenz die judenfeindliche Aus-
richtung der religiösen Mentalität der lutherischen Bevölkerung zu stabili-
sieren. 

Daß der judenfeindlichen Kanzelpolemik im Rahmen des geistlichen 
Amtsverständnisses lutherisch-orthodoxer Prägung ein hoher Stellenwert zu-
kam und Tendenzen zur Mäßigung dieser öffentlichen Dokumentation an-
tijüdischer Gesinnung sich aufgrund des innerhalb der Predigerschaft wirk-
samen starken Konformitätsdrucks kaum entfalten konnten, offenbarte sich 
in aller Deutlichkeit in den Kontroversen um Pastor Schupp in der Jahrhun-
dertmitte, aber auch in den Auseinandersetzungen um die pietistische Re-
formbewegung in den achtziger und neunziger Jahren. Für die Intensität des 
antijüdischen Engagements war darüber hinaus die Persönlichkeitsstruktur 
der einzelnen Geistlichen, besonders aber die des Seniors nicht ohne Bedeu-
tung. Das belegt vor allem das auffällig gesteigerte Maß judenfeindlicher Ak-
tivitäten, das der strenge und streitbare Orthodoxe Johannes Müller über 
Jahrzehnte als Pastor und Senior an den Tag legte, aber auch der beißende Ju-
denhaß, den sein Amtskollege Gottfried Gesius teils zeitgleich mit Müller so-
wie als dessen Nachfolger im Seniorenamt erkennen ließ, und nicht zuletzt 
auch die schneidende judenfeindliche Polemik, die einige Predigten des 
außerordentlich streitsüchtigen und gelehrten Theologen Johann Friedrich 
Mayer auszeichneten. Wenn es die Geistlichkeit in Hamburg auch nicht er-
reichte, daß die judenfeindlichen Dogmen der lutherisch-orthodoxen Theo-
logie umfassend in ihrem Sinne in Politik umgesetzt wurden, so führte der 
zwischen 1590 und 1710 von den Predigern mit Beständigkeit verfolgte anti-
jüdische Kurs seit der Jahrhundertmitte doch zu einer unverkennbar konfes-
sionell-religiösen Akzentuierung der Politik für die Juden. 

Über Einstellungen und Verhalten der lutherischen Bevölkerung gegen-
über den Juden geben die Quellen insgesamt gesehen nur spärlich Auskunft. 
Dennoch wird darin erkennbar, daß die konfessionell-religiös feindliche 
Sichtweise auf die Juden und das Judentum ein gewichtiger Orientierungs-
rahmen für das Handeln der Lutheraner gegenüber der jüdischen Minderheit 
war. Als konfliktträchtig erwiesen sich im gesamten Berichtszeitraum vor al-
lem optisch und akustisch wahrnehmbare Erscheinungsformen der jüdischen 
Religion, wie zum Beispiel das Schächten nach jüdischem Ritus sowie die re-
ligiösen Zusammenkünfte und Feste der Juden, aber auch die öffentliche Prä-
sentation von Wohlstand und Luxus durch die portugiesisch-jüdische Ober- 
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schicht und nicht zuletzt die Inanspruchnahme von Privilegien bzw. von Ehre 
und Rang dokumentierenden Attributen durch Juden, die diesen — wie der 
Erwerb von Grundeigentum oder das Waffentragen — nach seinerzeit geläu-
figer Ansicht nicht zukamen. Am Ende des hier behandelten Zeitraumes 
wurde darüber hinaus offenbar, daß die in ihrer äußeren Erscheinung un-
mittelbar als Juden identifizierbaren Aschkenasen in besonderem Maße ju-
denfeindlichen Vorurteilen und Stereotypen ausgesetzt waren. 

Darin, daß die Spannungsfelder in der christlich-jüdischen Beziehung im 
damaligen Hamburg also vornehmlich dort lagen, wo die konkreten Lebens-
umstände der Juden in einem sinnfälligen Widerspruch zu den Grundsätzen 
der lutherisch-orthodoxen Theologie standen, offenbart sich die Wirkkraft 
der judenfeindlich ausgerichteten religiösen Indoktrination der Bevölkerung 
durch die Geistlichkeit. Zu erinnern ist an die von massiver antijüdischer 
Kanzelpropaganda beförderten Gewalttätigkeiten gegenüber den Juden im 
Kontext der Hauptkontroversen in der Mitte und am Ende des r7. Jahrhun-
derts, aber auch an die aggressionsgeladenen antijüdischen Stimmungslagen 
in Hamburg, wie sie sich 1686 und 1697 im Zusammenhang mit der Hin-
richtung eines christlichen Judenmörders sowie mit der Veröffentlichung ju-
denfeindlicher Luthertexte darstellten. Diese Vorfälle belegen nicht nur, daß 
auf der Basis des internalisierten religiösen Negativbildes von den Juden in 
der lutherischen Bevölkerung eine Disposition zu judenfeindlichen Aktionen 
bestand, sondern auch, daß diese, wenn die theologischen Autoritäten von 
der Kanzel die entsprechenden Vorgaben lieferten, sich in für die jüdische 
Minderheit brisanter Weise in Aggressionen manifestieren konnte. Daß 
Schüler und — dem Umfeld der Edzardischen Proselytenanstalt zugehörige —
Studenten, beides Gruppen, die intensiver konfessionell-religiöser Unter-
weisung ausgesetzt waren, sowie Angehörige der Handwerksämter zu den 
Gewalttätern gehörten, geht aus den Quellen hervor. Im übrigen bleibt 
unbekannt, aus welchen sozialen Schichten sich die Akteure antijüdischer 
Übergriffe rekrutierten. 

Werden über die Reaktionen der Bevölkerung gegenüber den Juden hin-
aus auch die antijüdischen Aktivitäten der Geistlichkeit sowie die judenpoli-
tischen Aspekte mit in den Blick genommen, fallen im Berichtszeitraum zwei 
Entwicklungstendenzen ins Auge. Zum einen finden sich in Korrelation zu 
der Intensivierung antijüdischer Agitation durch die Geistlichkeit seit der 
Jahrhundertmitte sowie in zeitlicher Entsprechung zu den Restriktionen in 
der Judenpolitik, die von Bürgern am Jahrhundertende initiiert und getragen 
wurden, in den Quellen Belege dafür, daß die lutherische Bevölkerung sich 
mit den Zielen der Predigerschaft und der Bürger identifizierte und an deren 
Stelle Kontrollfunktionen über die jüdische Minderheit ausübte. Erkennbar 
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wurde das beispielsweise in den sechziger und siebziger Jahren des r7. Jahr-
hunderts, als die Sefarden die Synagogenbauprojekte betrieben, aber auch im 
Jahr 1698, als Studenten der Edzardischen Proselytenanstalt auf der Suche 
nach illegalen Synagogen eine Bespitzelungsaktion gegen die Juden unter-
nahmen. Werden die in den Quellen dokumentierten Gewalttaten gegen Ju-
den miteinbezogen, wird eine tendenzielle, mit den judenfeindlichen Aktivi-
täten der Prediger korrespondierende Steigerung antijüdischer Reaktionen 
aus der Bevölkerung seit der Mitte des Jahrhunderts erkennbar, die bis über 
dessen Ende hinaus anhielt. Diese Zunahme judenfeindlicher Aktionen fiel 
in eine Zeitspanne, in der die konfessionell-religiöse Standortbestimmung 
gegenüber den Juden durch die Geistlichkeit, namentlich durch Senior Mül-
ler, statthatte, und die darüber hinaus eine krisenhafte, von inneren Unruhen 
und Unsicherheiten infolge der Verfassungskämpfe zwischen Rat und Bür-
gern sowie von judenpolitischen Restriktionen gekennzeichnete Phase der 
Stadtgeschichte war. 

Zum anderen traten in den letzten Jahrzehnten des r7. Jahrhunderts — nach 
Abschluß des konfessionell-religiösen Klärungsprozesses sowie unter dem Vor-
zeichen der politischen Vorherrschaft der Bürger und in deutlicher Parallelität 
zur wachsenden Bedeutung der Aschkenasen — zu den religiös affizierten Kon-
fliktzonen zwischen christlicher Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minder-
heit vermehrt in wirtschaftlicher Konkurrenzfurcht des gewerblichen Bürger-
tums wurzelnde Spannungen hinzu. Diese sich abzeichnende Tendenz zur 
Verbreiterung der Konfliktzonen im christlich-jüdischen Zusammenleben in 
Hamburg hatte sich bereits einmal in den sechziger Jahren des r7. Jahrhunderts 
angedeutet, als christliche Nachbarn gegen ein Synagogenbauprojekt wegen 
des drohenden Wertverlusts ihrer Häuser protestierten. Im Ansatz erkennbar 
werden in diesen wirtschaftlich-sozialen Argumentationsweisen contra Judae-
os die Felder, auf denen — neben anhaltenden Auseinandersetzungen um die 
Synagogen — die christlich-jüdischen Kontroversen in der Elbmetropole im 
18. Jahrhundert hauptsächlich ausgetragen wurden. Um die Verhältnisse des 
späteren i8. Jahrhunderts beurteilen zu können, bedürfte es genauerer Unter-
suchungen, aber es ist festzuhalten, daß bis zum Ende des Berichtszeitraumes 
diese vom Religiösen distanzierteren Konfliktzonen neben die traditionellen 
religiösen Spannungsfelder und nicht an deren Stelle traten. 

Wird allerdings der hier behandelte, mehr als hundert Jahre umfassende 
Zeitraum in Beziehung zu der in den Quellen dokumentierten Anzahl von 
Konflikten gesetzt, wird deutlich, daß die christlich-jüdische Koexistenz in 
der historischen Realität im damaligen Hamburg, wenn sie auch sicher nie 
spannungsfrei war, in der Regel doch auch von einem Nebeneinander be-
stimmt war, in dem alltägliche Sachzwänge und Gewohnheiten die juden- 
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feindlich ausgerichtete, christliche religiös-mentale Orientierung in ihrer Be-
deutung zurücktreten ließ. Als tendenziell vom Religiösen abständige, gewis-
sermaßen neutrale Sach- und Handlungskontexte im Blick auf die christlich-
jüdische Differenz treten in den Überlieferungen die Kontakte zwischen der 
Hamburger gesellschaftlichen Oberschicht und der sefardischen Elite hervor. 
Sozial anerkannt und angesehen, war diese partiell in die ersten gesellschaft-
lichen Kreise Hamburgs integriert, weil in diesem sozialen Kontext gesell-
schaftliche Gepflogenheiten, in deren Rahmen Rang und Status der Sefarden 
als Diplomaten und Residenten auswärtiger Machthaber zu berücksichtigen 
waren, die christlich-religiöse Einstellung contra Judaeos überlagerten. 

In ähnlicher Weise unerheblich war die religiöse Differenz in der Regel si-
cherlich, wenn Christen und Juden in dem auf Profit ausgerichteten, von Ra-
tionalität bestimmten wirtschaftlichen Bereich aufeinandertrafen. Vor allem 
aber war es die Judenpolitik des Rates, in der eine zunehmende Tendenz zum 
Handeln nach rationalen, pragmatischen Gesichtspunkten und zur Loslö-
sung von der Theologie erkennbar wurde, wenn auch nur in dem begrenzten 
Rahmen, den die Bindung der Hamburger Verfassung an die lutherisch-or-
thodoxe Konfession diesen Intentionen zog, und wenn auch in den Jahren 
bürgerlicher Vormacht die offizielle Politikgestaltung für die Juden gegenläu-
fig ausgerichtet war. 

Dennoch ist davon auszugehen, daß die judenfeindliche Ausrichtung der 
religiösen Mentalität der christlichen Gesesellschaft Hamburgs in dem Zeit-
raum von 1590 und 1710 in ihrem Kern nicht angetastet wurde. Dafür spricht 
zunächst, daß der lutherisch-orthodoxe Glaube, auf dem diese mentale Ori-
entierung basierte, in seiner Rolle als zentraler sinnstiftender Grundlage 
christlichen Lebens im wesentlichen unangefochten blieb. So trugen die 
geistlichen Wächter über die ‚rechte' Konfession dafür Sorge, daß sich non-
konformistische religiöse Bewegungen, denen, wie zum Beispiel dem Chili-
asmus, eine auf die gemeinsame Erlösung von Christen und Juden fokus-
sierte, positivere religiöse Sichtweise auf die Juden immanent war, in Ham-
burg nicht — jedenfalls in der Retroperspektive nicht wahrnehmbar — Fuß fas-
sen konnten. Die relativ häufige Anwesenheit meist chiliastischem Gedan-
kengut zugeneigter religiöser Dissidenten in der Stadt, wie sie sich in den Ab-
wehraktionen der Prediger widerspiegelt, sowie die zur damaligen Zeit sicher 
nicht effektiv kontrollierbare Verbreitung nonkonformistischer Schriften 
sprechen aber dafür, daß von der offiziellen theologischen Linie abweichende 
Ideen gewissermaßen im Untergrund rezipiert wurden. Allerdings bleibt 
mangels Quellen im dunkeln, inwieweit, durch wen und mit welchen Kon-
sequenzen für das religiöse Weltbild der Rezipienten das geschah. Ebensowe-
nig gibt es Anzeichen dafür, daß durch die pietistische Reformbewegung, die 
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in Hamburg — obwohl von der lutherischen Orthodoxie massiv bekämpft —
vor allem in der über Lesefähigkeit verfügenden Schicht der Gebildeten An-
hänger fand, ein Wandel in der religiösen Sichtweise auf die Juden eintrat. 
Wenn die pietistisch eingestellten Prediger in Hamburg auch tendenziell zu 
einem Verzicht auf scharfe Kanzelpolemik gegen Nichtlutheraner und Juden 
neigten, so war das von ihnen vermittelte religiöse Judenbild doch unverän-
dert ein feindliches. 

Zudem führte die konkrete Konfrontation der christlichen Gesellschaft 
Hamburgs mit dem jüdischen Leben und die damit einhergehende verstärkte 
antijüdische Indoktrination durch die Geistlichkeit in der hier behandelten 
Zeitspanne tendenziell eher zu einer Verfestigung des in die unreflektierten 
kollektiven religiösen Sinnstrukturen eingebetteten Negativbildes von den 
Juden und dem Judentum. Diese schlug sich auf der politischen und sozia-
len Ebene nieder in einer Intensivierung antijüdischer Aktivitäten, deren Trä-
ger, soweit identifizierbar, vornehmlich dem mittleren Bürgertum, aber auch 
intensiver religiöser Unterweisung ausgesetzten Personenkreisen zuzurech-
nen waren und die in Korrelation zu spezifischen situativen Bedingungen in 
Erscheinung traten, zu denen erkennbar Phasen verstärkter judenfeindlicher 
Kanzelpropaganda der Geistlichkeit, Zeiten politischer innerer Unruhen so-
wie konjunktureller Schwankungen gehörten. 

Allerdings gab es im damaligen Hamburg von Beginn an tendenziell sä-
kulare, vom Religiösen abständige Sach- und Lebenszusammenhänge vor-
nehmlich im Bereich der Politik und Wirtschaft, in denen die Handlungs-
weisen der christlichen Gesellschaft nicht primär von judenfeindlich gepräg-
ten religiös-mentalen Orientierungen, sondern von anderen kollektiven 
Denkmustern oder mentalen Prägungen bestimmt wurden. Daß diese Stabi-
lität bewiesen und sich, bedingt durch die Spezifika der sefardischen Wirt-
schaftselite, um die christlich-jüdischen Sozialkontakte innerhalb der gesell-
schaftlichen Oberschicht der Stadt erweiterten, ist als Ausdruck des Säkula-
risierungsprozesses zu betrachten, der in der frühneuzeitlichen städtischen 
Gesellschaft neben dem Konfessionalismus und der Gewichtigkeit des Reli-
giösen wirkungsmächtig blieb. Von dieser auf spezielle Kontexte und Perso-
nenkreise der damaligen städtischen Gesellschaft beschränkten Verlagerung 
der für den Umgang mit der jüdischen Minderheit bestimmenden Denk-
muster vom Religiösen zum Säkularen wurde die kollektive antijüdisch aus-
gerichtete Einstellung aber nicht notwendigerweise berührt. 

Für die Juden blieb — insgesamt gesehen — das von religiöser Feindschaft 
geprägte Klima im ersten Jahrhundert ihrer Ansiedlung in Hamburg ein re-
levanter, Leben und Existenz verunsichernder und gefährdender Wirkfaktor. 
Dem stand die Attraktivität der Handelsmetropole in wirtschaftlicher Hin- 
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sicht gegenüber, deren vielfältige Erwerbs- und Verdienstmöglichkeiten Se-
farden und Aschkenasen gleichermaßen anzogen. Auch wenn der 1611 er-
kennbare Versuch der Portugiesen, eine Orientierung der Hamburger Juden-
politik am Vorbild Amsterdams und damit eine liberalere Tendenz in der Ge-
setzgebung durchzusetzen, an der konfessionellen Differenz zwischen der lu-
therisch-orthodoxen Elbmetropole und der reformierten niederländischen 
Handelsstadt scheitern mußte, bot die Protektion des Rates, die die Sefarden 
genossen, einen gewissen Ausgleich. Trotz der religiösen Restriktionen, denen 
die portugiesischen Juden nominell unterlagen, ermöglichte es ihnen die 
wirtschaftspolitisch motivierte stillschweigende Duldung beispielsweise ihrer 
religiösen Zusammenkünfte durch den Rat, den — sich bereits 1611 nicht nur 
in dem Erwerb eines Friedhofsgeländes auf gräflich-schauenburgischem Ter-
ritorium, sondern auch in den Forderungen der Sefarden nach Jurisdiktions-
rechten abzeichnenden — Aufbau einer jüdischen Gemeinde voranzutreiben. 

Faktisch setzte die Konnivenz des Rates die Sefarden bereits zu einer Zeit 
in den Stand, nach den Gesetzen und Traditionen der jüdischen Religion zu 
leben, also Gottesdienste abzuhalten, den Sabbat und andere jüdische Feste 
zu begehen, Beschneidungen vorzunehmen u. a.m., als die Hamburger ju-
denrechtlichen Normen noch eine restriktivere Richtung vorgaben. Erst all-
mählich und in begrenztem Umfang wurden die spezielle Bedürfnisse einer 
jüdischen Gemeinde berücksichtigenden Rechtsgewährleistungen für die 
portugiesischen Juden auf der Ebene der Gesetzgebung verwirklicht. Von be-
sonderer Relevanz waren die die Gemeindeautonomie sichernden Regelun-
gen im Kontrakt von 1623 sowie die Legitimierung der religiösen Versamm-
lungen im Reglement von 165o. Allerdings blieb die Situation der Sefarden 
insofern prekär, als diese — angewiesen auf den Schutz und das Wohlwollen 
des Rates — unmittelbar mit dessen Position im komplexen innerstädtischen 
Herrschaftsgefüge verknüpft war. 

Erstmals trat die aus der einseitigen Abhängigkeit der portugiesisch-jüdi-
schen Niederlassung erwachsende Unsicherheit in der von bürgerlichen Pro-
testen ausgelösten Krise des Jahres 1617 deutlich zutage. Die Reaktion der, wie 
das Protokoll belegt, zu jenem Zeitpunkt offenbar organisatorisch voll aus-
gebildeten sefardischen Gemeinde, Hamburg im Fall von rechtlichen Re-
striktionen zu verlassen, ist nicht nur als Hinweis auf die Gewichtigkeit die-
ser Kontroverse zu werten, sondern darin wurde auch deutlich, daß die von 
den Sefarden zur damaligen Zeit vielfach für andere Orte erlangten Nieder-
lassungsprivilegien primär der Sicherung potentieller Zufluchtsmöglichkei-
ten und nicht nur als taktische Mittel in judenpolitischen Auseinanderset-
zungen dienten. In den in jenem Jahr formulierten Bedingungen, an die die 
Sefarden ihren Verbleib in Hamburg knüpften — die Gewährleistung der re- 
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ligiösen Versammlungen sowie des freien Zuzugs von Angehörigen der >Por-
tugiesischen Nation' —, offenbarte sich die Relevanz, die die religiösen Tradi-
tionen und Gesetze für die junge Gemeinde hatten. Galt es doch, unter den 
vormals neuchristlichen Gemeindeangehörigen eine jüdische Identität zu 
verankern und zu festigen. Deutlich wurde 1617 aber auch der hohe Stellen-
wert, den die Sefarden einer auf die gemeinsame marranische Abkunft bezo-
genen, von der religiösen Zugehörigkeit unabhängigen innerportugiesischen 
Solidarität beimaßen. 

Kennzeichnend für die Entwicklung der sefardischen Gemeinde in Ham-
burg im Berichtszeitraum war ein deutlicher wirtschaftlicher und demogra-
phischer Aufschwung nach 1621, der, begleitet von der Entfaltung eines regen 
Kultur- und Geisteslebens unter den Sefarden, das die Aufmerksamkeit der 
lutherischen Geistlichkeit im positiven wie im negativen Sinne auf sich zog, 
bis über die Jahrhundertmitte anhielt. Daß sich danach dieser Trend allmäh-
lich umkehrte, ist auch auf die durch die inneren Auseinandersetzungen ge-
schwächte politische Position des Rates zurückzuführen. In dem Scheitern 
des Hauptanliegens der Sefarden in den sechziger und siebziger Jahren, der 
Etablierung einer der seit 1652 bestehenden Gesamtgemeinde „Bet Israel" 
ausreichend Raum gewährenden Synagoge, offenbarte sich das Fehlen poli-
tisch wirksamer Protektion durch den Rat. Hinzu trat innerhalb dieser Zeit-
spanne die innerjüdische Krise infolge der Ereignisse um den Pseudo-Messias 
Sabbatai Zwi. Seit den neunziger Jahren gerieten auch die diplomatischen 
und politischen Funktionen, die von Sefarden seit Jahrzehnten ausgeübt wor-
den waren, in das Kreuzfeuer bürgerlicher Kritik, und die Gemeinde wurde 
des Schutzes beraubt, der sich aus diesen angesehenen und ranghohen Äm-
tern von Gemeindemitgliedern ergeben hatte. Die für Elitebewußtsein und 
Selbstverständnis der Sefarden bitteren Restriktionen des Jahres 1697 gaben 
den portugiesisch-jüdischen Oberschichtsfamilien dann den letzten Anstoß, 
Hamburg zu verlassen. 

Die Differenz, die im damaligen Hamburg von Beginn jüdischer Ansied-
lung an zwischen der Normenebene einerseits und der alltagspraktischen 
Realität andererseits bestand und in der sich der für die städtische Politik cha-
rakteristische ökonomisch motivierte Pragmatismus offenbarte, wird beson-
ders im Hinblick auf die Niederlassung der Aschkenasen deutlich. Ohne of-
fizielle rechtliche Absicherung wurden Angehörige dieser jüdischen Gemein-
schaft alsbald nach der Aufnahme sefardischer Juden ebenfalls in der Stadt 
geduldet. Eindeutig belegt durch eine von ihnen im Jahr 1649 im Zusam-
menhang mit dem Ausweisungsbeschluß verfaßte Bittschrift ist die Anwe-
senheit einer Gruppe von 17 aschkenasischen Familien in der Stadt seit 1626. 
Nach der für die Aschkenasen desaströsen Zeitspanne von 1649 bis 1657, in 
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der ihnen ein Wohnrecht in der Stadt verweigert wurde, und nach einem wei-
teren, allerdings nicht durchgeführten Ausweisungsbeschluß im Jahr 1674 
stand die nominell nicht legale Präsenz dieser jüdischen Gruppierung, wenn 
auch das Goldschmiedeamt und der streitlustige Pastor Mayer in den neun-
ziger Jahren des 17. Jahrhunderts mit deren illegalen Status contra Judaeos ar-
gumentierten, nicht mehr zur Disposition. 

Am Jahrhundertende präsentierte sich die vermutlich mehr als i5oo Per-
sonen zählende Gruppe der Aschkenasen, organisiert im Verbund der drei 
Gemeinden Hamburg, Altona und Wandsbek, als faktisch etabliert in die 
Einwohnerschaft der Stadt. Auch die Aschkenasen versuchten im Rahmen 
ihrer — im Vergleich zu ihren sefardischen Glaubensgenossen allerdings be-
schränkteren — Möglichkeiten Einfluß auf die Gestaltung ihrer Lebensbe-
dingungen zu nehmen, wie die Besuche von Abgesandten der aschken-
asischen Gemeinden beim seinerzeitigen Senior Schultz in den neunziger 
Jahren belegen. Allerdings war diesen Versuchen hochdeutscher Juden, im 
Kontext mit den Kontroversen um Synagogen bei der lutherisch-orthodoxen 
Geistlichkeit um Verständnis für die jüdische Position zu werben, ein sicht-
barer Erfolg nicht beschieden. 

Auftreten und Argumentationsweise der Aschkenasen, wie sie in dem 
Diarium des Seniors dargestellt sind, deuten darauf hin, daß dieser jüdischen 
Gemeinschaft ein ausgeprägtes religiös-jüdisches Selbstbewußtsein und der 
Hamburger aschkenasischen Gemeinde im besonderen ein spezifisches 
Selbstverständnis als eigenständige, von der Altonaer unabhängige Gemein-
schaft eigen war. Der von den aschkenasischen Delegierten wie selbstver-
ständlich formulierte Anspruch, als in die christliche Gesellschaft aufgenom-
mene Juden auch als solche zu leben, brachte sie allerdings auf Kollisionskurs 
mit der diametral entgegengesetzten Auffassung des lutherisch-orthodoxen 
Seniors. Auf die für die Aschkenasen in damaliger Zeit typische Erwerbstä-
tigkeit im binnendeutschen Fernhandel, der Reisen und Messebesuche er-
forderte, verweist darüber hinaus der Hinweis der Abgesandten der in der 
Elbmetropole im Aufstreben begriffenen aschkenasischen Gemeinden, daß 
etwa ein Drittel der Gemeindemitglieder stets abwesend sei. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß in der Hamburger Judenpolitik in 
der Zeit von 1590 bis 1710 die Tendenz zu einer Enttheologisierung der Poli-
tik in Gestalt der vom Rat pragmatisch vertretenen ökonomischen Interessen 
klar hervortrat. Entfalten konnten sich diese Säkularisierungstendenzen in 
der Politik aber nur in den Grenzen, die durch die auf dem lutherisch-or-
thodoxen Bekenntnis basierende Hamburger Verfassung und durch die spe-
zifischen Strukturen städtischer Herrschaft vorgegeben waren. Wenn auch 
die innerstädtisch einflußreiche Geistlichkeit eine Theologisierung der Ju- 
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denpolitik in ihrem Sinne umfassend nicht durchsetzen konnte, so gelang es 
ihr im Zusammenspiel mit den mitspracheberechtigten Bürgern aber doch, 
dieser Politik eine konfessionell-religiöse Prägung zu verleihen. 
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sachen und Hintergründe ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstädten im 15. Jahr-
hundert, Wien, Köln, Graz 1981; zum Stereotyp vom jüdischen Wucher vgl. auch RON-
NIE PO-CHIA HsIA, The Usurious Jew: Economic Structure and Religious Representati-
ons in an Anti-Semitic Discourse, in: Ders. und Hartmut Lehmann (Ed.), In and Out 
of the Ghetto. Jewish-Gentile Relations in Late Medieval and Early Modern Germany, 
New York 1995, 5.161-176; siehe zum Forschungsstand auch TocH, Die Juden, 
S. 98-100. 

29 BREUER/GRAETZ, Deutsch-jüdische Geschichte, 5. 54-56; HERZIG, Jüdische Geschichte, 
S.35-65; BATTENBERG, Das Europäische Zeitalter, 5.1oo—m6, 157-160; zur Haltung 
der Kirche vgl. auch FUNKENSTEIN, Perceptions, S. 321; zu den Judenbildern vgl. ROHR-
BACHER/SCHMIDT, Judenbilder; RAINER WOHLFEIL, Die Juden in der zeitgenössischen 
bildlichen Darstellung, in: Arno Herzig und Julius H. Schoeps (Hrsg.) in Zusammen-
arbeit mit Saskia Rohde, Reuchlin und die Juden, Sigmaringen 1993 (Pforzheimer 
Reuchlinschriften 3), S. 21-35. 

30 BATTENBERG, Das Europäische Zeitalter, S. 126-127, 67-96. 
31 Ebd., S.127-136; vgl. auch ERNST SCHULIN, Die spanischen und portugiesischen Juden 

im 15. und r6. Jahrhundert. Eine Minderheit zwischen Integrationszwang und Verdrän-
gung, in: Bernd Martin und Ernst Schulin (Hrsg.), Die Juden als Minderheit in der Ge-
schichte, 3. Auflage, München 1985, S. 85-109. 
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32 BREUER/GRAETZ, Deutsch-jüdische Geschichte, S. 64-71; HERZIG, Jüdische Geschichte, 
S. 69-72; BATTENBERG, Das Europäische Zeitalter, S.180-184; vgl. dazu auch HER-
ziG/ScHoErs (Hrsg.), Reuchlin und die Juden; zum Bürgerrecht im Untertanenver-
band, wie es Reuchlin verstand; vgl. FRIEDRICH BATTENBERG, Die Verrechtlichung jü-
discher Existenz im römisch-deutschen Reich durch die Rezeption — Johannes Reuchlin 
und die Folgen, in: Ingrid Baumgärtner und Peter Johannek (Hrsg.), Die Rezeption des 
gelehrten Rechts im Regnium Teutonicum, Berlin 1999, S. 1-20, hier S. 13. 

33 BREUER/GRAETZ, Deutsch-jüdische Geschichte, S. 71-74; HERZIG, Jüdische Geschichte, 
S. 72-74; BATTENBERG, Das Europäische Zeitalter, S.190-191; zu Luthers theolo-
gischer Beurteilung der Juden vgl. HEIKO A. OBERMAN, Wurzeln des Antisemitis-
mus. Christenangst und Judenplage im Zeitalter von Humanismus und Reformation, 
Berlin 1981, S. I25fL; WILHELM MAURER, Die Zeit der Reformation, in: Rengstorf/ 
von Kortzfleisch (Hrsg.), Kirche und Synagoge, Band r, S. 363-452; siehe dazu auch 
S. 93-94, 99. 

34 BREUER/GRAETZ, Deutsch-jüdische Geschichte, S. 73-74;  BATTENBERG, Das Europäische 
Zeitalter, S.194-599; zu den hessischen bzw. hessen-darmstädtischen Judenordnungen 
vgl. DERS., Judenverordnungen in Hessen-Darmstadt. Das Judenrecht eines Reichsftir-
stentums bis zum Ende des Alten Reiches. Eine Dokumentation, Wiesbaden 1987; zur 
protestantischen Haltung zu den Juden vgl. auch GERHARD MÜLLER, Protestantische 
Orthodoxie, in: Rengstorf/ von Kortzfleisch (Hrsg.), Kirche und Synagoge, Band I, 

S. 453-504; siehe dazu auch JUTTA BRADEN, Die Judenordnungen der Staaten Hessen-
Darmstadt, Kurköln, Hamburg und Preußen (16. bis 18. Jahrhundert), Magisterarbeit 
der Universität Hamburg 1991. 

35 RIES, Jüdisches Leben, S. 457-461; zur Braunschweiger Ausweisung der Juden vgl. DIES., 
Zum Zusammenhang von Reformation und Judenvertreibung: Das Beispiel Braun-
schweig, in: Helmut Jäger, Franz Petri und Heinz Quirin (Hrsg.) in Verbindung mit 
Friedrich Bernward Fahlbusch und Ulrich Hergemüller, Civitatum Communitatis. 
Studien zum Europäischen Städtewesen. Festschrift für Heinz Stoob zum 65. Geburts-
tag, 2 Bde., Wien 1984 (Städteforschung, Reihe A 21), Band 1, S. 630-654; zur Haltung 
der protestantischen Staaten zu den Juden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
vgl. auch HERZIG, Jüdische Geschichte, S. 74-78; zum Blasphemievorwurf gegen Juden 
vgl. auch GERD SCHWERHOFF, Blasphemie zwischen antijüdischem Stigma und kultu-
reller Praxis. Zum Vorwurf der Gotteslästerung gegen die Juden in Mittelalter und Früh-
neuzeit, in: Aschkenas to, 1 (z000), 5.117-155. 

36 HSIA, Die Juden, S. 220-22D MICHAEL MAURER, Kirche, Staat und Gesellschaft im 17 
und IS'. Jahrhundert, München 1998 (Enzyklopädie Deutscher Geschichte 51), Zitate 
ebd., S.104. 

37 BREUER/GRAETZ, Deutsch-jüdische Geschichte, 5.74; HERZIG, Jüdische Geschichte, S. 
78-84; BATTENBERG, Das Europäische Zeitalter, S.zoo-7o5; im Hochstift Würzburg 
kam es zur damaligen Zeit zu antijüdischen Aktionen. Die Mehrheit der katholischen 
Fürstbischöfe wurde aber anscheinend in ihrem Umgang mit Juden eher von wirt-
schaftspolitischen Beweggründen als von einem religiösen Impetus geleitet. Vgl. HER-
zIG,Jüdische Geschichte. Daß die Juden in den geistlichen Territorien der Frühen Neu-
zeit ungefährdeter leben konnten als in protestantischen, konstatieren auch JONATHAN 
I. ISRAEL, European Jewry in the Age of Mercantilism 1550-1750, Oxford 1989, S.42, 
64 ff.; FRIEDRICH BATTENBERG,Jews in Ecclesiastical Territories, in: Hsia/Lehmann (Ed.), 
In and Out of the Ghetto, S. 247-274, hier S. 272 ff.; in der Fürstabtei Corvey wurde die 
finanziell und ökonomisch motivierte Ansiedlung von Juden bis zur Auflösung dieses 
Territoriums 1807 nie ernsthaft in Frage gestellt. Vgl. JÖRG DEVENTER, Das Abseits als 
sicherer Ort? Jüdische Minderheit und christliche Gesellschaft im Alten Reich am Beispiel 
der Fürstabtei Corvey (1550-1807), Paderborn 1996 (Westfälisches Institut für Regio- 
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nalgeschichte. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Forschungen zur Regio-
nalgeschichte 21), S.193-194. 

38 ISRAEL, European Jewry, S. 39-43;  BREUER/GRAETZ, Deutsch-jüdische Geschichte, S. 8o, 
86-89; eine Übersicht über jüdische Ansiedlungen im Alten Reich um 1600 gibt HER-
ZIG, Jüdische Geschichte, S. 97-102. 

39 ISRAEL, European Jewry, S. 1-3, 266-267; HARTMUT LEHMANN, The Jewish Minority 
and the Christian Majority in Early Modern Europe, in: Hsia/Lehmann (Ed.), In and 
Out of the Ghetto, S. 304-31o, hier 5.307; zum Aufkommen des Rationalismus im 
konfessionellen Zeitalter vgl. auch MARTIN HECKEL, Deutschland im konfessionellen 
Zeitalter, Göttingen 1983 (Deutsche Geschichte 5), S. 226-231; HORST RABE, Reich und 
Glaubensspaltung. Deutschland 1550-1600, München 1989 (Die Neue Deutsche Ge-
schichte 4), S•444-445. 

4o Kontroverse Auffassungen werden in der Frühneuzeitforschung zu der Frage vertreten, 
ob die Entwicklung zum modernen Staat ein Vorgang der Säkularisierung oder 
Konfessionalisierung gewesen sei. MICHAEL STOLLEIS konstatiert dazu, daß in der 
Langzeitperspektive die seit dem 16. Jahrhundert schubweise auftretenden Säkularisie-
rungs- und Differenzierungstendenzen diesen Prozeß beförderten. In der Zeitspanne 
intensiver Konfessionalisierung von 1555 bis 1648, die eine Phase der „Engführung von 
Religion und Politik" gewesen sei, habe dagegen die mit Hilfe der Kirche erreichte staat-
liche Verdichtung zur Ausbildung moderner Staatlichkeit beigetragen. Vgl. dazu 
MICHAEL STOLLEIS, Religion und Politik im Zeitalter des Barock. „Konfessionalisie-
rung" oder „Säkularisierung" bei der Entstehung des modernen Staates? In: Breuer 
(Hrsg.), Religion und Religiosität, S.23-42, hier S. 30-31, 27, 42; vgl. dazu auch 
MAURER, Kirche, S.72-75. 

41 Vgl. dazu RONNIE PO-CHIA HSIA, Eine religiöse Minderheit in einer konfessionellen Ge-
sellschaft: Juden im Heiligen Römischen Reich des 17. Jahrhunderts, in: Hartmut Leh-
mann und Anne-Charlott Trepp (Hrsg.), Im Zeichen der Krise. Religiosität im Europa 
des 17. Jahrhunderts, Göttingen 1999 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte 152), S. 295-318. Zur Entwicklung der jüdischen Historiographie in der 
Bundesrepublik vgl. CHRISTHARD HOFFMANN, Juden und Judentum in der bundes-
deutschen Geschichtswissenschaft, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 45,8 (5995), 
S. 677-686; siehe dazu auch den knappen Abriß bei DEVENTER, Das Abseits, S. 2-8; 
lange war die deutsch-jüdische Historiographie nach 1945 auf das städtische Judentum 
im Mittelalter, auf die Epoche der Aufklärung und Emanzipation sowie verständli-
cherweise auf den Antisemitismus und die Zeit des Nationalsozialismus konzentriert. 
Vgl. ebd. — Zu den Lücken in der Frühneuzeitforschung im Bereich der deutsch-jüdi-
schen Geschichte vgl. STEFAN ROHRBACHER, Organisationsformen der süddeutschen Ju-
den in der Frühneuzeit, in: Robert Jütte und Abraham P. Kustermann (Hrsg.), Jüdische 
Gemeinden und Organisationsformen von der Antike bis zur Gegenwart, Wiesbaden 
1998 (Lizenzausgabe des Böhlau Verlags, Wien), S.137-149, hier 5.137; die Forderung 
ROHRBACHERS nach Studien auf der Grundlage von Quellen vorwiegend jüdischer 
Provenienz ist zweifellos berechtigt, da das in der Geschichtsschreibung gezeichnete 
Bild vom jüdischen Leben in der Frühen Neuzeit davon mitbestimmt wird, daß es meist 
auf Aussagen aus nichtjüdischen Überlieferungen beruht. Ergänzende — idealerweise in 
Kooperation mit der judaistischen Forschung erfolgende — Untersuchungen auf der Ba-
sis nichtjüdischer, vor allem staatlicher Quellen, die zahlreiche Informationen über das 
jüdische Leben enthalten, sind allerdings nach wie vor unentbehrlich. Vgl. ebd.; siehe 
zu den Forschungsdefiziten auch HSIA, Die Juden, S. 219-224 vgl. auch die zum guten 
Teil nach wie vor zutreffenden Hinweise auf Forschungslücken von FRIEDRICH BAT-
TENBERG, Zur Rechtsstellung der Juden am Mittelrhein im Spätmittelalter und Früher 
Neuzeit, in: Zeitschrift für Historische Forschung 6 (1979), S. 129-183, hier S.131; siehe 

397 



auch ROTRAUD RIES, Zur Bedeutung von Reformation und Konfessionalisierungfrir das 
christlich-jüdische Verhältnis in Niedersachsen, in: Aschkenas 6, 2 (5996), S.353-419, 
hier 5.353-354;  zu den Defiziten an Untersuchungen zur Geschichte der Juden in den 
frühneuzeitlichen Städten siehe HEINZ SCHILLING, Die Stadt in der Frühen Neuzeit, 
München 1993 (Enzyklopädie Deutscher Geschichte 24), S.56,104,106. 

42  Die Forschungsfortschritte spiegeln sich u. a. in den beiden kürzlich, 1996 und 1997 er-
schienenen Überblicksdarstellungen zur deutsch-jüdischen Geschichte wider. Im Ge-
gensatz zu HERMANN GREIVES Werk von 1982, in dem der interessierte Leser vergeb-
lich nach Ausführungen zur deutsch-jüdischen Geschichte im 17. Jahrhundert sucht, 
wird dieser Zeit in dem ersten Band der von MICHAEL A. MEYER herausgegebenen vier-
bändigen deutsch-jüdischen Geschichte der Neuzeit, in dem BREUER/GRAETZ den 
Zeitraum von 1600 bis 178o behandeln, sowie in HERZIGS Darstellung der jüdischen 
Geschichte der Neuzeit von den Anfängen bis zur Gegenwart Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Vgl. HERMANN GREIVE, Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte im mittelal-
terlichen und neuzeitlichen Europa, Darmstadt 1982 (Grundzüge 37); BREUER/GRAETZ 
Deutsch-jüdische Geschichte; HERZIG, Jüdische Geschichte. — Exemplarisch für die For-
schungsfortschritte seien genannt: HSIA/LEHMANN (Ed.), In and Out of the Ghetto; 
hinzuweisen ist außerdem auf die 1995 und 1996 erschienenen Regionalstudien zum jü-
dischen Leben in der Frühen Neuzeit von RIES zu Niedersachsen und von DEVENTER 
zur Fürstabtei Corvey. Vgl. RIES, Jüdisches Leben; DEVENTER, Das Abseits. 

43 Exakt läßt sich das Jahr, in dem sich erstmals portugiesische Kaufleute in Hamburg an-
siedelten, nicht ermitteln. Vgl. dazu GÜNTER BöHm, Die Sephardim in Hamburg, in: 
Arno Herzig (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Saskia Rohde, Die Juden in Hamburg 
1590 bis 199o. Wissenschaftliche Beiträge der Universität Hamburg zur Ausstellung 
,Vierhundert Jahre Juden in Hamburg", Hamburg 1991, S. 21-4o, hier S. 21; die vorlie-
gende Arbeit folgt in Hinsicht auf die Fixierung des Beginns deutsch-jüdischer Ge-
schichte in Hamburg auf das Jahr 1590 dem Beispiel dieses Sammelbandes. 

44 VOLKER PREss, Kriege und Krisen. Deutschland 16ov-1715, München 1991 (Die Neue 
Deutsche Geschichte 5), S. 55. 

45 Zu dieser Periodisierung vgl. HARTMUT LEHMANN, Das Zeitalter des Absolutismus. 
Gottesgnadentum und Kriegsnot, Stuttgart u. a. 198o (Christentum und Gesellschaft 9), 
5. 12-17; auch der kürzlich erschienene Sammelband zur Religiosität im Europa des 17. 
Jahrhunderts betont das Einheitliche der Barockzeit. Vgl. DERB. und ANNE-CHARLOTT 
TREPP (Hrsg.), Im Zeichen der Krise. Religiosität im Europa des 17. Jahrhunderts, Göt-
tingen 1999 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 152); ebenso 
folgt die Reihe ,Die Neue Deutsche Geschichte' diesem Periodisierungskonzept, siehe 
dazu den Band 4 von RABE, Reich und Glaubensspaltung, sowie den Band 5 von PREss, 
Kriege und Krisen, dessen Titel schlagwortartig die Begründung dafür liefert. Vgl. ebd., 
S.11-12; ebenso wird in der >Enzyklopädie Deutscher Geschichte' in der Darstellung 
MAURERS zu Kirche, Staat und Gesellschaft das 57. neben dem 18. Jahrhundert als Ein-
heit behandelt. Vgl. MAURER, Kirche; zur Epochenproblematik vgl. ebd., S.56-6o; 
dem verbreiteteren Konzept, mit dem die Zäsur des Jahres 5648 betont wird, folgt die 
Reihe >Deutsche Geschichte', vgl. HECKEL, Deutschland; RUDOLF VIERHAUS, Deutsch-
land im Zeitalter des Absolutismus (1648-1763), 2., durchgesehene und bibliographisch 
ergänzte Auflage, Göttingen 1984 (Deutsche Geschichte 6). — Zu den Charakteristika 
der Barockzeit vgl. LEHMANN, Das Zeitalter, 5.17, Ios ff.; PRESS, Kriege und Krisen, 
S. 11-12, S.477-48o; in Hinsicht auf das Luthertum erhebt Einwände gegen die Kri-
sentheorie vor allem auf der Grundlage literarischer Zeugnisse zeitgenössischer Theo-
logen JÖRG BAUR, Lutherisches Christentum im konfessionellen Zeitalter — ein Vorschlag 
zur Orientierung und Verständigung, in: Breuer (Hrsg.), Religion und Religiosität, 
S. 43-6z; zur gängigen Periodisierung der lutherischen Orthodoxie in Vororthodoxie 
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(1548-1577), Hochorthodoxie (1577-1655)  und Spätorthodoxie (1655-1720) vgl. HOFF-
MANN, Protestantischer Barock, S. 162-163. 

46 ISRAEL, European Jewry, S. 263-274; lange wirkte das negative Urteil der älteren Histo-
riographie über die Frühe Neuzeit, die als eine Epoche des Niedergangs galt, nach. Vgl. 
dazu DEVENTER, Das Abseits, S. 2-3; Zum Merkantilismus vgl. RAINER GÖMMEL, Die 
Entwicklung der Wirtschaft im Zeitalter des Merkantilismus 1620-180o, München 1998 
(Enzyklopädie Deutscher Geschichte 46). 

47 RIES, Jüdisches Leben, S. II, 14; Zu HERMANN KELLENBENZ wirtschaftshistorisch aus-
gerichteter Arbeit zu den Sefarden im Niederelberaum vgl. S.33-34; im übrigen fanden 
die Sefarden meines Wissens bisher wenig Beachtung in der deutsch-jüdischen Ge-
schichtsschreibung. 

48 Daß die Struktur des Alten Reiches regionalgeschichtliche Untersuchungen erfordert, 
auf denen erst reichsweit gültige Aussagen getätigt werden können, darauf weist hin 
KOPITZSCH, Grundzüge, S. 3o; vgl. dazu auch RIES, Jüdisches Leben, S.12-13; anders 
dagegen HsIA, Die Juden, S. 213. 

49 Konfessionalisierung als Epochenbegriff meint die das Jahrhundert zwischen Augsbur-
ger Religionsfrieden von 1555 und dem Westfälischen Frieden von 1648 umspannende 
Phase der frühneuzeitlichen Geschichte. Vgl. HECICEL, Deutschland, S. 9 ff., S. 18 ff. 

5o SCHILLING, Die Stadt, S. 32; zu den lutherischen Landeskirchen jener Zeit vgl. MAU-
RER, Kirche, S. 6-8; zur lutherischen Orthodoxie vgl. MARKUS MATTHIAS, Orthodoxie, 
in: TRE, hrsg. von Gerhard Müller, 29 Bände, Berlin und New York 1977-1998, Band 
25,1995, S.464-484- 

5t RABE, Reich und Glaubensspaltung, S. 441 ff.; PRESS, Kriege und Krisen, S. 126,135 ff. 
5z Den Begriff Entkonfessionalisierung für die Zeit nach dem Westfälischen Frieden ver-

wendet LUISE SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit in der Frühneuzeit. Deren 
Anteil an der Entfaltung frühmoderner Staatlichkeit und Gesellschaft. Dargestellt am 
Beispiel des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel, der Landgrafschaft Hessen-Kassel 
und der Stadt Braunschweig, Gütersloh 1996 (Quellen und Forschungen zur Reforma-
tionsgeschichte 62), S. 25; vgl. auch MAURER, Kirche, S. 15-17,75-79. 

53 Der Konfessionskonflikt wurde auf die säkular-politische Ebene geschoben. Das säku-
larisierte Reichskirchenrecht machte religiöse oder kirchenrechtliche Argumentations-
strategien zwischen den Konfessionen obsolet; die Notwendigkeit formaler, politischer 
Begründungen nahm Konfrontationen zwischen den Konfessionsparteien die Spitze. 
Vgl. dazu PRESS, Kriege und Krisen, 5.261-262, 267; zur engen Verzahnung von Poli-
tik und Religion im Barockzeitalter vgl. STOLLEIS, Religion und Politik, S. 23; zum Ba-
rock als dem „von Religiosität durchtränkten Zeitalter" vgl. LEHMANN, Zur Bedeutung, 
S. 3-22, Zitat S. 18; zum Konfessionalismus als nach wie vor relevantem Wirkfaktor 
nach 1648 vgl. HEINZ SCHILLING, Die Konfessionalisierung im Reich. Religiöser und ge-
sellschaftlicher Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620, in: Historische Zeit-
schrift 346 (1988), S.1-45, hier S. 7. 

54 KLAUS GERTEIS, Die deutschen Städte in der Frühen Neuzeit. Zur Vorgeschichte der 
,bürgerlichen` Welt, Darmstadt 1986, S.115 LEHMANN, Zur Bedeutung, S. 14; STOLL-
EIS, Religion und Politik, 5.31; HORST DREITZEL, Toleranz und Gewissensfreiheit im 
konfessionellen Zeitalter. Zur Diskussion im Reich zwischen Augsburger Religionsfrieden 
und Aufklärung, in: Breuer (Hrsg.), Religion und Religiosität, S.115-128; SCHILLING, 
Die Konfessionalisierung, S. 5; zur großen Relevanz der Sicherung des inneren Friedens 
in der Stadt vgl. HANS-CHRISTOPH RUBLACK, Political and Social Norms in Urban 
Communities in the Holy Roman Empire, in: Kaspar von Greyerz (Ed.), Religion, Poli-
tics and Social Protest. Three Studies an Early Modern Germany, London 1984, 
S. 24-6o, hier S. z5-3o; zur Bedeutung, die der Glaubenseinheit für die Bewahrung von 
innerer Stabilität und Frieden in der Frühen Neuzeit eingeräumt wurde, siehe HEINZ 
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SCHILLING, Alternative Konzepte der Reformation und Zwang zur lutherischen Iden-
tität. Möglichkeit und Grenzen religiöser und gesellschaftlicher Differenzierung zu Be-
ginn der Neuzeit, in: Günter Vogler (Hrsg.), Wegscheiden der Reformation. Alternati-
ves Denken vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Weimar 1994, S. 277-308, hier S. 299. 

55 Konfessionelle Konformität war in frühneuzeitlichen Territorien und Städten tatsäch-
lich nur selten anzutreffen. Vgl. LEHMANN, Zur Bedeutung, S. 19; DREITZEL, Toleranz, 
S. 121; PRESS, Kriege und Krisen, S. 126; Zitat vgl. MAGRER, Kirche, S.104. — Die öko-
nomisch motivierte Aufnahme Fremder war ein Grundsatz merkantilistischer Wirt-
schaftspolitik. Vgl. GÖMMEL, Die Entwicklung der Wirtschaft, S.42. 

56 POSTEL, Asyl und Emigration, S. 202-207, Zitat S. 206; zu Hamburgs wirtschaftlicher 
Situation vgl. PRESS, S. 278-280, GÖMMEL, Die Entwicklung der Wirtschaft, S. 31-32. 

57 PRESS, Kriege und Krisen, S.126; die Toleranzkonzeptionen, die im Luthertum meist auf 
dem Grundsatz der „libertas conscientiae", der Gewissensfreiheit, beruhten, waren im 
konfessionellen Zeitalter stets begrenzt, d. h., die Fremdreligion besaß immer einen 
minderen Status, um die Norm der Einheit der Religion zu wahren. Vgl. DREITZEL, To-
leranz, S.117-118, Im, 125; siehe zum Problemfeld Toleranz und Pluralismus in der 
Frühen Neuzeit auch MAURER, Kirche, S.101-105; darauf, daß in dörflichen Gemein-
wesen die Nutzung des öffentlichen Dorfraumes für sakrale Zwecke der ‚wahren' Reli-
gion vorbehalten war und als ein Abbild der Machtverhältnisse verstanden wurde, weist 
hin SABINE ULLMANN, Sabbatmägde und Fronleichnam. Zu religiösen Konflikten zwi-
schen Christen und Juden in den schwäbischen Landgemeinden, in: Lehmann/Trepp 
(Hrsg.), Im Zeichen, S. 243-264, hier S. 260. 

58 Aus der Prävalenz alles Religiösen in jener Epoche ergab sich, daß die Aufnahme 
Andersgläubiger auch oder sogar ausschließlich theologisch begründet wurde. Vgl. 
dazu ERICH HASSINGER, Wirtschaftliche Motive und Argumente für religiöse Duld-
samkeit im 16. und 17. Jahrhundert, in: Archiv für Reformationsgeschichte 49 (1958) 
(Festschrift zum 7o. Geburtstag von Professor Dr. Gerhard Ritter, Freiburg), S. 226-
245, hier S. 227. 

59 Wenn in dieser Studie von Fremden- oder Judenpolitik die Rede ist, erfolgt das im Be-
wußtsein, daß im Kontext frühneuzeitlicher Staatlichkeit Politik als Einheit auf den Er-
halt der religiösen und weltlichen Ordnung bezogen war und es weder klar voneinan-
der abgegrenzte Sparten in der Politik gab noch diese je unabhängig von Religion statt-
fand. Unter Juden- oder Fremdenpolitik sollen also nicht Politikfelder im modernen 
Sinne, sondern auf diese Bereiche gerichtetes Handeln im Rahmen einer städtischen 
Politik verstanden werden, die zur damaligen Zeit auf einer Ordnung basierte, in der 
Weltliches und Religiöses eng miteinander verzahnt war. Vgl. dazu STOLLEIS, Religion 
und Politik, S. 23 Anm. z; RIES, Zur Bedeutung, S. 392 Anm. 144. 

6o Vgl. G. MÜLLER, Protestantische Orthodoxie, S. 457; BATTENBERG, Judenverordnungen, 
S. 3-4; vgl. dazu die hessischen bzw. hessen-darmstädtischen Judenordnungen von 5539 
und 1585 ebd., S. 59-61, S. 66-68; RIES, Zur Bedeutung, S. 369, 385, 405. 

61 Das Judenrecht, das die Rechtsstellung der jüdischen Minderheit gegenüber der christ-
lichen Umwelt nach dessen Territorialisierung und Kommerzialisierung vorwiegend 
auf territorialer und städtischer Ebene regelte, ist zu unterscheiden von dem (inner)jü-
dischen Recht, das auf Tora, Talmud und rabbinischen Satzungen beruht. Vgl. dazu 
BATTENBERG, Das Europäische Zeitalter, S. 175 ff.; DERS., Des Kaisers Kammerknechte, 
S. 587; DERS., Zur Rechtsstellung, S.132; vgl. auch S.17-18. 

62 CHRISTOPHER R. FRIEDRICHS, Jews in the Imperial Cities: A Political Perspective, in: 
Hsia/Lehmann (Ed.), In and Out of the Ghetto, S. 275-288, hier S. 276-277. 

63 Ebd., 5.276—z77. 
64 RIES, Zur Bedeutung, S. 376, 372-374; BATTENBERG, Des Kaisers Kammerknechte, S. 581. 
65 Zum Judenrecht als supplementärem Recht vgl. FRIEDRICH BATTENBERG, Rechtliche 
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Rahmenbedingungen jüdischer Existenz in der Frühneuzeit zwischen Reich und Territo-
rium, in: Rolf Kießling (Hrsg.), Die Judengemeinden in Schwaben im Kontext des Al-
ten Reiches, Berlin 1995, S. 53-80. 

66 Zwischen „normativer und alltagspraktischer Situation" bestand eine „unüberbrück-
bare Differenz". Vgl. dazu FRIEDRICH BATTENBERG, Zwischen Integration und Segre-
gation. Zu den Bedingungen jüdischen Lebens in der vormodernen christlichen Gesell-
schaft, in: Aschkenas 6, 2 (1996), S.421-454, hier S. 442, 445; DERS., Judenverordnun-
gen, S. 10. 

67 RIES, Jüdisches Leben, S. r6, 544; HSIA, Die Juden, S. 219, 221; die Möglichkeiten einer 
Analyse der Judenpolitik sind naturgemäß begrenzt durch den Quellenbestand. Bei-
spielsweise liegen keine Überlieferungen vor, die über Details der Sitzungen des Rates, 
der Bürgerschaft und der Bürgerlichen Kollegien Auskunft geben. Ähnliches gilt für das 
Geistliche Ministerium, den Konvent der Pfarrerschaft. Daher wird in der vorliegen-
den Studie wenig auf Haltung und Einstellungen der Individuen, aus denen sich die 
städtischen Gremien zusammensetzten, eingegangen werden können. Allerdings wird 
man davon ausgehen müssen, daß die Mitglieder dieser Gremien einem erheblichen 
Konformitätsdruck unterlagen. Vgl. dazu RIES, Jüdisches Leben, S.544; siehe auch 
S. 35-36; ein anonymer Bericht aus dem Jahre 1640 attestierte dem Rat eine ausge-
sprochen chaotische Amtsführung; daraus geht hervor, daß Abstimmungen meist un-
geordnet vor sich gingen, Minderheitenmeinungen wenig Beachtung geschenkt wurde 
und den Bürgermeistern eine dominante Rolle zukam. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. 
Aa, Nr. 2, Band 8a; vgl. dazu auch JOACHIM WHALEY, Religiöse Toleranz und sozialer 
Wandel in Hamburg 1529-1819, Hamburg 1992 (Arbeiten zur Kirchengeschichte Ham-
burg 18/Englische Originalausgabe Cambridge 1985), S. 52-53. 

68 RIES, Jüdisches Leben, S.16; Zitat vgl. SCHILLING, Die Stadt, S.48-49. 
69 CARL WOLFGANG HUISMANN SCHOSS, Das Evangelische Ministerium im 1-6. Jahrhun-

dert. Eine Untersuchung norddeutscher Stadtministerien unter Einbeziehung des Predi-
gerministeriums in Frankfurt am Main und des Geistlichen Ministeriums in Regensburg, 
Diss.Phil. Heidelberg 1983, S.1, 102, 107, 109-110; vgl. dazu ausführlich S. 54-59. 

70 RIES, Zur Bedeutung, S. 392-393; G. MÜLLER, Protestantische Orthodoxie, S.459; zur 
Periodisierung des konfessionellen Zeitalters vgl. SCHILLING, Die Konfessionalisierung, 
S. 24. 

71 RIES, Zur Bedeutung, S.3-0-3-1 R 	, - R. 86 R 
72 Seit 1663 war in Hamburg vorgeschrieben, daß von den 2.4 Ratsherren je zwölf Kaufleute 

und Juristen sein sollten. Einer der vier Bürgermeister, von denen zwei im jährlichen 
Wechsel die Geschäfte führten, sollte Kaufmann sein. Vgl. HANS-DIETER LOOSE, Das 
Zeitalter der Bürgerunruhen und der großen europäischen Kriege, in: Jochmann/Loose 
(Hrsg.), Hamburg. Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner, Band 1, S. 259-350, hier 
S. 271. Die vermehrt am städtischen Regiment beteiligten Juristen sind ein Indiz dafür, 
daß sich auch in den frühneuzeitlichen Städten eine Entwicklung in Richtung aufdie Aus-
bildung moderner Staatlichkeit vollzog. Vgl. GERTEIS, Die deutschen Städte, S.177-178. 

73 Als Rezesse wurden in Hamburg Vereinbarungen zwischen Ratsregiment und Bürger-
schaft bezeichnet, die die Grundlage der Hamburger Verfassung bildeten. Die 1529 im 
Langen Rezeß in Hamburg verankerte bürgerliche Mitsprache stellte eine Verfassungs-
entwicklung dar, die bis in die Neuzeit Stabilität bewies. Vgl. POSTEL, Reformation und 
Gegenreformation, S. 196-199, 217; Zitat vgl. TILMAN STIEVE, Der Kampf um die Re-
form in Hamburg 1789-1842, Hamburg 1993 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs 44), 
S. 70; zur Zusammensetzung der Bürgerschaft im 17. Jahrhundert vgl. GERD AUGNER, 
Die kaiserliche Kommission der Jahre 1708-1712. Hamburgs Beziehungen zu Kaiser und 
Reich zu Anfang des 18. Jahrhunderts, Hamburg 1983 (Beiträge zur Geschichte Ham-
burgs 23), S. to-rr; LOOSE, Das Zeitalter, S. 270-271. 
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74 POSTEL, Reformation und Gegenreformation, S. 219. 
75 Ebd., S. 194; LOOSE, Das Zeitalter, S. 269-270; zwar werden die seit dem s6. Jahrhun-

dert schubweise auftretenden, auf den modernen weltanschaulich neutralen Verfas-
sungsstaat zuführenden Säkularisierungs- und Differenzierungstendenzen in der Früh-
neuzeitforschung vornehmlich im Kontext der Ausbildung des frühmodernen Territo-
rialstaates diskutiert, die Idee der staatlichen Souveränität wirkte aber auch auf die früh-
neuzeitlichen Städte ein. Vgl. dazu SCHILLING, Die Stadt, S. 48-49- 

76 Zu Hamburgs wirtschaftlichem Aufstieg infolge der Verlagerung der europäischen 
Wirtschaftszentren in den Nordwesten sowie Hamburgs Rolle als „Kriegsgewinnler"-
Stadt nach 1648 vgl. PRESS, Kriege und Krisen, S. 278-280; SCHILLING, Die Stadt, 
S. 24-25, 3o, Zitat ebd. S.15; GERTEIS, Die deutschen Städte, 5.16o. 

77 Zur Hamburger Reformation vgl. RAINER POSTEL, Die Reformation in Hamburg 
1517-1528, Gütersloh 1986 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 52); 
zur lutherischen Identität Hamburgs vgl. SUSANNE RAU, Das Reformationsgedenken in 
der Hamburger Tradition des 16. bis 18. Jahrhunderts, Magisterarbeit der Universität 
Hamburg 5996. 

78 Die lutherisch-orthodoxe Geistlichkeit tendierte dazu, Koalitionen mit altständischen 
Kräften einzugehen, um ihre Ziele durchzusetzen. Vgl. SCHORN-SCHÜTTE, Evangeli-
sche Geistlichkeit, S.419, 454-455; in Braunschweig-Wolfenbüttel kam es im 16. Jahr-
hundert zu derartigen Koalitionen. Vgl. RIES, Zur Bedeutung, S.410-411; daß der 
Hamburger Rat sich mit der wirtschaftspolitisch motivierten Aufnahme Fremder ge-
genüber den Bürgern mit ihrem traditionell geprägten Wirtschaftsdenken durchsetzen 
konnte, war eine Ausnahmeerscheinung unter den damaligen reichsstädtischen Magi-
straten. Vgl. PRESS, Kriege und Krisen, S. 281-282. 

79 RIES, Zur Bedeutung, S. 358-359;  vgl. dazu auch die Ausführungen weiter unten. 
8o RIES, Jüdisches Leben, S.17, 424 DIES., Zur Bedeutung, S.358-359. 
81 RIES kommt zu dem Ergebnis, daß die niedersächsische Geistlichkeit im 16. Jahrhun-

dert antijüdische Forderungen oft dann durchsetzen konnte, wenn sie in der Bevölke-
rung ein Unruhe- und Bedrohungspotential entfachte. Die Obrigkeiten dort maßen 
der Judenduldung also einen geringeren Wert als dem Stadtfrieden bei, und eine Ver-
schlechterung der jüdischen Lebensbedingungen war meist die Folge. Vgl. DIES., Jüdi-
sches Leben, S.544-545;  DIES., Zur Bedeutung, S. 48- 

82 Auf den Umstand, daß nicht nur Bürger Teilhaber am politischen System in frühneu-
zeitlichen Reichsstädten waren, sondern auch städtische Interessengruppen ohne nor-
mierte politische Rechte und auch Juden Druck auf die Politik ausüben konnten, hat 
aufmerksam gemacht FRIEDRICHS, Jews, S. 278-279; mit Niederlassungsprivilegien für 
andere Orte und Drohungen, Hamburg den Rücken zu kehren, konnten die Sefarden 
politischen Druck ausüben. Vgl. dazu ARNO HERZIG, Die Hamburger Sephardim und 
ihr Taktieren um Niederlassungsrechte im Reich zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Asch-
kenas 4,1 (1994), 5.133-14o. 

83 Zur Reichsunmittelbarkeit Hamburgs vgl. PRESS, Kriege und Krisen, 5.124. 
84 PETER FREIMARK, Die Dreigemeinde Hamburg-Altona-Wandsbek im 18. Jahrhundert 

als jüdisches Zentrum in Deutschland, in: Arno Herzig (Hrsg.), Das alte Hamburg 
(5500-1848/49). Vergleiche — Beziehungen, Berlin/Hamburg 1989 (Hamburger Bei-
träge zur Öffentlichen Wissenschaft 5), 5.191-208, hier S. 193. 

85 LEHMANN, Das Zeitalter, S.41. 
86 RICHARD H. POPKIN, The Jews of the Netherlands in the Early Modern Period, in: 

Hsia/Lehmann (Ed.), In and Out of the Ghetto, S. 31I— 316; LEHMANN, Das Zeitalter, 
S.41, 123-131; ISRAEL, European Jewry, S. 81, 209, 218, 221, 224-229; zum Chiliasmus 
im Rahmen frühneuzeitlicher eschatologischer Vorstellungen vgl. JEAN DELUMEAU, 

Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. bis 18. Jahr- 

402 



hunderts, z Bde., Band z, Reinbek bei Hamburg 1985 (Französische Originalausgabe 
1978), S. 311-357. 

87 ISRAEL, European Jeuy, S. 221, 227; LEHMANN, Das Zeitalter, S. 171. 
88 Nonkonformistische religiöse Ideen wurden in der Frühen Neuzeit tendenziell überlo-

kal verbreitet. Vgl. LEHMANN, Zur Bedeutung, S. 21. 
89 Zur „kulturalistischen Wende" der Geschichtsschreibung in den letzten Jahren als Ge-

genreaktion auf die Sozialgeschichte, die hermeneutisch zu erschließende ,Wahrneh- 
mungs- und Handlungskontexte, Wert- und Bedeutungsgefüge" oft vernachlässigt, vgl. 
UTE DANIEL, Hoftheater. Zur Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und 19. Jahr- 
hundert, Stuttgart 1995, S. 451-459, Zitate 5.451; vgl. dazu auch JAcQuEs LE GOFF, Eine 
mehrdeutige Geschichte, in: Ulrich Raulff (Hrsg.), Mentalitäten-Geschichte. Zur histo- 
rischen Rekonstruktion geistiger Prozesse, Berlin 1987, 5.18-32, hier S. 21; als Beispiel 
für die anhaltende Diskussion über Kulturgeschichte sei genannt die Sammlung von 
Aufsätzen von WOLFGANG HARDTWIG und ULRICH WEHLER (Hrsg.), Kulturgeschichte 
Heute, Göttingen 1996 (Geschichte und Gesellschaft, Zeitschrift für Historische So-
zialwissenschaft, Sonderheft x6). 

90 ULRICH RAULFF und CHRISTIAN MEIER, Anthropologie im Kulturvergleich. Programm 
eines wissenschaftlichen Grenzgängertums, in: Raulff (Hrsg.), Mentalitäten-Geschichte, 
5.163 ff., hier 5.163. 

91 Mentalitäten bei der Betrachtung historischer Begebenheiten zu berücksichtigen heißt, 
,psychologische Anachronismen' zu vermeiden. Vgl. VOLKER SELLIN, Mentalität und 
Mentalitätsgeschichte, in: Historische Zeitschrift 2.41 (1985), S.555-598, hier S. 595-598. 

9z Vgl. dazu vor allem die Ausführungen zur Genese jüdischer Lebensbedingungen im Spät-
mittelalter bei RIES, Jüdisches Leben, S. 25-39, besonders S. 27; siehe auch 5.11-12; FuN-
KENSTEIN, Perceptions, 5.323; Zitat vgl. BATTENBERG, Zwischen Integration und Segre-
gation, S.427. 

93 Zur engen Beziehung zwischen Religiosität und Mentalität vgl. ULRICH RAULFF, Vor-
wort. Mentalitäten-Geschichte, in: Ders. (Hrsg.), Mentalitäten-Geschichte, S. 7-17, hier 
S.14; nach Raulff läßt sich „das Mentale" vielleicht sogar „als eine moderne Metapher 
für jene primäre Stellung zur Welt" sehen, „die im christlichen Vokabular ‚Glauben' 
hieß". Vgl. ebd.; siehe dazu auch FRANK-MICHAEL KUHLEMANN, Mentalitätsgeschichte. 
Theoretische und methodische Überlegungen am Beispiel der Religion im 19. und 2o. Jahr-
hundert, in: Hardtwig/Wehler (Hrsg.), Kulturgeschichte Heute, 5.182-211, hier S. 185. 

94 Diese durch kulturelle und gesellschaftliche Prägung erworbenen Sinnstrukturen die-
nen der Orientierung in der Lebenswelt und ermöglichen adäquate Deutungen und 
Reaktionen. Vgl. dazu die eingängigen Ausführungen zu Mentalität und Ideologie von 
VOLKER SELLIN, Einführung in die Geschichtswissenschaft, Göttingen 1995, 5.154-169, 
hier vor allem 5.154,  155, 158, 163; vgl. dazu auch ausführlicher DERS., Mentalität, S. 56s, 
571,  575,  58o,  584, 587, 589; kulturelle und gesellschaftliche Prägung meint hier „die un- 
mittelbare Prägung des Menschen durch seine soziale Lebenswelt und die von ihr aus- 
strahlenden, an ihr gemachten Lebenserfahrungen". Zitiert nach KUHLEMANN, Men- 
talitätsgeschichte, 5.186; die moderne Kognitionspsychologie beschäftigt sich mit 
„mentalen Repräsentationen von Strukturen und Prozessen der Umwelt", die dem ent-
sprechen dürften, was hier als Mentalität bezeichnet wird, und sich zu ganzen Syste-
men, sogenannten „belief systems", verdichten können. Vgl. FLOHR, Fremdenfeind-
lichkeit, S. 212; zur Xenophobie im Spätmittelalter und Früher Neuzeit vgl. DELUMEAU, 
Angst im Abendland, Band S. 63-80. 

95 SELLIN, Mentalität, S. 591; DERS., Einführung, 5.154-155;  soziales und politisches Han-
deln in Vergangenheit und Gegenwart erfolgt unter dem Einfluß epochenspezifischer 
kollektiver Einstellungen. Vgl. DERS., Mentalität, S.597; RAULFF/ MEIER, Anthropolo-
gie, 5.163. 
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96 	Mit den Mentalitäten gerät die „stabilste und unbeweglichste Schicht der Gesellschaft" 
in den Blick. Vgl. LE GOFF, Eine mehrdeutige Geschichte, S.19; SELLIN, Einführung, 
5.165; zur Kognitionspsychologie vgl. LEON FESTINGER, Theorie der kognitiven Disso-

nanz, hrsg. von Martin Irle und Volker Möntmann, Bern, Stuttgart und Wien 1978 
(Englische Originalausgabe 1957); siehe dazu auch FLOHR, Fremdenfeindlichkeit, 
S. 212-214; verallgemeinernde Gesamturteile kommen zustande, weil einzelne positiv 
oder negativ bewertete Merkmale oder Eigenschaften eines Sachverhalts bzw. einer Per-
son das Gesamturteil überstrahlen (sogenannter „Hak-Effekt"). Ebd., S. 215-216. —
Orientierungssicherheit verleiht auch die Stereotypisierung des Anderen, denn An-
dersartigkeit stellt eine Bedrohung für die Kontrolle und Ordnung in einer Gruppe dar. 
In der Wahrnehmung des Anderen als einer Bedrohung der Autonomie des Individu-
ums spiegelt sich die Bedrohung, die das Individuum selbst durch den in der Grup-
penzugehörigkeit liegenden Verlust an Selbstkontrolle und Autonomie empfindet und 
durch Projektion auf den Anderen externalisiert. Vgl. dazu GILMAN, Rasse, S. 12-19. 

97 FLOHR, Fremdenfeindlichkeit, S.216. 
98 	Vgl. dazu S. 20; allerdings wandelt sich mentales Orientierungswissen nicht zwangs- 

läufig, wenn sich der Kontext, an den es geknüpft ist, verändert. Es kann als „Fremd-
körper" fortbestehen. Vgl. SELLIN, Einführung, S. 164; denkbar ist auch, daß solche 
im genannten Sinne ‚überholten' mentalen Orientierungen an andere Kontexte ge-
bunden weiterexistieren. Das mag eine Erklärung dafür sein, daß sich im Zeitalter der 
Aufklärung die judenfeindlich geprägte kollektive Mentalität auch in sozialer Verach-
tung der jüdischen Minderheit niederschlug. 

99 Vgl. dazu den Appell an die Historiographie, nicht im Übergewicht den Blick auf 
Veränderungen in historischen Prozessen zu richten, sondern Kontinuitäten gleicher-
maßen wahrzunehmen, von DANIEL, Hoftheater, 5.455. 

ioo Den Anfang dieser Reihe machte HEINZ MoscHE GRAUPE, der erste Leiter des In-
stituts, mit einem Werk zur Geistesgeschichte der deutschen Juden. Vgl. HEINZ MO-

SCHE GRAUPE, Die Enstehung des modernen Judentums. Geistesgeschichte der deut-
schen Juden 1650-1942, Hamburg 1969 (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deut-
schen Juden — Zur Geschichte dieses Instituts vgl. das Geleit-, Gruß-, und Vorwort 
in dem Jubiläumsband, der zum fünfundzwanzigjährigen Bestehen des Instituts 1991 
erschien: PETER FREIMARK, ALICE JANKOWSKI und INA S. LORENZ (Hrsg.), Juden in 
Deutschland. Emanzipation, Integration, Verfolgung und Vernichtung. 25 Jahre Insti-
tut für die Geschichte der deutschen Juden Hamburg, Hamburg 1991 (Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Juden 17); siehe dazu auch PETER FREIMARK, Vom Hambur-
ger Umgang mit der Geschichte einer Minderheit. Vorgeschichte und Gründung des In-
stituts für die Geschichte der deutschen Juden, in: Ebd., S. 466-477 und in: ZHG 74/75 
(1989), S. 97 ff.; HoFFmANN, Juden und Judentum, S .38i. — Als Beispiele für diese For-
schungsschwerpunkte seien genannt: die Darstellung zur Geschichte der Hamburger 
Juden von HELGA KROHN, Die Juden in Hamburg. Die politische, soziale und kultu-
relle Entwicklung einer jüdischen Großstadtgemeinde nach der Emanzipation. 
1848-1918, Hamburg 1974 (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden 
4); vgl. auch folgende Aufsatzsammlungen: PETER FREIMARK, INA LORENZ und GÜN-
TER MARWEDEL (Hrsg.), Judentore, Kuggel, Steuerkonten. Untersuchungen zur Ge-
schichte der deutschen Juden vornehmlich im Hamburger Raum, Hamburg 1983 (Ham-
burger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden 9); PETER FREIMARK und ARNO 
HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden in der Emanzipationsphase (1780-1870), Ham-
burg 1989 (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden 15); ARNO HER-
ZIG und INA LORENZ (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Saskia Rohde, Verdrängung und 
Vernichtung der Juden unter dem Nationalsozialismus, Hamburg 1992 (Hamburger 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden 19). 
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IOI HEINZ MOSCHE GRAUPE (Hrsg. und Übersetzer), Die Statuten der drei Gemeinden 
Altona, Hamburg und Wandsbek. Quellen zur jüdischen Gemeindeorganisation im 17. 
und 18. Jahrhundert, Teil 1: Einleitung und Übersetzungen, Teil 2: Texte, Hamburg 
1973 (Hamburger Beiträge zu Geschichte der deutschen Juden 3); GÜNTER MARWE-
DEL (Hrsg.), Die Privilegien der Juden in Altana, Hamburg 1976 (Hamburger 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden 5). 

102 HERZIG (Hrsg.), Die Juden in Hamburg. Zu den das 17. Jahrhundert einbeziehenden 
Beiträgen von BöHm und MARWEDEL vgl. weiter unten. 

103 MICHAEL STUDEMUND-HALEVY (Hrsg.), in Verbindung mit PETER KOJ, Die Se-
farden in Hamburg. Zur Geschichte einer Minderheit, Band z, Hamburg 1994 (Die 
Sefarden in Hamburg 1); MICHAEL STUDEMUND-HALüVY (Hrsg.), Die Sefarden in 
Hamburg. Zur Geschichte einer Minderheit, Band z, Hamburg 1997 (Die Sefar-
den in Hamburg z); vgl. auch demnächst DERS., Biographisches Lexikon der Ham-
burger Sefarden. Die Grabinschriften des Portugiesenftiedhofi an der Königstraße in 
Hamburg-Altona, Hamburg 2000 (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deut-
schen Juden 22). 

104 DERS., Bibliographie zur Geschichte der Juden in Hamburg, München u. a. 1994 (Bi-
bliographien zur deutsch-jüdischen Geschichte 5). 

105 NETER] D[AVID] H[EINRICH] REILS, Beiträge zur ältesten Geschichte der Juden in 
Hamburg, in: ZHG 2 (1847), S.357-414. Im selben Band der ZHG ist ein Beitrag 
REILS' zur Frage des Ansiedlungszeitpunkts von Juden in Hamburg veröffentlicht. 
Vgl. DERS., Von der ältesten Niederlassung der Juden in Hamburg, in: Ebd., S.157-166. 
Siehe dazu auch S. 69-7o; zu REILS vgl. HANS SCHRÖDER (Hrsg.), Lexikon der Ham-
burgischen Schriftsteller, 8 Bände, Hamburg 1849-1883, Band 6, S.189-190. 

Io6 A[LFRED] FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte der portugiesisch-israelitischen 
Gemeinde, Hamburg 1898; DERS., Die älteste Geschichte der deutschen Juden in Ham-
burg, in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 43 (1899) 
(Neue Folge 7), S. 271-2,82, S. 322-328, S.370-381. 

107 MAX GRUNWALD, Portugiesengräber auf deutscher Erde. Ein Beitrag zur Kultur- und 
Kunstgeschichte, Hamburg 1902; DERS., Hamburgs deutsche Juden bis zur Auflösung 
der Dreigemeinden 18.u, Hamburg 1904. 

io8 Vgl. zum Beispiel EDUARD DUKESZ, Zur Geschichte und Genealogie der ersten Fami-
lien der hochdeutschen Israeliten Gemeinde in Hamburg-Altona, Hamburg 1915; zu 
weiteren, von den genannten Autoren verfaßten Beiträgen vgl. STUDEMUND-HALEVY, 
Bibliographie. 

109 HERBERT GONSIOROWSKI, Die Berufe der Juden Hamburgs von der Einwanderung bis 
zur Emanzipation, Diss. Jur. Hamburg 1927; HARTMUT LEVY, Die Entwicklung der 
Rechtsstellung der Hamburger Juden, Diss. Jur. Hamburg 1933. 

Im 

	

	HERMANN KELLENBENZ, Sephardim an der unteren Elbe. Ihre wirtschaftliche und po- 
litische Bedeutung vom Ende des 16. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts, Wiesbaden 
1958 (Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 4o); zur 
frühen Geschichte der Sefarden in Hamburg vgl. auch DERS., Unternehmerkräfte im 
Hamburger Portugal- und Spanienhandel 1590-1625, Hamburg 1954  (Veröffentli-
chungen der Wirtschaftsgeschichtlichen Forschungsstelle e.V. ro); vgl. dazu auch die 
Rezension von HANS BOLLAND in ZHG 43 (1956), S. 226-229. — Zur Entstehungsge-
schichte VOR KELLENBENZ' Werk vgl. HOFFMANN, Juden und Judentum, S. 678; vgl. 
auch den Nachruf auf den 1990 verstorbenen Wirtschaftshistoriker HERMANN KEL-
LENBENZ: MANFRED JESSEN-KLINGENBERG in: Zeitschrift für Schleswig-Holsteini-
sche Geschichte 119 (1994), S. 9 ff.; Bibliographie von KELLENBENZ' Werken vgl. ebd., 
S. II ff. — Im Blick auf den Entstehungszusammenhang von KELLENBENZ' Sephardim 
fällt dessen Verwendung des Begriffs „Sippe" ins Auge, der wohl in den Sprachge- 

405 



wohnheiten der nationalsozialistischen Ideologie wurzelt; offenbar bestand 1958 noch 
keine Sensibilität für die Problematik dieser Diktion. Gänzlich antisemitisch geprägt 
ist dagegen zum Beispiel der — auch von KELLENBENZ kommentarlos herangezogene 
— Beitrag von TREUTLER, der von der Forschung nach 1945 kaum rezipiert wurde, ob-
wohl darin einige bislang unbekannte Quellen ediert sind. Vgl. H [ERMANN] TREUT-
LER, Aus den ersten Anfängen der Judenfrage in Hamburg. Wie es Hamburg in frühe-
ren  Jahren mit seinen Juden erging, in: Handel und Handwerk. Die Monatsschrift für 
die hamburgische Wirtschaft 1939, März: I, S. 25-27; April: II, S. 25-27; Mai: III, 
S. 25-27; Juni: IV, S. 21-23; JUL: V, S. 17-19; 	VI, S.17-19 [CB]. 

111 	1992 erschien dessen Arbeit in deutscher Sprache. Vgl. WHALEY, Religiöse Toleranz. — 
An neueren Darstellungen, in denen die Geschichte der Juden in Hamburg im 
17. Jahrhundert — mitunter nur am Rande — behandelt wird, sind zu nennen: 
GÜNTER MARWEDEL, Geschichte der Juden in Hamburg, Altona und Wandsbek, 
Hamburg 1982 (Vorträge und Aufsätze, hrsg. vom Verein für Hamburgische Ge-
schichte, Heft 25); BÖHM, Die Sephardim; GÜNTER MARWEDEL, Die aschkenasischen 
Juden im Hamburger Raum (bis 1780), in: Herzig (Hrsg.), Die Juden in Hamburg 
1590 bis 1990, S.41-60; GÜNTER BÖHM, Antijüdische  Ressentiments gegenüber den 
Hamburger Sefarden,  in: Studemund-Hakvy (Hrsg.), Die Sefarden in Hamburg, 
Band I, S. 89-102. 

112 HILTRUD WALLENBORN, „Portugiesische Nation" und „hochdeutsche Juden". Die 
Hamburger sephardische Gemeinde und die Ansiedlung von aschkenasischen Juden im 
Hamburger Raum, in: Menora. Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte 1997, 
S. 121-149; YOSEF KAPLAN, The Place of Herem in the Sefardic Community of Ham-
burg during the Seventeenth Century, in: Studemund-Halevy (Hrsg.), Die Sefarden in 
Hamburg, Band I, S. 63-88. 

113 Zu Amsterdam und London als Zentren der Sefardenforschung vgl. MICHAEL STU-
DEMUND-HALüVY, Sprachverhalten und Assimilation der portugiesischen Juden in 
Hamburg, in: Herzig (Hrsg.), Die Juden in Hamburg 1590 bis 1990, S. 283-298, hier 
5.283. — Vgl. im übrigen JONATHAN I. ISRAEL, Spain and the Dutch Sephardim, 
1609-1660, in: Studia Rosenthaliana 12 (1978), S. 1-61; YOSEF KAPLAN, HENRY 
MüCHOULAN and RICHARD H. POPKIN (Ed.), Menasseh Ben Israel and his World, Lei-
den u. a. 1989 (Brill's Studies in Intellectual History 15); RICHARD H. POPKIN and 
ARJo VANDERJAGT (Ed.), Scepticism and Irreligion in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries, Leiden, New York, Köln 1993 (Brill's Studies in Intellectual History 37); 
RICHARD H. POPKIN und GORDON WEINER (Ed.), Jewish Christians and Christian 
Jews. From the Renaissance to the Enlightenment, Dordrecht u. a. 1994  (International 
Archives of the History of Ideas 138); KAPLAN, The Place of Herem; JONATHAN I. Is-
RAEL, Duarte Nunes da Costa alias Jacob Curiel aus Hamburg (1585-1664), in: Stude-
mund-Hakvy (Hrsg.), Die Sefarden in Hamburg, Band I, S. 267-290. 

114 Vgl. dazu S. 19-2o Anm. 41. — Allerdings könnte eine systematische Aufbereitung der 
Quellen nichtjüdischer Provenienz aus dem 17. Jahrhundert zur Aufhellung der inner-
gemeindlichen Geschichte beitragen, u. a. könnte angesichts des heute Verwirrung 
stiftenden, damals unter den Sefarden üblichen Gebrauchs von innerjüdischen Na-
men neben Namen für Außenkontakte die Auflistung von Namen und Zeitpunkt von 
in staatlichen oder kirchlichen Überlieferungen genannten Sefarden vielleicht zur 
Identifizierung mancher Person beitragen. 

115 JocHmANN/Loosn (Hrsg.), Hamburg. Geschichte der Stadt, Band Hans-Dieter 
Loose (Hrsg.), Von den Anfängen bis zur Reichsgründung, Band z: Werner Jochmann 
(Hrsg.), Vom Kaiserreich bis zur Gegenwart, Hamburg 1982 und 1986. — POSTEL, Re-
formation und Gegenreformation; LOOSE, Das Zeitalter; FRANKLIN KOPITZSCH, Zwi-
schen Hauptrezeg und Franzosenzeit, in: Jochmann/Loose (Hrsg.), Hamburg, Ge- 
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schichte der Stadt, Band 1, 5.351-414. — Zur hamburgischen Geschichtsschreibung 
siehe JOIST GROLLE, Hamburg und seine Historiker, Hamburg 1997 (Veröffentli-
chungen des Vereins für Hamburgische Geschichte 43)• 

116 Als ein Beispiel unter vielen sei hier genannt der Beitrag von JOHANNES GEFFCKEN, 
Die Leichenbegängnisse in Hamburg im siebzehnten Jahrhundert, in: ZHG 1 (1841), 
S. 497-522; zur älteren hamburgischen Historiographie vgl. KOPITZSCH, Grundzüge, 
S.103-134. — Vgl. im übrigen DIETER KLEMENZ, Der Religionsunterricht in Hamburg 
von der Kirchenordnung von 1529 bis zum staatlichen Unterrichtsgesetz von leo, Ham- 
burg 1971 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs 5); MARTIN REISSMANN, Die hambur-
gische Kaufmannschaft des 17. Jahrhunderts in sozialgeschichtlicher Sicht, Hamburg 
1975 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs 4); AUGNER, Die kaiserliche Kommission. 

117 KOPITZSCH, Grundzüge, S. 28-87, 112-136, siehe dazu auch Ergänzungen und Be-
richtigungen zur 2. Auflage, ebd., S. 827 ff., Zitat ebd., S. 40. 

118 Zu diesen Forschungsdefiziten vgl. ebd., 5.159 (Verwaltungsgeschichte), S. 55-56, 148 
(Verfassungskämpfe), 5.156 (sozialgenealogische Untersuchung der Ratskreise); die 
Untersuchung der Verfassungskämpfe am Ende des 17. Jahrhunderts von HERMANN 
RÜCKLEBEN, die eine Fülle von Informationen bietet, ist nicht frei von Tendenzen zur 
Parteinahme für den Rat. Vgl. HERMANN RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung der ham- 
burgischen Ratsgewalt. Kirchliche Bewegungen und bürgerliche Unruhen im ausgehen- 
den v.  Jahrhundert, Hamburg 1970 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs 2); siehe dazu 
auch KOPITZSCH, Grundzüge, 5.149; für Analysen der Oberaltenkreise liegt zwar das 
Material vor, aber im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich, dieses nach sozial-
geschichtlichen Kriterien aufzuarbeiten. Vgl. dazu ebd., S.158; siehe dazu F[RIED-
RICH] GEORG BUEK, Die Hamburgischen Oberalten, ihre bürgerliche Wirksamkeit und 
ihre Familien, Hamburg 1857. 

119 KOPITZSCH, Grundzüge S. 53; vgl. dazu auch S. 24 Anm. 67. 
120 Zur traditionellen Geringschätzung des Zeitalters der Orthodoxie in der Kirchenge-

schichtsschreibung und daraus resultierendendem Forschungsbedarf vgl. HOFFMANN, 
Protestantischer Barock, 5.157-162; zu den spezifischen Forschungslücken in Ham-
burg vgl. KOPITZSCH, Grundzüge, S. 28, 148. 

121 DIETER BREUER, Absolutistische Staatsfirm und neue Frömmigkeitsfirmen. Vorüber-
legungen zu einer Frömmigkeitsgeschichte der frühen Neuzeit aus literaturhistorischer 
Sicht, in: Ders. (Hrsg.), Frömmigkeit in der frühen Neuzeit. Studien zur religiösen Li- 
teratur des 17. Jahrhunderts in Deutschland, Amsterdam 1984 (Chloe, Beihefte zum 
Daphnis z), S. 5-25, hier S. 5-6; HANSGEORG MOLITOR, Frömmigkeit in Spätmittel- 
alter und früher Neuzeit als historisch-methodisches Problem, in: Horst Rabe, Hans- 
georg Molitor und Hans-Christoph Rublack (Hrsg.), Festgabe für Walter Zeeden zum 
6o. Geburtstag am 14. Mai 1976, Münster 1976 (Reformationsgeschichtliche Studien 
und Texte, Supplementband 2), 5.1-20, hier S. 7; siehe dazu auch MAURER, Kirche, 
S. 53-56, besonders S. 54-55. — Nicht frei von apologetischen Tendenzen ist zum Bei-
spiel der Beitrag von MAURER, Die Zeit der Reformation; vgl. dazu auch die Bemer-
kungen der Herausgeber zu Luthers Judenfeindschaft von RENGSTORF und VON 
KORTZFLEISCH, Nachwort, in: Dies. (Hrsg.), Kirche und Synagoge, Band 2, 
S. 706-715, hier S. 712-714. 

122 Vgl. dazu den Appell LEHMANNS, Religion und Religiosität im Rahmen von For-
schungen zum Barockzeitalter angemessen zu berücksichtigen. DERS., Zur Bedeu-
tung; vgl. dazu auch RICHARD VAN DÜLMEN, Religionsgeschichte in der historischen 
Sozialforschung, in: Ders., Religion und Gesellschaft. Beiträge zu einer Religionsge-
schichte der Neuzeit, Frankfurt am Main 1989, 5.215—z39; DERS., Volksfrömmigkeit 
und konfessionelles Christentum im 16. und 17. Jahrhundert, in: Ebd., S. 50-69. — Zum 
Forschungsgegenstand Konfessionalismus vgl. SCHILLING, Die Konfessionalisierung; 
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siehe zum Forschungsstand auch MAURER, Kirche, S. 68-79; zur Situation in Ham-
burg vgl. WHALEY, Religiöse Toleranz; siehe dazu auch RAU, Das Reformationsgeden-

ken; DIES., Reformationsjubiläen und konfessionelle Identität in Hamburg, in: Mittei-
lungen des Hamburger Arbeitskreises für Regionalgeschichte 33 (Dezember 1998), 
S. 23-38. — Beispielgebend für sozialgeschichtliche Untersuchungen regionaler evan-
gelischer Pfarrerschaften in der Frühen Neuzeit ist die Arbeit von SCHORN-SCHÜTTE, 
Evangelische Geistlichkeit; vgl. dazu auch MAURER, Kirche, S.9o. 

123 Es bleibt der theologischen Wissenschaft überlassen, Aussagen zur Kirchen-, Religi-
ons- und Theologiehistorie in dieser Untersuchung, die von einer Nichttheologin ver-
faßt wurde, zu korrigieren. Vgl. zum Stand der Kirchen- und Religionsgeschichte 
MAURER, Kirche, S. 53-56. — Zu den Defiziten Hamburger Forschungen zu diesem 
Bereich, unter denen außerdem der Mangel an Untersuchungen der Auseinanderset-
zungen zwischen Pietismus und Orthodoxie am Ende des 17. Jahrhunderts hervorzu-
heben ist, vgl. KOPITZSCH, Grundzüge, S. 129, 148, 200; in den vorliegenden Unter-
suchungen zur hamburgischen Kirchengeschichte des 17. Jahrhunderts, die zumeist äl-
teren Datums sind, spiegeln sich deutlich zeitgebundene Erkenntnisinteressen der 
Verfasser — mehrheitlich waren diese Theologen — wider. Beispielsweise fand der Pa-
stor und Senior Johannes Müller, der immerhin sechsundvierzig Jahre — von 1626 bis 
1672 — als Pastor und davon vierungzwanzig Jahre als Senior in Hamburg amtierte und 
als orthodoxer Streiter wahrhaft eine typische wie prägende Gestalt jener Zeit war, bis-
her keine Würdigung. Soweit es biographische Beiträge zu den Hamburger Geistli-
chen der Barockzeit gibt, werden darin eher Persönlichkeiten wie Johann Balthasar 
Schupp behandelt, der zwar ein seinerzeit über die Grenzen Hamburgs hinaus be-
kannter, kerniger Barockprediger, aber für die in der hamburgischen Kirche damals 
vorherrschende Linie gerade nicht charakteristisch war. Vgl. dazu S.127-129,184-186; 
vgl. dazu auch JOHANN HEINRICH HOECK, Bilder aus der Geschichte der Hamburgi-
schen Kirche seit der Reformation, Hamburg 1900; HANS HINRICH WENDT, Dr. Phi-
lipp Nicolai, Hauptpastor zu St. Catharinen in Hamburg. Vorlesungen gehalten auf 
Veranlassung des Vereins flir hamburgische Geschichte, Hamburg 1859; GEORG DAUR, 
Von Predigern und Bürgern: Eine hamburgische Kirchengeschichte von der Reformation 
bis zur Gegenwart, Hamburg 1970. 

124 FRIEDRICH HAMMER und HERWARTH VON SCHADE (Hrsg.), Die Hamburger Pasto-
rinnen und Pastoren seit der Reformation. Teil 1: Hauptverzeichnis. Teil 2: Gemeinde-
verzeichnis, Hamburg 1995; bis dahin gab es lediglich das gleichwohl sehr nützliche, 
nach Kirchen und chronologisch gegliederte Verzeichnis von WILHELM JENSEN, Die 
hamburgische Kirche und ihre Geistlichen seit der Reformation, Hamburg 1958. — Daß 
an Untersuchungen der Predigt der Orthodoxie dringend Bedarf besteht, stellt fest 
HOFFMANN, Protestantischer Barock, S.16o; zum wachsenden Interesse an der Quel-
lengattung Predigten vgl. exemplarisch PATRICE VEIT, Kirchenlieder und lutherisches 
»Privatleben": die Leichenpredigten als Fallstudie, in: Breuer (Hrsg.), Religion und Re-
ligiosität, S. 593-602; siehe dazu auch KOPITZSCH, Grundzüge, S. 129. 

125 Allgemein zum Staatsarchiv Hamburg vgl. HANS-DIETER LOOSE (Bearbeiter), Be-
stände des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg. Kurzübersicht sowie Zu-
sammenstellung von genealogischen Quellen und Zeitungen, Hamburg 5973; PETER 
FLAMME, PETER GABRIELSSON und KLAUS-JOACHIM LORENZEN-SCHMIDT (Hrsg.), 
Kommentierte Übersicht über die Bestände des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt 
Hamburg, Hamburg 1995 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und 
Hansestadt Hamburg 14), S. 13-17; zum Bestand Senat vgl. ebd., S. 23-24 (555-5); zum 
Bestand Ministerium vgl. ebd., S. 303 (511-1); vgl. dazu die Rezension von ELKE HAU-
SCHILDT in: ZHG 84, 1998, S. 226-229. 

126 LOOSE, Bestände, S.9-1o, 13-14; FLAMME/GABRIELSSON/LORENZEN-SCHMIDT, 
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Kommentierte Übersicht, S. 23; WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 243; manche Akten sind 
zudem unpaginiert. Vgl. dazu auch ebd. 

127 Zu den Signaturen vgl. FLAMME/GABRIELSSON/LORENZEN-SCHMIDT, Kommentierte 
Übersicht, S.23. 

128 Ebd., S. 29 (12t-1); zu beachten ist bei diesem Bestand, daß die Rekonstruktionen sich 
aus nicht unterscheidbaren von der Bürgerschaft und dem Rat gefertigten Abschrif-
ten dieser Protokolle zusammensetzen. 

129 Ebd., S. 29-30 (121-2), S. 23-24 (ii1-1), S. 320 (611-3). Die Berücksichtigung des Be-
stands „Heilig-Geist-Hospital" erklärt sich daraus, daß dieses Hospital unter der Ver- 
waltung der Oberalten stand. Vgl. dazu ROBERT MÖLLER, 750 Jahre Hospital zum Hei-
ligen Geist mit Oberalten-Stift und Marien-Magdalenen-Kloster. Die Geschichte des 
Hospitals mit Oberalten-Stift und des Marien-Magdalenen-Klosters von der Gründung 
bis zur Zerstörung im 2. Weltkrieg, Hamburg 1977. 

130 F LAMME / GABRIELSSON /LORENZEN-SCHMIDT, Kommentierte Übersicht, 5.503 
(73r—r). 

131 Diese Indices sind selbst wiederum eine aufschlußreiche Quelle für die hamburgische 
Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts, da Goeze manches mit Kommentaren versah. 
Zu den Indices vgl. auch WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 244. 

132 Für die Jahre 1636 bis 1647 und 1674 bis 1679 sind keine Protokolle überliefert. Das 
früheste Protkoll, das für die Jahre 1609 bis 1635 vorliegt, stammt offenbar aus der Fe- 
der von Sigismund Ph. Schelhammer, eines Sohnes des Seniors Johannes Schelham- 
mer; das ergibt sich aus dem Vergleich der in den Ministerialakten vorhandenen Ab- 
schrift des Seniors Schultz mit derjenigen in der Hamburgensiensammlung der Com- 
merzbibliothek vorliegenden, die S. Ph. Schelhammer zugeschrieben ist. Vgl. StAH, 
Ministerium, II CB, HbS, S/848, („Protocollum M. Sigism. Philonis Schelham- 
mers, Archi-Diaconi zu St. Petri von Hamburgischen Kirchensachen, von Anno 
1609-1636"); siehe dazu auch S. 61. — Eine annähernd regelmäßige Protokollführung 
der Senioren setzte im Jahr 1648 mit der Amtsübernahme Johannes Müllers ein. Vgl. 
dazu S.181 Anm. 24. — Senior Schultz führte das offizielle Protokoll des Ministeriums 
nur für die Jahre 1691 bis 1697. Für seine letzten Amtsjahre bis zu seinem Tod im Jahr 
1699 ist auf das Diarium zurückzugreifen, das dieser Geistliche seit 1686 führte und 
das eine — wenn auch schwer entzifferbare — äußerst ergiebige Quelle nicht nur für die 
Kirchengeschichte Hamburgs ist. Das Diarium befindet sich in StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Hb Nr.3 Vol. 2b; vgl. dazu auch S. 281 Anm. 24. 

133 FLAMME/GABRIELSSON/LORENZEN-SCHMIDT, Kommentierte Übersicht, 5.499. 
134 Ebd., S. 317-316 (522-1); zur Geschichte des Archivgutes der jüdischen Gemeinden 

siehe auch FREIMARK, Vom Hamburger Umgang, S.467-47o. 
135 ISAAK CASSUTO (Hrsg. und Übersetzer), Aus dem ältesten Protokollbuch der Portugie-

sisch-Jüdischen Gemeinde in Hamburg, in: Jahrbuch der jüdisch-literarischen Gesell- 
schaft Frankfurt/M. 6 (1908), S.1-53; 7 (1909), S.159-210; 8 (r910), S. 227-290; 9 
(i911), S. 318-366; 10 (1912), S. 225-295; II (1915), S.1-76; ; 13 (1920), S. 55-118. — Die 
Ergänzung dieser Edition um die Protokolle der Jahre 1672 bis 1682 wäre angesichts 
der insgesamt für das 17. Jahrhundert dürftigen Quellenlage äußerst wünschenswert. 

136 StAH, Jüdische Gemeinden, 996d; vgl. dazu auch S.73 Anm. 123. 
137 Zu diesen Beständen vgl. FLAMME/GABRIELSSON/LORENZEN-SCHMIDT, Kommen-

tierte Übersicht, 5.344 (611-20/28), S. 508 (741-2), S.160 (362-1), 5.347 (612-1/31), 
S. 454 (622-1), S.5o8  (741-4), S• 9r (311-1 I), 5.61 (211-2), S. 3o6 (512-5 und 512-4), 
S. 144 (354-1),  5.119 (332-1 8). 

138 Zur SuB vgl. Führer durch die Hamburger Bibliotheken, bearbeitet von KLAUS 
GOTTSLEBEN, sechste, neubearbeitete Auflage, Hamburg 199o, 5.13-17; WERNER 
KAYSER, 5oo Jahre wissenschaftliche Bibliothek in Hamburg. 1479-1979. Von der Rats- 
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bücherei zur Staats- und Universitätsbibliothek, mit Beiträgen von Hellmut Braun 
und Erich Zimmermann, Hamburg 1979 (Mitteilungen aus der Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Hamburg 8); zur Commerzbibliothek vgl. Führer durch die Ham-
burger Bibliotheken, S.44-45; BERTA BACKE-DIETRICH, Die Geschichte der Com-
merz-Bibliothek, in: 250 Jahre Commerzbibliothek der Handelskammer Hamburg. 
1735-1985, Hamburg 1985, S. 	— Der Mangel an aktuellen Bestandsverzeichnis- 
sen der Handschriftenabteilung der Staats- und Universitätsbibliothek wird ausgegli-
chen durch die sachkundige, freundliche und geduldige Beratung und Hilfe des Per-
sonals. 

139 Zur Briefesammlung vgl. Suppellex Epistolica Uffenbachii et Wolfiorum. Katalog der 
Uffenbach-Wolfichen Briefsammlung, hrsg. und bearbeitet von NILÜFER KRÜGER, er-
ster Teilband: Katalog der Schreiber, zweiter Teilband: Katalog der Schreiber. Katalog 
der Adressaten, Nachtrag, Hamburg 1978 (Katalog der Handschriften der Staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg 8). — Die Hansischen Codices enthalten Material zur 
Geschichte Hamburgs, und zwar auch zur Kirchengeschichte. In diesem Bestand 
wurde beispielsweise eine wertvolle Quelle für die vorliegende Arbeit aufgefunden, 
nämlich die Lebensschreibung des Seniors Schelhammer, die dessen Sohn Sigismund 
Philo verfaßte. Vgl. SuB, HS, Cod. Hans. III 106,1. Die überwiegend von dem Verfas-
ser der hamburgischen Kirchengeschichte NICOLAUS STAPHORST gefertigte Abschrift 
trägt den Titel: „De vitae curriculo Joannis Schelhammeri Pastoris Hamburgi ad S. Pe-
tri et Pauli et Senioris [...] ibidem Ministerii. Eo ipius ore observiret und ex libris et 
scriptis zusammen colligiret per Sigism. P. Schellhammer (sic!) fil." Offenbar kamen 
diese Bestände über STAPHORST in die Handschriftensammlung der SuB. Vgl. dazu NI-
COLAUS STAPHORST, Verzeichnis einiger zur hamburgischen Kirchen-Historie gehören-
den Urkunden, welche theils aus Rever. Ministerii Actis, theils aus hiesiger Stadtbiblio-
thek, theils von guten Freunden gesammelt, Hamburg 172o. Aus der Reihe der Chroni-
ken unter den Hansischen Codices wurden benutzt SuB, HS, Cod. Hans. III 67,2, Co-
dex chartaeceus: i) Hamburger Prediger Chronica und Deputation, wan undt was Ard 
und Weiße die reine Lehre Doctor M. Lutheri sey in Hamburg gekommen. Wahrhaff-
tiger Bericht wo der Papisten Messen, Predigen und anderen Kirchengebräuche alher 
zu Hamburg geändert und abgekommen, und angenommen, wieder die [...] desglei-
chen Catalogus oder Register des gantzen Ministerii zu Hamburg [...] 2) Adam Trat-
zigers Chronica der Stadt Hamburg und Jahrbücher aus alten Recessen und glaub-
würdigen Schriften zusammengezogen etc. fortgesetzt bis 1701 (1707). — Im Bestand 
der Theologischen Codices befinden sich u. a. Quellen zur Kirchen- und Sektenge-
schichte, Erbauungsliteratur und Schrifttum zur Reformationsgeschichte. Vgl. dazu 
Die theologischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg. 1. 
Die Foliohandschriften, beschrieben von PETER JÖRG BECKER, Hamburg 1975 (Kata-
log der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 2); Die theolo-
gischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg. 2. Die 
Quarthandschriften (Cod. theol. 1252-1750), beschrieben von NILÜFER KRÜGER, Stutt-
gart 1985 (Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
z); Die theologischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek in Ham-
burg. 3. Quarthandschriften und kleinere Formate (Cod. theol. 1751-2228), beschrieben 
von NILÜFER KRÜGER, Stuttgart 5993 (Katalog der Handschriften der Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Hamburg 2); zur Geschichte des Pietismus von Belang erscheint 
beispielsweise SuB, HS, Cod. Theol. 1894 („Mystica variorum Auctorum MSS" / „ex 
Biblioteca Wolfiana"). 

140 Vgl. beispielsweise CB, HbS, S/849, Sammlung von Briefen etc. zur hamburgischen 
Kirchengeschichte, mit vorgeschriebenem Inhaltsverzeichnis von J. Fr. Winckler. Vgl. 
dazu S. 2.47 Anm. 455; siehe auch CB, HbS, S/876, Kirchenwesen betr. kirchliche An- 
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gelegenheiten und Juden. Vgl. dazu S. 332 Anm. 29o. — Die 1735 gegründete Com-
merzbibliothek sammelte von Beginn an auch Hamburgensien. Vgl. BACKE-DIE-
TRICH, Die Geschichte der Commerz-Bibliothek, S. 18-19. Siehe dazu den alten Be-
standskatalog der Hamburgensien der Commerzbibliothek in der Bibliothek selbst so-
wie in der Hamburgensiensammlung der SuB [HH 5442/1]. 

141 Im wesentlichen folgt die Zitierweise den Hinweisen von JOHANNES SCHULTZE, 
Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deut-
schen Geschichte, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 98 (1962), S. r—H. 

142 HERMANN GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und 
der Neuzeit, zwölfte Auflage, durchgesehen von Jürgen Asch, Hannover 1982, S. 25-27. 

Die Zeit von 1590 bis 1612 (Seite 53 bis 115) 

Anmerkungen 1-348 

Zum Konkordienbuch und zur Konkordienformel vgl. RGG, dritte, völlig neu bear- 
beitete Auflage in Gemeinschaft mit HANS FAHR- VON CAMPENHAUSEN u. a. hrsg. von 
KURT GALLING, 6 Bände, Tübingen 1957-1965, Band 3, S.1776-1778; MAURER, Kirche, 
S. 6-8. — Vgl. auch HOECK, Bilder, S. 32-33; siehe dazu auch JENSEN, Die hamburgi-
sche Kirche, S. 29-31. 

z 	Zitiert nach SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 24. 
3 Vgl. dazu den Abschnitt zur altprotestantischen Orthodoxie in RGG, 3. Auflage, Band 

4, 5.1719 ff., hier S.1722; zum Konfessionalismus im Reich vgl. SCHILLING, Die Kon-
fessionalisierung; RIES, Zur Bedeutung, 5.393-394; zum Calvinismus vgl. MAURER, 
Kirche, S. 17-19. 

4 	WOLFGANG PHILIPP (Hrsg.), Das Zeitalter der Aufklärung, Bremen 1963 (Klassiker des 
Protestantismus 7), S. )(XXV, XLVI—XLVII; zur Glaubenskrise des ][7. Jahrhunderts vgl. 
auch LEHMANN, Das Zeitalter, S.1o5 ff.; zur Periodisierung der Orthodoxie vgl. HOFF-
MANN, Protestantischer Barock, 5.162-163. 

5 	MAURER, Kirche, S. 18; zum Selbstverständnis der Geistlichkeit vgl. SCHORN-SCHÜTTE, 
Evangelische Geistlichkeit, S. 24; RGG, 3. Auflage, Band 3, 5.1778; ebd., Band 4, 
S. 1726-1727. 

6 HOECK, Bilder, 5.33-34.  Der fragliche Satz des Gebets lautete: „Du wollest uns vor 
falscher Lehre und Gotteslästerung der Papisten, Wiedertäufer und Calvinisten und an- 
derer Teufelslügner gnädiglich bewahren." Vgl. ebd., S. 33. — In allen Konfessionen 
wurde der Kampf gegen konfessionelle Gegner und Ketzer als ein Feldzug gegen das 
Reich des Teufels verstanden. Vgl. PHILIPP (Hrsg.), Das Zeitalter der Aufklärung, 
S. XLVI. 

7 	SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 331-333, 416, 453-456. 
8 	Zur Fremdenpolitik Hamburgs vom 16. bis zum i8. Jahrhundert vgl. WHALEY, Religiöse 

Toleranz; allgemein zu den Flüchtlingsbewegungen sowie der Aufnahme dieser Frem-
den in Städten und Territorien im konfessionellen Zeitalter siehe POSTEL, Asyl und 
Emigration. 

9 Bugenhagens Kirchenordnungen für die norddeutschen Städte Lübeck, Hamburg, 
Stralsund und Braunschweig sahen kein ‚entpolitisiertes' Priesteramt vor, die Bugen-
hagensche Gestaltung des Priesteramtes trug vielmehr Züge einer ‚geistlichen Obrig-
keit', begabt mit einem Widerstandsrecht gegenüber einer unchristlichen Obrigkeit. 
Die politische Dimension der Nichtbesetzung des Superintendentenamtes in Ham-
burg, gewählt wurde der Superintendent dort von Rat und Gemeindevertretern, seit 
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1593 erschließt sich, wenn man berücksichtigt, daß dieses Widerstandsrecht gegenüber 
der Obrigkeit nach der Kirchenordnung dem Superintendenten zustand. Vgl. dazu 
LUISE SCHORN-SCHÜTTE, „Papocaesarismus" der Theologen? Vom Amt des evangeli-
schen Pfarrers in der frühneuzeitlichen Stadtgesellschaft bei Bugenhagen, in: Archiv für 
Reformationsgeschichte 79 (1988), S. 230-261, hier S. 240-242, 248-249. — Spannun-
gen mit der Geistlichkeit, die auch in dem Dissens zwischen dieser und dem Rat über 
die Aufnahme Andersgläubiger in der Stadt wurzelten, hatten den Rat offenbar zur 
Nichtwiederbesetzung dieses Amtes bewogen. Vgl. HANS GEORG BERGEMANN, Staat 
und Kirche in Hamburg während des 19. Jahrhunderts, Hamburg 1958 (Arbeiten zur 
Kirchengeschichte Hamburgs i), 5. 31; KOPITZSCH, Grundzüge, S.147. — Zum Kolle-
gium der Achtundvierziger und dessen kirchenhoheitlichen Rechten vgl. BERGEMANN, 
Staat und Kirche, S.16-17. 

IO SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 416 , Zitat 5.432. 
it Ebd., 5.419, 454-455; zu den Möglichkeiten, die das Predigtamt der Geistlichkeit zur 

politischen Einflußnahme bot, vgl. ebd., S. 399,  409. 
12 Zu Penshorn vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 3; siehe zu diesem auch SCHRÖ-

DER, Lexikon, Band 6, S.17. — Zur Superintendentur vgl. KLEMENZ, Der Religions-
unterricht, S. 59, 63, 64; vgl. dazu auch CHRISTIAN ZIEGRA (Hrsg.), Sammlung von 
Urkunden, theologischen und juristischen Bedenken, Verordnungen, Memorialen, Sup-
pliken, Decreten, Briefen, Lebensbeschreibungen, kleinen Tractaten u.d.m. als eine 
Grundlage zur Hamburgischen Kirchenhistorie neuerer Zeiten [ 	mit beygefiigten 
historischen Erzählungen und Anmerkungen [...1 4 Teile, Teil 1, Hamburg 1764, S. 31 ff. 

13 HUISMANN SCHOSS, Das evangelische Ministerium, S. 1-2. (zum Institut und Begriff 
Ministerium), S. toz-112 (zum Hamburger Geisdichen Ministerium); zum Hambur-
ger Geistlichen Ministerium siehe auch [WILHELM] JENSEN, Entstehung und Entwick-
lung des Geistlichen Ministeriums, in: Gesetze und Vereinbarungen zur Ordnung des 
pfarramtlichen Dienstes in der Evang.-luth. Kirche im Hamburgischen Staate, hrsg. 
vom Geistlichen Ministerium, Hamburg 1955, S• 47-57; zum Ministerium und Senio-
rat vgl. auch BERGEMANN, Staat und Kirche, S. 26-32. 

14 RIES, Zur Bedeutung, S. 398. 
15 POSTEL, Reformation und Gegenreformation, S. 252-253. 
16 HOECK, Bilder, S.39. - Das Mandat findet sich in StAH, Senat Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 

Vol.t (Acta cum Ministerium). 
17 Für kaum übertrieben hält die Wendung „Kampf um die lutherische Orthodoxie" Po-

STEL, Reformation und Gegenreformation, S. 252. — Zitat vgl. [SrmoN] SCHÖFFEL, Strei-
ter der Kirche, in: Theodor Knolle (Hrsg.), Das lutherische Hamburg: Aufsätze zu Ge-
schichte und Gegenwart des Luthertums in Hamburg, Hamburg 1928 (Festschrift zur 
XX. Haupttagung des Lutherischen Einigungswerkes in Hamburg-Altona 1928), 
S. 63-79, hier S. 63. Die Bezeichnung der hamburgischen Kirche als „Ecclesia militans" 
halte ich für zutreffend, allerdings nicht die Feststellung Schöffels, sie sei es ,mit Recht' 
gewesen. Vgl. ebd., S. 63. — Simon Schöffel wurde am 29. 5. 1933 zum Landesbischof ge-
wählt. Vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S.2, 5. 

18 LEHMANN, Zur Bedeutung, S.14-15; SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, 
S. 19, 22, 23. 

19 BREUER, Absolutistische Staatsform, S. 6, 8; zur Kirchenzucht als einem eigenständigen 
ekldesiologischen Phänomen sowie andererseits als Teilbereich der von Gerhard 
Oestreich mit dem Begriff Sozialdisziplinierung umschriebenen säkularen Erscheinung 
in den absolutistischen Staaten der Frühen Neuzeit vgl. HEINZ SCHILLING, Die Kir-
chenzucht im frühneuzeitlichen Europa in interkonfessionell vergleichender und inter-
disziplinärer Perspektive — eine Zwischenbilanz, in: Ders. (Hrsg.), Kirchenzucht und 
Sozialdisziplinierung im frühneuzeitlichen Europa (mit einer Auswahlbibliographie), 
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Berlin 5994 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 16), S.11-4o; MARTIN 
BRECHT, Protestantische Kirchenzucht zwischen Kirche und Staat. Bemerkungen zur 
Forschungssituation, in: Ebd., S.41-48; vgl. auch JOHANNES WALLMANN, Johann Arndt 
und die protestantische Frömmigkeit. Zur Rezeption der mittelalterlichen Mystik im Lu-
thertum, in: Dieter Breuer (Hrsg.), Frömmigkeit in der frühen Neuzeit, S. 50-74, hier 
S. 52; zur Frömmigkeit im 17. Jahrhundert vgl. VAN DÜLMEN, Religion und Gesellschaft, 
S. 50-69; im Blick auf die Relevanz des Zwangscharakters dieser Gemeinschaft für die 
Zeitgenossen warnt vor anachronistischen Bewertungen aus heutiger Sicht STOLLEIS, 
Religion und Politik, S. 36; darauf, daß damals „gebildete wie ungebildete Untertanen" 
ungeachtet obrigkeitlicher Disziplinierung in religiösen Belangen „den stärksten Ei-
gensinn" entwickelten, sich also nicht vorschreiben ließen, was sie zu glauben hätten, 
weist hin HARTMUT LEHMANN, Europäisches Christentum im Zeichen der Krise, in: 
Ders./Trepp (Hrsg.), Im Zeichen, S. 9-15, hier. S. 12. 

20 LOOSE, Das Zeitalter, S.335-336. 
21 SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 331, 19, Zitat S. 21; zur Rolle der evan-

gelischen Geistlichkeit vgl. auch SCHILLING, Die Kirchenzucht, S. 28-31; zur großen 
Bedeutung des geistlichen Amtes in der Stadt siehe auch BERGEMANN, Staat und Kir-
che, S. 28. 

22 HOECK, Bilder, S.42-44. — Zu den Daten der Festtage vgl. GROTEFEND, Taschenbuch, 
S. 50, 91, 34, 35, 80. — Nach der Sperlingschen Chronik wurden im Jahr 1689 in Ham-
burg 4044 Predigten gehalten. Vgl. StAH, HS, Nr. 472a-e (Auszüge aus Sperlings 
Hamb. Chronik Bd. I—VI, angefertigt von Archivar Dr. Beneke), Nr. 472a, 1689; zum 
Chronisten Sperling vgl. S. 74 Anm. 125. 

23 WENDT, Dr. Philipp Nicolai, S.74. — POSTEL, Reformation und Gegenreformation, 
S. 233-234. — Zur Predigtdauer vgl. JOHANNES GEFFCICEN, Dr. Johann Friedrich Mayer 
als Prediger, in: ZHG 1 (1841), S. 567-588, hier S. 571. — Zu den altkirchlichen Relikten 
im Gottesdienst vgl. POSTEL, Reformation und Gegenreformation, S. 233-234; HEIN-
RICH SENGELMANN, Der Hauptgottesdienst in Hamburg sonst und jetzt, Hamburg 1855. 
Besonders wurden einige alte Introitus, lateinisch gesprochene Eingangspsalmen, sowie 
einige lateinische Lieder beibehalten. Vgl. ebd., S. 6, 8, io; zu den im 16. Jahrhundert 
im Protestantismus allgemein noch verbreiteten vorreformatorischen Elemente in der 
religiösen Praxis vgl. MOLITOR, Frömmigkeit, S.7. — Allgemein zur Predigt in der Zeit 
der Orthodoxie vgl. RGG, 3. Auflage, Band 5, S. 5'5 ff.; MARTIN SCHIAN, Orthodoxie 
und Pietismus im Kampf um die Predigt. Ein Beitrag zur Geschichte des endenden 17 
und des beginnenden 18. Jahrhunderts, Gießen 1912, S. 3-33. 

24 KOPITZSCH, Grundzüge, S.197-198; WENDT, Dr. Philipp Nicolai, S.74; zu den später 
sogenannten Hauptpastoren vgl. auch Über die Wahlen der Hauptpastoren in Ham-
burg, Hamburg 18oz, S. 3-12, 3o ff.; BERGEMANN, Staat und Kirche, S. 32-33, 18-59. 

25 LOOSE, Das Zeitalter, S. 336. LOOSE gibt für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts die 
Zahl von 1600o in den Hamburger Kirchen zur Verfügung stehenden Plätzen an. Mit 
einigen Abstrichen, da die fünfte Hauptkirche, St. Michaelis, am Anfang des 17. Jahr-
hunderts noch nicht gebaut war, werden diese Zahlen in etwa auch für den Zustand am 
Jahrhundertanfang gelten. Ebd., S. 336. — Wie hoch die tatsächlichen Besucherzahlen 
der Gottesdienste waren, läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Gedruckte Predigten 
aus dem 17. Jahrhundert enthalten oft die formelhaft anmutende Wendung ,vor volk-
reicher Gemeine gehalten'. Für beständig hohe Besucherzahlen der Gottesdienste im 
17. Jahrhundert spricht allerdings, daß vor der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von 
einer Streichung einzelner Gottesdienste aufgrund eines spürbaren Besucherrückgangs 
nichts bekannt ist. Im September 1789 dagegen schlug der damalige Senior Gerling dem 
Senat vor, die Sonnabends-Predigtstunden in den Hauptkirchen der Altstadt einzu-
stellen. Daß das durch Anschläge an den Kirchentüren bekanntgemacht wurde, miß- 
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fiel dem Senior allerdings; er hätte es lieber gesehen, wenn diese Maßnahme „gleich-
sam tacke" durchgeführt worden wäre. Vgl. StAH, Ministerium, III B, Band 23, BI. 53, 
25. 9., z6. so. , 28. 10.1789. — Vom Kirchenschlaf während der langen Predigten in lu-
therischen Kirchen des 17. Jahrhunderts berichtet mit deutlich polemischer Tendenz der 
katholische Autor JOHANN DIEFENBACH, Die lutherische Kanzel. Beiträge zur Ge-
schichte der Religion, Politik und Cultur im siebenzehnten Jahrhundert, Mainz 1887, 
S. 195; vgl. dazu auch SCHIAN, Orthodoxie, S. 8-9. 

26 SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S.409, Zitat S. 372. 
27 Zum geistlichen Strafamt in Hamburg vgl. C [ART.] MÖNCICEBERG (Hrsg.), Bugenhagens 

Hamburgische Kirchenordnung, im Auftrage Eines Hochehrwürdigen Ministeriums 
übersetzt und hrsg. von dems., Hamburg 1861, Art. 13, S. 28-30; Zitat vgl. SCHORN-
SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 372; zur Rolle der Predigt in der Kirchenzucht 
vgl. BRECHT, Protestantische Kirchenzucht, S. 43; vgl. zur Bedeutung von Strafpredigten 
im Protestantismus des 17. Jahrhunderts HANS-CHRISTOPH RUBLACK, „Der wohlge-
plagte Priester" Zum Selbstverständnis lutherischer Geistlichkeit im Zeitalter der Ortho-
doxie, in: Zeitschrift für Historische Forschung 16 (1989), S.1-30, hier S. 8-9. 

28 SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 332-333, 456; BRECHT, Protestantische 
Kirchenzucht, S. 43; SCHILLING, Die Kirchenzucht, S. 28-29; LOOSE, Das Zeitalter, S. 
336; vgl. dazu auch WENDT, Dr. Philipp Nicolai, S. 84. — Beispielsweise kommentierten 
die Prediger 1607 von den Kanzeln eine neue Polizeiordnung. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. La Nr.' Vol. 3h, BI. 159, Verhandlungen zwischen Rat und Bürgerschaft 1595-1618. 

29 ROHRBACHER/SCHMIDT, Judenbilder, S.178; zum Antijudaismus ohne Juden der da-
maligen Hamburger Geistlichkeit vgl. S. 6o-68. 

30 WENDT, Dr. Philipp Nicolai, S. 84; GEFFCKEN, Dr. Johann Friedrich Mayer, S.571. 
31 BRECHT, Protestantische Kirchenzucht, S.43; SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geist-

lichkeit, S. 429-430; das Bild der ,stummen Hunde', das die Geistlichen nicht abgeben 
wollten, wurde zum Topos der Rechtfertigung für die Ausübung des geistlichen Straf-
amts. Ebd., S. 43o. 

32 SuB, HS, Cod. Hans. III 67,2, Nr. 2., Adam Tratzigers Chronica der Stadt Hamburg 
und Jahrbücher aus alten Recessen und glaubwürdigen Schriften zusammengezogen 
[. • .] fortgesetzt bis 1701 (1707). BI. 4o1; zu Tratzigers Chronik vgl. RAU, Das Reforma-
tionsgedenken, 5.52. 

33 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.4 Vol. 9a, Ministerium an Rat, 13.4.1604. 
34 Das geht aus einer undatierten, schwer lesbaren Quelle hervor. Danach hatte sich of-

fenbar ein „Collegium", also wohl ein Bürgerliches Kollegium, über das Lästern und 
Schmähen der Geistlichen von den Kanzeln zu Pfingsten beschwert. Der nähere Hin-
tergrund ist unbekannt. Nach der Schrift zu urteilen, datiert die Quelle vom Anfang 
des 17. Jahrhunderts. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.4 Vol. 9a, Ministerium an 
Rat, 13.4.1604. — Zur Eigenständigkeit, mit der die Geistlichkeit das Strafamt wahr-
nahm, vgl. SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S.433; BRECHT, Protestanti-
sche Kirchenzucht, S. 46. 

35 SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S.456; BRECHT, Protestantische Kir-
chenzucht, S. 44. 

36 KLEmExz, Der Religionsunterricht, S.25, 34, 54, 56. 
37 Ebd, S. 60-62. Die Schulpflicht wurde in Hamburg erst 1860/7o eingeführt. Vgl. ebd., 

S. 56. 
38 Ebd., 5.56. In der damaligen Armenpflege wurde die Gewährung von Unter-

stützungsleistungen vom Nachweis von Katechismuskenntnissen abhängig gemacht, 
womit letztlich weniger das Verständnis des Katechismus, sondern vielmehr die 
Beherrschung seines Wortlautes gefördert wurde. Ebd., 5.55. — Katechismus meinte 
in dieser Zeit nicht nur das ,Lehrbuch der christlichen Religion für das Volk', in 
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dem die zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und die Sakramente 
gelehrt und erläutert wurden, sondern die — mündliche und schriftliche — Unterwei-
sung in der christlichen — lutherischen — Lehre überhaupt. Vgl. C[ARL] MÖNCKE-
BERG, Die Geschichte des hamburgischen Katechismus, in: ZHG 4 (1858), S. 581-604, 
hier S. 582. 

39 KLEMENZ, Der Religionsunterricht, S. z6, 39 (Johanneum), S. 26, 55, 48 (deutsche Schu-
len), S. 4o (Umfang des Unterrichts). Der Qualitätsstandard des Unterrichts an den 
niederen Schulen war vermutlich nicht sehr hoch. Ebd., S.49. — Offenbar wurde He-
bräisch am Johanneum am Anfang des 17. Jahrhunderts nicht mehr gelehrt. Vgl. ebd., 
S. 76-77. 

40  Ebd., S.49, 66; BERGEMANN, Staat und Kirche, S. 33. 
41 KLEMENZ, Der Religionsunterricht, S. 54; HOECK, Bilder, S.43; MÖNCKEBERG, Die Ge-

schichte des hamburgischen Katechismus, S. 583. 
42 Ebd., S. 586. 
43 LAURENTIUS LANGERMANN, Schola pietatis catechetica. Das ist: Catechismus-Schuel + 

gottselige / anmutige / schöne Meditationes oder Betrachtungen über die Hauptstücke des 
H Catechismi Doctor Martini Lutheri. Auß vielen herrlichen /Alten und Newen reinen 
Lehrern mit langwiriger grosser mühe und fleiß zusammen getragen / und von nun an 
den Tag gegeben .1 Mit einer Vorrede des Ehrwürd. Ministerii in Hamburg, Ham-
burg 1626 [Nordelbische Kirchenbibliothek Hamburg P 1714 — Zu LANGERMANN vgl. 
SCHRÖDER, Lexikon, Band 4, 5. 344ff. 

44 LANGERMANN, Schola pietatis , S .5o ( „erger als die Juden und Hencker / die Christum 
einmahl geschleiffet / gecreutziget und gemartert haben"), S. 51 („die verstockten und 
verzweifelten Juden"). 

45 Ebd., 5.284. — Zum antijüdischen Stereotyp vom Wucherer, Schacherer und Kornju-
den vgl. ROHRBACHER/SCHMIDT, Judenbilder, 5.43ff.; siehe auch HsIA, The Usurious 
Jew. 

46 Zur Passionszeit, die für Juden oft und an vielen Orten gefährlich wurde, vgl. MARKUS 
WENNINGER, Das gefährliche Fest. Ostern als zeitlicher Kristallisationspunkt antijüdi-
schen Verhaltens, in: Detlef Altenburg, Jörg Jarnut u. a. (Hrsg.), Feste und Feiern im 
Mittelalter, Paderborner Symposion des Mediävistcnverbandes, Sigmaringen 1991, 
S. 323-332. 

47 JOACHIM BIRKE, Zur Geschichte der Passionsaufflihrungen in Hamburg bis zum Tode 
des Kantors Thomas Selle, in: ZHG 44 (1958), S. 219-232, hier S. 225-230; WENNINGER, 
Das gefährliche Fest, S. 329. 

48  Für die Jahre 1575-1589 sind inquisitorische Befragungen der Niederländer nach ihrem 
religiösen Bekenntnis durch die lutherischen Geistlichen in den Quellen belegt. Diese 
Verhöre mögen auch vor 1574 und nach 1589 noch angestellt worden sein. Vgl. OTTO 
BENEKE, Zur Geschichte der nichtlutherischen Christen in Hamburg 1575 bis 1589. 
Schriftstücke des Superintendenten Penshorn, in: ZHG 6 (1875), S•  317-344. 

49 RUDOLF HERMES, Aus der Geschichte der Deutschen evangelisch-reformierten Gemeinde 
in Hamburg, Hamburg 1934, S. to, 13; vgl. auch WHALEY, Religiöse Toleranz, S.133  ff. 

5o Zu Stammichius vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 3, 99; SCHRÖDER, Lexikon, 
Band 7, 5.272 ff. — Zu Stammichius' Senioratszeit vgl. auch StAH, Wissenschaftlicher 
Nachlaß Staphorst, I B 3f II. Teil 3. Periode 1. Kapitel. — Der Titel des Bedenkens lau-
tet: Bedencken von Gottloser Leute Begrebnuß / daß man dieselben mit Christlichen Psal-
men und Gesengen / die sie im leben verachtet / nicht sol begraben / Durch D. Johannem 
Epinum, vorzeiten Superintendentem zu Hamburg / in Sächsischer Sprache gestellet / 
und Anno 1547 erstmals ausgangen. Nun aber ins Hochdeutsche ubersetztet / f...] Ham-
burg MDXCVII (1597) [Bibliothek des StAH 33 in A 620/2, umpaginiert]. — BARTOLD 
FEIND gab im Jahr 1707 im Zusammenhang mit einer Kurzbiographie des Seniors 
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Stammichius diesen als Herausgeber und Übersetzer dieses Bedenkens an. Vgl. [BAR-
TOLD FEIND], Relationes Curiosae Oder Denckwürdigkeiten der Welt / Worinnen Aller-
hand remarquable Seltenheiten / merckwürdige Geschichte / Lebens=Beschreibungen 
berühmter / insonderheit um die Hamburgische Republique und Kirche verdienter Män- 
ner / 	Daß also diese Arbeit gar füglich E. G. Happelii Continuation seiner hiebe- 
vor gedruckten curieusen Relationen genannt werden könne, Hamburg 1707, S. 649- 

51 Vgl. S.74-75. 
52 [JOHANNES AEPIN], Bedencken von Gottloser Leute Begrebnuß; zum zeitgenössischen 

Feindbild der Türken vgl. DELUMEAU, Angst im Abendland, Band 2, S. 397-411; den Ju-
den wurde in damaliger Zeit oft unterstellt, im Bündnis mit den Türken zu stehen. Vgl. 
ROHRBACHER/SCHMIDT, Judenbilder, S. 242-246. 

53 Zum interkonfessionellen christlichen Zusammengehörigkeitsgefühl vgl. RGG, 3. Auf-
lage, Band 4, S.1722-1723. 

54 Vgl. dazu 5.12-16; RIES, Jüdisches Leben, S. 27-39- 
55 Zu SCHELHAMMER vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 6, S. 505; vgl. auch Abbildung Tafel 

II o. re. SCHELHAMMER war vor 1590 Pastor in Quedlinburg und Goslar, an beiden Or-
ten geriet er in durch seinen Anticalvinismus ausgelöste Auseinandersetzungen. Vgl. 
ebd., S. 505. Vgl. auch JENSEN, Die hamburgische Kirche, S.46. — Zu NICOLAI vgl. 
SCHRÖDER, Lexikon, Band 5, S. 52.6 ff.; siehe zu diesem auch WENDT, Dr. Philipp Nico-
lai; vgl. ebenfalls HOECK, Bilder, S. 35 ff.; JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. to(); vgl. 
zu NicoLA1 auch Abbildung Tafel II o. li. Zu den Einzelheiten von NICOLAIS beweg-
tem Predigerleben vor seiner Hamburger Zeit, das sich durch seinen steten Kampf ge-
gen Calvinismus und Katholizismus auszeichnete, vgl. WENDT, Dr. Philipp Nicolai, 
S. 1-25; MARTIN BRECHT, Philipp Nicolai. Lutherische Orthodoxie und neue Fröm-
migkeit, in: Ders., Ausgewählte Aufsätze, Band 2, Stuttgart 1997, S.11-34. — Zur Rele-
vanz des persönlichen Naturells der Prediger für deren Amtsführung vgl. RIES, Zur Be-
deutung, S. 397. 

56 WENDT, Dr. Philipp Nicolai, S. 68. 
57 SuB, HS, Cod. Hans. III 106,1. Vgl. dazu S. 409 Anm. 139 — Zu Sigismund Philo Schel-

hammer vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 58-59; SCHRÖDER, Lexikon, Band 6, 
S. 510. 

58 Nach dem Bericht seines Sohnes hatte SCHELHAMMER Kenntnisse in den orientalischen 
Sprachen und soll u. a. mit Polycarp Leyser (1552-161o), Theologieprofessor in Witten-
berg und zuletzt Oberhofprediger in Dresden, mit Tilemann Heßhus (Heßhu-
sen/1527-16?), dem „streitbarste(n) unter den Verfechtern des strengen Luthertums" je-
ner Zeit, zuletzt Professor für Theologie in Helmstedt, mit dem Orientalisten Elias 
Hutter (1553-1605/9) und mit Leonhard Hutter (1563-1616), Theologieprofessor in 
Wittenberg und von Zeitgenossen als „Lutherus redonatus" gefeiert, sowie mit Ägidius 
Hunnius (1550-1603), Theologieprofessor in Tübingen, einem ebenfalls wichtigen Re-
präsentanten der frühen Orthodoxie und Polemik, in Briefkontakt gestanden haben. 
Vgl. SuB, HS, Cod. Hans. III 106,1, (Vita Schelhammer), S. 226, 20 6, 348-349; zu Po-
lycarp Leyser vgl. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, 14 Bände, begründet 
und hrsg. von FRIEDRICH BAUTZ, fortgeführt von TRAUGOTT BAUTZ, Hamm 
1972-1990, Herzberg 1992-1998, Band 5, S. 3; zu Heßhus ebd., Band 2, S. 789 ff.; zu 
Elias Hutter ebd., S. 1226 ff.; zu Leonhard Hutter ebd., S.1227 ff.; zu Hunnius ebd., 
5.1182 ff. — Zur Pflege der orientalischen Sprachen in Hamburg vor Gründung des Aka-
demischen Gymnasiums 1613 ist nicht viel bekannt. Allerdings gab es seit 1597 eine 
Buchdruckerei für griechische und hebräische Schriften, begründet von dem Diakon 
an St. Petri David Wolder, der selbst philologische Studien trieb. Vgl. SCHRÖDER, Le-
xikon, Band 8, S.128-129; GEORG] BEHRMANN, Hamburgs Orientalisten, Hamburg 
1902, S. 31-32. — SCHELHAMMERS Sohn nannte vier Namen von niederländischen Fa- 
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milien, die ihre Kinder von SCHELHAMMER unterrichten ließen, nämlich „de Greve, 
Vormelven, Verporten" und „Amsing". Vgl. SuB, HS, Cod. Hans. III ro6, i, (Vita 
Schelhammer), S. 243. Nach KELLENBENZ waren drei dieser Familien lutherischer Kon-
fession, die Familie Vormelven erwähnt er nicht. Vgl. KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, 
S.2ol, 233, 582. — Dieser Unterricht endete offenbar im Jahr 1597, als viele niederländi-
sche Familien wegen der Pest die Stadt verlassen hatten. Vgl. SuB, HS, Cod. Hans. III 
ro6, i, (Vita Schelhammer), S. 243. 

59 Ebd., S.245. 
6o Ebd., S. 245, 248, 279, 287. 
61 Bis auf einige Leichenpredigten erschien nur ein Predigtdruck — aus Anlaß der Pest —

zu seinen Lebzeiten, und zwar: JOHANNES SCHELHAMMER, 13 tröstliche Predigten über 
den ein und neunzigsten Psalm [ gethan [ Hamburg 1597 [HAB 831.6 Theol. 
MF]. Ein weiterer Druck seiner Predigten kam nach seinem Tode heraus, vgl. DERS., 
Biblische Fundgrube. Das ist kurtze und richtige Anleitung wie man die heilige Bibel 
recht lesen, [ . .1 Bey Erklärung der Bücher Mose 	Hamburg 162.6 [HAB Tc 303]. Vgl. 
dazu SCHRÖDER, Lexikon, Band 6, 5.507. — SCHELHAMMERS Predigtkonzepte finden 
sich in SuB, HS, Cod. Theol. 1640 / 1641 (verschollen) / 1642 (verschollen) / 1643 / 1644 
/ 1645 (verschollen) / 1646, „Johannes Schelhammer Autogr. (Predigten, überwiegend 
lat. 1599-1619)". Diese Handschriften waren im letzten Krieg ausgelagert, bis auf die 
verschollenen Jahrgänge wurden sie vor kurzem aus dem ehemaligen Ostberlin und aus 
Rußland nach Hamburg zurückgeführt. 

6z SuB, HS, Cod. Hans. III 106, i, (Vita Schelhammer), S. 249. — Vgl. auch WENDT, 
Dr. Philipp Nicolai, S. 61. Zu Marcus Ivo vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 36. 
— Zu den Ereignissen um die Berufung Johann Cunos vgl. auch StAH, Ministerium, 
III A rd, Band r, BI. 89 ff. 

63 SuB, HS, Cod. Hans. III 106, i, (Vita Schelhammer), S.288-292, Zitat S. 291. —
WENDT, Dr. Philipp Nicolai, S. 62-63. — HOECK zitiert den ersten Artikel des Rezesses 
von 1603. Vgl. DERS., Bilder, S. 38-39. — Zu Lucas von Cöllen vgl. JENSEN, Die ham-
burgische Kirche, S.131; zu VAGET vgl. weiter unten. 

64 SuB, HS, Cod. Hans. III ro6, r, (Vita Schelhammer), S. 293-294, Zitat S. 294;1595 wur-
den die Juden aus Hildesheim auf Druck der dortigen Geistlichkeit vertrieben. Vgl. 
RIES, Zur Bedeutung, S. 385-386, 3 88-389. 

65 Unter anderem verfaßte NICOLAI den Text von dem bekannten Lied ,Wie schön leuch-
tet der Morgenstern". Vgl. WENDT, Dr. Philipp Nicolai, S. r. — Offenbar hatten ihn in 
Hamburg lutherische Niederländer empfohlen, die seine anticalvinistischen Schriften 
kannten. Ebd., S. 52. — ZIINICOLAIS Schriften vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 5, S. 529 ff.: 
In der SuB befindet sich u. a. ein Sammelband mit seinen Streitschriften [Scrin A/9241. 

66 PHILIPP NICOLAI, Kurtzer Bericht von der Calvinisten Gott und ihrer Religion. In etli- 
chen Frag und Antwort [ verf: u. zusammengetragen 	(Erst zu Frankfurt gedr.) 
Hall in Sachsen 1597 [SuB i an A/42818]. — HERMES bezeichnet diese Schrift als die 
„gröbste" NicoLArs, er gibt einen kurzen Auszug wieder. Vgl. HERMES, Aus der Ge- 
schichte, S. 29-30. — WENDT berichtet von der Kritik ARNOLDS; indem er sie als „hart 
und einseitig" beschreibt, gibt er allerdings seine Voreingenommenheit zu erkennen. 
WENDT, Dr. Philipp Nicolai, S. 29. Auch WENDT gibt einen kurzen Auszug aus dieser 
Schrift NICOLAIS, u. a. folgende Passage, die geeignet ist, NICOLAIS Polemik zu veran- 
schaulichen: „Frage: Was mag denn der Calvinisten Gott für ein freundlich Angesicht 
haben? Antwort: Er sieht aus wie ein Brüllochs." Ebd., S. 31— Der vollständige Titel der 
Kirchen- und Ketzerhistorie ARNOLDS lautet: GOTTFRIED ARNOLD, Unpartheyische 
Kirchen- und Ketzerhistorie / Vom Anfang des Neuen Testament Biß auff das Jahr Chri-
sti 1688, Teil i und 2, Franckfurt am Mayn / 1700 [SuB C/2747] — Zu Neumeister vgl. 
JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 134• 
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67 Der Titel lautet vollständig: PHILIPP NICOLAI, Freuden Spiegel des ewigen Lebens. Das 
ist: Gründliche Beschreibung deß herrlichen Wesens im ewigen Leben I. ..1 Frankfurt am 
M. 5599. Eine 1633 in Hamburg erschienene Neuauflage befindet sich in der HAB [Th 
191o] — Vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 5, S. 528, 531. — Zu dem Erfolg von NICOLAIS 
erbaulichen Schriften vgl. auch WALLMANN, Johann Arndt, S. 56; vgl. auch LEHMANN, 
Das Zeitalter> 5.128-129. 

68 PHILIPP NICOLAI, Historische Beschreibung desz gantzen Geheimnisses vom Ewigen Le-
bens /Darinnen auf heiliger Göttlicher schriffi-[...1   in fiinff Büchern gehandelt wird[ ..1 
Benebenst einer Vorrede von Hoe von Hoenegg / [ ..1 Hamburg 1620 [SuB Scrin A/I565 
und Bibliothek des StAH A 650/554]. — Vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 5, S. 535, 534. 

69 NICOLAI, Historische Beschreibung, S. 200-201, Zitat S. 201-202; zu der in damaliger 
Zeit geläufigen Unterstellung, die Juden stünden in Verbindung mit dem Teufel vgl. 
DELDMEAU, Angst im Abendland, Band 2, S. 4'2 ff.; ROHRBACHER/SCHMIDT, Juden-
bilder, S.151 ff. 

70 NICOLAI, Historische Beschreibung, S. 367, 202. — In NrcoLms Vorstellung war die Welt 
in das „gens Christi" und die „gentes", also die Christen und die Ungläubigen, einge-
teilt. Zu den „gentes" oder Ungläubigen gehörten nach seiner Auffassung die „pagani", 
das waren die Ungläubigen, die noch nicht über das Christentum entschieden hatten, 
sowie die Antichristen, die das Christentum bereits abgelehnt hatten. Zu den letzteren 
zählte er die Juden. Vgl. WILLY HESS, Das Missionsdenken bei Philipp Nicolai, Ham-
burg 1962 (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs 5), S. 22, 172. 

71 Zum lutherischen Antijudaismus insofern vgl. ROHRBACHER/SCHMIDT, Judenbilder, 
S.151fE, 178 ff. 

72 Zu VAGET vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 3, 73-74; StAH, Wissenschaftlicher 
Nachlaß Nicolaus Staphorst, I B 3f II. Teil 3. Periode 2. Kapitel. — SuB, HS, Cod. Hans. 
III 106, s, (Vita Schelhammer), S. z9o. 

73 BERNHARD VAGET (Hrsg.), Der Erbaren Fry / Rykes / und Seestede Lübeck / Bremen / 
Hamborch /Rostock / Stralsund / unde Lüneborch Christlick / unde Ernstlick Mandat 
wedder de Sacramentschender / Wedderdöper / und Gades Lesterer /Anno XXXV in öf-
fentlichen Druck uthgegahn: Nu överst uth Christlickem Bedencken / unde Orsaken 
wedderümme uppet nye in druck vorferdiget. Sampt angeheffietem korten / doch 
Gründtliken / unnde düdliken Bericht van den vörnemsten Höhetpuncten / in welcke-
ren wy mit den Calvinisten strydich wegen der Lere des Avendtmahls / und der Persone 
unseres Heren Christi / also / dat ock ein Einfeldi ger / so achtinge darup giffi / weten 
köne / worvan eigentlich de Strydt sy. Gevatet Dörch M. B. V [...] Hamburg 5603 
[SuB A/1842]. 

74 Ebd., Vorrede (unpaginiert). 
75 Das Ratsmandat findet sich abschriftlich in StAH, Wissenschaftlicher Nachlaß Sta-

phorst, I B 5b (unpaginiert). — Auch VAGET erwähnt in seiner Vorrede in der Ausgabe 
des Mandats von 1603 die vom Rat angeordnete vierteljährige Verlesung, sie fand also 
1603 noch statt. — Zum Analphabetentum in jener Zeit vgl. ROLF ENGELSING, Anal-
phabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens in Deutschland zwischen feu-
daler und industrieller Gesellschaft, Stuttgart 1973, S. 32. Für Hamburg um r600 gibt 
ENGELSING die Zahl von 4000 Bücher- oder Musikalienkäufern an, also waren wohl 
etwa to% der auf 40.000 Personen geschätzten Gesamtbevölkerung Hamburgs lese-
kundig und besaßen die finanziellen Mittel, um Druckerzeugnisse zu erwerben. Vgl. 
ebd., S. 32. — Auch POSTEL schätzt die Bevölkerung Hamburgs um 1600 auf 40.000. 
POSTEL, Reformation und Gegenreformation, S. 239. 

76 BERNHARD VAGET, Christliche und richtige Erklärung oder Auflegung des Siebenden / 
Neundten / Eilen / und Zwölffien Cap. Danielis. In welchen er von den 4 Monarchien 
/ oder gewaltigsten Keyserthümben auff Erden / vom Türcken / von gewisser zeit der zu- 
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kunffi Messiae etc. Vom Zustand der Juden unter den syrischen / und Egypt. Königen / 
[...]gehandelt und [...] geweissagt wird 	Gepredigt und auffi kürtzeste verfasset . .1 
Mit ausgehengter Vermanung (Martini) Lutheri zum Gebett wider den Türcken, Anno 
1541 ausgestelltet, Hamburg 1595, S. 69 ff. [SuB Scrin A/339]. — Die Prophezeiungen Da-
niels stellen eine der Grundlagen dar, auf denen die eschatologischen Vorstellungen je-
ner Zeit basierten. Vgl. DELUMEAU, Angst im Abendland, Band z, S. 315. 

77 Zum Begriff Christologie vgl. RGG, 3. Auflage, Band 3, S.1777 ff. Dort wird als Vor-
aussetzung der Christologie der Glaube an die Person und Gottheit Jesu gesehen, d. h., 
für Gläubige gilt die christologische Interpretation des Alten Testaments. Ebd., 5.1781. 
Im Gegensatz zur lutherischen Orthodoxie des 17. Jahrhunderts, die in der christologi- 
schen die einzig mögliche und richtige Sicht auf das Alte Testaments sah, ist dem mo- 
dernen Verständnis von der Christologie die Vorstellung implizit, daß Nichtchristen 
eine andere Sicht auf das Alte Testament haben können. Allerdings ändert das nichts 
daran, daß sich Christentum und Judentum theologisch insoweit nach wie vor in ei- 
nem — unauflösbaren — Spannungsverhältnis gegenüberstehen. Zur Christologie und 
ihren Folgen für die Beziehungen zwischen Christentum und Judentum vgl. RUETHER, 
Nächstenliebe, S. 229 ff. RUETHER behandelt den christlichen Antijudaismus, seine Ent- 
stehung und Entwicklung seit der Antike und seine Folgen bis heute. An ihrer Dar- 
stellung fasziniert die unter christlichen Theologen seltene Konsequenz, mit der sie den 
Stellenwert des Antijudaismus im Christentum bis zu der Frage verfolgt: „Ist es mög- 
lich, das Christentum vom Antijudaismus zu reinigen, ohne zugleich den christlichen 
Glauben zu entwurzeln? Ist es möglich zu sagen, Jesus ist der Messias', ohne gleichsam 
implizit oder explizit zu sagen, und die Juden sollen verdammt sein'?" Vgl. ebd., S. 229. 
Für die lutherische Orthodoxie des 17. Jahrhunderts muß diese Frage RUETHERS ver-
neint werden, im Blick auf das Verhältnis der christlichen zur jüdischen Religion in jün-
gerer Vergangenheit und Gegenwart handelt es sich um eine Frage, die letztlich nur in-
dividuell beantwortet werden kann. 

78 ,Was ists denn / daß die Blinden Juden hoch auff jren Messiam gaffen / als der noch 
erst kommen solle? So können ja unser HERR Gott / die lieben heiligen Engel / und 
Propheten nicht liegen / oder fehlen / welche einträchtig lehren / Messias solle kom- 
men / und geborn werden zu Behtlehem im Jüdischen Lande / welche Geburts Stadt 
Micha der Prophet ernennet / sein Opffer / und Werck verrichten zu Jerusalem / wann 
das geschehen sollen die Römer kommen / und widerumb alles zerstören / und verhe-
ren. Weil nun dasselbige alles also erfolget / [...]" Vgl. VAGET, Christliche und richtige 
Erklärung, S.77. 

79 Zur großen Relevanz der Dogmen der Christologie, Messianität und Trinität für das 
Verhältnis der lutherischen Orthodoxie zu den Juden vgl. MARTIN FRIEDRICH, Zwi- 
schen Abwehr und Bekehrung. Die Stellung der deutschen evangelischen Theologie zum 
Judentum im 17. Jahrhundert, Tübingen 1988 (Beiträge zur Historischen Theologie 72), 
S. 3o-36. — Zur Bewertung der Juden in der evangelischen Theologie vgl. auch G. MÜL-
LER, Protestantische Orthodoxie, S.468-485. 

8o VAGET, Christliche und richtige Erklärung, S. 81. 
81 Ebd., S. 81. 
82 Ebd., S. 81. 
83 Ebd., S. 81-83r. 
84 Vgl. dazu den Artikel „Kirche und Judentum" in: Neues Lexikon des Judentums, hrsg. 

von JuLius H. SCHOEPS, München 1992. S. 261-264. 
85 Vgl. dazu S. tor—io2. 
86 NICOLINE HORTZITZ, Der „Judenarzt«. Historische und sprachliche Untersuchungen 

zur Diskriminierung eines Berufstands in der frühen Neuzeit, Heidelberg 1994 (Spra-
che — Literatur und Geschichte. Studien zur Linguistik/Germanistik 7), 5.115 ff. 

87 Ebd., S. 122-123 auch Luther setzte die Juden mit dem Teufel gleich. Dazu wie über- 
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haupt zur Diabolisierung der Juden in der Frühen Neuzeit vgl. ROHRBACHER/ 
SCHMIDT, Judenbilder, 5.151 ff. 

88 	HORTZITZ, Der „Judenarzt". Historische, S.118-119. 
89 Ebd., S.130-132. 
90 	Ebd., S. 120-121, 124. 
91 Ebd., 5.135. 
92 	Ebd., S. 262. — Zu Luthers Antijudaismus vgl. OBERMAN, Wurzeln des Antisemitis- 

mus, S.12.5 ff.; siehe dazu auch MAURER, Die Zeit der Reformation, S. 363-452; 
WALTHER BIENERT, Martin Luther und die Juden: Ein Quellenbuch mit zeitgenössi-
schen Illustrationen, mit Einftihrung und Erläuterung, Frankfurt 1982; ROHRBA-
CHER/SCHMIDT, Judenbilder, S. 149 ff: 

93 	POSTEL, Reformation und Gegenreformation, S. 247-248; vgl. dazu auch HANS-DIE- 
TER LOOSE, Hamburg vor dreihundert Jahren. Wirtschaft — Gesellschaft — Politik, in: 
30o Jahre Oper in Hamburg, Redaktion Gisela Jaaks, Hamburg 1977, S. 28-35, hier 
S. 28. 

94 Der Rat argumentierte, daß das „Exemplum mit den Englischen noch in frischer Ge-
dachtnuß [sei], und eine solche Narbe hinter sich gelassen [habe], so noch lange nicht 
geheilet [wird] können." Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.' Vol. 4c, Bl. 35. 

95 	KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, S. 179-180; zur religiös motivierten Migration im 
konfessionellen Zeitalter vgl. POSTEL, Asyl und Emigration, S. 206 ff. 

96 KELLENBENZ., Sephardim, 5.27; WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 62. 
97 KELLENBENZ, Sephardim, 5.27; POSTEL, Asyl und Emigration, S.206; HANS MAU-

ERSBERG, Wirtschafts- und Sozialgeschichte zentraleuropäischer Städte in neuerer Zeit. 
Dargestellt an den Beispielen von Basel, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover und 
München, Göttingen [1960], S.139-145- 

98 	POSTEL, Reformation und Gegenreformation, S. 247-252; Zitat vgl. DERS., Asyl und 
Emigration, S. 2,06; KELLENBENZ, Sephardim, 5.273-274; zur bestimmenden Rolle 
der Niederlande im Iberienhandel vgl. ISRAEL, European Jewry, S. 66; DERS., The Eco-
nomic Contribution of Dutch Sephardi Jewry to Hollands Golden Age, 1595-1713, in: 
Tijdschrift voor Geschiedenis 96, 1983, S. 505-535, hier S. 5o9; allgemein waren es die 
Magistrate, die die Aufnahme von Fremden förderten, wohingegen von der lokalen 
Geistlichkeit und dem gewerblichen Bürgertum meist im Religiösen sowie in wirt-
schaftlicher Konkurrenzfurcht wurzelnde Widerstände ausgingen. Vgl. POSTEL, Asyl 
und Emigration, S. 202-207. — Zu den Schwankungen der Handelskonjunkturen in 
Hamburg im 17. Jahrhundert vgl. auch WALTER VOGEL, Handelskonjunkturen und 
Wirtschaftskrisen in ihrer Auswirkung auf den Seehandel der Hansestädte 156o-1896, 
in: Hansische Geschichtsblätter 74, 1956, S. 50-64, hier S. 57 ff. Anhand der Werk-
zollverzeichnisse läßt sich ein Aufschwung des Hamburger Seehandels bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts erkennen, der sich ab 1604 noch steigerte, bis es dann 1609 in 
der Folge des niederländisch-spanischen Waffenstillstands zu einer bis 1621 anhalten-
den depressiven Tendenz im Seehandel kam. Vgl. ebd., S. 59. — Zur Bedeutung der por-
tugiesischen Kaufleute für den Iberienhandel vgl KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, 
5.334; ISRAEL, The Economic Contribution, 5.509. — Aus einer Protokollnotiz der 
Oberalten vom 17.1.1589 geht hervor, daß diese vor allem unzufrieden damit waren, 
daß fremde Nichtlutheraner unterschiedslos in der Stadt aufgenommen wurden und 
keine oder nur wenig Abgaben zahlten. Deshalb beabsichtigten sie, ihre Beschwerde 
beim Rat vorzutragen. Vgl. StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 2., Oberaltenpro-
tokoll, 17. 1. 1589. 

99 	Eine Abschrift des Gesuchs, datiert auf den 27. 5. 1583, befindet sich in StAH, Mini- 
sterium, III A II), BI. 745. Darauf ist notiert: „Copei der Juden Fürderung wegen be-
gerter Residenz, ist aber abgeschlagen." Ebd., BI. 745. — Ediert ist diese Abschrift bei 
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REILS, Von der ältesten Niederlassung, S.159-164. — Isaak von Salzuffeln wohnte an-
scheinend in Altona und hatte sich mit den hamburgischen Verhältnissen vertraut ge-
macht. Dafür spricht beispielsweise die Erwähnung „de[r] zur Kemerei verordneten 
Achtmannen" in seinem Niederlassungsgesuch. Ebd., 5.159,163. — Zur aschkenasisch-
jüdischen Migration in den Norden des Alten Reiches in jener Zeit vgl. ISRAEL, Eu-
ropean Jewry, S. 43. 

wo Zitiert nach REILS, Von der ältesten Niederlassung, S. 163. 
iot Ebd., S. 16o, 161. 
102 Ebd., S.163. — CASSUTO mutmaßt, die Ablehnung des Gesuchs Isaaks könnte auf sein 

offenes Bekenntnis zum Judentum zurückzuführen sein. Vgl. ALFONSO CASSUTO, Ein 
unbekanntes Dokument zur Geschichte der Juden in Troppau und jägersdorf; in: Zeit-
schrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakeit. s, 2 (1930), S. 81-90, 
hier S. 81. 

103 Das zweite, undatierte Gesuch Isaaks befindet sich in StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr. 
18 Vol. za Fasc. 1. — Ediert ist es bei J(014ANN) WARTIN/ LAPPENBERG, Von den älte-
sten Spuren der Juden in Hamburg, in: ZHG 2,1847, S. 281 f.; LAPPENBERG datiert es 
irrtümlich auf 158o, da ihm das erste Gesuch Isaaks unbekannt war. Siehe dazu REILS, 
Von der ältesten Niederlassung, 5.156-159. 

104 Vgl. dazu REILS, Beiträge, S. 358. REILS Vermutung, daß die Geistlichen die Nieder-
lassung Isaaks von Salzuffeln in der Stadt verhinderten, erscheint angesichts der kom-
plexen innerstädtischen Entscheidungsfindung jener Zeit, die auf einem immer wie-
der neuen Machtausgleich zwischen Rat, Bürgern und auch Geistlichkeit beruhte, als 
eine zu einfache Erklärung. Der Rat wird in diesem Fall sicher eigene politische Er-
wägungen angestellt haben, die vermutlich letztlich ausschlaggebend für die Ableh-
nung von Isaaks Gesuchen waren. 

105 Zitat vgl. YOSEE HAYIM YERUSHALMI, Ein Feld in Anatot. Versuche über jüdische Ge-
schichte, Berlin 1993 (amerikanische Originalausgabe 1988), S. 49; siehe dazu auch FEIL- 
CHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S. 	— BöHm, Die Sephardim, S. 21. — Zur Ge- 
schichte der spanischen und portugiesischen Juden siehe SCHULIN, Die spanischen und 
portugiesischen Juden. —Vgl. zur Emigration der Neuchristen aus Portugal auch ISRAEL, 
European Jewry, 5.24-25; speziell zu dem Problem der Neuchristen und ihrer Bedro-
hung durch die Inquisition auf der Iberischen Halbinsel vgl. MARIANNE AWERBUCH, 
Judentum im 16. und 17. Jahrhundert zwischen Inquisition und Reformation, in: Tho-
mas Klein u. a. (Hrsg.), Judentum und Antisemitismus von der Antike bis zur Gegen-
wart, Düsseldorf 1984, S. 77-102. 

106 YERUSHALMI, Ein Feld in Anatot, S.48-49; KELLENBENZ, Sephardim, S.104,186,127, 
132; ISRAEL, European Jewry, S. 91. — Der iberische Handel Hamburgs erlebte infolge 
des Niedergangs Antwerpens durch den niederländischen Unabhängigkeitskampf am 
Ende des i6. Jahrhunderts einen Aufschwung. Vgl. KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, 
S. 92; POSTEL, Reformation und Gegenreformation, S. z49. 

107 KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, S. 105-107,108. Die hamburgischen Vertreter der 
portugiesischen Unternehmen waren die Kaufleute Lucas und Bartold Beckmann, 
Dominicus van Uffeln und Gillis de Greve, alle vier bedeutende, am iberischen Han-
del beteiligte Kaufleute; van Uffeln und de Greve waren Niederländer lutherischen 
Bekenntnisses. Vgl. ebd., S. 201,226, III. Zu den portugiesischen Unternehmensfa-
milien vgl. auch STUDEMUND-HAIgVY, Biographisches Lexikon, S. 763-769, 
845-848. Zur Auseinandersetzung zwischen Rat und Bürgern um die portugiesische 
Niederlassung vgl. S. 79-87. 

108 KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, S.242-243. 
109 KELLENBENZ, Sephardim, S.114 ff, I15  ff., 117 ff., 247. Alvaro Dinis tat sich später durch 

Münzgeschäfte mit dem dänischen König hervor. Vgl. ebd., S.2.14f£ Zu Ruy Fer- 
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nandes Cardoso (David Aboab alias Andre Fernandes Cardoso alias Ruy/Rui Ferndes 
Cardoso alias Gernonimo Rodrigues Cardoso [?]) vgl. STUDEMUD-HALgVY, Biogra-
phisches Lexikon, S. 208-250, zu Alvaro Dinis (alias Semuel Jachia) vgl. ebd., S. 
501-503. Der Kaufvertrag über das Friedhofsgelände wurde am 31.5.1611 abgeschlos-
sen. Vgl. LEVY, S.13. — Zur Bedeutung, die der Kauf eines Friedhofs für die Begrün-
dung einer jüdischen Gemeinde besitzt, vgl. INA LORENZ und JÖRG BERKEMANN, 
Streitfalljüdischer Friedhof Ottensen. Wie lange dauert Ewigkeit. Chronik, Hamburg 
1995 (Studien zur Jüdischen Geschichte I), S.18 ff. 

no 	Vgl. dazu KAPLAN, The Place of Herem, S.63-88. KAPLAN beschreibt darin den Pro- 
zeß der Rückkehr der Portugiesen zum Judentum wie folgt: „From New Christians 
they became ,New Jews' in a new community, which they established by themselves, 
in their own figure and image, since most of them had not had the possibility of ex-
periencing Jewish life elsewhere before that time." Ebd., S. 64. — Vgl. zu dem eigenen 
Gepräge, das die aus zum Judentum konvertierten Christen gebildeten portugiesisch-
jüdischen Gemeinden in Amsterdam und Hamburg kennzeichnete, AWERBUCH, Ju-
dentum, S. 83 ff. — Zur Bedeutung des Antikatholizismus als Motiv für die Rückkehr 
der Sefarden zum jüdischen Glauben ihrer Väter vgl. CARSTEN WILICE,Jiidisch-Christ-
liches Doppelleben im Barock. Zur Biographie des Kaufmanns und Dichters Antonio 
Enriques Gömez, Frankfurt am Main 1994 (Judentum und Umwelt/Realms of Ju-
daism 56), S. 24-25. Besonders in Amsterdam wurde die Lage der (schein)katholischen 
Portugiesen am Anfang des 17. Jahrhunderts aufgrund der auch konfessionell beding-
ten spanisch-niederländischen Auseinandersetzungen zunehmend schwierig. Vgl. 
ebd., S. 25. — Allerdings kehrten nicht alle Portugiesen zum Judentum zurück. Siehe 
dazu YERUSHALMI, Ein Feld in Anatot, S.49. 

III KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, S. 243; DERS., Sephardim, S. 117; WHALEY, Religiöse 
Toleranz, S.88. 

riz Die verschiedenen Namen, unter denen die Portugiesen auftraten, sind von einer ver-
wirrenden Vielzahl Neben den portugiesischen Namen und deren eingedeutschten 
Formen gab es z.B. auch innerjüdische Namen. Paulo de Millao, ein Schwager Alvaro 
Dinis, hieß z.B. bei den hamburgischen Behörden Dirichsen, in der Gemeinde war er 
Moses Abensur. Dazu und zur Familie Millao und de Lima vgl. KELLENBENZ, Se-
phardim, S.L17ff. Zur Familie de Lima siehe auch STUDEMUND-HAI.g.VY, Biographi-
sches Lexikon, S. 558-565; zu Paul de Millao (Mose Abensur alias Paulo de Milao 
alias Paul Dirichsen) vgl. ebd., S. 201; zu Alvaro Dinis vgl. S. 72 Anm. 109. 

113 KELLENBENZ, Sephardim, 5.120 ff. Zu den Familien Mendes und Dias vgl. STUDE-
MUND-HALgVY, Biographisches Lexikon, S. 628-633, 396-397; zur Familie Dias de 
Brito (Abendana) auch ebd., S. 173-179-- 

114 KELLENBENZ, Sephardim, S.122ff. Der jüdische Name der Familie Brandao war an-
scheinend Oeb. Ebd., S. 122. Zur Familie Brandon vgl. auch STUDEMUND-HALgVY, 
Biographisches Lexikon, S. 318-328. 

115 	Zu den Saraiva Coronel gehörte wahrscheinlich Gonsalvo Lopes, der in einer Zucker- 
importliste von 1612 erstmals und als zweitgrößter Importeur genannt wurde. Der jü-
dische Name dieser Familie lautete wie der der Teixeiras, Senior. KELLENBENZ, Se-
phardim, S. 124-525. Zur Familie (Senior) Saraiva Coronel vgl. auch STUDEMUND-
HALgVY, Biographisches Lexikon, S. 789, 795. 

116 KELLENBENZ, Sephardim, S. 509. Von Emanuel Alvers wird noch die Rede sein. Vgl. 
S. 74, 90, 101. 

117 KELLENBENZ, Sephardim, S. 112-123. 
118 Ebd., S.133-140. — Vgl. dazu auch die Karte im Katalog zur Ausstellung „Vierhundert 

Jahre Juden in Hamburg". Eine Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte 
vom 8.11.1991 bis 29. 3. 19,92, Hamburg 1991, S. 144=145- 
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119 KELLENBENZ, Sephardim, S.186-187. 
120 Ebd., S. 200 ff. 
im Ebd., S. 34-36. Etliche neuchristliche portugiesische Familien hatten verwandtschaft-

liche Beziehungen zum Adel, konnten sich also sogar auf eine adlige Herkunft beru- 
fen. Ebd., S. 34-36. — Die sefardische Identität war nicht nur durch die geschichtli-
chen Erfahrungen mit dem Christentum, sondern auch durch die mit dem Islam ge-
prägt. Vgl. YERUSHALMI, Ein Feld in Anatot, S. 50-51. 

122 POSTEL, Reformation und Gegenreformation, S. 248. Niederländer und Portugiesen 
brachten u. a. moderne Handels- und Betriebsformen wie Kommissions-, Speditions- 
und Wechselgeschäfte nach Hamburg und förderten damit die fortschreitende Spe-
zialisierung in Handel und Warenzweigen. Ebd., 5. 248. — Zum kulturellen und wis-
senschaftlichen Einfluß, den die Fremden auf Hamburgs Geistesleben ausübten, vgl. 
ERNST BAASCH, Der Einfluß des Handels auf das Geistesleben Hamburgs, Leipzig 
1909, S. 3 ff. 

123 Zu de Castro vgl. ALFONSO CASSUTOS Ausführungen mit dem Titel Der Friedhof der 
portugiesischen Jüdischen Gemeinde zu Hamburg und Altona, belegen in Altona an der 
Königstraße aus den Jahren 1927-33 in StAH, Jüdische Gemeinden, 996d, Cassuto 
Ms., 4b, S. 48 ff. De Castro vertrat im Hinblick auf die Pest fortschrittlich anmutende 
Ansichten. Offenbar wütete die Epidemie vorwiegend unter den Armen der Stadt, was 
er auf schlechte Wohnverhältnisse, mangelnde Hygiene und Ernährung zurückführte. 
Vgl. ebd., 5. 5o/51; vgl. dazu auch M[EYER] ISLER, Zur ältesten Geschichte der Juden 
in Hamburg, in: ZHG 6 (1875), S.461-479, hier S. 468 ff.; zu de Castro (David Na- 
mias alias Dr. Rodrigo de Castro) vgl. auch STUDEMUND-HALEVY, Biographisches Le- 
xikon, S. 678-684; zu den medizinischen Schriften de Castros vgl. DERS., Sephardi- 
sche Bücher und Bibliotheken in Hamburg, in: Menora. Jahrbuch für deutsch-jüdische 
Geschichte (1997), S.150-180, hier 5.150, 170 Anm. 6; zu ALFONSO CASSUTO und sei-
nem Manuskript vgl. DERS., Alfonso Cassuto und der Portugiesenfriedhof an der Kö-
ni gstraße, in: Ders. (Hrsg.), Die Sefarden in Hamburg, Band 2, 5. 721-752, besonders 
S. 731-733. 

124 HANS-JOACHIM SCHOEPS, Barocke Juden, Christen und Judenchristen, Bern und 
München [1965], S. 97-98. ISLER, Zur ältesten Geschichte, S.470. — StAH, Jüdische 
Gemeinden, 996d, Cassuto Ms., 4b, S. 50. 

125 StAH, HS, Nr. 472a-e (Auszüge aus Sperlings Hamb. Chronik Bd. I-VI, angefertigt 
von Archivar Dr. Beneke), Nr. 472b, Additiones V., 1611; Otto Sperling (1634-1715) 
lebte in den Jahren 1674 bis 1687 als Advokat in Hamburg. Seine Hamburger Chro- 
nik von 785 bis 1690, im Original im Reichsarchiv Kopenhagen, ist für die Hambur- 
ger Geschichte besonders der Jahre von etwa 1660 bis 1690 eine wertvolle Quelle, da 
Sperlings Darstellung jener Zeit auf seinen zeitgenössischen Beobachtungen und Er-
kenntnissen beruht. Siehe dazu z. B. S. 205, S. 224 Anm. 298 und 299, S. 226 Anm. 
310, S. 227 Anm. 325, S. 227 Anm. 3, S. 304 Anm. 132. Zur Person Sperlings vgl. 
SCHRÖDER, Lexikon, Band 7, S. 245-247; zu Sperlings Chronik vgl. auch RAU, Das Re-
formationsgedenken, S. ro8. 

126 Die Rolla findet sich als Anlage StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4e, Konvents-
protokoll, 27. 7.1609. — Ein ursprünglich undatiertes, erst später mit dem Hinweis auf 
diese „Acta conventuum" auf das Jahr 1609 datiertes Exemplar der Rolla befindet sich 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 1, BI.' ff. Undatiert ediert ist diese 
Rolla bei ALFONSO CASSUTO, Neue Funde zur ältesten Geschichte der portugiesischen 
Juden in Hamburg, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland 3 
(1931), S. 58-72, hier S. 64-65. — Zur für das Jahr 1606 angegebenen Anzahl der Por-
tugiesen vgl. S. 8z Anm. 172. 

127 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. r, BI. 1 ff. Zu „Ruwy Fernando Car- 
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doso" vgl. S. 72 Anm. to9; zu „Joachim Gonsalvus de Lima" (Jacob de Lima alias 
Diogo [Joaquim /Jacob] Goncalvez de Lima) vgl. STUDEMUND-HAdVY, Biographi-
sches Lexikon, S. 561; zu „Hinrick de Lima" (Mose de Lima alias Henrique de Lima) 
vgl. ebd., S. 561; zu „Johan Frantzen Brandaon" (Jacob Oeb alias Joao Francisco 
[Frances] Brandao) siehe ebd., S. 717; zu „Dirick Petersen Brandaon" (Isaac Oeb 
alias Rodrigo [Rui] Peres Brandao alias Dirich Petersen) vgl. ebd., S. 715-716. 

128 Dreckwall wurde der Alte Wall genannt. Vgl. C[IRRIANo] F [RANCISCO] GAEDE-
CHENS, Historische Topographie der Freien und Hansestadt Hamburg und ihrer näch-
sten Umgebung von der Entstehung bis auf die Gegenwart, Hamburg 1880, S. toz. Vgl. 
die Beschreibung dieser Straße bei F [RANz] H[EINRICH] NEDDERMEYER, Zur Stati-
stik und Topographie der Freien und Hansestadt Hamburg und deren Gebietes, Ham-
burg 1845, S. 22; aus Burstade wurde Burstah. GAEDECHENS, Historische Topographie, 
5.32-33. ,Bei der Börse' hieß eine Straße zwischen Zollen- und Trostbrücke in Rat-
hausnähe. Ebd., S.105. Das Heilig-Geist-Hospital lag nordwestlich vom Rödings-
markt. Ebd., S. 37. ,Vor dem Damdhor" bezeichnete die Gegend vor dem alten 
Dammtor, also in etwa die Gegend um den heutigen Jungfernstieg in Höhe der Gro-
ßen Bleichen. Ebd., S. 138. „Kerwedder" und „Broke" lagen auf dem Grasbrook. Ebd., 
5.53. „Ricken Strate" ist die Reichenstraße. Die „Bornstrate" war möglicherweise der 
Ort namens „Baven dem Borne" in der Neustadt. Ebd., 5.55. Das Marien-Magdale-
nenkloster nebst Kirche war gelegen auf dem heutigen Adolphsplatz. Ebd., S. to2. 

129 StAH, Ministerium, III A Ja, BI. 214 ff., hier Bl. 216. Die „Historicae Ecclesiasticae" 
umfaßt den Zeitraum von 1521-1665, sie ist eine Fortführung des ‚Wahrhaftigen Be-
richts" (über die Reformation in Hamburg) von Stephan Kempe, die der Pastor an St. 
Petri Joachim Degener (1549-1585) verfaßte und die von teils unbekannten Geistlichen 
bis 1665 fortgeführt wurde. Vgl. dazu JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. VII. Zu 
Degener vgl. ebd., S. 46-47. — Unter anderem befindet sich eine weitere Abschrift die-
ser Chronik, die wie die „Historicae Eccelsiasticae" allerdings überwiegend nur aus ei-
ner chronologischen Auflistung der nach Hamburg berufenen Geistlichen und ihrer 
Amts- und Lebensdaten besteht, StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 2. Vol. Ib. — Über 
andere wesentliche hamburgische Chroniken informiert kurz und übersichtlich 
HANS-DIETER LOOSE, Die Jastram-Snitgerschen Wirren in der zeitgenössischen Ge-
schichtsschreibung, in: ZHG 53 (5967), 5.1-20, hier S. 2-6. — Auch REILS berichtet von 
dieser Begebenheit um Emanuel Albers, jedoch ungenau, ohne den Zusatz, „ [...] man 
secht", die Schwiegermutter von Albers sei eine „Judinn". Als Beleg gibt er nur an, er 
habe diese Schilderung aus einem ungedruckten „Catalog. Minist.", also wohl einer 
Abschrift der „Historicae Ecclesiastcae". REILS, Beiträge, S. 359. — Ebenfalls wird die-
ser Vorfall berichtet von FR[IEDRICH] CLEMENS [GERKE], Hamburg's Gedenkbuch, 
eine Chronik seiner Schicksale und Begebenheiten vom Ursprung der Stadt bis zur letz-
ten Feuersbrunst und Wiedererbauung, Hamburg 1844, S.360-361. — Auch ZIEGRA 
gibt diese Geschichte mit einem ergänzenden Detail wieder. Danach hätten sich bei 
dem Begräbnis Jungens und „ein Haufen Canaille" auf den Gassen versammelt, die 
ständig geschrien hätten: „[N]a'r Höll, na'r Höll." Vgl. ZIEGRA, Sammlung, Teil 4, 
S. 469. 

130 StAH, Ministerium, III A la, Bl. 218; zu diesem Vorfall vgl. auch HERMES, Aus der Ge-
schichte, S. 29 ff. 

131 KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, 5.252; DERS., Sephardim, 5.27. — Die den Ham-
burger Behörden fremden portugiesischen Namen tauchen in den Quellen in unter-
schiedlichsten und teils entstellenden Schreibweisen auf. Vgl KELLENBENZ, Unter-
nehmerkräfte, S. 244. — REILS bezeichnet Emanuel Albers als einen Proselyten, „der 
hier zum Christentum übergetreten war". DERS., Beiträge, S.359. Tatsächlich wurde 
in dem Bedenken des Geistlichen Ministeriums zu den Juden vom 22.9.1611 von ei- 
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nem Emanuel Alverde berichtet, der, wohl mit Emanuel Albers identisch, zum evan-
gelisch-lutherischen Glauben konvertiert sei. Jedoch geschah das sicherlich nach 1599, 
denn der Wahrhaftigkeit Alverdes Bekehrung mißtrauten die Geistlichen (die ihn den 
portugiesischen Juden zuordneten), „weill ehr sich ex Desperation mit einem Schrei-
bemesser zuvor ins Hertz gestochen [habe], undt nun sahe, cl[a]z er nichtt leben 
konte". Bekehrt habe sich Alverde nur, ,damit ehr ehrlich zur Erden mochte bestat-
tet werden".Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, Bl. 15 ff., hier Bl. 
25-25r, 22. 9.1611. 

132 Zu den Beerdigungsbräuchen in Hamburg siehe GEFFC10EN, Die Leichenbegängnisse. 
— Antonius Hehlement oder Anton Helmond, wie HERMES schreibt, war ein angese-
hener Mann, ein „hervorragendes Mitglied der reformierten Gemeinde". Vgl. HER-
MES, Aus der Geschichte, S. 31-32. 

133 

	

	Zu AEPINS Bedenken vgl. S. 60-61. — Zu den Hamburger Regelungen zu Beerdigungen 
von Nichtlutheranern vgl. auch JOHANNES KLEFEKER (Hrsg.), Sammlung der Ham-
burgischen Gesetze und Verfassungen in Bürger- und Kirchlichen, auch Cammer-, Hand-
lungs- und übrigen Policey-Angelegenheiten und Geschäften samt historischen Einlei-
tungen, 12 Bände, Hamburg 1765-1773, dazu: Register über die sämmtlichen 12 Theile, 
nebst einer Betrachtung über den Inhalt des ganzen Werks von Gottfried Schütze, 
Hamburg 1774, der Achte Theil in welchem der Kirchlichen Verfassungen gesammte 
Abtheilungen [...] Hamburg 1770, S. 777. —Vgl. auch ZIEGRA, Sammlung, Teil 4, S. 466 
ff. 

134 StAH, Ministerium, III A la, Bl. 214ff., Historicae Ecclesiasticae, Bl. 216. — Beson-
ders brachte den Rat offenbar auf, daß jüngere Geistliche die Strafpredigten gehalten 
hatten. Es handelte sich um den bereits erwähnten Lector Secundarius Marcus Ivo 
und Johann Meyer, Geistlicher an St. Katharinen von 1597 bis 1606, und Henricus 
Stammichius (oder Heinrich Stamke), ebenfalls Geistlicher an St. Katharinen, und 
zwar von 1597 bis 1608. Ebd., Bl. 214 ff.; JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 36,108. 

135 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.1 Vol. za (Acta cum Ministerio: Ob fremden Religi-
onsverwandten ein ehrlich Begräbnis zu verstatten). Der Rat trat im Gegensatz zur 
Geistlichkeit, die der von AEPIN vorgegebenen harten Linie folgte, für ein differen-
ziertes Vorgehen ein. Er wollte den Nichtlutheranern einige Jahre einräumen, in de-
nen diese eine Konversion zum lutherischen Glauben erwägen sollten, zumal einige 
Reformierte ihre Kinder in Hamburg taufen ließen oder auch, abgesehen vom Emp-
fang der Sakramente, am gottesdienstlichen Leben teilnahmen. Vgl. ebd., Senatspro-
tokoll, 30., 31.12.1604 13. 7.1602. Zum Problem der Taufe von Kindern nach lutheri-
schem Ritus aus der Sicht der Reformierten vgl. HERMES, Aus der Geschichte, S.19. 

136 StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 6 (unpaginiert), Oberaltenprotokoll, 3.7 
1602. — Daß es sich bei „des Portugisischen Doctors Husfrauwe" um die Frau von Ro-
drigo de Castro handelte, geht aus einem weiteren Bericht der Oberalten in diesem 
Zusammenhang vom 14.4.1605 hervor. Vgl. ebd., Oberaltenprotokoll, 14.4.1605. —
Die diesen Vorfall betreffenden Berichte der Oberalten von 1602 bis 1607 finden sich 
auch in StAH, Jüdische Gemeinden, 996d, Cassuto Ms., 4, Bl. 6-8. — Wohl auf der 
Grundlage von CASSUTOS Darstellung berichtet davon auch BÖHM, Antijüdische  Res-
sentiments, S. 89-9o. — Die St. Marien-Magdalenenklosterkirche des ehemaligen 
Franziskanerklosters war eine bei den Bürgern beliebte Begräbniskirche. Unter 
Aufsicht zweier Ratsherren führten vier Oberalte die Verwaltung. Vgl. MÖLLER, 750 
Jahre Hospital, S. 100, 

137 Eine kurze Schilderung dieses Vorfalls von Senior VAGET findet sich in StAH, Mini-
sterium, III A te, Bl. 1389. — CASSUTO und BöHm interpretieren den Bericht von der 
nächtlichen Bestattung der verstorbenen Frau des R. de Castro, ohne die Abwehr der 
lutherischen Geistlichen gegen alle Nichtlutheraner in der Stadt zu berücksichtigen. 
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Die Proteste und Widerstände gegen diese Bestattung nur auf die der Verstorbenen 
nachgesagten Neigungen zum Judentum zurückzuführen ergäbe ein schiefes Bild. 
CASSUTO spricht sogar von einem katholischen Friedhof sowie katholischen Kirchen, 
die es im seinerzeitigen Hamburg nicht gab. Vgl. StAH, Jüdische Gemeinden, 996d, 
Cassuto Ms., 2, S. 4; BÖHM, Die Sephardim, S. 89-90. — Die irrtümliche Annahme, 
die Portugiesen seien vor 1611 auf einem katholischen Friedhof in Hamburg begraben 
worden, findet sich auch bei LEVY, der sich auf [GERKE] beruft. Vgl. LEVY, Die Ent-
wicklung der Rechtsstellung, S. 13; [GERKE], Hamburg's Gedenkbuch, S. 366. 

138 Zu de Castros Person und Familie vgl. S. 73-74-- 
139 StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 6, Oberaltenprotokoll, 3. 7.1602. 
140 Ebd., Oberaltenprotokoll, 3. 7.1602. — Unter dem Begriff „solche beruchtigte Lüde" 

sind sicherlich alle Nichtlutheraner zu verstehen. Vgl. dazu weiter unten. 
141 Am 13. 4.1604 konstatierten führende Geistliche, u. a. der Senior VAGET und JOHAN-

NES SCHELHAMMER, über de Castro, man wisse nicht, zu welcher Religion dieser sich 
halte, nur daß er nicht lutherischen Glaubens, „unser waren Religion", sei. Vgl. StAH, 
Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.1 Vol. 2a (Acta cum Ministerio: Ob fremden Religionsver-
wandten ein ehrlich Begräbnis zu verstatten), Geistlichkeit an Senat, 13. 4.1604. 

142 WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 6z, 137-138; KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, S. 180; 
HERMES, Aus der Geschichte, S. 26, z8. Als Abwehrmaßnahme gegen die Begründung 
einer reformierten Gemeinde in Altona wurde auf Veranlassung der Hamburger Bür-
gerschaft und Geistlichkeit ein Verbot für die in Hamburg lebenden reformierten Nie-
derländer erlassen, nach Altona zum Gottesdienst zu gehen. Dieser Widerstand legte 
sich erst 1605 mit dem Abschluß des Niederlassungskontrakts mit den Niederländern. 
Ebd., S. 28. 

143 StAH, Ministerium, III A Je, BI. 1389, 31. 8.1602. 
144 Das geht hervor aus den Oberaltenprotokollen vom 21.7.1602 und 18.12.1607, vgl. 

StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I, Nr. 6, Oberaltenprotokoll, 21.7.1602 und 18.12. 
16.07. — CASSUTO irrt mit seiner Annahme, unter den „vordechtigen" Leuten seien nur 
die Portugiesen zu verstehen. Vgl. StAH, Jüdische Gemeinden, 996d, Cassuto Ms., 2, 
S.4. — Die Vereinbarung hatte offenbar keine anhaltend friedensstiftende Wirkung, 
denn 1614 kam es um die Begräbnisse vor allem der Reformierten erneut zu Ausein-
andersetzungen zwischen Rat und Geistlichkeit. Vgl. StAH, Ministerium, III A re, Bl. 
1319 ff., 1337 ff., 1389, 1614. —1617 wurde vereinbart, verstorbene Angehörige der refor-
mierten Minderheiten im Dom beizusetzen. Vgl. WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 138. —
Vgl. zu dieser Vereinbarung zwischen Rat und Geistlichkeit auch StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Hf Nr. r Vol. za (Acta cum Ministerio: Ob fremden Religionsverwandten ehrlich 
Begräbnis zu verstatten), 1603. 

145 StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I, Nr. 6, Oberaltenprotokoll, 21. 7.1602. In diesem 
Protokoll der Oberalten wird von dem Wunsch de Castros berichtet, ein Grab in der 
Kirche zu erwerben, dem nachzukommen die Oberalten grundsätzlich bereit waren, 
sie wollten „ein jeder vor syne Persohne sick das kein Geweten maken", jedoch woll-
ten sie den Verkauf aufschieben, „wegen des Ministerii so in solchen Fellen offtmals 
Unrowe erröget", bis die Geistlichen und der Rat eine Vereinbarung über den Be-
gräbnisplatz für die Fremden gefunden hätten. Vgl. ebd., Oberaltenprotokoll, 21.7.  
1602.. — Aus dem Schreiben der Geistlichkeit an den Rat vom 13.4.1604, in dem die 
Prediger sich über den Verkauf der Grabstelle an de Castro beschwerten, geht der Zeit-
punkt des Ankaufs hervor. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. r Vol. za, 13. 4. 1604. 
— Begräbnisplätze in den Kirchen, vor allem in den vier Hauptkirchen, waren begehrt, 
da sie für Prestige und Ansehen des Verstorbenen bzw. seiner Familie standen. Zur 
hamburgischen Tradition der Bestattungen in den Kirchen vgl. ERNST FINDER, Ham-
burgisches Bürgertum in der Vergangenheit, Hamburg 1930, S. 89 ff. — Die verstorbene 
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Frau de Castros wurde offenbar später noch einmal umgebettet auf den portugiesisch-
jüdischen Friedhof an der späteren Königstraße in Altona. Vgl. StAH, Jüdische Ge-
meinden, 996d, Cassuto Ms., 4b, S. 52; siehe dazu auch STUDEMUND-HAL1VY, Bio-
graphisches Lexikon, S. 704. 

146 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. r Vol. za, 13.4. 1604. — In einem Erdbrief über den Ver-
kauf eines Grabes in der Marien-Magdalenenkirche an de Castro findet sich folgende 
Klausel: „Ock iß dem Hrn. Doctor thogeseggt, wenn he jemand in düsse Begraffniß 
will begraven lathen, unde he dat mit gewohnliken Ceremonien by Dage nicht erhol-
den kann, dat em sodan by Nachttyden de Kerke, umme de Doden in der Begraffnisse 
tho bestedigen, alle Wege schall geöpenet, und he in keinem Fall daran verhinderet 
syn." Zitiert nach OTTO BENEKE, Die Gräber zu St. Marien Magdalenen, in: ZHG 5 
(1866), S.592-615, hier S. 605. Dieser Erdbrief, der BENEKE vorlag, war bisher in den 
Quellen nicht aufzufinden. Ebensowenig gibt es in den Quellen Anhaltspunkte für den 
Verkauf von Grabstellen in der Marien-Magdalenenkirche oder dem dazugehörigen 
Friedhof an andere Portugiesen außer de Castro vor 1611. Vgl. StAH, Heilig-Geist-Hos-
pital, IV G, Nr.4 (Kopiebuch der Begräbnisse der Marien-Magdalenenkirche); ebd., 
IV G, Nr. 3 (Hauptbuch der Begräbnisse der Marien-Magdalenenkirche ab 1648). 

147 StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I, Nr. 6, Oberaltenprotokoll, 14. 4. 1605. — Auch für 
das Jahr 1607 ist ein weiterer Konflikt um die Bestattung eines Nichtlutheraners mit 
Namen Johan Krüdepenning in der St. Johanniskirche belegt. Wegen dieser Bestat-
tung Krüdepennings beabsichtigten die Oberalten, sich mit der Bitte an den Senior 
zu wenden, gemeinsam mit allen Pastoren dazu beizutragen, daß die Vereinbarung, 
die verstorbenen „Frembde[n] alhir de unser Christlicher Religion nicht thogedan 
[...] in kein Kerken mankt andere frame Christen sondern entweder in den Dhom 
edder up de By Kerkhave alß tho St. Johannes, them Hilligen Geiste up dem nyen 
Kerckhoff up dem Broke, undt den S. Gertruden schölen begraven werden." Ebd., 
Auszug aus dem Oberaltenprotokoll, 18.12.1607. — Johan Krüdepenning war wahr-
scheinlich identisch mit dem damals in Hamburg lebenden niederländischen Calvi-
nisten, Jan Cruepenning. Vgl. WILHELM SILLEM, Zur Geschichte der Niederländer in 
Hamburg von ihrer Ankunft-  bis zum Abschluß des Niederländischen Contracts 1605, in: 
ZHG 7 (1883), S.480-598, hier 5.523. — In dem genannten Oberaltenprotokoll ging 
es um die Fremden, die „unser christlichen Religion", also dem evangelisch-lutheri-
schen Glauben, nicht zugetan waten. Vgl. dazu CASSUTO, dem es, da er die Einstel-
lung gegenüber Nichtlutheranern im seinerzeitigen Hamburg nicht berücksichtigte, 
unverständlich bleiben mußte, „wieso er [d. h. Johan Krüdepenning, J.B.] als Nicht-
Portugiese einer der ,beruchtigten Lüde' gewesen sein soll". StAH, Jüdische Gemein-
den, 996d, Cassuto Ms., 3, S.5. 

148 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.' Vol. 2a (Acta cum Ministerio: Ob fremden Religi-
onsverwandten ein ehrlich Begräbnis zu verstatten), Beschwerde der Geistlichen, 13. 
4.1604; StAH, Heilig-Geist Hospital, II A I, Nr. 6, Oberaltenprotokoll, 54. 4. 1605; Zi-
tat vgl. ebd., Oberaltenprotokoll, 14. 4.1605. 

149 Vgl. zur Relevanz und Verbreitung von Gerüchten in Spätmittelalter und Früher Neu-
zeit DELUMEAU, Angst im Abendland, Band i, S. 240-254. 

150 Beispielsweise besuchten die Söhne de Castros, Andreas und Benedikt, noch 1615 das 
Akademische Gymnasium, nachdem Rodrigo de Castros Name auf der vom Senat er-
stellten Rolla der nunmehr eindeutig als Juden sich bekennenden Portugiesen von 
1612 verzeichnet worden war. Das heißt, auch nachdem de Castro sich offen zum Ju-
dentum bekannt hatte, besaß für ihn die gesellschaftliche Stellung, hier in der Form 
der Teilhabe seiner Söhne an einer standesgemäßen Bildung, eine große Bedeutung. 
Zu den Söhnen de Castros und ihrem Besuch des Gymnasiums vgl. ISLER, Zur älte-
sten Geschichte, S.475; siehe zur Rolla von 1612. S.135. 
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151 Zur Bedeutung der öffentlichen Präsentation des ‚wahren' Glaubens in frühneuzeitli-
chen dörflichen Gemeinwesen vgl. ULLMANN, Sabbatmägde, S. 26o. 

152 Die Bürger behaupteten, täglich kämen viele Portugiesen, unter denen sich ‚rechte' 
Juden befänden, die aus Portugal und von anderen Orten vertrieben worden seien, 
nach Hamburg, wo sie ungehindert wohnen und arbeiten würden. Vgl. StAH, Erb-
gesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) t, Band 2, BI. 21, Konventsprotokoll, 
8./9.12.1603; StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4a, Nr.3, Konventsprotokoll, 
8./9.12.1603. — Ein Extrakt dieser Bürgerforderung findet sich StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1. — Über diese Beschwerde wie auch über die folgenden Ver-
handlungen berichten ausführlich FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S. 3 ff.; 
REILS, Beiträge, S. 361ff; REILS referiert in diesem Beitrag die Bürgerforderung vom 
Dezember 1603 sowie alle einschlägigen Passagen aus den Senatsakten bis 1612. Im fol-
genden wird darauf im einzelnen nicht mehr verwiesen, sondern nur die betreffende 
Seite bei Reils angegeben. Vgl. DERS., Beiträge, 5.361-362. — Kurze Zusammenfas-
sungen der Verhandlungen bis 1612 siehe bei BöHm, Die Sephardim, S.22; WHALEY, 
Religiöse Toleranz, S. 88. 

153 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 3h, Konventsprotokoll, 7.1.1603. Strittig wa-
ren der Umfang der Handelsrechte für die Niederländer sowie die Art der Verpflich-
tung auf die Stadtverfassung (Eid). Ebd., BI. 80-84. — Im Rahmen der Auseinander-
setzungen zwischen Rat und Bürgern um den neuen Ratseid predigten die Geistlichen 
gegen den Rat und verlangten, in den Rezeß die ausdrückliche Verpflichtung auf das 
Konkordienbuch von 1580, das auf den Erhalt der lutherischen Lehre und der Abwehr 
von Sekten und Abweichungen zielte, aufzunehmen. Ebd., BI. 50-58. — Vgl. zum Re-
zeß, zum neuen Ratseid und zum Streit um das Konkordienbuch im Jahr 1602 und 
1603 auch GISELA RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft in Hamburg 1595 —1686. Innere 
Bindungen und Gegensätze, Diss.Phil. Marburg 1969, S. 25-43. Zum Konkordienbuch 
und seiner Bedeutung für die Fremdenpolitik des Rates siehe besonders ebd., S. 39. —
Zum Ratseid und Rezeß von 1603 siehe auch POSTEL, Reformation und Gegenrefor-
mation, S. 242-244. 

154 Im Konvent vom 3./4. Mai 1604, als die Bürger an ihr vorjähriges Monitum wegen 
der Portugiesen erinnerten, hatte der Rat geschickt den Spieß umgedreht und lapidar 
geantwortet, er habe keine Juden unter den Portugiesen entdecken können. Aber er 
würde, sobald die Bürger, denen offenbar etliche dieser Juden bekannt seien, deren 
Namen nennen würden, gegen diese vorgehen. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. 

Vol. 4a, Nr.3, Konventsprotokoll, 3./4.5.1604; vgl. auch StAH, Erbgesessene Bür-
gerschaft (Acta Conventuum) s, Band 2, BI. 47,  59,  Konventsprotokoll, 3./4.5.1604. —
Ein Extrakt der Bürgerforderung siehe in StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a 
Fasc. s. — Vgl. auch REILS, Beiträge, S.361-362. Für den Konvent im Jahr 1604 gibt 
Reils irrtümlich den 4. März an. Ebd., S. 362; ihm folgt BöHm, Die Sephardim, S. 22. 

155 In diesem Konvent sprachen die Bürger erst von Portugiesen und Juden, dann, ob-
wohl vermutlich alle Portugiesen gemeint waren, nur noch von Juden und setzten so 
Portugiesen mit Juden gleich. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.I Vol. 4c (Ver-
handlungen zwischen Rat und Bürgern), Bl. in, Konventsprotokoll, 25./26.10.1605. 
Zitat vgl. ebd., Bl. 42. 

156 Die Bürger rügten, daß die Portugiesen kaum zwei oder drei Reichstaler Steuern und 
diese noch ungern und unwillig zahlen würden, obwohl diese Fremden große Häuser 
in der Stadt bewohnen und ungehindert ihren Geschäften nachgehen würden. Eine 
Deputation, bestehend aus Rats- und Bürgervertretern, denen die finanziellen Ver-
hältnisse der Portugiesen bekannt waren, sollte daher deren Abgabenverpflichtungen 
festlegen. Vgl. ebd., BI. Ist; vgl. auch StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Con-
ventuum) r, Band 2, BI. 123, Konventsprotokoll, 25./26.10.1605; einen Extrakt dieses 
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Protokolls siehe in StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. I; REILS, Beiträge, 
S. 362-363. REILS gibt an, daß in diesem Konvent der Rat den Bürgern ein Verzeich-
nis der in Hamburg ansässigen Portugiesen mit Angabe der Beträge, die sie jährlich 
zu leisten bereit waren, übergeben habe, das leider nicht den Akten beigefügt sei. In 
der oben angegebenen Senatsakte, StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.' Vol. 4c, ist von 
einem solchen Verzeichnis nicht die Rede, der Rat nahm danach in diesem Convent 
überhaupt nicht Stellung zu dem Thema der Portugiesen. Da auch die Bürgerschaft 
auf ein solches Verzeichnis gar nicht eingeht, irrt REILS hier vermutlich. Vgl. DERS., 
Beiträge, S.362. — Zur mutmaßlichen Anzahl der Portugiesen in Hamburg zu jenem 
Zeitpunkt vgl. S. 8z Anm. 172. 

157 „ ur darum, daß die Portugiesen eine jährliche Abgabe für ihren Aufenthalt geben 
sollten", wie REILS meint, ging es eben nicht. Vgl. DERS., 5.362. 

558 Mit dieser Formulierung nahmen die Oberalten in einer Eingabe an den Rat im No-
vember 1605 die Forderungen der Bürgerschaft auf. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La 
Nr. i Vol. 4c (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), Bl. 42, November 1605. 

159 RElis,.Beiträge, S.362. Siehe zu den wirtschaftlichen Interessen der Bürger 
S. 160-163. 

160 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. I Vol. 4c (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Bl. 33-40. 

161 KELLENBENZ, Sephardim, 5.273, 180; POSTEL, Reformation und Gegenreformation, 
S. 249-250. 

162 Um die Niederländer zu einer aufrichtigen Steuerzahlung anzuhalten — auch der Rat 
konzedierte, Steuern hätten diese bisher nur „gantz liederlich" gezahlt —, verlangten 
die Bürger, daß die zugewanderten Kaufleute sich der Stadt durch einen Eid ver-
pflichten sollten. Wegen der Bindung an ihre Heimatorte lehnten die niederländi-
schen Kaufleute diese Anmutung allerdings strikt ab. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. 
La Nr.' Vol. 4c (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), BI. 33-40. — Der Punkt 
wegen des Eides der Niederländer bedürfe einer „sorgfältigen Deliberation", schrieb 
der Rat, dieser könne gerade in „einer so weitlaufftige[n] Gemeine ubell tractiret wer-
den", deshalb habe man „denselben damahls mit gueten Vorbedacht biß zu besserer 
Gelegenheit eingestellet". Ebd., Bl. 33-34•  Wie es scheint, war das Aufschieben strit-
tiger Punkte und das Abwarten eines günstigeren Zeitpunkts, zu dem eine Bürgerent-
scheidung im Sinnes des Rates aussichtsreicher erschien, die übliche Taktik des Rates 
im Umgang mit der Bürgerschaft; verständlicherweise, da die Bürger — und damit hat-
ten sie auch hier gedroht — den Rat mit der Verweigerung von Geldern unter Druck 
setzen konnten. Ebd., Bl. 40. — Zur Bedeutung des Eides in jener Zeit vgl. ANDRE 
HOLENSTEIN, Seelenheil und Untertanenpflicht. Zur gesellschaftlichen Funktion des 
Eides in der ständischen Gesellschaft, in: Peter Blickle (Hrsg.), Der Fluch und der Eid. 
Die metaphysische Begründung gesellschaftlichen Zusammenlebens und politischer 
Ordnung in der ständischen Gesellschaft, Berlin 1993 (Zeitschrift für Historische For-
schung, Beiheft 15), S. 11-63. 

163 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. i Vol. 4c (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
BI. 34, 35. 

164 Ebd., BI. 37. 
165 Ebd., Bl. 35 
166 Ebd., Bl. 35. 
167 Ebd., Bl. 39. — Bereits im Oktoberkonvent waren drei Bürger zu den Verhandlungen 

mit den Portugiesen abgeordnet worden, nämlich Joh. Hertog, Lucas Beckmann und 
Jürgen Schröttering, und zwar gemeinsam mit den Ratsherren Hinrich Silm und Hin-
rich Wichmann. Ebd., Bl. 11r. 

168 Ebd., Bl. 39, 37. 

429 



169 Ebd., Bl. 38. — Die Wirtschaftspolitik des Rates war also auf eine aktive Handelsbilanz 
sowie auf einen positiven Stand der Beschäftigung und damit auf zwei Grundsätze 
merkantilistischer Wirtschaftspolitik gerichtet. Vgl. GÖMMEL, Die Entwicklung der 
Wirtschaft, S.41-43• 

170 Die Niederländer sollten nach Ansicht der Oberalten deshalb verpflichtet werden, 
„den concipyrten [...] linden Eidt [zu] leisten". Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. 
Vol. 4c (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), BI. 4z, Oberalte an Rat, 29. 

1605. 
171 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol 3h (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 

BI. 146r, 19. 5.1606; ebd., BI. 148, 13. 6. 1606. Es handelt sich bei dieser Akte um senats-
interne, protokollartige Aufzeichnungen über die mit der Bürgerschaft zu verhandeln-
den Punkte. — Die Verhandlungsdeputation bestand mit dem Oberalten Lucas Beck-
mann sowie Jürgen Schröttering als Bürgervertretern und den Ratsherren Hinrich Silm 
und Hinrich Wichmann aus im Iberienhandel führenden Hamburger Kaufleuten, in 
deren Händen trotz des wachsenden Anteils von Fremden noch immer der Hauptteil 
des Spanien- und Portugalhandels lag. Vgl. KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, 
S. 105-106, S. irr ff. (Beckmann), 5.134 ff. (Schröttering), S. 142 ff. (Wichmann), S. 136 
ff. (Silm). 

172 Die Bürger forderten 1500 bzw. 160o Reichstaler jährlich von den Portugiesen. Diese 
weigerten sich, mehr als 200 Reichstaler jährlich zu zahlen, da, wie sie einwandten, zu 
ihrer Gruppe nur sechs Familien und zwei Malder gehörten. Dem Rat übergaben sie 
eine Namensliste aller in Hamburg ansässigen portugiesischen Familien und forder-
ten, ihnen in Hamburg „dieselben Freyheiten" wie den Niederländern zu gewähren. 
Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr., Vol 3h (Verhandlungen zwischen Rat und Bür-
gern), BI. 147, 27.5.1606 und 13. 6. 1606. Aus der Sicht des Rates wurzelte das Vorge-
hen der Bürger in wirtschaftlicher Konkurrenzfurcht. Aus Sorge um ihre „Factoreyen 
uff Hispanien" würden die Bürger mittels überzogener finanzieller Forderungen ver-
suchen, die Sefarden zum Verlassen der Stadt zu veranlassen. Vgl. ebd., BI. 148, 13. 6. 
1606; siehe auch KELLENBENZ, Sephardim, S. 29 Anm. za. — Die Namensliste ist, so-
weit bekannt, leider nicht überliefert. Die Anzahl der portugiesischen Familien ergibt 
sich aus der Ratsproposition an die Bürgerschaft vom 18. 6.1606. StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. La Nr. i Vol. 4d (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern). — Die Anzahl der 
Portugiesen wird hier absichtlich zu niedrig angegeben worden sein. Vgl. REILS, 
Beiträge, 5. 361; WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 88-89; KELLENBENZ, Unternehmer-
kräfte, S. 29. 

173 In den Quellen ist, soweit bekannt, für die Jahre 1607 und 1608 nichts zu Verhand-
lungen über die Niederlassung der Portugiesen überliefert. Vgl. dazu die Ausführun-
gen weiter unten. Siehe im übrigen StAH, Senat Cl. VII Lit. La Nr.' Vol. 4d (Ver-
handlungen zwischen Rat und Bürgern), Konventsprotokoll, 18.6.1606; vgl. auch 
StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) 1, Band 2, BI. 135, Konvents-
protokoll, 18. 6.1606. Zum Bakenzoll vgl. BUEK, Die Hamburgischen Oberalten, 
S. 425. Vgl. dazu auch KELLENBENZ, Sephardim, S. 29. — REILS vermutet, daß die Bür-
ger ein jährliches Schoß ablehnten, weil das eine zu starke Gleichstellung der Juden 
mit den Bürgern bedeutet hätte. REILS, Beiträge, S. 363. 

174 Die Portugiesen erklärten sich nunmehr zur Zahlung einer Jahressteuer von 400 
Reichstalern bereit. Die Supplik der Portugiesen vom 27.6.1606 findet sich als Beilage 
in StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr., Vol. 4e, Konventsprotokoll, 27. 7.1609. Bei der 
von REILS zitierten Supplik der Portugiesen handelt es sich um eine spätere, nämlich 
die vom 1.5.1607, die sich findet StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, r. 
5.1607. Vgl. REILS, Beiträge, S. 364. 

175 Zitat vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4d (Verhandlungen zwischen Rat und 
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Bürgern), Bl. trff., 1606; das Schreiben des Rates an die Oberalten vgl. ebd., Bl. trff. 
Siehe im übrigen StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. I Vol. 3h (Verhandlungen zwischen 
Rat und Bürgern), Bl. 152r, 28. 6.1606. An der Beratung über das Schreiben des Rates 
nahmen außer den Oberalten auch weitere Vertreter der Bürgerschaft teil. Ebd., Bl. 
152r. 

176 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. r Vol. 4d (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Bl. 	1606. Die hansische Handelsdelegation brach tatsächlich am zo. rt. 1606 nach 
Spanien auf. Vgl. KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, S.19-22; DERS., Sephardim, S. 30. 

177 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. i Vol. 4d (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Bl. Irff., 1606. 

178 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. r, 1.5.1607. Diese Supplik ist ediert bei 
CASSUTO, Neue Funde, S. 6o-61; MAZE, Jüdisches Journal aus Hamburg, Nr. 2/3 
(1994/1995), S. 3-4. Siehe dazu auch REILS, Beiträge, 5.364 (ohne Datierung der Sup-
plik); FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S.3. 

179 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, 1. 5. 1607. 
180 Ebd., 1.5.1607. 
181 Ebd., 1.5.1607. 
182 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4e (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 

Konventsprotokoll, 27. 7.1609; vgl. auch StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Con-
ventuum ) s, Band z, Bl. 170-174, Konventsprotokoll, 27. 7.1609. - Der Rat erwähnte 
in diesem Konvent die vielfältigen Verhandlungen mit den Portugiesen sowie deren 
„unterschietlichen ubergebenen Supplicationen". Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. 
r Vol. 4e (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), Konventsprotokoll, 27. 7.1609; 
vgl. dazu auch REILS, Beiträge, S.365. 

183 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. s Vol. 4e (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Konventsprotokoll, 27. 7.1609; vgl. dazu REILS, Beiträge, S. 365. Dieser vermutet - al-
lerdings ohne jeden Beleg -, daß dahinter ein durch jüdische Missionierungsversuche 
ausgelöster Konflikt stand. 

184 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. r Vol. 4e (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Konventsprotokoll, 27. 7.1609. 

185 Ebd., 27. 7. 1609. 
186 Ebd., 27. 7.1609. - Zur Forderung der Oberalten vom 29.11.1605 vgl. StAH, Senat, 

Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4c (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), Bl. 41 ff., 29. 
11. 1605. 

187 Die Portugiesen forderten erneut die Gleichstellung mit den anderen Fremden. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. s, Bl. 7 ff ., 19. 9.1609. Von dieser Dro-
hung der Portugiesen berichtete der Rat den Bürgern in dem Konvent am 16. 8.161o. 
Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit La Nr. I Vol. 4f (Verhandlungen zwischen Rat und Bür-
gern), Konventsprotokoll, 16. 8. 1610. - Vgl. auch FEILCHENFELD, Aus der älteren Ge-
schichte, S. 3. - REILS referiert den Inhalt dieser portugiesischen Stellungnahme, ohne 
ein Datum anzugeben. Vgl. DERS., Beiträge, 5.366. 

188 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, Bl. 7 ff., 19. 9. 1609. 
189 In einem undatierten, wahrscheinlich vor 1610 entstandenen Entwurf einer Vereinba-

rung zwischen Rat und Portugiesen zur religiösen Problematik finden sich verblüffend 
pragmatische Lösungen: „Endtlich ist auch verglichen undt bestendiglich verabredet, 
wan von der Nation iemandt hinfüro seine Kinder alhir in der Stadt zur Christlichen 
Tauff nicht wird pringen, die eheliche Zusammengebung und Copulation auch nicht 
durch unsere Prediger alhir verrichten und seine Todten etwan nicht in dieser Stadt 
wirdt begraben laßen, daß derselb, so offt er dieser dreyen Stück eins unterlassen wirdt, 
der Wette darfur NN Mk. Lüb. zu Straff enttrichten, sonsten aber mit Erlegung sol-
cher NN Mk. Lüb. aller fernerer Inquisition und Molestation gentzlich befreyet undt 
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erlassen sein undt pleiben solle." Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 
I. Die Portugiesen sollten also für jede geistliche Amtshandlung wie Taufe, Hochzeit 
oder Begräbnis, die sie nicht von lutherischen Predigern vornehmen ließen, der Wedde 
ein Strafgeld entrichten. — Ediert ist dieser Entwurf bei CASSUTO, Neue Funde, 
S. 59-6o. CASSUTO datiert ihn ohne Begründung auf die Jahre 1605/06. Der Entwurf 
setzt offensichtlich einen Zustand voraus, in dem die Portugiesen sich noch nicht of-
fiziell zum Judentum bekannt hatten und der Rat versuchte, die Frage ihres religiösen 
Bekenntnisses im Hintergrund zu halten. Das gilt für die Zeit bis 1610. Vgl. dazu 
S. 74-86. — Zur unter den damaligen Portugiesen geläufigen Einstellung zur Religion 
vgl. auch YOSEF KAPLAN, Die portugiesischen Juden und die Modernisierung. Zur Ver-
änderung jüdischen Lebens vor der Emanzipation. Aus dem Englischen übersetzt von 
Meino Büning, in: Andreas Nachama, Julius H. Schoeps und Edward van Voolen 
(Hrsg.), Jüdische Lebenswelten. Essays aus Anlaß der Ausstellung „Jüdische Lebens-
welten" im Martin-Gropius Bau Berlin, Frankfurt am Main 1991, S.303-317, hier be-
sonders S. 305. 

190 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4f (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Konventsprotokoll, 16. 8.1610; vgl. auch StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Con-
ventuum) r, Band 2, Bl. 203, 226, 242, 256, Konventsprotokoll, 16.8.1610; FEIL-
CHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S.4; REILS, Beiträge, S. 368. — Zu den Nieder-
lassungsangeboten aus dem Hamburger Umland vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. 
30-31; WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 89. — Möglicherweise trugen zum Meinungs-
wandel der Bürger auch uns leider unbekannte politische Erwägungen des Rates bei, 
denn dieser wollte nur einzelnen Bürgern „mehr Ursachen an [...] zeigen, darumb kei-
nesweges zu rahten [sei], bemelte Portugiesen von hier nach itziger Zeit Gelegenheit 
uffbrachen und ziehen zu laßen". Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.' Vol. 4f (Ver-
handlungen zwischen Rat und Bürgern), Konventsprotokoll, 16. 8. 1610. 

191 Erneut trug der Rat in diesem Konvent alle bekannten Argumente vor, die aus seiner 
Sicht für die Niederlassung der portugiesischen Kaufleute in der Stadt sprachen.Vor 
allem wies er darauf hin, daß diese Fremden im Fall der Festsetzung einer Sondersteuer 
Hamburg mit Sicherheit verlassen und sich mit dem Beschlagnehmen von Hambur-
ger Vermögenswerten auf der Iberischen Halbinsel gegen eine mögliche Abzugssteuer 
zur Wehr setzen würden. Vgl. ebd., 16. 8. 1610; vgl. auch StAH, Erbgesessene Bürger-
schaft (Acta Conventuum) 1, Band 2, BI. 203, 226, 242, 256, Konventsprotokoll, 16.8. 
1610. 

192 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. r Vol. 4f (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Konventsprotokoll, 16. 8. 161o; REILS, Beiträge, S. 367-369. 

193 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.s Vol. 4f (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Konventsprotokoll, 16. 8.1610. 

194 Ebd., 16. 8.1610. 
195 In einem undatierten Schreiben an die theologische Fakultät der Universität Frank-

furt/Oder, das der namentlich nicht genannte Syndicus gegen das am 22.9.1611 ver-
faßte Gutachten des Geistlichen Ministeriums richtete, beschrieb er die Phase der Be-
ratung wie folgt: Durch die Feststellung, daß die Portugiesen sich wahrhaftig zum Ju-
dentum bekannten, „seint Ehrngemelte meine Herrn, alß Christliche Biedermanne, 
neben mich und andern ihren Dienern sehr betretten" gewesen, und man habe sich 
veranlaßt gesehen, „in vleißige Consideration zuziehen [...], ob angeregte Portugie-
sen, ohne Verletzungh Christliche[n] Gewißens alhie geschutzet, undt ferner tanquam 
Incola gelitten werden konten. Bey angedeuteter Deliberation aber haben sich [...] 
Opiniones erreget, und dieselben veruhrsachet, das man im Zweiffell" geblieben sei. 
Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 1, BI. 9. In diesem Schreiben be-
richtete der Syndicus darüber hinaus davon, daß die Gutachten auf seinen Vorschlag 
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eingeholt worden seien, daß er die Anfrage an die Theologen verfaßt habe und daß —
Jena und Gießen werden nicht erwähnt — aus Leipzig ebenfalls ein Gutachten einge-
holt werden sollte. Einen weiteren Hinweis in den Quellen auf ein Leipziger Gutach-
ten gibt es, soweit bekannt, nicht. Vgl. ebd., BI. 9;HERzIG, Jüdische Geschichte, S. 100. 
— Das Anschreiben an die theologischen Autoritäten findet sich StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, Bl. 68 ff. — Zu den Hamburger Senatssyndici vgl. MAR-
TIN EWALD, Der Hamburgische Senatssyndicus. Eine verwaltungsgeschichtliche Studie, 
Hamburg 1954 (Universität Hamburg, Abhandlungen aus dem Seminar für Öffentli-
ches Recht, Heft 43). 

196 Vgl. dazu S. 93. 
197 Leider waren aus der Zeit vor 1611 keine Überlieferungen aufzufinden, die die Hal-

tung der Geistlichen zu den Portugiesen und ihren jüdischen Neigungen belegen 
könnten. 

198 Vgl. dazu S. 2I. 
199 Zeitgenössisch wurden Gutachten auch als Bedenken, Atteste, Responsa oder Consi-

lia bezeichnet. Vgl. UDO ARNOLD', Pro Judaeis. Die Gutachten der hallischen Theolo-
gen im 2. Jahrhundert zu Fragen der Judentoleranz, Berlin 1993 (Studien zu Kirche 
und Israel 14), 5.12-13. — Zur Bedeutung und Verbreitung von Gutachten im 17. Jahr-
hundert siehe auch: JOHANNES GEFFCIC.EN, Über die theologischen Responsa und de-
ren Bedeutung im siebzehnten Jahrhundert, in: ZHG 1 (1841), S. 249-280. — Zur Rolle 
der theologischen Fakultäten im protestantischen Landeskirchentum vgl. RGG, 3. 
Auflage, Band 4, S.1721. 

200 Ebd., Band 3, S. 576 ff. 
201 Ebd., Band 2, S.1022 ff. Der Übertritt des Kurfürsten Johann Sigismund zum Calvi-

nismus im Jahr 1613 führte dazu, daß in den Statuten und Eiden die Konkordienfor-
mel weggelassen wurde und daß ab 1617 reformierte Prediger nach Frankfurt berufen 
wurden. 

zoz Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band 5, S.1273. 
203 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, Bl. 68. Man habe angenommen, die 

Portugiesen seien „ex numero Christianorum novorum" und damit „der Catolischen 
Römischen Religion verwand". Vgl. ebd., Bl. 68. — Die Abschrift des Anschreibens in 
dieser Senatsakte ist an die Universität Frankfurt/Oder gerichtet. Da auch die Jenaer 
Theologen in ihrem Gutachten von einem Schreiben des Rates vom 2.8.1611 spre-
chen, waren die Anfragen an alle drei Institutionen wohl gleichlautend. Vgl. ZIEGRA, 
Sammlung, Teil r, S. 65; REILS, Beiträge, S.371. 

204 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 68r. 
205 Ebd., BI. 68r. 
206 Gutachten basierten auf dem aus der Sicht des Fragestellers geschilderten Sachverhalt. 

Vgl. ARNOLDI, Pro Judaeis, S.13. 
207 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 69. Es handelt sich um Zephanja 

3, 7 und Hosea 3, 4 und den Psalm 59, 12 
208 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, Bl. 69. An dieser Stelle wird Röm. 

rt; 25, z6 zitiert. 
209 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, Bl. 69r-70r. Hier werden zahlreiche, 

aber teils unvollständige Belege geliefert, u. a. 2. Mose 22, zo; 3. Mose 19, 33. Zur 
christlichen Vorstellung des Bundesschlusses mit Gott vgl. S. 

zio StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 70r-71. Belegt mit Matthäus 15 
(wohl V. 21-28), 2. Thessalonikerbrief 3 (wohl V. s5), Kolosserbrief 4 (wohl V. 5-6) und 
Matthäus 7, 12 und Lukas 6, 31. 

211 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, Bl. 71. 
212 Ebd., BI. 71-72. Zitiert werden hier u. a. Reichssatzungen von 1530, 1538, 1548 und 1551, 
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also wohl die Reichspolizeiordnungen. — Daß die Juden aus den genannten Städten 
gerade Ende des 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts zeitweilig vertrieben wurden, 
zog der Rat, wenn er es denn wußte, offensichtlich vor zu verschweigen. Zu Frankfurt 
a. M. (1612.) und zu Hildesheim (1595 bis 16or auf Betreiben des Bürgermeisters und 
des Superintendenten Heßhusius) vgl. RIES, Zur Bedeutung, 5.385-386, 388-389; 
ARNOLDI, Pro Judaeis, S.45 Anm. 94. 

213 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, Bl. 72. — Der Syndicus besaß also 
Kenntnisse von den Vorgängen im jüdischen Gottesdienst. 

214 Ebd., BI. 72. 
245 Ebd., BI. 72r. 
216 Ebd., Bl. 724- — Vermutlich handelte es sich hier um den Emanuel Albers oder Alverde, 

dessen Schwiegermutter schon 1599 Neigungen zum Judentum nachgesagt wurden. 
Vgl. S. 74. 

217 Nach Auffassung damaliger Theologen durften Juden um der Bekehrungshoffnung 
willen nur dann geduldet werden, wenn diese vermeintlich von ihnen ausgehenden 
Gefahren ausgeschlossen wurden. Vgl. dazu FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Be-
kehrung, S.19-29. 

218 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 73. 
219 Ebd., BI. 73, 74r. 
220 Ebd., Bl. 73. 
221 Ebd., Bl. 73r. — Zucker und Gewürze waren bekanntlich bis etwa 162o die bevorzug-

ten Handelswaren der Portugiesen. Vgl. 5. 72-73. — Die Stärkung des „usus Commer-
ciorum" meinte wahrscheinlich die Einführung neuartiger Kolonialwaren und mo-
derner Handels- und Betriebsformen durch die Niederländer und Portugiesen. Vgl. 
dazu POSTEL, Reformation und Gegenreformation, 5.250. 

2.22 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 73r, 74. 
22,3  Ebd., BI. 74, 74r. 
224 FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S.19-29. 
225 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4., Bl. 71-75. — Die im Schreiben ge-

nannten Niederlassungsbedingungen werden im Zusammenhang mit dem Kontrakt 
von 1612 behandelt. Vgl. S. Io9-115. 

226 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 74. — Zum Vorrang theologischer 
Begründungen, wenn es in damaliger Zeit um die Aufnahme Andersgläubiger ging, 
vgl. HASSINGER, Wirtschaftliche Motive, S. 227. 

227 ZU diesem Stereotyp vgl. ROHRBACHER/SCHMIDT, Judenbilder, S. 43 ff 
228 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 73. 
229 Ebd., BI. 75, 73; siehe auch S. 69-7o. 
230 Eine solche Anordnung gab es in der hessischen Judenordnung, die 1539 vom prote-

stantischen Landgrafen Philipp dem Großmütigen erlassen wurde. Vgl. BATTENBERG, 
Judenverordnungen, S. 59 ff. — Zwangspredigten für Juden hatte es in der alten Kirche 
bereits vor der Reformation gegeben; durch das Konzil zu Basel 1434 waren sie einge-
führt worden. Vgl. WILLEHAD PAUL ECKERT, Hoch- und Spätmittelalter. Katholischer 
Humanismus, in: Rengstorf/von Kortzfleisch (Hrsg.), Kirche und Synagoge, Band s, 
S. 210-306, hier S. 2,5o ff. — Die zumeist explizit als Duldungsmotiv genannte Bekeh-
rungshoffnung zog allerdings selten missionarische Aktivitäten nach sich. Vgl. FRIE-
DRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 25. 

231 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 73. 
232 Diese Feststellung gilt allgemein für die damalige Orthodoxie, der die streitbare Ab-

wehr aller anderen Religionen und Bekentnnisse implizit war. Vgl. RGG, 3. Auflage, 
Band 4, S.1722. 

233 Die Gutachten aus Jena und Frankfurt/Oder liegen ediert vor bei ZIEGRA, Sammlung, 
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Teil I, S. 64-92. — Erstmals wurden sie bereits 1623 ediert in GEORG DEDEKEN, The- 
sauri consiliorum et decisionum 	J Vol. 	Vol. 2: Politica continens 	Ham- 
burg 1623, 5.139 ff., 146 ff. Den vollständigen Titel dieser Sammlung vgl. S. 124 Anm. 
48.— Die Originale dieser Gutachten finden sich StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 
Vol. 3a Fasc. 4.— Das Gießener Gutachten liegt, soweit bekannt, nur in einer Abschrift 
vor. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.3 Vol. la (Abschriften aus den Senatsakten), 
BI. 81 ff. In der einschlägigen Historiographie wird es nur erwähnt von KELLENBENZ, 
Sephardim, S. 31. Vgl. dazu auch weiter unten. — Vgl. auch die kurze Inhaltsangabe die-
ser Gutachten bei REILS, Beiträge, S.371-373. 

234 ARNOLDI, Pro Judaeis, S. 26-59. Dort gibt er einen Überblick über die Auffassungen 
protestantischer Theologen in Gutachten zur Judenduldung von der Reformations-
zeit bis in das 18. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang interpretiert er auch die dem 
Hamburger Rat 1611 erteilten Gutachten der Jenaer und Frankfurter Universität. Vgl. 
ebd., S. 48-49; siehe dazu auch RIES, Zur Bedeutung, S. 380-386. 

235 ZIEGRA, Sammlung, Teil i, S. 68-7o, Zitat ebd., S. 68. 
236 Ebd., S. 71-72, Zitat ebd., S. 72. — Mit der Differenzierung zwischen dem juden-

freundlichen Luther der Frühzeit und dem judenfeindlichen Luther der späten Jahre 
soll nicht die von OBERMAN überzeugend herausgearbeitete Kontinuität Luthers 
theologischer Sicht auf die Juden geleugnet werden. Vgl. dazu OBERMAN, Wurzeln des 
Antisemitismus, S.135-165; vgl. dazu auch RIES, Zur Bedeutung, S. 372-374-- 

237 „[S1 onsten wäre er mit sich selber nicht einig," so begründeten die Theologen dieses 
Unterfangen. Vgl. ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S. 73. 

238 ARNOLDI, Pro Judaeis, S.30, 33,  34,  35; OBERMAN, Wurzeln des Antisemitismus, 
S. 135-165; vgl. dazu mit apologetischer Tendenz MAURER, Die Zeit der Reformation, 
S. 409; zu Luthers Schrift von 5543 siehe ebd., S. 417 ff. 

239 ZIEGRA, Sammlung, Teil t, S.75-76.— Zur Frage von bei Juden beschäftigten christ-
lichen Dienstboten vgl. auch S.194, 237, 240-241, 2.48. 

240 ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S.76. 
241 Ebd., S. 7.— Im christlichen Europa war die Polygamie seit 1040 verboten. Nach dem 

auf dem Alten Testament basierenden jüdischen Eherecht war — jedenfalls Männern 
— die Polygamie gestattet. Vgl. Encyclopaedia Judaica, i6 Bände, Jerusalem 1971-1972, 
Band II, S.1025-1054; Neues Lexikon des Judentums, S.125. In Israel ist die Polygamie 
seit 1951 verboten. Ebd., S. 125. — Das jüdische Eherecht kennt außerdem die Einrich-
tung der sogenannten Leviratsehe, den Spezialfall der in der Regel unzulässigen 
Schwagerehe. Danach ist die Witwe eines ohne männliche Abkömmlinge verstor-
benen Mannes verpflichtet, dessen Bruder — zur Erhaltung des Namens des Verstor-
benen — zu heiraten, es sei denn, die Betroffenen lösen sich durch eine Zeremonie, 
Chaliza genannt, aus dieser Verpflichtung. Sofern der Bruder des Verstorbenen bereits 
verheiratet war, konnte eine Leviratsehe theoretisch auch zur Polygamie führen. Vgl. 
S. PH. DE VRIES, Jüdische Riten und Symbole, Wiesbaden 1981 (zuerst in Amsterdam 
1968 wiederaufgelegte Ausgabe von 1927 und 1932), S. 2.31 ff.; siehe auch Encyclopaedia 
Judaica, Band u, S. 122—'30; Neues Lexikon des Judentums, S. z86. Die Chaliza — die 
Witwe muß vor den Ältesten ihrem Schwager den rechten Schuh ausziehen und ihm 
in das Gesicht spucken — ist heute in Israel obligatorisch. Ebd.; vgl. dazu auch 
S. 156-157. 

2.42 ZIEGRA, Sammlung, Teil I, S. 76. 
243 Ebd., S. 8z. 
244 Ebd., S.83. 
245 Ebd., S. 86. 
246 Ebd., S.90-91. 
247 Ebd., S.92. 
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248 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. 3 Vol. la (Abschriften aus den Senatsakten), Bl. 8z. 
249 Ebd., BI. 82. 
250 ROBERT JÜTTE, Stigma-Symbole. Kleidung als identitätsstiftendes Merkmal bei spät-

mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Randgruppen (Juden, Dirnen, Aussätzige, 
Bettlern, in: Saeculum 44 (1993), S. 65-89, hier S. 7o, 72. — Der Konzilsbeschluß von 
1215 verfolgte explizit das Ziel, sexuelle Kontakte zwischen zunehmend gleichgeklei-
deten Juden und Christen zu verhindern. Ebd., S. 70. — Im Gegensatz zum mittelal-
terlichen Judenhut, der als freiwillig gewähltes Unterscheidungsmerkmal bis in das 13. 
Jahrhundert hinein mehr Statusmerkmal als ein negativ besetztes Symbol war, besaß 
die Kleiderkennzeichnungspflicht für Juden von vornherein einen diskriminierenden 
und stigmatisierenden Charakter. Ebd., S. 70-72. 

251 Die seinerzeit aktuelle Judenordnung Hessen-Darmstadts von 1585 konnte den Gieße-
ner Theologen nicht Vorbild gewesen sein, denn darin waren Kleiderzeichen für Juden 
nicht vorgesehen. Vgl. BATTENBERG, Judenverordnungen, S. 75-79. — Zur strengen lu-
therischen Orthodoxie der damaligen Akademie in Gießen vgl. HSIA, Eine religiöse 
Minderheit, S.306-307. 

252 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. 3 Vol. sa (Abschriften aus den Senatsakten), BI. 83. 
253 Ebd., Bl. 82-83. 
254 Ebd., Bl. 87. 
255 Ebd., Bl. 84, Zitat ebd., Bl. 87. 
256 Ebd., BI. 85. 
257 Das Original dieses Gutachtens ist in den Senatsakten, soweit bekannt, nicht mehr 

vorhanden. Vor allem in den Akten, in denen der Schriftwechsel um die Jenaer und 
Frankfurter Gutachten und diese Gutachten selbst — im Original — enthalten sind, fin-
det sich kein Hinweis auf ein weiteres Gutachten. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 
Nr. 5 Vol. 3a Fasc. i und 4. Lediglich in dem Verzeichnis zu diesem Teil des Senatsar-
chivs im StAH gibt es einen Hinweis auf den angegebenen Band mit Abschriften aus 
den Senatsakten (Cl. VII Lit. La Nr.3 Vol ta.), in dem sich das Gießener Gutachten 
befindet. — Auch in den weiteren Quellen zur Geschichte der Juden in Hamburg im 
17. oder 18. Jahrhundert, die eingesehen wurden, wird das Gießener Gutachten von 
1611 nie erwähnt. 

2.58 Mit Ausnahme der antisemitisch geprägten Darstellung TREUTLERS fand das Gut-
achten der Hamburger Geistlichkeit zur Judenduldung von 1611 bisher keine Beach-
tung in der Historiographie. Vgl. TREUTLER, Aus den ersten Anfängen, Teil IV, 
S. 22-23. — Die, soweit bekannt, einzige Abschrift dieses Gutachtens des Geistlichen 
Ministeriums in Hamburg vom 22.9.1611 findet sich StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 
5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 15 ff. Daraus geht hervor, daß den Predigern nur das Frankfurter 
Gutachten vom 29.8.161i vorlag. Vgl. ebd., BI. 15. — Das Gutachten der Hamburger 
Geistlichkeit wurde am 24. 9. 161i im Rat verlesen. Ebd., BI. 29, 30. Das Jenaer Gut-
achten datiert vom 13. 9. 1611, unter Berücksichtigung des Postweges war es wahr-
scheinlich in Hamburg noch gar nicht eingetroffen, als der Rat das Ministerium zur 
Stellungnahme aufforderte. Daß der Rat „wohlweislich" nur das Frankfurter Gutach-
ten als das mildere der Geistlichkeit bekanntgab, wie FEILCHENFELD argumentiert, 
trifft wohl allenfalls auf das zu jenem Zeitpunkt vorliegende und damit zur Wahl ste-
hende Gießener zu. Vgl. FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S.4. 

259 ZU VAGET und SCHELHAMMER vgl. S. 65-68, 61-63; zu Reneccius und Fabricius vgl. 
JENSEN, Die hamburgische Kirche, S.loo, 132. 

260 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 15. 
261 Ebd., BI. 15, 15r. 
262 Ebd., Bl. 16. 
263 Ebd., BI. 16. 
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264 Ebd., BI. 17, 18. 
265 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. I, Bl. 9 ff. Der Syndicus äußerte in die-

ser Klageschrift sein Bedenken, ob er, der in seinem Amt als Ratssyndicus beleidigt 
worden sei, deshalb gegen die Prediger vorgehen könne, denn es bestehe die Gefahr, 
daß der Rat als „pars committens" oder „mandans principaliter" in den Streit hinein-
gezogen würde. Vgl. ebd., BI. 9 ff. — Außer diesem Schreiben liegen, soweit bekannt, 
keine weiteren Überlieferungen zu dieser Beschwerde des Syndicus vor. Es mag also 
sein, daß er und vielleicht auch der Rat eine derartige Konfrontation mit dem Mini-
sterium nicht riskieren wollten, wie sie ein auswärtiges Gutachten zu den vom Syndi-
cus formulierten Fragen sicherlich zur Folge gehabt hätte. 

266 Zum politischen Einfluß der Syndici vgl. STIEVE, Der Kampf um die Reform, S. 67; 
siehe dazu auch EWALD, Der Hamburgische Senatssyndicus. 

267 Das sei deshalb geschehen, weil man über diese Frage „im Zweifell" geblieben sei. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. r, BI. 9. 

268 Ebd., Bl. 9. — Eine schriftliche Stellungnahme des hamburgischen Ministeriums zu 
dieser Frage war in den Archivalien nicht aufzufinden. Möglicherweise handelte es 
sich um eine mündliche Anhörung. 

269 Mit bitterem Unterton wiesen die Geistlichen in ihrem Gutachten darauf hin, daß 
ihre Frankfurter Kollegen von der Annahme ausgegangen seien, daß die Anfrage 
„zweifelsohne mit Zuziehung wie Consens des Ministerii zu Hamburg" erfolgt sei, 
„mit welchem man solliche hochwichtige Sachen woll werde erwogen haben". Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 18r. 

270 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 16, 16r. — Die potentiell ver-
dammten Seelen waren nach Ansicht der Geistlichen „[Aerlodeln wie eines Juden 
Seele". Ebd., B1.16. 

271 Ebd., Bl. 16r. 
272 Ebd., BI. 18. 
273 Ebd., Bl. 19, 19r. 
274 Ebd., BI. 17, 17r. 
275 Ebd., BI. 17, 17r. 
276 Ebd., Bl. 17r. — Zu Luthers Auslegung des Römerbriefes insgesamt vgl. MAURER, Die 

Zeit der Reformation, S. 381 ff., besonders S.383. — Zur judenfeindlichen Sprache in 
diesem Gutachten vgl. HORTZITZ, Der „Judenarzt". Historische, S.115 ff. 

277 Zu Luthers Haltung zu den Juden vgl. S. 93-94; OBERMAN, Wurzeln des Antisemitis-
mus, S.157-162; MAURER, Die Zeit der Reformation, 5.397 ff.; zu den judenfeindli-
chen Schriften ebd., S.4o4 ff.; siehe dazu auch HEINZ SCHRECKENBERG, Die christli-
chen Adversus-Judaeos-Texte und ihr historisches Umfeld (13.-20. Jh.), Frankfurt am 
Main 1994  (Europäische Hochschulschriften, Reihe 23, Theologie 497), S. 616-62o. 

278 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 21, 22. — Vgl. MARTIN LUTHER, 
Von den Juden und ihren Lügen, in: M. Luthers Werke, 53. Band, Weimar 1920, S. 412 
ff., hier S. 53o. — Zur Bewertung dieser Passagen vgl. auch MAURER, Die Zeit der Re-
formation, S. 409; dessen Darstellung ist nicht frei von apologetischen Tendenzen, 
wenn er von einem Kampf beider, der christlichen und der jüdischen, Religionen in 
niedrigen Sphären spricht und damit eine tatsächlich nicht existente Gleichgewich-
tigkeit in Macht und Schlagkraft zwischen Mehr- und Minderheitsreligion unterstellt. 
— Zur Haltung LUTHERS gegenüber abergläubischen Vorstellungen und Mythen über 
die Juden vgl. ROHRBACHER/SCHMIDT, Judenbilder, 5.151 ff. — Zur Sprache in LU-
THERS judenfeindlichen Schriften vgl. HORTZITZ, Der „Judenarzt". Historische, S. 55 
ff., 115ff 

279 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 22. 
28o Ebd., Bl. 211. — Vgl. auch ARNOLDI, Pro Judaeis, S. 35. 
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281 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. zz. — Vgl. dazu auch MAURER, 
Die Zeit der Reformation, S. 420-421; ARNOLDI, Pro Judaeis, S. 34. — Auf LUTHERS ju-
denfeindliche Haltung wurde in der Zeit des Nationalsozialismus gern verwiesen, um 
das Unrecht gegen die Juden zu rechtfertigen. Daran beteiligten sich auch Theologen. 
Vgl. dazu das Pamphlet von MARTIN SASSE, Martin Luther über die Juden: Weg mit 
ihnen! Hrsg. von Landesbischof Martin Sasse, Freiburg i. B. 1938. 

282 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 22. — Vgl. MAURER, Die Zeit der 
Reformation, S.419, ARNOLDI, Pro Judaeis, S. 35. 

283 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 23. 
284 Ebd., BI. 24. 
285 Ebd., BI. 25-25r. 
286 MANFRED AGETHEN, Bekehrungsversuche an Juden und Judentaufen in der frühen 

Neuzeit, in: Aschkenas 1 (1991), S.65-94; zur Lage damaliger Konvertiten aus dem 
Judentum vgl. auch 5.191, 257-262, 310-314. — Dieser Bericht von Alverdes Bekehrung 
und Sterben bestätigt, daß ehrenhaften Bestattungen im seinerzeitigen Hamburg 
große Relevanz beigemessen wurde. Bis der portugiesisch-jüdische Friedhof in Altona 
im Jahr 1611 angelegt wurde, war es, darauf deutet dieser Bericht ebenfalls hin, für die 
Portugiesen wohl oft schwierig, Verstorbene innerhalb der Hamburger Stadttore sta-
tusgemäß zu beerdigen. Zum Problem der Bestattung verstorbener Portugiesen vor 
161r vgl. S. 74-78. 

287 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, Bl. 26-27. 
z88 Ebd., BI. 27r. 
289 Ebd., Bl. 27r. 
290 Ebd., BI. 28-28r. 
291 Ebd., BI. 28r. — Vgl. auch LUTHER, Von den Juden und ihren Lügen, S.52.7. 
292 Die Pflicht christlicher Obrigkeiten, Gotteslästerungen, die ihnen bekannt wurden, 

zu verhindern, war in den Reichspolizeiordnungen von 153o, 1548 und 1577 festgelegt 
worden. Vgl. ARNOLDI, Pro Judaeis, 	— LUTHERS Einstellung zu den Pflich- 
ten einer christlichen Obrigkeit gegenüber den angeblichen jüdischen Gottesläste-
rungen hatte sich nach 1536 verschärft. Wenn er anfänglich meinte, eine christliche 
Obrigkeit könne sie zwar nicht billigen, müsse sie aber auch nicht verhindern, so 
wollte er sie später von christlichen Obrigkeiten gewaltsam verhindert sehen, am be-
sten durch Vertreibung der Juden. Vgl. ebd., S. 32-36. — Naturkatastrophen, Epide-
mien, Feuersbrünste u.ä.m. galten den damaligen Menschen als Strafen eines über die 
menschliche Sündhaftigkeit zürnenden Gottes. Vgl. dazu LEHMANN, Das Zeitalter, 
S. 108; DERS., Zur Bedeutung, S.15; DELUMEAU, Angst im Abendland, Band r, 
S. 182-199; DERS., Band 2, S. 340-349. 

293 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 4, BI. 28r. Der Begriff Juden oder Ju-
dentum taucht kaum einmal ohne solche negativen Umschreibungen in dem Gut-
achten auf. Zu dieser in judenfeindlichen Schriften geläufigen Erscheinung, durch At-
tribute den Begriff Jude` in eine negative Umgebung zu stellen, vgl. HORTZITZ, Der 
„Judenarzt". Historische, S.132. — Allgemein zum damals geläufigen negativen Bild 
von den Juden vgl. ROHRBACHER/SCHMIDT, Judenbilder. 

294 Zum geistlichen Selbstverständnis und zur Obrigkeitskritik vgl. S. 56-60. 
295 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. I, Stück 8 (einzelne Blätter unpagi-

niert). Es handelt sich bei diesem Vorschlag um eine in flüchtiger Handschrift ver-
faßte, schwer lesbare protokollartige Notiz, die möglicherweise von einem der Rats-
syndici oder Ratssekretäre aufgrund einer Anhörung der Portugiesen erstellt wurde. 
Für die Datierung auf das Jahr 1611 spricht die Forderung der Portugiesen nach dem 
Recht, ihre Toten mit Erlaubnis des worthaltenden Bürgermeisters aus der Stadt her-
ausbringen zu dürfen, die nur dann einen Sinn ergäbe, wenn die Sefarden bereits ei- 
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nen Friedhof vor der Stadt besessen hätten, was seit 1611 der Fall war. Vgl. dazu S. 72. 
— Ediert ist dieser Entwurf — ohne Interpretation und Angabe der Fundstelle — bei 
CASSUTO, Neue Funde, S.59. 

296 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. s, Stück 8. — Mit der Bezugnahme auf 
das Vorbild der Niederlande, wo nie Judenpolitik auf staatlicher Ebene betrieben 
wurde, spielten die Sefarden sicherlich auf die relativ liberale Politik gegenüber den 
Juden an, wie sie die Situation in Amsterdam kennzeichnete. Vgl. ISRAEL, European 
Jewry, S. 62-64; POPKIN, The Jews; zum Verhältnis der Hamburger Portugiesen zu den 
Amsterdamern vgl. KAPLAN, The Place of Herem, S. 63-88. — Amsterdam wurde da- 
mals auch als das „Holländische Jerusalem" bezeichnet. Vgl. AWERBUCH, Judentum, 
S. 8z — Ihre besondere religiöse Prägung ließ die portugiesischen Juden das Judentum 
als Religion, aber nicht notwendigerweise als Lebensweise betrachten. Diese Haltung 
entsprach ihrem bisherigen Leben, das nach außen christlich erscheinen mußte, in-
tern aber wohl oft von jüdischer Religiosität bestimmt war. Vgl. KAPLAN, Die portu-
giesischen Juden, S. 305. 

297 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. s, Stück 8; zur Rechtslage der portu-
giesischen Juden im damaligen Amsterdam vgl. ISRAEL, European Jewry, S. 63. 

298 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, Stück 8. 
299 WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 88. 
30o StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, Stück II, 12. Stück ss ist undatiert, 

Stück 12 mit dem Datum der Lesung im Senat (5. II. 1611) versehen. Daß Stück II vom 
Rat aufgrund des von den Portugiesen erstellten Vorschlags (Stück 12) verfaßt wurde, 
ergibt sich aus dem im folgenden dargestellten Inhalt. — Die Entwürfe, Stück II und 
Ja, sind — ohne Interpretation und Angabe der genauen Fundstelle — ebenfalls ediert 
bei CASSUTO, Neue Funde, S. 61-63; im übrigen wurden sie, soweit bekannt, bisher in 
der einschlägigen Literatur weder erwähnt noch behandelt. — Daß deputierte Bürger 
an den Verhandlungen mit den Portugiesen beteiligt waren, ergibt sich aus der Rat- 
sproposition an die Bürger in dem Konvent vom 7.11.1611. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. La Nr.1 Vol. 4g. — Der Übersichtlichkeit halber wird im folgenden dieser Entwurf 
dennoch nur als ‚Ratsentwurf bezeichnet. 

3o1 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. s, Stück 12, Artikel s, z. 
302 Ebd., Stück II, Artikel s. — Vgl. dazu die Aufzählung der in dem Ratsanschreiben an 

die theologischen Autoritäten genannten Bedingungen der Judenduldung, S. 9o. 
303 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. s, Stück u, Artikel s. 
304 Ebd., Stück 12, Überschrift; ebd., Stück II, Artikel I, 7, 8. 
305 Ebd., Stück 12, Überschrift; ebd., Stück II, Artikel 1, 7, 8. — Ein solches, bereits in dem 

ersten Kontrakt normiertes Recht der freien Wohnortwahl hätte vielleicht die Ausein-
andersetzungen um die jüdischen Wohnbezirke und den Versuch, die Juden auf be-
stimmteWohnbezirke in der Stadt zu beschränken, ins 18. Jahrhundert verhindert. Vgl. 
dazu JÜRGEN ELLERMEYER, Schranken der Freien Reichsstadt. Gegen Grundeigentum 
und Wohnungswahl der Hamburger Juden bis ins Zeitalter der Aufklärung, in: Frei- 
mark/Herzig (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S.175-213; DERB., Hanseatische Libera-
lität und Wohnrecht der Juden um .r800, in: Silke Urbanski, Christian Lamschus und 
Jürgen Ellermeyer (Hrsg.), Recht und Alltag im Hanseraum. Gerhard Theuerkauf zum 
6o. Geburtstag, Lüneburg 1993 („De Sulte" 4), S. 71-123; vgl. dazu auch S.249. 

306 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. s, Stück 12, Artikel 3. 
307 Ebd., Stück ix, Artikel 2; Stück so dieser Akte ist eine weitere Abschrift dieses ‚Rats-

entwurfes', in der sich im Zusammenhang mit dem Schulmeister für die Portugiesen 
die Formulierung findet, dieser solle der christlichen Religion zugetan sein. Von an-
derer Hand wurde am Rand der entscheidende Zusatz „dieser Kirchen" hinzugesetzt. 
Ebd., Stück so. 
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308 Vgl. Artikel 8 des Niederlassungskontrakts von 1612 bei REILS, Beiträge, 5.374. 
309 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, Stück iz, Artikel 4, II, 3. — Im ,Rats-

entwurf, Artikel 3, offenbart sich ein Verständnis- oder Lesefehler des Artikels 4 des 
,portugiesischen Entwurfs', denn aus „Contracten und Verordnungen, so die Nation 
in Ehestifftungen ubergeben, und Testamente aufrichten [...]" (Artikel 4) wurde im 
,Ratsentwurf die Befugnis, „Contracte, Verordnungen, Ehestifftungen, Übergaben 
und Testamente, ires Gevallens zuemachen [...]". Vgl. ebd., Stück ti, Artikel 3; ebd., 
Stück 12, Artikel 4. — In der Edition des ,portugiesischen Entwurfs' bei CASSUTO fin-
det sich in Artikel 4 ein sinnentstellender Lesefehler, statt „bundig" heißt es dort „kun-
dig". Vgl. CASSUTO, Neue Funde, S. 63. 

310 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. i, Stück tz, Artikel 5; Stück 11, Artikel 
4; Stück rz, Artikel 6; Stück II, Artikel 5; Stück 12, Artikel 7; Stück ii, Artikel 6. —
Die letztgenannte Vorschrift hätte die Portugiesen bessergestellt als die übrigen Ham-
burger Bürger und Einwohner. Denn zur Kautionsleistung vor Klageerhebung in 
peinlichen Sachen waren im hamburgischen Strafrecht des 17. Jahrhunderts grund-
sätzlich nur auswärtige Privatkläger verpflichtet. Vgl. CLAUS BRAHMST, Das hambur-
gische Strafrecht im 17 Jahrhundert. Der Übergang vom städtischen zum gemeinen 
Recht, Hamburg 1958, S.178-179. 

311 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. t, Stück II, Artikel 4; Stück t2„ Artikel 

5• 
312. Die hessische Judenordnung von 1539 sah für diesen Fall sogar die Todesstrafe vor. Vgl. 

BATTENBERG, Judenverordnungen, S. 61, Artikel 9. — ‚Ratsentwurf und ,portugiesi-
scher Entwurf enthalten darüber hinaus noch die Vorschrift zum Schutz der Portu-
giesen, daß in Strafsachen Ankläger gegen Portugiesen verpflichtet sein sollten, „ge-
nugsame" Kaution zu stellen. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, Stück 
tz, Artikel 7; ebd., Stück 11, Artikel 6. — Außerdem gibt es in beiden Entwürfen noch 
Regelungen zum Abzug, zum Schutz der Portugiesen vor Bankrotteuren sowie zur 
Paßerteilung, und in beiden Expos& war ausdrücklich vorgesehen, den Portugiesen 
im übrigen die Gleichstellung mit den Niederländern zu gewähren. Vgl. StAH, Senat, 
Cl. VIII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. r, Stück 12, Artikel 10-14; ebd., Stück II, Artikel 
9-12. — Der letztgenannte Artikel des ,Ratsentwurfs` sah noch vor, den Portugiesen 
den Aufkauf von Korn außerhalb der Stadt zu verbieten. Ebd., Stück 11, Artikel tz. In-
soweit war es offenbar zu Konflikten zwischen den Bürgern und den Portugiesen ge-
kommen, denn Korn war eine der Waren, die nur von Bürgern gehandelt werden durf-
ten. Vgl. dazu KELLENBENZ, Sephardim, S. 273-274; POSTEL, Reformation und Ge-
genreformation, S. 250. 

313 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4g  (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Konventsprotokoll, 7. it. 1611; StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) 
r, Band z, Bl. 312, 327, Konventsprotokoll, 7.11.1611. — Zu den portugiesischen For-
derungen vgl. auch die kurzgefaßte Darstellung bei FEILCHENFELD, Aus der älteren 
Geschichte, S. 4. — Zu den Niederlassungsverhandlungen der Portugiesen mit dem Sta-
der Rat im September 1611 vgl. HERZIG, Die Hamburger Sephardim, 5.134 

314 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. r Vol. 4g  (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), 
Konventsprotokoll, 7. II.1611. — Vgl. dazu auch REILS, der die Bürgerresolution vom 
7. II.1611 kurz referiert. DERS., Beiträge, S. 373• 

315 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. t Vol. 4g  (Verhandlungen zwischen Rat und Bür-
gern), Konventsprotokoll, 7.11.1611. 

316 Ebd., 7.11.1611; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. I, Stück 15, 29.11.1611. 
In dem Schreiben beantworteten die Sechziger unbekannte Fragen des Rates zu den 
Niederlassungskonditionen für die Portugiesen, deren Inhalt sich aber annähernd aus 
den Antworten der Bürgervertreter ergibt. Vgl. ebd., 29. it. 1611. 
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317 Ebd., 29. 11. 1611. 
318 Ebd., 29.11. 1611. - „Sonderbar" hatte ursprünglich die Bedeutung von „besonders", 

unter „Gelegenheit" ist hier wohl „Lage" oder „Stellung" zu verstehen. Vgl. FRIEDRICH 
KLUGE, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 22. Auflage unter Mithilfe 
von Max Bürgisser und Bernd Gregor völlig neu bearbeitet von Elmar Seebold, Ber-
lin, New York 1989, S. 679, 255. 

319 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, Stück 15, 29.11.1611. 
320 Der Rat hatte diese Bereitschaft in dem Schreiben an die Oberalten 5609 erklärt. Vgl. 

StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4e (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern) 
Konventsprotokoll, 27. 7. 1609. 

321 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, Stück 15, 29. H.1611. 
322 Ebd., Stück 19. Es handelt sich um eine schwer entzifferbare, in flüchtiger Handschrift 

hingeworfene Notiz, in der der Rat derartige bürgerliche Vorwürfe zurückwies. - Der 
Vorwurf der Bestechlichkeit gegenüber dem Rat wurde von den Bürgern in jener Zeit 
häufig und sicherlich nicht unberechtigterweise erhoben. Mehrfach wurde in Rezes-
sen versucht, diesem Mißstand entgegenzuwirken. Vgl. POSTEL, Reformation und Ge-
genreformation, S. 24i ff.; RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, u. a. S. i6 (1570), S.18 
(1595), S.38 (1603), S.49 (1632/1633). 

323 Im folgenden wird die edierte Fassung des Kontrakts bei REILS herangezogen, die den 
Abschriften in den Senatsakten, z.B. in Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1 und 4 so-
wie denjenigen in weiteren Archivalien, z. B. in Handschriften der Staatsbibliothek 
oder der Commerzbibliothek, die hier alle aufzuführen wenig zweckmäßig erscheint, 
entspricht. Vgl. REILS, Beiträge, S. 373-375. 

324 Ebd., S.373. 
325 MARWEDEL, Die Privilegien, S.42, 48-49, 113. 
326 HERMES, Aus der Geschichte, S. 26-28. - Daß dieses Verbot auf Veranlassung der Bür-

ger erging, geht hervor aus StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 3h (Verhandlungen 
zwischen Bürgern und Rat), 7.1.1603; vgl. auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1  
Vol. 4a Nr.3 (Verhandlungen zwischen Rat und Bürgern), Konventsprotokoll, 
8./9.12.1603. 

327 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. r (Acta cum Ministerium), 29. 8. 16ro. - CAs-
SUTO nennt einen Bruder Rodrigo de Castros namens Francisco da Costa. Vgl. StAH, 
Jüdische Gemeinden, 996d, Cassuto Ms., 4b, S. 5o. In der Rolla von 1612 ist ein Fran-
cisco Rodrigues te Costa, wohnhaft auf der Herrlichkeit, verzeichnet. Vgl. CASSUTO, 
Neue Funde, S. 69. Möglicherweise handelte es sich also bei Francisco da Costa, Fran-
cisco Rodrigues te Costa und dem Francisco Rodrigo, der 1610 in Altona heiratete, 
um ein und dieselbe Person. 

328 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. (Acta cum Ministerium), 29.8.161o. 
329 REILS, Beiträge, S. 373. 
330 Ebd., S.373. 
331 Vgl. z. B. die hessischen bzw. hessen-darmstädtischen Judenordnungen von 1539 und 

1629, in denen den Juden der Handel dort, wo es Zünfte gab, also nahezu überall, un-
tersagt wurde. Vgl. BATTENBERG, Judenverordnungen, S. 6o, 76. 

332 REILS, Beiträge, S. 374-- 
333 Ebd., S. 374. - MAURER bezweifelt die politische Wirksamkeit von LUTHERS Antiju-

daismus. Vgl. MAURER, Die Zeit der Reformation, 5.421, 423. Für Braunschweig weist 
das Gegenteil nach RIES, Zum Zusammenhang. 

334 REILS, Beiträge, S. 374. 
335 Ebd., S. 374. - Zum Datum vgl. GROTEFEND, Taschenbuch, S. 75 - Zur Schoßzahlung 

vgl. BUEK, Die Hamburgischen Oberalten, S.468-469. 
336  REILS, Beiträge, 5.374. 
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337 Ebd., S. 374,  375. Artikel sechzehn verknüpfte diese finanzielle Regelung des Abzugs 
mit der Geltungsdauer des niederländischen Kontrakts. Ebd., S. 375. 

338 Vgl. dazu die Regelungen der Kurkölner Judenordnung von 1599, die nur Juden, die 
einen kurfürstlichen Geleitbrief, gültig nur für die Lebendauer des jeweiligen Fürsten, 
erworben hatten, den Aufenthalt gestatteten. Daneben hatten sie einen jährlichen 
Tribut und io% Steuern auf ihr Vermögen bei ihrem Abzug sowie im Falle der Heirat 
jüdischer Kinder nach außerhalb zu zahlen. In der Ordnung von 1614 wurden diese 
Geleitsbestimmungen mit dem Ziel, die jüdische Finanzkraft besser zu nutzen, noch 
verschärft. Vgl. Vollständige Sammlung deren die Verfassung des Hohen Erzstees Cölln 
betreffende Stücke [. . .1 Band t, Cölln 1772, S. 216-225; BRADEN, Die Judenordnungen, 
S. 34 ff.; ADOLF KOBER, Aus der Geschichte der Juden im Rheinland, in: Falk Wiese-
mann (Hrsg.), Zur Geschichte und Kultur der Juden im Rheinland, mit Beiträgen von 
Adolf Kober u. a., Düsseldorf 1985, S.11-98. 

339 REILS, Beiträge, S.375. 
340  Ebd., S. 375. 
341  Vgl. S. 74-78. 
342 Vgl. die Eingangsformel: „Designatio Articulorum, darauf sich E.E. Rath mit der por-

tugiesischen Nation verglichen [...1" REILS, Beiträge, S. 373. 
343 Vgl. S. 93_97  
344  Vgl. S. 90. 
345 Vgl. S.103-109. 
346 Die Geistlichen vor allem hatten die Aufsicht über die Schulen in der Stadt. Vgl. S. 59. 
347 Vgl. S. 105. 
348 WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 137. 

Die Zeit von 1613 bis 1639 (Seite 117 bis 175) 

Anmerkungen 1-347 

1 	WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 64. Erst der Westfälische Frieden brachte Bestätigung 
und Sicherheit für das Luthertum. Vgl. ebd., S. 64. — Zu diesen Ängsten trugen auch 
die damaligen Erfolge der Gegenreformation bei. Vgl. dazu LEHMANN, Das Zeitalter, 
S. 124. Vgl. dazu auch MARTIN KNAUER und SVEN TODE (Hrsg.) unter Mitarbeit von 
NIELS WIECIC_ER, Der Krieg vor den Toren. Hamburg im Dreißeähri gen Krieg 1618-1648, 
Hamburg 2000 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs 6o). 

2 	LoosE, Das Zeitalter, S. 289; DERS., Hamburg vor dreihundert Jahren, S. z8. 
3 	Zur Krisenstimmung des 17. Jahrhunderts besonders zur Zeit des Dreißigjährigen Krie- 

ges vgl. LEHMANN, Das Zeitalter, S. s05ff; ZUM Festungsbau vgl. HANS-DIETER LOOSE, 
Die Bedeutung des Festungsbaus 1616-1626 für Hamburgs Stadt- und Hafenentwicklung 
im 17 Jahrhundert, in: Jürgen Ellermeyer und Rainer Postel (Hrsg.), Stadt und Hafen. 
Hamburger Beiträge zur Geschichte von Handel und Schiffahrt, Hamburg 1986 (Ar-
beitshefte zur Denkmalpflege in Hamburg 8), S. 54-57. 

4 	HANS-DIETER LoosE, Hamburg und Christian IV von Dänemark während des Dreißi- 
gjähri gen Krieges. Ein Beitrag zur Geschichte der hamburgischen Reichsunmittelbarkeit, 
Hamburg 1963 (Veröffentlichungen des Vereins für Hamburgische Geschichte 18), S. 7, 
19, 22 ff. 

5 	Ebd., S.7, 19, 22 ff.; zu Hamburg als Kriegsgewinnler-Stadt vgl. LoosE, Hamburg vor 
dreihundert Jahren, S. 28; zu den Konjunkturschwankungen siehe VOGEL, Handels-
konjunkturen, S. 59. 
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6 WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 131, 61 ff.; ICELLENBENZ, Sephardim, S. 6r ff.; vgl. auch 
die folgenden Ausführungen. 

7 Allgemein zur reformierten Minderheit in Hamburg vgl. WHALEY, Religiöse Toleranz, 
5.127 ff., hier besonders S.128-131. 

8 WHALEY, Religiöse Toleranz, 5.132. — Zu den Niederlanden, deren Religionspolitik je 
nach dem Standort des Betrachters im Europa des 17. Jahrhunderts als „Vorbild der To-
leranz gepriesen oder als Hort des Libertinismus verdammt wurde", vgl. LEHMANN, 
Das Zeitalter, S. 41ff . Zitat ebd., 

9 WHALEY, Religiöse Toleranz, 5.132. 
so Ebd., S. 137-139. Seitdem es seit 1640 eine ständige niederländische Gesandtschaft in 

der Stadt gab, fanden unter deren Schutz reformierte Gottesdienste statt. Ebd., S. 139. 
ir Zur katholischen Minderheit vgl. ebd., S. 61 ff , hier S. 61-63; siehe dazu auch RAU, Das 

Reformationsgedenken, S. ro3 ff. 
12 WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 61. 
13 Ebd., S. 63. — Von den Jesuiten berichtete auch Sigismund Philo Schelhammer in sei-

nem Protokoll, vgl. CB, HbS, S/848 („Protocollum M. Sigism. Philonis Schelhammers, 
Archi-Diaconi zu St. Petri von Hamburgischen Kirchensachen, von Anno 1609-1636"), 
BI. 49/50, Oktober 1623; StAH, Ministerium, II r (Schelhammer-Protokoll), BI. 53; 
S. Ph. Schelhammer, der Sohn des Seniors, wurde 1613 Prediger an St. Petri. Die Eintra-
gungen des Protokolls von 1609 bis zu seiner Wahl gründen daher wohl auf den Anga-
ben seines Vaters. Eine Abschrift dieses Protokolls befindet sich auch bei den Ministe-
riumsakten, vgl. StAH, Ministerium II 1 (Schelhammer-Protokoll), Bl. I ff. Außerdem 
befinden sich viele Exzerpte daraus StAH, Wissenschaftlicher Nachlaß Staphorst I B 3f 
II.Teil 3. Periode Kapitel 3 bis 5. Zum Seniorat SCHELHAMMER vgl. ebd., Kapitel 3. 

14 WHALEY, Religiöse Toleranz, S.63-64. — Zum niedersächsisch-dänischen Krieg 
(1625-1629) vgl. LOOSE, Das Zeitalter, S. 289; DERS., Hamburg und Christian IV., S. 22 
ff. — Christian IV. reagierte auf die Tatsache, daß Hamburg die kaiserlichen Truppen 
verproviantierte, mit einem Schreiben an die Hamburger Geistlichen, in dem er sie auf-
forderte, in ihren Predigten auf die Gefahr für das Luthertum durch die katholischen 
kaiserlichen Truppen hinzuweisen. Vgl. ebd., S. 26. 

15 WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 9r. — Als einziger nichtlutherischer Minderheit in der 
Stadt war den Engländern 1611 in ihrem Niederlassungskontrakt die Religionsausübung 
gestattet worden. Vgl. HEINRICH HITZIGRATH, Die Kompagnie der Merchants Adven-
turers und die englische Kirchengemeinde in Hamburg 1611-1835, Hamburg 1904, S. 

16 WHALEY, Religiöse Toleranz, S.64. — Das Bedenken Mollers ist ediert bei ZIEGRA, 
Sammlung, Teil 4, S. 5-56. — Abschriften des Gutachtens von Moller finden sich eben-
falls CB, HbS, S/893 (Ministerium: r Kapsel: 4 Convolute), Convolut II 1610-1638 so-
wie StAH, Wissenschaftlicher Nachlaß Staphorst, I B 3f II.Teil 3. Periode 4. Kapitel. 

17 WHALEY, Religiöse Toleranz, S • 64- 
18 ISRAEL, European Jewry, S. 91-92; vgl. auch S.136-137, 140-141. 
19 KELLENBENZ, Sephardim, S. 61-64.; ISRAEL, European Jewry, S. 64-65. 
20 KELLENBENZ, Sephardim, S. 65-66; ISRAEL, European Jewry, S. 66. 
zr Vgl. dazu S.163-169. Sicherlich lag in diesem außenpolitischen Hintergrund ein Motiv 

des Rates, den bürgerlichen Einfluß auf die Judenpolitik möglichst gering zu halten 
bzw. auszuschalten. 

22 Diese Auseinandersetzung ist dokumentiert im Oberaltenprotokoll. Vgl. StAH, Heilig-
Geist-Hospital, II A I Nr. 7, Bl. 81-133, Oberaltenprotokoll, 7. 8. bis 29. 8.1628. Leider 
sind die Einträge der Oberalten zum Teil nicht zu entziffern, da sie in flüchtiger, bereits 
verblaßter (Bleistift) Schrift gefertigt und mit zahlreichen Abkürzungen versehen wur-
den. 

z3 Ebd., BI. 110,113, 18. 8.162.8. 
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24 LOOSE, Hamburg und Christian IV., S. 34-35, 36 ff. 
25 StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 7, BI. 131, Oberaltenprotokoll, 29. 8.1628. Die 

Oberalten berichteten von einer Supplikation der Portugiesen, in der sie der Stadt Un-
gelegenheiten und Schaden angedroht hätten. Ebd., BI. 131. - Das Ergebnis der Aus-
einandersetzung ist nicht eindeutig zu ermitteln, da die Quelle schwer lesbar ist. Wie 
es scheint, wurde ein Kompromiß geschlossen und der minderwertige Tabak geringer 
verzollt. Vgl. ebd., Bl. 131, 133. 

z6 Zitiert nach CB, HbS, S/893, Convolut II, Bl. 23. 
2.7 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.' Vol. 4y (Acta Conventuum, 23.4.1630), Erklärung 

der Oberalten, 22. 3. 1630. Befriedigt zeigten sich die Oberalten nicht nur über die Ab-
sicht des Rates, die portugiesischen Juden in Hinsicht auf deren Religionsausübung 
stärker zu disziplinieren, sondern auch darüber, daß der Rat das Immobilienerwerbs-
verbot für die Portugiesen erneuert hatte. Zu klagen hatten sie bei dieser Gelegenheit 
allerdings darüber, daß ein portugiesischer Jude „uff St. Jürgens Koppell an der Alster" 
eine Pulvermühle betreiben würde, aus ihrer Sicht ein Unternehmen, das den Bürgern 
vorbehalten sei. Ebd., Erklärung der Oberalten, 22. 3. 1630. 

28 Vgl. dazu S. 174. - Vgl. auch KELLENBENZ, der der Auffassung ist, daß in der Folge der 
Kaiserbeschwerde von 1627 den Juden Einschränkungen auferlegt wurden. Belege dafür 
führt er allerdings nicht an. Vgl. DERS., Sephardim, S. 38. 

29 CB, HbS, S/893, Convolut II, BI. 23. 
3o Ebd., Bl. 23. 
31 KELLENBENZ, Sephardim, S. 38; WHALEY, Religiöse Toleranz, S.127. 
32 CB, HbS, S/893, Convolut II, S. 23. 
33 Ebd., BI. 23. 
34 WHALEY, Religiöse Toleranz, 5.127-128. 
35 SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S.24. 
36 Vgl. S. 61-63. - Siehe auch die Kurzbiographie des Seniors SCHELHAMMER, die BAR-

TOLD FEIND 1707 in seiner Fortführung der Relationes Curiosae gibt. Vgl. [FEIND] , Re-
lationes Curiosae, S. 633-635. Unter anderem merkte FEIND dort zu SCHELHAMMER an, 
„daß unser wohlseel. Senior ehe todt als Gott und der Evang. Religion untreu / oder 
den falschen Brüdern auf eine Stunde unterthan" sein wolle. Ebd., S. 634-635. 

r SuB, HS, Cod. Hans. III 106, (Vita Schelhammer), BI. 305 ff. 1614-1617, StAH, Mi-
nisterium, III A ie, Bl. 1319 ff., 1614-1617; CB, HbS, 5/848, Schelhammer-Protokoll, BI. 
12-25, 1614-1617. - Zu dieser Auseinandersetzung um die Beerdigungen der Refor-
mierten vgl. auch ZIEGRA, Sammlung, Teil 4, S.466 ff.; WHALEY, Religiöse Toleranz, 
S.138; HERMES, Aus der Geschichte, S. 33-31-- 

38 CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, BI. 22-25. - Daß den Engländern das Recht 
gewährt wurde, ihre Toten in Hamburger Kirchen zu bestatten, billigten die Geistli-
chen dagegen. Vgl. dazu auch HITZIGRATH, Die Kompagnie, 5.2-4. 

39 StAH, Ministerium, III A ie, Bl. 1319, 4.11.1616. Die Bezeichnung „Moderatisten" fin-
det sich ebd., 4. 11. 1616. - Überliefert ist ein Auszug aus einer Predigt Jacob Werem-
bergs, Prediger an St. Petri und an St. Marien-Magdalenen (1609-1623) sowie seit 1613 
Professor für Logik und Metaphysik am Akademischen Gymnasium, die er im Jahr 1616 
hielt. Darin bekannte er sich zur „Lindichkeit" gegenüber Bestattungen von Calvini-
sten, man solle sie diesen nicht unterschiedslos versagen, da viele von ihnen nur aus Un-
wissenheit in ihrem Glauben irrten. Vgl. StAH, Wissenschaftlicher Nachlaß Staphorst, 
I B 3f II.Teil 3. Periode Kapitel 3. Zu den biographischen Angaben zu Weremberg vgl. 
JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 58. 

40 StAH, Ministerium, III A ie, BI. 1319, 4. H. 1616. - Zu Willich vgl. JENSEN, Die ham-
burgische Kirche, S. I00-I0I; SCHRÖDER, Lexikon, Band 8, S. 58; zu Rump vgl. JENSEN, 
Die hamburgische Kirche, S. 204; SCHRÖDER, Lexikon, Band 6, 5.407; zu Weremberg 
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vgl. vorhergehende Anm.; zu DEDEKEN vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. ro9; 
SCHRÖDER, Lexikon, Band 2, 5.19. 

41  Vgl. dazu 5.156 Anm. 238, S. 169-171. 
42  Vgl. dazu S.155-156. 
43 SCHRÖDER, Lexikon, Band 8, S. 58. 
44 Vgl. S. 61-63. — FEIND kommentierte den Tod des Seniors SCHELHAMMER Z.B. so: 162o 

„raubte ihn der Tod dem Hamburgischen Kirchen-Staate / zum grossen Leidwesen al-
ler redlichen Patrioten / die dadurch wichtige Ursache bekamen / zu erwegen / daß ein 
erfahrener und kluger Theologus eine Seule sey / worauf ein groß Theil der Kirchen-
Wolfahrt ruhet und nothwendig zu wancken beginnet / wenn solche zu sincken pfle-
get/ [...1". Vgl. [FEIND], Relationes Curiosae, S.635. 

45 CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, BI. 31-84. Zum Alleinvertretungsanspruch 
der vier Pastoren vgl. die Eintragungen von 1626 und 1627 ebd., BI. 6z und 63. Die Pa-
storen hatten 162.6 beim Rat ein Konsistorium und die Besetzung des Superintenden-
tenamts gefordert, ohne die Prediger zu informieren, und ihnen 1627 außerdem das 
Schreiben Christian IV. nicht zur Kenntnis gebracht. Ebd., Bl. 6z und 63. — Zur kriti-
schen Haltung der Geistlichen gegenüber Senior Willich vgl. ebd., Bl. 31-84. Schel-
hammers Bemerkungen zu Willichs Senioratszeit sind eindeutig parteilich, er scheint 
Willich geradezu verachtet zu haben. Ob dafür persönliche Aversionen oder sachliche 
Differenzen verantwortlich waren, bleibt unklar. Aber auch bei kritischer Würdigung 
seiner subjektiven Schilderungen bleiben in dem Protokoll etliche Hinweise, die bele-
gen, daß Spannungen im Ministerium herrschten und daß Willich als Senior nicht die 
volle Anerkennung seiner Kollegen genoß. Vgl. dazu vor allem ebd., Bl. 31, 34-35, 71. 

46 Das Bild, das Schelhammer in seinem Protokoll von Willich zeichnete, bleibt wider-
sprüchlich. Einerseits scheint Schelhammer ihn für wenig einsatzfreudig gehalten zu 
haben, denn z.B. unterstellte er ihm 1621, ein neues Gebet nur deshalb verfaßt zu ha-
ben, „damit er fleißigh sich auch sehen möchte laßen". Vgl. ebd., Bl. 31. — Andererseits 
berichtete Schelhammer davon, daß Willich 1630 „mit Gewalt" die Inspektion des Jo-
hanneums und Gymnasiums zum Seniorat habe an sich ziehen wollen und deshalb von 
diesem Amt abgesetzt worden sei, mithin von einem Verhalten, aus dem auf ein Stre-
ben des Seniors nach Macht geschlossen werden kann. Vgl. ebd., Bl. 71. 

47 Siehe ZU PASTOR MÜLLER, S. 127— 129. 
48 Zu DEDEKEN vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 2, S.19 ff. — Zu seiner Suspension siehe 

CB, HbS, S/848, Schelhammer Protokoll, Bl. 12, 6.5.1614. — Der vollständige Titel von 
DEDEKENS Gutachtensammlung lautet: Thesauri consiliorum et decisionum Vol. 1-3. I. 
Ecclesiastica. Der Erste Theil: In welchem die Geistlichen und Kirchen-Sachen begriffen: 
Allen hohen und niedrigen Standes / Geistlichen und Weltlichen Personen sehr nötig und 
nützlich / ..1 2. Politica continens. Das ist Vornehmer Universiteten Hochlöblicher Col-
legien / wolbestalter Consisitorien / auch sonst hochgelährter Theologen und Juristen Rath 
/ Bedencken / Antwort / Belehrung / .1 und Urtheil in und von allerhand schweren 
Fällen und wichtigen Fragen / belangend so wol Religions:Glaubens:Kirchen:Ampts: und 
Ehe: als Bürgerliche und andere Sachen / ..1 theils aus vielen Archivis erhalten: theils 
von ziemlichen Jahren biß dahero auffgenommen: theils auß andern Schriffien mit gros-
sen fleiß zusammen bracht / ...1 Der ander Theil: In welchem allerhand Welt: und Bür-
gerliche Sachen begriffen [...] 3. In welchem insonderheit Ehe Sachen begriffen [.. 
Hamburg 1623 [SuB B/9618] — Zu dieser Gutachtensammlung vgl. ARNOLD', Pro Ju-
daeis, S.47; zu DEDEKENS Vorwort darin siehe BAUR, Lutherisches Christentum, 
S. 43-44. — DEDEKEN gab zwei Erbauungsbücher heraus, nämlich 1612 Das Freuden-
Paradeiß der Gnaden, [. . .1 [HAB 1120.3 Theol. 8°] und 1616 Praxis conscientarium, . .1 
(Neuauflage Eisleben 1668) [HAB Th 514]. In dem letztgenannten Werk versuchte DE-
DEKEN u. a., Glaubenszweifel bei Christen zu zerstreuen, indem er auf den Glauben der 
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Juden an die Bibel — in DEDEKENS Diktion, auf ihren Glauben an das Alte Testament 
— hinwies und behauptete, sogar der Talmud würde die von Jesus bewirkten Wunder 
bezeugen. Ebd., S. 221, 224-225. — Außerdem gab DEDEKEN, ein enger Freund NICO-
LAIS, nach 1617 dessen Teutsche Schrifien[.. .1 heraus. Vgl. dazu WENDT, Dr. Philipp Ni-
colai, S. 69-70; LEHMANN, Das Zeitalter, S. 128-129. 

49 DEDEKENS Gutachtensammlung wurde 1671, „vermehrt und verbessert durch Joh. 
Ernst Gerhardum" [SuB Scrin B/215], erneut herausgegeben, ein deutlicher Hinweis 
darauf, daß diese Sammlung geschätzt wurde und verbreitet war. 

50 DEDEKEN, Thesauri, Vol. r, S.66-67, 85, 87-111. — Zur Haltung frühneuzeitlicher 
Theologen und Juristen zur Zwangstaufe vgl. GUIDO KISCH, Toleranz und Menschen-
würde, in: Ders., Forschungen zur Rechts-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Ju-
den, mit einem Verzeichnis der Schriften von Guido Kisch zur Rechts- und Sozialge-
schichte der Juden, Sigmaringen 1979 (Guido Kisch, Ausgewählte Schriften 2), S.15-5o, 
hier S. z8 ff.; WILHELM GÜDE, Die rechtliche Stellung der Juden in den Schriften deut-
scher Juristen des 16. und r7 Jahrhunderts, Sigmaringen 1981, S.36-38. — Der Bekeh-
rungsbericht aus Bodenwerder enthält zahlreiche zu damaliger Zeit geläufige juden-
feindliche Stereotype und läßt vor allem das Mißtrauen deutlich erkennen, mit dem 
man seinerzeit Konvertiten aus dem Judentum begegnete. Vgl. dazu AGETHEN, Bekeh-
rungsversuche, S.83-85. 

SI DEDEKEN, Thesauri, Vol. 2, S.139, 146, 149, 128. DEDEKEN referierte den Extrakt bei-
der Gutachten. Vgl. ebd., S.127. — Zu Helwigs Gutachten von 1611 vgl. auch FRIED-
RICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 21-22. 

52 Ebd., 5.127. — ARNOLDI bezeichnet diese Zusammenfassung DEDEKENS und die bei-
den für Hamburg erstellten Gutachten als zukunftsweisender im Vergleich zu den re-
striktiveren und stärker an Luther orientierten Meinungen der lutherischen Theologen 
des 16. Jahrhunderts. Vgl. ARNOLD', Pro Judaeis, S. 26 ff., 47. 

53 Ebd., 5.151 ff. — Vgl. dazu auch S. 172-173, 195-196. 
54 DEDEKEN, Thesauri, Vol. 2, S.351. Ediert ist darin auch das „Judicium D. Wolfgang 

Frantzii" zur Frage, ob Juden und Türken zur Eidesleistung zugelassen werden dürften, 
und die in der Reichspolizeiordnung von 1538 vorgeschriebene Form des Judeneides. 
Ebd., S. 351. — Zum „Schiffspart" von Christen mit Juden vgl. ebd., S.151. Diese Frage, 
zu der die theologische Fakultät der Universität Jena das Gutachten erstellte, lautet: 
„Ob ein Christ mit einem Juden möge Schiffspart halten uber das Meer zufahren / und 
Nahrung zu gewinnen / daß er deßhalben ihm kein Gewissen zu machen / und wenn 
etwa dem Schiff ein Unglück begegnete / er solches nicht für eine Straffe Gottes deßwe-
gen zu halten?" Vgl. ebd., S. 151. Die Jenaer Theologen konnten nicht versichern, daß 
es keine Strafe Gottes sei, wenn unter solchen Bedingungen ein Unglück geschehen 
würde. Daher rieten sie, mit „Abergläubischen" sollte kein Christ eine derart enge Ge-
meinschaft, wie sie ein Schiffspart darstellte, eingehen. Ebd., S.151. — „Schiffsparten" 
zwischen portugiesischen Juden und christlichen Kaufleuten gab es in Hamburg tat-
sächlich. Vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. io2. 

55 Zu HARDKOPF vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 3, 74; SCHRÖDER, Lexikon, Band 
3, S. Io7 ff.; HOECK, Bilder, S.46-47; vgl. auch Abbildung Tafel II u. li. — Zu HARDKOPF 
siehe auch StAH, Wissenschaftlicher Nachlaß Staphorst, I B 3f II.Teil 3. Periode 3. Ka-
pitel, Abschrift des Briefes Theodor Dassovius' an seinen Sohn aus dem Jahr 1615. Darin 
berichtete Dassovius seinem Sohn von der Wahl HARDKOPFS zum Pastor an St. Nikolai 
in Hamburg. — Zu HARDKOPFS Predigtstil vgl. auch [FEIND], Relationes Curiosae, 
S. 617 ff., besonders S. 618. 

56 HOECK, Bilder, S.47. — Siehe zu dessen zahlreichen Predigten die Angaben bei SCHRÖ-
DER, Lexikon, Band 3, S. io8—tio. Als Erbauungsschriften sind zu nennen NICOLAUS 
HARDKOPF, Die, dur hic! Das ist: Bedencke o Mensch, wozu du geboren und in die Welt 
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gekommen seyst [...1 Hamburg 1628 [SuB 3 in Scrin A/I915] und DERS., Methodus au-
diendi conciones. Das ist, eine Unterweisung, wie Gottes Wort recht fruchtbarlich zu 
hören, und wie Prediger, Regenten, Schulmeister [ solch Werck mit fort zu setzen 
schuldig seyn [...1 Hamburg 1638 [HAB yJ 50.12° Helmst. (3)]. 

57 Ediert ist diese Predigt bei JOHANN ALBERT FABRICIUS, Memoriae Hamburgenses, sive 
Hamburgi et virorum Ecclesia, reque publica et scholastica Hamburgensi bene meri-
torum elogia et vitae, Vol. H, Hamburg 1710, S. 809. - Zum Reformationsjubiläum vgl. 
E RODE, Hamburg und die früheren Reformationsjubiläen 1617, 1717, 1817, Hamburg 
1817, S. 5-7; siehe dazu auch RAU, Reformationsjubiläen, S. 24-30. 

58 Vgl. S. 158-I60. 
59 NICOLAUS HARDKOPF, Aller Betrübten Auffenthalt. Der 25. Ps. Davidis in 25 	Pre- 

digten der Gemeine Gottes zu S. Nicolai in Hamburg 	Hamburg 1628 [HAB QuN 
237 (3)], S.58, 136. Dort heißt es u. a. in boshaft spöttischem Ton: „Bey den Juden hat 
der Teuffel den alten Rabbinen ein solch ansehen gemacht / daß ein Jüd ohn alles be-
dencken gläubt / und für lautere Göttliche Warheit annimpt / was ein Rabbi für gibt / 
wann er gleich sagte / Weiß were Schwartz / und die Lincke Handt were die Rechte / 
daher auch bey und mit ihnen nichts außzurichten ist. Hieweg mit solcher Schlechtig-
keit". Ebd., S.2.09. 

60 HARDKOPF an Meisner in den Jahren zwischen 1613 und 1623: vgl. SuB, HS, Sup.Ep. 8, 
490; 8, 485; 8, 484; 8, 483; 8, 489; 8, 481; 8, 480; 8, 482; 8, 487 und 8, 495 - Jacob We-
remberg an Meisner in den Jahren zwischen 1613 und 1622 vgl. SuB, HS, Sup.Ep. ro, 
366; 8, 588; 8, 59o; 8, 589; 9, 500. - Jakob Fabricius an Meisner ohne Datum vgl. 
SuB,HS, Sup.Ep. 7,529. - GEORG DEDEKEN an Meisner im Jahr 1619 und 1622 vgl. SuB, 
HS, Sup.Ep. 7, 217; 9, 548. - Auch JOHANNES MÜLLER stand in Kontakt mit Meisner. 
Überliefert sind vier Briefe, die MÜLLER ihm in seiner Lüneburger Zeit in den Jahren 
1625 und 1626 schrieb. Vgl. SuB, HS, Sup.Ep. 8, 553d; 9, 401; 9, 399; 9, 403. Zu MÜL-
LER vgl. weiter unten. - Zu Balthasar Meisner vgl. Biographisch-Bibliographisches Kir-
chenlexikon, Band 5, S.1172-1174. 

61 SuB, HS, Sup.Ep. 8, 483. Über diese Bekehrung sagte HARDKOPF: „Id apud nos novi 
[...]" Ob „Mantuanus" den Namen des Juden oder seinen Herkunftsort bezeichnete, 
muß offenbleiben. Getauft wurde ein Konvertit aus dem Judentum am 14.7.1620 in 
der Petrikirche; sein jüdischer Name wird nicht genannt, er erhielt den Namen Albert. 
Taufpaten waren angesehene Personen der gesellschaftlichen Oberschicht in Hamburg, 
nämlich der Ratsherr und spätere Bürgermeister Albert von Eitzen und der seinerzei-
tige Rat beim Grafen zu Schauenburg Johann Garmers, der 1625 Hamburger Syndikus 
wurde, sowie „Die Koepsche", möglicherweise die Witwe des 1612 verstorbenen Geist-
lichen an der Marien-Magdalenenklosterkirche, Heinrich Koop. Vgl. StAH, St. Niko-
lai, VII 4 B, Taufbuch 1619-1639, S. zr. Zu von Eitzen vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 
2, S. 896; zu Garmers ebd., S. 426; siehe zu Koop S. 76. 

6z SuB, HS, Sup.Ep. 8, 483. 
63 CB, HbS, S/848, Schelhammer Protokoll, Bl. io8, 25.1.1634- 
64 Ebd., Bl. ro8. - FEIND merkte zu HARDKOPF an, daß dieser „wissentlich oder vorsetz-

lich von dem / was zum allgemeinen Heil und Nutzen gedienet / nicht abgewichen" 
sei. Vgl. [FEIND], Relationes Curiosae, S. 618. - Zum konfessionellen Konformitäts-
druck in damaligen lutherisch-orthodoxen geistlichen Kollegien vgl. RIES, Zur Bedeu-
tung, S.397. 

65 CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, Bl. 103, 15.3.1635. Eine calvinistische Beer-
digung hatte Strafpredigten zur Folge, „sed non a Seniore, qui rogatus a Senatu con-
cessit". Vgl. auch ebd., Bl. 503-504, 6.4.1635. Es heißt dort, der Senior habe „de[n] hart 
[auf ihn] eingeredet". Ebd., BI. 103-104. 

66 Ebd., Bl. 504-505, 30.4.1635; Bl. 105, 4. 5. 1635. - Zum Widerspruch des Rates vgl. ebd., 
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Bl. 129-152. Erst im September wurde die Schrift gedruckt. Ebd., Bl. 152. - Mit der glei-
chen Begründung hatte der Rat bereits 1633 die Herausgabe eines von Leipziger Theo-
logen verfaßten Gutachtens zur Frage reformierter Beerdigungen verweigert. Vgl. WHA-
LEY, Religiöse Toleranz, 5.138. - In dieser Argumentation des Rates zeigten sich erste An-
sätze, die Politik von den Fesseln der Theologie zu befreien. Vgl. SCHORN-SCHÜTTE, 
Evangelische Geistlichkeit, S. 25. 

67 CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, Bl. 103-104, 6.4.1635. 
68 GÜNTER MARWEDEL, Juden in Altona zwischen Isolation und Integration, in: Altonaer 

Museum in Hamburg, Jahrbuch 27, 1992, S. 29-56, hier S.32-33. Obwohl es wün-
schenswert gewesen wäre, die Haltung und den Einfluß der Geistlichkeit auf die Politik 
für die Juden im schauenburgischen bzw. später dänischen Holstein vor den Toren Ham-
burgs ebenfalls zu untersuchen und mit der Hamburger Situation zu vergleichen, mußte 
im Rahmen dieser Arbeit mit Rücksicht auf deren Umfang darauf verzichtet werden. 

69 Zu MÜLLER vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 3, 48 (versehentlich ist dort das 
Ende der Amtszeit MÜLLERS mit 1627 statt 1672 angegeben); SCHRÖDER, Lexikon, Band 
5, S.4T7 ff.: SCHRECKENBERG, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, 5.667-668; 
über die Wahlen, S. 35-38; vgl. auch Abbildung Tafel III. - In der Valetpredigt, mit der 
MÜLLER sich von seiner Gemeinde in Lüneburg verabschiedete, wo er seit 1625 Pastor 
an der Michaeliskirche gewesen war, begründete er seinen Wechsel nach Hamburg wie 
folgt: „Mehr kan man auch Gott nützen wo viel Ketzer und Schwermer sind / wenn 
man mit Ernst für Gottes Wort wider sie streitet / sonderlich wenn Gott diese Gabe ei-
nem gegeben hat / wie sie denn auch nicht allen geschencket ist." Vgl. JOHANNES MÜL-
LER, Valet-Predigt zu Lüneburg aus Luc. V 1-12, und Anzugs-Predigt zu Hamburg aus 
Rörn.X .r3-1-6 gehalten, Lüneburg 1626, Hamburg 1628 [Bibliothek des StAH 7 in Sam-
melband I A 650/3], S. 24. - Auch BARTOLD FEIND pries MÜLLERS Fähigkeiten als 
Geistlicher. Gott habe ihn mit großen Gaben dazu ausgerüstet und „[m] it was für Au-
torität / Ruhm / Sorge und Arbeit Er dieses Pastorat vertreten und wie Er durch seine 
Theologische Erfahrenheit um den Schaden Josephs sich hoch bekümmert und dessen 
Heilung mit grossen Freuden des Evangelischen Zions / daß die Rechte des HERRN 
den Sieg behalten / seelig befördert / solches wollen wir mit Stillschweigen übergehen / 
damit wir den heutigen laulichten Schwärmern ihre Gesundheit menagiren / und die-
ses Blat nach der Durchlesung für ihre Raserey gantz bleibe." Vgl. [FEIND], Relationes 
Curiosae, S. 601 ff., Zitat ebd., S. 602. 

7o Zur bemerkenswert hohen Zahl von Veröffentlichungen MÜLLERS vgl. SCHRÖDER, Le-
xikon, Band 5, 5.419-427. Allein vier Schriften gegen den Dominikaner Janssen gab 
MÜLLER in den Jahren 1630 bis 1634 heraus. Vgl. ebd., Nr.18, 21, 22, 23. - Zu dessen 
gegen die Juden gerichteten Schriften vgl. S. 187-197, 236-711, 265-271. - Zu MÜLLERS 
Widerspruch gegen die Obrigkeit vgl. CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, BI. 71, 
1628. Nach Schelhammers Darstellung wollte MÜLLER die Kanzelpolemik gegen die 
Katholiken nicht einstellen, weil „I) [...] wieder das Pabsthum predigen und schreiben 
durchaus nicht lästern und schmähen heisse 2) [...] vermöge Gottes Wort, der Aup-
spurgischen Confession, der Beschaffenheit ihres Amtes und zur Abkehrung der an-
scheinenden Gefahr Prediger solches zu thun schuldig wären". Und MÜLLER antwor-
tete „[...] 3) auf die Politische Einwürfe, als welche einen Lehrer von seinem Amts Eif-
fer abzuschrecken nicht richtig wären". Ebd., Bl. 75. - Weder in Hamburger Biblio-
theken noch in der HAB Wolfenbüttel ist ein Druck dieser Predigt verfügbar. Deren 
Titel lautet nach SCHRÖDER: JOHANNES MÜLLER, Acht Predigten über den fiten Psalm 
Davids, mit angehengten Gebethlein, und einer Vorrede: Ob's zu dieser Zeit rathsam sei 
wider das Pabsthum reden und predigen, Hamburg 1628. Vgl. SCHRÖDER, Lexikon, 
Band 5, S.420, Nr.16. 

71 Das Gutachten ist ediert bei ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.1 ff. Es ist undatiert, aber da 
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MÜLLER darin von der vor „etwa hundert Jahren" erlassenen Kirchenordnung Bugen-
hagens spricht, dürfte es um das Jahr 1629 verfaßt worden sein. Ebd., S. 9. ZIEGRA da-
tiert dieses Bedenken ebenfalls auf das Jahr 1629, er hält allerdings auch für möglich, 
daß es erst 1648 entstand. Vgl. ebd., S. 35. WHALEY gibt das Jahr 1648 als Entstehungs-
zeitpunkt an, und zwar vermutlich, weil MÜLLER im § 13 von den Wiedertäufern 
spricht, „welche doch aus dem Religionsfrieden [aus] geschlossen" seien. Vgl. ZIEGRA, 
Sammlung, Teil r, S. WHALEY, Religiöse Toleranz, 5.91. Im Sprachgebrauch des 17. 
und i8. Jahrhunderts bezeichnete der Begriff „Religionsfrieden" aber in der Regel den 
Augsburger Religionsfrieden von 1555 und nicht den Westfälischen Frieden von 1648. 
Vgl. dazu die Begrifflichkeit in StAH, Ministerium, III A 2f, BI. 231ff. („Jubilaeum we-
gen des Religions Friedens 1755"); ebd., Bl. 206 ff: („Jubilaeum wegen des Westphäli-
schen Friedens 1648 und 1748"). — Leider ist unbekannt, ob dieses Gutachten im Auf-
trag des Ministeriums oder aus eigener Initiative MÜLLERS erstellt wurde. Schelham-
mer schweigt darüber in seinem Protokoll. — KLEmENz datiert dieses Gutachten MÜL-
LERS auf 1626, verschweigt aber, worauf er sich dabei stützt. Außerdem gibt er an, MÜL-
LERS Gutachten habe Aufsehen erregt. Das erscheint zwar sehr wahrscheinlich, in den 
Quellen sind allerdings, soweit mir bekannt, Details zur Rezeption von MÜLLERS Be-
denken nicht belegt. Vgl. KLEmENz, Der Religionsunterricht, S. 63. 

72 ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S. 3, vor allem S. 12. 
73 Ebd., S.15, 23. 
74 Ebd., S. 27, Zitat S.18. 
75 Ebd., S. 10. —1644 im „Judaismus" und 1649 im Bedenken zu den portugiesischen Ju-

den nahm MÜLLER alle hier gegen die Juden vorgebrachten Klagen wieder auf. Aller-
dings fiel seine Beschreibung der synagogalen Gesänge in jenen Jahren ungleich diffa-
mierender aus. Vgl. dazu S. 238; zur judenfeindlichen Sprache vgl. HORTZITZ, Der „Ju-
denarzt". Historische, 5.122. 

76 ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S. ro—m. 
77 Ebd., S. Ix. 
78 Ebd., S. 
79 Vgl. dazu S.143-144. 
8o ZIEGRA, Sammlung, Teil I, S. 13; zwanzig Jahre später forderte MÜLLER explizit die An-

stellung eines „christlichen Rabbis" zur Unterweisung der Juden. Vgl. dazu S. 244. 
81 Auch diese Bedenken MÜLLERS sind ediert bei ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S. 36 ff., 

S. 44 ff. 
82 Zu MÜLLER vgl. auch S.181-182. Bei Hamburger Kirchenhistorikern fand MÜLLER bis-

her wenig Beachtung. 
83 SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 25, 454. 
84 ISRAEL, European jewry, S. 53-57; Zitat ebd., S. 54; zum christlichen Hebraismus jener 

Zeit vgl. auch STEPHEN G. BURNETT, From Christian Hebraism to Jewish Studies. Jo-
hannes Buxtorf (1364-1629) and Hebrew Learning in the Seventeenth Century, Leiden 
1996 (Studies in the History of Christian Thought, ed. by Heiko A. Oberman, 68), S. 
1-2. 

85 I.A.R. JANSSEN, Ausfiihrliche Nachrichten über die sämmtlichen evangelisch-protestan-
tischen Kirchen und Geistlichen der freyen und Hansestadt Hamburg [...1 sowie über de-
ren Johanneum, Gymnasium, Bbiliothek, und die dabey angestellten Männer, Hamburg 
1826, S.427-428; C.H. WILHELM SILLEM, Die Matrikel des Akademischen Gymnasi-
ums in Hamburg 1613 —1883, Hamburg 1891, Einleitung S. I ff.; KLEMENZ, Der Religi-
onsunterricht, S. 66. — Die Initiative zur Gründung ging 1610 vom Rat aus, vgl. StAH, 
Akademisches Gymnasium, B 2, BI. 49 W 

86 JANSSEN, Ausfrihrliche Nachrichten, S. 429. Die Stellungnahme der Geistlichkeit findet 
sich, allerdings undatiert, StAH, Ministerium, III A rd, Band r, BI. 203. — Zur grund- 
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sätzlich konservativen Haltung der Geistlichkeit vgl. KLEMENZ, Der Religionsunter-
richt, S. 58; SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 419, 454-455. — Vielleicht 
hing die Ablehnung der Schulgründung durch die Geistlichen auch damit zusammen, 
daß die öffentlichen Vorlesungen des Akademischen Gymnasiums die Vorträge erset-
zen sollten, die Bugenhagen in der Hamburger Kirchenordnung für den Superinten-
denten vorgesehen hatte. Damit ging den Geistlichen ein wesentliches Argument für 
die von ihnen stets geforderte Wiederbesetzung der Superintendentur verloren. Dazu 
vgl. SILLEM, Die Matrikel, Einleitung, S. III. — Auf die grundsätzlich zwischen dem An-
spruch auf kirchliche Konformität und gleichzeitigem Streben nach moderner Wissen-
schaftlichkeit bestehende Spannung weist hin KLEMENZ, Der Religionsunterricht, S. 67. 
Konflikte blieben tatsächlich nicht aus. Vgl. S.132-133. 

87 Vorgeschrieben waren im Lehrplan des Gymnasiums, neben von Theologen zu halten-
den „Lectiones publicae" im Bereich der Theologie, von drei Professoren wahrzu-
nehmende Vorlesungen, die dem Feld der Philosophie zugeordnet waren. Neben den 
Professuren der Logik, Physik und Metaphysik sowie der der Beredsamkeit, Ethik, 
Oekonomie, Politik und Historie sollte der dritte Professor „die hebräische Gramma-
ticam erklären, und derselbigen Sprache Art und Eigenschaft aus einem Propheten 
weisen, [...]". Vgl. StAH, Akademisches Gymnasium, C I, Bl. 8. 

88 Zu Rump vgl. 5.122-123. — Das Schwergewicht des Sprachunterrichts am Johanneum 
hatte sich auf das Neue Testament verlagert, der Hebräischunterricht fiel offenbar weg. 
Vgl. S. 59.; KLEMENZ, Der Religionsunterricht, S. 77-78. Allerdings gab es in Hamburg 
auch schon vor der Begründung des Gymnasiums Hebraisten. Zu nennen ist u. a. der 
Prediger an St. Petri (1577-1604) David Wolder, der seit 1597 auch eine hebräische 
Druckerei betrieb, die kurze Zeit später sein Schwiegersohn Hermann Moller über-
nahm und mindestens bis 1606 betrieb. Vgl. BEHRMANN, Hamburgs Orientalisten, 
S. 31-32; SCHRÖDER, Lexikon, Band 8, S.128-129 (Wolder); ebd., Band 5, S• 354 ff 
(Moller). — Nach dem Tod Rumps wurde die Professur für orientalische Sprachen am 
Gymnasium allerdings bis 1651 nicht wieder besetzt. Vgl. StAH, Akademisches Gym-
nasium, B z, nach Bl. 175 (in der Folge unpaginiert): Reihe der Professoren. — Vgl. 
Schreiben des Julianus Otto an den Inspektor des Gymnasiums Fabricius, vom 1.7. 
1614, StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 5d. Von Rumps Einverständnis berichtete 
Otto und auch Fabricius in dessen Ottos Anliegen befürwortenden Schreiben an den 
Syndicus. Vgl. ebd., 1. 7. 1614. — Otto, 1562 als Naftali Margoliot in Wien geboren, wurde 
nachgesagt, daß er zum Judentum zurückgekehrt sei. In Hamburg trat er 1614 als Kon-
vertit auf, so daß SCHRECICENBERGS Mutmaßung, Otto könne „nach 1607" wieder Jude 
geworden sein, wohl nicht zutrifft. Zu Otto und dessen Werken vgl. SCHRECKENBERG, 
Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S.652; FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Be-
kehrung, S. 42; Otto gab 1614 in Hamburg die Psalmen Davids in hebräischer Sprache 
heraus. Vgl. BEHRMANN, Hamburgs Orientalisten, 5.23. 

89 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Elf Nr. 5 Vol. 5d, 1. 7. 1614. Otto berichtete, daß dieses Buch 
sonst nur Rabbinern zugänglich gemacht werde und er nur unter „großer Leibes Ge-
fahr" ein Exemplar bekommen habe. Vgl. ebd., 1. 7. 1614. — Vielleicht wollte Otto die-
ses Buch in Leiden drucken lassen. Vgl. ebd., Fabricius Schreiben an den Syndikus. —
Zu Fabricius vgl. weiter unten. — Rump verfaßte 1614 oder 1615 im Zusammenhang mit 
der christlich-jüdischen Kontroverse eine Monographie über die Messiaslehre. Vgl. 
FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 34 Anm. 87. 

90 Zur Bedeutung des Trinitätsdogmas für die Beziehungen zwischen Christen und Juden 
vgl. PAUL GERHARD ARING, „Wage du, zu irren und zu träumen...«. Juden und Chri-
sten unterwegs. Theologische Biographien — Biographische Theologie im christlich-jüdi-
schen Dialog der Barockzeit, Köln und Leipzig 1992, S. tot ff.; FRIEDRICH, Zwischen Ab-
wehr und Bekehrung, S. 29 ff.; Hebräischstudien wurden von Christen in damaliger 
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Zeit ausschließlich in christlichem Interesse und aus christlicher Sicht betrieben. Vgl. 
dazu BURNETT, From Christian Hebraism, S. 1-2. — Vgl. auch S.197-199, 211-212. 

91 Die Hoffnung, daß durch dieses Buch „noch mer verstockte Hertzen [...I konten er-
leuchtet und zu den waren Messiam und allein sehligmachenden christlichen Glauben 
gebracht werden" könnten, äußerte Otto in seinem Brief an Fabricius. Vgl. StAH, Se-
nat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 5d. 

92 Diesen Aspekt hebräischer Sprachstudien, vor allem die Notwendigkeit, die jüdische 
Religion und Literatur zu studieren, um dann die jüdische Religion widerlegen zu kön-
nen, stellte der spätere Pastor an St. Petri und Senior JOHANNES MÜLLER heraus. Vgl. 
S.191, 197. — Aus der Gründungsphase des Gymnasiums sind, soweit bekannt, keine 
Äußerungen von Theologen und Gelehrten in Hamburg überliefert, die darauf hin-
deuten, daß sie dem Missionsaspekt der Hebraistik Relevanz beimaßen. 

93 VALENTIN WUDRIAN, Hochwichtige und Nachdenckliche Ursachen / Wärumb das Gym-
nasium in [...1 Hamburg nicht abzuschaffen / sondern vielmehr zu erhalten und ver-
bessern sey. In öffentlicher Predigt [...1 Hamburg 1624 [HAB S 337 b 4° Helmst. (12.) 
— 35 Rhet. (3)1• — Zu WUDRIAN Vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S.48; zu die-
sem Prediger und seiner sogenannten Schulpredigt siehe auch HOECK, Bilder, S.48. —
Die Bürger hatten die Abschaffung des Gymnasiums im Konvent von Bürgerschaft 
und Rat am 12.2.1623 gefordert. Vgl. StAH, Akademisches Gymnasium, B 2, Bl. 57. 
Der Rat war nicht bereit, dieser Forderung nachzukommen. Ebd., Bl. 57. — WUDRIAN 
machte sich vor allem einen Namen als Erbauungsschriftsteller. Er verfaßte z. B. die 
Schola crucis et thessera christianismis; Das ist: Ein aügfiihrlicher christlicher Unter-
richt von dem lieben Creutz ei...7 Zusammengetragen [...1 aujP neue übersehen 
Hamburg 1639 [HAB Th 28641, das als beliebtes Erbauungsbuch bis 185o mehrfach 
wiederaufgelegt wurde. Vgl. HOECK, Bilder, S. 50. Siehe zu WUDRIAN auch WINFRIED 
ZELLER (Hrsg.), Der Protestantismus des 17 Jahrhunderts, Bremen 1962, S. XXVI, 
S. 98-108, 411. — WUDRIANS Kollegen verweigerten ihm die Unterstützung, als die 
Oberalten mit Unmut auf dessen Schulpredigt reagierten. Vgl. dazu CB, HbS, S/848, 
Schelhammer-Protokoll, Bl. 4o, 16. 7.1623. — Auch GUHRAUER stellt fest, daß das 
Gymnasium zu jenem Zeitpunkt ohne „kräftige Verteidigung" durch die angesehen-
sten Geistlichen gewesen sei. Vgl. G. E. GUHRAUER, Joachim Jungius und sein Zeit-
alter. Nebst Goethes Fragmenten über Jungius, Stuttgart und Tübingen 1850, S. 95. 

94 WUDRIAN, Hochwichtige und Nachdenckliche Ursachen, S. 9. WUDRIAN prangerte in 
seiner Predigt vor allem an, daß die Bürger das Gymnasium aus Kostengründen ab-
schaffen wollten. Er wies dabei darauf hin, daß in einer großen Stadt wie Hamburg 
nicht nur der weltliche Reichtum, sondern auch das „geistliche Wachsen" von Be-
deutung sein sollte. Ebd., S. B. 

95 	WUDRIAN war seit 1611 Professor für die hebräische Sprache an der Universität Greifs- 
wald gewesen, bevor er 1621 nach Hamburg berufen wurde. Vgl. HOECK, Bilder, S. 49. 

96 	ISLER, Zur ältesten Geschichte, S. 474. 
97 	Seit 18o2, wurden jüdische Schüler in das Johanneum aufgenommen. Vgl. FREIMARK, 

Die Dreigemeinde, S. 201. 
98 SILLEM, Matrikel, S.5: „duorum de Castro Judaeorum natorum et spe conversionis 

receptorum". SILLEM gibt an, daß dieser Zusatz Laurembergs Hand zuzuordnen sei. 
Ebd., Anm. 1. Bei der Angabe in den Matrikeln von 1615 „manu Renecci" kann es sich 
nur um einen Irrtum handeln, denn Jacob Reneccius oder Reineccius, Pastor an St. 
Katharinen (1609-1613) und seit 1612 erster Inspektor des Gymnasiums, starb bereits 
1613. Vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. Ioo; JANSSEN, Ausführliche Nachrich-
ten, S.430; ISLER, Zur ältesten Geschichte, 5.475. — Zu Lauremberg siehe SCHRÖDER, 
Lexikon, Band 4, S.377. 

99 	Zu Fabricius vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 2, S. 232 ff. 1604 hatte Fabricius eine Pro- 
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fessur für orientalische Sprachen in Rostock ausgeschlagen. 1616 wurde er von dem 
Herzog von Holstein-Gottorf zum Oberhofprediger und Generalsuperintendenten 
berufen und verließ Hamburg. Ebd., S. 234 — Auch Lauremberg verließ Hamburg, 
1624 nahm er die Berufung auf die Professur für Poesie an der Universität Rostock an. 
Vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 4, S. 377. 

too Zu Scaliger vgl. CLEMENS M. BRUEHL, Josef Justus Scaliger. Ein Beitrag zur geistes-
wissenschaftlichen Bedeutung der Altertumswissenschaft, in: Zeitschrift für Religions-
und Geistesgeschichte 12 (1960), S. zoi— 218;  13, 1961, S.45-65. Scaliger war von 1593 
bis zu seinem Tod 1609 Professor in Leiden. Ebd., S. 216-217. Zu Scaligers Wissen-
schaftsverständnis vgl. vor allem ebd., S. 201-218; zu dessen erstaunlich toleranter Hal-
tung zum Judentum und den Juden vgl. ebd., S. 55 ff. Religiös stand Scaliger den Re-
monstranten nahe. Einer seiner Schüler war Hugo Grotius. Vgl. ebd., S.47, 216; zu 
Scaliger und seiner Einstellung zum Judentum vgl. auch ISRAEL, European Jewry, 

S. 54-55• — Lauremberg hielt sich 1608 in Leiden auf und „erwarb sich die Gewogen-
heit von Joseph Scaliger". Vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 4, S. 377- 

o1 Auch de Castro räumte anscheinend mit der Entscheidung, seine Söhne auf ein christ-
liches Lehrinstitut zu schicken, Wissenschaft und Bildung den Vorrang vor religiösen 
Erwägungen ein. Zumal seine Söhne ausdrücklich zusagen mußten, die Statuten ein-
zuhalten, durch die sie unter anderem verpflichtet wurden, christliche Gottesdienste 
zu besuchen und christliche Feiertage zu achten. Eine solche Erklärung findet sich in 
den Matrikeln ausschließlich bei den Brüdern de Castro. Vgl. dazu ISLER, Zur ältesten 
Geschichte, S.475. 

102 Zu Jungius, der auf Vermittlung eines Freundes, des Syndikus Garmers, nach Ham-
burg berufen wurde, vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 3, S. 518 ff.; GUHRAUER, Joachim 
Jungius; ROBERT CH. B. AVE-LALLEMANT, Das Leben des Dr. med. Joachim Jungius 
aus Lübeck (1587-1657), Breslau 1882. AVE-LALLEMANT veröffentlichte bereits 1863 
Jungius' Briefwechsel mit seinen Schülern und Freunden. Vgl. DERB., Des Dr. Joachim 
Jungius aus Lübeck Briefwechsel mit seinen Schülern und Freunden. Ein Beitrag zur 
Kenntniß des großen Jungius und der wissenschaftlichen und socialen Zustände zur Zeit 
des dreißigjährigen Krieges, aus den Manuscripten der Hamburger Stadtbibliothek zu-
sammengestellt, Lübeck 1863; zu Jungius vgl. auch Die Entfaltung der Wissenschaft. 
Zum Gedenken an Joachim Jungius (1587-1657). Vorträge gehalten auf der Tagung der 
Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg am 31. Oktober / 1. Novem-
ber 1957 aus Anlaß der 300. Wiederkehr des Todestages von Joachim Jungius, o.O. und 
o.J. (Veröffentlichung der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Ham-
burg). 

103 GUHRAUER, Joachim Jungius, S. 95-11o; KLEMENZ, Der Religionsunterricht, S. 67. —
Jungius orientierte sich in seinem Wissenschaftsverständnis an der mathematischen 
Methodik und an der Empirie. Vgl. KLEmENz, Der Religionsunterricht, S. 68. — Zum 
Streit um die griechische Sprache des Neuen Testaments vgl. AVE-LALLEMANT, Das 
Leben des Dr. med. Joachim Jungius, S. 78; vor allem Jungius' Verteidigungsschrift ge-
gen die Anwürfe der Geistlichen von 1637, die von GEFFCKEN ediert wurde, ist, ge-
messen an dem seinerzeit üblichen weitschweifigen barocken Schreibstil, von ein-
drucksvoller Klarheit und Verständlichkeit. Vgl. JOHANNES GEFFCKEN, Joachim Jun-
gius. über die Originalsprache des Neuen Testaments vom Jahre 1637, in: ZHG 5 (1866), 
S.157-185, hier 5.165 ff. 

104 Jungius hatte als Rektor des Johanneums mit seinen Schülern an einer Beerdigung ei-
ner Calvinistin teilgenommen. Schelhammer verweigerte ihm daraufhin Beichte und 
Abendmahl, da Jungius sein Verhalten mit der Begründung nicht als sündhaft beken-
nen wollte, daß er nichts von dem Bekenntnis der Verstorbenen zum reformierten 
Glauben gewußt habe. Vgl. StAH, Ministerium, II (Schelhammer-Protokoll), Bl. 45 ff: 
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Ediert sind die entsprechenden Protokollauszüge auch bei GUHRAUER, Joachim Jun-
gius, S. 253 ff. Anm. 63. — Jungius entgegnete Schelhammer u. a., „das könte er bey sich 
nicht befinden, daß es Unrecht wäre, sondern das stünde in Libertate Christiana". 
StAH, Ministerium, II 1 (Schelhammer-Protokoll), Bl. 145 ff: 

105 GUHRAUER, Joachim Jungius, S.121, Zitate ebd., S.532-533. 
1o6 Vgl. dazu S. 212. 
107 DELUMEAU, Angst im Abendland, Band 2, S. 355-357; LEHMANN, Das Zeitalter, S. 

130-131,138-139. — Spener integrierte den Chiliasmus dann in der Form des Pietismus 
mit seiner „Hoffnung besserer Zeiten" in das Luthertum. Auch für ihn folgte aus die-
ser Hoffnung die Überzeugung, dazu verpflichtet zu sein, sich schon in seiner Zeit be-
sonders um die Bekehrung der Juden zu bemühen. Ebd., S.139. 

ro8 Zu Valentin Weigel vgl. MARTIN BRECHT u. a. (Hrsg.), Geschichte des Pietismus. Band 
1: Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundert, Göttingen 
1993, S.125-127; RGG, 3. Auflage, Band 6, 5.1560-1564 vgl. zur Ergänzung, da teils 
ausführlicher, RGG, hrsg. von Friedrich Michael von Schiele und Leopold 
Zscharnack, 5 Bände, Tübingen 1913, Band 5, S. 856. Weigel lebte ein äußerlich ruhi-
ges Leben als Pfarrer in Zschopau. Seine Schriften wurden erst nach seinem Tode her-
ausgegeben. Weigels Vorstellungen zur Frömmigkeit beeinflußten auch Johann Arndt. 
Weigels Schriften wirkten daneben auf Leibniz und Jakob Böhme ein. Der Weigelia-
nismus wurde teils durch pseudoweigelianische Drucke verbreitet. Ebd., S. 856; zum 
Weigelianismus vgl. auch MARTIN BRECHT, Der Beitrag des Spiritualismus der Refor-
mationszeit zur Erneuerung der lutherischen Kirchen im 17 Jahrhundert, in: Vogler 
(Hrsg.), Wegscheiden der Reformation, S.369-379, hier S. 373 ff. — Zum Wiederaufle-
ben des Chiliasmus im 17. Jahrhundert vgl. LEHMANN, Das Zeitalter, 5.13o. 

109 Siehe RGG, 1. Auflage, Band 5, S. 856. 
110 JOHANNES SCHELHAMMER, Widerlegung der vemeynten Postill Valentini Weigelii: In 

welcher der Satan in diesem letzten SEculo, sein hellisches Giffi und Grundsuppe aller 
Lesterung [ ..1 wider Christum sein Wort [. ..1 übermütig außgeschüttet hat. Und War- 
nung an die Christi. Gemeine 	der Stadt Hamburg [ ..1 Hamburg 1621 [HAB 249 
Theol. 4° (r)]. — Angeblich hatte SCHELHAMMER gemeinsam mit Weigel die Schule 
besucht. Vgl. SuB, HS, Cod. Hans. III 106, 1 (Vita Schelhammer), S. 350, 354 

'11 	CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, BI. 6z, BI. 80-83. — Christoph Andreas Ra- 
selius war der älteste Sohn des aus einer lutherischen Regensburger Familie entstam-
menden Komponisten Andreas Raselius (5563-5602), der zuletzt Hofkapellmeister in 
Heidelberg war. Vgl. dazu LUDWIG ROSELIUS (Hrsg.), Andreas Raselius (ca. 
1563-1602). Cantiones Sacrae, Wiesbaden 1972 (Denkmäler der Tonkunst in Bayern, 
Band 36), S. XIII. Christoph Andreas Raselius war offenbar zeitweise in Immenköp-
pel als lutherischer Geistlicher tätig gewesen, wurde dort aber wahrscheinlich seines 
Amtes enthoben. Vgl. CHRISTIAN GOTTLIEB JÖCHER (Hrsg.), Allgemeines Gelehrten-
Lexicon, darinne die gelehrten Stände [ ...1 in alphabetischer Ordnung beschrieben 
werden, 4 Bände, Leipzig 1750-1751, Band 6, Fortsetzungen und Ergänzungen, ange-
fangen von Johann Christoph Adelung und [..1 fortgesetzt von Heinrich Wilhelm 
Rotermund, Bremen 1819, 5.1380. 

Hz Zu Raselius' Schriften vgl. ebd., S.1380. Danach gab dieser u. a. heraus: Treuhertzige 
Bußposaune, angeblasen über eine denkwürdige 1623 geschehene Prophezeiung vom jet-
zigen und künftigen Zustand Teutschlands, auch des Königreiches Schweden, aus der 
heil. Schrift, Lutheri, Melanchthon., Nicolai, Conr. Podinii Weissagungeen und der 
täglichen Erfahrung erkläret, 5632. — Vgl. auch CB, HbS, S/848, Schelhammer-Proto-
koll, BI. 80. Dort erwähnt Schelhammer eine Schrift Raselius' mit dem Titel Bußpo-
saune [ J. — Die Aufforderung zur Buße findet sich in vielen religiösen und erbau-
lichen Schriften der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, was dem in jener Zeit weit- 
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verbreiteten Krisengefühl entsprach. Vgl. dazu LEHMANN, Das Zeitalter, S.12.3 E —
Raselius widerrief die in seinen Schriften niedergelegten Lehren am 4.1.1643 vor dem 
Hamburger Ministerium. Vgl. StAH, Ministerum, III A la, BI. 384. — Offenbar lebte 
Raselius mindestens anfänglich unter dem Schutz des Ratsherrn Dietrich Niebur in 
Hamburg. Vgl. CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, Bl. 6z; vgl. zu Niebur 
SCHRÖDER, Lexikon, Band 5, 5.538-539. 

113 Vgl. zu Paul Felgenhauer, der, 1593 in Böhmen geboren und ehemals lutherischer 
Theologe, sich von der lutherisch-orthodoxen Lehre losgesagt hatte und von seinem 
Wohnort Bederkesa in der Nähe von Bremen aus seine Lehre in etlichen kleinen 
Schriften verbreitete, Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, be-
gründet von J.J. HERZOG, dritte, verbesserte und vermehrte Auflage unter Mitwir-
kung vieler Theologen und Gelehrten hrsg. von ALBERT HAUCK, 24 Bände, Leipzig 
1896-1913, Band 6, S. 23-24; LEHMANN, Das Zeitalter, 5.130; SCHOEPS, Barocke Ju-
den, S.25-34; ARNOLD, Unpartheyische, Teil 3, 5. 54-58. Zu Felgenhauers Schriften 
siehe ebd., S. 55-56. — Felgenhauer gab 1655 in Amsterdam eine chiliastisch geprägte 
Schrift mit dem Titel Bonum Nuncium Israelis oder Frohe Botschaftfiir Israel vom Mes-
sias, daf nämlich die Erlösung Israels aus allen Nöten, seine Befreiung aus der Gefan-
genschaft und die ruhmreiche Ankunft des Messias nahe sei, zum Trostfür Israel aus den 
heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments von einem Christen, welcher ihn mit 
den Juden erwartet. Vgl. dazu auch SCHOEPS, Barocke Juden, 5.25-34 und 
SCHRECKENBERG, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 671-672; siehe auch 
S. 201-202. 

114 Realencyklopädie, Band 6, S. 23-24; CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, Bl. 
81-8z. Dazu, daß dieser Vorstoß der Geistlichen der drei Städte u. a. gegen Raselius 
und Felgenhauer gerichtet war, vgl. Raselius' Widerruf StAH, Ministerium, III A sa, 
BI. 384; Realencyklopädie, Band 6, S. 23. 

115 CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, Bl. 80. Schelhammer nannte ihn dort als 
Verfasser. 

116 JOHANNES MÜLLER, Nohtwendi ge Vertheidi gung des Auf?ftihrlichen Berichts von den 
Newen Propheten .1 wider Nicolaum Teting, welcher in s[...1 Verantwortung solchen 
Bericht angelastet und allerley Schwenckfeld., Wieder-Tauff u. Weigelian. Irrthumb 
darwider außstrewet (...) Hamburg 1636 [Bibliothek des StAH A 638/16]. Zum Spi-
ritualisten Kaspar von Schwenckfeld (1489-1561) und der Rezeption seiner Ideen im 
17. Jahrhundert vgl. BRECHT, Der Beitrag, 5.372, 374. — Zu Nicolaus TETING, auch 
Knutsen genannt, vgl. JÖCHER, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Band 4, S.107o. Te-
ting hatte in Leiden studiert und besaß offenbar theologische, philologische, medizi-
nische sowie naturwissenschaftliche Kenntnisse und Interessen. Er geriet in mehreren 
holsteinischen Städten in Auseinandersetzungen mit der Geistlichkeit. Er gab meh-
rere Schriften heraus, u. a. Sermon vom Reiche Gottes, Glaubens-Bekentnif? und Be-
kenntniß von dem Modo der Menschwerdung und Einwohnung Christi in allen Men-
schen. Ebd., 5.1070. 

117 KELLENBENZ, Sephardim, S.40. — Die Rolla von 1612 ist ediert bei REILS, Beiträge, 
S. 376-379. Verzeichnet sind darin 125 Personen, die Anzahl der Kinder ist nicht in je-
dem Fall spezifiziert. KELLENBENZ schätzt die Gesamtzahl auf 150. Vgl. HERS., Se-
phardim, S. 32. — Abschriften dieser Rolla finden sich StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 
5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. Itobff.; mit Textlücken auch StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 
Nr. 1, Mappe I. 

118 REILS, Beiträge, 5. 376-379. Die meisten Portugiesen waren Kaufleute, einige auch 
Makler, weiterhin genannt sind zwei Ärzte sowie — für den Gemeindebedarf — ein 
Bäcker, ein Schlachter und ein Koch. Vgl. ebd., S.376-379. — Zur Rolla von 1609 vgl. 
S. 74. 
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119 Die Liste von 1614 findet sich StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. id/r, Bl. r. Es 
handelt sich offenbar um eine Steuerliste, in der 44 Portugiesen, darunter vier 
Frauen, erfaßt sind. Zusätze von anderer Hand in dieser Liste, die auf das Jahr 1616 
datiert sind, sprechen dafür, daß diese Liste auch den zahlenmäßigen Stand der Ge- 
meinde im Jahr 1616 wiedergibt. Mehr als einen Hinweis auf die ungefähre Anzahl 
der Portugiesen stellt diese Liste allerdings nicht dar, denn mit Sicherheit ist daraus 
nur die Höhe der Steuerbeträge zu entnehmen, die einzelne Portugiesen zu entrich- 
ten hatten. Allerdings ist auch die Höhe des Steuerbetrags nicht für jede in der Li- 
ste verzeichnete Person angegeben. Zur Höhe der in dieser Liste angegebenen Steu- 
erbeträge vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. 252-253. KELLENBENZ war die Originalli- 
ste offenbar nicht bekannt, er stützt sich hier auf die Angaben bei GRUNWALD. Vgl. 
KELLENBENZ, Sephardim, S.253 Anm. 15; GRUNWALD, Portugiesengräber, S. 35ff. — 
Das von 39 portugiesischen Familienvorständen unterzeichnete Protokoll der Ge- 
meindesitzung am 13. April 1617 ist ediert bei ARON DI LEONE Leoni und HERMAN 
PRINS SALOMON, La Nation Portugaise d'Hambourg en 1617 d'aprils un Document 
Retrouvi, in: Revue des Etudes Juives — Hommage ä J.S. Revah (im Druck). Eine Ab- 
schrift dieses Portokolls fand LEONI in einem italienischen Archiv. Vgl. ebd. Mein 
besonderer Dank gilt MICHAEL STUDEMUND-HALEVY, der mir ein Manuskript die- 
ses Beitrags von LEONI/SALOMON zur Verfügung stellte. — Die Personenzahl von un- 
gefähr 200 ergibt sich ungefähr, wenn fünf Personen pro Familie veranschlagt wer- 
den. Vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S.41. — Auch in dem Inquisitionsprotokoll des 
Hector Mendes Bravo, der sich wohl zwischen 1612 und 1617 in Hamburg aufhielt, 
wird die Anzahl von lediglich 3o Familienvorständen für jene Zeit genannt. Vgl. CE-
CIL ROTH, Neue Kunde von der Marannen-Gemeinde in Hamburg, in: Zeitschrift 
für die Geschichte der Juden in Deutschland 2 (193o), S. 228— 236, hier S. 231. 

Izo Das gilt für beide Quellen; LEONI/SALOMON weisen darauf hin, daß die in der Ge-
meindesitzung anwesenden Portugiesen nicht unbedingt die Gesamtheit der Portu- 
giesen in Hamburg repräsentierten, sei es, weil manche zu dieser Zeit nicht in Ham- 
burg waren oder sich der Gemeinde nicht zugehörig fühlten. Vgl. ebd. Speziell zu dem 
in allen damaligen sefardischen Gemeinden verbreiteten Phänomen der außerhalb der 
jüdischen Gemeinde sich haltenden Portugiesen, den „Jews without Judaism", wie 
KAPLAN sie bezeichnet, vgl. YOSEP KAPLAN, Wayward New Christians and Stubborn 
New Jews, in: Jewish History 8, 1-2 (1994),  S. 27-45, hier S. 29. 

121 Einen Zusammenhang zwischen dem Umfang der Zuwanderung und der Verdoppe-
lung des Schoßes der Portugiesen im Jahr 1617 stellt KELLENBENZ her. Vgl. DERS., Se- 
phardim, 32. Auch REILS sieht in den Zuwanderungen von weiteren Portugiesen seit 
1612 den Grund dafür, daß im Jahr 1617 ein zweiter Kontrakt abgeschlossen wurde. 
Vgl. DERS., Beiträge, S. 381. — Zu den Ereignissen um den Kontrakt von 1617 und be- 
sonders zur Rolle, die der Zuzug weiterer Portugiesen dabei spielte, vgl. S. 151-152, 154. 

122 KELLENBENZ, Sephardim, S. 143. Teils errichteten die portugiesischen Kaufleute aus 
Amsterdam in jenen Jahren Zweigniederlassungen ihrer Firmen in Hamburg. Ebd., 
S. 143; vgl. auch ISRAEL, The Economic Contribution, S. 516; DERS., Spain and the 
Dutch Sephardim, S.I6. 

123 Beispielsweise siedelte sich Duarte Nunes da Costa, mit jüdischem Namen Jacob Cu-
riel, nach einem kurzen Aufenthalt in Glückstadt im Jahr 1627 in Hamburg an. Er 
wurde zu einem der aktivsten portugiesisch-jüdischen Geschäftsleute in Hamburg. 
Vgl. ISRAEL, Duarte Nunes da Costa , S.273,275; vgl. auch DERS., The Dutch Republic 
and the Hispanic World. 1666-166o, Oxford 1982, S.135-136; vgl. auch STUDEMUND-
HALEVY, Biographisches Lexikon, S. 379-384-- 

524 KELLENBENZ, Sephardim, 5.145. Offenbar waren die günstigen Niederlassungsbedin-
gungen, die Christian IV. den Portugiesen in Glückstadt gewährte, dem Bemühen Al- 
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varo Dinis zu verdanken, der seit 1619 dort ansässig war. Vgl. ebd., S. 367; zu Alvaro 
Dinis siehe auch S.137-138, 161-163. 

125 KAPLAN, Wayward, S.30; KELLENBENZ, Sephardim, S. 451. 
126 KELLENBENZ, Sephardim, S. 141. 
127 Ebd., S.41. 
128 Ebd., S. 103. 
129 Ebd., S. 132. 
13o Ebd., S.452, 133. 
131 Ebd., 5.146. Der Direktimport war möglich geworden, weil die Niederlande einen 

Teil Brasiliens, die Kolonie Neuholland, in den dreißiger Jahren des 17 Jahrhunderts 
erobert hatten. Ebd., S. 146. — Der iberische Handel wurde in jener Zeit zunehmend 
von den Niederlanden bestimmt. Vgl. ISRAEL, European Jewry, S. 66. 

132 KELLENBENZ, Sephardim, 5.149; siehe dazu auch ISRAEL, European Jewry, S. 91. 
133 KELLENBENZ, Sephardim, S.150. Von 1613 bis 1617 hielt sich Dinis Schwager Paul Di-

richsen oder Millao in seinem Auftrag in Danzig auf. Gegen eine ständige Niederlas- 
sung portugiesischer Juden sperrte sich die Danziger Bürgerschaft. Ebd., S.150. 

134 Zu den Cardosos vgl. ebd., S. 114ff.; den Faleiro ebd., S.115 ff.; den Mendes de Brito 
und Dias de Brito ebd., S. izo ff.; zur Familie de Lima oder Millao, der Alvaro Dinis 
angehörte, vgl. ebd., 5.117 ff.; zu Alvaro Dinis siehe S. 72 Anm. 109. 

135 Dazu vgl. 5.161-164 die Beteiligung von Juden an den zumeist in fürstlicher Regie 
durchgeführten Münzverschlechterungen schürte judenfeindliche Vorurteile, wie z.B. 
Flugblätter aus damaliger Zeit belegen. Dazu vgl. das Beispiel von 162.2 „Der Jüdische 
Kipper und Auffwechßler" bei GEORG LIEBE, Das Judentum in deutschen Vergangen-
heiten, Leipzig 1903, S. 69. 

136 KELLENBENZ, Sephardim, S. 365-369. — Gemeinsam mit Dinis mußte sein Schwager 
Paul Dirichsen Hamburg bzw. Altona 1619 verlassen. Auch er ließ sich in Glücksstadt 
nieder. Dort erlangte er wegen seines vom Rat nicht freigegebenen Guthabens bei der 
Hamburger Bank 1635 die Beschlagnahme zweier Hamburger Schiffe beim dänischen 
König. Das brachte nun wiederum die Bürger gegen den Rat auf, weil sich unter die-
sen etliche Gläubiger Dinis` befanden. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Bb Nr. 8b, Kon-
vent der 144er mit dem Rat, 4.5. und 24.7.1635; LOOSE, Hamburg und Christian IV , 
S. 72-74. 

137 Vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. 363. — Zur innergemeindlichen Rolle der jüdischen 
Eliten im 17. Jahrhundert vgl. DANIEL J. COHEN, Die Landjudenschafien in Hessen-
Darmstadt bis zur Emanzipation als Organe der jüdischen Selbstverwaltung, in: Neun-
hundert Jahre Geschichte der Juden in Hessen. Beiträge zum politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Leben, Wiesbaden 1983 (Schriften der Kommission für die 
Geschichte der Juden in Hessen IV), S.151-214, hier 5.173, 175. — Alvaro Dinis war of-
fenbar ein engagiertes Mitglied der jüdischen Gemeinschaft. 1630 gab er in Hamburg 
seine gesammelten Predigten mit dem Titel ,;Trinta discursos" unter seinem jüdischen 
Namen Samuel Jachia heraus. Vgl. S. 72 Anm. 109; STUDEMUND-HALEVY, Sephardische 
Bücher, S.154; MARGREET MIRANDE DE BOER, Die Cassutos und ihre Bibliothek, in: Stu-
demund-Halevy (Hrsg.), Die Sefarden in Hamburg, Band 2, S.415-440, hier S.43o. 

138 KELLENBENZ, Sephardim, S. 366. Dinis befand sich auf einer Reise nach Prag, mög-
licherweise im Auftrag des dänischen Königs. Ebd., S. 366. — Erstmals ediert wurde 
dieses Privileg von CASSUTO, allerdings ohne Angabe des Fundortes. Vgl. CASSUTO, 
Ein unbekanntes Dokument. — Zum Taktieren der Sefarden mit Niederlassungs-
rechten in jener Zeit und zu dem reichspolitischen Hintergrund, in den der Ver-
such des Herzogs von Liechtenstein-Troppau und Jägerndorf einzuordnen ist, 
sefardische Juden in seinem Herzogtum anzusiedeln, siehe HERZIG, Die Hamburger 
Sephardim. 

456 



139 KELLENBENZ, Sephardim, S. 369. 
140 Ebd., S.371, 373;  zu Samuel und David de Lima (alias Duarte de Lima) vgl. STUDE-

MUND-HALg,VY, Biographisches Lexikon, S. 558-559; zu Gabriel Gomez (Semuel de 
Casseres alias Gabriel Gomez) vgl. ebd., 5.347-348. 

141 ISRAEL, Duarte Nunes da Costa, S. 275, vgl. S. 135 Anm. 123; zu den de Limas vgl. auch 
GÜNTER BöHm, La Familia De Lima entre Hamburgo, Curacao y Chile, in: Stude-
mund-Halevy (Hrsg.), Die Sefarden in Hamburg, Band 2, S. 879-90o. 

142 ISRAEL, Duarte Nunes da Costa, S. 276, 277; KELLENBENZ, Sephardim, S. 352. 
143 ISRAEL, Duarte Nunes da Costa, S. 278. 
144 Benedikt de Castro erwarb 1624 in Franeker den Doktor der Medizin. Vgl. MANFRED 

KOMOROWSKI, Bio-bibliographisches Verzeichnis jüdischer Doktoren im .17. und 18. 
Jahrhundert, München u. a. 1991 (Bibliographien zur deutsch-jüdischen Geschichte 
3), S.33; KELLENBENZ, Sephardim, S. 328-330; zu Benedikt de Castro (Baruch Na-
mias alias Benedictus de Castro) vgl. auch STUDEMUND-HALäVY, Biographisches Le-
xikon, S. 673-675. Benedikt de Castro hatte lange Zeit Gemeindeämter inne. Seine 
ausgezeichneten Lateinkenntnisse waren bekannt, und Hugo Grotius rühmte ihn als 
„vir humanissimus". Vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. 329. — Zur schwedischen Kö-
nigin Christine und ihren Beziehungen zu den Hamburger Sefarden vgl. auch VER-
ENA VON DER HEYDEN-RYNSCH, Christina von Schweden. Die rätselhafte Monarchin, 
Weimar 2000, S. 147-149. — Zu jüdischen Ärzten vgl. auch S. 172-173, 195-196. 

145 KELLENBENZ, Sephardim, 5.330; STUDEMUND-HALäVY, Biographisches Lexikon, 
S. 673. Daniel de Castro wurde um 1608 geboren. Wann er zum Leibarzt Christians 
IV ernannt wurde, ist offenbar unbekannt. Vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. 33o. 

146 Ebd., S. 33o-331; STUDEMUND-HALEVY, Biographisches Lexikon, S. 673. 
147 Mussaphia war Doktor der Medizin und der Philosophie. Er besaß umfangreiche 

Sprachkenntnisse und verfaßte wissenschaftliche Schriften. Vgl. KELLENBENZ, Se-
phardim, S.331-338; STUDEMUND-HALEVY, Biographisches Lexikon, S. 66o-662. 
Wann sich Mussaphia in Hamburg niederließ, ist nicht bekannt. Vgl. KELLENBENZ, 
Sephardim, S. 331. — Siehe zu Mussaphia auch 5.189. 

148 KELLENBENZ, Sephardim, S.103. 
149 Ebd., S. 332-333. 
15o Ebd., S.332. 
151 Ebd., S. 1o3. 
152 Siehe dazu S.145-149. — Zur Rolle, die die von den Portugiesen für andere Ort er-

worbenen Niederlassungsprivilegien in diesem Machtkampf spielten, siehe S.142. 
153 KELLENBENZ, Sephardim, S.loi. 
154 Ebd., S. zoo. 
155 Ebd., S. 2.08. — Dagegen taten sich die Portugiesen in Hamburg in der Verarbeitung, 

meist von ihnen selbst importierten Tabaks besonders hervor, einer Tätigkeit, die spe-
zielle Kenntnisse erforderte, die die Portugiesen übrigens für sich zu behalten suchten. 
Vgl. ebd., S. 205. — Zur geistlichen Beurteilung von Schiffsparten zwischen Christen 
und Juden vgl. S. 125,195. 

156 Zur Begründung der Hamburger Bank vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. 253-260. Zu 
den beteiligten Portugiesen besonders S. 255. — In der Historiographie wird die Betei-
ligung der Portugiesen an der Bankgründung meist besonders hervorgehoben. Vgl. 
u. a. FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S.6; REILS, Beiträge, S. 380; Böttm, 
Die Sephardim, S. 24. — Parallel zur wachsenden Zahl portugiesisch-jüdischer Bank-
konteninhaber in Hamburg in den Jahren 1619 bis 1623 verringerte sich die Zahl se-
fardischer Depotinhaber bei der Amsterdamer Bank um mehr als ein Viertel. Vgl. Jo-
NATHAN I. ISRAEL, The Dutch Republic and the Hispanic World, ..r6o6-166o, Oxford 
1982, S.135. 
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157 Zu den Geldgeschäften der Portugiesen vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. 503, 256, 
252.-253, 263, 459. 

158 Ebd., 5.452. 
159 Zur Organisationsstruktur einer jüdischen Gemeinde vgl. Neues Lexikon des Juden-

tums, S.164. Typisch für die jüdischen Einzelgemeinden in der christlichen Welt war 
eine oligarchisch geprägte Struktur. Die Leitung lag in den Händen von Vorständen, 
die von den Familienvorständen turnusmäßig gewählt wurden. In der Regel besaßen 
jüdische Gemeinden das Recht, religiöse, soziale, auch zum Teil rechtliche sowie 
innergemeindliche Abgaben und Steuern betreffende Belange autonom zu regeln. 
Ebd., 5.164. — Zur Bedeutung des Friedhofs siehe LORENZ/BERKEMANN, Streitfall, 
S. 18. 

i6o ROTH, Neue Kunde, S. 230. — Zu den jüdischen Namen und den Synagogen vgl. S. 72 
Anm. 109, S. 74 Anm. 527; LEONI/SALOMON, La Nation. — Die Namen dieser Bet-
stuben sind für das Jahr 1627 belegt. Vgl. FEILcHENFELD, Aus der älteren Geschichte, 
S. 8. — Sperling berichtete in seiner Chronik, daß die erste Synagoge in Hamburg im 
Jahr 1611 in „Anckelmanns Hof am Reesendamm" gelegen gewesen sei. Vgl. StAH, HS 
Nr. 472a-e (Auszüge aus Sperlings Hamb. Chronik Bd. I-VI., angefertigt von Archivar 
Dr. Beneke — Sperlingsche Chronik), Nr.4721, Additiones V., 1611. 

161 LEONI/SALOMON, La Nation. Zur Bedeutung dieses Protokolls im Zusammenhang 
mit den Verhandlungen zu dem Kontrakt von 1617 vgl. 5.149-165. Zu Cardoso und 
Dinis vgl. S. 72 Anm. 1o9; zu Brandao siehe S. 74 Anm. 124; zu Antonio Faleiro 
(Abraham Aboab alias Goncalo Cardozo) vgl. STUDEMUND-HALBVY, Biographisches 
Lexikon, S. 207; zu Fernao Dias Mendes de Brito (David Abendana alias Fernando 
[Fernaol Dias de Brito) siehe ebd., S. 173-174; zu Atias vgl. ebd., S. zo8, 214. 

162 LEONI/SALOMON, La Nation. 
163 LEONI/SALOMON, La Nation. — Neben dem Niederlassungsprivileg für das schlesische 

Herzogtum Jägerndorf erlangten die Portugiesen später auch Niederlassungsprivile-
gien in Glückstadt und Altona. Vgl. dazu HERZIG, Die Hamburger Sephardim, S.134, 
136. — Noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts war für die Portugiesen die Sicherung 
von Zufluchtsorten wie Glückstadt von großer Bedeutung. Vgl. CAs5UTO, Aus dem 
ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 6, S.3. — Auf das politische Gewicht, das ihre für die 
Wirtschaft ökonomisch wichtige Rolle den jüdischen Gemeinden in den Reichsstäd-
ten der Frühen Neuzeit gab, weist hin FRIEDRICHS, Jews, S. 275-288. 

164 LEONI/SALOMON, La Nation. 
165 	KAPLAN, The Place of Herem, S. 64, 69; DERS., Wayward, S.30. 
166 Ebd., S. 3I ff. 
167 LEONI /SALOMON, La Nation. 
168 Ebd. 
169 Zur Bedeutung der Begriffe Rabbiner und Chacham siehe Neues Lexikon des Juden-

tums, S. 91, 380-381. 
170 LEONI/SALOMON, La Nation. 
171 Ebd. — Vgl. auch SCHRÖDER, Lexikon, Band I, S. 34o (de Fonseca); ebd., S. 556 ff. (de 

Lara); zu de Lara vgl. auch BEHRMANN, Hamburgs Orientalisten, S.34; vgl. dazu auch 
5.188, 211-212; zu Abraham de Fonseca (Abraham Haim da Fonseca) vgl. auch STU-
DEMUND-HALKVY, Biographisches Lexikon, S. 422-423; zu Mose Abudiente vgl. 
ebd., S. 228-238; zu Mose Israel (alias Mose Israel Brandon) siehe ebd., S. 489-491; 
zu David Cohen de Lara vgl. ebd., S. 536-540; zu Abraham Cohen Pimentel vgl. 
ebd., S. 745-747• 

572 LEONI/SALOMON, La Nation. Atias fügte seiner Übersetzung Kommentare hinzu. 
Zwei Exemplare seines Manuskripts befinden sich in Amsterdam. Ebd.; vgl. dazu auch 
STUDEMUND-HALVY, Sprachverhalten und Assimilation, S.286; DERS., Biographi- 
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sches Lexikon, S. 208. — Zu Isaak Troki und seinem „Chissuk Emunah" vgl. 
SCHRECKENBERG, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 644-646; ARING, 
„Wage [ .1", S. 8o ff., besonders S. 85, 90; vgl. zum „Chissuk Emunah" auch S. 189. 

173 Ebd., S. 85. Zum Inhalt des „Chissuk Emunah" vgl. AIUNG, „Wage 	S. 96 ff., be- 
sonders S. 97—tor, 103. 

174 Zur durch ihre christliche Vergangenheit besonders geprägten Kultur der Sefarden vgl. 
KAPLAN, Die portugiesischen Juden. 

175 KELLENBENZ, Sephardim, 5.449. 
176 Vgl. S. 129. 
177 ARING, „Wage [.../", S. 85. 
178 GERHARD MÜLLER, Christlich-jüdische Religionsgespräche im Zeitalter der protestan-

tischen Orthodoxie. Die Auseinandersetzung Johann Müllers mit Rabbi Isaak Trokis 
„Hizzuk Emunah", in: Ders. und W Zeller (Hrsg.), Glaube, Geist, Geschichte. Fest- 
schrift für Ernst Benz zum 6o. Geburtstag am 17. November 1967, Leiden 1967, 
S. 513-524, hier S.519 Anm. 4. G. MÜLLER weist darauf hin, daß beide Manuskripte 
in der SuB Hamburg vorliegen. Ebd., S. 519 Anm. 4. — Vgl. auch ARING, „Wage [. • 3«, 
S. 9o. — Zu Gelling siehe BEHRMANN, Hamburgs Orientalisten, S. 16; SCHRÖDER, 
Lexikon, Band 2, S.454. Hugo Grotius lobte in einem Brief an Gerhard Johann Vos- 
sius aus dem Jahr 1633 Gellings hebräische Sprachkenntnisse und gab dessen Alter mit 
36 Jahren an. Weiter berichtete Grotius bei dieser Gelegenheit, daß Gelling in Ham-
burg in kümmerlichen Verhältnissen leben und sich mit der Absicht tragen würde, 
nach Holland zu gehen. Mehr ist über Gelling offenbar nicht bekannt. Vgl. ebd. 

579 G. MÜLLER, Christlich-jüdische Religionsgespräche, passim; siehe auch S. 189. 
180 Ein Teil des Markusplatzes in der Neustadt diente den Portugiesen seit 5627 als Be-

gräbnisplatz, vermutlich wurde er ihnen zugestanden, da die kriegerischen Ereignisse 
zeitweise den Zugang zu ihrem Friedhof in Altona verhinderten. Der Friedhof auf 
dem Markusplatz wurde bis 1653 betrieben. Vgl. GEORG WORTMANN, Ein chronologi-
scher Zusammentrag die Kirche und das Kirchspiel St. Michaelis betreffend, Hamburg 
5809, S. 	KELLENBENZ, Sephardim, 5.100. 

181 „Dabei bemerkte ich, daß die Juden in ihrem verwünschten Aberglauben andächtiger 
und strenger sind als diese Krämer mit ihrem Christenglauben; denn am Samstag, so 
der Juden Sabbath ist, setzen sie alle weltlichen Geschäfte bei Seite und befassen sich 
lediglich mit ihrer gottvergessenen, ungläubigen Religion." John Taylor traf diese Fest-
stellung, nachdem er von den am Sonntag Handel treibenden Krämern berichtet 
hatte. Vgl. C.F. LÜDERS (Übersetzer), John Taylor's Beobachtungen auf einer Reise von 
London nach Hamburg im Jahr 1616, in: ZHG 7 (1883), S.453-473, hier S. 458. 

182 Vgl. dazu S.174. 
183 PETER FREIMARK, Die Juden in Hamburg, in: Ders. (Hrsg.), Juden in Preußen — Ju-

den in Hamburg, Hamburg 1983 (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Juden to), S. 59-8o, hier S. 65; KAPLAN, Die portugiesischen Juden, S. 311. 

184 Wann sich hochdeutsche Juden erstmals in Hamburg niederlassen konnten, ist nicht 
genau zu ermitteln. Bisher galt eine undatierte Liste Altonaer Schutzjuden, in der 17 
Familien, davon neun mit Wohnsitz in Hamburg, verzeichnet sind, als das älteste 
Zeugnis, das die Ansiedlung hochdeutscher Juden in Hamburg belegt. Diese Liste ist 
nur ungefähr auf die zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts zu datieren. Vgl. dazu 
GRAUPE, Die Statuten, S.16; zu den in der Liste verzeichneten Namen vgl. EDUARD 
DUCKESZ, Zur Geschichte und Genealogie der ersten Familien der hochdeutschen Is-
raeliten-Gemeinde in Hamburg-Altona, Hamburg 1915, S. 7-8; vgl. dazu auch STEFAN 
ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden Altona, Hamburg, Wandsbek zur Zeit der Glikl, 
in: Aschkenas 8,1 (1998), S. to5-124, hier 5.107; sicher belegt ist die Ansiedlung einer 
Gruppe aschkenasischer Juden seit dem Jahr 1626. Vgl. dazu S. 226. ELLERMEYER ver- 
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mutet, daß die Niederlassung von aschkenasischen Juden in jener Phase nach dem 
Festungsbau, als es um die Besiedlung der Neustadt und die Nutzung der dortigen 
Immobilien ging, deshalb unproblematisch gewesen sei. Vgl. DERS., Schranken, S.177. 
— Daß sich in den Archivalien zu den Verhandlungen zwischen Rat und Bürgerschaft 
um die Niederlassung von Fremden Hinweise finden, die auf einen früheren Zeit-
punkt der Ansiedlung von hochdeutschen Juden in Hamburg deuten, darauf weist be-
reits KELLENBENZ in einem Nebensatz hin, allerdings ohne den genauen Fundort an-
zugeben. Vgl. DERS., Sephardim, S. z9. Tatsächlich ist in einem Senatsprotokoll vom 
Jahr 1606 im Zusammenhang mit Berichten über die Verhandlungen um die portu-
giesische Niederlassung auch von Verhandlungen um die Höhe der Abgaben der 
„Hochteutschen" die Rede. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 3h (Acta 
Conventuum, 9.2.1615), BI. 146r, 19. 5. 16o6. In derselben Akte ist ebenfalls in unmit-
telbarem Zusammenhang mit den Verhandlungen um die Niederlassung der Portu-
giesen für den 13.6.1606 vermerkt: „Gleich gestalt hatt ein Erb. Rath mit den Hoch-
teutschen wegen des jherlich Schosses handelen lassen, deren gleich wol nicht mehr 
dhen acht Personen, welche sich alhie verheiratet, sein befunden." Vgl. ebd., BI. 148, 
13. 6. 16o 6. Der Zusammenhang, in dem diese „Hochteutschen" genannt sind, spricht 
dafür, daß hier hochdeutsche Juden gemeint waren. Zudem wurde die Gruppe der zu-
wandernden Christen, die nicht dem niederdeutschen Sprachraum entstammten und 
in jener Zeit meist aus Ober- und Ostmitteldeutschland nach Hamburg kamen, hin-
sichtlich ihrer Niederlassungsbedingungen nicht als geschlossene Gruppe behandelt. 
Demnach waren mit großer Wahrscheinlichkeit bereits i6o 6 acht jüdische Familien 
aschkenasischen Ursprungs in Hamburg ansässig. Zu den hochdeutschen christlichen 
Fremden vgl. KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, 5.178. — Eine weitere Quelle aus dem 
Jahr 1614, es handelt sich um Auszüge aus dem Protokoll des Pinneberger Landdro-
sten, belegt, daß „die Juden aus Hamburg" das Land, das 1582 von dem Juden Arend 
Jacob von der Littau in Ottensen erworben worden und belegen war am ,Wege von 
Baaren Feldt, beneben Kocks Erbe", sich „zum Kirchhoff oder Begräbniß" „confir- 
miren" ließen. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 	BI. 3. Dieses Privileg 
wurde den „Juden auß Hamburg" im Jahr 1645, dann den „Altonaer Königl. Schutz-
Juden Eltisten mit Hamburger Juden in Compagnie" im Jahr 1689 mit dem Zusatz, 
„zu gebrauchen, vor allen Hamburgern und frembden Juden", sowie noch einmal im 
Jahr 1702 mit der Erlaubnis, „demselbigen Hoff zu vergrößern", bestätigt. Ebd., BI. 3. 
Daraus ergibt sich, daß jedenfalls im Jahr 164 sicher hochdeutsche Juden in Ham-
burg lebten, die als Gruppe zahlreich genug waren, um einen eigenen, von den in Al-
tona lebenden gräflichen Schutzjuden offenbar unabhängigen Friedhof anzulegen; 
vielleicht war dieser Friedhofserwerb im Jahr 1614 durch die „Juden auß Hamburg" 
schon Ausdruck eines schon vor den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts vorhande-
nen Strebens nach Eigenständigkeit als Hamburger Gruppe oder gar als Gemeinde ge-
genüber den Altonaern Juden. Vgl. dazu LORENZ/BERKEMANN, Streitfall, S.4o ff. —
Die Pinneberger Protokollauszüge in der angegebenen Senatsakte erscheinen geeig-
net, die auf GRUNWALDS Angaben beruhenden Ausführungen von LORENZ/BERKE-
MANN, zu dem Landkauf in Ottensen durch Arend Jacob von der Littau im Jahr 5582 
und der Benutzung dieses Landes als Friedhof vor allem im Blick auf die Bedeutung 
für die hochdeutschen Juden in Hamburg teils zu ergänzen und teils zu berichtigen. 
Vgl. ebd., S. 38 ff. Die mehrmalige Bestätigung des Friedhofprivilegs für das Land „am 
Wege von Baaren Feldt, beneben Kocks Erbe" bis zum Jahr 1702 scheint darauf hin-
zudeuten, daß die Juden in Hamburg im Jahr 1663 Gelände für einen zweiten Fried-
hof erwarben. Vgl. LORENZ/BERKEMANN, Streitfall, S. 38, 4z; ebd., Text- und Doku-
mentenband, Nr. 2, 3, S. 27, 28. 

185 KELLENBENZ, Sephardim, S. 47. — FREIMARK, Die Juden in Hamburg, S. 65. — Siehe 
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auch FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 279. — Zum tradtionellen jüdischen Le-
ben vgl. auch JACOB KATZ, Tradition and Crisis. Jewish Society at the End of the 
Middle Ages, New York 1961 (zuerst Jerusalem 1958); DERS., Die Entstehung der Ju-
denassimilation in Deutschland und deren Ideologie, Diss. Frankfurt a.M. 1935, in: 
DERS., Zur Assimilation und Emanzipation der Juden. Ausgewählte Schriften, Darm-
stadt 1982, S.1-82., hier S.13 ff. 

186 MARWEDEL, Geschichte der Juden, S. 27-28; vgl. auch KATZ, Tradition and Crisis, 
S. 13-14; zur Wirtschaftstätigkeit der hochdeutschen Juden vgl. auch S. 226. 

187 In der Literatur ist mehrfach davon die Rede, daß die Kontraktsverhandlungen im 
Jahr 1617 deshalb erneut aufgenommen worden seien, weil der erste Kontrakt, da auf 
fünf Jahre abgeschlossen, abgelaufen gewesen sei. Einen Beleg in den Quellen für eine 
fünfjährige Kontraktdauer gibt es, soweit bekannt, nicht. Angesichts der bürgerlichen 
Weigerung im Jahr 1611, einem mehrjährigen Kontrakt für die Portugiesen zuzustim- 
men, und ihrem Beharren auf einer jährlichen Kündigungsfrist erscheint es unwahr- 
scheinlich, daß der erste Vertrag auf fünf Jahre abgeschlossen wurde. Vgl. Bötim, Die 
Sep hardirn, S.23; LEONI/SALOMON, La Nation. — Zur Resolution vgl. StAH, Bürger- 
liche Kollegien, A 16 Nr.1, Mappe I, to. 2.1617. Leider weist die Abschrift der Resolu- 
tion vom to. 2.1617 Textlücken auf, da Textteile mit den (wohl beschädigten) unteren 
Rändern der Blätter abgeschnitten wurden. — Aus den einleitenden Worten der Reso- 
lution geht hervor, daß bereits am 20. I. 1617 eine erste Forderung der Sechziger, u. a. 
wegen der Portugiesen, dem Rat übergeben worden war, auf die der Bürgermeister am 
5. 2. 1617 geantwortet hatte. Ebd., to. 2. 1617. Soweit bekannt, sind diese nicht überlie-
fert.- Zum Umgang mit dem Reformationsjubiläum 1617 in Hamburg vgl. RAU, Re-
formationsjubiläen, 5.24-30. 

188 StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 Nr.1, Mappe t, to. 2.1617. 
189 „Dieweil eß aber noch zur Zeit auff solchen Wegk nicht magh gebracht werden, und 

ein erbar Rath sich für nemblich wegen Stade, das die Portugysen dahin sich wenden 
besorget, alß [...] (Textlücke)." Ebd., 10. 2. 1617. 

190 Überprüft werden sollte dann, ob man nicht alle Portugiesen „den anderen nach-
schicken wolle". Ebd., to. 2.1617. — Meist hatte es für die Juden gravierende Folgen, 
wenn die Herrschaftsträger von der ökonomischen Nützlichkeit einer jüdischen An-
siedlung nicht mehr überzeugt waren. Vgl. dazu RIES, Jüdisches Leben, S. 544. 

191 „So begeren auch die Deputirte das von diesem Tage an ganz keine newe Juden mehr, 
sie sein von was Nation oder Wesende sie wollen, umb einiges genießens willen, so 
man gemeiner Stadt dadurch zu wegen zu bringen vormeinen mochte, alhyr einge-
nommen und ihnen die Residenz und heusliche Wohnung gegonnen und vorstatten 
werde." Vgl. StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 Nr.1, Mappe t, 10. 2.1617. 

192 „Und dieweil auch alß einem erbaren Rathe für diesem zu Gemüte gefüret worden, 
unter den Portugysen [...] (Textlücke) [...] alß die weinich Nuzens gemeiner Stadt 
einbringen, kan man wol entraten, Und sein derowegen nebenst dem andern Unnu-
zen Gesindtlein billich an andere Orter zuverweisen." Vgl. ebd., 10. 2. 1617. Trotz der 
Textlücke kann aus diesen Äußerungen geschlossen werden, daß es hier um die Aus-
weisung der weniger wohlhabenden Portugiesen ging, was auf eine soziale Differen-
zierung innerhalb der sefardischen Gemeinde hinweist. 

193 Ebd., 10. 2.1617. — Zu Albert Dionys oder Alvarus Dinis und seinen Münzgeschäften 
in der sogenannten Kipper- und Wipperzeit, die im Jahr 1619 tatsächlich zu seiner 
Ausweisung aus der Stadt führten, siehe 5.161-163. 

194 StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 Nr.1, Mappe s, 10. 2.1617. 
195 Ebd., 10. 2.1617. — Zum Schächten (hebräisch: Schechita) vgl. Neues Lexikon des Ju-

dentums, S. 41c) 
196 StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 Nr.1, Mappe 1, 10. 2.1617. 
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197 Denjenigen, die solches Fleisch verzehrten, könnte „große[r] Verdrieß" widerfahren, 
schrieben die Bürger. Vgl. ebd., 10. 2.1617. 

198 Ebd., 10. 2.1617. Die christlichen Frauen, die sich mit Juden „vormischen", werden in 
der Resolution als „unzuchtige Weiber" bezeichnet. — Zu den aus solchen Kontakten 
entstehenden „Ungelegenheiten" konnten Konflikte um die Religionszugehörigkeit 
von aus diesen Verbindungen hervorgegangenen Kindern gehören. Auch wurde darin 
die Gefahr gesehen, daß diese christlichen Frauen in einen zu engen Kontakt mit der 
jüdischen Religion geraten könnten. Vgl. dazu S. 240-241. — So wurde z.B. Paul Di-
richsen oder Dirksen, dem Schwager von Alvaro Dinis, nachgesagt, er hätte im Jahr 
1617 eine Beziehung zu einer christlichen Frau aus Dresden namens Euphrosine Schil-
lings unterhalten. Vgl. RICHARD EHRENBERG, Erlebnisse des Portugiesen Alberto Dio-
nisio, in: Ders. (Hrsg.), Altona unter Schauenburgischer Herrschaft, Altona 1893, S. 
35-46, hier S. 36. 

199 StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 Nr. 1, Mappe r, so. 2.1617. 
zoo BATTENBERG, Judenverordnungen, S. 6s, Artikel 9; vgl. dazu auch S.107-108, 

240-241. 
201 StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 Nr. r, Mappe 1, 10. 2.1617. 
202 Vgl. 5.142. 
203 REILS erwähnt diesen Entwurf, ohne dessen Fundort genau anzugeben, und referiert 

die wesentlichen inhaltlichen Abweichungen vom Niederlassungskontrakt vom 8. 
12.1617, allerdings ohne den Entwurf zu interpretieren. Vgl. REILS, Beiträge, 
S. 382-387. — Der Entwurf befindet sich, offenkundig falsch datiert auf den 9. II. 1612, 
im StAH, Ministerium, III A rd, Band z, Bl. 1538 ff. Aus den einleitenden Worten er-
geben sich Verfasser, Beteiligte und Adressaten. Die Deputierten des Rates sind na-
mentlich genannt: „Lt. Sebastian van Bergen, Bürgermeister Hanß Schowhußen, und 
[...] Caspar Rheder". Ebd., Bl. 1538. Es heißt dort, daß dieser Entwurf nach langwie-
rigen Verhandlungen, an denen die Sechziger sowie Deputierte der Portugiesen betei-
ligt waren, von Rat und Oberalten erstellt, nunmehr den Sechzigern zur Ratifizierung 
vorgelegt werden sollte. Ebd., BI. 1538. 

204 Der Kontrakt von 1617 ist ediert bei REILS, Beiträge, S. 381-387; vgl. auch StAH, Se-
nat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, BI. 11-14. 

205 REILS, Beiträge, S.381. 
206 Von dieser Zusage berichteten die portugiesischen Juden in einer Anhörung vor De-

putierten des Rates am 4.8.1648. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 4a (un-
paginiert), 4. 8.1648. 

207 REILS, Beiträge, S .382. 
208 Ebd., S. 381-382. 
209 Zur Ansiedlung der hochdeutschen oder aschkenasischen Juden in Altona und 

Wandsbek vgl. GRAUPE, Die Statuten, S. 14 ff. In der Nähe Hamburgs wohnten nur 
noch in Harburg einige wenige Juden. Ebd., S. 14. — Zum Schächtverbot vgl. auch 
KELLENBENZ, Sephardim, 5.100. 

210 So interpretiert FEILCHENFELD diese Vorschrift. Vgl. DERS., Aus der älteren Geschichte, 
S. 5. — Ihm folgt Börns4, Die Sephardim, S. 23. 

211 Vgl. 5.147. 
212 REILS, Beiträge, S. 382. — Außerdem waren nicht alle Portugiesen des Niederdeutschen 

mächtig und deshalb oft auf sprachkompetente Vermittler angewiesen. Zur Bedeu-
tung der Malder vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. 35-36. 

213 In dem Artikel sechs des Entwurfs findet sich die Formulierung: „ob wol die Portugi-
sehe (sie!) Nation einen geraumen Anzahl ihrer Mackeler gefurdert [...1". Vgl. StAH, 
Ministerium, III A rd, Band 2„ BI. 1538 ff. — REILS erwähnt diese Abweichung des Ent-
wurfs von der endgültigen Fassung des Kontrakts nicht. 
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214 REILS, Beiträge, S. 38z-383. In Artikel neun ist die jährliche Schoßzahlung geregelt, 
dort heißt es, es seien „langwierige Tractaten" deshalb vorgefallen. Ebd., S. 383. — Der 
Entwurf ist hier noch deutlicher, es heißt in Artikel neun zur Schoßzahlung, daß 
„langwirige verdrüßliche Tractaten vorgefahlen, ihn deme aber über allen angewanten 
menschlichen müglichen Fleiß nichtes mehr noch höhers auff fürgedrager der Herrn 
Bürger Bewegnuße und dar kegen ihrer der Portugießen ein gewante und eidtlich 
hoch und offt betehrete Unvermughlichkeit zu erhalten geweßen". Vgl. StAH, Mini-
sterium, III A rd, Band z, BI. 1538 ff. Auch diese Abweichung fehlt bei REILS. 

215 REILS, Beiträge, S. 383. — Eine Ergänzung dieser Regelung stellt Artikel 17 dar, in dem 
eindeutig festgelegt wurde, daß junge Portugiesen nach ihrer Heirat als neue Familien 
zu betrachten waren. Ebd., S. 385-386. 

216 Die Portugiesen versprachen, der Stadt „r000 Gulden [...] zu einer sonderbaren 
untherthänigen Bezeigung" zu zahlen. Vgl. Ebd., S.385-386. 

217 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Cb Nr.4 Vol. 9 Fasc. Tb (Acta Monita generalia [...] /Münz-
wesen), zo. 1.1619. Die Oberalten beklagten darin u. a., daß die „bestendige Rolla" al-
ler im Jahr 1617 ansässigen Portugiesen noch immer nicht erstellt worden sei. Ebd., 
20.1.1619. — Mindestens hatten die Bürger darauf bestanden, daß weitere Portugiesen 
nur mit ihrer Zustimmung aufgenommen werden sollten, denn 1618 beriet ein Bür-
gerausschuß über die Aufnahme von portugiesischen Juden. Vgl. LOOSE, Das Zeital-
ter, S. 270. 

218 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Cb Nr. 4 Vol. 9 Fasc. Ib (Acta Monita generalia [...] /Münz-
wesen), zo. 1. 1619. 

219 Zur Bedeutung des freien Zuzugs für die Portugiesen vgl. 5.142. 
zzo REILS, Beiträge, 5.383. — Zu Barsold Beckmann vgl. KELLENBENZ, Unternehmer-

kräfte, S.113. 
221 FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S. 5. Er vertritt die Auffassung, daß die Zu-

wanderung durch den Kontrakt von 1617 erleichtert wurde, ohne anzugeben, auf wel-
che Vorschrift er sich dabei stützte. 

222 REILS, Beiträge, S.384. — Vgl. auch S. 
223 REILS, Beiträge, 5. 384-385. — Im Entwurf wurde zu den Regelungen zum Abzugs-

schoß, dort Artikel 13 und 14, handschriftlich — vielleicht von den Sechzigern? — die 
Bemerkung „zu geringe" hinzugefügt. Vgl. StAH, Ministerium, III A rd, Band 2, BI. 
1538 ff. 

224 REILS, Beiträge, S. 386. — Vgl. auch ELLERMEYER, Schranken, S. 176. 
225 LEVY, Die Entwicklung der Rechtsstellung, S. 25-26; KELLENBENZ, Sephardim, S.loo. 

— Vgl. auch die Beschwerde der Oberalten vom 16. so. 1626, die u. a. gegen den Grund-
erwerb der Portugiesen durch christliche Strohmänner gerichtet war. Vgl. StAH, Se-
nat, Cl. VII Lit. La Nr.' Vol. 4t (Bürgerliche Gravamia Januar bis Dezember 1626). 
Die Oberalten behaupteten darin u. a., die Portugiesen würden zum Schaden der Bür-
ger die „gelegenste[n] und bequemste[n]" Häuser aufkaufen. Ebd., 16.10.1626. 

226 KELLENBENZ, Sephardim, S. 100; REILS, Beiträge, S. 387. 
227 REILS, Beiträge, S. 386; FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S. 7; LEVY, Die 

Entwicklung der Rechtsstellung, S. 25-26. 
228 REILS, Beiträge, S. 386-387. 
229 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. I (Acta cum Rev. Ministerium), Bl. 7 (Schel-

hammers Anschreiben an den Bürgermeister), Bl. 9 (die anonyme Beschwerde mit 
dem Vermerk in Schelhammers Hand: „Dieser Brief ist heuer Montags welcher war 
der zo. Octobris kurz vor sieben Uhrn im Finstern uber meine Thür eingestecket, da 
solchen Brieffträger meine Magd nicht einlassen wolte, der auch fast uff sie gedrun-
gen, und mit Gewalt herein gewollt, auch bericht mein Gesinde, das ihr zweene ge-
wesen, und hat einer dem andere ihns Ohr gemurmelt."). 
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230 Ebd., Bl. 9. — Daneben beschwerte sich der Anonymus über den schlechten Schulun-
terricht der Kinder, wies darauf hin, daß es viele „hemlike Kalvinisten" in der Stadt 
gäbe, die mit ihrem Bekenntnis „nu mit der Thit her uth breken wen se by uns Bor-
gers bi dem Rusche sitten", und forderte die Pastoren auf, auf diese zu achten. Wei-
terhin verlangte er, daß die Prediger „de offendtlichen Lastere und Schande scha 
[...Textlücke: wohl „scharf", J.B.] strafen, de hir von wegen des Ehestandes dar bene-
ven mit Untucht grulick im Schwange Bahn und mit Gelde affgekofft werde, dar Gott 
nicht wert mit tho Freden sin". Und er äußerte sein Mißfallen darüber, daß calvinisti-
sehe Geistliche in der Stadt seelsorgerisch tätig seien, daß Jesuiten Kinder taufen wür-
den und es viele calvinistische Schulen geben würde. Ebd., BI. 9. 

235 Ebd., BI. 7. 
232 Ebd., BI. 7. 
233 So REILS, Beiträge, S. 381; ebenso FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S.5. 
234 Vgl. dazu S. 165, 169-171. 
235 In den Kämmereirechnungen ist das Schoß der Portugiesen für die Jahre 1612, 5654 

und 1657 als entrichtet verbucht. Die fehlenden Belege für die Jahre 1613, 1615 und 1616 
bedeuten allerdings nicht, daß sie keine Zahlungen leisteten, da diese auch unter an-
deren Posten verbucht worden sein könnten. Vgl. dazu FRIEDRICH VOIGT, Der Haus-
halt der Stadt Hamburg Idol bis 1650, Hamburg 1916, S. 61. Auffällig hoch erscheint 
dagegen der Betrag von 7186 M., den die Portugiesen im Jahr 1617 entrichteten (5614 
waren es 864 M. und 7 Sch.). Wie immer sich dieser Betrag zusammensetzte (Schoß, 
Sonderabgabe und möglicherweise Rückstände aus den vergangenen Jahren), scheint 
diese hohe Zahlung mindestens das Streben der Portugiesen zu belegen, die Bürger-
schaft durch gute Zahlungsmoral zu beschwichtigen. Vgl. ebd., S. B. 

236 Zu den Stader und Glückstädter Niederlassungsprivilegien der Portugiesen vgl. S. 86, 
119-52o. 

237 SCHELHAMMER wurde am 13.11.1613 in das Seniorenamt gewählt. Vgl. JENSEN, Die 
hamburgische Kirche, S. 3. — Martin Willich wurde am 1.5.5614 zum Pastor an St. Ka-
tharinen, NICOLAUS HARDKOPF am 27.7.1615 in die gleiche Funktion an St. Nikolai 
und Severin Slüter am 22.4.1617 zum Pastor an St. Jakobi erwählt. Vgl. ebd., 
S. 100-501, 74, 532. 

238 Die Beschwerde der Geistlichen vom 4.12.1617, von der REILS richtig feststellt, daß 
sie nicht bei den Ministeriumsakten sei, und von der ISLER annimmt, daß sie verlo-
ren sei, befindet sich, wie bereits KELLENBENZ feststellte, StAH, Senat, Cl. VII Lit. 
Hb Nr.3 Vol. 5 (Acta cum Ministerium), Bl. II ff. Vgl. REILS, Beiträge, 5.388; ISLER, 
Zur ältesten Geschichte, 5. 472; KELLENBENZ, Sephardim, 5.37. — Da in dieser Be-
schwerde alle Klagen des Anonymus wiederaufgenommen wurden, ist zu vermuten, 
daß die anonyme Klagschrift der Auslöser für die Geistlichen war, sich an den Rat zu 
wenden. Vgl. 5.153-154. — Im Zusammenhang mit den Beschwerden über die portu-
giesischen Juden berichteten die Geistlichen, daß sie von der Bürgerschaft „bereits des-
fals allerhandt beschwerliche Wortt [hätten] verschmertzen" müssen. StAH, Senat, Cl. 
VII Lit. Hb Nr.3 Vol. 5 (Acta cum Ministerium), Bl. II ff., 4.12. 1657. Wahrscheinlich 
zielten sie damit auf den Entwurf zum Kontrakt und vielleicht auf einen mündlichen 
Bericht eines Bürgers über die Verhandlungen. Vgl. S.149-151. 

239 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. 5 (Acta cum Ministerium), Bl. ti ff., 4.12.1617. 
240 Die Sefarden wurden „in diesen letzten Gesprechen darumb hefftig beschuldiget, daß 

sie sich nicht eingezogen genug verhielten". Vgl. StAH, Ministerium, III A id, Band 2, 
B1.1538. Die Portugiesen rechtfertigten die Vertragsverletzungen damit, daß sie nie eine 
Abschrift des Niederlassungskontrakts hätten erlangen können, und baten um eine sol-
che, da sie sich künftig den Artikeln gemäß würden verhalten wollten. Ebd., BI. 1538. —
REILS erwähnt diesen Schlußabsatz des Entwurfs nicht. Vgl. REILS, Beiträge, S. 385-387. 
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241 StAH, Ministerium, III A rd, Band r, Bl. 195. Dort befindet sich das Protokoll von 
SCHELHAMMERS Hand über die von dem Sekretär mündlich übermittelte Antwort des 
Rates auf die Beschwerde vom 4.12.1617. 

242 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. (Acta cum Ministerium), Bl. II ff., 4.12. 1617. 
— Die Geistlichen zeigten sich hier bestens informiert, sogar von der in dem Kontrakt 
nicht eindeutig formulierten Beschränkung der Ausnahmeregelung auf die Dauer des 
Lebens von Rodrigo de Castro hatten sie Kenntnis. 

243 StAH, Ministerium, III A id, Band 1, Bl. 195. 
244 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. (Acta cum Mnisterium), BI. II ff., 4.12.1617. 
245 StAH, Ministerium, III A rd, Band 1, Bl. 195. 
246 Vgl. dazu HOWARD ADELMAN, Custom, Law, and Gender: Levirate Union among As-

hkenazim and Sephardim in Italy after the Expulsion from Spain, in: Raymond B. 
Waddington and Arthur Williamson (Ed.), The Expulsion of the Jews, New York and 
London 1994, S.107— 125, hier S. ro7-108; MARIAN und RAMON E SARRAGA, Some 
Episodes of Sefardic History as Reflected in Epitaphs of the Jewish Cemetry in Altona, 
in: Studemund-Hal6vy (Hrsg.), Die Sefarden in Hamburg, Band 2., S. 661-719, hier 
S. 670-672; ISLERS Mutmaßungen zum Polygamievorwurf gegenüber de Castro sind 
also überholt. Vgl. ISLER, Zur ältesten Geschichte, 5.473; zur Chaliza vgl. auch S. 94 
Anm. 241. Zu de Castro vgl. STUDEMUND-HALEVY, Biographisches Lexikon, S. 
678-684. 

247 ISLER, Zur ältesten Geschichte, S. 473. — Diese Angabe findet sich im Theatrum Ano-
nymorum et Pseudonymorum des späteren Professors am Akademischen Gymnasium 
Vincent Placcius (1642-1699), der sich mit der Anonymen- und Pseudonymenfor-
schung befaßte. Zu Placcius und seiner Arbeit vgl. JOHANNES LEMCICE, Vincent Plac-
cius und seine Bedeutung für die Anonymen- und Pseudonymenbibliographie, Ham-
burg 1925 (Mitteilungen aus der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek. Neue 
Folge r). — Auch MOLLER nennt in seiner Cimbria Literata de Castro als Autor dieser 
Schrift. Vgl. JOHANNES MOLLER, Cimbria Literata sive scriptorum ducatus untriusque 
slesvicensis et holsatici, quibus et alii vicini quidem accensentur, historicis literaria tri-
partial...JTom II, Havnia 1749, 5.137 — Ein Exemplar dieser Schrift scheint nicht 
überliefert zu sein. Auch ISLER lag im Gegensatz zur Angabe bei LEONI/SALOMON 
kein Exemplar mehr vor. Vgl. den Wortlaut der Angaben zu dem Trattato de Halissa 
bei ISLER, Zur ältesten Geschichte, S. 473; LEONI/SALOMON, La Nation. — A. CASSUTO 
gibt in einem unveröffentlichten Aufsatz an, der Tratado de Halissa habe ihm vorge-
legen, diese Schrift bilde ein Werk mit dem Tratado de Herem und sei nicht von de 
Castro verfaßt worden. Vgl. SARRAGA, Some Episodes, S. 67o. 

248 ISLER, Zur ältesten Geschichte, S. 473; FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S. 7. 
— Roth berichtet, daß sich de Castro dank des Einflusses Enrique Rodrigues', seines 
Schwagers, dem Judentum zugewandt habe. Vgl. ROTH, Neue Kunde, S. 233. — Daß 
de Castro seine Kinder 1615 auf das — christliche — Akademische Gymnasium schickte, 
stand aus seiner Sicht sicher nicht im Widerspruch zu seinem jüdischen Glauben, son-
dern belegt die große Bedeutung, die er und die damaligen Portugiesen überhaupt ei-
ner hohen weltlichen Bildung beimaßen. Vgl. dazu S.131-132. 

249 Sarah, de Castros Schwägerin, verlangte offenbar die Chaliza, vermutlich deshalb, weil 
sie sich entschlossen hatte, einen anderen Mann zu heiraten. Vgl. ADELMAN, Custom, 
Law and Gender, S. Io7. — LEONI/SALOMON vermuten, daß dieser Mann nach de Ca-
stros Meinung der Familie nicht ebenbürtig war. Vgl. DIES., La Nation. — ADELMAN 
weist darauf hin, daß damals in der Regel nicht ausschließlich religiöse Motive Ent-
scheidungen über Leviratshehe oder Chaliza bestimmten. Vgl. DERB., Custom, Law 
and Gender, S. 117. 

250 De Castros Haus auf der Wallstraße stellte nach Meinung der Geistlichen ein „Ge- 
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zeugnuß aller judischen Ergernuß [dar], dis sein ergerliches Wesent ghar fur aller Men-
schen Augen trutziglich darsetzet". Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. r (Acta 
cum Ministerium), Bl. ti ff., 4.12.1617. 

251 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. lb Fasc. 1, Konventsprotokoll, 28./29.1.1619; 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr.18 Vol. 1g, Bl. 1-2, Konventsprotokoll, 28./29.1.1619. 
Ein ausführlicher Auszug aus dem Konventsprotokoll ist in der Handschriftensamm-
lung der SuB, HS, Cod. Hans. II 43,1, „Acta Conventuum Senatus et Civium 
1410-1644", Bl. 328, 33o, 28./29.1.1619. Das vollständige Protokoll dieses Konvents 
findet sich StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. r Vol. 41 (Acta Conventuum, 28./29.1. 
1619). 

252 NICOLAUS HARDKOPF, Schlüssel zu Gottes Speisekammer: d. ist, Gründliche Erklerung 
d. S. Psalms Davids [ ..] Hamburg o. J. [SuB Scrin A/1637 und HAB 876 Theol. 8°]. 
Die Zueignung HARDKOPFS an den Grafen von Schauenburg datiert vom 25. 7. 1622. 
Ebd., S.7. 

253 

	

	Ebd., zi., 22. Predigt, S. i7 ff., S. 72 ff.. In diesem Band sind enthalten die 21. bis 36. 
Predigt, möglicherweise gab es also einen ersten Band, der allerdings nicht aufgefun-
den wurde. Vgl. ebd., S.13. 

254 Ebd., 22. Predigt, S. too-1o4; zur Emblematik vgl. HOFFMANN, Protestantischer Ba-

rock, 5.172-173; SCHIAN, Orthodoxie, S. 13, 17-18. 
255 HARDKOPF, Schlüssel zu Gottes Speisekammer, 23. Predigt, 5.132-133. — Vgl. zur Auf-

hebung der jüdischen Speisegesetze Neues Testament, Apostelgeschichte, Kapitel so, 
Vers it, 15. — Die angebliche „Abgötterei" der biblischen Juden thematisierte HARD-
KOPF auch in weiteren Predigten, vgl. DERB., Schlüssel zu Gottes Speisekammer, z6. Pre-
digt, ,Von den Würmern", S. 293; ebd., 28. Predigt„Yon Kräuter-Bäum", S.418. 

256 Ebd., 32. Predigt, S. 628 ff. 
257 Zu Ernst Ferdinand Hessen (Hess) vgl. JöcHER, Allgemeines Geburten-Lexicon, Band 

2, S. 157o; Ausmaß und Intensität der antijüdischen Feindseligkeit in HESSENS Fla-
gellum Judaeorum waren derart, daß es Antisemiten des 2o. Jahrhunderts noch als 
Quellenwerk diente. Vgl. SCHRECKENBERG, Die christlichen Adversus-Judaeos-7exte, 
S. 642-643; zu Buxtorf vgl. ebd., S. 650-652; Biographisch-Bibliographisches Kirchen 
Lexikon, Band t, S. 834. Buxtorf, geboren 1564 und 1629 in Basel an der Pest verstor-
ben, wurde 1591 Professor für die hebräische Sprache in Basel. Er war der erste her-
vorragende christliche Hebraist seit Johannes Reuchlin und gilt als größter Kenner der 
rabbinischen Literatur unter den Protestanten. Er wurde zum Begründer einer Fami-
lie, aus der über Generationen gelehrte Hebraisten hervorgingen. Vgl. ebd., S. 
835-836; vgl. auch NICOLAUS HEUTGER, Johannes Buxtorf in Basel. Hebraist und Va-

ter der Judenmission, in: Judaica 24(1968), S. 69-81. 
z58 HARDKOPF, Schlüssel zu Gottes Speisekammer, S. 639. 
259 Ebd., S. 639. — Zu Uriel da Costa vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S.34, 125. URIEL DA 

COSTA hatte in seinem Werk Propostas contra a Tradicdo die Unsterblichkeit der Seele 
geleugnet, weshalb er 1616 von der portugiesisch-jüdischen Gemeinde in Amsterdam 
mit dem Bann belegt wurde. In Hamburg, wo sich Uriel da Costa kurz aufhielt, wurde 
der Bann verkündigt. Ebd., S.34; vgl. dazu auch STUDEMUND-HALEVY, Biographi-
sches Lexikon, S. 373-374- 

260 Die zahlreichen von Konvertiten aus dem Judentum verfaßten literarischen Werke aus 
damaliger Zeit zeichnen sich alle durch eine kritische bis feindselige Darstellung des 
Judentums aus, was im wesentlichen durch den Druck auf die Konvertiten zu erklären 
ist, ihrer christlichen Umgebung die Wahrhaftigkeit und Beständigkeit ihres Glau-
benswechsels ständig nachweisen zu müssen. Vgl. dazu ELISHEVA CARLEBACH, Con-
verts and their Narratives in Early Modern Germany. The Case of Friedrich Albert 
Christiani, in: LBI Year Book XL (1995), S. 65-83, hier S. 65-66; JOHANNES GRAF 
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(Hrsg.), Judaeus conversus. Christlich-jüdische Konvertitenautobiographien des 18. 
Jahrhunderts, im Anschluß an Vorarbeiten von MICHAEL SCHMIDT und unter Mit-
wirkung von ELISABETH EMTER, Frankfurt am Main 1997. 

261 HARDKOPF, Schlüssel zu Gottes Speisekammer, S. 639. 
262 In dem Konvent vom 28./29.5.1619 beschwerten sich die Bürger nicht nur über das 

öffentliche Schlachten, sondern auch über den Handel der Portugiesen mit den Bür-
gern vorbehaltenen Waren. Vgl. StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum 
Senat et Civium) I, Band 2, Bl. 532, 544, Konventsprotokoll, 28./29.1.1619; StAH, Se-
nat, Cl. VII Lit. La Nr. s Vol. 41 (Acta Conventuum, 28./29.1.1619); siehe dazu S.158. 
— Zu den Waren, die 1604 den Bürgern vorbehalten worden waren, vgl. S. 80.— Die 
Oberalten forderten am 20. I. 1619 die Bestrafung Dinis`. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Cb Nr.4 Vol. 9 Fasc. rb (Acta Monita generalia/Münzwesen). Undatiert und mit 
Textlücken findet sich diese Beschwerde auch in StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 
Nr.5 Mappe i, 20. L1619. — Vgl. zur Kipper- und Wipperzeit in Hamburg KONRAD 
SCHNEIDER, Hamburg während der Kipper- und Wipperzeit, in: ZHG 67 (1981), 
S. 47-74. — Zu Alvaro Dinis und Paul Dirichsen vgl. S. 72 Anm. 109 und Anm. in. 

263 Die starke Beeinflussung durch außenpolitische Belange blieb für lange Zeit ein Cha-
rakteristikum der Hamburger Judenpolitik, vor allem die Beziehungen zu Dänemark 
wirkten später, nach Begründung der Dreigemeinde, auf die Judenpolitik Hamburgs 
ein. Vgl. dazu S. 356. 

264 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.' Vol. 41 (Acta Conventuum, 28./29.1619), 27.1.1619. 
2,65 Ebd., 27.1.1619. — Sich bürgerlicher Strohmänner beim Handel mit Waren unter Bür-

gervorbehalt zu bedienen war offenbar eine Möglichkeit unter vielen für die Fremden, 
die Bestimmungen von 1604 zu umgehen. Daß das oft geschah, darauf weist hin KEL-
LENBENZ, Unternehmerkräfte, S. 275. 

z66 DERS., Sephardim, 5.186-187. 
267 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4 (Acta Conventuum, 28./29.1.1619), Januar 

1619. — Die Ratsantwort lautete: „Den Juden soll ernstlich gewehret werden, Wachs und 
andern den Bürgern vobehaltene Güter, vor den Thoren, den Bürgern zum Schäden 
auffzukauffen, und begehret der Rath, wofernen es kan erfahren werden, daß es die Ju-
den nicht unterlassen, daß solches dem Wette Herren möge kund gethan und ange-
meldet werden." Zitiert nach SuB, HS, Cod. Hans. 1143,1 (Acta Conventuum), BI. 330. 

268 KELLENBENZ, Unternehmerkräfte, S. 275. 
269 Ebd., S.275. 
270 KELLENBENZ, Sephardim, S. 214-220. — Alvaro Dinis lieferte das Münzmaterial ge-

nauso wie andere Portugiesen auch, denen durch den Iberienhandel Realen und hoch-
wertige Reichstaler leicht zugänglich waren, von Hamburg aus nach Altona. Daneben 
war er auch als Bürge an manchen Münzgeschäften beteiligt. Ebd., S. 214-220. — Zur 
ersten großen Kipper- und Wipperzeit vgl. ebd., 5.211 ff.; siehe dazu auch SCHNEI-
DER, Hamburg während der Kipper- und Wipperzeit. 

271 KELLENBENZ, Sephardim, S. 220-221. — Die Bank wechselte minderwertige Münzen 
nicht ein. Ebd., S. 220-221. 

272 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Cb Nr. 4 Vol. 9 Fasc. Ib (Acta Monita generalia/Münzwe-
sen), 20.1.1619. 

273 EHRENBERG, Erlebnisse, S.37-38. Konflikte mit dem Grafen um Hamburgs Landge-
biet hatte es bereits 1603/1604 gegeben. Der Graf hatte Anspruch auf Rückgabe der 
Landschaft Billwerder erhoben, die einer seiner Vorfahren an Hamburg veräußert 
hatte. Hamburg war gezwungen, ihm eine Abfindungssumme von 32000 Reichsta-
lern zu zahlen. Vgl. VOIGT, Der Haushalt, S. 224. — Zur Beziehung Hamburgs zum dä-
nischen König Christian IV. vgl. LOOSE, Hamburg und Christian IV, S.1-6. Chri-
stian IV verfolgte das Ziel, Hamburg zu unterwerfen, das sich zwar 5603 der Erbhul- 
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digung gegenüber dem dänischen Königs nicht hatte entziehen können, sich aber im 
übrigen seinen Herrschaftsansprüchen nicht beugen wollte. Ebd., S.1-6. 

274 Ebd., S. 5. 
275 Offenbar waren Rat und Bürgerschaft in jenen Jahren mehrfach nicht einer Meinung, 

wenn es um Sanktionen gegen Kipper und Wipper ging. Im Gegensatz zum Rat tra-
ten die Bürger grundsätzlich für eine strenge Durchführung von Strafverfahren gegen 
Kipper und Wipper ein. Die Zustimmung der Burger, es bei einer Geldstrafe und 
Schadenersatz statt eines förmlichen Strafverfahrens zu belassen, konnte der Rat im 
Fall eines Bürgers namens Steffens, der Münzvergehen begangen hatte, im Jahr 1619 
erlangen. Vgl. dazu SCHNEIDER, Hamburg während der Kipper- und Wipperzeit. 

276 EHRENBERG, Erlebnisse, S. 4.1 ff., Zitat S. 42; MARWEDEL, Juden in Alma, S. 29-56, 
hier S. 33. 

277 KELLENBENZ, Sephardim, S. 221. 
278 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. z, Bl. 57 ff., „Memoriale deß ienigen 

was zwischen eines Erbahren Rahts undt der Portugisischen Nation Deputirten bey 
den Anno 1622 vorgewesenen Tractaten fürgelauffen undt verabscheidet worden", lau-
tet die Überschrift des Kontrakts. Ebd., Bl. 57. 

279 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. I Vol. 4p, Gravamina der Oberalten, 22. 5.1622 — Die 
Vereinbarung zwischen Rat und Bürgern, daß der Zuzug weiterer Portugiesen grund- 
sätzlich begrenzt sein sollte, erwähnten die Oberalten im Jahr 1619. Vgl. S. 151-152. 

28o StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. i Vol. 4p, 22. 5.1622. 
281 Ebd., 22. 5.1622. 
282 Ebd., 22. 5.1622. — Vgl. auch S. 59-6o. 
283 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. i Vol. 4p, 22. 5.1622. 
284 Ebd., 22. 5. 1622. Offenbar hatte der Rat vorgeschlagen, aus seiner Mitte Deputierte 

für die Angelegenheiten der Portugiesen zu bestimmen. Die Oberalten erklärten ihr 
Einverständnis, forderten allerdings, auch aus ihrem Kreis Deputierte dazu bestellen 
zu können. Ebd., 22. 5.1622. 

285 StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum, 52. z. 1623) t, Band 2, Bl. 665, 
674; vgl. SuB, HS, Cod. Hans. II 43,1 (Acta conventuum), Bl. 364, 366, Konvents-
protokoll, 12.2.1623; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 1, Konventspro-
tokoll, 12. 2.1623. 

286 Zum Beurkundungsdatum vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Se-
natsprotokoll, 3o. 9.1623. — Vgl. dazu auch S. 168-169. 

287 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Bl. 57. Aus Artikel eins geht hervor, 
daß diese Vereinbarungen den Kontrakt von 1617 ergänzen sollten. Ebd., BI. 17. — Der 
Kontrakt von 1623 ist ebenfalls ediert, allerdings ohne die für die Interpretation wich-
tige Überschrift, bei REILS, Beiträge, S. 389-393. 

z88 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Bl. 17, Art.i; ebd., Bl. 19r, Art. 
Aus der Formulierung des letztgenannten Artikels geht hervor, daß die Portugie-
sen entgegen dem Verbot von 5657 in Hamburg bis dahin hatten schächten kön-
nen. Ebd., BI. 19r, Art. II. — Vgl. zur Genehmigung des Schächtens durch die 
Oberalten StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4p, Gravamina der Oberalten, 
22. 5. 1622. 

289 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Bl. 17/17r, Art. 2. 
290 Ebd., BI. 17r/18. 
291 Ebd., BI. 17r/18. — Vgl. zu dem Begriff „Pöbel" JACOB und WILHELM GRIMM, Deut-

sches Wörterbuch, Band 7, Leipzig 1889, S.195o ff. Mit diesem Begriffwurden auch Per-
sonen bezeichnet, die sich in Tat, Wort und Gesinnung als roh und gemein erwiesen. 
Ebd., S. 195o. 

292 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Bl. 18, Art. 4, 5; ebd., Bl. 18r/19, Art. 7. 
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293 Ebd., Bl. 18r/19. — Vgl. auch S.106. 
294 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, BI. 18/184 Art. 4, 5. Der Rat sagte 

Amtshilfe für den Fall zu, daß sich ein Portugiese der Zahlung von innergemeindlich 
angeordneten „Collecten" verweigern würde, sowie bei dem Umgang mit Unruhe-
stiftern in der portugiesisch-jüdischen Gemeinde, die ermahnt bzw. schließlich aus-
gewiesen werden sollten. Ebd., BI. 18/18r. 

295 Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die Bürgerbeschwerde von 1611 gegen den 
„Ratsentwurf«, der bereits ähnliche Rechte für die Portugiesen vorsah. Vgl. dazu S.108. 

296 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, BI. 18r, Art. 6. 
297 Dieses christliche Mißtrauen gründete wesentlich auf der mißverstandenen Auslegung 

der Loslösung von Schwüren und Versprechungen, die Bestandteil des jüdischen Neu-
jahrsfestes am Kol Nidre Abend sind. Vgl. dazu DE VRIES, Jüdische Riten, S. 88 ff. —
Zum Eid ,More Judaico` vgl. Entyclopaedia Judaica, Volume 12, S. 1302-1303; Neues 
Lexikon des Judentums, S. 126-127; GUIDO KISCH, Studien zur Geschichte des Jude-
neides im Mittelalter, in: Ders., Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der Ju-
den in Deutschland während des Mittelalters, Sigmaringen 1978 (Ausgewählte Schrif-
ten 1), S. Io7-136. 

298 Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an DEDEICENS Gutachtensammlung, die 
im Jahr 1623 erschien. In dem zweiten Band gab er ein Gutachten zur Eidesleistung 
von Juden von Wolfgang Frantz und den Text der Vorschrift der Reichspolizeiordnung 
von 1538 zur Eidesleistung von Juden heraus. Vgl. DEDEKEN, Thesauri, Vol. 2, S. 351; 
siehe dazu auch S.125 Anm. 54.— Die juristische und theologische Beurteilung jüdi-
scher Eidesleistungen und der dabei zu beachtenden Regeln wurde bis in das i8. Jahr-
hundert von Theologen und Juristen als Problem betrachtet. Dazu vgl. ARNOLDI, Pro 
Judaeis, S. 85, 185 ff., 220 ff. — Zum später in Hamburg gebräuchlichen Judeneid vgl. 
KLEFEKER, Sammlung der Hamburgischen Gesetze, Teil 3, Hamburg 1767, S. 64711; 
siehe zum Judeneid auch S. 344-345- 

299 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Bl. i9, Art. 8. — Vgl. dazu auch FEIL-
CHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S. 6; KELLENBENZ, Sephardir S. 32. 

30o StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, BI. 19/19r, Art. 9. — Zum Graben-
geld, einer vor 1632 bei Bedarf erhobenen städtischen Abgabe, die in diesen Jahren auf-
grund der Ausgaben für die neuen Festungsanlagen erhöht worden war, und zum 
Wachtgeld vgl. VOIGT, Der Haushalt, S. 65-66, 172. 

301 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. z, BI. 19r, Art. '0. 
3o2 Ebd., Bl. 18r, Art. 5. Die Auskunftspflicht bezog sich sicher in erster Linie auf die Ver-

mögensverhältnisse der neuzugezogenen Portugiesen. 
303 Ebd., Bl. 19r, Art. 12. Diese Rolla von 1622 oder 1623 scheint leider nicht überliefert 

zu sein. 
304 Ebd., Bl. 20, Art. 13. 
305 Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4q, Gravamen der Oberalten, 29.10.1623. 
306 Ebd., 29.10.1623. Aus der Einleitung des Schreibens der Oberalten vom 29. 10.1623 

geht hervor, daß am Tage der Beurkundung des neuen Kontrakts, am 30. 9. 1623, eine 
Versammlung des Rates mit den Sechzigern stattfand. Ebd., 29.10.1623. 

307 Vgl. dazu S.168-171. 
308 Vgl. dazu S.135-136. 
309 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4q, Gravamen der Oberalten, 29.10.1623; vgl. 

auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4r (Acta Conventuum, 12.8.1624), Er-
klärung des Rates, 28. 1.1624. 

310 Ebd., Erklärung der Sechziger, 9.3.1624, und Erklärung des Rates, 6.8.1624. 
311 Ebd., Bürgerresolution zu Punkt 24, 12. 8.1624; vgl. auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. La 

Nr.1 Vol. 4s, Erklärung der Sechziger, 27.7. 1625, und Erklärung des Rates, 3.12.1625. 
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312 Die Oberalten forderten diese Beteiligung mehrfach ein. So am 9. 8. und am 11.8. 
1624, dem Tag, an dem die Oberalten berichteten: „Und dieweil newlicher Tage ein 
ganzes Schiff mit Portugysischen Juden soll angekommen sein, so sich ohne Zweyfel 
hyr niederzusezen gemeinet sein werden, so wirt ein erb. Rath ohne solcher Burger 
Wißen darin nichts furnehmen, und bewilligen." StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. 
Vol. 4r (Bürgerliche Gravamina), Oberalte an Rat, 9. und 11. 8.1624. Möglicherweise 
ist das ein Hinweis auf einen starken Zuzug von portugiesischen Juden in jenem Jahr. 
- Auch am 30.1.1626 erhoben die Oberalten wieder die Forderung nach bürgerlicher 
Beteiligung an der Neuaufnahme Fremder und beklagten am 15.2.1626, daß sie daran 
bisher noch nie beteiligt worden seien, obwohl die Stadt bereits zahlreiche Fremde auf-
genommen habe. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4t (Bürgerliche Grava-
mina), Oberalte an Rat, 30.1. und 15. 2.1626. 

313 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr. tVol. 4t (Bürgerliche Gravamina), Oberalte an Rat, 
t. 12. 1626. 

314 Ebd., Oberalte an Rat, 15.12.1626. 
315 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.1 Vol. 4u (Acta Conventuum, 10.5. 1627), Zustim-

mung des Rates, 13.2.1627. Vgl. auch ebd., Schreiben der Bürger, 7.2. , 9.3. und 4.4. 
1627. 

316 StAH, Senat, Cl. VII Lit. La Nr.' Vol. 4z dd (Acta Conventuum, 4.4.1633), Oberalte 
an Rat, 29.5.1633; ebd., Rat an Oberalte, 21. 9. 1633. 

317 REISSMANN, Die hamburgische Kaufmannschaft, S. 27 Anm. 83. 
318 RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, S. 44 fE, 56 ff. Daneben gab es Zwistigkeiten zwi-

schen Rat und Bürgern um die Rechtsprechung und die Annahme von Geschenken 
durch den Rat sowie die ungleiche Einforderung des Schoßes. Ebd., S. 44. 

319 Ebd., S. 56-57. 
32o Die Verweigerung der Bewilligung der Erhebung von städtischen Abgaben stellte das 

wirksamste Machtmittel der Bürger dar. Vgl. ebd., S. 47. 
321 Vgl. dazu S. 117-127, 177. 
3zz Zu dem Konvent vgl. StAH, Ministerium II 1 (Schelhammer-Protokoll), BI. 75, Sep-

tember 1629; vgl. zur Beschwerde StAH, Ministerium, III A rd, Band 1, BI. 259, 3.11. 
1629. Es handelt sich lediglich um eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Be-
schwerdepunkte sowie der Antwort des Rates, beides unter dem Datum vom 3.11. 
1629. Vgl. ebd., Bl. 259. - Zum Bedenken MÜLLERS von etwa 1629 vgl. S.128-129. 

323 StAH, Ministerium, III A rd, Band 1, Bl. 259, 3.11.1629. Es heißt dort: Sie „hetten 
keine Rabinen, sie weren Leyen, konten nicht Bestand sein mit den Pastoren zu col-
ligiren". 

324 Vgl. dazu S. 121-122. 
325 SuB, HS, Cod. Hans. II 43,1 (Acta conventuum Senatus et Civium), BI. 126, 46o, 

Konventsprotokoll, 16. und 22. 5. 1634. - Ein die Juden betreffender kurzer Auszug die-
ses Protokolls vgl. in StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. s, BI. z3. 

326 VALENTIN WUDRIAN, Eine Christliche New-Jahrs Predigt [...1 am Newen Tage, Ao. 
16.23 [ ...1 Hamburg o.J. [HAB 317.3 Theol.4° (z)], S. 25. - Zur Tradition der Dis-
kriminierung der jüdischen Ärzte seit dem Mittelalter und vor allem in der Frühen 
Neuzeit vgl. HORTZITZ, Der „Judenarzt". Historische. Siehe auch den zusammenfas-
senden Beitrag mit dem ähnlichen Titel NIcOLINE HORTZITZ, Der „Judenarzt". Zur 
Diskriminierung eines Berufsstandes in der frühen Neuzeit, in: Aschkenas 3 (1993), 
S. 85-112. HORTZITZ weist darin darauf hin, daß diese Personengruppen oft gemein-
sam in der Medizinliteratur des 17. Jahrhunderts angegriffen wurden. Ebd., S. 97; vgl. 
auch zur Situation der jüdischen Ärzte, zu ihrer Ausbildung, ihrem Patientenkreis so-
wie ihren Arbeitsmöglichkeiten in der Frühen Neuzeit ROBERT JÜTTE, Contacts at the 
Bedside, in: Hsia/Lehmann (Ed.), In and Out of the Ghetto, 5.137-15o. 
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327 Bei WUDRIAN heißt es dazu: ‚Wann wir auch in unsern Nöthen Hülffe / Raht und 
Mittel gebrauchen wollen / sollen wir ja keine andere suchen und begehren / als die 
in diesem [d. h. Gottes, J.B.] Namen gebrauchet werden können / sonst wird es ent-
weder alles umb sonst und vergebens seyn / oder da ja durch Gottes Verhängniß dem 
Leibe aus der Noth geholffen würde / so wird doch die Seele dagegen viel grösser Scha-
den zu besorgen haben." Vgl. WUDRIAN, Eine Christliche New-Jahrs Predigt, S. 25. 
Siehe dazu auch SABINE HOLTZ, Die Unsicherheit des Lebens. Zum Verständnis von 
Krankheit und Tod in den Predigten der lutherischen Orthodoxie, in: Lehmann/Trepp 
(Hrsg.), Im Zeichen, S.135-157, hier besonders 5.153 ff. — Vgl. dazu auch HORTZITZ, 
Der »Judenarzt" Zur Diskriminierung, S. 92-93. — Zum Konsens der lutherischen 
Theologen vgl. JÜTTE, Contacts, S.140; GERHARD MÜLLER, Der Judenarzt im Urteil 
lutherisch-orthodoxer Theologen 1642-1644, in: Hans-Jürgen Greschat und Herrmann 
Jungraithmayr (Hrsg.), Kalima Na Dini. Studien zur Afrikanistik, Missionswissen-
schaft, Religionswissenschaft. Ernst Dammann zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1969, 
S. 37o-376, hier S. 37o; vgl. auch die negativen Gutachten zur Frage der Behandlung 
von Christen durch jüdische Ärzte, die veröffentlicht wurden in DEDEKEN, Thesauri. 
Siehe zum Problem der jüdischen Ärzte auch S.124-125, 195-196. 

328 Diese Beschuldigungen brachten Juden und die anderen Randgruppen in einen Zu-
sammenhang mit dem Teufel, sie konnten in dieser Zeit der Hexenverfolgung äußerst 
gefährlich für die Betroffenen werden. Vgl. dazu HORTZITZ, Der „Judenarzt". Zur 
Diskriminierung, S. 105-106; JÜTTE, Contacts, S.140. — Zu metaphysischen Vorstel-
lungen von Randgruppen in der Frühen Neuzeit vgl. BERND ROECK, Die Verzaube-
rung des Fremden. Metaphysik und Außenseitertum in der frühen Neuzeit, in: Leh-
mann/Trepp (Hrsg.), Im Zeichen, S.319-336. 

329 Universitäre Ausbildung wurde jüdischen Ärzte in Deutschland bis zum Anfang des 
s8. Jahrhunderts verwehrt. Einige wenige Juden konnten in Padua oder Leiden sal-
dieren. Vgl. JÜTTE, Contacts, S. 142-143; HORTZITZ, Der „Judenarzt«. Zur Diskrimi-
nierung, S. 95, S. 93. Die jüdischen Ärzte mit und ohne universitäre Ausbildung wa-
ren aber im Gegensatz zu ihren christlichen Kollegen, die mit ihrem Schwerpunkt auf 
dem theoretisch-philosophischen Wissen weite Bereiche der praktischen Behandlung 
den Barbieren und Badern überließen, meist praktisch und theoretisch ausgebildet 
und waren vor allem wohl deshalb beliebt bei christlichen Patienten. Vgl. JÜTTE, 
Contacts, S.147—I48; HORTZITZ, „Der Judenarzt`: Zur Diskriminierung, S. 93-92. 

330  CB, HbS, S/848, Schelhammer-Protokoll, BI. 72, 30. 8.5630. 
331 KELLENBENZ, Sephardim, S. Ios, 329. Der vollständige Titel lautet: F lagellum calum-

niantium, seu Apologia, in qua Anonymi cujusdem calumniae refutantur, ejusdem 
mentiendi libido detegitur: clarissimorum Lusitanorum Medicorum legitima methodus 
commendatur, Empiricorum inscita ac temeritas tamquam perniciosa republicae dam-
natur, Amsterdam 1631. Ebd., S. 329; vgl. dazu auch STUDEMUND-HALüVY, Sephardi-
sche Bücher, 5.150, S. 17o Anm. 7. — DE CASTRO gab diese Schrift unter dem Pseud-
onym PHILOTHEO CASTELLO heraus. Vgl. dazu den edierten Auszug dieser Schrift bei 
ISLER, Zur ältesten Geschichte, S.478. — Zu Curtius vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 1, 
S. 62.0; NicoLaus WILCKENS, Hamburgischer Ehrentempel, in welchem eine Menge 
glaubwürdiger Lebensbeschreibungen gelehrter und verdienstvoller Männer, [...1 ange-
stelltet werden, aus den hinterlassenen Handschriften aufgerichtet von CHRISTIAN ZIE-
GRA, Hamburg 1770, S. 624. — Zu der Vielzahl der von christlichen Ärzten gegen ihre 
jüdischen Kollegen in jener Zeit verfaßten Schmähschriften vgl. JürrE, Contacts, 
S. 140-141, 143; HORTZITZ, Der „Judenarzt". Historische, passim. 

332 

	

	Der Titel lautet: JACOB MARTINI, Apella Medicaster Bullatus Oder Juden Artzt / Darin 
kürtzlich per Thesin und Antithesin angezei get wird; was ein guter Christlicher Medi-
cus, und wie dagegen ei gendlich ein JudenArtz beschaffen sey / [...J Hamburg 1636. — 

471 



Ein Ausschnitt aus MARTINIS Schrift ist ediert bei ISLER, Pro Judaeis, 5.476 ff. — Zu 
der Schrift Martinis vgl. HORTZITZ, Der „Judenarzt". Zur Diskriminierung, S.87, 92, 
tot ff.; vgl. dazu auch den edierten Ausschnitt bei HORTZITZ, Der „judenarzt". Hi-
storische, S. 76 ff. — Als Beispiel für einen jüdischen Arzt diente MARTINI Roderigo de 
Castro. Vgl. ISLER, Zur ältesten Geschichte, S. 476. — Zu MARTINI vgl. SCHRÖDER, Le-
xikon, Band 5, S.53. 

333 SuB, HS, Cod. Hans. II 43,i (Acta Conventuum), Bl. 463. 
334 Ebd., Bl. 463. Es heißt dort: „Auch wüste ein E. Erb. Rath gar nicht, daß unter den 

gemeinen Juden sich welche des Curirens unternehmen solten, es möchten denn un-
ter den Portugiesen einige promovirte Persohnen seyn." Nach Ansicht des Rates zähl-
ten die Portugiesen also nicht zu den „gemeinen Juden". Wie es scheint, gab es unter 
den Aschkenasen im damaligen Hamburg keine Ärzte. Nach Sperlings Chronik kam 
ein akademisch gebildeter aschkenasischer Arzt erstmals 1685 in die Stadt. Vgl. dazu 

S. 304- 
335 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Ba Nr. i Vol. I, 4.1.1637. 
336 Ebd.,  4.1.1637. 
337 Ebd., 4.1.1637. 
338 WERNER JACOB CAHNMANN, Wirtschaftliche und gesellschaftliche Ursachen der Ju-

denfeindschaft, in: F. BöHm und W. Dirks (Hrsg.), Judentum, Schicksal, Wesen und 
Gegenwart. Band z, Wiesbaden 1965, S. 632-679, hier S. 643; zum judenfeindlichen 
Stereotyp des Wucherjuden vgl. auch ROHRBACHER/SCHMIDT, Judenbilder, S. 43 ff.; 
HSIA, The Usurious Jew; WENNINGER, Prae- und posthume Buge; siehe auch S. 9o, 
194-195, 226-227. 

339 Vgl. dazu S. 223-229. 

340  StAH, Senat, Cl. VII Lit. Ba Nr. s Vol. I, 4.1.1637. 
341  Ebd., 4.1. 1637- 
342  Ebd., 4.1. 1637- 
343 Ebd., 4.1.1637. — Die Oberalten sprechen hier von vier den Portugiesen erlaubten 

Maklern, obwohl sie 1623 einer Erhöhung dieser Zahl auf sechs zugestimmt hatten. 
Vgl. dazu S. 168. 

344 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Ba Nr.1 Vol. I, 4.1.1637. 
345 Ebd., 4.1.1637. — Zur Vereinbarung von 1626 vgl. S. 17o. 
346 Vgl. dazu S. 210-211, 218-276, 297, 348. 
347 Vgl. dazu S. 328. 

Die Zeit von 164o bis 1673 (Seite 177 bis 276) 

Anmerkungen 1-622 

I 	LOOSE, Das Zeitalter, S. 269-270. 
2 	REISSMANN, Die hamburgische Kaufmannschaft, S. 34o ff., besonders S. 346-352. 

3 	Vgl. dazu S. 218-223. 
4 	Zu diesen Auseinandersetzungen vgl. RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, S. 71-117; Zi- 

tat ebd., S. 73; allgemein zum Anspruch, den städtische Ratsgremien im Spätmittelal-
ter und Früher Neuzeit auf den „oberkeitlichen Stand" erhoben, vgl. SCHILLING, Die 
Stadt, S.48. 

5 	ROCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, S. 81, 71; LOOSE, Das Zeitalter, S. 299-300; zur ab- 
lehnenden Haltung der Bürger gegenüber einer ausschließlichen Bindung der Stadt an 
den Kaiser vgl. auch S.279.— Bereits 1641 hatte der Rat, nachdem der letzte Schauen- 
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burger Graf, ohne Erben zu hinterlassen, 1640 gestorben war, mit kaiserlicher Unter-
stützung versucht, Altona zu erwerben, war damit aber ebenfalls am Einspruch der Bür-
ger gescheitert. Vgl. ebd., S. 296; DERS., Hamburg und Christian IV., S. 9o-93. 

6 Zitate vgl. LoosE, Das Zeitalter, S. 300/301; FREIMARK, Die Dreigemeinde, 5.193. 
7 WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 232. 
8 	Vgl. dazu S. 253-276. 
9 	RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, S. 85-86; LoosE, Das Zeitalter, S. 269-270. 
to Ebd., S. 270-273. 
II WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 42. 
12 SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 25; Zitat vgl. HENRY MgCHOULAN, 

Das Geld und die Freiheit. Amsterdam im r7. Jahrhundert. Aus dem Französischen über-
setzt von Annette Hohoch, Stuttgart 1992 (zuerst Paris 1990), S. 152; LOOSE, Das Zeit-
alter, S.336. 

13 1644 schlossen sich die Geistlichen sogar zu einer — in der Folge mehrfach erneuerten 
— eidlichen Verbindung zusammen, niemals einer reformierten Kirche in Hamburg zu-
zustimmen. Vgl. WHALEY, Religiöse Toleranz, S.138-139, 49, 132-133; LOOSE, Das Zeit-
alter, S. 288 ff.; zur Jage der Reformierten im Reich nach dem Westfälischen Frieden 
vgl. PRESS, Kriege und Krisen, S. 263-264. — Zur wirtschaftlichen Situation in Ham-
burg, das von den niederländisch-englischen Seekriegen und dem französisch-nieder-
ländischen Krieg in jenen Jahren profitierte, siehe VOGEL, Handelskonjunkturen, S. 59. 

14 WHALEY, Religiöse Toleranz, S.49,  64 ff. 
15 LoosE, Das Zeitalter, 5.316-317; WHALEY, Religiöse Toleranz, 5.66-67; FEILCHEN-

FELD, Aus der älteren Geschichte, S. 12; vgl. auch den Bericht über diesen Vorfall in 
StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 302, 1667; ebd., 
III A tc, BI. 522 ff., Fragment der Tratziger-Chronik, BI. 15. 

16 Vgl. dazu den Schriftwechsel zwischen Rat und Geistlichem Ministerium in CB, HbS, 
S/849, Bl. 167-198, hier Rat an Ministerium am 20.8.1639, BI. 168. — Vgl. auch 
S. 181-187. 

17 CB, HbS, S/849, Rat an Ministerium am 20.8.1639, BI. 168. 
18 Ebd., Ministerium an Rat (undatiert), Bl. 168-169. — Zur Konfliktträchtigkeit von 

Amtsenthebungen Geistlicher durch Obrigkeiten vgl. SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische 
Geistlichkeit, S. 402 ff. — Den Anspruch auf Mitausübung des „Jus Episcopale" erhob 
1649 auch der Senior JOHANNES MÜLLER, als er sich schützend vor seinen wegen ju-
denfeindlicher Hetze vom Rat gemaßregelten Kollegen Gesius stellte. Vgl. S. 229. 

19 SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S.418-419, 455; siehe dazu auch 
S. 218-219, 262-276. 

20 SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S.432. 
21 GRAETZ bezeichnet MÜLLER als „Erzjudenfeind" und „protestantischen Großinquisi-

tor". Vgl. HEINRICH GRAETZ, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die 
Gegenwart. Aus den Quellen neu bearbeitet. Band ro: Geschichte der Juden von der dau-
ernden Ansiedelung der Marranen in Holland (1618) bis zum Beginne der Mendelssohn-
schen Zeit (1750), 3. vermehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet von M. Braun, Leip-
zig 1896, S.19, 20; zur Bedeutung des persönlichen Naturells für das Ausmaß der Streit-
lust damaliger Geistlicher vgl. RIES, Zur Bedeutung, S.397.— Der vollständige Titel lau-
tet: JOHANNES MÜLLER, Judaismus oder Judenthumb / Das ist Augflihrlicher Bericht 
von des Jüdischen Volckes Unglauben / Blindheit und Verstockung / Darinne Sie wider 
die Prophetischen Weissagungenvon der Zukunjft / Person und Ampt Messiae / insonder-
heit wider des HErn Jesu von Nazareth wahre Gottheit / Gebuhrt von einer Jungfiawen 
/ Geschlecht und Geschlecht=Register / Lehre / Wunder=Wercken / Weissagung / Leben / 
Wider die H. Dreyfaltigkeit /Absonderlich wider das Newe Testament mit grossem Ernst 
und Eifer streiten /Zu Befestigung unsers Christlichen Glaubens /Hintertreibung der Jü- 
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dischen Lästerung / auch nohtwendi ger Unterricht derer Christen / die täglich mit lüden 
umbgehen /Aus der Rabbinen Eigenen Schriffien /auch Mündlichen Gesprächen der lü- 
den entdecket / und mit Gründen der H. Göttlichen schrei widerleget 	Hamburg 
1644 [SuB A/231733 und Scrin A/16491; siehe zum „Judaismus" auch Abbildung Tafel 
IV. — MÜLLERS Judaismus wird aufgrund seiner Bedeutung für die Hamburger Juden-
politik in einem separaten Kapitel behandelt. Vgl. S.187-197. 

22 Vgl. dazu S. 236-244, 253-2.55, 257-262, 265-271. 
23 Vgl. dazu S. 218-219. 
24 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 24, 5648. — Mit 

MÜLLERS Amtsantritt setzte eine annähernd geordnete und regelmäßige Protokoll-
führung des Geistlichen Ministeriums in Hamburg ein. MÜLLER definierte in seinem 
Protokoll erstmals die Aufgaben des Seniors, vgl. „Des Seniors ampts Verrichtung", 
ebd., Bl. 20. 

25 Vgl. dazu S. 299. 
z6 Vgl. dazu S. 229—z33.— Öffentliche Kritik der Obrigkeit gehörte nach dem Amtsver-

ständnis damaliger lutherischer Geistlicher zu den geistlichen Pflichten. Das Bild der 
„stummen Hunde, die nicht bellen", wurde zum Topos der Rechtfertigung dieser Kri-
tik. Vgl. SCHORN-SCHÜTTE, Evangelische Geistlichkeit, S. 430. 

27 Zu Gesius vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 2, S. 487 ; JENSEN, Die hamburgische Kir-
che, S. 3, 74; zu Gesius vgl. auch Abbildung Tafel II u. re. — Zu Gesius' Kanzelpolemik 
in den Jahren 1648/1649 vgl. S. 230-231. — Zur Wirkung der Predigten Gesius' vgl. 
STAH, HS, Nr. 511 (Janibalsche Chronik), Bl. 315; SuB, HS, Cod. Hans. III 67, 2, Adam 
Tratzigers Chronica der Stadt Hamburg und Jahrbücher aus alten Recessen und glaub-
würdigen Schriften zusammengezogen [...] fortgesetzt bis 1701 (1707), BI. 114. — AN-
TON REISER pries in seiner Elogie auf den verstorbenen Gesius dessen Einsatz gegen 
Andersgläubige, Häretiker und Juden. Vgl. ANTON REISERS Elogie auf Gottfried Gesius, 
in E.E. Raths Verordnung, o.O. und o.J., S. 365 [Nordelbische Kirchenbibliothek XV 
7221. 

z8 „In Gesius hatte man sich sehr geirrt. Denn er fand gar keinen Beifall, und die Kirche 
litt dadurch sehr. (Handschrift Mutzenbecher)." Zitiert nach JENSEN, Die hamburgi-
sche Kirche, S. 74 Anm. to. 

29 Vgl. S. 271-276. 
30 Zu Wiese vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 8, S. 28 ff.; JENsEN, Die hamburgische Kirche, 

S.1o9. 
31 Wieses „Beichtkind" namens Hans Stoeff hatte sich geweigert, ein „reuiger Sünder" zu 

sein. Daraufhin reichte ihm Wiese beim Abendmahl den Kelch mit den Worten: „ ffler 
unwürdig trincke auß diesem Kelch, der trincket ihm selber daß Gerichte, dz er nicht 
unterscheidet den Leib und daß Blut deß Herren." Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hc 
Nr. Vol. 4b, „Relation Verimissima" von Bernhard Wiese vom 17.1.1638. — Die Suspen-
sion Wieses hatte eine Auseinandersetzung zwischen dem Rat und dem Ministerium 
zur Folge, bei der es um die Forderung des Ministeriums ging, an Suspensionen von 
Geistlichen künftig beteiligt zu werden. Vgl. ebd.; siehe dazu auch K.J. WOLTERS, Die 
kirchlichen Zustände vor zweihundert Jahren, in: Theodor Schrader (Hrsg.), Hamburg 
vor zoo Jahren. Gesammelte Vorträge, Hamburg 1892, S.143-216, hier S.153-198; Sus-
pendierungen im Rahmen des Disziplinarrechts der Hamburgischen Kirche nahm der 
Rat für sich in Anspruch. Vgl. dazu BERGEMANN, Stadt und Kirche, S.34- 

32 Von den Predigten im Jahr 1650 berichtet ohne Quellenangabe REILS, Beiträge, 5.414. 
— Zu 5652 vgl. WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 93; siehe dazu auch S. 255-257. 

33 Vgl. dazu S. 57-58. 
34 Als Beispiele für Antijudaismen in Predigten und Streitschriften seien genannt: i. die 

Streitschrift gegen die Quäker des späteren Predigers am Waisenhaus ULRICH DECKER, 
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Quäcker Quackeley [...1 Hamburg 1663 [STAH A 638/13], S. 35 ff.; 2. die Predigt von 
JACOB GROSSE, Templum Pacis oder Danck- und Friedenspredigt [...1 den 5. Sept. 1650 
aus Zacharia VIII, 1-5 gehalten, Hamburg 1650 [Bibliothek des STAH 12 in Sammel-
band I 650/3], S.13; 3. die Predigtsammlung des Pastors an St. Marien-Magdalenen, 
GEORG HACCIUS, Hiobische Postille, darin auf alle Sonn- und festtägliche Evangelien 
ein ähnlicher und mercklicher Spruch aus dem Hiob erkläret ist, in einem Ao. 1673 ge-
haltenen Jahrgange, in 3 Theile abgetheilet, Hamburg 1674 [Nordelbische Kirchenbi-
bliothek XV 229], Teilt, S. 262-264, S. 273-275, S.406-412; Teile, S. 68, 318, 339; vgl. 
zu diesen Predigten und zur Person HACCIUS weiter unten; 4. die beiden Schriften von 
JOHANNES MÜLLER, Absolutum Decretum, Das ist: Blosser Rathschluß Gottes, aus wel-
chem er den grösten Theil der Menschen ohne Ansehung des Unglaubens und der Sünde 
zur ewigen Verdammniß verstossen, zum 3. Mahl gedruckt, Hamburg 1695 (zuerst 1649) 
[HAB Te 885], S. 294,  450; DERS., Defensio Lutheri defensi. Das ist der wohlvertheidigte 
Luther entgegen gesetzt dem unvertheidigten Luther des Preußischen Jesuiten Carll von 
Kreutzen [...1 Hamburg 1659 [SuB A/1984], S. 741. — Zu ULRICH DECKER vgl. JENSEN, 
Die hamburgische Kirche, S. 244. — Zur judenfeindlichen Sprache damaliger Zeit vgl. 
HORTZITZ, Der,  Judenarzt«. Historische, 5.115 ff.; siehe dazu auch S. 65-68. 

35 MÜLLER z.B. bringt in seinem Absolutum Decretum die Juden in Verbindung mit dem 
Teufel: „Es hatten die Juden Christum einen Samariter geheissen / der den Teuffel hätte 
/ sie wolten ihn mit Steinen zu Tode werfen / sie lästerten seine Wunderwerck / gaben 
für / daß er durch Hilfe Beelzebubs dieselbige austriebe; verspotteten ihn / daß er eines 
Zimmermanns Sohn wäre / verleumdeten ihn / daß er den Sabbath entheiligte / wann 
er jemand am Sabbath heilete / sie rathschlagten / wie sie ihn tödteten / sie wolten das 
ewige Licht nicht leiden / Christum wolten sie nicht aufnehmen. Durch solche Sünde 
wurde Gott als ein gerechter Richter bewogen / daß er seine Hand abzoge / mit seiner 
Gnade sie verliesse und dem Teuffel übergabe / der ihr Hertz verstockte, ihre Augen ver-
blendete / daß sie nicht gläuben könnten. Darum saget ihnen Christus unter Augen 
daß der Teuffel ihr Vater wäre / und daß sie seine Wercke thäten / Joh. 8 v. 44." Vgl. 
MÜLLER, Absolutum Decretum, S. 450. — FRIEDRICH weist darauf hin, daß in vielen 
protestantischen Predigten des 17. Jahrhunderts der Nachweis der Messianität Jesu und 
der Vergeblichkeit der jüdischen Messiashoffnung zu führen versucht wurde. Vgl. 
FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 35. 

36 HACCIUS, Hiobische Postille, S.6. — Zu FlAcclus vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 3, 
S. 39 ff.; DAUR, Von Predigern, S. to4 ff., JENSEN, Die hamburgische Kirche, S.212.--113, 
158; vgl. auch Abbildung Tafel VI o. li. FlAccius' Predigten waren auf die Förderung 
von Moral und Frömmigkeit ausgerichtet. Er hinterließ eine Art Tagebuch, in dem er 
sich vornehmlich zu den Konflikten mit seinen Amtskollegen äußert. Es liegt, nach-
dem das Original 1943 verbrannte, nur noch in einer Abschrift vor. Vgl. DERS., Agenda 
Ecclesiastica Pastoriala Neapolitana und Das schwarze Buch [Nordelbisches Kirchen-
archiv Hs OA t]. 

37 HACCIUS, Hiobische Postille, S.5-6. 
38 Ebd., S.262, 273, 275. 
39 „Denn Gott hat diese Boßheit an den Juden von Ewigkeit her gesehen / und daher be-

schlossen / selbige nun zu seines Sohnes Verurtheilung zu verhangen und zu richten; 
damit / wie er an Seiten Gottes starb als ein Schuldiger an Stat unser / er also an Seiten 
seiner Feinde stürbe als ein Unschuldiger [...] weil der Heiland für das Heil der Welt 
sterben wolte / so muste freylich ein Volck seyn / das ihn tödtet, welch Volck aber solte 
ihn sonst tödten / als eben das so für andern boßhafftig und und ungerecht war / und 
mehr als andere nach seinem Blut dürstete?" Ebd., S.4o6, S. 406-412. 

4o Ebd., S. 318. — Die Wendung „mit dem Judenspieß laufen", mit der der angebliche 
Wucher und Schacher der Juden umschrieben wurde, gehört zur Gruppe damals 
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verbreiteter, mit pejorativer Wirkkraft ausgestatteter Komposita mit „Jude". Der dem 
Turnierwesen entlehnte Begriff „Spieß" verlieh dieser Zusammensetzung eine Kompo-
nente, die die Juden in ihren Geldgeschäften als kriegerisch und aggressiv diffamierte. 
Vgl. dazu HORTZITZ, Der „Judenarzt«. Historische, S.12.8 ff, besonders S.130-131. 

41 Zu SCHUPP vgl. SCHRÖDER, Lexikon, 7. Bd. S. Ir9 ff.; siehe zu diesem Prediger auch 
MAIICE SCHAUER, Johann Balthasar Schupp. Prediger in Hamburg 1649-1661. Eine 
volkskundliche Untersuchung, Hamburg 1973 (Volkskundliche Studien 6); vgl. auch 
GUILLAUME VAN GEMERT, Johann Balthasar Schupp und der gemeine Mann. Das Le-
ben der unteren Schichten aus der Sicht des Seelsorgers und Volkserziehers, in: Wolfgang 
Brückner, Peter Blickle und Dieter Breuer (Hrsg.), Literatur und Volk im 17. Jahrhun-
dert. Probleme populärer Kultur in Deutschland, Teil I, Wiesbaden 1985 (Vorträge und 
Referate gehalten anläßlich des 4. Jahrestreffens des Internationalen Arbeitskreises für 
Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 23. bis z8. August 
1982), S.159-271; WOLFGANG BEUTIN, „Soll ein Land oder eine Stadt floriren 	/ so 
muß man immer darinn kaufen und verkaufen [ 	— Johann Balthasar Schupp 
(1610-1661) und sein Hamburg-Bild, in: Ders. (Hrsg.), Vom Mittelalter zur Moderne I. 
Zur Literaturgeschichte des Mittelalters, der Renaissance und des Barocks, Hamburg 
1994, 5.143-166; zu SCHUPP siehe auch Abbildung Tafel VI o. re. — SCHUPP selbst kol-
portierte folgendes Urteil eines Hamburgers über seinem Predigtstil: „Da ist ein Mann, 
der einem die Thränen aus den Augen predigen kan." Zitiert nach BEUTIN, „Soll ein 
Land oder eine Stadt fieriren ..1", S.145. 

4z StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 25, September 
1648; CARL VOGT, Zur Lebensgeschichte Johann Balthasar Schupps (1610-1661), in: Ar-
chiv für hessische Geschichte und Altertumskunde, N.E 19 (1935), S. 99-157,  hier S. '04- 

43 Zitiert nach VAN GEMERT, Johann Balthasar Schupp, 5.259. 
44 SCHAUER, Johann Balthasar Schupp, S. 232 ff. (SCHUPPS Auseinandersetzung mit seinen 

Kollegen); ebd., S. 237 ff. (seine Schriften); vgl. dazu auch BRECHT u. a. (Hrsg.), Ge-
schichte des Pietismus, S.176-177. — SCHUPPS Schriften sind, wie VAN GEMERT zu Recht 
feststellt, von erstaunlicher Unmittelbarkeit, teils sozialkritisch, wie z.B. seine Corinna, 
Die erbare und scheinheilige Hure / Beschrieben und allen unkeuschen Lesern zur War-
nung [...] gestellet, Leipzig 1660, in: Johann Balthasar Schuppii Schrifften, o.O., o.J. 
[Hanau 1663],. 5.461 ff. [Nordelbische Kirchenbibliothek XV 256], und voller genauer, 
anekdotisch und mit Witz und Humor präsentierter Beobachtungen des alltäglichen 
Lebens im Hamburg seiner Zeit. Ihre Lektüre ist auch für den heutigen, historisch in-
teressierten Leser gewinnbringend. Vgl. VAN GEMERT, Johann Balthasar Schupp, 
S. 260-264; BEUTIN, „Soll ein Land oder eine Stadt floriren 	S.147 ff. 

45 SCHAUER, Johann Balthasar Schupp, S.76; VAN GEMERT, Johann Balthasar Schupp, 
S. 260-261. 

46 SCHAUER, Ohann Balthasar Schupp, S. 275. 
47 Ebd., S. 76; VAN GEMERT, Johann Balthasar Schupp, S.260-261. Beide Autoren zitie-

ren diese Äußerung SCHUPPS, die sich in seiner Corinna, S.463 findet. Ähnlich und 
noch ausführlicher argumentiert SCHUPP gegen Kontroverspredigten bereits in seiner 
Schrift Sieben böse Geister, welche heutiges Tages Knechte und Mägde regieren und ver-
führen. Zur Abscheuung vorgestellet, 1658, in: Schuppii Schriften, S.329 ff., S.330-331. 
— Die Corinna verursachte bei ihrem Erscheinen wegen ScHuPPs Ausführungen zur 
Hurerei und dergleichen einen Skandal. Vgl. VAN GEMERT, Johann Balthasar Schupp, 
S. 264; vgl. zur Corinna überhaupt BEUTIN, „Soll ein Land oder eine Stadt floriren 

[.. 7", S.155. 
48 SCHAUER, Johann Balthasar Schupp, S.73; OSKAR FRANKL, Der Jude in deutschen Dich-

tungen des 15., 16. und v. Jahrhunderts, Diss. Phil. Wien 1905, S. 51. 
49 JOHANN BALTHASAR SCHUPP, Gedenk' daran Hamburg! oder eine Catechismus-Predigt 
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von dem dritten Geboth: „Gedenke des Sabbaths, daß du ihn heiligest" 	im Jahr 1656 
gehalten [...] Nachdruck Berlin 1842 [Bibliothek des StAH in A 650/135 Kapsel 2], S. 35. 
Vgl. auch die Geschichte von einem Juden, der einem Bürger in Geldnöten Geld leiht, 
ihn dann aber doch zu betrügen versucht, in Scluers Calender, 1658, in: Schuppii 
Schriften, S. 573 ff., S. 581 fE, siehe auch SCHUPPS Lobpreisung besitzloser Bettler in sei-
ner Schrift Von der Kunst reich zu werden, in: Schuppii Schrifften, S. 690 ff., hier S. 697: 
Wann sie an Geld manglen / gehen sie nicht zu den Juden / nicht zu andern Kippern 
undWippern / sondern gehen etliche Gassen spatzieren / und reden ihre Schuldner an." 

5o JOHANN BALTHASAR. SCHUPP, Einfältige Erklärung der Litanei,  /den Kindern /Knech-
ten /Mägden / und andern einfältigen und gemeinen Leuten im Kirchspiel St. Jacobi in 
Hamburg / zum Neuen Jahr mitgetheilt, o.O., o.J., in: Schuppii Schriften, S. 9o2 ff., 
hier S. 9o2. 

51 JOHANN BALTHASAR SCHUPP, Die Krancken Wärterin / oder eine Auflegung deß heili-
gen Vater Unser / wie man es mit armen einfältigen Krancken Leuten beten kan / 
Den armen und Krancken Brüdern und Schwestern Jesu Christi im Pesthof zu Hamburg, 
1658, in: Schuppii Schriften, S. 432 ff., hier S.432. — DERS., Der Rachgierige Lucidor, 
1657, in: Schuppii Schriften, 5.274ff., hier S.277 283. 

52 SCHAUER zitiert einen Ausspruch Sexutes, der von Greflinger überliefert wurde. Da-
nach habe sich dieser Prediger in dieser Weise anerkennend über Edzardi und GUTBIER 
geäußert: ,Wann der Obrigkeit ein Ernst ist / der Juden Seeligkeit zu befördern / so sind 
zu Hamburg zwei tapfere vortreffliche Männer / Herr Doctor Gutbier, und Herr Li-
centiat Edzardi. Sei brauchen dieselben / und machen / daß sie sich eintzig und allein 
auff die Controversias wider die Juden legen / und alle Wochen etzliche mahl nicht 
in der Kirchen / sondern an einem andern Orth / etwa auff dem Rathhaus oder an-
derstwo / den Juden vorhalten diese beyde Fragen: Ob nicht die Zeit längst verflossen 
sey / da der Messias hat kommen sollen? Zum andern: Ob nicht alles / was im Alten 
Testament die Propheten von dem Messias geweissaget haben / in JESU von Nazareth 
erfüllet sey?" Zitiert nach SCHAUER, Johann Balthasar Schupp, S. 75. — Zu GUTBIER und 
Edzardi vgl. 5.197, 310-314. 

53 Zu diesem Streit vgl. StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), 
BI. 194-201, BI. 212-213, BI. 218-219, 1657-1661; SCHAUER, Johann Balthasar Schupp, 
S. 232 ff. — Senior MÜLLER war offenbar der Verfasser einer anonym herausgegebenen 
Schmähschrift gegen SCHUPP. Vgl. VOGT, Zur Lebensgeschichte, S. IIo, 112-113. — Be-
merkenswert erscheint, daß in Abhandlungen zur Hamburgischen Kirchengeschichte, 
deren Verfasser, wie z.B. HOECK und SCHÖFFEL, Theologen waren, SCHUPP nahezu als 
einziger Repräsentant der Hamburger Kirche aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts vorgestellt wird. Der typische Vertreter der lutherischen Orthodoxie jener Zeit in 
Hamburg, der streitbare JOHANNES MÜLLER, findet dagegen keine Erwähnung. Vgl. 
SCHÖFFEL, Streiter, S.71ff .; HOECK, Bilder, S. 5o ff. 

54 Der Text dieser Schrift ist beigefügt der Predigt JOHANNES SURLANDS, Gott ist ein 
starcker Thurm, und der beste Schirm. Das ist eine Christliche Danck-Predigt, aus den 
Sprüchen Salomonis [...1 den 9, Martii Anno 1669. Nach glücklicher Verfertigung des 
Neuen Thurms an der Kirchen St. Michaelis, 	Hamburg 1669, Neuauflage Ham- 
burg 1750 [SuB 4 in Scrin A/521], S. 27 ff., Zitat S. 31. —1647 erfolgte die Trennung der 
St. Michaelis Gemeinde in der Neustadt vom Kirchspiel St. Nikolai. Die Fertigstellung 
der großen St. Michaeliskirche 1669 war ein erster Schritt zur Selbständigkeit des fünf-
ten Kirchspiels Hamburgs, die 1677 erfolgte. Die politischen Kirchspielsrechte, die Zu-
lassung zu den Bürgerlichen Kollegien, erhielt St. Michaelis allerdings erst 1685. Vgl. 
LOOSE, Das Zeitalter, 5.163; CARL MÖNCKEBERG, Geschichte der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, Hamburg 1885, S. 279. 

55 FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 72-73; siehe zu MÜLLER und seinem 
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Judaismus auch SCHRECKENBERG, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 667-668; 
das Kapitel über jüdische Ärzte aus MÜLLERS Werk ist ediert bei HORTZITZ, Der „Ju-
denarzt". Historische, S. 85-97; zur judenfeindlichen Sprache des Judaismus vgl. ebd., 
S. r15 ff. 

56 Die Vielzahl der in Hamburg lebenden Juden „Hispanischer und Teutscher Nation" 
veranlaßte MÜLLER, den Judaismus zu verfassen. Vgl. ebd., Vorrede an den dänischen 
König; vgl. den vollständigen Titel des Judaismus S.181 Anm. 21. 

57 MÜLLER wollte den Lutheranern Anleitung und Informationen an die Hand geben für 
die vielen Gespräche, die diese mit Juden „auch der Religion halber" führten. Vgl. MÜL-
LER, Judaismus, Vorrede an den dänischen König. 

58 Hieronymus Vogler hatte MÜLLER zur Fortsetzung des Judaismus angeblich ermutigt, 
als dieser Bürgermeister auf seinem Sterbebett lag. Ebd., Vorrede an den dänischen Kö-
nig; vgl. dazu auch Vorrede an den Leser; Prolegomena, S. 25. 

59 MÜLLERS Judaismus findet sich in etlichen Bücherkatalogen Hamburger Gelehrter. 
Vgl. z.B. Verzeichniß auserlesener Bücher welcher der b Herr Hartwig Bambanius 
1-• • .1 gesammlet und die 	den 4. Febr. 1743 • .1 öffentlich sollen vekauft werden, 
[SuB Scrin A/7ooto], S.39 Nr. 446; Libri, [..J : Reliquii ex Bibliotheca, b ..] Aegidii 
Gutbiri b ..1 Hamburg 1679 [SuB 3 in Scrin A/1936, unpaginiert], Nr. zo In Quarto. —
Vgl. auch [FEIND], Relationes Curiosae, S. 602. — Vgl. ebenfalls die Urteile über MÜL-
LERS Judaismus von Historiographen und Theologen des 19. und 20. Jahrhunderts in 
FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 79-80. 

6o MÜLLER, Judaismus, Prolegomena oder Vorbereitung, S.1-106. 
61 Im ersten Buch dieses ersten Teils versuchte er, unter dem Titel ,Yom Herrn Messia", 

die Messianität Jesu zu beweisen; das zweite Buch handelt ,Von der H. Dreyfaltigkeit", 
das dritte ,Yon den Büchern des Newen Testaments". Vgl. ebd., S. 87 ff., 5.1142 ff. und 
S.1237 ff. — Vgl. zu diesem ersten Buch des Hauptteils die kurze Inhaltsangabe bei 
FRIEDRICH, der auch darauf hinweist, daß der Abschnitt zur Messiantät Jesu entspre-
chend der überragenden Bedeutung der Christologie in der damaligen lutherischen Or-
thodoxie überdimensioniert ist. FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, 5.74. 

6z „Der zweite Theil des Judenthumbs / von streitigen Fragen / welche bey Christen für-
lauffen der Jüden halber / im gemeinen Leben und conversation / die man casus cons-
cientiae oder Gewissensfragen nennet." Vgl. MÜLLER, Judaismus, S. 1385ff. 

63 Ebd., Vorrede an den dänischen König; ebd., Vorrede an den Leser. 
64 ,Weil auch etliche Jüden sehr triumphieren / als ob sie grosse Geheimnüß hätten wider 

unsere christliche Lehre / insonderheit wider das Newe Testament / in vertrawlichen 
Gesprächen mit guten Freunden dem Christlichen Predigt-Ampt Hohn sprechen / und 
sich bedüncken lassen / daß ihresgleichen am Verstand in Religions-Sachen nicht sey / 
als habe ich mich bemühet / solche Geheimnüß zu erforschen / [...] / damit ihre Thor-
heit und Blindheit / ja mehr und mehr bekant werden möchte." MÜLLER, Judaismus, 
Vorrede an den Leser. 

65 Vgl. zur Faszination, die die jüdische Religion auf Christen ausüben konnte, FUNKEN-
STEIN, Perceptions, S. 321. 

66 MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser. 
67 Ebd. — Zu de Lara vgl. 5.143, zu; zu Edzardi vgl. S. 310-314. 
68 MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser. 
69 Ebd., Vorrede an den dänischen König. 
7o Ebd., Vorrede an den Leser. 
71 Vgl. dazu S. zo6, 208-209, 236-244. 
72 MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser. — Vgl. zu Trokis „Chissuk Emunah" 

S. 143-144. 
73 MÜLLER, Judaismus, S. 7i; ebd., Literaturregister, nach S. 1490. 
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74 MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser. — MÜLLERS Ausführungen zu der Literatur, 
die er für den Judaismus heranzog, sind hier etwas kryptisch. Möglicherweise hielt er 
Troki für den Verfasser des Colloquiums Theologicum. — Zum Colloquium Theologicum 
vgl. G. MÜLLER, Christlich-jüdische Religionsgespräche, S. 519. Den Autor dieser Schrift 
erwähnt G. MÜLLER nicht. — Zu DAVID FARRAR als Verfasser des Colloquiums Theolo-
gicum vgl. HERMAN PRINS SALOMON, Portrait of a New Christian. Fernao Alvares Melo 
(1569-1632), Paris 1982 (Fontes Documentais Portuguesas, s8), S. 139 Anm. 45. Nach SA-
LomoNs Angabe ist kein Exemplar des Colloquiums Theologicum überliefert. Vgl. ebd. 
Zur schriftlichen Disputation zwischen David Farrar (oder Farar) und dem englischen 
Geistlichen Hugh Broughton im Jahr 1606 in Amsterdam vgl. MIRIAM BODIAN, Die 
portugiesisch jüdischePolemik gegen den Calvinismus im frühmodernen Amsterdam, in: 
Lehmann/Trepp (Hrsg.), Im Zeichen, S. 213-224, hier S. 215-216. 

75 MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser. — Vgl. dazu auch KELLENBENZ, Sephardim, 
S. 336; siehe auch S. 230. — MUSSAPHIAS Sententiae Sacro-Medicae finden sich in MÜL- 
LERS Literaturverzeichnis. Vgl. MÜLLER, Judaismus, Literaturregister, nach S.1490. 

76 Die Beschwerde des Ministeriums, die im Rat am 30.11.1640 behandelt wurde, befin-
det sich StAH, Ministerium, III A ra, BI. 470-476. 

77 „Zum ersten ist uns die Schrifft nicht dazu gegeben, dz man artem Medicinam drauß 
studiren, sonder dz ewige Leben, und die Erkentnüße Christi." Vgl. ebd., Bl. 470. 

78 Ebd., BI. 470-471. — Die Geistlichen rügten u. a., daß MussanuA seinen Ausführun-
gen ein jüdisches Gebet voranstellte. Vgl. ebd., Bl. 471. Anstoß erregte auch, daß er in 
seinen Sententiae konstatierte: „[o]hn Zuthun eines Mannes kan ein Weib nimmer 
empfangen", also nach Ansicht der Geistlichen die Jungfrauengeburt in Frage stellte. 
Vgl. ebd. 

79 MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser. — Buxtorfs Brief findet sich SuB, HS, 
Sup.Ep. 6,129, Johannes Buxtorf an JOHANNES MÜLLER, Basel, den 3.11.1641. — Zu Jo-
hannes (II.) BUXTORF (1599-1664), Sohn des Verfassers der Synagoga Judaica und 
gleichfalls Hebraist und Professor in Basel, vgl. Biographisch-Bibliographisches Kir-
chenlexikon, Band 1, S. 835. — Zu den Buxtorfs vgl. auch G.H. Box, Hebrew Studies in 
the Reformation Period and After. Their Place and Influence, in: Edwyn Bevan and 
Charles Singer (Ed.), The Legacy of Israel, Oxford 1927, S. 315-375, hier S. 349W; 
SCHRECKENBERG, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 650-652; zum älteren Bux-
torf vgl. BURNETT, From Christian Hebraism. Die Prophezeiungen Daniels sind eine 
der Grundlagen der jüdischen Messiashoffnungen. Vgl. dazu GERSCHOM SCHOLEM, 
Sabbatai Zwi. Der Mystische Messias, ins Deutsche übertragen von Angelika Schweik-
hart, Frankfurt am Main 1992 (Hebräische Originalausgabe 1957), S. ill; vgl. dazu auch 
S. 65-68. 

8o Buxtorf bestätigte außerdem, daß ihm de Laras Name bekannt sei, da er dessen Schrift 
Jr David i.e. Urbs Davidis von 1638 gelesen habe. Vgl. SuB, HS, Sup.ep 6,129, Johan-
nes Buxtorf an JOHANNES MÜLLER, Basel, den 3. H. 1641; zu den Schriften de Laras vgl. 
SCHRÖDER, Lexikon, Band, S.556 ii1; BEHRMANN, Hamburgs Orientalisten, S. 34-36; 
STUDEMUND-HALgyY, Sephardische Bücher, S .15o, 171 Anm. 12; DERS., Biographisches 
Lexikon, S. 536-540; PETER T. VAN ROODEN and JAN WIM WESSELIUS, Two early cases 
of publication by subscription in Holland and Germany: Jacob Abendana's Mikhlal Yo-
phi (166.1) und David Cohen de Lara's Keter Kehunna (1668), in: Quaerendo 16 (1986), 
S.110-129, hier. S. i2.2. ff. — In seiner Vorrede an den Leser sowie in den Prolegomena er-
wähnt MÜLLER die Buxtorf sche Übersetzung von Abarbanels Kommentar zum neun-
ten Kapitel des Propheten Daniel. Vgl. MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser; ebd., 
Prolegomena, S. 25. — Siehe auch MÜLLERS Literaturverzeichnis, in dem er neben dem 
Manuskript der genannten Buxtorf schen Übersetzung auch dessen Maimonides-Über-
setzung aufführt. Ebd., Literaturregister, nach 5.1490. 
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81 SuB, HS, Sup.ep. 6, 129. — Buxtorf stand selbst in engem Kontakt zu Menasseh Ben 
Israel. Vgl. M[EYER] KAYSERLING, Les Correspondants juifi de Jean Buxtorf, in: Revue 
des Etudes Juives 13 (1866), S. 260-276. Dennoch entsprach seine Haltung gegenüber 
den Juden den zeitüblichen judenfeindlichen theologischen Grundmustern. Vgl. 
FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 53. — Zu Menasseh vgl. S. 252. 

8z MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser. — Vgl. auch die von MÜLLER in seinem 
Literaturverzeichnis angeführten Werke von Menasseh Ben Israel, nämlich Concilia-
tor sive de convenientia locorum scripturae quae pugnare videntur, Problemata de crea-
tione, De resurrectione mortuorum und Libri tres de Termino Vitae.MüLLER,Judaismus, 
Literaturregister, nach 5.1490. — Möglicherweise war es dieser Hamburger Pastor, der 
sich auch mit dem portugiesisch-jüdischen Arzt Abraham Farrar in Amsterdam, einem 
Cousin des oben erwähnten David Farrar, über Religionsfragen auseinandersetzte. Vgl. 
STUDEMUND-HALüVY, Sprachverhalten und Assimilation, S. 286; CECIL ROTH, A Life 
of Menasseh Ben Israel. Rabbi, Printer, and Diplomat, Philadelphia 1934, S. 117; Farrar, 
geboren um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert in Oporto, ging nach Amsterdam 
und wurde dort zu einem überzeugten Anhänger des Judentums. Er war befreundet mit 
Menasseh Ben Israel und war, so ROTH, „on friendly terms with Johannes Müller, the 
learned theologican, with whom he entered into abstruse discussions upon Christian 
religion". Ebd., S.117. Belege für diese Kontakte gibt ROTH nicht an; „Abraham Farrar, 
Arzt aus Oporto, verfaßte in Amsterdam ein portugiesisches Kompendium des Mosai-
schen Gesetzes und diskutierte freundschaftlich mit dem Hamburger Theologen 
Johannes Müller über das Christentum." So beschreibt WOLFGANG PHILIPP diesen 
Kontakt, ebenfalls ohne einen Beleg zu geben. Vgl. DERB., Spätbarock und frühe Auf 
klärung. Das Zeitalter des Philosemitismus, in: Rengstorf/von Kortzfleisch (Hrsg.), Kir-
che und Synagoge, Band I. S. 23-86, hier S. 27; in den Hamburger Quellen findet sich, 
soweit bekannt, kein Hinweis auf diesen Kontakt MÜLLERS zu Abraham Farrar. 

83 MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser; Literaturregister, nach 5.1490. — Zur Be-
deutung der Schriften R. Kimchis und Maimonides für das jüdisch-christliche Ver-
hältnis siehe ERWIN J. ROSENTHAL, Jüdische Antwort, in: Rengstorf/von Kortzfleisch 
(Hrsg.), Kirche und Synagoge, Band 1, S. 3o7-362, hier S. 318 ff., 323 if. — In MÜLLERS 
Verzeichnis sind vier ungedruckte Manuskripte aufgeführt, das oben erwähnte Collo-
quium Theologicum Rabbini Lusitani cum Theologo Christiana Abrahamo, Mittelburgi 
und das Scriptum Anonymum cujusdam Rabbini contra Trinitatem in lateinischer Spra-
che sowie, ebenfalls schon genannt, R. ISAAC BEN-ABRAHAMA Chissuk Hahmuna seu 
confirmatio Fidei cum glossis R. Gabrielis Ben-Aaron und R. ISAAC BEN-ABRAHAM Ti-
ber contra Nov. Test., zu diesen letztgenannten Schriften ist notiert, beide seien in „He-
breischer Hispanischer Sprache übersetzt". Auch DAVID COHEN DE LARAS De conve-
nientia vocabulorum Rabbinicorum cum Graecis, das 1668 unter dem Titel Lexicon 
Thalmudico gedruckt erschien, stand MÜLLER — wohl als Manuskript — zur Verfügung. 
Vgl. MÜLLER, Judaismus, Literaturregister, nach S.1490; dem Lexicon Thalmudico bei-
gefügt ist eine Liste der „Fautores" DE LARAS, die wohl als Subskribenten die Veröf-
fentlichung dieses Werkes finanziell ermöglichten. Bei diesen handelt es sich bemer-
kenswerterweise überwiegend um christliche Gelehrte; in dieser Liste finden sich u. a. 
auch die Namen von JOHANNES MÜLLER, von Esdras Edzardi und seinem Mitarbeiter 
Eberhard Anckelmann, von Georg Gentius, Nicolaus Langerhans, Vincent Placcius, 
Philipp Jacob Spener, Johann Christoph Wagenseil. Vgl. VAN ROODEN/WESSELIUS, Two 
early cases, S.121 ff.; zu Edzardi und Anckelmann vgl. S. 310-311.; zu Gentius vgl. 
S. 197-199; zu Langerhans vgl. S. 285; zu Placcius vgl. 5.157 Anm. 247; zu Spener vgl. 
S. 289; zu Wagenseil vgl. S. 344. 

84 MÜLLER, Judaismus, Literaturregister, Register der Schriften bekehrter Rabbiner und 
anderer Juden, nach S.1490. Insgesamt sind elf Schriften angeführt. Ebd., Literaturre- 
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gister, Register der Schriften bekehrter Rabbiner und anderer Juden, nach S. 1490. — Zu 
Ernst Ferdinand Hessen vgl. auch S.159. 

85 Das geht aus den beiden Vorreden hervor. Vgl. MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den dä-
nischen König, Vorrede an den Leser. — FRIEDRICH widerspricht hier zu Recht G. MÜL-
LER, der der Auffassung ist, daß JOHANNES MÜLLER mit seinem Judaismus in erster Li-
nie missionarische Ziele verfolgte. G. MÜLLER hält diesen Hamburger Prediger für ei-
nen dialogbereiten Missionar und verkennt dabei, daß die Orthodoxie dieses Pastors ei-
nem gleichberechtigten christlich-jüdischen Dialog entgegenstand. Vgl. G. MÜLLER, 
Christlich-Jüdische Religionsgespräche, S. 517-518; vgl. auch FRIEDRICH, Zwischen Ab-
wehr und Bekehrung, S. 81; zu JOHANNES MÜLLERS apologetischer Intention siehe auch 
ISRAEL, European Jewry, S. 78. 

86 MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den dänischen König; „[d]ie vornehmste Ursache 
warum sie geduldet werden / ist die Hoffnung / welche man hat zu ihrer Bekehrung". 
Vgl. ebd., S. 1391. 

87 Vor allem das elfte Kapitel des Briefes Paulus an die Römer zog MÜLLER hier heran. 
Vgl. ebd., Vorrede an den dänischen König; siehe dazu auch FRIEDRICH, Zwischen Ab-
wehr und Bekehrung, S. 8o-81. 

88 Die Juden sollten dazu angehalten werden, diese „Sermones" anzuhören. Vgl. MÜLLER, 
Judaismus, Vorrede an den dänischen König. 

89 Ebd., Vorrede an den dänischen König; zur Lage damaliger Konvertiten aus dem Ju-
dentum vgl. AGETHEN, Bekehrungsversuche, S. 65-94; siehe dazu auch S. ror, 257-262, 
310-314; zum Diskurs der damaligen lutherischen Orthodoxie vgl. FRIEDRICH, Zwi-
schen Abwehr und Bekehrung, S. 81. 

90 MÜLLER, Judaismus, S .1385ff .; Zitat S.1391. — Eingeleitet wird dieses zweite Buch von 
dem Versuch MÜLLERS, die Juden als Gotteslästerer zu entlarven. Dazu zog er die ein-
schlägige antijüdische christliche Literatur heran, u. a. BUXTORFS Synagoga Judaica, vor 
allem aber die oben erwähnte Konvertitenliteratur. Vgl. ebd., S.1385-1389. — Danach 
sprach sich der Autor grundsätzlich für die Judenduldung aus, was er mit folgenden Ar-
gumenten zu rechtfertigten suchte: I. wegen der biblischen Bekehrungsverheißungen; 
2. weil sie unter Christen lebend gezwungen werden könnten, sich ihrer angeblichen 
Lästerungen zu enthalten, und weil Gott sie zwar gestraft, aber nicht ausgerottet habe; 
3. weil Jesus selbst ein geborener Jude war; 4. wegen des Nutzens, den die Christen aus 
den Juden — als Exempel der göttlichen Wahrheit und Gerechtigkeit und als „fleissige 
Auffseher der Ebreischen Bibel", als „Bibliothecarii Christianorum" — ziehen könnten; 
5. weil Kirchenväter und Kaiser sie duldeten. Vgl. ebd., 5.1389-139o. 

91 Vgl. ebd., S.1385 ff. — Die elf Kapitel tragen folgende Überschriften: r. ,,Von der Jüden 
Wohnung", ebd., S. 1385-1395; 2. ,Yon der Jüden Häusern", ebd., S.1395-1402; 3. ,Von 
der Jüden Kinder=Tauffe", ebd., S.1402-1413; 4. ,Yon der Jüden Synagogen", ebd., S. 
1414-1433; 5. ,Von den Jüden-Erzten", ebd., S.1434-1458; 6. ,;Von der Jüden Wucher", 
ebd., S.1458-1473; 7. ,Von der Jüden Knechten und Mägden", ebd., S.1473-1482; 8. 
,Von der Jüden Eid", ebd., S.1482-1485; 9. ,;Von der Jüden Kauffmannschafft", ebd., 
S. 1485-1487; 10. „Von der Jüden Büchern", ebd., S.1487-1489; Ix. ,Vom Gebrauch der 
Jüdischen Cabbala", ebd., S.1490. Im folgenden werden diese Kapitel geordnet nach 
Sachzusammenhängen referiert. 

92 Zur Übereinstimmung von MÜLLERS Ausführungen mit der damaligen lutherischen 
Orthodoxie vgl. FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 8z. — Wohl im Blick 
auf die Spezifika der portugiesischen Juden in Hamburg widmete sich MÜLLER z.B. in 
besonderer Ausführlichkeit dem Problem der Konsultation jüdischer Ärzte durch Chri-
sten, ebenso dem Synagogenverbot sowie den bei der Vermietung von Häusern an Ju-
den von Christen zu beachtenden Modalitäten. Vgl. dazu die vorherige Anm. sowie die 
folgenden Ausführungen. 
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93 	MÜLLER, Judaismus, S. 87-1384; siehe auch die Inhaltsangabe bei FRIEDRICH, Zwi- 
schen Abwehr und Bekehrung, S. 74; vgl. dazu ebenfalls S. 6o-68, 95,  99-501, L6o. — 
Zur theologischen Bewertung der Juden durch die lutherische Theologie vgl. G. MÜL-
LER, Protestantische Orthodoxie, S.468-485; zur Relevanz von Christologie, Messia-
nität und Trinität für das Verhältnis der lutherischen Orthodoxie zu den Juden siehe 
auch FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 3o-36. 

94 MÜLLER widmete dem Synagogen- und Schulverbot ein Kapitel, in dem er ausführ-
lich darlegte, daß die Ausübung der jüdischen Religion eine in der Bibel von Gott ver-
botene abergläubische und falsche Praxis sei. Sie zu dulden hieße, sich dieser Sünde 
teilhaftig zu machen. Vgl. MÜLLER, Judaismus, S.1414-1421. 

95 	Ebd., S.1424-1432; vgl. auch S. 231-232, 234, 243-244; vgl. auch GRAETZ, Geschichte 
der Juden, Band to, S. 2i. 

96 	MüLLER,Judaismus, S.1424, 1425, 1427, 1428. Zitate S.1428, 1427. Besonders Zitate aus 
dem Johannesevangelium und den Johannesbriefen dienten MÜLLER hier (und auch 
sonst) als biblische Belege des angeblichen Un- und Aberglaubens der Juden. Dazu 
gehörte z.B. der Vers 2.3 aus dem fünften Kapitel des Johannesevangeliums„Wer den 
Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht [...1", oder der 23. Vers aus dem 15. Kapitel 
des Johannesevangeliums„Wer den Sohn haßt, haßt auch den Vater [...I", sowie der 
neunte Vers aus dem zweiten Johannesbrief„Wer nicht bleibt in der Lehre Christi, der 
hat keinen Gott [...]". Vgl. ebd., S.1425, 1427; zur Darstellung der Juden im Neuen 
Testament vgl. KARL HEINRICH RENGSTORF, Das neue Testament und die nach-
apostolische Zeit, in: Ders./von Kortzfleisch (Hrsg.), Kirche und Synagoge, Band s, 
S. 23-83. 

97 	MüLLER,Judaismus, S. 1425, 1426; außerdem war für MÜLLER die entscheidende Frage 
nicht, „was die Juden wissen oder nicht wissen / sondern was sie wissen sollen". Ebd., 
S.14.26. 

98 	Ebd., S.1429; MÜLLER begründete das u. a. damit, daß die Christen „in der heiligen 
Tauffe ihrem Erlöser zugesaget / ihn zu lieben / zu ehren / und alles das jenige / was 
seines Namens Ehre zuwider läuffet / zu verhindern: ob nu gleich den Feinden des 
Creutzes Christi eine andere Zusage darüber geschehen wäre / man wolte ihnen ihre 
Synagogen frey geben / welche Zusage der ersten / die in der heiligen Tauffe gesche-
hen / zuwider läuffet / dennoch gehet die erste Zusage [...] für / und soll die andere 
durchaus nicht gehalten werden". Vgl. ebd., S.1430. 

99 Vgl. dazu S.171, 174. 
I00 MÜLLER, Judaismus, S. 1430. 
IOI Ebd., 5.1431. — In dieselbe Richtung zielte MÜLLERS folgende Äußerung: „Mie viel 

schöne Länder und Städte haben florieret / ehe die Juden dahinkommen seyn." Ebd., 
S. 143o. 

toz Vgl. dazu S. 218-253. 
103 FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 82, 50-52. 
104 MÜLLER, Judaismus, S.1391. 
Io5 Ebd., S.1487-1489. — MÜLLER nahm mit dieser Frage Bezug auf den Streit zwischen 

dem Konvertiten aus dem Judentum Johannes Pfefferkorn und dem Hebraisten Jo-
hannes Reuchlin um die jüdischen Bücher, der um die Wende des 15. zum 16. Jahr-
hundert stattgefunden und in dem Pfefferkorn sich für und Reuchlin gegen die Ver-
brennung der jüdischen Bücher ausgesprochen hatte. Vgl. ebd., 5.1488; zu Reuchlin 
und seinem Verhältnis zu den Juden vgl. HERZIG/SCHOEPS (Hrsg.), Reuchlin. 

106 Vgl. dazu das dritte Kapitel des zweiten Teils unter der Überschrift ,Von der Jüden 
Kinder=Tauffe". MÜLLER, Judaismus, S.1402-1414. — MÜLLER war ULRICH ZASIUS' 
Schrift Questiones de paruulis Judeorum Baptisandis a communi doctorum assertione 
dissidentes bekannt, die erstmals in Straßburg im Jahr 15o8 gedruckt wurde und in der 
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sich der berühmte Jurist für die Zwangstaufe jüdischer Kinder aussprach. Im Einklang 
mit den lutherisch-orthodoxen Theologen seiner Zeit sprach sich MÜLLER aber ein-
deutig gegen Zwangstaufen aus. Vgl. ebd.; siehe dazu auch FRIEDRICH, Zwischen Ab-
wehr und Bekehrung, S.178 ff.; zu Zasius vgl. KISCH, Toleranz, S. 28-39. 

107 Zum Ghetto vgl. MÜLLER, Judaismus, 5.1395-1397;  zu den Regeln für Hausvermie-
ter ebd., 5.1397-1401. — Aus MÜLLERS Ausführungen zur Hausvermietung ergibt sich, 
daß Juden offenbar höhere Mieten zu zahlen pflegten als Christen. Vgl. ebd., 5.1399; 
zur Bedeutung der Vermietung von Grundeigentum in Hamburg vgl. JÜRGEN EL-
LERMEYER, Zu Handel, Hafen und Grundeigentum Hamburgs im 17 und z8. Jahr-
hundert, in: Ders. und Rainer Postel (Hrsg.), Stadt und Hafen. Hamburger Beiträge 
zur Geschichte von Handel und Schiffahrt, Hamburg 1986 (Arbeitshefte zur Denk-
malspflege in Hamburg 8), S. 58-79. — Das von der Spannung zwischen Bekehrungs-
hoffnung und einer damit verbundenen Annäherung an die Juden und ihrer gleich-
zeitigen Abwehr bestimmte Verhältnis der lutherischen Orthodoxie zu den Juden wird 
an MÜLLERS Vorschlag täglicher christlicher Unterweisung für die Juden einerseits 
und seiner Empfehlung ihrer Ghettoisierung andererseits besonders deutlich. Vgl. 
dazu FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 25. 

108 MÜLLER, Judaismus, 5.1393; zum Gebot für Juden, Zeichen an ihren Kleidern zu tra-
gen, vgl. auch S. 95. 

109 MÜLLER, Judaismus, 5.1394; den Fragen zu jüdischen Eiden ist ein separates Kapitel 
gewidmet. Vgl. ebd., 5.1482-1484; zum jüdischen Eid siehe auch S.167, 344-345• 

II0 MÜLLER, Judaismus, 5.1391, 5392. 
HI Ebd., S.1392, 1393, 1394. — In Anlehnung an E.F.Hessen forderte MÜLLER nicht nur 

ein Schächtverbot, sondern auch ausdrücklich das Verbot für die Juden, nicht ko-
schere Fleischteile an Christen zu verkaufen. Ebd., 5.1394. 

112 Ebd., S.1394; siehe dazu auch S.11-12, 158-160, 238. 
113 	MÜLLER, Judaismus, 5.1393, 1391-- 
514 Ebd., 5.1394, 1392; vgl. dazu auch das Kapitel ,Yon der Jüden Knechten und Mäg-

den", in dem MÜLLER Grund und Ziel des Verbots für Juden, christliche Dienstbo-
ten zu halten, ausführlich erläuterte. Ebd., S.1473-1478. 

115 Ebd., 5.1393; MÜLLER begründete seine Forderung nach Ungleichbehandlung der 
Juden vor Gericht wie folgt: „Es werden hiedurch die Juden gestärcket in ihrem 
Unglauben / sie haltens für ein gewisses Kennzeichen der göttlichen Gnade / daß 
Christen / deren Knechte und Gefangene sie seyn / sollen ihrenthalben ins Gefäng-
nüß geworffen werden." Ebd., 5.1393. — Zur Haltung der Juristen zu den Juden und 
ihrer jurisdiktionellen Stellung vgl. GÜDE, Die rechtliche Stellung. 

116 MÜLLER, Judaismus, S.1393; siehe auch dessen Ausführungen unter der Überschrift 
,yon der Jüden Wucher", in denen er sich mehrfach auf Luther und seine Schrift ,von 
den Juden und ihren Lügen" von 1543 berief. Ebd., S.1458-1472; zu Luthers Vorstel-
lungen zum angeblichen Wucher der Juden vgl. MAURER, Die Zeit der Reformation, 
S. 419-420; zum antijüdischen Stereotyp vom Wucherjuden siehe auch S. 90,174, 226. 

117 MÜLLER, Judaismus, 5.1459. 
118 „Darumb soll man diesen Keyserischen Juden Keysers Recht lassen wiederfahren / und 

nicht gestatten / daß sie Mosaische Juden seyn wollen / welcher nu über 1400 Jahr kei-
ner mehr gewest ist." Vgl. ebd., S.1465. — Deutlich wird hier, daß die angebliche Be-
endigung des ‚alten' Bundes das zentrale Argument der lutherisch-orthodoxen Lehre 
war, den Juden jedes Recht auf ihre Religion abzusprechen. 

i19 Ebd., S.1470. — Die Zinsnahme durch Juden stellte für MÜLLER Sünde, Diebstahl, ja 
Mord dar. Vgl. ebd., 5.1461. 

120 Ebd., S.1466-147o. 
IzI Ebd., S. 459- 
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122 Ebd., S. 146o. — Siehe zu Luthers Vorstellungen zur Wirtschaftstätigkeit der Juden 
auch MAURER, Die Zeit der Reformation, S. 420. 

123 MÜLLER, Judaismus, S.1486; zu DEDEKENS Gutachtensammlung und dem Jenaer 
Gutachten zum „Schiffspart" zwischen Juden und Christen vgl. 5.125; MÜLLER wid-
mete Fragen der „Kauffmannschafft" der Juden einen umfangreichen Abschnitt, wo-
bei er sicherlich die Spezifika der Hamburger Situation im Blick hatte. Vgl. MÜLLER, 
Judaismus, S.1485-1487. 

124 MÜLLER, Judaismus, S.1434-1458; ebd., S.1434-1449 finden sich die Gutachten; ebd., 
5.1450-1458 MÜLLERS Stellungungnahme. In den einführenden Bemerkungen zu die-
sem Kapitel berichtete er von vielen Anfragen seiner Zuhörer zur Frage der Konsulta-
tion jüdischer Ärzte im Krankheitsfall sowie auch davon, daß er diese Frage in seinen 
Predigten behandeln würde. MÜLLER, Judaismus, 5.1434.  —Vgl. grundsätzlich zur Pro-
blematik der Konsultation jüdischer Ärzte durch Christen 5.172-173. 

125 MÜLLER, Judaismus, S.1434• 
126 Ebd., S.1451-1452. 
127 Ebd., 5.1452. 
128 MÜLLER, Judaismus, S.1454; vgl. dazu auch die seinerzeit geläufige Geschichte um den 

Herzog Albrecht von Sachsen und dessen Begegnung mit einem jüdischen Arzt im 
Jahr 1543, in der ein „Knopff [...] mit seltzamen chraracteribus", die angeblich eine 
schützende Wirkung hatten, eine Rolle spielte. Siehe dazu ROHRBACHER/SCHMIDT, 
Judenbilder, 5.169. 

129 Zu diesem Bild, in dem die Juden als Komplizen des Teufels gebrandmarkt wurden 
und das von Luther tradiert wurde, vgl. ebd., 5.169 ff.; siehe dazu auch S. 64,172. 

13o MÜLLER, Judaismus, S.1490; siehe auch dessen Ausführungen zur Kabbala ebd., Pro-
legomena, S.48-58. Dort kolportierte er auch die, wie er sagt, wohlbekannte Ge-
schichte, daß „ein Jude mit Solcher Cabbala ein groß Fewer geleschet" habe. Zu die-
ser Legende vgl. ROHRBACHER/SCHMIDT, Judenbilder, S.17o. — ,Wir Christen brau-
chen Cabbala fürnemlich darumb / daß wir die Juden damit überzeugen und eintrei-
ben können, als welche mit Cabbalistischen speculationibus viel eher als mit hellen 
Gründen und Sprüchen der Schrift können gewonnen werden." So argumentierte 
MÜLLER für die Kabbala. Vgl. ebd., S. 58. — Zur Kabbala allgemein vgl. Encyclopaedia 
Judaica, Volume io, S.489-653; Neues Lexikon des Judentums, S. 248-249. — Zu MÜL-
LERS Kabbalaverständnis siehe FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 69. 

131 Vgl. dazu S.11-12.  
132 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 32, 16.50.5648. 
133 „Rationes undt Ursachen warumb ein Ehrw. Ministerium dieser Kirchen für nötig er-

achtet die Profession der hebräischen Sprache im Gymnasio zu bestellen", undatiert 
in StAH, Ministerium, III A se, BI. 1459-1460. — Zur Datierung sowie zur Autoren-
schaft MÜLLERS vgl. die spätere Notiz Michael Richeys zu einer Abschrift dieser „Ra-
tiones" StAH, Akademisches Gymnasium, C (Abschriften Handakte Richey), Bl. 66. 

534 StAH, Ministerium, III A Je, Bl. 1459. MÜLLER argumentierte, zugeschnitten auf die 
zumeist kaufmännisch orientierten Hamburger Bürger, u. a. auch damit, daß der He-
bräischunterricht bereits im Gymnasium den Studenten in ihrem Studium „merckli-
che", nämlich zeitliche und damit materielle Vorteile bringen würde. Vgl. ebd. 

535 BURNETT, From Christian Hebraism, S. 2. 
136 ZU GUTBIER vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 3, S. 33; BEHRMANN, Hamburgs Orien-

talisten, 5.32-34. Von GUTBIERS umfangreicher Bibliothek ist ein Auktionskatalog 
aus dem Jahr 1679 überliefert. Vgl. SuB, 3 in Scrin A/1936. 

137 AARON L. KATCHEN, Christian Hebraists and Dutch Rabbis. Seventeenth Century 
Apologetics and the Study of Maimonides' „Mishneh Torah«, Cambridge, Massachu-
setts und London, England 1984, S. 263. — Zu Gentius vgl. auch JÖCHER, Allgemeines 
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Gelehrten-Lexikon, Teil z, Leipzig 1750 (unveränderter Nachdruck), S. 92.5 ff.; siehe zu 
diesem Gelehrten aber vor allem AUGUST BEYER, Historiam vitae, fatorumatque me-
ritorum Georgii Gentii. Dhama-Saxonis. Consiliarii Electoralis Saxonici, Viri Lingu-
arum turn Orientalium turn Occidentalium Peritissimi Literati Intellectissimi. Ex Au- 
tograhis collegit, digessit, edidit 	Dresden und Leipzig 5733. — Zur Beziehung Gen- 
tius' zu Schelhammer vgl. ebd., S. IoI; siehe dazu auch den Brief Gentius' an Schel-
hammer vom 31.5.1655 in SuB, HS, Sup.Ep. 95, 16. — Zu David Schelhammer 
(1629-1693), einem Sohn Sigismund Philo Schelhammers, der 1679 Hamburger 
Stadtbibliothekar wurde, vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 6, S. 504. 

138 Auf diese Möglichkeit weist KATCHEN hin. Vgl. DERB., Christian Hebraists, S.26I. 
139 GENTIUS' Historica Judaica erschien im Juli 1651. Vgl. KATCHEN, Christian Hebraists, 

S. 247, 263. 
140 Zu einem Konvent der Geistlichen im November 1651 heißt es im Protokoll u. a.: ,Was 

von dehm Buche Schevet Juda zu halten, welches neulicher Zeit von Gentio ist hir-
her gesendet und Senatus dediciret worden?" Vgl. StAH, Ministerium II z (Konvents-
protokoll des Seniors Müller), BI. 96-97, November 1651. — Der Brief GROSSES ist 
ediert bei BEYER, Historiam vitae, S. 99-102. Daraus geht hervor, daß GROSSES of-
fenbar auch von der Kanzel geübte Kritik an Gentius in Amsterdam Empörung her-
vorgerufen hatte. Vgl. ebd. 

141 BEYER, Historiam vitae, S. mo, 101. 
142 KATCHEN, Christian Hebraists, S. 247-254. 
543 KATCHEN, Christian Hebraists, S. 263-265; BEYER, Historiam vitae, S.Ioo, 101. 
144 KATCHEN, Christian Hebraists, S. 265. 
145 Ebd., S. z66; BEYER, Historiam vitae, Sao'. „Judaei hic loci exultant [...]", schrieb 

GROSSE. Vgl. ebd., S. mi. — Vgl. zu den Ereignissen der Jahre nach 1650 und der geist-
lichen Forderung nach einem „christlichen Rabbi" S. 253-255. 

146 Siehe zum Synkretismus-Streit (1646-1686), der sich zwischen den Helmstedter „Ire-
nikern" und den kursächsischen und ostpreußischen „Zeloten" abspielte, RGG, 3. 
Auflage, Band 6, S. 563. — Zu Calixt vgl. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexi-
kon, Band x, S. 861-863. 

147 MÜLLER, Absolutum Decretum, Hamburg 1695. 
148 Das Schreiben Calixts vom 30.4.1652 findet sich in StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 

Vol. Ia (Kontroversen mit auswärtigen Theologen 1652-1735), BI. 1-3. 
149 StAH, Ministerium II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 106, 9. 9. 5652. —

Vgl. zu Calixts neuem Ansatz auch FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, 
S. 64. 

150 Ebd., S. 64. 
151 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 106-111, Zitate 

BI. io6, uo. 
552 Zu Breckling (1629-1711) vgl. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band r, 

S. 736-737. Breckling machte vor allem die Pfarrer verantwortlich für Mißstände im 
Christentum. Ihnen warf er Gottlosigkeit und antichristliche Heuchelei vor und auch, 
daß sie Gott nur äußerlich dienen würden, tatsächlich aber geizig, hochmütig, unor-
dentlich, wucherisch, ehrgeizig, zänkisch, eifersüchtig und ungerecht seien. Vgl. ebd., 
S. 736-737; Brecklings Schreiben an die Hamburger Geistlichen vom 26. 5. 1661 vgl. 
StAH, Ministerium, III A le, BI. 267; Brecklings kirchenkritisches Manuskript siehe 
SuB, HS, Cod. Theol. 1894 („Mystica variorum Auctorum MSS" / „ex BibliotecaWol-
fiana"), BI. 187 ff. Darin finden sich auch etliche an Breckling gerichtete Briefe, u. a. 
einer des seinerzeitigen Superintendenten in Windheim und späteren (seit 1684) Pa-
stors an St. Nikolai in Hamburg Johann Heinrich Horb vom z. 8.1682, der dessen 
enge freundschaftliche Beziehung zu Breckling belegt. Horb wurde 1694 in Hamburg 
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seines Amtes entsetzt. Vgl. ebd., Bl. 271; vgl. zu Horb S. 290. — Zu Breckling vgl. auch 
ARNOLD, Unpartheyische, Teil 3, 5.143 ff. Mit ARNOLD wie auch mit Spener stand 
Breckling in Briefkontakt. Vgl. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, 
S. 736-737. — Zitate vgl. ARNOLD, Unpartheyische, Teil 4, S. 944,  950. 

153 	Ebd., S. 927 ff.; siehe dazu auch — mit deutlicher apologetischer Tendenz für die 
damalige etablierte Kirche — MÖNCICEBERG, für den das Handeln der Studenten „un-
ziemliches Benehmen" war, sie „Abtrünnige" waren, die es „[d]em Ministerium be-
sonders zur Pflicht [machten], auf die Reinheit der Lehre zu halten". Vgl. MÖNCKE-
BERG, Geschichte, S. 293; einer der Studenten, Johann Christoph Holtzhausen, machte 
als Geistlicher eine beachtliche Karriere, denn er wurde 1675 vom Großen Kurfürsten 
von Herford nach Berlin berufen. Vgl. HANS BRUHN, Die Kandidaten der hamburgi-
schen Kirche von 1654 bis 1825. Album candidatorum, Hamburg 1963 (Die hamburgi-
sche Kirche und ihre Geistlichen seit der Reformation 3), S. 335• 

154 Heinrich Müllers Kritik ging dahin, daß das damalige Christentum oft zu stark an 
Äußerlichkeiten orientiert sei. Vgl. dazu HELGE VON DER WIEDEN, Die Kandidatur 
des Rostocker Theologen Heinrich Müller fair das Hauptpastorat an der Hamburger 
Katharinenkirche, Sonderdruck aus: Carolinum, Historisch-literarische Zeitung, 74 
(1976), S.41-44; vgl auch BRECHT u. a. (Hrsg.), Geschichte des Pietismus, 5.176. — Mit 
den Studenten Döhring und Holtzhausen stand Heinrich Müller 1662/1663 in brief-
lichem Kontakt. Vgl. ARNOLD, Unpartheyische, Teil 4, S. 935-937- 

155 [JOHANNES MÜLLER], Quäcker=Grewel. Das ist Abscheuliche / aufftürerische / ver- 
damliche Irthumb der Neuen Schwermer / welche genennet werden Quäcker 	Auff 
Anordnung Eines Edlen Hochweisen Raths der Stadt Hamburg. Den Einfältigen zu 
treuherziger Warnung kützlich gefasset /gründlich wiederleget / und in Druck gegeben 
Durch Etliche hierzu verordnete deß Ministerii in Hamburg, o.O. 166r [SuB Scrin 
Aho82]. — Zu dieser Schrift MÜLLERS vgl. auch MÖNCKEBERG, Geschichte, S. 292. 

156 [MÜLLER], Quäcker=Grewel, Vorrede. Darin berichtete der Autor, daß eine Quäker-
versammlung, bei der sogar eine Dirne öffentlich gepredigt habe, ihm den Anlaß ge-
geben habe, diese Schrift zu verfassen. Ebd., Vorrede. —166o konstatierte MÜLLER in 
seinem Protokoll, daß die Quäker in England großes Unglück gestiftet hätten. Vgl. 
StAH, Ministerium, II z (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 23o, um 166o. 

157 Zu den Mennoniten vgl. WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 5o. — Zur Abwehr der Quäker 
und Mennoniten in Hamburg in den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts vgl. StAH, 
Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 4 Vol. la (Varia betr. Menonisten, Wiedertäufer, Pietisten 
und andere Fanatici). — Vgl. zur Beziehung der Quäker zum Judentum RICHARD H. 
POPKIN, Christian Jews and Jewish Christians in the 17th Century, in: Ders./Weiner 
(Ed.), Jewish Christians and Christian Jews, S. 57-72, hier S.63-68. Die Quäker sa-
hen sich selbst als „internal Jews". Ebd., S. 67. 

158 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. tot (1652), Bl. 
141 (1654), Bl. 167 (1656), Bl. 196 (1658), BI. 212 (1659). 

159 Ebd., Bl. 77 (Ende 165o). — Zu Hamburgs wachsender Bedeutung als Pressezentrum 
vgl. WHALEY, Religiöse Toleranz, S.23. 

16o StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 155, 1655. —Auch 
in den Niederlanden und in Frankreich löste das Buch einen Skandal aus, sein Ver-
kauf wurde verboten, in Frankreich wurde es sogar verbrannt. Der in Bordeaux gebo-
rene De LA PEYRERE war marranischer Abstammung. De LA PEYRERES Werk Du Rap-
pel des Juifi hatte auch die Aufmerksamkeit Menasseh Ben Israels erregt. Vgl. 
SCHOEPS, Barocke Juden, S.18-2o; POPKIN, Christian Jews, S. 62; ISRAEL, European 
Jewry, S. 209. — 1679 stand dieses Buch in Hamburg zum Verkauf, und zwar im Rah-
men der Versteigerung der Bibliothek des verstorbenen Mediziners und vormaligen 
Rektors und Professors am Akademischen Gymnasium Michael Kirsten. Vgl. Catalo- 
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gus Librorum, VCL. Michaelis Kirstenii 	auctio 	26. 5. 1679, Hamburg o.J. 
[SuB 2 in Scrin A/1936]. 

161 	SCHOEPS, Barocke Juden, S.15 ff.; Zitat ebd., S.A. 
162 Ebd., S.19-20. 
163 Nach ARNOLD, Unpartheyische, Teil 3, S. 51, lautet der vollständige Titel: PAUL FEL-

GENHAUER, Bonum Nuncium Israelis oder Frohe Botschaftftir Israel vom Messias, daß 
nämlich die Erlösung Israels aus allen Nöten, seine Befreiung aus der Gefangenschaft 
und die ruhmreiche Ankunft des Messias nahe sei, zum Trost ftir Israel aus den heiligen 
Schriften des Alten und Neuen Testaments von einem Christen, welcher ihn mit den Ju-
den erwartet, Amsterdam 1655. Zu FELGENHAUER vgl. 5.134, 212. 

164 StAH, Ministerium, III A Ie, BI. 83, 22. 6. 1653- 
165 SCHOEPS, Barocke Juden, S. 26. — FELGENHAUER schrieb sein Werk unter dem Ein-

druck der im Kreis um Menasseh Ben Israel verbreiteten Überzeugung, daß die An-
kunft des Messias nahe sei. Vgl. POPKIN, Christian Jews, S. 62. — Zur Beziehung zwi-
schen Menasseh Ben Israel und FELGENHAUER siehe auch ROTH, A Lift, 5.154, 156. 

166 Im Gegensatz zu seinem antijüdischen Engagement im übrigen schwieg auch MÜL-
LER in seinem Protokoll von den Ereignissen um den Pseudo-Messias Sabbatai Zwi. 
Im Jahr 1666 verfertigte MÜLLER nur einige kurze Einträge, die meist Pastorenwah-
len und andere kirchliche Interna betrafen. Vgl. StAH, Ministerium II 2 (Konvents-
protokoll des Seniors Müller), BI. 296-298. — Siehe zur Reaktion der Juden in Harn-
burg auf Sabbatai Zwi S. 212-213. 

167 Zu Sasportas vgl. S. 213. — JOHANN JACOB SCHUDT war in den achtziger Jahren Schüler 
des Orientalisten Esdras Edzardi in Hamburg. Edzardi berichtete seinen Schülern von 
den Ereignissen um den Pseudo-Messias Sabbatai Zwi, vor allem davon, daß er im Jahr 
1666 von Manuel Teixeira, aber auch von christlichen Kaufleuten die neuesten Nach-
richten erfahren habe. Vgl. JOHANN JACOB SCHUDT, Jüdische Merckwürdigkeiten. Vor-
stellende Was sich Curieuses und denckwürdiger in den neuem Zeiten bey einigen 
Jahr=hunderten mit denen in alle IV Theile der Welt / sonderlich durch Teutschland / 
zerstreuten Juden zugetragen. Sammt einer vollständigen Franckfiirter Juden=Chronick 
1.-1 Teil 1 und 2, Franckfurt und Leipzig 1714, Teil 2, S. 	— Zu den Reaktionen 
christlicher Zeitgenossen auf die Nachrichten von Sabbatai Zwi im allgemeinen vgl. 
FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 95. 

168 Im Januar wurde im Nordischen Mercurius die Legende von einem Aufstand der Ju-
den gegen die Türken veröffentlicht. Der erste Bericht über Sabbatai Zwi aus Smyrna 
datiert vom März. Vgl. Nordischer Mercurius. Welcher Wöchentlich kürtzlich entdecket 
was mit den geschwindesten Posten an Novellen eingekommen ist, 1666 [SuB Scrin 
A/166], S.16 ff. (Januar); S.159 ff: (März). — Zum Nordischen Mercurius, der seit An-
fang der sechziger Jahre des 17. Jahrhunderts anfänglich monatlich und später 
wöchentlich von Georg Greflinger herausgegeben wurde, vgl. CARSTEN PRANGE, Die 
Zeitungen und Zeitschriften des 17 Jahrhunderts in Hamburg und Altona. Ein Beitrag 
zur Publizistik der Frühaufklärung, Hamburg 1978 (Beiträge zur Geschichte Ham-
burgs 13), 5.125ff., besonders 5.130. — Auch andere Zeitungen berichteten über Sab-
batai Zwi. Vgl. dazu CHRISTIANE AHRENS, Sabbatai Zwi (1626-1676). Untersuchun-
gen zu einer messianischen Bewegung und ihrer Rezeption in deutschsprachigen, zeit-
genössischen Quellen, Staatsexamensarbeit Hamburg 1979, S. 62 ff. 

169 Ebd., S. 62 ff. 
170 SCHUDT, Jüdische Merkwürdigkeiten, Teil 2, S.47. 
171 	KELLENBENZ, Sephardim, S.155, 41; KAPLAN, The Place of Herem, S. 64; die Zahlen- 

angabe für 1652 stammt aus einem Inquisitionsbericht. Vgl. STUDEMUND-HALhVY, 
Biographisches Lexikon, S. 32-33. 

172 KELLENBENZ, Sephardim, S• 45 ff.; DANIEL MAURICE SWETCHINSKY, The Portuguese 
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Jewish Merchants of Seventeenth-Century Amsterdam: A Social Profile, Brandeis Uni-
versitiy Ph.D. 1980, S. 120; siehe dazu S. 253-276. 

173 SWETCHINS1CY, The Portuguese, S.120. 
174 Seit 1641 konnten die niederländischen Kaufleute wieder portugiesische Häfen anlau-

fen. Da die niederländischen Schiffe leistungsfähiger waren, kam der Schiffbau für 
den Iberienhandel in Norddeutschland praktisch zum Erliegen. Der Import von Salz 
aus Portugal nach Nordeuropa gelangte zum größten Teil wieder in die Hände Am-
sterdamer Kaufleute. Im Handel mit dem südlichen Spanien blieben die hansischen 
und englischen Kaufleute zwar noch vorherrschend, aber nach der Aufhebung des spa-
nischen Embargos gegen die Niederlande im Jahr 1646 obsiegte der niederländische 
Iberienhandel wieder schnell gegenüber der hansischen und englischen Konkurrenz. 
Vgl. dazu JONATHAN I. ISRAEL, Empires and Entrepots. The Dutch, the Spanish Mon-
archy and the Jews, 1585-1713, London 1990, S. 237; DERS, The Dutch Republic, S. 339; 
DERS., Spain and the Dutch Sephardim, 5. 24. 

175 LOOSE, Das Zeitalter, S.331; KELLENBENZ, Sephardim, 5.155. 
176 Der Handel der niederländischen Sefarden wuchs nach 1646 sogar schneller als der 

niederländische Handel insgesamt. Vgl. ISRAEL, Spain and the Dutch Sephardim, 
S. 2.8—z9; KELLENBENZ, Sephardim, S. lo3. 

177 Zu Teixeira und Nunes da Costa vgl. ebd., 5.162 ff., 167 ff.; vgl. auch HERMANN KEL-

LENBENZ, Diego und Manoel Teixeira und ihr Hamburger Unternehmen, in: Zeit-
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 42 (1950, S. 289-352; ISRAEL, Duarte Nu-
nes da Costa; zu Diego Teixeira (Abraham Senior Teixeira alias Diogo Teixeira de 
Samapayo) und Manuel Teixeira (Manoel Teixeira de Samapayo alias Isaac Senior 
Teixeira) vgl. auch STUDEMUND-HAIIVY, Biographisches Lexikon, S. 790-795; zu 
Nunes da Costa siehe S. 135 Anm. 123. 

178 KELLENBENZ, Sephardim, 5.162; DERS., Diego und Manoel Teixeira, S. 299-300, 303; 
siehe dazu auch VON DER HEYDEN-RYNSCH, Christina von Schweden, 5.148, 153, 
157-158. 

179 Ebd., 5.296. 
180 Der Kaiser, der Teixeira des „Crimen Laesae Majestatis Divinae" beschuldigte, betrieb 

das Verfahren gegen ihn von 1648 bis 1649. 1654 kam es zu einer Beruhigung in die-
sem Streit, denn die Teixeiras erhielten ein Generalgeleit für das Reich. In den sechzi-
ger Jahren wurde das Verfahren wiederaufgenommen. Vgl. KELLENBENZ, Diego und 
Manoel Teixeira, S. 297-298, 305-308; vgl. dazu auch den Schriftwechsel zwischen 
dem Hamburger Rat und dem Kaiser in dieser Sache in StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 
Nr. 5 Vol. 6a. — Zu den Teixeiras siehe auch S. 209-210. 

181 KELLENBENZ, Diego und Manoel Teixeira, 5.297, 5.304. — Als Sehenswürdigkeit 
Hamburgs, des „irdischen Paradises", nennt KUNRAD VON HÖVELEN in seiner Stadt-
beschreibung von 1668 auch „des Portugisen Haus in der Neustadt und sonst an der 
Alster / bei dem Damtohr". Vgl. DERS., Der Uhr-alten Deutschen Grossen und des H. 
Röm. Reichs Freien An-See- und Handel Stadt Hamburg 1...] Hoheit / samt allerhand 
I. 	Gedächtnisse / Den Einheimischen / Aus-Ländischen und Reisenden Fremden zur 
Nachsicht entworfen 1...] Lübeck 1668 [SuB A 1953/3643], S. 65. Bei dem von VON 

HÖVELEN beschriebenen Haus in der Neustadt handelte es sich vermutlich um das 
Duarte Nunes da Costas am Krayenkamp, bei dem Haus an der Alster um das der Tei-
xeiras am Jungfernstieg. 

182 ISRAEL, Duarte Nunes da Costa, S. 285-286; KELLENBENZ, Sephardim,S.47, 167-168. 
183 StAH, HS, Nr. 472 a-e (Auszüge aus Sperlings Hamb. Chronik Bd. I-VI, angefertigt 

von Archivar Dr. Beneke — Sperlingsche Chronik), Nr. 4726, Additiones VI., 1641. Nu-
nes da Costa hatte offenbar die to 000 Reichstaler, die der Rat als Belohnung ihm 
hatte geben wollen, mit der Bitte abgelehnt, daß er und seine Familie sich statt des- 
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sen erhoffen würden, „in der Stadt Faveur" zu bleiben. Vgl. ebd., Nr. 4726, Additio-
nes VI., 1641. 

184 Zu diesen Sefarden vgl. S. 138 Anm. 140 und 144; KELLENBENZ, Sephardim, S. 371 ff., 
S. 373 ff.; zu den de Castros siehe S. 138-139. 

185 Zu Rosales vgl. STUDEMUND-HALEVY, Biographisches Lexikon, S. 232-235; HERMANN 
KELLENBENZ, Dr. Jakob Rosales, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 
7 (1956),  S.345—  354, hier S. 346-350; DERS., Sephardim, S.338 ff. KELLENBENZ gibt 
den neuchristlichen Namen dieses portugiesisch-jüdischen Arztes dort mit Manuel 
Bocarro oder Manuel Bocarro Francs an. Vgl. ebd., S. 338. Rosales selbst unterzeich-
nete eine Supplik der portugiesisch-jüdischen Gemeinde vom 4.6.1649 an den Ham-
burger Rat als »Doctry Manuel Bocarrio y Rosales". Vgl. StAH, Senat, Cl.. VII Lit. Hf 
Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 18, 4. 6. 1649- 

186 Zu Rosales als Anhänger des „Sebastianismus" vgl. ANTONIO Joe SARAIVA, Bocarro-
Rosales and the Messianism of the Sixteenth Century, in: Kapla.n/M&houlan/Popkin 
(Ed.), Menasseh Ben Israel and his World, S. 240-243, hier S. 24o. —Vgl. KELLENBENZ, 
Dr. Jakob Rosales, S.347,  351-353; DERS., Sephardim, S.339-343. Zitat ebd., 5.341. 
Wahrscheinlich verließ Rosales im Jahr 1652 Hamburg für kurze Zeit. Vgl. ebd., S. 343. 

187 Vgl. dazu die Schilderung des Gesellschaftskreises, der bei Manuel Teixeira verkehrte, 
bei KELLENBENZ, Diego und Manuel Teixeira,S.312,ff. 

188 Zitiert nach KELLENBENZ, Diego und Manoel Teixeira, S. 297. 
189 Vgl. dazu S. wo, 194-195. 
190 ARNOLD, Unpartheyische, Teil 2, S. 571. 
191 Vgl. dazu S. 218-276. 
192 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 6 (1908), S.1-53; 7 (s9o9), 

S. 159-210; 8 (1910), S. 227-290, 9 (191i), S.318-366; 10 (1912), S. 225-295; 11 (1915), 
S. 1-76; 13 (1920), S. 55-118. 

193 Zur unsicheren Lage der Gemeinde in diesen Jahren vgl. KELLENBENZ, Sephardim, 
S. 48. — Vgl. auch KAPLAN, The Place of Herem, S. 67; vgl. dazu auch CASSUTO, Aus 
dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 6 (1908), S.44, 52; ebd., Jahrbuch 7 (1909), 
S. 207-208. 

194 KAPLAN, The Place of Herem, S. 69-7o. Oft wurde der Bann mit einem „liederlichen" 
Lebenswandel des Betroffenen begründet. KAPLAN weist darauf hin, daß sich dahin-
ter vielleicht oppositionelle Gruppierungen in der Gemeinde verbergen könnten, die 
sich einem Leben nach den jüdischen Gesetzen und Traditionen widersetzten. Vgl. 
ebd., S.77-78. 

195 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 7 (1909), S.184; 8 (1910), S. 239-
- Das vom Gemeindevorstand für Schüler erlassene Gebot, an den ersten Tagen der 
„Landesfeste", Ostern, Pfingsten und Weihnachten, still zu Hause zu bleiben, diente 
wohl auch dem Schutz der Schüler vor christlichen Übergriffen. Vgl. ebd., Jahrbuch 
6 (1908), S. 22. 

196 Ebd., S. 3o; siehe dazu auch S. 255-257. 
197 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch ro (1912), S. 241. — Vgl. dazu auch 

die Klage MÜLLERS in seinem Gutachten von 1649 über solche Vorfälle, S. 237. 
198 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch II, 1916, S. 36-37. 
199 Vgl. z.B. ebd., Jahrbuch 7 (1909), 5.162, 187-188, 204; 8 (1910), S. z6o, 283; 9 (i911), 

S.329; 10 (1912), 5.260, 288, 292; zum Bedenken MÜLLERS vgl. S. 236-2.44; zu den 
Übergriffen bei den Begräbnisfeierlichkeiten für Teixeira vgl. CASSUTO, Aus dem älte-
sten Protokollbuch, Jahrbuch II (1916), S. I; WALLENBORN, Portugiesische Nation, 
S. 127. — Vgl. auch KELLENBENZ, Sephardim, S. 48-49. 

200 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch II (1916), S. 3o. 
201 KAPLAN, The Place of Herem, S. 72; CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahr- 
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buch 7 (1909), S.194; 8 (1910), S. 256. Gegen Denunziationen bei der Inquisition ver-
suchte sich die Gemeinde durch die Androhung von Strafen für nach Portugal rei-
sende Gemeindemitglieder zu schützen. Vgl. KAPLAN, The Place of Herem, S. 68; CAS-
SUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 8 (1910), S. 231. 

202 KELLENBENZ, Sephardim, S.49; CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 
6 (1908), S.3; 7 (19o9), 5.181; 8 (1910), S. 273; to (1912), S. 274; It (1916), S. 25. 

203 FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S. to. — Zur Gemeindeorganisation der 
portugiesischen Juden in Hamburg vgl. BEN-ZION ORNAN PINKUS, Die Portugiesi-
sche Gemeinde in Hamburg und ihre Führung im 17 Jahrhundert, in: Studernund-
Halbe', Michael (Hrsg.), Die Sefarden in Hamburg, Band r, S.3-36. 

204 KELLENBENZ, Sephardim, S.48; CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 
6 (1908), S. 3z, 37. Neben gelegentlichen Geschenken, oft handelte es sich um Scho-
kolade, Zucker oder Konfekt, an Bürgermeister, Senatoren oder Syndici war es offen-
bar üblich, daß die portugiesisch-jüdische Gemeinde einem bestimmten Kreis von 
Staatsbeamten eine jährliche Zuwendung („Annual") zukommen ließ. Vgl. ebd., Jahr-
buch 13 (1920), S. 97. 

205 Ebd., Jahrbuch 10 (1912), S. 295; II, (1916), S. t. 
206 Ebd., Jahrbuch 13 (1920), S. 98-99. Als der Vorstand — offenbar der hochdeutschen Ju-

den — einen Besuch bei dem Pastor abzustatten versuchte, ließ sich dieser verleugnen. 
Vgl. ebd., S. 98-99; vgl. dazu auch S. 240. — HAccIus war der einzige Geistliche, der 
Ende 1669 in Hamburg neu in sein Amt gewählt wurde. Vgl. JENSEN, Die hamburgi-
sche Kirche, S. 212-213. — Zu Isaac da Silva vgl. STUDEMUND-HALFVY, Biographisches 
Lexikon, S. 817. 

207 KELLENBENZ, Sephardim, S.49; WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 93. — Siehe auch CAS-
SUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 13 (1920), S. 84, 85, 88, 92, 93, 108. —
Zum Hauskauf Teixeiras im Jahr 1671 siehe GRUNWALD, Portugiesengräber, S. 29; die 
dort edierte Protestschrift Teixeiras konnte nach der Belegangabe GRUNWALDS bisher 
in den Senatsakten nicht aufgefunden werden. 

208 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 123 ff. Die Ausführungen sind, 
undatiert, ohne Angabe des Verfassers und in lateinischer Sprache verfaßt, den Archi-
valien zur Auseinandersetzung um das Judenregelement von 1650 beigelegt. Sie dürf-
ten daher zwischen 1648 und 1649 entstanden sein. Daß der Autor dem Kreis der por-
tugiesisch-jüdischen Gemeinde entstammen muß, ergibt sich aus dem Inhalt. 

209 Die Handschrift des Schreibers dieses Textes weist erhebliche Ähnlichkeit mit der Un-
terschrift Andrea de Castros unter der bereits erwähnten Supplik der portugiesisch-
jüdischen Gemeinde an den Rat vom 4.6.1649 auf Vgl. ebd., Bl. 18 mit ebd., Bl. 123; 
siehe zur Supplik vorn 4. 6.1649 auch S. 2.05 Anm. 185, S. 232-233. 

210 „A tarnen quaelibet ex modernis synagogis (saltem apud Hebraeos Germanos, Polo-
nos et Turcas) unum supremum sapientem sive Rabinum habent, qui veluti supremus 
Judex populum Theologice, juridice et politice gubernet; et hunc gubernandi modum 
[...], veluti essentia synagogae existimatur, quia si deficiat, jam nomen synagogae non 
meretur; atque in eis circumcisiones et matrimonia celebrari solent. — Hebraei Hispani 
sive Lusitani, huiusmodi synagogas non admittunt, si quidam non Monarchicam, sed 
Democraticam gubernationem meliorem ese semper judicarunt." Vgl. StAH, Senat, 
Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 123. 

zrt Yerum enim vero praeter predictas synagogas sive aedes sacras, particulares oratorias 
domus, intra proprias aedes ä tempore captivitatis Babylonicae, Bibi Cl.anculum 
instituere caperunt, in quibus preces suas ad Deum, optimü Maximum, facere po-
tuissent; quae omnino a praedictis synagogis erant differentes: Si quidem neque illä 
externä aedificy pompä, structurä, saeratione: sed neque hominum concurru ad dis-
putationem, explicationem legis: neque sapientis Rabinive dominio constant: cum 
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simpliciter nihil aliud sint quam, quod in qua-vonungen aedium caenaculo vel cu-
bicülo particulari, et Cl.auso, decem adminus Patres familias conveniant, ut ibidem 
preces, orationes, confessionis suas Deo faciant." Vgl. ebd., Bl. 123. 

212 „Preces et orationes quae in synagogis publicis modernis, vel in nostris privatis cae-
naculis et cubiculis peraguntur, [...] et quamvis omnes examini quantum cunque ri-
goroso subyciantur nihil in eis invenietur, ä quo aliquis offensionem, vel scandalum 
percipere possit: cum neque contra bones mores, neque contra Christianos ipsos num-
que fadem vel Religionem aliquid dicatur: [...1." Vgl. ebd., Bl. 123r. 

213 „Lusitani qui hic habitant, domo oratoria particulari, omnino carere non possunt, 
[...1." Vgl. ebd., Bl. 123r. 

214 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 13 (1920), S. 85. 
215 Ebd., S.104-105. — Zu de Laras Kontakten zu JOHANNES MÜLLER vgl. auch S. 188. — 

1669 berichtete JOHANNES MOLLER in seiner Beschwerde gegen die Juden auch, daß 
„die Synagoge" de Lara verboten habe, ihn aufzusuchen. Vgl. S. 268. 

216 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 13 (1920), S. 104-105. 
217 Vgl. dazu S.187-197, 218-276. 
218 Vgl. dazu 5.310-314. 
219 Zu Menasseh Ben Israel vgl. ROTH, A Life; Box, Hebrew Studies, S. 365 ff.; vgl. auch 

die Beiträge in dem Sammelband KAPLAN/MAcHouLAN/P0PKIN (Ed.), Menasseh Ben 
Israel and his World,• STUDEMUND-HALAVY, Biographisches Lexikon, S. 236. 

220 POPKIN bringt diese Beziehung mit den Begriffen „Christian Jews" und „Jewish Chri-
stians" auf den Punkt. Vgl. DERB., Christian Jews, 5.57-61; siehe dazu auch HENRY 
MgCHOULAN, Menasseh Ben Israel and the World of Non-Jew, in: Kaplan/M6chou-
lan/Poplcin (Ed.), Menasseh Ben Israel and his World, S. 83-97. — Bekanntlich war es 
Menasseh Ben Israels Einsatz mit zu verdanken, daß sich Juden seit 1655 wieder in 
England ansiedeln konnten. Die Annäherung zwischen diesen „Christian Jews" und 
„Jewish Christians" trug zur Ausbildung des Toleranzgedankens bei. Vgl. POPKIN, 
Christian Jews, S. 63 ff., 69; DERB., Introduction, in: Ders./Vanderjagt (Ed.), Scepti-
cism and Irreligion, S. r—II, hier S. 9; zum Chiliasmus vgl. S. 133-134. 

221 SARAIVA, Bocarro-Rosales, S. z4o; ZU FELGENHAUER vgl. S. 134,201-202. 
222 POPKIN, Christian Jews, S. 62; SCHOEPS, Barocke Juden, S. 92-93, 96; SUSANNA AICER-

MAN, Queen Christina of Sweden and Messianic Thought, in: David S. Katz and Jona-
than I. Israel (Ed.), Sceptics, Millenarians and Jews, Leiden u. a. 1990 (Brill's Studies 
in Intellectual History 17), S.142— 160. Möglicherweise finanzierte die Königin den 
Druck von DE LA PEYRERES Prae-Adamitae. Vgl. ebd., 5.149-150; vgl. auch VON DER 
HEYDEN-RYNSCH, Christina von Schweden, S.149; siehe dazu auch S. 201. 

223 Zu den Besuchen der Königin in Hamburg vgl. SCHOEPS, Barocke Juden, S. 104. 
224 Vgl. dazu die lebendige Schilderung der durch Sabbatai Zwi ausgelösten Aufregung 

unter den Juden in Hamburg, die die berühmte Hamburger Jüdin, Glikl bas Judah 
Leib, bisher bekannt unter dem Namen Glückel von Hameln, in ihren Memoiren 
gibt. Die Memoiren der Glückel von Hameln. Autorisierte Übertragung nach der Aus-
gabe des Prof. Dr. DAVID KAUFMANN von BERTHA PAPPENHEIM, Wien 1910, S.74-76; 
zu Glikl vgl. NATALIE ZEMON DAVIES, Drei Frauenleben. Glikl, Marie de l'Incarna-
tion, Maria Sibylla Merian, aus dem Amerikanischen von Wolfgang Kaiser, Darm-
stadt 1996 (Lizenzausgabe der deutschen Erstausgabe Berlin 1996. Englische Ori-
ginalausgabe Harvard 1995); vgl. zu Glikl auch MONIKA RICHARZ (Hrsg.), Die Ham-
burger Kauffrau Glikl. Jüdische Existenz in der Frühen Neuzeit (erscheint Hamburg 
2001). —Vgl. auch GERSCHOM SCHOLEM, Shabtai Zvi und Hamburg, in: Studemund-
Hal6vy (Hrsg.), Die Sefarden in Hamburg. Band 1, S. 201-224, hier besonders S. 207 
ff — Siehe auch Uri KAUFMANN und MICHAEL STUDEMUND-HAIIVY (Bearbeiter), 
Dokumente zur Affaire Shabtai Zvi in Hamburg, in: Studemund-Hal6vy (Hrsg.), Die 
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Sefarden in Hamburg, Band t, S. 225-265; MICHAEL STUDEMUND-HALEVY, Die 
Hamburger Portugiesen zur Zeit der Glikl, in: Richarz (Hrsg.), Die Hamburger Kauf-
frau Glikl (erscheint Hamburg zooi). 

225 SCHOLEM, Shabtai Zvi in Hamburg, S. zo7; zur Verbreitung der Nachricht vom an-
geblichen Messias unter den Christen vgl. auch S. zoz. 

226 KAUFMANN/STUDEMUND-HALEVY (Bearbeiter), Dokumente, S. 228. - Ein Beispiel ei-
nes judenfeindlichen Flugblattes zu Sabbatai Zwi, in dem der „Der Falsche Messias" 
Sabbatai Zwi dem „König der Quacker" James Naylor gegenüberstellt wurde, ist ediert 
bei LIEBE, Das Judentum, S. 74. - Dieses Flugblatt wurde im Zusammenhang mit ei-
ner Schilderung der Ereignisse um den Pseudo-Messias Sabbatai Zwi bereits ediert in 
E[VERHARDUS] G [UERNERUS] HAPPELIUS, Gröste Denckwürdigkeiten der Welt oder so 
genannte Relationes Curiosae. Worinnen dargestellet / und Nach dem Probier=Stein der 
Vernunffi examiniret werden / die vornehmsten Physicalis. Mathematis. Historische 
und andere Merckwürdige Seltzamkeiten /Welche auff dieser Unter=Welt / in der Luffi-
/ auff der See oder Land jemahlen zu finden gewesen / oder sich noch täglich zeigen, 
dritter Theil [...] Hamburg 1687 [SuB Scrin A/1599], S. 21. 

22.7 POPKIN, Introduction, S. 9; SCHOLEM, Shabtai Zvi in Hamburg, S.zo-7-zo9. - Zu 
Sasportas vgl. auch BEHRMANN, Hamburgs Orientalisten, 5.39; zu diesem vgl. STU-
DEMUND-HALEVY, Biographisches Lexikon, S. 777-779, zu Mose Israel vgl. S. 457 
Anm. 171. - Siehe auch die ins Deutsche übersetzten Auszüge aus Sasportas Aufzeich-
nungen zur sabbatianischen Bewegung in KAUFMANN/ STUDEMUND-HALEVY (Bear-
beiter), Dokumente, S. z34-251. 

228 SCHOLEM, Shabtai Zvi in Hamburg, S. 214. 
229 Ebd., 5.118; zu dem Gelehrten Abudiente vgl. auch MEYER KAYSERLING, Moses Gi-

deon Abudiente, in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 
9 MW, S.69-71; BEHRMANN, Hamburgs Orientalisten, S. 39-40; STUDEMUND-
HALEVY, Biographisches Lexikon, S. 229-231. - Zu ABUDIENTES Fin de los Dias siehe 
auch STUDEMUND-HALEVY, Sephardische Bücher, S. 162-163; ICAUFMANN/STUDE-
MUND-HALEVY (Bearbeiter), Dokumente, S. z53-z64, vgl. vor allem die Übersetzung 
dieser Schrift in das Deutsche, besorgt von MICHAEL STUDEMUND-HALEVY, ebd., S. 
258-264. - Zu Mussaphia vgl. S.189. 

23o SCHOLEM, Shabtai Zvi in Hamburg, S. 218-219. 
231 Zur Reaktion der Geistlichen auf die Herausgabe einer „jüdischen" Schrift durch 

Mussaphia vgl. 5.189. 
232 GRAUPE, Die Entstehung, S. 56-57. Allerdings blieben etliche Juden Sabbatianer, da sie 

die Konversion Sabbatai Zwis als Scheinübertritt, als auf dem Weg zur Erlösung not-
wendige „fremdartige Handlung" interpretierten. Vgl. ebd., S. 57-58. - Vgl. auch POP-
KIN, Introduction, S. 9. 

233 

	

	POPKIN stellt ein „developement of a Christian scepticism about Judaism" in der Folge 
der Entlarvung Sabbatai Zwis als Pseudo-Messias fest. Dieses Ereignis bestärkte die 
christliche Überzeugung, daß die Juden unfähig seien, Glaubenswahrheiten zu er-
kennen, sowie die christliche Erwartung, daß die Juden sich zum Christentum be-
kehrten. Vgl. DERS., Introduction, S. 9. 

234 Von 1671 bis 1708 wurden 150 Juden in der Hamburger Michaeliskirche getauft. Vgl. 
FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S.110. Konkrete Anhaltspunkte dafür, 
daß die enttäuschte Messiashoffnung von i666 bei diesen Konversionen eine Rolle 
spielt, gibt es nicht. Vgl. ebd., S.118, izo; siehe dazu S. 311. 

235 Vgl. S. 310-314. 
236 Ihren Ursprung hatte diese Legende offenbar in einer Rede, die Eberhard Anckel-

mann, der wichtigste Mitstreiter Esdras Edzardis, 1675 im Akademischen Gymnasium 
hielt. Nach dieser Legende war es angeblich Edzardi gewesen, der ehemalige Schüler 
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de Laras, der mit dem Rabbiner an dessen Sterbebett Bekehrungsgespräche geführt 
haben soll. Abgesandte der portugiesisch-jüdischen Gemeinde, dreißig ihrer angese-
hensten Mitglieder, so wird es in dieser Geschichte dargestellt, verhinderten dann al-
lerdings weitere Gespräche, und de Lara starb, ohne eine Entscheidung getroffen zu 
haben. Vgl. VAN ROODEN/WESSELIUS, Two early cases, S.I22-123; SCHRÖDER, Lexi-
kon, Band r, S. 556. 

237 Vgl. dazu S.145. — MARWEDELS Mutmaßung, es könne verlorengegangene, juden-
rechtliche Bestimmungen für die aschkenasischen Juden in Hamburg im 17. Jahrhun-
dert gegeben haben, erscheint insoweit irrig, als er sich dabei auf Haarbleichers Hin-
weis auf einen ohne Zustimmung der gesamten Bürgerschaft im Jahr 1650 abge-
schlossenen „Juden-Contract" stützt, denn bei diesem Kontrakt handelt es sich zwei-
fellos um das Judenreglement von 1650 für die portugiesischen Juden. Auch die von 
MARWEDEL als weiterer Beleg angeführte Bezeichnung des judenrechtlichen Gesetzes 
von 1697 als „Revidirte Articuli" kann nicht überzeugen, denn sie ist vermutlich im 
Blick darauf erfolgt, daß diese Artikel ja auch für die portugiesischen Juden gelten soll-
ten und im Hinblick auf diese eine Revision des Judenreglements von 1650 darstell-
ten. Vgl. dazu MARWEDEL, Die aschkenasischen Juden, S.58 Anm. 38; M.M. HAAR-
BLEICHER, Aus der Geschichte der Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg, 2. 
Ausgabe, hrsg. und mit einem Vorwort versehen von H. BERGER, Hamburg 1886, S. 
3; zum Judenreglement von 1650 siehe S. 245-253. 

238 Vgl. dazu S.145, 225-229.; vgl. auch die Supplik der Altonaer Schutzjuden an den Pin-
neberger Amtmann vom 26.9.1649 in StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. sch, Bl. 
8 ff., 26. 9.1649. Darin baten sie den Amtmann um seinen Beistand bei dem Ham-
burger Rat, um das Wohnrecht in Hamburg wiederzuerlangen, und berichteten u. a., 
daß die ausgewiesenen Juden, die nicht Altonaer Schutzjuden waren, sich an andere 
Orte begeben hätten. Vgl. ebd., Bl. 8r. 

239 Vgl. die Schreiben des Pinneberger Amtmannes Stapel vom 8.9. und 4. 10. 1649 sowie 
das Schreiben des dänischen Königs Friedrichs III. vom 29.10.1649 zugunsten der Al-
tonaer Schutzjuden an den Hamburger Rat in ebd., Bl. 6, 10, 12. — Der Pinneberger 
Oberamtmann verwaltete die Herrschaft Pinneberg, die 1640 mit Altona an den dä-
nischen König gefallen war. Vgl. MARWEDEL, Die Privilegien, S.42-43. 

240 MARWEDEL, Geschichte der Juden, S.15; DERS., Die aschkenasischen Juden, S. 46; 
ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden, S. 11o. 

241 Zitate vgl. FREIMARK, Die Dreigemeinde, S. 593. — Zu den Privilegien der Juden in Al-
tona vgl. MARWEDEL, Die Privilegien, S. 48-109. 

242 „Ganz frühmorgens, sobald sie [...] aus dem Bethaus gekommen sind, sind sie in die 
Stadt gegangen und gegen nach Nacht, wenn man das Tor zumachen wollte, sind sie 
wieder nach Altona gegangen. Und wenn sie [...1 fortgegangen waren, war ihr Leben 
oft nicht sicher vor Bosheit von bösen Leuten und Lumpengesindel, so daß jede Frau 
[...] Gott gedankt hat, wenn sie ihren Mann wieder in Frieden bei sich gehabt hat." 
Vgl. Die Memoiren der Glückel von Hameln, S. 22-23; vgl. auch FEILCHENFELD, Die 
älteste Geschichte, S. 276; ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden, S.109-110. 

243 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 6 (1908), S. 38, 45; FEILCHEN-
FELD, Die älteste Geschichte, S. 278. 

244 Vgl. CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 6 (1908), S. 38, 45. — Zu den 
Abschottungstendenzen der sefardischen Juden gegenüber ihren aschkenasischen 
Glaubensgenossen, die sich im 17. Jahrhundert in Amsterdam, aber auch in Hamburg 
und London zeigten, vgl. auch GORDON M. WEINER, Sephardic Philo- and Anti-Se-
mitism in the Early Modern Era: The Jewish Adoption of Christian Attitudes, in: Pop-
kin/Weiner (Ed.), Jewish Christians and Christian Jews, S.189-214, hier S.192. — Die 
Abwehr der portugiesischen Juden gegenüber ihren aschkenasischen Glaubensgenos- 
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sen hatte sich auch 1630 gezeigt, als jene bei dem dänischen König Christian IV die 
Klausel in ihren Glückstädter Privilegien durchsetzen konnten, die hochdeutschen Ju-
den die Niederlassung in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, mit Ausnahme 
Wandsbeks, verbot. Vgl. [WILLY] VICTOR, Die Emanzipation der Juden in Schleswig-
Holstein, Wandsbek 1913, S. 6; zu den Juden in Wandsbek vgl. ASTRID LOUVEN, Die 
Juden in Wandsbek. 1604-194o. Spuren der Erinnerung, 2. Auflage, Hamburg 1991. 

245 FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 276; ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden, 
S. 109—Ist. — Das Schreiben des Pinneberger Oberamtmannes vom 20.7.1657 an den 
Hamburger Rat vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 'd1, Bl. 14, 20. 7.1657. Of-
fenbar führte der Aufenthalt der Altonaer Schutzjudenfamilien, es handelte sich um 
35 bis 36 Familien, alsbald zu Protesten in Hamburg, denn am II. 8.1657 trat der Obe-
ramtmann erneut für sie ein und bat, ihre Ausweisung auszusetzen und sie wegen der 
Kriegsgefahren weiterhin in Hamburg zu dulden. Vgl. ebd., BI. 16. — Juden waren in 
kriegerischen Auseinandersetzungen immer besonderer Gefährdung ausgesetzt, vor 
der in diesem Fall die gut befestigte Stadt Hamburg Schutz zu bieten vermochte. Vgl. 
LORENZ/BERKEMANN, Streitfall, S. 41; MARWEDEL, Die aschkenasischen Juden, S.46. 

246 Ebd., S.49. 
2.47 Auf den Vorhalt des Seniors, die Aschkenasen könnten die Synagoge in Altona besu-

chen, antwortete Isaac Frank 1692 nach Schultzes Referat: „Sie replicirten, wie sie 
nicht nach Altona hingehörten. Wie vor einigen Jahren die Juden die Stadt mäßen 
verlaßen, habe man ihnen 18 (?) Häusern vergönnet zu bleiben, die man genennet die 
Juden von Hamburg, welche von dem an ihre eigene Versamlung behalten, dazu sich 
zeit dem ande[re] mit eingefunden [hätten]." Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 
Vol. 2b, („Diarium des Seniors Schultz"), BI. 45, 16. 7.1692; siehe zum Diarium S. 281; 
vgl. im übrigen zur Gemeindebildung MARWEDEL, Die aschkenasischen Juden, S.49; 
siehe dazu auch GRAUPE, Die Statuten, S. 26; LORENZ/BERKEMANN, Streitfall, S.41; 
ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden, S. 111-112. 

248 LORENZ/BERKEMANN, Streitfall, S. 41-42; ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden, S. 
111-113. 

249 Zum Verlauf des Streits um den Friedhof in Ottensen vgl. LORENZ/BERKEMANN, 
Streitfall, S. 42-48; zum Vergleich von 1666 ebd., S. 48-49; ROHRBACHER, Die Drei 
Gemeinden, S. H2-113. 

250 GRAUPE, Die Statuten, S. 18-19, 27; MARWEDEL, Die aschkenasischen Juden, S. 49-5o; 
ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden, S. 113-115. 

251 GRAUPE, Die Statuten, S. 28; MARWEDEL, Die aschkenasischen Juden, S. 50; ROHR-
BACHER, Die Drei Gemeinden, S. 116-117. 

252 Zur Organisationsstruktur des Dreigemeindeverbandes Ende des 57. Jahrhunderts vgl 
die Übersicht bei ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden, S.119. 

253 LOOSE, Das Zeitalter, S. 261, 263; zu den Aschkenasen in Hamburg siehe auch S. 
225-229, 266. 

254 Die Memoiren der Glückel von Hameln, S. 24. 
255 Ebd., S. 75. 
256 FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 279-282. 
257 Zu den Chmielnicki-Verfolgungen vgl. BREUERIGRAETZ, Deutsch jüdische Ge-

schichte, S. roo; siehe zur Entwicklung der Aschkenasen auch S. 302-308, 347-356. 
258 In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre des 17. Jahrhunderts begann eine Zeit der Kri-

sen für die Juden in Hamburg. Vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S. 45- 
259 Zum Bürgerschaftskonvent am 22. September 1647 vgl. weiter unten; die Protokolle 

der Konvente der Oberalten aus dem Jahr 1647 vgl. StAH, Heilig-Geist-Hospital, II 
A I Nr. 8, 1647. 

260 Ebd., Bl. 220, Oberaltenprotokoll, 22.2.1647; ebd., Bl. 271, Oberaltenprotokoll, 24. 5. 
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1647; ebd., Bl. 272, Oberaltenprotokoll, 25.5.1647; Zitat siehe ebd., Bl. 271. — Zum 
Oberaltenkonvent vom 22. 2. 1647 vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S.45  Anm. 83. 

261 In einem Auszug aus dem Senatsprotokoll des Konventes der Oberalten mit dem Rat 
am 12.4.1648 findet sich diese Äußerung der Oberalten im Zusammenhang mit der 
Religionsausübung der portugiesischen Juden: „Sie wehren vor diesem genug a Pa-
storibus angezapfet, Senatus nehme sich ihrer nicht an, Catharinianus [d. h. der Pa-
stor an St. Katharinen JACOB GROSSE, J.B.] thete es noch täglich." Vgl. StAH, Senat, 
Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 12. 4.1648. 

262 Predigten aus damaliger Zeit, die die Kanzelpolemik gegen die Juden belegen könn-
ten, sind, soweit bekannt, nicht überliefert. Vgl. dazu 5. 57-58; die offenbar unge-
wöhnlich scharfe Kanzelpolemik der Geistlichen in jenen Jahren wird allerdings mehr-
fach in den Quellen erwähnt. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senats-
protokoll, to. und 12. 4.1648. 

263 StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 8, BI. 220, Oberaltenprotokoll, 22. 2.1647. In 
diesem Konvent wurde von Klagen der Portugiesen über gewaltsame Übergriffe be-
richtet. 

264 KELLENBENZ, Sephardim, S.46-47. 
2,65 StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 8, Bl. 292, Oberaltenprotokoll, 28. Juni 1647. 

Der Ratsherr Johan Schröttering und der Syndicus Meurer hatten de Castro „den Um-
fang ihrer Synagogen, Schulen und [ihres] ergerlichen Schlachtens fürgehalten". De 
Castro sagte zu, die Gemeinde von den Klagen zu unterrichten, und betonte, „wan 
man Ihnen Ihre Schulen nemmen wolte, müste man Sie gar wegschaffen". Ebd., Bl. 
292; vgl. auch KELLENBENZ, Sephardim, S.45 Anm. 83. 

z66 StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 8, Bl. 294, Oberaltenprotokoll, Juli 1647. Die 
Oberalten antworteten auf diese Ankündigung: Sie „sehen nicht wozu man sich mit ih-
nen [d. h. den portugiesischen Juden, J.B.] in Schrifftwechselung einlaßen solle, iedoch 
wan Sie eine bringen werden, müße man darauf handlen und fortfahren". Ebd., BI. 294. 

267 Ebd., BI. 325, Oberaltenprotokoll, 17. 9. 1647- 
268 Der Rat erklärte seine Bereitschaft, für die Einhaltung der Kontrakte sorgen zu wollen, 

gegenüber den Oberalten am 17., 21. und 22. September 1647. Vgl. ebd., BI. 325, 329, 330, 
Oberaltenprotokoll, 17., 21. und 22. 9. 1647; vgl. dazu auch REILS, Beiträge, S. 395. 

269 Auszüge aus dem Protokoll des Konventes der Bürger mit dem Rat vom 22.9.1647 vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Bl. 25, Senatsprotokoll, 22.9.1647; StAH, 
Bürgerliche Kollegien, A 16 Nr.' Mappe 2, Konventsprotokoll, 22. 9. 1647; StAH, 
Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) 1, Band 3, BI. 588, 594, Konvents-
protokoll, 22. 9.1647. — Daß die Bürgerschaft in diesem Konvent dem Rat mit dem 
Honorarentzug gedroht hatte, erwähnten die Oberalten im November. Vgl. StAH, 
Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 8, Bl. 349, Oberaltenprotoll, November 1647; zur 
Drohung des Honorarentzugs, dem wirksamsten Druckmittel der Bürger, mit dem sie 
in den folgenden Jahren noch etliche Forderungen durchsetzen sollten, vgl. S. 
322-339; RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, S.79 ff. 

270 Am 4.10.1647 fragten die Oberalten erstmals nach der Durchführung des Bürgerbe-
schlusses, denn sie hatten zu ihrer Empörung beobachtet, daß die portugiesischen Ju-
den „Busch und Zweyge zu ihrem Lauberhüttenfest [hatten] zutragen und schleppen 
laßen". Vgl. StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 8, BI. 335, Oberaltenprotokoll, 4. 
10. 1647; am It. 10., 27.1o. und 1.11.1647 erfolgten die weiteren Anfragen der Oberal-
ten. Vgl. ebd., BI. 338, 345, 349, Oberaltenprotokoll, 11.1o., 27. to. und 1.11. 1647. 

271 Ebd., Bl. 380, Oberaltenprotokoll, 21. 12.1647. 
272 Vgl. dazu weiter unten. 
273 Zu diesem Ziel bekannte sich der Rat offen im August 1648. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII 

Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 7.8.1648. 
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274 StAH, Heilig-Geist-Hospital, II A I Nr. 8,B1. 380, Oberaltenprotokoll, 21.12.1647. Die 
Beschwerdeschrift der Oberalten ist, soweit bekannt, nicht überliefert. — Zur Dro-
hung, die Sache erneut in die Bürgerschaft zu bringen, vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. 
Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 28. 2. 1648. 

275 Vgl. dazu S. 210-211. — Senior MÜLLER äußerte später Zweifel an dieser Unterschei-
dung zwischen Synagogen und Gebetsversammlungen im privaten Rahmen. Vgl. dazu 
S. 253-268. 

276 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 7.1.1648; siehe auch S. 234. 
277 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 7.1.1648. —Vgl. dazu WHA-

LEY, der diese Äußerung an zwei Stellen zitiert, sie allerdings einmal, belegt mit dem 
Protokollauszug, den Oberalten und einmal, gestützt auf GRUNWALD, Hamburgs deut-
sche Juden, dem Senat zuschreibt. Siehe WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 91 Anm. 32, S. 
132 Anm. 22. — Nach der Abfolge der Äußerungen in diesem Kurzprotokoll argu-
mentierte meines Erachtens der Rat mit diesem Satz gegenüber den Oberalten. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 7.1.1648. 

278 Die Klage lautete: „daß die Juden so trotzig, sagen ausdrücklich, sie haben ihre Pa-
tronen, wollen woll sehen, wer Ihnen waß thuen soll". Ebd., 7.1.1648. 

279 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 10. 4.1648. — Aus dem Be-
richt der portugiesischen Juden geht hervor, daß die Schüler ihre Gewaltdrohungen 
gegen die Juden selbst damit rechtfertigten, daß der „Pastor saget, wir sollen Euch nur 
abschaffen". Ebd., 10. 4.1648. 

28o Ebd., 10. 4.1648. — Hier deutet sich an, auf welche Weise im Rat das Spannungsver-
hältnis zwischen der religiösen Überzeugung der Ratsherren, daß ausschließlich die 
lutherische Lehre der einzig wahre und allein selig machende Glauben sei, und der 
Duldung Andersgläubiger, besonders der Juden in der Stadt, anscheinend zu lösen 
versucht wurde, nämlich indem unterschieden wurde zwischen der jüdischen Religion 
und ihren Trägern. Der Abwehrkampf gegen die jüdische Religion auf der verbalen 
Ebene fand offenbar auch die Zustimmung des Rates, die Träger dieser Religion al-
lerdings sollten dabei unbehelligt bleiben. Die portugiesischen Juden stellten dagegen 
die Notwendigkeit religiöser Abwehr gegen ihre Religion überhaupt in Frage, indem 
sie betonten, den christlichen Glauben in ihren Versammlungen nicht zu lästern. Vgl. 
ebd., 10. 4. 1648- 

281 Ebd., 10.4.1648. 
282 Zur großen Bedeutung der Sicherung des innerstädtischen Friedens in damaliger Zeit 

vgl. RusLAcK, Political and Social Norms, S. 25-30. 
283 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 10.4.1648 
284 Ebd., Senatsprotokoll, 12. 4.1648. 
285 Ebd., 12. 4. 1648. 
z86 Vgl. ebd., Senatsprotokoll, z8. Juni 1648. 
287 Im Senatsprotokoll vom 12.4.1648 war von dieser Absicht die Rede. Nach dem Se-

natsprotokoll vom 28.6.1648 wurde sie nicht in die Tat umgesetzt. Vgl. ebd., 12. 4. und 
28. 6. 1648. 

288 „Conclusum daß man imperative cum Judaeis handeln müße, es bey der Capitulation 
bewenden laßen undt daß sie die übrigen Ceremonien müßen abschaffen." Vgl. StAH, 
Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 12. 7. 1648. 

289 Ebd., Senatsprotokoll, 28.6.1648. — Die hier nur stichwortartig notierten Beschwer-
den der Geistlichen führte der Senior MÜLLER 1649 in seinem Bedenken zu den Ju-
den ausführlich aus. Vgl. 5. 236-244. 

290 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 12.7.1648: „Pastor Nico-
laitanus habe gesaget, vermöge Capitualtion sollen sie keine Konventus halten, habe 
gemeinet, sie möchten es zu Altona thuen, der hette gantz keinen Konvent zulaßen 
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wollen, andere hetten gesaget, sie solten keine Synagogen haben, könten auch darin 
nicht consentiren." Ebd., 12. 7.1648. 

291 Ein undatiertes „Memoriale Pro Dominis Deputatis" in den Senatsakten, in dem die 
Beschwerden der Geistlichen vom 12.7.1648 im wesentlichen aufgelistet sind und 
Ratsdeputierte beauftragt wurden, sie den portugiesischen Juden vorzuhalten und zur 
Einhaltung der Kontraktsvorschriften aufzufordern, stand vielleicht in einem Zusam-
menhang mit dem Beschluß des Rates. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a 
Fase. 3, BI. 84. 

292 „Sie wolten woll zufrieden, daß man es bey der Capitulation ließ, sie könten nicht ver-
willigen, daß die Konventus den Juden praeceptive verbotten würde, reipsa wolte man 
conniviren, sie müsten daß in der Bürgerschafft bringen oder auß der Bürgerschafft 
Vollmacht haben." Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 21. 
7.1648. 

293 Angesichts der Reaktion der Oberalten liegt die Mutmaßung nahe, daß es sich bei die-
ser Wendung des Rates zur Härte gegenüber den portugiesischen Juden um ein takti-
sches Manöver handelte. Einen Beleg in den Quellen gibt es dafür, soweit bekannt, al-
lerdings nicht. 

294 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 4. 8.1648. Zu den Ein-
schränkungen, die sie in ihren Versammlungen vorgenommen hatten, führten die Por-
tugiesen aus: „Sie moderirten sich itzundt sehr, giengen nicht mehr den 2 zugleich in 
oder auß. Zu Altona könten Sie es nicht thuen, sie würden nicht sicher seyn, würde 
mehr Scandala geben, könten ihre Frawen und Junckfrawen nicht über die Gassen 
führen." Vgl. ebd., 4.8.1648. 

295 Ebd., 4.8.1648. 
296 Den Oberalten sollte vorgetragen werden: ‚Wegen Portugisen [...], daß es mit denen 

so zumachen, daß Sie sich cum Senatu vergleichen müsten, solte Oberalte aber etwa 
mit Zuziehung der 48 oder 140 Bürger es thuen können, daß sie cum Senatu davon 
deliberirten, sage man es woll lieber, daß es nicht einß in der Bürgerschafft dürffte ge-
bracht werden, man müste es so machen daß die Juden nicht ä Capitulatione gahr ab-
treten, sie auch nicht gahr auß der Stadt getrieben würden. In Communicatione ha-
ben die Juden Deputati gesaget, solten sie gaer nicht dürffen zusammen kommen, 
werden sie hier nicht bleiben können." Vgl. ebd., Senatsprotokoll, 7. 8.1648. 

297 Es heißt in dem Auszug aus dem Senatsprotokoll vom to. 8.1648: „Sie [d. h. die Ober-
alten, J.B.] haben sich beredet, daß die Teutsche gahr möchten abgeschaffet werden, 
und möchte man ein Lummert einrichten." Vgl. ebd., 10. 8.1648. — Mit „Lummert" 
bezeichneten die Oberalten einen Lombard, eine öffentliche Leihanstalt, deren Er-
richtung in Hamburg die Bürgerschaft tatsächlich am 15. Oktober 1650 beschloß. Vgl. 
dazu BUEK, Die Hamburgischen Oberalten, S.414; vgl. auch S. 226. — Zur Ratspropo-
sition vom 16.8.1648 vgl. weiter unten. 

298 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 11. 8.1648. — Zu den De-
tails der Vorbehalte des Rates vgl. S. 226. — Aus dem „Chronicon Hamburgense" von 
Otto Sperling geht hervor, daß offenbar der Senat durch den Bürgermeister Ulrich 
Winckel der Bürgerschaft den Vorschlag unterbreitete, die hochdeutschen Juden aus-
zuweisen. Vgl. StAH, Fotoarchiv, K 2 623 (Otto Sperling, „Chronicon Hambur-
gense"), 5.195/195r. 

299 Nach der Sperlingschen Chronik brachte Bürgermeister Winckel folgenden die Juden 
betreffenden Vorschlag vor die Bürgerschaft: ‚Wegen der Portugiesen müste eine ge-
wisse Anzahl Mackeler gemacht und darüber nicht geschritten werden. Die hoch-
teutschen Juden aber müsten auffgekündiget und auff Ostern weggeschaffet werden." 
Vgl. ebd., 5.195/195r; in den „Acta Conventuum", die sich aus voneinander nicht un-
terscheidbaren, von der Bürgerschaft und dem Rat gefertigten Abschriften der Kon- 
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ventsprotokolle zusammensetzen, ist nur vermerkt, daß Bürgermeister Winckel unter 
Punkt 5 den Bürgern vorschlug, eine Deputation wegen der portugiesischen Juden 
einzurichten. Die in den „Acta Conventuum" protokollierte Resolution der Bürger 
entspricht genau der Proposition, die Sperling dem Bürgermeister Winckel zuschrieb. 
Vgl. StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum), i, Band 3, Bl. 6oz, 6o8, 
Konventsprotokoll, 16. 8. 1648. — Weitere in diesem Konvent gefaßte Beschlüsse zu 
den Juden, von denen im Theatrum Europaeum berichtet wurde, sind in den heute 
noch vorliegenden Quellen nicht erwähnt. Vgl. dazu S. 225-229; siehe auch folgende 
Anm. 

30o StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum), r, Band 3, Bl. 6oz, 6o8, Kon-
ventsprotokoll, 16.8.1648; StAH, Ministerium, III A 2c, Bl. 128, Konventsprotokoll, 
16.8.1648: „[D]an auch wegen der bey uns residierenden Portugiesen eines und das 
andere Vorgefallen, und darüber mit ihnen geredet werden müste; Ein Erb. [d. h. Ehr-
barer, J.B.] Rath aber die beiden Punkte, solches für sich allein zu thun bedencken 
trägt: Als will man bey der löblichen Bürgerschafft gesuchet haben, daß sie den Ober-
alten Commission auftragen wollen, mir Einem Erb. Rath hier über, was dieser Stadt 
Nothdurfft des wegen erfordern möchte, zu tractiren und zu schließen." — Vgl. auch 
die inhaltlich gleichlautende, kürzere Fassung dieses Protokollauszugs, StAH, Senat, 
Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, Konventsprotokoll, 16. 8.1648. 

301 StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum), 1, Band 3, Bl. 6o8, Konvents-
protokoll, 16.8.1648; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 1, BI. 5, Kon-
ventsprotokoll, 16. 8.1648. 

302. Bis zum Hauptrezeß von 171z war nur Erbgesessenheit und nicht der Besitz von 
Vermögen Voraussetzung zur Teilnahme an den Konventen der Bürgerschaft, was 
potentiell das politische Gewicht der bürgerlichen gewerblich geprägten Mittelschicht 
begünstigte. Durch das Anwachsen der Bevölkerung infolge des Zustroms von Flücht-
lingen während des Dreißigjährigen Krieges hatte sich die soziale Zusammensetzung 
der Bürgerschaft zugunsten der Mittelschicht verschoben, aus der in jener Zeit offen-
bar auch Nicht-Erbgesessene an den Konventen teilzunehmen begannen. Vgl. 
AUGNER, Die kaiserliche Kommission, S. 

303 In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatten die Oberalten stets konsequent im 
Sinne der Bürgerschaft gehandelt. Vgl. S.173-175 sowie RÜCKLEBEN, Rat und Bürger-
schaft, S. 85. In der Mitte des 17. Jahrhunderts, als der Rat es im Rezeß von 165o er-
reichte, seinen Anspruch auf „obrigkeitliches Amt, Dignität, Stand und Autorität" 
festzuschreiben, war er von dem Kollegium der Oberalten in seinem Streben, die Mit-
spracherechte der Bürgerschaft zurückzudrängen, unterstützt worden. Die Bereit-
schaft der Oberalten, mit dem Rat zu kooperieren, hing wohl mit dem Ansehen zu-
sammen, das die Ratsherrenwürde in der Stadt genoß. Das Selbstergänzungsrecht des 
Rates ermöglichte es ihm, Einfluß auf die Bürgerlichen Kollegien zu nehmen, indem 
die Verleihung der Ratsherrenwürde in Aussicht gestellt wurde. Die Kooperation der 
Oberalten mit dem Rat erregte schließlich ab 1651 das Mißtrauen der Bürgerschaft 
und hatte einen empfindlichen Verlust des Ansehens des Oberaltenkollegiums zur 
Folge. Festzuhalten ist jedenfalls, daß sich die Bereitschaft der Oberalten zur Zusam-
menarbeit mit dem Rat bereits 1648 abzeichnete. Vgl. dazu ebd., S. 71 ff., besonders S. 
75; siehe dazu auch den Abriß zu den innenpolitischen Auseinandersetzungen in 
Hamburg ab 1650 bei LOOSE, Das Zeitalter, S. 270 ff. 

304 Vgl. dazu die folgenden Ausführungen. 
305 „Ao. 1648 Preis und Ruhm würdig ists, was ein Löblicher Magistrat der Stadt Ham-

burg, wieder die daselbst wohnhafte Juden ins künftige vor zu nehmen resolviret hat. 
Den nach dehm den 16. Augusti [...] unter andern beschlossen worden, das alle Ju-
den auf Ostern mit den ihrigen sich aus der Stadt begeben, oder die jenigen so ver- 
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bleiben würden, hernach täglich ein jeder einen Goldt-Gülden zur Straffe bezahlen, 
auch sampt den Portugiesen ihre Kutschen abschaffen, imgleichen ihre Synagogen, 
Schulen oder Zusamenkunften, entweder auser der Stadt, oder an einem abgelegenen 
Orthe in der Stadt haben, über dieses ins Künfftige nur 6 Juden und Portugiesen als 
Mackler an der Börse, geduldet und gebrauchet werden sollen, darumb weil man be-
funden, das der Bürgerschaft die Juden ihre Nahrung alzu sehr entziehen, sane Re-
spublica Christianis, quae ejusmodi hirudinum fece scatent, salutare remedium." Die-
ser Auszug aus dem Theatrum Europaeum (Teil 6, S. 639) findet sich CB, HbS, S/599, 
SH 96 (Anlage zu dem Protokoll der Commerzdeputation). — Vgl. auch Theatri Eu-
ropaei oder Historische Beschreibung der denckwürdigtsen Geschichten vom Jahre 1647 
bi ß 1651 exclusiv. Sechster und letzter Theil ..1 Verlegt durch Matth. Merian Seel. Er-
ben/ Das ist Auffiihrliche Beschreibung der Denckwürdigsten Geschichten / so sich hin 
und wieder durch Europam [...1 zusammengetragen und beschrieben durch JOANNEM 
GEORGIUM SCHLEDERUM [...] Franckfurt am Mayn 1652 [Bibliothek des StAH W 
912/2], S. 639. — Zu den hier aufgeführten Beschlüssen die portugiesischen Juden be-
treffend vgl. S. 218-225. 

306 Dafür spricht, daß nicht nur von dem Ausweisungsbeschluß berichtet wird, sondern 
von Maßnahmen gegen die portugiesischen Juden, die zu diesem Zeitpunkt so wohl 
noch gar nicht beschlossen waren. Vgl. Theatri Europaei, S. 639, vgl. auch S. 234-253. 

307 CB, HbS, S/599, SH 96 (Anlage zu dem Protokoll der Commerzdeputation), Auszug 
aus dem 6. Teil des Theatrum Europaeum. 

308 Zum judenfeindlichen Stereotyp vom Wucherjuden vgl. ROHRBACHER/SCHMIDT, 
Judenbilder, S. 79 ff.; siehe dazu auch S. 90, 194-195. — Daß es hier um Stereotype und 
nicht um die tatsächlichen ökonomischen Verhältnisse ging, dafür spricht beispiels-
weise der Umstand, daß zwischen 1643 und 1670 nur ein Konflikt zwischen dem Kra-
meramt und einem jüdischen Konkurrenten belegt ist. Am 7./8.12.1658 konfiszierte 
das Amt der Kramer Seiden-, Samt- und Damaststoffe eines jüdischen Händlers na-
mens Natan Arenß in der „Steinstrat", offensichtlich, weil es sich um Waren handelte, 
die dem Amt vorbehalten waren. Natan Arenß kam allerdings im wesentlichen unge-
schoren davon, da er vom Rat und dem Grafen Eberstein Unterstützung erhielt und 
sich auf den Status eines sich nur kurzfristig in Hamburg aufhaltenden Flüchtlings 
(wohl aus Altona, vgl. dazu S. 24-2.15) berief. Vgl. StAH, Amt der Kramer, II 4b, Pro-
tokoll 1643-1670, BI. 99-100. Detailliert aufgeführt sind in diesem Protokoll die kon-
fiszierten Stoffe. Vgl. ebd., BI. too—tor; möglicherweise ist Natan Arenß identisch mit 
dem in Schultzes Diarium 1688 und 1692 erwähnten Nathan Aarons. Vgl. dazu S.3o9, 
319. 

309 Vgl. S. 224 Anm. 297. 
310 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 11. 8.1648; dieser Zinssatz 

von 24-30% entspricht in etwa dem Zinsfuß, der den Altonaer Juden wohl im Ge-
neralprivileg Christian IV. von 1641 zugestanden worden war und der vom Chroni-
sten Sperling in einen jährlichen Zinssatz von etwas mehr als 27% umgerechnet 
wurde. Allerdings berichtete Sperling auch, daß die Juden Strafen riskierten, wenn sie 
diesen Zinssatz von Hamburger Bürgern forderten; in Hamburg hätten die Juden le-
diglich 6% Zinsen verlangen dürfen. Sperling wies darauf hin, daß es Christen gebe, 
die Wucher, u. a. durch die Erhebung von Zinseszinsen, betrieben. Vgl. StAH, HS, Nr. 
472. a-e, Auszüge aus Sperlings Hamb. Chronik Bd. I-VI, angefertigt von Archivar Dr. 
Beneke — Sperlingsche Chronik, Nr.4721, Additiones VI, 1641. 

311 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 11. 8.1648. 
312 Ebd., it. 8.1648; siehe auch ebd., 22. 9. 1648. 
313 Ebd., 22.9., 2.10. , 3.10. , 6.10. , to. 10.1648 — Am 22. 9. 1649 wies der Rat die Oberal-

ten u. a. darauf hin, daß die hochdeutschen Juden ihre Gebetsversammlungen in Al- 
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tona abhalten würden und überhaupt keinen Anlaß zu „Ergernüße[n]" gegeben hät-
ten. Vgl. ebd., 22. 9.1649. 

314 StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 Nr. 1 Mappe 2, Supplik der Aschkenasen, 16.1o. 
1648. 

315 Ebd., 16.10.1648. 
316 Ebd., 16.10.1648. 
317 Ebd., 16. 10. 1648. 
318 Ebd., 16.10.1648. 
319 „Deromaßen daß mit Fuge niemandt uber unß zu clagen haben soll, wollen auch 

Gott des Allerhochsten der unß erschaffen und der unsere Vor Eltern für sein Volck 
erwehlet und der unß noch ein Geschlecht sein leßet und gnediglich erheldt, emb-
siglich bitten, er solle diese an unß erzeigte Guth und Wohlthadt an E.E.E. Herrl. 
und Gdtl. und dero Nachkommen reichlich vorgeldten, und damit solche Bitte im-
mer fortgesetzet und von unsern Nachkommen gehalten werde, wollen wirß in unser 
Gedenckbuch laßen schreiben und eß zum Befehlig hinterlaßen." Vgl. ebd., 16.10. 
1648. 

32o Ebd., 16.10.1648. 
321 	StAH, Senat, Cl.. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 1b Fasc. 1, BI. 5, Konventsprotokoll, 8.11.1648. 
322 Ebd., Bl. 5. 
323 Ebd., BI. 12, Senatsprotokoll, 29.1.1649. — Nach der Wacht- und Feuer-Ordnung von 

1626 waren Einwohner und Bürger zum Wachtdienst verpflichtet. Bis 1752 mußten 
sich auch die hochdeutschen Juden an diesem Dienst beteiligen. Die portugiesischen 
Juden dagegen waren gegen Erlegung eines Wachtgeldes davon befreit. Vgl. BVEK, Die 
Hamburgischen Oberalten, 5.417, 448-449- 

324 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. sb Fasc. 1, Senatsprotokoll, 4. 4. 1649. 
325 StAH, Fotoarchiv, K 2 623 (Otto Sperling, „Chronicon Hamburgense"), Bl. 198r. —

Am 23. 5. 1649 hatte der Rat die Durchführung der Ausweisung beschlossen. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 1b Fasc. 1, Senatsprotokoll, 23.5.1649. — Am 3. 
8.1649 zeigte sich der Rat bereit, eine weitere Supplik der Hauseigentümer der Neu-
stadt für die hochdeutschen Juden zu unterstützen. Vgl. ebd., Senatsprotokoll, 3. 8. 
1649. — Neben der der Kaufleute hatte in Hamburg im 17. Jahrhundert auch die 
Stimme der begüterten Grundeigentümer in der Regel innenpolitisches Gewicht, und 
zwar speziell im Bereich der Gewerbe- und Zuzugspolitik. Konjunkturschwankungen 
konnten daher prinzipiell auch auf die Judenpolitik einwirken. Im Fall der Hausei-
gentümer in der Neustadt mag für die Tatsache, daß deren Supplik zugunsten der 
Aschkenasen erfolglos blieb, eine Rolle gespielt haben, daß es seit den dreißiger Jah-
ren des 17. Jahrhunderts Widerstände aus der Altstadt gegen wirtschaftsfördernde 
Maßnahmen für die Neustadt gab. Vgl. dazu ELLERMEYER, Zu Handel, Hafen und 
Grundeigentum, S.59, 61, 7o; DERS., Schranken, S. 175-576. 

326 In den Quellen ist jedenfalls vornehmlich von diesen Klagen die Rede. Vgl. S. 229-233, 
236-911- 

327 Ein Angriff auf de Lima mit Steinen brachte der Rat mit Gesius' Predigten in Ver-
bindung, in denen er seine Gemeinde aufforderte, das „Juden Geschmeiß" aus der 
Stadt zu schaffen. Der Rat befürchtete „Tumult undt Auffstandt in der Stadt". Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. ib Fasc. 1, Senatsprotokoll, 2.6. 7. 1648. 

328 StAH, HS, Nr. 511 (Wentzel Janibal, Hamburgische Chronica vom Anfange biß Ao. 
1680 aus glaubwürdigen Scribenten zusammengezogen [...1), S.315; siehe auch SuB, 
HS, Cod. Hans III 67,2 Adam Tratzigers Chronica der Stadt Hamburg und Jahr-
bücher aus alten Recessen und glaubwürdigen Schriften zusammengezogen l...1 fort-
gesetzt bis 1701 (1707), Bl. 444. 

329 Am 11. 8. 1648 hatte der Rat erst Vorbehalte gegen die Ausweisung aller hochdeutschen 
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Juden geäußert, dann aber doch zugestimmt. Auf diese Zustimmung verwiesen die 
Oberalten ihn am 10.10.1648 und drängten ihn, den hochdeutschen Juden die Nie-
derlassung aufzukündigen. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatspro-
tokoll, 11. 8. und pp. ro. 1648. 

33o Dazu, daß die Überzeugung damaliger Herrschaftsträger, die Juden seien ökonomisch 
nützlich, für diese von existentieller Bedeutung war, vgl. 5.146; zum Einfluß kon-
junktureller Schwankungen auf die Judenpolitik siehe S. 227 Anm. 325. 

331 Vgl. dazu S. 221. 
332 „De Lima und sein Bruder undt Sohn sey mit Steinen gestoßen und geschlagen daß 

sie gaer mit Bluthe unterlauffen." Vgl. StAH, Senat, CL. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Se-
natsprotokoll, 26. 7.1648. 

333 Ebd., Senatsprotokoll, 22. 8.1648. 
334 Ebd., 22. 8. 1648. 
335 Am 28. 6.1648 hatte der Bürgermeister berichtet, „es seyen einige ex Ministerio bey 

ihme gewest, haben gesagt, sie haben niemahlen im Sinne gehabt, zu moviren, ob Ju-
den hier zu gedulden. Petrinus h. der Pastor an St. Petri, JOHANNES MÜLLER, J.B.] 
hetze pro concione gesaget, daß sie zu gedulden, daß sie sonsten ihre Zusam-
menkünffte hielten, darin könten Sie ihren Consensum nicht geben". Vgl. ebd., z8. 6. 
1648- 

336 Ebd., 28. 6. 1648; zum Disziplinarrecht des Rates vgl. BERGEMANN, Staat und Kirche, 
S. 34. — Offenbar wurde Gesius tatsächlich vom Rat ermahnt. Siehe dazu weiter un-
ten. 

337 Nach August 1648 bis zum April 1649 schweigen die Quellen zu dieser Frage. Das 
scheint ein Beleg dafür zu sein, daß die Ereignisse um den Ausweisungsbeschluß für 
die hochdeutschen Juden tatsächlich zu einer zeitweisen Beruhigung der Lage führ-
ten. — Das Mandat befindet sich u. a. StAH, Ministerium, III A ah, BI. 220. — Vgl. dazu 
auch KELLENBENZ, Sephardim, S.47; WHALEY, Religiöse Toleranz, 5.91. 

338 StAH, Ministerium, III A ah, BI. 48, 11- 4- 1649. 
339 Ebd., 11. 4.1649. 
340  Ebd., 11. 4- 1649- 
341  Die Beschwerdeschrift findet sich StAI-I, Ministerium, III A la, Bl. 470-476. Sie 

wurde am 30. rr. 1640 im Rat verlesen. Vgl. ebd., BI. 470. — Aus einer Notiz am Schluß 
dieser Schrift geht hervor, daß Mussaphia aus der Stadt gewiesen wurde, aber sich nach 
einigen Wochen dort „hinwiderümb hat sehen lassen". Vgl. ebd., BI. 476. — Vgl. dazu 
auch KELLENBENZ, Sephardim, S.336-337; STUDEMUND-HALEVY, Sephardische 
Bücher, S.164; vgl. auch S.189. 

342  Zur Wiederherausgabe von MUSSAPHIAS Sacro-Medicae Sententiae in Frankfurt vgl. 
SCHRÖDER, Lexikon, Band 5, S. 465 ff., hier S. 466. Danach lautete der Titel Ovum her-
metico-Paracelso-Trismegistum. — Zur Beschwerde MÜLLERS über MUSSAPHIAS 
Schrift, deren Titel er mit Axiomata sacro medica angibt, vom 11.4.1649 vgl. StAH, 
Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 48, 11. 4.1649; mögli-
cherweise verbirgt sich hinter diesen verschiedenen Titeln die wiederherausgegebene 
Schrift MUSSAPHIAS Sacro-Medicae Sententiae. 

343 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 48, 11. 1649- —
„Ein solches gifftiges Buch Icl. h. Trokis „Confirmatio Fidei", J.B.] hat er an einem vor-
nehmen Ort übergeben ein schwätzhaffter Juden-Artzt allhier / welcher ihm grosse 
Kunst einbildet / und wol gesaget / ego doctissimum quemque Christianorum pos-
sum confundere, Ich kann den gelährtesten Christen zu schanden machen." Vgl. 
MÜLLER, Judaismus, Vorrede an den Leser. 

344 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 53, Juli 1649. 
345 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 92, 97. — In den Konzepten wird 
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der Tag der Ablesung des Mandats, „Joh. Baptista", erwähnt, also der 24. Juni. Vgl. 
ebd., BI. 92 und 97; zur Datierung vgl. GROTEFEND, Taschenbuch, S. 68. 

346 StAH, Senat, Cl.. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 7, Senatsdekret, Juni 1649. — Die 
Bezeichnung „Mandati wieder Juden" in dem Schreiben des Rates an den Senior läßt 
darauf schließen, daß es hier um dieses Senatsdekret ging. Dafür spricht auch, daß in 
dem Schreiben an Gesius davon die Rede ist, der Pastor habe sich von der Kanzel über 
die Nichteinhaltung dieses Dekrets beschwert. Im Blick auf die weiteren Ausführun-
gen Gesius', die gegen die Juden und den Rat gerichtet waren, kann daher das Man-
dat wider die Gewalt vom April desselben Jahres kaum der Gegenstand dieser Kon-
troverse gewesen sein. Vgl. ebd., Bl. 92. 

347 Ebd., Bl. 92. 
348  Ebd., BI. 92. — Siehe dazu auch S. 246. 
349 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 92. — Diese Behauptung Gesius' 

bezeichnete der Rat als „irrig und falsch". Ebd., Bl. 92. 
35o Ebd., Bl. 92. — Das Konzept ist leider wegen der äußerst unleserlichen Handschrift 

nicht vollständig zu entziffern. Das gilt beispielsweise für den zweiten Absatz, in dem 
der Verfasser Gesius' Ausführungen zu den Folgen der angeblichen Duldung der Syn-
agogen durch den Rat referiert. Vgl. ebd., BI. 92. 

351 Ebd., BI. 92. 
352 Ebd., Bl. 92. — Gesius wurde 1647 in das Pastorenamt an St. Nikolai gewählt. Vgl. 5.182. 
353 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 92. 
354 Ebd., Bl. 92 und BI. 97- 
355 „Demnach dieweill er gleich wohl sich auch dabey [d. h. bei der ersten Ermahnung 

durch den Rat, J.B.] vernehmen lassen, er könne und wolle es [d. h. die judenfeindli-
che Kanzelpolemik, J.B.] nicht einstellen, es begegne ihm auch, was es wolle". Vgl. 
ebd., Bl. 97. 

356 „Als lest E.E.R.[d. h. Rat, J.B.] E.E. [d. h. Euer Ehrwürden, J.B.] sel. Ersuchen, sie ge-
ruhen ihm einzureden und gleichfals zuermahnen das er von solchem blinden unbe-
sonnenen Eyfer abstehen und in den Schrancken seines Berufs und Ambts verpleibe." 
Ebd., Bl. 97. 

357 „Im übrigen das Haubtwerck betr.", so leitete der Rat diesen Abschnitt seines Schrei-
bens ein. Vgl. ebd., Bl. 97. 

358 Ebd., BI. 97 
359 Ebd., Bl. 97. — Von der Aufforderung des Rats, ein Gutachten zur Frage der Religions-

ausübung der portugiesischen Juden zu erstellen, berichtete MÜLLER in seinem Proto-
koll Ende September 1649, als er das fertiggestellte Gutachten den Ratsdeputierten 
übergab. Vgl. StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 56, 
September 1649. — Zur Definition von Synagoge und Versammlungsort vgl. S. zto—zu. 

360 Die Supplik findet sich StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 17, 4.6. 
1649. Sie ist unterschrieben von folgenden Mitgliedern der portugiesisch-jüdischen 
Gemeinde: „Diego Texera, Doctory Manuel Bocario y Rosales, Dr. Diogo Nunez 
Vego, Gabriel Lopez, Andreas de Castro, Diogo Carlos, Nunes da Costa, Duarte de 
Limma." Die erste Unterschrift ist allerdings schwer zu entziffern. Wahrscheinlich ist 
Cassutos Identifikation dieser Unterschrift als die Diego Teixeiras zutreffend. Vgl. 
ebd., Bl. 17; siehe auch StAH, Jüdische Gemeinden, 996d, Cassuto Ms., 4b, S. 55• — 
Außer von dem Vorfall an der Börse berichteten die Portugiesen auch davon, daß „auff 
E.H. Raths Mandatis so vorm Rathause und ahn der Börse gehangen daß Worth Por-
tugisen" ausgekratzt worden sei. Vermutlich handelte es sich um das Mandat vom 2. 
4.1649. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 17. 

361 Ebd., BI. 17. 
362 Vgl. dazu S. 218-225. 
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363 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 19, Schreiben des Rates. — Zur 
Datierung der Anschreiben vgl. ebd., BI. 28,23. 

364 Ebd., Bi. 19. — Der Rat berief sich hier ausdrücklich auf die Ausführungen, die die por-
tugiesischen Juden selbst zu dem Unterschied zwischen ihren Gebetsversammlungen 
und Synagogen abgegeben hatten. Ebd., BI. 19. Siehe dazu S. 210-211. 

365 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 19. 
366 Ebd., Bl. 19. — Allerdings erklärte der Rat auch: „Ob nun zwahr wir unsers Ohrte lie-

ber sehen möchten, daß ihnen solche Beysammenkunfft gantz gewehret, undt sie bey 
der bloßen Gewißens Freyheit gelaßen werden könten, [...]" Vgl. ebd., BI. 19. — Der 
Rat tat außerdem seine Absicht kund, die Einhaltung der Vorschriften und die Ge-
betsversammlungen „fleißig" überwachen zu wollen. Ebd., BI. 19. 

367 Ebd., Bl. 19. 
368 Ebd., Bl. 19. 
369 Ebd., BI. 19. 
37o Das Gutachten der Jenaer Juristen findet sich ebd., Bl. 25-27. — Den größten Raum 

in diesem Gutachten nimmt die Schilderung des Sachverhalts und die Fragestellung 
des Rates ein. Dann folgt die Feststellung, daß zwar viele Gründe wider die Juden 
sprächen, diese aber dennoch aus christlicher Nächstenliebe und als Zeugen der 
christlichen Wahrheit unter Christen geduldet werden sollten. Die vom Rat an-
geführte Zulassung von Synagogen zur Zeit der Kirchenväter war das Hauptargu-
ment, auf das die Juristen ihre Rechtsauffassung stützten, daß die portugiesischen 
Juden unter den vom Rat genannten Bedingungen weiterhin in Hamburg geduldet 
werden könnten. Ebd., BI. 25-27. — Zum Gutachten vgl. auch REILS, Beiträge, 
S. 403-404. 

371 Dieses Gutachten findet sich StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 
28-3o; ediert ist es bei ZIEGRA, Sammlung, Teil I, S. 93-98. — Dazu vgl. auch REILS, 
Beiträge, S.1.03-404. — Zur Universität Jena vgl. RGG, 3. Auflage, Band 3, S. 576 ff., 
hier besonders S. 577. 

372 ZIEGRA, Sammlung, Teil s, S.96-97. — Vgl. zu diesem Gutachten auch ARNOLDI, Pro 
Judaeis, S.49-5o. 

373 Zitiert nach ZIEGRA, Teil t, S. 98. 
374 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 61-68. — Vgl. auch REILS, 

Beiträge, S.403-404. — Das Ansehen der theologischen Fakultät der Universität Alt-
dorf litt in der Jahrhundertmitte noch darunter, daß sie — bis 1696 — ohne Promoti-
onsrecht war. Vgl. RGG, 3. Auflage, Band I, S. 290. 

375 Die Altdorfer Gelehrten schilderten einleitend ausführlich alle den Juden üblicher-
weise damals zur Last gelegten Schandtaten. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 
Vol. 3a Fasc. 3, BI. 61-62. Dann setzten sie sich ausführlich mit der Grundfrage der 
Duldung der Juden in der christlichen Gesellschaft auseinander, die sie schließlich mit 
der bekannten Begründung (die Juden als Zeugen der christlichen Wahrheit, aufgrund 
der biblischen Verheißungen ihrer Bekehrung sowie aus christlicher Nächstenliebe) 
bejahten. Ebd., Bl. 63-64. 

376 Von einer Rezeption dieses Gutachtens in Hamburg durch Geistlichkeit und Bürger 
ist in den Quellen, soweit bekannt, nichts überliefert. In den Akten des Geistlichen 
Ministeriums, einer Grundlage von ZIEGRAS Quellenedition, scheint sich keine Ab-
schrift des Altdorfer Gutachtens von 1649 zu befinden. Außer in den Senatsakten fin-
det sich eine Abschrift dieses Gutachtens noch in CB, HbS, S/878, Nr.3. 

377 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 66. 
378 Dazu gehörten u. a. ein Verbot „unmeßigen Wuchers" und des Verkaufs gestohlener 

Waren. Vgl. ebd., Bl. 67-68. — Zur Stigmatisierung der Juden durch Kleiderzeichen 
vgl. auch S. 95-96. 
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379 ARNOLDI, Pro Judaeis, S. 55. 
38o Zur Zurückdrängung der theologischen Fakultäten vgl. STOLLEIS, Religion und Poli-

tik, S. 29; zur Hamburger Situation siehe WHALEY, Religiöse Toleranz, 5.112. 
381 Vgl. A. 229-233; StAH, Ministerium, II 2. (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 

55, 57. 8.1649. MÜLLER legte den Geistlichen die Frage vor: ,Was Senatu zu antworten, 
welcher vom Seniori zu wißen begehret, ob man nicht den Juden vergönnen könne in 
ihren Zusammenkünften Mosem und die Propheten zu lesen." Als Ergebnis der Be-
ratung notierte MÜLLER lapidar „N.", also „Nein". Vgl. ebd., Bl. 55. 

382 Ebd., Bl. 56; das Gutachten findet sich in Müllers Konventsprotokoll ebd., Bl. 57 bis 
57k. Ediert ist dieses Gutachten bei ZIEGRA, Sammlung, Teil i, S. 98-114. Zitate vgl. 
ebd., BI. 99. — ZIEGRA stellte dem Gutachten ein Inhaltsverzeichnis voran. Vgl. ebd., 
S. 99. Vgl. den ersten Abschnitt des Gutachtens, eingeleitet mit der Wiederholung der 
Frage des Rates, ebd., §§, 1-18, S. too—ro7; den zweiten Abschnitt vgl. §§ 19— 36, S. 
107-114. — Zitiert wird im folgenden nach der bei ZIEGRA edierten Fassung des Gut-
achtens. — Vgl. zu diesem Gutachten MÜLLERS auch KELLENBENZ, Sephardim, S.46; 
REILS, Beiträge, S. 398-403; WHALEY, Religiöse Toleranz, 5.91-92; FEILCHENFELD, 
Aus der älteren Geschichte, S. 8-9. 

383 

	

	ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S. 101, 102, 103, 105 (4§3,4, 5,6,7,8,15); zum Judaismus vgl. 
5.187-197, zur konfessionellen Prägung des damaligen Judenrechts siehe S. 23-24. 

384 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 42., Senatsprotokoll, z8. 6. und 12. 7.1648. 
385 Ebd., Senatsprotokoll, 12. 7.1648. — Vgl. dazu auch SCHOEPS, Barocke Juden, S. 

101-102; siehe auch S. 204. 
386 ZIEGRA, Sammlung, Teil t, S. tot (§5); unter Androhung „ernster und schwehrer 

Strafe" sollte den Juden verboten werden, Christen dazu einzuladen. Vgl. ebd., S. rot; 
siehe dazu auch S. zo8. 

387 BATTENBERG, Zwischen Integration und Segregation, S. 44o; siehe dazu auch S. 24, 27. 
388 ZIEGRA, Sammlung, Teil t, 5.102 (§6). 
389 „ [D] arinnen [d. h. in ihren Häusern, J.B.] treiben sie gros Heulen, Plarren, Grunzen, 

blasen darin die Tubas und Hörner." Vgl. ebd., S. Kn; vgl dazu auch S. 128; zur ju-
denfeindlichen Sprache MÜLLERS vgl. HORTZITZ, Der „Judenarzt". Historische, S. 
122. 

390 ZIEGRA, Sammlung, Teil t, S. io2 (§6); DAVIES, Drei Frauenleben, S.19. — Vierund-
zwanzig Stunden lang brennende Lampen mußten auffallen in einer Zeit, in der 
künstliche Beleuchtung teuer war und es öffentliche Straßenbeleuchtung während der 
Dunkelheit noch nicht gab. Erste Ansätze zur Straßenbeleuchtung in Hamburg sind 
für die siebziger Jahre des 17. Jahrhunderts belegt. Vgl. dazu FINDER, Hamburgisches 
Bürgertum, S. 43o ff., vgl. auch folgende Anm. 

391 „Muß ihnen [d. h. den Juden, J.B.] die Ceremonie der Lampen bey 5 Rthlr. Straffe / 
so offt sie dieselbige brennen lassen / untersaget seyn / daß sie von ihrer Finsternis be-
freyet / JESUM von Nazareth vor das warhafftige Licht erkennen mögen." Vgl. C[HRI-
STIAN] M [0THES] A [Lias] T [HODE], Der Hochlöblichen Erbgesessenen Bürgerschaffi-  in 
Hamburg Vorgeschlagene Zulänglige Mittel / Das blinde und hallstarrige Juden-Volck 
Auff den Weg des Erkäntnisses zu bringen. Sampt Anerinnerung / Daß alhie denen Pa-
pisten und Reformirten keine Kirchen oder / öffentlichen Gottesdienst einzuräumen 
[. ..1 Durch einen getreuen Mitt-Bürger C.M.a.T., Hamburg 5706, [Bibliothek des 
StAH A 670/6 Nr. t, unpaginiert]; vgl. dazu auch S.324, 345-342. 

392 ZIEGRA, Sammlung, Teil i, 5.102. (§7). 
393 Ebd., S.1o3 (§8). 
394 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Senatsprotokoll, 28. 6.1648. — Vgl. dazu 

auch KELLENBENZ, Sephardim, S. 46; WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 91-92. — Zum jü-
dischen Ehe- und Scheidungsrecht vgl. DE VRIES, Jüdische Riten, S. zo3-251. 
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395 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S. 103 (§8); siehe auch S.194. 
396 ZIEGRA, Sammlung, Teil I, S.103-104 (§10); siehe auch 5.194. 
397 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S. 504. 
398  Ebd., S.104 (§12), S. 105 (415), S.106 (417). 
399 Ebd., S. ror (§3 und §5), 102 (§6). — Zur Bedeutung der Frage der vermeintlichen Blas-

phemien der Juden unter den damaligen orthodoxen Lutheranern vgl. ARNOLDI, Pro 
Judaeis, S.49-50; FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S. 8z. 

400  ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S.104 (§12), 105 (415); zu Mussaphia vgl. 5.189. — Aus-
drücklich betonte MÜLLER hier, daß das Disputationsverbot in Religionsfragen nicht 
für die Geistlichen gelten sollte. Auf deren dahin gehendes Verlangen einzugehen, soll-
ten die Juden verpflichtet werden. Ebd.; zur Relevanz des Disputationsverbots im da-
maligen Protestantismus vgl. FRIEDRICH BATTENBERG, Zur „Demokratisierung" des 
Wissens im 16. und 17 Jahrhundert. Die Auswirkungen unterschiedlicher Lern- und 
Lehrkonzepte auf das christlich-jüdische Verhältnis, in: Ders. u. a. (Hrsg.), Aspekte 
protestantischen Lebens im hessischen und nassauischen Raum. Festschrift für Karl 
Dienst zum 65. Geburtstag, Darmstadt 1995, S.55-78; vgl. dazu auch S. 23-2.4. 

401  ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, 5.106 (417). 
402 Vgl. dazu S. 187-189. 
403 Angeblich verspotteten die Sefarden die Theologen als „Pfaffen". Vgl. ZIEGRA, Samm-

lung, Teil I, 5.103 (§9). 
404 „Sie unterstehen sich mit Geschenken unterschiedene Prediger zu bestechen, die sie 

bald des Tages bald des Nachts senden." Vgl. ebd., S.103. — Es war gängige Praxis un-
ter den portugiesischen Juden — und sicher nicht nur unter diesen —, den Hamburger 
Ratsherren kleine Geschenke zukommen zu lassen, um sie für sich und ihr Anliegen 
einzunehmen. Vgl. KELLENBENZ, Sephardim, S.48 Anm. 89; GRAETZ berichtet, daß 
ein „ansehnliches" Geschenk an den Pastor Gesius bewirkt habe, daß die hochdeut-
schen Juden — wohl 1657 — in die Stadt zurückkehren durften. Vgl. GRAETZ, Geschichte 
der Juden, Band ro, 5.21; vgl. dazu auch S. 209. 

405 ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S. ro4 (§H). 
406 Im Protokoll des Seniors MÜLLER ist ein solcher Vorfall aus dem Jahr 1654 überliefert: 

Ein, wie es dort heißt, reicher Jude aus der Neustadt hatte angeblich die Tochter eines 
Christen geschwängert. Nachdem die Geistlichen diese Tat „auf den Canzeln gestraf-
fet" hätten, sei der Jude zu einer Geldstrafe von 400 Reichstalern und zur Alimenta-
tion der Schwangeren bzw. des Kindes in ungenannter Höhe verurteilt worden. Vgl. 
StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 134,1654. — Vgl. 
dazu auch REIL5, Beiträge, S.400. 

407 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.104. — Schon die erste hessische Judenordnung Philips 
des Großmütigen von 1539 sah die Todesstrafe für dieses Vergehen vor. Vgl. BATTEN-
BERG, Judenverordnungen, S. 61, 77 (Judenordnung von 1629). 

408 ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S. ro6 (§16). 
409 KLEmENz weist auf diesen Vorfall hin. Vgl. DERB., Der Religionsunterricht, S. 71. — Das 

Schreiben der Gotteskastenverwalter, also der Oberalten, vom 15. 8.1653 an die Vor-
steher des Waisenhauses ist ediert bei MENO GÜNTHER KIEN, Das Hamburger Wai-
senhaus, Hamburg 1821, S.406-408, Zitat ebd., S.4o7. — Die Aufnahme einer Ilsabe 
oder Elsabe N. ist allerdings weder im Jahr 1653 noch in den folgenden im Kinder-
buch des Waisenhauses verzeichnet. Vgl. StAH, Waisenhaus, IV C II Ic („Kinderbuch 
des Waysenhauses" 1639-1656). 

410 KIEN, Das Hamburger Waisenhaus, S.4o7. — Die Antwort des jüdischen Vaters läßt 
darauf schließen, daß für ihn die Tatsache, daß seine Tochter außerehelich geboren 
und getauft war, nicht der Übernahme väterlicher Verantwortung entgegenstand. 

411  ZIEGRA, Sammlung, Teil I, S.106 (§16). 
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412 AGETHEN, Bekehrungsversuche, S. 81-82; siehe auch S.310-314. 
413 ZIEGRA, Sammlung, Teil I, 5.105 (413); vgl. dazu den 4 14 der hessischen Judenord-

nung von 1629 in BATTENBERG, Judenverordnungen, S.77. 
414 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.105. — Zum Hintergrund der weiteren Forderung MÜL-

LERS, daß „die Juden in der Christen Kirche das Bild des gekreutzigten Christi nicht 
anspeien noch beschimpfen, auch sonst in der Kirchen Gezank und dergleichen Ge-
schrey nicht treiben" sollten, vgl. S. 248. 

415 Zu den Begräbnissen vgl. ZIEGRA, Sammlung, Teil t, S.105 (414). Bei den Trauerzü-
gen stieß sich MÜLLER daran, daß sie in der Form „öffentliche[r] Ceremonien" statt-
finden und „mit vielen Kutschen und grosser Menge zu Fuß aus der Stadt" geleitet 
würden. Ebd., 5.105; vgl. zu Problemen um Bestattungen jüdischer Verstorbener S. 
74-78,346.—Außerdem klagte MÜLLER über „güldene und silberne Stücke [d. h. wohl 
Kleidungsstücke, J.B.], die köstlichen Perin und Edelsteine tragen", der Portugiesen 
sowie darüber, daß sie „auf silbernen Gefässen auf ihren Hochzeiten speisen, die 
Trachten, Schüssel und Confecte in sehr grosser Menge auffsetzen, auf solchen Ca-
rossen fahren, welche hohen Standespersonen nur geziemen, Vorreuter und grossen 
Comitat bey solchen Carossen gebrauchen" würden. Ebd., 5.106 (418). 

416 MÜLLER argumentierte, ihre „Grandeza und Hoheiten" würden wider „ihren Statum 
Subjectionis" laufen, und monierte — in Anspielung auf die städtischen Kleider- und 
Luxusordnungen, denen die Hamburger Lutheraner unterworfen seien — darüber hin-
aus, daß die Juden „nicht melioris Conditionis seyn" könnten. Vgl. ebd., S.106, 107 
(418). 

417 Ebd., S.107; siehe dazu S.152-154. 
418 Vgl. die Frage des Rates bei ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S. 100 (41), die Antwort ebd., 

S. to7 (42.0). 
419 RIES, Zur Bedeutung, S. 394• 
420 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.108 (421). — Vgl. auch ebd., S.109 (42.4). An dieser Stelle 

ging MÜLLER ein weiteres Mal auf die rabbinischen Glossen ein und bezeichnete sie 
als „talmudische Händel". 

421 Ebd., S.107-108 (424. Siehe auch Das Neue Testament, 2. Korintherbrief; Kap. 3, Vers 
14, 15. 

422  ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.109 (423). 
423 Ebd., S.109-110 (425). Zitat nach MÜLLERS Text, ebd., S.109. 
424 Ebd., S.109-110. — Außerdem zitierte MÜLLER hier noch Das Neue Testament, 2. Jo-

hannesbrief; Vers 9: ‚Wer nicht bleibet in der Lehre Christi, der hat keinen Gott." Vgl. 
ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S. 110. 

425 Ebd., S. ito (42.6); siehe dazu auch S. 254. 
426 ZIEGRA, Sammlung, Teil I, S.110. — Besonders das „Ab- und Zugehen" der Juden zu 

den religiösen Versammlungen sowie die von außen hörbaren Gebete der portugiesi-
schen Juden nannte MÜLLER als die Punkte, die „Ärgerniße" für die christlichen 
Nachbarn darstellen würden. Die Beschränkung der Anzahl der Familien auf zehn bis 
zwölf zu den Versammlungen, mit der der Rat Abhilfe schaffen wollte, würde, so ar-
gumentierte MÜLLER, nur die Zahl der Synagogen in Hamburg multiplizieren. Vgl. 
ebd., S. tio; siehe auch S. 246. 

427 ZIEGRA, Sammlung, Teil I, S. 	(427). 
428 Ebd., S.111-113 (428), Zitat ebd., S.112; siehe auch S.128, 194-195. 
429 ZIEGRA, Sammlung, Teil t, S. 
430 Ebd., S.113. 
431  Ebd., S.113 (429). 
432 Ebd., S. 113. 
433 Zur Bewertung von MÜLLERS Forderungen im Blick auf den Bestand der portugiesi- 
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schen Niederlassung vgl. REILS, Beiträge, 5.403; zur Beteuerung der Geistlichen im 
Jahr 1648, die Juden nicht vertreiben zu wollen, vgl. S. 222. 

434 Vgl. die Beschwerdeliste StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors 
Müller), Bl. 63, April 165o; zum Bericht des Syndicus Meurer über die Klagen der 
Geistlichen siehe StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, BI. 14, Senatsprotokoll, 
8. 4. 1650. 

435 Außerdem klagten die Geistlichen über angebliche sexuelle Kontakte zwischen Por-
tugiesen und Christinnen sowie darüber, daß der Kutscher des „reichen Juden" ein 
Kind habe überfahren wollen, worüber Teixeira gelacht habe. Vgl. ebd., BI. 4. — Zu 
dem angeblichen Anschlag eines portugiesischen Juden mit einem Messer auf den 
Konvertiten Christian Österreicher vgl. auch StAH, Ministerium, II 2 (Konventspro-
tokoll des Seniors Müller), Bl. 61, Februar 165o. 

436 Außerdem klagten sie in diesem Zusammenhang, „die Juden baweten Häußer alß 
Palläste". Vgl. StAH, Senat, CL. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, BI. 4; vgl. dazu auch S. 
204-205. 

437 StAH, Bürgerliche Kollegien, A 16 Nr, 3, April 1649. 
438 Ebd., April 1649. — Die Vorsteher erklärten ihr Einverständnis, daß de Lima „an be-

regtem Ohrte, seines Beliebens und Gelegenheit nach, und so weit daßelbe sonst 
zuläßig ist, ein Gebäude setzen und aufführen mögte". Ebd., April 1649. 

439 Vgl. dazu S. 262-276, 315-322. 
440 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, BI. 14. 
441 Ebd., BI. 14; siehe auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. tb Fasc. 1, BI. 19, Se-

natsprotokoll, 6.5.165o. Die beiliegende Kurzfassung der projektierten Ordnung 
weicht nur in einem Punkt, und zwar in Artikel 13, in dem es heißt, „Sollen in der 
Neustadt wohnen", von dem Entwurf ab, der im folgenden mit dem Reglement ver-
glichen wird. Vgl. ebd., BI. 19; siehe dazu auch weiter unten. 

442 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 133, Senatsprotokoll, 31. 5. I65o. 
— Eine Stellungnahme des Ministeriums zu diesem Entwurf ist nicht überliefert. Auch 
erscheint auffällig, daß der Bekanntmachungsverfügung des Rats vom 31. 5. 1650 ein 
„Placet" folgt, „daß es in die künfftige Woche den Portugisen angedeutet werde". Von 
einer Bekanntgabe an das Ministerium ist hier nicht die Rede. Vgl. ebd., BI. 133. 

443 Diese undatierte Stellungnahme der Portugiesen wurde offenbar aufgrund einer darin 
enthaltenen Bezugnahme auf die Vereinbarungen von 1622 versehentlich der Senats-
akte betreffend die Kontrakte 1617/1623 zugeordnet. Inhaltlich bezieht sie sich zwei-
felsfrei auf einen Entwurf zum Reglement von 1650, der im wesentlichen der vom Rat 
am 6.5.165o genehmigten Fassung entspricht. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 
Vol. 3a Fasc. 2 (Stellungnahme der Portugiesen); StAH, Senat Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 
3a Fasc. 3, BI. 1o3 ff. (Entwurf). 

444 Ebd., BI. 119-122, Reglement, 8.7.1650; ebd., BI. 126, Senatsprotokoll, 8. 7. 165o. — Zi-
tiert wird im folgenden nach der Edition des Reglements bei ZIEGRA, Sammlung, Teil 
I, S.14-120. 

445 Ebd., S.115, Art. t des Reglements; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, 
Bl. 103r, Art. 1 des Entwurfs. 

446 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Stellungnahme der Portugiesen Nr. 
und Schlußbemerkung („Und in deroselben so alhir die Straffe nicht expressu be-

nant soll verfahren werden vermüge dem Art. 2 in Ao 1622 expliciret."). 
447 ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S.116, Art. 2 des Reglements. „Nächstgelegene" Häuser 

meinte, daß „diejenigen, welche auf der Herrlichkeit wohnen, zu denjenigen, welche 
auf der Wallstrassen oder Mönkedam wohnen, auch diese zu jenen nicht übertreten". 
Ebd., S. 116. 

448 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. tos, Art. 13 des Entwurfs. Darin 
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war vorgesehen, daß sich höchstens 12 bis 15 Familien versammeln dürfen sollten. 
449 ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S.116, Art. 3 des Reglements. 
450 Ebd., S.116, Art. 5. — Vgl. auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 

105r, Art. 15a des Entwurfs. 
451 Die Beschwerde findet sich GB, HbS, S/849, Bl. 299. — In der undatierten Beschwerde 

wird Rulant als Syndicus bezeichnet. In dieses Amt wurde er 167o gewählt und hatte 
es bis zu seinem Tod 1675 inne. Die Beschwerde entstand also vermutlich in dieser 
Zeitspanne. Zu Rulant vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 6, S. 405. — „David Signor" 
mag identisch mit dem bei KELLENBENZ erwähnten David Senior sein. Vgl. KELLEN-
BENZ, Seph ardim, S.277, 304 Anm. 196; STUDEMUND-HAUVY, Biographisch es Lexi-
kon, S. 798-799 — Vgl. auch die Berichte über nächtliche Ausschreitungen „junger 
Taugenichtse" Ende 1669 in dem Protokoll der portugiesisch-jüdischen Gemeinde bei 
CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 13 (1920), S. 84. 

452. KLEFE10ER, Sammlung der Hamburgischen Gesetze, Teil 2, S. 317. 
453 ZIEGRA, Sammlung, Teil r, 5.116, Art. 4 des Reglements. 
454 Ebd., S.116. Im Entwurf findet sich das Talmudverbot mit der anders formulierten Er-

weiterung auf „andere gotteslesterliche und zu Schimpff und Veracht der Christen ge-
machte Bücher". Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Art. 4. Be-
günstigt wurden die Portugiesen durch die veränderte Formulierung nicht, denn ein 
allgemeines Verbot, den christlichen Glauben zu lästern, wurde ebenfalls normiert; 
vielleicht wurde diese Änderung nur vorgenommen, um Wiederholungen zu vermei-
den. Siehe dazu weiter unten; vgl. auch MÜLLERS Kritik an dieser Formulierung S. 
254. 

455 ZIEGRA, Sammlung, Teil I, S.116, Art. 4 des Reglements. Dem Wunsch der Portugie-
sen entsprechend wurde ihnen außerdem gestattet zu lesen und zu beten, „was sonst 
zur Pflanzung und Beförderung der Tugend und guten Sitten gereichet". Vgl. ebd., S. 
116; siehe auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. z, portugiesische Stel-
lungnahme. — Im Entwurf war ein Talmudverbot nicht vorgesehen. Vgl. StAH, Senat, 
Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 105r, Art. 15. 

456 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.116-117, Art. 6 bis 8 des Reglements; StAH, Senat, Cl. 
VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 103r-104, Art. z bis 4 des Entwurfs. 

457 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 2, Nr. 4 der portugiesischen Stellung-
nahme. Auch der Art. 7 erscheint im Reglement in abgeänderter Fassung. Hier war 
die Formulierung des Entwurfs mit dem Verbot, die Prediger zu „verfluchen", zu „ver-
maledeyen" oder zu beschimpfen, offenbar wegen der diesen Verben impliziten her-
absetzenden Unterstellung auf das Mißfallen der Portugiesen gestoßen. Allerdings 
blieb es im Reglement bei dem Verbot, die Prediger zu beschimpfen. Vgl. ebd., Nr.3 
der portugiesischen Stellungnahme; ZIEGRA, Sammlung, Teil r, S.117, Art 7 des Re-
glements; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. io3r, Art. 3 des Ent-
wurfs. 

458 Ebd., Bl. 104, Art. 5 des Entwurfs; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, 
Nr. 5 der portugiesischen Stellungnahme. — Siehe auch S. 239-240. 

459 Vgl. S. 237. 
460 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, 5.117, Art. 9 des Reglements; den annähernd gleichlau-

tenden Art. 6 des Entwurfs vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 
104. 

461 ZIEGRA, Sammlung, Teil s, 5.117. 
462 Ebd., S.117. 
463 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 104-104r, Art. 7 des Entwurfs. 

Darin wurden nur die Juden mit Strafe bedroht; siehe auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. 
Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 2, Nr. 7 der portugiesischen Stellungnahme. 
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464 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.117-118, Art. is und 12 des Reglements; StAH, Senat, Cl. 
VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. to4r, Art. 8 und 9 des Entwurfs; StAH, Senat, Cl. 
VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Nr. 9 der portugiesischen Stellungnahme. - Vgl. auch 
S.2.41 Anm. 414. - Auch die Einschränkung des Verbots des Art. rr durch den Zusatz, 
„wo es aber die unumgänglich Noth erfordert", geht auf einen Wunsch der Portugie-
sen zurück. Vgl. ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.118; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 
Vol. 3a Fasc. 2, Nr. is der portugiesischen Stellungnahme. 

465 FINDER, Hamburgisches Bürgertum, S. 283-184; Zitat nach DRESS., S. 284. 
466 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, 5.118, Art. 13 des Reglements; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 

Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, 104r, Art. to des Entwurfs; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 
3a Fasc. z, Nr. to der portugiesischen Stellungnahme. 

467 ZIEGRA, Sammlung, Teil s, S.118-119, Art. 14, 19 und 20 des Reglements; StAH, Se-
nat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. to4r-to5, 1o6, Art. II, 19 u. 20 des Ent-
wurfs; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Nr. i9 und 20 der portugie-
sischen Stellungnahme. 

468 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, 5.118, Art. 15 des Reglements; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 
Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. to5, Art. 12 des Entwurfs. - Vgl. dazu S. 254. 

469 ZIEGRA, Sammlung, Teil i, S. 118, Art. 15 des Reglements. - Die Formulierung des Ent-
wurfs differiert auch im übrigen von der im Reglement. Es heißt im Entwurf, sie soll-
ten „sich in die Haubtgaßen undter die Bürgere und Christen hin und wieder nicht 
ausbreiten, sondern an einem oder anderem Ohrte in der Enge, so viell müglich, woh-
nen und sich beysammen halten". Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 
3, Bl. 1os, Art. 12. An Stelle dieser Formulierung wurde die der Portugiesen über-
nommen, in der, da dort „Bürgere und Christen" fehlen, die angestrebte Ghettoisie-
rung der Juden weniger in den Vordergrund gerückt wurde: „und [sie] werden sich be-
fleißigen hin und wieder nicht auszubreiten, sondern ahn einem od. andern Orthe in 
der Enge, so viel muglich in denen Gassen, da sie anitzo wohnen beysamen zu hal-
ten". Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Nr. tz der portugiesischen 
Stellungnahme; vgl. auch S. 193. - Die in der Literatur anzutreffende Feststellung, die 
Sefarden seien mit ihren Wohnorten durch das Reglement von I65o in die Neustadt 
verwiesen worden, trifft nicht zu. Lediglich in dem Entwurf, der dem Anschreiben des 
Rates an die theologischen und juristischen Autoritäten beigefügt war, findet sich 
diese Regelung im Artikel 13. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. lb Fasc. 1, 
Bl. 19. Vgl. dazu S. 245 Anm. 441; anders GRUNWALD, Portugiesengriiber, S.16; LEVY, 
Die Entwicklung der Rechtsstellung, S. 26; ELLERMEYER, Zu Handel, Hafen und 
Grundeigentum, S. 70; HERZIG, Jüdische Geschichte, S. MI. ELLERMEYER korrigierte 
seine Feststellung, vgl. DERS., Schranken, S.177. 

470  Vgl. S. 353 Anm. 394. 
471 ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.118, Art. 16 des Reglements. Die Verpflichtung auf die 

„christlichen Kirchenordnungen" wurde bereits im Entwurf wieder gestrichen. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. Io5r, Art. 16. 

472  ZIEGRA, Sammlung, Teil 1, S.118, Art. 17 des Reglements; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 
Nr. 5 Vol. 3a Fase. 2, Nr. 17 der portugiesischen Stellungnahme. 

473 ZIEGRA, Sammlung, Teil I, S.118, Art. 18 des Reglements; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 
Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 106, Art. 18 des Entwurfs. Die Portugiesen hatten den Zusatz 
vorgeschlagen, „[w]oferne es wider die Mosaischen Gesetze". Vgl. StAH, Senat, Cl. 
VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Nr. i8 der portugiesischen Stellungnahme. 

474 ZIEGRA, Sammlung, Teil s, S.119, Art. zi des Reglements. 
475 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 1o6-106r, Art. 21 des Entwurfs; 

StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fase. 2, Nr. 21 der portugiesischen Stellung-
nahme. - Zu derartigen Komposita und dem diskrimierenden Potential des Stereo- 
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typs vom ,Wucherjuden" vgl. HORTZITZ, Der „Judenarzt". Historische, S. 128-129. 
476  Vgl. dazu MÜLLERS Ausführungen zum „jüdischen Wucher" im Judaismus und die 

Vorschläge der Altdorfer Theologen zu den Geldleih- und Pfandgeschäften der Juden 
sowie den Wuchervorwurf der Bürgerschaft an die Juden, der der bürgerlichen For-
derung nach einem christlichen Lombard immanent war, 5.194-195, 235-236, S. 224 
Anm. 297, S. 226. 

477 ZIEGRA, Sammlung, Teil t, S. 119, Art. 23 des Reglements. Auf Wunsch der Portugie-
sen hatte der Rat die ihnen im Entwurf auferlegte Verpflichtung, bei solchen Gele-
genheiten auch nicht auf den Gassen zu gehen, nicht in das Reglement übernommen. 
Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. so6r, Art. 23 des Entwurfs; 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 2, Nr. 23 der portugiesischen Stel-
lungnahme. 

478 Vgl. dazu die Einleitung zum Reglement, in der auf die Artikel von 1612, 1617 und 1623 
Bezug genommen wird, auf die man sich mit den Ältesten der Portugiesischen Nation 
verglichen habe. Da die Portugiesen gegen diese Artikel verstoßen hätten und deshalb 
viele Klagen und Beschwerden erhoben würden, habe der Senat, um Abhilfe zu schaf-
fen, gemeinsam mit den dazu von der Bürgerschaft bevollmächtigten Oberalten und 
Achtundvierzigern diese Artikel erlassen. ZIEGRA, Sammlung, Teil s, 5.115. 

479 "In dem Exordio, ahn stadt uns vorgeschriebene Gesetz und Ordnungen, stehet ihn 
vorigen Unterhandlen und Contract mit denen Alten der Portugisischen Nation ge-
haltene." So formulierten die Portugiesen ihr Verlangen einleitend in ihrer Stellung-
nahme zum Entwurf des Reglements. Vgl. StAH, Senat, CL. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a 
Fasc. 2, portugiesische Stellungnahme. 

480 RIES, Zur Bedeutung, S. 405; vgl. dazu auch S. 23-26, 177-178, 224-225. 
481 Vgl. dazu S. 210-211. — FEILCHENFELD meint, der Rat habe hier nur den Namen Syn-

agoge vermieden. Vgl. DERB., Aus der älteren Geschichte, S. 9; vgl. dazu den Artikel 
„Synagogue" in Encyclopaedia Judaica, Volume 15, 5. 579-583. Danach hatten Syn-
agogen seit frühesten Zeiten nicht nur die Funktion religiöser, sondern auch ge-
meindlicher Zentren, ebd., S. 583; allerdings ist die Frage, ob die Portugiesen damals 
Synagogen unterhielten oder nur zu Gebetsversammlungen zusammenkamen, hier —
mangels Quellen und geeigneter Beurteilungskriterien — nicht zu entscheiden. Fest-
zuhalten ist, daß die Geistlichen die Unterscheidung des Rates zwischen Synagogen 
und Gebetsversammlungen nicht anerkannten und dazu tendierten, diesen Begriff, 
der angesichts des Synagogenverbots Signalcharakter hatte, im Abwehrkampf gegen 
die Juden zu instrumentalisieren. Vgl. dazu 5.262-276. 

482 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. I, Bl. 15, Senatsprotokoll, 16.9.1650; 
ZIEGRA, KT Teil I, 5.114.  

483 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. I, Bl. 15, Senatsprotokoll, I. 12. 1650. 
484 Im Protokoll ist zu dem Bericht der Oberalten über diesen Vorfall vermerkt: „Daß 

Oberalten zu dancken wegen der apertur, [...] " Vgl. ebd., Bl. 15. — Außerdem hatten die 
Pastoren bei den Oberalten über mangelnde Fortschritte in „de Lyra-Sache" geklagt. 
Was sich dahinter verbarg, ist unklar. Möglicherweise hing diese Klage mit einem 
Schreiben eines evangelischen Predigers aus Frankfurt mit Namen Johannes Gävenig 
vom 16.7.165o an die Hamburger Geistlichen zusammen, in dem Gävenig von einem 
bekehrungswilligen Juden mit Namen Ruben Luria, „Aaronis Luria zu Hamburgh 
wohnhafft, ehlicher Sohn", berichtete. Diesen hatten die Frankfurter Prediger mit sei-
nem Begehren an die Hamburger Geistlichen verwiesen. Gävenig bat nun für Ruben 
Luria um Unterstützung durch das Geistliche Ministerium in Hamburg und berich-
tete, daß mit demselben Anliegen der Frankfurter Magistrat an den Hamburger Rat ge-
schrieben habe. Vgl. StAH, Ministerium, II A td, Bd. 2, Bl. 1519-1520, 16. 7.165o. 

485 Die erste Bitte der Geistlichen um einen Termin mit Ratsvertretern wegen des Regle- 
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ments erging am 11.3.1651, die zweite am 9. 6. desselben Jahres. Vgl. StAH, Senat, Cl. 
VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 127; StAH, Senat, CL. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. tb 
Fasc. 1, Bl. 22, 11.3. und 9.6.1651. — Am 31.7.1651 verfaßte MÜLLER einen ;Tractatus 
wegen der Juden" im Zusammenhang mit einem weiteren Versuch, beim Rat vorzu-
dringen. Vgl. StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 86, 
31. 7. 1651; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 1b Fasc. t, Bl. 93, Senatsprotokoll, 
22. 9.1651. — Den nächsten Versuch unternahm MÜLLER im November 1651. Vgl. 
StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotoll des Seniors Müller), BI. 96, November 
‚651. — Seine Bitte um Gehör im März 5652, auch zu diesem Zeitpunkt fixierte er ei-
nige der Klagen schriftlich in seinem Protokoll, führte dann schließlich dazu, daß der 
Rat sich im Juni mit den Beschwerden befaßte. Vgl. StAH, Ministerium, II 2 (Kon-
ventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. toi, 104ff., März und Juni 1652.; StAH, Senat, 
Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 127, 130, Senatsprotokoll, 22. und 23. 6. 1652. —
Vgl. auch REILS, Beiträge, S.404-405. Daß MÜLLERS „Tractatus wegen der Juden" 
dem Rat ausgehändigt wurde, wie REILS behauptet, kann den oben genannten Quel-
len nicht entnommen werden. Vgl. ebd., S.406. 

486 StAH, Ministerium II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 86, 31.7.1651; 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 127, Senatsprotokoll, 22. 6. 1652. 
— Vgl. auch REILS, der die Kritik der Geistlichen an dem Reglement im Blick auf die 
mißglückte Formulierung im Zusammenhang mit dem Talmudverbot als „nicht un-
witzig" bezeichnet. DERS., Beiträge, S. 405-4o6. 

487 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 86, 31. 7.1651. 
488 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 127, Senatsprotokoll, 22. 6.1652. 

Sie betonten, die christliche Unterweisung „[sey] ein wichtig Werck, die Portugiesen 
wehren noch pertinaciores [d. h. starrsinniger, J.B.], alß andere". Ebd., Bl. 127. 

489 Diese Beschwerde formulierte MÜLLER bereits im März in seinem Protokoll. Vgl. 
StAH, Ministerium, II 2, BI. ior, März 1652; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 
3a Fasc. 3, Bl. 130, Senatsprotokoll, 23. 6.1652. 

490 Ebd., B1.130. 
491 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 86, 31.7.1651; 

StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, BI. 127, Senatsprotokoll, 22. 6.1652. 
492  Ebd., Bl. 127. „Senatus möge dies Interims Reglement numehr auffheben oder sie wol-

ten es alle contradiciren, wolten es immerfort thun und davon nicht dehistiren." Vgl. 
ebd., Bl. 127. 

493 Daß es aus der Sicht der Geistlichen hier um eine Gewissensfrage ging, wird auch am 
Schluß der Beschwerde vom Juni 1652 deutlich, als sie darauf hinwiesen, „Senatus solte 
nicht Ursache geben, daß die Juden am Jüngsten Tage darüber [d. h. über die fehlen-
den Bekehrungsanstrengungen der Obrigkeit, J.B.] klageten", vgl. ebd., Bl. 127. 

494 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. Ib Fasc. 1, Bl. 25, Senatsprotokoll, 23. 7.1652. 
Der Rat ordnete auch an, zu untersuchen, „ob der Posementmacher Jung etwa bei den 
Werbern" sei. Ebd., Bl. 25. — Zur schnellen Verbreitung von Gerüchten in damaliger 
Zeit vgl. auch S. 77 Anm. 149- 

495 „Der Knabe spricht holländisch ist in Portugal! nie gewesen, saget sein Vater Elias Turo 
wohne zu Rotterdam, seine Mutter habe er nie gekannt, habe bey seinem Vater ge-
dient, ob er getauft sey, wiße er nicht, kan Portugiesisch sprechen." So lautet der Be-
richt im Senatsprotokoll vom 24.7. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. sb Fasc. 

Bl. 25r, Senatsprotokoll, 24. 7.1652. Offenbar lautete der Name des angeblichen Va-
ters Taurus. Vgl. ebd., BI. 27-27r, Senatsprotokoll, 1. 9.1652. — Vgl. auch ebd., Senats-
protokoll, 26. 7.1652. 

496  „Die Juden sagen, der gefangene Jude sey schwer gebrochen, kompt er nicht schleu-
nig loß, ist er des Todes." Vgl. ebd., BI. 26, Senatsprotokoll, 6.8.1652. — Am 16.8. tru- 
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gen die Juden ihre Bitte um Freilassung der Gefangenen erneut und erfolglos vor. Vgl. 
ebd., Bl. 26. — Am 27.8. berichtete der Bürgermeister dem Rat, daß „der Junge [...] 
krank und der Mann gebrochen seyn" solle. Vgl. ebd., Bl. 26. 

497 Ebd.,Bl. 26, Senatsprotokoll, 6. und 16. 8.1652. Hinsichtlich der Strafe für den gefan-
genen Juden wurde im Rat festgestellt, sie müsse „in Oculos Hominum incurrire[n]", 
also wohl die Öffentlichkeit beeindrucken. Ebd., BI. 26. 

498 Ebd., Bl. 27r, Senatsprotokoll, 31. 8.1652. 
499 Ebd., Bl. 27r. 
500 In Amsterdam konnten sogar Christen zum Judentum konvertieren. Vgl. dazu S. 212, 

287-288. 
501 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 1b Fasc. 1, Bl. 27r-28, Senatsprotokoll, 27.9. 

1652. Ob tatsächlich härtere Verhörmethoden, also wohl die Folter, den Jungen „ge-
stendig" machten, bleibt unklar. Am 1.9. war allerdings im Rat von dieser Absicht 
noch einmal die Rede: ,Wenn die Weßelsche weg wehre, mochte man den Jungen in 
die Frohnerey setzen und härter zu sprechen laßen." Vgl. ebd., Bl. 2.7r, Senatsproto-
koll, 1.9.1652. 

502 Ebd., BI. 27r-28, Senatsprotokoll, 27. 9.1652. 
503 Ebd., Bl. 27r-28. 
504 Ebd., BI. 27r-28. 
505 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl. 13or, Senatsprotokoll, 1.10.1652. 
5o6 Ebd., BI. 13or. 
507 Ebd., Bl. 13or. Der Rat wollte Wiese offensichtlich an die Kontroverse von 1639 und 

an die Erklärung erinnern, die dieser zu deren gütlicher Beilegung vor dem Rat hatte 
abgeben müssen. Vgl. dazu S. 

5o8 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 3, Bl.13or, Senatsprotokoll, 1.10.1652. 
509 Ebd., Bl. 13or. 
510 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 126-128. Der 

Eintrag selbst ist undatiert, aus dessen Stellung in der chronologischen Abfolge der 
Einträge ist er etwa auf den Frühsommer 1653 zu datieren. Vgl. ebd., BI. 126-128. 

511 	Der Rat hatte offenbar vorgebracht, daß es in Hamburg an einem „bequeme[n] Ortt" 
fehlen würde, da die Juden an ihren gewöhnlichen Versammlungsorten zum Zwecke 
christlicher Unterweisung nicht erscheinen würden. Vgl. ebd., BI. 126-128. 

512 Ebd., Bl. 126-128. 
513 Ebd., Bl. 126-128. — Zu Zwangstaufe und Zwangspredigten für Juden in der Frühen 

Neuzeit und weiterführenden Literaturhinweisen vgl. AGETHEN, Bekehrungsversuche, 
S. 68-76. 

514 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 126-128. Diese 
Feststellung traf MÜLLER auf die Frage des Rates, ob man die Juden „hinwegjagen 
sollte", wenn sie sich trotz christlicher Unterweisungen nicht bekehren würden. Vgl. 
ebd., Bl. 126-128. 

515 	Ebd., BI. 126-128. — Vgl. zur Situation der Konvertiten auch S. toi, 190-191, 310-314. 
516 	„Senior respondit, das man die Juden bei Straff anhalten solle, darmitt sie dehnen, die 

sich bekehren, ihre Gelder und Gütter nicht vorbehalten, sondern dieselbigen ihnen 
ausfolgen laßen." Vgl. ebd., Bl. 12.6-128. — Vgl. auch REILS, Beiträge, S.4o7. 

517 ROTH, Neue Kunde, S.233; KELLENBENZ, Sephardim, S.39,  302, 370, 450, 486; zu 
Diego de Lima vgl. STUDEMUND-HAI.1VY, Biographisches Lexikon, S. 558• 

518 Unter dem 3.1.1650 berichtete der Senior MÜLLER in seinem Protokoll: „Ein Portu-
giesischer Jude Joachim de Lima, welcher zum Christenthumb getreten, klaget, das 
sein Bruder ihm das Patrimonium nicht wolle folgen laßen, bittet umb Intercession 
beim Ehrw. Minist., da er nicht ins Recht verwiesen, sondern die Sache privatim vom 
Consule agiret werde. Darauff die Intercession durch H. Gesium und L. Gravum ge- 
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schehen." Vgl. StAH, Ministerium II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 
59, 3.1.1650. — Das Schreiben de Limas an den Rat vom 2.1.1650 ist in den Ministe-
riumsakten überliefert. Vgl. StAH, Ministerium, III A id, Band 2, BI. 1571-1573, 2.1. 
1650. — Daß sich Diego de Lima zum lutherischen Glauben bekannte, geht aus einem 
erneuten Hilfeersuchen an das Ministerium aus dem Jahr 1669 hervor, in dem er von 
seiner Teilnahme am Abendmahl berichtete. Vgl. ebd., Bl. 1503-1504, 1669. 

519 Duarte hatte „durch einen eigenen Anwaldt sich dahin erklähret: Alß kennte er mich 
nicht, und wolte meiner gahr keine Gnade tragen, [...]" Vgl. ebd., Bl. 15714 zu Duarte 
de Lima siehe S. 138 Anm. 140. — Nach dem jüdischen Religionsgesetz blieb auch ein 
getaufter Jude Glied des Judentums, er galt aber als Übertreter des Religionsgesetzes 
und hatte als solcher erbrechtliche Benachteiligungen in Kauf zu nehmen. Mitunter 
wurden Konvertiten von ihren Familien, wenn auch ohne religionsgesetzliche Grund-
lage, wie Verstorbene betrauert. Vgl. dazu Jüdisches Lexikon, 5 Bände, Berlin 1927, 
Band 4/2, Spalte 877 ff., besonders Spalte 884. — Vgl. auch AGETHEN, Bekehrungsver-
suche, S.81. 

520 Duarte habe ihn verleugnet, so berichtete Diego: „ohn angesehen ich deßen eigen 
Handt, und schriftliches Anerbieten vorzulegen gehabt, darin er sich offenbar er-
klähret, daß wenn ich Jud wiederumb werde und verbleiben wolte, er mir jährlich eine 
certam annuam Pensionem vermachen, aber so fern ich ein Christ verbleiben wolte, 
mich nimmer mehr kennen noch den geringsten Heller zuekehren od. abfolgen laßen 
wolte." Vgl. StAH, Ministerium, III A td, Band 2, Bl. 1571, 2.1. 1650. 

521 Ebd., Bl. 1503-1504. — Cassuto, dem diese Suppliken Diego de Limas nicht bekannt 
waren, schreibt, daß, nachdem Diego de Lima 1646 in Lissabon erfolglos versucht 
habe, zum Judentum zurückzukehren, sich dessen Spur verliere. Vgl. StAH, Jüdische 
Gemeinden, 996d, Cassuto Ms., 4b, S. 36. 

522 „Ich habe noch die Genad erlanget, daß Ein Loblicher Magistrat aus dero Cämmerey 
mit mit dreysig Rthlrn. mildiglichen Vorschub thun laßen, [...]" Vgl. StAH, Mini-
sterium, III A td, Band 2, Bl. 1504, 2.1.1650. 

523 Zu Duarte de Lima vgl. StAH, Jüdische Gemeinden, 996d, Cassuto Ms., 4b, S. 37. 
524 AGETHEN, Bekehrungsversuche, S.77, 78, 86. 
525 StAH, Ministerium II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 126, 1653. 
526 Ebd., Bl. 126 
527 Ebd., BI. 128. 
528 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. tb Fasc. t, Bl. I, Senatsprotokoll, 1660. 
529 Vgl. dazu S. 310-314. 
53o Zur Begründung der Gesamtgemeinde vgl. CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, 

Jahrbuch 6 (1908), S. 8 ff. — SASKIA ROHDE, Die Synagogen der Sefarden in Hamburg 
und Altana. Eine Spurensuche, in: Studemund-Hakvy (Hrsg.), Die Sefarden in Ham-
burg, Band I, S.141-154 hier 5.143; IRMGARD STEIN, Jüdische Baudenkmäler in Ham-
burg, Hamburg 1984 (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden, Band 
44), S. 28 ff.; siehe auch S. 265-276, 348. 

531 StAH, Ministerium, III A td, Band 2, BI. 1507-1509, 29.3.1660. — Vgl. dazu auch 
REILS, Beiträge, 5.411; ELLERMEYER, Schranken, 5.177. 

532 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 8 (1910), S. 252-253, 275-276; 
STEIN, Jüdische Baudenkmäler, S. 30 

533 StAH, Ministerium, III A td, Band 2, BI. 1507-1508, 29.3.1660. 
534 Ebd., BI. 1508. 
535 Ebd., BI. 1508. — Aus dem Gemeindeprotokoll, Eintrag vom 2711.1659, geht hervor, 

daß Manuel Teixeira die „bisher als Synagoge dienenden Häuser" zu Eigentum er-
hielt. Vgl. CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 9 (1911), S.324-32.5; 
STEIN, Jüdische Baudenkmäler, S. 32. 
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536 StAH, Ministerium, III A rd, Band z, BI. 1508, 29. 3.1660. 
537 „[Q]uod omne id fit in favorem Judeorum fiat in offensa Der, heißt es in der Sup-

plik. Vgl. ebd., BI. 1509. 
538 Ebd., Bl. 1511-1513, 1.5.1660. — Diese Zustimmung des Rats gereiche, so heißt es in 

der Eingabe, der „allgemeinen erbgeseßenen Bürgerschaft zum höchsten Praeiuditz 
und böser Consequens, alß auch unß negsten benachbarten zur großen Christen-
freyheit Ergernuß und Verkleinerung unserer Heußer". Vgl. ebd., BI. 1511. — Vgl. dazu 
auch REILS, Beiträge, 5.411; diese Zweisträngigkeit der Argumentation der Beschwer-
deführer gegen die Nutzung dieses Hauses als Synagoge — einerseits, weil das eine 
Schändung des Christentums sei, andererseits, weil ihre Häuser einen Wertverlust er-
leiden würden — hebt hervor ELLERMEYER, Schranken, 5.177. 

539 Dieses Haus sei „aber ein mercklicheß größer, nemlich 13 Fach lang und 7 breit, und 
also ihrer Meinung nach sich beßer dazu schicket, soll auch von niemandt bewohnet, 
sondern bloß zu einer Synagogam zugerichtet werden." Vgl. ebd., Bl. 1511-1512. — Fach 
ist ein Maß, das auf den sächsisch bäuerlichen Fachwerkbau zurückgeht. Ein Fach ent-
spricht etwa drei Fuß, also ca. einem Meter. Vgl. Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch, 
hrsg. von OTTO MESNJNG, 2 Bände, Neumünster 1929, Band 2, S. 3-6; zur Umrech-
nung von Fuß in Meter vgl. S. 267 Anm. 567. 

540  StAH, Ministerium, III A rd, Band 2, BI. 1512, 1.5.1660. — Im Gemeindeprotokoll 
heißt es im Juni 166o, daß das Gehalt des Samäs Abrao Lopes für die „Bedienung der 
Hauptsynagoge" erhöht werden sollte, „da doch diese jetzt auch von den Leuten aus 
den Medrasim besucht werde". Vgl. CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahr-
buch 9 (r9u), 5.336. 

541  StAH, Ministerium, III A rd, Band z, Bl. 1513, 5.1660. 
542  Ebd., BI. 1515-1517, 29.6.1660, Zitat Bl. 1516. — In dieser Bittschrift an die Geistlich-

keit argumentierten die Beschwerdeführer überwiegend religiös, also vor allem damit, 
daß die Juden angeblich in ihren Synagogen Gott und das Christentum lästerten. Vgl. 
ebd., BI. 1515-1517. 

543 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 232 ff., ro. 7. 
1660. Aus MÜLLERS Protokolleintrag zu dieser Angelegenheit ergibt sich, daß er am 
9. 7. zwei Geistliche, Pastor Gesius von St. Nikolai und den Prediger an der Kirche 
zum Heiligen-Geist-Hospital Schulze, zu den Oberalten sandte. Vgl. ebd., BI. 232. 

544 Später bekräftigten die Oberalten noch einmal diese Erklärung gegenüber der Geist-
lichkeit. Vgl. ebd., Bl. 236, 25. 7.1660. 

545 RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, S. 85, 126. 
546 Am Tag nach dem Besuch der Geistlichen bei den Oberalten, also am 10. 7.1660, tra-

fen die Prediger mit Vertretern des Rates zusammen, und zwar dem Syndicus Vincent 
Garmers und dem Senator Peter Röver. Vgl. StAH, Ministerium, II 2 (Konventspro-
tokoll des Seniors Müller), BI. 236, ro. 7.1660. 

547 MÜLLER wiederholte hier, zwar kurzgefaßt, aber in dennoch giftiger Ausführlichkeit 
die schon aus seinem Judaismus und seinem Gutachten von 1649 bekannten Argu-
mente gegen die Juden und deren Synagogen. Vgl. ebd., Bl. 232-233; siehe auch S. 
187-197, 236-244. 

548  StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 232, 234, ro. 7. 
1660. 

549 Ebd., BI. 234. 
55o Ebd., BI. 235. — Im gleichen Jahr griff das Ministerium den Punkt des christlichen Leh-

rers für die Juden erneut auf. In einem auf das Jahr 1660 datierten Auszug aus dem Se-
natsprotokoll findet sich der Bericht: „Umb die Juden zu bekehren, weiß Ministerium 
eine Persohn, welche in drei Monathen das Portugisische lernen könte, Senatus 
möchte die Unkosten dazu geben." Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 113 Fasc. 
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r, BI. t, Senatsprotokoll, 1660. Es ist unbekannt, um wen es sich dabei handelte, eben-
sowenig ist, soweit bekannt, überliefert, ob der Rat sich bereit fand, den Sprachun-
terricht zu finanzieren. 

551 StAH, Ministerium, II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), BI. 235, 12. 7.166o. 
552 RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, S.71-117, 75 (Rezeß 1650), S. II2-113 (Rezeß 1657). 

— Die Bürger hatten den Rat mit dem Entzug seines Honorars zum Nachgeben ge-
zwungen. Ebd., S. 86, 96. 

553 Nach 1657 ging es in den Auseinandersetzungen des Rates mit der Bürgerschaft um 
die Ratswahlen, um die Personalpolitik des Rates, die verwandtschaftlichen Bindun-
gen zwischen den Ratsherren, um sein Kooptationsrecht und um den Ämterkauf. Vgl. 
ebd., S.118-119, 507. — Vgl. dazu auch LOOSE, Das Zeitalter,S.2.70-273. 

554 Bei diesen Konflikten ging es um die Ratswahlen. Die Bürger warfen dem Rat — of-
fenbar nicht zu Unrecht — Bestechung und Nepotismus vor. Vgl. dazu und zur in-
nenpolitischen Lage in Hamburg in jenen Jahren RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, 
5.122-192; LOOSE, Das Zeitalter, S. 270-273. — Bei den im Jahr 1666 nach Hamburg 
entsandten kaiserlichen Kommissaren handelte es sich erst um den Reichshofrat von 
Selb und später um den Freiherrn von Lützow. Vgl. RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, 
S.151, 163. 

555 StAH, Ministerium II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 300, 1667. Auch 
von einem angeblich mit Gewalt beschnittenen Knaben wurde bei dieser Gelegenheit 
berichtet. Vgl. ebd., BI. 300. 

556 Vgl. dazu S. z17. 
557 VON HÖVELEN, Der Uhr-alten, S.117, 123. — Vgl. auch STEIN, Jüdische Baudenkmäler, 

S. 35. 
558 Ebd., S.35; CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch II (1911), S. 52. 
559 Ebd., S. 52; STEIN, Jüdische Baudenkmäler, S. 34. 
56o CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch II (1911), S. 61; STEIN, Jüdische 

Baudenkmäler, S. 35• 
56s Ebd., S. 35; CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch II 	S. 61, 75. 
562 Der südliche Teil des Alten Walles gehörte zum Kirchspiel St. Nikolai, dessen Kirch-

spielsherren später dem Bau zustimmten. Dazu wie auch zur Lage des Grundstücks 
an der kleinen Alster vgl. die Ausführungen weiter unten; siehe zum Alten Wall auch 
NEDDERMEYER, Zur Statistik, S. 22; GAEDECHENS, Historische Topographie, S. IO2. 

563 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch II (191I), 5.66; STEIN, Jüdische 
Baudenkmäler, S.35. 

564 Im Gemeindeprotokoll heißt es, daß die Kämmerei „nicht Zuwachs an Kapital, son-
dern an Rente" wolle. Vgl. CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch II, 1911, 
S. 74-75; STEIN, Jüdische Baudenkmäler, S. 35. — Nachdem das Projekt 1669 geschei-
tert war, beschloß die Kämmerei nach mehrmaligem Anhalten des Rats schließlich am 
18.1.1684, die Grundrente zu löschen. Vgl. StAH, Kämmerei, I 13, Band to, Bl. 185. 

565 CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch II (1911), S. — Die Abschrift des 
„Vergleich [s] des Kirchspiels St. Nicolai und der Verordneten der Cämmerey, worinnen 
der Port. Nation vergönnet wird, ihr Haus auf der Wall-Strassen so auf Texera Namen 
geschrieben stehet, hinaus zu setzen. 1668" war in der Historiographie offenbar bisher 
nicht bekannt. Vgl. CB, HbS, S/878, Nr. 2, Bl. 23. — Vgl. auch KELLENBENZ, Sephar-
dim, S. 5o Anm. 94; das Kämmereiprotokoll vom 4. 8. 1668, in dem von der Besichti-
gung dieses Grundstücks durch die Kämmerei im Zusammenhang mit dem Baupro-
jekt der Portugiesen die Rede ist, vgl. StAH, Kämmerei, I 13, Band 5, BI. 18o, 4. 8. 1668. 

566 CB, HbS, S/878, Nr. 2, Bl. 23. 
567 Die Maßangaben — was z. B. war mit der „Grund=leiste" gemeint? — bleiben zwar et-

was kryptisch. Aber eindeutig erscheint, daß das Haus „nach dem Walle" zu — wor- 
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unter entweder der frühere Alte Wall an der kleinen Alster oder der Neue Wall, zu je-
ner Zeit noch Voglerswall genannt, auf der anderen Uferseite zu verstehen ist — um 
„22 Fuß 4 Zoll" hinausgesetzt werden sollte. Vgl. ebd., Bl. 2,3; GAEDECHENS, Histori-
sche Topographie, S. 102, 103, 158. — Ein Hamburger Fuß entsprach o, 2866 und ein 
Zoll o, 0239m. Vgl. Tafeln zur Umwandlung des bisherigen Hamburger Maasses in das 
durch Gesetz vom 17. August 1868fiir den Norddeutschen Bund eingeführte Metermaass 
[ .] , berechnet von H.A.L. STÜCK, Hamburg 1869, S. I. — Von den Vorsetzen, die für 
den Neubau errichtet werden sollten, war im Dezember 1669 im Gemeindeprotokoll 
die Rede. Vgl. CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 13 (1920), S. 1o8; 
STEIN, Jüdische Baudenkmäler, S. 

568 StAH, Ministerium II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 321, 1669. 
569 Ebd., B. 321. 
570 Ebd., Bl. 322-327. — Abschriften der Beschwerde finden sich u. a. StAH, Senat, Cl. VII 

Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 5, BI. 7ff., 5.4.1669; StAH, HS, Nr. u9 (hier mit dem Ver-
merk, daß diese Abschrift den Oberalten übergeben wurde); CB, HbS, S/878, Nr. 
BI. 34 ff — Ediert ist diese Beschwerde bei LUDWIG VON HEss, Hamburg, topogra-
phisch, politisch und historisch beschrieben, dritter Theil, zweite Auflage, umgearbei-
tet und vermehrt, Hamburg 1811, S. 267-274. Nach dieser Edition wird im folgenden 
zitiert. — In dieser Beschwerde griff MÜLLER im wesentlichen seine Vorwürfe und Ar-
gumentationen wieder auf, die er seit den vierziger Jahren gegen die Juden erhoben 
hatte. Deshalb wird die Beschwerde im folgenden nur in Ausschnitten referiert und 
im übrigen auf die fraglichen Seiten dieser Arbeit verwiesen. 

571 VON HEss, Hamburg, 5.167—z68, Nr. 1, Art. I-VI. — MÜLLERS Hinweis, daß die Kin-
der der Portugiesen anfänglich getauft worden seien, bezog sich vermutlich auf die 
Frühzeit der Niederlassung der Portugiesen in Hamburg. MÜLLER betonte außerdem, 
die Juden könnten genauso wie die christlichen nichtlutherischen Minderheiten ihre 
Religion in Altona ausüben. Vgl. ebd., Nr. 1, Art. VII; siehe auch S. 84. 

572 VON HESS, Hamburg, S. 267-268, Nr. 1, Art. IIX (sic!). — Ein ähnlicher Fall ereignete 
sich 1684. Vgl. dazu S. 312-314. 

573 VON HESS, Hamburg, S. 269, Nr. I, Art. IX. 
574 MÜLLER versuchte, folgende Argumente zu widerlegen: 1. Die jüdischen Schulen 

seien keine Synagogen. 2. Die Juden könnten nicht als Atheisten leben. 3. Bekeh-
rungsmaßnahmen seien erfolglos. 4. Man könne ihnen Gotteslästerungen nicht nach-
weisen. 5. Ihre Gebetsversammlungen seien mit Vollmacht der Bürgerschaft legiti-
miert worden. 6. In Gewissensfragen könne niemand gezwungen werden. 7. Man 
könne ihnen diese Rechte nicht nehmen, weil sie sie seit Jahren innehätten. 8. Die 
Geistlichen wollten die Juden mit ihren Forderungen aus der Stadt vertreiben. 9. Mit 
einem von den Juden abzulegenden Eid könnten Gotteslästerungen verhindert wer-
den. MÜLLER argumentierte in gleicher Weise wie bereits in seinem Gutachten und 
seinen folgenden antijüdischen Einwürfen dagegen. Vgl. ebd., S. 269-274, Nr. 2, Art. 
I-IX; siehe auch S.191-192, 239-240, 255. 

575 VON HESS, Hamburg, 5.173, Nr. 2,, Art. VIII. 
576 Ebd., S. 269/270, Nr. 2, Art. I.; siehe dazu S. 188, 211-212. 
577 Vgl. S. 211-212. 
578  VON HESS, Hamburg, 5.174, Nr. 2, Art. IX. 
579 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 5, Senatsprotokoll, 10. 8.1669. — „Es 

ist auch eine besondere Art der Verführung, wann die jenige, die zu unser Religion tre-
ten wollen, werden abgehalten, geschlagen, gebunden, an fremde Orthe eilend ver-
schicket, wie die Juden alhier thun. Der alte Jude Rodericus stund in grosser Furcht, 
die Jüden würden ihn ertappen und wegschicken. Zur Seduction gehöret auch, daß 
die getaufften Juden für andere Ungetaufften keinen Friede haben, sondern werden 
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von ihnen verfolget." Vgl. ebd., to. 8.1669. - Vielleicht handelt es sich bei diesem Ro-
dericus um Duarte Rodrigo, der 1633 konvertierte. Vgl. dazu CB, HbS, S/848 (Schel-
hammer-Protokoll), 1633, Bl. 89. - Die Gefahr der Verführung zum Judentum ging 
für MÜLLER, wie er betonte, auch von den jüdischen Büchern aus. In diesem Zusam-
menhang erwähnte er ausdrücklich den jungen Teixeira, der „verführerische Bücher" 
in Hamburg herumtragen würde. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 
5, Senatsprotokoll, 10.8.5669. 

58o Ebd., 1o. 8.1669. 
581 Ebd., 10.8.1669. 
582 Ebd., to. 8.1669. 
583 Den Entwurf zu dieser Supplik, undatiert und mit ergänzenden Einfügungen am 

Rand, vgl. CB, HbS, S/878, Nr. 6. Darin wurde berichtet, daß Benedikt de Castro 
(geboren 1597), der 72 Jahre alt sei, von Brauerknechten am „2.o.hj. und also an un-
sern Sabbath", ein weiterer Portugiese, Arend Senior, am „7.hj." und der Portugiese 
„Samuel Gomer" „jungts am n. huiy" überfallen worden seien, und zwar mit dem 
Zusatz, daß „also in einem Monathe so viel ärgerliche" Überfalle geschehen seien. 
Am Schluß der Bittschrift stehen Wünsche zum „fürstehenden Newen Jahr", also 
wurde diese am Ende eines Jahres verfaßt. Vgl. ebd.; außer dem zum damaligen Zeit-
punkt mit 72 Jahren angegebenen Alter Benedikt des Castros spricht für die Datie-
rung dieser Supplik auf den November oder Dezember 1669, daß der 20.11.1669 ein 
Sonnabend war. Vgl. GROTEFEND, Taschenbuch, 5.134-135. - Auch GRUNWALD da-
tiert diese Supplik auf das Jahr 1669. Vgl. GRUNWALD, Portugiesengräber, S.18. -
Möglicherweise verhandelte Manuel Teixeira auch wegen dieser Supplik im Novem-
ber und Dezember 1669 mit dem Bürgermeister und dem Syndikus. Vgl. CASSUTO, 
Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahrbuch 13 (1920), S. 85, 92. 

584 CB, HbS, S/878, Nr. 6; zu diesen Sefarden vgl. STUDEMUND-HALdVY, Biographisches 
Lexikon, S. 41o, 796; zu Benedikt de Castro vgl. S. 138 Anm. 144. 

585 CB, HbS, S/878, Nr. 6; vgl. auch 5.166, 229. 
586 Vgl. die Notiz „Lect. to. August 1669" auf den beiden Eingaben des Seniors StAH, Se-

nat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 5, BI. 7 ff., 5.4.1669; siehe auch die Notizen ei-
nes Anonymus zu den Synagogen der portugiesischen Juden zum Jahr 1669, StAH, 
Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. I, BI. I. Darin heißt es, daß „auff Anhalten 
Rev. Ministerii [d. h. des Geistlichen Ministeriums, J.B.]" den Juden verboten worden 
sei, ihre Synagoge auf dem Alten Wall zu vergrößern. Vgl. ebd., Bl. I. - Im Gemein-
deprotokoll heißt es, daß Ende September/Anfang Oktober 1669 der Bürgermeister 
Manuel Teixeira die Nachricht übermittelt habe, die Portugiesen sollten ihre „Ange-
legenheit vorläufig ruhen lassen". Vgl. CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahr-
buch, 13 (5920), S. 77. 

587 StAH, Ministerium II 2 (Konventsprotokoll des Seniors Müller), Bl. 327, 1669. 
588 Ebd., Bl. 327. - MÜLLER berichtete auch, daß der Rat in dieser Angelegenheit weiter-

hin mit den Geistlichen im Gespräch bleiben wollte und daß der große Eifer, den die 
Oberalten anfänglich „wieder dehr Juden Schulen" gezeigt hätten, „gefallen" sei. Vgl. 
ebd., Bl. 327. - Vgl. dazu auch REIL5, Beiträge, S. 413. 

589 Das geht aus den Kämmereiprotokollen vom 11.3.1682 und vom 18.1.1684 hervor. 
Vgl. StAH, Kämmerei, I 13, Band to, Bl. 27-28, 185, It. 3.1682 und 18.1.1684.. - Vgl. 
auch KELLENBENZ, Sephardim, S.50 Anm. 94. 

590 Allerdings ist es unbekannt, ob dieser Versuch gelang Zu den Gesprächen Teixeiras 
und dem erneuten Bauversuch vgl. CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahr-
buch 13 (1920), S. 85, 92, 93, 108.; STEIN, Jüdische Baudenkmäler, S. 37. 

591 Von einer Erweiterung des Versammlungsortes zum Nachbarhaus ist im Kämmerei-
protokoll vom 27. 3. 5682 die Rede. Dort heißt es: „[H] ette die Portugysische Nation 
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neben ihrer Synagoga in einen andern Hause dieselbe erweitert, und solches weiter 
hinaußgesetzt". Vgl. StAH, Kämmerei, I 13, Band 10, Bl. 33, 27. 3. 1682. 

592  GB, HbS, S/849, Bl. 299. Rulant nennt als Eigentümer „David Signor", der wohl iden-
tisch war mit David Senior oder Seneor. Vgl. ebd., Bl. 299; KELLENBENZ, Sephardim, 
S. 277. — Daß Rulant am Dreckwall oder Alten Wall wohnte, ergibt sich aus seiner 
Klage, daß „Leütte so hinter dem Walle gehen", wegen der aus David Seniors und dem 
Versammlungsort der Portugiesen dringenden lauten Geräusche „heüffig stehen blei-
ben" würden. Vgl. CB, HbS, S/849, BI. 299. — „[H]inter dem Walle", auch Voglers-
wall genannt, war die Bezeichnung für den späteren Neuen Wall, der getrennt durch 
die kleine Alster, parallel zum Alten Wall verläuft. Vgl. ebd.; GAEDECHENS, Histori-
sche Topographie, S. io3, 158. — Vgl. zu dieser Beschwerde Rulants auch S. 247. 

593 CB, HbS, S/849, BI. 299. — Rutger Rulant wurde 1670 Syndikus und starb 1675. Vgl. 
SCHRÖDER, Lexikon, Band 6, S. 405. 

594 Allerdings belegen die Notizen eines Anonymus zu den Synagogen der portugiesi-
schen Juden zum Jahr 1670, in denen von einer Beschwerde die Rede ist, die „[3] uff 
Anhalten Rev. Min." [d. h. des Geistlichen Ministeriums, J.B.] das Bürgerliche Kolle-
gium der Achtundvierziger gegen einen Synagogenbau der portugiesischen Juden er-
hoben habe und die vielleicht gegen diese Erweiterung des Versammlungsortes auf 
David Seniors Haus gerichtet gewesen sein mag, daß die Wachsamkeit der Geistlich-
keit ungebrochen war. Offenbar gaben sich Geistlichkeit und Bürger aber mit der Ant-
wort des Rats, daß es sich um eine „Reparation" handele, in diesem Fall zufrieden. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 1, BI. Jr. 1670. — Vgl. zu dem Baupro-
jekt von 1672/1673 S. 271-276. 

595 RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft-, S. 191-192; LOOSE, Das Zeitalter, S.271-272. 
596 Vgl. dazu das Protokoll, das Gesius mit seinem Amtsantritt als Senior nach dem Bei-

spiel seines Vorgängers zu führen begann, in StAH, Ministerium, III A KI, Band 2, Bl. 
17o5 ff:, hier BI. 1705-1706. Dieses Protokoll ist die wesentliche Quelle, die über die 
Ereignisse um dieses Synagogenbauprojekt der portugiesischen Juden informiert. Die 
Handschrift, vermutlich Gesius' selbst, in der dieses Protokoll verfaßt wurde, ist al-
lerdings nur mit äußerster Mühe entzifferbar (das stellte schon der spätere Senior Jo-
hann Melchior Goeze fest, der Mitte des 18. Jahrhunderts das Ministerialarchiv ord-
nete). Vgl. dessen Glossen ebd., Bl. 1705. In Gesius' polemischer, mit Antijudaismen 
gespickter Sprache und Begrifflichkeit spiegelt sich mit aller Deutlichkeit die ausge-
prägte und heftige Judenfeindlichkeit dieses Geistlichen wider; siehe zu Gesius auch 
5.182, 229-233. — Vgl. auch die Darstellung der Ereignisse um dieses Bauprojekt von 
REILS, Beiträge, S. 414  ff. 

597 StAH, Ministerium, III A id, Band 2, Bl. 1705-1706, 11.11.1672. 
598 Ebd., Bl. 1705-1706. Am 21.11. begründeten Vertreter des Rates vor der Geistlichkeit 

den Erlaß des Bauverbots damit, daß die portugiesischen Juden den Bau ohne Vor-
wissen und „Einfluß" des Rates begonnen hätten. Durch eine Supplik der Portugie-
sen habe der Rat dann von der säkularen Zweckbestimmung des Neubaus erfahren. 
Vgl. ebd., Bl. 1705-1706, 21. It. 1672. 

599 Ebd., Bl. 1706, 24.11.1672. 
600 Ebd., BI. 1707, 28.11.1672.. —Vgl. dazu CASSUTO, Aus dem ältesten Protokollbuch, Jahr-

buch II (1911), S. 66. 
601 StAH, Ministerium, III A ui, Band 2, BI. 1707, 28.11.1672. Manuel Teixeira wurde also 

ebenfalls der „Reiche Jude" genannt. 
602. Ebd., Bl. 1707. 
603 Ebd., BI. 1707-1708, Zitate Bl. 5708. 
604 Ebd., Bl. 1708. 
6o5 Ebd., BI. 1708. 
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6o6 Am 8. 12. 1672 bedienten sich die Geistlichen erneut der Kanzelpropaganda. Am 2.12. 
trafen sie mit den Oberalten zusammen, die dann die Achtundvierziger am 4. 12. un-
terrichten und am 10. 12. 1672 beim Rat vorsprechen wollten. Vgl. ebd., BI. 1709, 2., 
4., 8. Und to. 12. 1672. - Vgl. zu den antijüdischen Predigten der Geistlichen am 8. 12. 
1672 auch die Notizen des späteren Seniors Wagner aus dem Jahr 1746 zu diesen Er-
eignissen StAH, Ministerium, III A zc, Bl. 133, 1746. 

607 Ebd., III A rd, Band 2, Bl. 1709-1710, 12.12.1672. 
608 Ebd., Bl. 1709-1710. 
609 Ebd., BI. 1709-1710. 
610 Ebd., BI. 1709-171o. - Daß der Rat Gesius ermahnte, sich in seinem Verhalten an sei-

nem Vorgänger MÜLLER, dem Streiter gegen die Juden in Hamburg über Jahrzehnte, 
zu orientieren, spricht für eine neue Verschärfung der antijüdischen Polemik der 
Geistlichen zur fraglichen Zeit. REILS Mutmaßung, daß altersbedingte Schwäche den 
Senior MÜLLER in seinen letzten Lebensjahren gehindert hätte, seinen Kampf gegen 
die Juden fortzuführen, erscheint angesichts dessen letzter umfangreicher Beschwerde 
von 1669 nicht plausibel, zumal die außerordentliche Schärfe von Gesius' antijüdi-
scher Polemik schon 1648/1649 zu einer Konfrontation mit dem Rat geführt hatte. Vgl. 
REILS, Beiträge, S.413. 

611 StAH, Ministerium, III A rd, Band 2., Bl. 1710-1714, 23. 12. 1672. Bis dahin hatte die 
Geistlichkeit in dieser Angelegenheit stets nach vorheriger Absprache gemeinsam ge-
handelt. In diesem Fall legte Gesius seine Eingabe seinen beiden Pastorenkollegen, 
David Klug an St. Katharinen (1665-1688) und Caspar Maurutius an St. Jacobi 
(1662-1675), erst am 28.12. 1672 und den übrigen Mitgliedern des Geistlichen Mini-
steriums am 3.1.1673 zur Genehmigung vor, nachdem er sie bereits am 23. 12. dem Rat 
übergeben hatte. Vgl. ebd., BI. 1710-1714, 23., 28. 12. 1672 und 3. 1. 1673; zu Klug und 
Mauritius vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche,S.loi, 133. Auf den Inhalt dieser Ein-
gabe Gesius' wird hier nur eingangen, soweit darin gegenüber den bisherigen Ein-
wänden der Geistlichen neue Argumente vorgebracht wurden. 

612 StAH, Ministerium, III A td, Band 2, Bl. 1710, 23. 12. 1672. - Diese Beschreibung Ge-
sius' stützt die Vermutung, daß es sich bei diesem Bauprojekt wahrscheinlich um eine 
Vergrößerung der alten Synagoge durch einen Anbau auf den vielleicht 1670 bereits 
errichteten Vorsetzen handelte. Das von Gesius erwähnte Nachbarhaus im Besitz ei-
nes Juden könnte mit dem identisch sein, das 1670 von David Senior bewohnt wurde. 
Vgl. S. 270. - Vermutlich handelte es sich um die alte portugiesische Synagoge, die am 
südwestlichen Ende des Alten Walles, begrenzt vom Nikolaifleet und der Kleinen Al-
ster, belegen war und die nach A. Cassuto bis 1833 von der Gemeinde benutzt wurde. 
Vgl. dazu Hamburg einst und jetzt. Das historische Kartenbild der Innenstadt maß-
stabsgerecht dargestellt auf dem Grundriß der Gegenwart, hrsg. von dem Verein für 
Hamburgische Geschichte, Hamburg 1967; StAH, Jüdische Gemeinden, 996d, Cas-
suto Ms., 4b, S. 62. 

613 StAH, Ministerium, III A 1d, Band 2, BI. 1711-1712, 23. 12. 1672. 
614 Ebd., Bl. 1713. 
615 Ebd., BI. 1713. 
616 Ebd., Bl. 1714. 
617 Vgl. die Notizen des Seniors Wagner aus dem Jahr 1746 StAH, Ministerium, III A zc, 

Bl. 133, 1746. 
648 Vgl. dazu S. 229-233,  245-255, 262-265. 
619 StAH, Ministerium, III A ui, Band 2, Bl. 1715, 2., 13. und 14. 1. 1673. 
62o Ebd., BI. 1715. 
62.1 WHALEY5 Angabe, hinsichtlich derer er sich auf KELLENBENZ stützt, daß die portu- 

giesischen Juden auch in den Jahren 1682 und 1684 erneut versucht hätten, ihre Syn- 
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agoge zu vergrößern, beruht offensichtlich auf einem Mißverständnis. Vgl. WHALEY, 
Religiöse Toleranz, S. 94; KELLENBENZ, Sephardim, S. 5o Anm. 94- 

622 FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S.13. 

Die Zeit von 1674 bis 1710 (Seite 277 bis 356) 

Anmerkungen 1-46.1 

1 	LOOSE, Das Zeitalter, S. 335; zur wirtschaftlichen Lage vgl. VOGEL, Handelskonjunktu- 
ren, S .59-6o, 63; KOPITZSCH, Grundzüge, 5.178. 
Rat und Bürger waren sich stillschweigend einig, diesen Rezeß der Nichtbeachtung an-
heimzugeben. Durch die von den Oberalten betriebene kaiserliche Konfirmation wur-
den erneut Streitigkeiten ausgelöst. Vgl. LOOSE, Das Zeitalter, S. 272-273. 

3 	LOOSE, Das Zeitalter, S. 272-281; RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, S. 281 ff.; neben 
dem innenpolitischen Konfliktpotential spielte in den sogenannten Jastram-Snitger-
schen Wirren die unterschiedliche außenpolitische Orientierung von Rat und Bürgern 
eine wesentliche Rolle. Denn im Gegensatz zum Rat, der auf die Unterstützung seiner 
Politik durch den Kaiser setzte, mißtrauten die Bürger dem obrigkeitsfreundlichen Kai-
ser und versprachen sich eher Hilfe vom räumlich näheren dänischen König. In der Zeit 
der Herrschaft Jastrams und Snitgers war offenbar die Meinung unter der Hamburger 
Bevölkerung verbreitet, „daß wir besser unter einem Könige wären, der uns nahe sässe, 
und uns jederzeit schützen könnte als unter einem Kayser, der uns unsere Freiheiten 
suchte zu benehmen und mit Hülffe uns gar zu weit entlegen" sei. Vgl. CB, HbS, S/675 
(„Aus dem Vol. V des in Archivo Regio Danico verwahrten Chronicii Hamburgensis 
Sperlingiani [...] von Synd. Klefeker." 5747), Bl. 19-19r. — Der Rezeß von 1699 sah vor, 
daß nicht nur erbgesessene, vermögende, sondern jeder unbescholtene Bürger lutheri-
schen Glaubens an den Bürgerkonventen teilnehmen konnte. Außerdem gewannen die 
Bürger Einfluß auf die Besetzung der Ratsherrenposten; nur mit ihnen genehmen Per-
sonen sollte sich der Rat noch selbst ergänzen können. In dem Rezeß wurde ausdrück-
lich festgestellt, daß „das Stadtregiment bey der bisherigen Democratie [...] auf den 
höchsten Gipffel der Glückseeligkeit gesetzt" worden sei. Vgl. LOOSE, Das Zeitalter, S. 
283-284; Zitat, ebd., S. z83; RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S.323 ff. 

4 Vgl. dazu S. 322-356; KOPITZSCH, Grundzüge, 5.148, Zitat ebd., 5.148. — HERMANN 
RÜCKLEBEN erwähnt in seiner Darstellung zwar, daß die Bürger 1697 die „kontraktwid-
rige Besteuerung der Juden" forderten, geht aber auf die Tatsache, daß sie in der Folge 
eine Restriktion des Judenrechts von dem Rat erpreßten, nicht ein. Vgl. RÜCKLEBEN, 
Die Niederwerfung, S. 270.  

5 Durch Verfassungsstreitigkeiten oder Mißstände im Regiment ausgelöste und zuneh-
mend von der wachsenden Handwerkerschicht ausgehende Unruhen waren eine in den 
Städten des 17. Jahrhunderts verbreitete Erscheinung. Vgl. KARL CZOK, Zu den städti-
schen Volksbewegungen in deutschen Territorialstaaten vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, 
in: Wilhelm Rausch (Hrsg.), Die Städte Mitteleuropas im 17. und r8. Jahrhundert, 
Linz/Donau 1981, S. 21-42., hier, S. 26; KLAus GERTEIS, Frühneuzeitliche Stadtrevolten 
im sozialen und institutionellen Bedingungsrahmen, in: Rausch (Hrsg.), Die Städte Mit-
teleuropas, S. 43-58, hier vor allem S. 49-50; vgl. auch den Hinweis auf die bislang nicht 
ausreichend gewürdigte Rolle von Exilanten und Minderheiten im Kontext städtischer 
Unruhen in WILFRIED EHRBRECHT/MATTHIAS MEYN, Diskussion, in: Rausch (Hrsg.), 
Die Städte Mitteleuropas, S. 329, 334. — SCHILLING sieht die Ursache dieser in damaligen 
Reichsstädten verbreiteten Spannungen in sozialen und religiösen Konflikten sowie auch 
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in dem von den Ratsgremien erhobenen Obrigkeitsanspruch, der gegen das genossen-
schaftlich-kommunale Ordnungsmodell verstieß, das die Bürger vertraten, und deren 
Widerstand hervorrief. Vgl. SCHILLING, Die Stadt, S.48-49. Als bürgerliche Demokra-
tiebewegung deutet dagegen ASENDORF die Hamburger Verfassungskämpfe um die 
Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Vgl. MANFRED ASENDORF, Der Fall Wygand oder: 
Von der Bürgerrechtsbewegung zur Demokratie. Ein Beitrag über Hamburger Verhältnisse 
des .7. Jahrhunderts, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, hrsg. im Auftrag 
des Instituts für Deutsche Geschichte von Shulamit Volkov und Frank Stern, Band 18 
(1989), S. 379-414. Dieser turbulente Zeitabschnitt der Geschichte Hamburgs scheint 
zur Parteinahme herauszufordern. Im Gegensatz zu ASENDORF, dessen Sympathien für 
die Popularpartei in dem genannten Beitrag deutlich hervortreten, ist in HERMANN 
RÜCKLEBENS Darstellung die Parteinahme für den Rat unverkennbar. Vgl. RÜCKLEBEN, 
Die Niederwerfung; LoosE hält die Interpretation, daß dem Anliegen der Bürger in je-
ner Zeit eine Tendenz zur „Demokratisierung" eigen gewesen sei, für zu unbestimmt und 
vage und betont, daß es zwischen Rat und Bürgern wesentlich um die Frage gegangen 
sei, wer eigentlicher Herrschaftsträger in der Stadt sei, eine Frage, die nicht abstrakt, son-
dern an konkreten Problemen abgehandelt worden sei. Vgl. LOOSE, Das Zeitalter, S. 269. 

6 	Zitat vgl. ebd., S. 284- 
7 Vgl. dazu S. 322-356. — Die in ASENDORFS Beitrag erkennbare Tendenz, die nach Aus-

weitung ihrer politischen Rechte strebende Bürgerschaft von dem Vorwurf des Antiju-
daismus reinzuwaschen — was der Autor offenbar deshalb anstrebt, weil eine juden-
feindliche Einstellung sich an dessen Bild von einer demokratischen Bürgerrechtsbe-
wegung des 17. Jahrhunderts reibt —, gründet m.E. in einer anachronistischen Verwen-
dung des Begriffs Demokratie. Im Lichte der älteren Historiographie zur Geschichte 
der Juden in Hamburg sowie der Ergebnisse dieser Arbeit fehlt der von ASENDORF dem 
Leser angebotenen These die Plausibilität, die judenfeindliche Aktion im Jahr 1697 sei 
vom Rat mit dem Ziel ausgegangen, die Bürger zu desavouieren. Vgl. dazu S. 336-339. 

8 	Vgl. S . 2_0-28 6  315-322. 
9 	LOOSE, Das Zeitalter, S. 282 ff.; RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S.137 ff.; siehe auch S. 

289-291. 
io Zu den Anfängen des Pietismus vgl. MAURER, Kirche, 5.24-26; zur pietistischen Re-

formbewegung in Hamburg siehe BRECHT u. a. (Hrsg.), Geschichte des Pietismus, S. 
176-177, 344-352. 

II LOOSE, Das Zeitalter, S.2.82, ff., 335. 
12 Ebd., S. 28,1-- 
13 Ebd., S. 288. 
14 Ebd., S. 291, 302, 307-309; zur kaiserlichen Politik gegenüber Hamburg in jener Zeit 

vgl. auch RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. z8 ff., 251 ff., 268 ff.; zu den Vorbehalten 
der Bürger gegen den Kaiser als Schutzherrn der Stadt siehe oben. 

15 RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 28 ff., 251 ff., 268ff .; siehe auch S.336-339. 
16 LOOSE, Das Zeitalter, S.3o9, 336; WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 140-144. 
17 Vgl. dazu S. 298-301. 
18 Vgl. dazu S.322-328. 
19 Zitiert nach LoosE, Das Zeitalter, S. 286. 
20 Ebd., 286-287; siehe zum Judenreglement von 1710 auch S.347-356. 
21 Zu den Predigten vgl. die folgenden Seiten; zu dem Kampf gegen die Synagogen der 

aschkenasischen Juden vgl. S. 315-322. 
22 Vgl. dazu den Hinweis des Seniors Schultz auf den rechtlich ungesicherten Status der 

Aschkenasen in dem Gespräch, das er mit zwei Vertretern der hochdeutsch-jüdischen 
Gemeinde am 27.5.5696 führte und von dem Schultz in seinem Diarium berichtete. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. 2b („Diarium des Seniors Schultz"), BI. 367, 27. 
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1.1696; zu diesem Diarium vgl. die übernächste Anm.; genauso argumentierte der Pa-
stor an St. Jacobi JOHANN FRIEDRICH MAYER in einer Predigt VOR 1692. Vgl. DERS., 
Hamburgische Danck-Predigt am r9. August 1692, Hamburg o.J. [Bibliothek des StAH 
24 in Sammelband A 650/8], S. 2.4; zu MAYER und auch dieser Predigt siehe S. 282-283. 

23 Zu Klug, Pastor an St. Katharinen seit 1665, vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 
3, toi—toz; SCHRÖDER, Lexikon, Band 4, S.75 ff.; vgl. auch die Kurzbiographie Klugs 
in [FEIND], Relationes Curiosae, S.569 ff., Zitat ebd., S. 578; siehe zu diesem Pastor 
ebenfalls LOOSE, Das Zeitalter, S. 282; vgl. zu Klug auch Abbildung Tafel VI u. 

2.4 Zu Schultz, seit 1683 Pastor an St. Petri, vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S.3-4, 
49; SCHRÖDER, Lexikon, Band 7, S. to7 ff.; JOHANNES GEFFCICEN, Johann Winckler und 
die Hamburgische Kirche in seiner Zeit (1684-1705), Hamburg 1861, S. 53 ff.; siehe zu 
Schultz auch Abbildung Tafel XI u. li.; Schultz hinterließ ein Diarium, das für die Zeit 
vom Februar 1691 bis zum August 1697 eine wesentliche kirchengeschichtliche Quelle 
darstellt, da Akten des Geistlichen Ministeriums aus jener Zeit von dem Sohn des Se-
niors Schultz mit Einverständnis des Rates vernichtet wurden. Das Diarium wurde vom 
Rat erst 1765 von Schultzes Erben erworben, nachdem ihnen der öffentliche Verkauf 
dieses Tagebuchs untersagt worden war. Es kam in das damalige Stadtarchiv und nicht 
in das Ministerialarchiv, wie es der seinerzeitige Senior Goeze gern gesehen hätte. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. zb („Diarium des Seniors Schultz"); vgl. auch 
RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, 5.127 Anm. 336; BRUHN, Die Kandidaten, S. 290. —
Die Antwort, die Schultz 1693 im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um 
HORB Vertretern des Rates auf deren dahin gehende Vorwürfe erteilte, daß die Geistli-
chen die Verantwortung für Unruhe und Anarchie in der Stadt tragen würden, wirft ein 
deutliches Licht auf dessen Einstellung gegenüber der Obrigkeit. Er wies diese Vor-
würfe zurück mit der Bemerkung, „die Juden und Heiden hätten auch geurtheilt, Chri-
stus und seine Jünger seien an der Unruhe Schuld". Zitiert nach GEEECKEN, Johann 
Winckler, S.104- 

25 Vgl. dazu S. 309-310, 315-322, 328-331. 
26 Vgl. ZR WINCKLER S. 290-291. 
27 Siehe dazu S. 292. 
28 StAH, Ministerium, II 4 (Konventsprotokoll der Senioren Schultz und Winckler), BI. 

59, It. 6. 17oo. 
29 Dazu vgl. WENNINGER, Man bedarf keiner Juden mehr. 
30 Zu Volckmar vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S.4, 102; SCHRÖDER, Lexikon, 

Band 7, S.525-526; GEFFCICEN, Johann Winckler, S.431-432; vgl. auch S.340-347. 
31 JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 133-134; SCHRÖDER, Lexikon, Band 5, S.89-164; 

RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S.56-57; vgl. auch die Ausführungen zu MAYER von 
SCHUDT, Jüdische Merckwürdigkeiten, S. 372-373; vgl. auch GEEECKEN, Dr. Johann 
Friedrich Mayer; zu MAYER siehe auch Abbildung Tafel IX. 

3z Von MAYERS schillernder Persönlichkeit sahen sich schon zeitgenössische Chronisten 
sowie spätere Historiker zu sehr unterschiedlichen Bewertungen herausgefordert. Ei-
nerseits wird er in der „Hamburger Prediger Chronica" als „geistreicher, reiner Lehrer" 
und als „Eyfferer der reinen Luthery Lehre [...], [der] wegen der Horbischen Sache viel 
Verfolgung von seine Wiederwort gehabt, [...]" gelobt und anderseits der Maßlosig-
keit, des Übermuts und der Gehässigkeit gescholten. Vgl. SuB, HS, Cod. Hans. III 67,2, 
„Hamburger Prediger Chronica", Bl. 136; GEEECKEN, Johann Winckler, S.417. — Vgl. 
im übrigen LOOSE, Das Zeitalter, S. 28z; GEFFcxEN, Johann Winckler, S. 416ff; FRIED-
RICH LORENZ HOFFMANN, Dr. Johann Friedrich Mayer. Umriss seines Lebens. Nebst 
Literarischen Nachweisen. Seine Literaturgeschichtlich-Bibliographischen Schriften. 
Seine Bibliothek, Leipzig 1865 [Separatdruck aus dem 26. Jahrgange des Serapeums —
Bibliothek des StAH A 762/23], S. 3-5. — Der Chronist Sperling warf MAYER Hoffart 
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vor, da dieser Prediger, was Sperling als unziemlich für einen Geistlichen ansah, in ei-
ner Karosse in Begleitung eines Dieners in Livree und mit Degen zu fahren pflegte. Of-
fenbar hatte Gerhard Schott MAYER diese Karosse als Dank für seinen Einsatz für die 
Schauspiel- und Opernaufführungen zum Geschenk gemacht. Vgl. StAH, HS, Nr. 472a 
(„Auszüge aus Sperlings Hamb. Chronik Bd. I-VI, angefertigt von Archivar Dr. Be-
neke"), Eintrag vom 2o. 4.1690. 

33 GEFFCICEN, Johann Winckler, S. 75. 
34 MAYER, Hamburgische Danck-Predigt, dieses Dankfest wurde aus Anlaß des sechsten 

Jahrestages der Errettung der Stadt vor der dänischen Belagerung und Beschießung ge-
feiert. 

35 „Ich will itzo verbleiben bey den grausamen Abgöttern / derer Abgötterey in jüngster 
Predigt ich euch erwiesen / denen abscheulichen Schändern des theuren Blutes des ewi-
gen Sohnes Gottes / [...] ich meyne bey den verstockten / verhärteten Teutschen Juden 
[..1" Vgl. ebd., S. 24. 

36 Ebd., S. 24-25. 
37 Wenn die Portugiesen die Vorschriften des Judenreglements befolgten, würden aus die-

sen „verstockten Juden [...] gläubige Anbether des geseegneten Saamens Abraham / un-
seres Jesu", eröffnete MAYER seinen Zuhörern. Vgl. ebd., S. 24-25. 

38 Ebd., S. 25. 
39 Ebd., S. z6. 
40 Vgl. dazu S. 322-326. 
41 Zu LANGE vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 4, S. 905 ff.; JENSEN, Die hamburgische Kir-

che, S. 6o; ZIEGRA, Sammlung, Band 4, S. 407-432; RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 

42 Vgl. Manuskript (e)iner Predigt, so Mag. Lang auffm Pfingst Dingstage gehalten Ao. 88 
d. 5. July von 5 biß 6. [Bibliothek des StAH 43 in Sammelband II A 650/3]; ein weite-
res überliefertes Manuskript einer Predigt LANGES spricht dafür, daß dessen Kanzel-
vorträge — vielleicht vom Rat — zeitweise überwacht wurden. Vgl. Kurze Beschreibung 
der Predigt, so der H. Mag. Lang, Prediger zu St. Peter in Hamburg, Ao. 1688, d. 29. 
Jan. am 4. Sontage Epiphan. von 12 biß Uhr abgestattet. [Bibliothek des StAH 42 in 
Sammelband II A 650/3]. 

43 Vgl. dazu S. 328-331. 
44 KAspAR MAURITIUS, Der beste Weg zur Reinigung, Erleuchtung und Vereinigung r. ..] 

der christlichen Gemeine zu St. Jacobi in Hamburg 	geprediget r..1Teil 1-3, Ham- 
burg 1676 [SuB Scrin A/426], Teil 2, 5.139, 141; Teil 3, S. 556. — Zu MAURITIUS vgl. JEN-
SEN, Die hamburgische Kirche, 5.133; SCHRÖDER, Lexikon, Band 5, S. 83; siehe auch Ab-
bildung Tafel VI u. re. — Zur Ahasver-Legende vgl. Neues Lexikon des Judentums, S.19. 

45 MAURITIUS, Der beste Weg, Teil 3, S. 546. 
46 Ebd., S. 546. 
47 Ebd., S. 558. 
48 PETRUS SCHELE, Liebes-Gruß An die weltberühmte Stadt Hamburg / Bey Erörterung 

Der Erniedrigung und Erhöhung unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi 
aus Psalm II, V 7 außgereichet beym ersten Antritt zum Pastorat-Dienst an S. Mariae 
Magdalenen Kirche in Hamburg/ Am 28. Febr. Ao. r68.r[..../Ratzeburg 1681 [Bibliothek 
des StAH 9 in Sammelband II A 65o/3], S. 30-31. — Zu SCHELE siehe JENSEN, Die ham-
burgische Kirche, S. z5o, 213. 

49 NICOLAUS LANGERHANS, Anzugs- und Einfiihrungs-Predigt (2.5.1677), Hamburg 1677 
[Bibliothek des StAH 3 in Sammelband II A 650/3], S. 46, S.11-12. — Zu LANGERHANS 
vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 74/75;  LANGERHANS beschäftigte sich offen-
sichtlich mit Hebraistik. Vgl. dazu S. 190 Anm. 83. 

50 Dazu vgl. WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 21-26, 40-49- 
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51 Vgl. dazu S. 292; siehe auch WHALEY, Religiöse Toleranz, 5.143 ff. 
52 SCHOEPS, Barocke Juden, S. 35-37; zu KEMPES Ideen siehe auch dessen aus der Haft an 

den Rat und JOHANN WINCKLER gerichtete Briefe sowie eine Stellungnahme des Seni-
ors Schultz zu KEMPES Schrift Israels erfreuliche Botschaft, StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 
Nr. 4 Vol. 6 („Andreas Kempe"). — Bei dem „Schwermer Geist in der Bütteley", den 
LANGE in seiner Predigt am Pfingstdienstag 1688 erwähnte, handelte es sich vermutlich 
um KEMPE. Der Prediger berichtete darin, dieser „Teuffel [...]" habe „600 Jünger [...]" 
in der Stadt, von denen ihn einige auch noch in der Haft besuchen würden. Vgl. zum 
Fundort dieses Predigtmanuskriptes S. 284 Anm. 42,- 

53 SCHOEPS, Barocke Juden, S.35-37;  vgl. auch S.3oo. 
54 StAH, Ministerium, III A Ii, BI. 27, Senatsprotokoll, 6. 5.1705. 
55 ScHoEps, Barocke Juden, S. 43-45, 48; vgl. auch StAH, Ministerium, II 5 (Konvents-

protokoll des Seniors Volckmar), BI. 3-4, I. und 28.5.1705; nach Kenntnis der Geist-
lichkeit hielt sich Pauli in Hamburg „heimblich" bei dem „reformirten Weinhändler 
von der Schlooten auf der Mühlenbrücke" auf. Ebd., Bl. 4, 28.5.1705. — Zu Leiding vgl. 
SCHRÖDER, Lexikon, Band 4, 5.412 ff.; Leiding war in den dreißiger Jahren des 18. Jahr-
hunderts auch als Übersetzer hebräischer Schriftstücke für den Rat tätig. Vgl. JUTTA 

BRADEN, Abraham Meldola, ein jüdischer kaiserlicher Notar in Hamburg am Ende des 
1-8. Jahrhunderts, in: Aschkenas 6,2 (1996), S. 507-513, hier S. 510 Anm. 15. 

56 Zu Spaeth vgl. SCHOEPS, Barocke Juden, S. 83ff.; vgl. dazu auch POPKIN, Christian 
Jews, S. 69; siehe auch die Edition eines Briefes Spaeths an Franciscus Mercurius (Fhr. 
v.) Helmont in PHILIPP (Hrsg.), Das Zeitalter der Aufklärung, S.110 ff.; siehe auch S. 
291. — Überliefert in den Ministeriumsakten ist eine von einem Anonymus verfaßte 
Schrift gegen Pauli, Germanus u. a. von 1705 mit dem Titel Die wahre Erfülling des 
Spruchs / in Apoc. 12, 12.. So an anjetzo [...1 sich bezeuget / haubtsächlich in Oli ger 
Pauli, und dessen adhaerenten / als M.L. v. Aldercron, eines Pollnischen Rabinen, der 
sich nennet / Rabb. Israel Benjehudah. Doct. Elias Müller, Samuel von Rustinch Med. 
Doct. Hr. Doct. Wilhelmus Petersen, Hinrich Bernhard Coster, den Juden Moses Ger-
manus und vielen andern mehr. Welche Schriffien von rechtschaffenen Christen nicht 
anderster angesehen werden können / als daß sie zur höchsten Verkleinerung / ja gant-
zer Vertilgung der ehre unsers Heylandes Jesu Christi gerichtet seyn / um die Menschen 
zu verführen / daß sie mit den Juden einen andern Meßiam glauben /suchen / und hof-
fen sollen / wofür Gottes Geist einen jeden Christen bewahren wolle, o.O. 1705" [StAH, 
Ministerium, III A 1i, BI. 27, 64 Seiten]. SCHOEPS bezeichnet diese Schrift als die ver-
ständigste Widerlegung der chiliastischen Vorstellungen Paulis. Vgl. SCHOEPS, Barocke 
Juden, S.48. 

57 StAH, Ministerium, III A id, Band z, Bl. 1529 (Sperlings Brief vom 11. 1.1682 an seine 
Mutter); Zitat ebd., Bl. 1529; vgl. auch ebd., BI. 1567-1570 (Sperlings Glaubensbekennt-
nis, undatiert); siehe auch die Edition dieses Bekenntnisses bei PHILIPP (Hrsg.), Das 
Zeitalter der Aufklärung, S. 107 ff.; zu Sperling vgl. auch SCHOEPS, Barocke Juden, S. 88. 

58 StAH, Ministerium, III A td, Band 2, Bl. 1529, zum chiliastischen Gedankengut in sei-
nem Glaubensbekenntnis vgl. vor allem ebd., Bl. 1568-1570. 

59 LoosE, Das Zeitalter, S. 342; HANS REUTHER, Das Modell des Salomonischen Tempels 
im Museum Ar Hamburgische Geschichte, in: Niederdeutsche Beiträge zur Kunstge-
schichte. 19 (198o), S. 161-198, Zitat S.175; vgl. zum Salomonischen Tempel und des-
sen Rekonstruktion auch GISELA JAAKS, Der Salomonische Tempel, in: Katalog zur Aus-
stellung Vierhundert Jahre Juden in Hamburg. Eine Ausstellung des Museums für 
Hamburgische Geschichte vom 8. November 1991 bis zum z9. März 1992, Hamburg 
1991, S.66-67, S. 7o; DIES., „Engelgleiche Musik", „Elbschwäne" und „Salomos Tempel." 
Hamburg als Zentrum geistiger und musikalischer Kultur im Barock, in: 30o Jahre Oper 
in Hamburg, Redaktion dies., Hamburg 1977, S. 36-49, hier S. 48-49. 
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60 REUTHER, Das Modell, S.161-162; zu Jacob Jehuda Leao vgl. JAAKS„,Engelgleiche 
Musik", S.49; zu MAYER und dessen Einstellung zu den Opernaufführungen vgl. S. 
29o. 

61 Ein Exemplar der Ausgabe von 1704 befindet sich im Museum für Hamburgische Ge-
schichte [Bibliothek AI XXVI t]. Zitiert wird aus der Ausgabe von 1701: JOHANNES 
LUND [LuNolus], Die Alten Jüdischen Heiligthümer, Gottesdienste und Gewohnheiten, 
für Augen gestellet, In einer ausfiihrlichen Beschreibung des gantzen Levitischen Prie-
sterthums, Tondern 1701 [eigener Bestand]. 

62 Vgl. das Titelblatt von LUND [LUNDIUS], Die Alten Jüdischen Heiligthümer[... .1. Ton-
dem 1701. 

63 Ebd., Vorrede des Autors, Nr. 75. — Die Unterscheidung zwischen biblischen und zeit-
genössischen Juden ermöglichte damaligen Theologen, die Juden und die jüdische Re-
ligion ihrer Zeit zu diskreditieren, ohne gleichzeitig das Judentum biblischer Zeiten an-
zugreifen, aus dem das Christentum hervorgegangen war. Vgl. dazu HORTZITZ, [D]ie 
Art, S.9o. 

64 FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, 5.124-127; die in einer unbestimmten 
Zukunft zu erwartende Judenbekehrung galt Spener als ein Zeichen für einen „viel se-
ligern und herrlichem Stand", den die Kirche dann erlangen sollte. Diese Vorstellung 
von einer besseren Zeit für die Kirche, die mit der lutherisch-orthodoxen Lehre nicht 
konform ging, formulierte er sehr vage, um nicht in den Verdacht zu geraten, chiliasti-
sches Gedankengut zu vertreten. Ebd., S.128-129; zum Pietismus vgl. LEHMANN, Das 
Zeitalter, S.88-92; BRECHT u. a. (Hrsg.), Geschichte des Pietismus; zur Nähe pietisti-
schen Gedankenguts zum Chiliasmus siehe LEHMANN, Das Zeitalter, S. 89; MAURER, 
Kirche, 5.25; BRECHT, Der Beitrag; zu Speners Einstellung zum Judentum vgl. auch 
MARTIN SCHMIDT, Protestantismus vom Aufkommen des Pietismus bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts, in: Rengstorf/von Kortzfleisch (Hrsg.), Kirche und Synagoge, Band 2, S. 
87-128, hier S.87-89, S. 90-103; PAUL GERHARD ARING, Christen und Juden heute —
und die „Judenmission"? Geschichte und Theologie protestantischer Judenmission in 
Deutschland, dargestellt und untersucht am Beispiel des Protestantismus im mittleren 
Deutschland, Frankfurt a.M. 1987, S. 32-37. 

65 FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, 5.131-134. 
66 ARING, Christen und Juden heute, 5.36. 
67 LOOSE, Das Zeitalter, S.337; Zitat vgl. KOPITZSCH, Grundzüge, S. 204. 
68 JENSEN, Die hamburgische Kirche, S.133; RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 50/51, Zi-

tat 5.51; vgl. auch JOHANNES GEFFCKEN, Der erste Streit über die Zulässigkeit des 
Schauspiels (1677-1688), in: ZHG 3 (5847), S• 5-33- 

69 RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 6o/61; siehe auch GEFFCKEN, Der erste Streit, S. 
12; zu WINCKLER vgl. weiter unten, Zu MAYER vgl. S. 282-284. 

70 RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, 5.53/54;  zu WINCKLER vgl. auch JENSEN, Die ham-
burgische Kirche, S.158; siehe ebenfalls GEFFCKEN, Johann Winckler; BRUHN, Die Kan-
didaten, S .299 —3oo; siehe zu WINCKLER auch Abbildung Tafel VIII; an dieser Stelle sei 
angemerkt, daß ein Konvolut von Manuskripten und Briefen teils von WINCKLERS 
Hand, das GEFFCKEN noch vorlag, HERMANN RÜCKLEBEN aber als im Kriege ver-
schollen bezeichnet, wieder zur Verfügung steht. Vgl. SuB, HS, Cod. Hans. 111117 (Ver-
mischte Johann Winckler betreffende Papiere zum Theil von seiner Hand"); vgl. RÜCK-
LEBEN, Die Niederwerfung, S. 54 Anm. 20. — Zum Kirchspiel St. Michaelis vgl. LOOSE, 
Das Zeitalter, S. 263. 

71 RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 54/55; zu HORB vgl. JENSEN, Die hamburgische Kir-
che, S.75; siehe auch FRIEDRICH SANDER, Der Pastor Johann Heinrich Horb, Hamburg 
5995 (Hamburgische Lebensbilder 9); SCHRÖDER, Lexikon, Band 3, S. 357 ff.; vgl. auch 
Abbildung Tafel XI o. 
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72 RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S.58; zu HINCKELMANN vgl. JENSEN, Die hamburgi-
sche Kirche, S. 87/88; siehe auch Abbildung Tafel XI o. re. 

73 RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 60-71 (Streit um Schauspiel und Oper); siehe dazu 
auch GEFFCKEN, Der erste Streit; vgl. ferner RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, 5.71-130 
(Streit um „collegia pietatis"), S.137-230 (Streit um HORB); GEFFCKEN, Johann Winck-
ler, 5.32iff. (Streit um „collegia pietatis"), S. 69-14o (Streit um HoRB). 

74 HEINRICH ELMENHORST, Die wieder die Gesetz-Treiber von Gott vertheidigte Glau- 
bens-Lehre 	Hamburg 1694 [Bibliothek des StAH 3o in Sammelband 43, unpagi- 
niert]; zu ELMENHORST vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 

75 JOHANN FRIEDRICH MAYER, Anweisung zum recht lutherischen Gebrauch des heiligen 
Psalter-Buchs. Sammt einer Vorrede [..1 sich von August Hermann Franckens Observa-
tionibus biblicis nicht verleiten zu lassen, Hamburg 1695 [SuB 25 in Scrin A/1915, un-
paginiert]. — Zu August Hermann Francke, dem Begründer des „Collegium Orientale" 
in Halle, vgl. SCHMIDT, Protestantismus, S. io3. 

76 SCHOEPS, Barocke Juden, S. 83-85; POPKIN, Christian Jews, S. 69; siehe zu Spaeth auch 
S. 287. 

77 GEFFCKEN, Johann Winckler, S.369. 
78 JOHANN WINCKLER, Eine kurtze Erklärung der schwersten Versiculn des IX Capittels an 

die Römer [...1 o.O. um 1700, z. Auflage Hamburg 1702 [HAB Ts 218 (2)], S. to, io8; 
DERS., Wertheimische Valet- und Hamburgische Anzugs-Predigen, Deren jene zu Wert-
heimb in der Haupt-Kirchen den 18. September[... J, diese aber zu Hamburg am 4. No-
vemb. dieses laufenden 1684. Jahres / als er zur Pastorats-Stelle der Kirchen zu St. Mi- 
chael [ 	introduciret worden, Hamburg o.J. [HAB Ito QuN (2)], 5.65; DERS., Der 
unrechtmäßig verquackerte gute Lutheraner. In etl. Predigten der christlichen Gemeine 
zu St. Michaelis in Hamburg aus Luc. 6, 22-26 vorgst[..1, Hamburg 1693 [Nordelbi-
sche Kirchenbibliothek P 440/149], S. 9,46; DERS., Heilsame Bewegungs-Gründe, sich 
von den Lüsten der Welt, Insonderheit der Hurerey zu enthalten [..] Hamburg 1702 
[HAB Ts 218 (3)], S.15. 

79 GEFFCKEN, Johann Winckler, S. 383; 1697 stellte der Senior Schultz in seinem Diarium 
fest, daß WINCKLER für die Juden in einer Predigt eingetreten sei. Vgl. 5.329. 

8o Zu Kempe vgl. 5.286-287; zum Briefwechsel zwischen WINCKLER und Kempe vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.4 Vol. 6. 

81 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. ab („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 19,1.5. 
1688; HORB, ELMENHORST und der Diakon an St. Jacobi, Kaspar Peter Hülsemann 
(1676-1692) waren ebenfalls für eine Milderung dieses Urteils eingetreten. Vgl. ebd., Bl. 
19; zu Hülsemann siehe SCHRÖDER, Lexikon, Band 3, S.425; zu ELMENHORST siehe S. 
291. 

82 Vgl. dazu auch S.316 Anm. 197. 
83 GEFFCKEN, Johann Winckler, S. 405; SANDER, Der Pastor, S.Io. — Vgl. z. B. JOHANN 

HEINRICH HORB, Der Evangelischen Lehre Göttliche Gewißheit und Kraffi. Zur Hei-
ligung der Herzen. Nach denen Glaubens-Articuln, durch Veranlassung der Sonn- und 
Festtäglichen Evangelie der Gemeine Gottes beweglich fiirgestellet [..1 Mit einer Vorrede 
Philipp Jacob Speners, Frankfurt a.M., 1698 [Nordelbische Kirchenbibliothek P 1591], 
Teil i, S.4.06, Teil 2: Zu Matthäus 21, 19, „Als Jerusalem die Güte Gottes / die Gerichte 
Gottes sich nicht hat zur Busse wollen leiten lassen / so gab sie der Herr in das Gericht 
der Verstockung / daß sie sich an Christo ihrem Könige / vergriffen / und den tödteten 
/ darauf die endtliche Verwüstung folgte."; DERS., Das vielfältige und schmerzliche Lei-
den Unsers hochverdienten Heylandes Jesu Christi / Nach Anleitung verschiedener Texte 
Alten u. Neuen Testaments [..1 zur heiligen Pafs'ionszeit in denen ordentlichen Wochen-
Predigten [ J Nebst einer Vorrede Johannes Wincklers, [ . .1 Hamburg 5700 [Bibliothek 
des StAH A 650/79], 8. Predigt (Matthäus 19, 19), S. 242: „Also leidete sein [d. h. Jesu, 
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J.B.1 liebstes Hertz vor der gantzen Welt Sünde / die ihm zugerechnet wurde von den 
Juden seinen Feinden / die ihn verlästerten und hasseten / weil er von ihnen zeugete / 
daß ihre Werck böse wären"; vgl. auch ebd., 9. Predigt (Psalm 69, V. 5,6), S. 255: „ver-
stockte Kinder Israels", S. 259: „Heucheley und Boßheit der Juden", S. 262: „Jüdischer 
Haß", „Geschweige / daß so viel Mord und Todtschlag / in dieser Welt / aus Haß der 
Juden gegen die Christen / erfolget / und alle Bekehrung noch diese Stund und Verei-
nigung deswegen verhindert wird." 

84 Ebd., io. Predigt (Psalm 22, 7), S. 291: ,Wann wir unter denen Juden wären / oder sie 
nach Gottes Willen dazu angehalten würden / daß sie unsere Predigten hören müsten 
/ wolte ich denenselben ihre irrige Meinung zu benehmen suchen / als ob dieser Psalm 
/ wie sie im Thalmud lehren / von der Königin Esther Verachtung handelte / oder 
dem König David selbst angieng / oder doch darin auff das heutige Jüdische Ge-
schlecht gelesen würde / welches von aller Welt verachtet wird / und ein Scheusahl der 
Menschen auff Erden ist." - 1678 war HORB in Trarbach wegen angeblicher Irrlehren 
seines Amtes als Hofprediger entsetzt worden. Das Mißtrauen seiner lutherisch-or-
thodoxen Kollegen wurde auch durch HORBS verwandtschaftliche Verbindung mit 
Spener geschürt. Vgl. GEFFCKEN, Johann Winckler, S. 402; SANDER, Der Pastor, S. 
9-1o. An dieser Stelle sei daran erinnert, daß HORB in freundschaftlichem Kontakt 
mit Friedrich Breckling stand, der den lutherisch-orthodoxen Geistlichen als Schwär-
mer galt. Vgl. dazu S. zoo Anm. 152. 

85 Senior Schultz berichtete im Dezember 1693 in seinem Diarium von der Klage einer 
Witwe, daß ihr Mann als Parteigänger der lutherisch-orthodoxen Kräfte all seine jüdi-
schen Kunden verloren habe. „So gar nehmen sich auch die Juden des Horbius an", 
kommentierte Schultz diesen Vorfall. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. 213 
(„Diarium des Seniors Schultz"), BI. 188. Zu den Ereignissen um die Kontroverse zwi-
schen dem Tischleramt und den Juden im Jahr 1692 vgl. S. 315-322. 

86 Zu HINCKELMANN vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 3, S. 255 ff. Berühmt wurde 
HINCKELMANNS Veröffentlichung des Korans in arabischer Sprache, mit der er dieses 
Werk der damaligen wissenschaftlichen Welt zugänglich machte. Von seiner umfang-
reichen, kostbaren Bibliothek ist ein von einem seiner Schüler, dem späteren Professor 
für orientalische Sprachen in Greifswald SEBASTIAN GOTTFRIED STARCKE, erstellter 
Katalog aus dem Jahr 1695 überliefert. Vgl. ebd., S.255; S [EBASTIAN] G [OTTFRIED] ST-
ARCKE, Bibliotheca Manuscripta Abrahami Hinckelmanni [...] 1695 [SuB Handschrif-
tenlesesaal HS 4a/1201. - Vgl. ABRAHAM HINCKELMANN, Auserlesene Predigten, beste-
hend in gründlicher Erklärung unterscheidlicher auserlesener biblischer Texte, denen bei-
gefügt sind einige Trostgründe für sterbende Christen. Mit einer Vorrede von Joh. Winck- 
ler 	Hamburg 1696 [Nordelbische Kirchenbibliothek P 185o und HAB Th 1263], 
Predigt über den s. Psalm, S. 5, 33/34, 126, 128/129, 130. 

87 CB, HbS, S/878 „Portugiesische Israeliten", Nr. 2, Bl. 23, 31.7.1692: „H. Hinckelm. 
sagte: Man machte sie 	h. die Juden, J.B.1 selbst zu Atheisten mit unserm ärgerlichen 
Leben, sonderl. mit dem Gelde zu verfälschen, und die Kauffleute es mit ihnen hielten 
nur umb zeitlichen Gewinns willen, und were noch ein Ding in Hamburg, das brächte 
zu Wege, daß man mit ihnen durch die Finger sehe, daß heiße Pecunia." 

88 ABRAHAM HINCKELMANN, Detectio fundamenti boehmiani; oder Untersuchung und 
Widerlegung der Grundlehre, so in Jac. Boehmens Schriffien vorhanden,[.Worin un-
ter andern der rechtgläubige Sinn der alten jüdischen Cabalae, wie auch der Ursprung 
alles Fanatismi und Abgötterei der Welt entdecket wird, Hamburg 1693 [Bibliothek des 
StAH 65 in Sammelband 43 und SuB Scrin A/1915], S• 35- 

89 Die gleiche Feststellung trifft FRIEDRICH im Blick auf Spener, den er als stärker in der 
lutherischen Orthodoxie verhaftet einschätzt, als bisher in der Geschichtsschreibung 
wahrgenommen wurde. Auch Spener stellte die „orthodoxe Grundüberzeugung von 
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der Verwerfung und Verdammung der Juden [...] nicht in Frage". Vgl. FRIEDRICH, 
Zwischen Abwehr und Bekehrung, S.124, Zitat S.139-14o. 

90 DETLEF BECKMANN, Des rechten und wahren Messiae Persohn, Erhöhung und Reichs-
beschaffenheit. In einer Erklärung über den 5.-9. Vers des I. Cap. in dem Briefe an die 
Hebreer am 	28. Juli [...1 168o gezeiget [...1 Hamburg 1681 [HAB Da 596 Misch- 
band 19 20b, unpaginiert]. 

91 DERS., Hamburgische Antrittspredigt / [...1 Aus dem 10.-12. Verß des <losten Psalms Da-
vidis gehalten [...] Hamburg 1681 [HAB Da 596 Mischband 19 206, unpaginiert]; zu 
BECKMANN vgl. JENSEN, Die hamburgische Kirche, S. 87; siehe auch Abbildung Tafel 
XI u. re. 

92 BECKMANN, Hamburgische Antrittspredigt. 
93 Ebd. — In seiner 1684 verfaßten und posthum im Jahr 1691 veröffentlichten Schrift Hi-

storia Jesu Christi thematisierte BECKMANN ebenfalls die angebliche Schuld der Juden 
an der Kreuzigung Jesu und die „so greuliche schwere Straffe Gottes", die wegen dieser 
Sünde über das jüdische Volk gekommen sei. Vgl. DERS., Historia Jesu Christi, das ist 
die allerlieblichst [...1 Historien von dem gantzen Lebens-Lauff unsers Herrn und Hei-
landes Jesu Christi [...J, Teil r und 2, Linden 1691 [HAB Th 2o1], Teil r, S. 66; Teil z, 
5.185, 205, 218, 219, 25o, Zitat vgl. S. 232. 

94 Nur die Beziehung zwischen WINCKLER und HINCKELMANN blieb ungetrübt freund-
schaftlich, beide hatten Differenzen mit HORB. Vgl. RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, 
S. ro6-1o8. — Zu Edzardis Proselytenanstalt vgl. S. 310-314. 

95 Vgl. dazu S.315-316. 
96 RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 354-359; LOOSE, Das Zeitalter, S.284-287. 
97 AUGNER, Die kaiserliche Kommission, 5.168-173; DR. KRABBE, Über das geistliche 

Strafamt Rev. Ministerii, in: ZHG s, 1841, S.465-483, hier S. 465-466; das Regelment 
sowie ein Gutachten des Ministeriums dazu von 1712 sind ediert bei [BARTELs], Ei-
nige Abhandlungen über Gegenstände der Hamburgischen Verfassung, Hamburg 1835, 
S.187-197, 198-216; vgl. auch StAH, Ministerium, III A rk, Bl. 511 ff.; StAH, Mini-
sterium, III A II, Bl. 219 ff.; zur Billigung des Artikels 24 des Hauptrezesses durch Rat 
und Bürgerschaft vgl. ebd., Bl. 24.6, Konventsprotokoll, 10. 10.1712. 

98 AUGNER, Die kaiserliche Kommission, 5.170-171; vgl. auch NICOLAUS A. WESTPHA-
LEN, Geschichte des Entwurf der Hamburgischen Kirchenordnung von 171o, Hamburg 
1846; Zitat vgl. StAH, Ministerium, III A Il, BI. 246, Konventsprotokoll, ro. 10.1712. 

99 	Ebd., BI. 219, 230, 7.und 8. ro. 1712. 
100 AUGNER, Die kaiserliche Kommission, 5.171. 
ror Den Entwurf der Kirchenordnung der Geistlichkeit vom Juni 1709 vgl. StAH, Mini-

sterium, III A rc, BI. ro9 ff., hier vor allem BI. 110, 156 (Artikel 30); Entwurf von Rat 
und Sechzigern vgl. ebd., Bl. 176. 

102 Ebd., Bl. 156. 
103 Ebd., Bl. 156-157. 
104 Ebd., BI. 157. 
105 Vgl. dazu 5.191-197, 222-223, 229-233, 236-211, 253-262. 
106 Vgl. dazu 5.326; KELLENBENZ, Sephardim, 5.52; zu den zurückgehenden Steuerbe-

trägen der Portugiesen den Bericht, den ein zur Untersuchung der Abgabenhöhe der 
jüdischen Minderheiten bestellter Bürgerausschuß am 10.6.1697 der Bürgerschaft 
vorlegte, vgl. StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) 1, Band 7, BI. 
376-379, Konventsprotokoll, 10. 6.1697. Nach diesem Bericht zahlten die 
portugiesischen Juden in den Jahren 1645 bis 167o etwa 4000, bzw. 5000 Mark, spä-
ter wieder nur 4000 bzw. 3000 Mark jährliche Steuern an die Stadt; in den Jahren 
„1670 biß 1684 anfangs [...] jährlich 3000 M. in den folgenden Jahren aber etzliche 
hundert weniger", bis der Steuerbetrag schließlich auf 2300 Mark jährlich gesunken 
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war; ab 1684 zahlten sie nur noch 2000 Mark jährlich, bis der Betrag 1690 wieder 
auf 4000 Mark erhöht wurde, was allerdings vermutlich im Zusammenhang mit den 
judenfeindlichen Bestrebungen der Bürger geschah, und nicht, weil die Zahl der Ge-
meindemitglieder zugenommen hatte. Vgl. ebd., Bl. 378. — Zu der Äußerung der Por-
tugiesen über die Größe ihrer Gemeinde vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 
3a Fasc. 5, „Höchstnötige Anmerckungen" der Portugiesen zu den „Revidirten Arti-
culi" von 1697. 

107 1674 starb David Cohen de Lara und 1684 Benedikt de Castro. Vgl. KELLENBENZ, Se-
phardim, S.51-52. A. COHEN PIMENTEL gab 1688 sein Werk Questdes e Discursos Aca-
demicos heraus. Vgl. ebd., S.52; STUDEMUND-HALEVY, Sephardische Bücher, 5.151, 
155; zu Samuel Abas vgl. DERB., Biographisches Lexikon, S. 564-566; zu den übrigen 
Sefarden vgl. S. 138 Anm. 144, S. 543 Anm. 171. 

so8 CB, HbS, S/878, Nr. 8, „Contract zwischen der Stadt Hamburg und der daselbst re-
sidirenden Portugiesischen Nation". Es handelte sich um die in der Liste genannten 
»34 letztere (Familien) 1-1 alle von Jacob Belmonte ab, biß an Samuel Meatos [Mea-
tobl". Vgl. ebd., Nr. B. 

109 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 1, BI. 2r, Senatsprotokoll, 1675 und 
1676, Zitat vgl. Senatsprotokoll 1676. 

no Von diesem Gebäude, dessen Eigentümer offenbar in Amsterdam lebte, ist die Rede 
in einem anonymen Schreiben an AUGUST WYGAND aus dem Jahr 1697. Vgl. StAH, 
Senat, Cl. VII Lit. Pg Nr.4 (Handakte Wygand), BI. 3; ZU WYGAND und diesem 
Schreiben vgl. S. 338-339. 

III 

	

	SCHOEPS, Barocke Juden, S. 37; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. 2b („Diarium 
des Seniors Schultz"), Bl. 18, 28.3.1688; zu Kempe vgl. S. 286-287, 292. 

112 Zitiert nach der Edition des Gemeindebeschlusses bei KELLENBENZ, Sephardim, 
S. 475- 

113 	Ebd., S. 53-54, 394. 1693 hatte Teixeira die ihm vom dänischen König angebotene Re- 
sidentschaft noch abgelehnt. Vgl. ebd., S. 394. Siehe zu Teixeira auch SCHOEPS, Ba-
rocke Juden, S.105; vgl. auch S. 204 Anm. 177- 

514 ICELLENBENZ, Sephardim, S. 53-54, 394-396. Manuel Teixeira starb am 15.6.1705 in 
Amsterdam. Vgl. ebd., S. 396; vgl. auch SCHOEPS, Barocke Juden, S. 105; STUDEMUND-
HALEVY, Biographisches Lexikon, S. 790. 

115 Zur judenfeindlichen Atmosphäre in Hamburg nach 1697 vgl. S. 340-347; zu den im 
Jahr 1701 ausgebrochenen innergemeindlichen Streitigkeiten vgl. StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 6 sowie StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 7, 
Senatsdekret, 8. und 10.1.1703; siehe dazu auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 
Ib Fasc. 3, Bl. 16 und 17, Senatsprotokoll, so. so. und z.11.1701; vgl. dazu weiterhin 
StAH, Jüdische Gemeinde 996d, Cassuto Ms., 4b, S.5-6, 11-12; vgl. dazu ferner 
GRUNWALD, Portugiesengräber, 5.14; FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S. 
13-14; KELLENBENZ, Sephardim, S. 55; zu Jacob Abensur siehe ebd., S. 396-411, STU-
DEMUND-HALEVY, Biographisches Lexikon, S. /94- 

'16 Nach Cassuto gaben diese Familien ihrer Gemeinde den Namen „Bet Jacob Hakatan". 
Vgl. StAH, Jüdische Gemeinden, 996d, Cassuto Ms., 4b, S.I2; FEILCHENFELD, Aus 
der älteren Geschichte, S.1.1.; vgl. das dänische Niederlassungsprivileg vom 20.10.1704 
für diese Familien bei MARWEDEL, Die Privilegien, Nr. 36, 5.189; MARWEDEL weist 
allerdings darauf hin, daß einige dieser Familien nach 5704 wieder in Hamburg nach-
weisbar sind, so daß es zweifelhaft erscheint, ob die portugiesisch-jüdische Gemeinde 
in Altona, deren Gemeindeprotokoll mit den Jahren 1722/23 einsetzt, aus dieser 
Gruppe von 13 Familien entstanden ist. Vgl. ebd., 5.189-191, 103-104; vgl. dazu auch 
STUDEMUND-HALEVY, Biographisches Lexikon, S. 194-- 

117 KELLENBENZ, Sephardim, S. 55. 
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ri8 Ebd., S. 56-57, zu Josua da Fonseca vgl. STUDEMUND-HALKVY, Biographisches Lexi-
kon, S. 433- 

119 Vgl. dazu S. 310, 331-334. 
120 Das geht aus dem 5.298 Anm. Io6 erwähnten Bericht hervor. Vgl. StAH, Erbgeses-

sene Bürgerschaft (Acta Conventuum) 1, Band 7, Bl. 378, Konventsprotokoll, ro. 6. 
1697. — In Hamburg gab es drei aschkenasische Gemeinden, nämlich die Hamburger 
Gemeinde und die Filiationen der Altonaer und Wandsbeker Gemeinden. Vgl. dazu 
S. 216-217; ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden, S. 

121 StAH, Jüdische Gemeinden, 6, Senatsdekret, 1.11.1689. 
122 Vgl. dazu S. 322-347- 
123 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. ab („Diarium des Seniors Schultz"), BI. 327, 

27.1.1696; ob diese 300 Steuerzahler die Gesamtzahl aller Aschkenasen oder nur die 
Angehörigen einer Gemeinde ausmachten, geht aus den Angaben im Diarium nicht 
hervor; vgl. dazu auch die bei MARWEDEL genannten Zahlen der Altonaer Juden am 
Anfang des 18. Jahrhunderts. MARWEDEL, Die Privilegien, S so Anm. 88. 

124 Zur Berufsliste vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 1d/4, BI. 70-71; diese von 
GRUNWALD ohne Beleg genannte und auf etwa die Jahrhundertmitte datierte Liste 
mit umfassenden Informationen zum beruflichen Engagement der Aschkenasen im 
18. Jahrhundert harrt, wie MARWEDEL zu Recht feststellt, einer eingehenden Inter-
pretation und Analyse. Vgl. GRUNWALD, Hamburgs deutsche Juden, S. 6o; MARWE-
DEL, Die aschkenasischen Juden, S. 51. 

125 WINCKLER beschrieb die Bevölkerung der Neustadt folgendermaßen: „ [T]heils / hal-
ten sich in der Neu-Stadt viele auff / die eines freyen Lebens gewohnet / als Soldaten 
/ Boots-Leute / ledige Bursche / so den Ruff haben / daß sie sich über Hurerey wenig 
Gewissen machen. Theils / ist ein grosser Hauffe der Juden und anderer Irrgläubigen 
unter uns [...]" Vgl. WINCKLER, Heilsame Bewegungs-Gründe, S.15. 

126 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. 2b („Diarium des Seniors Schultz"), BI. 369, 
27.5.1696; vgl. dazu auch FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, 5.325. — Vgl. dazu 
auch den Bericht von dem Besuch, den ZACHARIAS CONRAD VON UFFENBACH dem 
Juwelier Elias Metz in der Neustadt, von dem er, wie es im Jahr davor in Weimar der 
Fall gewesen war, günstig Münzen zu erwerben hoffte, während seines Aufenthaltes in 
Hamburg im Jahr 1710 abstattete. ZACHARIAS CONRAD VON UFFENBACH, Merckwür-
dige Reisen durch Niedersachsen, Holland und England, zweyter Theil, Ulm 1753, S. 103 
[Bibliothek des StAH M roo/ro]. — 1706, als offenbar Gerüchte über die „Polnische 
Contagion" nach Hamburg drangen, befragte der Rat die aufgrund ihrer Reisen und 
verwandtschaftlichen Bindungen kundigen aschkenasischen Juden, um Informatio-
nen über Ausmaß und Verbreitung dieser Epidemie zu erlangen. Vgl. StAH, Senat, Cl. 
VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. 3, Bl. 36-37, Senatsprotokoll, I. und 3.2.1706. — Zur Er-
werbstätigkeit der Aschkenasen vgl. auch MARWEDEL, Geschichte der Juden, 5.27-28. 

127 StAH, Senat, Cl. VII Lit Hf Nr. 5 Vol. id/4, Bl. 7o. 
528 Vgl. dazu S. 331-334,  310; FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 324-325. 
129 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Ba Nr.' Vol. 2a, Beschluß der Oberalten, 21.1.1729 und 59. 

12. 1729. 
13o Nach dem Judentumult des Jahres 1730 wurden Rechte und Pflichten der Juden einer 

genauen Revision durch die Obrigkeit unterzogen. Vgl. dazu WHALEY, Religiöse Tole-
ranz, S. 1o8-115. In diesem Zusammenhang wurde u. a. am 29.12.1734 aufgrund einer 
Supplik der Juden eine Liste der Waren erstellt, mit denen sie damals zu handeln pfleg-
ten. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr.18 Vol. rg, BI. 4o, 29.12.1734; zum soge-
nannten Judentumult von 1730 vgl. Max GRUNWALD, Der Hamburger Judentumult 
im Jahr 1730, in: Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte Geschichte 
7 (1898), Heft 3, Nr. 11/1z, S. 587 ff.; 8 (19oi), Heft 1, Nr. Ih, S. 28 ff. — Siehe zum Han- 
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del damaliger Aschkenasen auch S.145, 226, 349-351. Zur Beschwerde der Gold-
schmiede vgl. auch S.331-334; siehe auch FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 
324. Auf die Strumpffabrikation, die Glikl nach dem Tod ihres Mannes betrieb, weist 
FEILCHENFELD ebenfalls hin. Ebd., S. 325. Im Jahr 1729 erregte eine Jüdin, Aron Ser-
vatins Frau, Anstoß, weil sie während der Predigtzeit vor ihrem Haus sitzend strickte. 
Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. lb Fasc. 6, Bl. 39, Senatsprotokoll, 14.9.
1729. 

131 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Id/4, BI. Tor. — Vgl. dazu auch das Senats-
mandat vom 8. Do. 1731, das den Juden das Geldwechseln auf den Gassen verbot. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr. i8 Vol. 1g, BI. 32, Senatsmandat, 8.10.1731. 

132 StAH, HS, Nr. 472a (Auszüge aus Sperlings Hamb. Chronik Bd. I-VI, angefertigt von 
Archivar Dr. Beneke), 1685; möglicherweise ist Abraham Isaac Francke identisch mit 
dem Isaac Frank, der 1692 Senior Schultz aufsuchte. Vgl. dazu S. 318-319. — Vgl. im 
übrigen FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, 5.327. 

133 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Id/4, BI. 7o. 
134 GRAUPE, Die Statuten, S. 43-4-'1-- 
135 Vgl. dazu S.145, 325, 327, 346. 
136 Zur Supplik der Aschkenasen an den Rat vom 15. 2. 17oo vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. 

Hf Nr.5 Vol. Ib Fasc. 2, Bl. 4o, Supplik der Aschkenasen an Rat, 15. 2.170o. 
137 Darauf deutet die von dem Zeugen Christoller Radloff im Rahmen einer juden-

feindlichen Denunziation des Jahres 1698 überlieferte Aussage eines Juden hin, „Whm 
sey leyd, daß er einen Schilling zue der neulichen Juden Contribution gegeben habe". 
Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. lb Fasc. 2, Bl. 35, It. 3.1698; siehe zu die-
ser Denunziation S. 342-344. 

138 StAH, Senat, Cl. WI Lit. Hb Nr. 3 Vol. 213 („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 45, 
16.7.1692; siehe dazu auch S. 215-217, 319. 

139 StAH, Ministerium, II, 5 (Konventsprotokoll des Seniors Volckmar), Bl. 24o ff., 27.6. 
1710; StAH, Bürgerliche Kollegien, B 1, Band 2, Bl. 77 Konventsprotokoll, 3. 7.1710. 

140 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. lb Fasc. 6, Bl. 7, Senatsprotokoll, 13. und 19.1. 
1721. Die Strafe für die Juden, vier Tage je zwei Stunden im Halseisen zu stehen, wurde 
nach dem Eingreifen der Gemeindevorsteher dahin geändert, daß sic „in der Fronerei 
im Keller ausgestrichen werden" sollten. Ebd., BI. 7. 

141 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Bl. 71, Supplik der Judenältesten, 16.3.1714; 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 4, Bl. 76, Senatsprotokoll, 19. 3.1714. 

142 Daß die Aschkenasen, wenn Geistliche in ein Predigeramt berufen wurden, ein Ge-
schenk zu überreichen pflegten, berichtete Senior Schultz in seinem Diarium. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. 2.1) („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 475, 
7. 7. 1697. 

143 Darüber klagten die Gemeinden verschiedentlich, vgl. u. a. CB, HbS, S/876, Nr. 1o, 
Protokoll des „Collegii zu Annehmung der Fremden", 22.5.1695; Erbgesessene Bür-
gerschaft (Acta Conventuum) 1, Band 7  Bl. 335-338, Supplik der hochdeutschen Ju-
den an den Rat, II. 2.1697. 

144 1713 wurde die Steuer der Aschkenasen auf 2500 Mark festgesetzt. Vgl. StAH, Senat, 
Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. id/I, Bl. 265, Protokoll der Deputation zur Annehmung der 
Fremden, 7. 2.1713; in der undatierten Supplik geht es um die Herabsetzung eines 
Steuerbetrages in derselben Höhe, vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. II) Fasc. 
2, Bl. 46, Supplik der hochdeutschen Juden. 

145 GB, HbS, S/876, Nr. m, Protokoll des „Collegii zu Annehmung der Fremden", 22.5. 
1695; zum Judenregelement von 1710 vgl. 5. 353-354• 

146 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. tc/2, BI. 136, Gemeindemandat, 16. 9.1733. 
147 Ebd., BI. 137, Gemeindemandat, zo. 6. 1733. 
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148 Ebd., Bl. 137 und 143, Gemeindemandat, 20.6. und 18. to. 1733- 
149 StAH, Jüdische Gemeinden, 7 (Sa 92o), BI. 3-4; in dieser Supplik klagten die Juden 

nicht nur, daß sie vom „gemeinen unnüzen Pöbel" beschimpft und mit Steinen be-
worfen worden seien, sondern auch darüber, daß „einige liederliche Leute, jung und 
alt", sie, da noch Schnee lag, mit „so genandten Schnee-Ballen, oder Schnee-Klossen. 
welche mit Koht, Eyß und Steinen vermenget, öfters auch angesichts der Wache, und 
ohne daß dieselbe zutrete", beworfen hätten. Vgl. ebd., BI. 3-4. 

15o Zum „Judentumult" von 1730 vgl. GRUNWALD, Der Hamburger Judentumult; siehe 
dazu auch WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 1o9-113; zu dem Konflikt mit dem Kramer-
amt in der Jahrhundertmitte vgl. MARWEDEL, Geschichte der Juden, S. 28. 

151 	ROHRBACHER, Die Drei Gemeinden, S. im Anm. 17; MARWEDEL, Geschichte der Ju- 
den, S. 29; vgl. auch HELGA KROHN, Die Juden in Hamburg 1800-1850. Ihre soziale, 
kulturelle und politische Entwicklung während der Emanzipationszeit, Frankfurt am 
Main 1967 (Hamburger Studien zur neueren Geschichte 9), S. 9. 

152 LOOSE, Das Zeitalter, S. 273 ff: — Zum Artikel 44 des Windischgrätzer Rezesses vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 1, Bl. 5r/6; siehe dazu auch CB, HbS, 
S/878, Nr. z, Bl. 49; zum Widerspruch des Rates vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 
Nr. 5 Vol. ib Fasc. 1, Bl. 2. — Daß der Rat dem Artikel 44 des Rezesses zustimmte, 
um nicht die Einigung mit den Bürgern zu gefährden, berichtete der 1677 von seinem 
Amt suspendierte Ratsherr NIKOLAUS KRULL, der 1674 Präses der Oberalten war, in 
seiner Rechtfertigungsschrift von 1682.. Vgl. NicoLAus CRULL, Kurtze / doch gründ-
liche Erzehlung und Betrachtung der Ursachen / warum ich Nicolaus Crull / Raths-Ver-
wandter in Hamburg / den 15. November 1677 gantz unvermuthet und plötzlich da-
selbst ab Officio suspendiret worden [...] o.0.1682., S. 69; zu KRULL vgl. auch LOOSE, 
S. 273. 

153 Ebd., 273. 
154 Ebd., 273. 
s5 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. tb Fasc. 1, Bl. zr, 1681. —1682 beschloß der Rat, 

an dieser Praxis des Grunderwerbs „ad fideles manus" der Juden nichts zu ändern, und 
übergab den Juden eine Abschrift dieses Beschlusses. Vgl. ebd., B1.2r; siehe dazu auch 
StAH, Jüdische Gemeinde, 6, Senatsprotokoll, 23.6.1682; vgl. dazu auch ELLER-
MEYER, Schranken, S.178. 

156 RÜCKLEBEN, Rat und Bürgerschaft, S. 341. 
157 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, Bl. 24, Konventsprotokoll, 4. und it. 5.1685; 

siehe dazu auch StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) 1, Band 7, BI. 
103 ff., Konventsprotokoll, 4.5.1685; dieses Vergehens beschuldigt wurde der Jude na-
mens Ephraim von einem Konvertiten aus dem Judentum namens Johan Eberhard; 
die Ermittlungen des Rates brachten allerdings die vollkommene Haltlosigkeit dieser 
Vorwürfe zutage. Vgl. den Bericht des Rates StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta 
Conventuum) 1, Band 7, Bl. 137 ff., Konventsprotokoll vom it. 5.1685. — Zu den Zeu-
genaussagen zweier Hamburger Lutheraner vor dem Rat vom 15.1.1706, in denen sie 
einem Juden gotteslästerliche Reden vorwarfen, vgl. StAH, Ministerium III A ii, BI. 
121; siehe dazu auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 3, Bl. 38, Senats-
protokoll, 15. 2. 1706. 

158 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr.18 Vol. ig, Bl. 3,1686; vgl. auch StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Hf Nr. 5 Vol. id/t, Bl. 181, Senatsmandat, 14. 6.1686. — Zur Bedeutung des Waf-
fentragens vgl. S. 349. 

159 RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 22-24. 
160 Einen Abriß der Geschehnisse um diesen Doppelmord gibt FEILCHENFELD, Die älte-

ste Geschichte, S. 37o ff. — Siehe auch die Schilderung von Glikl in Die Memoiren der 
Glückel von Hameln, S. 221 ff., besonders S. 231. — Das Senatsmandat vom 19. 9.1687 
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findet sich u. a. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 1b Fasc. I, Senatsmandat, 
19. 9.1687. 

161 StAH, Ministerium, II 3 (Konventsprotokoll der Senioren Klug und Schultz), Bl. 56, 
1688. 

162 Am 8.1.1689 übergab der Pastor an St. Michaelis JOHANN WINCKLER dem Senior 
Schultz eine Aufstellung der „hochdeutschen Juden Schulen in der Neustadt". Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. ab („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 26, 8. 
1.1689. - Den Gebetsraum auf dem Alten Wall mußten die hochdeutschen Juden 
dann auf Anordnung des Bürgermeisters Schultz aufgeben. Vgl. StAH, Ministerium 
II 3 (Konventsprotokoll des Seniors Schultz), Bl. 75, 1690. 

163 Das stellte der Ratsherr und vormalige Oberalte Nikolaus Krall in seiner Rechtferti-
gungsschrift von 1692 fest. Vgl. CB, HbS, S/878, Nr. 2, BI. 49-51, „Extract aus H. 
Niclas Crullen Buch pag. 32 (feststehende Warheit und Unschuld. 1692 in 4)", hier BI. 
49. 

164 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. Ib Fasc. 3, BI. 48 ff., „Extractus Protocolli Ca-
esareae Commissionis", 16.6.1710, hier Bl. 53; vgl. auch FEILCHENFELD, Die älteste 
Geschichte, S.380/381. - Vgl. im übrigen S.349, 351. 

165- Zu Edzardi und seiner Proselytenanstalt vgl. C.W. GLEISS, Esdras Edzardus, ein alter 
Hamburger Judenfreund, Hamburg 1871; HEINRICH RINN, Der Hamburger Juden-
freund Esdras Edzard, in: Nathanael z (1886), S. 65-91; FRIEDRICH, Zwischen Abwehr 
und Bekehrung, S. Io7 ff.; WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 101-103. - Vgl. GLEISS, Es-
dras Edzardus, S.7-8; RINN, Der Hamburger Judenfreund, S. 65-66; FRIEDRICH, 
Zwischen Abwehr und Bekehrung, 5.109. 

166 Ebd., S. 109; GLEISS, Esdras Edzardus, S.17-18; RINN, Der Hamburger Judenfreund, 
5.73-74. - Unter anderen waren August Hermann Francke, der Mitbegründer des 
„Institutum Judaicum" in Halle, sowie der Verfasser der „Jüdischen Merckwürdigen", 
Johann Jacob Schudt, Schüler Esdras Edzardis Vgl. ARING, Christen und Juden heute, 
S.45, 51ff.; siehe auch SCHUDT, Jüdische Merckwürdigkeiten, Teil 1, S.377. - Zu den 
Kontakten Edzardis zu de Lara vgl. auch S. 188. 

167 Edzardis Bekehrungserfolge bringen GLEISS, RINN und FRIEDRICH in einen Zusam-
menhang mit einer durch die enttäuschte Messiashoffnung verstärkten Bereitschaft der 
Juden, sich dem christlichen Glauben zuzuwenden. Vgl. GLEISS, S.17; RINN, Der Ham-
burger Judenfreund S. 74; FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S.226-117. 

168 Ebd., S. 	- Die Auszüge von Judentaufen aus den Taufbüchern belegen m.E. 
nicht, daß die Mehrzahl der Konvertiten aus Hamburg stammte. Oft ist ihr Her-
kunftsort nicht angegeben, häufig kamen sie von außerhalb, und nur fünfmal ist die 
Hamburger Herkunft des Täuflings verzeichnet. Vgl. StAH, Genealogische Samm-
lungen, 51, Auszüge aus den Taufbüchern der fünf Hauptkirchen bis 1750. 1938 für die 
„Forschungsstelle Judenfrage" des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutsch-
lands angefertigt von Dr. Freytag. Anders sieht es dagegen FRIEDRICH, Zwischen Ab-
wehr und Bekehrung, S. 12.o. 

169 Ebd., S. III. - Vgl. auch StAH, Edzardi-Stiftung, vormals Edzardische Proselytenan-
stalt, B 1 (Gabenbuch). 

170 Zu Anckelmann vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 1, S. 63; siehe dazu ebenfalls BEHR-
MANN, Hamburgs Orientalisten, S.50-51. 

171 FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, 5.112-116, 123. 
172 Diesen historischen Hintergrund in Hamburg berücksichtigt FRIEDRICH bei seiner 

Suche nach Ed71rdis Motivation nicht. Vgl. ebd., 5.116. - Die Umsetzung von auf der 
staatlichen Ebene nicht durchsetzbaren Reformen durch Privatleute wurde im 18. 
Jahrhundert zu einem Hamburger Charakteristikum. Vgl. dazu K0PITz5CH, Grund-
züge, S. 328 ff. . 
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173 FRIEDRICH, Zwischen Abwehr und Bekehrung, S.116. 
174 Ebd., S. tu. Im Jahr 1685 setzte Edzardi durch, daß eine christliche Inschrift an einem 

von einem Juden gekauften Haus, „Christus Nostra Salus", die der jüdische Erwerber 
hatte entfernen lassen, wiederhergestellt werden mußte. Ebd., S. 112 Anm. 37; siehe 
dazu auch GLEISS, Esdras Edzardus, 5.15. — Vgl. auch S. 342. 

175 

	

	Beispielsweise unterrichtete Edzardi den Senior Schultz am 8.1.1689 von zwei auf dem 
Dreckwall wohnenden Kindern, die aus Verbindungen zwischen Juden und christli-
chen Dienstmägden hervorgegangen sein sollten. Eines dieser Kinder sei, so Edzardi, 
bereits im Waisenhaus, das andere hingegen werde noch in der jüdischen Religion auf-
gezogen. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. zb („Diarium des Seniors 
Schultz"), BI. 26, 8.1.1689. — 1701 ließ Edzardi durch den Senior beim Rat anzeigen, 
daß zwei der Stadt verwiesene Juden sich erneut in Hamburg aufhalten würden. Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5Vol. Ib Fasc. 3, BI. 12, Senatsprotokoll, 30. 12.17o1. 

176 Vgl. dazu 5. 342-344. — Senior Schultz berichtete in seinem Diarium von einem Kon-
vertiten aus dem Judentum, der mit Unterstützung des ältesten Sohnes Edzardis, Jo-
docus Pancratius, seine Schwester nahezu zur Konversion genötigt habe. Vgl. StAH, 
Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. zb, Bl. 376, 14.2.1692; Edzardi hatte seinen ältesten 
Sohn, der dann allerdings bereits im Jahr 1703 starb, zu seinem Nachfolger auserse-
hen. Vgl. RINN, Der Hamburger Judenfreund, S. 89; siehe auch BRUHN, Die Kandi-
daten, S.121; möglicherweise gehörte auch der Konvertit aus dem Judentum, der 1685 
einen Juden der Gotteslästerung beschuldigte, zu dem Kreis der Anhänger Edzardis. 
Siehe dazu S. 3o8-3o9. 

177 StAH, Ministerium, III A td, Band z, BI. 1523, undatiertes Memorial der Geistlichkeit 
an die Oberalten. Die Datierung auf das Jahr 1685 ergibt sich aus dem Konventspro-
tokoll des Seniors David Klug. Vgl. StAH, Ministerium, II 3 (Konventsprotokoll der 
Senioren Klug und Schultz), Bl. 35, April 1685. — Senior Klug gibt das Alter des Mäd-
chens mit achtzehn an. Vgl. ebd., Bl. 35. Im Gegensatz dazu ist in Sperlings Chronik 
von einem fünfzehnjährigen Mädchen die Rede, deren Vater der Makler Pais sei. Vgl. 
StAH, HS, Nr. 472a (Auszüge aus Sperlings Hamb. Chronik [...1, angefertigt von Ar-
chivar Dr. Beneke), 28.4.1685. Sperling berichtete, daß die Anhörung christlicher 
Choräle, die christliche Bediente in ihrem Elternhaus gesungen hätten, das Mädchen 
zu diesem Schritt veranlaßt hätten. Vgl. ebd., 28.4.1685. 

178 StAH, Ministerium, III A td, Band 2, Bl. 1523. — Das Recht jüdischer Eltern zur reli-
giösen Erziehung ihrer Kinder akzeptierten auch die Geistlichen, die mehr als vier-
zehnjährige Jüdin galt allerdings als religionsmündig. Vgl. ebd., BI. 1524. — Der Rat ver-
teidigte im 18. Jahrhundert dieses Recht jüdischer Eltern. Vgl. dazu z.B. den Fall des 
bekehrungswilligen minderjährigen Israel Joseph, der 1747 auf Anordnung des Rates 
an seine jüdische Familie herausgegeben wurde. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 
5c; auf Herausgabe der zwölfjährigen Hanna, der Tochter des Abraham Isaac in Ham-
burg, entschied 1772 in einem ähnlich gelagerten Fall auch das Reichskammergericht 
— in diesem Fall gegen den Hamburger Rat. Vgl. StAH, Reichskammergericht, J 38. 

179 StAH, Ministerium, III A td, Band z, Bl. 15z4; siehe dazu auch StAH, Ministerium, 
II 3 (Konventsprotokoll der Senioren Klug und Schultz), BI. 35, April 1685. 

180 Ebd., BI. 35; Zitat vgl. StAH, Ministerium, III A td, Band 2, BI. 1523. 
181 Ebd., Bl. 1523. — Mit ihrem ausführlichen Memorial an die Oberalten versuchten die 

Geistlichen offensichtlich zu verhindern, daß dieses Bürgerliche Kollegium seine Mei-
nung unter dem Einfluß des Rates änderte. Vgl. ebd., BI. 1523. 

182 Der präsidierende Bürgermeister hatte den Geistlichen bereits seine Bereitschaft be-
kundet, den Beschluß aufzuheben, endgültig entscheiden sollte der gesamte Rat. Vgl. 
StAH, Ministerium, II 3 (Konventsprotokoll der Senioren Klug und Schultz), Bl. 35; 
Zitat ebd., BI. 35. 
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183 StAH, HS, Nr. 472a (Auszüge aus Sperlings Hamb. Chronik [...1, angefertigt vom Ar-
chivar Dr. Beneke), 28.4. 1685. 

184 StAH, Ministerium, II 3 (Konventsprotokoll der Senioren Klug und Schultz), Bl. 65, 
Eintrag vom 31.10.1689. 

185 Ebd. —Vgl. zu den Bekehrungsmethoden der Edzardischen Proselytenanstalt auch den 
Bericht des Seniors Schultz in seinem Tagebuch vom 14. 2.1696. StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Hb Nr.3 Vol. 213, BI. 376. 

186 Exakt läßt sich der Ablauf der Ereignisse um Wulff Wallich aus den verstreuten Quel-
len nicht ermitteln. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. tb Fasc. 3, BI. 9, to, 
Senatsprotokoll, 15.6. , 18.6. und 8.8.1701; siehe auch StAH, Ministerium, II 4 (Kon-
ventsprotokoll der Senioren Schultz und Winckler), Bl. 81, 17. 6. 1701; Bl. 83, 5.8.1701; 
vgl. auch StAH, Ministerium, III A Ih, Bl. 35, Schreiben des Pastors Hoyer aus Altona 
an das Hamburger Geistliche Ministerium vom 16. 9.1705. 

187 Ebd., Bl. 35. 
188 StAH, Ministerium, II 4 (Konventsprotokoll der Senioren Schultz und Winckler), Bl. 

83, 5.8.1701; Zitat ebd., BI. 83; vgl. ferner ebd., Bl. 84, 30. 9.1701. 
189 Ebd., BI. 84. 
190 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 1b Fasc. 3, Bl. to--ts, Senatsprotokoll, 8.8.1701; 

erstes Zitat ebd., BI. II; vgl. auch ebd., Bl. Im Senatsprotokoll, 22. 8. 1701; zweites Zi-
tat vgl. ebd., Bl. In.; siehe dazu auch StAH, Ministerium, II 4 (Konventsprotokoll der 
Senioren Schultz und Winclder), BI. 83, 5.8.1701. 

191 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 3, BI. tir, Senatsprotoll, 22. 8.1701. 
192 Zum Diarium des Seniors Schultz vgl. S. 281. — FEILCHENFELD konstatiert den Beginn 

erneuter geistlicher Agitation gegen die hochdeutschen Juden für den Beginn der 
neunziger Jahre und weist auch auf die entscheidende Rolle hin, die der Pastor MAYER 
dabei spielte. Vgl. FEILCHENEELD, Die älteste Geschichte, S. 374 ff. 

193 Vgl. dazu die folgenden Ausführungen und S. 322-339. 
594 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. ab („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 45,16. 

7.5692. — Zu den Bönhasen vgl. LOOSE, Das Zeitalter, S. 333-334. 
195 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. 2b („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 47, 27. 

7.1692. — Ein kurzer Bericht vom Inhalt dieser Predigten findet sich in der CB, HbS, 
S/878 („Portugiesische Israeliten"), Nr. 2, Bl. 23, 31. 7.1692. 

196 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. ab („Diarium des Seniors Schultz"), BI. 47, 29. 
7. 5692. 

197 Ebd., BI. 46, 19. 7.1692. Diese Liste von sieben Synagogen wurde am 14.1o. desselben 
Jahres ergänzt um eine weitere, auf die der Pastor WINCKLER seine Kollegen aufmerk-
sam machte. Vgl. ebd., Bl. 53, 14.10.1692. — Am 26.1.1693 überreichten einige Tisch-
ler dem Senior folgende Liste angeblicher Versammlungsorte der hochdeutschen Ju-
den: „I. In der großen Elbstraße bei Rabbi Amsel, 2. Neben über aufm Sael bei Mosis, 
3. auff den Ellernsteinweg in den Mestermachers(?) Gang bei der Witwe Bäste, 4. auff 
den Ellernsteinwege in Lengengange bei Jacob Mosis, 5. In der kl. Elbstraßen in Lei-
dershof bei Abraham Pau, 6. noch in der kl. Elbstraße bei dem Schlachter Meier, 7. Ne-
ben über negst an den Meelführer, 8. In der Peterstraßen in Israel Fürsten Haus." Vgl. 
ebd., Bl. 61, 26. I. 1693; siehe dazu auch FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 375• 

198 So informierten Tischler den Senior am 19.12.1692, daß die Juden immer noch ihre 
Schulen besitzen, helle Lampen anzünden und ihre Kinder von Rabbinern unterrich-
ten lassen würden. Bemerkenswert erscheint die Antwort des Seniors, daß Lampen 
und Kinderschulen den Juden nicht verboten seien. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb 
Nr.3 Vol. 2b („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 58, 19. 12. 1692. — Am 16.12_1694 er-
hielt der Senior von einem Handwerker nähere Informationen über eine jüdische 
Hochzeit, die offenbar an einem Adventssonntag stattgefunden hatte und dem Senior 

535 



von seinem Kollegen JOHANN FRIEDRICH MAYER angezeigt worden war. Danach war 
diese Hochzeit, wohl der portugiesischen Juden, unter freiem Himmel „hinter Dar-
ßens Hause in der Elbstraßen" in Anwesenheit des kaiserlichen Residenten und des-
sen Frau sowie mit „Musicanten" gefeiert worden. Vgl. ebd., Bl. 278, 16.12.1694. 

199 Am 27. 1.1696 klagten die hochdeutschen Juden beim Senior über diesen Überfall. Vgl. 
ebd., Bl. 367, 27. 1. 1696. 

200 So am 26.8.1692, ebd., BI. 51, 26.8.1692; am 3.2.1693, ebd., Bl. 64, 3.2.1693; am 19. 
9.1693, ebd., Bl. 156, 19.9.1693; am 10.1.1696, ebd., Bl. 360, 10.1.1696. 

201 Ebd., Bl. 53, 14.10.1692. 
zoz Ebd. — Zu dieser Zusage der Oberalten vgl. 5. 264 Anm. 543 und 544. 
zo3 Statt der Oberalten tagte an dem vorgesehenen Termin das Bürgerliche Kollegium der 

Hundertachtziger. Der Senior setzte daraufhin die Ausführung des Beschlusses aus. 
Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. zb („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 
53, 14.10.1692. 

204 Ebd., Bl. 53. 
205 Ebd., Bl. 53. 
zo6 Ebd., BI. 53. 
zo7 Ebd., Bl. 53, 21.10. 1692. 
208 Ebd., BI. 55, 28.10.1692. — Vgl. dazu auch GEFFCKEN, Johann Winckler, S. 72; FEIL-

CHENFELD, Die älteste Geschichte, S.374. 
209 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. zb („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 64, 3-

2. 1693. 
210 Ebd., BI. 156, 19. 9.1693. 
zu Ebd., BI. 278-279,16.12. und 21.12.1694; vgl. dazu auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 

Nr. 5 Vol. Ib Fasc. t, Bl. zr, Senatsprotokoll, 1694. — In Sperlings Chronik findet sich 
eine Schilderung des Ablaufs einer Judenhochzeit in Hamburg: „(D.) 21. 8.1689 war 
eine Juden-Hochzeit, wobei es so zugeht in Hamburg: Fängt an mit Tanzen. Dann 
setzt sich die Braut der ein Tuch vor die Augen gehalten wird, an einen Tisch (nebst 
den anwesenden Jgfern. [d. h. Jungfern, J.B.]. Das bedeutet, daß sie ihre Jung-
frauschaft beweinet. Dann setzt sie sich auf einen Stuhl, wo ihr ihr Vater oder näch-
ster Blutsfreund den jungfr. Schmuck vom Kopf nimmt u. ihr die Haube oder Frau-
enzierath aufsetzt. Dann sendet ihr der Bräutigam einen Unterrock u. einen Gürtel u. 
vergoldet. silberne (?) z Fläschchen m. Balsam u wohlriechendem Wasser, nebst an-
dern Gaben, Schuhen, Strümpfen etc. Neben ihr steht ein Becken, für d. Geschencke 
der Freunde. Dann wird die Trauung mit Ringen fortgesetzt, worauf ein Oesel(?)glas 
mit Wein gebracht wird, woraus zuerst die Braut dem Bräutigam zutrinckt, der dies 
erwidert, worauf er d. Glas zerbricht, daß der Wein umherfließt. Folgt ein Schmaus." 
Vgl. StAH, HS, Nr.472a (Auszüge aus Sperlings Hamb. Chronik [...], angefertigt von 
dem Archivar Dr. Beneke), 21. 8.1689. 

212 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. 2b („Diarium des Seniors Schultz"), BI. 353, 
6.12.1695. — MAYER predigte am 8.12. gegen die Juden, bevor die Geistlichen ihren 
am 6.12. gefaßten Beschluß umsetzen konnten, nach dem Weihnachtsfest erneut beim 
Rat über die Synagogen der Juden zu klagen. Vgl. ebd., Bl. 353, 8.12.1695. — Siehe auch 
ebd., BI. 36o, 10.1.1696; ebd., Bl. 363, 15.1.1696; ebd., BI. 365, 17.1.1696; ebd., Bl. 
367, 2.7.1.1696; ebd., BI. 369, 29.1.1696 und BI. 37o, 31.1.1696. 

213 Ebd., BI. 353, 360, 8.12. 1695 und 10. I. 1696. — Zu MAYER vgl. auch GEFECKEN, Jo-
hann Winckler, S.159. 

214 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. 2b („Diarium des Seniors Schultz"), BI. 365, 
17. 1. 1696. 

215 Ebd., Bl. 45, 16. 7.1692; ebd., BI. 55, 27.10.1692; ebd., Bl. 367, 27.1.1696; ebd., Bl. 369, 
29. I.1696. 
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216 „Itzo rühmeten sie [d. h. die Juden, J.B.] sich, den Bürgermeister hätten sie in der ei-
nen und den Richtherren in der andern Taschen", lautete der Vorwurf, den die Tisch-
ler am 16.7.1692 u. a. gegen die Juden erhoben. Vgl. ebd., Bl. 45, 16. 7.5692. 

217 Ebd., Bl. 45. 
218 Auf den Hinweis des Seniors, ihre Synagoge sei in Altona, antworteten Frank und ein 

weiterer unbenannter Vertreter der Juden, daß „sie nicht nach Altona hingehörten. 
Wie vor einigen Jahren die Juden die Stadt müßen verlaßen, habe man ihn (sic!) 18 
Häusern vergönnet zu bleiben, die man genennet die Juden von Hamburg, welche 
von dem an ihre eigene Versamlung behalten, dazu sich zeit dem andere mit einge-
funden." Vgl. ebd., Bl. 45; siehe dazu auch S. 215-217, 303, 305. 

259 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. 2b („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 45, 16. 
7.1692. 

zzo Ebd., Bl. 45- 
221 Ebd., Bl. 55, 27.10.1692. 
222 Ebd., Bl. 55. 
223 Ebd., Bl. 367, 27. 1. 1696. 
224 Ebd., Bl. 367. 
225 Ebd., Bl. 368, 27.1.1696. — Der Senior hatte am 15.1.1696 erfahren, daß die Bürger-

schaft vom Rat die Festsetzung höherer Abgaben für die Juden — bis dahin erfolglos —
verlangt habe. Vgl. ebd., Bl. 362, 15.1.1696. 

226 „Hie gabs Rede, dz sie auch bei den Bürgern wegen ihrer großen Anzahl angegeben 
weren, würde aber nicht beweisen, daß sie mehr den 300 Stuck sein, auch Saalen und 
Keller mit gerechnet (Sie verstunden die Wohnung). Von diesen 300 sei zum wenig-
sten die Helffte, wenn nicht 2/3 allemal in d. Frembde, in dem sie ihr Brod außerhalb 
der Stadt suchen müßen. (Von Frauen und Kindern aber komme niemand zum Ge-
beht)." Vgl. ebd., Bl. 368, 27.1.1696. 

227 Bemerkenswert erscheint, daß Berend Salomon diese Versicherung mit folgendem 
Beispiel zu belegen suchte: ,Wie vor 3 Jahren Meier (sic!) Marx die Banc übersetzt mit 
Juwelen, sei er, Berend Salomon, zum H. Lengercke als Gerichts Verwalter gegangen, 
habe ihnen des Meyer (sic!) Marx Tücke offenbahret, H. Lengerckes Bruder, damals 
Bancbürger habe sie darüber schlecht empfangen. So haben sie auch Gies Burmeister 
Meyer Marx (der damals noch ein Jude) seine Tücke offenbahrt, damit nichts hernach 
ihre Nation werde imputiret, wen der Betrug offenbahr werde." Vgl. ebd., Bl. 368; 
Meyer Marx war in die Affäre um AUGUST WYGAND und die Beleihung von Juwelen 
durch die Bank in den Jahren 1693 bis 1695 verwickelt. Vgl. S.336-337. 

228 StAH, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. 213 („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 368, 27.5. 
1696. 

229 Ebd., Bl. 368. 
230 Ebd., Bl. 369, 29.1.1696. 
235 Ebd., Bl. 369. 
232 Ebd., Bl. 396. 
233 Ebd., Bl. 369. 
234 FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 374- 
235 Zitiert nach ELLERMEYER, Schranken, S. 178; siehe auch JOHANN GUSTAV GALLOIS, 

Hamburgische Chronik von den ältesten Zeiten bis auf die Jetztzeit, Band 3: Vom Be-
ginn der bürgerlichen Unruhen bis zur Vollendung des Hauptrecesses 1712, Hamburg 
1862, S. 

236 StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) 1, Band 7, Bl. 66, Konventspro-
tokoll, 14.11.1695; siehe auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. II) Fasc. 1, Bl. 6, 
Konventsprotokoll, 14.11.1695. — Zur Finanzlage Hamburgs in jenen Jahren vgl. 
RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 29-37. 
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237 StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) I, Band 7, Bl. 297 ff., Konvents-
protokoll, z9. 1. 1697; siehe auch StAH, Senat, CL. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. tb Fasc. 1, Bl. 
6, Konventsprotokoll, 29.1.1697. — Vgl. auch FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, 
S. 375 ff.; siehe DERS., Aus der älteren Geschichte, S. 13 ff.; vgl. ebenso REILS, Beiträge, 
S.4zo ff.; KELLENBENZ, Sephardim, S. 52 ff; WHALEY, Religiöse Toleranz, S.94-95, 
98-99. — Ein sogenanntes „Quart-Procent", eine nur im Ausnahmefall erhobene Ver-
mögenssteuer, wurde im 17. Jahrhundert siebzehn Mal beschlossen. Vgl. BUEK, Die 
Hamburgischen Oberalten, S. 465/466. — Zur Bedeutung des Verbots für die Juden, 
Lampen anzustecken, vgl. auch S. 238. 

238 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 2, Bl. 4, Senatsprotokoll, 3. 2. 1697- 
239 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 1, BI. 6r, Konventsprotokoll, II. 2. 1697. 

— Zu diesem Konvent vgl. auch StAH, Senat, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Con-
ventuum) I, Band 7, Bl. 314 ff., Konventsprotokoll, II. 2. 1697. 

240 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. tb Fasc. I, Bl. 6r, Konventsprotokoll, It. 2.1697. 
— Einen Einblick in die gereizte Stimmung der Bürger, speziell die Sorge der Oberal-
ten, das Mißtrauen der Bürgerschaft zu erregen, gibt der Umstand, daß diese sich wei-
gerten, die Suppliken der Juden entgegenzunehmen, sondern das der Bürgerschaft 
überlassen wollten. Vgl. StAH, Senat, CL. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 2, BI. 4, Se-
natsprotokoll, II. 2.1697. — Zu den Suppliken vgl. StAH, Erbgesessene Bürgerschaft 
(Acta Conventuum) I, Band 7, Bl. 329 ff. (Supplik der Sefarden), Bl. 335 ff. und BI. 340 
ff. (Suppliken der Aschkenasen). 

241 Ebd., BI. 329 ff., BI. 335 ff. und BI. 340 ff.; Zitat siehe die Supplik der Portugiesen, ebd., 
Bl. 331. — Die hochdeutschen Juden richteten Suppliken an Rat und Bürgerschaft. Vgl. 
ebd., BI. 335 ff.,BI. 34o ff. Auch sie verwiesen auf die „nahrlosen Zeiten" und sahen das 
Motiv für die hohe von ihnen geforderte Summe in dem Umstand, daß sie — irrtüm-
lich — als ein „vermehrtes und bereichertes Volk angesehen" würden. Ebd., BI. 337, 335. 

2.42 Ebd., BI. 331-332, 336. Neben den anderen städtischen Abgaben, Hauerschilling, 
Graben- und Wachtgeld u. a.m., gaben die Portugiesen an, 4000 Mark im Jahr an-
stelle des Schoßes zu zahlen. Die hochdeutschen Juden zahlten 5500 Mark unter den 
gleichen Bedingungen. Ebd. Bl. 331, Bl. 336. Vgl. zu den städtischen Steuern und Ab-
gaben in Hamburg im 17. Jahrhundert BUEK, Die Hamburgischen Oberalten, 5.199, 
139, 159, 463, 465. 

243 StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) I, Band 7, BI. 336. 
244 Ebd., Bl. 33o. 
245 Die Portugiesen erklärten sich bereit, „für dismahl dem Cammer-Gute zu Hülffe zu 

kommen, hoffen es würde zu keiner Consequence gezogen werden". Vgl. StAH, Se-
nat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 2, Bl. 4, Senatsprotokoll, 2.3.1697. — Vgl. auch 
FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 376. Vgl. auch WHALEY, der irrtümlich fest-
stellt, daß die portugiesischen Juden im Gegensatz zu ihren hochdeutschen Glau-
bensgenossen erklärt hätten, diese Summe nicht aufbringen zu können. WHALEY, Re-
ligiöse Toleranz, S. 98 

246 StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) t, Band 7, Bl. 363; StAH, Se-
nat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 1, Bl. 8, Konventsprotokoll, 18. 3.1697. 

247 Ebd., BI. 8. 
248 Der Rat vermutete, sie würden „solches lieber thun, als die Stadt räumen". Vgl. StAH, 

Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) I, Band 7, Bl. 371, Konventsprotokoll, 
29. 4.1697 

249 Ebd.,Bl. 374, Konventsprotokoll, 29. 4. 1697. 
250 Am 29.5.1697 wurden die „Revidirten Articuli" in der von der Deputation beschlos-

senen Fassung vom Rat genehmigt. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 
2, Bl. 4r, 27, Senatsprotokoll, 29. 5.1697. Danach gab der Rat beiden jüdischen Grup- 
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pierungen Gelegenheit zur Stellungnahme. Vgl. ebd., Bl. 4r. Entsprechend den Ein-
wänden, die die Portugiesen und die hochdeutschen Juden gegen diese Fassung der 
„Revidirten Articuli" erhoben, wurden die beiden Fassungen der „Articuli" erarbeitet, 
die der Bürgerschaft am io. 6. vorgelegt wurden. Vgl. die Abschrift der Fassung für die 
portugiesischen Juden in StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) 
Band 7, BI. 4o2 ff., Konventsprotokoll, 1o. 6.1697 und die für die hochdeutschen Ju-
den ebd., BI. 408 ff.; vgl. auch die „Höchstnöthige[n] Anmerckungen" der portugie-
sischen Juden zu den „Articuli", StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 5; siehe 
auch die Supplik der hochdeutschen Juden vom 4.6.1697, StAH, Senat, Cl. VII Lit. 
Hf Nr.5 Vol. rb Fasc. 2, Bl. 15ff. — Vgl. zu diesen Suppliken auch die Ausführungen S. 
326-328. — Zu den Restriktionen in den „Revidirten Articuli" siehe StAH, Erbgeses-
sene Bürgerschaft (Acta Conventuum) I, Band 7, BI. 402ff., BI. 408 ff., Artikel 5 und 
14. 

251 Ebd., Bl. 402.ff., Artikel 13 und z. 
252 Ebd., BI. 408 ff., Artikel 2 und 3. 
253 Die Bürgerschaft faßte den Beschluß am 10. 6. Verlesen wurde er erst am 17. 6.1697. 

Vgl. ebd., BI. 424, Konventsprotokoll, 10. 6.1697; ebd., BI. 429-430,  Konventsproto-
koll, 17.6.1697; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 vol. 3a Fasc. 5, Konventsprotokoll, 
10. 6. und 17. 6.1697. Dem Zusatz des Artikels 13 in der ersten Fassung der „Articuli" 
versagte die Bürgerschaft ebenfalls ihre Zustimmung. Vgl. ebd., 17.6.1697 

254 In dem Konvent am ro. 6. erstattete die Bürgerliche Deputation „zu Untersuchung 
der Vorhökerey und der Juden" Bericht und sprach sich darin ebenfalls für eine fühl-
bare Erhöhung der jährlichen Abgaben der Juden aus. Vgl. StAH, Erbgesessene Bür-
gerschaft (Acta Conventuum) 1, Band 7, BI. 376. 

255 Ebd., BI. 473, 474-475, Konventsprotokoll, 28.6.1697; siehe auch ebd., BI. 486-487, 
Konventsprotokoll, 9.9.1697. Am 16.9.1697 erklärte der Rat ausdrücklich, daß seine 
Zustimmung nur unter Zwang und Druck erfolgen würde. Vgl. ebd., BI. 492, Kon-
ventsprotokoll, 19. 6. 1697. 

256 GRAUPES Feststellung, daß die „Revidirten Articuli" in der Fassung vom 28.5.1697 
nicht die Zustimmung der Bürgerschaft gefunden hätten, ist dahin gehend zu ergän-
zen, daß sie schließlich in der von den Bürgern geforderten restriktiveren Fassung vom 
Rat gebilligt wurden und in Kraft traten. Vgl. GRAUPE, Die Statuten, S. 25 Anm. 20. 
— Dafür, daß Bürgerschaft, Geistlichkeit und auch der Rat diesen Vorschriften Rechts-
geltung beimaßen, sprechen auch die judenpolitischen Ereignisse der Jahre nach 1697 
bis 1710. Vgl. dazu S. 340-347. — WHALEY weist darauf hin, daß der Rat fast ein halbes 
Jahrhundert später etwas anderes behauptete. Allerdings spielte der Kontext, in dem 
der Rat im Jahr 1746 im Rückblick auf die „unruhigen Zeiten beym Ablauf des vori-
gen Jahrhunderts" feststellte, daß die zu jener Zeit erlassenen Gesetze „dero Zeit und 
nachher von keinem rechtlichen Effect gewesen" seien, eine wichtige Rolle. Der Rat 
verfolgte dabei nämlich das Ziel, geistliche Proteste gegen einen Synagogenbau der 
hochdeutschen Juden abzuwehren. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4c, Nr. 
15, Senatsprotokoll, 29.6.1746; siehe auch WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 99 Anm. 80. 
— REILS Darstellung zu diesem Komplex ist insofern zutreffend, als er feststellt, daß 
der Rat schließlich den von den Bürgern gefaßten Beschlüssen zustimmte. Allerdings 
entsprechen die Modifikationen der „Revidirten Articuli", die er referiert, inhaltlich 
nicht den bürgerlichen Resolutionen vom ro. 6.1697. Vgl. DERB., Beiträge, S.421-422. 

257 StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) i, Band 7, BI. 454, Konvents-
protokoll, 57. 6.5697. 

258 Ebd., Bl. 469 ff., Konventsprotokoll, z8.6.1697. 
259 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 1, Konventsprotokoll, 13.1.1698. — Eine 

Debatte zwischen Rat und der Deputation zur Annehmung der Fremden im Novem- 
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ber 1697 über die Höhe der von den Portugiesen zu fordernden Abzugsgelder deutet 
darauf hin, daß diese alsbald nach dem Inkrafttreten der „Revidirten Articuli" began-
nen, die Stadt zu verlassen. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. tb Fasc. z, BI. 5r. 

26o FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S.13-14. —Vgl. auch REILS, der aus der Tat-
sache, daß einige sefardische Familien in der Stadt blieben, mit eindeutig antijüdischer 
Tendenz von „Spiegelfechtereien" spricht, die die Portugiesen mit ihren Vorbereitun-
gen zur Abwanderung betrieben hätten. DERS., Beiträge, S.422-423, Zitat, S. 423. 

261 Deutlich wird das bereits in der ersten Supplik der portugiesischen Juden, die der Rat 
der Bürgerschaft am 11. 2.1697 vorlegte. Vgl. StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta 
Conventuum) t, Band 7, BI. 329 ff., Konventsprotokoll, 11. 2.1697. — Vgl. auch FEIL-
CHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 375-376; siehe dazu ebenfalls KELLENBENZ, Se-
phardim, S. 52-53. 

262 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 5, „Höchstnötige Anmerckungen" der 
portugiesischen Juden zu den „Revidirten Articuli", hier zu Artikel 1. Diese undatier-
ten Anmerkungen wurden wahrscheinlich nach dem 29. 5. und vor dem to. 6.1697 er-
stellt. Am 29.5. forderte der Rat ihre Stellungnahme, und am to. 6. sprachen die Por-
tugiesen von „unsern jüngsthin übergebenen Remarquen" zu den „Revidirten Arti- 
culi." Vgl. dazu 5.324 Anm. 25o; StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conven-
tuum) 1, Band 7, BI. 412. 

263 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 5, zu Artikel 1. 
264 Ebd., zu Artikel 2. 
265 Ebd., zu Artikel 3. Daß diese Sorge berechtigt war, sollte sich 1698 erweisen. Vgl. 

S. 342-344. 
266 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 3a Fasc. 5, zu Artikel 13. 
267 Ebd., zu Artikel 2o. Das diesem Artikel hinzugefügte Verbot von Ehrenämtern blieb 

bestehen. Daher legten die Portugiesen dem Konvent von Rat und Bürgern am to. 6. 
eine weitere Supplik vor, in der sie u. a. noch einmal darum baten, daß es bei dem Ar-
tikel 20 von 1650 bleiben möge. Vgl. StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Con-
ventuum) t, Band 7, BI. 412, 4o2 ff., Konventsprotokoll, to. 6.1697, Artikel 20. 

268 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. 3a Fasc. 5, zu Artikel z, 3 und 13; StAH, Erb-
gesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) 1, Band 7, BI. 4o2ff, Konventsprotokoll, 
to. 6.1697, Artikel 2, 3 und 13. 

269 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 2, BI. 17r-18, Supplik der hochdeut-
schen Juden, 4.6.1697. 

270 Ebd., Bl. 17, Zitat vgl. Bl. 16r. 
271 Das wurde deutlich am 15.10.1697, als die Aschkenasen für die Zahlung der ersten 

Rate auf die Sonderabgabe in Höhe von to 000 Mark um Aufschub bis nach der Leip-
ziger Messe baten. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. Ib Fasc. 2, BI. 5r, Se-
natsprotokoll, 15.10.1697. — Vgl. auch FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, 
S. 376-377. 

272 StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) s, Band 7, BI. 467-468, Zitat 
Bl. 468, Konventsprotokoll, 28.6.1697 

273 Ebd., BI. 465-466. — Vgl. auch KELLENBENZ, Sephardim, S. 52-53. 
274 FEILCHENFELD, Aus der älteren Geschichte, S.13 ff.; REILS, Beiträge, S. 420-424;  KEL-

LENBENZ, Sephardim, S.53. 
275 Zitat vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. 2,6 („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 

441, nach dem 2. und vor dem 7.2.1697; siehe auch ebd., BI. 439, 29.1.1697; ebd., Bl. 441, 
It. 2.1697; ebd., BI. 449, 18.3.1697; ebd., BI. 474,  17.6.1697; ebd., BI. 491, 16. 9.1697. 

276 Ebd., BI. 441. — Zu Volckmar, Pastor an St. Katharinen von 1696 bis 1715, vgl. JENSEN, 
Die hamburgische Kirche, 5.102. 

277 Diese konnte oder wollte der Senior ihm nicht geben; da „itzo keine Zeit dafür" sei, 
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sollte „ein jeglicher vortragen, was er für Gott und seinem Gewissen könne verant-
worten". Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. ab („Diarium des Seniors 
Schultz"), BI. 441, 4.2.1697. 

278 ,Winclder sol die Juden ziemlich haben vertreten." Ebd., Bl. 442, 14. 2.1697. 
279 D. Lutheri treuer Rath, was die Christen mit dem Judenvolck thun sollen lautete der 

Titel dieser Druckschrift, über die der Senior urteilte, sie hätte „bei itziger Unruhe 
wol zurück bleiben können". Ebd., Bl. 441, 12. 2. 1697. 

280 Die Juden, so berichtete der Ratssekretär Schaffshausen dem Senior, hätten „zum 
Theil ihre Güter eingepackt, u. nach Altona hinausgeschleppt". Ebd., BI. 441. 

281 Der Senior betonte nämlich gegenüber dem Ratssekretär, daß Luther mit diesen 
Äußerungen die Obrigkeiten angesprochen und nicht die Absicht verfolgt habe, die 
Untertanen zur Gewalt gegen die Juden aufzufordern. Vgl. ebd., Bl. 441-442. 

282 Ebd., Bl. 441. Der Senior belehrte Schaffshausen anhand seiner Ausgabe von Luthers 
Werken und JOHANNES MÜLLERS Judaismus darüber, daß in LANGES Schrift Luthers 
- an die Obrigkeiten gerichtete - Worte im Original ediert seien, und forderte eine 
wirksamere Zensur des „straffällig[en]" Buchdrucks. Vgl. ebd., Bl. 441-442. - Zu Ju-
lius Hinrich Schaffshausen, Bruder des Bürgermeisters Johann Diederich Schaffshau-
sen und seit 1683 Ratssekretär sowie 1699 zum Ratsherrn gewählt, vgl. SCHRÖDER, Le-
xikon, Band 6, S. 474-475- 

283 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. 2b („Diarium des Seniors Schultz"), BI. 443, 
23.2.1697 

284 Jacob Hertz bot dem Senior u. a. an, Geld für „gute Zinsen" bei den Aschkenasen an-
zulegen. Schultz schlug das ab, wertete dieses Angebot aber als Indiz dafür, daß die Ju-
den sich in der Stadt „befestigen" wollten, indem sie „frembde Gelder" aufnähmen. 
Vgl. ebd., BI. 443, 17. 2. 1697. 

285 Ebd., Bl. 47o, 26. 5. und 28.5.1697. - Zu Albert Köhlbrand, Oberalter seit 1694, vgl. 
BUEK, Die Hamburgischen Oberalten, S.174; zu dessen Bruder Nikolaus siehe RÜCK-
LEBEN, Die Niederwerfung, S. 266. - Die Bürgerschaft hatte in dem Konvent am 29. 
4.1697 vom Rat Abschriften aller Gesetzeswerke für die Juden gefordert. Vgl. StAH, 
Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) r, Band 7, Bl. 374, Konventsprotokoll, 
29. 4- 1697. 

286 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. zb (Diarium des Seniors Schultz ), Bl. 470-471, 
28. 5.1697. 

287 Ebd., BI. 483-484, 9. und 13.8.1697; Zitat ebd., BI. 484• 
288 Zum Inhalt des Votums, das mit Hilfe Edzardis erstellt wurde und auf BUXTORFS Syn-

agoga Judaica fußte, vgl. ebd., Bl. 483-484, 13.8.1697; Zitat vgl. StAH, Ministerium, 
II 3 (Konventsprotokoll der Senioren Klug und Schultz), Bl. 10, 19. 8.1697. 

289 Vgl. dazu S. 28o-281. - Senior Schultz verfolgte z.B. die Veröffentlichungen von WY-
GANDS Schriften in den Jahren 1696 bis 1697 sehr genau. Zweimal erhielt er dessen 
Schriften von seinem Kollegen LANGE, der in ausdrücklichem Auftrag WYGANDS han-
delte. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr.3 Vol. ab („Diarium des Seniors Schultz"), 
Bl. 413, 14. 9.1696; ebd., Bl. 478, 17. 7.1697; ebd., Bl. 491, 15. 9.1697; ebd., Bl. 494, 22. 
9.1697, ebd., BI. 505, 3.11.1697; ebd., Bl. 546, 17. 6. 698; ebd., BI. 548, 5.7.1698. 

z90 Diese der Historiographie bisher nicht bekannte Beschwerdeschrift findet sich in der 
CB, HbS, S/876, Nr. 11a. - Zur bürgerlichen Mittelschicht und der Bedeutung ihrer 
gewerblichen Tätigkeit vgl. LOOSE, Das Zeitalter, S. 267-268, 333-334- 

291 Dazu vgl. die folgenden Ausführungen; zur damaligen judenfeindlichen Sprache vgl. 
HORTZITZ, Der „Judenarzt". Historische, S.115 ff.; siehe dazu auch S. 67-68. 

292 CB, HbS, S/876, Nr. 11a. 
293 Ebd., Nr. Ha; vgl. zu diesen Metaphern HORTZITZ, Der „Judenarzt". Historische, S. 

120 ff. 
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294 CB, HbS, S/876, Nr. Ha. 
295 Ebd., Nr. Ha. 
z96 Ebd., Nr. Ha. 
297 Ebd., Nr. Ha. — Aus der Sicht der Goldschmiede würden neben den obengenannten 

angeblich auch folgende Berufe Nachteile durch die jüdische Erwerbstätigkeit in der 
Stadt erleiden: „Lacken, Seiden, Leinen, und Wollen Händler, Schneider, Goldtrecker, 
Knöpff, Schnürmacher". Ebd., Nr. Ha; vgl. dazu auch S. 303-304; Glikl berichtete in 
ihren Memoiren davon, daß sie u. a. Strümpfe in Heimarbeit produzierte. Vgl. FEIL-
CHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 325. 

298 Die Goldschmiede stellten fest, daß durch die Juden „[ihre] Nahrung geschwächet 
und [ihr] Brodt gestohlen" würde. Vgl. CB, HbS, S/876, Nr. na. 

299 Ebd., Nr. Ha. 
30o Ebd., Nr. Ha. 
301 Ebd., Nr. na. — Zum Zitat vgl. S. 315; zur Reformation als bürgerlicher Errungenschaft 

vgl. S. 26. 
302 CB, HbS, S/876 Nr. Ha. — Möglicherweise bezog sich die Behauptung der Gold-

schmiede, die Ausweisungsanordnung für die hochdeutschen Juden im Jahr 1674 sei 
von „aller Christenheit gerühmet" worden, auf einen Bericht in einer „Courante d. 8. 
4.1674", der sich abschriftlich befindet CB, HbS, S/878, Nr. 2, Bl. 49. Vielleicht hat-
ten die Goldschmiede diesen wie auch einen weiteren Bericht vom 13.3.1683 aus dem 
„Nordischen Mercurius", auf den sie ausdrücklich Bezug nahmen und in dem über 
Klagen von Frankfurter Kaufleuten über die dortigen Juden berichtet wurde, ihrer Be-
schwerde beigefügt. Der Bericht aus dem „Nordischen Mercurius" befindet sich ab-
schriftlich ebd., Bl. 51. 

303 CB, HbS, S/876, Nr. Ha. —Vermutlich waren mit den „gottlosen Juden Patronen" Ver-
treter des Rates gemeint. Vgl. ebd., Nr. Ha. 

304 Ebd., Nr. Ha. 
305 Ebd., Nr. Ha. 
306 Siehe dazu S. 322-326. 
307 StAH, Erbgesessene Bürgerschaft (Acta Conventuum) Band 7, BI. 470, Zitat Bl. 475, 

Konventsprotokoll, z8. 6.1697. 
308 Ebd., Bl. 471. 
309 Ebd., Bl. 475-472, Zitat Bl. 471. 
310 Ebd., BI. 472. 
311 Ebd., Bl. 472, Zitat, BI. 470. 
312 Ebd., BI. 472-- 
313 Zur Situation von Handwerk und Gewerbe im Zeitalter des Merkantilismus vgl. 

GÖMMEL, Die Entwicklung der Wirtschaft, S. 21-25, besonders S. 22, 25; zur unter-
schiedlichen Haltung des mittleren Bürgertums und der Kaufmannskreise gegenüber 
Fremden in damaliger Zeit vgl. auch POSTEL, Asyl und Emigration, S. 206-207. 

324 Die beiden überlieferten Stellungnahmen des mittleren Bürgertums und der Kauf-
leute zu der judenpolitischen Kontroverse des Jahres 1697 sind Belege dafür, daß im 
Grundsatz die in der hamburgischen Geschichtsschreibung überwiegend vertretene 
These zutreffend ist, daß die Hamburger Fremden- und Judenpolitik vor allem von 
der Kaufmannschaft getragen wurde, von dem bürgerlichen Mittelstand dagegen oft 
Widerstand ausging. Zu Recht weist ELLERMEYER, der diese These anzweifelt, darauf 
hin, daß ökonomische Interessen, wie sie z.B. Hauseigentümer auch der Mittelschicht 
an der Vermietung von Wohnraum besaßen, auch diese bürgerliche Schicht zu einer 
positiven Haltung gegenüber dem Zuzug Fremder, mithin potentieller Mieter, bewe-
gen konnten. Allerdings stellt diese Erkenntnis die These von den „weltoffenen Kauf-
leuten" und den „bornierten Mittelständlern" nicht grundsätzlich in Frage. Vgl. EL- 
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LERMEYER, Zu Hafen, Handel und Grundeigentum, S. 6o und die dort angegebene Li-
teratur. 

315 RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 258. 
316 Ebd., S. 247-250; vgl. auch AsENDonF, Der Fall Wygand, S. 393-399• — Zu WYGAND 

vgl. ebenfalls SCHRÖDER, Lexikon, Band 8, 5.199 ff. 
317 WYGAND beschäftigte sich im Blick auf die bürgerlichen Mitspracherechte offenbar 

intensiv mit der Geschichte der Hamburger Verfassung. Allerdings geschah das 
vermutlich weder unvoreingenommen noch uneigennützig. Diesen Aspekt der per-
sönlichen Betroffenheit WYGANDS vernachlässigt ASENDORF m. E. bei seiner Inter-
pretation dieser Ereignisse. Vgl. dazu ASENDORF, Der Fall Wygand, S. 395/396. — Zu 
WYGANDS Beratertätigkeit für Dänemark vgl. ebd., S. 399. — HERMANN RÜCKLEBENS 
Sicht auf WYGAND ist ebenfalls tendenziös, er hält ihn für einen Aufrührer und Stadt-
verräter. Vgl. RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung, S. 257-265. 

318 Zitiert nach ASENDORF, Der Fall Wygand, S. 395. 
319 	Ebd., S.405-410; vgl. auch RÜCKLEBEN, Die Niederwerfung. S. 257 —265. — Verbrannt 

auf dem Schandblock wurde u. a. WYGANDS 1696 erschienene Schrift mit dem Titel 
Vortrab: Der nach und nach von ihm zu Vertheidigung seiner Ehre und Unschuld her- 
aus zu gebenden Schriffien 	1. Weitere Schriften WYGANDS finden sich in der Bi- 
bliothek des StAH Sammelband 5. 

32.0 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Pg Nr. 4, („Handakte Wygand"), BI. 17ff, „Kurtzer Entwurf 
und Vorstellung der Mittel wodurch Hamburg nechst Gott wieder zu ehemaligen, ja 
noch beßeren Floor und Aufnahme; als es iemahlen gehabt, zu bringen". Zitat ebd., 
BI. 17; zu WYGANDS Empfehlungen an den dänischen König vgl. die weitere, eben-
falls undatierte Denkschrift, ebd., Bl. 15 ff. — In diesen Ausführungen an den däni-
schen König erwähnt WYGAND ein „Rescript" Christians V. vom 16.10.1697. Eine Be-
gründung für die Vermutung, daß diese Denkschrift von Wygand „um 1696" verfaßt 
wurde, gibt ASENDORF nicht. Vgl. ASENDORF, Der Fall Wygand, S. 400 Anm. 24. —
In einer anderen in der Handakte WYGANDS überlieferten, auch undatierten Denk-
schrift gehen die politischen Ratschläge an den dänischen König in eine entgegen-
gesetzte Richtung, darin wurde dem König empfohlen, Hamburg unter seine Ober-
herrschaft zu bringen, es wirtschaftlich zu ruinieren, was u. a. durch zunehmende 
Restriktionen für die Juden, mit dem Ziel, sie aus der Stadt zu treiben, erreicht wer-
den sollte. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Pg Nr.4, („Handakte Wygand"), BI. 519 ff.; 
ob ASENDORFS Ansicht, es handele sich bei dieser Denkschrift um eine Fälschung, 
richtig ist, kann dahingestellt bleiben. Aus WYGANDS Korrespondenz im Jahr 1697 
ergibt sich, daß er zu jenem Zeitpunkt die Ratschläge gegenüber dem dänischen Kö-
nig vertrat, die er nach dem 16.10.1697 in seiner Denkschrift niederlegte. Vgl. ASEN-
DORF, Der Fall Wygand, S. 400 Anm. 2.4; siehe auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Pg Nr. 
4, („Handakte Wygand"), Bl. 49r, Wygand an den dänischen König, 12.10.1697. —
ASENDORF stellt die nach dem 16.10.1697 entstandene Denkschrift WYGANDS sehr 
in den Vordergrund und knüpft verschiedene Hypothesen daran, die darauf zu zie-
len scheinen, die Judenfeindschaft der „Popularpartei" in Zweifel zu ziehen. Unter 
anderem referiert ASENDORF die These WYGANDS, daß der Rat 1697 eine Art Dop-
pelstrategie verfolgt habe; er habe das Thema der Juden selbst auf die politische Ebene 
gehoben, um Zwist unter den Bürgern zu säen und diese beim Kaiser ins Unrecht zu 
setzen. Bedauerlicherweise gibt ASENDORF nicht an, in welcher seiner zahlreichen 
Schriften WYGAND diese These ausführte. Schon die traditionell im 17. Jahrhundert 
von den Bürgern vertretene judenfeindliche Position läßt diese These wenig plausi-
bel erscheinen. Vgl. dazu ASENDORF, Der Fall Wygand, S. 412; siehe auch die folgen-
den Ausführungen. 

321 [AUGUST WYGAND], Kurtze Vorstellung Eines zwischen einem Hamburgischen Docter 
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Bürger-hold genannt / und einem Handwercks=Mann Freyheit=lieb gehaltenen Ge-
sprächs [. • .15697 [Bibliothek des STAH Sammelband 5 Nr. i9], S.4. - Diese Schrift 
sowie weitere mit fiktiven Gesprächen zwischen ,Wahremund" und „Neugier", die alle 
anonym erschienen und sich durch eine volkstümliche Sprache auszeichnen, ziehen 
auf einen breiteren Leserkreis als die unter seinem Namen veröffentlichten Verteidi-
gungsschriften WYGANDS. Vgl. ASENDORF, Der Fall Wygand, S. 410. - Der promo-
vierte Jurist beider Rechte Johann Diederich Schaffshausen (1643-1697) wurde 1677 
in den Rat und 1690 zum Bürgermeister gewählt. Vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 6, 
S.473; zu Schaffshausen vgl. auch F [RIEDRICH] GEORG BUEK, Genealogische und bio-
graphische Notizen über die seit der Reformation verstorbenen hamburgischen Bürger-
meister. Bey Veranlassung des Vereins ftir hamburgische Geschichte gesammelt von Ober-
Auditor F.G.B. Mit Facs. der Unterschriften, Hamburg 1840, S.138-149. 

322 [WYGAND], Kurtze Vorstellung, S. 4. 
323 AUGUST WYGAND, [...] Abgenöthi gte Vertheidigung / Wider die von seinen Hambur-

gischen Feinden in aller Welt ausgegeiferte Verläumdung: 41697 [Bibliothek des 
StAH Sammelband 5 Nr. zo], S. B3r. 

324 [AUGUST WYGAND], Weiterfortgesetztes Gespräch zwischen Wahremund und Neugier I 
I-  • • .1 Juli 1698 [Bibliothek des StAH Sammelband 5 Nr.35], S.48. 

325 Ebd., S.48. 
326 „Sonst hat der Hr. Raht Wygand in einer seiner ausgegebenen Schriften [...] / die Ju-

den für Feinde unsers Heylandes gescholten / auch ausdrücklich gesetztet / daß er es 
nicht unbillig hielte / daß sie als solche auch in Hamburg zulänglich eingeschräncket 
würden / [...]" Vgl. ebd., S.48. 

327 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Pg Nr.4, („Handakte Wygand"), BI. 3; der Anonymus be-
richtete in diesem Schreiben von den Reaktionen der Juden auf die ihnen auferlegten 
Restriktionen. Bemerkenswert erscheint die Feststellung des Verfassers, daß diese zwar 
zuträglich, aber nicht zulänglich seien, um die „Juden oder etliche derselben nacher 
Altona zutreiben". Vgl. ebd., Bl. 3. 

328 Um das Einverständnis der lutherischen Geistlichkeit für eine freie Religionsausübung 
von Katholiken, Reformierten und Juden in der Stadt zu erlangen, wollte WYGAND 
dieser die Wiederbesetzung der Superintendentur oder gar die Etablierung eines Kon-
sistoriums sowie die Oberaufsicht über „Annehmung und Erlaub des freyen Religi-
ons=Exercitiums" dieser religiösen Minderheiten anbieten. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Pg Nr.4 („Handakte Wygand"), BI. 15 ff., Bl. 17. 

3z9 Die jüdische Thematik kam eben nicht, wie ASENDORF es sieht, „wie aus heiterem 
Himmel" auf die politische Tagesordnung. Vgl. ASENDORF, Der Fall Wygand, S. 412. 
- Für eine mögliche judenpolitische Doppelstrategie des Rates oder eine von nieder-
ländischen Kaufleuten ausgehende Verschwörung, die ASENDORF als denkbare Aus-
gangspunkte der antijüdischen Aktionen des Jahres 1697 andeutet, findet sich in den 
Quellen, soweit bekannt, kein Hinweis. Da das Verhalten von Rat und Bürgerschaft 
in dieser Kontroverse ihren traditionellen judenpolitischen Positionen entspricht, er-
scheint der Versuch, die initiative Rolle bei diesen antijüdischen Aktionen von der 
Bürgerschaft auf den Rat oder eine kaufmännische Verschwörung zu verlagern, kon-
struiert und wenig plausibel. Vgl. ebd., S.424 siehe allgemein zur Bedeutung der Plau-
sibilität in der historischen Argumentation JÜRGEN KOCICA, Angemessenheitskriterien 
historischer Argumente, in: Reinhart Koselleck, Wolfgang J. Mommsen und Jörn Rü-
sen (Hrsg.), Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft, München 
5977 (Beiräge zur Historik 1), S.469-475,  hier S.469. 

33o Vgl. dazu die vorhergehenden Anm. - Für WYGANDS Eintreten für mehr Demokratie 
steht dessen Manifest der bürgerlichen Freiheit, das er 1699 herausgab. Vgl. ASENDORF, 
Der Fall Wygand, S. 383, 4.13. 
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331 Zum Verbot des Destillierens und Verkaufs von Branntwein vgl. StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. 3, BI. 14, Senatsprotokoll, 3o. 9.1701; zum Gold- und Sil-
berhandelverbot siehe ebd., Bl. 15, Senatsprotokoll, 30.9.1701; dieses Verbot wurde 
1707 renoviert, vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr.18 Vol. rg, Bl. 7, Senatsprotokoll, 
10.7.1707; zum Hausierverbot vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. 3, 
BI. 18, Senatsprotokoll, 24. 4. 1702. 

332 Zur Konfirmation der „Revidirten Articuli" vgl. StAH, Erbgesessene Bürgerschaft 
(Acta Conventuum) 1, Band 8, Bl. 568, Konventsprotokoll, 28.10.1700; zum Ziel der 
Bürger, die Juden aus dem Maklerberuf zu verdrängen, siehe StAH, Senat, Cl. VII Lit. 
Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. r, Bl. 11, Konventsprotokoll, 6.10.1701. Der Rat erklärte sich 
einverstanden. Vgl. ebd., Bl. ri. 

333 

	

	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rd/r, Bl. 265, Protokoll der Deputation zur An- 
nehmung der Fremden, 24.11.1705; StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 1b Fasc. 3, 
BI. 32, 33, Senatsprotokoll, 30. II. 1705. 

334 Vgl. dazu S.310. 
335 WYGAND], Weiterfortgesetztes Gespräch, S.48. 
336 Die Supplik der hochdeutschen Juden vom 15. 2. 1700 an den Rat vgl. StAH, Senat, 

Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 2, BI. 40 ff.; siehe dazu auch ebd., Bl. 53, Senatspro-
tokoll, 15. 2. 1700; vgl. dazu auch FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S. 378. 

337 In gleicher Weise beurteilten die Bürger den Verkauf nicht koscherer Fleischstücke 
durch die Juden an Christen. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Pg Nr. 4 („Handakte Wy-
gand"), Bl. 3. 

338 MOTHES/THODE, Der Hochlöblichen Erbgesessenen Bürgerschajft; siehe dazu, auch 
speziell zur Forderung des Verbots für die Juden, Lampen anzuzünden, 5.238, 
322-326.— Zu MOTHES/THODE vgl. SCHRÖDER, Lexikon, Band 7, S.391-395. — Zu 
dieser Schrift vgl. auch KOPITZSCH, Grundzüge, S. 248 Anm. 935. 

339 MOTHES/THODE, Der Hochlöblichen Erbgesessenen Bürgersche (unpaginiert). 
340 Weil „das Scepter von Judae ihnen entwandt [worden sei, hätten] sie Christum Jesum 

vor ihren König anzunehmen". Ebd. Bemerkenswert erscheint MOTHES/THODES an 
aufklärerische Vorstellungen einer jüdischen Berufsumschichtung gemahnender Vor-
schlag, Juden nach einem Verbot der Geldleihe und des Hausierens zum Erlernen von 
Handwerken zu verpflichten; sobald sie sich dann zum christlichen Glauben bekehrt 
hätten, sollten sie vorbehaltlos in Zünfte und Ämter aufgenommen werden. Vgl. ebd. 

341  Nach Ansicht des anonymen Verfassers lag der Grund der Ablehnung dieses Kaufan-
gebots durch die Juden in der günstigen Lage des fraglichen Hauses, in dem diese sich 
nämlich, da daran von allen Seiten Wohnungen der Juden grenzten, unauffällig zu re-
ligiösen Versammlungen versammeln könnten. Vgl. ebd.; vgl. dazu auch S. 274. 

342  Vgl. die Zeugenaussagen dieser Studenten vom 1.3.1698 vor dem Prätor in StAH, Se-
nat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. Ib Fasc. 2, Bl. 37 ff., Zitat Bl. 38, I.3.1698. 

343 Vgl. Lampadius notarielles Protokoll vom 26. 2. 1698 in StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf. 
Nr. 5 Vol. 4a, Bl. 27-28, 26. 2.1698. Lampadius' Notarsignet zeigt die Abbildung einer 
Menora und eine Inschrift in hebräischer Sprache, was darauf hindeutet, daß dieser 
Notar an der hebräischen Sprache interessiert war. Vielleicht war Lampadius ehemals 
in jüdischen Kreisen als Notar tätig gewesen. Vgl. ebd., BI. 27r. — Nach dem 7.6.1697 
übergab Lampadius der Geistlichkeit einen „Bericht von den Juden", von dem der Se-
nior berichtete, er habe „Horrenda" darin gefunden. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb 
Nr. 3 Vol. 2b („Diarium des Seniors Schultz"), Bl. 473, nach dem 7.6.1697. 

344 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. 2, Bl. 37-42, 1.3.1698; einige jüdische 
Frauen, wohl Portugiesinnen, seien in ihrem „zierlichen Spanischen Gang" über die 
Gassen spaziert, berichtete Lamapadius. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 
4a, BI. 28, 26. 2.1698. — An dieser Aktion beteiligt war unter anderen der seinerzeit 
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achtzehnjährige Theologiestudent und spätere Historiograph zur Hamburger Kir-
chengeschichte Nicolaus Staphorst. Vgl. ebd., Bl. 4or 

345 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 2, Bl. 38r, 39,  39r, 40, 41, 1.3.1698. —
Die Zeugenaussage eines christlichen Uhrmachers auf dem Alten Wall namens Chri-
stoller Radloff vom 11.3.1698, in der dieser berichtete, daß die Juden im Widerspruch 
zum „letzten Bürgerschluß" Lampen brennen, Schule halten und christliche Dienst-
mädchen beschäftigen würden, übergab der Notar Lampadius außerdem dem Prae-
tor. Vgl. ebd., Bl. 35-35r, 11.3.1698. 

346 Radloff führte in seiner Aussage an, daß die Juden morgens und abends zu einer spä-
teren Zeit zum Beten zusammenkämen, als es bis dahin üblich gewesen sei. Vgl. ebd., 
BI. 35, 11. 3.1698; Lampadius berichtete von Decken und Teppichen vor den Fenstern 
der jüdischen Häuser sowie auch davon, daß die portugiesischen Jüdinnen, denen er 
begegnet sei, seine Beobachtungen mit Stillschweigen quittiert hätten. Vgl. StAH, Se-
nat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 4a, BI. 27, 28, 26.2.1698; der Theologiestudent Joachim 
Dreusike berichtete von mit Gardinen verhangenen und mit Brettern vernagelten 
Fenstern in den Häusern der Juden, vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5 Vol. ib 
Fasc. 2, BI. 39, 1.3.1698; der Gymnasiast Warner Ericus Tönnemacher beschrieb, daß 
ein anwesender Rabbiner dazu geschwiegen hätte, als Lampadius seine Begleiter zu 
Zeugen aufgerufen habe, weil er vermeinte, eine Synagoge entdeckt zu haben. Vgl. 
ebd., Bl. 42. 

347 Ebd., Bl. 35, 11. 3.1698. 
348  StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr.5  Vol. I I)  Fasc. 2, Bl. 34, Senatsprotokoll, 4.3.1698; 

siehe auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. ab („Diarium des Seniors Schultz"), 
BI. 522, II. 3.1698. 

349 StAH, Ministerium, II 4 (Konventsprotokoll der Senioren Schultz und Winckler), BI. 
42, 43, 12. und 17.7. 1699; die Eingabe der Geistlichen an den Rat vom 12.7.1699 ist 
vollständig überliefert, vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 4 Vol. 9a (Acta cum Mi-
nisterio), BI. 44-45, Geistliche an Rat, 12. 7.1699; der Prätor wurde aufgrund dieser 
Beschwerde der Geistlichen beauftragt, nach diesen Synagogen zu forschen und die 
Juden zur Einhaltung der Vorschriften zu ermahnen. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 
Nr. 5 Vol. ib Fasc. 2, Bl. 45, Senatsprotokoll, 17. 7.1699. — Vgl. auch den Auszug aus 
dem Senatsprotokoll vom 19.10.1703, in dem eine weitere Klage der Geistlichen über 
die Synagogen erwähnt ist, StAH, Ministerium, III ri, Bl. 23, Senatsprotokoll, 19.1o. 
5703. —1704 gab die Klage eines „Schulmeister[s] nahmens Scholing auffm Dreckwall 
im Lade Messergang wohnhafft" über Beeinträchtigungen seines Unterrichts durch 
die religiösen Zusammenkünfte der Juden der Geistlichkeit erneut Anlaß zu einer Be-
schwerde über die Juden. Vgl. StAH, Ministerium, II 4 (Konventsprotokoll der Seni-
oren Schultz und Winckler), BI. 117, 25. 4.1704. — 1706 erhob die Geistlichkeit eben-
falls eine Beschwerde über angebliche Synagogen der Juden. Vgl. StAH, Ministerium, 
II 5 (Konventsprotokoll des Seniors Volckmar), Bl.7o ff., 24. 9.1706. - Vgl. auch den 
Auszug aus dem Senatsprotokoll vom 3.10.1709, in dem von einer durch eine Klage 
des Seniors ausgelösten Ermittlung gegen die Juden berichtet wurde, die das Ergebnis 
zutage führte, daß die jüdische Minderheit ihre Versammlungsorte nicht vergrößert 
hatte. Auch wurden dort keine Lampen vorgefunden, StAH, Ministerium, III A ik, 
BI. 99, Senatsprotokoll, 3.1o. 1709. 

350 StAH, Ministerium, II 4 (Konventsprotokoll der Senioren Schultz und Winckler), Bl. 
121, 12. 12. 1704; StAH, Ministerium, II 5 (Konventsprotokoll des Seniors Volckmar), 
BI. 7o ff., 24.9.1706; Zitat ebd., BI. 81, 5.11.1706; der Rat ermahnte die Juden zur Ein-
haltung der Vorschriften der „Revidirten Articuli". Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf 
Nr. 5 Vol. ib Fasc. 2, Bl. 39, Senatsprotokoll, 21.10.1706. 

351 Senior W1NCKLER hatte die Ältesten der portugiesischen Juden vorgeladen und sie ge- 
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meinsam mit seinem Kollegen Volckmar danach befragt, ob sie den Bann gebrauchen 
würden. Vgl. StAH, Ministerium, II 4 (Konventsprotokoll der Senioren Schultz und 
Winckler), BI. 85, 18.11.1701. — Bereits 1696 hatte Senior Schultz darüber geklagt, daß 
den Juden ein „eigenes Consistorium" zugestanden, den Geistlichen dagegen „solche 
Freiheit" verwehrt würde. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 3 Vol. ab („Diarium 
des Seniors Schultz"), Bl. 360, 10.1.1696. — Vgl. in diesem Zusammenhang auch die 
undatierte Beschwerde der Geistlichen an die Oberalten über den Banngebrauch un-
ter den Portugiesen in StAH, Ministerium, III A rh, BI. 15o ff., Geistlichkeit an Ober-
alte. 

352 StAH, Ministerium, II 4 (Konventsprotokoll der Senioren Schultz und Winckler), Bl. 
109, 12. 10.1703. — Zu WAGENSEIL vgl. SCHRECKENBERG, Die christlichen Adversus-Ju-
daeos-Texte, S. 68o ff.; ARING, „Wage . .1", S. 22 ff. 

353 Zu WAGENSEILS Haltung zu den Juden vgl. SCHRECKENBERG, Die christlichen Adver-
sus-Judaeos-Texte, 5.681, 687; zu WAGENSEILS Denunciatio Christiana vgl. ebd., S. 
688; siehe dazu auch ARING, „Wage [...J",S 29, 42; ARING betont sehr stark die aus 
heutiger Sicht positiven Aspekte von WAGENSEILS Einstellung zu den Juden. Vgl. ebd., 
S. 22-125. — Der vollständige Titel dieser Schrift WAGENSEILS lautet: An alle Hohe Re-
genten [ / welche Juden unter Ihrer Bottmässigkeit haben /J. C. Wagenseils .1 De-
nunciation Christiana, oder Christliche Ankündigung / wegen der Lästerungen / womit 
die Juden / unsern Heyland JESUM CHRISTUM, sonder Aufhören / freventlich 
schmähen. Mit demütigster Bitte / solchem Himmel=schreyenden Ubel / [.. / um 
Gottes willen zu wehren / und den Mäulern der Juden Zäume und Gebisse einzulegen, 
Altdorf MDCCIII" (1703). Ein Exemplar dieser Schrift befindet sich StAH, Senat, Cl. 
VII Lit. Lb Nr. 18 Vol. 4, BI. 68 ff: 

354 Ebd. (WAGENSEIL, Denunciatio Christiana), Bl. 72r-74r. — Zur hohen Wertschätzung, 
die Eidesleistungen zur Zeit des Alten Reiches allgemein genossen, vgl. HOLENSTEIN, 
Seelenheil. 

355 Wie der Rat entschied, ist nicht überliefert. Vgl. dazu StAH, Ministerium, III A Ii, Bl. 
23, Senatsprotokoll, 19.10.1703. — Überliefert ist eine Senatsakte, in der sich außer 
dem Gutachten Edzardis etliche Archivalien zum Judeneid befinden, darunter des 
„marburgischen Vicecanzlers" JOHANN GEORG ESTORS Academische Abhandlung von 
der Miglichkeit der Judeneide von 1760 sowie eine Antwort des Rates auf eine Anfrage 
des Stralsunder Bürgermeisters, wie in Hamburg Juden Eide leisten würden, aus dem 
Jahr 1782. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr. i8 Vol. 4, BI. 68 ff., ebd., Bl. 50-51 (Ed-
zardis Gutachten), ebd., Bl. 76 ff. (EsToRs Abhandlung), ebd., Bl. 56 ff., 61 ff. (Anfrage 
aus Stralsund und Antwort des Rates). Zum Judeneid vgl. auch „Eines Ehrbaren Raths 
der Stadt Hamburg nachgesehene und verbesserte Ordnung und Form, nach welcher 
die Juden schweren müssen", undatiert, auf der Rückseite als „Project eines Juden-Ei-
des" bezeichnet, StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rd/r, Bl. 17 ff.; siehe auch „Ju-
den-Eyd wegen des Transito", ebd., BI. 23; vgl. dazu auch 5.167. — Zum Judeneid in 
Hamburg im 18. Jahrhundert vgl. auch KLEFEKER, Sammlung der Hamburgischen Ge-
setze, Teil 3, S. 647 f£ 

356  StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr.18 Vol. 4, BI. 50-51 (Edzardis Gutachten). Zu Georg 
Eliezer Ed7ardi vgl. MICHAEL RICHEYS Leichenrede vom 11. 7. 1727, StAH, Senat, Cl. 
VII Lit. Hb Nr. 2 Vol. 5, Mappe 2. 

357 StAH, Ministerium, II 5 (Konventsprotokoll des Seniors Volckmar), BI. 39, 12.. 2. 1706. 
—Vgl. dazu die nach dem 15.1.1706 protokollierte Zeugenaussage dreier Bürger, StAH, 
Ministerium, III A ri, BI. 121. 

358 Bei dem „Alten Millern Steinweg" handelt es sich vermutlich um den Alten Steinweg, 
der einst ein seit dem 14. Jahrhundert von Westen in die Stadt führender, gepflaster-
ter Heerweg war und seit 1610 bebaut wurde. Vgl. NEDDERMEYER, Zur Statistik, S. 
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303; GAEDECHENS führt nur den Neuen Millern Steinweg in der Neustadt auf. Vgl. 
GAEDECHENS, Historische Topographie, 5.138. — Zu erinnern ist an dieser Stelle an die 
sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts schließlich in einem Schwall bürgerlicher Be-
schwerden manifestierende Tendenz, die Juden auf ihre angestammten Wohngebiete 
zu beschränken. Vgl. dazu S. 353 Anm. 394. 

359 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. z, Bl. 38, Senatsprotokoll, 15. und 19. 
2.1706. — Nur einmal klagte die Geistlichkeit in jenen Jahren darüber, mit ihren Gra-
vamina über die Juden beim Senat nicht angemessen Gehör zu finden. Vgl. StAH, Mi-
nisterium, II 4 (Konventsprotokoll der Senioren Schultz und Winckler), BI. 121, 12.12. 
1704. 

36o Die Kaiserliche Kommission hatte allen Hamburgern, Gruppen wie Einzelpersonen, 
die sich durch Ereignisse während der Zeiten innerer Unruhen beschwert sahen, diese 
Möglichkeit eröffnet, von der dann auch vielfach Gebrauch gemacht wurde. Vgl. 
AUGNER, Die kaiserliche Kommission, S. 96 ff., ro9 ff., 172; vgl. dazu auch ARNO HER-
ZIG, Die Judischheit teutscher Nation. Zur Krise der deutschen Judenheit im Reich im 
16. und 17. Jahrhundert, in: Aschkenas 4, 1  (1994), S.127-132, hier 5.131. — Nur die 
Bittschrift der Portugiesen ist, soweit bekannt, überliefert. Vgl. CB, HbS, S/7o2, Band 
2, Nr.149, Bl. 561-565. 

361 Ebd., Bl. 562. 
362 Ebd., Bl. 565. 
363 AUGNER, Die kaiserliche Kommission, S. 59 ff. 
364 Vielleicht, um keinen Ansatzpunkt dafür zu liefern, daß die erbetene Konfirmation 

des Judenreglements durch den Kaiser verzögert oder abgelehnt werden würde, be-
richtete Graf Schönborn am 5.7.1710 nach Wien, daß es hinsichtlich dieses Regle-
ments „wenig Discrepantz" zwischen Rat und Bürgern gegeben habe. Vgl. StAH, Fo-
toarchiv, E Sa 780/1 (Reichsarchiv Wien, Reichshofrat), Relation Schönborn, 5.7. 
1710; daß Schönborn der Zustimmung des Kaisers zu diesem Gesetzeswerk nicht si-
cher war, deutet ebenfalls dessen Bemerkung — vielleicht eingedenk der Ausweisung 
der Juden aus Wien im Jahr 1671 — in dieser Relation an, mit der er um kaiserliche 
Konfirmation nachsuchte, daß die „Ausschaffung" der Juden aus Hamburg „der Stadt 
und ihrem Commercio [...] wenig profitable seye [...] , [dieser] vielmehr zu irrepa-
rablem Schaden gereichen würde". Ebd., 5. 7. 1710. 

365 Die Sechziger waren von der Bürgerschaft für die Verhandlungen mit der Kommis-
sion beauftragt worden, nach längeren Querelen um den Umfang der Vollmacht er-
hielt ein neugebildeter Ausschuß von hundert Bürgern, die sogenannten „Hunderter", 
das Recht von der Bürgerschaft, die von den Sechzigern mit ausgehandelten Gesetze 
zu billigen. Die Ratifizierung des Hauptrezesses behielt sich die Bürgerschaft vor. Vgl. 
AUGNER, Die kaiserliche Kommission, S. 56-58. Die Kommission verfuhr nach dem 
Prinzip, möglichst viele Angelegenheiten „von dem Corpore generali der Bürg[er-
schaft] " abzuwälzen und „auf die Collegia zu bringen", wohl weil diese leichter zu dis-
ziplinieren waren. Vgl. ebd., S. 54. — Zum Verfahren bei der Abfassung neuer Gesetze 
unter Federführung der Kommission vgl. ebd., S. 59. — Seit dem ro. 1.1710 waren die 
Sechziger mit dem Entwurf zu einem neuen Judenreglement befaßt. Vgl. StAH, Bür-
gerliche Kollegien, B 1 (Protokoll der Sechziger), Band 2, BI. 33. Vgl. bis zur Einrei-
chung ihrer Monita im Mai 1710 auch ebd., BI. 45, 3.2.1710; ebd., Bl. 47, 6. 2. 17ro; 
ebd., BI. 51, 6.3.1710; ebd., Bl. 52, io. und 11. 3. 1710; ebd., BI. 53, 20.3.1710; ebd., Bl. 
54, 21.3.1710; ebd., Bl. 58, 1.4.1710; ebd., Bl. 65, 9. und 13. 5.171o. — Die Hunderter 
hielten die Supplik der Portugiesen für „sehr hart gesetzter" sowie für eine „verwegene 
Schrift" und verlangten im März 1710 erst, den Rat- und Bürgerschluß betreffend die 
Angelegenheiten der Juden von 1697 einzusehen, bevor sie „zur Sache schreiten 
würde[n]". Vgl. StAH, HS, Nr. 1b (Abschriften von Akten und Protokollen aus der 
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Zeit der Kaiserlichen Kommission), Bl. 1194, Protokoll der Hunderter, 21. 3.171o. —
Vgl. auch die Edition des Judenreglements vom 7.9.1710 bei FREIMARK/HERZIG 
(Hrsg.), Die Hamburger Juden, S.312-323. 

366 Diese Entwürfe finden sich in StAH>  Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. 3, BI. 
48-53, Protokoll der Kaiserlichen Kommission, 16. 6. 1710. 

367 Ebd., Bl. 48-48r. — Die Monita der Sechziger zu dem Entwurf für die Portugiesen fin-
den sich ebd., Bl. 56-57r, hier Bl. 56, Protokoll der Kaiserlichen Kommission, 14.5• 
1710; zur Stellungnahme der Sechziger zur Fassung für die hochdeutschen Juden vgl. 
ebd., Bl. 6z, Protokoll der Kaiserlichen Kommission, 19. 5. 17to. — Vgl. Artikel i bis 4 
des Reglements in FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S.313. 

368 Zu den folgenden Ausführungen zum neuen Judenreglement vgl. die Regelungen von 
16it S.109-115, diejenigen von 1617 und 1623 S. i5o>  165, diejenigen von 1650 S. 
246-250 sowie die Vorschriften von 1697 S. 32.2-326. 

369 Zu diesem Entwurf vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 3, Bl. 48r, Pro-
tokoll der Kaiserlichen Kommission, 16. 6. 171o; vgl. die Monita der Sechziger, ebd., 
56-56r. — Es handelte sich um die Artikel 4 und 5 des Judenreglements von 1650. Vgl. 
dazu 5.246-247. 

370 Der Rat nahm gleichzeitig zu beiden Fassungen des Entwurfs Stellung. Die Detail-
kenntnisse über bei den religiösen Versammlungen der Juden gängige Gepflogen-
heiten, die der Rat dabei offenbarte, sprechen dafür, daß er deren Meinung zu den 
Monita der Sechziger eingeholt hatte: ‚Was die Nichtlesung des Talmuds oder ande-
rer unter Christen verbohtenen Bücher betrifft, kan solches bleiben, zumahlen der 
Talmud bey ihren Gebehtern nie gelesen oder gebrauchet wird, derselbe auch nichtes 
anders in sich hält, als diversas Oppiniones Rabbinorum. Caeteris etiam placet." Vgl. 
StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. 3, BI. 53, Protokoll der Kaiserlichen 
Kommission, 16. 6.1710. — Vgl. Artikel 5 des Reglements in FREIMARK/HERZIG 
(Hrsg.), Die Hamburger Juden, S.313-314. 

371 WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 107,115f f 
372 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll der Kaiserlichen 

Kommission, 16.6.1710, ebd., Bl. 48r (Artikel 6 des Entwurfs); ebd., Bl. 56r (Monita 
der Sechziger); ebd., Bl. 53 (Stellungnahme des Rates). — Siehe den Artikel 6 des Re-
glements in FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. 314. 

373 	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll der Kaiserlichen 
Kommssion, 16. 6. 1710, ebd., BI. 48r-49 (Artikel 7 des Entwurfs); ebd., BI. 56r (Mo-
nita der Sechziger); ebd., BI. 53 (Stellungnahme des Rates). — Vgl. Artikel 7 des Re-
glements in FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. 314. 

374 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll der Kaiserlichen 
Kommission, 16.6.1710, ebd., Bl. 56r (Monita der Sechziger); ebd., Bl. 53-53r (Stel- 
lungnahme des Rates); vgl. dazu auch S. 324-326. 	Siehe Artikel 7 in 
FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. 314. 

375 Den Artikel 13 vgl. ebd., S. 315. — Vgl. auch StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb 
Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll der Kaiserlichen Kommission, 16.6.171o, ebd., Bl. 57 (Mo-
nita der Sechziger); ebd., Bl. 53r-54 (Stellungnahme des Rates). 

376  Ebd., BI. 54 (Stellungnahme des Rates). — Siehe auch FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die 
Hamburger Juden, S. 315. 

377 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. ib Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll der Kaiserlichen 
Kommission, 16. 6. 1710, ebd., Bl. 49 (Artikel 8-11 des Entwurfs). — Vgl. auch diese Ar-
tikel in FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. 314-315. — Zum soge-
nannten Hehlerprivileg vgl. GUIDO KISCH, Das „jüdische Hehlerrecht", in: Ders., For-
schungen, 1978, S.107-136. — Ein Vorfall um den Verkauf gestohlenen Gutes an einen 
Juden aus dem Jahr 1696 belegt, daß den Juden in Hamburg das sogenannte Hehler- 
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privileg bereits vor dessen Normierung zugestanden wurde. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII 
Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ih Fasc. 2, BI. 2., Senatsprotokoll, 1. und 3.4.1696. 

378 Zum Artikel 12 vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. 1b Fasc. 3, Bl. 48 ff., Pro-
tokoll der Kaiserlichen Kommission, 16. 6. 1710, ebd., Bl. 49-49r; siehe dazu auch 
FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S .315. 

379 GONSIOROWSKI interpretiert den Verzicht auf einen Höchstzins im Hamburger Regle-
ment als einen den Juded gewährten Gestaltungsraum, der „fortschrittlicher" gewesen 
sei als das dänische Zinsmaximum Vgl. HERBERT GONSIOROWSICI, Die Berufe der Ju-
den Hamburgs von der Einwanderung bis zur Emanzipation, Diss. Phil. Hamburg1927, 
S. 57-58. — Vor 1641 war den Altonaer Juden ebenfalls der Wucher verboten, was MAR-
WEDEL als Festlegung auf den im Reich geltenden Höchstzins von 5% bewertet. Vgl. 
MARWEDEL, Die Privilegien, S.89. — In Sperlings Chronik finden sich einige auf-
schlußreiche Bemerkungen zu den Gepflogenheiten der Juden in Hamburg und Altona 
bei Geldgeschäften. Er stellte fest, daß das dänische Höchstzinsprivileg von 27% jähr-
lichen Zinsen grundsätzlich auch für die Juden in Hamburg gelten würde, jedenfalls so-
weit diese Altonaer Schutzjuden waren; allerdings pflegten es die Juden, so Sperling, 
weil sie „sich selbst schämen" würden, derart hohe Zinsen zu verlangen, nicht voll aus-
zunutzen, sondern sich mit 18% bis 24% jährlichen Zinsen zu begnügen. Der Chronist 
konstatierte darüber hinaus, daß die Juden in Geschäften mit Hamburger Bürgern die-
ses Privileg nicht hätten beanspruchen können, da sie, sobald sie 6% Zinsen verlang-
ten, riskiert hätten, bestraft zu werden. Außerdem legte Sperling an dieser Stelle seine 
kritische Sicht auf den gemeinhin besonders gegenüber Juden erhobenen Wuchervor-
wurf offen, indem er darauf hinwies, daß es Christen gebe, die mit unlauteren Metho-
den, wie z.B. durch häufige „Ernäuerung der Obligationen, wodurch Zinsen zum Ca-
pital geschlagen", die Zinsen in die Höhe treiben würden. Vgl. StAH, HS, 472. a-e (Aus-
züge aus Sperlings Hamb. Chronik Bd. I-VI, angefertigt von Archivar Dr. Beneke — 
Sperlingsche Chronik), Nr. 47213 (Additiones), IV; siehe dazu auch S. 226. 

380 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. sb Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll der Kaiserli-
chen Kommission, 16. 6. 171o, BI. 5o (Entwurf des Reglements). — Vgl. auch 
FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. zo. 

381 FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, S.325-327; GONSIOROWSKI, Die Berufe, S. 
29-30; MARWEDEL, Geschichte der Juden, 5.27-28. 

382 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr. 18 Vol. Ig („Von der den Juden hierselbst verstatteten 
und limitierten Handlungsfreihet und Mäckeley [...1"). Einer undatierten, nach 1730 
erhobenen Beschwerde der hochdeutschen Juden über das Krameramt ist zu entneh-
men, daß die Aschkenasen sich im Handel mit Textilien („Leinewande, Cammer-, 
Spinn- und Neßeltücher [r], Flornie=Kanten, weiße und gedruckte Cattunen, 
Kneper” sowie „neuen und alten Kleidern"), Kurzwaren („goldene und silberne 
Treßen und Spitzen, item Seiden"), mit Kolonial-, bzw. Galanteriewaren („Thee, 
Gaffe, Chocolade, Toback, Pfeiffen, Spanische Röhrn-Porcellain und dergl.") und 
Hausrat („Mobilien, Hauß- und Küchengerähte") sowie mit Lebensmitteln in klei-
nem Umfang für den Bedarf der Gemeinde („Rosienen, Corinten, Reiß, Gräupen, 
Pfläumen, Mehl, Erbsen, Bohnen, Linsen, Wein, Brantwein, Meth etc.") betätigten. 
Vgl. ebd., Bl. so ff., Zitate Bl. ior, it. Siehe dazu auch das „Pro Memoria" des Senats 
ebd., BI. 40 ff. — In den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts gelang es den Ämtern 
mit Hilfe der Oberalten (die dem Senat drohten, die Angelegenheit vor die Bürger-
schaft zu bringen), die Forderung durchzusetzen, den Juden das Anbringen von auf 
ihr Gewerbe hinweisenden Schildern und Zeichen an ihren Häusern zu verbieten. Vgl. 
dazu StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr. i8 Vol. ze Nr. I. 

383 

	

	StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. Ib Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll der Kaiserlichen 
Kommission, 16. 6. 17to, ebd., BI. 57 (Monita der Sechziger); siehe auch ebd., Bl. 53r 

550 



(Stellungnahme des Rates). — Vgl. dazu auch FEILCHENFELD, Die älteste Geschichte, 
S. 380. 

384 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. lb Fasc. 3,B1.48 ff., Protokoll der Kaiserlichen 
Kommission, 16. 6. 171o, ebd., Bl. 57 (Monita der Sechziger); ebd., Bl. 53r (Stellung-
nahme des Rates). 

385 Zum Artikel 20 vgl. FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S.316. 
386 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. It) Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll der Kaiserlichen 

Kommission, 16. 6. 171o, ebd., Bl. 53r (Stellungnahme des Rates); siehe auch ebd., Bl. 
57 (Monita der Sechziger). 

387 Zum Artikel 21 vgl. FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. 316. 
388 Zum Artikel 14 vgl. ebd., S. 315. 
389 Zu den Artikeln 15-18 vgl. ebd., S.315-316, Zitat, S. 316. 
390 Zur Besserstellung der Juden im Vergleich zu den christlichen Bönhasen vgl. ARNO 

HERZIG, Die Emanzipationspolitik Hamburgs und Preußens im Vergleich, in: FREI-
MARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. 261-278, hier S. 265-266. 

391 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. lb Fasc. 3, Bl. 48 ff, Protokoll der Kaiserlichen 
Kommission, 16. 6. 171o, ebd., Bl. 57-57r (Monita der Sechziger); ein Kündigungs- 
vorbehalt könnte leicht zum Anlaß genommen werden, die jüdische Minderheit „auf 
alle Weise zu plagen", und außerdem begüterte jüdische Familien abschrecken, sich in 
Hamburg niederzulassen, argumentierte der Rat. Vgl. ebd., Bl. Bl. 54 (Stellungnahme 
des Rates). — Vgl. den Artikel 22 (hochdeutscher Fassung) und 23 (portugiesischer Fas-
sung) in FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. 321, 317. 

392  StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. rb Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll der Kaiserlichen 
Kommission, 16.6.1710, ebd., Bl. 57r (Monita der Sechziger); ebd., Bl. 54 (Stellung-
nahme des Rates). 

393 ELLERMEYER, Schranken, S. 179. 
394 Ebd., S.175 ff. — Vgl. dazu auch S. 249. 
395 Zu dem Artikel 21 (hochdeutscher Fassung) und dem Artikel 22 (portugiesischer 

Fassung) vgl. FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. 321, 317. — In dem 
für die hochdeutschen Juden geltenden Entwurf des Reglements fehlt diese Vorschrift 
allerdings. Vgl. StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hf Nr. 5 Vol. lb Fasc. 3, Bl. 48 ff., Protokoll 
der Kaiserlichen Kommission, 16. 6. 171o, ebd., Bl. 5or-53 (Entwurf des Reglements). 

396 Ebd., Bl. 62-62r (Monita der Sechziger zum Reglemententwurf für die hochdeut-
schen Juden). 

397 Ebd., Bl. 54x-55 (Stellungnahme des Rates). 
398 Zum Artikel 23 vgl. FREIMARK/HERZIG (Hrsg.), Die Hamburger Juden, S. 321-322. 
399 GONSIOROWSICI, Die Berufe, S. 13. 
400 StAH, Senat, Cl. VII Lit. Pi Nr. 3 Vol. Ic, Bürgerliches Monitum zu Artikel 37 des pro-

jektierten Hauptrezesses. 
401 GRAUPE, Statuten, S. 28; WHALEY, Religiöse Toleranz, S. 97,104-105. 
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ABKÜRZUNGEN 
1,7.111.1111.111111•1111111=1110 

Cassuto Ms. 	Cassuto Manuskript („Alfonso Cassuto, Der Friedhof 
der portugiesischen jüdischen Gemeinde zu 
Hamburg und Altona, belegen in Altona an der 
Königstraße", StAH, Jüdische Gemeinde, 996d) 

CB 	 Commerzbibliothek der Handelskammer Hamburg 
HAB 	 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
HbS 	 Hamburgensiensammlung 
HS 	 Handschriftensammlung 
LBI 	 Leo Baeck Institute 
RGG 	 Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 

Handwörterbuch 
StAH 	 Staatsarchiv Hamburg 
SuB 	 Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky 

Hamburg 
Sup.Ep. 	 Suppellex Epistolica Uffenbachii et Wolfiorum, 
TRE 	 Theologische Realenzyklopädie 
Vita Schelhammer „De vitae curriculo Joannis Schelhammeri Pastoris 

Hamburgi ad S. Petri et Pauli et Senioris 	ibidem 
Ministerii. Eo ipius ore observiret und ex libris et 
scriptis zusammen colligiret per Sigism. P. 
Schellhammer (sic!) fil." 

ZHG 	 Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 
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Cl. VII Lit. Lb Nr. 18 Vol. ze Nr. 1, Vol. ze Nr. 2 und Vol. ze Nr. 3, 
Cl. VII Lit. Lb Nr. i8 Vol. 3, Vol. 4, Vol. 5 und Vol. 6, 
Cl. VII Lit. Pi Nr. 3 Vol. ic, 
Cl. VII Lit. Pg Nr. 4 

Waisenhaus: 
IV C II ic 

Wedde I: 
ii Band i, u Band 2, 18, 24 
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Wissenschaftlicher Nachlaß Nicolaus Staphorst: 
I A I Band 5, I B 1a II), I B 3f II. Teil 3. Periode 1. Kapitel, 
I B 3f II. Teil 3. Periode z. Kapitel, I B 3f II. Teil 3. Periode 3. Kapitel, 
I B 3f II. Teil 3. Periode 4. Kapitel, I B 3f II. Teil 3. Periode 5. Kapitel, I B 
5b, II B 4a 

Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg (SuB) 

Handschriftensammlung: 
Cod. Hans. II 43,1, Cod. Hans. III 67,2, Cod. Hans. III 117, Cod. 
Hans. III 106,1 
Cod. Theol. 1640 / 1641 (verschollen) / 1642 (verschollen) / 1643 / 1644 / 
1645 (verschollen) / 1646, Cod. Theol. 1894 
Suppellex Epistolica Uffenbachii et Wolfiorum (Sup.Ep.), 8, 490; 8, 485; 
8, 484; 8, 483; 8, 489; 8, 481; 8, 480; 8, 482; 8, 487; 8, 491 (Hardkopf an 
Meisner in den Jahren zwischen 1613 und 1623) 
Sup. Ep., 10, 366; 8, .588; 8, 59o; 8, 589; 9, 500 (JacobWeremberg an 
Meisner in den Jahren zwischen 1613 und 1622) 
Sup. Ep., 7, 129 (Jakob Fabricius an Meisner ohne Datum) 
Sup. Ep., 7, 217; 9, 548 (Georg Dedeken an Meisner im Jahr 1619 und 
1622) 
Sup.Ep. 8, 553d; 9, 401; 9, 399; 9, 403 (Johannes Müller an Meisner in 
den Jahren 1625 und 162.6) 
Sup.Ep. 6, 129 (Johannes Buxtorf an Johannes Müller, Basel, den 3.11. 
1641) 
Sup.Ep. 95, 16 (Georg Gentius an David Schelhammer vom 31.5.1655) 

Gedruckte Quellen 

[AEPIN, JOHANNES], Bedencken von Gottloser Leute Begrebnuß / daß man 
dieselben mit Christlichen Psalmen und Gesengen / die sie im leben verach-
tet / nicht sol begraben / Durch D. Johannem Epinum, vorzeiten Superin-
tendentem zu Hamburg / in Sächsischer Sprache gestellet / und Anno 1547 
erstmals ausgangen. Nun aber ins Hochdeutsche ubersetztet / [...] Ham-
burg MDXCVII (1597) [Bibliothek des StAH 33 in A 620/2, unpaginiert] 

ARNOLD, GOTTFRIED, Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie / Vom An-
fang des Neuen Testament Biß auff das Jahr Christi 1688, Teil 1 und 2, 
Franckfurt am Mayn / 1700 [SuB C/2747] 

[BAMBANIUS, HARTWIG,]: Verzeichniß auserlesener Bücher welcher der [...] 
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Herr Hartwig Bambanius [...1 gesammlet und die [ . .1 den 4. Febr. 1743 
[ 	öffentlich sollen vekauft werden [SuB Scrin A/7ooio] 

BECKMANN, DETLEF, Hamburgische Antrittspredigt / b . .1 Aus dem 10.-12. 
Verß des 4osten Psalms Davidis gehalten 	Hamburg 1681 [HAB Da 596 
Mischband 19 zob, unpaginiert] 

BECKMANN, DETLEF, Historia Jesu Christi, das ist die allerlieblichst [ ..1 Hi-
storien von dem gantzen Lebens-Lauff unsers Herrn und Heilandes Jesu 
Christi [..1 Teil 1 und 2., Linden 1691 [HAB Th zoi] 

BECKMANN, DETLEF, Des rechten und wahren Messiae Persohn, Erhöhung 
und Reichsbeschaffenheit. In einer Erklärung über den 5.-9. Vers des I. Cap. 
in dem Briefe an die Hebreer am [...1 28. Juli [ .1 168o gezeiget b. . .1 Ham-
burg 1681 [HAB Da 596 Mischband 19 zob, unpaginiert] 

BEYER, AUGUST, Historiam vitae, fatorumatque meritorum Georgii Gentii. 
Dhama-Saxonis. Consiliarii Electoralis Saxonici, Viri Linguarum tum 
Orientalium tum Occidentalium Peritissimi Literati Intellectissimi. Ex Au-
tograhis collegit, digessit, edidit b ..1 Dresden und Leipzig 1733 [Germania 
Judaica, Köln] 

CRULL, NICOLAUS, Kurtze / doch gründliche Erzehlung und Betrachtung der 
Ursachen / warum ich Nicolaus Crull / Raths-Verwandter in Hamburg / 
den 15. November 1677 gantz unvermuthet und plötzlich daselbst ab Offi-
cio suspendiret worden[...J   o.O. 1682 

DECKER, ULRICH, Quäcker Quackeley b ..1 Hamburg 1663 [Bibliothek des 
StAH A 638/13] 

DEDEKEN, GEORG, Das Freuden-Paradeiß der Gnaden, 1...] 0.0.1612 [HAB 
1120.3 Theol. 8°] 

DEDEKEN, GEORG, Praxis conscientarium, [...J o.O. 1616 (Neuauflage Eisle-
ben 1668) [HAB Th 514] 

DEDEKEN, GEORG, Thesauri consiliorum et decisionum Vol. 1-3. 1. Ecclesia-
stica. Der Erste Theil: In welchem die Geistlichen und Kirchen-Sachen be-
griffen: Allen hohen und niedrigen Standes / Geistlichen und Weltlichen 
Personen sehr nötig und nützlich / b ..1 2. Politica continens. Das ist Vor-
nehmer Universiteten Hochlöblicher Collegien / wolbestalter Consisitorien 
/ auch sonst hochgelährter Theologen und Juristen Rath / Bedencken /Ant-
wort / Belehrung / [...1 und Urtheil in und von allerhand schweren Fällen 
und wichtigen Fragen / belangend so wol Religion: Glaubens: Kirchen: 
Ampts: und Ehe: als Bürgerliche und andere Sachen / [. ..1 theils aus vielen 
Archivis erhalten: theils von ziemlichen Jahren biß dahero auffgenommen: 
theils auf andern Schriffien mit grossen fleiß zusammen bracht / ..1 Der 
ander Theil: In welchem allerhand Welt: und Bürgerliche Sachen begriffen 
b . .1 3. In welchem insonderheit Ehe Sachen begriffen b . .1 Hamburg 1623 
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[SuB B/9618] — Neuauflage 1671, vermehrt und verbessert durch Joh. Ernst 
Gerhardum [SuB Scrin B/215] 

ELMENHORST, HEINRICH, Die wieder die Gesetz-Treiber von Gott verthei-
digte Glaubens-Lehre [...1 Hamburg 1694 [Bibliothek des StAH 3o in 
Sammelband 43, unpaginiert] 

Die wahre Erfüllung Des Spruchs/ in Apoc. 12, 12 [. So an anjetzo [...] sich 
bezeuget/ haubtsächlich in Oliger Pauli, und dessen adhaerenten/ als M L. 
v. Aldercron, eines Pollnischen Rabinen, der sich nennet/ Rabb. Israel Ben-
jehudah. Doct. Johann Elias Müller, Samuel von Rustinch Med. Doct. Hr. 
Doct. Wilhelmus Petersen, Hinrich Bernhard Coster, den Juden Moses Ger-
manus und vielen andern mehr. Welche Schriffi-en von rechtschaffenen 
Christen nicht anderster angesehen werden können / als daß sie zur höch-
sten Verkleinerung / ja gantzer Vertilgung der ehre unsers Heylandes Jesu 
Christi gerichtet seyn / um die Menschen zu verführen / daß sie mit den Ju-
den einen andern Meßiam glauben / suchen / und hoffen sollen / wofür 
Gottes Geist einen jeden Christen bewahren wolle, o.O. 1705 [StAH, Mini-
sterium, III A i, BI. 27 ff., 64 Seiten] 

ESTOR, JOHANN GEORG, Des marburgischen Vicecanzlers Johann Georg Estors 
„Academische Abhandlung von der Mißlichkeit der Judeneide, o.O. 1760 
[StAH, Senat, Cl. VII Lit. Lb Nr.18 Vol. 4, Bl. 76 ff.] 

FABRICIUS, JOHANN ALBERT, Memoriae Hamburgenses, sive Hamburgi et vi-
rorum Ecclesia, reque publica et scholastica Hamburgensi bene meritorum 
elogia et vitae, Vol. IL, Hamburg 1710 

[FEIND, BARTOLD], Relationes Curiosae Oder Denckwürdigkeiten der Welt / 
Worinnen Allerhand remarquable Seltenheiten / merckwürdige Geschichte 
/ Lebens=Beschreibungen berühmter / insonderheit um die Hamburgische 
Republique und Kirche verdienter Männer / [...] Daß also diese Arbeit gar 
füglich E. G. Happelii Continuation seiner hiebevor gedruckten curieusen 
Relationen genannt werden könne, Hamburg 1707 [SuB A 1948/327] 

GROSSE, JACOB, Templum Pacis oder Danck- und Friedenspredigt 1...1 den 5. 
Sept. 1650 aus Zacharia VIII, 1-5 gehalten, Hamburg 1650 [Bibliothek des 
StAH 12 in Sammelband I 650/3] 

[GUTBIER, AEGIDIUS]: Libri, [...] : Reliquii ex Bibliotheca,[...1   Aegidii Gut-
biri [...] Hamburg 1679 [SuB 3 in Scrin A/1936, unpaginiert] 

HACCIUS, GEORG, Hiobische Postille, darin auf alle Sonn- und festtägliche 
Evangelien ein ähnlicher und mercklicher Spruch aus dem Hiob erkläret 
ist, in einem Ao.1673 gehaltenen Jahrgange, in 3 Theile abgetheilet, 
Hamburg 1674 [Nordelbische Kirchenbiblithek XV 229 und SuB Scrin 

A/43°] 
HAPPELIUS, E[VERHARDUS] G [UERNERUS], Gröste Denkwürdigkeiten der 
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Welt oder so genannte Relationes Curiosae. Worinnen dargestellt/ und Nach 
dem Probier=Stein der Vernunjft examiniret werden /die vornehmsten Phy- 
sicalis. Mathematis. Historische und andere Merckwürdi ge Seltzamkeiten=1 
Welche auff dieser Unter=Welt / in der Luffl / auff der See oder Land je-
mahlen zu finden gewesen / oder sich noch täglich zeigen, dritter Theil [...] 
Hamburg 1687 [SuB Scrin A/1599] 

HARDKOPF, NICOLAUS, Aller Betrübten Auffenthalt. Der 25. Ps. Davidis in 
25 I: ..1 Predigten der Gemeine Gottes zu S. Nicolai in Hamburg [. ..1 Ham-
burg 16z8 [HAB QuN 237 (3)] 

HARDKOPF, NICOLAUS, Die, dur hic! Das ist: Bedencke o Mensch, wozu du 
geboren und in die Welt gekommen seyst . .1 Hamburg 1628 [SuB 3 in Scrin 
A/I9I5] 

HARDKOPF, NICOLAUS, Methodus audiendi conciones. Das ist, eine Unter-
weisung, wie Gottes Wort recht fruchtbarlich zu hören, und wie Prediger, 
Regenten, Schulmeister[ . Jsolch Werck mit fort zu setzen schuldig seyn .1 
Hamburg 1638 [HAB yJ 50.12° Helmst. (3)] 

HARDKOPF, NICOLAUS, Schlüssel zu Gottes Speisekammer: d. ist, Gründliche 
Erklerung d. 5. Psalms Davids 	Hamburg o. J. [SuB Scrin A/1637 und 
HAB 876 Theol. 8°] 

HESS, LUDWIG VON, Hamburg, topographisch, politisch und historisch be-
schrieben, dritter Theil, zweite Auflage, umgearbeitet und vermehrt, Ham-
burg 1811 

HINCKELMANN, ABRAHAM, Detectio fundamenti boehmiani; oder Untersu-
chung und Widerlegung der Grundlehre, so in Jac. Boehmens Schreen vor- 
handen, [...J: Worin unter andern der rechtgläubige Sinn der alten jüdi-
schen Cabalae, wie auch der Ursprung alles Fanatismi und Abgötterei der 
Welt entdecket wird, Hamburg 1693 [Bibliothek des StAH 65 in Sammel-
band 43 und SuB Scrin A/I915] 

HINCKELMANN, ABRAHAM, Auserlesene Predigten, bestehend in gründlicher 
Erklärung unterscheidlicher auserlesener biblischer Texte, denen beigefügt 
sind einige Trostgründe für sterbende Christen. Mit einer Vorrede von Joh. 
Winckler 	Hamburg 1696 [Nordelbische Kirchenbibliothek P 1850 
und HAB Th 1263] 

HORB, JOHANN HEINRICH, Der Evangelischen Lehre Göttliche Gewißheit 
und Kraffi-. Zur Heiligung der Herzen. Nach denen Glaubens-Articuln, 
durch Veranlassung der Sonn- und Festtäglichen Evangelie der Gemeine 
Gottes beweglich fiirgestellet [...J Mit einer Vorrede Philipp Jacob-
Speners, 2 Teile, Frankfurt a.M. 1698 [Nordelbische Kirchenbibliothek 
P 1591] 

HORB, JOHANN HEINRICH, Das vielfältige  und schmerzliche Leiden Unsers 
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hochverdienten Heylandes Jesu Christi /Nach Anleitung verschiedener Texte 
Alten u. Neuen Testaments [...] zur heiligen Paßionszeit in denen ordent-
lichen Wochen-Predigten . . J Nebst einer Vorrede Johannes Wincklers, . . J 
Hamburg 1700 [Bibliothek des StAH A 650/79] 

HÖVELEN, KUNRAD VON, Der Uhr-alten Deutschen Grossen und des H. Röm. 
Reichs Freien An-See- und Handel Stadt Hamburg f. Hoheit / samt al-
lerhandf...1.Gedächtnisse / Den Einheimischen / Aus-Ländischen und Rei-
senden Fremden zur Nachsicht entworfen {...] Lübeck 1668 [SuB A 

1953/3643] 
[KIRSTEN, MICHAEL]: Catalogus Librorum, VCL. Michaelis Kirstenii 

auctio 	J 26. S.1679, Hamburg o.J. [SuB z in Scrin A/I936] 
KLEFEKER, JOHANNES (Hrsg.), Sammlung der Hamburgischen Gesetze und 

Verfassungen in Bürger- und Kirchlichen, auch Cammer-, Handlungs- und 
übrigen Policey-Angelegenheiten und Geschäften samt historischen Einlei-
tungen, 12 Bände, Hamburg 1765-1773, dazu: Register über die sämmtli-
chen 12 Theile, nebst einer Betrachtung über den Inhalt des ganzen Werks 
von Gottfried Schütze, Hamburg 1774 

LANGE, JOHANN, Kurze Beschreibung der Predigt, so der H. Mag. Lang, Pre-
diger zu St. Peter in Hamburg, Ao. 1688, d. 29. Jan. am 4. Sontage Epip-
han. von 12 biß Uhr abgestattet [Bibliothek des StAH 42 in Sammelband 
II A 650/3] 

LANGE, JOHANN, Manuskript Niner Predigt, so Mag. Lang auffin Pfingst 
Dingstage gehalten Ao. 88 d. S. July von 5 biß 6 [Bibliothek des StAH 43 in 
Sammelband II A 650/3] 

LANGERHANS, NICOLAUS, Anzugs- und Einführungs-Predigt (2. 5. 1677), 
Hamburg 1677 [Bibliothek des StAH 3 in Sammelband II A 650/3] 

LANGERMANN, LAURENTIUS, Schola pietatis catechetica. Das ist: Catechis-
mus-Schuel + gottselige / anmutige / schöne Meditationes oder Betrachtun-
gen über die Hauptstücke des H. Catechismi Doctor Martini Lutheri. Auß 
vielen herrlichen /Alten und Newen reinen Lehrern mit langwiriger grosser 
mühe und fleißzusammen getragen / und von nun an den Tag gegeben [...J 
Mit einer Vorrede des Ehrwürd. Ministerii in Hamburg, Hamburg 1626 
[Nordelbische Kirchenbibliothek P 1714] 

LUND (LUNDIUS), JOHANNES, Die Alten Jüdischen Heiligthümer, Gottes-
dienste und Gewohnheiten, für Augen gestellet, In einer ausführlichen Be-
schreibung des gantzen Levitischen Priesterthums, Tondern 1701 [Neuauf-
lage Hamburg 1704: Bibliothek des Museums für Hamburgische Ge-
schichte AI XXVI 1] 

LUTHER, MARTIN, Von den Juden und ihren Lügen, in: M. Luthers Werke, 
Band 53, Weimar 1920 
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MAURITIUS, KASPAR, Der beste Weg zur Reinigung, Erleuchtung und Vereini-
gunil. .] der christlichen Gemeine zu St. Jaco bi in Hamburg [ .1 gepredi-
get [.. .1 Teil 1-3, Hamburg 1676 [SuB Scrin A/426] 

MAYER, JOHANN FRIEDRICH, Anweisung zum recht lutherischen Gebrauch des 
heiligen Psalter-Buchs. Sammt einer Vorrede [...1 sich von August Hermann 
Franckens Observationibus biblicis nicht verleiten zu lassen, Hamburg 1695 
[SuB 25 in Scrin A/1915, unpaginiert] 

MAYER, JOHANN FRIEDRICH, Hamburgische Danck-Predigt am 19. August 
1692, Hamburg o.J. [Bibliothek des StAH 24 in Sammelband A 650/8] 

MOLLER, JOHANNES, Cimbria Literata sive scriptorum ducatus untriusque 
slesvicensis et holsatici, quibus et alii vicini quidem accensentur, historicis 
literaria tripartia [...] Tom II, Havnia 1749 

M [oTHEs], C[HRISTIAN], a[lias] T [HODE], Der Hochlöblichen Erbgesessenen 
Bürgerschaffi- in Hamburg Vorgeschlagene Zulänglige Mittel / Das blinde 
und hallstarrige Juden-Volck Auf den Weg des Erkäntnisses zu bringen. 
Sampt Anerinnerung / Daß alhie denen Papisten und Reformirten keine 
Kirchen oder / öffentlichen Gottesdienst einzuräumen [...J Durch einen ge-
treuen Mitt-Bürger CM.a.T., Hamburg 1706 [Bibliothek des StAH 1 in 
A 670/6, unpaginiert] 

MÜLLER, JOHANNES, Absolutum Decretum, Das ist: Blosser Rathschluß 
Gottes, aus welchem er den grösten Theil der Menschen ohne Ansehung des 
Unglaubens und der Sünde zur ewigen Verdammniß verstossen, zum 3. 
Mahl gedruckt, Hamburg 1695 (zuerst 1649) [HAB Te 885] 

MÜLLER, JOHANNES, Defensio Lutheri defensi. Das ist der wohlvertheidi gte 
Luther entgegen gesetzt dem unvertheidigten Luther des Preußischen Jesui-
ten Carll von Kreutzen, [ ..] Hamburg 1659 [SuB A/1984] 

MÜLLER, JOHANNES, Judaismus oder Judenthumb /Das ist Außflihrlicher Be-
richt von des Jüdischen Volckes Unglauben / Blindheit und Verstockung / 
Darinne Sie wider die Prophetischen Weissagungenvon der Zukunffil Per-
son und Ampt Messiae / insonderheit wider des HErn Jesu von Nazareth 
wahre Gottheit / Gebuhrt von einer Jungfrawen / Geschlecht und Ge-
schlecht=Register / Lehre / Wunder=Wercken / Weissagung / Leben / Wider 
die H. Dreyfaltigkeit /Absonderlich wider das Newe Testament mit grossem 
Ernst und Eifer streiten / Zu Befestigung unsers Christlichen Glaubens / 
Hintertreibung der Jüdischen Lästerung / auch nohtwendiger Unterricht 
derer Christen / die täglich mit lüden umbgehen /Aus der Rabbinen Eige-
nen Schriffien / auch Mündlichen Gesprächen derlüden entdecket/und mit 
Gründen der H. Göttlichen Kille widerleget [.. Hamburg 1644 [SuB 
A/231733 und Scrin A/,649] 

MÜLLER, JOHANNES, Valet-Predigt zu Lüneburg aus Luc. V 1-12, und An- 
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zugs-Predigt zu Hamburg aus Röm.X 13-16 gehalten, Lüneburg 162.6, 
Hamburg 1628 [Bibliothek des StAH 7 in Sammelband I A 650/3] 

MÜLLER, JOHANNES, Nohtwendige Vertheidigung des Aeehrlichen Berichts 
von den Newen Propheten [...] wider Nicolaum Teting, welcher in s[...J 
Verantwortung solchen Bericht angelastet und allerley Schwenckfeld., Wie-
der-Tauff u. Weigelian. Irrthumb darwider außstrewet [...J Hamburg 
1636 [Bibliothek des StAH A 638/16] 

[MÜLLER, JOHANNES], Quäcker=Grewel. Das ist Abscheuliche / aufflürerische 
/ verdamliche Irthumb der Neuen Schwermer / welche genennet werden 
Quäcker 	Auff Anordnung Eines Edlen Hochweisen Raths der Stadt 
Hamburg. Den Einfältigen zu treuherziger Warnung kützlich gefasset / 
gründlich wiederleget / und in Druck gegeben Durch Etliche hierzu ver-
ordnete deß Ministerii in Hamburg, o.O. 1661 [SuB Scrin AiI082] 

NICOLAI, PHILIPP, Kurtzer Bericht von der Calvinisten Gott und ihrer Reli-
gion. In etlichen Frag und Antwort [...1 verf u. zusammengetragen [. 
(Erst zu Frankfurt gedr.) Hall in Sachsen 1597 [SuB 1 an A/42818] 

NICOLAI, PHILIPP, Historische Beschreibung desz gantzen Geheimnisses vom 
Ewigen Lebens / Darinnen auf? heiliger Göttlicher schre [...] in fünff 
Büchern gehandelt wird [ 	Benebenst einer Vorrede von Hoe von Hoe- 
negg / [...1 Hamburg 1620 [SuB Scrin A/1565 und Bibliothek des StAH A 
650/114] 

NICOLAI, PHILIPP, Freuden Spiegel des ewigen Lebens. Das ist: Gründliche 
Beschreibung deß herrlichen Wesens im ewigen Leben [...] Hamburg 1633 
(zuerst Frankfurt am M. 1599) [HAB Th 1910] 

Nordischer Mercurius. Welcher Wöchentlich kürtzlich entdecket was mit den 
geschwindesten Posten an Novellen eingekommen ist [Hrsg.: GEORG GRE-
FLINGER, Hamburg] 1666 [SuB Scrin A/166] 

REISER, ANTON, Elogie auf Gottfried Gesius, in: E.E. Raths Verordnung, o.O. 
und o.J., S.365 [Nordelbische Kirchenbibliothek XV 722] 

RICHEY, MICHAEL, Leichenrede auf Georg Eliezer Edzardi vom 11. 7.1727 
[StAH, Senat, Cl. VII Lit. Hb Nr. 2 Vol. 5, Mappe 2] 

SCHELE, PETRUS, Liebes-Gruf? An die weltberühmte Stadt Hamburg / Bey 
Erörterung Der Erniedrigung und Erhöhung unsers einigen Erlösers und Se-
ligmachers Jesu Christi aus Psalm II, V 7 außgereichet beym ersten Antritt 
zum Pastorat-Dienst an S. Mariae Magdalenen Kirche in Hamburg / Am 
28. Febr. Ao. 1681 [...] Ratzeburg 1681 [Bibliothek des StAH 9 in Sam-
melband II A 650/3] 

SCHELHAMMER, JOHANNES, Biblische Fundgrube. Das ist kurtze und richtige 
Anleitung wie man die heilige Bibel recht lesen, [...] Bey Erklärung der 
Bücher Mose [...] Hamburg 1626 [HAB Tc 303] 
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SCHELHAMMER, JOHANNES, 13 tröstliche Predigten über den ein und neun-
zigsten Psalm [...] gethan [...] Hamburg 1597 [HAB 831.6 Theol. MF] 

SCHELHAMMER, JOHANNES, Widerlegung der vemeynten Postill Valentini 
Weigelii: In welcher der Satan in diesem letzten SEculo, sein hellisches Gifft 
und Grundsuppe aller Lesterung [...1 wider Christum sein Wort 1_1 über-
mütig außgeschüttet hat. Und Warnung an die Christi. Gemeine[...] der 
Stadt Hamburg [...1 Hamburg 1621 [HAB 249 Theol. 4° (1)] 

SCHUDT, JOHANN JACOB, Jüdische Merckwürdigkeiten. Vorstellende Was sich 
Curieuses und denckwürdiger in den neuem Zeiten bey einigen Jahr=hun- 
derten mit denen in alle IV Theile der Welt / sonderlich durch Teutschland 
/zerstreuten Juden zugetragen. Sammt einer vollständigen Franckfiurter Ju-
den=Chronick [...JTeil1 und z, Franckfurt und Leipzig 1714 

SCHUPP, JOHANN BALTHASAR, Calender, 1658, in: Johann Balthasar Schup-
pii Schriften, o.O., o.J. [Hanau 1663], S.573 ff. [Nordelbische Kirchenbi-
bliothek XV 256] 

SCHUPP, JOHANN BALTHASAR, Corinna. Die erbare und scheinheilige Hure / 
Beschrieben und allen unkeuschen Lesern zur Warnung [...] gestellet, Leip-
zig 166o, in: Schuppii Schriften, S. 461 ff. 

SCHUPP, JOHANN BALTHASAR, Einfältige Erklärung der Litaney / den Kin-
dern / Knechten / Mägden / und andern einfältigen und gemeinen Leuten 
im Kirchspiel St. Jacobi in Hamburg /zum Neuen Jahr mitgetheilt, o.J., in: 
Schuppii Schriften, S.9o2 ff. 

SCHUPP, JOHANN BALTHASAR, Gedenk' daran Hamburg! oder eine Catechis-
mus-Predigt von dem dritten Geboth: „Gedenke des Sabbaths, daß du ihn 
heiligest" [..1 im Jahr 1656 gehalten [...] Nachdruck Berlin 1842 [Biblio-
thek des StAH in A 650/135 Kapsel 2] 

SCHUPP, JOHANN BALTHASAR, Sieben böse Geister, welche heutiges Tages 
Knechte und Mägde regieren und verführen. Zur Abscheuung vorgestellet. 
1658, in: Schuppii Schriften, S.329 ff. 

SCHUPP, JOHANN BALTHASAR, Die Krancken Wärterin /oder eine Außlegung 
deß heiligen Vater Unser / wie man es mit armen einfältigen Krancken 
Leuten beten kan / [...] Den armen und Krancken Brüdern und Schwe-
stern Jesu Christi im Pesthof zu Hamburg, 1658, in: Schuppii Schrifften, 
S. 432 ff. 

SCHUPP, JOHANN BALTHASAR, Von der Kunst reich zu werden, in: Schuppii 
Schrifften, S. 690 ff. 

SCHUPP, JOHANN BALTHASAR, Der Rachgierige Lucidor. 1657, in: Schuppii 
Schriften, S. 274 ff. 

STAPHORST, NICOLAUS, Verzeichnis einiger zur hamburgischen Kirchen-Hi-
storie gehörenden Urkunden, welche theils aus Rever. Ministerii Actis, theils 
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aus hiesiger Stadtbibliothek, theils von guten Freunden gesammelt, Ham-

burg 1720 
STARCKE, SEBASTIAN GOTTFRIED, Bibliotheca Manuscripta Abrahami 

Hinckelmanni 	1695 [SuB Handschriftenlesesaal HS 4a/120] 

SURLAND, JOHANNES, Gott ist ein starcker Thurm, und der beste Schirm. Das 
ist eine Christliche Danck-Predigt, aus den Sprüchen Salomonis [...] den 9, 

Martii Anno 1669. Nach glücklicher Verfertigung des Neuen Thurms an der 

Kirchen St. Michaelis, [...1 Hamburg 1669, Neuauflage Hamburg 1750 

[SuB 4 in Scrin A/521] 
Theatri Europaei oder Historische Beschreibung der denckwürdigtsen Ge-

schichten vom Jahre 1647 biß r65-1-  exclusivi.. Sechster und letzter Theil [..1 

Verlegt durch Matth. Merian Seel. Erben/ Das ist Außfiihrliche Beschrei-

bung der Denckwürdigsten Geschichten / so sich hin und wieder durch Eu-

ropam [...1 zusammengetragen und beschrieben durch JOANNEM GEOR-

GIUM SCHLEDERUM [...] Franckfurt am Mayn 1652 [Bibliothek des StAH 

W 912/2] 
UFFENBACH, ZACHARIAS CONRAD VON, Merckwürdige Reisen durch Nieder-

sachsen, Holland und England, zweyter Theil, Ulm 1753 [Bibliothek des 

StAH M ioo/Io] 
VAGET, BERNHARD, Christliche und richtige Erklärung oder Außlegung des 

Siebenden / Neundten / Eiern / und Zwölfflen Cap. Danielis. In welchen 

er von den 4 Monarchien / oder gewaltigsten Keyserthümben auff Erden / 

vom Türcken / von gewisser zeit der zukunffi- Messiae etc. Vom Zustand der 

Juden unter den syrischen / und Egypt. Königen / [.._1 gehandelt und [..1 

geweissagt wird [...1 Gepredigt und auf kürtzeste verfasset 	Mit aus- 

gehengter Vermanung (Martini) Lutheri zum Gebett wider den Türcken, 

Anno 1541 ausgestelltet, Hamburg 1595 [SuB Scrin A/339] 

VAGET, BERNHARD (Hrsg.), Der Erbaren Fry / Rykes / und Seestede Lübeck / 

Bremen / Hamborch /Rostock /Stralsund / unde Lüneborch Christlick I unde 

Ernstlick Mandat wedder de Sacramentschender / Wedderdöper / und Gades 

Lesterer / Anno XXXV in öffentlichen Druck uthgegahn: Nu överst uth 

Christlickem Bedencken / unde Orsaken wedderümme uppet nye in druck 

vorferdiget. Sampt angeheffi-etem korten / doch Gründtliken / unnde düdli- 

ken Bericht van den vörnemsten Höhetpuncten / in welckeren wy mit den 

Calvinisten strydich wegen der Lere des Avendtmahls / und der Persone un- 

seres Heren Christi / also / dat ock ein Einfeldiger / so achtinge darup giffl / 

weten köne / worvan eigentlich de Strydt sy. Gevatet Dörch M. Bernhar-

dum Vagetium [...] Hamburg 1603 [SuB A/1842] 

Vollständige Sammlung deren die Verfassung des Hohen Erzstiffies Cölln be-

treffende Stücke, Band I, Cölln 1772 
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WAGENSEIL, JOHANN CHRISTOPH, An alle Hohe Regenten [ ..] / welche Ju-
den unter Ihrer Bottmässigkeit haben /J. C. Wagenseils [...] Denunciation 
Christiana, oder Christliche Ankündigung/ wegen der Lästerungen / womit 
die Juden / unsern Heyland JESUM CHRISTUM, sonder Aufhören / fre-
ventlich schmähen. Mit demütigster Bitte / solchem Himmel=schreyenden 
Ubel / [...] / um Gottes willen zu wehren / und den Mäulern der Juden 
Zäume und Gebisse einzulegen, Altdorf MDCCIII (1703) [StAH, Senat, 

Cl. VII Lit. Lb Nr.18 Vol. 4, BI. 68 ff.] 

WILCKENS, NICOLAUS, Hamburgischer Ehrentempel, in welchem eine Menge 
glaubwürdiger Lebensbeschreibungen gelehrter und verdienstvoller Männer, 
[ . 	angestelltet werden, aus den hinterlassenen Handschriften aufgerichtet 
von CHRISTIAN ZIEGRA, Hamburg 1770 [Nordelbische Kirchenbibliothek 

Mi 2667] 
WINCKLER, JOHANN, Heilsame Bewegungs-Gründe, sich von den Lüsten der 

Welt, Insonderheit der Hurerey zu enthalten [...J Hamburg 17o2 [HAB Ts 

218 (3)] 
WINCKLER, JOHANN, Eine kurtze Erklärung der schwersten Versiculn des IX 

Capittels an die Römer [...] o.0. um 170e, 2. Auflage Hamburg 1702 

[HAB Ts 218 (2)] 
WINCKLER, JOHANN, Der unrechtmäßig verquackerte gute Lutheraner. In etl. 

Predigten der christlichen Gemeine zu St. Michaelis in Hamburg aus Luc. 
6, 22-26 vorgest[...J, Hamburg 1693 [Nordelbische Kirchenbibliothek P 

440/149] 
WINCKLER, JOHANN, Wertheimische Valet- und Hamburgische Anzugs-Predi-

gen, Deren jene zu Wertheimb in der Haupt-Kirchen den r8. September 
[...J, diese aber zu Hamburg am 4. Novemb. dieses laufenden 1-684. Jahres 
/ als er zur Pastorats-Stelle der Kirchen zu St. Michael [...] introduciret 
worden, Hamburg o.J. [HAB im QuN (2)] 

WUDRIAN, VALENTIN, Eine Christliche New-Jahrs Predigt [...] am Newen 
Tage, Ao. 1623 [...] Hamburg o.J. [HAB 317.3 Theo1.4° (2)] 

WUDRIAN, VALENTIN, Schola crucis et thessera christianismis; Das ist: Ein 
außfiihrlicher christlicher Unterricht von dem lieben Creutze [... J Zusam-
mengetragen [ auf newe übersehen [...] Hamburg 1639 [HAB Th 

2864] 
WUDRIAN, VALENTIN, Hochwichtige und Nachdenckliche Ursachen / War-

umb das Gymnasium [...] in [ . J Hamburg nicht abzuschaffen / sondern 
vielmehr zu erhalten und verbessern sey. In öffentlicher Predigt [...1 Ham-

burg 1624 [HAB S 337 b 4° Helmst. (12) - 35 Rhet. (3)] 

[WYGAND, AUGUST], Weiterfortgesetztes Gespräch zwischen Wahremund und 
Neugier / [...1 Juli 1698 [Bibliothek des StAH Sammelband 5 Nr. 35] 
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WYGAND, AUGUST, [...] Abgenöthigte Vertheidigung / Wider die von seinen 
Hamburgischen Feinden in aller Welt ausgegeiferte Verläumdung:[...J   1697 
[Bibliothek des StAH Sammelband 5 Nr. 20] 

WYGAND, AUGUST, Vortrab: Der nach und nach von ihm zu Vertheidigung 
seiner Ehre und Unschuld heraus zu gebenden Schrifften 	[Bibliothek 
des StAH Sammelband 5] 

[WYGAND, AUGUST], Kurtze Vorstellung Eines zwischen einem Hamburgi-
schen Docter Bürger-hold genannt / und einem Handwercks=Mann 
Freyheit=lieb gehaltenen Gesprächs [...] 1697 [Bibliothek des StAH Sam-
melband 5 Nr. 19] 

ZIEGRA, CHRISTIAN (Hrsg.), Sammlung von Urkunden, theologischen und 
juristischen Bedenken, Verordnungen, Memorialen, Suppliken, Decreten, 
Briefen, Lebensbeschreibungen, kleinen Tractaten u. a.m. als eine Grund-
lage zur Hamburgischen Kirchenhistorie neuerer Zeiten [...] mit beygefü g-
ten historischen Erzählungen und Anmerkungen [...] 4 Teile, Hamburg 
1764 
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P1131-2 (Innenstadt-Ansichten) 165/62 und 167/71: Tafel V o. und 
Tafel VII o. 
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PI 131-6 (Innenstadt-Öffentliche Gebäude) 37/159, 192/145 und 192/346: 
Tafel V u., Tafel VII u., Tafel X 
P1131-5 (Innenstadtkirchen) 6 (St. Katharinen) Io (1613): Schutzumschlag 
Pl Ge 412 (Gottfried Gesius): Tafel II u. re. 
Pl Schu 974 (Johann Balthasar Schupp): Tafel VI o. re. 
PI Ma 921 (Kaspar Mauritius): Tafel VI u. re. 
PI Schu 591 (Samuel Schultz): Tafel XI u. li. 

Fotostudio Uwe Schafflath: Tafel XII 

* 	Den AbbildungenTafel I, V. VII und X liegen Reproduktionen von Philipp Grassmann, 
Hamburg, zugrunde. 
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PERSONENREGISTER 

Aarons, Nathan 309, 319-

320, 499 
Abarbanel, Isaak 189, 190 
Abas, Samuel 298 
Aben-Esra (Rabbiner) 190 
Abensur, Jacob 301 
Abudiente, Gideon Mose 

213, 298 

Abudiente, Mose 143 
Aepin, Johannes 6o, 75 
Ahasver 285 
Albers, Emanuel siehe 

Emanuel Alvers 
Albert 447 
Albrecht, Herzog von 

Sachsen 484 
Alverde, Emanuel siehe 

Emanuel Alvers 
Alvers, Emanuel (Manuel 

Alvaro) 72, 74, 75, 
77-78, 9o, 101 

Ambrosius (Kirchenvater) 

234 
Amsel (Rabbiner) 535 
Amsing (Familie) 416 
Anckelmann, Eberhard 

311, 48o 
Arend Jacob von der 

Littau 46o 

Area, Nathan 499 
Arndt, Johann 453 
Arnold, Gottfried 64, 206 
Atias, Isaac 141, 143-144 
Augner, Gerd 35 

Baste (Witwe) 535  

Beckmann, Bartold 421 
Beckmann, Detlef 

294-295 
Beckmann, Lucas 421 
Belmonte, Jacob 528 
Bergen, Sebastian van 462 
Böhme, Jakob 200, 293, 

453 
Braganza, Johann de 

(Johann IV., König 
von Portugal) 138 

Brandao (Brandaon), 
Johan Frantzen 74 

Brandao (Brandon) 
(Familie) 72 

Brandao, Rodrigo Peres 
(Dirick Petersen 
Brandao oder 
Brandaon, Isaac Oeb) 

74,141  
Brandaon siehe Brandao 
Brandon siehe Brandao 
Bravo (Familie) 301 
Bravo, Hector Mendes 141 
Breckling, Friedrich zoo, 

527 
Brentz, Samuel Friedrich 

190 
Breuer, Dieter 36 
Bucer, Martin 17, 53, 93 
Burmeister, Gies 537 
Buxtorf, Johannes (I.)'59 
Buxtorf, Johannes (II.) 

189-190, 310 

Calixt, Georg 199-200 

Cardoso (Familie) 137 
Cardoso, Ruy Fernandes 

(David Eliahu? Aboab) 

72,74,141 
Carlos, Joachim (Joseph 

Cohen) 141 
Cassuto, Alfonso 38 
Castro, Andrea de 131-132, 

138, 139, 205, 210 

Castro, Benedikt de 
(Baruch Nehemias) 
131-132, 138, 173, 195, 
205, 213, 219, 270, 298 

Castro, Daniel de 138 
Castro, de (Familie) 

77-78, 139, 209 
Castro, de (Rodrigo de 

Castros erste Frau) 75, 

77 
Castro, Rodrigo de 73-78, 

138, 153-154, 156, 157 
Christian IV., König von 

Dänemark 73, 117, 
119-120, 138-139, 162, 
188, 215, 366-368 

Christian V. König von 
Dänemark 337-338, 

543 
Christian, Erbprinz von 

Dänemark 205 
Christine, Königin von 

Schweden 138, 18o, 
204-205, 212, 300 

Christoph (Bruder von 
WulffWallich) 313 

Clemens IX. (Papst) i8o 
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Cöllen, Lucas von 63 
Costa, Uriei da 159 
Crasto, Ishak de z66 
Cuno, Johan 6z 
Curtius, Joachim 173 

Da Costa, Duarte Nunes 
siehe Nunes da Costa 

Dassovius, Theodor 446 
Decker,Ulrich 474 
Dedeken, Georg 123-125, 

195 
Degener, Joachim 74, 424 
Dias de Brito (Familie) 7z, 

137 
Dias, Fernado 71 
Dinis, Alvaro 72, 137-138, 

141, 146, 160-163, 
Dirichsen, Paul (Paul de 

Millao) 16o, 162-163, 

462 
Döhren, Stephan wo 
Dreusike, Joachim 546 
Duarte (Dom Duarte, 

Bruder des Johann de 
Braganza) 138 

Dukesz, Eduard 33 

Eberhard, Johan 532 
Eberstein (Graf) 499 
Edzardi, Esdras 186, 188, 

202, 211-212, 26z, 

310-314, 330, 345,  373,  
480 

Edzardi, Georg Eliezer 

345 
Edzardi, Jodocus 

Pancratius 534 
Edzardi-Glanaeus, 

Jodocus 310 
Eitzen, Albert von 447 
Elmenhorst, Heinrich 291 
Ephraim 532 

Fabricius, Jacob 97, 
130-132 

Faleiro (Familie) 137 
Faleiro, Antonio 

(Abraham Aboab) 141 
Faliero, Andre 72 
Farrar, Abraham 480 
Farrar, David (Francisco 

Lopes Henriques) 189 
Feilchenfeld, Alfred 33 
Feind, Barthold 187 
Felgenhauer, Paul 534, 201, 

212 
Fidanque, David 270 
Fonseca, Abraham de 143, 

298 
Fonseca, da (Familie) 301 
Fonseca, Josua da 305 
Francke, Abraham Isaac 

304 
Francke, August Hermann 

291, 525, 533 
Frank, Isaac 216, 318-319 
Frantz, Wolfgang 469 
Friedrich II. (Kaiser) 14 
Friedrich III., Herzog von 

Holstein-Gottorf 139 
Friedrich III., König von 

Dänemark 178, 493 
Friedrich IV., König von 

Dänemark 301 
Fürst, Israel 321, 535 

Garmers, Johann 447 
Garmers, Vincent 514 
Gävenig, Johannes 510 
Gelling, Michael 144 
Gentius, Georg 197-199, 

480  
Gerhard, Johannes 88 
Gerling, Christian Ludwig 

(Senior) 413 
Gerson, Christian 190, 

285 

Gesius, Gottfried 182, 221, 
223, 229-232, 253, 271, 
273-275, 281, 382 

Glild 215-216, 218 
Goeze, Johann Melchior 

37, 518 
Gomer, Samuel 270 
Gomez, Gabriel (Samuel 

de Casseres) 138, 205, 

239 
Gonsiorowski, Herbert 33 
Graupe, Heinz Mosche 32 
Greflinger, Georg 477,  487 
Greve, de (Familie) 417 
Greve, Gillis de 421 
Grosse, Jacob 198, 253 
Grotius, Hugo 452, 459 
Grunwald, Max 33 
Gutbier, Aegidius 186, 197, 

206-207 

Haccius, Georg 183, zog 
Hanna, Tochter des Isaac 

Abraham 534 
Hardkopf, Nicolaus 122, 

125-126, 156, 158-160 
Hehlement, Antonius 

74-75 
Heiwig, Christoph 124 
Hertog, Joh. 429 
Hertz, Jacob 303, 320-321, 

329 
Herzig, Arno 32 
Hessen, Ernst Ferdinand 

159, 190 
Heßhus (Heßhusen), 

Tilemann 416 
Hieronymus 

(Kirchenvater) 234 
Hieronymus de Sancta 

Fide 190 
Himmel, Johannes 88 
Hinckelmann, Abraham 

290-291, 293-295 
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Holten, van (Ratsherr) 197 
Holtzhausen, Johann 

Christoph zoo 
Horb, Johann Heinrich 

278, 290-295, 315-316, 

485 
Hövelen, Kunrad von 266 
Hoyer (Pastor in Altona) 

535 
Hülsemann, Kaspar Peter 

526 
Hunnius, Ägidius 416 
Hunnius, Nikolaus 134 
Hutter, Elias 416 
Hutter, Leonhard 416 

Ibn Vergas 198 
Isaac, Abraham 534 
Isaak von Salzuffeln 70, 

92,365 
Israel, Jonathan I. 20 
Israel, Mose 143, 213 
Ivo, Marcus 6z 

Janssen, Dominicus 119 
Jarre, Nicolaus 275 
Jastram, Cord 277, 309 
Johann Friedrich, Kurfürst 

von Sachsen 17 
Johann Sigismund, 

Kurfürst von 
Brandenburg 123, 433 

Josel von Rosheim 17 
Joseph I. (Kaiser) z8o 
Joseph, Israel 534 
Jungius, Joachim 129, 

132-133 

Kaiser 14-15, 91, 117-119, 
171, 204, 279, 296, 368 

Kaplan, Yosef 34 
Karl, Herzog von 

Liechtenstein-Troppau 
und Jägerndorf 138 

Kellenbenz, Hermann 34 
Kempe, Andreas 

Pedersson 286, 292, 
300 

Kempe, Stephan 424 
Kimchi (Rabbiner) 190 
Kirsten, Michael 486 
Klefeker, Johannes 247 
Klemenz, Dieter 35 
Klug, David AI 
Koepsche („die 

Koepsche", eine 
Taufpatin) 447 

Köhlbrand, Albert 330 
Köhlbrand, Nikolaus 33o 
Koidanower, Aharon 2.16 
Konaw, Joachim 262, 266 
Koop, Heinrich 76 
Kopitzsch, Franklin 35 
Koster, Henrich z66 
Kregelius, Matthias tot 
Krüdepenning, Johan (Jan 

Cruepenning) 427 
Krull, Nikolaus 532-533 
Krumbholtz, Christian 

278,296 

Lampadius, Conrad 312, 

342-343 
Lange, Johann 284, 

328-329, 331 
Langerhans, Nicolaus 285, 

480 
Langermann, Laurentius 

59 
Lara, David Cohen de 143, 

188, 211, 213-214, 2.68, 
298, 310, 369 

Lauremberg, Peter 132 
Leao, Jacob Jehuda 

genannt „Templo" z88 
Leibniz, Gottfried 

Wilhelm 453 
Leiding, Gilbert 287 

Lengercke (Lengerckes 
Bruder) 537 

Leonore (Kaiserin) 205 
Levi Ben-Gerson 

(Rabbiner) 190 
Levy Hartmut 33 
Leyser, Polycarp 416 
Lima, David (Duarte de 

Lima) 138, 205, 229, 
245, 2.6o 

Lima, de (Familie) 72, 
209 

Lima, Diego de (Joachim 
de Lima) 259-260 

Lima, Duarte de siehe 
David de Lima 

Lima, Esaias de 205 
Lima, Hinrick de 

(Henrique de Lima) 

74, 259 
Lima, Joachim Gonsalvus 

de 74 
Lima, Samuel de 138, 205 
Loose, Hans-Dieter 35 
Lopes, Abrao 514 
Lübbliner, Gaim 287 
Lund (Lundius), Johannes 

z88 
Luria, Aaron ben Gabriel 

144 
Luria, Aaron 510 
Luria, Ruben 510 
Luther, Martin 17, 18, 23, 

25,64,67-68,93-94, 
99, 101, 103, III, 191, 

194 -195,  311, 329, 331, 
364, 381 

Lützow, Kurt Freiherr von 
515 

Machorro (Familie) 301 
Maimonides 190 
Major, Johannes 88 
Margarita, Antonius 190 
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Margoliot, Naftali siehe 
Julianus Otto 

Maria (Kaiserin) 205 
Martini, Jacob 173 
Marwedel, Günter 32 
Maschke, Erich 35 
Maurer, Michael 22 

Mauritius, Kaspar 285 
Mayer, Johann Friedrich 

278, 282-284, 288, 
290-291, 293, 317-318, 
382, 389 

Meatos (Meatob), Samuel 

529 
Meier (Schlachter) 535 
Meisner, Balthasar 125 
Melanchthon, Philipp 53 
Menasseh Ben Israel 190, 

197-199, 201, 212 

Mendes de Brito (Familie) 
72 

Mendes de Brito, Fernao 
Dias (David 
Abendana) 141 

Mentzer, Balthasar (I.) 88 
Mercurius, Franciscus 

Freiherr von Helmont 

524 
Metz, Elias 53o 
Meurer (Ratssyndicus) 

495 
Meyer (Meier) Marx 537 
Meyer, Johann 425 
Michelbach, Johann 127 

Michelsen, Matthias 345 
Millao (Familie) 72 
Modena, Leon 157 
Moller, Hermann 45o 
Moller, Vincent 119, 121, 

359 
Mortera, Saul Levi 143 
Mosis 535 
Mosis, David 321 
Mosis, Jacob 535 

Mothes, Christian 
(Carsten Thode) 238, 

341-342  
Muhlius, Heinrich zoo, 

288 
Müller, Johannes 124, 

126-129, 134, 144, 171, 
181-182, 184-197, 
199-201, 208, 212, 

229-230, 232-233, 

236-249, 252-253, 255, 

258-261, 264, 267-269, 

271, 273, 275, 285, 294, 

297, 316, 359, 368-369, 

372, 376, 38o, 382, 384, 
480 

Mussaphia (Familie) 
300-301 

Mussaphia, Benjamin 
(Benjamin Dionysius) 
139, 189, 195-196, 205, 

213, 230, 239 

N., Ilsabe 241 
Nahmias, Jacob (Bruder 

Rodrigo de Castros) 

157 
Naylor, James 492 
Neumeister, Erdmann 64 
Nicolai, Philipp 61, 63-65 
Niebur, Dietrich 454 
Nunes da Costa, Duarte 

(Jacob Curiel) 138, 
204-206, 209, 212, 367 

Nunes Henriques 
(Familie) 300-301 

Österreicher, Christian 245 
Otto, Julianus (Naftali 

Margaliot) 13o, 45o 

Pais (des Maklers Pais 
Tochter) 312-314 

Pau, Abraham 535 

Pauli, Oliger 286-287 
Penshorn, David 54, 6o 
Peyr&.e, Isaak de la 201, 

212 

Pfefferkorn, Johannes 190, 

482 
Philipp der Großmütige, 

Landgraf von Hessen 

17, 434, 505 
Pimentel, Abraham 

Cohen 143, 298 
Placcius, Vincent 465, 480 
Plettenberg (kaiserlicher 

Resident) 206 
Postel, Rainer 35 

Radloff, Christoffer 531, 

546 
Rantzau, Heinrich 161 
Raselius, Andreas 453 
Raselius, Christoph 

Andreas 134 
Reils, Peter David 

Heinrich 33 
Reiser, Anton 290 
Reissmann, Martin 35 
Reneccius (Reineccius), 

Jacob 97 
Reuchlin, Johannes 17, 

466, 482 
Rheder, Caspar 462 
Richey, Michael 484 
Rist, Caspar 127 
Rodericus 516 
Rodrigo, Duarte 517 
Rodrigo, Francisco no 
Rodrigues (Familie) 71 
Rosales, Jakob (Manuel 

Bocarrio y Rosales) 
205, 209, 212, 239 

Röver, Peter 514 
Rulant, Rufger 247, 270 
Rump, Heinrich 123, 

130-131 
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Sabbatai Zwi 202, 
212,-213, 265, 310, 388 

Salomon, Berend 303, 
319-321 

Salvius, Johann Adler 139 
Sarah (Witwe des Jacob 

Nahmias) '57 
Saraiva Coronel (Familie) 

72  
Sasportas, Jacob 202, 213 
Scaliger, Joseph Justus 132 

Schaffshausen, Johann 
Diederich 312, 338, 541 

Schaffshausen, Julius 
Heinrich 329, 541 

Schauenburg, Graf von 19, 
72, 76, no, 119, 127, 
138, 161-163, 447 

Schele (Scheele), Petrus 
285 

Schelhammer, David 197 
Schelhammer, Johannes 

61-63, 65, 97, 122, 134, 
153, 156 

Schelhammer, Sigismund 
Philo 61-63, 65, 133 

Schelomo (Rabbiner) 190 
Schilling, Heinz 34 
Schlooten, von der 

(Hamburger 
Weinhändler) 524 

Schöffel, Simon 55 
Scholing („Schulmeister") 

546 
Schönborn, Hugo 

Damian Graf von 277, 

280, 354,  548 
Schott, Gerhard 288, 523 
Schowhußen, Hanß 462 
Schröttering, Johan 495 
Schröttering, Jürgen 

429-430  
Schudt, Johann Jacob 2oz, 

533  

Schultz, Samuel 216, 281, 
292-293, 303, 305, 309, 
315-322, 328-331, 343,  
389 

Schupp (Schuppius), 
Johann Balthasar 
184-186 

Sebastian, König von 
Portugal 205 

Selb, Johann Gabriel von 
(Reichshofrat) 515 

Senior, Arend 270 
Senior, David siehe David 

Signor 
Servatin, Aron (Aron 

Servatin Frau) 531 
Signor, David (David 

Senior) 247, 270 
Silm, Hinrich 429-430 
Silva, da (Familie) 301 
Silva, Isaak da 209 
Slater (Schlüter), Severin 

156, 184 
Snitger, Hieronymus 277, 

309 
Soares (Familie) 301 
Spaeth, Johann Peter 

(Moses Germanus) 
287, 291 

Spener, Philipp Jakob 285, 
289-291, 295, 48o, 527 

Sperling, Benedictus 
Sebastian (Israel 
Benedeti) 287 

Sperling, Otto 205-206, 

497,  520 
Stammichius, Georg 6o, 

62 
Stammichius, Henricus 

(Hinrich Stamke) 425 
Stapel (Pinneberger 

Amtmann) 493 
Staphorst, Nicolaus 38, 

546  

Steffens (Hamburger 
Bürger) 468 

Stoeff, Hans 474 
Studemund-Hal&y, 

Michael 32 
Sydow, Jürgen 35 

Taurus, Elias 256-257 
Taylor, John 144 
Teixeira (Familie) 

204-205, 209, 212, 

300-301, 326 
Teixeira, Diego 204, 

208-209, 212, 262 

Teixeira, Manuel 204, 
206, 209-210, 212-213, 

245, 266-267, 270, 279, 

287, 300-301 

Teting, Nicolaus 134 
Thode, Carsten siehe 

Christian Mothes 
Tilly 19 
Tönnemacher, Warner 

Ericus 546 
Troki, Isaak (Jizchak Ben 

Abraham) 143, 189 

Uffeln, Dominicus van 

421 
Uffenbach, Zacharias 

Conrad 53o 

Vaget, Bernhard 63, 
65-68, 97 

Verporten (Familie) 417 
Vogler, Hieronymus 

(Bürgermeister) 359, 

478  
Volckmar, Johannes 282, 

328 
Volsch, Theodor 200 

Vormelven (Familie) 417 
Vossius, Gerhard Johann 

459 
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Wagenseil, Johann 

Christoph 344-345,  
480 

Wagner, Friedrich (Senior) 

519 
Wallenborn, Hiltrud 34 

Wallenstein 119 

Wallich, Wulff 313-314 
Weber, Max 53 

Weidner, Paul 190 

Weigel, Valentin 133 

Weremberg, Jacob 123, 444 

Wermer, Joachim 54, 61 

Whaley, Joachim 34 
Wichmann, Hinrich 

429-430  
Wiese, Bernhard i8o, 182, 

258 

Willich, Martin 122-125, 

156, 173 

Winckel, Ulrich 

(Bürgermeister) 181, 

497 
Winckler, Johann 282, 

290-292, 294-295, 

303, 313 

Windischgrätz, Gottlieb 
Graf von 178, 277, 308 

Wolder, David 416, 450 

Wrede, Wilhelm de 262 

Wudrian, Valentin 131, 172 
Wygand, August 284, 

337-342, 375 

Ximenes (Familie) 71 

Ximenes, Ferdinand 160 

Zasius, Ulrich 482 
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